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1. Einleitung 

Spätestens seit Mitte der 90er-Jahre des letzten Jahrhunderts ist die Fachliteratur zum Thema 

Sicherstellung und Erhaltung von Wettbewerb auf internationalen Märkten kaum noch über-

schaubar.1 Diese Entwicklung ist nicht weiter verwunderlich angesichts der starken Dynamik der 

Globalisierungsprozesse in den zwei vorangehenden Dekaden, in deren Rahmen sich vielfältige 

neue Fragen und Probleme zum Thema Wettbewerbspolitik herausbildeten.  

Die vorliegende Arbeit soll der eingeschlagenen Richtung der Fachliteratur folgen und sie um 

neue Aspekte ergänzen. Um den bestehenden internationalen Handlungsbedarf untersuchen und 

den Umfang näher bestimmen zu können, ist es notwendig, die neuen Fragen und Probleme auf 

dem Gebiet der Wettbewerbspolitik systematisch zu ordnen. Auch ist die Fülle der bereits beste-

henden Lösungsansätze unter ökonomischen und politischen Aspekten zu diskutieren und somit 

die Grundlage für eine Lösungsempfehlung zu schaffen. Ausgehend von der europäischen Erfah-

rung bei der Koordination unterschiedlicher nationaler Politikbereiche und Rechtssysteme, die 

aus dem Willen zur tieferen Integration entstanden ist, und der Tatsache, dass die EU über ein 

einzigartiges System supranationaler Wettbewerbspolitik verfügt, soll die europäische Wettbe-

werbspolitik daraufhin überprüft werden, ob sie mit dem in dieser Arbeit empfohlenen Konzept 

zur internationalen Koordination nationaler Wettbewerbspolitiken vereinbar ist. Obwohl von er-

heblichen Unterschieden zwischen der europäischen Situation und der Situation auf globaler 

Ebene auszugehen ist, könnte diese Untersuchung einen wesentlichen Aspekt zur Beantwortung 

der Frage beitragen, inwiefern europäische Wettbewerbspolitik als ein Vorbild für die internatio-

nale Koordination nationaler Wettbewerbspolitiken dienen kann. 

                                                 
1 „How will we get a system of international competition law? This question, in various forms, has been at the 

core of one of the most important antitrust debates of the 1990s“, First (2001), S. 711. 
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2. Systemwettbewerb als Konsequenz der Globalisierung 

Die systematische Erfassung der aktuellen Wettbewerbsfragen und -probleme auf internationaler 

Ebene ist nur unter Beachtung der zugrunde liegenden Ursachen möglich. Daher soll zuerst all-

gemein auf die Auswirkungen der Globalisierung auf die nationale Wirtschafts- und Wettbe-

werbspolitik eingegangen werden. Zuvor aber wird kurz auf die Definition und Wirkungsweise 

von Globalisierungsprozessen eingegangen. 

2.1. Globalisierungsprozesse: Definition und Wirkungsweise 

Im Rahmen der gravierenden Änderungen der „politischen, technisch-wirtschaftlichen und ge-

sellschaftlichen Rahmenbedingungen der letzten Jahrzehnte“2 – als Beispiel lässt sich die politi-

sche Liberalisierung der wirtschaftlichen Tätigkeiten im nationalen und internationalen Rahmen 

nennen oder die (durch den technischen Fortschritt bewirkte) Verringerung der „Kosten für die 

Überwindung von Zeit und Raum“3 – ist die Zahl der „grenzüberschreitenden wirtschaftlichen 

Interaktionen und Aktivitäten“4 stark gestiegen. Konkrete Erscheinungsformen dieser Zunahme 

sind die Intensivierung und Ausweitung des grenzüberschreitenden Handels, der ausländischen 

Direktinvestitionen, der internationalen Kapitalströme und der Mobilität des Sach- und Human-

kapitals.5 Im Zuge dieses dynamischen Prozesses kam es seit Mitte der 80er-Jahre zur vertieften 

Integration nationaler Güter- und Faktormärkte, zu einer „Vergrößerung von wirtschaftlichen In-

tegrationsräumen“ und zu einer zunehmenden internationalen Kooperation bzw. Internationali-

sierung von Unternehmen.6 

Diese Entwicklungen werden in der Literatur als die unterschiedlichen Dimensionen der Globali-

sierung diskutiert. Die Globalisierung lässt sich folglich als ein Prozess definieren, der die „wirt-

schaftliche Bedeutung nationaler Grenzen geringer werden lässt“ und somit zur „Intensivierung 

des internationalen Wettbewerbs“ und einer besseren „Nutzung der Möglichkeiten internationa-

ler Arbeitsteilung“ beiträgt.7 In Anlehnung daran ist vom Globalisierungsprozess ein insgesamt 

                                                 
2 Koch (2000), S. 7. Vgl. auch Erb et al. (2000), S. 17-34, und Welfens (2008), S. 556, zu den Phasen der Interna-

tionalisierung. 
3 Theurl (1999), S. 29, wie auch Erb et al. (2000), S. 17-29. 
4 Koch (2000), S. 4-5. 
5 Vgl. Theurl (1999), S. 29; Erb et al. (2000), S. 13; Leipold (2005), S. 6; Siebert (2007), S. 11; Welfens (2008), 

S. 535, Kantzenbach (2003), S. 19. Diesen Quellen können auch verschiedene Indikatoren für die oben beschrie-
bene Entwicklung entnommen werden. Hierbei handelt es sich vor allem um Zahlen zum Anstieg des internatio-
nalen Handels (im Verhältnis zur Weltproduktion) und der Direktinvestitionen auf Grundlage der Daten von 
OECD (OECD Handbook on Economic Globalisation Indicators) und UNCTAD (Trade and Development Re-
port wie auch World Investment Report). Vgl. Erb et al. (2000), S. 13-15; Koch (2000), S. 21-53; Bernauer 
(2000), S. 31-33 und Siebert/Klodt (1998), S. 9 ff. 

6 Vgl. Theurl (1999), S. 29. 
7 Koch (2000), S. 5. 
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positiver Wohlfahrtseffekt zu erwarten, der jedoch nicht zwangsläufig Wohlfahrtssteigerungen 

für alle Menschen weltweit impliziert.8  

Von besonderer Bedeutung für die weiteren Ausführungen ist die Frage nach der unmittelbaren 

Wirkung der Globalisierung auf die ökonomischen Handlungsmöglichkeiten der privaten Akteu-

re. Nach Theurl beeinflusst die Globalisierung die Handlungsebene über mehrere Mechanismen, 

vor allem über das Eröffnen „zusätzlicher Optionen in Form von weiteren Wahlmöglichkeiten“9. 

In Anlehnung an Kerbers Mobilitätsstufen in einem Mehr-Staaten-Modell10 werden diese unter 

dem Aspekt der eventuellen Folgen für die nationale Wirtschaftspolitik beschrieben. 

Ausgehend von der stark vereinfachten Vorstellung, dass vor der Globalisierung die Weltwirt-

schaft aus einem Nebeneinander „abgeschlossener Nationalstaaten mit maximaler Regulierungs-

kompetenz und exklusiver Durchsetzungsmacht in Bezug auf die von ihnen gesetzten Arrange-

ments“ bestand,11 bietet der ungehinderte Informationsfluss zwischen den ansonsten isolierten 

Nationalstaaten den privaten Akteuren einer Nation im Zuge der Globalisierung die Möglichkeit, 

unterschiedliche nationale institutionelle Arrangements12 wahrzunehmen und deren Vor- und 

Nachteile abzuwägen. Infolge dieses sog. Demonstrationseffekts13 können die Wähler ihre Re-

gierung mit anderen Regierungen vergleichen und dadurch beurteilen; was sich über den Trans-

missionsmechanismus des politischen Wettbewerbs (also des Wettbewerbs der Politiker um 

Wählerstimmen)14 auf die nationale Wirtschaftspolitik auswirken kann. Mitentscheidend hierfür 

ist in demokratischen Systemen dabei eine kritische Masse von Wählerstimmen.15 

                                                 
8 Vgl. Monopolkommission (1998), S. 7, mit dem Verweis auf die ausgelösten Anpassungsprozesse, bei denen 

den „Wachstumsbranchen schrumpfende Sektoren gegenüberstehen“. Siehe auch Caspers (1999), S. 54. 
9 Theurl (1999), S. 30, die sich dabei auf Konsumenten, Produzenten, Investoren und Arbeitnehmer bezieht.  
10 Vgl. Kerber (2000), S. 75 ff. 
11 Schäfer (1999), S. 11. 
12 Unter Institutionen sind hier „rechtliche, ordnungspolitische und soziale Regeln“ zu verstehen, deren Aggregate 

Wirtschaftssysteme oder Standorte darstellen. Vgl. Monopolkommission (1998), S. 16. Richter/Furubotn (1997), 
S. 7, erweitern diese Ansicht, indem sie Institutionen als Systeme „formgebundener (formaler) und form-
ungebundener (informeller) Regeln einschließlich der Vorkehrungen zu ihrer Durchsetzung“ definieren. Diese 
Unterscheidung geht zurück auf North (1990). Kiwit/Voigt (1997), S. 3-4, weisen darauf hin, dass Institutionen 
aus zwei Komponenten bestehen: „einer Regel- und einer Durchsetzungskomponente“. Sie unterscheiden jedoch 
nicht geschriebene und ungeschriebene, sondern nach dem Abgrenzungskriterium der Durchsetzungskomponen-
te externe (Durchsetzung stützt sich auf staatliches Gewaltmonopol) und interne Institutionen (Durchsetzung mit 
Hilfe privater Mechanismen). Diese Trennung beruht auf der „Unterscheidung zwischen Staat und Gesellschaft“. 
Pitsoulis (2004), S. 19, sieht ein institutionelles Arrangement einer Gesellschaft als eine besondere Form eines 
öffentliches Gutes an, das selbst „Entscheidungs- sowie Organisationsregeln über das Angebot öffentlicher Güter 
sowie die Regeln zu deren Finanzierung über Steuern und Abgaben“ beinhaltet, so dass Rechtsregeln, Behörden 
und Gerichte als Teil eines solchen Arrangements gelten.  

13 Vgl. Monopolkommission (1998), S. 17, oder Siebert (2000), S. 13. 
14 Wie Vanberg (1994a), S. 22, betont, ist unter politischem Wettbewerb nicht nur der „Wettbewerb um oder in-

nerhalb von Regierungen“ zu verstehen, sondern auch der „Wettbewerb zwischen Regierungen“. Weil hier zu-
erst nur die Handlungsebene der Privaten betrachtet wird, beziehen sich die obigen Ausführungen auf den ersten 
Teil dieser Definition (also auf den Wettbewerb zwischen Parteien und Kandidaten um Stimmen). 

15 Die kritische Masse an Wählerstimmen „ist nicht immer mit der identischen Zahl individueller Akteure verbun-
den“, sondern hängt von der Organisierbarkeit der Interessen ab. Budzinski (1999), S. 10. 
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Neben dem ungehinderten Informationsfluss liegt ein wichtiger Grund für das Zusammenwach-

sen der nationalen Märkte im Zuge der Globalisierung darin, dass die Unternehmen (ebenso wie 

die Konsumenten) nunmehr inländische Güter und Dienstleistungen vermehrt auf ausländischen 

Märkten absetzen (bzw. ausländische Güter und Dienstleistungen konsumieren) können. Weil 

sich der nationale institutionelle Rahmen auf die Wettbewerbsfähigkeit der inländischen Export-

produkte auf den internationalen Märkten auswirkt, impliziert der Wettbewerb zwischen den 

exportierenden Unternehmen (unter der Voraussetzung, dass ausländische Regulierungen im 

jeweiligen Importland anerkannt werden) einen indirekten Wettbewerb zwischen den institutio-

nellen Arrangements der einzelnen Nationalstaaten. Dies kann Folgen für die nationale Wirt-

schaftspolitik haben.16 Neben der erwähnten Beurteilung der Leistung der eigenen Regierung 

anhand des Vergleichs mit einer ausländischen kann der politische Wettbewerb auch durch die 

Herausbildung neuer Interessengruppen beeinflusst werden (z. B. Unternehmen, die Exportgüter 

und Importsubstitutionsgüter produzieren). Dabei kommt es entscheidend auf deren Organisati-

onsfähigkeit an, denn für die politischen Akteure in demokratischen Systemen erscheint es auf-

grund asymmetrischer Organisiertheit von Interessen vorteilhaft, gut organisierbare Interessen 

gegenüber schlecht organisierbaren zu bevorzugen. Für unzureichend organisierte Unternehmen 

geht ein solches politisches Verhalten mit der Konsequenz einher, ein (institutionelles) Ergebnis 

trotz anders gerichteter Interessen mittragen zu müssen.17 

Die erhöhte Mobilität von Gütern und Dienstleistungen lässt auch die potenzielle und faktische 

Mobilität der Produktionsfaktoren steigen.18 Diese wandern dabei nur dorthin, wo die Erwirt-

schaftung höchster Erträge zu erwarten ist. Die Erträge werden nicht nur von „der kaufkräftigen 

Nachfrage innerhalb einer Jurisdiktion sowie den Kombinationsmöglichkeiten der mobilen Fak-

toren mit den vor Ort verfügbaren immobilen Faktoren“19 bestimmt, sondern auch von den insti-

tutionellen Bedingungen und dem für ihre Bereitstellung zu entrichtenden ‚Preis‘. Weil „an in-

flow of production factors increases national welfare, whereas a significant exit of factors dimi-

nishes it“20, muss die Regierung sich um ein Angebot von adäquaten institutionellen Bedingun-

gen bemühen, die „leistungs- und wertschöpfungsstarke mobile wirtschaftliche Aktivitäten“ an-

                                                 
16 Vgl. Streit (1995b), S. 5. „Die regulierungsbedingte Veränderung von Handelsströmen kann die institutionellen 

Anbieter zu Wettbewerbshandlungen veranlassen.“ 
17 Vgl. Kiwit/Voigt (1997), S. 12. 
18 Theurl (1999), S. 30, weist auf divergierende Mobilitätsgrade und -kosten unterschiedlicher Faktoren hin. Arbeit 

wird generell als immobil angesehen (Ausnahme: hoch qualifizierte Arbeit) und Kapital als mobil. Dabei ist Fi-
nanzkapital mobiler als Realkapital, wobei die Mobilität des Realkapitals eine Mobilität ex ante ist, wie Siebert 
(2000), S. 10, betont. 

19 Vgl. Erb et al. (2000), S. 59. Siehe auch Budzinski (1999), S. 19 f. 
20 Kerber/Budzinski (2004), S. 47. Die positiven Wohlfahrtswirkungen eines Zuflusses von mobilen Produktions-

faktoren können sich durch Produktivitätserhöhung der immobilen Faktoren ergeben und negative Wohlfahrts-
wirkungen durch einen Anstieg der Arbeitslosigkeit und Ausfall von Steuereinnahmen.  
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ziehen und von Abwanderung abhalten.21 Die Möglichkeit der tatsächlichen oder glaubhaft an-

gedrohten Faktorwanderung verleiht gleichzeitig den Wählern im politischen Wettbewerb eine 

stärkere Durchsetzungskraft - dies gilt vor allem für Inhaber immobiler Faktoren, die ihre Unzu-

friedenheit mit dem bestehenden institutionellen Arrangement nicht durch eine Abwanderung 

zum Ausdruck bringen können -, da die Faktorwanderung die Kosten eines nicht adäquaten An-

gebots an institutionellen Rahmenbedingungen nicht nur unmittelbar, sondern auch vergleichs-

weise schnell anfallen lässt.22 Die Möglichkeit zur Faktorwanderung sowie der intensivere politi-

sche Wettbewerb lassen folglich auch Auswirkungen auf die nationalen Wirtschaftspolitiken 

erwarten. 

Privaten Akteuren werden also im Zuge der Globalisierung neue Handlungsoptionen eröffnet, 

indem sie die einzelnen nationalstaatlichen institutionellen Arrangements vergleichen und sich 

dann entscheiden können, ob sie ein nationales Institutionenbündel zugunsten eines anderen phy-

sisch (bei mobilen Produktionsfaktoren) oder funktional (bei immobilen Produktionsfaktoren, 

z. B. durch eine Nachfrageentscheidung für ein Importgut) verlassen. Ausgehend von dieser 

Möglichkeit, zwischen institutionellen Arrangements einzelner Nationalstaaten zu wechseln, 

lässt sich die Globalisierung auch als „Programm zur Mehrung von Exit-Optionen für die Priva-

ten“ auffassen.23 Aufgrund der Existenz von Wettbewerbern (im Sinne von anderen Staaten, die 

eigene institutionelle Arrangements generieren und den privaten Akteuren anbieten) verlieren die 

Nationalstaaten gegenüber Privaten ihre exklusive Kompetenz zur Gestaltung nationaler institu-

tioneller Arrangements. Dies geht mit dem Effekt einer „Entmonopolisierung der Handlungs-

möglichkeiten nationalstaatlicher Politik“ einher.24 Wo früher geschlossene Systeme nebeneinan-

derbestanden, entwickelt sich jetzt durch zunehmende strategische Interdependenz eine monopo-

listische Systemkonkurrenz. Die Fachliteratur beschreibt dies unter dem Begriff des Systemwett-

bewerbs.25 Hierbei stellt sich insbesondere die Frage nach den Konsequenzen für die nationale 

Wirtschaftspolitik und für die Funktionsfähigkeit eines solchen Wettbewerbsprozesses. 

                                                 
21 Monopolkommission (1998), S. 16. 
22 Vgl. Erb et al. (2000), S. 60. Sie weisen darauf hin, dass die starke Mobilität der Produktionsfaktoren die Mög-

lichkeit der Politiker vermindert, Kosten nicht adäquater Politik so weit in die Zukunft zu verlegen, dass später 
eine andere Regierung dafür verantwortlich gemacht werden könnte. Der Zusammenhang zwischen der Wirk-
samkeit des politischen Widerspruchs (Voice) und der Abwanderungsmöglichkeit von mobilen Faktoren (Exit) 
geht dabei zurück auf Hirschmann (1974), S. 17 ff. 

23 Vgl. Schäfer (2006), S. 5, wie auch Schäfer (2004), S. 98. 
24 Schäfer (1999), S. 11. 
25 Vgl. auch Kerber (1998b), S. 260, der in diesem Zusammenhang von der Erweiterung des Paradigmas „Staat als 

Monopolist“ um „Staat als Wettbewerber“ spricht, jedoch nicht von einem Paradigmenwechsel. 
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2.2. Systemwettbewerb als Konsequenz der Globalisierung – Ökonomische  Modellierun-
gen  

Das Konzept des Systemwettbewerbs lässt sich beschreiben als eine „Anwendung des Konzepts 

von Widerspruch und Abwanderung auf konkurrierende institutionelle Systeme“ und folgender-

maßen kurz charakterisieren: Ausgangspunkt ist die Vorstellung, dass territorial abgegrenzte 

staatliche Einheiten (z. B. Nationalstaaten, Bundesländer, Kommunen oder Gemeinden), die im 

weiteren Verlauf als Jurisdiktionen zu bezeichnen sind26, über ihre Regierungen institutionelle 

Arrangements anbieten und dass die zugehörigen Bürger wie auch Unternehmen grundsätzlich 

mobil sind. Bürger und Unternehmen werden nunmehr ihren Nutzen aus dem Verbleiben im be-

stehenden institutionellen System einer Jurisdiktion gegenüber dem potenziellen Nutzen einer 

Auswanderung in eine andere Jurisdiktion mit anderem institutionellen System unter Berück-

sichtigung der Abwanderungskosten abwägen.27 Auf diese Kosten-Nutzen-Kalküle können die 

unter 2.1. beschriebenen Exit-28 und/oder auch Voice-Optionen (in Form von Meinungsäußerun-

gen der Wählerschaft wie auch der Interessengruppen) folgen. Sind sich die Regierungen dieser 

Verbindungskanäle ihrer Bürger und Unternehmen zu anderen Jurisdiktionen bewusst und begin-

nen folglich, ihre Aktivitäten an denen der anderen auszurichten, wird es zum Systemwettbewerb 

kommen, d. h. zum „strategischen Verhalten von Regierungen im Prozess der Schaffung und 

Weiterentwicklung von institutionellen Arrangements“ 29. Seine Dynamik erhält dieser offen-

sichtlich aus dem Zusammenspiel des ökonomischen Wettbewerbs durch Wahlhandlungen im 

Rahmen gegebener Regeln (Institutionen) und des politischen Wettbewerbs, bei dem es um kol-

lektive Willensbildung und Wahl von Regeln geht.30 Beide Teilprozesse – ökonomischer und po-

                                                 
26 Die Bezeichnung „Jurisdiktion“ erfolgt in Anlehnung an Kerber (1998a), S. 200, und steht für einen „Zuständig-

keitsbereich einer eigenständigen Rechtsordnung“. Kerber begründet den Vorteil dieses Begriffs gegenüber dem 
der deutschen „Gebietskörperschaft“, indem er auf seine mögliche weitere Anwendung hinweist. So muss der 
Begriff der Jurisdiktion „nicht ausschließlich auf territorial definierbare Rechtsordnungen beschränkt bleiben“. 
Kerber/Vanberg (1995), S. 43, verdeutlichen, dass Jurisdiktionen ökonomisch gesehen „as territorial clubs“ 
interpretiert werden können. Nach Kerber (1998b) könnte die Verfassung der Jurisdiktion der Clubsatzung ent-
sprechen und „die durch Wahlen bestimmte Regierung dem von den Clubmitgliedern gewählten Clubvorstand“. 
Die vom Club zu erbringenden Leistungen und hierfür anfallenden Clubgebühren wären dann analog zu den 
Steuerleistungspaketen der Jurisdiktion zu sehen. Die Analogie zwischen Jurisdiktionen und territorialen Clubs 
beinhaltet neben nützlichen auch problematische Aspekte; diese betreffen „vor allem das Verhältnis von Staats-
bürgerschaft versus Wohn- bzw. Geschäftssitz (Aufenthalt) als ‚Mitgliedschaft‘ […] sowie die Frage der Teil-
barkeit der Inanspruchnahme des Ordnungsangebots“. Budzinski (1999), S. 5. 

27 Siehe Pitsoulis (2004), S. 52 f. 
28 Neben dem funktionalen Verlassen des Institutionenbündels einer Jurisdiktion durch Nachfrageentscheidung 

zugunsten eines Importguts (wie unter 2.1. beschrieben) gibt es auch eine weitere Form der „Abwanderung“, die 
keine wirkliche Wanderbewegung erfordert, sondern nur einen Wahlakt. Diese bezieht sich (bei Existenz eines 
internationalen Privatrechts) auf die Rechtsnormen, deren Anwendung „nicht oder nur sehr indirekt an territoria-
le Aspekte“ anknüpft, so dass z. B. ausländisches Recht (Vertragsrecht oder Gesellschaftsrecht) direkt im Inland 
Anwendung finden kann. Diese Möglichkeit direkter Institutionenwahl stellt genauso wie die der Institutionen-
wahl durch Abwanderung eine Exit-Option dar. „Es gibt also zahlreiche ‚exit‘-Formen, von der Auswanderung 
über die Rechtswahl bis zur Selbstgesetzgebung“. Behrens (1998), S. 232-233. 

29 Pitsoulis (2004), S. 53. 
30 Vgl. Streit/Kiwit (1999), S. 13. Streit/Wohlgemuth (1999), S. 7, beschreiben dabei aus der marktprozessorien-

tierten Sicht des Wettbewerbs den ökonomischen Wettbewerb als einen Austauschprozess (zwischen beiden 
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litischer Wettbewerb – sind bereits isoliert schwierig zu modellieren. Die Tatsache, dass sie beim 

Systemwettbewerb zusammenwirken – und in einem komplementären Verhältnis zueinander 

stehen –, macht die Grundstruktur des Systemwettbewerbs sehr komplex. Dies verdeutlicht Ab-

bildung 1. 

Abbildung 1: Grundstruktur des Systemwettbewerbs 

    

Quelle: Streit, Kiwit (1999), S. 15.  

Gleichzeitig lassen sich anhand von Untersuchungen der Funktionsfähigkeit beider Teilprozesse 

Aussagen über den zu erwartenden Ausgang der kollektiven Institutionenwahl herleiten. Insofern 

überrascht es nicht, dass unterschiedliche wirtschaftswissenschaftliche Denkschulen, die den 

ökonomischen und politischen Wettbewerb unter verschiedenen Prämissen modellieren, stark 

voneinander abweichende Aussagen zum Ergebnis des Systemwettbewerbs generieren. Auf die 

mittlerweile sehr umfangreich und komplex gewordene Theorie kann hier nur insoweit einge-

gangen werden, als eine notwendige Grundlage für die Ausführungen zum „Wettbewerb der 

Wettbewerbspolitiken“ zu schaffen ist. Die Kategorisierung der Ansätze nach Pitsoulis (2004) 

durch Unterscheidung nach der zugrunde liegenden System- und Wettbewerbssicht erscheint für 

die Darstellung der wichtigsten Entwicklungslinien besonders gut geeignet. Sie ist in ihren 

Grundzügen der Tabelle 1 zu entnehmen.  

                                                                                                                                                             
Marktseiten), den politischen Wettbewerb dagegen als einen Parallelprozess (d. h. einen Prozess, der sich auf ei-
ner der beiden Marktseiten abspielt). Streit/Kiwit (1999), S. 32. Die Unterscheidung zwischen Austausch- und 
Parallelprozessen des Wettbewerbs geht zurück auf Hoppman (1967), S. 88 ff. 
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Tabelle 1: Entwicklung des ökonomischen Denkens über Systemwettbewerb (bezüglich der Wettbe-
werbs- und Systemsicht) 

 

Quelle: Pitsoulis (2004), S. 238 

Nach dem Kriterium der Wettbewerbssicht (d. h. des wettbewerbstheoretischen Vorverständnis-

ses oder der Art, wie Wettbewerb abgebildet wird) lässt sich in der Literatur zum Systemwett-

bewerb die Linie der neoklassischen (statischen) Gleichgewichtstheorie und die Linie der klas-

sisch-evolutorischen Marktprozesstheorie unterscheiden. Je nach vertretener Systemsicht (also 

konkreter Modellierung der staatlichen Anbieter und privaten Nachfrager des Gutes „institutio-

nelle Regelung“) sind diese wiederum in kleinere Denkschulen aufzuteilen. Diese werden in den 

folgenden Abschnitten genauer beschrieben. 

Jede Denkschule des Systemwettbewerbs zeichnet sich folglich durch eine konkrete Kombinati-

on der zugrunde liegenden Wettbewerbs- und Systemsicht aus.  

2.2.1. Neoklassische Linie der Systemwettbewerbstheorie 

Ausgangspunkt der Literatur zum Systemwettbewerb sind die neoklassischen Modelle des tradi-

tionellen, kritischen und Schweizer Fiskalföderalismus. Auf diese soll hier aus mehreren Grün-

den nur in Form eines Überblicks eingegangen werden: Zum einen befassen sich diese nur mit 

dem fiskalischen Wettbewerb als einem Ausschnitt des Systemwettbewerbs (Leistungsstaat oder 

auch Sozialstaat), während ein Wettbewerb der Wettbewerbspolitiken vielmehr als ein spezieller 
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Fall eines Regulierungswettbewerbs (Regulierungsstaat) angesehen wird.31 Zum anderen richtet 

sich das Augenmerk der Fiskalföderalisten auf den Wettbewerb lokaler Gemeinwesen um mobile 

Haushalte und somit nicht auf den eigentlichen Staatenwettbewerb, wohingegen die Wettbe-

werbspolitik als Ordnungspolitik zu hoheitlichen Aufgaben des Staates zählt und entsprechend 

ein Wettbewerb der Wettbewerbspolitiken als ein Staatenwettbewerb zu modellieren ist. Die 

Modelle erscheinen hier dennoch von Bedeutung, da ihre Ergebnisse ab Mitte der 80er-Jahre 

auch auf Staaten übertragen wurden; motiviert wurde dies durch die zu beobachtende Erhöhung 

der internationalen Faktormobilität, vor allem innerhalb des europäischen Binnenmarktes. Zu 

den Autoren der Modelle des Staatenwettbewerbs gehören in der traditionellen Linie Oates/-

Schwab (1988), ein Vertreter der kritischen Linie ist H. W. Sinn. 

2.2.1.1. Der traditionelle Fiskalföderalismus: Konkurrierende lokale Gemeinwesen 

Der traditionelle Fiskalföderalismus geht auf Tiebouts Beitrag „A pure theory of local expendi-

tures“ (1956)32 zurück. Demzufolge konkurrieren lokale Gemeinwesen, die – vertreten durch 

ihre wohlwollend-diktatorischen Regierungen – lokale (und somit keine reinen, sondern ab einer 

gewissen Nutzerzahl rivalisierende) öffentliche Güter anbieten, um vollkommen mobile Bür-

ger/Wähler.33 Die zugrunde gelegte Systemsicht der vollkommenen Konkurrenz in der Arrow-

Debreu-Welt führt im Modell zu einem (im Sinne der Pareto-Optimalität) effizienten Angebot an 

lokalen öffentlichen Gütern aufgrund der präferenzaufdeckenden Wirkung der „Abstimmung mit 

den Füßen“ durch die Bürger.34 Trotz des an sehr restriktive Annahmen gebundenen Ergebnisses 

eröffnet das Modell neue Analysemöglichkeiten, indem es einen Wettbewerb zwischen lokalen 

Jurisdiktionen vorstellt, dessen Funktionsfähigkeit und Effizienz stark vom funktionierenden 

Wanderungsmechanismus abhängt.  

                                                 
31 Vgl. Kerber/Budzinski (2004), S. 31. 
32 Dieser gilt als seine Antwort auf die These Samuelsons (1954), dass eine im Sinne des Pareto-Optimums effi-

ziente Bereitstellung reiner öffentlicher Güter aufgrund der Präferenzenthüllungsprobleme (die sich aus den Ei-
genschaften des öffentliches Gutes ergeben) nur auf zentraler Ebene möglich wäre. Tiebouts Beitrag bildet bis 
heute die Grundlage der Theorien des institutionellen Wettbewerbs zwischen nachgeordneten Gebietskörper-
schaften. 

33 Dem Modell liegen darüber hinaus weitere Annahmen zugrunde: So sind die Bürger/Wähler vollkommen über 
die öffentlichen Einnahmen und Ausgaben der lokalen Gemeinwesen informiert und beziehen ein exogenes (Di-
videnden-)Einkommen. Weiter gibt es eine ausreichende Anzahl an Gebietskörperschaften und zwischen diesen 
treten keine externen Effekte auf. Auch bestehen in der Produktion lokaler öffentlicher Güter konstante Skalen-
erträge. Jede Gebietskörperschaft besitzt eine optimale Größe; diese wird dadurch definiert, dass ein festgelegtes 
Angebot an lokalen öffentlichen Gütern für eine optimale Anzahl an Bürgern zu minimalen Durchschnittskosten 
hergestellt werden kann. „Given the assumption about mobility and the other listed previously, movement will ta-
ke place out of the communities of greater than optimal size into the communities of less than optimal size. The 
consumer-voter moves to the community that satisfies his preference pattern. The act of moving or failing to mo-
ve is crucial“, Tiebout (1956), S. 420. 

34 „Moving or failing to move replaces the usual market test of willingness to buy a good and reveals the con-
sumervoter’s demand for public goods. Thus, each locality has a revenue and expenditure pattern that reflects 
the desires of its residents.“ Tiebout (1956), S. 420. Zu Ausführungen bezüglich der Systemsicht siehe Pitsoulis 
(2004), S. 96. 
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Aufgegriffen und weiterentwickelt wurde das Modell von weiteren Vertretern des traditionellen 

Fiskalföderalismus wie Breton (1965), Olson (1969), Tulock (1969) und Oates (1968 und 1972). 

Hintergrund war insbesondere, dass die Frage nach der optimalen Anzahl an lokalen Jurisdiktio-

nen bzw. subnationalen Regierungsebenen von Tiebout unbeantwortet blieb.35 Diese Autoren 

untersuchen vor allem die Bedingungen für eine „der Reichweite lokaler öffentlicher Güter ent-

sprechende optimale Struktur der Gebietskörperschaften einer Föderation“36 als Lösung für das 

Allokationsproblem im föderalen System der Anbieter öffentlicher Güter. Sie empfehlen die Be-

reitstellung öffentlicher Güter auf der niedrigstmöglichen staatlichen Ebene, innerhalb deren ge-

rade noch fiskalische Äquivalenz (also Übereinstimmung der Anzahl von Nutznießern und Steu-

erzahlern der Güter) erreicht werden kann.37 Weil also weder die Position einer starken Zentrali-

sierung noch einer starken Dezentralisierung für ökonomisch sinnvoll gehalten wird, wird der 

Wettbewerb lokaler Jurisdiktionen als eine „Teillösung auf lokaler Ebene“ befürwortet, da dieser 

als eine „effizienzsteigernde Annäherung an den Marktmechanismus“ angesehen wird.38 Die 

Systemsicht wird hier im Vergleich zu Tiebout um föderale Mehrebenensysteme und die Exis-

tenz teilweise öffentlicher Güter ausgeweitet, während weiterhin von wohlwollend-diktatori-

schen lokalen Regierungen ausgegangen wird.39  

2.2.1.2. Der kritische Fiskalföderalismus: Konkurrierende lokale Gemeinwesen 

Ab Mitte der 70er-Jahre des 20. Jahrhunderts wurden die Prämissen des Tiebout-Modells zuneh-

mend hinterfragt, da sie in ihrer restriktiven Form in der Realität nicht gegeben sind. Somit ent-

wickelte sich als eine Art Kontra-Tiebout-Linie der kritische Fiskalföderalismus. Obwohl des-

sen Vertreter der neoklassischen Wohlfahrtsökonomie verpflichtet blieben, setzten sie sich den-
                                                 
35 Breton/Scott (1978) erweitern darüber hinaus die traditionelle Fiskalföderalismustheorie um transaktionskosten-

theoretische Überlegungen im Sinne der Neuen Institutionenökonomik (vgl. S. 36), indem sie davon ausgehen, 
dass die Organisationskosten des politischen und administrativen Sektors bei optimaler föderaler Struktur mini-
mal sind. 

36 Apolte (1999), S. 12. Dabei wird vor allem auf die räumlichen Externalitäten (Spillovers) hingewiesen, die sich 
aus der Nichtübereinstimmung der Reichweite lokaler öffentlicher Güter und der geografischen Grenzen der Ge-
bietskörperschaft ergeben. Vorgeschlagen wird ein System an horizontalen oder gar vertikalen (staatlichen) Fi-
nanzzuweisungen für die Sicherstellung eines pareto-optimalen Angebots an öffentlichen Gütern, obwohl Größe 
und Struktur der Gebietskörperschaften vom Optimum abweichen. Tullock verweist darauf, dass die Internalisie-
rung aller auftretenden externen Effekte eine nicht gerade zweckmäßige Weltregierung erfordern würde und ar-
gumentiert, dass die Entscheidung bezüglich optimaler kollektiver Aktivität möglicherweise nicht anhand des 
Kriteriums der Pareto-Optimalität getroffen werden sollte, sondern anhand der bestmöglichen Befriedigung der 
individuellen Präferenzen. Er zählt hiervon ausgehend Argumente pro und contra Zentralität auf.  

37 Vgl. Oates (2002), S. 378 Der Begriff der fiskalischen Äquivalenz geht zurück auf Olson (1969), S. 483: „There 
is a need for a separate governmental institution for every collective good with a unique boundary, so that there 
can be match between those who receive the benefits of a collective good and those who pay for it. This match 
we define as ‚fiscal equivalence‘ “ . 

38 Pitsoulis (2004), S. 95 und 171. Der Begriff der Teillösung soll dabei zum Ausdruck bringen, dass einerseits 
gewisse externe Effekte zwischen den Gebietskörperschaften in Kauf genommen werden, gleichzeitig aber die 
Dezentralität eine eher präferenzkonforme Bereitstellung lokaler öffentlicher Güter (u. a. durch bessere Gewähr-
leistung der Exit-Option) als eine zentrale Bereitstellung erwarten lässt. 

39 Vgl. Pitsoulis (2004), S. 96. 
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noch kritisch mit den Annahmen der Wohlfahrtsökonomik auseinander.40 Die Bewertung des 

Wettbewerbs zwischen lokalen Jurisdiktionen wandelte sich um infolge der Beiträge von Bucha-

nan/Goetz (1972) oder Flaters/Henderson/Mieszkowski (1974). Sie beschrieben das Problem fis-

kalischer Externalitäten: Diese entstehen, indem wandernde Haushalte „zwar die durchschnittli-

chen Steuersätze in den von der Wanderung betroffenen Gebietskörperschaften berücksichtigen, 

nicht jedoch die Veränderung dieser Sätze als Folge ihrer Wanderung“41, woraus aufgrund des 

Auseinanderfallens der privaten und sozialen Kosten der Migration eine „ineffiziente räumliche 

Bevölkerungsverteilung“42 resultiert.  

Zu einer wichtigen Erweiterung der zugrunde liegenden Systemsicht kam es durch Bewley 

(1981). Er wurde möglicherweise inspiriert von Brennan/Buchanan 1980/88: Diese modellierten 

eine Leviathan-Regierung, die ihr Monopolrecht zur Besteuerung der Jurisdiktionsmitglieder – 

analog zum Monopol auf Gütermärkten – ausnutzt, um ihre Eigeninteressen zu verfolgen, wie 

beispielsweise die Maximierung der Nettosteuereinnahmen auf Kosten der Bürger.43 Bewley 

untersucht die Bedeutung der Zielsetzung lokaler Regierungen für den effizienten Ausgang des 

Tiebout-Modells. Hierbei unterscheidet er zwischen demokratischen und unternehmerischen Re-

gierungen; Erstere maximieren die Wohlfahrt der Bürger, Letztere verfolgen eigene Ziele, wie 

beispielsweise die Maximierung der Bevölkerungszahl.44  

Außerdem wird die Systemsicht um weitere Politikinstrumente ergänzt, wie beispielsweise die 

Steuersätze und später Regulierungen (bzw. produkt- und standortbezogenen Normen) als mögli-

che Wettbewerbsparameter, wie bei Zodrow/Mieszkowski (1986), Wilson (1986) oder Wildasin 

(1989). Im Mittelpunkt ihres Interesses stehen nicht mehr nur die öffentlichen Leistungen und 

die mit ihrer Bereitstellung einhergehenden Probleme, sondern vielmehr auch die Steuern und 

hier primär der Einfluß ihrer Ausgestaltung auf das Angebot lokaler öffentlicher Güter. Dies 

kann unter dem Begriff des (Kapital-)Steuerwettbewerbs zusammengefasst werden.45 Den An-

                                                 
40 Vgl. Apolte (1999), S. 21. 
41 Apolte (1999), S. 27, der auch betont, dass die Stärke der anfallenden fiskalischen Externalität mit abnehmender 

Rivalität im Konsum des Gutes zunimmt. Buchanan/Goetz (1972), S. 29 verdeutlichen: „any move imposes an 
external diseconomy on all those who remain in the original sharing group and an external economy on all those 
in the jurisdiction that migrant enters“. 

42 Feld (2000), S. 48. Auf S. 371-373 gibt er eine tabellarische Übersicht über die theoretischen Studien zu fiskali-
schen Externalitäten bei Besteuerung natürlicher Personen und konstatiert, dass bei ihrer Existenz kaum ein all-
gemeines Urteil bezüglich ihrer Auswirkungen möglich ist. „Das Resultat ist im einfachsten Fall eine Unterver-
sorgung mit öffentlichen Gütern.“ 

43 Wilson (1999), S. 296, verweist so darauf, dass Brennan/Buchanan „argue, that tax competition improves wel-
fare, because the size of government would be excessive in the absence of this competition“.  

44 Vgl. Bewley (1981), S. 716, der ein Tiebout-Gleichgewicht nur dann für denkbar hält, wenn unternehmerische 
Regierungen von Freihandel treibenden lokalen Gemeinwesen über das Angebot an einem öffentlich bereitges-
tellten privaten Gut entscheiden. In der Realität geht er von einem Scheitern des Tiebout-Wettbewerbs aus.  

45 Die Ausgestaltung der Steuern stand bis jetzt im Hintergrund. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass es 
im Tiebout-Modell keine Steuern im üblichen Sinne gibt (also als Leistungen ohne besondere Gegenleistung), 
sondern nur sog. Zugangspreise (benefit taxes), welche die Bereitstellungskosten des lokalen öffentlichen Gutes 
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sätzen liegen die Annahmen des McDougall/Kemp-Modells zugrunde:46 Die Haushalte besitzen 

neben einem als vollkommen immobil geltenden Faktor (Land oder Arbeit) vollkommen mobiles 

Kapital, auf dessen Einsatz eine Quellensteuer erhoben wird.47 Das mobile Kapital wandert aus 

den Gebietskörperschaften mit vergleichsweise hoher Steuerlast in die mit einer relativ geringen 

ab; damit sind (gegenläufige) Effekte auf die Steuerbasis der betroffenen Gebietskörperschaften 

verbunden. Weil die isoliert voneinander handelnden lokalen Regierungen diese Effekte nicht in 

ihrem Entscheidungskalkül berücksichtigen, werden sie sich in ihren Kapitalsteuersätzen gegen-

seitig herunterkonkurrieren. Damit wird ein effizientes öffentliches Angebot wegen der Verrin-

gerung des Steueraufkommens nicht finanzierbar und es kommt zu einer Unterversorgung mit 

öffentlichen Gütern (ein Ergebnis, das auch beim strategischen Einsatz der Kapitaleinsatzsteuer 

erhalten bleibt).48 Dieses Ergebnis kann sich nicht nur infolge technologischer fiskalischer Exter-

nalitäten ergeben, sondern auch infolge pekuniärer fiskalischer Externalitäten; einer der Gründe 

ist z. B. die unterschiedliche Größe der Gebietskörperschaften.49  

H. W. Sinn, auf dessen Modelle noch im Rahmen der Ausführungen zum Wettbewerb der Staa-

ten eingegangen wird (vgl. Kap. 2.2.1.3.2), ist der einzige Autor, der nicht vor allem diese Art 

                                                                                                                                                             
widerspiegeln. Diese wurden von vielen späteren Autoren als Pauschal-/Kopfsteuern modelliert. Vgl. Blankart 
(2007), S. 85, und Feld (2000), S. 61-62. Hier wird zum einen vielmehr auf die mögliche „limitation on the ta-
xing powers of local governments“ (Oates (2002), S. 380) hingewiesen, indem den Gemeinden zur Finanzierung 
öffentlicher Güter möglicherweise nur verzerrende (second-best) Steuern anstatt einer Kopfsteuer zur Verfügung 
stehen. (Diese Überlegungen finden sich zum Teil schon bei den Modellen mit Besteuerung natürlicher Personen 
wieder, siehe Fn. 42). Zum anderen wird hier die Tatsache beachtet, dass der Einsatz des Wettbewerbsparame-
ters „Steuer“ in einer Jurisdiktion zur Änderung der Steuereinnahmen in einer anderen Jurisdiktion, also zu ei-
nem Steuerwettbewerb führt. 

46 In diesem Modell konkurrieren die Jurisdiktionen durch den Einsatz von Kapitalsteuersätzen um mobiles Kapi-
tal, welches schließlich diejenige mit der höchsten zu erwartenden Nettokapitalrendite wählt. Zufluss von Kapi-
tal senkt in der entsprechenden Jurisdiktion dessen Grenzproduktivität und lässt die des (vollkommen immobi-
len) Faktors Arbeit steigen. Weil bei Grenzproduktivitätsentlohnung der Faktoren folglich der Lohn steigt und 
der Zins sinkt, werden die Anleger aus der ursprünglichen Steuersenkung keinen langfristigen Nutzen ziehen, die 
immobilen Faktoren jedoch schon. Wenn jedoch alle Jurisdiktionen versuchen, auf diese Art und Weise eine 
Wohlfahrtssteigerung zu erreichen, stellt sich diese aufgrund einer Gefangenendilemmasituation nicht ein, da 
Kapitalsteuersätze bis auf null sinken und die komplette Steuerlast von den immobilen Faktoren zu tragen ist. 
Reichen diese Steuereinnahmen nicht aus, um ein effizientes Niveau an öffentlichen Gütern bereitzustellen, 
kommt es zu einer entsprechenden Unterversorgung (MacDougall-Kemp’sche Ineffizienzthese). Es ist zu beto-
nen, dass die Besitzer der mobilen Faktoren bei ihren Anlageentscheidungen nur die Höhe des Kapitalsteuer-
satzes beachten, nicht aber die kompletten Steuerleistungspakete. Vgl. Eickhof/Isele (2002), S. 962. 

47 Neben der Steuer auf den Kapitaleinsatz können je nach betrachtetem Modell auch andere Finanzierungsmög-
lichkeiten für die öffentliche Güter bestehen, so z. B. eine Kopfsteuer oder in späteren Ansätzen eine Lohnsteuer, 
eine Quellensteuer auf den Bodeneinsatz usw. 

48 Es ist zu betonen, dass die meisten Beiträge vom Ende der 80er- und Anfang der 90er-Jahre öffentlich bereitges-
tellte private Güter modellieren. Auch Zodrow/Mieszkowski (1986) leiten zuerst ihre Unterversorgungsthese für 
diese Güter her (und dehnen ihren Gültigkeitsbereich dann auch auf sog. öffentliche Infrastrukturgüter aus, was 
von H. W. Sinn (2003), S. 61, kritisiert wird). Ab Mitte der 90er-Jahre liegt der Schwerpunkt auf den reinen 
bzw. rivalisierenden öffentlichen Gütern. Siehe Feld (2000), S. 374-377, für eine Übersicht der theoretischen 
Ansätze zum Kapitalsteuerwettbewerb. 

49 Vgl. Wilson (1999), S. 272. „Pecuniary externality exists when regions are large enough to affect the product or 
factor prices confronting other regions. “  
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von Externalitäten für den Hauptgrund der Ineffizienz des Steuerwettbewerbs hält, sondern die 

steigenden Skalenerträge im Konsum öffentlicher Leistungen.50  

Abschließend lässt sich über den Wettbewerb lokaler Gemeinwesen sagen, dass dieser in den 

Augen der Vertreter der traditionellen Tiebout-Linie zu effizienten Ergebnissen führt und somit 

auch für die Ebene der Staaten zu empfehlen ist. Aus Sicht der Vertreter der kritischen Linie ist 

dagegen ein solcher Wettbewerb nicht effizienzsteigernd, da die Idealbedingungen für ein Tie-

bout-Gleichgewicht in der Realität nicht gegeben sind.51 Vielmehr kann dieser Wettbewerb zu 

einer Unterversorgung mit öffentlichen Gütern führen oder gar scheitern (ruinöser Wettbewerb). 

Die Übertragung auf Staatenebene wird folglich abgelehnt.52 

2.2.1.3. Fiskalföderalistische Modelle für die Staatenebene 

2.2.1.3.1 Oates/Schwab (1988): Konkurrierende staatliche Anbieter institutioneller Arrangements 

An dieser Stelle ist auf die bereits erwähnten Modelle des traditionellen und kritischen Fiskal-

föderalismus einzugehen, welche die Ergebnisse für lokale Gemeinwesen auf die Staatenebene 

übertragen.  

Oates/Schwab (1988) entwickeln eine neue Sicht des Systemwettbewerb als eines Wettbewerbs 

von staatlichen Anbietern institutioneller Arrangements, indem „jurisdictions compete for a mo-

bile stock of capital by lowering taxes and relaxing environmental standard, that would otherwi-

se deflect capital elsewhere“ 53. Während die Einbeziehung staatlicher Politikinstrumente (Kapi-

talsteuersatz und Umweltstandard) auf den Vorgängermodellen der kritischen Linie basiert, stellt 

die Berücksichtigung demokratischer Entscheidungsprozesse (Medianwählermodell) und somit 

der Verzicht auf die Annahme eines sozialen Planers eine bemerkenswerte Erweiterung der tradi-

tionellen Systemsicht dar.54 Der interjurisdiktionelle Wettbewerb um mobiles Kapital führt hier 

zu einem effizienten Ergebnis (also einem Kapitalsteuersatz von null und sozial optimalem Ni-
                                                 
50 Vgl. Feld (2000), S. 67. Die Annahme steigender Skalenerträge im Konsum des öffentlichen Gutes bedeutet, 

dass implizit von Überfüllungsexternalitäten bei seiner Nutzung ausgegangen wird. Bei Modellen des fiskali-
schen Wettbewerbs mit Besteuerung natürlicher Personen wird dieses Argument von mehreren Autoren aufgeg-
riffen. Vgl. Feld (2000), S. 56. 

51 Eine Übersicht möglicher Quellen der Ineffizienzen im fiskalischen Wettbewerb gibt Feld (2000), S. 98. Von 
diesen wurden hier insbesondere die horizontalen (räumlichen und fiskalischen) und pekuniären Externalitäten 
explizit erwähnt sowie steigende Skalenerträge im Konsum.  

52 Wilson (1999), S. 298, fasst den Unterschied zwischen den beiden Linien folgendermaßen zusammen: „Tiebout 
models are motivated by the view that competition among independent governments is similar to competition in 
the private sector and therefore has desirable efficiency properties. In contrast, tax competition models often ta-
ke the view that intergovernmental competition departs from the assumptions of the standard competitive model 
in ways that negate its efficiency properties.“ 

53 Oates/Schwab (1988), S. 336. Ein Kapitalzufluss durch Verminderung des Kapitalsteuersatzes führt zu höheren 
Einkommen der (vollkommen immobilen) arbeitenden Bevölkerung der Jurisdiktion durch höhere Löhne. Dieser 
positive Effekt muss jedoch gegenüber dem negativen Effekt der Steuereinnahmenminderung und der Absen-
kung des Umweltstandards abgewogen werden. 

54 Vgl. Pitsoulis (2004), S. 90. 



 26

veau des Umweltstandards55), wenn die Jurisdiktionen identische – arbeitende und Lohn bezie-

hende – Bewohner haben (so dass „we can determine the median-voter outcome by maximizing 

the utility of any representative consumer“ und folglich „public decisions reflect the wellbeing of 

jurisdiction residents“ 56). Eine Erweiterung dieses Basismodells kann hingegen zu Effizienzver-

zerrungen des interjurisdiktionellen Wettbewerbs führen, wenn die Jurisdiktionen aus Mangel an 

anderen fiskalischen Instrumenten eine Kapitaleinsatzsteuer erheben müssen, die Regierungen 

neben dem Nutzen der Bewohner auch Steuereinnahmen maximieren (Regierungen vom Niska-

nen-Typ57) oder wenn Interessenkonflikte innerhalb heterogener Bewohnergruppen (Lohnein-

kommen beziehende Bewohner vs. kein Lohneinkommen beziehende “Umweltschützer“) zu 

einem sozial suboptimalen Medianwählerergebnis führen. 

2.2.1.3.2 H. W. Sinn: Selektionsprinzip-Hypothese im Staatenwettbewerb  

Sinn befasst sich vor dem Hintergrund, dass die Realisierung der „vier Freiheiten“ für den euro-

päischen Binnenmarkt „imply that european governments will find themselves in a intense com-

petition for tax paying citizens, capital, and enterprises“58, mit dem Staatenwettbewerb innerhalb 

der Europäischen Union als einem möglichen Integrationskonzept für Europa. Dabei geht er 

nicht nur auf den Fiskalwettbewerb und seine Auswirkungen auf den Leistungs- und Sozialstaat 

ein, sondern auch auf den Regulierungswettbewerb (Umwelt-, Produktqualitäts-, Bank- oder 

Wettbewerbsregelungen). All diesen Untersuchungen liegt die sog. Selektionsprinzip-Hypothese 

zugrunde, nach welcher „Staaten nur das tun, was von Privaten nicht erledigt werden kann“59; 

darin liegt zugleich ihre Existenz begründet.60 Ausgehend hiervon ist aber zu erwarten, dass der 

Staatenwettbewerb unter gleichem chronischem Marktversagen zu leiden hat wie die privaten 

Märkte, aus deren Versagen die staatliche Tätigkeit hervorging.  

                                                 
55 Das optimale Niveau des Umweltstandards zeichnet sich dadurch aus, dass „the change in wage income equals 

the marginal willigness-to-pay for environmental quality“. Oates/Schwab (1988), S. 341. 
56 Oates/Schwab (1988), S. 339 und 350. 
57 Vgl. William A. Niskanen, der (1971), S. 38, davon ausgeht, dass „among the several variables, that may enter 

the bureaucrat’s utility function are the following: salary, perquisites of the office, public reputation, power, pat-
ronage, output of the bureau […]. All of these variables […] are a positive monotonic function of the total bud-
get of the bureau during the bureaucrat’s tenure in office. It is not necessary, that a bureaucrat’s utility be 
strongly dependent on every one of the variables which increase with the budget, but only that it is positively and 
continuously associated with the level of the budget. For these reasons, budget maximization should be an ade-
quate proxy“. Regierungen von Niskanen-Typ sind wohlwollend. 

58 Sinn (1994), S. 96. Unter den vier Freiheiten ist der freie Personen-, Waren-, Kapital- und Dienstleistungsver-
kehr zu verstehen.  

59 Sinn (1997), S. 10. 
60 Diese Hypothese impliziert, dass der Staat ein rationaler, ausschließlich im Interesse seiner Bürger handelnder 

Akteur ist. Die Annahme des effizient konstruierten Staates dient laut Sinn der Schärfung seiner Argumentation. 
So sei die Erkenntnis, dass „nicht-koordinierte Aktionen der Staaten den Bürgern dann nicht nützen, wenn die 
Staaten nur Böses im Schilde führen, […] nicht allzu überraschend. Dass solche Aktionen den Bürgern mögli-
cherweise auch dann schaden, wenn die Staaten deren Glück zu maximieren trachten, ist weniger trivial“. Sinn 
(1997), S. 11. 
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Das Ausgangsmodell ist ein staatlicher Fiskalwettbewerb mit Infrastrukturgütern, die aufgrund 

einer gewissen Rivalität im Konsum (und der mit ihrer Nutzung einhergehenden Überfüllungs-

kosten) auch als rivalisierende öffentliche Güter bezeichnet werden können.61 Die das Renten-

einkommen der Staatsbürger maximierenden Regierungen wählen einen (Äquivalenz-)Kapital-

steuersatz in Höhe der Grenzüberfüllungskosten der Infrastruktur. Dieser führt zwar zu einer aus 

supranationaler Sicht effizienten Kapitalallokation und Infrastrukturbereitstellung, reicht aber 

aufgrund des Selektionsprinzips62 nicht aus, um die Infrastruktur aus den resultierenden Steuer-

einnahmen zu finanzieren. Das so entstandene Fiskaldefizit ist von den immobilen Faktoren zu 

tragen, was Sinn aus verteilungspolitischer Sicht negativ beurteilt.63 Obwohl er auch auf die 

mögliche Situation hinweist, dass wegen fehlender fiskalischer Instrumente das entstandene 

Budgetdefizit durch zusätzliche Kapitaleinsatzbesteuerung gefüllt werden muss und folglich der 

Kapitaleinsatz und die Bereitstellung der Infrastruktur geringer ausfallen als in einer First-best-

Welt - definiert durch die Fähigkeit des Staates Lump-Sum-Steuern zu erheben -, ist für diesen 

gegebenen Kapitaleinsatz die Versorgung mit Infrastruktur optimal. Daher wird nicht die Unter-

versorgung mit öffentlichen Gütern als Hauptproblem angesehen, sondern vielmehr die Vertei-

lungsimplikationen des Steuerwettbewerbs.64  

Auch ist die Gefahr des ruinösen Steuerwettbewerbs nicht zu unterschätzen. Sie resultiert daraus, 

dass neben dem Kapital auch der Faktor Arbeit vollkommen mobil sein kann. Unter diesen Um-

ständen können die einzelnen Länder ihre Größenvorteile bei der Produktion öffentlicher Güter 

zu Lasten ihrer Mitwettbewerber ausnutzen, so dass „ the flow of migrants [concentrates] only 

into a few countries and increases the imbalances in coutry size that already exist now“65. Selbst 

wenn von den Größenvorteilen abstrahiert wird, sieht Sinn Probleme infolge des Steuerwettbe-

werbs. So sei auch eine „schleichende Erosion des Sozialstaates“66 zu erwarten, weil die Ein-

kommensumverteilung im Rahmen der Sozialversicherung durch das Steuersystem finanziert 

                                                 
61 Durch diese Modellierung grenzt sich Sinn von den Modellen ab, in denen Infrastruktur als ein öffentlich bereit-

gestelltes privates Gut mit einer festen Einsatzproportion zu Kapital betrachtet wird (wie z. B. bei Zod-
row/Mieszkowski (1986)). Das Modell basiert auf dem in Fn. 46 beschriebenem Modellrahmen von McDougall 
(1960) mit vollkommen immobilem Produktionsfaktor Arbeit und vollkommen mobilem Faktor Kapital, dessen 
Nettorendite r aus der Sicht des einzelnen (kleinen) Landes gegeben ist. 

62 Das Selektionsprinzip impliziert in dieser Hinsicht, dass Staaten „jene Güter anbieten, die wegen hinreichend 
steigenden Skalenerträgen in Produktion und Nutzung nicht privatwirtschaftlich angeboten werden können“. 
Steuersätze in Höhe der Grenzüberfüllungskosten reichen dann nicht aus, um die mit der Bereitstellung solcher 
Güter einhergehenden Kosten zu decken. Vgl. Sinn (2002), S. 401. 

63 Während ohne Steuerwettbewerb das Kapital mit einer Steuerlast belegt werden könnte, die über die Kosten der 
von ihm benutzten Infrastruktur hinausgeht und dem Staat die Finanzierung weiterer Aufgaben gestattet (Umver-
teilungs- oder Versicherungsaufgaben), muss beim Steuerwettbewerb Kapital netto subventioniert werden. Ob-
wohl dies zuerst nur für die funktionelle Einkommensverteilung abgeleitet wird, betont Sinn, dass Modellerwei-
terungsmöglichkeiten bestehen, um Implikationen auch auf die interpersonelle Einkommensverteilung übertra-
gen zu können. Vgl. Sinn (1997), S. 25. 

64 Vgl. Sinn (1997), S. 27. Dies betont auch Feld (2000), S. 59. 
65 Sinn (2003), S. 58. 
66 Vgl. Sinn (1997), S. 29. 
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wird und jedes Land den Anreiz hat, den Steuersatz auf Arbeitseinkommen der anderen Länder 

zu unterbieten. Geht die Steuersatzsenkung mit einer Verminderung der Lump-Sum-Sozialtrans-

fers einher, kann das Staatsbudget bei unveränderter Bevölkerungsgröße ausgeglichen bleiben. 

Weil aber folglich die Nettozahler staatlicher Sozialleistungen zu- und die Nettoempfänger ab-

wandern, kommt es im Endeffekt sogar zu einem Budgetüberschuss, so dass sich ein einzelnes 

Land durch das Zurückschrauben seines Umverteilungssystems bei gegebenen Systemen anderer 

Länder (pareto) besserstellt. Da jedoch alle Länder diesem Verhaltensmuster folgen, endet dies 

in einer Situation, „die aus einer ex-ante-Sicht für alle Staatsbürger einen kleineren Erwartungs-

nutzen verspricht, als ohne einen Steuerwettbewerb erzielbar wäre“.67 Der Grund für dieses Ver-

sagen liegt dabei wieder in der Realisierung des Selektionsprinzips: Der Staat betreibt die Um-

verteilungspolitik als eine Art Versicherung von Risiken, die privat nicht versichert werden kön-

nen. Vollkommen mobile, gute Risiken werden dann den Sozialstaat verlassen, während ihn die 

schlechten aufsuchen; der Systemwettbewerb leidet damit unter dem gleichen Marktversagen 

(adverse Selektion schlechter Risiken) wie der private.  

Vor dem Hintergrund der Modellierung vom Wettbewerb der Wettbewerbspolitiken erscheinen 

allerdings Sinns Modelle des Regulierungswettbewerbs von größerem Interesse als die Modelle 

des Steuerwettbewerbs.  

Bezogen auf nationale Produktstandards entwickelt sich der Regulierungswettbewerb in der EU 

ausgehend von dem Cassis-de-Dijon-Urteil des EuGH (1979), im Rahmen dessen für den inner-

europäischen Handel das nunmehr geltende Ursprungslandprinzip festgelegt wurde.68 Danach 

darf die in einem Mitgliedsstaat – unter Einhaltung der dort herrschenden Produktstandards – 

produzierte Ware ungehindert in jeden anderen Mitgliedsstaat exportiert werden, so dass der 

mögliche protektionistische Missbrauch nationaler Standards (zum Schutz einheimischer Indust-

rien vor ausländischer Konkurrenz) verhindert werden kann.  

Da Verbraucherschutz wegen der Existenz asymmetrischer Informationsverteilung zwischen 

Produzenten und Konsumenten und der hieraus resultierenden Probleme der adversen Selektion 

und des Moral Hazards nach Ansicht Sinns als eine allokative Staatsaufgabe interpretiert werden 

                                                 
67 Vgl. Sinn (1997), S. 38-39. 
68 In dem Cassis-de-Dijon-Fall klagte die Rewe-Zentral-AG, Köln gegen die Bundesmonopolverwaltung für 

Branntwein, welche ihr die Einfuhr des Cassis de Dijon aus Frankreich unter Verweis auf Nichteinhaltung des 
für Fruchtsaftliköre in Deutschland festgesetzten Mindestweingeistgehalts von 25 Raumhundertteilen nicht er-
laubte. Der EuGH urteilte, dass Hemmnisse für den Binnenhandel der Gemeinschaft, die sich aus den Unter-
schieden der nationalen Regelungen über die Vermarktung dieser Erzeugnisse ergeben, nur dann hingenommen 
werden müssen, soweit die Bestimmungen notwendig sind, um zwingenden Erfordernissen gerecht zu werden 
(z. B. Erfordernisse des Schutzes der öffentlichen Gesundheit oder des Verbraucherschutzes). Solche zwingen-
den Erfordernisse konnten bei den Bestimmungen des deutschen Branntweinmonopolgesetzes nicht erkannt wer-
den, so dass sie als unvereinbar mit der europäischen Warenfreiheit zu beurteilen waren. Vgl. Urteil des EuGH 
in der Rechtssache 120/78. 
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sollte69, ist zunächst davon auszugehen, dass die Staaten jeweils ein optimales Regulierungsni-

veau anstreben werden, bei dem Grenzvorteil und Grenzkosten einer Qualitätsverbesserung über-

einstimmen. Die Entscheidungssituation ändert sich allerdings, wenn ein ungehinderter Güter-

handel bei Gültigkeit des Ursprungslandprinzips zugelassen wird. Weil nunmehr die Konsum-

möglichkeiten der einheimischen Bevölkerung unabhängig werden vom Verhalten der jeweils 

nationalen Regulierungsbehörde, kann diese die nationale Wohlfahrt nur noch über die Höhe der 

Gewinne inländischer Produzenten beeinflussen. Somit setzt sie Standardniveaus fest, die deren 

Produktionskosten minimieren.70 Folglich entscheidet sich jede nationale Regulierungsbehörde 

genau so, wie dies private Unternehmen im privaten Qualitätswettbewerb ohne staatliche Regu-

lierung tun würden, so dass es im Wettbewerb der nationalen Regulierungsbehörden zu einem 

Lemons-Gleichgewicht mit zu laschen und damit ineffizienten Standards kommt. Die Ursache ist 

wiederum im Selektionsprinzip zu sehen: Bei dessen Gültigkeit reglementieren Staaten nur jene 

Produkte und Produkteigenschaften, die vom Lemons-Problem betroffen sind. Dann ist aber da-

von auszugehen, dass die Konsumenten bei der Beurteilung der nationalen Standards ähnliche 

Probleme haben wie im privaten Qualitätswettbewerb ohne staatliche Regulierung.  

Auf die Modelle des Regulierungswettbewerbs bezüglich Bankenregulierungen oder Umwelt-

standards soll hier vor dem Hintergrund einer analogen Argumentation zum Produkt-Standards-

Modell nicht eingegangen werden. Jedoch bestätigt sich auch hier die Erkenntnis des Versagens 

vom Systemwettbewerb wegen des Selektionsprinzips und somit der grundsätzlichen Unverg-

leichbarkeit des privaten mit dem staatlichen Wettbewerb. Von besonderem Interesse erweist 

sich Sinns Modell der „competition of competition rules“. Die Ergebnisse hierzu fallen nicht so 

eindeutig wie die anderen aus; hierauf wird erst in Kapitel 3.2. genauer eingegangen (vgl. 

Fn. 586). 

Ausgehend von dem modelltheoretisch begründeten Versagen des Systemwettbewerbs legt Sinn 

die Politikimplikation der Harmonisierung nahe. Vor allem im Bereich der Sicherheitsstandards 

und des Sozialstaates sei hierfür ein politischer Konsens denkbar.71 Der ruinöse Infrastrukturwet-

tbewerb könnte aufgrund der zunehmenden Skalenerträge in der Produktion durch Harmonisie-

                                                 
69 Vgl. Sinn (1997), S. 42-46, wie auch Sinn (2003), S. 136-144. Das Problem adverser Selektion aufgrund asym-

metrischer Informationsverteilung zwischen Käufer und Verkäufer wurde zuerst von Akerlof (1970) mit langle-
bigen Konsumgütern modelliert (lemon market). Sinn hält in dieser Hinsicht jedoch die Moral-Hazard-Probleme 
für schwerwiegender, da Produzenten wegen potenzieller Kosteneinsparungen einen Anreiz haben, schlechtere 
Qualitäten anzubieten, wenn Konsumenten die Qualitäten nicht unterscheiden können. 

70 Vgl. Sinn (1997), S. 46-47; ebenda (2003), S. 145-147. 
71 Eine weitere Alternative für den Sozialstaat sieht Sinn in der Einführung des Heimatlandprinzips bei redistributi-

ver Besteuerung. Auch wenn ein solches System in strikter Form nicht durchführbar wäre, gibt es bereits prakti-
zierbare Approximationen, wie die USA oder die Schweiz zeigen. Vgl. Sinn (1997), S. 49. 
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rung der Kapitalsteuersätze oder aber durch eine Besteuerung der Kapitaleinkünfte nach dem 

Wohnsitzlandprinzip gemildert werden. 

Die Beiträge des traditionellen und kritischen Fiskalföderalismus zur Systemwettbewerbstheorie 

sind als Basis und Ausgangspunkt für eine weitergehende Modellierung des Systemwettbewerbs 

als eines Staatenwettbewerbs anzusehen. Dabei ist von besonderem Interesse, dass nicht allein 

die Wettbewerbsergebnisse, sondern auch die Wettbewerbsprozesse per se Gegenstand der Un-

tersuchungen sind. 

2.2.1.4. Schweizer Theorie des Wettbewerbsföderalismus: Föderale Mehrebenensysteme  

Die Schweizer Theorie des Wettbewerbsföderalismus hat die traditionelle fiskalföderalisti-

sche Linie um ordoliberale und marktprozesstheoretische Elemente ergänzt und stellt damit eine 

eigenständige Fortentwicklung dieser Linie dar.72 Da sie den Schwerpunkt auf föderale Mehr-

ebenensysteme legt (und somit auf die Frage nach dem optimalen Zentralisierungsgrad einer Fö-

deration), wird sie an dieser Stelle nicht ausführlich dargestellt. Im Rahmen der Ausführungen 

zur Linie des evolutorischen Liberalismus (vgl. Kapitel 2.2.2.2) wird stichwortartig auf sie ein-

gegangen.  

2.2.1.5. Kieler Schule des Staatenwettbewerbs: Standortwettbewerb 

Auch bei der sog. Kieler Schule des Staatenwettbewerbs (benannt nach dem Kieler Institut für 

Weltwirtschaft, dem die Vertreter dieser Schule zuzuordnen sind) lassen sich trotz der weiterhin 

zugrunde gelegten neoklassischen Wettbewerbssicht eindeutig evolutorische Analyseaspekte 

identifizieren. Ausgegangen wird von der ordnungspolitischen Tradition der Freiburger Schule 

wie auch von der Theorie des Standortwettbewerbs, wobei gleichzeitig die Erkenntnisse der ös-

terreichischen Schule und der Neuen Institutionenökonomik berücksichtigt werden.73  

                                                 
72 Zu den Hauptvertretern dieser Linie zählt Frey. Er stellte 1996 das Modell der sog. FOCJ (functional overlap-

ping competing jurisdictions) als einen „praktischen Verfassungsvorschlag“ für Europa vor: Diese Jurisdiktionen 
haben weder eine feste Größe noch eine klare räumliche Abgrenzung und üben lediglich eine einzige öffentliche 
Tätigkeit aus. Der Wettbewerb lokaler Jurisdiktionen um mobile Haushalte wird hier als effizienzsteigernd ange-
sehen. 

73 Vgl. Pitsoulis (2004), S. 131. Die Kieler Schule steht in der Tradition von von Thünen (1826). Aus seinem räum-
lichen Denkansatz, der die klassische Handelstheorie um Raum-Aspekte ergänzte, entwickelte sich durch Erwei-
terungen von u. a. Ohlin und Lösch (1940) die Theorie des Standortwettbewerbs. Durch die Ansätze der österrei-
chischen Schule (Schumpeter, Hayek), in deren Blickfeld der Wettbewerb als ein Prozess steht, erhielt die Theo-
rie des Standortwettbewerbs auch eine zeitliche Komponente, die Auf- und Überholprozesse wie auch ein Zu-
rückfallen im Standortwettbewerb erklärbar macht. Ein so erweitertes Konzept des Standortwettbewerbs passt 
genau zu dem Denkansatz der Kieler Schule, der von Giersch (1989) als der “Denkansatz Weltwirtschaft“ be-
schrieben wird. In diesem „verlieren die Repräsentanten und Administranten der politischen Gebilde an Gewicht 
in ihrer Rolle als Souverän“ und erhalten „umso mehr Bedeutung […] als Anbieter öffentlicher Güter“, so dass 
die „Wettbewerbsfähigkeit eines Landes […] dann auf Dauer nichts anderes [ist] als die Attraktivität in Bezug 
auf zukunftsorientierte mobile Ressourcen“. Giersch (1989), S. 46. 
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Systemwettbewerb wird im Ansatz von Siebert (1969) – ähnlich der fiskalföderalistischen Vor-

gehensweise – nicht zwischen Staaten modelliert, sondern zwischen Regionen.74 Dabei werden 

externe Determinanten des regionalen Wachstumsprozesses mit dem Ergebnis untersucht, dass 

„ the mobility of labor and capital is connected with a direct withdrawal effect for the region gi-

ving up these factors. The communication of technical knowledge will have an indirect effect in 

changing the competitive situation of the sending region“. Darüber hinaus können Expansionsef-

fekte (in Form von regionaler Produktionsausweitung aufgrund gestiegener interregionaler Gü-

ternachfrage und der hieraus folgenden regionalen Einkommenserhöhung) auch aus dem interre-

gionalen Güterhandel resultieren.75 Regionen, die (auch) extern wachsen möchten, konkurrieren 

folglich um vollkommen mobile, jedoch nur im beschränkten Ausmaß zur Verfügung stehende 

Ressourcen. Siebert (1969) modelliert diese interregionale Konkurrenz, um Handlungsempfeh-

lungen für die regionale Wachstumspolitik abgeben zu können.  

2.2.1.5.1.  Soltwedel: Der “Bürgermeisterwettbewerb“  

Auch Soltwedel (1987) setzt sich mit dem regionalen Wachstum auseinander. Ausgehend von 

seiner Kritik an der selektiven Regionalpolitik des Bundes wie auch der damaligen EG, welche 

die Kenntnis der Determinanten regionalen wirtschaftlichen Wachstums voraussetzt, betont er 

die Bedeutung eines „fortwährenden dezentralen Suchprozesses“ nach Informationen über zu-

künftige Marktentwicklungen für das wirtschaftliche Wachstum einer Region. Weil in einem 

marktwirtschaftlichen System der Wettbewerb als ein Entdeckungsverfahren über „das telekom-

munikative System der flexiblen Preise“ solche Informationen beschafft, kann auch die Wettbe-

werbsfähigkeit von Regionen nur im freien Wettbewerb und dem sich hier entfaltenden dezentra-

len Such- und Experimentierprozess im privatwirtschaftlichen Bereich entdeckt und ausge-

schöpft werden.76 Die Bewältigung des Informationsproblems durch das dezentrale Experimen-

tieren ist dabei nicht nur für diesen Bereich von Bedeutung. Die Frage nach „Art, Umfang und 

Durchführung“ stellt sich auch bei staatlicher Aktivität im Rahmen der regionalen Förderungspo-

litik. Aufgrund der - mit der Höhe der diese Aktivitäten durchführenden Ebene größer werden-

                                                 
74 Den regionalen Bezug seines Modells erklärt Siebert durch den Verweis auf höhere regionale Mobilität der Pro-

duktionsfaktoren und intensiveren interregionalen Gütertausch als im nationalen Rahmen. Vgl. Siebert (1969), 
S. 51. 

75 Vgl. Siebert (1969), S. 111. Zu berücksichtigen ist, dass die Expansionseffekte aufgrund der Faktormobilität und 
diejenigen aufgrund von Güterhandel sich gegenseitig beeinflussen und bedingen können. So kann beispielswei-
se vom Zufluss technischen Wissens gerade die importsubstituierende Industrie profitieren, oder der Zufluss an 
Arbeit nur auf das Arbeitsangebot des export- oder importsubstituierenden Sektors wirken, resultierend in einer 
Terms-of-Trade-Änderung. Vgl. ebenda, S. 112.  

76 Vgl. Soltwedel (1987), S. 130 und 135. Die Wahrnehmung des Wettbewerbs als eines Entdeckungsverfahrens 
von Informationen, die sonst unbekannt blieben oder zumindest nicht genutzt werden würden, geht zurück auf 
Hayek (1968a). Sein Beitrag wird im Rahmen der Ausführungen zur klassisch-evolutorischen Linie erläutert 
(vgl. Kapitel 2.2.2.1.2.). 
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den - Gefahr steigender Kosten der Information, Koordination, Verwaltung und Durchführung ist 

sie nur durch eine dezentrale Gestaltung zu beantworten.77 Diese setzt jedoch einen geeigneten 

Ordnungsrahmen voraus, innerhalb dessen sich analog zu den privatwirtschaftlichen auch die 

staatlichen Förderaktvitäten derart entfalten können, dass hierbei gleichzeitig eine Sicherstellung 

und Aufrechterhaltung vom Wettbewerb als Entdeckungsverfahren gewährleistet wird.  

Soltwedel sieht einen solchen Ordnungsrahmen in dem Prinzip der fiskalischen Äquivalenz und 

somit in dezentralisierten Ausgaben- und Einnahmenkompetenzen der Regionen, denn nur „bei 

definitiv festgelegten eigenen Finanzmitteln wird das Interesse der Politiker auf eine möglichst 

effiziente Mittelverwendung gelenkt“78. Unter solchen Umständen kann der „Bürgermeisterwett-

bewerb“ als eine Annäherung an den „marktmäßigen Suchprozess“ angesehen werden, welche 

die „Standortentscheidungen der Unternehmen, regionale Agglomerationsvorteile und indivi-

duelle Präferenzen“ stärker in Einklang bringt, als dies bei einer zentral koordinierten Regional-

politik der Fall wäre.79  

Soltwedels Ansatz verdeutlicht nicht nur die Nähe der Kieler Schule zum traditionellen Fiskalfö-

deralismus, sondern auch deren Berücksichtigung evolutorischer Aspekte. Die Forderung nach 

einem geeigneten Ordnungsrahmen für den Wettbewerb zwischen den Regionen ist dagegen neu 

und kann auf den Einfluss der Ordnungstheorie Euckens zurückgeführt werden.  

2.2.1.5.2.  Giersch: Regionen- und Staatenwettbewerb um mobile – zu den ortsgebundenen komp-
lementäre - Ressourcen 

Dieser Einfluss kommt bei Giersch (1989) noch deutlicher zum Ausdruck.80 Giersch bezieht 

stellvertretend für Regionen oder auch Länder seine Ausführungen auf sog. Standorte; diese sind 

definiert als Institutionen und die mit ihnen verhafteten immobilen Ressourcen.81 Er vertritt wie 

Siebert (1969) die Meinung, dass deren Wettbewerbsfähigkeit (Sieberts Fähigkeit zu externem 

Wachstum) langfristig durch ihre Attraktivität für mobile zukunftsorientierte Ressourcen (wie 

Investitions- und Humankapital) bestimmt wird.  

Ausgangspunkt seiner Überlegungen ist der von der Kieler Schule entwickelte “Denkansatz 

Weltwirtschaft“ (siehe Fn. 73). Dieser betont „das Gewirr der einzelwirtschaftlichen Beziehun-

gen, die sich über die nationalen Grenzen hinweg verflechten“, und schreibt den Vertretern poli-

tischer Gebilde folglich vielmehr die Rolle der untereinander im Wettbewerb stehenden Anbieter 

                                                 
77 Vgl. ebenda, S. 137, wo Soltwedel auch darauf hinweist, dass kleinere Verwaltungsgebiete bei Unzufriedenheit 

der Bürger mit der Aufgabenerfüllung der regionalen Verwaltung auch den Vorteil von besser funktionierender 
„Abstimmung mit den Füßen“ der Bürger haben. 

78 Soltwedel (1987), S. 138. 
79 Ebenda, S. 139. 
80 Vgl. Pitsoulis (2004), S. 141 und 131. 
81 Vgl. Giersch ( 1990), S. 79. 
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öffentlicher Güter als die eines Souveräns zu.82 Dabei werden eine räumliche und eine zeitliche 

Komponente verknüpft, um die Frage beantworten zu können, „wo im Raum die für die Ent-

wicklung in der Zeit so wichtige Wissensproduktion vorzugsweise stattfindet“.83 Ausgehend von 

der Annahme, dass eine Wirtschaft nach Giersch durch Wissen (das man entweder vorrätig hat, 

laufend neu schafft oder aber importiert) wächst, wird vor allem den Wissen produzierenden 

Räumen bzw. Standorten ein großes Wachstumspotenzial und somit auch eine langfristige Wett-

bewerbsfähigkeit zugeschrieben.84 Denn langfristig bindet Wissen Kapital und Kapital sucht 

Wissen, so dass ihre Kombinationen zu kumulativen Wachstumsprozessen führen. Für ein exter-

nes Wachstum von Standorten ist folglich ein Werben für mobile zu den ortsgebundenen (immo-

bilen) komplementären Ressourcen notwendig. Hierfür können Lagevorteile eingesetzt werden, 

die Attraktivität der bisherigen Ressourcenausstattung, lokale öffentliche Güter (z. B. die Infrast-

ruktur) wie auch die soziale Atmosphäre eines Standorts; Letzteres schließt nicht nur die ethi-

schen Normen ein, sondern auch die Zwänge und Leistungen, die von der öffentlichen Hand aus-

gehen. Giersch bezeichnet dies als Standortwettbewerb.85  

Der Standortwettbewerb intensiviert sich aufgrund von tendenziell sinkenden Informations- und 

Kommunikationskosten und hiermit verbundener räumlicher Begünstigung, zeitlicher Beschleu-

nigung von Wissens- und Technologietranfers und dem Abbau institutioneller Barrieren (bezo-

gen auf das Projekt Europa 1992), der die Mobilität der mobilen Ressourcen verstärkt.86 Diese 

Entwicklung lässt nach Giersch einen robusten „Strukturwandelwettbewerb auf dem Markt der 

Güter und Leistungen“ und einen verstärkten „Wettbewerb auf dem politischen Markt der Stim-

men“ erwarten. Ersterer ergibt sich durch ständige Überhol- und Aufholprozesse zwischen unter-

schiedlichen Standorten; in diesem Rahmen werden “Drohungen von oben“ (in Form von Pro-

duktinnovationen der „gleich starken“ Konkurrenten) bzw. “Drohungen von unten“ (in Form von 

                                                 
82 Giersch (1989), S. 45. Der “Denkansatz Weltwirtschaft“ basiert somit auf der Beobachtung, dass die internatio-

nalen Wirtschaftsbeziehungen in der Regel von Unternehmen und Haushalten viel stärker als von den Staaten 
geprägt werden. 

83 Giersch (1990). S. 71. 
84 Vgl. Giersch (1986), S. 89. Giersch (1990), S. 73, unterscheidet mehrere Faktoren, deren Zusammentreffen im 

Raum (an einem Standort) zum Wachstum als einem kumulativen Prozess beiträgt. Aus Verkehrs- und Klima-
vorteilen resultiert beispielsweise eine geografische Lagerente, aus dem ‚Angebot an Sicherheit‘ eines Standorts 
eine sog. Standortrente und aus der Produktivität (infolge von intensiver Arbeitsteilung der ‚Hände und der Köp-
fe‘ auf engem Raum) eine sog. Ballungsrente. Die Wissensproduktion (als Arbeitsteilung der Köpfe) stellt für 
einen Wachstumsanfang ‚nur‘ einen von mehreren Faktoren dar. Soll es dagegen ausgehend von diesem An-
fangswachstum zu weiteren Wachstumsprozessen kommen, erweist sich die Wissensproduktion als unverzicht-
bar. Dies macht Giersch (1986), S. 87 f., u. a. an den kapitaltheoretischen Aspekten der Geschichte von Robin-
son und Freitag klar, so wie sie von Eucken (1956) wiedergegeben wurde. 

85 Vgl. Giersch (1992), S. 154. „Standortwettbewerb ist ein Streben zum Vorankommen vor Ort. […] Die Immobi-
len werben um die Mobilen; sie werben um Investitionsmittel für neue und bessere Arbeitsplätze und um Perso-
nen, die solche Mittel mitbringen oder anzulocken vermögen.“ Für die Einsatzinstrumente im Standortwettbe-
werb vgl. Giersch (1990), S. 66. 

86 Vgl. Giersch (1990), S. 67, wie auch Giersch (1992), S. 154. Giersch verwendet neben dem Begriff des Stand-
ortwettbewerbs weitere analoge Begriffe wie Investitions-, Innovations- oder Wachstumswettbewerb. 
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Aufholprozessen der vorher „schwächeren Konkurrenten“) realisiert87, deren Ergebnis nur unter 

Berücksichtigung der verschiedenen historischen und geografischen Gegebenheiten der Standor-

te vermutet werden kann.88 Letzterer kommt dadurch zustande, dass die öffentliche Hand bei der 

Ausgestaltung der Steuern und Abgaben deren Wirkung auf die Standortentscheidungen der mo-

bilen Ressourcen mitberücksichtigen muss, so dass Gebietskörperschaften immer mehr wie Un-

ternehmen geführt werden müssen, die ihre Angebotspalette stets auf das Preis-Leistungs-Ver-

hältnis im Vergleich zur bestehenden Konkurrenz prüfen müssen. „Aus der Finanzwissenschaft 

wird sich eine Betriebswirtschaftslehre der Standorte entwickeln müssen“89. Dabei werden nur 

Standorte wettbewerbsfähig bleiben, deren politische Vertreter weniger kurzfristigen Umvertei-

lungspopulismus betreiben (etwa durch Bevorzugung gut organisierter Lobby-Gruppen zur Stim-

mensicherung bei der nächsten Wahl), sondern vielmehr langfristiges, an der Wettbewerbsfähig-

keit der Standorte ausgerichtetes Denken.90  

Die geplante Schaffung des europäischen Binnenmarkts verspricht durch den damit einhergehen-

den Abbau institutioneller Barrieren zwischen den einzelnen Ländern ein Mehr an Standortwet-

tbewerb (auch im Sinne eines Wettbewerbs nationaler Steuer- und Regulierungssysteme). Darin 

sieht Giersch einen potenziellen Wachstumsgewinn. Dessen Ausschöpfung hängt jedoch stark 

davon ab, inwieweit die verringerten Hemmnisse an den Grenzen durch neue ersetzt werden, bei-

spielsweise in Form von (Ex-ante-)Harmonisierungsvorschriften auf europäischer Ebene.91 Diese 

Überlegungen deuten an, dass Giersch für die Sicherstellung des Standortwettbewerbs einen ent-

sprechenden Ordnungsrahmen vorsieht, innerhalb dessen die Standorte ihre Aktivitäten ausges-

talten dürfen. So stellt er, ähnlich wie Soltwedel, für die Organisation der politischen (Europäi-

schen) Union die Forderung nach Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips auf, um die Entfaltung 

des Standortwettbewerbs zu unterstützen.92 Nur wenn die einzelnen politischen Ebenen (Union, 

Nationalstaaten, ihre Regionen und Kommunen) diejenigen Aufgaben wahrnehmen, die nicht 

durch die ihnen untergeordneten Glieder erfüllt werden können, erhält jede ausreichend Kompe-

                                                 
87 Vgl. Giersch (1989), S. 48. 
88 Vgl. Giersch (1992), S. 149. Räumliche und historische Gegebenheiten führen zu unterschiedlichen Start- und 

Zielbedingungen der Standorte im Wachstumswettbewerb und spielen somit eine bedeutende Rolle für seinen 
Ausgang.  

89 Giersch (1992), S. 156. 
90 Vgl. Giersch (1989), S. 47, wie auch Giersch (1992), S. 157. Weil zum Aufholprozess eines Landes insbesonde-

re Humankapital notwendig ist, wird (um dieses im Land zu behalten wie auch neues anzuwerben) ein „Spreizen 
der vertikalen Einkommensskala“ und somit auch die Bereitschaft der Menschen für Ungleichheit notwendig. 
Unter solchen Umständen sind Lobby-Versuche von gut organisierten Gruppen vorstellbar, die (durch ihre Zuge-
hörigkeit zu niedrigeren Lohngruppen) zuerst zu den Verlierern dieses Prozesses gehören. Eine politische Bevor-
zugung solcher Gruppen zum Zwecke der Stimmensicherung wird aber im Standortwettbewerb schwierig, weil 
sie die Standortattraktivität für mobile Ressourcen mindert. Folglich spricht Giersch (1992), S. 165, auch von ei-
ner Machtkontrollfunktion des Standortwettbewerbs in Bezug auf die politischen Institutionen. 

91 Vgl. Giersch (1989), S. 58 f., wie auch Giersch (1992), S. 154. 
92 Vgl. Giersch (1992), S. 153. 
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tenz zur Selbstverwaltung und die hiermit einhergehende „Haftung“ für eigene politische Aktivi-

täten gegenüber dem Bürger.  

Die Eigenverantwortung der einzelnen politischen Ebenen soll auch bezüglich der öffentlichen 

Ein- und Ausgaben zum Ausdruck kommen. Daher wäre auf „zentrale Kassen und Fonds, die Fi-

nanzzuweisungen, die Mischfinanzierung von Gemeinschaftsaufgaben, [wie auch auf] anreiz-

mindernden Finanzausgleich“ zu verzichten bzw. die Hilfszahlungen zentraler Instanzen an 

strenge Bedingungen zu knüpfen, um das „Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe“ der einzelnen Ebe-

nen verwirklichen zu können.93  

Mit der Forderung der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips im Einklang steht auch die den zent-

ralen Instanzen obliegende notwendige „Wettbewerbsaufsicht“ zur Verhinderung von Kartelli-

sierungstendenzen (im Sinne der Verantwortungsverlagerung auf eine höhere politische Ebe-

ne),94 wie dies bei einer (europäischen) Ex-ante-Harmonisierung von Regulierungen der Fall 

wäre, die laut Subsidiaritätsprinzip in den Kompetenzbereich der Nationalstaaten gehören. Viel-

mehr dürfen zentral nur abstrakte Regeln formuliert werden, innerhalb welcher Spielraum für die 

Entfaltung der Selbstorganisation der Standorte besteht.  

Giersch betont neben den EU-bezogenen Empfehlungen noch weitere für die Funktionsfähigkeit 

des Standortwettbewerbs relevante Ordnungsaspekte, wie die notwendige Gewährleistung und 

Garantie der Wissens- und Unternehmensfreiheit, die Vermeidung von Besteuerung der „transi-

torischen Innovationsrenten und Pioniergewinne“, und die politische Freiheit in einer Demokra-

tie, welche Geistesfreiheit – als weitere Voraussetzung für die eigentliche Wissensproduktion – 

schafft.95 Auch soll sich der Staat von den Grenzen zum Ausland und zum Teil von der Wirt-

schaft im Inland (Stichworte: Privatisierung und Deregulierung) zurückziehen, um so Freiräume 

für das Ex- und Importieren, Investieren oder den innovativen Humankapitaleinsatz zu schaffen. 

Erst dadurch entstehen überhaupt erst die Gewinnchancen mobiler Ressourcen bei Ansiedlung an 

entsprechenden Standorten.96  

Gierschs Anforderungen an einen Ordnungsrahmen des Standortwettbewerbs lassen sich den 

konstituierenden und regulierenden Prinzipien einer Wettbewerbsordnung im Sinne Euckens 

(1956) zuordnen. Erstere dienen der Ordnungsherstellung, Letztere der Sicherstellung ihrer 

Funktionsfähigkeit. 

                                                 
93 Giersch (1992), S. 157. Auf diese Art und Weise könnten schädliche Subventionswettläufe unterschiedlicher po-

litischer Ebenen, auf die Giersch auf S. 165 hinweist, vermieden werden. 
94 Ebenda, S. 165. 
95 Vgl. Giersch (1990), S. 75 
96 Vgl. Giersch (1992), S. 160. 
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Eucken formuliert die konstituierenden Prinzipien einer Wettbewerbsordnung als rechtliche, 

vom Staat herzustellende Spielregeln, innerhalb derer sich die Aktivitäten (Spielzüge) der priva-

ten Wirtschaftsakteure frei entfalten können. Die Festlegung eines solchen Spielplans reicht je-

doch für die Funktionsfähigkeit einer Ordnung nicht aus (Stichwort: Hang zur Monopolbildung). 

Vielmehr sind regulierende Prinzipien notwendig, die das Einhalten der Spielregeln durch die 

Spieler überprüfen und Verstöße sanktionieren (wie z.B. Monopolkontrolle).97 

Die Forderung eines Ordnungsrahmens für den Standortwettbewerb impliziert eine Übertragung 

der Ideen Euckens bezüglich der Organisation des privatwirtschaftlichen Lebens auf die Ebene 

der Standorte (Länder). Obwohl hier keine vollständige Analogie besteht, lassen sich dennoch 

gewisse, innerhalb des privatwirtschaftlichen Handelns zu beachtende Prinzipien auch auf Län-

der übertragen. So dient die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips der Schaffung einer gewissen 

Haftung politischer Vertreter der Länder gegenüber ihren Bürgern, oder die Monopolkontrolle 

der Vermeidung von Länderzusammenschlüssen mit der Absicht der Wettbewerbsausschaltung. 

Eine freiheitliche Ordnung der Weltwirtschaft, wie Giersch den Ordnungsrahmen nennt, soll so-

mit den Standortwettbewerb als einen Leistungs- und nicht als einen Behinderungswettbewerb 

gestalten. 

Ausgehend von Soltwedels und Gierschs Überlegungen bleibt die Forderung eines Ordnungsrah-

mens zur Organisation des Wettbewerbs zwischen den Standorten auch bei weiteren Autoren der 

Kieler Schule erhalten. Vor dem Hintergrund des Binnenmarktprojekts der EG beziehen diese 

ihre Überlegungen immer stärker auf die Frage nach einem geeigneten Integrationsverfahren für 

die europäischen Länder und somit insbesondere auf die Frage danach, inwiefern „does the Sing-

le European Market require ex-ante harmonization of national policy instruments and of natio-

nal institutional arrangements or can harmonization be delegated to a competitive process bet-

ween the institutional arrangements of European nations?“.98 Der Standortwettbewerb wird fol-

                                                 
97  Das Grundprinzip einer Wettbewerbsordnung ist nach Eucken ein funktionierendes Preissystem. Die konstitui-

renden - also der Herstellung der Wettbewerbsordnung dienenden - Prinzipien sind: (1) die Währungsstabilität, 
(2) das Privateigentum, (3) die Vertragsfreiheit, (4) die Haftug der Marktteilnehmer, (5) die offenen Märkte und 
(6) die Konstanz der Wirtschaftspolitik. Der - nach der Ordnungsherstellung im Vordergrund stehenden - Ord-
nungserhaltung dient vor allem aktive Wettbewerbspolitik (Monopolkontrolle). Sie wird um weitere drei regulie-
rende, sich auf besondere Bereiche beziehende Prinzipien ergänzt: Einkommenspolitik, Korrektur externer Ef-
fekte und Vorkehrungen gegen anomales Angebotsverhalten (auf dem Arbeitsmarkt). Vgl. Goldschmidt (2008), 
S. 195 in Anlehnung an Weber (1992), S. 580. Vgl. auch Eucken (1956) S. 254-304 und Gabler Wirtschaftslexi-
kon.  

98 Siebert (1990), S. 53. Das Cassis-de-Dijon-Urteil (siehe auch Fn. 68) des Europäischen Gerichtshofs, im Rah-
men dessen das Ursprungslandprinzip für den europäischen Güterhandel festgelegt wurde, zeigt, dass eine Ex-
ante-Harmonisierung nationaler Regulierungen nicht als ein Integrationsverfahren notwendig erscheint, wenn die 
Länder gegenseitig die nationalen Regulierungen ihrer Handelspartner anerkennen. Das Nebeneinanderbestehen 
verschiedener nationaler Regulierungen bietet dann den Haushalten und Unternehmen Arbitragemöglichkeiten, 
deren Realisierung zum Aufdecken der aus Sicht der Haushalte und Unternehmen besten nationalen Regulierung 
führt. Von diesem Hintergrund interpretiert auch Siebert den institutionellen Wettbewerb im Sinne Hayeks als 
ein Entdeckungsverfahren. Vgl. Siebert (1990), S. 56, 57, wie auch Siebert (2007), S. 374. 
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glich als ein Wettbewerb föderaler Regierungen beschrieben, um über Regulierungen, institutio-

nelle Arrangements, und ökonomische Aktivitäten (z. B. zur Ausgestaltung des Steuersystems 

oder zur Bereitstellung öffentlicher Güter) mobile Faktoren anzuziehen und somit für die immo-

bilen Faktoren ein zusätzliches Einkommen zu generieren.99 Dabei wird grundsätzlich unterstellt, 

dass die staatlichen Aktivitäten –ebenso wie Boden oder Arbeit – einen immobilen (länderspezi-

fischen) Produktionsfaktor darstellen, so dass auf der Angebotsseite des Wettbewerbs der Staa-

ten Besitzer immobiler Faktoren stehen, die im Interesse der Gemeinschaft versuchen, mobile 

Produktionsfaktoren anzuziehen.100  

2.2.1.5.3.  Siebert: Standortwettbewerb als ein Integrationsverfahren für die EU  

Siebert (1990) erklärt den institutionellen Wettbewerb anhand eines sehr einfachen, jedoch breit 

anwendbaren Modells zweier Länder. Im Vordergrund steht dabei die Beantwortung der Frage, 

inwiefern der, in der EG konkret durch die Festlegung des Ursprungslandprinzips sicherzustel-

lende institutionelle Wettbewerb möglicherweise zu einer zero-regulation führt und entspre-

chend als Integrationsverfahren „may not be attractive to quite a few people“.101  

2-Länder-Modell des Standortwettbewerbs 

 

In seinem Modell geht Siebert von zwei Volkswirtschaften aus, deren Output bei gegebenen 

Faktormengen aus der öffentlichen Bereitstellung eines Gutes (U) und der Produktion privater 

Güter (Y) besteht. Die realisierten (U,Y)-Kombinationen bestimmen die Höhe der gesellschaftli-

chen Wohlfahrt W. Diese kann als eine Nutzen- bzw. Popularitätsfunktion der Regierung ange-

sehen werden, über die diese ihre Wiederwahlchancen maximiert:  

[1] ),( YUWW =  

 

                                                 
99 Vgl. Siebert/Koop (1990), S. 440 ff. Als immobil werden Boden, Umweltausstattung und ungelernte Arbeit, als 

stark (ex ante) mobil hingegen Kapital betrachtet. Bei technischem Wissen gelten folgende Abstufungen: Die 
Mobilität des personenbezogenen Wissens (z. B. der Fähigkeiten eines Managers) wird durch die Mobilität der 
Personen bestimmt, die des Wissens über neue Technologien und Produkte vor allem durch institutionelle Ar-
rangements (wie Ausgestaltung des Patentsystems). Erkenntnisse der Grundlagenforschung sind mobiler als die 
Ergebnisse angewandter Forschung. Vgl. ebenda, S. 441. 

100 Vgl. Gerken (1999), S. 9, der an dieser Konzeption die Tatsache kritisiert, dass sie von vornherein die Problema-
tik der unterschiedlichen Ausrichtung der Ziele und Handlungen der Bürger eines Staates in Bezug auf das Wet-
tbewerbsziel ausblende. Die Interessen der Bürger seien aber „in Bezug auf Wettbewerbshandlungen im Wettbe-
werb der Staaten außerordentlich vielfältig, weil diese die Einkommensverteilung verändern“. Eine einheitliche 
Ausrichtung der Ziele sei somit nur durch hoheitliche Maßnahmen zu erreichen, was aber die Vereinbarkeit des 
Wettbewerbs der Staaten mit der „Ordnung der Freiheit“ fraglich macht. 

101 Siebert (1990), S. 62. Die folgenden Ausführungen zu Sieberts Modell beziehen sich (soweit nicht anders ge-
kennzeichnet) auf Siebert (1990), S. 62-68. 
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Das Gut U kann nicht nur die Form eines öffentliches Gutes annehmen (wie Infrastruktur, Um-

welt- oder Preisniveaustabilität), sondern auch die eines meritorischen Gutes (wie Verbraucher-

schutz oder soziale Stabilität) oder die einer Zielvariablen (wie die Protektion einer Industrie-

branche). Die Bereitstellung erfolgt durch den Einsatz des Politikinstruments α  (z. B. in Form 

von Staatseinnahmen und -ausgaben, Regulierungsniveaus, Emissionssteuern oder des Geldan-

gebotes)102 und geht aufgrund der gegebenen Faktorausstattung und der hieraus folgenden Trans-

formationskurve (TT) )(YGU = , 0<YG ) mit Opportunitätskosten in Einheiten des Gutes Y 

einher: 

[2] )(αUU =  mit 0>αU  

 

[3] )(αYY =  mit 0<αY   

 

Die optimale (U,Y)-Kombination lässt sich als diejenige ermitteln, bei der die Grenzrate der 

Transformation (GRT) der Grenzrate der (gesellschaftlichen) Substitution (GRS) zwischen U 

und Y entspricht, wie in Abbildung 2a dargestellt. Das optimale Niveau der staatlichen Aktivität 

α~  ergibt sich durch Übertragung der GRT in jedem Punkt der Transformationskurve (welche die 

Grenzkosten der Bereitstellung von U in Einheiten von Y angeben, CC) und der gesellschaftli-

chen GRS entlang der Indifferenzkurve II (welche die relativen gesellschaftlichen Bewertungen 

alternativer (U,Y)-Mengen darstellen und folglich auch den gesellschaftlichen Grenznutzen un-

terschiedlicher α -Niveaus in Einheiten von U angeben, BB) in ein Kosten-Nutzen-Diagramm, 

wie in Abbildung 2b zu sehen ist.103  

                                                 
102 Siebert/Koop (1990), S. 440, fassen U und α  (also „regulations, institutional arrangements, taxation and go-

vernment activities, such as provision of public goods“) unter dem Begriff der Rechtsetzung (Legislative) zusam-
men. 

103 Die positive Steigung der CC-Kurve ergibt sich durch die mit jeder zusätzlich bereitgestellten Einheit U steigen-
den Opportunitätskosten gemessen in Einheiten von Y. Die BB-Kurve verläuft dagegen fallend, da das Verhält-
nis des Grenznutzens einer U-Einheit zum Grenznutzen einer Y-Einheit mit jeder zusätzlichen U-Einheit sinkt. 
Bei α~  entspricht dann der Grenznutzen einer α -Einheit ihren Grenzkosten, so dass im Optimum der Netto-
Wohlfahrtseffekt marginaler α -Senkung gleich null ist. 
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Abbildung 2a: Optimal Level of Two Targets und 2b: Optimal Level of Policy Instrument 

 
Quelle: Siebert (1990), S. 64 und 65. 

Tritt das beschriebene Land bei Gültigkeit des Ursprungslandsprinzips in den institutionellen 

Wettbewerb mit einem anderen Land, müssen die bisherigen Ausführungen modifiziert werden. 

Es gilt vor allem zu berücksichtigen, dass die inländische Wohlfahrt nicht mehr allein durch die 

Höhe des Einsatzes von Politikinstrument α  bestimmt wird, sondern auch durch das Niveau der 

ausländischen staatlichen Aktivität ∗α : 

[4] ),( ∗= αYGU . 

Siebert demonstriert diesen Zusammenhang am Beispiel der Umweltstandards. Hierbei steht U 

für ein lokales Umweltgut. Inländische Unternehmen könnten beispielsweise aufgrund eines 

niedrigeren Standards im Ausland, was durch eine vergleichsweise geringe Emissionssteuer zum 

Ausdruck kommen könnte, einen Anreiz zur Umsiedlung haben; was bei jeweils gegebenen Um-

weltqualitätniveaus zu einer Senkung der privaten Produktion von Y im Inland und einer damit 

korrespondierenden Output-Erhöhung im Ausland führen würde. Ein im Vergleich zum Niveau 

der inländischen staatlichen Aktivität α  geringeres ∗α  induziert somit eine Innenverschiebung 

der inländischen Transformationskurve (→TT 'TT in Abbildung 2a) und führt dann auch zu 

einer neuen optimalen (U,Y)-Kombination, wie auch zu einem neuen optimalen Niveau inländi-

scher staatlicher Aktivität.104 

Je nach Art der Verbindungen zwischen den Ländern ist entweder ein Nullsummenspiel oder 

aber ein positive sum game als Ergebnis zu erwarten. So kann das Wachstum eines Landes eine 

Nachfrageerhöhung nach den Produkten des anderen bewirken und der folgende Anstieg des in-

                                                 
104 In Abbildung 3b würde sich infolge der Verschiebung der Transformationskurve die CC-Kurve nach unten ver-

schieben, weil die in der neuen Situation (für gegebenes α und somit auch U) mit der Bereitstellung von U ein-
hergehenden Grenzkosten gemessen in Einheiten von Y geringer ausfallen würden. Da sich in der neuen Situati-
on bei gegebenem α  und U die realisierbare Y-Menge verringert, würde es auch zu einer neuen relativen Be-
wertung alternativer (U,Y-)Mengen kommen, indem Y grundsätzlich stärker zu schätzen wäre als vorher. Die 
BB-Kurve würde sich dann nach unten verschieben. 
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traindustriellen Handels zu positiven Wohlfahrtseffekten in beiden Ländern führen. Mit einer 

von einigen Autoren befürchteten Abwärtsspirale, bei der sich die Länder in ihren α -Niveaus 

gegenseitig suboptimal herunterkonkurrieren, ist dagegen eher nicht zu rechnen, da Variationen 

staatlicher Aktivität mit Opportunitätskosten einhergehen. Insbesondere sind Minderungen im 

Einsatz des politischen Instruments α  (und somit auch Minderungen in U) mit steigenden Op-

portunitätskosten verbunden. Ein Land, das z. B. permanent seine Umweltstandards senkt, er-

fährt damit einen progressiven Anstieg im Grenzumweltschaden pro verminderte U-Einheit.105 

Das notwendige Abwägen zwischen dem Grenznutzen und den Grenzkosten der Variationen 

staatlicher Aktivität resultiert somit in einer Art endogener Bremse, die im Rahmen des institu-

tionellen Wettbewerbs das Zustandekommen einer zero-regulation verhindern kann.  

Neben den steigenden Opportunitätskosten eines das α -Niveau senkenden Landes ist auch der 

Einfluss der induzierten Verschiebung der Transformationskurve des jeweils anderen Landes auf 

die Opportunitätskosten und die relativen Bewertungen zu beachten. Eine Abwärtsspirale würde 

implizieren, „that the transformation space of the affected country can be reduced considerab-

ly“ 106, was nur bei sehr geringen Mobilitätskosten und Abwanderungshindernissen großer Bevöl-

kerungsgruppen denkbar wäre.107 Wo genau die untere Grenze des α -Niveaus liegen wird, ent-

scheiden das Wesen und der Umfang des Arbitragepotenzials mobiler Faktoren. Können diese 

beispielsweise der Steuerzahlung/Regulierung ausweichen, ohne aus dem Konsum der steuerfi-

nanzierten bzw. regulierungsbedingt bereitgestellten U-Güter ausgeschlossen zu werden (sind 

also Steuerzahler/Wähler und Konsument von U nicht identisch)108, kann der institutionelle Wet-

tbewerb zu suboptimalen Steuersätzen und einer Unterversorgung mit den U-Gütern führen. Die-

se Argumentation greift jedoch nur im Fall eines reinen öffentlichen U-Gutes und der somit ein-

hergehenden free-rider-Problematik, aber nicht bei U-Gütern, die den Charakter eines privaten 

Gutes aufweisen.  

                                                 
105 So wird beispielsweise auch eine Senkung der Mehrwertsteuer Opportunitätskosten verursachen, und zwar in 

Form von notwendiger Erhöhung anderer Steuerarten oder aber einer Verringerung staatlicher Ausgaben für die 
Bereitstellung öffentlicher Güter, so dass irgendwann ein Punkt erreicht wird, an dem die Opportunitätskosten 
der Mehrwertsteuerminderung ihren Nutzen übersteigen und es folglich nicht zur Nullbesteuerung kommt. „The 
reason for this clearly is the existence of opportunity costs of a low tax rate policy“. Siebert/Koop (1990), 
S. 448. 

106 Siebert (1990), S. 66. 
107 Vgl. Pitsoulis (2004), S. 146. Beziehungsweise „if individuals can exit from a national regulation without high 

costs the lower limit of policy instruments (taxation) may indeed be zero“. Siebert (1990), S. 67. 
108 Siebert/Koop (1990), S. 448, betonen, dass die Identität des Konsumenten und des Steuerzahlers im Falle eines 

öffentlichen Gutes seine Finanzierung derart ermöglicht, dass die Grenzkosten (denen der Steuersatz gleichge-
setzt wird) und der Grenznutzen des Gutes für das Individuum übereinstimmen. Fiskalische Äquivalenz von Ol-
son (1969) wird als eine Art Ausdehnung dieses Identitätsansatzes gesehen, bei der anhand geeigneter Eigen-
tumsrechte die Kosten des öffentlichen Gutes internalisiert und privatisiert werden. Die Konsumenten bilden 
dann einen Club, innerhalb dessen das Gut konsumiert und gemeinsam finanziert wird. 
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Siebert/Koop (1990) betonen aber, dass selbst bei reinen öffentlichen Gütern, wenn also free-

rider-Verhalten nicht auszuschließen ist, viele Verbindungskanäle zwischen Nutzern und Steuer-

zahlern bestehen. Unternehmen profitieren beispielsweise von gut ausgebildeten Arbeitskräften 

oder laufender Grundlagenforschung und wären bereit, die Kapitalsteuer als einen Beitrag zu de-

ren Finanzierung zu bezahlen. Auch das kulturelle Umfeld (Museen, Theater usw.) eines Landes 

stellt für Unternehmen einen Faktor dar, um gut qualifizierte Arbeiter oder Manager anziehen zu 

können, so dass diese bereit wären, hierfür eine Art Nutzungsgebühr zu entrichten. Ähnliche, 

wenn auch schwächere Links lassen sich in Bezug auf die Sozialversicherungssysteme finden: 

Die durch weniger Streiks oder bessere Arbeitsmotivation bewirkte Erhöhung der Arbeitspro-

duktivität führt zu steigenden Kapitalerträgen der Unternehmen, so dass „firms are willing to pay 

contributions to the system of social security“als eine Art Nutzungsgebühr für den Faktor „sozia-

le Stabilität“109. Zu bedenken ist ferner, wie Siebert (2000) betont, dass „die internationale Kapi-

talmobilität nationalen öffentlichen Gütern ihr Definitionsmerkmal als öffentliches Gut nimmt“, 

weil mobile Unternehmen den Steuern zur Finanzierung dieser Güter ausweichen können. Somit 

existieren Nutzer, die der Nutzung und Finanzierung der Güter ausweichen können und die Defi-

nition „must be consumed in equal amounts by all“ außer Kraft setzen.110  

Implikationen für die Wettbewerbsordnung eines Standortwettbewerbs  

 

Sieberts insgesamt positive Einstellung zu institutionellem Wettbewerb beruht auf einer Wettbe-

werbssicht, die „das einfache Paradigma des Bertrand-Preiswettbewerbs“111 ablehnt und sich da-

durch von derjenigen der Fiskalföderalisten abgrenzt. Trotzdem betont er – ähnlich wie Soltwe-

del und Giersch – auch die Grenzen dieses Wettbewerbs. Unter Berufung auf die Freiburger 

Schule, in deren Fokus die statische Allokationseffizienz steht, wie auch auf die evolutorische 

Ökonomik, die auf die Möglichkeit einer endogenen Erosion des Wettbewerbs hinweist, wird 

eine Wettbewerbsordnung als ein System von Regeln auch für den Wettbewerb zwischen den 

Regierungen vorgeschlagen. Diese Wettbewerbsordnung sollte die Faktormobilität und den frei-

en Handel innerhalb der EU wie auch nach außen sicherstellen (und damit einhergehend die in-

stitutionelle Arbitrage ermöglichen), vor allem aber eine europäische Wettbewerbspolitik bein-
                                                 
109 Vgl. Siebert/Koop (1990), S. 449. Die Möglichkeit der Besteuerung des mobilen Kapitals zu Umverteilungs-

zwecken ist dagegen beschränkt, was jedoch nicht als hinreichender Grund für die Harmonisierung zu sehen ist. 
Vielmehr sei ein Übergang von inter- zu intragenerationalen Umverteilungsmechanismen zu empfehlen. Vgl. 
ebenda, S. 449 f. 

110 Siebert (2000), S. 41, und Samuelson (1954), zitiert in Siebert (2000), S. 42. Hieraus folgt, dass durch die inter-
nationale Kapitalmobilität viele öffentliche Güter eine eigene räumliche Ausdehnung erhalten, innerhalb deren 
sie sich als Clubgüter bereitstellen lassen. Siebert/Koop (1990), S. 456, betonen dies, indem sie den institutio-
nellen Wettbewerb als „a driving force for the identity of users and payers“ bezeichnen, da die Regierungen not-
wendigerweise nach institutionellen Arrangements zur Herstellung einer solchen Identität suchen müssen. Vgl. 
auch Vanberg (2008b), S. 136. 

111 Pitsoulis (2004), S. 152. 
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halten, um ein strategisches Verhalten der Unternehmen zu vermeiden, sowie Regeln zur Inter-

nalisierung EU-interner Externalitäten enthalten.112  

Als Implikation hieraus identifiziert er Felder, die nicht dem institutionellen Wettbewerb über-

lassen werden dürfen, beispielweise die Eigentumsrechte, die Wettbewerbs- und – unter Ein-

schränkungen – die Umweltpolitik113. Seine Ausführungen zu klar definierten Eigentumsrechten 

als Voraussetzung für funktionierenden Wettbewerb erfolgen in Anlehnung an Eucken und wer-

den unter Bezugnahme auf North um die institutionelle Perspektive erweitert.114 Es ist vor allem 

zu beachten, dass institutionelle Arrangements nicht als exogen vorgegeben angesehen werden 

dürfen, sondern dass sie sich vielmehr aus dem Marktprozess ergeben und durch den institutio-

nellen Wettbewerb weiterentwickelt werden können. Wenn es um die Herausbildung neuer Ei-

gentumsrechte geht (wie beispielsweise bei der Auflösung staatlicher natürlicher Monopole), 

sollte dieser Prozess jedoch schrittweise politisch aufgefangen werden, um Wettbewerbsverzer-

rungen zu vermeiden.  

Genauso dürfen die nationalen Wettbewerbspolitiken nicht dem institutionellen Wettbewerb 

überlassen werden, weil ausgehend von der ständig zunehmenden Relevanz des europäischen 

Binnenmarkts nationale Wettbewerbspolitiken allein nicht adäquat gegen europaweite Kartelle 

oder Monopole vorgehen oder Fusionen überprüfen können; ein strategisches Ausweichen der 

Unternehmen aus den nationalen Wettbewerbsregeln könnte so nicht verhindert werden. Sobald 

Produkte EU-weit abgesetzt werden, muss somit die Wettbewerbsaufsicht auf europäischer Ebe-

ne verankert werden, um ein derartiges free-rider-Verhalten der Unternehmen zu vermeiden.115  

Wie Soltwedel und Giersch gehen auch Siebert/Koop auf die Bedeutung einer Wettbewerbsord-

nung zur Vermeidung strategischen Verhaltens von Regierungen im institutionellen Wettbewerb 

ein. Bezogen auf die EU kann der Markt für die Legislative aufgrund der geringen Anzahl der 

Regierungen und der Nicht-Homogenität des Produktes als Oligopolmarkt angesehen werden, so 

dass strategisches Verhalten der Regierungen untereinander relevant sein könnte. Dessen Bedeu-

tung wird jedoch reduziert, sobald nicht nur eine einzelne Regierungsaktivität betrachtet wird 

                                                 
112 Vgl. Siebert (1990), S. 68, wie auch Siebert/Kopp (1990), S. 456. 
113 Umweltprobleme als klassische Beispiele für technische Externalitäten können zu pareto-inferioren Ergebnissen 

des institutionellen Wettbewerbs führen, wenn sie nicht einen rein nationalen, sondern einen grenzüberschreiten-
den Charakter haben. Die Internalisierung solcher Spillovers erfordert dann nach Siebert/Koop (1990), S. 452, 
irgendeine Art von internationaler Politikkoordination (wie z. B. Handel mit Emissionsrechten, wenn die Spill-
overs handelbar sind). Auch globale Umweltgüter mit dem Charakter eines reinen öffentlichen Gutes und sog. 
Common Pool Reserves (wie z. B. Nordsee) können nicht dem institutionellen Wettbewerb überlassen werden 
und legen internationale Abkommen z. B. zur Festlegung der zulässigen nationalen Emissionsquoten nahe. Vgl. 
auch Siebert (1990), S. 71. 

114 Auf North wird im Rahmen der Ausführungen zur Sicht der Neuen Institutionenökonomik eingegangen (siehe 
Kapitel 2.2.1.6.2.) 

115 Vgl. Siebert (1990), S. 69, wie auch Siebert/Koop (1990), S. 456. Unternehmen mit reinem nationalem Vertrieb 
können dem Subsidiaritätsprinzip entsprechend weiterhin durch nationale Behörden beaufsichtigt werden. 
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(z. B. Kapitaleinkommensbesteuerung oder Exportsubventionierung), sondern auch „additional 

aspects […], for instance the provision of public goods“, weil damit die Opportunitätskosten der 

Aktivität wie auch ein möglicher Widerspruch durch einheimische Wähler berücksichtigt wer-

den. Problematisch für das Ergebnis des institutionellen Wettbewerbs kann vielmehr das strategi-

sche Verhalten durch Produktdifferenzierung sein (z. B. die Aufteilung der Kapitalsteuer in Be-

steuerung des Sach- und des Finanzkapitals), wie dies Siebert/Koop für Luxemburg demonstrie-

ren.116. Dieser Aspekt geht mit dem allgemeinen Problem der Besteuerung von hoch mobilen 

Faktoren einher und ist insofern relevant, als er „may destroy the Pareto-optimality of institutio-

nal competition“.117 

Strategisches Verhalten nationaler Regierungen könnte aber auch als ein Spiegelbild des strategi-

schen Verhaltens politisch gut organisierter Interessengruppen gegenüber den Regierungen be-

trachtet werden, indem diese Gruppen aufgrund ihres rent-seeking-Verhaltens politisch motiviert 

(Stichwort: Wiederwahl) auf Kosten effizienter staatlicher Tätigkeit (z. B. Regulierung) bevor-

zugt werden. Institutioneller Wettbewerb – als ein Entdeckungsverfahren (vgl. Fn. 98) über die 

Opportunitätskosten unterschiedlicher Ausgestaltungen der staatlichen Aktivitäten – eröffnet 

dann die Möglichkeit, den Spielraum dieses rent-seekings und somit der strategischen Fähigkei-

ten der Unternehmen gegenüber der Regierung (und umgekehrt) zu verringern, und übt folglich 

eine Kontrollfunktion zugunsten einer effizienten staatlichen Tätigkeit aus. Weil aber davon aus-

zugehen ist, dass im Laufe der Zeit Interessengruppen Anpassungsmechanismen entwickeln, mit 

deren Hilfe sie auch innerhalb des neuen institutionellen Hintergrunds politischen Einfluss ent-

falten können, ist die europäische Wettbewerbspolitik nicht nur unter dem bereits betonten As-

pekt der Vermeidung strategischen Verhaltens der Unternehmen gegeneinander, sondern auch 

gegenüber den Regierungen von großer Bedeutung.118  

Die Notwendigkeit, einen institutionellen Rahmen zu schaffen, um strategisches Verhalten natio-

naler Regierungen zu verhindern, betont Siebert (1997) vor allem unter dem globalen Aspekt der 

Sicherstellung von Wohlfahrtsgewinnen aus internationaler Arbeitsteilung. Hierbei sollten sich 

die einzelnen Länder freiwillig an entsprechende Regeln zur Einschränkung der politischen Ak-

tionsmöglichkeiten binden, ohne dass dadurch der Wettbewerb zwischen diesen ausgeschaltet 

werden würde. So entsteht zum einen der Schutz der „ international competition against national 

                                                 
116 Luxemburg könnte durch die Verminderung der Steuer auf Sachkapital kaum derart Sachkapital anziehen, wie 

dies bei Finanzkapital infolge der Verminderung der Steuer auf Finanzkapital der Fall wäre. Dabei gehen mit der 
Verminderung der Steuer auf Finanzkapital kaum Opportunitätskosten einher, weil dieses nicht wie das Sachka-
pital Überfüllungsprobleme verursacht. Vgl. Siebert/Koop (1990), S. 454. 

117 Siebert/Koop (1990), S. 455. 
118 Vgl. Siebert /Koop (1990), S. 455. 
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governments“, zum anderen „a shelter from the power of protectionist group in the individual e-

conomies“.119  

2.2.1.5.4. H. Klodt: Ausgestaltung internationaler Ordnungspolitik  

Auf die mögliche Ausgestaltung eines solchen Regelwerks geht Klodt (1999) ein. Entsprechend 

den von Siebert aufgeworfenen Argumenten, die für die Notwendigkeit einer Wettbewerbsord-

nung für den Wettbewerb zwischen den Regierungen sprechen, sucht Klodt nach den durch 

staatliche Instanzen zu setzenden Regeln (Stichwort: internationale Ordnungspolitik), deren Ziel 

es sein sollte, „grenzüberschreitende Externalitäten einzudämmen, strategisches Verhalten zu un-

terbinden, Trittbrettfahrer zur Kasse zu bitten oder auch Gefangenen-Dilemmata aufzulösen“120.  

Dabei sollte einerseits berücksichtigt werden, dass ein vollständiger Verzicht auf solche verbind-

lichen Regeln zu spürbaren Wohlfahrtsverlusten durch internationale Spillovers (im Sinne von 

„grenzüberschreitenden Auswirkungen nationaler Regelsysteme“) führt. Klodt demonstriert dies 

am Beispiel des Seeverkehrs, wo Regeln zur Kollisionsverhütung erfolgreich Schiffsbegegnun-

gen auf hoher See organisieren. Andererseits kann aber eine zu starke Regulierung in Bereichen, 

deren „optimale Form der Regelsetzung“ unsicher und deren „innovatorische Dynamik“ hoch ist, 

den institutionellen Wettbewerb daran hindern, neue, überlegene Regelsysteme zu finden.121 Op-

timale internationale Ordnungspolitik hat die Politikkoordination somit derart zu gestalten, dass 

die internationalen Spillovers eingedämmt werden können, ohne den institutionellen Wettbewerb 

unnötig stark zu beschränken.  

Nach dem Ausmaß der internationalen Spillovers und der Unsicherheit über die besten Regeln zu 

ihrer Eindämmung lassen sich die einzelnen Politikbereiche in ein sog. Koordinatenkreuz inter-

nationaler Politik einordnen, wie in Abbildung 3 dargestellt.  

                                                 
119 Siebert (1997), S. 1 f. Der Bezug dieser Ausführungen zum institutionellen Wettbewerb ergibt sich dabei aus der 

Tatsache, dass Siebert/Klodt (1998), S. 3, Figure 1, diesen neben dem Wettbewerb auf internationalen Güter- 
und Faktormärkten als einen Teilprozess des globalen Wettbewerbs betrachten. 

120 Klodt (1999), S. 3. 
121 Klodt (1999), S. 6 und 7. 
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Abbildung 3:  Das Koordinatenkreuz der internationalen Politik  

 
Quelle: Klodt (1999), S. 8, ergänzt um Ausführungen der Seiten 9-24. 

So lässt die Koordination der Politikbereiche des NW-Quadranten aufgrund hoher Spillovers wie 

auch einer vergleichsweise hohen Sicherheit über die Ausgestaltung der entsprechenden Regeln 

eine wohlfahrtsfördernde Wirkung erwarten.122 Die internationale Koordinierung in den Berei-

chen der S-Quadranten hingegen schadet mehr als sie nützt: Entweder fallen die Spillovers derart 

gering aus, dass eine Vereinheitlichung kaum Vorteile bringt (SW), oder die Koordinierung führt 

sogar zu Nachteilen, weil nationale Präferenzen nicht ausreichend beachtet werden und die Wei-

terentwicklung der Regeln im institutionellen Wettbewerb behindert wird (SO).  

Im NO-Quadrant befinden sich die eigentlichen Problembereiche internationaler Politikkoordi-

nation, denn die hierzu gehörenden Aktivitäten gehen mit großen internationalen Spillovers ein-

her. Deren Verringerung könnte wohlfahrtssteigend wirken; gleichzeitig besteht aber keine Si-

cherheit über die bestmöglichen Regeln. Daher kommt hier dem institutionellen Wettbewerb als 

einem Entdeckungsverfahren eine wichtige Bedeutung zu. Um diesen Trade-off zu bewältigen, 

empfiehlt Klodt, die internationalen Regeln stets als Minimalregeln auszugestalten, um so einen 

Spielraum für mögliche Fortentwicklungen zu erhalten. 

Auf der Grundlage der bisherigen Ausführungen lassen sich nun die Erweiterungen in der Sys-

tem- und Wettbewerbssicht der Kieler Schule im Vergleich zu den Fiskalföderalisten benennen. 

Indem die Kieler Ökonomen die immobilen Faktoren eines Standortes um die mobilen konkur-

rieren lassen, schaffen sie eine klare räumliche Systemabgrenzung. Diese ist gleichzeitig flexibel 

                                                 
122 Klodt hält es für keinen Zufall, sondern für die grundsätzliche Einsicht der Politiker, dass in den NW-Quadran-

ten viele Politikbereiche fallen, in denen auch bereits international kooperiert wird. Die Tatsache, dass Wettbe-
werbspolitik hier mit aufgeführt wird, hängt zum einen mit den starken internationalen Spillovers zusammen (auf 
die es in Kapitel 3 einzugehen gilt), zum anderen auch mit grundsätzlichem Wissen über adäquate wettbewerbs-
politische Maßnahmen im Kernbereich der Wettbewerbspolitik (wie z. B. die Behandlung der Kartelle). Es sollte 
jedoch keineswegs derart gedeutet werden, dass Einigkeit über die optimale wettbewerbspolitische Behandlung 
unterschiedlicher Tatbestände besteht. Im Vordergrund steht somit weniger das Ob als vielmehr das Wie der not-
wendigen Koordination. 
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in der Anwendung auf unterschiedliche Größenordnungen (Städte, Gemeinde, Regionen, Staa-

ten) und macht folglich den Wettbewerb auf jeder jurisdiktionellen Ebene erklärbar. Demgegen-

über modellieren die Fiskalföderalisten den Systemwettbewerb überwiegend als einen Wettber-

werb zwischen lokalen Gemeinwesen. Auch die Betrachtung der mobilen Faktoren wird ausdif-

ferenziert, indem in der Kieler Schule beispielsweise Humankapital und technisches Wissen aus-

drücklich erwähnt werden, während die Fiskalföderalisten von wandernden Haushalten und mo-

bilem Kapital sprechen. Bezüglich des Verhaltens der Regierungen wird die Systemsicht inner-

halb der Kieler Schule durch S. Sinn erweitert.123  

2.2.1.5.5. S. Sinn: Standortwettbewerb und die Leviathan.Hypothese 

S. Sinn (1990) verbindet die Annahmen der Kieler Schule des Standortwettbewerbs124 mit der 

von Brennan/Buchanan (1980) entwickelten Leviathan-Hypothese125. Nach dieser Hypothese be-

stehen Regierungen aus vollkommen eigennutzorientierten rentenmaximierenden Politikern und 

versuchen folglich, „to raise tax revenues in excess of what would be needed in order to finance 

the provision of public goods“.126 Diese Verhaltenstendenz kann in den Demokratien durch den 

Wunsch nach Wiederwahl zwar eingeschränkt, jedoch nicht komplett eliminiert werden.127  

Die Wiederwahlchancen werden im Modell von S. Sinn einmal bestimmt durch das Niveau der 

zum Vorteil verschiedener Interessengruppen geleisteten Gefälligkeiten, welche positiv von den 

Ausgaben für Clubgüter wie Subventionen oder Sozialtransfers abhängen, nicht aber von mobi-

len Faktoren konsumiert werden. Für die Wiederwahl ist allerdings auch die makroökonomische 

Performance des Landes (z. B. gemessen am inländischen Wachstum im Vergleich zu dem der 

anderen Länder) wichtig, auf die sich wiederum die Fähigkeit, Kapital ins Inland anzuziehen, po-

sitiv auswirkt. Den Regierungen stehen somit nicht nur einzelne Politikinstrumente zur Verfü-

gung, sondern auch ein wirtschaftspolitischer policy mix.  

S. Sinn erweitert die Systemsicht der Kieler Schule nicht nur um public-choice-Elemente, son-

dern er entwickelt auch eine neue Wettbewerbssicht, indem er den Wettbewerbsprozess im Wett-

                                                 
123 Vgl. Pitsoulis (2004), S. 163. 
124 Zu den wichtigsten Annahmen in dieser Hinsicht gehört, dass der Wettbewerb zwischen den Regierungen ein 

Wettbewerb immobiler um mobile Faktoren ist und dass Regierungen Güter bereitstellen, die von Kapitalbesit-
zern bei Investitionen im Inland verwendet werden können. Diese Güter sind immobil, mobile Faktoren können 
sie zum größten Teil nichtrival konsumieren und es besteht Ausschlussmöglichkeit aus dem Konsum für die 
Nichtzahler. Zusammengenommen wird also ein Land als ein Club betrachtet und die Regierung als Clubmana-
gement, das für die Organisation der Güterproduktion zuständig ist. Diese Sichtweise entspricht z. B. der von 
Siebert, der bei den meisten von der Regierung bereitgestellten Gütern die Möglichkeit der Herstellung der Nut-
zer-Zahler-Identität sieht und diese somit als Clubgüter modelliert. 

125 Vgl. Text zu Fn. 43. 
126 Sinn, S. (1990), S. 2. 
127 Brennan/Buchanan (1980/88), S. 194: „Konstitutionelle Garantien des Wahlwettbewerbs zwischen Politikern 

und Parteien [sind] nicht hinreichend, um die Neigungen des Staates nach Art des Leviathans […] in Grenzen zu 
halten.“  
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bewerb der Regierungen in mehrere Phasen unterteilt.128 In der ersten, sog. konstitutionellen 

Phase entscheiden die Regierungen über ihr (bis zum bestimmten Grad in späteren Phasen irre-

versibles) Clubgutangebot. In der zweiten Phase reagieren die mobilen Kapitalbesitzer darauf 

mit ihren Standortentscheidungen. Diese Phase wird auch Tiebout-Phase genannt, weil hier ana-

log zu Tiebouts „Abstimmung mit den Füßen“ die Unternehmen zwischen unterschiedlichen 

Kombinationen der für sie relevanten Clubgüter und für ihre Nutzung anfallenden Steuer wählen 

und ihre Investitionen in dem Land mit der höchsten Gewinnerwartung tätigen. Die Entscheidun-

gen von Regierungen und Unternehmen können dabei in einem Clubgut-Steuer-Diagramm dar-

gestellt werden (siehe Abbildung 4). Hierin wird, wie den nebenstehenden Erläuterungen zu ent-

nehmen ist, von drei unterschiedlichen Ländern ausgegangen.  

Abbildung 4: Tiebout-Phase im Wettbewerb der Regierungen 

 
Quelle: Sinn, S. (1990), S. 6, Figure 2, zum Text siehe S. 5-7. 

Da hier Land 3 zunächst im Vergleich zu Land 1 eine zu geringe Menge von für die mobilen 

Faktoren attraktiven Clubgütern bereitstellt und im Vergleich zu Land 2 für sein Clubgutangebot 

zu hohe Steuern verlangt, erhält es in der Tiebout-Phase keine Investitionen, was die Wiederwahl 

seiner Regierung gefährdet. Ausgehend hiervon muss diese also versuchen, das in Phase 1 fest-

gelegte Angebot durch eine Verringerung der Steuern auf mobile Faktoren für sie attraktiver zu 

machen (dritte Phase, bzw. Steuerwettbewerbsphase). Der somit verursachte Ausfall der Steuer-

einnahmen kann entweder durch die Verlagerung der Steuerlast auf die immobilen Faktoren aus-

geglichen werden oder aber durch die Verringerung der Steuereinnahmeüberschüsse (“Zähmung 

des Leviathans“). Weil die erste Strategie – aufgrund der notwendigen Streichung der Subven-

tionen oder Sozialtransfers für immobile Faktoren – die Wiederwahl der Regierung nicht sicher-

stellen kann, muss diese vielmehr auf bisherige Steuereinnahmeüberschüsse verzichten. Gelingt 

es ihr trotz der Steuersenkung nicht, das Kapital ins Land anzuziehen, wird langfristig eine vierte 

                                                 
128 Vgl. Pitsoulis (2004), S. 146. 
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Phase folgen, innerhalb derer die Qualität der Güter zu verändern wäre. Neben der möglichen 

Eindämmung der Leviathan-Tendenzen von Regierungen (Kontrollverfahren) sieht folglich S. 

Sinn den Vorteil des institutionellen Wettbewerbs auch als „a way of discovering better poli-

cies“ 129.  

2.2.1.5.6. Zwischenfazit  

Diese dynamische Perspektive des Wettbewerbs als Prozess eines sich gegenseitigen Herunter-

konkurrierens in Steuern oder Standards, der institutionelle effizienzsteigernde Innovationen ge-

neriert, ist allen Vertretern der Kieler Schule gemeinsam.130 Dennoch sehen sie, ähnlich wie die 

kritischen Fiskalföderalisten, in bestimmten Bereichen auch die Gefahren dieses Wettbewerbs 

und verweisen auf die Notwendigkeit einer Wettbewerbsordnung „as a system of rules for com-

petition among governments“131. Für die identifizierten Problembereiche besprechen die Autoren 

der Kieler Schule die Möglichkeit einer flexiblen internationalen Politikkoordination, während 

sie für den konkreten Fall der EU eine Ex-ante-Harmonisierung als Integrationsverfahren ableh-

nen, da hier eine schädliche Wettbewerbsausschaltung durch Kartelle nationaler Regierungen er-

folgt.  

Die Beiträge der Kieler Autoren lassen ferner einen zunehmenden Einfluss der evolutorischen 

Wettbewerbstheorie erkennen. So greift beispielsweise Soltwedel beriets die Problematik der 

„Ausblendung des Wissensproblems“, die Mussler/Wohlgemuth (1995) der neoklassischen 

Wettbewerbstheorie vorgeworfen haben, in konstruktiver Weise auf. Auch den generellen Vor-

wurf der „Vernachlässigung ordnungsrelevanter Institutionen“132, indem in neoklassischen Mo-

dellen die Bewältigung des Knappheitsproblems unter der Voraussetzung eines vorgegebenen 

Ordnungsrahmens betrachtet wird oder Institutionen als allokationsneutral gelten133, können die 

Kieler Autoren mit dem Hinweis auf die Entdeckungsfunktion des institutionellen Wettbewerbs 

entkräften. Zu beachten ist, dass es sich hierbei um die Entdeckung solcher Institutionen handelt, 

die es den immobilen inländischen Faktoren erleichtern, mobile Faktoren anzuziehen.  

Zum Systemwettbewerb gehört allerdings auch „die Konkurrenz von Regeln, […] mit denen 

zwar ebenfalls die Wohlfahrt des Landes verbessert werden soll, ohne dass sie aber die Attrakti-

vität des Landes für ausländische Produzenten und Konsumenten erhöht“134. Hierbei geht es we-

                                                 
129 Sinn, S. (1990), S. 10, für die vorangehenden Ausführungen siehe ebenda, S. 8-10. 
130 Vgl. Pitsoulis (2004), S. 140. 
131 Siebert/Koop (1990), S. 456. 
132 Mussler/Wohlgemuth (1995), S. 12. 
133 Vgl. Richter/Furubotn (2003), S. 13-15. 
134 Ambrosius (2005), S. 23. Bläsing (2004), S. 7, verweist auch darauf, dass es im Systemwettbewerb um die „ge-

samtwirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Systems im Vergleich zu konkurrierenden Systemen“ geht und fol-
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niger um Institutionen zur Transaktionskostenminimierung, die als spezifische Standortfaktoren 

interpretiert werden könnten, indem die Höhe der Transaktionskosten die Höhe der Standortrente 

mobiler Faktoren mitbestimmt, sondern um den institutionellen Rahmen eines Landes, der gene-

rell die Fähigkeit der Gesellschaft zu technischem Fortschritt und wirtschaftlichem Wachstum 

beeinflusst. Genau um diese Elemente wird die Systemsicht der neoklassischen Linie durch die 

Neue Institutionenökonomik (NIÖ) erweitert. Auf deren Ideen und Hauptvertreter wird im Fol-

genden eingegangen. 

2.2.1.6. Neue Institutionenökonomik 

2.2.1.6.1. Exkurs: Coase, Williamson 

Die wichtigsten Stränge der Neuen Institutionenökonomik (NIÖ) sind die Transaktionskosten-

ökonomik, die Verfügungsrechtsanalyse und die ökonomische Vertragstheorie. Die NIÖ geht auf 

Coase (1937) und Williamson (1985) zurück. Sie untersuchten die Konsequenzen, die sich aus 

dem Aufgeben der neoklassischen Prämisse des Marktes als einzigem Ort effizienter Faktorallo-

kationen und der Prämisse vollständiger Information ergeben.135 Ausgehend von der Existenz 

von Transaktionskosten als „Kosten der Einrichtung, Benutzung, Erhaltung und Veränderung 

von Institutionen“ (im objektiven wie auch subjektiven Sinne)136 betont Coase die Möglichkeit, 

dass Märkte nicht stets die effizientesten Faktorallokationen hervorbringen, und begründet damit 

die Existenz der Unternehmen.137 Indem er die Suchkosten und die Kosten des Vertragsabschlus-

ses („costs of negotiating and concluding a separate contract for each exchange transaction 

which takes place on a market“ 138) als relevante Marktbenutzungskosten identifiziert, geht die 

Unternehmensgründung in Form des Abschlusses eines Arbeitsvertrags zwischen Faktoreignern 

und dem Unternehmen mit einer kostensenkenden Verringerung der Anzahl der zwischen den 

Transaktionsparteien abzuschließenden Verträge einher.139 Gleichzeitig werden aber die Proble-

me, die nach Vertragsabschluss auftreten können, nicht weiter berücksichtigt.  

Mit diesem Thema beschäftigt sich Williamson (1985). Im Rahmen seines Transaktionskosten-

ansatzes weist er darauf hin, dass Transaktionspartner, die vor dem Vertragsabschluss in der 

                                                                                                                                                             
glich der Standortwettbewerb der Kieler Schule nur als ein „Phänomen des Systemwettbewerbs“ verstanden wer-
den kann. 

135 Vgl. Pitsoulis (2004), S. 166, wie auch Richter/Furubotn (2003), S. 39-41. 
136 Richter/Furubotn (2003), S. 57. Anhand dieser Definition lassen sich Marktbenutzungs-, Unternehmenstransakti-

onskosten (Kosten „der Ausübung des Rechts auf Erteilung von Anordnungen innerhalb eines Unternehmens“) 
oder politische Transaktionskosten (Kosten der Benutzung und zweckgerechten Veränderungen des institutionel-
len Rahmens eines Gemeinwesens) als typische Beispiele für Transaktionskosten nennen. Vgl. ebenda S. 58. 

137„The main reason why it is profitable to establish a firm would seem to be that there is a cost of using the price 
mechanism.” Coase (1953), S. 336 

138 Coase (1953), S. 336. 
139 Vgl. Richter/Furubotn (2003), S. 402. 
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Wahl ihrer Geschäftspartner frei sind, bei unvollständiger Information nach Vertragsabschluss in 

eine bilaterale Monopolsituation eingeschlossen werden können, die Spielraum für opportunisti-

sches Verhalten zulässt.140 Dessen Ausmaß wird beeinflusst durch die Investitionsspezifität141, 

die Unsicherheit und die Häufigkeit von Transaktionen. Somit entscheiden diese Faktoren 

gleichzeitig über die Struktur des Überwachungs- und Durchsetzungssystems, das aufmerksame 

Vertragspartner ex ante (bei Vertragsabschluss) wählen würden, um ex post den Vertrag stützen 

zu können.142 Aus Effizienzgründen ist daher zu empfehlen, „Beherrschungs- und Überwa-

chungssysteme“ in differenzierter Weise (wie in Abbildung 5 dargestellt) an die Transaktionsei-

genschaften anzupassen.  

Abbildung 5: Effiziente Beherrschung und Überwachung 

  
Quelle: Williamson (1990), S. 89 für die Grafik, S. 78-85 für den Text zu den einzelnen Kontrollformen. 

Der Abbildung 5 ist zu entnehmen, dass die Koordination verschiedener Transaktionen unter-

schiedliche Formen annehmen kann, „von denen der neoklassische Konkurrenzmarkt [also der 

neoklassische Vertrag] nur eine darstellt“143. Die Koordinationsformen werden dabei im Allge-

meinen Organisationen genannt und im Rahmen der NIÖ als „Netzwerke relationaler Verträge 

zwischen Einzelpersonen mit dem Zweck der Regelung ökonomischer Transaktionen zwischen 

den einzelnen Akteuren“ beschrieben. Je nachdem, ob es sich bei den Transaktionen um Markt-, 

                                                 
140 Vgl. Williamson (1990), S. 70. Er erklärt unter dem Begriff der fundamentalen Transformation, dass „eine große 

Anzahl von Teilnehmern am anfänglichen Bietprozess nicht unbedingt besagt, dass auch in der Folge eine große 
Anzahl am Bietprozess teilnehmen wird“. Dies hängt davon ab, „ob die fragliche Dienstleistung von dauerhaften 
Investitionen in transaktionsspezifisches Human- oder Sachkapital gestützt wird“. Der Unterschied zwischen 
dem Ansatz von Williamson und von Coase besteht also darin, dass „Coase (implizit) die begrenzte Rationalität 
an[erkennt], aber nirgends den Opportunismus [erwähnt].“ Williamson (1990), S. 88. 

141 Hier unterscheidet Williamson (1990), S. 108 zwischen der Standort-, Sachkapital-, Humankapitalspezifität und 
den zweckgebundenen Sachwerten einer Transaktion. 

142 Vgl. Richter/Furubotn (2003), S. 194. Williamson spricht in diesem Kontext von „Institutionen zur Stützung des 
Vertrages ex post“. Williamson (1990), S. 33. 

143 Pitsoulis (2003), S. 167. 
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Unternehmens-, politische oder soziale Transaktionen handelt, können die (Haupt-)Organisa-

tionsformen Markt, Unternehmen, Staat und Verein unterschieden werden. Der zugrunde gelegte 

Durchsetzungs- und Überwachungsmechanismus einer Organisation (auch Verfassung genannt) 

hat die zentrale Aufgabe, Externalitätsprobleme zu lösen; diese ergeben sich aus der Divergenz 

des von der Organisation verfolgten Ziels und der individuellen Ziele der Organisationsangehöri-

gen.144  

2.2.1.6.2. Neuer institutionalistischer Ansatz der Wirtschaftsgeschichte: Oliver North 

Vor dem Hintergrund des institutionellen Wettbewerbs erscheint an dieser Stelle insbesondere 

der sog. Neue institutionalistische Ansatz der Wirtschaftsgeschichte als ein Teilgebiet der NIÖ 

von Bedeutung. Er wurde maßgeblich von North entwickelt und untersucht die Entstehung und 

den Wandel der Organisationen (als Institutionen einschließlich der Organisationsangehöri-

gen145). 

Ausgehend von der sich aus den obigen Ausführungen ergebenden Tatsache, dass jede Wirt-

schaft über ein gewachsenes Netzwerk von Institutionen verfügt (zusammengefasst unter dem 

Begriff des institutionellen Arrangements), weist North darauf hin, dass das institutionelle Arran-

gement vor allem darüber entscheidet, welche Art von Organisationen in der Wirtschaft exis-

tiert.146 Aufgrund von Knappheit der Ressourcen und des damit einhergehenden Wettbewerbs 

werden diese gezwungen, Wissen und Fähigkeiten zu erwerben, für welche das bestehende insti-

tutionelle Arrangement die maximalen Auszahlungen erwarten lässt.147 Die aus diesem Wissen 

und den Fähigkeiten hervorgehenden Handlungen ändern bestehende Institutionen und bewirken 

somit institutionellen Wandel.148 Zu beachten ist dabei Folgendes: Die Art, wie die Individuen 

                                                 
144 Richter/Furubotn (2003), S. 319 und 321-328. 
145 Vgl. Definition von North (1990) auf die Richter/Furubotn (2003), S. 10 verweisen. North (1994), S 1 betont je-

doch diesbezüglich, dass eine konzeptionelle Unterscheidung zwischen den Institutionen (Spielregeln) und den 
Organisationsangehörigen (Spieler des Spiels) notwendig ist, da gerade ihre Interaktion zum institutionellen 
Wandel führt.  

146„ If the institutional framework rewards piracy then piratical organizations will come into existence; and if the 
institutional framework rewards productive activities then organizations – firms - will come into existence to en-
gage in productive activities.“ North (1993), S. 3. 

147„The rate of accumulating knowledge is clearly tied to the pay-offs“ (North 1994, S. 2) und „will reflect the inten-
sity of competition amongst organizations“(North 1993, S.  3). 

148 Vgl. North (1994), S. 1. North (1993), S. 3 erklärt, dass auch exogene Faktoren zu einer neuen Wahrnehmung 
und folglich institutionellem Wandel beitragen können. Langfristig ist jedoch vor allem das Lernen der Individu-
en der Organisationen die wichtigste Ursache institutionellen Wandels. Wie North (1990/1992), S. 94 ausführt, 
kann dieses Lernen entweder im “learning by doing“ (also neuem Verhalten innerhalb einer gegebenen Menge 
von Beschränkungen/Institutionen) oder aber im Lernen, wie die derzeitigen Beschränkungen/Institutionen geän-
dert werden können, bestehen. Hierbei kommt es vor allem auf die Verhandlungsmacht der Organisationen an. 
Ist diese hinreichend groß und sind die Gewinnaussichten der Organisationen bei Institutionenänderung größer 
als diejenige bei Beibehaltung der bestehenden Beschränkung, werden die Organisationen nicht nur Mittel zur 
Veränderung politischer Regel verwenden, sondern auch die Gesellschaft dazu anregen, in dieses neue Wissen 
und diese neuen Fähigkeiten zu investieren. Durch eine schrittweise Befolgung ihrer Ziele werden so die Organi-
sationen die bestehen Institutionenordnung verändern. Vgl. auch North (1990/1002), S. 87. 
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dieser Organisationen die erhaltenen Informationen wahrnehmen und interpretieren, hängt vom 

gesellschaftlichen kulturellen Erbe, von „local every-day problems“ und von „non-local lear-

ning“ ab; folglich können Individuen gleiche Beobachtungen unterschiedlich auslegen und eine 

jeweils andere Wahl treffen.149  

Es gibt nun keinerlei Garantie, dass Institutionen, die auf diese Art und Weise in der Zeit entste-

hen und sich weiterentwickeln, zu ökonomischem Wachstum führen, was North durch die Pfad-

abhängigkeit und durch ein gewisses Beharrungsvermögen der Institutionen erklärt. Das Behar-

rungsvermögen besteht, denn „large scale change would harm existing organizations and there-

fore is stoutly opposed by them“, während sich die Pfadabhängigkeit des institutionellen Wandels 

aus dem Lernprozess der Gesellschaft ergibt. So ist die Ausgestaltung des heutigen institutionel-

len Rahmens von der gestrigen Wahrnehmung der Handlungsmöglichkeiten durch Individuen 

abhängig, deren Art wiederum entscheidend vom kulturellen Erbe geprägt wird. Weil Kultur 

„ the cumulative experience of past generations“ verkörpert, findet der heutige Lernprozess einer 

Generation im Kontext der aus dem kollektiven Lernprozess in der Vergangenheit gewonnenen 

Wahrnehmung statt.150 Dies bedeutet nicht nur, dass die gestrigen Entscheidungen den heutigen 

Startpunkt festlegen. Viel wichtiger ist, dass der Lernprozess auf dem Weg zu heutigen Institu-

tionen die zukünftigen Wahlmöglichkeiten einschränken wird. „What constrains the choices of 

the players is a belief system reflecting the past – the cultural heritage of a society – and its gra-

dual alteration reflecting the current experiences as filtered (and therefore interpreted) by that 

belief system.“151  

Weil der institutionelle Rahmen also Verbundeffekte, Komplementaritäten und Netzwerkexter-

nalitäten aufweist, die nur eine schrittweise Anpassung zulassen, kann es infolge des institutio-

nellen Wettbewerbs zu Ordnungen kommen, die zwar aus Sicht der Transaktionskostenminimie-

rung als effizient anzusehen sind, unter dem Aspekt der Fortschritts- und Wachstumsfähigkeit 

einer Gesellschaft aber als ineffizient. Indem North auf diese Unvollkommenheiten institutionel-

ler Art und möglicherweise nicht effiziente Allokationsergebnisse hinweist, erweitert er die neo-

klassische Wettbewerbssicht, innerhalb deren Märkte bei Abwesenheit von Verzerrungen stets 

effizient sind.152  

                                                 
149 Vgl. North (1994), S. 2 f. 
150 Vgl. North (1993), S. 5 wie auch North (1994), S. 3. Für eine ausführlichere Erklärung zur Stabilität der Institu-

tionen siehe auch North (1990/1992), S. 98 ff. Zum Begriff des kollektiven Lernprozesses siehe Hayek (Kapitel 
2.2.2.1.2.)  

151 North (1994), S. 4. 
152 Vgl. Pitsoulis (2004), S. 165, wie auch North (1994), S. 3 und  7. Richter/Furubotn (2003), S. 571 f. weisen dar-

auf hin, dass North mit seinen Ansätzen das Augenmerk weg von der Allokations- hin zur sog. Anpassungseffi-
zienz richtet, bei der es um „die Arten von Regeln geht, die den Entwicklungspfad einer Wirtschaft über die Zeit 
bestimmen“. Effiziente Systeme sollten dann imstande sein, Institutionen zur Wachstumsförderung zu ent-
wickeln bzw. „dezentralisierte Entscheidungsprozesse [zu] begünstigen, welche Gesellschaften die Maximierung 
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Die Ausführungen zur neoklassischen Entwicklungslinie der Theorie des Systemwettbewerbs 

sind hiermit abgeschlossen. Bevor im Weiteren die klassisch-evolutorische Linie aufgegriffen 

wird, sei darauf hingewiesen, dass sich diese parallel zur neoklassischen Linie entwickelte; eine 

gegenseitige Beeinflussung war somit durchaus möglich. Dies zeigte sich bereits bei den Aus-

führungen zur Kieler Schule wie auch zur NIÖ, in deren Modellen evolutorische Elemente be-

rücksichtigt werden.153 Daher sind gewisse Überlappungen bei der Aufarbeitung beider Linien 

unvermeidlich. 

2.2.2 Klassisch-evolutorische Linie der Systemwettbewerbstheorie 

2.2.2.1. Exkurs: Österreichische Schule als Ausgangspunkt der heutigen Ansätze 

Der klassisch-evolutorische Ansatz geht aus den von seinen Vertretern identifizierten Defiziten 

der neoklassischen Gleichgewichtstheorie hervor, die in der „Vernachlässigung der Institutio-

nen“ und dem „unbefriedigenden Umgang mit Neuheit“ bestehen.154 So wird, wie Mises und 

Hayek als Vertreter der sog. österreichischen Schule bereits in den 40er Jahren des 20. Jahrhun-

derts anmerken, durch das neoklassische Paradigma des allgemeinen Gleichgewichts, bei dem 

vollkommen informierte Marktakteure allein durch Preis- und Mengenreaktionen den Zustand 

der Markträumung erreichen, den Marktakteuren jeglicher Anreiz zu wettbewerblichem Verhal-

ten genommen.155 Denn Wettbewerb – als ein Sichbemühen um etwas, was ein anderer zur glei-

chen Zeit auch gewinnen möchte, beispielsweise in Form von „Reklame, Preisunterbietungen, 

Verbesserungen (oder Differenzierungen) der hervorgebrachten Güter oder Dienstleistungen“ – 

ist im Zustand der vollkommenen Konkurrenz per Definition ausgeschlossen, so dass jener „tat-

sächlich das Fehlen aller wetttbewerblichen Tätigkeiten“ bedeutet.156  

Außerdem stellt sich die Frage, wie ein Wettbewerbsgleichgewicht, in dem die Daten verschie-

dener Individuen komplett aufeinander abgestimmt sind, überhaupt realisiert werden kann.157 

Während es innerhalb der neoklassischen Annahmen, gemäss denen viele Unternehmen das glei-

che Gut unter objektiv gleichen Voraussetzungen herstellen, für die Marktteilnehmer langfristig 

möglich wäre, die für das Erreichen des Zustands vollkommener Konkurrenz notwendigen Infor-

mationen zu erhalten, sind solche Bedingungen in der Wirklichkeit nicht gegeben. Vielmehr sind 

                                                                                                                                                             
des zur Erforschung alternativen Problemlösungsmöglichkeiten nötigen Aufwandes gestalten“. North 
(1990/1992), S. 96. 

153 Erlei (2002), S. 161 erklärt beispielsweise: „evolutorische Ökonomik und NIÖ ergänzen einander ausgezeichnet. 
In einigen Zweigen der NIÖ sind beide schon traditionell untrennbar, so etwa in der Konstitutionenökonomik 
und im Ordoliberalismus“.  

154 Mantzavinos (2007), S. 198. 
155 Vgl. Pitsoulis (2004), S. 191. Ähnlich auch North (1990/1992), S. 91. 
156 Hayek (1946/52), S. 128. 
157 Vgl. Hayek (1946/52), S. 124. Es geht also um die Frage nach der Natur des Prozesses, im dessen Rahmen es 

(wenn überhaupt) zur Datenanpassung verschiedener Individuen kommt.  
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die Individuen auf den eigentlichen Wettbewerbsprozess angewiesen, um entsprechende Infor-

mationen über die Marktdaten zu erhalten.158 Derartiges Wissen, das es nach Hayek erst durch 

den Wettbewerb im Rahmen eines trial-and-error-Prozesses hervorzubringen gilt, wird somit im 

neoklassischen Modell der vollkommenen Konkurrenz als bereits gegeben und bekannt voraus-

gesetzt.159  

Die evolutorische Ökonomik rückt dagegen das Wissensproblem in den Vordergrund, also die 

Frage nach der Gewinnung von Informationen über Bedürfnisse, deren Befriedigung und die 

hierfür geeigneten Techniken, wie auch nach der Veränderung dieses Wissens und der „Auswahl 

von Alternativen unter den Bedingungen fundamentalen Unwissens und ständiger Generierung 

von Neuheit“160. Somit wird neben der Arbeitsteilung unter den Marktteilnehmern vor allem die 

hierzu parallel bestehende Wissensteilung berücksichtigt.161 Das Ergebnis unvollständiger Infor-

mation der Marktteilnehmer bezüglich der Marktdaten ist die sog. konstitutionelle Unwissen-

heit.162 Diese kann nicht – wie in den Ansätzen der Informationsökonomik der Neoklassik – un-

ter Aufwendung von Ressourcen behoben werden (sog. ökonomischer Wissensmangel). Viel-

mehr führt ihr Fortbestehen zu Transaktionskosten und Spielräumen für opportunistisches Ver-

halten. Auch ermöglicht diese asymmetrische Verteilung der Informationen unter den Marktteil-

nehmern eine Verwertung von Vorteilspositionen in Form von Innovationen163, wie sie Schum-

peter erstmals 1911 unter dem Begriff der „neuen Kombinationen vorhandener Dinge und Kräf-

te“ beschrieben hat.164  

2.2.2.1.1. Der schumpeterianische Ansatz 

Schumpeters Methode des methodologischen Individualismus geht von der Tatsache aus, dass 

Menschen verschieden sind, und versucht, „soziale Erscheinungen [auf Basis der] Ansichten und 

                                                 
158 Hayek (1946/52), S. 127-130. 
159 Vgl. Kerber (2002), S. 169. Ausgehend von der Kritik an der Annahme der vollständigen Information der neok-

lassischen Gleichgewichtstheorie entwickeln sich innerhalb des neoklassisches Ansatzes neue Konzepte, wie 
z.B. Informationsökonomik. Diesen ist aber weiterhin gemeinsam, dass „das Wissensproblem auf Märkten auf 
Basis der Annahme [behandelt wird], dass die Agenten, selbst wenn sie unvollkommenes Wissen haben, über ei-
ne perfekte Lerntheorie verfügen, die ihnen hilft, es in vollkommenes Wissen zu transformieren“. Mantzavinos 
(2007), S. 199. 

160 Herrmann-Pillath (2002), S. 22. 
161 Vgl. Mantzavinos (2007), S. 198. Der Begriff der Wissensteilung stammt dabei von Hayek (1937), S. 47. 
162 Den Begriff konstitutioneller Unwissenheit führte Hayek in seinem Aufsatz Rechtsordnung und Handelnsord-

nung (1967c), S. 171 ein.  
163 Für eine systematische Übersicht der Implikationen aus konstitutionellem Wissensmangel aus der evolutorischen 

Sicht siehe auch Pitsoulis (2004), S. 211, Übersicht 4.1. 
164 Der Schumpeterianische Ansatz wird von Pitsoulis (2004), S. 191 als eigenständige Entwicklungslinie der öster-

reichischen Schule angesehen, während Mantzavinos (2007), S. 200 ff. unter dem Aspekt der Aufarbeitung des 
Wissensproblems diesen Ansatz als alternativ zu der modernen österreichischen Ökonomik sieht. Ähnlich geht 
auch Kerber (2002), S. 168 f. vor, der unter dem Aspekt des evolutorischen Wettbewerbsverständnisses zwi-
schen traditionellen schumpeterianischen Ansätzen und österreichischen Marktprozesstheorien unterscheidet.  
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Verhaltensformen der Einzelpersonen“ zu erklären.165 So wird anhand des Menschenbildes eines 

Unternehmers, der wegen der Beschränktheit seines Wissens notwendigerweise von dem durch 

die neoklassische Theorie geprägten Menschenbild des Homo oeconomicus abweicht, und seines 

unternehmerischen Erfindungsgeistes der wirtschaftliche Wandel endogen als Folge der „Durch-

setzung neuer Kombinationen“ und des hieraus folgenden Wissenswachstums erklärt.166 Dabei 

fischen risikofreudige, motivierte und durchsetzungsfähige Unternehmer aus einem exogen vor-

gegebenen Pool an Inventionen (also an unreifen Ideen, die etwas Neuartiges darstellen) neue 

Kombinationen heraus, um sie am Markt zum Zwecke der Einkommenserzielung durchzuset-

zen.167 Der schumpeterianische Unternehmer wirkt durch seine Neuerungsaktivität, „die Markt-

lücken aufreißt“, also ständig in eine vom Gleichgewicht wegführende Richtung, was Schumpe-

ter als den „Prozess schöpferischer Zerstörung“ beschreibt.168 Die Gleichgewichtszerstörung in-

folge von Innovationen verleitet dabei durch eine temporäre Monopolposition und hiermit ein-

hergehende Vorsprungsgewinne des erfinderischen Unternehmers andere Unternehmer zum 

Markteintritt und zur Imitation des erfolgreichen Verhaltens. Der Wettbewerb ist hier also nicht 

im neoklassischen Sinne eines Zustandes zu verstehen, sondern vielmehr im Sinne des „von Ri-

valität geprägten permanenten Prozesse[s] von Vorstoßen und Nachziehen, von Innovation und 

Imitation sowie Auf- und Abbau von Marktmacht“.  

Genau dies ist auch die Sichtweise des Wettbewerbs, wie sie der Theorie des dynamischen Wett-

bewerbs zugrunde liegt, welche aus dem traditionellen schumpeterianischen Ansatz hervor-

ging.169 Die Vertreter dieser Theorie haben mit Schumpeter gemeinsam, dass sie den Wettbe-

werb in einem direkten (endogenen) Zusammenhang zum wirtschaftlichen Wachstum sehen, in-

nerhalb dessen die Bedeutung der Kreativität und Heterogenität hervorgehoben wird.  

                                                 
165 Richter/Furubotn (2003), S. 3. Die neueren evolutorischen Ansätze verwerfen diese „unimodale Ontologie“, in-

dem sie durch eine bimodale ersetzt wird, innerhalb welcher „Individuen und Wissen als voneinander unabhän-
gige Wirklichkeitsphänomene, die nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten zusammenwirken, aber auch jeweils ei-
genen Gesetzmäßigkeiten unterliegen“, betrachtet werden. Vgl. Herrmann-Pillath (2002), S. 32 f., der auch be-
tont, dass F.A. von Hayek diese Tatsache am konsequentesten in seinem Werk zum Ausdruck brachte.  

166 Unter Durchsetzung neuer Kombinationen versteht dabei Schumpeter (1911/1952), S. 100 f. die „Herstellung 
eines neuen […] Gutes oder einer neuen Qualität eines Gutes, […] Einführung einer neuen […] Produktionsme-
thode, […] Erschließung eines neuen Absatzmarktes, […] Eroberung einer neuen Bezugsquelle von Rohstoffen, 
[…] Durchführung einer Neuorganisation, wie Schaffung einer Monopolstellung“.  

167 Vgl. Voßkamp (2002), S. 68, für die Definition der Invention S. 64. 
168 Fehl (2002), S. 196, Schumpeter (1942/1950), S. 138. An dieser Stelle gilt es zu beachten, dass der Misessche 

Unternehmer sich dagegen durch seine Fähigkeit auszeichnet, Koordinationslücken aufzuspüren (Arbitragefähig-
keit) und folglich die der Innovation entgegengesetzte, eher dem Gleichgewicht dienende Kraft darstellt. Vgl. 
Fehl, S. 196. Wie Mantzavinos (2007), S. 220 ff. betont, zeichnet sich auch Kirzners Unternehmer durch die Ei-
genschaft der „Findigkeit“ aus, indem „durch Gewinnchancen motivierte Unternehmer Arbitrage betreiben, die 
am Markt zur Koordination führt“.  

169 Kerber (2002), S. 168. Kerber betont, dass dieses Wettbewerbsverständnis in Deutschland bereits ab den 60er 
Jahren breit durchgesetzt wurde (so z.B. auch bei Kantzenbachs Theorie der optimalen Wettbewerbsintensität). 
Siehe auch Mantzavinos (2007), S. 201 f. mit einer umfangreichen (bei Clark und Heuss anfangenden) Liste der 
deutschen Vertreter der Theorie des dynamischen Wettbewerbs.  
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Inspiriert von Schumpeter wurden auch zahlreiche Vertreter der aktuelleren evolutionsökonomi-

schen Innovationsforschung. Diese bildet in Bezug auf ihr Wettbewerbskonzept nach Kerber 

(2002) eine eigenständige Denkströmung und stellt ebenfalls Kreativität, die zu Variationen führt 

und somit Heterogenität bewirkt, in den Vordergrund. Die Grundidee besteht im “population ap-

proach“, also in der Betrachtung von Populationen als Mengen unterschiedlicher Einheiten mit 

bestimmten Eigenschaften, deren Häufigkeitsverteilung sich im Zeitverlauf ändert. Zurückge-

führt werden kann dies auf die Mechanismen der Variation, in deren Rahmen „laufend Variatio-

nen generiert werden, so dass Einheiten mit neuen Eigenschaften auftreten“, und der Selektion, 

in Form von unterschiedlichen Reproduktionswahrscheinlichkeiten der Einheiten mit bestimm-

ten Eigenschaften.170 Als Populationen gelten die als gegeben unterstellten Räume unterschiedli-

cher möglicher Techniken, die von Unternehmen analog zu dem oben beschriebenen Mechanis-

mus „durch das vom Zufall bestimmte ‚Ziehen‘ “ besserer Techniken – also durch Innovationen 

– schrittweise erforscht werden. Weil aus den so zustande kommenden Variationen andere Un-

ternehmen im Rahmen des Selektionsprozesses die besonders erfolgreichen Produktionstechni-

ken imitieren, lässt sich mit Hilfe des Variations-Selektions-Schemas der technische Fortschritt 

als ein Entwicklungspfad zu immer besseren Produktionstechniken erklären. Der Wettbewerb 

zwischen den Unternehmen entspricht dann einem trial-and-error-Prozess171, innerhalb dessen 

die besseren Techniken in Form der Imitation ausselektiert werden.172 Konsequenz ist, dass der 

Wettbewerb als Entdeckungs- bzw. Innovationsverfahrens aufgefasst wird, dessen Funktionsfä-

higkeit die Existenz der Varietät voraussetzt.  

Obwohl damit direkt zum Beitrag Hayeks übergeleitet werden könnte, der als Erster die Entdec-

kungsfunktion des Wettbewerbs (1968a) betonte, sei hier abschließend noch auf Überlegungen 

Schumpeters zum politischen Wettbewerb eingegangen. Schumpeter (1942) überträgt als Erster 

den Gedanken des wirtschaftlichen Konkurrenzkampfs auf die politische Ebene. Damit kritisiert 

er die „klassische Lehre vom kollektiven Handeln“, welche die Fähigkeit des Volkes unterstellt, 

                                                 
170 Vgl. Kerber (1997), S. 44. Indem diese Ansätze Gesamtheiten betrachten, „in denen die Häufigkeiten von Ver-

haltensweisen nicht Ergebnis kurzfristiger individueller Optimierungsprozesse“ sind, wenden sie sich von dem, 
der Österreichischen Schule zugrunde liegenden Konzept des methodologischen Individualismus ab. Vgl. Pit-
soulis (2004), S. 186. 

171 Herrmann–Pillath (2002), S. 210 erklärt, dass ein Variations-Selektions-Prozes eigentlich nur „spezielle und 
exaktere Beschreibung eines Lernens durch Versuch und Irrtum“ ist. 

172 Vgl. Kerber (1997), S. 46. Die Schumpetersche Tradition dieser Ansätze lässt sich an der Vorstellung, dass die 
Innovationen aus einem gegeben Pool per Zufall ausgefischt werden, wie auch an der starken Konzentration auf 
die Bedeutung des technischen Wissens für das wirtschaftliche Wachstum erkennen. Neben diesen Neo-Schum-
peterianischen Ansätzen (zu deren wichtigsten Vertretern nach Kerber (2002), S. 170 und Mantzavinos (2007), 
S. 200 Witt (1987), Nelson/Winter (1982), Dosi/Nelson (1994), Nelson (1995), Meltcafe (1991) und Free-
man/Soete (1997) gehören) existieren auch viele weitere, welche auf Variations-Selektions-Argumentationen be-
ruhen, jedoch aber nicht in Tradition Schumpeters stehen. Hierbei handelt es sich vor allem um Alchian (1950), 
Penrose (1952), Hayek (1967, 1973, 1988) oder Popper (1973) als Vertreter der Theorie kultureller Revolution 
und Evolutionärer Erkenntnistheorie.  
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„eine feststehende und rationale Ansicht über jede einzelne Frage“ zu besitzen, der in einer De-

mokratie durch die Wahl der Repräsentanten Wirkungskraft zu verleihen ist. Der Zweck einer 

demokratischen Ordnung besteht danach im Verleihen der „Macht politischen Entscheidens“ an 

die Wählerschaft, womit eine Verwirklichung des Gemeinwohls erreicht werden könnte.173 

Schumpeter geht hingegen davon aus, dass erstens aufgrund von Interessengegensätzen so etwas 

wie das Gemeinwohl eines Volkes gar nicht existiert, zweitens das Volk „die Streitfragen weder 

stellt noch entscheide[n kann]“ und drittens Politiker nicht benevolente Ausführer der Wähleran-

sichten sind, sondern ihre eigenen Interessen verfolgen. Demokratie ist als „Ordnung der Institu-

tionen zur Erreichung politischer Entscheidungen [anzusehen], bei welcher einzelne die Ent-

scheidungsbefugnis vermittels eines Konkurrenzkampfs um die Stimmen des Volkes erwer-

ben“.174 Deswegen kann sie in einem politischen System analog zu den Märkten eines ökonomi-

schen Systems analysiert werden. Diese Sichtweise des politischen Wettbewerbs kommt bereits 

im Rahmen der neoklassischen Linie zum Ausdruck (z. B. Siebert, S. Sinn) und wird auch in den 

klassisch-evolutorischen Modellen des Systemwettbewerbs, auf die später eingegangen wird, 

deutlich.175  

2.2.2.1.2. Die Hayek’sche Entwicklungslinie 

An dieser Stelle soll die sog. Hayek’sche Entwicklungslinie innerhalb der österreichischen Schu-

le aufgegriffen werden, die in eine marktprozesstheoretische und eine ordoliberale Linie unter-

teilt werden kann.176  

Marktprozesstheoretische Linie 

 

Der marktprozesstheoretischen Linie sind die Überlegungen Hayeks zuzuordnen, bei denen er 

sich ergänzend zum Ansatz Schumpeters und seiner Nachfolger nicht auf das Wachstum des 

Wissens konzentriert, sondern vielmehr auf dessen Kommunikation (im Sinne von Lernprozes-

sen zur Wissenserschließung) über Märkte. Im Mittelpunkt der Analyse stehen auch hier die In-

dividuen,  die ihre Entscheidungen vor dem Hintergrund unterschiedlicher subjektiver Erwartun-

gen treffen, die sowohl aus ihren individuellen Fähigkeiten, wie auch aus eigenen (lokalen) In-

                                                 
173 Schumpeter (1942), S. 427. 
174 Vgl. Schumpeter (1942), zu I. S. 397-406, zu II. S. 407-420, zu III. S. 427 ff. 
175 Diese Vorstellung des politischen Prozesses als eines Wettbewerbsprozesses wurde von den Vertretern der Pub-

lic-Choice Theorie wieder aufgegriffen. 
176 Die Bezeichnung „marktprozesstheoretisch“ soll dabei zum Ausdruck bringen, dass die entsprechenden Gedan-

ken Hayeks eine Grundlage für die später von Hoppman und Kirzner entwickelte Marktprozesstheorie lieferten, 
während „ordoliberal“ für Hayeks Ausführungen zu Ordnungsgestaltung der Gesellschaft steht. Hayeks Ord-
nungstheorie kann dabei als evolutorisch, Euckens Ordnungstheorie eher als konstruktivitisch bezeichnet wer-
den.  
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formationen hervorgehen.177 Subjektive individuelle Erwartungen stehen dabei in einem gewis-

sen Zusammenhang zum Zustand des Gleichgewichts, da dieses nur dann besteht, wenn „the 

foresight of the different members of the society is in a special sense correct“. Unter der Richtig-

keit im speziellen Sinne ist dabei zu verstehen, dass „every person’s plan is based on the expec-

tation of just those actions of other people which those other people intend to perform, and that 

all these plans are based on the expectation of the same set of external facts, so that under cer-

tain conditions nobody will have any reason to change his plan“.178 Ein Gleichgewicht bleibt 

also genau so lange bestehen, wie sich die subjektiven Erwartungen, die für die individuelle Ent-

scheidung relevant waren, als korrekt erweisen. Dies schließt nicht nur ein, dass externe Daten 

unverändert bleiben (um Kompatibilität der subjektiven Pläne mit den objektiven Daten zu ge-

währleisten), sondern auch, dass die individuellen Pläne von Anfang an miteinander kompatibel 

sein müssen, da jede Inkompatibilität notwendigerweise zu einer Anpassung führt.179  

Vor dem Hintergrund der beschränkten Information der Individuen wie auch der oben angespro-

chenen Subjektivität ihrer Pläne sind dauerhafte Gleichgewichtszustände unrealistisch. Vielmehr 

stellt sich die Frage, ob nicht eher eine Tendenz zum Gleichgewicht besteht und wodurch sich 

eine solche auszeichnen könnte. Eine Tendenz zum Gleichgewicht würde gemäß der bisherigen 

Überlegungen nichts anderes bedeuten, als dass die Erwartungen der Individuen und insbesonde-

re der Unternehmer in Bezug auf ihre Kompatibilität untereinander wie auch hinsichtlich der ex-

ternen Daten im Laufe der Zeit immer verlässlicher werden, also die Individuen neues relevantes 

Wissen über das Verhalten der anderen wie auch ihre (externe) Umwelt erwerben.180 Das Erler-

nen neuer Fakten erfolgt dabei entweder infolge eines Zufalls oder aber durch die Verfolgung 

des ursprünglichen Planes, wobei Anpassungen der subjektiven Erwartungen an die wahrgenom-

menen gegebenen Fakten für die Zielerreichung notwendig werden.181 Weil das Wissen, als Ken-

ntnis der Umstände von „Ort und Zeit“ also „niemals zusammengefasst oder als Ganzes existiert, 

sondern immer nur als zerstreute Stücke unvollkommener und häufig widersprechender Ken-

ntnisse, welche all die verschiedenen Individuen gesondert besitzen“ (was Hayek als Problem 

                                                 
177 Vgl. Wohlgemuth (2007), S. 4 f. Pitsoulis (2004), S. 187 betont, dass Hayek durch diese Festlegung “den Begriff 

des Subjektivismus auf die Ebene der individuellen Information [erweitert]“.  
178 Hayek (1937), S. 40. 
179 Vgl. Hayek (1937), S. 41-42. 
180 Hayek (1937), S. 43. Ob eine Tendenz zum Gleichgewicht besteht, wird folglich „für von Hayek zu einer empiri-

schen Frage darüber, wie Wirtschaftssubjekte in ökonomischen Prozessen Wissen erwerben“. Kerber (1997), 
S. 34. 

181 Hayek (1937) S. 50. Um seine ursprünglichen Pläne zu erreichen, würde das Individuum also das für die Zielrea-
lisierung notwendige Wissen erlernen. Sollte dieses Lernen tatsächlich in einem Gleichgewichtszustand enden, 
würde dies bedeuten, dass das Individuum keine Möglichkeiten mehr hat, neue Fakten zu erlernen, die ihn zu er-
neuter Anpassung seiner Pläne bewegen würden. Logischerweise kann ein solcher Zustand kein Gleichgewicht 
im Sinne einer optimalen Situation sein, da die Wahrscheinlichkeit seines Erreichens stets relativ zu dem Wissen 
„which a person is bound to acquire in the course of the carrying out of his original plan and its successive alte-
rations“ wäre. 
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der Wissensteilung beschreibt), tritt die Frage in den Vordergrund, ob es eine geeignete Form so-

zialen Lernens gibt, das eine gesellschaftliche Verwertung des Wissens erlaubt, das in seiner Ge-

samtheit keinem gegeben ist.182 Hayek sieht eine solche Form im Preismechanismus als einem 

„Mechanismus zur Vermittlung von Informationen“, da dieser durch Änderungen relativer Preise 

die wesentlichen Informationen an diejenigen weitergibt, die diese benötigen. Die Wirtschaft-

lichkeit des Preismechanismus besteht dabei insbesondere darin, dass er Anpassungen an Ände-

rungen auslöst, von denen die Individuen nicht mehr zu wissen brauchen, als dass sie zu einer 

Preisbewegung führten.183 Hierfür muss das Preissystem jedoch „das Ergebnis eines Wettbe-

werbsprozesses sein, in dem viel mehr Information verwendet wird, als irgend jemandem zur 

Verfügung steht“,184 um so die Änderung der Knappheitsverhältnisse flexibel widerspiegeln und 

an die Individuen vermitteln zu können. Wettbewerb ist folglich als ein über Preissignale kom-

munizierendes Verfahren zur Entdeckung von Tatsachen zu betrachten, „die ohne sein Bestehen 

entweder unbekannt blieben, oder doch zumindest nicht genutzt werden würden“185. Dessen Ein-

satz ist somit immer dann rational begründbar, wenn „we dont know in advance the facts that de-

termine the actions of competitors“. Weil also „the need to learn is the main justification for 

competition“,186 sind seine Ergebnisse nicht voraussagbar und andersartig als diejenigen, die von 

jemanden bewusst angestrebt würden. Auch ist es eine notwendige Begleiterscheinung des Wet-

tbewerbs, dass er gewisse „Absichten vereitelt und […] Erwartungen enttäuscht“, um Lernen (als 

einen trial-and-error-Prozess) initiieren zu können.187  

Jedoch ist die aus den Lernprozessen resultierende Wissensgenerierung durch den Wettbewerb 

nicht kostenlos, denn sie setzt soziale und wirtschaftliche Interaktionen von Individuen voraus, 

die bei konstitutionellem Wissensmangel Koordinationskosten verursachen. So wird die Höhe 

dieser Kosten wie auch die Bereitschaft der Individuen, jene aufzuwenden, stark die Intensität 

des dadurch zustande kommenden Wettbewerbs und seiner Fähigkeit zur Wissensgenerierung 

beeinflussen. Transaktionskosten lassen sich folglich als Kosten der Wissensgenerierung inter-

pretieren188 und rücken die Bedeutung der Institutionen als Regeln, die Transaktionskosten mini-

mieren und Opportunismus vermeiden, in den Vordergrund.  

                                                 
182 Hayek (1945/52), S. 104.  
183 Vgl. Hayek (1945/52), S. 115. 
184 Vgl. Hoppmann (1980), S. 38, zitiert in Wohlgemuth (2008), S. 617. 
185 Hayek (1968a), S. 249. An dieser Stelle kommt die bereits in der Fn. 165 erwähnte Bimodalität des Hayekschen 

Ansatzes zum Ausdruck, bei der nicht jedes Individuum das Wissen vollständig besitzen muss, das den System-
wirkungen zugrunde liegt. „Das Paradox zwischen lokaler und globaler Optimierung“ wird nämlich vom Wett-
bewerb als Entdeckungsverfahren gelöst, „indem er Wissenswandel auf Systemebene antreibt“. Herrman-Pillath 
(2002), S. 34. 

186 Wohlgemuth (2007), S. 6 mit einem Zitat von Hayek (1968a). 
187 Hayek (1968a), S. 250. Wohlgemuth (1994), S. 3 erklärt, dass die Irrtummöglichkeiten aus der Tatsache resultie-

ren, dass Preise Informationen in „kodierter Form“ weitergeben, die subjektiven Interpretationen unterliegt.  
188 Vgl. Streit/Wohlgemuth (1999), S. 32, wie auch Streit/Wegner (1989), S. 190 ff. 
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Ordoliberale Linie: Spontane Ordnung  

 

Während Schumpeter seine Ideen in einem “institutionsleeren“ Raum entwickelt, berücksichtigt 

Hayek bei seinen Analysen diese institutionenökonomischen Aspekte, indem er nach institutio-

nellen Bedingungen sucht, die eine möglichst effiziente kollektive Nutzung des auf einzelne In-

dividuen zerstreuten Wissens ermöglichen.189 Dabei geht er von der Vorstellung aus, dass grund-

sätzlich individuelle Handlungsfreiheit besteht. Diese ist definiert als Abwesenheit von Zwang, 

der wiederum als ein Umstand zu verstehen ist, bei dem ein Individuum nicht „nach seinem ei-

genen zusammenhängenden Plan, sondern im Dienste der Zwecke des anderen handeln muss“190. 

Die Handlungsfreiheit ermöglicht den Individuen das Einsetzen ihres „jeweils spezifischen Wis-

sens für ihre eigene Ziele“191 wie auch eine flexible individuelle Anpassung der aufgestellten 

Pläne an sich ändernde Knappheiten. Sie konstituiert somit „eine Gesellschaft freier Menschen“, 

die „von so viel mehr Kenntnissen Gebrauch machen [kann], als die Vernunft des weisesten 

Herrschers erfassen könnte“192. Demzufolge müssen die gesuchten Regeln193 möglichst viele 

individuelle Freiräume schaffen. Weil aber die individuelle Handlungsfreiheit nicht nur sicherge-

stellt, sondern auch erhalten werden muss, kann diese immer nur als relativ verstanden werden, 

indem „der Freiheitsbereich des einen im Freiheitsbereich des anderen seine Grenze findet“194. 

Die gesuchten Regeln müssen daher auch eine Abgrenzung der „Privatsphäre jedes einzelnen“ 

und ihren Schutz „gegen alle, auch den Staat“ bewirken, um unerwünschte Auswirkungen des 

gegenseitigen individuellen Handelns zu vermeiden.195  

Beiden Kriterien entsprechen nach Hayek nur diejenigen Regeln, die “universalisierbar“, also ab-

strakt, offen und bestimmt sind196 und folglich im Verlauf der wirtschaftlichen Interaktionen der 

einzelnen Individuen als „Koordinationshilfen“ wirken, die abweichend von „spezifischen plan-

orientierten Handlungsanweisungen […] lediglich die Handlungsmöglichkeiten der Gesell-

                                                 
189 Vgl. Kerber (1997), S. 35. 
190 Hayek (1971), S. 27. Im Zustand individueller Freiheit befindet sich also jedermann, „der die Gesetze der Ge-

rechtigkeit nicht verletzt, völlig frei […], seine Interessen auf seine Art zu verfolgen.“ Hayek (1973/1980), S. 84. 
191 Kerber (1999), S. 35. 
192 Hayek (1971), S. 40. 
193 Holl (2004), S. 91 weist darauf hin, das Hayeks Begriff der Regel große Übereinstimmung mit dem, in der NIÖ 

weit verbreiteten „Regeln eines Spiels“-Ansatz aufweist, weswegen hier die Begriffe `Regel` und `Institution` 
synonym verwendet werden.  

194 Hoppmann (1967), S. 661. Hoppmann (1993b), S. 9 nennt dies auch „regelgebundene Freiheit“.  
195 Hayek (1963b), S. 49. Ein Beispiel für den Schutz der Privatsphäre wäre die Sicherung der privaten Eigentums-

rechte. 
196 Vgl. Hayek (1967a), S. 108 f. wie auch (1973/1980), S. 73. Streit (1992), S. 689 versteht unter der Abstraktheit 

die Geltung der Regeln für eine „unbekannte und unbestimmbare Zahl von Personen und Fällen“, unter der Of-
fenheit die Untersagung von „spezifischen Handlungen“ und somit eine Zulässigkeit einer unbekannten Zahl 
„völlig neuer Handlungsmöglichkeiten“, und schließlich unter der Bestimmtheit den Bezug der Regeln auf 
Handlungen „die von Umständen abhängen, welche zu kennen oder festzulegen vernünftigerweise von den Be-
troffenen erwartet werden kann“. Universalisierbare Regeln werden von Hayek auch abstrakte Regeln des ge-
rechten Verhaltens genannt. 
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schaftsmitglieder begrenzen“197. Universalisierbare Regeln kanalisieren das Handeln der Indivi-

duen, indem sie „die Erwartungen der Akteure stabilisier[en]“ (Informationsaspekt), sowie die 

„Entwicklungsfähigkeit des Systems sicher[n]“ (Innovationsaspekt).198 So führt das planmäßige 

Handeln der Individuen zu ungeplanten - aber dennoch geordneten - Folgen. Hayek bezeichnet 

sie als spontane Ordnung (also eine gewachsene, sich selbst erzeugende Situation, in der die 

Handlungen der Mitglieder einer Gesellschaft wechselseitig aufeinander abgestimmt sind199) und 

fixiert sie mit der Formulierung von Ferguson (1767) als ein „Ergebnis menschlichen Handelns, 

aber nicht menschlichen Entwurfs“200. Die universalisierbaren Regeln sind folglich als Ord-

nungskräfte anzusehen, deren Wirkung die Ordnungselemente derart kanalisiert, dass „komple-

xere Ordnungen gebildet werden können, als wir schaffen könnten, indem wir die einzelnen Tei-

le an den entsprechenden Platz setzen“201. Mit der Komplexität solcher Ordnungen geht notwen-

digerweise einher, dass über „den Platz und die Beziehungen konkreter Elemente zueinander 

nichts gesagt werden kann“, sie also nur abstrakte Aussagen bezüglich der sich herausbildenden 

Muster zulassen.202  

Für ein Musterbeispiel spontaner Ordnung hält Hayek die Ordnung des Marktes (von ihm Katal-

laxie genannt), die auf „Reziprozität beruht, d. h. „auf dem Ausgleich verschiedener Interessen 

zum wechselseitigen Vorteil der Teilnehmer“, und somit nicht zweckgebunden ist, sondern zur 

Erreichung vieler verschiedener, sich sogar gegenseitig widersprechender Ziele eingesetzt wer-

den kann.203 Wie bereits erläutert, ermöglicht diese Ordnung über den ordnenden Mechanismus 

flexibler, aus dem Wettbewerb resultierender Preise ihren Elementen „eine Anpassung an eine 

Vielfalt von Umständen […], die nur den einzelnen Gliedern, aber nicht irgendeinem von ihnen 

als eine Gesamtheit bekannt sind“204, und somit eine effiziente kollektive Nutzung des zerstreu-

ten individuellen Wissens. Genauso wie das preisgeleitete Verhalten der Marktteilnehmer die 

spontane Ordnung des Marktes hervorbringt, führt das von abstrakten Regeln des gerechten Ver-

haltens geleitete Handeln der Individuen zur Bildung der spontanen Ordnung der Gesellschaft. 

Abstrakte Regeln des gerechten Verhaltens wirken somit analog zum System relativer Preise als 

                                                 
197 Streit (1995a), S. 6. 
198 Streit (1992); S. 689. Institutionen bilden in diesem Sinne eine Selektionsumgebung.  
199 Vgl. Hayek (1963a), S. 32.  
200 Vgl. Hennecke (2000), S. 209. Im Gegensatz zu der spontanen Ordnung steht die konkrete Ordnung (von Hayek 

auch Organisation genant). Sie resultiert aus der Befolgung konkreter Regeln (im Sinne von Geboten als genau-
en Anweisungen zur Erreichung konkreter Ziele) und sog. Organisationsregeln (als „Regeln für die Durchfüh-
rung zugewiesener Aufgaben“, die von der, dem Individuum in der Organisationsstruktur zugewiesener Position 
und den besonderen zu erreichenden Zielen abhängen). Organisationen (wie z.B. der Staat) müssen mit den Indi-
viduen in die umfassendere spontane Ordnung integriert sein, um Zusammenarbeit innerhalb jeder Gruppe von 
Individuen zu ermöglichen. Vgl. Hayek (1973/1980), S. 69 ff. 

201 Hayek (1963a), S. 35. 
202 Hennecke (2000), S. 165. 
203 Hayek (1967a), S. 111. 
204 Hayek (1963a), S. 38. 
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„praktisch erfolgreiche Anpassungen an die unausweichlichen Begrenzungen unseren Wis-

sens“205.  

Vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Wissensverwertung sind spontane Ordnungen mit 

ihren großen Kapazitäten hinsichtlich der Informationsverarbeitung also von großem Interesse. 

Weil sie aus regelgeleitetem Verhalten und somit aus der Verhaltensregelmäßigkeit der Individu-

en hervorgehen, ergibt sich die für Hayek zentrale Frage, wie die abstrakten, für ihre Generie-

rung zu befolgenden Regeln entstehen und sich entwickeln. Im Hinblick auf ihren Ursprung un-

terscheidet Hayek drei abstrakte Regelarten: Zum einen handelt es sich um genetisch übertragene 

Regeln, in denen biologisch vererbte Werte zum Ausdruck kommen, zum anderen um kulturell 

übertragene Regeln, die aus kulturell erprobten bzw. erlernten Werten hervorgehen, und schließ-

lich um geplante (Rechts-)Regeln, in denen rational geplante Werte ihren Niederschlag finden 

(siehe Abbildung 6).206 

Abbildung 6: Arten von Regeln  

 
Quelle: Leschke (1993), S. 27. 

Die erstgenannte Gruppe steht dabei nicht im Vordergrund von Hayeks Interesse. Er beschäftigt 

sich vielmehr mit den kulturell erlernten Regeln, die je nachdem, ob sie privates oder gesell-

schaftliches Verhalten der Individuen bestimmen, in persönliche und soziale Verhaltensregeln 

unterteilt werden können.207  

Theorie der kulturellen Evolution 

 

Hayeks sog. Theorie der kulturellen Evolution bezieht sich dabei schwerpunktmäßig auf die so-

zialen Regeln, auf denen das menschliche Zusammenleben beruht. Diese können nach Hayek, 
                                                 
205 Hayek (1968b), S. 207, zitiert in Streit/Wohlgemuth (2000), S. 471. 
206 Vgl. Hayek (1979), S. 7 ff. wo er mit dem Hinweis auf die kulturell übertragene Regel Kritik an der Vorstellung 

des Soziobiologen Dr. G.E. Pugh übt, es gäbe nur zwei Arten der menschlichen Werte, die primären (genetisch 
verankerten) und sekundären (als Produkte rationalen Denkens). 

207 Vgl. Holl (2004), S. 82. 
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ausgehend von der zugrunde liegenden konstitutionellen Unwissenheit, von den Individuen nicht 

bewusst erfunden, sondern vielmehr nur in Form „fehlbarer Hypothesen“208 aufgestellt werden; 

dabei unterliegen sie ständig Bewährungsproben im Hinblick auf ihren Beitrag zur „Lebensfä-

higkeit der Ordnung, die durch sie hervorgebracht wird“ 209. So werden in einem trial-and-error-

Prozess über viele Generationen hinweg Erfahrungen mit der Funktionsfähigkeit (im Sinne von 

Fähigkeit zur Problemlösung) unterschiedlicher sozialer Regeln gesammelt und auf diese Art 

und Weise in der Zeit „mehr an Erfahrung angehäuft […], als irgendeiner lebenden Person be-

wusst ist“.210  

Basierend auf Hayeks Vorstellung, dass die kulturelle Evolution ihren Ursprung in der Stammes-

gesellschaft (also der Gesellschaft der Jäger und Sammler) findet, wird die Regelselektion (im 

Gegensatz zu Darwins Individualselektion) als Gruppenselektion dargestellt. In diesem Rahmen 

verstößt das einzelne Individuum „gegen gewisse angeborene Verhaltensregeln“ oder lernt „sie 

zu unterdrücken“ und ersetzt sie durch neue, die „die Koordination des Handelns in größeren 

Gruppen möglich“ machen211. Wird die Befolgung solcher innovativen Regeln anderen Individu-

en der Gruppe wie auch schließlich der gesamten Gruppe nützlich erscheinen, so etablieren sich 

diese Regeln durch Imitation innerhalb der Gruppe und erhöhen dadurch ihre Überlebensfähig-

keit gegenüber anderen Gruppen. Analog zu Werkzeugen, die „standardisierte Lösungen für wie-

derkehrende Probleme“ darstellen, werden Menschen alternative Regeln als „standardisierte Lö-

sungen […] im Umgang untereinander“212 ausprobieren und diejenigen übernehmen, die sich als 

vorteilhaft erweisen, ohne dabei vollständig zu „wissen, warum“213. Die sozialen Regeln resultie-

ren also aus Erfahrung und Gewohnheit und somit aus kollektivem Lernen durch den Selektions-

mechanismus in Form von Innovation und Imitation, anstatt „das bewusste Ziel individuellen 

Handelns“ zu sein, „da das Individuum meist keinerlei Kenntnisse der Gesamtordnung be-

sitzt“214.  

                                                 
208 Streit/Mussler (95), S. 4. 
209 Hayek (1976b), S. 146. „Die Vorstellung, dass der Mensch bereits mit einem Verstand ausgestattet ist, der fähig 

ist, sich eine Zivilisation auszudenken, und sich daran gemacht hat, diese zu schaffen, ist falsch.“ Hayek (1971), 
S. 31. 

210 Hayek (1976/1981), S. 183. Der Prozess des Wachstums von Wissen über die Problemlösungskapazität alternati-
ver sozialer Verhaltenregeln erfolgt somit nicht notwendig über das Wachstum des diesbezüglichen individuel-
len Wissens, sondern vielmehr über die Akkumulation des gesellschaftlich genutzten Wissens. Vgl. Holl (2004), 
S. 95 f. 

211 Hayek (1979), S. 21. 
212 Holl (2004), S. 100. 
213 Hayek (1971), S. 36. „Diese `Werkzeuge` […] schließen viel mehr ein als materielle Arbeitsgegenstände. Sie be-

stehen […] in den so genannten `Traditionen` und `Institutionen`, die [der Mensch] gebraucht, weil sie ihm als 
Ergebnis eines kumulativen Wachstums zur Verfügung stehen, ohne dass sie je von einem einzelnen Verstand 
erdacht worden sind.“ 

214 Hayek (1976b), S. 146. 
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Wenn Hayek also von der „Zwillingsidee der Evolution und der spontanen Bildung einer Ord-

nung“215 spricht, so bringt er hiermit zum Ausdruck, dass nicht nur die spontane Ordnung, son-

dern auch das ihr zugrunde liegende Regelwerk ein Ergebnis menschlichen Handelns ist, nicht 

jedoch Ergebnis menschlichen Entwurfs. „Die elementaren Werkzeuge der Zivilisation – die 

Sprache, die Moralvorstellungen, das Gesetz und das Geld […] – sind Ergebnisse spontanen 

Wachstums und nicht menschlichen Entwurfs.“216 Dies ist jedoch nicht derart zu deuten, dass 

keine Möglichkeit besteht, spontane Ordnungen durch bewusst aufgestellte Regeln herbeizufüh-

ren bzw. voranzutreiben. Denn auch wenn sich „zweifellos eine Ordnung […] ursprünglich spon-

tan bildete, weil die Individuen Regeln befolgten, die sie nicht absichtlich gemacht hatten, son-

dern die spontan entstanden waren, so lernten die Menschen doch allmählich, diese Regeln zu 

verbessern“217. Damit erscheint es „zumindest vorstellbar, dass die Bildung einer spontanen Ord-

nung völlig auf Regeln beruht, die absichtlich gemacht wurden“,218 wie dies beispielsweise bei 

formalen sozialen Verhaltensregeln (Rechtsregeln) der Fall ist.219  

Dieser Hinweis Hayeks lässt die Interpretation zu, dass eine bewusste Gestaltung von Regeln des 

gerechten Verhaltens mit dem Ziel der Erhaltung der spontan entstandenen Grundlagen einer 

spontanen Ordnung „nicht nur einen legitimen, sondern auch notwendigen Platz in jedem evolu-

torischen Prozess einnimmt“220. Verbesserungen des Regelsystems sind dabei eher von experi-

mentellen, schrittweise erfolgenden Änderungen221 zu erwarten als von einer kompletten Neuge-

staltung des Systems; Letzteres wäre eine „Anmaßung des Wissens“, da dabei die Tatsache ver-

kennt wird, dass in heutige Regeln über viele Generationen hinweg Wissen und Erfahrung ein-

                                                 
215 Hayek (1966), S. 128 oder auch (1979), S. 17. 
216 Hayek (1979), S. 25. 
217 Hayek (1973/1980), S. 69. 
218 Hayek (1973/1980), S. 69. 
219 Wie Vanberg (1994b), S. 35 betont, ist auf diese Regeln die Werkzeug-Analogie, so wie sie für soziale Verhal-

tensregeln oben beschrieben wurde, nicht anwendbar, weil sie nur – in Worten Hayeks – „diskontinuierlich und 
für alle gleichzeitig geändert werden können“ (Hayek 1971, S. 79) und somit ein individuelles Experimentieren 
ausschließen. Vielmehr handelt es sich hier um Regeln, deren Problemlösungsfähigkeit es im Wettbewerb zwi-
schen verschiedenen Gruppen zu prüfen gilt und welche somit ein kollektives Experimentieren erfordern. Siehe 
hierzu auch Vanberg (1992), S. 114 ff. 

220 Holl (2004), S. 102. Die Notwendigkeit, bewusste Regeländerungen durchzuführen, besteht nach Hayek vor 
allem dann, wenn die schrittweise Entwicklung in eine „Sackgasse“ (Hayek 1973/80, S. 140) führt, wie dies bei 
der „die Politik beherrschende[n] Ideologie“ (Hayek, 1968a, S. 260) der Fall wäre. Wie Holl (2004), S. 103 be-
tont, erinnert dies an Norths Ausführungen zu möglichem „downstream development“ in Folge von Pfadabhän-
gigkeiten des institutionellen Rahmens. North (1995), S. 24. 

221 Solche Politik der „schrittweisen Reformen“ beschreibt Hoppmann (1993b), S. 31 ff. als freiheitliche Wirt-
schaftspolitik. Hierbei gilt es „Schritt für Schritt vor[zu]gehen und die erwarteten Resultate sorgfältig mit den 
tatsächlichen [zu] vergleichen“ wie auch immer „auf der Hut von den bei jeder Reform unweigerlich auftreten-
den unerwünschten Nebenwirkungen“ zu sein. Reformen, welche es aufgrund von ihrer Komplexität und Trag-
weite „unmöglich machen, Ursachen und Wirkungen zu entwirren“ sind zu unterlassen. Nur so „können die ho-
heitlichen Instanzen Schritt für Schritt einzelne Verhaltensregeln versuchsweise ändern, die Wirkungen auf die 
Marktprozesse studieren und die vorgenommenen Reformen entsprechend revidieren oder verbessern“. Signale 
für die Revision erfolgen dabei durch den „Prozess freier Meinungsbildung“ und können die hoheitlichen Instan-
zen zum Handeln nur unter den Bedingungen des funktionierenden politischen Wettbewerbs motivieren. 
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floss, das den gegenwärtig handelnden Personen nur zum Bruchteil bewusst ist. Um dies zu ver-

meiden, sollte die Wirkung jeder einzelnen neuen Regel im Kontext anderer bisheriger Regeln 

betrachtet und auf ihre Konformität mit dem bestehenden Gesamtrahmen – also auf ihren frei-

heitssichernden Charakter – überprüft werden.222 Für die Funktionsfähigkeit des evolutorischen 

Prozesses spontaner Ordnung steht somit nicht im Vordergrund, ob der zugrunde liegende Regel-

input geplant oder ungeplant ist, sondern vielmehr, dass sich dieser überhaupt im Rahmen eines 

wettbewerblichen Prozesses bewähren muss.223 

Bewusste kollektive Gestaltung spontaner Ordnung  

 

Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Hayeks Theorie kultureller Evolution bewusste kollek-

tive Entscheidungen bei der Ordnungsgestaltung nicht ausschließt, stellt sich die Frage nach sei-

ner Vorstellung von der Funktionsweise dieses Prozesses. Zum Verständnis ist zunächst auf 

Hayeks Staatsverständnis einzugehen. Für Hayek stellt der Staat eine besondere Organisation 

(eine konkrete Ordnung, siehe Fn. 200) dar, deren wichtigste Aufgabe gegenüber der Bevölke-

rung eines abgegrenzten Territoriums darin besteht, dem rechtlich kodifizierten Teil der abstrak-

ten Regeln des gerechten Verhaltens (Privatrecht einschließlich Strafrecht) Geltung zu verschaf-

fen, diese durch „weise Gesetzgebung“224 weiterzuentwickeln und so das Fortbestehen einer 

spontanen Ordnung (Gesellschaft) zu sichern. Neben dieser Erzwingungsfunktion wird von der 

Organisation Staat auch die Erbringung von Leistungen erwartet, welche die spontane Ordnung 

nicht aus eigener Kraft ausreichend erbringen kann (sog. Dienstleistungsfunktion).225 „Staatli-

ches Tätigwerden“ in diesem Bereich erfordert dabei nach Hayek die Erfüllung der Bedingung, 

dass es „von der Herrschaft des Gesetzes geleitet sein [muss]“, also im Einklang mit den abstrak-

ten Regeln des gerechten Verhaltens steht, wie auch, dass es „überall dort, wo der Staat wirt-

                                                 
222 Vgl. Vanberg (1990), S. 54 f. Es ist zu beachten, „dass die Zivilisation ein Eigenleben hat, dass alle unsere Be-

mühungen, die Dinge zu verbessern, innerhalb eines arbeitenden Ganzen wirken müssen, das wir nicht völlig in 
der Hand haben und dessen Kräfte wir in ihrer Wirkung nur unterstützen können, so weit wir sie verstehen“. 
Hayek (1971), S. 87, Vgl. auch Hoppmann (1993a), S. 29. 

223 Vanberg (1994b), S. 40. Diese Meinung ergibt sich aus Vanbergs konditionaler Interpretation von Hayeks Theo-
rie kultureller Evolution, welche die These über die kulturelle Evolution „als eine konditionale Behauptung über 
die Funktionsweise eines konstitutionell begrenzten Prozesses“ - also eines Prozesses „der Beschränkungen un-
terworfen ist, die dazu dienen, sein `vorteilhaftes` Funktionieren sicherzustellen“ - versteht. Vanberg (1994b), 
S. 38. Vanberg stützt sich bei dieser Interpretation auf Hayeks Aussage bezüglich der Schaffung von Bedingun-
gen, „unter denen eine Gesellschaft schrittweise verbesserte Formationen entwickeln kann“, auf deren konkrete 
Ausgestaltung wie auch die Frage nach einem geeigneten normativen Kriterium Hayek jedoch nicht eingeht. 
Hayek (1979/1981), S. 30. 

224 Streit/Wohlgemuth (2000), S. 475 weisen darauf hin, dass Hayek unter dem Begriff der weisen Gesetzgebung 
„die Feststellung und behutsame Anpassung […] der allgemeinen Regeln gerechten Verhaltens“ versteht. 

225 Vgl. Hayek (1973/1980), S. 70 f. wie auch Hayek (1971), S. 194 und Vanberg (1990), S. 54. 
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schaftlich tätig wird, unter den gleichen Bedingungen erfolg[t], die auch für Private gelten“.226 

Während also „die Organisation Staat […] in Ausübung der ersten Rolle über Zwangsgewalt ver-

fügen und eine Monopolstellung einnehmen muss, [gilt] dies […] nicht im Hinblick auf die 

zweite Rolle“.227 Um beiden genannten Aufgaben nachgehen zu können, muss die staatliche Tä-

tigkeit auf eine bestimmte Art und Weise organisiert werden, was mit Hilfe der Organisationsre-

geln des öffentlichen Rechts (Verfassungs- und Verwaltungsrecht) gewährleistet wird. Wie be-

reits betont (siehe Fn. 200) sind diese Regeln von den abstrakten Regeln des gerechten Verhal-

tens insofern zu unterscheiden, als sie die Fragen der Durchführung zugewiesener Aufgaben und 

der Hierarchie innerhalb einer Organisation klären, anstatt universalisierbar zu sein.  

Zusammenfassend lässt sich Folgendes festhalten: Zum einen muss staatliche Tätigkeit innerhalb 

der Grenzen verlaufen, die durch die abstrakten Regeln gerechten Verhaltens wie auch die Orga-

nisationsregeln festgelegt werden. Zum anderen schließt sie gleichzeitig die Gestaltung dieser 

Regeln ein; dadurch entsteht das grundsätzliche Dilemma der ausreichenden Machteinräumung 

(zur Erfüllung der Erzwingungsfunktion) bei gleichzeitiger wirksamer Beschränkung der Macht-

ausübung (zur Erfüllung der Dienstleistungsfunktion).  

Aus Hayeks Sicht können die in westlichen Nationen weit verbreiteten demokratischen Verfah-

rensweisen diesem Dilemma nicht ausreichend gerecht werden. Seine Kritik richtet sich dabei 

nicht gegen Demokratie als solche („Demokratie […] ist eine der wichtigsten Sicherungen der 

Freiheit“228), sondern gegen die Tatsache, dass innerhalb der gegenwärtigen Strukturen jenes po-

litischen Systems den „legislativen Körperschaften […] zwei gänzlich verschiedene Aufgaben 

übertragen werden“229. Im Gegensatz dazu, was „die Gewaltenteilung [einmal] bedeuten sollte“ 

(nämlich die Notwendigkeit der Autorisierung jeder Zwangsmaßnahme der Regierung „durch 

eine allgemeine Regel des gerechten Verhaltens […], die von einer Körperschaft gebilligt war, 

die nicht mit den jeweiligen besonderen Zielen der Regierung befasst war“)230, befassen sich ge-

genwärtig die Organe der Legislative nicht nur mit der eigentlichen Aufgabe der Gesetzgebung 

(also der Festlegung und Anpassung der Regeln der Organisation Staat und der spontanen Ord-

nung der Gesellschaft), sondern auch mit laufenden Regierungsgeschäften, „die besondere Ange-

legenheiten betreffen“ und „weitgehend von Zweckmäßigkeitserwägungen bestimmt sein“ müs-

sen.231 Hayek begründet diese Entwicklung dadurch, dass die Wiederwahl der Abgeordneten 

                                                 
226 Watrin (2000), S. 336. Vgl. auch Hayek (1979/1981), S. 73 ff. Zu dem Thema der Herrschaft des Rechts führt 

Hayek (1979/1981), S. 47 aus, dass sie nur besteht, „solange auch die Mehrheit, wenn sie in Einzelfragen ent-
scheidet, durch Regeln gebunden ist, die sie nicht ad hoc ändern kann“. 

227 Vanberg (1990), S. 54. 
228 Hayek (1979/1981), S. 20. 
229 Hayek (1979/1981), S. 43. 
230 Ebenda, S. 46. 
231 Ebenda, S. 43 wie auch S. 45. 
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nicht von ihrer gesetzgebenden Tätigkeit abhängt, sondern in erster Linie vom Erfolg und Popu-

larität ihrer Partei beim Regieren. Folglich richten diese ihr Hauptinteresse auf die „kurzfristigen 

Wirkungen der [von der Partei] unternommenen Maßnahmen“ wie auch auf die Befriedigung der 

organisierten Wählerinteressen, deren Stimmen zur Sicherung der regierenden Mehrheit notwen-

dig sind.232 Die eigentliche ordnungspolitische Aufgabe der Legislative wird unter diesen Um-

ständen viel zu stark unter dem „Eindruck der aktuellen Bedürfnisse laufender Regierungstätig-

keit wahrgenommen und nicht unter dem für die Gestaltung von Institutionen allein angemesse-

nen Gesichtspunkt langfristiger Regelungsleistungen“.233 Als Konsequenz ergibt sich eine Ge-

setzgebung, die die Ermessensspielräume der Regierung vergrößert, statt ihr Schranken aufzuer-

legen, die tendenziell die Erreichung besonderer Ziele im Rahmen der Regierungstätigkeit unter-

stützen soll234 und somit auch (in Gestalt von Sonder- und Spezialgesetzen oder Verordnungen) 

immer zweckorientierter und konkreter wird. Dies sieht Hayek insofern als problematisch an, als 

die immer stärkere Stützung der Gesellschaft auf konkrete Regeln zu einer Art „Verkonkretisie-

rung“ führt, also einem „zunehmend dirigistischen Charakter“ der ursprünglich spontanen Ord-

nung.235 Ein solcher Prozess wird mit der schwindenden Fähigkeit der Gesellschaft einhergehen, 

„so viel wie möglich von den verstreuten Kenntnissen ihrer Mitglieder Gebrauch zu machen“, da 

die einzelnen Individuen immer stärker daran gehindert werden, „ihr Wissen für ihre Zwecke zu 

verwenden“.236 Ein bewusster Regelinput zur Herstellung und Verbesserung der wünschenswer-

ten Ordnung einer Gesellschaft muss deswegen einen ordnungspolitischen Charakter haben. Er 

sollte nicht aus spezifischen Eingriffen bestehen, die vorgenommen werden, um „bestimmte[] 

Resultat[e] zu erzielen, […] ohne sich selbst darauf festzulegen, dasselbe in allen Fällen zu tun, 

wo einige, durch eine Regel definierte Umstände dieselben sind“ und die somit im Widerspruch 

zur Gesamtordnung stehen.237  

Wie Vanberg (1994b) betont, liefert Hayek mit seiner Theorie keine Argumente gegen bewusstes 

Experimentieren im institutionellen Bereich, sondern vielmehr Argumente „gegen jede aus-

schließliche monopolistische Macht, auf einem bestimmten Gebiet zu experimentieren – Macht, 

die keine Alternative verträgt und den Anspruch erhebt, überlegenes Wissen zu besitzen – und 
                                                 
232 Ebenda, S. 51. Die Regierung „ist gezwungen, eine Mehrheit dadurch zusammenzubringen und zusammenzuhal-

ten, dass sie die Forderungen einer Vielheit von Sonderinteressen befriedigt, von denen jede den besonderen 
Wohltaten, die anderen Gruppen gewährleistet werden, nur zu dem Preis zustimmt, dass ihre eigenen Sonderinte-
ressen gleichermaßen berücksichtigt werden.“ Eine solche Demokratie nennt Hayek „Schacherdemokratie“. Vgl. 
ebenda, S. 138. 

233 Vanberg (1990), S. 56. 
234 Vgl. Hayek (1979/1981), S. 48. „Regierung wurde zum Hauptgeschäft der Legislative und die Gesetzgebung 

übernahm eine Hilfsfunktion.“ Ebenda, S. 141. 
235 Vgl. Brockmeier (1998), S. 169 f. 
236 Hayek (1973/1980), S. 74 f. 
237 Ebenda, S. 174. Die “Systemwidrigkeit“ solcher spezifischen Maßnahmen macht Hoppmann daran fest, dass die-

se „den Grad der freiheitlichen Ordnung [herabsetzen], […] die wissensbildenden Prozesse [beeinträchtigen] und 
[…] falsche Signale [liefern]“. Hoppmann (1993a), S. 30-31. 
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gegen die daraus folgende Ausschließung von Lösungen, die besser sind als die, auf die sich die 

an der Macht befindlichen festgelegt haben“.238  

Diese Ausführungen implizieren eine Verknüpfung der Verfassung (Regeln für die Aufteilung 

und Beschränkung der Staatsgewalten) mit dem Rechtsstaat (Staat, der an abstrakte Regeln des 

gerechten Verhaltens gebunden ist) und dem Marktsystem (spontane Ordnung der Gesellschaft) 

und eine gegenseitige Beeinflussung der Funktionsweisen jedes einzelnen Bereichs.239 Spontane 

Ordnungen können nicht fortbestehen und sich weiterentwickeln, wenn sie nicht auf abstrakten 

Regeln des gerechten Verhaltens aufgebaut werden oder aber wenn solche Regeln infolge unzu-

reichend durchgesetzter Gewaltenteilung an Universalisierbarkeit verlieren. Für das bewusste 

Experimentieren im institutionellen Bereich muss folglich ein diese Tatsachen berücksichtigen-

der wettbewerblicher Rahmen geschaffen werden, der den wettbewerblichen evolutorischen 

Lernprozess sicherstellt und fördert.  

Auch wenn Hayek in dieser Hinsicht nur von Bedingungen spricht, „unter denen eine Gesell-

schaft schrittweise verbesserte Formationen entwickeln kann“, ohne dabei auf ihre konkrete Aus-

gestaltung einzugehen240, können aus seinen Schriften gewisse Hinweise auf einen solchen Wet-

tbewerbsrahmen abgeleitet werden. Analog zu seinen Ausführungen zum Marktwettbewerb als 

Entdeckungsverfahren, welches nur dann vorteilhaft funktionieren kann, wenn sich die „daran 

Beteiligten […] an Regeln halten“241, kann auch der Regelgestaltungsprozess vom Wettbewerb 

als Entdeckungsverfahren nur innerhalb einer gegebenen selektiven Umgebung in Form von ge-

eigneten konstitutionellen Bedingungen existieren. Jene können dabei nicht aus dem Prozess 

selbst heraus generiert werden, da dieser genauso wie der Marktprozess nicht „selbst tragend“ 

ist, sondern eine externe Begrenzung der Wettbewerbsstrategien auf diejenigen erfordert, die mit 

der Sicherstellung individueller Handlungsfreiheit vereinbar sind.242 Die Frage nach der konkre-

ten Ausgestaltung dieser selektiven Beschränkungen des Prozesses wie auch seiner genaueren 

Funktionsweise stellt dabei den Anknüpfungspunkt der gegenwärtigen klassisch-evolutorischen 

Linie der Systemwettbewerbstheorie an Hayeks Theorie dar. Bevor mit diesen fortgefahren wird, 

                                                 
238 Hayek (1971), S. 88. 
239 Vgl. Hoppmann (1993b), S. 26. Diese gegenseitige Verbindung bezeichnet Eucken die “Interdependenz der Ord-

nungen”. Vgl. Hoppmann (1993b), S. 12. 
240 Hayek (1979/1981), S. 30. 
241 Hayek (1988/1996), S. 16. 
242 Vgl. Vanberg (1994b), S. 42. Er begründet die obigen Aussagen mit dem Verweis darauf, dass sie Hayek im Fall 

der Märkte zweifelsfrei vertritt und folglich, wenn er „konsistent sein [möchte], […] auch für den Prozess der 
kulturellen Evolution gelten lassen [muss]“. Die Bezeichnung der externen Begrenzung geht dabei auf Lach-
mann (1963) zurück, der zwischen den äußeren (den Rahmen verbindlich vorgebenden) Institutionen und inne-
ren Institutionen des Marktes unterscheidet, welche von Marktakteuren im Rahmen der rechtlichen Gegebenhei-
ten selber transaktionskostenorientiert entwickelt werden und somit ein Ergebnis des Marktprozesses sind. Van-
berg überträgt diese Idee von der Marktebene auf die der institutionellen Ausgestaltung. Vgl. Vanberg (1994b), 
S. 44 f. 
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sei ergänzend noch auf den Beitrag Hoppmanns eingegangen werden. Hoppmann trat 1968 

Hayeks Lehrstuhlnachfolge in Freiburg an und wurde in seiner ordnungspolitischen Grundüber-

zeugung stark von Hayek beeinflusst.243 

Hoppmann befindet sich mit seiner Wettbewerbsauffassung in enger Nachbarschaft zu Hayek, 

indem er den Wettbewerb als ein „systembegründendes Prinzip“ der polyzentrischen Ordnung 

eines marktwirtschaftlichen Systems bezeichnet und so die Notwendigkeit seines Schutzes vor 

Wettbewerbsbeschränkungen begründet.244 Dieser „gesamtmarktliche [Koordinierungs-]Prozess“ 

entsteht dabei „aus der Wahrnehmung individueller Handlungsfreiheiten“245 und setzt somit vor-

aus, „dass Freiheit zu Wettbewerb besteht […] und erhalten bleibt“246. Eine praktikable Definiti-

on des Wettbewerbs als einer Norm der Wettbewerbspolitik, die zu finden Hoppmanns Hauptan-

liegen ist, kann vor diesem Hintergrund nur unter Einbeziehung des Kriteriums der Wettbe-

werbsfreiheit erfolgen. Demnach kann sich Wettbewerb nur „unter der Bedingung ‚Abwesenheit 

von Beschränkungen der Wettbewerbsfreiheit‘ “247 entfalten. Weil man sich gleichzeitig aber des 

Wettbewerbs als Koordinierungsverfahren gerade dort bedient, wo im Sinne Hayeks der genaue 

Ablauf der Prozesse und die hieraus resultierenden Ergebnisse unbekannt sind, können die 

„Marktprozesse, in denen sich Wettbewerbsfreiheit manifestiert“, nicht „positiv in ihren Zusam-

menhängen und Ergebnissen im einzelnen praktikabel“ beschrieben, sondern nur „mit Hilfe der 

Wettbewerbsfreiheit allgemein gekennzeichnet werden“ 248. Zur Sicherstellung dessen, dass Wet-

tbewerbspolitik wirklich nur diejenigen Marktprozesse zulässt, die „aus der Wettbewerbsfreiheit 

herauswachs[en]“249, bedarf es also einer praktikablen Definition der Wettbewerbsfreiheit.  

Hoppmann: Der Austausch- und Parallelprozess des Marktes 

 

Hoppmann liefert eine solche Definition indirekt über die Betrachtung des Charakters der Spiel-

regeln, die dem Verhalten der Wettbewerber zugrunde liegen, wie auch der Funktionsweise des 

Marktprozesses, die von ihm zweidimensional als “Austausch“- und “Parallelprozess“ gesehen 

wird. Während seine Anforderungen an die Spielregeln Hayeks Konzeption der Universalisier-

                                                 
243 Hoppmann ist nicht der österreichischen Schule, sondern der deutschen Theorie des dynamischen Wettbewerbs 

zuzuordnen, die bereits mit dem Beitrag von Heuss (1965) eine Theorie entwickelte, „die alle wichtigen Be-
standteile der heutigen Evolutionsökonomik enthielt“. Mantzavinos (2007), S. 202. 

244 Hoppmann (1988), S. 298. 
245 Möschel (2008), S. 655 und S. 656. 
246 Hoppmann (1967), S. 661. Freiheit zu Wettbewerb, die besteht und erhalten bleibt (also relative Freiheit), be-

zeichnet Hoppmann als Wettbewerbsfreiheit. 
247 Hoppmann (1988), S. 299. 
248 Hoppmann (1967), S. 665. Diese Aussage gilt als Kritik an den Marktstruktur- Marktverhalten- Marktergebnis- 

Ansätzen der workable competition-Literatur, die „fehlendes Wissen über die individuellen Rand- und Anfangs-
bedingungen“ mit Hilfe von „ceteris-paribus-Annahmen [verbergen]“ und so „ihren empirischen Gehalt“ verlie-
ren. Hoppmann (1988), S. 311. 

249 Hoppmann (1967), S. 661. 
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barkeit entsprechen – deshalb werden sie hier nicht nochmalig aufgegriffen –, ist die Aufspal-

tung des Marktprozesses in einen Austausch- und einen Parallelprozess eine wichtige Neuerung, 

die spätere marktprozess- wie auch systemwettbewerbstheoretische Ansätze prägt und aus die-

sem Grund näher zu erläutern ist. 

Da die Teilprozesse von Hoppmann mit der Absicht identifiziert werden, mit Hilfe von Tests 

ihrer Funktionsfähigkeit Verstöße der Wettbewerber gegen die Spielregeln diagnostizieren zu 

können, stellt sich zunächst die Frage nach den wünschenswerten (die Wettbewerbsfreiheit er-

haltenden) Eigenschaften von Teilsystemen. Der Freiheitsspielraum des Austauschprozesses, der 

„die Beziehungen der beiden sich gegenüberliegenden Marktseiten umfasst“, wird durch die 

Substituierbarkeit beeinflusst. So steigt das Ausmaß der Freiheit der Nachfrager mit der aus ihrer 

Sicht bestehenden Austauschbarkeit der angebotenen Produkte, während der Freiheitsbereich der 

Anbieter mit steigender Produktionsflexibilität wächst.  

Die Freiheit des Parallelprozesses, „der das wettbewerbliche Nebeneinander auf jeder Marktseite 

zum Inhalt hat“,250 hängt von mehreren Aspekten ab. So geht sie einher mit „der Freiheit für die 

tatsächlichen und die potentiellen Wettbewerber“, wie auch der Freiheit, unterschiedliche Akti-

onsparameter einzusetzen, und der Freiheit zu „vorstoßendem und zu nachfolgendem Wettbe-

werb“ bei Anpassungen an neue Daten des Marktes.251 Genau diese Aspekte beider Teilprozesse 

gilt es zu testen, um die Wettbewerbsfreiheit eines Marktprozesses wettbewerbspolitisch beurtei-

len und ihre eventuellen Einschränkungen durch Praktiken der Wettbewerber aufdecken zu kön-

nen.  

Während Hoppmann die Unterscheidung zwischen Austausch- und Parallelprozess zur Ausarbei-

tung von Empfehlungen an die praktische Wettbewerbspolitik heranzieht, wird diese Unterschei-

dung später von Streit/Wegner (1989) unter Einbeziehung der konstitutionellen Unwissenheit 

und der Transaktionskostenproblematik zur Erarbeitung der Grundstruktur evolutorischer Markt-

prozesse verwendet. Deren Schema wird von Vertretern der modernen Ordnungsökonomik (sie-

he Kapitel 2.2.2.3.) auf den Systemwettbewerb übertragen. 

Im Anschluss an diesen Exkurs zur österreichischen Schule wird mit der Darstellung der klas-

sisch-evolutorischen Linie der Systemwettbewerbstheorie fortgefahren; und hierbei zunächst mit 

dem sog. evolutorischen Liberalismus, vertreten durch Vanberg, Kerber und Budzinski. 

                                                 
250 Hoppmann (1967), S. 667. Vgl. auch ebenda S. 668. 
251 Hoppmann (1967), S. 668 f. 
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2.2.2.2. Evolutorischer Liberalismus  

Den Ausgangspunkt bildet die Fortführung der Hayek’schen Theorie der kulturellen Evolution 

durch Vanberg und Kerber. Nach Vanbergs Interpretation der Theorie kultureller Evolution ist 

Hayeks Regel-Werkzeug-Analogie nur dann auf alle sozialen Verhaltensregeln anwendbar, wenn 

neben dem individuellen auch das kollektive Experimentieren mit Regeln als Werkzeugen zur 

Lösung von immer wieder auftretenden Problemen des menschlichen Zusammenlebens stattfin-

det.252 Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass der Systemwettbewerb – als ein Wettbewerb 

zwischen den territorial abgegrenzten (nationalen) institutionellen Systemen – insbesondere die 

kollektiv festzulegenden Regeln betrifft, kommt dieser Feststellung eine besondere Bedeutung 

zu. Lassen sich nämlich Analogien zwischen der Dynamik des trial-and-error-Prozesses infolge 

des individuellen Experimentierens (Marktwettbewerb) und des kollektiven Experimentierens 

(Systemwettbewerb) mit Regeln als Problemlösungen finden, kann das auf Grundideen von 

Schumpeter und Hayek aufbauende evolutorische Konzept „wissensschaffenden Wettbewerbs“ 

auf Gütermärkten auch auf die „Märkte“ für kollektive Problemlösungen übertragen werden. Vo-

raussetzung für eine solche Analogie ist, dass der auf die Anbieter wirkende „Anreiz-Sanktions-

Mechanismus“ des Wettbewerbs auf Gütermärkten „in adäquater Weise auf die Regierungen als 

die Entscheidungsinstanz[en]“ über die jeweiligen kollektiven Regelungen durchschlägt.253 

Kerber/Vanberg (1995) untersuchen das mögliche Vorliegen derartiger Analogien, indem sie die 

evolutorischen Wettbewerbsprozesse auf Gütermärkten mit denjenigen bei Systemwettbewerb 

bezüglich der Feedback-Mechanismen vergleichen. Die wesentlichen Merkmale der Populations-

ansätze biologischer Evolutionsmodelle, die sie verwenden, kann der linken Spalte der Abbil-

dung 7 entnommen werden, während die rechte Spalte eine Übertragung dieser Merkmale auf 

Populationen von Regelbenutzern darstellt. 

                                                 
252 Vgl. Vanberg (1992), S. 114 ff., wie auch Vanberg (1994b), S. 34 ff.  
253 Kerber (1998a), S. 202. Vgl. auch Vanberg (1992), S. 111. 
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Abbildung 7: Main ingredients of the population approach for study of institutional dynamics 

 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Kerber/Vanberg (1995), S. 36-39.  

In Abhängigkeit von der konkret beobachteten Population und den von ihr verwendeten Regeln 

kann das abgebildete Muster zur Beschreibung evolutorischer wettbewerblicher Prozesse auf den 

Gütermarkt wie auch auf den “Markt für kollektive Problemlösungen“ angewandt werden. Auf 

dem Gütermarkt besteht die relevante Population aus unterschiedlichen Unternehmen bzw. Un-

ternehmern, die verschiedene Regeln als Werkzeuge – beispielsweise in Form von Produktions-

technologien, Vermarktungstechniken oder internen Organisationsstrukturen – zur Befriedigung 

der Konsumentenpräferenzen einsetzen. Auf dem “Markt für kollektive Problemlösungen“ be-

steht die relevante Population aus Jurisdiktionen als territorial abgegrenzten Gruppen von Indivi-

duen, welche die gleichen Regeln als Werkzeuge zur Koordination ihrer Interaktion untereinan-

der wie auch zur Kooperation zwischen den Gruppen einsetzen. 

2.2.2.2.1. Gütermarkt 

Wie bereits in den Ausführungen zum Wettbewerbsverständnis der österreichischen Schule er-

läutert wurde, gilt der Wettbewerb auf Gütermärkten als ein Verfahren, das Wissen über die 

Konsumwünsche und ihre bestmögliche bzw. kosteneffizienteste Befriedigung schafft. Ausge-

hend von konstitutioneller Unwissenheit der Wirtschaftssubjekte sind die Unternehmen im Wet-

tbewerb gezwungen, fortwährend Hypothesen über bestehende Konsumpräferenzen und ihre Be-

friedigungsmöglichkeiten aufzustellen, deren Gültigkeit wiederum von den Konsumenten durch 
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ihre Kaufentscheidungen bestätigt bzw. widerlegt wird.254 Es geht hier konkret um die Einfüh-

rung neuer Produkte, Vermarktungstechniken, Produktionstechnologien, Inputs oder Finanzie-

rungsalternativen. Ein Unternehmen wird „in the case of confirmation […] encouraged to stick 

with his chosen mode of behaviour whereas in case of disappointment […] experiences incen-

tives to change its behaviour“ und somit infolge des Hypothesentestens neues Wissen über die 

Problemlösungsalternativen erlangen.255 Die Anbieter der erfolgreichsten Hypothesen werden 

durch temporäre, mit außergewöhnlichen Gewinnen einhergehende Monopolpositionen belohnt. 

Die wenig erfolgreichen Anbieter hingegen geraten unter Druck und werden zur Imitation bzw. 

zu eigenen innovativen Hypothesen animiert, um Verluste zu vermeiden.256 Dieser Anreiz-

Sanktions-Mechanismus der Gewinne und Verluste führt somit auf den Gütermärkten zu „the 

spreading/elimination of the superior/inferior hypotheses, to the elimination of poorly perform-

ing variants and the preservation, duplication, or propagation of the positively selected va-

riants“257. Das Ergebnis ist eine sich im Laufe der Zeit verändernde Zusammensetzung der Un-

ternehmenspopulation (Evolution), die den Erfolg der von den Unternehmen verwendeten Re-

geln als Werkzeugen zur Lösung von Problemen widerspiegelt.  

Zu beachten ist, dass die Heterogenität der im Wettbewerb stehenden Unternehmen und damit 

der von ihnen eingesetzten und getesteten Hypothesen eine der wichtigsten Determinanten für 

das Ausmaß und die Geschwindigkeit der Wissensgenerierung und -verbreitung im evolutori-

schen Wettbewerb darstellt, da breitere Hypothesen-Ausgangssets die Wahrscheinlichkeit zur 

„ finding superior solutions“ erhöhen.258  

Welches Wissen dabei überhaupt generiert und weiterverbreitet werden kann, hängt im Wesent-

lichen von den im „market competition game“ erlaubten bzw. verbotenen Verhaltensstrategien 

ab. So betonen auch Kerber/Vanberg die von Hayek und den Vertretern der Freiburger Schule 

aufgestellte Idee des Wettbewerbs als eines „constitutionally constrained“, also regelgebundenen 

Prozesses, in dem die durch die Spielregeln verbotenen Verhaltensweisen derart sanktioniert 

werden, dass Anreize zur ausschließlichen Befolgung der durch die Spielregeln erlaubten Strate-

gien entstehen und somit das Innovations- und Lernverhalten der Unternehmen durch die Selek-

                                                 
254 Vgl. Kerber/Vanberg (1995), S. 40. 
255 Budzinski (2004a), S. 7. 
256 Weil der Marktauftritt eines Unternehmens aus vielen Dimensionen (wie Produktqualität, Produktionskosten, 

Vertriebskanäle, usw.) besteht, wird dieser nicht durch eine, sondern ein Bündel von unternehmerischen Hypo-
thesen repräsentiert. Die Identifikation der tatsächlichen Gründe für einen Misserfolg erfordert folglich eine In-
terpretation des eigenen Hypothesenbündels derart, dass genau der für das erfahrene Feedback verantwortliche 
Teil zu finden ist. Die Subjektivität einer solchen Interpretation kann durch erstmalige fehlerhafte Identifikation 
wie auch den zeitlichen Aufwand zur Findung der relevanten Bündelteile zu Verzögerungen oder Abschwächun-
gen des Lernprozesses führen. Vgl. Budzinski (2004a), S. 8 f. 

257 Kerber/Vanberg (1995), S. 42 mit dem Hinweis auf Campbell (1965). 
258 Kerber/Vanberg (1995), S. 41. Vgl. auch Budzinski (2004a), S. 13 f. 
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tionsumgebung dieser Regeln kanalisiert wird.259 „Different rules constitute different selection 

constraints, and it depends on the particular rules of the game which performance characteris-

tics of firms make for success or failure in market competition“.260  

Der evolutorische Markterfolg eines Unternehmens (survival of the fittest) ist somit immer rela-

tiv, gebunden an den gegebenen Set der Spielregeln, unter denen der Marktwettbewerb abläuft. 

Er ist deswegen nicht automatisch als wünschenswert im Sinne eines unabhängigen normativen 

Kriteriums zu bewerten. Aussagen über die Erwünschtheit evolutorischer Wettbewerbsprozesse 

in Gütermärkten sind nur unter Festlegung eines normativen Bewertungskriteriums denkbar, des-

sen Realisierungswahrscheinlichkeit unter gegebenen Spielregeln, also in Form einer konditiona-

len Aussage, zu untersuchen ist. Wird beispielsweise die Konsumentensouveränität, also die Er-

füllung von Konsumenteninteressen, als ein solches normatives Kriterium festgelegt, wie Van-

berg (1994a) in ordoliberaler Tradition vorschlägt261, ist von wünschenswerten Ergebnissen des 

Wettbewerbsprozesses dann auszugehen, wenn die das Verhalten der Unternehmen kanalisieren-

den Spielregeln „encourage responsiveness to consumer interests“ 262. Die Erwünschtheit des 

evolutorischen Gütermarktwettbewerbs geht folglich mit geeigneten, aus dem festgelegten nor-

mativen Bewertungskriterium abgeleiteten Auswahlkriterien für die dem Prozess zugrunde lie-

genden Spielregeln (auch Wettbewerbsordnung genannt) einher.263  

Hier bietet sich die Anwendung von Lachmanns Begriffen der inneren und äußeren Instituti-

on/Regel an (siehe Fn. 242), um die einen Marktprozess konstituierenden Regeln (Spielregeln als 

äußere Regeln) von den im Marktprozess neu zu schaffenden inneren Regeln abzugrenzen.264 

Während es die inneren Regeln im Gütermarktwettbewerb auf die oben beschriebene Art und 

Weise von den Unternehmen zu entdecken gilt, sind die externen Regeln politisch zu gestalten 

und aufrechtzuerhalten. Externe Regeln werden von Kerber/Vanberg heuristisch durch den ordo-

liberalen Begriff des Leistungswettbewerbs als „appropriate rules that assure ‚that the only road 

                                                 
259 Budzinski (2004a), S. 11 zählt folgende Spielregeln auf: „next to very general legal rules […] like law against 

larceny, fraud etc. as well as rules in regard to liability, contracts etc., specific competition rules are addres-
sed”. 

260 Kerber/Vanberg (1995), S. 49, für die vorherigen Zitate ebenda S. 48: 
261 Dass gerade die Erfüllung der Konsumenteninteressen als normatives Kriterium jeder Wettbewerbsordnung  zu-

grunde liegen sollte, begründet Vanberg (1994a), S. 20 damit, dass diese im Gegensatz zu den Produzenteninte-
ressen konsensfähig, also „generalisierbar und […] für alle Mitglieder des Gemeinwesens [kompatibel]“ sind. 
Hierbei stützt er sich auch auf Aussagen Franz Böhms als Vertreter der Freiburger Schule. Vgl. auch Vanberg 
(2001a), S. 727. 

262 Kerber/Vanberg (1995), S. 50. 
263 Vanberg (1994b), S. 31 f. weist darauf hin, dass Hayeks normative Aussagen zugunsten des Marktwettbewerbs 

auch solch konditionale Aussagen sind. Sie sind also an die Existenz von Regeln, die „Wettbewerbsbemühungen 
auf […] Strategien begrenzen, die den Interessen der Konsumenten dienen“ geknüpft.  

264 Vgl. Lachmann (1963), S. 67. 
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to business success is trough the narrow gate of better performance in service of the consum-

er‘ “265 beschrieben. 

2.2.2.2.2. Markt für kollektive Problemlösungen 

Während auf Gütermärkten die Unternehmen als Regelanwender gelten, fassen Kerber/Vanberg 

den Systemwettbewerb („institutional competition among jurisdictions“) als Wettbewerb zwi-

schen territorial abgegrenzten politischen Gruppen von Individuen (Jurisdiktionen) um knappe 

mobile Ressourcen auf, in dem die Jurisdiktionen ihre unterschiedlichen Regelkonfigurationen 

als Wettbewerbsparameter einsetzen. Bei den Regelkonfigurationen handelt es sich um formale 

soziale Regeln zur Koordination menschlicher Interaktion. Sie werden im Rahmen eines kollek-

tiven Entscheidungsprozesses festgelegt266 und, ganz in Hayeks Tradition, unterteilt in „general 

rules of conduct“ (Regeln, die spontanen Ordnungen zugrunde liegen, wie Verfügungs- oder 

Vertragsrecht) und „organizational rules“ (Regeln, die konkrete Ordnungen hervorbringen). Die 

Jurisdiktionen, die auf kommunaler, regionaler, nationaler oder übernationaler Ebene bestehen 

können, entsprechen analytisch territorialen Clubs mit einer durch Wahlen bestimmten Regie-

rung als Clubmanagement und Bürgern als Clubmitgliedern, denen kollektive Problemlösungen 

(Clubprodukte) gegen Zahlung von Steuern (Clubgebühren) angeboten werden. „Das Verfahren 

für die [hierfür] notwendigen kollektiv verbindlichen Entscheidungen“ regelt die Verfassung 

(Clubsatzung).267  

Im Mittelpunkt der Analyse steht dabei die Frage, durch welche Feedbackmechanismen sich die 

verschiedenen Regelkonfigurationen der Jurisdiktionen „translate into differential success in 

competition and how [this] affects the representation of institutional types in the future populati-

on of user-units“268 und wie wirksam diese im Vergleich zum Gewinn-Verlust-Mechanismus des 

Gütermarktes ausfallen. Analog zur konstitutionellen Unwissenheit der Unternehmer im Güter-

markt sind auch die “politischen Unternehmer“, also Personen, die im Stande sind, Regelkonfi-

gurationen ihrer Jurisdiktionen zu beeinflussen, wie vor allem die Regierungs- und Parlament-

                                                 
265 Kerber/Vanberg (1995), S. 51 mit Zitat von Röpke. 
266 Während Kerber/Vanberg (1995) mit dieser abstrakten Systemsicht des Wettbewerbs von Regelsystemen arbei-

ten, geht Kerber (1998a) vor allem vor dem Hintergrund sich vertiefender europäischer Integration zur der „aus 
der neoklassischen Analyserichtung stammende[n] Marktanalogie von öffentlichen Leistungen“ über, indem er 
von kollektiven Problemlösungen in Form unterschiedlicher Steuerleistungspakete (bestehend aus „infrastructu-
re, the legal system, regulation, social security systems, […] all other forms of economic policies, and taxes“) 
der Jurisdiktionen spricht. Pitsoulis (2004), S. 207. Vgl. Kerber (1998a), S. 202, wie auch Kerber (1999a), S. 5. 

267 Diese Sicht ist allen Beiträgen des evolutorischen Liberalismus gemeinsam. Vgl. Kerber/Vanberg (1995), S. 43; 
Kerber (1998a), S. 200 f.; Kerber (1998b), S. 256; Kerber (1999a), S. 5; Budzinski (1999), S. 5. Während Ker-
ber/Vanberg (1995), S. 58 zwecks Vereinfachung die potenziellen Unterschiede zwischen „citizens and resident 
non-citizens as well as issues that concern the status of non-resident citizens“ vernachlässigen, geht Kerber 
(1998a), S. 214 f. auf die Probleme ein, die sich aus der “Clubmitglied-Bürger-Analogie“ für die Behandlung der 
in einer Jurisdiktion wohnhaften bzw. Geschäftsitz habenden Bürgern einer anderen Jurisdiktionen ergeben. 

268 Kerber /Vanberg (1995), S. 43.  
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mitglieder, angewiesen auf das Aufstellen von „Hypothesen über erfolgreiche institutionelle Ar-

rangements“ und auf das Testen ihrer Gültigkeit anhand von Nachfragereaktionen. Können sol-

che Reaktionen der privaten Akteure (Bürger, Unternehmen) auf die öffentlichen Akteure derart 

zurückwirken, dass diese ihre Politik stärker an den Präferenzen der Privaten ausrichten (indem 

sie „die ineffizienten bzw. erfolglosen Bestandteile ihrer getesteten Hypothesen revidieren“)269, 

ließe sich Systemwettbewerb analog zu Gütermarktwettbewerb als ein wissensgenerierendes 

Entdeckungsverfahren auffassen, in dessen Rahmen alternative institutionelle Arrangements aus-

probiert, erforscht und neu entdeckt werden.  

Zu untersuchen sind also die Reaktionen privater Akteure auf die als Ergebnis gegebener Regel-

konfigurationen bestehende relative Wettbewerbsposition der Jurisdiktion, um die Feedbackme-

chanismen dieses evolutorischen Wettbewerbsprozesses beurteilen zu können.  

Die Übertragung des zu testenden Hypothesenbündels in Form von konkreter Regelkonfigurati-

on auf die Wettbewerbsposition der betrachteten Jurisdiktion erfolgt dabei durch die Reaktionen 

von - in der Jurisdiktion als knapp angesehenen - mobilen Produktionsfaktoren (Kapital, Arbeit). 

Diese wandern dorthin, wo sie die Erwirtschaftung höchster subjektiv-individueller Vorteile er-

warten. Ihre interjurisdiktionelle Wanderung stellt dabei den ersten Reaktionskanal (auch Exit-

Option genannt) privater Akteure auf die Regelkonfiguration der einheimischen Jurisdiktion 

dar.270 So wird ein Anbieter erfolgreicher Hypothesen einen - im Vergleich zu seinen Mitbewer-

bern - relativen Wettbewerbsvorteil erfahren und mobile Produktionsfaktoren anziehen (analog 

zu den Gewinnen erfolgreicher Unternehmen im Gütermarkt), wohingegen die weniger erfolgrei-

chen an diesen mobile Produktionsfaktoren verlieren.271  

Führt die verschlechterte Wettbewerbsposition zu einer gleichgerichteten Änderung jeweils sub-

jektiv erfahrener ökonomischer Situationen von in der Jurisdiktion verbliebenen privaten Akteu-

ren, welche diese auf die Regelgestaltungskompetenz der Regierung zurückführen, besteht für 

sie eine weitere Reaktionsmöglichkeit: die Voice-Option.272 Diese stellt eine in demokratischen 

                                                 
269 Budzinski (1999), S. 8 
270 Vgl. Budzinski (1999), S. 10. Kerber/Vanberg (1995), S. 44 nennen diesen marktähnlichen Selektionsmechanis-

mus von Regelkonfigurationen „choice of individuals to locate in a particular jurisdiction or to move from one 
jurisdiction to another“, da sich hier mobile Faktoren durch ihre Bewegung genauso für oder gegen ein Institu-
tionenbündel entscheiden, wie die Konsumenten in Gütermärkten durch ihre Kaufentscheidung. 

271 Vgl. Kerber/Vanberg (1995), S. 45. 
272 Vgl. Budzinski (1999), S. 9 f. Die Voice-Option muss nicht notwendigerweise auf eine ausgeübte Exit-Option 

mobiler Faktoren folgen. Es ist durchaus denkbar, dass die einheimischen Wähler subjektiv eine Verschlechte-
rung ihrer individuellen ökonomischen Situation als Folge der Regelgestaltungskompetenz der Regierung ver-
spüren, ohne dass zuerst mobile Faktoren aus der Jurisdiktion abgeflossen sind. Im systemwettbewerblichen 
Kontext wirken dennoch beide Optionen nicht unabhängig voneinander, weswegen die obige Darstellung ge-
wählt wurde. Kerber/Vanberg (1995), S. 44 beschreiben die „choice among potential alternative institutional re-
gimes through collective political decision procedures“ als den politischen Selektionsmechanismus alternativer 
Regelkonfigurationen. 
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Systemen in Form von Wahlen gegebene Möglichkeit einer Zustimmung bzw. eines Wider-

spruchs privater Akteure zur Arbeitsweise der Regierung dar. So können Bürger, die glauben, in 

ihrer subjektiven ökonomischen Situation durch die Regelgestaltung der Regierung negativ be-

troffen zu sein, durch einen angedrohten Stimmenentzug die Regierung zu Korrekturen veranlas-

sen oder gar, bei realisiertem starkem Stimmenentzug, einen Regierungswechsel bewirken. Hier-

für ist jedoch eine kritische Masse von Stimmen notwendig.273 Gleichzeitig können die sich aus 

der bestehenden relativen Wettbewerbsposition ergebenden privaten subjektiven Nachteile sehr 

ungleich über die Bevölkerung der Jurisdiktion verteilt sein.274 Dies kann bei einer „one citizen – 

one vote“-Abstimmung zur Folge haben, dass der Stimmenentzug der, von der Regelgestaltung 

der Regierung negativ betroffenen privaten Akteure, für ein Feedback an die Regierung nicht 

ausreicht. Selbst im Falle einer relativ gleichmäßigen Verteilung subjektiver Nachteile über die 

Bevölkerung der Jurisdiktion ist ein verzerrtes Feedback an die Regierung aufgrund der unter-

schiedlichen Organisierbarkeit der Wählerinteressen denkbar, weswegen „die kritische Masse 

[an Wählerstimmen] nicht immer mit der identischen Zahl individueller Akteure verbunden 

ist“275.  

Zu bedenken ist auch, dass private Akteure die objektive Fähigkeit bestehender Regeln, Proble-

me zu lösen, subjektiv unterschiedlich wahrnehmen können. Dies kann zu einer verzerrten Beur-

teilung der Regelgestaltungskompetenz der Regierung und einem hierauf basierenden verzerrten 

Feedback über die Wahlen führen.276 Verglichen mit der Position eines Unternehmens, das die 

Folgen eigener Entscheidung direkt über Gewinne und Verluste zu spüren bekommt, gehen also 

vom Feedback über die Voice-Option an die öffentlichen Akteure viel schwächere und ungenau-

ere Signale aus.  

Bevor eine Schlussfolgerung zu den Anreizen der öffentlichen Akteure zum Experimentieren mit 

bzw. Imitieren von alternativen Regelkonfigurationen gezogen werden kann, muss der Vollstän-

digkeit halber die Signalwirkung der Exit-Option berücksichtigt werden. 

                                                 
273 Vgl. Budzinski (1999), S. 9 f. 
274 Vgl. Kerber/Vanberg (1995), S. 46. 
275 Budzinski (1999), S. 10. Inwiefern die hieraus möglicherweise folgende politische „Bevorzugung bestimmter 

(Partikular)interessen gegenüber anderen“ durch die Wirkung der Exit-Option mobiler Faktoren verringert wer-
den kann (eine Vermutung, die sich aus der Feststellung ergibt dass, „losers of rent-seeking games are able to 
leave their respective jurisdictions and choose jurisdictions with less rent-seeking“, Kerber (1999a), S. 6 in An-
lehnung an S. Sinn 1990), hängt von den konstitutionellen Bedingungen des Systemwettbewerbs ab, auf die es 
später einzugehen gilt. Vgl. Budzinski (1999), S. 16. 

276 Vgl. Kerber/Vanberg (1995), S. 44, vgl. auch Budzinski (1999), S. 14. Der Problematik subjektiver Wahrneh-
mung unterliegen auch die mobilen Faktoren bei ihrer Wahl zugunsten institutioneller Arrangements einzelner 
Jurisdiktionen, so dass „Voice- und Exit-Option verzerrte Signale an die öffentlichen Akteure übermitteln“ kön-
nen. Gleichzeitig sollte auch die Tatsache Berücksichtigung finden, dass „Standortentscheidungen nicht nur auf-
grund institutioneller Kriterien getroffen“ werden.  
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Wie oben erwähnt, lässt sich die Wahrnehmung dieser Option mit der Kaufentscheidung der 

Konsumenten im Gütermarkt vergleichen. Während jedoch eine Entscheidung gegen ein Produkt 

für den Konsumenten mit vergleichsweise geringen Kosten einhergeht, fallen die Exit-Kosten 

der Besitzer mobiler Produktionsfaktoren (insbesondere der Arbeit) bei einem Jurisdiktionen-

wechsel wesentlich höher aus. „There are potentially considerable exit costs involved, in parti-

cular in the form of ‚sunk capital‘ that has to be given up or is devaluated significantly by the 

change in residential location.“277 Die Signalwirkung der interjurisdiktionellen Faktorwanderung 

fällt folglich weniger effektiv aus als die der Kaufentscheidung in Gütermärkten; zusammen mit 

den besprochenen Problemen bei der Wirkung der Voice-Option führt dies zu – im Vergleich mit 

den Unternehmen im Gütermarkt – insgesamt schwächeren Anreizen öffentlicher Akteure für die 

Suche nach institutionellen Innovationen zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit ihrer Jurisdik-

tion.278  

Diese Feststellung lässt weitere Probleme im Hinblick auf die Funktionsfähigkeit der Mechanis-

men zur Sicherstellung von Selektion zugunsten ausschließlich besserer Problemlösungen ver-

muten. So müssen die aus den Handlungen der privaten Akteure abgeleiteten Hinweise zur Prob-

lemlösungsfähigkeit bestehender Regelkonfiguration von den öffentlichen Akteuren interpretiert 

werden, um Verbesserungsalternativen identifizieren und ausprobieren zu können. Eine Interpre-

tation ist auch für die Imitationsstrategie von Regeln der erfolgreichen Jurisdiktionen erforder-

lich, da genauso wie im Gütermarktwettbewerb auch hier „eigentlich Hypothesenbündel […] ge-

testet werden, so dass vor allem die Identifizierung der für Erfolg oder Misserfolg einer ökono-

mischen Ordnung verantwortlichen Institutionen einem bestenfalls subjektiv-rationalen Interpre-

tationsprozess unterliegt“279. Die Imitationsstrategie kann „a difficult and risky task“ 280 sein, 

denn es besteht die Möglichkeit, die falschen Regeln zu imitieren (also Regeln, die sich auf die 

Wettbewerbsfähigkeit der erfolgreichen Jurisdiktion zwar negativ auswirken, durch die Wirkung 

anderer Regeln jedoch neutralisiert werden) oder aber die erfolgreichen Regeln zu imitieren, die 

sich jedoch negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit der imitierenden Jurisdiktion auswirken; Grün-

de hierfür sind die Situationsbezogenheit der Regeln oder ihre eingeschränkte „Übertragbarkeit 

aufgrund natürlicher Differenzen der jeweiligen und nicht austauschbaren Territorien“281. Da der 

Selektionsmechanismus zugunsten von besseren Lösungen im Systemwettbewerb also auch ver-

                                                 
277 Kerber/Vanberg (1995), S. 45. Die ökonomischen Mobilitätsbarrieren sind durch kulturelle (Sprache), soziale 

(Familie) und kognitiv-evolutionäre (Bedürfnis nach Heimat) zu ergänzen. Budzinski (1999), S. 19.  
278 Vgl. Kerber/Vanberg (1995), S. 46. 
279 Budzinski (1999), S. 14. Obwohl die Imitationsstrategie im Gütermarkt auch interpretationsbedürftig ist, wie in 

Fn. 256 erläutert, ist davon auszugehen, dass die Komplexität der Interpretation jurisdiktioneller Hypothesenbün-
del die der unternehmerischer um ein vielfaches übersteigt. 

280 Kerber/Vanberg (1995), S. 46 f. 
281 Budzinski (1999), S. 14. 
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gleichsweise schwächer wirkt als in den Gütermärkten, ist schließlich im Vergleich beim Sys-

temwettbewerb von einer geringeren Effektivität auszugehen.  

Dennoch, „the essential fact remains, that competition among jurisdictions provides for the pos-

sibility of alternative institutional arrangements to be tried out, and that it provides incentives 

for political entrepreneurs to seek and provide attractive institutional environment for citizens/-

taxpayers and mobile resources“.282  

Die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und Erwünschtheit des Systemwettbewerbs erfordert 

dabei vor dem Hintergrund des schwächeren Anreiz-Sanktions-Mechanismus eine weiter rei-

chende „Setzung von [Spiel-]Regeln“283 als im Gütermarkt. Analog zu den Ausführungen zur Er-

wünschtheit evolutorischer Wettbewerbsprozesse in Gütermärkten sind auch beim Systemwett-

bewerb erlaubte von verbotenen Verhaltensweisen zu trennen. Notwendig dafür ist das Festlegen 

eines normativen Bewertungskriteriums wie auch eines Spielregelsets, das das Verhalten öffent-

licher Akteure in seine Richtung kanalisiert. Entsprechend der Vorstellung, dass Gütermärkte am 

effektivsten arbeiten, wenn „Produzentenentscheidungen möglichst wirksam in den Dienst von 

Konsumentenpräferenzen gestellt werden“, wird als normatives Leitbild für den Systemwettbe-

werb von Vanberg der Begriff der “Bürgersouveränität“ geprägt.284 Hiernach sind die Ergebnisse 

dieses evolutorischen Prozesses im Sinne von Wissensgenerierung und -verbreitung umso wün-

schenswerter, je mehr die ihm zugrunde liegenden Regeln die Bemühungen öffentlicher Akteure 

in Richtung der Befriedigung von Präferenzen der Jurisdiktionsmitglieder lenken. Eine solche 

Forderung an die Wettbewerbsordnung als ein Spielregelset für den Systemwettbewerb ent-

spricht, wie auch schon im Gütermarkt, dem ordoliberalen Gedanken der Sicherstellung des 

Leistungswettbewerbs. Wie Kerber/Vanberg betonen, handelt es sich dabei aber mehr um „a ge-

neral guideline […] than a specific blue-print for economic policy“, da der Frage der konkreten 

Ausgestaltung des Systemwettbewerbs als eines Leistungswettbewerbs, ähnlich wie im Kontext 

des Gütermarktes, zuerst nachgegangen werden muss.285  

                                                 
282 Kerber/Vanberg (1995), S. 47. 
283 Kerber (1998b), S. 259. 
284 Vanberg (2008a), S. 63. Vgl. auch Vanberg/Kerber (1995), S. 53, Vanberg (2003), S. 58, Vanberg (2001b), 

S. 19. Die Notwendigkeit der Formulierung eines solchen normativen Bewertungskriteriums (und hiervon abge-
leiteten Auswahlkriterien für die externen Regeln) evolutorischer Wettbewerbsprozesse betonen Vanberg und 
Buchanan im Rahmen ihrer Kritik am “Evolutionsoptimismus“ von Hayeks Theorie kultureller Evolution. Auch 
wenn Hayek selbst die Möglichkeit einräumt, dass Regeln als Ergebnis spontaner evolutorischer Prozesse nicht 
immer sozial wünschenswert sind (siehe Fn. 219), kritisieren Vanberg und Buchanan Hayeks zu „einseitige Be-
tonung vorteilhafter Ergebnisse evolutionärer Prozesse“ (Leschke, (1993), S. 50 f.), die implizit eine Überlegen-
heit von Regeln als Ergebnis spontaner Prozesse gegenüber bewusst geplanten Regeln andeutet. Die ist mögli-
cherweise der Grund für Hayeks vergleichsweise ungenaue „Formulierung eines normativen Kriteriums in Be-
zug auf die Frage bewusster Regelgestaltung“. Holl (2004), S. 106. 

285 Kerber /Vanberg (1995), S. 55. 
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Auch Kerber (1998) betont, dass „die Frage nach einer geeigneten Wettbewerbsordnung für Ju-

risdiktionen erst am Ende eines umfassenden Forschungsprogramms beantwortet werden 

kann“286. Er sieht eine anfängliche adäquate Lösungsstrategie in der Suche nach einem institutio-

nellen Arrangement, mit Hilfe dessen das Problem des Marktversagens beim Jurisdiktionenwet-

tbewerb vermieden oder zumindest verringert werden kann.287 Als wesentliche Problemfelder im 

Hinblick auf die Funktionsfähigkeit des Jurisdiktionenwettbewerbs identifiziert Kerber dabei I. 

die Ineffizienzen bei der Bereitstellung kollektiver Problemlösungen, die aus der „räumlich be-

grenzten Nichtausschließbarkeit, externen Effekten und Unteilbarkeiten (Skalenvorteilen)“ wie 

auch Informationsproblemen resultieren, II. die möglichen Wettbewerbsbeschränkungen (ein-

schließlich des Monopolproblems bei immobilen Individuen), III. das Problem der Freizügigkeit 

und IV. die Interdependenz des Jurisdiktionen- und Gütermarktwettbewerbs.288  

Punkt I: Ineffizienzen bei der Bereitstellung kollektiver Problemlösungen  

Zu den Erscheinungsformen der unter Punkt I. erwähnten Problemfeldern gehören die race-to-

the-bottom-These bezüglich Regulierungsstandards, Unterversorgung mit öffentlichen Gütern, 

der Zusammenbruch staatlicher Umverteilungssysteme infolge des Steuerwettbewerbs, oder 

Wettbewerbsversagen bei grenzüberschreitenden technologischen externen Effekten. Sie wurden 

im Rahmen der Beiträge zur neoklassischen Linie herausgearbeitet (vgl. Kapitel 2.2.1.2.). 

Kerber schlägt als Teillösung die Förderung komplexer Mehrebenenjurisdiktionssysteme vor.289 

Angelehnt an die empirisch vorfindbaren Strukturen der globalen Ebene, der Ebene regionaler 

supranationaler Integrationsräume wie auch der traditionellen Ebene souveräner Nationalstaaten, 

regionaler Gebietskörperschaften und Kommunen, kann ein solches Mehrebenenjurisdiktionen-

system als System territorial definierter, staatlich verfasster „Zusammenschlüsse von Individuen 

als Bürgern“ (Clubs) aufgefasst werden, in denen die einzelnen Personen „gleichzeitig Bürger 

mehrerer vertikal übergeordneter Jurisdiktionen“ sind.290 Die Kompetenzzuweisung für kollekti-

ve Problemlösungen im fiskalföderalistischen Sinne erfolgt an die Jurisdiktionen „nach Ausmaß 

der räumlichen Reichweite sowie Skalenvorteilen bei der Bereitstellung der Problemlösung, der 

Heterogenität der Präferenzen sowie Entscheidungs- und Transaktionskosten“, so dass ein markt-

ähnliches Angebot kollektiver Problemlösungen (insbesondere öffentlicher Güter) grundsätzlich 

                                                 
286 Kerber (1998a), S. 205. 
287 Kerber (1999a), S. 8. Kerber weist darauf hin, dass die hier vorgeschlagene Vorgehensweise einer komparativen 

Institutionenanalyse „der Herangehensweise der deutschen Ordnungstheorie“ entspricht. Kerber (2000), S. 82. 
288 Vgl. Kerber (1998a), S. 205 ff. und S. 225. Vgl. auch Kerber (1998b), S. 259 und Kerber (1999a), S. 7. 
289 Kerber (1998a), S. 225. Mit dem Begriff der Teillösung soll dabei zum Ausdruck gebracht werden, dass ein ge-

wisses Ausmaß an Marktversagen in Form von „Ineffizienzen [die sich] im Vergleich zu einem fiktiven Idealzu-
stand“ ergeben, hingenommen werden muss. Ineffizienzen sind bei realistischer Betrachtung also zuerst „kein 
zwingendes Argument gegen eine […] wettbewerbliche Lösung“, sondern müssen vielmehr gegen die langfristi-
gen Konsequenzen einer Vereinheitlichung abgewogen werden. Kerber (2000), S. 82.  

290 Feld/Kerber (2006), S. 113-114. Vgl. auch Kerber (2007a), S. 3 f. zum Mehrebenenjurisdiktionssystem. 
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denkbar ist.291 Unter der Voraussetzung, dass einzelne Jurisdiktionen innerhalb eines solchen 

Systems „über Autonomie in der Steuererhebung verfügen und die volle Verantwortung für die 

Finanzierung der von ihnen erbrachten Leistungen tragen“292 (fiskalische Äquivalenz), „the ju-

risdictions on all levels compete with their competitors on the same level with exception of the 

top level“.293 Die vertikale Kompetenzstruktur innerhalb des Systems legt dann gleichzeitig die 

den Jurisdiktionen im Wettbewerb erlaubten Verhaltensweisen und Aktionsparameter in Form 

von kollektiven Problemlösungen, mit denen diese experimentieren können, fest.294 Folglich be-

deutet jede Zentralisierung bzw. Ex-ante-Harmonisierung der Kompetenzen eine Einschränkung 

der wettbewerblichen Prozesse auf einzelnen Ebenen und eine hiermit einhergehende Eliminie-

rung des wissensgenerierenden Experimentierprozesses. Umgekehrt führt jede Dezentralisierung 

zu zusätzlichen Wettbewerbsprozessen auf tiefer gelegenen Ebenen, so dass neben den statischen 

fiskalföderalistischen Argumenten auch das evolutorische Argument der Wissensgenerierung zu 

den Vorteilen eines Mehrebenenjurisdiktionensystems zählt.295  

Von wesentlicher Bedeutung für die Funktionsfähigkeit eines solchen Systems ist die Frage der 

Regelung von Kompetenz über „vertikale Allokation von Politikkompetenzen“, auch Kompe-

tenz-Kompetenz genannt.296 Die Kompetenz-Kompetenz sollte vor dem Hintergrund neuer tech-

nologischer Entwicklungen, die die Größe der Märkte, die Reichweite öffentlicher Lösungen und 

Externalitäten oder die Bürgerpräferenzen verändern können, anpassungs- und evolutionsfähig 

                                                 
291 Kerber (1998a), S. 206 und S. 208. Siehe auch die Diskussion von Feld/Kerber (2006), S. 126 ff. zu fiskalischen 

und räumlichen Externalitäten wie auch Größenvorteilen im jurisdiktionellen Wettbewerb. Es ist zu beachten, 
dass „die vertikale Allokation von Rechtsetzungskompetenzen [und somit auch Regulierungskompetenzen] in 
einem Mehr-Ebenen-Rechtsystem“ nach den Kriterien der „statische[n] und dynamische[n] Skalenvorteile bei 
der Rechtsproduktion, Informationskosten, Pfadabhängigkeiten in der Rechtsentwicklung, Komplementarität 
von Rechtsregeln, räumliche[n] Homogenität/Heterogenität von Präferenzen und Bedingungen, politische[n] 
Transaktionskosten, räumliche[n] Reichweite von Problemen“ usw. festgelegt werden sollte. Dieses Kriterienras-
ter ergibt sich aus einem Versuch zur „systematische[n] Anwendung föderalismustheoretischer Überlegungen 
auf das Recht“ und somit auch auf die Regulierung. Heine/Kerber 2003, S. 118 und S. 117. 

292 Vanberg (2008b), S. 148. 
293 Kerber (1999a), S. 9. Vgl. auch Kerber (1998a), S. 206. Regulierungswettbewerb kann unterschiedliche Formen 

annehmen. So ist zwischen dem Wettbewerbstyp, bei welchem rechtliche Regeln und Regulierung ein Bestand-
teil des jurisdiktionellen Steuerleistungspakets sind (Wechsel zwischen den Paketen ist durch die Mobilität mög-
lich), und demjenigen zu unterscheiden, der bei freier Rechts- und Regulierungswahl ohne Standortverlagerung 
zustande kommt. Vgl. Heine/Kerber (2003), S. 118. 

294 Diese Vorstellung entspricht auch Vanbergs Interpretation von Hayeks Theorie kultureller Evolution als einer 
Empfehlung, Regeln einer wettbewerblichen Umgebung auszusetzen und von möglicherweise überlegenen Al-
ternativen herauszufordern, so dass das „institutionelle Gefüge unseres Soziallebens das Bild eines mehrfach ab-
gestuften Systems von Regeln [ergibt], in welchem Regeln auf jeder einzelnen Stufe wettbewerblichen Be-
schränkungen unterworfen sind, die von den Regeln einer anderen Ebene bestimmt werden“. Vanberg (1994b), 
S. 43 f. 

295 Vgl. Kerber (1998a), S. 207 und Kerber (1999a), S. 9 f. Analog zu den Gütermärkten ist auch hier die positive 
Bedeutung der Heterogenität von aufgestellten Hypothesen auf den Grad und die Geschwindigkeit der Wissens-
generierung und –verbreitung zu beachten. Die Heterogenität der Hypothesen nimmt mit der Anzahl der experi-
mentierenden jurisdiktionellen Ebenen zu. Vgl. Kerber/Vanberg (1995), S. 55.  

296 Feld/Kerber (2006), S. 122. Hier geht es um die Frage, wie die optimale föderale Struktur aussieht und wer diese 
festlegt, also die Kompetenz- Kompetenz darstellt.  
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ausfallen, und zwar im Sinne möglicher vertikaler Kompetenzverschiebungen wie auch „territo-

riale[r] Veränderungen […] auf horizontaler Ebene“.297  

Zur Realisierung und Weiterentwicklung optimaler föderaler Strukturen schlägt Kerber deswe-

gen einen bottom-up-Ansatz vor: Die Kompetenz-Kompetenz liegt dabei auf der untersten Juris-

diktionsebene. Von dieser ausgehend können sich die kleinsten jurisdiktionellen Einheiten bei 

Vorliegen von Skalenvorteilen oder Externalitäten zu größeren Jurisdiktionen zusammenschlie-

ßen und ihnen teils eigene Kompetenzen übertragen, um konkrete kollektive Problemlösungen 

bereitzustellen.298 Diese Zusammenschlüsse und Kompetenzdelegationen auf höhere Ebenen 

können von den Jurisdiktionen tieferer Ebenen wieder rückgängig gemacht werden, so dass „de-

zentral über das geeignete Ausmaß der Zentralisierung entschieden“ wird299. Auf diese Weise ist 

die Herausbildung und Weiterentwicklung optimaler föderaler Strukturen denkbar.  

Auch wenn die Realisierungskosten eines bottom-up-Ansatzes aufgrund von zu erwartenden 

„Entscheidungs-, Verhandlungs- und Durchsetzungsproblemen“ vergleichsweise hoch ausfallen, 

sind diesen vor allem seine positiven Aspekte bezüglich des Wissensproblems wie auch der rent-

seeking-Problematik gegenüberzustellen.300 Kerber geht davon aus, dass zu keinem Zeitpunkt ein 

zentrales sicheres Wissen über die optimale Kompetenzverteilung existieren kann, während auf 

den einzelnen jurisdiktionellen Ebenen dezentral verstreutes Wissen über lokale Präferenzen 

oder die Reichweite öffentlicher Güter vorhanden ist. Ausgehend davon hebt er die Möglichkeit 

eines endogenen, von unten nach oben verlaufenden Prozesses der Entstehung einer Mehrebe-

nenstruktur im Wettbewerb zwischen den Jurisdiktionen hervor. Das Experimentieren mit alter-

nativen Hypothesen zur vertikalen Kompetenzverteilung wie auch die wettbewerbliche Kontrolle 

erlauben also “automatisch“ die Nutzung des dezentralen Wissens.301 Es ist außerdemzu vermu-

                                                 
297 Feld/Kerber (2006), S. 122 f. Vgl. auch Kerber (1998a), S. 208 f. und Kerber (1999a), S. 10. Territoriale Ver-

schiebungen auf horizontaler Ebene können durch horizontale “Fusionen“ zweier Jurisdiktionen gleicher Ebene, 
wie auch durch Sezessionen, also Abspaltungen tieferer Ebenen aus bestehender übergeordneter Jurisdiktion, 
„um sich entweder einem anderen anzuschließen oder aber ein selbständiges Gemeinwesen zu gründen“, zustan-
de kommen. Um Missverständnisse zu vermeiden, soll beachtet werden, dass der Begriff der Sezession auch ver-
tikal verwendet wird, indem beispielsweise eine Rückholung einer Kompetenz von einer höheren auf eine nied-
rigere Ebene auch als eine Teilsezession verstanden werden kann“. Vanberg (1994a), S. 26. Vgl. auch 
Feld/Kerber (2006), S. 124. 

298 Vgl. Kerber (1998a), S. 209. Vgl. auch Feld/Kerber (2006), S. 123. Für ein interessantes theoretisches Beispiel 
eines solchen bottom- up-Ansatzes hält Kerber das FOCJ-Konzept von Frey, auf das in der Fn. 72 hingewiesen 
wurde. In der Empirie lässt sich der bottom-up-Ansatz in der Beziehung zwischen Nationalstaaten und interna-
tionaler Ebene vorfinden, wohingegen den innernationalstaatlichen Bereich der top-down-Ansatz (Kompetenz-
Kompetenz befindet sich auf der höchsten, hier also der nationalstaatlichen Ebene) beherrscht. Feld/Kerber 
(2006), S. 122. 

299 Kerber (1998a), S. 209. 
300 Kerber (1998a), S. 209. Vgl. auch Kerber (2004), S. 82 f.  
301 Vgl. Kerber (1998a), S. 210 f. wie auch S. 225. Die Kontrollfunktion des Wettbewerbs könnte sich gemäß Kerber 

darin äußern, dass beispielsweise Jurisdiktionen, die aufgrund mangelhafter Hypothesen Kompetenzen nach 
oben verlagern, gegenüber anderen, die entsprechende Aufgaben selber erfüllen können, im Wettbewerb zurück-
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ten, dass die Ansiedlung der Kompetenz-Kompetenz auf der niedrigsten jurisdiktionellen Ebene 

auch das Risiko des rent seekings von Interessengruppen verringert, während diese im umge-

kehrten Falle aufgrund von hohen Informationskosten wie auch vergleichsweise schwächerem 

Wettbewerb gerade auf höheren Jurisdiktionsebenen „ihre Renten […] wesentlich besser absi-

chern können“302.  

Der sich ergebende Effekt der Machtbegrenzung kann zusätzlich durch das Argument der Ver-

ringerung des „risk of getting stuck with wrong economic policies“ verstärkt werden, weil im 

Rahmen einer dezentralen Kompetenz-Kompetenz Korrekturen fehlerhafter Hypothesen einfa-

cher durchzuführen sind als im Falle einer zentralen Kompetenz-Kompetenz.303  

Bezogen auf den Ausgangspunkt, also die Suche nach den wichtigen Aspekten einer Wettbe-

werbsordnung für den Jurisdiktionenwettbewerb, lässt sich aus den bisherigen Ausführungen 

schließen, dass diese „not only impl[ies] the establishment of rules for horizontal institutional 

competition among jurisdictions, but […] also […] an integrated system of rules for the whole 

multi-layered structure“304. Dabei sollten die festzulegenden Spielregeln im Sinne des Krite-

riums der Bürgersouveränität die Wettbewerbsbemühungen der Jurisdiktionen auf jeder Ebene in 

Richtung der Befriedigung der Bürgerpräferenzen lenken.305  

Punkt II: Mögliche Wettbewerbsbeschränkungen  

Mit der Berücksichtigung der Problematik von möglichen Wettbewerbsbeschränkungen kehren 

wir nun zur Frage nach Spielregeln für den horizontalen Jurisdiktionenwettbewerb zurück. Ana-

log zu den Versuchen von Unternehmen, auf Gütermärkten dem Wettbewerbsdruck durch abge-

stimmte Verhaltensweisen anstatt von Leistungssteigerung zu entgehen, sind auch im jurisdiktio-

                                                                                                                                                             
bleiben, „so dass sich hieraus eine wettbewerbliche Kontrolle von Entscheidungen über Kompetenzverlagerun-
gen nach oben ergibt“. Kerber (1998a), S. 210. 

302 Kerber (1998a), S. 210. Vgl. auch Feld/Kerber (2006), S. 132 f. Wie unter Punkt II näher erläutert wird, sind 
Mehrebenenjurisdiktionssysteme auch dazu geeignet, die Höhe der Mobilitätskosten zu senken, wodurch zusätz-
lich „der Spielraum für Machtmissbrauch von Agenten und für die Privilegiensuche von Interessengruppen“ in-
folge leichterer bzw. glaubwürdig angedrohter Abwanderung aus nachteiligen institutionellen Arrangements ver-
ringert wird. Vanberg (2008b), S. 131.  

303 Kerber (1999a), S. 9 f. 
304 Kerber/Vanberg (1995), S. 55. 
305 Diese notwendige Eigenschaft einer Wettbewerbsordnung für den Jurisdiktionenwettbewerb bezeichnen Hei-

ne/Kerber (2003), S. 115 als Forderung „eines einheitlichen Ordnungsrahmens, in dem sowohl die Kompetenzen 
der Gebietskörperschaften definiert und voneinander abgegrenzt als auch übergeordnete Regeln bereitgestellt 
werden müssen, die für die Funktionsfähigkeit des wettbewerbsföderalistischen Systems als Ganzes sorgen“. Als 
ein Beispiel für übergeordnete Spielregeln, die den Wettbewerb in Richtung der Bürgerinteressen kanalisieren, 
kann für den Steuerwettbewerb das Generalitätsprinzip aufgeführt werden, dessen Einhaltung eine Verpflichtung 
der Jurisdiktionen implizieren würde, „nur mit den allgemeinen steuerlichen Regelungen in Wettbewerb treten 
[zu] dürfen, die ohne Ausnahmegewährung und diskriminierungsfrei allen Standortnutzern“ gewährt werden. 
Vanberg (2008b), S. 143 mit Verweis auf Hansjürgens (2001). Vgl. auch Vanberg (2001b), S. 69. Für den Regu-
lierungswettbewerb wird häufig das Ursprungslandprinzip als eine zentrale Metaregel angeführt, was jedoch 
nach Kerber erhebliche Probleme aufwirft. Vgl. Kerber (1999a), S. 15 ff. und Kerber (2000), S. 88 ff. 
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nenwettbewerblichen Kontext wettbewerbsbeschränkende Absprachen möglich.306 So sind jegli-

che Versuche von Jurisdiktionen gleicher horizontaler Ebene, ihre kollektiven Problemlösungen 

miteinander ex ante zu harmonisieren bzw. zu koordinieren (sofern sie nicht mit den unter Punkt 

I aufgeführten Argumenten für die optimale föderale Struktur vereinbar sind), mit Kartellabspra-

chen bzw. Machtkonzentrationen verfestigenden horizontalen Fusionen der Unternehmen auf 

Gütermärkten vergleichbar, weil hiermit eine Einschränkung der Wahlfreiheit privater Akteure 

als Nachfrager einhergeht.307  

Neben den horizontalen sind auch vertikale Machtkonzentrationen von Jurisdiktionen nicht aus-

zuschließen. Diese können innerhalb föderaler Systeme vor allem bei Kompetenzverlagerungen 

auf höhere Ebenen auftreten, die nicht vom Motiv der Marktversagensbehebung geleitet sind, 

sondern eher vom Wunsch nach Wettbewerbsbeschränkung. Berücksichtigt man weiter, dass 

sich beim interjurisdiktionellen Wettbewerb aufgrund „des knappen Territoriums“ die Möglich-

keit der Marktmachtbeschränkung bzw. -disziplinierung durch potenzielle Eintritte neuer Mitbe-

werber schwierig gestaltet, liegt es auf der Hand, dass Regelungen notwendig werden, um ein 

wettbewerbsbeschränkendes Verhaltens von Jurisdiktionen (in Form der Kartell- wie auch Fu-

sionskontrolle) zu vermeiden.308 Da vor allem Absprachen wie auch horizontale und vertikale 

Koordinationen der Kompetenzen zu beheben wären, die sich als nicht unbedingt notwendig er-

weisen, um überhaupt konkrete kollektive Problemlösungen anbieten zu können, wäre die Kon-

trolle durch eine behördliche Überprüfung der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips bei Kompe-

tenzverlagerungen realisierbar, möglicherweise ergänzt um Klagerechte der Individuen, die von 

der Höherverlagerung betroffen sind.309 

Da ein solcher Ansatz erwartungsgemäß schwierig zu praktizieren ist, sollte auch auf die Mög-

lichkeit verwiesen werden, dass Sezessionsrechte zur Verfügung gestellt werden oder der bot-

tom-up-Ansatz realisiert wird. Beide garantieren die Möglichkeit der Rückholung der Kompeten-

zen von höheren auf tiefere Jurisdiktionsebenen, wodurch die sich möglicherweise bildenden 

Kartelle vergleichsweise instabil werden. Außerdem könnten beide (indem „new jurisdictions 

can […] emerge by seceding from old ones“) eine gewisse Marktmachtdisziplinierung durch po-

tenzielle „Markteintritte“ gewährleisten.310  

                                                 
306 Vgl. Kerber/Vanberg (1995), S. 56. 
307 Als Beispiele für horizontale jurisdiktionelle “Fusionen“ können, ohne hiermit eine Aussage über ihre Vereinbar-

keit mit den Argumenten für eine optimale föderale Struktur zu treffen, Freihandelszonen, Zollunionen oder po-
litische Gemeinschaften genannt werden. Vgl. Budzinski (1999), S. 15. 

308 Kerber (1998a), S. 212. „Jurisdictions are territorial clubs and there is no more free territory on the earth.” 
Kerber/Vanberg (1995), S. 57. 

309 Vgl. Kerber (1998a), S. 212 f. 
310 Vgl. Kerber (1998a), S. 212 f. und Kerber/Vanberg (1995), S. 57. Eine weitere Möglichkeit sieht Kerber (1998a), 

S. 213 in zusätzlicher politischer Kontrolle bzw. in direkter Demokratie in Form von Referenden. 
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Während sich die bisherigen Ausführungen auf die Angebotsseite konzentrierten, weist Budzins-

ki auf die Notwendigkeit der Thematisierung von Beschränkungen auf der Nachfrageseite hin, 

beispielsweise in Form von abgestimmten Verhaltensweisen globaler Konzerne.311 Dieser As-

pekt impliziert einen Bedarf an wettbewerbspolitischer Überwachung der Unternehmen auf Gü-

termärkten, um Wettbewerbsbeschränkungen auf der Nachfrageseite der Märkte für kollektive 

Problemlösungen zu vermeiden. Eine solche Wettbewerbspolitik müsste in allen betroffenen Ju-

risdiktionen greifen und wäre Teil einer gemeinsamen Wettbewerbsordnung für Jurisdiktionen 

und Unternehmen, auf die unter Punkt IV näher einzugehen ist.312  

Die Existenz immobiler Faktoren lässt sich ebenfalls als eine Art Wettbewerbsbeschränkung auf-

fassen. Obwohl den Besitzern immobiler Faktoren im Rahmen des interjurisdiktionellen Wettbe-

werbs der Voice-Kanal zur Verfügung steht, um den Anbietern kollektiver Problemlösungen ihre 

Präferenzen zu signalisieren, werden diese Signale, wie gezeigt wurde, erst bei ausreichender 

Stimmenmasse und/oder je nach Organisierbarkeit der Wählerinteressen unterschiedlich stark 

wahrgenommen. Weil die immobilen Faktoren bei Unzufriedenheit mit bestehenden institutio-

nellen Arrangements ihren Widerspruch nicht durch einen Exit untermauern können, haben die 

Jurisdiktionen ihnen gegenüber „eine Monopolstellung“, die „mangels Ausweichmöglichkeiten“ 

Ausbeutung erlaubt.313  

Dies legt die Vermutung nahe, dass der interjurisdiktionelle Wettbewerb die (bisherige) Bevor-

zugung gut organisierbarer Wählerinteressen im politischen Wettbewerb durch die Bevorzugung 

der “mobilen“ Interessen ersetzen kann, also „die Möglichkeit zur Setzung bzw. Erzielung disk-

riminierender Institutionen“ nicht automatisch senkt, sondern „lediglich die bevorzugten Interes-

sen wandel[t]“314. Um die immobilen Faktoren vor solcher Ausbeutung zu schützen, schlägt Ker-

ber deswegen entweder eine „adäquate[] Gestaltung des politischen Systems“ und/oder die Ver-

                                                 
311 Vgl. Budzinski (1999), S. 15. 
312 Unter Punkt IV wird wegen ihrem Bezug zu Gütermarktwettbewerb zudem die Problematik der protektionisti-

schen Maßnahmen der Jurisdiktionen erläutert, die Budzinski (1999), S. 15 auch als eine Art Wettbewerbsbe-
schränkung identifiziert. 

313 Kerber (1998a), S. 213. 
314 Budzinski (1999), S. 21. An dieser Stelle soll beachtet werden, dass die Grundlage der Kritik an der Bevorzu-

gung mobiler Interessen hier eine andere ist als beispielsweise bei H. W. Sinn, der die Verteilungsimplikationen 
des interjurisdiktionellen Steuerwettbewerbs (netto Subventionierung der mobilen durch immobile Faktoren) kri-
tisiert. Laut Vanberg (2008b), S. 135 f. sind nämlich solche Verteilungsimplikationen ein „Problem der [den] 
wettbewerblichen Bedingungen nicht angepassten Gestaltung des Steuersystems“, indem Steuern erhoben wer-
den, die eine „steuerliche Abwanderung“ ohne gleichzeitigen Verzicht auf Nutzung von Standortleistungen er-
möglichen, und nicht ein „Problem des Wettbewerbs“ per se. Folglich untergräbt der interjurisdiktionelle Wett-
bewerb in diesem Fall nicht „eine ansonsten wünschenswerte Regelung“ und somit auch nicht das Kriterium der 
Bürgersouveränität. Dagegen ist die oben beschriebene Bevorzugung mobiler Interessen durchaus als nicht ver-
einbar mit dem Kriterium der Bürgersouveränität zu beschreiben, da hier diskretionäre, einzelfallbezogene Son-
derregelungen zugunsten von Mobilen angesprochen werden, die für „alle Beteiligten nachteilige Prozeß[e] in 
Gang“ setzen. Siehe auch Vanberg (2008b), S. 142 und Vanberg (2001b), S. 53. Vgl. auch Budzinski (1999), 
S. 21. 



 86

ringerung der Mobilitätskosten durch räumliche Annäherung der Ausweichmöglichkeiten vor, 

wobei die Realisierung des Zweitgenannten bis zu einem gewissen Grad durch die Dezentralisie-

rung der politischen Kompetenzen im Rahmen eines Mehrebenenjurisdiktionensystems möglich 

ist.315  

Der bottom-up-Ansatz zeigt auch hier seine Vorteile: Durch die Rückholung der Kompetenzen 

auf eine tiefere Ebene wird ein (funktionaler) Exit aus einem institutionellen Arrangement mög-

lich, ohne dass der Wohnsitz verlagert werden muss.316 Die sich hieraus ergebende Möglichkeit 

der (Androhung von) Abwanderung stärkt die Effektivität des Voice-Kanals und schränkt somit 

den monopolistischen Spielraum der übergeordneten Jurisdiktionen über immobile Faktoren ein. 

Bei der Ausgestaltung der Wettbewerbsordnung für den interjurisdiktionellen Wettbewerb sollte 

also neben der Notwendigkeit ständiger „Überwachung politischer Kartellierungsversuche“ und 

einer “Fusionskontrolle“ auch die Tatsache berücksichtigt werden, dass die Höhe der Mobilitäts-

kosten nicht ausschließlich exogen vorgegeben, sondern vielmehr von dem institutionellen Rah-

men, in dem der Wettbewerb abläuft, abhängig und durch diesen mitgestaltbar ist.317 

Punkt III: Problem der Freizügigkeit  

Unter dem Stichwort der Freizügigkeit geht Kerber auf die Herausforderungen ein, die sich im 

Jurisdiktionenwettbewerb aus freier Personenzuwanderung für staatliche Umverteilungssysteme 

wie auch für Kollektivgüter mit Kapitalgutcharakter ergeben können. Hohe Mobilität von Bür-

gern (als Steuerzahlern), Unternehmen und Investoren stellt zum einen „the essential link betwe-

en the institutional characteristics of jurisdictions and their success in attracting valued resour-

ces“ und somit eine wesentliche Voraussetzung für das Zustandekommen des Jurisdiktionen-

wettbewerbs dar, so dass institutionelle Regeln zu ihrer Sicherung und Förderung notwendig 

sind.318 Zum anderen ist jedoch insbesondere bei der Personenmobilität zu beachten, dass Freizü-

gigkeit, definiert als Recht auf „freie Wahl des Wohnsitzes und damit auf den freien Eintritt in 

jede Jurisdiktion“, ohne einen Eintrittspreis zu entrichten, dann zu Ineffizienzen führen kann, 

wenn gleichzeitig „mit der Clubmitgliedschaft ökonomisch wertvolle Rechte in Form von Trans-

                                                 
315 Kerber (1998a), S. 213. Heine (2003), S. 109 f. verweist beispielsweise auf die Möglichkeit, dass „immobile Fak-

toren das residuale Recht für Regeländerungen auf der konstitutionellen Ebene erhalten, da Voice ihr einziges 
Mittel zur Wahrung ihrer konstitutionellen Interessen ist, […] wohingegen die mobilen Faktoren […] ihre kons-
titutionellen Interessen […] durch die Exit- Option wahren“ können.  

316 Vgl. Kerber (1998a), S. 213. Somit kann das kollektive Sezessionsrecht die individuelle Abwanderungsmöglich-
keit ersetzen, indem anstatt des Jurisdiktionenwechsels durch individuelle Abwanderung (d.h. Individuen wan-
dern) ein Jurisdiktionenwechsel trotz Immobilität erfolgt (d.h. Jurisdiktionen “wandern“). Die Exit-Möglichkeit 
ohne geografische Wohnsitzänderung ist dabei insbesondere stark im System des funktionalen Föderalismus 
(wie z.B. FOCJ) ausgeprägt.  

317 Pitsoulis (2004), S. 205. Vgl. auch Kerber (1999a), S. 11. 
318 Kerber/Vanberg (1995), S. 55 f. 
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feransprüchen oder der kostenlosen Nutzung eines kollektiven Kapitalbestandes verbunden“ 

sind.319  

Hieraus folgen Probleme für die staatlichen Redistributionssysteme. Denn die staatlichen Um-

verteilungssysteme, an denen ex ante ein konstitutionelles Interesse besteht, können ex post ihre 

Finanzierungsgrundlage verlieren, wenn die Ex-post-Nettozahler in die Jurisdiktionen mit gerin-

ger Umverteilungspolitik zu- und die Ex-post-Nettoempfänger aus diesen abwandern. Diese 

Probleme diskutiert H. W. Sinn unter Verweis auf das Selektionsprinzip und die hierauf zurück-

zuführende Übertragung adverser Selektion von der privaten auf die staatliche Ebene.  

Was die Frage nach den Kollektivgütern mit Kapitalgutcharakter angeht, wie beispielsweise die 

Infrastruktur oder die natürliche Umwelt, so kommt auch hier H. W. Sinn im Rahmen seines 

Steuerwettbewerbsmodells mit Infrastrukturgütern (und vollkommen mobilem Faktor Arbeit 

und/oder Kapital) zu Ineffizienzen aufgrund von Überfüllungseffekten und Finanzierungseng-

pässen.320 Kerber dagegen argumentiert an dieser Stelle mit unzureichend spezifizierten property 

rights an der Jurisdiktion bei Personenmobilität. Weil Mobile beim Exit „die Veränderung der 

zukünftigen Nutzenströme aus dem Auf- und Abbau des kollektiven Kapitalbestandes nicht kapi-

talisier[en…] können“, haben sie kein Interesse an seiner langfristigen Entwicklung.321 Dies 

kann zu Präferenzen zugunsten einer Politik der Minderausgaben für die Aufrechterhaltung bzw. 

Erhöhung des bestehenden kollektiven Kapitalbestandes führen oder aber zu verstärkter Finan-

zierung über Schuldenaufnahme mit (in beiden Fällen) möglicherweise folgender Verringerung 

der aktuellen Steuerbelastung. Denn im Falle eines späteren Exits müssen die Nachteile aus dem 

geschrumpften kollektiven Kapitalbestand bzw. der Steuererhöhung zur Schuldenzurückzahlung 

nicht getragen werden.322 Eine Wettbewerbsordnung für den Jurisdiktionenwettbewerb sollte 

hiernach auch rechtliche Grundlagen für die Migration von Personen enthalten, beispielsweise 

die „Zahlung einer einmaligen Summe als Eintrittspreis, um einen Beitrag für den in der Vergan-

genheit aufgebauten kollektiven Kapitalbestand zu leisten“; nachzudenken wäre auch über die 

„Schaffung von Märkten für handelbare Clubmitgliedschaften“.323 

                                                 
319 Kerber (1998a), S. 216.  
320 Vgl. die Ausführungen zu H. W. Sinn (Kapitel 2.2.1.3.2.).  
321 Kerber (1998a), S. 216. 
322 Vgl. Kerber (1998a), S. 215 f. 
323 Kerber (1998a), S. 216 f. Vgl. auch Vanberg (2008b), S.140. der zu sozialstaatlicher Verteilungspolitik als „ei-

ne[r] durch privatrechtliche Instrumente nicht zu erreichende[n] Absicherung gegen Lebensrisiken“ erklärt, dass 
sie „nur dann in wettbewerbskompatibler Weise erbracht werden kann, wenn die Mitgliedschaft im `Versiche-
rungsclub` in geeigneter Weise definiert ist“, beispielsweise indem diese an die Staatsbürgerschaft geknüpft ist 
und nicht durch einfache Zuwanderung erworben werden kann. Der Lösungsvorschlag des Heimatlandprinzips 
von H. W. Sinn geht hierbei genau in diese Richtung. Heine (2003), S. 53 schreibt: „In der Entry/Exit-Ordnung 
einer Gebietskörperschaft müssen also die Property Rights idealerweise derart spezifiziert werden, dass bei ei-
nem Jurisdiktionenwechsel von Faktoren ein ausgeglichenes Konto von Beiträgen und Leistungen realisiert 
wird“.  
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Punkt IV: Interdependenzen des Jurisdiktionen- und des Gütermarktwettbewerbs 

Wie bereits in den Ausführungen zur Kieler Schule des Standortwettbewerbs angesprochen, 

kann der Jurisdiktionenwettbewerb nicht unabhängig vom Gütermarktwettbewerb betrachtet 

werden, da aufgrund des räumlichen Auseinanderfallens der jurisdiktionellen Territorien und der 

Gütermärkte jede jurisdiktionelle Aktivität die Wettbewerbsbedingungen für die innerhalb ihres 

Standorts agierenden Unternehmen beeinflusst und gegebenenfalls auch verzerrt.324 Hieraus er-

gibt sich auf den ersten Blick ein Dilemma zwischen dem Wunsch nach „nicht durch einzelstaat-

liche Aktivitäten ‚künstlich‘ verzerrt[em]“ Wettbewerb der Unternehmen auf Gütermärkten und 

der Notwendigkeit von heterogenen Paketen kollektiver Problemlösungen unterschiedlicher Ju-

risdiktionen, um einen wissengenerierenden Experimentierprozess im Rahmen des Jurisdiktio-

nenwettbewerbs zu ermöglichen. Dieses Dilemma erfordert eine Definition derjenigen jurisdik-

tionellen Aktivitäten, die hinsichtlich der Gütermärkte als tatsächlich wettbewerbsverzerrend 

einzustufen sind, um aufgelöst werden zu können.325 Dabei ist zum einen zu beachten, dass bei 

Mobilität der Unternehmen „durch unterschiedliche Bedingungen in verschiedenen Jurisdiktio-

nen zumindest längerfristig keine Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Unternehmen eintre-

ten“, da diese einer solchen aus ihrer Sicht bestehenden Verzerrung durch Abwanderung entge-

genwirken können, sofern sie mit der von den Jurisdiktionen induzierten Wettbewerbssituation 

unzufrieden sind.326 Zum anderen sind jedoch jurisdiktionelle Aktivitäten bekannt, aus denen un-

bestritten Wettbewerbsverzerrungen für die Gütermärkte resultieren, ohne dass diese durch Ab-

wanderung der Unternehmen zu beseitigen wären. Zu nennen sind beispielsweise die aus der 

„Identifikation im Wettbewerb stehender Jurisdiktionen mit strategisch (angeblich) bedeutsamen 

heimischen Unternehmen oder Branchen“ folgenden Subventionen,327 so wie ein sich bei ent-

sprechenden Reaktionen der konkurrierenden Jurisdiktionen daraus ergebender Subventionswett-

lauf.  

                                                 
324 Vgl. Kerber (1998a), S. 217 ff. 
325 Vgl. Kerber (1998a), S. 221. 
326 Kerber (1998a), S. 223. Gerken (1995b), S. 15 nennt die jurisdiktionellen Aktivitäten, welchen Unternehmen 

durch Abwanderung entgehen können, „Standortpolitiken“. Sie „zielen darauf ab, das ökonomisch relevante 
Rechtssystem und die Qualität der öffentlichen Infrastruktur […] also die Rahmenbedingungen im Vergleich zu 
denen anderer [Jurisdiktionen] zu verbessern“, um sowohl die eigene Standortattraktivität für jurisdiktionsexter-
ne Akteure wie auch die Wettbewerbsfähigkeit eigener Unternehmen zu erhöhen. 

327 Budzinski (1999), S. 22. Solche Aktivitäten nennt Gerken (1995b), S. 16 ff. „protektionistische Politiken“. Im 
Gegensatz zu den Standortpolitiken zielen die protektionistischen „mit Ausnahme von Subventionen“ auf juris-
diktionsexterne Akteure und wirken sich somit „direkt […] auf deren Bemühungen um Wohlfahrtssteigerungen“ 
aus. Sie können ein Ergebnis unterschiedlicher Organisierbarkeit jurisdiktioneller Interessengruppen, eines Ver-
suchs strategischer Handelspolitik oder aber der Präferenz der Jurisdiktionsmitglieder zugunsten der Protektion 
gegenüber Nicht-Mitgliedern sein (vgl. hierzu beispielsweise Vanberg (2001b), S. 44, der betont, dass „anders 
als bei protektionistischen Privilegieninteressen […] Interessen an der Sicherung gewisser Standortcharakteristi-
ka […] die durch die Auswirkungen des Standortwettbewerbs [als] gefährdet“ angesehen werden, konsensfähig 
sein können). Die Tatsache, dass Unternehmen durch Abwanderung der Verzerrung durch diese Politiken nicht 
entgehen können, ergibt sich dabei aus ihrer Bezogenheit auf entweder nur eigene Unternehmen der Jurisdiktion 
oder aber nur jurisdiktionsexterne Akteure und nicht allgemein auf alle Standortnutzer.  
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So entsteht die Frage, wie die jurisdiktionellen Aktivitäten, die den Wettbewerb auf dem Güter-

markt verzerren, von den nicht verzerrenden Aktivitäten abzugrenzen sind, um hierdurch einen 

simultanen Wettbewerb zwischen Unternehmen und Jurisdiktionen zu ermöglichen. Diese Frage 

könnte mit Hilfe von Kerbers Überlegungen zur rechtlichen Struktur der Wettbewerbsordnung 

für den Jurisdiktionenwettbewerb annähernd beantwortet werden. Hier betont Kerber „in Analo-

gie zu den rechtlichen Voraussetzungen von normalen Gütermärkten“, dass Märkte für kollekti-

ve Problemlösungen auch nur bei gleichem (privat)rechtlichem Status der Anbieter (Jurisdiktio-

nen) und Nachfrager (Unternehmen und Individuen) funktionieren können.328 Das Verhältnis 

zwischen den Jurisdiktionen und ihren Standortnutzern muss also mit demjenigen „zwischen 

einem Unternehmen und seinen Kunden“329 vergleichbar und folglich kein „Über/Unterord-

nungsverhältnis […] wie […] bisher“ sein, sondern eine durch privatrechtliche Verträge geregel-

te Tauschbeziehung.330 Eine Wettbewerbsordnung für den Jurisdiktionenwettbewerb sollte vor 

diesem Hintergrund den „Charakter einer Privatrechtsordnung“ haben und analog zu den Vor-

aussetzungen für die Funktionsfähigkeit der Gütermärkte in erster Linie Eigentumsrechte (der In-

dividuen, Unternehmen und Jurisdiktionen) wie auch die Vertragsfreiheit (im Sinne der Einhal-

tung und Durchsetzung der Verträge = Clubsatzungen zwischen Individuen, Unternehmen und 

Jurisdiktionen, und den Jurisdiktionen untereinander) sichern.331  

Aus der Notwendigkeit der rechtlichen Gleichstellung von Jurisdiktionen als Anbietern und Un-

ternehmen als Nachfragern kollektiver Problemlösungen folgt gleichzeitig die Unzulässigkeit un-

terschiedlicher Behandlung jurisdiktionsinterner und -externer Unternehmen bei der Ausübung 

der jurisdiktionellen Aktivitäten und somit der sog. protektionistischen Politiken, wohingegen 

Standortpolitiken als zulässig anzusehen sind. Eine solche Unterscheidung zwischen zulässigen 

und unzulässigen Wettbewerbshandlungen der Jurisdiktionen trifft Gerken (1995b), indem er die 

von Eucken für Gütermärkte konstruierte Unterscheidung - zwischen dem erwünschten Leis-

tungswettbewerb und den Produzentenanstrengungen zur verbesserten Leistung in Richtung der 

Marktgegenseite bzw. dem unerwünschten Behinderungswettbewerb und den Produzentenan-

strengungen zur Behinderung der Konkurrenten und somit in Richtung der eigenen Marktseite  – 

auf die Jurisdiktionen überträgt.332 Mit dem Leistungswettbewerb lassen sich hiernach in erster 

Linie die sog. Standortpolitiken der Jurisdiktionen vereinbaren, bei denen die Erhöhung der 

Standortattraktivität im Vordergrund steht und die somit nur indirekt die Wettbewerbsposition 

                                                 
328 Kerber (1998a), S. 222. 
329 Vanberg (2008b), S. 134.  
330 Kerber (1998a), S. 222. Kerber (1998b), S. 258 f. spricht von einer Erweiterung des bisherigen Paradigmas „Staat 

als Monopolist“ um das Paradigma „Staat als Wettbewerber“.  
331 Kerber (1998a), S. 222 f. 
332 Vgl. Gerken (1995b), S. 18. 
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der Konkurrenten tangieren. Die protektionistischen Politiken sind dagegen als Strategien des 

Behinderungswettbewerbs zu identifizieren, da sie unmittelbar gegen jurisdiktionsexterne Akteu-

re ausgerichtet sind und sich damit einhergehend direkt auf die konkurrierenden Jurisdiktionen 

auswirken.333  

Gemäß diesen Überlegungen könnte beispielsweise das Nichtdiskriminierungsprinzip als Ab-

grenzungskriterium für die im Rahmen des Jurisdiktionenwettbewerbs erlaubten (den Güter-

marktwettbewerb also nicht verzerrenden) und unerlaubten jurisdiktionellen Aktivitäten herange-

zogen werden. So wären alle Aktivitäten der Jurisdiktionen als Wettbewerbshandlungen zuläs-

sig, solange diese bei ihrer Ausübung zwischen internen und externen Unternehmen als „ihren 

Kunden“ nicht diskriminieren würden, selbst wenn es sich hier um einen „gezielten [industriepo-

litischen] Ausbau von vermuteten komparativen Standortvorteilen“ zur gezielten Verbesserung 

der Standortwettbewerbsfähigkeit handeln würde.334 Hiermit soll Folgendes zum Ausdruck ge-

bracht werden: Sobald eine Abgrenzung für die zulässigen Verhaltensweisen der Jurisdiktionen 

festgelegt werden kann, sollten die Jurisdiktionen in der Ausgestaltung ihrer Aktivitäten frei 

sein, solange die zulässigen Strategien ausgeübt werden. „Regeln zum Abbau von Wettbewerbs-

beschränkungen“ sollten also auf keinen Fall zu einer „auf einer zentralen Ebene festgelegten 

Vereinheitlichung der Steuerleistungspakete der verschiedenen Jurisdiktionen führen“. Anzustre-

ben seien vielmehr Regeln, die auf die Einhaltung gewisser Leitlinien bei der Ausgestaltung he-

terogener jurisdiktioneller Aktivitäten abzielen, so dass ausreichend Spielräume für wissensgene-

rierenden Experimentierprozesse verbleiben.335 

Abschließend zu diesen Ausführungen zur Ausgestaltung einer Wettbewerbsordnung für den Ju-

risdiktionenwettbewerb sei betont, dass diese Ordnung letztendlich genau von denjenigen Akteu-

ren zu schaffen und durchzusetzen ist, die durch sie zu binden sind, weil sie nicht zum „Gegens-

tand eines kompetitiven ökonomischen Prozesses“ werden darf, sondern vielmehr eine „normati-

                                                 
333 Gerken (1995b), S. 20. 
334 Kerber (1998b), S. 261. Das Nichtdiskriminierungsprinzip kann dabei als eine Analogie zum Generalitätsprinzip 

verstanden werden, das in der Fn. 305 als ein den Steuerwettbewerb in Richtung der Bürgerpräferenzen kanali-
sierendes Prinzip besprochen wurde. Interessanterweise kann auch die in der Fn. 305 erwähnte Kritik Kerbers 
am Ursprungslandprinzip, als einer Metaregel für den Regulierungswettbewerb, mit der Nichtdiskriminierung in 
Verbindung gebracht werden. Wie Kerber betont, führt das Ursprungslandprinzip zur „Inländerdiskriminierung 
(bzw. umgekehrte[r] Diskriminierung)“, indem jurisdiktionsinterne Unternehmen sich an die gegebene Regulie-
rung halten müssen, während jurisdiktionsexterne Unternehmen hiervon abweichende Regulierungen wählen 
und ihre Produkte im Inland absetzen dürfen. Nichtdiskriminierung würde dagegen erfordern, neben den Konsu-
menten auch den Unternehmen die Möglichkeit der eigenen Wahl der Regulierung zu eröffnen, unter der sie pro-
duzieren möchten. Vgl. Kerber (2000), S. 90 ff. wie auch Kerber (1999a), S. 17.  

335 Kerber (1998a), S. 225. Der Schwerpunkt der bisherigen Ausführungen lag auf Verhaltensweisen, die das strate-
gische Verhalten zwischen den Jurisdiktionen und den Unternehmen wie auch umgekehrt beinhalten. In einer ge-
meinsamen Wettbewerbsordnung für den simultanen Jurisdiktionen- und Gütermarktwettbewerb wäre darüber 
hinaus auch auf die ausschließlich innerhalb der Angebotsseite (strategisches Verhalten der Jurisdiktionen) und 
die ausschließlich innerhalb der Nachfrageseite (strategisches Verhalten der Unternehmen) der Märkte für kol-
lektive Problemlösungen auftretenden Wettbewerbsverzerrungen einzugehen. 
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ve Wahlhandlung im Sinne eines constitutional choice“ benötigt.336 Genau dies betont Kerber, 

indem er auf die Erweiterung des Paradigmas „Staat als Monopolist“ um die des „Staats als Wet-

tbewerber“ hinweist, aber nicht auf die Ersetzung des ersten durch das zweite im Sinne eines Pa-

radigmenwechsels.337 Auch wenn im Jurisdiktionenwettbewerb ein wesentlicher Teil der juris-

diktionellen Aktivitäten wettbewerblich angeboten werden könnte, müsste dennoch weiterhin ein 

gewisser Teil der Aktivitäten im Bereich des monopolistischen Angebots, also im Bereich der 

Aktivitäten, denen „die Wettbewerber gerade nicht ausweichen können“, verbleiben. Hierbei 

würde es sich genau um die Aktivitäten handeln, die sich auf die Gestaltung und Durchsetzung 

einer „übergeordneten Wettbewerbsordnung“ beziehen.338 Dies würde letztendlich eine freiwilli-

ge Einschränkung der jurisdiktionellen Aktionsmöglichkeiten durch die Bindung an konkrete 

Regeln implizieren. Daher bleibt schließlich die Beantwortung der Frage nach der Realisierungs-

wahrscheinlichkeit der Effizienzsteigerungen durch den Jurisdiktionenwettbewerb in Form von 

„nicht-diskriminierender und die (subjektiv-rationalen und veränderlichen) Bürgerpräferenzen 

antizipierender Ordnungsevolution“ abhängig von der Bereitschaft seiner Akteure zum sensiblen 

politischen Design der zugrunde liegenden „expliziten oder impliziten“ Wettbewerbsordnung.339 

Nach diesen Ausführungen zum Systemwettbewerbverständnis des Evolutorischen Liberalismus 

wenden wir uns nunmehr der letzten hier zu besprechenden Denkschule des Systemwettbewerbs 

zu.  

                                                 
336 Budzinski (1999), S. 16. Somit müssten entweder „die Anbieter institutioneller Arrangements in Form internatio-

naler Verhandlungen oder die Nachfrager in Form von globalen Wahlen (Bürger) oder in Form lobbyistischer In-
teressenwahrnehmung (Unternehmen)“ die konstitutionellen Bedingungen des Jurisdiktionenwettbewerbs schaf-
fen. Diese Tatsache steht im starken Widerspruch zu den Bedingungen auf den Gütermärkten, wo sich der „Wet-
tbewerb innerhalb eines institutionellen Umfelds [vollzieht], das die Akteure, die beschränkt werden sollen, […] 
nicht selber schaffen“. Streit/Kiwit (2008), S. 96. 

337 Vgl. Kerber (1998b), S. 258. Siehe auch Wegner (1998), S. 281zur Notwendigkeit der „Neudefinition wirt-
schaftspolitischen Selbstverständnisses in der Weise, dass sich ein Nationalstaat nicht länger als institutioneller 
Angebotsmonopolist verstehen sollte“.  

338 Kerber (1998b), S. 260. Auch hier lässt sich die Parallele zu Lachmanns Begriffen der inneren und äußeren Insti-
tutionen finden, wobei die von den Jurisdiktionen wettbewerblich angebotenen Aktivitäten den inneren und die 
monopolistisch angebotenen den äußeren Institutionen des Jurisdiktionenwettbewerbs entsprechen. 

339 Budzinski (1999), S. 25. Konkret geht es um die Bereitschaft zu einer Selbstbindung an Prinzipien wie beispiels-
weise das der Generalität oder der Nichtdiskriminierung als Leitlinien bei der Ausübung jurisdiktioneller Aktivi-
täten, oder auch die Bereitschaft, freiwillig auf die Möglichkeit der Wettbewerbsbeschränkungen durch Harmo-
nisierung bzw. Kompetenzverlagerungen, die nicht mit einer optimalen föderalen Struktur vereinbar sind, zu 
verzichten.  
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2.2.2.3. Moderne Ordnungsökonomik 

Die Linie der modernen Ordnungsökonomik mit ihren Hauptvertretern Streit, Wohlgemuth, 

Mussler, Voigt und Kiwit zeichnet sich analog zu derjenigen des Evolutorischen Liberalismus 

durch eine in der Tradition der österreichischen Schule stehende Wettbewerbssicht aus.340  

Streit konkretisiert das hier zugrunde liegende Wettbewerbskonzept mit dem Hinweis auf das 

Verständnis der modernen Ordnungsökonomik als einer „spezifische[n] Synthese vor allem aus 

Teilen der traditionellen Ordnungstheorie und der Neuen Institutionenökonomik, die durch Er-

kenntnisse der österreichischen Schule und der ökonomischen Theorie der Politik relativiert bzw. 

ergänzt wird“.341 Ausgehend von der Sichtweise, dass der Marktprozess „sich permanent verän-

dernde Allokations- und Verteilungsmuster […] hervorbringt“, die sich durch Selbstkoordination 

und Selbstkontrolle auszeichnen und somit eine spontane Ordnung darstellen, deren Sicherung 

„spezielle institutionelle Vorkehrungen“ benötigt, rücken gerade die institutionellen Bedingun-

gen in den Mittelpunkt des Interesses dieser Linie.342 „Dies sind zum einen die Eigentumsrechte 

und die Folgen, welche sich aus ihrer unterschiedlichen Ausgestaltung für die Möglichkeit der 

Selbstkoordination ergeben. Zum anderen sind es die Wettbewerbsprozesse, die bei Berücksich-

tigung des konstitutionellen Wissensmangels aller Akteure völlig anders als in der neoklassi-

schen Preistheorie verstanden und analysiert werden.“343  

Die Bausteine des „ordnungstheoretischen Wettbewerbskonzepts“, das sich aus diesen Überle-

gungen ergibt und den intuitiv verbalen Systemwettbewerb-Ansätzen dieser Linie zugrunde liegt, 

werden in der Abbildung 8 dargestellt:344  

                                                 
340 Vgl. Mussler/Wohlgemuth (1995), S. 14. Budzinski als ein relativ junger Autor kann weder ausschließlich der 

Linie des Evolutorischen Liberalismus noch ausschließlich derjenigen der Modernen Ordnungsökonomik zuge-
rechnet werden, sondern scheint von beiden Linien beeinflusst worden zu sein.  

341 Streit (1995a), S. 45. 
342 Streit (1992), S. 685. 
343 Streit (1992), S. 688. 
344 Ebenda, S. 693. 
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Abbildung 8: Bausteine eines ordnungstheoretischen Wettbewerbskonzepts hinsichtlich der Notwendigkeit 
theoretischer Analyse 

  
Quelle: Streit (1992), S. 694. 

Während die Systemsicht des evolutorischen Liberalismus anfänglich derjenigen von Populatio-

nen der Regelnutzer entspricht und erst später von Kerber auf die jurisdiktionellen Steuerleis-

tungspakete übertragen wird (siehe Fn. 266), geht die moderne Ordnungsökonomik direkt von 

spontanen Gesellschaftsordnungen als Systemen aus, die durch die Wahl eines konstitutionellen 

Regelsystems (hier der Wirtschaftsverfassung)345 und seiner Befolgung durch die Akteure zu-

stande kommen.346 Ihre Systemsicht bezieht sich also auf nationale Regierungen als „Anbieter“ 

von Wirtschaftsverfassungen, die im Wettbewerb um mobile Faktoren stehen. Dabei wird ein 

Schwerpunkt auf die Frage der europäischen Integration gelegt.  

Da die moderne Ordnungsökonomik in vielen Bereichen einem ähnlichen Muster wie der evolu-

torische Liberalismus folgt, sollen ihre Erkenntnisse hier nur ergänzend und in Form einer Auf-

zählung der wichtigsten Punkte zum Systemwettbewerb aufgearbeitet werden. Ausgangspunkt 

ist die Grundstruktur evolutorischer Marktprozesse, so wie Streit/Wegner sie in Anlehnung an 

Hoppmanns Austausch- und Parallelprozess dargestellt haben. Sie dient als Grundlage für die 

spätere Übertragung auf den Systemwettbewerb als einen regelgeleiteten Interaktionsprozess. 

                                                 
345 Streit (1995a), S. 25 beschreibt die Wirtschaftsverfassung funktional als „externe[] Institutionen, die nach dem 

gegenwärtigen Erkenntnistand als konstitutiv für ein marktwirtschaftliches System gelten. Inhaltlich ist mit ihrer 
Hilfe die Selbstkoordination und Selbstkontrolle zu erleichtern bzw. zu sichern“. Vgl. auch Streit (1994), S. 111 
und S. 118. 

346 Vgl. Pitsoulis (2004), S. 221. 
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2.2.2.3.1. Grundstruktur evolutorischer Produktmarktprozesse 

Abbildung 9 gibt den Verlauf der rückgekoppelten Teilprozesse zwischen den beiden Güter-

marktseiten (Austauschprozess) wie auch innerhalb der Angebotsseite (Parallelprozess) unter 

dem Aspekt des Wissenserwerbs wieder.347 

Abbildung 9: Grundstruktur evolutorischer (Produkt- )Marktprozesse  

 
Quelle: Streit/Wegner (1989), S. 197, ergänzt um Ausführungen von Streit/Wegner (1989), S. 197 und von 
Streit/Kiwit (2008), S. 93. 

Der Abbildung ist zu entnehmen, dass es sich bei der Grundstruktur, ähnlich wie beim evolutori-

schen Liberalismus, um eine Art Variations-Selektions-Schema handelt („Variationen im Paral-

lelprozess werden im Austauschprozess durch den Einsatz von Kaufkraft selektiert“). Innerhalb 

dessen wirkt Wettbewerb als ein informationsgenerierendes Entdeckungsverfahren und als ein 

den „Gebrauch der Handlungsrechte“ sanktionierendes Kontrollverfahren.348 Die Wettbewerbs-

stärke hängt im Sinne der Wettbewerbsfreiheit von Substitutionsmöglichkeiten der Nachfrager 

und Anbieter ab sowie von den zu ihrer Bewertung notwendigerweise aufzubringenden Transak-

tionskosten.349  

                                                 
347 Vgl. Streit/Kiwit (2008), S. 92 f. Hier wird auch betont, dass die Eingliederung des neoklassischen Wettbewerbs-

konzeptes in die Abbildung 10 in Form eines Spezialfalls (Transaktionskosten von Null) möglich ist. Zu den Be-
griffen des Austausch- und Parallelprozesses siehe die Ausführungen zu Hoppmann (Kapitel 2.2.2.1.2.). 

348 Streit/Kiwit (2008), S. 92 f. Vgl. auch Streit (1992), S. 689 f. 
349 Vgl. Streit/Kiwit (2008), S. 92 f. wie auch Streit (1992), S. 689 f. 
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2.2.2.3.2. Systemwettbewerb 

Analog zu dieser Vorstellung evolutionärer Gütermarktprozesse verstehen die Vertreter der mo-

dernen Ordnungsökonomik den Systemwettbewerb als einen regelgeleiteten „Interaktions-

prozess“,350 bestehend aus den Teilprozessen des ökonomischen Wettbewerbs („institutional ar-

bitrage involving a choice of rules made by owners of mobile resources“) und des Wettbewerbs 

der Politiker („process of institutional entrepreneurship involving reactions of the suppliers of 

institutions […] to a peculiar mix of incentives initialized by the process of institutional arbitra-

ge“) 351. Dies impliziert eine direkte Parallelität zwischen dem Austauschprozess/Parallelprozess 

auf dem Produktmarkt und dem ökonomischen Wettbewerb/dem Wettbewerb der Politiker im 

Rahmen des Systemwettbewerbs.352 Bei Beachtung der Notwendigkeit einer übergeordneten 

Wettbewerbsordnung sowie der Charakteristika der Akteure beider Teilprozesse lässt sich der 

Systemwettbewerb wie folgt darstellen:  

Abbildung 10: Institutional arbitrage and instituti onal entrepreneurship: two partial processes of IC 

 
Quelle: Wohlgemuth (1995), S. 7, ergänzt um Ausführungen von Wohlgemuth (1995), S. 7 ff. und Muss-
ler/Wohlgemuth (1995), S. 15 f. 

Wie beim evolutorischen Liberalismus wird auch hier bei der Untersuchung des Systemwettbe-

werbs ein Schwerpunkt auf die Frage nach der Funktionsweise der Feedback-Mechanismen zwi-

schen der Wahl der Regeln durch Exit und derjenigen der Regelsetzer gelegt.  

                                                 
350 Streit/Mussler (1995), S. 2. 
351 Wohlgemuth (1995), S. 7. Vgl. auch Mussler/Wohlgemuth (1995), S. 13 f. Der Parallelprozess lässt sich folglich 

auch als der Prozess des „Wettlauf[s] um die Gunst der Marktgegenseite“ bezeichnen. Wohlgemuth (1999), 
S. 32. 

352 Diese Parallele wird jedoch nicht ohne den Hinweis auf die potentiellen Grenzen der Übertragbarkeit gezogen, 
auf die später noch, soweit nicht bereits im Abschnitt zum Evolutorischen Liberalismus geschehen, eingegangen 
wird. Der Begriff des “Wettbewerbs der Politiker“ wird hier vom politischen Wettbewerb abgegrenzt. So soll 
sich hier der erste auf den Wettbewerb zwischen den Regierungen, der zweite hingegen auf den um bzw. inner-
halb von Regierungen ausgetragenen Wettbewerb um Stimmen beziehen. Zu dieser Unterscheidung siehe auch 
Fn. 14. 
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Die Verknüpfung der Teilprozesse wird durch die Einbindung des heimischen politischen Wett-

bewerbs nachvollziehbar, weil der „exit ökonomischer Ressourcen […] erst dann zu institutio-

nellen Reaktionen politischer Unternehmer führ[t], wenn es sich in voice im Sinne von Stimmen-

verlusten zu wandeln droht“.353 Dass Exit infolge möglicher Verschlechterungen subjektiver 

ökonomischer Situationen privater Akteure (beispielsweise durch Produktivitätsverminderung 

immobiler Faktoren) zu Voice in Form des Stimmenentzugs, also zu direkten politischen exter-

nen Effekten führen kann, wurde bereits oben besprochen. Einen weiteren Einflusskanal stellen 

die fiskalischen bzw. budgetären externen Effekte dar, und zwar in Form einer „Schmälerung fi-

nanzpolitischer Handlungsspielräume“ infolge reduzierter Steuerbasis und/oder einer „Verteue-

rung der Verschuldungsmöglichkeiten durch Kapitalabwanderung“. Das mögliche Ausmaß des 

„wahlwirksamen Ausgabengebarens der Regierung“ wird hiermit vermindert, was zu einem zu-

sätzlichen Stimmenentzug führen kann.354 Es sind also die makroökonomischen Effekte eines 

Exits, wie eine verminderte Beschäftigung oder verminderte Steuereinnahmen, von denen auf-

grund des sich aufbauenden wirtschaftspolitischen Handlungsdrucks „eine enge Beziehung zum 

Stimmenwettbewerb“ vermutet werden kann.355  

Vor dem Hintergrund der sich aus den Charakteristika des Prozesses institutioneller Arbitrage er-

gebenden Probleme (a), sowie der Defizite des einheimischen politischen Wettbewerbs um Stim-

men (b), wie sie bereits im Rahmen der Ausführungen zum evolutorischen Liberalismus erläutert 

wurden (nochmals zusammengefasst in Abbildung 11), wirken jedoch die durch externe Effekte 

vermittelten Signale im Systemwettbewerb erheblich schwächer als diejenigen der Gewinne und 

Verluste im Gütermarkt (siehe auch Abbildung 10).356 

                                                 
353 Mussler/Wohlgemuth (1995), S. 16. Zu beachten ist, dass der Begriff des Exits an dieser Stelle nicht nur die Ab-

wanderung mobiler Ressourcen, sondern auch die (bei gegenseitiger Annerkennung von Regulierungsstandards 
mögliche) “Abwanderung“ durch Importgüterkauf oder “Abwanderung“ durch direkte Institutionenwahl (wie die 
des ausländischen Privatrechts) aus dem einheimischen institutionellen Arrangement einschließt. Vgl. Streit 
(1995b), S. 5. 

354 Mussler/Wohlgemuth (1995), S. 16. Dieser Mechanismus kann bei Abfluss mobiler Faktoren genauso wie bei re-
gulierungsbedingter Güternachfrageabwanderung wirken. Regulierungsbedingte Güternachfrageabwanderung 
kann nämlich eine Standortverlagerung inländischer Unternehmen als Kompensationsversuch regulierungsbe-
dingter Standortnachteile mit folgenden Steuerausfällen mit sich bringen. Vgl. Wegner (1998), S. 287. „Im Fall 
der Abwahl des heimischen Privatrechts [liegt] meist kein derartiger […] negativer Effekt vor.“ Streit/Kiwit 
(2008), S. 99. 

355 Wegner (1998), S. 287 f. 
356 Vgl. Mussler/Wohlgemuth (1995), S. 15 f. Für die Analyse der Bedeutung von den unter (a) und (b) fallenden 

Aspekten für den Selektionsprozess im institutionellen Wettbewerb siehe beispielsweise Wohlgemuth (1995), 
S. 8-9 (zu a) oder Streit/Kiwit (2008), S. 96-98 und S. 100 (für a+b). 
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Abbildung 11: Probleme der institutionellen Arbitrage (a) und Defizite des politischen Wettbewerbs (b) 

 
Quelle: Eigene Darstellung anhand der Literaturverweise aus Fußnote 356. 

Dies lässt sich letztlich damit erklären, dass Regierungen - im Gegensatz zu den Unternehmen - 

Spielräume besitzen, sich den Signalen zum Teil zu entziehen, weil diese entweder zu schwach 

ausfallen (Gründe liegen in den zu (a) gehörenden Aspekten, wie den Transaktionskosten des 

Exits) oder aber nicht zu Sanktionen führen (Gründe sind die Defizite des politischen Wettbe-

werbs (b) wie der Mangel an „transferable property rights“ 357 oder unterschiedliche Organisier-

barkeit von Interessengruppen). Die politische Wirksamkeit des Exits und somit auch die Intensi-

tät des Austauschprozesses werden je nach Ausprägung der unter (a) und (b) fallenden Faktoren 

in verschiedenen Systemen also unterschiedlich stark ausfallen und folglich auch zu unterschied-

lich starken Anreizen für die Politiker führen, auf die vermittelten Signale in Form der Regel-

wahl zu reagieren.358  

Genau diese Reaktionen generieren weiter den Parallelprozess des institutional entrepreneur-

ships, im Rahmen dessen die empfangenen Signale unter Aufwand von Transaktionskosten im 

Hinblick auf zukünftige erfolgversprechende Handlungsmöglichkeiten interpretiert werden müs-

sen.359 Neben den hiermit einhergehenden Interpretationsschwierigkeiten aufgrund des Paketcha-

rakters des institutionellen Angebots gehen die Autoren der modernen Ordnungsökonomik auf 

weitere Aspekte ein, die dazu führen können, dass die Bereitschaft der Politiker zu Innovation 

bzw. Imitation im Vergleich zu derjenigen der Anbieter in Gütermärkten geringer ausfällt. Diese 

Aspekte ergeben sich dabei entweder aus den unterschiedlichen institutionellen Bedingungen des 

politischen im Vergleich zum Gütermarktwettbewerb; zu nennen ist beispielsweise die Verfü-

                                                 
357 Wohlgemuth (1994), S. 19. Vgl. auch Wohlgemuth (1995), S. 13: Obwohl „budgetary effects displays some stri-

king parallels to the pecuniary effects […] the analogy to internalization in the case of property rights is still far 
from being perfect“.  

358 Streit/Kiwit (2008), S. 101 und S. 103 erläutern, dass die Anreize am schwächsten für Länder sein dürften, die 
„über einen großen Binnenmarkt verfüg[en], weitgehend [vom] Ausland abgeschottet“ sind und autokratisch re-
giert werden. In „exportorientierten Demokratien […], in denen Referenden zu wichtigen institutionellen Frages-
tellungen vorgeschrieben sind, […] alle Formen der Abwanderung unbeschränkt erlaubt und die Möglichkeiten 
der Meinungsäußerung vielfältig und verfassungsrechtlich geschützt“ sind, ist dagegen von starker politischer 
Exit-Wirksamkeit auszugehen. 

359 Vgl. Wohlgemuth/Mussler (1995), S. 16. 
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gung über souveräne Zwangsmacht versus die Verfügung über eigene property rights und somit 

„kein funktionales Äquivalent [im politischen Wettbewerb] zu den einklagbaren Verträgen im 

ökonomischen Wettbewerb“360. Oder aber sie ergeben sich aus den Eigenschaften der „Güter“ 

(also der Institutionen), die im Systemwettbewerb “gehandelt“ werden.361 So wird der Anreiz für 

Kreativität bei politischen Unternehmern zum einen dadurch eingeschränkt, dass sie zur Ermög-

lichung des Angebots ihrer Produkte immer Mehrheiten brauchen (und somit „cannot experiment 

at their own exclusive risk“), zum anderen aber auch „due to a lacking going concern of political 

responsability“ und der hieraus folgenden Unattraktivität von häufig gerade ordnungspolitischen 

Innovationen, deren Ergebnisse nicht innerhalb der Legislaturperiode offensichtlich sind362.363 

Obwohl wegen dieses Unterschieds in der Experimentierfreudigkeit der Anbieter im System- 

und Gütermarktwettbewerb der erste mit einer geringeren Anzahl der Wettbewerbsstrategien ein-

hergeht und im Vergleich zum zweiten folglich eine relativ geringe Intensität des Parallelprozes-

ses aufweist, lassen sich auch Argumente zugunsten einer nicht allzu übertriebenen Experimen-

tierfreude der Politiker finden. Eine gewisse Zurückhaltung bei politischer Experimentierfreude 

erscheint so notwendig, um die Funktion der Erwartungsstabilisierung von Institutionen nicht zu 

gefährden, welche Institutionen aufgrund von Lern- und Netzwerkeffekten nur erbringen können, 

„wenn auf ihr Fortbestehen vertraut werden kann“.364 

                                                 
360 Streit/Kiwit (2008), S. 100. 
361 Vgl. zum ersten Punkt Wohlgemuth (1995), S. 10 und Mussler/Wohlgemuth (1995), S. 23, zum zweiten Punkt 

Streit (1995b), S. 13 und Wohlgemuth (1998), S. 19. 
362 Die Festlegung der Legislaturperioden auf mehrere Jahre ist eine Art von Marktzutrittsschranke für vorstoßende 

politische Mitbewerber und dient dem „Schutz der Regierungsmehrheit und Regierungsfähigkeit“, der notwen-
dig ist, um den regierenden Politikern einen Zeithorizont für Neuerungen mit positiven langfristigen Wirkungen, 
aber möglichen anfänglichen Reformwiderständen zu sichern. Wohlgemuth (1999), S. 193. 

363 Wohlgemuth (1995), S. 10 wie auch Wohlgemuth (1994), S. 26. Mangelnde Anreize zur Innovation können auch 
eine Konsequenz mangelnder Notwendigkeit sein, indem (im Gegensatz zu dem Verhältnis der Marktakteure zu 
den herrschenden Wettbewerbsregeln) „there are no enforceable rules preventing political entrepreneurs […] to 
dampen the pressure of institutional competition“ durch Harmonisierung oder Beschränkungen der Mobilität der 
Akteure und somit der Wirksamkeit der Transmissionskanäle. Vgl. auch Mussler/Wohlgemuth (1995), S. 23. Ein 
weiterer interessanter Aspekt lässt sich aus Hayeks Unterscheidung zwischen den universalisierbaren und den 
Organisationsregeln ableiten, indem berücksichtigt wird, dass Anbieter “politischer Produkte“ bei ihrem Handeln 
u.a. stark an die Organisationsregeln und somit auch an die Erreichung vorgegebener Zwecke mit Hilfe von vor-
gegebenen Mitteln gebunden sind, während jenen im Gütermarkt aufgrund uniersalisierbaren Regeln die Wahl 
der Zwecke und Mittel ihrer Handlungen frei überlassen bleibt. Auch in Folge hiervon wird die Innovationsfä-
higkeit politischer Unternehmern im Vergleich zu den Anbietern in Gütermärkten geringer ausfallen. Vgl. 
Wohlgemuth (1999), S. 191 f. 

364 Vgl. Streit (1995b), S. 14. Vgl. auch Wohlgemuth (1998), S. 19 zum Begriff der „stabilisierende[n] Tradition“. 
Der hieraus auf den ersten Blick folgende Konflikt zwischen den „Flexibilitätserfordernissen[n] des Systemwett-
bewerbs“ und dem zur Erwartungsstabilisierung notwendigen „Beharrungsvermögen von Institutionen“ lässt 
sich durch unterschiedliche Argumente abschwächen. Zum einen können Korrekturen im Sinne kreativer Institu-
tionengestaltung bei einer, in eine Sackgasse führenden (also einen möglicherweise erforderlichen Pfadwechsel 
blockierenden) Entwicklung der Institutionen notwendig sein. Vgl. Fn 220, wie auch Streit (1995b), S. 14. Zum 
anderen lässt sich in Form einer, von Hoppmann vorgeschlagenen (vgl. Fn. 221) freiheitlichen Wirtschaftspolitik 
der „schrittweisen Reformen“ ein Kompromissweg für bewusste Experimente bei der Regelgestaltung finden, 
der gleichzeitig dem erforderlichen Beharrungsvermögen der Institutionen Rechnung trägt. Budzinski (2000), 
S. 254 nennt einen solchen Kompromissweg „dynamische Konstanz der Wirtschaftspolitik“. Dieser wird reali-
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Nicht zuletzt können mangelnde Anreize zur Imitation erfolgreicher Strategien der Mitbewerber 

bei politischen Unternehmern mit der „Systembezogenheit von Institutionen im Sinne von Kom-

patibilität“ bzw. der Konsistenz begründet werden, wie bereits beim evolutorischen Liberalismus 

erläutert wurde.365  

„Einfache Rückkopplungseffekte [der evolutorischen Gütermarktprozesse] sind im Zusammen-

spiel zwischen dem Austauschprozess institutioneller Arbitrage und dem Parallelprozess politi-

schen Unternehmertums“ also „nicht zu finden“.366 Der Systemwettbewerb ist in seiner Leis-

tungsfähigkeit vielmehr, neben den später noch zu diskutierenden exogenen Grenzen, endogenen 

prozessbezogenen Grenzen unterworfen (siehe Abbildung 12). Diese lassen sich zurückführen 

auf „reale[] Funktionsbedingungen“ (wie Informationsprobleme oder natürliche Mobilitätsbe-

schränkungen) und „unterschiedliche[] Funktionsweise[n] von ökonomische[m] und politi-

schen[m] Wettbewerb“ und lassen seine Wirksamkeit im Vergleich zu derjenigen in den Güter-

märkten schwächer ausfallen.367  

Abbildung 12: Potenzielle Grenzen des Systemwettbewerbs 

 
Quelle: Streit/Kiwit (2008), S. 101, eingeteilt nach Streit (1995b), S. 9 f. 

Die Abbildung 13 gibt weiter die Konsequenzen an, die aus der Identifikation exogener und en-

dogener Grenzen für die Darstellung des Systemwettbewerbs resultieren.  

 

                                                                                                                                                             
siert, indem „ordnungskonforme Interventionen den privaten Akteueren ex ante publiziert werden“ und somit in 
„ihren Erwartungen antizipierbar sind“. 

365 Streit (1995b), S. 13. Systembezogenheit der Institutionen kann dabei als eine Art Unteilbarkeit des Angebots po-
litischer Unternehmer gedeutet werden. Vgl. Wohlgemuth (1999), S. 192. 

366 Wohlgemuth (1998), S. 18. 
367 Streit (1995b), S. 12. Vgl. auch Kiwit/Voigt (1997), S. 24. 
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Abbildung 13: Erklärungsbedürftige Elemente des Systemwettbewerbs 

 
Quelle: Streit (1995), S. 21, ergänzt um konkrete Hinweise auf die erklärungsbedürftigen Elemente. 

„Those reservations notwithstanding, institutional competition […] has to be regarded as a con-

stitutionally constrained way of procuring institutional arrangements that are discovered to bet-

ter suit individual’s interests and of limiting political power“. Dies wird in den Ausführungen 

unter 2.2.2.3.3. zu zeigen sein.368 Grundlage für eine derartige Einschätzung ist zum einen die 

Vermutung, dass zumindest langfristig „politisches Eigeninteresse und ökonomische Perfor-

manz“ eines Landes eng miteinander verknüpft sind369 – und somit der Prozess institutioneller 

Arbitrage den politischen Unternehmern tatsächlich Anreize zu Reaktionen setzt – und zum an-

deren Hayeks Hinweis, dass „not the approach to an unachievable and meaningless ideal but the 

improvement upon the conditions that would exist without competition should be the test“ 370. Ge-

nau im Sinne eines solchen komparatistischen Ansatzes steht bei der Ausarbeitung der Leis-

tungsmerkmale des Systemwettbewerbs die Untersuchung des reinen politischen Wettbewerbs 

(als Referenzfall der Institutionengestaltung ohne Systemwettbewerb) im Vergleich zum Wettbe-

werb der Politiker (als Referenzfall der Institutionengestaltung im Systemwettbewerb) im Hin-

blick auf die Frage der Selbstkoordination und -kontrolle im Vordergrund. 

2.2.2.3.3. Systemwettbewerb als Entdeckungs- und Kontrollverfahren  

Ausgehend von der Auffassung des Wettbewerbs als eines Hypothesentests, so wie sie den Aus-

führungen von Kerber/Vanberg zugrunde lag, „spielt die laufende Erzeugung und parallele Er-

probung von Problemlösungsversuchen“ eine entscheidende Rolle für das Ausmaß und die Ge-

                                                 
368 Wohlgemuth (1994), S. 26. 
369Wegner (1998), S. 289. Langfristig verschärfen „ausbleibende politische Reformen das inländische Entwicklungs-

problem […] und gefährden die Wiederwahl, während erfolgreich durchgeführte Reformen eine ökonomische 
Wende einleiten und damit potentiell auch zum politischen Erfolg der Reformer [beitragen].“ 

370 Zitat entnommen aus Wohlgemuth (1995), S. 20. Primäre Quelle: Hayek (1946/48), S. 100. 
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schwindigkeit der wettbewerblichen Wissensgenerierung und -verbreitung.371 Weil es auf die 

Heterogenität der Variationen im Parallelprozess der Anbieter ankommt, „kann der [alleinige] 

politische Wettbewerb […] nur sehr begrenzt als Entdeckungsverfahren angesehen werden“.372  

Die Gründe hierfür lassen sich aus den typischen Eigenschaften des politischen Parallelprozesses 

ableiten. So erlaubt das staatliche Gewaltmonopol im politischen Wettbewerb nur konsekutives, 

nicht aber paralleles, gleichzeitiges Testen der politischen Hypothesen. Denn Regierungspoliti-

ker stehen innerhalb der Legislaturperiode nur mit „den Anbietern unverbindlicher Zukunftsver-

sprechen [in Form der] Parteiprogramme der Opposition“ im Wettbewerb, jedoch nicht mit 

„ebenfalls regierenden Anbietern tatsächlicher politischer Leistungen“.373 Aufgrund der hieraus 

resultierenden mangelnden Möglichkeiten des Vergleichs mit bzw. der Reaktion auf die gleich-

zeitig von Mitbewerbern getesteten Alternativen verfügt ein derartiges System über eine ver-

gleichsweise schwache Fähigkeit, Wissen zu generieren.374 

Diese Tendenz wird zusätzlich verstärkt durch grundlegende Unterschiede zwischen den ökono-

mischen und politischen Innovationen. So führen im ökonomischen Wettbewerb Innovationen 

zunächst zur Erhöhung der Heterogenität bestehender Variationen und somit auch der Hypothe-

sen, die für Mitbewerber zur potenziellen Imitation zur Verfügung stehen. Hingegen fallen „im 

politischen Parallelprozess […] Neuerungsaktivitäten typischerweise streng substitutiv“ aus, in-

dem neue Regeln (Regierung, Politik) die alten ersetzen.375  

Parallelprozess im alleinigen politischen Wettbewerb und im Systemwettbewerb  

Der durch diese Eigenschaften beschriebene Parallelprozess des alleinigen politischen Wettbe-

werbs ändert sich jedoch stark bei einer Erweiterung um die Dimension des Systemwettbewerbs. 

Er erlaubt „parallele Experimente und damit das Lernen aus Erfahrungen anhand eines direkten 

Vergleichs der Problemlösungsqualitäten einer gleichzeitig erprobten und nutzbaren Vielfalt an 

institutionellen Hypothesen“ und vergrößert so die Chancen auf potenzielle Entdeckungsprozes-

se.376  

                                                 
371 Wohlgemuth (1999), S. 191. 
372 Streit/Kiwit (2008), S. 100. 
373 Vgl. Wohlgemuth (1999), S. 190 und Wohlgemuth (1998), S. 19 und S. 22. Vgl. auch Wohlgemuth (2007), S. 16. 

Da die Opposition als potentieller Wettbewerber keine eigenen Hypothesen testen und somit auch nicht zum 
Wissensgenerierungsprozess beitragen kann, ist hier „der potentielle Wettbewerb kein vollständiges Substitut für 
den aktuellen Wettbewerb“. Kerber (1997), S. 60 zitiert in Wohlgemuth (1999), S. 192. Diese Aussage verstärkt 
sich weiter, wenn die Marktzutrittsschranken berücksichtigt werden, die potentielle politische Mitbewerber beim 
Markteintritt überwinden müssen (vgl. auch Fn. 362), wie bspw. die Notwendigkeit eines bereits beim Eintritt 
vorzuweisenden “Marktanteils“. Vgl. Wohlgemuth (1999), S. 193. 

374 Vgl. Wohlgemuth (1999), S. 91. 
375 Wohlgemuth (1999), S. 195 ff. 
376 Wohlgemuth (1998), S. 23. Mit anderen Worten schafft der Systemwettbewerb „Möglichkeiten und Anreize zur 

sozialen Nutzbarmachung einer komparativen Institutionenanalyse“. Vgl. ebenda, S. 21. 
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Zusätzlich zum Wissensaspekt generiert das parallele Experimentieren mit institutionellen Hypo-

thesen verbesserte Anreize zum Umgang mit entdeckten Hypothesenmängeln. Wie schon oben 

angesprochen, können im Rahmen eines dezentralen Experimentierens unadäquate Hypothesen 

aufgrund bestehender Vergleichsmöglichkeiten besser erkannt und korrigiert werden, als dies bei 

harmonisierten Lösungen „mangels beobachtbarer und wählbarer Alternativen“ wie auch „wegen 

des anspruchsvollen Einigungsprozesses […] in Form komplexer Stimmenaustausch-Arrange-

ments“ der Fall ist.377 Folglich handelt es sich beim Systemwettbewerb nicht nur um ein Verfah-

ren, das aktuelle Präferenzen der Akteure wie auch die Handlungsmöglichkeiten laufend auf-

deckt, sondern das vor dem Hintergrund ihrer potenziellen Änderungen auch „relativ risiko- und 

konfliktarm“ ist.378  

Die Qualität im Sinne der Wünschbarkeit der Entdeckungen hängt dabei, wie bereits mehrmals 

betont, von den institutionellen Bedingungen ab, unter denen der Systemwettbewerb abläuft und 

die beim Thema “Metaordnung“ (vgl. Kapitel 2.2.2.3.4.) zu diskutieren sind. Vorher soll jedoch 

noch der Frage nachgegangen werden, inwiefern sich aus der Sicht der modernen Ordnungsöko-

nomik der Systemwettbewerb auch als ein Kontrollverfahren politischer Macht verstehen lässt. 

Systemwettbewerb als ein Kontrollverfahren politischer Macht  

Aus der Übertragung der marktprozesstheoretischen Elemente des Gütermarkts auf den politi-

schen Wettbewerb folgt bezüglich der Machtkontrolle nach Wohlgemuth die Tatsache, dass „po-

litische Wettbewerbsprozesse […] nicht die Abwesenheit, sondern die Angreifbarkeit politischer 

Macht bewirken“ sollen. Dies impliziert insbesondere die Notwendigkeit von Instabilität politi-

scher Macht, indem bei einer Politik, die nicht den Präferenzen der Wähler entspricht (bspw. 

wirtschaftlichen Schaden verursacht), die Möglichkeit eines „friedlichen Machtwechsels“ gege-

ben sein muss.379 In demokratischen Systemen sind die Voraussetzungen hierfür gegeben, und 

zwar in Form von in regelmäßigen zeitlichen Abständen stattfindenden Wahlen und der „Aner-

kennung des Mehrheitsprinzips als Spielregel für den geregelten Machtwechsel“380. Dennoch er-

fordert die Sicherstellung der Angreifbarkeit politischer Macht vor dem Hintergrund der Vermei-

                                                 
377 Wohlgemuth (1999), S. 259. Vgl. auch Wohlgemuth (2007), S. 19, Streit/Kiwit (2008), S. 100, wie auch Muss-

ler/Wohlgemuth (1995), S. 19 f. 
378 Mussler/Wohlgemuth (1995), S. 20. Vgl. auch Wohlgemuth (1999), S. 259.  
379 Wohlgemuth (1999), S. 221. 
380 Ebenda, S. 223. Regelmäßig stattfindende Wahlen animieren die am Machterhalt interessierten politischen Par-

teien zur laufenden Berücksichtigung der spekulativ vorweggenommenen Wählerreaktionen auf die Regierungs-
entscheidungen. Wohlgemuth (1999), S. 225 f. verweist auf empirische Studien, welche die Abhängigkeit der 
Umfrage- bzw. Wahlergebnisse insbesondere von der „Entwicklung wirtschaftlicher Variablen“ belegen und so-
mit eine zumindest indirekte Kontrolle der wirtschaftspolitischen Aktivitäten der Regierung durch die Wähler 
implizieren. Diese erfolgt dabei an Hand der Frage des Erreichens „grobe[r] wirtschaftspolitischer Zielkriterien“ 
mit möglicherweise folgender Androhung des Stimmenentzugs.  
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dung von „tyranny of the majority (of representatives)“ die Erfüllung weiterer Regeln.381 So 

müssen in einer derart „beschränkten“ Demokratie gewisse „individuelle Grundrechte“ als (ein-

klagbare und auch bei Mehrheitsentscheidungen zu berücksichtigende) Abwehrrechte wie auch 

„staatsorganisierte Vorkehrungen zur Teilung staatlicher Gewalt“ gewährleistet sein.382  

Trotz der Existenz jener Elemente kann der alleinige politische Wettbewerb in Demokratien kei-

ne der Kontrolle der Anbieter im Gütermarkt analoge Beschränkung politischer Macht sicherstel-

len. So führt die aktuell immer stärkere Vermischung der Regierungsaktivitäten mit denjenigen 

der Gesetzgeber zu einer Anfälligkeit gegenüber rent-seeking-Versuchen gut organisierter Inte-

ressengruppen und somit zu einer „tyranny of the minority“383, die einen notwendigen politischen 

Machtwechsel verhindern können.384  

Unabhängig von diesem Aspekt ergibt sich die mangelnde Kontrolle bei alleinigem politischem 

Wettbewerb auch als eine Konsequenz der bereits betonten Unterschiede zwischen der Funkti-

onsweise der politischen und derjenigen der Gütermärkte. So sind die einzelnen Wähler für die 

Dauer der Legislaturperiode, im Gegensatz zu den Konsumenten auf den Gütermärkten, auf-

grund fehlender Substitutionsmöglichkeiten gezwungen, trotz möglicherweise unterschiedlicher 

Wahlwünsche Mehrheitsentscheidungen zu akzeptieren, und verfügen deswegen nur „über ‘dün-

ne‘ Teilkontrollrechte über [den eigenen Konsum] unteilbare[r] politische[r] Güter“.385 Dieses 

Problem wird dadurch verstärkt, dass politische Anbieter nicht – wie in den Gütermärkten – un-

ter gegebenen „machtbegrenzenden Institutionen“ handeln, sondern diese teilweise mitgestalten 

dürfen.386 Durch derartiges Verschwimmen der Unterschiede zwischen Spielregeln und Spielzü-

gen bestehen im alleinigen politischen Wettbewerb für die Politiker nur geringe Anreize, „auf 

kurzfristig erfolgsversprechende Abweichungen vom Kurs regelgebundenen Handelns zu ver-

zichten“387.  

Die Erweiterung des politischen Wettbewerbs um den Wettbewerb der Politiker im Rahmen des 

Systemwettbewerbs führt infolge der Exit-Möglichkeit und somit der Möglichkeit, „grenzüber-

                                                 
381 Wohlgemuth (1994), S. 23. „It is only by combining democratic legitimization of temporary trustees of ultimate 

power and institutional delimitation of the range of power, especially by prescribing formal prerequisites of law- 
making , that the virtues of political competition can be safeguarded. “ Vgl. auch Kapitel 2.2.2.1.2. 

382 Wohlgemuth (1999), S. 239. 
383 Wohlgemuth (1994), S. 23. 
384 An dieser Stelle werden die Grenzen des in der Fn. 380 beschriebenen Prinzips „der vorweggenommenen Reak-

tionen“ als eines Kontrollmechanismus sichtbar, indem seine Anwendung auch zu Berücksichtigung der Interes-
sen gut organisierter Gruppen führt und somit keineswegs ausschließlich „zugunsten genereller ökonomischer 
Bürgerinteressen“ wirkt. Wohlgemuth (1999), S. 226 f.  

385 Wohlgemuth (1999), S. 218. Vgl. auch Wohlgemuth (1994), S. 22. Die einzige zum Teil bestehende Ausweich  
möglichkeit bezüglich des Zwangskonsums politischer Güter existiert bei alleinigem politischem Wettbewerb in 
Form der „Abwanderung in die Schattenwirtschaft“. Wohlgemuth (1999), S. 261. Vgl. auch Streit (1995c), 
S. 119 f. 

386 Wohlgemuth (1999), S. 219.  
387 Wohlgemuth (1999), S. 242. 
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schreitend verwertbare (mobile) Handlungsrechte dem Einflussbereich einer Gruppe institutio-

neller Anbieter […] zugunsten einer anderen zu entziehen“388, dazu, dass dieses fast unangefoch-

tene Gewaltmonopol politischer Anbieter eingeschränkt wird von der Herrschaft über eine Popu-

lation auf die Herrschaft über eine Region.389 Die Existenz parallel bestehender Substitutions-

möglichkeiten der Wähler bezüglich des Konsums politischer Güter im Systemwettbewerb geht 

also mit einer verbesserten Machtkontrolle einher, da eine erhöhte individuelle Handlungsfreiheit 

und somit (nach Hoppmann, siehe Kapitel 2.2.2.1.2) auch eine erhöhte Intensität des politischen 

Austauschprozesses besteht.390 Gleichzeitig verstärken die oben erwähnten budgetären externen 

Effekte des Exits über ihren Einfluss auf die wirtschaftlichen Variablen und über die Wirkung 

des Prinzips vorweggenommener Wählerreaktionen (vgl. Fn. 380) die Kontrolle der Wähler zu-

mindest über die wirtschaftlichen Regierungsaktivitäten.391  

Es sind genau diese im Rahmen des Systemwettbewerbs zusätzlich eröffneten Kontrollmöglich-

keiten, die die Vertreter der modernen Ordnungsökonomik betonen, wenn sie von dem System-

wettbewerb als einem Kontrollverfahren politischer Macht sprechen.392 Die Ausführungen der 

Autoren dieser Linie verdeutlichen aber auch, dass der Systemwettbewerb „nicht dazu tendiert, 

die Defizite eines [alleinigen] politischen Wettbewerbs [bezüglich. der Machtkontrolle] vollkom-

men auszugleichen“.393 So dürfte zum einen seine Fähigkeit angezweifelt werden, universalisier-

bare, nicht-diskriminierende und somit die politische Bevorzugung einzelner Wählergruppen 

vermeidende Institutionen hervorzubringen, da die rent-seeking-Problematik möglicherweise be-

stehen bleibt und so das Ausmaß der Fremdkontrolle der Wähler über die Politiker weiterhin ein-

schränkt.394 Zum anderen macht auch „das Problem der Selbstregulierung politischer Konkurren-

ten […] vor der Ebene des Systemwettbewerbs nicht halt“395. So sind analog zum alleinigen poli-

tischen Wettbewerb auch hier die machtbeschränkenden Institutionen von den politischen Akteu-

ren weitgehend selbst herzustellen und somit vom Problem der Selbstbindung und Selbstkontrol-

                                                 
388 Streit (1995b), S. 8. 
389 Vgl. Wohlgemuth (1999); S  261. 
390 Vgl. Streit (1995b), S. 8. Wie Streit (1995c), S. 127 betont, wirkt nicht nur die tatsächliche Substitution politi-

scher Güter durch die Wähler, sondern auch schon die potentielle auf die politischen Anbieter kontrollierend.  
391 Vgl. Wohlgemuth (1999), S. 261. 
392 Vgl. Streit (1995c), S. 127, Streit (1995b), S. 8 und S. 15, Streit/Mussler (1995), S. 4 ff. oder auch Mussler/ 

Wohlgemuth (1995), S. 22. 
393 Streit/Kiwit (2008), S. 100. 
394 Wie Streit/Kiwit (2008), S. 103 erläutern, ändert sich durch die Erweiterung des alleinigen politischen Wettbe-

werbs zum Systemwettbewerb in erster Linie „die Art der politisch bedingten Verkrustungen“. Mangelnde Kont-
rollmöglichkeiten der Bürger bezüglich des politischen Angebots können sich so auch im Systemwettbewerb 
weiterhin äußern, indem zum Beispiel Gruppen inländischer Produzenten gegenüber den ausländischen Produ-
zenten auf Kosten inländischer Verbraucher politisch bevorzugt werden („kollektive Selbstschädigung […] 
durch Strukturkonservierung durch Protektion“, Streit (1995c), S. 129) oder aber – wie auch schon in der 
Fn. 314 angesprochen – die Eigner mobiler Faktoren einzelfallbezogen gegenüber immobilen (also weiterhin 
dem staatlichen Gewaltmonopol unterliegenden) Faktoren bevorzugt werden. 

395 Wohlgemuth (1999), S. 263. 
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le betroffen.396 Ferner ist zu berücksichtigen, dass es gerade die politisch bestimmten (exogenen) 

Regeln sind, die den Systemwettbewerb erst „ermöglichen, aber auch behindern“; folglich kann 

dessen gezielte Beschränkung in Form von Zentralisierung/Harmonisierung, soweit sie potenzi-

ell politisch vorteilhaft erscheint, nicht ausgeschlossen werden.397 Um welche konkreten Regeln 

es sich dabei handelt, soll im Folgenden ausgeführt werden. 

2.2.2.3.4. Notwendigkeit einer Wettbewerbsordnung für den Systemwettbewerb  

Das Verständnis des Systemwettbewerbs als eines regelgeleiteten Interaktionsprozesses geht mit 

der Anerkennung der Tatsache einher, dass sich dieser „nicht von selbst [erhält]“398, sondern als 

eine „komplexe Verknüpfung von ökonomischem und politischem Wettbewerb [ähnlich] wie 

ökonomischer Wettbewerb als solcher [auch] in seiner Wirksamkeit von Regeln [abhängt]“399. 

Die Forderungen der Vertreter der modernen Ordnungsökonomik an eine Wettbewerbsordnung 

für den Systemwettbewerb lassen sich am Austausch- und Parallelprozess Hoppmanns festma-

chen, indem auf der Grundlage der gesuchten Regeln diese Prozesse so verlaufen sollten, dass 

die Wettbewerbsfreiheit erhalten bleibt.400Im Austauschprozess (institutional arbitrage) wird das 

Ausmaß an Wettbewerbsfreiheit in erster Linie durch die Substitutionsmöglichkeiten der Konsu-

menten bestimmt, im Parallelprozess (institutional entrepreneurship) kommt es vor allem auf die 

Möglichkeiten der Anbieter zum Einsatz verschiedener Aktionsparameter an (vgl. auch Abbil-

dung 10). Hieraus ergeben sich für die Wettbewerbsordnung des Systemwettbewerbs grundle-

gende normative Forderungen nach Regeln zur rechtlichen Gewährleistung (a) der Wahlfreiheit 

der Bürger zwischen unterschiedlichen institutionellen Arrangements („rules defining the condi-

tions of exit and entry to different jurisdictions“)  wie auch (b) der politischen Freiheit zum auto-

nomen Handeln („ rules guaranteeing the decentralization of independent political decision-ma-

king“ 401). Dabei impliziert die Realisierung des Zweiten gleichzeitig die Notwendigkeit, den po-

litischen Missbrauch solch erworbener Handlungsfreiheit zur Beschneidung der Wahlfreiheit der 

Bürger zu vermeiden.402 Die Beschneidung der Wahlfreiheit könnte dabei entweder durch die In-

stabilität „föderale[r] Ordnung mit starken Elementen politischer Eigenverantwortung“403 in 

                                                 
396 Vgl. Streit/Kiwit (2008), S. 96. Vgl. auch Wohlgemuth (1994), S. 17 f. 
397 Streit (1995b), S. 9. Vgl. auch Wohlgemuth (1999), S. 263. 
398 Streit/Kiwit (2008), S. 104. 
399 Streit/Mussler (1995), S. 10. 
400 Wie im Kapitel 2.2.2.1.2. erklärt, geht diese Forderung bei Hoppmann mit der Notwendigkeit einher, die zugrun-

de liegenden Regeln im Sinne Hayeks universalisierbar auszugestalten.  
401 Wohlgemuth (1994), S. 16. Die Wahlfreiheit der Bürger zwischen unterschiedlichen institutionellen Arrange-

ments muss in einem Gebiet, „das gemeinsamen Regeln für den Systemwettbewerb im Innern unterliegt“, wie 
das der EU, auch nach außen, also in Bezug auf die Drittländer gewährleistet sein. Wohlgemtuh (1999), S. 75. 

402 Vgl. Mussler/Wohlgemuth (1995), S. 25. Vgl. auch Mussler (1998), S. 75. 
403 Wohlgemuth (1999), S. 262. Zu den typischen Eigenschaften einer solchen Ordnung gehört dabei vor allem das 

bereits mehrmals erwähnte Prinzip der fiskalischen Äquivalenz. 



 106

Form von politischen Anreizen zur Zentralisierung oder Kartellierung und somit zur Ausschal-

tung des Systemwettbewerbs verursacht werden, oder aber bei bereits realisiertem Systemwett-

bewerb durch den Einsatz politischer Handlungsparameter, welche „die Freiheit der Individuen 

zur Vornahme grenzüberschreitender Wahlhandlungen“404 einschränken. Daher sind im Rahmen 

einer Wettbewerbsordnung neben den bereits erwähnten Regeln noch (c) weitere Regeln durch-

zusetzen, um derartige staatliche Wettbewerbsbeschränkungen wirkungsvoll zu unterbinden.  

Während der erstgenannten Problematik eine strikte Kompetenzabgrenzung entgegenwirken 

kann (wenn auch wegen der Selbstbindungsprobleme der Politiker nur eingeschränkt), erfordert 

die zweitgenannte vor allem Verbote von staatlichen Aktivitäten, die die Wettbewerbsfreiheit auf 

der “Konsumenten“-Seite einengen. Die Autoren dieser Linie räumen allerdings ein, „dass die 

klare Identifikation dessen, was als staatliche Wettbewerbsbeschränkung beim Wettbewerb zwi-

schen Jurisdiktionen gelten soll, ein schweres Unterfangen ist“.405  

Ähnlich dem evolutorischen Liberalismus erkennt auch die moderne Ordnungsökonomik die Ge-

fahr, dass die Wettbewerbsfreiheit der “Konsumenten“ untereinander eingeschränkt wird. Abge-

leitet wird daraus die Notwendigkeit (d) ein Verbot privater Wettbewerbsbeschränkungen in die 

Metaordnung einzubeziehen.406 Für die Sicherstellung der Wettbewerbsintensität bei gleichzeiti-

gem Erhalt der Eigenständigkeit nationaler Wettbewerbspolitiken wird entweder das Auswir-

kungsprinzip in Kombination mit Nichtdiskriminierungsregeln vorgeschlagen oder aber Min-

destharmonisierungen in Verbindung mit dem Territorialitätsprinzip.407  

Obwohl die Autoren der modernen Ordnungsökonomik bei ihren Empfehlungen für eine Wettbe-

werbsordnung durchaus auf weitere konkrete Bereiche eingehen, wie etwa auf die grenzüber-

schreitenden Umweltgüter oder die Sozialsicherungssysteme bei Personenmobilität408, besteht 

der Kern ihrer Forderungen an die „Grundregeln zum Schutz des Systemwettbewerbs“ in einer 

Verwirklichung und „Gewährleistung der vier Grundfreiheiten“, die „durch ein Verbot staatli-

cher und privater Wettbewerbsbeschränkungen“ abzusichern ist.409  

                                                 
404 Streit/Kiwit (2008), S. 104. 
405 Streit/Kiwit (2008), S. 104. Dass sich die Vertreter dieser Linie eher weniger mit einer genaueren Formulierung 

der im Systemwettbewerb zu verbietenden staatlichen wettbewerbsbeschränkenden Verhaltensweisen befassen, 
lässt sich mit ihrem EU-Schwerpunkt erklären. Dieser lenkt die Analyse mehr in die Richtung der Prüfung beste-
hender europäischer Verträge auf Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Systemwettbewerbs als Integrations-
strategie. Vgl. hierfür bspw. Mussler/Wohlgemuth (1995), S. 27 ff. oder Streit/Mussler (1995), S. 10 ff. 

406 „Private Wettbewerbsbeschränkungen lassen sich […] auch als hemmende Faktoren eines Austauschprozesses in 
der institutionellen Dimension beurteilen, soweit sie die `exit`-Möglichkeiten der [anderen] Nachfrager be-
schränken“. Mussler/Wohlgemuth (1995), S. 28. 

407 Vgl. Streit/Kiwit (2008), S. 104. Genauere Ausführungen zu diesem Thema finden sich in Kapitel 3. 
408 Vgl. Streit/Kiwit (2008), S. 104. Vgl. auch Streit/Mussler (1995), S. 28 f. 
409 Streit (1995c), S. 129, wie auch Streit (1995b), S. 9, und Streit/Mussler (1995), S. 10. Vor diesem Hintergrund 

spricht Mussler (1998), S. 106 in Anlehnung an Basedow (1992) im europäischen Kontext von dem Wettbe-
werbsrecht als einem “Pendant“ zu den vier Grundfreiheiten, das sich an die Mitgliedstaaten wie auch an die Pri-
vaten richtet. 
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Ein Heranziehen der geschichtlichen Entwicklung der EU, in deren Römischen Verträgen diese 

Grundregeln in „nahezu idealtypischer Form“ realisiert wurden, zeigt jedoch ein „Spannungsver-

hältnis zwischen der Hinnahme von Folgen des Systemwettbewerbs und [den] Kartellisierungs-

versuchen durch Harmonisierung“410. Dies verdeutlicht erneut die Problematik der mangelnden 

Selbstbindung der Politiker, indem die nationalen Regierungen mit der Erkenntnis der aus den 

EWG-Vertragsbestimmungen folgenden „erhebliche[n] Einschränkung[en] ihres eigenen inter-

ventionistischen Handlungsspielraums“ diese Einschränkungen durch die Systemwettbewerbsab-

schwächung in Form von „Kartellierung interventionistischer Kompetenzen“ aufzuweichen ver-

suchen, da sie ihre eigenen „Interventionsanliegen […] auf der Gemeinschaftsebene [besser] be-

friedigt“ sehen.411 Derartige Entwicklungen sind möglich, denn aufgrund von ungeklärter Kom-

petenzabgrenzung zwischen den Mitgliedsstaaten und den Gemeinschaftsorganen kann eine sol-

che Übertragung bzw. Neuschaffung von Kompetenzen nicht ausgeschlossen werden. Die Neu-

schaffung von Kompetenzen spiegelt dabei das Interesse der Gemeinschaftsorgane an Kompe-

tenzausweitung, welches es auch zu berücksichtigen gilt.412  

Verstärkend wirkt auch die Tatsache, dass trotz der vertraglichen Bindung der Mitgliedstaaten 

als auch der Privaten an die Grundfreiheiten und die Wettbewerbsregeln, für die Gemeinschafts-

organe eine solche Bindung aus dem Vertrag nicht hervorgeht.413 Wenn Mussler (1998) in An-

                                                 
410 Streit (1995c), S. 129.  
411 Mussler/Wohlgemuth (1995), S. 35 und Mussler (1998), S. 128. Wie Mussler (1998) auf S. 32 betont, ist es aber 

nicht nur der Versuch, eigenen „Kompetenzverlust zu kompensieren“, der hinter dem Interesse der Mitgliedstaa-
ten an der Zentralisierung zu suchen ist, sondern auch die Möglichkeit der Instrumentalisierung der „Zentralisie-
rung für den Machterhalt im nationalen [politischen] Rahmen“. 

412 Mussler/Wohlgemuth (1995), S. 35 weisen darauf hin, dass die Vertragsänderungen durch die Einheitliche Euro-
päische Akte (EEA) oder den Maastrichtvertrag diese Tendenz vor allem bezüglich der Schaffung neuer und Er-
weiterung bestehender gemeinschaftlicher Kompetenzen bestätigen. Gleichzeitig zeigt auch das im Jahr 2004 
aufgegebene europäische Verfassungsprojekt und die hierauf folgenden zähen Verhandlungen zur „Erarbeitung 
und Verabschiedung eines verschlankten Verfassungstexts“, die weiterhin aktuelle Relevanz der Problematik der 
(Selbst)Beschränkung gemeinschaftlicher Handlungskompetenzen. Vgl. Weidenfeld/Wessels (2007), S. 47 und 
van den Bergh (2000), S. 440 f. Wie Okruch (2006), S. 8 betont, haben die „expliziten Neufassungen der europä-
ischen Wirtschaftsverfassungen“ (EEA, oder Maastricht) häufig der Union „nur nachträglich Kompetenzen zu-
gewiesen, die sie sich schon zuvor [durch sog. impliziten Verfassungswandel] angemaßt hatte“. Impliziter Ver-
fassungswandel bezeichnet dabei eine Inhaltsänderung ohne Änderung des Wortlauts, zu welcher es beispiels-
weise in Folge einer neuen Auslegung des bestehenden Vertragstextes kommen kann. So verweist Kerber 
(2007a), S. 5 darauf, dass die Cassis-de-Dijon-Rechtssprechung des EuGHs, die zur Durchsetzung des Ur-
sprungslandprinzips bei Warenverkehr im Binnenmarkt führte, auch „ohne jede Vertragsänderung die Mitglied-
staaten in einer Vielzahl von (vorher als selbstverständlich in nationaler Kompetenz liegenden) Regulierungs- 
und Politikbereichen“ einschränkte. 

413 Vgl. Mussler (1998), S. 112 und S. 188 für den EWG-Vertrag, wie auch Mussler (1999), S. 96 f. für die Situation 
nach Maastricht. Für die aktuelle Entwicklung vgl. Fn. 411. In dem aufgegebenen Verfassungsprojekt sollte so 
zum einen die Einklagbarkeit der individuellen Schutzrechte gegenüber Hoheitsakten der EU- Institutionen ver-
stärkt werden, zum anderen die vorschriftsmäßige Einhaltung der Prinzipien der Subsidiarität und Verhältnismä-
ßigkeit bei der Ausübung der gemeinschaftlichen Handlungskompetenzen mit Hilfe direkter Kontrolle der Ge-
meinschaftsorgane durch nationale Parlamente besser durchgesetzt werden. Obwohl diese Elemente  in dem im 
jahr 2009 unterschriebenen Lissabon-Vertrag verwirklicht wurden und somit die Frage nach „was und wie“ der 
gemeinschaftlichen Handlungskompetenzen erste vertragsgebundene Antworten bekam, lässt sich auch hier kei-
ne eindeutige Bindung dieser an die gleichen Regeln gegen Wettbewerbsbeschränkungen finden, wie dies bei 
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lehnung an Petersmann also die „Durchsetzung der Freiheits- und Wettbewerbsgarantie des Ver-

trags auch gegenüber den Gemeinschaftsorganen“ als einen der zentralen Punkte zur Sicherstel-

lung des Systemwettbewerbs betont, so weist er im europäischen Kontext vor allem auf die all-

gemeine Tatsache hin, dass die gleichzeitige Sicherstellung der unter (b) und (c) geforderten 

Regeln ein politisch anspruchsvolles Unterfangen darstellt.414 Ein zentraler Punkt des künftigen 

Forschungsprogramms der modernen Ordnungsökonomik ist daher die bereits mehrmals ausge-

führte mangelnde Selbstbindung der Politiker mit der hieraus folgenden Problematik der „Kont-

rolle des Kontrolleurs“ bei der Durchsetzung der Regeln einer Ordnung für den Systemwettbe-

werb.415 Wie Streit/Kiwit (2008) erläutern, soll hier neben der Suche nach einem Ordnungsrah-

men, der den Defiziten des politischen Wettbewerbs gerecht wird, „vor allem die Frage nach 

dessen Umsetzbarkeit […] im Vordergrund stehen“.416  

Hiermit schließen wir die Ausführungen zum Systemwettbewerbsverständnis der modernen Ord-

nungsökonomik ab.  

2.2.3. Zwischenfazit mit Leitfaden zur weiteren Vorgehensweise 

2.2.3.1. Die Entwicklung der System- und Wettbewerbssicht im Rahmen der erfassten Denk-
schulen  

Der Überblick über die theoretischen Erkenntnisse verschiedener Denkschulen zum Thema Sys-

temwettbewerb hat gezeigt, dass sich trotz der unterschiedlichen Herangehensweisen und der 

hiermit erklärbaren Verschiedenheit der Ergebnisse auch eine „[I.] noch nicht abgeschlossene 

Konvergenz der neoklassischen Auffassung hin zur Wettbewerbssicht der Evolutorischen Öko-

nomik und [II.] eine weitgehende Konvergenz der evolutorischen Systemsicht hin zur System-

sicht der Neoklassik“ abzeichnet.417 So öffnen sich die Vertreter der neoklassischen Theorie im-

mer stärker für die evolutorische Wettbewerbssicht und lassen ihre Elemente in ihre Modelle des 

Systemwettbewerbs einfließen. Gleichzeitig wenden sich die Vertreter der Evolutorischen Öko-

nomik immer stärker von der Untersuchung von Populationen der Regelnutzer ab und beziehen 

ihre Systemwettbewerbsmodelle auf nationale Regierungen als „Anbieter“ von Wirtschaftsver-

fassungen. Damit legen sie ihren evolutorischen Systemwetttbewerbsmodellen eine Systemsicht 

zugrunde, wie sie ursprünglich ausschließlich von den neoklassischen Autoren herangezogen 

wurde.  

                                                                                                                                                             
den Mitgliedsstaaten und den Privaten den Fall ist. Vgl. Weidenfeld/Wessels (2007), S. 217 f. wie auch 
http://europa.eu/lisbon_treaty/index_de.htm [22.03.11]. 

414 Mussler (1998), S. 112. 
415 Mussler (1998), S. 188. 
416 Streit/Kiwit (2008), S. 106. 
417 Pitsoulis (2004), S. 232. 
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Konvergenz der Wettbwerbssicht 

Die Entwicklung bzgl. der Wettbewerbssicht der Systemwettbewerbsmodelle ergibt sich als Fol-

ge der Kritik der Vertreter der klassisch-evolutorischen Theorie an den Annahmen neoklassi-

scher Modelle: Diese gelten im Hinblick auf das zugrunde liegende Menschenbild als zu restrik-

tiv, ‘programmieren‘ das Eintreten der ermittelten Wettbewerbsergebnisse teilweise vor und las-

sen die neoklassische Wettbewerbssicht als realitätsfern erscheinen.418  

Die aus den restriktiven Annahmen hervorgehenden Abstraktionsprobleme des neoklassischen 

Grundmodells werden aber auch von den Vertretern dieser Linie selber wahrgenommen und füh-

ren zu schrittweisen Modifikationen. So lässt sich bei den Autoren der Kieler Schule des Staa-

tenwettbewerbs trotz einer weiterhin neoklassischen Wettbewerbssicht auch eine eindeutige Be-

rücksichtigung von evolutorischen Aspekten finden: Soltwedel spricht beispielsweise eine Ana-

logie zwischen dem „Bürgermeisterwettbewerb“ und dem „marktmäßigen Suchprozess“ an, oder 

Siebert interpretiert den institutionellen Wettbewerb als ein Entdeckungsverfahren im Sinne 

Hayeks, dessen Funktionsfähigkeit stark von der Ausgestaltung der zugrunde liegenden Wettbe-

werbsordnung abhängt (siehe Kapitel 2.2.1.5.1. und 2.2.1.5.3.). Gleichzeitig wird das aus evolu-

torischer Sicht nicht zulässige Idealisieren des staatlichen Handelns bei Abwesenheit des Sys-

temwettbewerbs in weiterführenden neoklassischen Modellen abgeschwächt.419 Auch wenn das 

Leviathan-Modell von S. Sinn (siehe Kapitel 2.2.1.5.5.) hierfür „gleich in das gegenteilige Ex-

trem“ zum benevolenten Staatshandeln verfällt, eröffnen Modelle, die sich nur schrittweise in 

Richtung eigennutzenorientierter Politiker bewegen, bereits auch genügend „Raum für potentiell 

positive [Kontroll-]Wirkungen bestimmter Formen des Systemwettbewerbs“420. 

Nicht zuletzt nähert sich die neoklassische Wettbewerbssicht an die evolutorische Sicht durch 

die NIÖ-Ansätze des institutionellen Wandels an. Darin wird – ausgehend von der Berücksichti-

gung der Transaktionskosten und der Zeitdimension – „das Augenmerk weg von der Alloka-

tions- hin zur sog. Anpassungseffizienz“ (siehe Fn. 152) gerichtet. Damit rückt immer mehr der 

Wettbewerb als Prozess anstatt als “Erzeuger“ eines konkreten Marktergebnisses in den Vorder-

grund. 

Konvergenz der Systemsicht 

Die Tendenz in der Entwicklung der Systemsicht der Systemwettbewerbsmodelle wird einmal 

durch die Tatsache begünstigt, dass die „neoklassische Analyserichtung [wie oben beschrieben] 

zunehmend [damit beginnt], evolutorische Vorstellungen in ihre Wettbewerbsmodelle zu integ-

                                                 
418 Vgl. Streit/Kiwit (2008), S. 77 ff. Vgl. auch Pitsoulis (2004), S. 231 und S. 233. 
419 Vgl. Streit/Kiwit (2008), S. 83 f. 
420 Streit/Kiwit (2008), S. 85. 



 110

rieren“.421 Zum anderen ergibt sich diese Entwicklung aus einem aktiven Beitrag der klassisch-

evolutorischen Richtung. Geleitet von dem Wunsch, in Bezug auf die wirtschaftspolitischen 

Empfehlungen anwendungsorientierter arbeiten zu können, werden so die Populationsansätze auf 

jurisdiktionelle Steuerleistungspakete bzw. Gesellschaftsordnungen übertragen.422 

 

Leitfaden für das weitere Vorgehen  

Beiden in der theoretischen Literatur zu findenden Tendenzen werden wir im weiteren Verlauf 

dieser Arbeit folgen. Während für die Wettbewerbssicht eine bewusste Entscheidung zugunsten 

des evolutorischen ordnungstheoretischen Wettbewerbskonzepts getroffen wird, prägt die Tatsa-

che, dass der Wettbewerb der Wettbewerbspolitiken als ein kleiner Ausschnitt des umfassende-

ren Systemwettbewerbs im Vordergrund stehen soll, die festzulegende Systemsicht stark vor.423 

So kann ein Wettbewerb der Wettbewerbspolitiken nur in einem Modell abgebildet werden, dem 

eine neoklassische – und somit eine die nationalen Regierungen als Anbieter und die privaten 

Akteure als Nachfrager von Wirtschaftsverfassungen darstellende – Systemsicht zugrunde liegt. 

Hieraus lässt sich für das weitere Vorgehen ein Leitfaden herleiten, der die wichtigsten zu be-

rücksichtigenden Teilaspekte umfasst (siehe Abbildung 14). 

                                                 
421 Pitsoulis (2004), S. 231. 
422 Den Willen zu einer solchen Entwicklung belegen Kerbers Forderungen an die evolutorische Ökonomik, welche 

sich seiner Meinung nach nicht nur auf ihre kritische Position gegenüber den neoklassischen Grundlagen für die 
wirtschaftspolitischen Empfehlungen beschränken darf. „Vielmehr sollte sie selbst konstruktiv Argumente für 
die positive Gestaltung von Wirtschaftspolitik entwickeln“ und deshalb „nicht bei Grundlagenforschung stehen 
bleiben, sondern auch […] anwendungsorientiert arbeiten“. Kerber (2004), S.  91 und S. 92. 

423 Wie Pitsoulis (2004), S. 231 in Anlehnung an Schulze/Ursprung (1999) betont, scheinen „die Ergebnisse der mo-
dernen Ordnungsökonomik […] durch neuere empirische Erkenntnisse zu den Wirkungen des Steuer- und Stand-
ortwettbewerbs unterstützt zu werden“, so dass die moderne Ordnungsökonomik aktuell über „das am meisten 
fortgeschrittene Konzept des Systemwettbewerbs“verfügt.  
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Abbildung 14: Leitfaden für die weitere Vorgehensweise 

 
Quelle: Eigene Darstellung. 
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2.2.3.2. Normatives Bewertungskriterium für den Systemwettbewerb 

Der Übergang von positiver zu normativer Analyse des Systemwettbewerbs soll an das 

Hayek’sche Verständnis des Wettbewerbs als eines Koordinierungsprinzips evolutorischer, also 

permanenter und offener424 Prozesse anknüpfen. 

Hiernach wirken über diesen „individuelle Handlungen und institutionelle Arrangements […] 

zusammen und kreieren [so eine] Ordnung, welche durch die permanent dynamische, wettbe-

werbliche Interaktion individueller Akteure und institutioneller Bedingungen [weiter] evol-

viert“.425 Konkret resultiert die Ordnungsevolution entweder aus endogenen Änderungen evolu-

torischer Marktprozesse – gemeint sind Änderungen des individuellen Handelns, die auf die 

Kreativität der Akteure oder auch die Subjektivität ihres Handelns zurückgeführt werden426 – 

oder aber aus der Notwendigkeit zur Anpassung an die externen Änderungen der Systemumwelt. 

Die Ordnungsevolution kann dabei die Form (a) einer marktprozessendogenen Institutionenevo-

lution wie auch (b) einer marktprozessexogenen, bewussten Gestaltung von Institutionen427 

durch öffentliche Akteure annehmen.428  

Da beide Formen der Ordnungsevolution nicht fehlentwicklungsfrei sind, sondern im Fall (a) 

unter Pfadabhängigkeiten und im Fall (b) unter diskriminierender Einflussnahme auf die institu-

tionelle Gestaltung oder auch dem Wissensmangel öffentlicher Akteure leiden, „entwickeln sich 

ökonomische Ordnungen nicht automatisch zu immer effizienteren Strukturen“.429 Kommt es 

z. B. im Rahmen der Ordnungsevolution zu Ordnungen, welche die Innovationsdynamik ihrer 

Märkte einschränken, resultiert hieraus eine verringerte Reaktionsfähigkeit des gesamten ökono-

mischen Systems auf externe Umweltänderungen mit negativen Folgen für seine Überlebensfä-

higkeit.430  

Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass der Systemwettbewerb als ein „evolutionäre[r] Markt-

prozess mit Wettbewerb zwischen institutionellen Arrangements“431 öffentliche Akteure zu Re-

aktionen verleitet und somit auch dem Bereich der bewussten Institutionengestaltung zugerech-

net werden kann, stellt sich die Frage, wie die durch Systemwettbewerb hervorgerufene Ord-

                                                 
424 Vgl. Budzinski (2007), S. 14. Vgl. auch Kerber (1989), S. 71, wonach „evolutionäre Marktprozesse […] perma-

nente als endogen bezüglich des ökonomischen Prozesses anzusehende Datenveränderungen“ implizieren. 
425 Budzinski (2000), S. 219. 
426 Eine solche Ordnungsevolution durch spontane Institutionenevolution beschreibt Hayek in seiner Theorie kultu-

reller Evolution (siehe Kapitel 2.2.2.1.2.). 
427 Auch an dieser Stelle lässt sich ein Bezug zu Hayeks Theorie kultureller Evolution herstellen, deren konstitutio-

nenökonomische Weiterinterpretation von Vanberg die Möglichkeit der Ordnungsevolution durch bewusste Ge-
staltung von Institutionen nicht ausschließt, solange sich diese (zumindest) im wettbewerblichem Umfeld be-
währen müssen (siehe Kapitel 2.2.2.1.2.). 

428 Vgl. Budzinski (2000), S. 174 und S. 217. 
429 Budzinski (2000), S. 221. Vgl. auch Budzinski (2000), S. 183 ff., S. 196 und S. 198. 
430 Vgl. Budzinski (2000), S. 220 und S. 246.  
431 Budzinski (2000), S. 200. 
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nungsevolution effizient auszugestalten ist. Insbesondere ist zu klären, was in dieser Hinsicht 

überhaupt als effizient zu gelten hat, d. h. welches normative Bewertungskriterium heranzuzie-

hen ist.  

Unter Berücksichtigung des hier zugrunde liegenden evolutorischen ordnungstheoretischen Wet-

tbewerbskonzepts, das Budzinski als den „um Hayeks Wissens- und Wettbewerbstheorie [modi-

fizierten Ordoliberalismus]“432 beschreibt, kann der Frage nach dem normativen Bewertungskri-

terium nachgegangen werden, indem die normativen Forderungen der genannten Schulen und 

die hieraus resultierenden Implikationen für die bewusste Ordnungsgestaltung zu untersuchen 

sind. Dabei soll zum Ausdruck gebracht werden, dass für die weitere Untersuchung des Wettbe-

werbs von Wettbewerbspolitiken ein Bewertungskriterium herangezogen werden muss, das die 

normativen Grundvorstellungen beider Schulen kombiniert. 

2.2.3.1.1. Freiburger Ordoliberalismus  

Wie Vanberg (2008a) betont, waren Eucken und Böhm – als Hauptvertreter des Freiburger Or-

doliberalismus – stets bemüht, nicht nur „existierende Ordnungen zu untersuchen, [sondern 

auch] die Charakteristika einer wünschenswerten Ordnung der Wirtschaft aufzuzeigen“433. Als 

„brauchbare und gerechte Ordnung“ identifizieren sie die marktliche Wettbewerbsordnung im 

Sinne einer privilegienfreien Ordnung des Leistungswettbewerbs.434 Sie stellt eine Ordnung von 

“Rechtsgleichen“ dar, innerhalb deren die „Produzentenentscheidungen möglichst wirksam in 

den Dienst von Konsumentenpräferenzen gestellt werden“435.  

Um das diesem Ergebnis zugrunde liegende normative Bewertungskriterium genauer fassen zu 

können, wird auf die konstitutionenökonomische Interpretation Vanbergs zurückgegriffen. Dem-

nach steht hinter den Forderungen nach einer marktlichen Wettbewerbsordnung letztendlich „das 

Kriterium der konsensfähigen konstitutionellen Interessen“ der jeweiligen Bürger einer Jurisdik-

tion.436 So kann eine solche Ordnung nach Eucken nur zustande kommen, wenn „aus dem Geist 

                                                 
432 Budzinski (2000), S. 223. 
433 Vanberg (2008a), S. 49. Vgl. auch Budzinski (2000), S. 24. Die Unterscheidung zwischen der positiven und nor-

mativen Analyse Euckens lässt sich auch seiner Begrifflichkeit entnehmen. So spricht dieser von „konkreten, un-
befriedigenden Ordnungen, in denen die Menschen faktisch leben“ und der „brauchbare[n], und gerechte[n] Ord-
nung“, d. h. der Ordnung als ORDO. Eucken (1952/2004), S. 373. 

434 Eucken (1952/2004), S. 373. Vgl. auch Vanberg (2008a), S. 61. 
435 Vanberg (2008), S. 63.  
436 Vanberg (2008a), S. 61. Dass dieses Kriterium im Einklang mit der Forderung einer privilegienfreier Ordnung 

steht, ist leicht zu erkennen. Beschreibt man das Konzept des Leistungswettbewerbs durch das Konzept der Kon-
sumentensouveränität, in dessen Mittelpunkt die Befriedigung von Konsumenteninteressen steht, trifft das glei-
che auch für den Leistungswettbewerb zu, da, wie Vanberg (1994a), S. 20 zeigt, die Konsumenteninteressen im 
Gegensatz zu denjenigen der Produzenten generalisierbar, also konsensfähig sind (vgl. auch Fn. 261). Auf die 
Tatsache, dass die ordoliberalen Prinzipien, die marktlichen Wettbewerbsordnungen unterliegen „unter Beibe-
haltung ihrer methodischen Funktionen […] vertragstheoretisch begründet werden [können]“, geht auch Grosse-
kettler (1991), S. 107 ein. 
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einer richtig verstandenen Freiheit heraus die Notwendigkeiten einer gewollten Ordnung bejaht 

werden“437. Als eine richtig verstandene Freiheit gilt dabei individuelle Handlungsfreiheit, die 

„ihre Grenzen hat, und zwar da, wo die Ordnung selber durch sie bedroht wird“438. Das staatliche 

Handeln gilt dann als ordnungskonform, also den gewählten Ordnungstyp erhaltend, wenn die 

marktliche Wettbewerbsordnung durch die staatliche Verwirklichung ihrer konstituierenden Ord-

nungsprinzipien hergestellt439 und mit Hilfe der regulierenden Prinzipien funktionsfähig gehalten 

wird, so dass wirtschaftspolitische Maßnahmen auf die Ordnungsgestaltung und nicht auf eine 

direkte Wirtschaftsprozesslenkung gerichtet sind.440  

Wesentlich erscheint vor diesem Hintergrund die Machtproblematik. Sie tritt in Form von „Ge-

fangenen-Dilemmata“441 auf, indem die Wettbewerbsordnung, die im konsensfähigen konstitu-

tionellen Interesse der Gesamtheit liegt, durch die Kombination aus privater Privilegiensuche 

und „unzureichend institutionell beschränkte[n] Politiker[n]“ 442 ausgehöhlt werden kann. Derar-

tige Fälle von Einzelinteressen, die dem Gesamtinteresse entgegenlaufen, sind durch eine Politik 

zu verhindern, die auf das Auflösen bzw. Begrenzen „wirtschaftlicher Machtgruppen“ gerichtet 

ist.443 Diese Forderung Euckens übersetzt Vanberg konstitutionenökonomisch in diejenige der 

Bürgersouveränität: Danach müssen die Politiker im „politischen Regelwahlprozess […] ähnlich 

reagibel“ gegenüber den konsensfähigen Interessen der Bürger sein „wie die Produzenten gegen-

über den Konsumenten“ in einer marktlichen Wettbewerbsordnung.444 (Für eine Zusammenfas-

sung dieser Erkentnisse siehe Tabelle 2, Kapitel 2.2.3.1.3.). 

2.2.3.1.2. Normative Elemente des Hayek’schen Verständnisses evolutorischer Marktprozesse 

Hayek plädiert vor dem Hintergrund des konstitutionellen Wissensmangels der Marktakteure für 

die individuelle Freiheit „als höchstes Ideal der Gesellschaft“445. Die evolutorischen Marktpro-

zesse sollen hiernach anhand ihrer Fähigkeit bewertet werden, die individuelle Handlungsfreiheit 

                                                 
437 Eucken (1952/2004), S. 179.  
438 Ebenda, S. 179. 
439 Der Ausdruck “herstellen“ ist in diesem Kontext nicht wortwörtlich zu verstehen. Eucken sieht nämlich die 

marktliche Wettbewerbsordnung als eine mittlere Position zwischen „gewachsenen“ (im Sinne von spontanen) 
und zentralverwaltungswirtschaftlichen (als „gesetzten“) Ordnungen an, indem diese nicht erfunden und erzwun-
gen wird, sondern vielmehr das „zur Entfaltung [bringt], was […] in der Wirklichkeit da ist“. Eucken 
(1952/2004), S. 374. Für Euckens konstituierende und regulierende Prinzipien siehe Abbildung 2 dieser Arbeit.  

440 Vgl. Eucken (1952/2004), S. 336. Wie Okruch (2006), S. 7 betont, liest sich „vieles in der Euckenschen Ord-
nungstheorie [so], als ob mit dem Setzen des Ordnungsrahmens das ordnungspolitische Problem gelöst sei“.  

441 Vanberg (2008a), S. 64. 
442 Streit (1995a), S. 32. Streit betont hier, dass Eucken und Böhm den “ordnungsgefährdenden Einfluss“ der oben 

genannten Kombination immer wieder thematisieren, obwohl „die Entstehung und Veränderung von externen 
Institutionen im politischen Prozess“ nicht zu den Schwerpunkten der traditionellen Ordnungstheorie gehört. 
Dies ist die Folge der ausführlichen Auseinandersetzung mit der Beziehung zwischen Freiheit und Macht, als ei-
ner zu weit gehenden, die Ordnung zerstörenden Freiheit. 

443 Vgl. Eucken (1952/2004), S. 334 f. 
444 Vanberg (2008a), S. 65.  
445 Mantzavinos (1994), S. 116. Vgl. auch Ebert (1998), S. 255 und Kapitel 2.2.2.1.2. dieser Arbeit.  
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sicherzustellen und zu erhalten.446 Aus der individuellen Wahrnehmung der Handlungsfreiheit 

resultiert Wettbewerb als ein Entdeckungsverfahren, das die gesellschaftliche Nutzung von nicht 

zentralisierbarem individuellem Wissen und individuellen Fähigkeiten ermöglicht. Da „die Exis-

tenzbedingung für Freiheit [..] Recht im Sinne abstrakter Regeln“ ist, erfordert der Wettbewerb, 

„um nutzbringend zu funktionieren, […] dass die Beteiligten sich an [solche] Regeln halten“447. 

Die spontane marktliche Wettbewerbsordnung benötigt folglich nach Hayek staatliche Zwangs-

gewalt, die auf die Durchsetzung abstrakter Regeln des gerechten Verhaltens begrenzt ist.448  

Hayeks und Euckens Vorstellungen der „marktliche[n] Koordination als spontane[n] Interaktio-

nen im Rahmen institutioneller Beschränkungen“ ähneln sich somit. Dementsprechend kritisie-

ren auch beide solche staatliche Interventionen, die die „empfindlichen Signal- und Kontrollwir-

kungen des Preissystems beeinträchtigen“449. Während jedoch Eucken die spezifisch evolutori-

schen Argumente nicht für die „Ordnung auf der Regelebene“ zulässt (die Wettbewerbsordnung 

selbst darf also nicht der gleichen Spontanität ausgesetzt sein, von der die Marktprozesse geprägt 

sind)450, geht die Hayek’sche Theorie der kulturellen Evolution, so wie sie Vanberg interpretiert, 

von der Möglichkeit aus, die Ordnungsgestaltung durch Experimentieren der öffentlichen Akteu-

re im Rahmen eines evolutorischen Wettbewerbsprozesses vorantreiben zu können.451  

Wie in Fn. 284 betont, sind Hayeks Formulierungen eines normativen Kriteriums bezüglich einer 

solchen bewussten Regelwahl als Folge seines Evolutionsoptimismus vergleichsweise ungenau. 

Allerdings können Empfehlungen für staatliches Handeln identifiziert werden, die Hayek zur 

Gestaltung einer wünschenswerten Ordnung durch bewussten Regelinput anführt. Hierzu gehö-

ren (i) der Prozess der weisen Gesetzgebung, also der Feststellung und behutsamen Anpassung 

der allgemeinen Regeln gerechten Verhaltens (Fn. 224) statt einer immer stärkeren Stützung auf 

konkrete Regeln, wie auch (ii) die Unterwerfung des staatlichen Handelns unter die Herrschaft 

des Gesetzes im Sinne eines Handelns, das im Einklang mit allgemeinen Regeln des gerechten 

Verhaltens steht (Fn. 227). 

                                                 
446 Die zugrunde liegende Bewertungsnorm kann folglich in Anlehnung an Leschke (1994), S. 63 auch „evolutionä-

re[r] Liberalismus“ genannt werden. 
447 Hayek (1988/1996), S. 28 und S. 16. 
448 Vgl. Hayek (1971), S. 288. Für die Definition abstrakter Regeln des gerechten Verhaltens siehe auch Fn. 196. 

Euckens konstituierende Prinzipien können vor diesem Hintergrund analog zu universalisierbaren Regeln 
Hayeks gesehen werden. Vgl. Jahnke (2007), S. 181. Für die gleiche Meinung siehe auch Brockmeier (1998), 
S. 173. 

449 Streit/Wohlgemuth (2000), S. 483. Den „spontanen Kräfte[n] der Menschen zur Entfaltung zu verhelfen und zu-
gleich dafür sorgen, dass sie sich nicht gegen das Gesamtinteresse wenden, ist das Ziel, auf das sich die Politik 
der Wettbewerbsordnung richtet“. Eucken (1952/2004), S. 365. 

450 Ebenda, S. 483. Vgl. auch Grossekettler (1991), S. 106. Hiernach glauben die Ordoliberalen an die „Gefahr einer 
`falschen` Auswahl im Wettbewerb der Regeln“.  

451 Hayek spricht hier von der Entwicklung „schrittweise verbesserte[r] Formationen“. Siehe Fn. 223. 
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Aus der Ähnlichkeit dieser Empfehlung mit den Implikationen des normativen Kriteriums zur 

Bewertung evolutionärer Marktprozesse kann geschlossen werden, dass die Ordnungsgestaltung 

durch bewusstes Experimentieren öffentlicher Akteure innerhalb eines evolutorischen Wettbe-

werbsprozesses aus Hayeks Sicht ebenfalls dem normativen Kriterium der individuellen Hand-

lungsfreiheit der beteiligten Akteure folgen soll. (Für eine Zusammenfassung dieser Erkentnisse 

siehe auch hier Tabelle 2, Kapitel 2.2.3.1.3.). 

2.2.3.1.3. Synthese  

In der traditionellen Freiburger Ordnungstheorie wird somit die Funktionsfähigkeit einer Ord-

nung nach dem Kriterium der konsensfähigen konstitutionellen Interessen der Personen beurteilt, 

die in dieser Ordnung leben. Für die bewusste Ordnungsgestaltung unter Berücksichtigung des 

politischen Regelwahlprozesses folgt daraus das Kriterium der Bürgersouveränität. Die 

Hayek’schen Vorstellungen wünschenswerter Ordnung wie auch ihrer bewussten Gestaltung im 

Rahmen eines evolutorischen Wettbewerbsprozesses unterliegen hingegen dem Kriterium der 

Handlungsfreiheit beteiligter privater wie auch öffentlicher Akteure.  

Bei der alleinigen Betrachtung von Gütermarktprozessen scheint das Kriterium der Bürgersouve-

ränität (also der Konsumentensouveränität) eine spezielle Form des Kriteriums der Handlungs-

freiheit zu sein, weswegen die Bewertung anhand der individuellen Handlungsfreiheit der betei-

ligten Akteure ausreicht.452  

 

Kriterien zur Beurteilung des Ordnungsgestaltungsprozesses durch bewusstes Experimentieren  

Bei der Beurteilung des Ordnungsgestaltungsprozesses durch bewusstes Experimentieren öffent-

licher Akteure scheint dagegen ein analoger Verzicht auf das Kriterium der Bürgersouveränität 

nicht sinnvoll, weil in der Beziehung zwischen privaten und regelsetzenden öffentlichen Akteu-

ren aufgrund von ungleichem privatrechtlichem Status die Erfüllung der Bürgersouveränität 

nicht automatisch aus der Erfüllung der Handlungsfreiheit hervorgeht. Denn das Kriterium der 

Handlungsfreiheit impliziert für die Gütermarktprozesse, dass die Anbieter infolge der Wahrneh-

mung ihrer Handlungsfreiheit nicht diejenige der Konsumenten einschränken dürfen, was der 

Staat, der zu den Marktakteuren in einem Über-/Unterordnungsverhältnis steht, mit Hilfe der 

Durchsetzung abstrakter Regeln gerechten Verhaltens garantiert. Die Konsumentensouveränität 

wird hier also auch ohne ihre ausdrückliche Einbeziehung als ein Bewertungskriterium gewähr-

                                                 
452 Zu dieser These vgl. Kerber (1989), S. 86. Hier betont er, dass „gerade in einer evolutionären Theorie von Markt-

prozessen […] die Wettbewerbsfreiheit [der Anbieter] als Voraussetzung für Innovationen auch für das Ziel 
Konsumentensouveränität eine wichtige Rolle spielt; [während] bezüglich der Freiheit der Auswahl […] die 
Konsumentensouveränität ohnehin nur eine spezielle Form der individuellen Freiheit [darstellt]“.  
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leistet. Hingegen folgt bei der Ordnungsgestaltung in Form von bewusster Regelwahl in wettbe-

werblichem Umfeld aus der Forderung der Handlungsfreiheit zwar die gleiche Vorstellung der 

unzulässigen Einschränkung der Konsumentenfreiheit infolge der Freiheitswahrnehmung der 

„Produzenten“, jedoch ist diese Vorstellung aufgrund der fehlenden übergeordneten Ebene nur 

schwer durchzusetzen.  

So kann im Ordnungswettbewerb die Beschneidung der Wahlfreiheit der Bürger bezüglich unter-

schiedlicher institutioneller Arrangements infolge politischen Missbrauchs der Handlungsfreihei-

ten selbst bei rechtlicher Gewährleistung der vier Grundfreiheiten nicht ausgeschlossen werden. 

Das Hinzuziehen des Kriteriums der Bürgersouveränität für die Bewertung der bewussten Ord-

nungsgestaltung im Rahmen des Ordnungswettbewerbs erscheint vor diesem Hintergrund er-

wünscht. Insbesondere kann das Kriterium der Bürgersouveränität die Lücke füllen, die im Rah-

men der Ausführungen zur modernen Ordnungsökonomik bei der Frage aufkam, wie das staatli-

che Handeln hinsichtlich einer möglichen Einengung der Konsumentenfreiheit zu beurteilen ist 

(vgl. Fn. 409)453  

 

Grundsätze einer wünschenswerten Ordnungsgestaltung durch bewusstes Experimentieren  

Die Grundforderungen an eine Ordnungsgestaltung im Rahmen des Ordnungswettbewerbs, die 

mit den Bewertungskriterien der Handlungsfreiheit und der Bürgersouveränität kompatibel ist, 

wurden bereits angesprochen. So sind die im Kapitel 2.2.2.3.4. unter (a), (b) und (d) genannten 

Regeln dem Kriterium der Handlungsfreiheit zuzuordnen und die unter Punkt (c) im Kapitel 

2.2.2.3.4 angedeuteten und von Kerber und Vanberg im Kapitel 2.2.2.2.2. näher konkretisierten 

Regeln dem Kriterium der Bürgersouveränität.454 Da für das weitere Vorgehen normative Grund-

vorstellungen zweier Schulen kombiniert werden, können an dieser Stelle auch die in der Tabelle 

2 zusammengefassten Implikationen dieser Schulen für die bewusste Ordnungsgestaltung heran-

gezogen werden. So können weitere Prinzipien für das im Ordnungswettbewerb erwünschte 

staatliche Handeln beschrieben werden.  

                                                 
453 Wie bereits unter Punkt IV des Kapitels 2.2.2.2.2 besprochen, leiten Vanberg und Kerber aus den Implikationen 

des Kriteriums der Bürgersouveränität Abgrenzungskriterien (wie z.B. das Nichtdiskriminierungsprinzip) für die 
im jurisdiktionellen Wettbewerb erlaubten und unerlaubten Verhaltensweisen ab. Dadurch wird ihnen die „Iden-
tifikation dessen, was als staatliche Wettbewerbsbeschränkung [...] gelten soll“, möglich. Streit/Kiwit (2008), 
S. 104. 

454 Unter Punkt (a) wird im Kapitel 2.2.2.3.4. die rechtliche Gewährleistung der Wahlfreiheit der Bürger zwischen 
unterschiedlichen institutionellen Arrangements gefordert. Punkt (b) steht für die Forderung der Gewährleistung 
der politischen Freiheit zum autonomen Handeln, während unter Punkt (c) gefordert wird, dass die Freiheit der 
Individuen zur Vornahme grenzüberschreitender Wahlhandlungen durch politische Handlungsparatemer nicht 
eingeschränkt werden darf. Last but not least sind durch Punkt (d) private Wettbewerbsebschränkungen verbo-
ten. 
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Die Empfehlung des ordnungskonformen staatlichen Handelns, das nach Eucken zur Aufrechter-

haltung einer marktlichen Wettbewerbsordnung notwendig ist, ist dabei vor dem Hintergrund der 

Frage, „zu was neue bzw. veränderte Institutionen [in einem Ordnungsevolutionsprozess] kon-

form sein sollen“455, zunächst evolutorisch auszulegen. Existierende Ordnungen, die den Bezugs-

punkt der Ordnungskonformität in statischen Betrachtungen darstellen, gehören in einer evoluto-

rischen Betrachtung der Vergangenheit an, während die zukünftig existierenden ex ante nicht be-

kannt sind. Daher „wird [die] Evolutionsfähigkeit [der marktlichen Ordnung] zum zentralen As-

pekt einer evolutorischen Reinterpretation des Ordnungskonformitätskriteriums“456. Die Evolu-

tionsfähigkeit beinhaltet nach Budzinski (2000) neben der Dimension der Wahrung der Evoluti-

onsfähigkeit der Marktprozesse auch die Dimension der Wahrung der ökonomischen Ordnung 

selbst. Eine bewusste Gestaltung von Institutionen gilt demnach als evolutorisch ordnungskon-

form, „wenn sie sowohl die individuellen Erwartungen nicht zusätzlich zu den prinzipiellen Un-

sicherheiten evolutionärer Marktprozesse destabilisiert, als auch die Flexibilität der Ordnung be-

züglich unbekannter zukünftiger Situationen [erhält]“ 457.  

Diese Anforderungen resultieren in konkreten zu befolgenden Handlungsgrundsätzen der Wirt-

schaftspolitik: 1. Nicht-Anmaßung von Wissen, 2. nicht diskriminierende Institutionen (Univer-

salisierbarkeitsgrundsatz), 3. Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit durch individuelle Freiheitsgrade 

und 4. dynamische Konstanz der Wirtschaftspolitik.458 Während die ersten drei Punkte vor dem 

Hintergrund der bisherigen Ausführungen selbsterklärend sind und auf die Nichteinschränkung 

der evolutorischen Marktprozesse infolge von Institutionengestaltung hinauslaufen459, stellt der 

                                                 
455 Budzinski (2000), S. 245. 
456 Budzinski (2000), S. 246. Vgl. auch S. 245. 
457 Ebenda, S. 247 und S. 246. 
458 Budzinski (2000), S. 247 ff. wie auch Jahnke (2007), S. 243 ff. in Anlehnung an Budzinski.  
459 1. Da bestehende institutionelle Arrangements einer Ordnung einen „evolutorischen Korridor“ als einen Trajekto-

rieraum festlegen, innerhalb dessen durch die Koordinationswirkung des Wettbewerbs der Marktprozess nicht- 
deterministisch evolviert (Budzinski (2000), S. 171), würde die Vorstellung, durch wirtschaftspolitische Maß-
nahmen den privaten Akteuren eine konkrete Trajektorie dieses Raums ex ante vorschreiben zu können, einer 
Anmaßung des Wissens entsprechen. Evolutorisch ordnungskonforme Wirtschaftspolitik kann lediglich „Pfade 
außerhalb eines evolutorischen Korridors ausschließen (entwerten) und damit die Richtung der Entwicklung, 
nicht aber den konkreten Verlauf beeinflussen“ (ebenda, S. 248). 2. Die Forderung der Universalisierbarkeit der 
Institutionen geht neben der Vorstellung der Konsensfähigkeit einer Ordnung auch mit dem Argument einher, 
dass diskriminierende, also Einzelninteressen im Widerspruch zum Gesamtinteresse befriedigende Institutionen 
die Evolutionsfähigkeit der Markprozesse verringern, indem „marktendogene Entwertungsprozesse gehemmt 
und die Anpassungsflexibilität geschwächt werden“ (ebenda, S. 251). Unter marktendogenen Entwertungspro-
zessen sind im Gegensatz zu den marktexogenen - infolge der Institutionengestaltung hervorgerufenen - Entwer-
tungsprozessen die Entwertungen individueller Problemlösungen zu verstehen, zu denen es infolge der individu-
ellen Handlungen anderer Marktteilnehmer kommt. 3. Wie Wegner (1997) in seinen vier Szenarien für wirt-
schaftspolitisches Handeln zeigt, spielt der „set of opportunities“ als der individuelle Handlungsmöglichkeiten-
raum, der nach einer durch die Institutionengestaltung hervorgerufenen Entwertung gewisser Handlungsmöglich-
keiten verbleibt, eine große Rolle für die Evolutionsfähigkeit der Marktprozesse und somit auch für die eventuel-
len Steuerungserfolge der Wirtschaftspolitik. Hiernach ist von einer „prospering catallaxy“ (also einer evoluti-
onsfähigen spontanen Ordnung des Marktes) dann auszugehen, wenn die privaten Akteure auf die wirtschaftspo-
litische Intervention innovativ, also neue Handlungsmöglichkeiten schaffend und so ihre Handlungskompetenz 
mindestens wahrend, reagieren. „Ordnungskonforme [..] Interventionen belassen den Akteuren also genügend 
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vierte Punkt eine evolutorische Interpretation der Eucken’schen Forderung nach der Konstanz 

der Wirtschaftspolitik dar.  

Um die Flexibilität der Ordnung zu gewährleisten, soll hiernach die Wirtschaftspolitik nicht (wie 

Eucken empfehlt) beharrlich und somit immun „gegen zukünftige institutionelle Entwicklungs-

bedarfe“ sein,460 um so die Planungssicherheit der privaten Akteure zu sichern. Vielmehr soll sie 

die marktendogen als auch marktexogen induzierten Anforderungen an die Anpassungs- und Er-

wartungsstabilisierung gleichzeitig erfüllen, indem aus Sicht der privaten Akteure eine gewisse 

Antizipierbarkeit der institutionellen Gestaltung zu gewährleisten ist.461 Evolutorisch ordnungs-

konforme Interventionen sind also für private Akteure ex ante zu publizieren“462 und somit er-

wartbar.  

Weil der Erfüllungsgrad der vier genannten Grundsätze bei realen wirtschaftspolitischen Maß-

nahmen unterschiedlich ausfällt, kann zwischen ordnungskonformen und -inkonformen Maßnah-

men keine genaue Grenze gezogen werden. Vielmehr sind unter Berücksichtigung der Interde-

pendenz der Grundsätze die Gesamtwirkungen der Maßnahmen im Hinblick auf ihre Konformi-

tät bzw. Inkonformität abzuwägen.463 Obwohl die Erfolgschancen der Wirtschaftspolitik in evo-

lutionären Marktwirtschaften durch die Beachtung der genannten Grundsätze verbessert werden 

können, bleibt die Wirtschaftspolitik infolge ihrer Erfolgsabhängigkeit von den privaten Reak-

tionen ein Wagnisunternehmen.464 

Wie der Blick in die Tabelle 2 verdeutlicht, müssen die Implikationen für die bewusste Ord-

nungsgestaltung, die sich aus dem Hayek’schen normativen Kriterium der Handlungsfreiheit er-

geben, nicht nochmals besprochen werden, da sie eine Teilmenge der Implikationen aus dem 

evolutorisch interpretierten (Eucken’schen) Kriterium der Ordnungskonformität bilden. 

                                                                                                                                                             
Freiräume, um ihre individuelle Handlungskompetenz zumindest nicht einzuschränken“ (Budzinski (2000), 
S. 253). Hierfür müssen ordnungskonforme Interventionen auch gewisse Anforderungen bezüglich ihrer Ziele 
erfüllen. So sollten Interventionen vor allem Ziele „covering a wide range of private opportunities“ wie auch 
„which are likely to incite goal-achieving innovative behaviour“ verfolgen, um ordnungskonform im evolutori-
schen Sinne zu sein. Wegner (1997), S. 506. Daraus folgt auch, dass „in evolutionären Marktprozessen nicht je-
des beliebige Politikziel erreichbar ist“. Budzinski (2000), S. 230. 

460 Jahnke (2007), S. 183. 
461 Vgl. Text zu Fn. 430. 
462 Vgl. Budzinski (2000), S. 255. 
463 Vgl. ebenda, S. 257 f. 
464 Vgl. Budzinski (2000), S. 305 in Anlehnung an Wegner (1996), S. 220. 
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Tabelle 2: Normatives Kriterium und seine Implikationen für Ordnungsgestaltung im Ordnungswettbe-
werb 

 
Quelle: Eigene Darstellung anhand der Ausführungen im Kapitel 2.2.3.1. und 2.2.3.1.2. 
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3.  Wettbewerb der Wettbewerbspolitiken: Mögliche Modellierungen und 
ihre empirische Relevanz 

Ausgehend von der ausführlichen Betrachtung der theoretischen Ansätze in Abschnitt 2.2. soll 

hier die anfängliche Fragestellung nach den Auswirkungen des Globalisierungsprozesses auf die 

nationale Wirtschaftspolitik auf den Bereich der nationalen Wettbewerbspolitik eingegrenzt wer-

den. In erster Linie stellt sich hierbei die Frage, inwiefern bei den nationalen Wettbewerbspoliti-

ken ähnliche Entwicklungsmuster identifiziert werden können wie bei den umfassenderen Bün-

deln nationaler institutioneller Arrangements. Kommt es also infolge des Globalisierungsprozes-

ses zu Erscheinungen eines “Wettbewerbs der Wettbewerbspolitiken“ (WdW) und wenn ja, wie 

kann ein solcher modelliert und normativ beurteilt werden? 

Um diese Frage zu beantworten, sind in diesem Kapitel die unterschiedlichen Typen des allge-

meinen Regulierungswettbewerbs465 auf den konkreten Bereich der Wettbewerbspolitik anzu-

wenden und so verschiedene Möglichkeiten der Modellierung eines Wettbewerbs der Wettbe-

werbspolitiken zu generieren (3.1.1., 3.2.1., 3.3.1., 3.4.1.). Die erarbeiteten Modelle sollen im 

nächsten Schritt hinsichtlich der Leitfaden-Punkte (siehe Abbildung 14) diskutiert werden 

(3.1.2., 3.2.2., 3.3.2., 3.4.2.). Schliesslich ist die empirische Relevanz der jeweiligen Wettbe-

werbstypen zu prüfen (3.1.3., 3.2.3., 3.3.3., 3.4.3.). 

Aus den Ergebnissen dieses Drei-Stufen-Verfahrens sind Implikationen für die institutionellen 

Voraussetzungen der Wettbewerbstypen zu identifizieren, die realistisch und wünschenswert er-

scheinen. In Kapitel 3.3.2.3.3. soll schließlich analysiert werden, ob diese Voraussetzungen in 

der Europäischen Union erfüllt sind. Im Vordergrund der Ausarbeitung dieser Implikationen soll 

auch die Frage stehen, inwieweit die institutionellen Voraussetzungen politisch durchsetzbar und 

stabil sind. 

 

 

 

                                                 
465 Vgl. Kapitel 2.1. Hiernach unterscheidet man je nach zugrunde liegendem Transmissionsmechanismus (TM) 

zwischen dem Regulierungswettbewerb durch gegenseitiges Lernern (TM1 = freier Informationsfluss), dem Wet-
tbewerb durch den internationalen Handel (TM2 = TM1 + internationaler Güter- und Dienstleistungshandel), dem 
Standortwettbewerb (TM3= TM1 + TM2 + internationale Faktormobilität) und dem Wettbewerb durch direkte 
Rechtswahl (TM4:= TM1 + TM2 + TM3 + “Mobilität von Rechtsvorschriften“ im Sinne möglicher Rechtswahl 
ohne Standortwechsel). Vgl. hierzu auch Kerber/ Budzinski (2004), S. 33. 
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3.1. WdW als ein indirekter Regulierungswettbewerb durch Yardstick-Wettbewerb 
(Typ I) 

3.1.1. Existenz und Funktionsfähigkeit des WdW von Typ I  

3.1.1.1. Allgemein 

Ausgehend von der Vorstellung vollkommen voneinander isolierter, demokratisch organisierter 

Jurisdiktionen, zwischen denen jedoch ein freier „Informationsaustausch in Form wechselseitiger 

Beobachtbarkeit“466 der jeweiligen Regelungen und ihrer Wirkungen besteht, können bei einer 

aus Sicht der Bürger ausreichenden Vergleichbarkeit der jurisdiktionellen Regelungen und der 

hiermit einhergehenden Entstehung von Vergleichsmaßstäben (yardsticks) interjurisdiktionelle 

Wettbewerbsprozesse ausgelöst werden. Diese werden im Folgenden mit dem Begriff „Yard-

stick-Wettbewerb“ bezeichnet.467  

Dieser Begriff, der von Shleifer (1985) ursprünglich auf die Leistung regulierter Unternehmen 

angewandt und von Salmon (1987) auf die politische Leistung übertragen wurde, impliziert im 

Gegensatz zu den später zu erläuternden „mobilitätsgetriebenen [Formen des] institutionellen 

Wettbewerb[s]“ einen institutionellen Wettbewerb, der durch den intrajurisdiktionellen politi-

schen Wettbewerb (und somit durch die Ausübung der Voice-Option der Wähler) getrieben 

wird.468  

Hierbei fließen Erfahrungen der Bürger, die sie bei der Beobachtung unterschiedlicher jurisdik-

tioneller rechtlicher Regelungen gemacht haben, in ihre Wahlentscheidungen ein, so dass „go-

vernments are forced to interact strategically with each other in formulating their perspective 

policies and thereby face a more restrictive reelection constraint“.469 Neben diesem positiven 

Effekt der Verminderung der Agency-Probleme des politischen Wettbewerbs (vgl. Kapitel 

2.2.2.3.3.) führt der Yardstick-Wettbewerb zu erhöhten Lernanreizen einzelner Regierungen in 

Form von Alternativen-Vergleichen und Imitationen der erfolgreich erscheinenden (also situativ 

überlegenen) Alternativen. Dies beschleunigt den kollektiven Lernprozess infolge der Erweite-

rung des ursprünglichen konsekutiven Experimentierens um das parallele Experimentieren.470 

Vor dem Hintergrund des konstitutionellen Wissensmangels über die optimale Ausgestaltung der 

                                                 
466 Kerber (2000), S. 75. 
467 Vgl. Apolte (2007), S. 70 f. Für die Voraussetzungen eines interjurisdiktionellen Yardstick-Wettbewerbs vgl. 

Heine (2003), S. 98 f. Für den Hinweis zu Salmon siehe Bodenstein/ Ursprung (2005), S. 330. 
468 Apolte (2007), S. 70 und S. 71. Vgl. auch Kerber/ Budzinski (2004), S. 34 und Kerber/Heine (2002), S 173. 
469 Bodenstein/ Ursprung (2005), S. 330. Vgl. auch Kerber (2007), S. 12. 
470 Vgl. Kerber (2000), S. 75. Vgl. auch Heine (2003), S. 98. 



 123

jurisdiktionellen institutionellen Problemlösungen trägt somit der Yardstick-Wettbewerb auch zu 

einer besseren Lösung des bestehenden Wissensproblems bei.471  

Trotz dieser positiven Eigenschaften ist zu berücksichtigen, dass der Yardstick-Wettbewerb zum 

einen die neben dem Agency-Problem weiter existierenden Probleme der Public Choice nicht be-

rührt und somit „sicherlich kein Allheilmittel“ der Defizite des politischen Wettbewerbs dar-

stellt.472 Zum anderen muss auch die Frage nach der Qualität und dem Potenzial des kollektiven 

Lernprozesses aufgegriffen werden. So müssen die Politiker die über Wahlentscheidungen der 

Bürger vermittelten Signale im Hinblick auf bestehende Regelungen interpretieren. Auch die 

Imitationsstrategie ist mit Problemen behaftet, so dass „experimentation and mutual learning 

cannot ensure that superior […] policies are selected and spread“.473 Obwohl eine gewisse Feh-

lerquote bei der Imitation institutioneller Problemlösungen als natürlicher Bestandteil des kollek-

tiven Lernprozesses hingenommen werden muss bzw. toleriert werden kann474, stellt die Imitati-

on falscher (wohlfahrtssenkender) Alternativen infolge von Defiziten des intrajurisdiktionellen 

politischen Wettbewerbs ein ernst zu nehmendes Problem dar.475 Dieses ist jedoch nicht dem 

Yardstick-Wettbewerb an sich zuzuschreiben, sondern dem defizitären institutionellen politi-

schen Rahmen. Zu den Voraussetzungen einer langfristigen race-to-the-top-Entwicklung gehört 

damit die adäquate Ausgestaltung dieses Rahmens, z. B. durch Verbesserung des Informations-

flusses oder durch die Verringerung der Komplexität der Politik und folglich die Gewährleistung 

besserer Vergleichbarkeit institutioneller Bündel aus der Sicht der Bürger.476 

3.1.1.2. Wettbewerbspolitik 

Der freie Informationsfluss zwischen ansonsten isolierten Jurisdiktionen kann also Regulierungs-

wettbewerbsprozesse initiieren, die unter gewissen institutionellen Voraussetzungen „allow for 

reaping the advantages of mutual learning though the observation of experimentation processes 

in different jurisdictions“ und so die Suche nach der adäquaten Ausgestaltung der rechtlichen 
                                                 
471 Vgl. Kerber (2007), S. 12. Der kollektive Lernprozess kann nicht nur horizontal, sondern - bei Mehrebenensyste-

men - auch vertikal stattfinden. Vgl. auch Nicolaides (1992), S. 117. 
472 Apolte (2007), S. 70. Heine (2003), S. 98 und Kerber (2007), S. 72 verweisen zwar auf die Möglichkeit, dass der 

Yardstick-Wettbewerb die Rent-seeking-Problematik verringern kann. Dies setzt jedoch die Fähigkeit der Bürger 
voraus, die rechtliche Regelungen anderer Jurisdiktionen adäquat beobachten und beurteilen zu können. Dies ist 
jedoch aufgrund des Bündelcharakters des institutionellen Angebots, wie auch aufgrund der subjektiven Wahr-
nehmung der objektiven Problemlösungsfähigkeit der Institutionen in der Realität nicht der Fall. 

473 Kerber/Budzinski (2004), S. 39. Zu Problemen der Imitationsstrategie vgl. auch Kapitel 2.2.2.2.2. 
474 Die Voraussetzung hierfür ist, dass der Experimentierprozess permanent abläuft und so ständige Korrekturmög-

lichkeiten generiert. Vgl. Kerber/Budzinski (2004), S. 39. 
475 Hiermit soll z.B. die durch den politischen Einfluss von Interessengruppen motivierte Imitation von protektionis-

tischen Politiken angesprochen werden. Weil hier zwischen den Jurisdiktionen keine wirtschaftlichen Verflech-
tungen bestehen, darf hier unter Protektion nicht der Schutz jurisdiktioneller Interessen vor den ausländischen In-
teressen verstanden werden. Vielmehr werden konkrete jurisdiktionelle Interessengruppen vor anderen – in der-
selben Jurisdiktion angesiedelten – Interessen protektioniert. 

476 Vgl. Apolte (2007), S. 71. Vgl auch Kerber/Budzinski (2004), S. 39. 
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Regulierungen vorantreiben.477 Wie im Kapitel 2.1. besprochen, geht der Globalisierungsprozess 

mit der Verringerung der Kosten für die Überwindung von Zeit und Raum und somit auch mit 

einem verstärkten interjurisdiktionellen Informationsfluss einher. Daher kann berechtigterweise 

der Frage nachgegangen werden, inwiefern die Möglichkeit des Vergleichs unterschiedlicher na-

tionaler Wettbewerbspolitiken einen Yardstick-Wettbewerb im oben beschriebenen Sinne her-

vorruft. Die Beantwortung dieser Frage muss an den Voraussetzungen eines Yardstick-

Wettbewerbs und der Überprüfung ihrer Gegebenheit für den Bereich der Wettbewerbspolitik 

anknüpfen. Folglich gilt es zu diskutieren, inwiefern Dezentralität (im Sinne des Rechts einzel-

ner Jurisdiktionen, über konkrete Aspekte der Wettbewerbspolitik selbst zu entscheiden) sowie 

Heterogenität einzelner jurisdiktioneller Wettbewerbspolitiken gegeben sind und schließlich die 

Vergleichbarkeit und Beurteilungsfähigkeit jener aus der Sicht der Wähler.  

 

Dezentralität und Heterogenität nationaler Wettbewerbspolitiken 

Da das aktuelle internationale System der Wettbewerbspolitiken als ein System von Jurisdiktio-

nen beschrieben werden kann, welche „their own competency to design and implement their own 

competition rules and pursuit their own competition policies“478 besitzen, ist die erste Vorausset-

zung erfüllt. Gleiches kann auch bezüglich der zweiten Voraussetzung behauptet werden, denn 

nationale wettbewerbspolitische Regulierungen divergieren erheblich. So zeigt der Blick auf die 

in der angloamerikanischen und deutsch-österreichischen Tradition stehenden wettbewerbstheo-

retischen Ansätze (siehe Abbildung 15), die einen entscheidenden Einfluss auf die praktische 

Wettbewerbspolitik (im Sinne der Gesetzestexte und der Art ihrer Anwendung) der jeweiligen 

Jurisdiktionen ausüben, eine häufig mit Inkompatibilitäten einhergehende Vielfalt. Diese resul-

tiert aus der Uneinigkeit bezüglich grundlegender Fragen wie: Was ist/bedeutet Wettbewerb? 

Und welche Ziele hat die Wettbewerbspolitik zu verfolgen?479 

                                                 
477 Kerber (2003), S. 38. 
478 Budzinski (2003), S. 30. 
479 Vgl. Budzinski (2003), S. 3 ff. Vgl. auch Budzinski (2002a), S. 474 ff. und Kerber/Budzinski (2004), S. 36 f. Die 

oben angesprochene Vielfalt muss sich nicht notwendigerweise nur auf Divergenzen in den bestehenden nationa-
len Gesetzestexten beziehen, sondern kann auch Situationen beschreiben, in welchen Jurisdiktionen mit einem 
bestehenden Wettbewerbsrecht denjenigen ohne ein solches gegenüberstehen. Obwohl sich seit dem Beginn der 
90er-Jahre des letztes Jahrhunderts die Anzahl der Wettbewerbspolitik betreibenden Staaten von ungefähr 50 auf 
mittlerweile etwa 100 nahezu verdoppelt hat, verfügen nämlich immer noch mehr als 80 Länder über keine eige-
nen Wettbewerbsgesetze (davon ungefähr 40 afrikanische und jeweils etwa 15 asiatische und mittelamerikani-
sche Entwicklungs- bzw. Schwellenländer). Vgl. Reimers (2007), S. 36, Kronthaler (2004), S. 122 wie auch Ba-
sedow (2004), S. 321.  
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Abbildung 15: Diversität der Wettbewerbstheorien 

 
Quelle: Budzinski (2002a), S. 476. Diese Abbildung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern gilt als 
grundlegende Skizze der bestehenden In-/Kompatibilitäten. Zu den einzelnen Schulen und hieraus folgenden Impli-
kationen für die Wettbewerbspolitik vgl. ausführlicher auch Budzinski (2003), S. 3-24. 

Differenzen in der praktischen Wettbewerbspolitik treten aber nicht nur bei Anwendung unter-

schiedlicher Wettbewerbstheorien auf, sondern auch bei Zugrundelegung derselben Theorie, und 

zwar aufgrund verschiedener “Umsetzungstechniken“. Wie der sachliche Anwendungsbereich 

verschiedener nationaler Wettbewerbsgesetze in der Tabelle 3 zeigt, beurteilt eine Mehrzahl der 

Staaten wettbewerbspolitische Tatbestände auf eine ähnliche Art und Weise.  

Tabelle 3: Sachlicher Anwendungsbereich nationaler Wettbewerbsgesetze 

 
Quelle: Eigene Darstellung anhand von Reimers (2007), S. 38-49. 

Gleichzeitig schließt die Einigkeit über negative Auswirkungen eines Missbrauchs der marktbe-

herrschenden Stellung innerhalb mehrerer Wettbewerbsrechte jedoch nicht aus, dass in einem 

nationalen Wettbewerbsrecht die „Verhinderung von marktbeherrschenden Stellungen“ verfolgt 

wird, während in einem anderen die „Missbrauchskontrolle“ betrieben wird. Analoges gilt für 

die Realisierung der Ausnahmen aus dem Verbotsprinzip bei horizontalen Wettbewerbsbe-
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schränkungen, welche die Form expliziter Verbotsausnahmen genauso wie allgemeiner Freistel-

lungsbedingungen einnehmen können.480 Hinzu kommt die Möglichkeit divergierender techni-

scher Methoden (beispielsweise zur Abgrenzung des relevanten Marktes oder zur Ermittlung der 

Marktanteile), die selbst bei übereinstimmenden Umsetzungstechniken Unterschiede in nationa-

len wettbewerbspolitischen Regulierungen bewirkt.  

Während so z. B. „the basic objectives of merger regulation appear to be substantially similar in 

the United States […] and the European Union“ 481, fallen andere Aspekte stark auseinander. Zu 

diesen gehören: die Definition des Zusammenschlussbegriffs (Tatbestandsmerkmal des Erwerbs 

der Kontrolle über ein anderes Unternehmen in der EU vs. Verzicht auf dieses in den USA), die 

Höhe und Art der Schwellenwerte als Kriterien, die die Anmeldepflicht eines Zusammenschlus-

ses auslösen (Umsatzzahlen in der EU vs. Umsatzzahlen, Vermögenswerte bzw. Werte der er-

worbenen Anteile in den USA; abschließende Regelung der EU vs. flexible in den USA, bei all-

gemein höheren Schwellenwerten in der EU), die Tests zur Überprüfung der Gegebenheit des 

Untersagungskriteriums (SLC-Test vs. SIEC-Test) wie auch verfahrensrechtliche (prozedurale) 

Aspekte.482 Folglich kommt es neben der zugrunde liegenden Theorie auch auf die konkrete An-

wendung technischer Methoden und Umsetzungsinstrumente an. „Antitrust (or competition law) 

is whatever legislators and judges of particular jurisdictions say it is“.483 

Weil „die Verwirklichung nationaler Wettbewerbspolitik nicht in einem politischen Vakuum“ er-

folgt, sondern Teil der allgemeinen Wirtschaftspolitik ist, die sich nach den Präferenzen der Ju-

risdiktionsbürger zu richten hat, führen auch unterschiedliche Meinungen über die Rolle der 

Wettbewerbspolitik in der Gesellschaft und über ihre Ziele zu demokratisch legitimierten Diffe-

renzen im Wettbewerbsrecht.484 So kann sich eine Gesellschaft für eine Berücksichtigung gewis-

ser Ziele, „die Wohlfahrtseffekte der Wettbewerbspolitik mindern“, entscheiden, „wenn sie be-

reit ist, dafür einen Preis im Sinne einer materiellen Wohlfahrtsminderung zu bezahlen“485. 

                                                 
480 Zu diesen Beispielen vgl. Budzinski (2002a), S. 477 f. 
481 Campbell/Trebilcock (1997/99), S. 104. 
482 Vgl. Girardet (2006), S. 79-84 und S. 92-115. Zur Höhe der Schwellenwerte siehe Zanettin (2002), S. 117. Unter 

abschließender Regelung ist zu verstehen, dass die Überprüfung eines Zusammenschlussvorhabens auf Grundla-
ge europäischer Fusionskontrolle (FKVO) nur im Falle der Erreichung der Schwellenwerte stattfinden kann. Zu 
dem SLC- und dem SIEC-Test ist anzumerken, dass es durch die FKVO-Reform (2004) zu ihrer Wortlautanglei-
chung kam. Vgl. hierzu Reimers (2007), S. 157. Dennoch bestehen zwischen den Tests weiterhin Interpretations-
unterschiede. So wird der amerikanische Ansatz als eher strukturell, der europäische dagegen mehr als verhal-
tensorientiert beschrieben. Vgl. Girardet (2006), S. 11 f. Frenz (2006), S. 655 bezeichnet den europäischen 
SIEC-Test als „eine Mischung aus dem wettbewerbsbezogenen Ausgangspunkt des SLC–Tests und des früheren 
Marktbeherrschungstest“. SLC steht dabei für „substantial lessening of competition“, während SIEC „significant 
impediment to effective competition“ bedeutet.  

483 Fox (2000), S. 1782. 
484 Reimers (2007), S. 37. Vgl. auch Kerber (2007), S. 9. 
485 Budzinski (2006), S. 144. Wie er auf S. 145 betont, können unterschiedliche Wettbewerbspolitik-Präferenzen 

beispielsweise durch unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklungsphasen begründet werden. Kronthaler (2007), 
S. 32 ff. nennt neben angeblicher Inkompatibilität der Wettbewerbspolitik mit Entwicklungsstrategien auch Ziel-
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Wie der Überblick Schmidts über die Ziele unterschiedlicher nationaler Wettbewerbspolitiken 

zeigt, bestätigt auch dieses Argument die Hypothese bezüglich der großen Diversität nationaler 

Regelungen. So weisen diese neben den wettbewerblichen auch (möglicherweise nationalen Prä-

ferenzen entsprechende) nicht wettbewerbliche Ziele auf.486 Budzinski (2006) betont, dass Präfe-

renzunterschiede über „das Ausmaß der Akzeptanz wettbewerblicher Elemente und ihrer Konse-

quenzen“ besonders stark in den in Tabelle 3 als Bereichsausnahmen aufgeführten Sektoren auf-

treten und zu divergierenden nationalen Regelungen führen.487 

Zusammenfassend betrachtet zeichnet sich das internationale System der Wettbewerbspolitiken 

durch eine große Diversität aus. Zurückzuführen ist diese Diversität auf die heterogenen Präfe-

renzen der Jurisdiktionsbürger bezüglich der Wettbewerbspolitik, vor allem aber auf das be-

schränkte Wissen über die beste theoretische als auch praktische Handhabung wettbewerbspoliti-

scher Tatbestände. Inwiefern das so bestehende Lernpotenzial durch einen Yardstick-Wettbe-

werb aufgefangen werden kann, hängt (wie bereits betont) auch davon ab, ob die Wähler die na-

tionalen wettbewerbspolitischen Regelungen adäquat beurteilen und miteinander vergleichen 

können. 

 

Beurteilungsfähigkeit der Wettbewerbspolitik aus der Sicht der Wähler 

Für die Auseinandersetzung mit diesem Thema erscheint es sinnvoll, die Wähler in homogenere 

Gruppen einzuteilen, wie die der Verbraucher, Unternehmen und unabhängigen Akteure wie 

                                                                                                                                                             
konflikte (indem z.B. Wettbewerb die bestehenden sozialen Probleme verschärfen kann), die aus der Sicht der 
Entwicklungs- und Schwellenländer zur Ablehnung von Wettbewerbspolitik führen können. Vgl. auch Bätge J. 
(2009), S. 171. 

486 Schmidt (1999), S. 161-166, S. 183, S. 193, S. 202,S. 214, S. 224 und S. 245-247. Hiernach verfolgt deutsches 
als auch US-amerikanisches Wettbewerbsrecht neben den ökonomischen auch gesellschaftspolitische Ziele. So 
wird in der Regierungsbegründung zum GWB die Wettbewerbswirtschaft als „die ökonomischste und zugleich 
demokratischste Form der Wirtschaftsordnung“ beschrieben und folglich nicht nur der Schutz des Wettbewerbs 
als Zweck für Effizienz, sondern auch als einer Institution an sich festgeschrieben. Britisches Wettbewerbsrecht 
orientierte sich dagegen bis 1998 an dem Schutzobjekt des öffentlichen Interesses, so dass die Wettbewerbspoli-
tik stark an der allgemeinen Wirtschaftspolitik ausgerichtet wurde. Trotz des im Jahr 1998 erfolgten Übergangs 
zum Schutzobjekt des Wettbewerbs, besitzt auch der sog. public-interest-Test weiterhin Bedeutung, was sich 
z.B. in Form unverändert positiver Einstellung gegenüber Fusionen äußert. Französisches Wettbewerbsrecht 
zeichnet sich hauptsächlich durch die Ausrichtung auf die „Förderung der ökonomischer Effizienz aus“, gesell-
schaftspolitische Ziele spielen dagegen eher eine geringe Rolle. Dies kommt in einer intensiven Industriepolitik 
oder aber auch flankierender Funktion der Wettbewerbspolitik (durch Preiskontrollen) bei der Inflationsbekämp-
fung zum Ausdruck. Nicht zuletzt weist das europäische Wettbewerbsrecht insbesondere das Ziel der Wahrung 
des gemeinsamen Marktes wie auch der Aufrechterhaltung des wirksamen Wettbewerbs auf. Obwohl die Ver-
knüpfung des Wettbewerbskonzepts mit dem westlichen Demokratieverständnis angedeutet wird, bleibt Wett-
bewerb dennoch vor allem ein Instrument zur Verwirklichung des EWG-Vertrags. Das in dem Maastricht Ver-
trag ergänzte Schutzobjekt der „Wettbewerbsfähigkeit der Industriegemeinschaft“ lässt zusätzlich eine industrie-
politische Ausrichtung erkennen. Vgl. hierzu auch Schmidt/Binder (1996), S. 93 f.  

487 Budzinski (2006), S. 145.  
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Wissenschaftler (Ökonomen, Juristen) oder Richter. Eine Darstellung solcher Gruppen ist auch 

in der Abbildung 16 zu finden.488  

Abbildung 16: Konstellation der Akteure in der Wettbewerbsordnung  

 

Quelle: Neugebauer (2004), S. 149. 

Die Fähigkeit zur Beurteilung der Wettbewerbspolitik und ihre Relevanz für die Wahlentschei-

dung aus Sicht der Verbraucher erscheinen dabei vergleichsweise gering. So ist weder davon 

auszugehen, dass die Verbraucher den Beitrag der Wettbewerbspolitik (auch im Verhältnis zu 

anderen wirtschaftspolitischen Instrumenten) zur bestehenden Marktsituation adäquat beurteilen 

können, noch dass sie (aufgrund der vergleichsweise relativ hohen Kosten) Anreize zur Informa-

tionsbeschaffung haben, um Ersteres zu verbessern.489 Obwohl sich die Wettbewerbsbehörden 

und die Verbraucherverbände bemühen, das Bewusstsein der Verbraucher für die Bedeutung der 

Wettbewerbspolitik mit Hilfe von Informationsmaterialien zu stärken, ist alleine aufgrund der 

Wirkungsweise der Wettbewerbspolitik – die indirekt und zeitverzögert erfolgt – davon auszuge-

hen, dass die Rolle der Verbraucher für den Yardstick-Wettbewerb der Wettbewerbspolitiken 

vergleichsweise gering ist.490  

Demgegenüber stellen die Unternehmen „unmittelbare Adressaten der [Wettbewerbs]Regeln“ 

dar, indem jene deren Handlungsrechte festlegen und so die Transaktionskosten (TK) der Markt-

benutzung aus Sicht der Unternehmen erhöhen.491 Unternehmen haben einen relativ starken An-

reiz zur Beeinflussung der Ausgestaltung der Wettbewerbsregeln im politischen Prozess, denn 

                                                 
488 Üblicherweise wird in der Literatur auch die Gruppe der Bürokraten genannt, worauf hier zu verzichten ist, da 

diese auf Anweisung der Politiker arbeiten. 
489 Vgl. Bläsing (2004), S. 46 f. Vgl. auch Theurl/Matschke (2006), S. 145 und Neugebauer (2004), S. 145. 
490 Die Generaldirektion Wettbewerb der Europäischen Kommission (EK) bietet beispielsweise auf ihrer Webseite 

ausführliche Informationen für die Verbraucher an. Hier werden nicht nur Fragen beantwortet, wie „weshalb 
sind Kartelle so schlecht für die Wirtschaft, und wie kann man sie erkennen?“ oder „weshalb werden Unterneh-
menszusammenschlüsse auf europäischer Ebene geprüft?“, sondern auch zahlreiche Ansprechpartner und Kon-
taktadressen für konkrete praktische Fragen genannt. Auch die deutsche Verbraucherzentrale bietet zum Thema 
Wettbewerb auf ihrer Webseite Pressemitteilungen und Dokumente an (wie bspw. Wirtschaftlicher Wettbewerb 
als effektiver Schutz von Verbraucherinteressen). Diese sollen die Bedeutung der Arbeit deutscher als auch euro-
päischer Wettbewerbsbehörde für die Verbraucherinteressen verdeutlichen. Vgl. http://ec.europa.eu/competition/ 
consumers/index_de.html [12.03.09] wie auch http://www.vzbv.de/go/themen/5/index.html [12.3.09]. 

491 Bläsing (2004), S. 47 mit Verweis auf Grossekettler (1997), S. 106. 
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Änderungen gegebener Regeln können zur TK-Erhöhung führen, wenn Investitionen in den Er-

werb des Rechtswissens entwertet werden, aber auch zu einer TK-Reduzierung, wenn entspre-

chende Ausnahmeregelungen beschlossen werden.492 Für den Yardstick-Wettbewerb der Wettbe-

werbspolitiken erscheint vor allem die (in Fn. 475 angedeutete) Möglichkeit von Bedeutung, 

dass einheimische Unternehmen eines Sektors diskriminierende Regelungen (wie z.B. Ausnah-

men aus dem Kartellverbot) in anderen Jurisdiktionen beobachten und deren Durchsetzung dann 

in der eigenen Jurisdiktion mit Hilfe von Lobbyaktivitäten verfolgen. Zwar erscheint es bei wirt-

schaftlich voneinander isolierten Jurisdiktionen langfristig nicht von Vorteil zu sein, die Strate-

gie zu verfolgen, politische Renten durch Befriedigung derartiger Unternehmensinteressen zu 

maximieren, da die so entstandenen Wohlfahrtsverluste nicht auf andere Jurisdiktionen abge-

wälzt werden können. Dennoch kann diese Strategie aufgrund von kurzfristigen politischen Er-

folgsaussichten (beispielsweise auf die Wiederwahl) zur Imitation solcher „welfare-reducing 

competition policies“ führen.493 Die politische Unabhängigkeit der jurisdiktionellen Wettbe-

werbsbehörde vermag je nach Umfang ihres Zuständigkeitsbereichs zwar eine solche Entwick-

lung dämpfen, ist aber in der Realität häufig nicht gegeben.494  

                                                 
492 Bläsing (2004), S. 47 und S 48. Vgl. auch van den Bergh (2002), S. 43 mit dem Verweis auf Easterbroook 

(1983), der eine „wish list for firms in search of monopoly profits“ beschreibt. Während an der ersten Position 
einer solchen Wunschliste ein staatlich geschütztes und sonst nicht anders reguliertes Monopol und an der zwei-
ten Position ein staatlich durchgesetztes Monopol stehen würde, wäre der dritte Wunschpunkt „a law lifting the 
antitrust laws“. Neugebauer (2002), S. 25 untermauert die obigen Ausführungen mit einem Beispiel aus der EU. 
80 Prozent der auf europäischer Ebene agierenden Interessengruppen vertreten so die „Interessen von Industrie, 
Handel und einzelnen Berufsständen“. Auch Teuber (2009), S. 55 f. betont die starke Bedeutung von Unterneh-
men und Verbänden bei der politischen Interessenvertretung.  

493 Vgl. Kerber/Budzinski (2004), S. 39. Zu „short-time horizons“ in der Politik vgl. auch McGinnis (2004), S. 129. 
494 So besteht in Deutschland trotz der politischen Unabhängigkeit des Bundeskartellamtes wie auch der Monopol-

kommission die Möglichkeit der Ministererlaubnis, nach welcher unter gewissen Umständen „der Bundeswirt-
schaftsminister […] vom Bundeskartellamt untersagte Zusammenschlüsse auf Antrag erlauben [kann]“. Vgl. 
Bundeskartellamt (2008), S. 16. Bei der Durchsetzung britischer Wettbewerbsgesetze spielt der sog. Secretary of 
State, also ein Minister, der gleichzeitig ein Kabinettsmitglied ist, die entscheidende Rolle. Hierin kommt der be-
reits in der Fn. 486 geäußerte Einfluss allgemeiner Wirtschaftspolitik auf die Wettbewerbspolitik nochmalig  
zum Ausdruck. Der Secretary of State ernennt auch die Mitglieder der unabhängigen Wettbewerbskommission, 
die kein Initiativrecht besitzt, sondern erst nach der Beauftragung durch den Secretary of State oder den General 
Directors (also den Vorsitzenden des sog. Office of Fair Trading) tätig wird. Die Zuständigkeit zur Bekämpfung 
der Verhandlungs- und Behinderungsstrategie hat in Frankreich der sog. Wettbewerbsrat inne. Seine Entschei-
dungen sind jedoch innerhalb gewisser Fristen vom Wirtschaftsminister anfechtbar, welcher gleichzeitig die Ent-
scheidungskompetenz bezüglich der Zusammenschlüsse besitzt. Die Tätigkeit des Wettbewerbsrats entspricht 
somit vielmehr der Tätigkeit der deutschen Monopolkommission als dem Bundeskartellamt. Im Gegensatz hier-
zu verfügt das österreichische Wettbewerbsrecht über keine eigenständige Wettbewerbsbehörde. So liegt hier die 
„Kartellgerichtsbarkeit“ bei dem Oberlandesgericht Wien bzw. dem Obersten Gerichtshof. Das europäische 
Wettbewerbsrecht wird von der Europäischen Kommission (EK) durchgesetzt, welche neben der Generaldirekti-
on (GD) Wettbewerb aus weiteren 26 Generaldirektionen besteht, deren Vorsitzende (Kommissare) zusammen 
mit dem Präsidenten der EK mitentscheidungsberechtigt sind. Fälle, in denen der zuständige Wettbewerbskom-
missar trotz ernsthafter wettbewerblicher Bedenken bei der Entscheidung überstimmt wurde, sind bekannt. Nicht 
zuletzt erfolgt die Durchsetzung des US-amerikanischen Wettbewerbsrechts zum einen durch die, dem Depart-
ment of Justice zugeordnete Antitrust Division, welche „direkt in den Regierungsapparat eingebunden [ist]“, wie 
auch durch die unabhängige Federal Trade Commission, deren Mitglieder jedoch vom Präsidenten ernannt und 
vom Senat bestätigt werden. Theurl/Matschke (2006), S. 146. Vgl. Schmidt (1999), S. 188f., S. 198f., S. 209f., 
S. 239 und S. 254. 



 130

Genauso möglich erscheint aber auch ein Szenario, bei dem die Unternehmen in anderen Juris-

diktionen Regulierungen beobachten, die im Vergleich zu den einheimischen geringere Unter-

nehmenskosten verursachen und deren Einführung dann aus rein unternehmerischem Kalkül he-

raus in der eigenen Jurisdiktion über den politischen Wettbewerb verfolgt wird.495 Für einen 

Yardstick-Wettbewerb der Wettbewerbspolitiken spielen Unternehmen daher eine wichtige Rol-

le, da sie über eine gute Fähigkeit zur Beurteilung der Regelungen und über eine gute Organi-

sierbarkeit zur Beeinflussung des politischen Wahlprozesses verfügen.  

Nicht zuletzt ist davon auszugehen, dass dies bei der drittgenannten Gruppe – den unabhängigen 

Agenten – ebenso der Fall ist. Ihre Vertreter können zum einen die bestehenden Regelungen ver-

gleichsweise gut beurteilen und haben zum anderen starke Anreize, neue erfolgsversprechende 

Theorien und Argumente zu importieren. Die Kanäle zum politischen Wahlprozess mit entspre-

chenden Folgen für den Yardstick-Wettbewerb bestehen dabei in Form von unabhängigen bera-

tenden Gremien mit wissenschaftlicher Besetzung, die vielen Wettbewerbsbehörden zur Seite 

stehen.496  

Insgesamt betrachtet erweisen sich somit die notwendigen Voraussetzungen für das Zustande-

kommen eines Yardstick-Wettbewerbs im Bereich der Wettbewerbspolitik als gegeben, so dass 

dieser weiter hinsichtlich der Leitfadenpunkte (vgl. Abbildung 14) diskutiert werden kann. 

3.1.2. Regulierung des Regulierungswettbewerbs von Typ I 

Hier sind zuerst die unter Punkt I.1 des Leitfadens erwähnten exogenen und endogenen Grenzen 

der hier vorliegenden Form des Systemwettbewerbs zu identifizieren, die einen entscheidenden 

Einfluss auf die erforderlichen Schwerpunkte der unter I.2 betonten Wettbewerbsordnung haben.  

Während die exogenen Grenzen mit den diskutierten Voraussetzungen (dezentrale Ausgestal-

tung, Demokratie, freier Informationsfluss und Diversität der Regelungen) zusammenfallen,497 

werden die endogenen Grenzen bestimmt durch die Defizite des politischen Wahlprozesses als 

des hier zugrunde liegenden treibenden Faktors. Neben den allgemeinen Defiziten, die bereits 

mehrmalig betont wurden, weist hier der politische Wettbewerb um Wählerstimmen spezielle 

Probleme auf, indem die Fähikeit der Wählergruppen, wettbewerbspolitische Regelungen zu be-

urteilen, asymmetrisch ausfällt. Diese Asymmetrie wird zusätzlich durch die ungleiche Organi-

                                                 
495 Regelungen, welche die TK der Unternehmen verringern, müssen nicht automatisch auch die gesamtwirtschaftli-

chen TK der Regulierung senken. So können mit der TK-Senkung auf Seite der Unternehmen erhöhte TK auf 
Seite der Wettbewerbsbehörde einhergehen. Genauso kann auch, wie im Fall oben beschriebener diskriminieren-
der Regelungen, die gesamtwirtschaftliche Zusatzlast der Transaktion ansteigen. Vgl. Bläsing (2004), S. 47. 

496 Vgl. Kerber/Budzinski (2004), S. 40. Für eine genauere Beschreibung des Einflusses der Wissenschaftler auf die 
Wettbewerbspolitik in den USA siehe Kovacic (1992). 

497 Vgl. Apolte (2007), S. 72 für Dezentralität und Demokratie, und Kerber/Budzinski (2004), S. 38 für Diversität.  
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sierbarkeit der Wählerinteressen und durch die asymmetrische Informationsverteilung zwischen 

dem Regulierer und den Regulierten verstärkt. Die Suche nach Regeln zur Abgrenzung erlaubter 

von unerlaubten Verhaltensweisen als Teil der Wettbewerbsordnung (I.2a) muss folglich am po-

litischen Wettbewerb anknüpfen.  

Gleichzeitig ist zu beachten, dass bei ausschließlicher Yardstick-Form des Systemwettbewerbs 

das Handeln einer Jurisdiktion in den anderen Jurisdiktionen keinen direkten wirtschaftlichen 

Schaden verursachen kann, sondern sich nur auf die Wohlfahrt der eigenen Jurisdiktion auswirkt. 

Die Abgrenzung erlaubter von unerlaubten Verhaltensweisen im politischen Wettbewerb ist des-

wegen als eine Anleitung zur bestmöglichen Nutzung der (Lern-)Potenziale des Yardstick-Wet-

tbewerbs aus Sicht jeder einzelnen Jurisdiktion zu verstehen (vgl. auch Punkt II.2 des Leitfa-

dens). Diese gilt als gegeben, wenn die Jurisdiktionen im Sinne des Bewertungskriteriums der 

Bürgersouveränität beim Experimentieren mit und Imitieren von wettbewerblichen Regelungen 

hinsichtlich ihrer Wähler nichtdiskriminierend handeln und im Sinne der Nicht-Anmaßung des 

Wissens diesen Prozess als einen permanenten betreiben und so eine gewisse Fehlertoleranz und 

Systemoffenheit für das Neue schaffen. Selbst wenn ein derartiges Verhalten im politischen Wet-

tbewerb nur teilweise hergestellt werden kann, führt diese Form des Systemwettbewerbs zu kei-

nen systematischen race-to-the-bottom-Gefahren (I.2b):498 Denn eine langfristige Nichtbefol-

gung der obigen Empfehlungen im politischen Prozess schlägt sich in eigenen jurisdiktionellen 

Wohlfahrtsverlusten nieder; außerdem müssten hierfür alle teilnehmenden Jurisdiktionen derart 

stark von der rent-seeking-Problematik betroffen sein, dass die Vorteile der Nichtdiskriminie-

rung nicht mehr beobachtbar und imitierbar wären.  

Unter den Punkt I.2b des Leitfadens fällt auch die Frage nach möglichen staatlichen Wettbe-

werbsbeschränkungen, während private in diesem Fall interjurisdiktionell keine Rolle spielen. 

Staatliche Wettbewerbsbeschränkungen können hier nur zustande kommen, indem politisch den 

exogenen Voraussetzungen dieser Form des Systemwettbewerbs entgegengewirkt wird. So füh-

ren Einschränkungen des interjurisdiktionellen Informationsflusses oder eine Zentralisierung der 

wettbewerbspolitischen Kompetenzen zur Intensitätsminderung bis Ausschaltung des Yardstick-

Wettbewerbs, wohingegen mehr Transparenz und die Komplexitätsreduktion der (dezentralen) 

Wettbewerbspolitik diesen unterstützen.499 Gleichzeitig ist aber Folgendes zu beachten: Zum 

einen entfallen beim alleinigen Yardstick-Wettbewerb die rationalen Gründe für eine Zentralisie-

rung der Kompetenzen für die Wettbewerbspolitik, da zwischen den Jurisdiktionen keine wirt-

                                                 
498 Vgl. Kerber/Budzinski (2004), S. 53. Vgl. auch Bätge (2009), S. 71, die betont, dass hier für die „regelunterwor-

fenen Bürger jede Möglichkeit des Exits fehlt“, bzw. „Staaten für attraktive Regelungen keine neuen Abnehmer 
finden, so dass es keine Anreize zum Wettlauf um niederigere Standards gibt“.  

499 Vgl. Apolte (2007), S. 71 f.  
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schaftlichen Verflechtungen bestehen und somit (wie bereits betont) interjurisdiktionell relevante 

private Wettbewerbsbeschränkungen bzw. externe Effekte jurisdiktioneller Wettbewerbspolitik 

auf die anderen Jurisdiktionen nicht gegeben sind.500 Zum anderen zeigt das Beispiel des Zusam-

menbruchs sozialistischer Planwirtschaften (bei dem der allgemeine Yardstick-Wettbewerb eine 

wesentliche Rolle gespielt haben dürfte), dass politisch gewollte Beschränkungen des interjuris-

diktionellen Informationsflusses auf lange Sicht nicht aufrechtzuerhalten sind. Somit kann be-

züglich des Leitfadenpunktes I.2c wie auch III.2 eine grundsätzliche politische Durchsetzbarkeit 

und Stabilität einer Ordnung mit interjurisdiktionellem Yardstick-Wettbewerb der Wettbewerbs-

politiken konstatiert werden.501 

Insgesamt ist somit diese Form des WdWs langfristig betrachtet als überwiegend positiv zu be-

werten und die hierdurch generierten Lernprozesse – vor allem vor dem Hintergrund des konsti-

tutionellen Wissensmangels über die beste Art des Wettbewerbsschutzes wie auch vor dem Hin-

tergrund der für die Wettbewerbspolitik typischen „Evolution [des] Regulierungsobjekts“ infolge 

von marktendogenen und marktexogenen Datenänderungen502 – als (gemessen am Kriterium der 

Bürgersouveränität) erwünscht anzusehen (WdW als ein Entdeckungsverfahren).503  

Wie die Betrachtung weiterer möglicher Formen des WdWs zeigen wird, resultiert diese positive 

Einschätzung letztlich daraus, dass es unter der Annahme der wirtschaftlichen Isoliertheit der Ju-

risdiktionen - salopp gesagt - nichts wirklich Schlechtes zu erlernen gibt. Sobald sich dies ändert, 

indem beispielsweise (wie beim WdW-Typ II und III möglich) eine strategische Wettbewerbspo-

litik beobachtbar wird, führt der Yardstick-Wettbewerb als reiner Lernprozess zu ihrem gegen-

seitigem Erlernen durch die Jurisdiktionen und verstärkt so die negativen Effekte, die mit jenen 

WdW-Formen verbunden sein können. Bevor diese diskutiert werden, soll nach den empirischen 

Nachweisen zur Überprüfung der empirischen Relevanz des Lernprozesses gesucht werden. 

                                                 
500 Zu den Argumenten für eine Zentralisierung (wie externe Effekte, Transaktionskosten, oder Race-to-the-bottom-

Tendenzen) vgl. van den Bergh (1996), S. 372 ff. und van den Bergh (2000), S. 436. Vgl. auch Budzinski 
(2007), S. 143und. Kerber (2007), S. 8 f. 

501 Für das Beispiel der Planwirtschaften vgl. Heine (2003), S. 99. 
502 Budzinski (2007), S. 145. Die marktendogenen Datenänderungen bestehen vor allem „in innovativen Handlungs-

weisen der Marktteilnehmer“, wie z.B. in „neuartige[n] antikompetitive[n] Verhaltensmuster[n]“. Dagegen äu-
ßern sich die marktexogenen Datenänderungen in „geänderten metainstitutionellen Bedingungen“ (z.B. infolge 
der Globalisierungsprozesse) oder auch in „technologischen Basisänderungen“. Infolge von marktexogenen Da-
tenänderungen können alte Formen antikompetitiver Verhaltensweisen irrelevant werden, während die Entste-
hung neuer Formen begünstigt wird. Budzinski (2002a), S. 477.  

503 Vgl. Kerber/Budzinski (2004), S. 53. Interessanterweise bezeichnet Baetge (2009), S. 98 die Aussage, dass „ge-
genseitiges Beobachten [des] relativen Erfolgs oder Misserfolgs [unterschiedlicher Kartellregime] Regierungen, 
Wettbewerbsbehörden und Bürger veranlassen, ihr eigenes Wettbewerbsrecht immer wieder neu zu bewerten“ 
und folglich durch Innovation und Imitation überlegene Regelungen zu suchen, als banal. Dies scheint meines 
Erachtens die Folge einer in den juristischen Arbeiten nicht ausreichenden Berücksichtigung des Problems kons-
titutionellen Wissensmangels zu sein. Baetge (2009), S. 98 f. 
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3.1.3. Empirische Relevanz 

Obwohl die Empirie reichlich Beispiele für gegenseitiges Lernen der Jurisdiktionen über die 

Wettbewerbspolitik bietet, können an dieser Stelle keine Lern-Konstellationen genannt werden, 

für die die Annahme wirtschaftlich voneinander isolierter Jurisdiktionen zutrifft. Der Grund hier-

für liegt in dem relativ späten Zeitpunkt der Einführung nationaler Wettbewerbspolitiken (1890 

USA, 1947/58 Deutschland), welcher sich nur begrenzt mit der Annahme wirtschaftlich vonein-

ander isolierter Jurisdiktionen vereinbaren lässt. Da der Yardstick-Wettbewerb jedoch als ein 

Teileffekt in allen Formen des WdWs mitwirkt, können hier auch reale Beispiele für Lernprozes-

se zwischen Jurisdiktionen angeführt werden, die bereits durch interjurisdiktionelle Handel- bzw. 

Faktorströme wirtschaftlich miteinander verflochten sind.  

Voraussetzung hierfür ist, nur diejenigen Lernprozesse aufzugreifen, die nicht die Transmis-

sionskanäle der später zu beschreibenden Formen des WdWs voraussetzen. Konkret gesprochen 

wäre also z. B. die Verbreitung des sog. Auswirkungsprinzips in den nationalen Wettbewerbspo-

litiken an dieser Stelle kein adäquates Lernprozessbeispiel, da dieses Prinzip nur bei interjuris-

diktionellen wirtschaftlichen Verflechtungen von Relevanz ist. Ein beispielsweise im Jahr 2004 

in die europäische Fusionskontrolle in Anlehnung an die US-amerikanische Regelung neu einge-

führtes Kriterium zur Fusionsbewertung würde dagegen ein adäquates Lernprozessbeispiel dar-

stellen, obwohl zum genannten Zeitpunkt wirtschaftliche Verflechtungen zwischen der EU und 

den USA bestanden. Der Grund hierfür ist, dass diese wirtschaftlichen Verflechtungen für das 

Zustandekommen des Lernprozesses keine strikte Voraussetzung waren. 

Im Folgenden sollen empirische Beispiele für Lernprozesse beschrieben werden, die diesen 

Überlegungen gerecht werden. Während sich dabei die erste Beispielgruppe (vgl. Kapitel 

3.1.3.1.) hauptsächlich auf die Verbreitung der Wettbewerbspolitik an sich bezieht, enthält die 

zweite (vgl. Kapitel 3.1.3.2.) Beispiele für gegenseitiges Lernen bei bereits bestehender Wettbe-

werbspolitik betrachteter Jurisdiktionen. 

3.1.3.1. Gruppe I: Die Verbreitung der Wettbewerbspolitik  

Das erste in dieser Gruppe anzuführende Beispiel ist die Verbreitung der Wettbewerbspolitik aus 

den USA in die Industrieländer, so wie sie vor allem in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhun-

derts erfolgte.504 Nachdem der US-amerikanische Sherman Act bereits 1890 in Kraft trat, führten 

in den 50er- und 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts Großbritannien, Österreich, Frankreich, Japan, 

                                                 
504 Zu der Meinung, dass die Verbreitung der Wettbewerbspolitik „durchaus [als] Zeichen eines Maßstabswettbe-

werbs“ zu sehen ist, obwohl sie auch durch andere Faktoren (wie z.B. durch politischen Druck oder die Kondi-
tionalität in den Programmen der Weltbank oder des IWFs) begünstigt werden kann vgl. Bätge J. (2009), S. 162.  
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Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland, Deutschland, die Niederlande, die Schweiz, Belgien 

wie auch Australien jeweils ein Wettbewerbsrecht ein.505 Die Erfahrungen der USA und vieler 

anderer Länder bewirkten so in Kombination mit der wissenschaftlichen Aufarbeitung (wie 

bspw. durch die Ordoliberalen in Deutschland) eine Stärkung des Bewusstseins für den Schutz 

des Wettbewerbs. Diese Entwicklung erfasste vor dem Hintergrund der Tatsache, dass markt-

wirtschaftliche Systeme zunehmend zur Voraussetzung wirtschaftlicher Entwicklung wurden, 

spätestens in den 90er-Jahren auch viele Entwicklungsländer; dazu zählt der Großteil der über 50 

Länder, die in diesem Zeitraum Wettbewerbsgesetze einführten.506  

Wie die Betrachtung konkreter Länder zeigt, orientierten sich hierbei viele an den deutschen/eu-

ropäischen oder US-amerikanischen Gesetzestexten und wurden von diesen Ländern bei der 

technischen Implementierung unterstützt (häufig in Kooperation mit internationalen Organisatio-

nen wie der UNCTAD oder OECD bzw. der US-amerikanischen U.S. Agency for International 

Development, USAID).507  

Eine umfangreiche Gruppe bildeten auch die 26 Länder des ehemaligen Sowjetblocks, von denen 

22 in den 90er-Jahren ein Wettbewerbsrecht einführten.508 Insbesondere Länder, die in diesem 

Zeitraum im Rahmen der Assoziierungsabkommen mit der EU auch Unterabkommen zur Wett-

                                                 
505 Vgl. Kronthaler (2007), S. 122. Kanada folgte den USA noch im 19. Jahrhundert (vgl. Kovacic (2008), S. 85). 

Die Europäische Union (damals EWG) führte Wettbewerbsvorschriften 1957 im Rahmen der Römischen Verträ-
ge ein. Wie Budzinski (2007), S. 146 betont, lernte die EU-Ebene vor allem in dem Zeitraum bis 1990 viel von 
der deutschen wettbewerbspolitischen Praxis und Erfahrung. So folgten die, durch die EEA (1986) in die Ge-
meinschaftsverträge hinzugefügten Artikel 85-90, in vielen Zügen dem deutschen GWB. Diese Tendenz kehrte 
sich ab 1990 um. Vgl. auch Scherer (1994), S. 17 ff. 

506 Vgl. Kronthaler (2007), S. 26 f. Die Verbreitungswelle der Wettbewerbspolitik hält zwar auch aktuell immer 
noch an, jedoch aber nicht in einem so starken Ausmaß, wie dies in den 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts der 
Fall war. Nach Kronthaler (2007), S. 28 führten so im Zeitraum 2001-2005 nur 8 weitere Länder ein Wettbe-
werbsrecht ein. Wie Bätge J. (2009), S. 17 betont, existierten in Mai 2008 mindestens 110 nationale Wettbe-
werbsordnungen. 

507 Vgl. OECD Global Forum on Competition (2002), S. 12 und UNCTAD (2006). Hiernach bekommt Indonesien 
seit 2001 Unterstützung bei der Wettbewerbsrechteinführung durch die Deutsche Gesellschaft für technische Zu-
sammenarbeit (GTZ), während Syrien seit 2006 im Rahmen eines GTZ-Projekts unterstützt wird. Deutsche Be-
ratung bei Fragen des Wettbewerbsrechts fand weiter statt in Russland, Israel, Südafrika und Argentinien. Südaf-
rika erhielt gleichzeitig Ende der 90er-Jahre auch technische Assistenz der USA. Vgl. auch FTC/DoJ (2008), 
S. 2 mit Hinweisen auf technische Assistenz der USA in mehr als 50 Ländern Mittel- und Osteuropas, der ehe-
maliger Sowjetunion, Südamerikas, der Karibik, des südlichen Afrikas und Asiens. Vgl. auch die FTC-Webseite 
zu International Assistance Program mit Hinweisen auf technische Assistenz der USA bei „set up and 
strengthen framework competition and consumer protection laws or enforcement institutions” in Andean region, 
Central America, Central and Eastern Europe, Egypt, India, Mexico, South Africa, China, and Southeast Asia. 
http://www.ftc.gov/oia/assistance.shtm [24.03.09]. Vgl. auch Monopolkommission (1996/97), S. 352 f. und 
Kroes (2008), S. 13. Wie Kwon (2008), S. 81 f. für Südasien betont, lassen sich auch indirekte Beispiele der 
Orientierung unterschiedlicher Länder an der US-amerikanischen bzw. europäischen Wettbewerbspolitik finden, 
weil Länder, die direkte technische Assistenz von den USA und der EU bekamen (bei Kwon z.B. Japan, Korea 
und Taiwan) in anderen Ländern (wie Thailand, Indonesien, Singapur, Vietnam) aktive technische Assistenz in 
Form von „education of competition authorities´staff, holding joint seminars“ leisten. Zu den Hinweise dafür, 
dass Mexikos Wettbewerbsrecht nach dem Vorbild des US-amerikanischen enworfen wurde, das venezolanische 
nach dem Vorbild des europäischen und das Wettbewerbsrecht Singapurs nach dem Vorbild des britischen Wett-
bewerbsrechts vgl. Baetge (2007), S. 240. Zu China und EU vgl. Lowe (2007), S. 77, zu Japan, Australien, Süd-
korea, Taiwan, Thailand, Indonesien vgl. Lee (2007), S. 29. 

508 Vgl. Dutz/Vagliasindi (1999), S. 2 f. Vgl. auch Scherer (1996), S. 3 f. 
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bewerbspolitik abgeschlossen haben, orientierten sich bei der Einführung des Wettbewerbsrechts 

stark an den relevanten europäischen Regelungen (wie hauptsächlich den Inhalten der damaligen 

Artikel 85 und 86 der Römischen Verträge).509 Das Erlernen wettbewerblicher Regelungen von 

der europäischen Ebene fand bzw. findet nicht nur vertikal statt (d. h. in Richtung der Beitritts-

kandidaten und Mitgliedsstaaten), sondern auch horizontal (in Richtung von Nicht-Mitglieds-

ländern). So beinhaltet beispielsweise das im Dezember 2007 zwischen der EU und 15 karibi-

schen Ländern (sog. CARIFORUM-Gruppe) geschlossene EPA (Economic Partnership Agree-

ment) vor dem Hintergrund der Tatsache, dass nur vier der CARIFORUM-Länder über Wettbe-

werbsgesetze verfügen und nur zwei jene auch durchsetzen, Absprachen über europäische Un-

terstützung von „design and drafting of appropriate competition policy legislation, […] training 

of CARIFORUM officials involved in the enforcement of competition policy [wie auch] making 

operational of the administrative bodies required to oversee competition policy legislation“ in 

diesen Ländern.510 Ähnlich hierzu beinhalten viele weitere Abkommen der EU mit Nicht-EU-

Mitgliedern, die bislang über kein Wettbewerbsrecht verfügten, substanzielle wettbewerbspoliti-

sche Verpflichtungserklärungen.511 

Die Lernprozesse verlaufen dabei nicht nur in Bezug auf nationale Regelungen. Im Rahmen ei-

nes Kooperationsprojekts, das im Jahr 2000 von der UNCTAD, der EK und dem COMESA ins 

Leben gerufen wurde, wurde beispielsweise die Absicht verfolgt, dem Integrationsraum COME-

SA von europäischer Seite dabei zu helfen, eine regionale Wettbewerbspolitik zu entwickeln und 

zu implementieren. Diese war für die Realisierung einer tieferen wirtschaftlichen Integration der 

COMESA-Länder (in Form einer Freihandelszone wie auch einer für das Jahr 2008 geplanten 

Zollunion) unentbehrlich.512 Im Jahr 2004 „hat man [für COMESA] im Prinzip ein supranationa-

les Wettbewerbsrecht beschlossen“, das es jedoch noch zu implementieren gilt.513 Ein ähnliches, 

                                                 
509 Vgl. Dutz/Vagliasindi (1999), S. 3. Zu diesen Ländern gehörten Ungarn, Polen, die Tschechische und die Slowa-

kische Republik, Bulgarien, Estland, Litauen, Lettland und Rumänien. In Polen, der Tschechischen und Slowa-
kischen Republik, Ungarn, Bulgarien, Estland, Litauen, Lettland, Russland, der Ukraine und Rumänien waren im 
Zeitraum von 1991-2001 auch US-amerikanische Berater im Rahmen von sog. Long-Term-Advisors-
Programmen tätig. Vgl. hierzu OECD Global Forum on Competition (2002), S. 12. 

510 GTZ (2008), S. 33. Zu CARIFORUM bzw. CARICOM vgl. auch Kapitel 3.2.2.3.3.  
511 Vgl. z.B. die Abkommen mit einzelnen Mittelmeerstaaten, welche „include obligations to introduce competition 

legislation similar to that of the EU“, oder auch mit Südafrika, in dem sich die EU zur technischen Assistenz bei 
der Restrukturierung des südafrikanischen Wettbewerbsrechts unter anderem in Form von Expertenaustausch 
und Trainingsaktivitäten verpflichtet. Vgl. auch das Abkommen mit Chile, in dem „the parties agree to coope-
rate and coordinate among themselves for the implementation of competition laws“. GTZ (2008), S. 31 und 
S. 38.Vgl. auch Jenny (2003), S. 985. 

512 COMESA steht für den 1994 gegründeten Common Market for Eastern and Southern Africa, dessen 9 der 19 
Mitglieder sich im Jahr 2000 zu einer Freihandelszone zusammengeschlossen haben. Vgl. www.comesa.int 
[20.03.09], Lipimile/Gachuiri (2005), S. 381 und Kapitel 3.2.2.3.3. dieser Arbeit. Für das COMESA-EK-Projekt 
vgl. die Rede des damaligem Wettbewerbskommissars Monti (2001a), S. 6f. 

513 Drexl (2006), S. 59. 
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jedoch aber nicht derart weitgehendes Programm verlief, beginnend im Jahr 2001, auch zwi-

schen den USA und dem ASEAN.514  

Zwar fanden die meisten der hier angeführten Lernprozesse vielmehr aus politischem Willen und 

unter wissenschaftlichem Einfluss auf die Politik heraus statt, anstatt sich über den Kanal des 

Verbraucher- und Unternehmenseinflusses im politischen Wettbewerb zu ergeben. Dennoch zei-

gen sie, dass die Möglichkeit, die Bedeutung des Wettbewerbs für die wirtschaftliche Leistungs-

fähigkeit eines Landes zu beobachten, Imitationsprozesse verursacht, die zu einer starken (welt-

weiten) Verbreitung der Wettbewerbspolitik beitragen. Mit einer Einführung des Wettbewerbs-

rechts kommen solche Lernprozesse nicht zum Erliegen, sondern bleiben weiterhin bestehen, wie 

die folgenden Beispiele aus den traditionellen (US-amerikanischen und europäischen) Wettbe-

werbspolitiken zeigen. 

3.1.3.2. Gruppe II: Lernprozesse zwischen den USA und der EU  

Die folgende Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und soll lediglich die Exis-

tenz von Lernprozessen anhand von erfolgten Anpassungen und Reformen demonstrieren. Hier-

bei wird zwischen solchen auf der Regelungsebene und denjenigen bei den prozeduralen Regeln 

bzw. dem Regelvollzug unterschieden. Diese zwei Gruppen können weiter dem Bereich der sog. 

Antitrust policy (also dem Anwendungsbereich der Artikel 81 und 82 des EG-Vertrags) oder der 

Fusionskontrolle zugeordnet werden.  

 

Beispiele aus dem Bereich Antitrust Policy 

Als ein Beispiel für Lernprozesse im Bereich der Antitrust policy lässt sich beispielsweise die eu-

ropäische Leitlinie zur Anwendbarkeit von Artikel 81 des EG-Vertrags auf Vereinbarungen über 

horizontale Zusammenarbeit aus dem Jahr 2001 nennen.515 Hier wurde für die Beurteilung unter-

nehmerischer Kooperationsvereinbarungen in Anlehnung an die US-amerikanischen Antitrust 

Guidelines for Collaboration among Competitors516 aus dem Jahr 2000 ein economic approach 

festgelegt. Demnach sind für die entsprechenden Kooperationen positive und negative wettbe-

werbliche Effekte gegeneinander abzuwägen, so dass „ these new rules represent a very conside-

rable convergence between US and EC law and practice“.517  

                                                 
514 FTC/DoJ (2008), S. 7. ASEAN steht für die 1967 gegründete Organisation südostasiatischer Staaten, deren 10 

Mitglieder (unter anderem Singapur, Thailand, Indonesien und Malaysia) im Jahr 1992 eine Freihandelszone 
(AFTA) bildeten. Vgl. http://www.aseansec.org/64.htm [24.03.09] und Kapitel 3.2.2.3.3. dieser Arbeit. 

515 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2001:003:0002:0030:DE:PDF [23.03.09]. 
516 http://www.ftc.gov/os/2000/04/ftcdojguidelines.pdf [24.03.09]. 
517 Monti (2001b), S. 9, genauer hierzu auch Behrens (2008), S. 462. 
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Ein weiteres Beispiel im Bereich der Antitrust policy stellt die Handhabung und insbesondere die 

Verfolgung von Kartellen dar. So führte die EK im Jahr 1996 nach dem Vorbild des US-ameri-

kanischen Corporate Leniency Program aus dem Jahr 1993 zum ersten Mal Kronzeugenprog-

ramme ein. Diese sahen eine „Nichtfestsetzung bzw. wesentlich niedrigere Festsetzung einer 

Geldbuße“ für Kartellteilnehmer vor, wenn diese beispielsweise der EK die Kartellabsprache 

anzeigten.518 Die Anreize für die Zusammenarbeit der Unternehmen mit der Wettbewerbsbehör-

de bei der Kartellaufdeckung wurden weiter durch die im Jahr 2002 (und 2006) erfolgte Modifi-

kation dieses Instruments verstärkt, indem in Anlehnung an die US-amerikanische Regelung 

auch die Transparenz und Rechtssicherheit der Bedingungen für eine Reduktion der Strafe oder 

Geldbuße erhöht wurden.519  

Auch auf prozeduraler Ebene lassen sich Beispiele für Lernprozesse im Antitrust-Bereich finden. 

So trat 2004 die europäische Kartellverordnungsreform in Kraft, in deren Rahmen „die Vorab-

Anmeldung von Vereinbarungen, die gemäß Artikel 81(3) freigestellt werden können“520 (auch 

Ex-ante-Anmeldesystem genannt), entfiel und durch ein Legalausnahme- bzw. ein Ex-post-Kon-

trollsystem ersetzt wurde. Diese Reform resultierte im Verlust des sog. Freistellungsmonopols 

der EK mit den Folgen, dass bei der Ex-post-Kontrolle „all courts and competition authorities 

throughout the European Community [are] able to conduct a full assessment of agreements 

brought before them by assessing their anti-competitive as well as their pro-competitive ef-

fects“ 521. Diese Ausweitung der Rolle „mitgliedsstaatliche[r] Wettbewerbsbehörden und [insbe-

sondere] Gerichte als Anwender[n] europäischer Kartellregeln“522 führte zu einer Annäherung 

des europäischen Vollzugssystems an das US-amerikanische. So können jetzt die einzelstaatli-

chen Gerichte in der EU ähnlich dem US-amerikanischen System angerufen werden, um über die 

Anwendung von Artikeln 81 oder 82 des Vertrags im Rahmen von zivilrechtlichen Streitigkei-

ten, beispielsweise Vertrags- und Schadensersatzklagen“ bzw. „je nachdem, welche Aufgaben 

ihnen das innerstaatliche Recht zuweist“, auch in Verwaltungs- und Strafsachen zu entscheiden. 

                                                 
518 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996Y0718(01):DE:HTML [23.03.09] für die 

europäische Regelung (1996), und http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/0091.pdf [24.03.09] für die Kron-
zeugenregelung der USA. Wie Bätge J. (2009), S. 162 in Anlehnung an Anti-Cartel Enforcement Manual des 
ICN (International Competition Network) verweist, existieren entsprechende Regelungen mitlerweile in über 30 
Wettbewerbsordnungen. Vgl. auch Kovacic (2008/09), S. 323. 

519 Vgl. hierzu http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:045:0003:0005:DE:PDF, [23.04. 
09] für 2002 und http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:298:0017:0022:DE:PDF 
[23. 04.09] für 2006. Trotz der genannten Imitationsprozesse weichen die europäischen und US-amerikanischen 
Regelungen weiterhin in einigen Punkten voneinander ab. Beispielsweise sind in den USA „all officers, direc-
tors, and employees who cooperate […] protected from criminal prosecution”, während die EK aufgrund ihrer 
fehlenden strafrechtlichen Kompetenzen sowieso nur Geldstrafen erheben und somit auch nur einen Geldbußen-
erlass als Kooperationsanreiz anbieten kann. 

520 Budzinski (2006), S. 6. 
521 Monti (2001b), S. 12. Für die Reform vgl. die Verordnung (EG) 1/2003 des Rates vom 16.12.2002. Diese löste 

die Durchführungsverordnung Nr. 17 aus dem Jahr 1962 ab.  
522 Budzinski (2006), S. 8. 
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Auch besitzt nun die EK im Fall eines Verfahrens die Möglichkeit, vor einem einzelstaatlichen 

Gericht als sog. sachverständiger Beistand aufzutreten523.  

Neben diesen prozeduralen Lernprozessen eröffnete die erwähnte Reform durch die Verordnung 

1/2003 nach Art. 7 für die EK auch die Möglichkeit, „Maßnahmen zur Abstellung von Zuwider-

handlungen gegen Art. 82 EG, einschließlich solcher struktureller Art, einzuordnen“524. Diese 

Maßnahmen können bis zur Entflechtung von Unternehmen führen, so wie dies in den USA bei 

der Verletzung des Missbrauchsverbots von Sec. 2 Sherman Act (auch Monopolisierung ge-

nannt) der Fall ist.525 Auch wenn die Entflechtung der Unternehmen durch die EK noch nicht 

praktiziert wird526 – auch wegen der Frage, ob die Kommission mit der Schaffung dieser Rege-

lung „durch das Sekundärrecht [nicht] ihre Befugnisse überschreitet“527 –, beweist bereits ihre 

bloße Existenz, dass auch in diesem Bereich gegenseitige Lernprozesse stattfinden.  

Die Ausführungen zum Bereich des Antitrusts sollen mit dem Hinweis auf die sog. essential faci-

lities doctrine abgeschlossen werden, die der damalige Wettbewerbskommissar Monti 2001 als 

„US’s most succesful export to the European Union“ in den 90er-Jahren bezeichnete.528 Diese 

Doktrin, die den marktbeherrschenden Unternehmen vorschreibt, anderen Unternehmen unter 

gewissen Voraussetzungen den Zugang zu sog. wesentlichen Einrichtungen diskriminierungsfrei 

und entgeltlich zur Verfügung zu stellen, spielte nach ihrer Übernahme aus dem amerikanischem 

Recht zu Beginn der 90er-Jahre im Zuge der europäischen Liberalisierung (Netze und Infrastruk-

tur als wesentliche Einrichtungen) eine große Rolle.529 

 

Beispiele aus dem Bereich der Fusionskontrolle 

Im Bereich der Fusionskontrolle können ebenfalls Lernprozesse zwischen den US-amerikani-

schen und europäischen Regelungen beobachtet werden. Während die USA seit der Einführung 

des sog. Clayton Acts (1914), Sec. 7 und seiner Erweiterung durch den Celler-Kefauver Anti-

merger Act (1950) über eine echte Fusionskontrolle verfügen, wurde die Fusionskontrolle in der 

EU trotz erster Bemühungen in den 70er-Jahren erst 1989 erlassen (Verordnung Nr. 4064/89) 

                                                 
523 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:101:0054:0064:DE:PDF, Punkt 1,4 und 17. 
524 Müller (2004), S. 56.  
525 Vgl. Neugebauer (2004), S. 125. 
526 Vgl. Koeck/Karollus (2008), S. 391. 
527 Müller (2004), S. 57. 
528 Monti (2001b), S. 11. 
529 Vgl. z.B. die Bestimmungen über den Zugang zu den wesentlichen Einrichtungen in den Regelungen für die An-

wendung der Wettbewerbsregeln im Telekommunikationssektor: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUri-
Serv.do?uri=CELEX:31998Y0822(01):DE:HTML [24.03.09]. Zum Einzug des Konzepts in die Rechtsprechung 
des EuGH vgl.Woll (2002), S. 330, zu essential facilities doctrine vgl. Knieps (2008), S. 101 ff. Vgl. auch Flei-
scher (2002), S. 86. 
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und ab 1990 eingesetzt.530 Obwohl deren zum 01.05.2004 in Kraft getretene Reform (Verord-

nung 139/2004) die meisten Beispiele für eine europäische Imitation der US-amerikanischen 

Praxis aufweist, fanden einzelne Lernprozesse schon im Gültigkeitszeitraum der ursprünglichen 

FKVO statt.531 Beispielsweise übernahm die EK in ihrer Fallentscheidung zu Kali+Salz/MdK/-

Treuhand im Jahr 1993 teilweise die Argumentation der failing firm defence (FFD) aus den US-

amerikanischen Horizontal Merger Guidelines, nach der „a merger is not likely to create or en-

hance market power or to facilitate its exercise, if imminent failure of one of the merging firms 

would cause the assets of that firm to exit the relevant market“ 532. Da laut dem Urteil (94/449/-

EC) ohne die beantragte Fusion „MdK would soon be forced out of the market and […] market 

shares then becoming available would essentially go to K+S“, wurde die Berechtigung der FFD 

von der EK erkannt, die Fusion nach Art. 2 Abs. 2 FKVO für rechtmäßig erklärt (Sanierungsfu-

sion) und das Urteil des EuGH bestätigt.533 In der Entscheidung zu BASF/Eurodiol/Pantochim 

(2001) wurde der Ansatz zur Feststellung des Vorliegens einer Sanierungsfusion, vor allem hin-

sichtlich der Prüfkriterien, noch stärker nach der US-amerikanischen Vorgehensweise ausge-

richtet.534  

Im Gültigkeitszeitraum der alten FKVO kam es, basierend auf der FTC-Studie zur Effektivität 

verschiedener Abhilfemaßnahmen aus dem Jahr 1999, auch zu den ersten Lernprozessen in die-

sem Bereich.535 So verabschiedete die EK in Anlehnung hieran im Dezember 2000 die erste Ver-

ordnung über zulässige Abhilfemaßnahmen; diese erfuhr 2008 im Rahmen der neuen FKVO eine 

Revision.536  

Wie bereits erwähnt, sind jedoch die stärksten Lernprozesse innerhalb der Fusionskontrolle am 

Design der Reform der europäischen FKVO sichtbar, die zum 01.05.2004 in Kraft trat und im 

Zeichen des sog. more economic approach steht. Um beispielsweise sicherzustellen, dass sich 

die Fusionskontrolle auch auf „diejenige[n] wettbewerbsschädigende[n] Auswirkungen eines Zu-

sammenschlusses [in oligopolistischen Marktstrukturen] erstreckt, die sich aus nicht koordinier-

tem [unilateralem] Verhalten von Unternehmen“ ergeben (z. B. in Form der Wettbewerbsdruck-

                                                 
530 Vgl. Girardet (2006), S. 58 ff. Vgl. auch Neugebauer (2004), S. 76 f. und S. 83.  
531 Vgl. Jenny (2003), S. 1000. 
532 Horizontal Merger Guidelines (1992/ 97), S. 30. Vgl. auch Neugebauer (2004), S. 125. 
533 Urteil zu Kali+Salz/MdK/Treuhand (1993), S. 11f. 
534 Vgl. Monti (2001b), S. 8, wie auch Urteil zu BASF/Eurodiol/Pantochim (2001), S. 29-35 und Petrasincu (2009), 

S. 359. 
535 Für die Studie vgl. http://www.ftc.gov/os/1999/08/divestiture.pdf [23.04.09]. Vgl. auch Monti (2001b), S. 7f. Un-

ter Abhilfemaßnahmen sind dabei Änderungen der Zusammenschlussausgestaltung zum Ausräumen von Wet-
tbewerbsbedenken zu verstehen.  

536 Vgl. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2001:068:0003:0011:DE:PDF [27.03.09] für 
Notice of Remedies 2001, für die Version nach der Revision im Jahr 2008 siehe http://eurlexeuropa.eu/LexUri 
Serv/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:267:0001:0027:DE:PDF [27.03. 09]. Für die Ähnlichkeit zu US-amerikani-
schem Statement of the FTC´s Bureau of Competition on Negotiating Merger Remedies vgl. mit Fehler! Hyper-
link-Referenz ungültig. [27.03.09]. 
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minderung auf die verbleibenden Wettbewerber durch Verschiebung der Kräfteverhältnisse), 

wurde das ursprüngliche Zusammenschlussverbotskriterium der Entstehung oder Verstärkung 

marktbeherrschender Stellung ersetzt durch dasjenige der „erheblichen Behinderung des wirksa-

men Wettbewerbs“ (SIEC) (vgl. auch Fn. 482).537 Dadurch kam es zu einer wesentlichen Annä-

herung des Wortlautes an das US-amerikanische Kriterium der „substantial lessening of competi-

tion“ (SLC). Wie in Fn. 482 bereits betont, gibt es dennoch Interpretationsunterschiede zwischen 

dem aktuellen europäischen SIEC-Test zur Überprüfung der Gegebenheit des Verbotskriteriums 

und dem US-amerikanischen SLC-Test, die vor dem (Lern-)Hintergrund als weiterhin existieren-

de Potenziale gedeutet werden können. 

Die 2004er-Reform der FKVO führte weiter zur Integration der Elemente der sog. Effizienzver-

teidigung in die Bewertung der Zusammenschlüsse.538 Die US-amerikanische Efficiencies Defen-

se bietet die Möglichkeit, „Effizienzvorteile von Zusammenschlüssen gegen [ihre] negative[n] 

Wettbewerbswirkungen abzuwägen“, und wurde bereits 1984 in die (1982 erstmals veröffent-

lichten) Merger Guidelines aufgenommen und in den neu aufgelegten 1992er-Guidelines weiter 

bestätigt.539 In Anlehnung an diese Defense sollen auch in der europäischen FKVO alle nachge-

wiesenen, den Verbrauchern zugutekommenden, fusionsspezifischen Effizienzvorteile eines Zu-

sammenschlusses bei seiner Beurteilung im Hinblick auf potentielle Behinderung wirksamen 

Wettbewerbs berücksichtigt werden.540  

In den oben angesprochenen Merger Guidelines werden in den USA die analytischen Ansätze 

und auch die von den Wettbewerbsbehörden üblicherweise angewendeten Standards bei der Be-

urteilung horizontaler Zusammenschlüsse veröffentlicht, um die Rechtssicherheit bei der Durch-

setzung der Fusionskontrolle zu erhöhen. Die über 20-jährige Erfahrung der USA im Hinblick 

auf diese Guidelines führte dazu, dass solche Leitlinien auch in der EU etabliert wurden. In den 

ersten EU-Leitlinien aus dem Jahr 2004 wurde nicht nur die Vorgehensweise bei der Beurteilung 

von Effizienzvorteilen in Anlehnung an die US-amerikanischen Guidelines vorgestellt. Auch 

wurden erstmalig - anhand des sog. Herfindahl-Hirschman-Index ermittelte - Marktkonzentra-

                                                 
537 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:024:0001:0022:DE:PDF [26.03.09], vgl. vor 

allem Punkte 25-28 und Art. 2. Vgl. auch Frenz (2006), S. 660. 
538 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:024:0001:0022:DE:PDF [26.03.09] Punkt 29. 

Vgl. auch Leitlinien zur Bewertung horizontaler Zusammenschlüsse, Punkt VII. Effizienzgewinne Fehler! Hy-
perlink-Referenz ungültig. [30.03.09]. 

539 Neugebauer (2004), S. 89. Vgl. auch Horizontal Merger Guidelines (1992/97), S. 32. 
540 Leitlinien zur Bewertung horizontaler Zusammenschlüsse (2004), Punkt 76-78. Analog zu den “den Verbrau-

chern zu gute kommenden Effizienzen“ fordert die US-amerikanische Regelung einen „consumer pass on“ von 
Effizienzen. Strohm (2006), S. 106. 
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tionsgrade als vorläufige Indikatoren für „die wettbewerbliche Bedeutung der Fusionspartner 

und ihrer Mitbewerber“ genannt.541  

Nicht zuletzt fanden die Lernprozesse auch auf prozeduraler Ebene statt. Während noch im Jahr 

2001 die US-amerikanischen Behörden ihre Stellungnahmen nur zu wenigen, aktuell vor die Ge-

richte gehenden Fusionsfällen veröffentlichten (wohingegen die EK all ihre Entscheidungen zu 

angemeldeten Fällen publizierte), begannen sie ab dem Jahr 2004 aus Gründen der besseren Pro-

zedurtransparenz in Anlehnung an die europäische Vorgehensweise mit dem Veröffentlichen 

von „the motivation of their decisions to not challenge some particularly relevant operations“ 542.  

 

Zwischenfazit 

Damit sollen die Ausführungen zu den beobachteten Lernprozessen zwischen den traditionellen 

(EU- und US-)Wettbewerbspolitiken abgeschlossen werden. Die hier angeführten Anpassungs- 

und Reformprozesse belegen zusammen mit den Beispielen der Gruppe I die Tatsache, dass 

WdW in Form des Yardstick-Wettbewerbs für die Wettbewerbspolitiken jeglicher Entwicklungs-

stufen eine empirische Relevanz aufweist. Im Vordergrund scheint hier nicht der tatsächliche 

Wettbewerb zwischen den Jurisdiktionen zu stehen, sondern vielmehr der Lernprozess, der vom 

politischen Willen und dem wissenschaftlichen Einfluss auf die Wettbewerbspolitik getrieben ist.  

Diese Behauptung untermauert auch die aktuelle Existenz interjurisdiktioneller „Lernforen“ für 

Wettbewerbspolitik. In diesen arbeiten Wissenschaftler mit den Mitarbeitern jeweiliger (nationa-

ler) Wettbewerbsbehörden in Form von Meinungsaustausch und Einberufung von Arbeitsgrup-

pen an der Entwicklung von best practices und Guidelines bezüglich unterschiedlicher wettbe-

werblicher Tatbestände zusammen. Diese Zusammenarbeit wird stark politisch unterstützt. So ist 

beispielsweise das 2001 gegründete International Competition Network (ICN) zurückzuführen 

auf politische Bemühungen der USA – konkret des ICPAC (International Competition Policy 

Advisory Committee) des Department of Justice (DoJ) – und auf Unterstützung durch den dama-

ligen europäischen Wettbewerbskommissar Monti.543 Die freiwillige Kooperation der ursprüng-

lich 14 Gründungsmitglieder (aktuell sind es über 90 Mitglieder) setzt sich mit den Problemen 

des „competition law enforcement“ auseinander und bezeichnet sich selbst als „specialized yet 

informal venue for maintaining regular contacts and addressing practical competition con-

                                                 
541 Leitlinien zur Bewertung horizontaler Zusammenschlüsse (2004), Punkt III: Marktanteil und Konzentrationshö-

he. Vgl. hierzu auch Monti (2004), S. 3 und Petrasincu (2009), S. 129 und S. 206. 
542 Monti (2004), S. 3. Vgl. auch Monti (2001b), S. 14 und die FTC Competition Enforcement Database unter  Feh-

ler! Hyperlink-Referenz ungültig. [30.03.09]. 
543 Vgl. Theurl/Matschke (2006), S. 157 f. 



 142

cerns“.544 Ziel ist es, durch den Dialog und gemeinsame Working Groups und Workshops einen 

Konsens über bzw. Konvergenz hin zu „sound competition antitrust principles across the global 

antitrust community“ herbeizuführen.545 Allein die Existenz dieses Forums und seine trotz des 

freiwilligen Charakters steigende Mitgliederzahl zeugen von dem empirisch gegebenen Lernpo-

tenzial im Bereich der Wettbewerbspolitik und stellen somit einen weiteren Nachweis der empi-

rischen Relevanz des Yardstick-Prozesses dar. 

Abschließend lassen sich die zur ersten hier betrachteten WdW-Form ausgearbeiteten Kenntnisse 

wie folgt zusammenfassen: Solange von einer wirtschaftlichen Unabhängigkeit der Jurisdiktio-

nen ausgegangen werden kann, stellt der Yardstick-Wettbewerb der Wettbewerbspolitiken eine 

theoretisch denkbare (siehe 3.1.1.2.), empirisch nachweisbare (siehe 3.1.3.) als auch grundsätz-

lich politisch durchsetzbare (siehe 3.1.2.) Form des Systemwettbewerbs dar, innerhalb derer kei-

ne systematischen race-to-the-bottom-Prozesse identifiziert (siehe 3.1.2.) werden können, son-

dern vielmehr langfristig positive Effekte des Lernprozesses über die Ausgestaltung und effekti-

ve Durchsetzung der Wettbewerbspolitik zu erwarten sind. Vorausetzung hierfür ist die mehr-

mals betonte Notwendigkeit des parallelen Nebeneinanderbestehens unterschiedlicher nationaler 

dezentraler Wettbewerbsregime.  

3.2. WdW als ein indirekter Regulierungswettbewerb durch Außenhandel (Typ II) 

3.2.1. Existenz und Funktionsfähigkeit des WdW von Typ II 

3.2.1.1. Allgemein 

Die im Folgenden zu erörternde Form des Regulierungswettbewerbs lässt sich als Yardstick-

Wettbewerb beschreiben, der um die Annahme der interjurisdiktionellen Gütermobilität erweitert 

                                                 
544 http://www.internationalcompetitionnetwork.org/index.php/en/about-icn [01.04.11]. Vgl. auch Theurl/Matschke 

(2006), S. 157.  
545 http://www.internationalcompetitionnetwork.org/index.php/en/about-icn [01.04.11]. Lernprozesse werden hier 

unterstützt über die durch den Meinungsaustausch geschaffene Transparenz („information mediation“) und die 
so verbesserte Regelvergleichbarkeit, als auch durch gemeinsame best practice-Identifizierung, die einen gewis-
sen Gruppenzwang zu ihrer Imitation („imitation incentives“) entstehen lässt. Budzinski (2008), S. 186. Vgl. 
auch Kerber/Budzinski (2004), S. 55. Um infolge der geförderten Prozesse der „best rule harmonisation“ und 
der hiermit einhergehenden absinkenden institutionellen Diversität langfristig den Yardstick-Wettbewerb jedoch 
nicht zum Erliegen zu bringen, muss bei den Lernprozessen die (bereits betonte) ständige Evolution des Regulie-
rungsobjekts der Wettbewerbspolitik durch endogene und exogene Datenänderungen berücksichtigt werden. Bei 
ihrer Existenz kann „einmalige[] yardstick competition mit anschließender Harmonisierung“ zwar zur Ermit-
tlung überlegener Lösungen im status quo, jedoch aber nicht zur dauerhaften Generierung solcher Lösungen bei-
tragen. Budzinski (2004b), S. 95 und S. 96. Einen langfristigen „framework for an organised yardstick compe-
tition“ liefern Lernforen folglich nur dann, wenn sie die Lerndynamik durch Förderung von Flexibilität und In-
novationsfähigkeit (als Gegensatz zu „culture consensus“ bzw. „institutional conservatism“) und von gewisser 
Grund-Diversität der Wettbewerbsregeln erhalten können. Die Voraussetzung gewisser Grund-Diversität von 
Wettbewerbsregeln erscheint vor dem Hintergrund dessen, dass „overall best practices“ nicht existieren und 
folglich „some sort of a `geography of best practice clusters` would be needed“, durchaus realisierbar. Budzinski 
(2008), S. 187 und S. 186. 
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wird.546 Während also der unter 3.1. dargestellte, durch den politischen Wettbewerb angetriebene 

Prozess des gegenseitigen Beobachtens und Experimentierens weiterhin besteht und institutio-

nelle Lernprozesse generiert, kommt der internationale Güterhandel als möglicher Transmis-

sionskanal hinzu, indem auf jurisdiktionelle rechtliche Regeln als Inputfaktoren „für die eigentli-

che Produktion […] über den Umweg der Wettbewerbsfähigkeit nationaler Produkte auf interna-

tionalen Märkten […] indirekt ein Wettbewerbsdruck ausgeübt [wird]“547. Unternehmen der Ju-

risdiktionen, die im Vergleich zum Ausland überlegene Regulierungen bereitstellen können (wie 

beispielsweise einen effizienten Anleger- und Gläubigerschutz, der unternehmerische Finanzie-

rungskosten im Vergleich zum Ausland verringert; oder einen effektiven Wettbewerbsschutz, der 

sich in stärkerer Innovationsfähigkeit der einheimischen Unternehmen niederschlägt), erlangen 

so Kosten- bzw. Wettbewerbsvorteile auf den internationalen Gütermärkten, die in (relativ zu 

ihren Konkurrenten) höheren Marktanteilen resultieren. Die Existenz und Beobachtung dieser 

Kosten- bzw. Wettbewerbsvorteile gibt zum einen den ausländischen Politikern einen direkten 

Anreiz zur Verbesserung der Exportchancen eigener Industrien durch entsprechende Ausgestal-

tung einheimischer Regulierungen. Zum anderen kann sie aber auch bewirken, dass ausländische 

Unternehmen und Unternehmensverbände versuchen, auf zuständige Politiker dahingehend ein-

zuwirken, dass sie diese Regulierungen ändern, um die Position der Unternehmen und Unterneh-

mensverbände zu verbessern.548  

Diese rein politischen bzw. unternehmensinduzierten Anreize zur Erhöhung der relativen Wett-

bewerbsfähigkeit eigener Unternehmen können dabei in eine positive als auch negative (im Sin-

ne von Protektion) Richtung wirken. Importsubstituierende Industrien, die meistens gut organi-

siert sind, erscheinen so vergleichsweise stark am Schutz vor wettbewerbsfähigen ausländischen 
                                                 
546 Weil die Produktionsfaktoren und Individuen weiterhin immobil bleiben, entspricht dieses Szenario den Annah-

men der traditionellen Außenhandelstheorie. Vgl. Kerber (2007a), S. 12. Die Annahme der Gütermobilität kann 
auch auf die Dienstleistungen ausgeweitet, deren “Erstellung“ keine Dienstleisterpräsenz vor Ort in ausländi-
scher Jurisdiktion, also keine internationale Faktormobilität, voraussetzt.  

547 Heine (2003), S. 100. Die internationale Wettbewerbsfähigkeit der einheimischen Unternehmen soll im Folgen-
den anhand ihrer relativen Marktanteile bzw. erwirtschafteten Gewinnspannen beurteilt werden. Zu der Vergrö-
ßerung der „Wissenserwerbsmöglichkeiten der Marktteilnehmer“ durch die Aufnahme vom Außenhandel vgl. 
auch Christl (2001), S. 104 und S. 106. 

548 Vgl. Kerber (2007a), S. 12, Kerber (2003), S. 38, wie auch Kerber (2000), S. 76. Vgl. auch Heine (2003), S. 100. 
Vor allem bei Regulierungen, die sich auf konkrete Produkteigenschaften beziehen, wie z.B. technische oder ge-
sundheitliche Standards oder Qualitätsnormen, besteht eine wichtige Voraussetzung für die Ingangsetzung des 
oben beschriebenen Prozesses darin, dass unter Regulierung einer Jurisdiktion hergestellte Produkte in den ande-
ren Jurisdiktionen gehandelt werden dürfen, diese also jene Regulierungen als zulässig anerkennen (Ursprungs-
landprinzip) und so sicherstellen, dass die Konsumentenwahl eines „grenzüberschreitenden Vertragspartners [im 
Sinne eines Güter- oder Dienstleistungsherstellers] immer zugleich mit der Wahl eines Regulierungssystems“ 
einhergeht. Apolte (2007), S. 59. Bei anderen eher allgemeinen Regulierungen, wie z.B. der Wettbewerbspolitik, 
reicht es fürs Zustandekommen des Regulierungswettbewerbs dagegen aus, die Existenz des internationalen Gü-
terhandels zu garantieren. Vgl. hierfür auch Kerber (2007), S. 13. Diese Unterscheidung entspricht derjenigen 
von Wegner (1999), S. 13, der zwischen dem Regulierungswettbewerb mit Regulierungen, deren Regulierungs-
nutzen als kollektives Gut realisierbar ist (Umwelt- oder Wettbewerbspolitik), und dem Regulierungswettbewerb 
mit Regulierungen, deren Regulierungsnutzen den Charakter eines privaten Gutes aufweist (jegliche Produktre-
gulierungen), unterscheidet. 
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Mitkonkurrenten interessiert zu sein (Nachfrager auf dem „Markt für Protektion“)549. Für die ex-

portierenden Unternehmen ist hingegen in jener Hinsicht keine eindeutige Tendenz zu ermitteln, 

da Lobbying nicht wettbewerbsfähiger einheimischer Exporteure zugunsten von Regulierungen, 

die ausländische Produzenten diskriminieren (wie beispielsweise zugunsten von der Befreiung 

der Exportkartelle aus dem Kartellverbot), genauso denkbar erscheint wie ein Lobbying zuguns-

ten von nicht-diskriminierenden Regulierungen zur Senkung gewisser unternehmerischer Trans-

aktionskosten. In der einheimischen Unternehmenskonstellation können aber genauso auch Pro-

duzenten von nicht international handelbaren bzw. gehandelten Gütern vertreten sein, deren Inte-

ressen an der Ausgestaltung der heimischen Regulierungen folglich nicht notwendigerweise von 

der Wettbewerbssituation auf den internationalen Gütermärkten abhängig sein müssen. Ob eine 

Jurisdiktion „durch internationalen Wettbewerb auf Gütermärkten […] bei sinkender internatio-

naler Wettbewerbsfähigkeit [ihrer Unternehmen] zu effizienten Anpassungen jeweiliger Regulie-

rungen gezwungen werden kann“, hängt also mitentscheidend von der hier gegebenen Kombina-

tion der exportierenden, importsubstituierenden und reinen Binnenmarktunternehmen ab, von 

ihrer Organisationsfähigkeit bei der Interessendurchsetzung gegenüber Politikern wie auch von 

der Frage, inwiefern mögliche Wohlfahrtsverluste gewisser (protektionistischer) Regulierungs-

politik auf andere Jurisdiktionen abgewälzt werden können. Daher stellt sich bei dieser Form des 

Regulierungswettbewerbs die berechtigte Frage nach der Wirksamkeit des Selektionsdrucks.550  

Die Heterogenität der Zusammensetzung der jurisdiktionellen Unternehmenskonstellation kann 

selbst bei einem wirksamen Selektionsdruck Probleme der Selektionsgenauigkeit verursachen. 

Der Selektionsdruck wird nämlich aufgrund von möglicherweise stark unterschiedlichen oder so-

gar widersprüchlichen, von den Unternehmen an die Politiker gerichteten Wünschen zur Anpas-

sung oder Änderung der konkreten Regulierung, „keineswegs unterschiedslos auf [diese] weiter-

geleitet“.551  

Neben solchen für den Transmissionskanal des Außenhandels typischen Problemen bleiben bei 

dieser Form des Regulierungswettbewerbs die zum großen Teil auf Defizite des intrajurisdiktio-

nellen politischen Wettbewerbs zurückzuführenden Probleme des alleinigen Yardstick-Wettbe-

                                                 
549 Vgl. Gandolfo (1994), S. 158f. So sollen die Effizienzmängel der einheimischen importsubstituierenden Industrie 

durch Vorteile aus spezifischen Regulierungen gegenüber ausländischer Konkurrenz kompensiert werden. 
Denkbar, in der Realität jedoch nicht so häufig derart gegeben, wie von den importsubstituierenden Industrien 
als Argument vorgetragen, ist aber auch die Situation, in welcher der Schutz vor eigentlich nicht wettbewerbsfä-
higen, aber durch gewisse ausländische Regulierungen unterstützten Produzenten gesucht wird.  

550 Heine (2003), S. 101. Als einen weiteren Aspekt, der den Selektionsdruck in dieser Form des Regulierungswett-
bewerbs vermindert, erwähnt hier Heine den Wechselkursmechanismus. Vgl. auch Kerber/Budzinski (2004), 
S. 45. Zu Bedeutung der gegebenen jurisdiktionellen Unternehmenskonstellation für die Relevanz der beschrie-
benen Form des Regulierungswettbewerbs siehe auch Kerber/Budzinski (2003), S. 19, Guzman (2001), 
S. 1153 ff. und Guzman (2004), S. 359. 

551 Heine (2003), S. 102. 
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werbs (vgl. Kapitel 3.1.1.1.) bestehen. Genauso fließen hier aber auch seine positiven Aspekte 

(Yardstick-Wettbewerb als ein Entdeckungsverfahren) mit ein. Die induzierten kollektiven Lern-

prozesse stützen sich dabei neben der bisherigen ausschließlichen Beobachtung unterschiedlicher 

jurisdiktioneller rechtlicher Regelungen zusätzlich auf ihre – durch die Verbraucher (Exit- und 

Voice-Option), die Unternehmen (Voice-Option) als auch die Politiker empfundene – Problem-

lösungsfähigkeit hinsichtlich der internationalen Wettbewerbsfähigkeit einheimischer Produkte. 

Dies bringt, wie die folgenden Ausführungen zeigen, nicht nur Chancen auf eine bessere Bewäl-

tigung des konstitutionellen Wissensmangels über die optimale Regulierungsausgestaltung mit 

sich, sondern auch Risiken (vor allem in Form von strategischer Wirtschaftspolitik gegenüber 

ausländischen Jurisdiktionen).  

3.2.1.2. Wettbewerbspolitik 

Wie im Kapitel 2.1. besprochen, geht der Globalisierungsprozess nicht nur mit einem verstärkten 

interjurisdiktionellen Informationsfluss einher, sondern auch mit einer starken Zunahme grenz-

überschreitender Interaktionen, beispielsweise in Form des grenzüberschreitenden Handels. Da-

her kann berechtigterweise der Frage nachgegangen werden, inwiefern diese allgemeinen Vor-

aussetzungen im Hinblick auf die Wettbewerbspolitik einen Regulierungswettbewerb im oben 

beschriebenen Sinne hervorrufen können. Hierfür ist analog zur Vorgehensweise bei der Unter-

suchung des WdW-Typs I die Übertragbarkeit der allgemeinen Voraussetzungen auf die Wettbe-

werbspolitik zu prüfen. Da diese im Sinne Wegners (vgl. Fn. 548) zu Regulierungen gehört, de-

ren Regulierungsnutzen in Form eines kollektiven Gutes und nicht innerhalb einer Transaktions-

beziehung anfällt, werden die Konsumenten – anders als zum Teil im Fall der Produktregulierun-

gen – kaum ihren Beitrag zur konkreten Produktbeschaffenheit direkt wahrnehmen bzw. unter-

scheiden können (vgl. auch Kapitel 3.1.1.2.).552 

3.2.1.2.1. Restriktive und permissive Ausgestaltung der Wettbewerbspolitik als Instrument zur 
Erhöhung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit inländischer Produkte 

Dennoch beeinflussen „unterschiedliche [wettbewerbspolitische] Ausgangsbedingungen in den 

jeweiligen Heimatländern […] die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen erheb-

lich“. 553 Beispielsweise kann eine restriktive Wettbewerbspolitik, die auf Herbeiführung und 

Aufrechterhaltung wettbewerblicher Strukturen ausgerichtet ist, die einheimischen Unternehmen 

                                                 
552 Aus dem Konsum des kollektiven Gutes Wettbewerbsschutz können, sobald dieses hergestellt wurde, weder 

Konsumenten noch Produzenten der “herstellenden“ Jurisdiktion ausgeschlossen werden. Zudem zeichnet sich 
der Konsum des Wettbewerbsschutzes durch Nichtrivalität aus. Die Bedeutung dieser Aspekte wird dabei vor al-
lem für den Typ III des WdWs hervorzuheben sein, im Rahmenn dessen die Standortwahl und somit der Regu-
lierungsexit der Unternehmen neben demjenigen der Konsumenten zulässig ist.  

553 Kantzenbach/Kinne (1997), S. 67. 
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zur Realisierung der Wettbewerbsvorteile (ausschließlich) über Leistungssteigerung zwingen 

und so deren Kosten- bzw. Innovationsvorteile im Vergleich zur ausländischen Konkurrenz ge-

nerieren, die in Form von Kaufentscheidungen in- als auch ausländischer Verbraucher „belohnt“ 

werden.554 Gleichzeitig erscheinen Szenarien möglich, in denen umgekehrt eine weniger restrik-

tive (permissive) Wettbewerbspolitik zur Erhöhung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit 

der Jurisdiktionsunternehmen beiträgt, indem die Duldung von Marktmacht und antiwettbewerb-

lichem Verhalten einheimischer Unternehmen in einer Verdrängung ausländischer Konkurrenten 

auf internationalen Gütermärkten resultiert und so Kaufentscheidungen zugunsten einheimischer 

Produkte erzwingt.555 Verbindungskanäle (bzw. Feedbackmechanismen) zwischen der Kaufent-

scheidung zugunsten eines Gutes (Exit) und der Wettbewerbspolitikausgestaltung, unter welcher 

dieses Gut produziert wurde, können also trotz der mangelnden Fähigkeit der Verbraucher, den 

Beitrag der Wettbewerbspolitik zur Güterbeschaffenheit direkt zu erkennen und zu beurteilen, 

identifiziert werden: Ein WdW vom Typ II erscheint daher durchaus vorstellbar.556 

                                                 
554 Vgl. Kantzenbach/Kinne (1997), S. 67. Die Leistungssteigerung kann unterschiedliche Formen annehmen, wie 

z.B. die Verbesserung der Unternehmensorganisation, der Unternehmensstrategie und -technologie, des Unter-
nehmensmanagements oder des –produktportfolios. Zu beachten ist auch, dass restriktive Wettbewerbspolitik 
„as an incentive for domestic enterprises to develop or to discover new marktes“ und somit auch zugunsten einer 
Exporterhöhung wirken kann. Sie sichert nämlich die Exportfähigkeit der Produkte und lässt  inländische Unter-
nehmen nach neuen Märkten mit (im Vergleich zu einheimischem Markt) “einfacheren“ wettbewerbspolitischen 
Verhältnissen suchen. Mitschke (2008), S. 230 f. Vgl. auch KOM (2004) 293, S. 5 mit dem Hinweis auf „um-
fangreiche Nachweise dafür, dass ein lebhafter Inlandswettbewerb den Erfolg auf den internationalen Märkten 
fördert“ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0293:FIN:DE:PDF [23.03.09]. 

555 Vgl. Kantzenbach/Kinne (1997), S. 68 wie auch Kerber/Budzinski (2004), S. 41 ff. Unabhängig von der Frage 
der internationalen Wettbewerbsfähigkeit einheimischer Unternehmen kann die Außenhandelsliberalisierung (so 
wie sie bei diesem WdW-Typ vorausgesetzt wird) Anreize zur laxeren Wettbewerbspolitik erzeugen, wenn die 
Wettbewerbspolitik in den Jurisdiktionen für ein Substitut zur Liberalisierung bzw. Deregulierung des Außen-
handels gehalten wird. Einer solchen Lockerung der Wettbewerbspolitik liegt die Vorstellung zugrunde, dass die 
infolge der Handelsliberalisierung bewirkte räumliche Vergrößerung der relevanten Märkte den Konzentrations-
grad auf Inlandsmärkten oder die Marktanteile einheimischer Unternehmen verringert, die Wahrscheinlichkeit 
kollektiver Marktbeherrschung senkt oder aber die Abstimmung von Verhaltensweisen zwischen Konkurrenten 
erschwert, so dass private Wettbewerbsbeschränkungen zunehmend weniger durchsetzbar werden. Dabei wird 
die (empirisch belegte) Möglichkeit der infolge der Wettbewerbsintensivierung verstärkten Anreize zu (priva-
tem) wettbewerbsschädlichem Verhalten (also zur Substitution hoheitlicher Handelsschranken durch private) au-
ßer Acht gelassen. Zur ambivalenten Wirkung der Handelsliberalisierung auf den Wettbewerb vgl. z.B. Koop-
mann (2000), S. 13 ff., Großmann (1998), S. 14 f. oder Jacquemin (1995), S. 784. Zur wettbewerbspolitischen 
Unzulänglichkeit von Handelsliberalisierung anhand von Beispielen wie Hong Kong oder Singapur siehe auch 
Wins (2000), S. 73 und Baetge (2009), S. 125 f.  

556 Von besonderer Bedeutung erscheint hier, dass „alleine aus der Faktizität der Abwanderung [hier im Sinne einer 
Konsumentscheidung zugunsten eines Gutes] noch nicht auf die Motive der Abwanderer geschlossen werden 
darf“. So unterscheidet Wegner (1999), S. 19 bei Regulierungen, deren Regulierungsnutzen in Form eines Kol-
lektivgutes anfällt (vergleichbar mit der Wettbewerbspolitik), drei alternative Interpretationen einer Abwande-
rungsentscheidung der Regulierungsnachfrager (Unternehmen). Neben der Freifahreroptionswahrnehmung, bei 
welcher sich der Nachfrager trotz der Übereinstimmung des Regulierungsnutzens und der Regulierungskosten 
mit seinen individuellen Präferenzen aus der gegebenen Regulierung zum Zweck der Nichtkostenbeteiligung zu-
rückzieht, besteht weiter die Möglichkeit der Abwanderung infolge eines hinter seinen Kosten zurückfallenden 
Regulierungsnutzens, und nicht zuletzt auch die Möglichkeit der Abwanderung aufgrund eines unzureichenden 
Informationsstandes (d.h. Abwanderung, obwohl man bei besserer Information eigentlich „zahlungsbereit“ für 
die einheimische Regulierung wäre). Während die Nachfragerentscheidungen zugunsten eines Gutes, das bei zu-
grunde liegender restriktiver Wettbewerbspolitik hergestellt wurde, als Signale im Sinne des zweiten Falls ge-
deutet werden könnten, ist bei Nachfrageentscheidungen zugunsten eines unter laxerer wettbewerbspolitischer 
Regelung hergestellten Gutes eher von Signalen im Sinne des Falls drei auszugehen. In Anlehnung an Bätge J. 



 147

Um der Tatsache gerecht zu werden, dass jene Mechanismen (im Sinne des Selektionsdrucks) 

offensichtlich in Richtung einer Verstärkung (Alternative I – „ordo liberal policy“) als auch ei-

ner Lockerung (Alternative II) des effektiven Wettbewerbsschutzes in den jeweiligen Jurisdiktio-

nen wirken können, sind zunächst für beide Alternativen die denkbaren Formen des WdWs (wie  

in der Tabelle 4 abgebildet) zu beschreiben, bevor sie im Rahmen des Kapitels 3.2.2. hinsichtlich 

der in Abbildung 14 ausgearbeiteten Leitfadenpunkte zu diskutieren sind.557  

3.2.1.2.2. Mögliche Formen des WdW-Typs II 

Tabelle 4: Mögliche Formen des WdW als eines durch Außenhandel und freien Informationsfluss indu-
zierten Regulierungswettbewerbs  

 
Quelle: Kerber/Budzinski (2004), S. 40-46 und Version (2003), S. 16 f. 

Szenarien Ia und Ib 

Die hier als Ia bzw. Ib bezeichneten Szenarien gehen von der Existenz der Anreize zu effektivem 

Wettbewerbsschutz aus. Zurückzuführen sind diese Anreize entweder auf die Vorstellung, dass 

„highly competitive domestic markets […] will render domestic firms fitter for international 

competition, especially with – and in comparison to – foreign firms […] used to less competitive 

market conditions“, oder aber auf die Tatsache, dass in den betrachteten Jurisdiktionen nur weni-

ge (international tätige) Produzenten angesiedelt sind und somit ein starker Fokus auf dem 

Schutz der einheimischen Konsumenten vor Wettbewerbsbeschränkungen auf internationalen 

Gütermärkten liegt.558 Naheliegend ist eine solch positive Einstellung hinsichtlich des Wettbe-

                                                                                                                                                             
(2009), S. 144 soll hier auch an die theoretische Möglichkeit des Exits für Unternehmen in Rahmen dieses 
WdW-Typs aufmerksam gemacht werden. Insbesondere für „unwichtigere Märkte“ bestünde diese im „Rückzug 
aus dem jeweiligen Markt“, wie beispielsweise bei der „Drohung Microsofts, sein Betriebssystem in Korea vom 
Markt zu nehmen, falls die dortige Wettbewerbsbehörde Änderungen an Windows anordne“. In einem solchen 
Fall wäre auf die potentiellen Abwanderungsmotive viel einfacher zu schließen als bei Regulierungs-Exit durch 
Konsumenten.  

557 Die Bezeichnung „ordo liberal policy“ geht dabei zurück auf H.W. Sinn (2003), S. 188, der dieser Alternative die 
sog. „first-mover-policy“ gegenüberstellt. 

558 Kerber/Budzinski (2004), S. 40. Mitschke (2008), S. 239 bezeichnet das zweite Szenario als „a parochial bias to-
wards a stricter competition policy […] in the case that state is a net importer of certain goods“. Genauso auch 
Guzman (2004), S. 359. Zu beachten ist, dass diese Strategie sog. extraterritoriale Anwendung des einheimi-
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werbsschutzes in Jurisdiktionen mit tatsächlich politisch unabhängigen Wettbewerbsbehörden, 

die häufig eine starke Neigung zugunsten strikter Wettbewerbspolitik aufweisen, da diese ihre 

Reputation, Autorität und Unabhängigkeit stärkt.559 Eine positive Einstellung hinsichtlich des 

Wettbewerbsschutzes könnte aber auch in Jurisdiktionen mit kleinem Binnenmarkt und einer 

entsprechend starken Abhängigkeit von den Absatzmöglichkeiten auf den internationalen Güter-

märkten erwartet werden, oder aber in Jurisdiktionen, in denen die wirtschaftliche Bedeutung der 

international ausgerichteten Produktionssektoren gemessen an den volkswirtschaftlichen Kosten, 

die aus Monopolisierungstendenzen auf internationalen Gütermärkten für die einheimischen Ver-

braucher resultieren, als relativ gering einzuschätzen ist.560 Können solche Jurisdiktionen die 

Wettbewerbsfähigkeit einheimischer Unternehmen steigern (Ia) bzw. den Schutz einheimischer 

Konsumenten vor Marktmachttendenzen auf internationalen Gütermärkten gewährleisten (Ib), 

d. h. ist das Feedback aus der Ausübung der Exit-Option in- bzw. ausländischer Konsumenten 

positiv, so kann eine Verfestigung der positiven Einstellung zum Wettbewerbsschutz durch den 

intrajurisdiktionellen politischen Wettbewerb vermutet werden. Denn diese Einstellung lässt im 

Fall von Ia die exportierenden als auch importsubstitutionsorientierten Unternehmen und ihre 

Mitarbeiter profitieren, im Fall von Ib dagegen breite Konsumentengruppen.561 Jurisdiktionen 

mit laxerer Wettbewerbspolitik müssten dann aufgrund ihrer nicht konkurrenzfähigen exportie-

renden bzw. importsubstituierenden Unternehmen (Fall Ia) bzw. ihrer Konsumenten, die Renten 

ausländischer Monopole finanzieren (Fall Ib), konsequenterweise aus dem Transmissionskanal 

des internationalen Handels ein negatives Feedback erhalten. Dieses kann infolge der Ausübung 

der Voice-Option durch einheimische Wähler politisch-ökonomisch motivierte Anreize zur An-

hebung des einheimischen Wettbewerbsschutzes schaffen, so dass der WdW in einer race-to-the-

top-Entwicklung mit zunehmendem Wettbewerbsschutz resultiert.562 Der parallel hierzu existie-

rende Lernprozess im Rahmen des Yardstick-Wettbewerbs unterstützt diese Tendenzen, während 

gleichzeitig seine eigene Wirksamkeit durch den internationalen Güterhandel und somit (im Ver-

gleich zum WdW-Typ I) zusätzlich vorhandene Lernanreizkanäle verstärkt wird. 

                                                                                                                                                             
schen Wettbewerbsrechts voraussetzt, um ausländische - private oder staatliche - Wettbewerbsbeschränkungen 
abzuwehren. Auf die Einzelheiten einer solchen Wettbewerbsrechtsanwendung soll im Kapitel 3.2.2.2.3 einge-
gangen werden. 

559 Vgl. Mitschke (2008), S. 156. Vgl. auch Horn/Levinsohn (1997), S. 28. 
560 Für eine positive Einstellung zum Wettbewerbsschutz spricht im ersten Fall, dass der Binnenmarkt zu klein sein 

kann, damit auf Basis einheimischer Markmacht Effizienzgewinne auf internationalen Gütermärkten (aus eco-
nomies of scale and scope und Synergien) realisiert werden können. Dass kleine offene Ökonomien nicht nur 
Anreizen zu strikter Ausgestaltung ihrer Wettbewerbspolitik unterliegen müssen, sondern auch Gründe für ihre 
permissive Ausgestaltung haben können, betont Mitschke (2008), S. 177. Guzman (2004), S. 359 argumentiert 
ähnlich, indem er für nettoexportierende Länder (also Ländern mit höherem Anteil an globaler Produktion als an 
globalem Konsum und somit sehr passend für kleine offene Volkswirtschaften) eine Tendenz zu „more permissi-
ve competition policy regime“ sieht als für geschlossene Volkswirtschaften. „Especially small, open economies 
[…] may choose not to adopt any antitrust law“. Guzman (2001), S. 153. 

561 Vgl. Kerber/Budzinski (2004), S. 41.  
562 Vgl. ebenda, S. 41. 
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Inwiefern jedoch Jurisdiktionen, die eine restriktive Wettbewerbspolitik betreiben, aus dem in-

ternationalen Güterhandel (bzw. der Exit-Option-Ausübung der Konsumenten) tatsächlich ein 

positives Feedback erhalten können, hängt wesentlich von der Art der in anderen Jurisdiktionen 

betriebenen Wettbewerbspolitik ab. Die im Folgenden vorzustellenden Formen der strategischen 

Wettbewerbspolitik, die analog zu denjenigen der strategischen Außenhandelspolitik auf der 

Vorstellung basieren, dass die Wettbewerbsfähigkeit einheimischer Unternehmen durch Zuges-

tändnisse in der Regulierung erhöht werden kann (also beispielweise durch eine laxere Wettbe-

werbspolitik), können nämlich, wie die folgenden Beispiele zeigen, positive Signale aus dem 

Außenhandel hinsichtlich restriktiver Wettbewerbspolitik anderer Jurisdiktionen zunichte ma-

chen. Da der strategische Einsatz der Wettbewerbspolitik zur Förderung der internationalen Wet-

tbewerbsfähigkeit heimischer Unternehmen umso wahrscheinlicher wird, je geringer der Spiel-

raum für die strategische Außenhandelspolitik ausfällt, und gleichzeitig im Rahmen der weltwei-

ten Handelsliberalisierung unter dem Dach der WTO wesentliche nationale handelspolitische 

Kompetenzen an die internationale Ebene abgegeben wurden (und somit „überstaatlichen Rest-

riktionen unterliegen“), muss dabei die strategische Wettbewerbspolitik als ein möglicherweise 

hoch empirisch relevanter Sachverhalt angesehen werden.563 

Szenario IIa 

Als erstes ist das Szenario (IIa) des Zulassens einheimischer Marktmacht zum Zweck der Effi-

zienzrealisierung auf internationalen Märkten zu untersuchen. Relevant ist dieses Szenario vor 

allem für international werdende nationale Märkte oder aber Märkte mit rapidem technologi-

schem Wandel. In Anspielung auf die im Fusionsbewertungsbereich angewandte Abwägung pro- 

und antiwettbewerblicher Effekte eines Zusammenschlusses (efficiencies defense, siehe Kapitel 

3.1.3.2) kann es auch international competitiveness defense genannt werden.564  

Da internationale Märkte häufig weiter als die nationalen ausfallen und folglich einen größeren 

Betriebsumfang zur Effizienzrealisierung voraussetzen, wird hier durch die Duldung einer ge-

wissen einheimischen Marktmacht und somit auch allokativer Ineffizienzen im Inland versucht, 

einheimischen Unternehmen zur Erlangung von Größenvorteilen auf internationalen Märkten zu 

verhelfen. Sofern diese tatsächlich realisiert werden, was in der Realität häufig nicht der Fall 

                                                 
563 Blässing (2004), S. 44. Vgl. auch Kerber/Budzinski (2004), S. 46, Basedow (1998), S. 2 und Neven/Seabright 

(1997), S. 396 f. 
564 Vgl. Kerber/Budzinski (2004), S. 42 wie auch Mitschke (2008), S. 199. Die Relevanz dieses Szenarios für Märk-

te mit rapidem technologischem Wandel ergibt sich aus der Vorstellung, dass marktdominante Unternehmen auf-
grund ihrer besseren Ausstattung mit finanziellen Mitteln und intellektuellen Ressourcen signifikant schneller In-
novationen generieren können als weniger dominante. Die Nachteile aus der einheimischen Marktmacht der/des 
geförderten Unternehmen/Unternehmens können dann möglicherweise durch Vorteile aus den Innovationen 
überkompensiert werden. Die Richtigkeit eines solchen Szenarios hängt entscheidend davon ab, inwiefern fi-
nanzstarke Unternehmen tatsächlich höhere Innovationskraft besitzen.  
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ist565, könnten neben den geförderten Unternehmen insbesondere ausländische Verbraucher lang-

fristig von sinkenden Preisen profitieren, während die inländischen Verbraucher als auch die 

Konkurrenten des geförderten global players Nachteile erleiden würden.566 Die positiven Signale 

aus dem internationalen Handel (in Form von Kaufentscheidungen ausländischer Verbraucher 

zugunsten der Produkte der geförderten inländischen Unternehmen) würden weiter mit entspre-

chenden positiven Signalen aus der Voice-Ausübung im politischen Wettbewerb der Jurisdiktion 

einhergehen, die diese Strategie verfolgt, da profitierende Unternehmen wie auch ihre Angestell-

ten Lobbying zugunsten der Strategieverfestigung betreiben würden, während die Verlierer (in 

erster Linie Verbraucher und kleinere Unternehmen) „would probably not possess enough lobby 

power to prevent this strategy“.567 Die auf internationalen Märkten mit dem global player kon-

kurrierenden Unternehmen ausländischer, parallel hierzu restriktive Wettbewerbspolitik betrei-

bender Jurisdiktionen würden gleichzeitig aufgrund geringerer Betriebsgröße ein negatives 

Feedback aus dem Außenhandel erhalten, das Lobby-Versuche zugunsten einer selektiven Lo-

ckerung der einheimischen Wettbewerbspolitik zur Folge haben könnte. Aufgrund des gegensei-

tigen Beobachtens und des hieraus folgenden Erlernens von Wirkungsweisen konkreter Politik-

gestaltung durch Unternehmen wären solche Lobby-Versuche jedoch ebenfalls denkbar im Fall 

des Versagens des Feedbackmechanismus aus dem internationalen Handel.  

Obwohl sich so die Forderungen nach milderer Beurteilung der inländischen Wettbewerbsbe-

schränkungen zugunsten der jeweils einheimischen, international agierenden Unternehmen inter-

national hochschaukeln könnten, müsste diese Situation global nicht notwendigerweise negativ 

beurteilt werden, solange durch sie keine wirkliche Marktmacht auf internationalen Gütermärk-

                                                 
565 Vgl. Monopolkommission (2002/2003), S. 80 und S. 82. 
566 Vgl. Kerber/Budzinski (2004), S. 43. Voraussetzung hierfür wäre eine Preisdifferenzierung zwischen dem In- 

und Ausland, zu derer Durchsetzung Reimporte zu verbieten wären. Nach dem Kaldor-Hicks-Kriterium er-
scheint es somit grundsätzlich denkbar, dass die globale Wohlfahrt in Folge oben beschriebener Strategie steigt. 
Hierfür müssten die in- als auch ausländischen Verlierer von den in- als auch ausländischen Gewinnern kompen-
siert werden können. Bei der Nichtrealisierung der beabsichtigten Effizienzgewinne wäre unter der Bedingung, 
dass diese Strategie tatsächlich keine Marktmacht auf internationalen Märkten begründet, davon auszugehen, 
dass in erster Linie die nationale Wohlfahrt der eine permissive Wettbewerbspolitik betreibenden Jurisdiktion 
und nicht die globale Wohlfahrt negativ betroffen wäre, da die Verlierer insbesondere im Inland angesiedelt wä-
ren. Besonders riskant erscheint diese Strategie also vor allem aus der Sicht des sie betreibenden Landes, da nach 
dem Kaldor-Hicks-Kriterium seine Wohlfahrt in Folge der selektiv permissiven Wettbewerbspolitik steigen wie 
auch fallen kann, wobei, wie schon betont, die zweite Alternativer realistischer erscheint. Die Beurteilung an-
hand des Kriteriums der Bürgersouveränität ergibt auch keine eindeutigen Ergebnisse. So können den Nachtei-
len, die sich aus der Tatsache ergeben, dass die diskriminierende Anwendung der einheimischen Wettbewerbs-
politik einer Anmaßung des Wissens entspricht, Vorteile infolge möglicher Aufrechterhaltung der “Freiheitsgra-
de der Akteure“ (Unternehmen) auf konkreten Märkten gegenüberstehen, so dass eindeutige Aussagen zur Aus-
wirkung der Strategie auf die Evolutionsfähigkeit der inländischen marktwirtschaftlichen Ordnung nicht möglich 
sind. Zu den Implikationen für die Ordnungsgestaltung bei zugrunde liegendem Kriterium der Bürgersouveräni-
tät vgl. Tabelle 2. 

567 Kerber/Budzinski (2004), S. 43. Auch ist zu beachten, dass für die Unternehmen laxere Wettbewerbsregeln 
„kurzfristig zur Renditesteigerung beitragen“, während „die allgemeinen Kosten wettbewerbsbeschränkender 
Maßnahmen […] für die Verbraucher […] erst indirekt und zeitverzögert durch Auswirkungen auf Preise und 
Mengen“ zum Ausdruck kommen. Bläsing (2004), S. 45. 
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ten begründet würde. Vielmehr sollte davon ausgegangen werden, dass die Jurisdiktionen, die 

diese Strategie betreiben, nationale Wohlfahrtsverluste erfahren, welche langfristig die Attrakti-

vität der Strategie verringern könnten (vgl. auch Fn. 566).  

Die eigentlichen Gefahren der selektiven permissiven Wettbewerbspolitik zur Effizienzrealisie-

rung auf internationalen Gütermärkten ergeben sich hingegen eher daraus, dass diese Politik gute 

Voraussetzungen für das spätere Zustandekommen der Szenarien IIb bzw. IIc schafft, die nicht 

einmal theoretisch die Alternative des „efficiency-based gain for the world economy“ 568 beinhal-

ten und somit anhand des Kaldor-Hicks-Kriteriums global negativ zu bewerten sind.569 

Szenario IIb 

Tabelle 4: Mögliche Formen des WdW als eines durch Außenhandel und freien Informationsfluss indu-
zierten Regulierungswettbewerbs  

 
Quelle: Kerber/Budzinski (2004), S. 40-46 und Version (2003), S. 16 f. 

 

Die in Tabelle 4 unter IIb beschriebene Strategie besteht, wie bei IIa, aus der Duldung einheimi-

scher Marktmacht, hier allerdings mit dem Ziel ihrer Herbeiführung auch auf internationalen 

Märkten.570 Während im Fall IIa vor allem der Einsatz der Fusionskontrolle für den gegebenen 

Zweck instrumentalisierbar erscheint, kann im Fall IIb ein wesentlich breiteres Spektrum wettbe-

werbspolitischer Instrumente angewandt werden. So ist nicht nur das bereits genannte Instrument 

                                                 
568 Kerber/Budzinski (2004), S. 43. 
569 Ein solcher Übergang von IIa zu IIb bzw. IIc erscheint vor allem dann gut vorstellbar, wenn die bezweckten Effi-

zienzgewinne aus Größenvorteilen nicht realisiert werden und die bevorzugten inländischen Unternehmen auf-
grund vorheriger Förderung gewisse Lobby-Stärke gewinnen (im Sinne der Fähigkeit zur Drohung eines Stim-
menentzugs im Falle, dass keine weiteren Zugeständnisse seitens der Politik erbracht werden), welche sie dann 
zugunsten der Realisierung der neuen Szenarien (IIb, IIc) einsetzen.  

570 Obwohl Mitschke (2008), S. 198 betont, dass „permissive and innovative strategy of antitrust“ nicht notwendi-
gerweise zum Zweck der Monopolisierung oder des Protektionismus eingesetzt werden muss, sondern häufig nur 
einen sich aus dem Globalisierungsdruck ergebenden „attempt to act before it is too late to react“ darstellt (was 
Fall IIa entspräche), ist dennoch zu beachten, dass die in Folge dieser Strategie geschaffenen First-mover-Vortei-
le einheimischer Unternehmen auf internationalen Märkten auf lange Sicht in dominanten Marktstellungen und 
hohen Gewinnen resultieren können. Die First-mover-Vorteile ergeben sich dabei aus glaubwürdiger staatlicher 
Unterstützung einheimischer Unternehmen (hier in Form laxerer Wettbewerbspolitik), „forcing players who co-
me later to take these decision as given and allowing them merely to react“. H. W. Sinn (2003), S. 188.  
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der Befreiung reiner Exportkartelle aus dem Kartellverbot denkbar, sondern auch der strategi-

sche Einsatz der Fusionspolitik zur Schaffung sog. national champions oder die Unterstützung 

der R&D-Unternehmenskooperationen in den Schlüsselindustrien (sog. strategische Allian-

zen).571  

Unabhängig von der konkreten Ausgestaltung dieser Art strategischer Wettbewerbspolitik liegt 

dieser die Vorstellung zugrunde, dass mit ihrer Hilfe „der Staat [dafür sorgt], dass […] Monopo-

listen und Oligopolisten [der internationalen Gütermärkte] im eigenen Land beheimatet [sind, 

damit] die weltweit anfallenden Monopol- und Oligopolgewinne dem eigenen Land [zugutekom-

men]“572. Derartige Positionen sollten dabei insbesondere „bei bestimmten Schlüsselindustrien 

und Schlüsseltechnologien erworben werden, auf die alle angewiesen sind“573. Da hier die geför-

derten inländischen Unternehmen Monopol- bzw. Oligopolrenten aus internationalen Gütermärk-

ten beziehen – diese Renten lassen sich in erster Linie auf überhöhte Preise für ausländische 

Konsumenten und auf die Abschreckung ausländischer Konkurrenten zurückführen –, könnte bei 

einer ausreichenden Rentenumlenkung vom Ausland ins Inland eine solche Strategie (nach dem 

Kaldor-Hicks-Kriterium) die nationale Wohlfahrt erhöhen und folglich ökonomisch-politisch ra-

tional sein (beggar-my-neighbor-Politik).574 Dies wäre wahrscheinlich bei reinen Exportkartel-

len, also bei den „associations of firms that cooperate in the marketing and distribution of their 

product to foreign markets“575, da hier dem Nutzen der beteiligten inländischen Unternehmen 

neben möglichen Kosten der inländischen „vom Export ausgeschlossenen Hersteller“ nur noch 

die Kosten ausländischer (also keine Voice-Option im intrajurisdiktionellen politischen Wettbe-

werb besitzender) Verbraucher und ausländischer importsubstituierender Produzenten gegenü-

berstehen.576  

                                                 
571 Vgl. Kerber/Budzinski (2004), S. 42. Vgl. auch Knorr/Gröner (1996), S. 581 wie auch Mitschke (2008), S. 51. 

Nach der Einteilung von Mitschke (2008), S. 190 ff. wäre das erste Beispiel den sog. „strategies of protectionist 
competition policy“, die anderen Beispiele dagegen den „strategies of permissive competition policy“ zuzuord-
nen. Der ersten Gruppe wären neben den Exportkartellen auch jegliche Formen der Nichtdurchsetzung einheimi-
scher Wettbewerbspolitik in den Fällen zuzurechnen, in welchen diese „primarily harms foreign enterprises and 
consumers“. Mitschke (2008), S. 226. Während die selektive Nichtdurchsetzung einheimischen Wettbewerbs-
rechts beiden Strategiegruppen gemeinsam ist, unterscheiden sich diese durch ihre Zielsetzung. So sollen protek-
tionistische Politiken gezielt ausländische Akteure schlechter stellen, was bei den permissiven hingegen zum Ne-
beneffekt einer durch den Einsatz der Wettbewerbspolitik betriebenen Industriepolitik wird. Folglich könnten die 
permissiven Strategien mit der Zielsetzung des Szenarios IIa beginnen und schließlich ins Ergebnis des Szena-
rios IIb umschlagen. 

572 Monopolkommission (2002/2003), S. 80. 
573 Ebenda, S. 80. 
574 Vgl. Kerber/Budzinski (2004), S. 44 f. Vgl. auch Grossmann (1998), S. 22 und Christl (2001), S. 46 f. 
575 Evenett/Levenstein/Suslow (2002), S. 10. Im Gegensatz zu den reinen Exportkartellen zeichnen sich die ge-

mischten Exportkartelle dadurch aus, dass sie ihre Aktivitäten auch in inländischen Märkten koordinieren.  
576 Bläsing (2004), S. 78. Voraussetzung hierfür ist jedoch das Ausbleiben von Inlandswirkungen. Dieses ist „bei 

reinen Exportkartellen [dabei] nur dann gewährleistet, wenn im Inland keine Nachfrage nach dem im Inland pro-
duzierten Gut besteht“. Wins (2000), S. 54. 
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Selbst wenn eine solche Ausgestaltung der nationalen Wettbewerbspolitik nach dem Kaldor-

Hicks-Kriterium zu nationalen Wohlfahrtsverlusten führen würde (was nach der Monopolkom-

mission das durchaus realistischere Szenario darstellt, wenn die geförderten Unternehmen auch 

den Inlandsmarkt bedienen und die möglichen Rückwirkungen dieser Strategie auf die inländi-

schen Märkte berücksichtigt werden577), könnte ihre Verfolgung (wie auch schon bei IIa) auf-

grund konkreter Interessengruppenaufteilung dennoch politisch rational sein. Die durch selektive 

laxere Anwendung einheimischer Fusionskontrolle geschaffenen national champions und ihre 

einheimischen Aktionäre könnten beispielsweise über genug Lobbystärke verfügen, um sich ge-

gen nicht gut organisierte inländische Konsumenten und Kleinunternehmen zugunsten der Stra-

tegieverfestigung durchzusetzen.578 Die politische Rationalität wäre aber auch erklärbar durch 

die Steuereinnahmen und die Schaffung von inländischen Arbeitsplätzen, die mit der Kreierung 

der national champions einhergehen, oder durch die Suggerierung eines „höhere[n] Einfluss[es] 

der inländischen Konsumenten auf die ‘anonymen‘ Weltmärkte“579. Das positive Feedback, das 

diese Strategie aus dem internationalen Handel durch die Entscheidungen in- und ausländischer 

Verbraucher aufgrund mangelnder Konsumalternativen erhält, wird somit – unabhängig von ih-

rer ökonomischen Rechtfertigung – sehr wahrscheinlich durch den einheimischen politischen 

Wettbewerb unterstützt.  

Analog zum Szenario IIa ist dann auch im Rahmen des Szenarios IIb auszugehen von einem ne-

gativen Feedback aus dem internationalen Handel für die Unternehmen der Jurisdiktionen, die 

eine restriktive Wettbewerbspolitik betreiben, oder aber von einem auf Basis von Beobachtung 

stattfindenden interjurisdiktionellen Erlernen der strategischen Wettbewerbspolitik. Infolgedes-

sen können politische als auch ökonomische580 Anreize entstehen, das inländische Wettbewerbs-

recht gegenüber eigenen Unternehmen zu lockern. Im Gegensatz zu IIa kann eine solche Situati-

                                                 
577 Vgl. Monopolkommission (2002/2003), S. 80. Auch die Probleme bei der Identifikation der für eine solche Stra-

tegie geeigneten Zielindustrien bzw. Technologien und die Probleme der „Anreizwirkungen staatlicher Privile-
gierung“ lassen hier eher negative Wohlfahrtseffekte erwarten. Ebenda, S. 82. 

578 Vgl. Kerber/Budzinski (2004), S. 44. 
579 Budzinski (2002a), S. 480 mit dem Verweis auf Ullrich (1998). 
580 Unter ökonomischen Anreizen sind hier Anreize zur Gegenmachtbildung zu verstehen, beispielsweise in Form 

von Importkartellen. So könnten ausländische Regierungen der entsprechende Produkte nettoimportierenden Ju-
risdiktionen durch Lobby ihrer importsubstituierenden Unternehmen unter Druck geraten und beispielweise einer 
„Gründung eines [inländischen] Importkartells zur Stärkung der Marktgegenseite“ zustimmen oder einheimische 
vertikale Wettbewerbsbeschränkungen tolerieren, welche den ausländischen Anbietern (die durch permissive 
Wettbewerbspolitik gefördert werden) den Marktzugang erschweren. Bläsing (2004), S. 46. Vgl. auch Koop-
mann (2000), S. 20. Wie Großmann (1998), S. 17 betont, kann bei einer Gegenüberstellung von Export- und Im-
portkartellen „keine eindeutige Aussage über die nationalen Wohlfahrtswirkungen“ in dem Land gemacht wer-
den, das das Importkartell etabliert.Gelingt es den Importeuren beispielsweise, die Monopolgewinne der Expor-
teure abzuschöpfen, kann die Etablierung des Importkartells durchaus ökonomisch sinnvoll erscheinen. Vgl. 
auch Winter (1994), S. 94 zum Begriff sog. defensiven Exportkartells, das dem „Nachteilsausgleich“ dient, der 
durch Tätigsein anderer Exportkartelle auf den Weltmärkten entsteht, bzw. zum Begriff sog. aggressiven Eport-
kartells, das dem Zweck der „Marktanteil[gewinnung] auf dem Auslandsmarkt“ dient. 
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on schließlich mit race-to-the-bottom-Tendenzen hinsichtlich des effektiven Wettbewerbs-

chutzes in den jeweiligen Jurisdiktionen als auch global einhergehen.  

Ein derartiges race to the bottom lässt sich aus spieltheoretischer Sicht als eine globales Gefan-

genendilemma beschreiben.581 Aufgrund der negativen Signale, die für die Unternehmen einer 

Jurisdiktion aus dem Außenhandelskanal resultieren, wenn die Jurisdiktion restriktive Wettbe-

werbspolitik betreibt, während andere Jurisdiktionen zur selektiven permissiven bzw. protektio-

nistischen Wettbewerbspolitik greifen, ist für jede Jurisdiktion die Spielstrategie der wettbe-

werbspolitischen Diskriminierung zwischen den in- und ausländischen Märkten individuell ratio-

nal (d. h. stellt eine dominante Strategie dar). Daher werden sich die Jurisdiktionen ohne sonstige 

interjurisdiktionelle Koordination im stabilen Nash-Gleichgewicht solcher Politiken treffen.582 

Jenes zeichnet sich dabei dadurch aus, dass jede einzelne Jurisdiktion eine niedrigere Wohlfahrt 

als im Fall der Nichtdiskriminierung realisiert (für mögliche Gründe vgl. Fn. 577). 

Szenario IIc 

Zum gleichen Ergebnis führt das Szenario der Duldung einheimischer Marktmacht und ihrer 

Ausnutzung zur Quersubventionierung der Aktivitäten der bevorzugten Unternehmen in auslän-

dischen Märkten, was als eine konkrete Form der Förderung der national champions gilt.583 

Hierbei können beispielsweise die infolge der wettbewerbspolitischen Privilegierung im Inland 

erworbenen Monopolrenten zur Finanzierung von räuberischen Strategien auf internationalen 

Märkten verwendet werden, indem zum Zwecke der Verdrängung ausländischer Mitkonkurren-

ten und der somit ermöglichten Spielraumschaffung für Hochpreisstrategie eine temporäre Nied-

rigpreisstrategie auf den Exportmärkten eingeschlagen wird.  

Unter Berücksichtigung der empirischen Relevanz viel bedeutender erscheint jedoch die unter-

nehmensinterne Quersubventionierung zwischen unterschiedlichen nationalen Märkten, welche 

jedoch die dortige Präsenz der Unternehmensfilialen und somit auch die Möglichkeit internatio-

naler Faktorströme voraussetzt; daher spielt sie für die hier zu erläuternde Form des WdWs keine 

                                                 
581 Vgl. Kerber/Budzinski (2004), S. 44. Vgl. auch Mitschke (2008), S. 52, Koopmann (2000), S. 23 und Monopol-

kommission (1998), S. 29. 
582 Vgl. Kerber/Budzinski (2004), S. 44. Im Kapitel 3.2.2. wird später auf die möglichen Instrumente der Bekämp-

fung internationaler staatlicher und privater Wettbewerbsbeschränkungen eingegangen. Ihre Existenz kann die 
obige Aussage relativieren. Auch führt die Berücksichtigung dessen, dass die betrachtete Form des WdWs „a 
multi-period game“ darstellt und somit Möglichkeiten zu Strategielernprozessen bietet (wie z.B. zur Erkenntnis, 
dass die ausländische Wettbewerbsbehörde die tit-for-tat-Strategie anwendet) zur Abschwächung obiger Aussa-
ge. Mitschke (2008), S. 156. Auch die im Kapitels 3.2.2. ebenfalls zu diskutierenden endogenen Grenzen des 
WdWs vom Typ II lassen in der Realität die oben beschriebenen Prozesse schwächer ausfallen und relativieren 
folglich die race to the bottom –Vorhersagen.  

583 Vgl. Kerber/Budzinski (2004), S. 42 f. 
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Rolle.584 Als eine Teilform von IIb unterliegt das Szenario IIc den gleichen bereits beschriebenen 

Wirkungsweisen; diese müssen daher nicht nochmals aufgegriffen werden.  

Szenario IId 

Beim Szenario IId kommt vor allem die in 3.2.1.1. bereits betonte Tatsache zum Ausdruck, dass 

die Stärke des Transmissionskanals “Außenhandel“ im Regulierungswettbewerb von den Unter-

nehmenskonstellationen in jeweiligen Ländern abhängt. So wird eine Wettbewerbspolitik, die 

die einheimische Marktmacht selektiv duldet, sich gleichzeitig aber ausschließlich auf einen Bin-

nenmarkt (also einen Markt mit international nicht handelbaren Gütern) bezieht und folglich eine 

Rentenumlenkung von inländischen Konsumenten an ausgewählte inländische Unternehmen be-

wirkt, für den WdW-Typ II aufgrund fehlender Betroffenheit anderer Jurisdiktionen irrelevant 

sein.585 

Zwischenfazit zu möglichen Formen des WdW-Typs II 

Zusammenfassend impliziert also der WdW als ein indirekter Regulierungswettbewerb über den 

Außenhandel (Typ II) anders als der WdW über den alleinigen Yardstick-Prozess (Typ I) nicht 

nur die Möglichkeit einer race-to-the-top-Entwicklung bezüglich des Wettbewerbsschutzes auf 

nationalen und internationalen Gütermärkten (Fälle Ia, Ib), sondern auch die Möglichkeit eines 

negativen Ausgangs in Form des tendenziellen race to the bottom (vor allem Fälle IIb, IIc).586 

Dies folgt daraus, dass permissive bzw. protektionistische Wettbewerbspolitik einer Jurisdiktion 

zugunsten der Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit inländischer Unternehmen oder aber ihres 

Schutzes vor den ausländischen Anbietern negative externe Effekte auf andere Jurisdiktionen be-

wirkt, die ohne jegliche internationale Koordination nicht internalisiert werden können.587 Um in 

diesen Fällen die „deterioration of the protection of competition“ infolge des WdWs zu vermei-

den, muss der Wettbewerbsmechanismus mit Hilfe adäquater institutioneller Arrangements be-

schränkt bzw. in die gewünschte Richtung kanalisiert werden.588  

Bevor jedoch auf deren konkrete Alternativen und Ausgestaltung im Kapitel 3.2.2. eingegangen 

wird, muss noch ein bisher ausgeblendeter Aspekt dieses WdW-Typs berücksichtigt werden. 

                                                 
584 Vgl. Wins (2000), S. 63. 
585 Vgl. Kerber/Budzinski (2003), S. 17. 
586 Zu einem solchen ambivalenten Ergebnis kommt auch H. W. Sinn (2003), S.  178 ff. Sein Modell der Competi-

tion of Competition Rules untersucht die Szenarien Ib und IIb (in konkreter Form der First-mover-Politik zur 
Kreierung eines Stackelberg-Führers). „From a theoretical perspective, the case has not been decided. [… In] 
the case where no credible commitments to particular supply decisions could be made such that firms are forced 
to play Cournot-Nash games […]  a country that repeals its antitrust legislation is harming itself. […]  if credible 
commitment strategies become available, because the national conglomerates are given the opportunity of tak-
ing Stackelberg leadership position […]  an equilibrium where it is in the national interest of each country to 
stick to ordo liberal competition policies does not exist in this case”. H. W. Sinn (2003), S. 206.  

587 Vgl. Kerber/Budzinski (2004), S. 52. 
588 Ebenda, S. 52. 
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Während nämlich bisher die privat ausgeführten, jedoch staatlich geduldeten bzw. geförderten 

Wettbewerbsbeschränkungen im Vordergrund standen, soll im Weiteren beachtet werden, dass 

die Verminderung des Wettbewerbsschutzes auf nationalen und internationalen Märkten im Rah-

men des WdW-Typs II auch auf rein private interjurisdiktionelle Wettbewerbsbeschränkungen 

zurückgeführt werden kann. 

Rein private interjurisdiktionelle Wettbewerbsbeschränkungen  

Als solche werden - im Gegensatz zu den privaten, staatlich geduldeten - diejenigen privaten 

Wettbewerbsbeschränkungen bezeichnet, die ausschließlich auf private Initiative der Unterneh-

men zurückgehen und deren Duldung folglich nicht Bestandteil strategischer jurisdiktioneller 

Wettbewerbspolitik ist, sondern vielmehr darauf zurückzuführen ist, dass die einheimische Wet-

tbewerbsbehörde diese Wettbewerbsbeschränkungen nicht verhindern kann. Die Existenz solcher 

Wettbewerbsbeschränkungen erscheint vor allem angesichts der Tatsache wahrscheinlich, dass 

die bestehenden „nationalen wettbewerbsrechtlichen Regelungen im wesentlichen […] nur inner-

halb des eigenen Territoriums durchsetzbar sind“589, da für die Wettbewerbsbehörde einer Juris-

diktion keine Handhabe für das Vorgehen gegen eigene Unternehmen im Hinblick auf ihr Ver-

halten auf ausländischen Märkten besteht. Selbst dann, wenn beispielsweise reine Exportkartelle 

im Rahmen des einheimischen Wettbewerbsrechts verboten sind und auch nicht selektiv (wie im 

Fall IIb) geduldet werden, können einheimische Wettbewerbsbehörden nicht gegen die von In-

ländern „im Ausland praktizierte[n] Kartellabsprachen“ vorgehen, solange diese Absprachen kei-

ne greifbaren Inlandswirkungen aufweisen.590  

Gleichzeitig resultieren die rein privaten interjurisdiktionellen Wettbewerbsbeschränkungen je-

doch in gleichen Problemen, wie sie sich im Falle der staatlich geförderten privaten Wettbe-

werbsbeschränkungen ergeben.591 In den Fällen IIb und IIc findet so ein expliziter race-to-the-

bottom-Prozess statt, indem - auch bei Jurisdiktionen, die ursprünglich strikte Wettbewerbspoli-

tik betreiben - Anreize für eine permissive und protektionistische Wettbewerbspolitik entstehen, 

                                                 
589 Kerber (1999b), S. 243. 
590 Ebenda, S. 243. Genauso können Zusammenschlüsse oder strategische Allianzen einheimischer Unternehmen, 

die hauptsächlich ausländische Märkte beliefern, im Inland (aufgrund mangelnder Inlandswirkung oder gar auf-
grund von durch Innovationen realisierten Effizienzgewinnen) als nicht wettbewerbsschädigend gelten und er-
laubt werden, während sie im Ausland zur überhöhter Marktmacht führen oder direkt wettbewerbseinschränkend 
wirken. Werden solche wettbewerbspolitische Tatbestände im Inland erlaubt, können Konflikte mit ausländi-
schen Jurisdiktionen mit entsprechenden Vergeltungsmaßnahmen resultieren, obwohl weder das Inland noch das 
Ausland strategische Absichten verfolgen. Wie Kerber/Budzinski (2006), S. 12 betonen, reicht bereits eine 
„asymmetrische Verteilung von Konsumenten und Produzenten“ der Jurisdiktionen aus, um gleiche wettbe-
werbspolitische Tatbestände unterschiedlich zu bewerten.  

591 Vgl. Freytag, Zimmermann (1998), S. 39. Letztendlich handelt es sich bei staatlich geförderten privaten als auch 
bei rein privaten Wettbewerbsbeschränkungen um Einschränkungen der Wettbewerbsfreiheit auf der “Konsu-
mentenseite“ des WdW-Typ II. Die ersten gehen jedoch von der Angebotsseite, die zweiten von der Nachfrage-
seite aus. Vgl. hierzu Leitfadenpunkt I.2b der Abbildung 15.  
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die mit Hilfe der selektiven Nichtdurchsetzung einheimischen Wettbewerbsrechts gegenüber 

eigenen Unternehmen realisiert werden. Rein private internationale Wettbewerbsbeschränkun-

gen, die aufgrund des Auseinanderfallens der relevanten Märkte und des Zuständigkeitsbereichs 

der jurisdiktionellen Wettbewerbsbehörden von diesen nicht verhindert werden können, bewir-

ken einen ähnlichen – jedoch aber impliziten – Prozess. Bei diesem können die existierenden 

(möglicherweise strikten) einheimischen Wettbewerbsvorschriften neben den ausländischen auch 

gegenüber inländischen Unternehmen nicht durchgesetzt werden.  

Um den race-to-the-bottom-Tendenzen, die dem WdW-Typ II innewohnen, entgegensteuern zu 

können, müssen folglich (analog zu den Forderungen der Vertreter des evolutorischen Liberalis-

mus als auch der modernen Ordnungsökonomik) institutionelle Arrangements gefunden werden, 

um nicht nur staatliche, sondern auch rein private internationale Wettbewerbsbeschränkungen zu 

verhindern. Mit deren Hilfe wäre einerseits der Wettbewerbsschutz auf nationalen als auch inter-

nationalen Gütermärkten sicherzustellen, andererseits der WdW nicht allzu sehr einzuschränken. 

3.2.2. Regulierung des Regulierungswettbewerbs von Typ II 

In Rahmen der Ausführungen innerhalb dieses Kapitels sollen analog zur Vorgehensweise im 

Kapitel 3.1.2 die einzelnen Leitfadenpunkte für den WdW-Typ II diskutiert werden. Auch hier 

sollen zunächst die dem Punkt I.1 des Leitfadens zuzuordnenden exogenen und endogenen Gren-

zen identifiziert werden, um auf dieser Grundlage auf die notwendigen Schwerpunkte der Wett-

bewerbsordnung für diese Form des WdWs eingehen zu können.  

Als exogene, also politisch festzulegende und beeinflussbare Grenze des vorliegenden WdW-

Typs gilt dabei – neben den bereits erläuterten Voraussetzungen des freien Informationsflusses, 

der dezentralen Ausgestaltung und einer grundlegenden Diversität wettbewerbspolitischer Rege-

lungen wie auch demokratisch organisierter politischer Systeme – vor allem die freie interjuris-

diktionelle Gütermobilität. So entscheidet die politische Bereitschaft zur Öffnung oder Beschrän-

kung der Jurisdiktion gegenüber dem internationalen Güterhandel und somit zur Eröffnung bzw. 

Verhinderung der Exit-Option für inländische als auch ausländische Konsumenten wesentlich 

über die Intensität des WdW-Typs II mit.  

Da die natürliche Mobilität unterschiedlicher Güter wie auch ihre Bedeutung für die Zusammen-

setzung der jurisdiktionellen Konsumgüterkörbe variiert, spielen auch endogene Grenzen des 

zugrunde liegenden Faktors “Außenhandel“, eine bedeutende Rolle für die Intensität des Prozes-

ses. Denn im intrajurisdiktionellen politischen Wettbewerb werden die Signale aus der Exit-

Option-Ausübung in- und ausländischer Konsumenten nur berücksichtigt, „if a jurisdictions per-

formance in international trade is important enough for its citizens“  und sofern folglich die 
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internationale Wettbewerbsfähigkeit inländischer Unternehmen einen wichtigen politischen und 

wirtschaftlichen Aspekt darstellt.592 

Unter dem Stichwort der endogenen Grenzen soll auch auf die allgemeinen, wie auch auf die 

speziell bei der Gestaltung der Wettbewerbspolitik auftretenden Defizite des politischen Wahl-

prozesses hingewiesen werden. Diese wurden bereits im Kapitel 3.1.1.2 betont und sind die für 

die fallweise mangelnde oder verzerrte Übersetzung der Exit-Signale in Voice-Optionen bzw. 

ihre unzureichende Berücksichtigung durch Politiker verantwortlich.  

Nicht zuletzt sind auch die Unterschiede in der Funktionsweise des Regulierungswettbewerbs 

und des ökonomischen Gütermarktwettbewerbs zu beachten, indem die Exit-Entscheidungen im 

ersten Fall viel interpretationsbedürftiger sind als im zweiten. Wie schon in Fn. 556 angedeutet, 

darf so im vorliegenden WdW-Typ II allein aus der „Faktizität der Abwanderung [hier im Sinne 

einer Konsumentscheidung zugunsten eines Gutes] noch nicht auf die Motive der Abwanderer 

geschlossen werden“, zumal unterschiedliche Einsatzstrategien des Parameters Wettbewerbspoli-

tik gleiche Signale aus der Ausübung der Exit-Option durch in- und ausländische Konsumenten 

hervorbringen können (vgl. Kapitel 3.2.1.2.1.). 

3.2.2.1. Zulässige vs. unzulässige Verhaltensweisen  

Abweichend von der Vorgehensweise bei WdW-Typ I muss hier ergänzend die Suche nach den 

Regeln zur Abgrenzung erlaubter von unerlaubten Verhaltensweisen als einem Teil der Wettbe-

werbsordnung (Punkt I.2a des Leitfadens) nicht nur an den politischen Wettbewerb anknüpfen, 

sondern auch an die speziellen Charakteristika des Transmissionskanals des Außenhandels in 

Kombination mit wettbewerbspolitischen Regelungen.593 Denn, während im WdW-Typ I auf-

grund der unterstellten wirtschaftlichen Isolation das Handeln einzelner Jurisdiktionen keine 

wirtschaftlichen Schäden in den anderen Jurisdiktionen bewirkte, kann dies im WdW-Typ II auf-

grund der Verfügbarkeit des Transmissionskanals des Außenhandels der Fall sein. So können im 

WdW-Typ II Strategien permissiver bzw. protektionistischer Wettbewerbspolitik (vgl. Szenarien 

IIb und IIc) durchaus in negativen Signalen aus der Exit-Option der Konsumenten resultieren 

und somit auch negative wirtschaftliche Folgen für die anderen Jurisdiktionen generieren. Zu-

sätzlich gehen mit diesen Strategien aufgrund der Verringerung des Wettbewerbs auf internatio-

nalen Gütermärkten internationale Wohlfahrtsverluste einher, deren Ausmaß steigt, sobald die 

geschädigten Jurisdiktionen entsprechende wettbewerbspolitische Gegenmaßnahmen einleiten. 

                                                 
592 Kerber/Budzinski (2004), S. 45. Vgl. hierzu auch den Begriff des Selektionsdrucks und seiner Wirksamkeit in 

Fn. 550. 
593 Diese Notwendigkeit ergibt sich aus der Existenz des – im Vergleich zu WdW von Typ I – zusätzlichen Trans-

missionskanals des Systemwettbewerbs.  
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Diese Gegenmaßnahmen führen, soweit dies nicht bereits bei der Einführung permissiver bzw. 

protektionistischer Strategie der Fall war, weiter zu negativen wirtschaftlichen Rückkopplungen 

für die Jurisdiktion, die eine solche Strategie ursprünglich betrieben hat. 

Die Abgrenzung erlaubter von unerlaubten Verhaltensweisen der Jurisdiktionen in der vorliegen-

den Form des WdWs (Punkt I.2a+b des Leitfadens) muss aus diesem Grund nicht nur (wie bei 

dem ausschließlichen Yardstick-Wettbewerbs) eine Kanalisierung des Wettbewerbs zugunsten 

der bestmöglichen Nutzung seiner Lernpotenziale bewirken, sondern vor allem nationale und in-

ternationale Wohlfahrtsverluste verhindern, die sich aus nationaler Wettbewerbsschutzminde-

rung mit folgender Verringerung des Wettbewerbs auf internationalen Gütermärkten ergeben. 

Hierfür ist das (nationale) Bewertungskriterium der Bürgersouveränität, nach dem das jurisdik-

tionelle Experimentieren mit wettbewerbspolitischen Regelungen vor allem nichtdiskriminieren-

de Institutionen hervorbringen und die Freiheitsgrade der Akteure erhalten soll, zu ergänzen um 

die Forderung der Nichteinschränkung des Wettbewerbs auf internationalen Gütermärkten. Er-

laubte Verhaltensweisen dürfen hiernach weder unter den inländischen noch zwischen in- und 

ausländischen Bürgern diskriminieren.594 Während somit die Strategien protektionistischer Wet-

tbewerbspolitik unzulässig wären (da sie nicht nur im Inland diskriminieren, sondern vor allem 

zwischen in- und ausländischen Produzenten), könnten permissive Strategien erlaubt sein, soweit 

sie dem nationalen Kriterium der Bürgersouveränität genügen. Darüber hinaus dürften sie aber 

keine internationale Marktmacht einheimischer Unternehmen begründen, die diskriminierend 

und Freiheitsgrade einschränkend gegenüber (vor allem) ausländischen Produzenten wirken wür-

de (vgl. Szenario IIa).595 

                                                 
594 Jurisdiktionelle konstitutionelle Interessen, die durch das Kriterium der nationalen Bürgersouveränität wiederge-

geben werden, müssen also stets im Einklang mit den supranationalen, hier in der Erhaltung des Wettbewerbs 
auf internationalen Gütermärkten bestehenden Interessen, stehen. So betont Gerken (1995a), S. 26, dass „even if 
citizens of a state unanimously vote in favour of a specific policy of institutional competition […]  this policy is 
only `efficient`if it does not contradict the supranational criterion“.  

595 Vgl. Budzinski (2008), S. 178. „If the anti-discrimination provision works effectively […] all kinds of intentional-
ly strategic antitrust policies are excluded. Cases in which antitrust authorities selectively nonenforce their com-
petition laws or promote domestic champions fall under the discrimination ban as well as antitrust provision like 
the general exemption (or even active promotion) of pure export cartels.” Vgl. auch Campbell/Rowley (2008), 
S. 268. Dieses Prinzip der Nichtdiskriminierung wurde von der OECD „as a basic principle in the [internatio-
nal] competition as well as the trade policy context” identifiziert und von den Autoren des Draft International 
Antitrust Code (als einem 1993 ausgearbeiteten Ansatz einer internationalen Wettbewerbspolitik) verwendet. 
Vgl. Baker/Campbell (1997/99), S. 441. Auch im Rahmen der Überlegungen zur Schaffung eines WTO-Kartell-
rechts wurde hierfür die Einbeziehung des Nichtdiskriminierungsprinzips vorgeschlagen. Vgl. Drexl (2005), 
S. 65. Genauso auch Montini, M. (1999), S. 13: „the cornerstone for every kind of […]  antitrust cooperation at 
international level must be the acceptance and the effective enforcement […] of the nondiscrimination principle 
[by national governments]“.   
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3.2.2.2. Regulierungsprinzipien und Komptenzaufteilungsregeln   

3.2.2.2.1. Prinzip der Nichtdiskriminierung  

Erlaubte Verhaltensweisen der Jurisdiktionen im WdW-Typ II am Kriterium der Nichtdiskrimi-

nierung festzumachen (so wie dieses auch dem GATT-Regelwerk der WTO in Art. III zugrunde 

liegt) würde entweder eine freiwillige jurisdiktionelle Selbstbindung erfordern oder aber eine 

überjurisdiktionelle unabhängige Institution voraussetzen, die anhand eines (wie auch immer 

konstituierten) Diskriminierungssachverhalts imstande wäre, das Verhalten der „downward juris-

dictions“ zu kontrollieren und im Fall der Nichteinhaltung der Regeln effektiv zu sanktionie-

ren.596 Beide Alternativen erscheinen unrealistisch, da protektionistische bzw. permissive Wett-

bewerbspolitik häufig politisch rational ist597, bzw. die politische Bereitschaft zu einer teilweisen 

Unterstellung der jurisdiktionellen Wettbewerbspolitik unter die Kontrolle einer überjurisdiktio-

nellen Institution sehr gering ausfällt. Selbst wenn sich die Jurisdiktionen im Sinne der zweiten 

Alternative einigen könnten und somit die politische Durchsetzbarkeit einer derartigen Ordnung 

(im Sinne des Punktes I.2c des Leitfadens) gewährleistet wäre598, könnte diese Wettbewerbsord-

nung aufgrund der weiterhin bestehenden ausschließlichen Ausrichtung der Wettbewerbspolitik 

auf eigenes Territorium (Territorialitätsprinzip) dennoch nicht die unter dem Stichwort der rein 

privaten Wettbewerbsbeschränkungen beschriebenen Probleme lösen. Sie würde folglich mit Re-

gelungslücken bezüglich des Wettbewerbs auf internationalen Gütermärkten einhergehen. 

3.2.2.2.2. Inländerprinzip 

Eine Möglichkeit, derartige Lücken zu schließen, würde das sog. Inländerprinzip bieten. In des-

sen Rahmen wären jurisdiktionelle Wettbewerbsbehörden für die Handhabung aller von den In-

ländern ausgehenden Wettbewerbsbeschränkungen zuständig, unabhängig davon, ob sich diese 

auf in- oder ausländische Gütermärkte auswirken.599 Könnten die einzelnen Jurisdiktionen frei-

                                                 
596 Budzinski (2008), S. 179. Eine solche Institution sollte nicht nur aus eigenem Antrieb aktiv werden, sondern 

auch die Beschwerden der downward jurisdictions und der privaten Marktteilnehmer überprüfen. Den privaten 
Akteuren müssten hierfür gewisse Klagerechte eingeräumt werden. Vgl. zu dieser Idee (jedoch angewandt an  
ein anderes Abgrenzungsprinzip) Kerber (1999b), S. 260. 

597 Vgl. Bläsing (2004), S. 221. 
598 In einem solchen Fall würde das Nichtdiskriminierungsprinzip in Kombination mit seiner effektiven Durchset-

zung durch die supranationale Institution die Rolle eines „external safeguard against lobbyism bias in antitrust 
for the downward level competition policy regimes” ausüben. Budzinski (2008), S. 181. 

599 Vgl. Budzinski/Kerber (2006), S. 17 und Monopolkommission (1996/97), S. 356.Vgl. auch Kerber (1999b), 
S. 259. Das Inländerprinzip könnte hiernach das bereits besprochene Nichtdiskriminierungsprinzip in der Form 
enthalten, „dass bei der Verfolgung inländischer Wettbewerbsbeschränkungen negative Wirkungen auf den Wet-
tbewerb auf Auslandsmärkten in gleicher Weise berücksichtigt werden müss[t]en wie wettbewerbswidrige Wir-
kungen auf Inlandsmärkten“. Zur Kombination des Inländerprinzips mit dem Nichtdiskriminierungsgebot siehe 
auch Guzman (2001), S. 1162. Zum Inländerprinzip als einer Ursachentherapie in ökonomischen und juristi-
schen Sinne siehe auch Wins (2000), S. 145 f. Vgl. auch Bläsing (2004), S. 326. Sie legt ihrem Vorschlag einer 
multilateralen Kooperation im Mehrebenensystem mit dezentralen (wettbewerbspolitischen) Kompetenzen das 
Inländerprinzip als ein multilateral vereinbartes Rechtsprinzip zugrunde. 



 161

willig zu einer solchen „Reorientierung nationale[r] Wettbewerbspolitik auf den internationalen 

Wettbewerb […] als explizite[m] Schutzobjekt“600 und einer entsprechenden Durchsetzung des 

einheimischen Wettbewerbsrechts gegenüber eigenen Unternehmen animiert werden, wäre die 

so entstandene Wettbewerbsordnung (wie auch schon bei dem Nichtdiskriminierungsprinzip) 

nicht mit permissiver bzw. protektionistischer Wettbewerbspolitik, wie sie in den Szenarien IIb 

und IIc beschrieben wird, vereinbar. Gleichzeitig könnten die rein privaten internationalen Wet-

tbewerbsbeschränkungen durch das Gebot der Berücksichtigung von Auslandswirkungen des 

Verhaltens inländischer Unternehmen bei wettbewerbspolitischen Entscheidungen besser als im 

Fall ausschließlicher Erfassung der Inlandswirkung wahrgenommen und am Ursprungsort be-

kämpft werden, also dort, wo die Wettbewerbsbehörden gegenüber den Unternehmen „über gut 

durchsetzbare Befugnisse für Ermittlungen und Vollstreckung verfügen“601.  

Mögliche Probleme bei Anwendung des Inländerprinzips  

Jedoch resultieren aus der Anwendung dieses Prinzips auch gewisse Probleme. So könnten zum 

einen die Prüfverfahren zu Auslandswirkungen des Verhaltens inländischer Unternehmen aus 

Sicht der einheimischen Wettbewerbsbehörden „sehr umfangreich werden, wenn sie [diese] auf 

sämtlichen betroffenen ausländischen (Teil-)Märkten untersuchen müssen“. Dabei wäre hier aber 

aufgrund des Eigeninteresses ausländischer Wettbewerbsbehörden an der Bekämpfung der Wett-

bewerbsbeschränkungen von ihrer starken Kooperationsbereitschaft auszugehen.602  

Zum anderen würde eine solche Kompetenzallokationsregel (insbesondere auf globalisierten 

Märkten) immer wieder Situationen herbeiführen, in denen „similar business arrangements or 

practices in the same market are treated differently, because of different countries of [their] ori-

gin“603 und folglich ein einheitliches Niveau des Wettbewerbsschutzes auf Märkten einzelner Ju-

risdiktionen nicht gewährleistet wäre. Ein Mindestniveau erscheint jedoch notwendig, damit die 

an der Verpflichtung zur Anwendung inländischen Wettbewerbsrechts bei Beurteilung  von 

grenzüberschreitenden (von Inländern ausgehenden) Wettbewerbsbeschränkungen (freiwillig) 

teilnehmenden Jurisdiktionen von dieser auch gegenseitig profitieren können und nicht Anreize 

zugunsten strategischer Wettbewerbspolitik generiert werden. Diese Anreize entstehen automa-

                                                 
600 Budzinski (2002b), S. 240. Vgl. auch Budzinski (2002a), S. 483.  
601 Kerber (1999b), S. 259. 
602 Budzinski (2002b), S. 240. Obwohl in der Realität viele Wettbewerbsbehörden Vorschriften unterliegen, nach 

denen sie vertrauliche Unternehmensinformationen nicht an ausländische Behörden weiterreichen dürfen, dürf-
ten solche im oben beschriebenem Fall, da sie sich auf ausländische Unternehmen beziehen, nicht greifen. Vgl. 
Budzinski (2002b), S. 242. 

603 Budzinski (2008), S. 188.  
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tisch durch Lobbydruck, wenn auf einem Markt agierende Unternehmensgruppen unterschied-

lich strikten Wettbewerbsregeln unterliegen.604  

Somit kommt das Inländerprinzip (ähnlich wie das der Nichtdiskriminierung) nicht ohne zusätz-

liche institutionelle Elemente aus. Um nicht durch eine unterschiedliche wettbewerbspolitische 

Behandlung von Unternehmen verschiedener Jurisdiktionen, die in einem Markt zusammenagie-

ren, einen (lobbyismusgetriebenen) Race-to-the-bottom-Prozess in Gang zu setzen, wären für die 

Handhabung rein privater internationaler Wettbewerbsbeschränkungen entweder (1) Wettbe-

werbsregeln notwendig, die ein Mindestmaß an Vergleichbarkeit unter allen teilnehmenden Ju-

risdiktionen aufweisen. Andere Modifikationen des Inländerprinzips, wie beispielsweise (2) die 

inländische Anwendung des ausländischen Wettbewerbsrechts gegenüber inländischen Unter-

nehmen, deren Verhalten sich im Ausland auswirkt, wären auch denkbar.605 Derartige institutio-

nelle Ergänzungen des Inländerprinzips würden nämlich damit einhergehen, dass Unternehmen 

beim Agieren auf Auslandsmärkten den gleichen Wettbewerbsregeln unterliegen würden, die 

auch für die dortigen Unternehmen gelten.  

Das erste Arrangement setzt eine Mindestharmonisierung der Wettbewerbsregeln beteiligter Ju-

risdiktionen voraus. Dabei wäre neben der Notwendigkeit einer politischen Einigungsbereit-

schaft insbesondere zu berücksichtigen, dass nur grenzüberschreitende wettbewerbspolitische 

Sachverhalte harmonisierungsfähig bzw. -würdig sind, die „wissenschaftlich hinreichend gesi-

chert“ sind und „keine gravierenden Mess- und Bewertungsspielräume“ zulassen.606  

Das zweite institutionelle Arrangement, das bisher zwar nicht in der wettbewerbspolitischen Pra-

xis angewandt wird, jedoch im Bereich des internationalen Privatrechts, würde eine grundsätzli-

che politische Bereitschaft zur Selbstbindung erfordern, da für seine Realisierung „Änderungen 

                                                 
604 Vgl. Kerber (1999b), S. 260 und Budzinski (2002b), S. 241. Zur Gegenseitigkeit vgl. Bläsing (2004), S. 335. 
605 Vgl. Budzinski (2008), S. 188 wie auch Kerber (1999b), S. 261. 
606 Vgl. Bläsing (2004), S. 328. Für einen Katalog solcher harmonisierungswürdiger Tatbestände vgl. Bläsing 

(2004), S. 329 ff. Sie folgt hier einem dem Koordinatenkreuz internationaler Politik von Klodt (siehe Abbildung 
4) ähnlichen Ansatz, nach dem die Bereiche (wie Missbrauchsaufsicht oder Zusammenschlusskontrolle) ohne 
hinreichenden wissenschaftlichen Konsens bezüglich der Definition oder der Beurteilungskonzepte, jedoch mit 
starken internationalen Spillovers, zwar keiner materiellrechtlichen Harmonisierung, jedoch zumindest einer ver-
fahrensrechtlichen Koordination unterliegen sollten. Wins (2000), S. 147 unterbreitet unter dem Begriff der „na-
tionalen Verfahrensinitiative“ auch den Vorschlag der Schaffung einer einheitlichen Rechtsgrundlage in Form 
von Mindeststandards. Auch der Draft International Antitrust Code (DIAC, vgl. Fn. 595) beinhaltet die Empfeh-
lung zugunsten von Mindeststandards (allerdings in Kombination mit sog. Inlandsbehandlung). Vgl. Monopol-
kommission (1996/97), S. 365, Wins (2000), S. 119 ff. oder auch DIAC –Vorschlag, Part II, III und IV. Bei der 
Frage der politischen Durchsetzbarkeit von Mindeststandards muss vor allem die Gefahr von „weakened stan-
dards at the lowest common denominator“ (Mitschke (2008), S. 164), also von einer „Verwässerung der [beste-
henden] Standards“ beachtet werden. Diese droht „wenn man die materiellen Rechte einer Vielzahl von Staaten 
auf einen gemeinsamen Nenner bringen will“. Möschel (2008b), S. 64. Entgegenwirken kann man dieser Gefahr 
in Form einer Clublösung, also einer erstmaligen Beschränkung der Anzahl der an einer Festlegung der Mindest-
standards teilnehmenden Länder. Vgl. Mitschke (2008), S. 164, zu Clublösung vgl. auch Immenga (2002), S. 24 
und Kleinert/Klodt (2000), S. 91. 
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gesetzlicher Grundlagen“ notwendig wären.607 Von technischer Seite her sollte dies für die „ver-

fahrensführende Jurisdiktion“ kein allzu großes Problem darstellen, da der Mehraufwand, der bei 

der Anwendung ausländischen Rechts anfällt, durch die zu erwartende „kooperative Unterstüt-

zung der Ziellandbehörde“ gedeckt werden könnte.608 Dennoch müsste beachtet werden, dass in 

der Anwendung und Durchsetzung gleicher wettbewerbspolitischer Regeln durch unterschiedli-

che Jurisdiktionen Unterschiede bestehen können. 

Zwischenfazit zum Inländerprinzip im WdW-Typ II 

Bei der Kompetenzallokation nach dem Inländerprinzip existieren so unabhängig davon, ob eine 

Mindestharmonisierung materiellrechtlicher Regeln oder die Anwendung des Auslandsrechts bei 

der Handhabung der Auslandswirkungen des Verhaltens inländischer Unternehmen zugrunde ge-

legt wird, wegen der ausschließlichen Zuständigkeit der inländischen Wettbewerbsbehörde „to 

review, modify and/or challenge an arrangement or practice“ starke Anreize zugunsten einer 

strategischen (permissiven oder protektionistischen) Wettbewerbspolitik. Diese wäre realisierbar 

in Form unzureichender Durchsetzung von inländischen mit anderen Jurisdiktionen harmonisier-

ten bzw. von ausländischen Wettbewerbsregeln gegenüber eigenen Unternehmen.609 Obwohl al-

so, wenn auch mit Einschränkungen, die beschriebenen Variationen des Inländerprinzips durch-

aus geeignet wären, rein private internationale Wettbewerbsbeschränkungen im Rahmen des 

WdW-Typs II adäquat zu behandeln, müsste wie beim Nichtdiskriminierungsprinzip die Einhal-

                                                 
607 Kerber (1999b), S. 261. 
608 Kerber/Budzinski (2006), S. 29. Vgl. auch Budzinski (2008), S. 189. Er geht aufgrund des Eigeninteresses der 

Ziellandbehörde an der Behebung der Wettbewerbsbeschränkung von einer „frictionsless and conflict- free inter-
agency cooperation“ aus. Die Kooperation zwischen den einzelnen Wettbewerbsbehörden könnte zusätzlich 
auch durch unterschiedliche Kooperationsabkommen vertieft werden. 

609 Budzinski (2008), S. 189. Vgl. auch Kerber/Budzinski (2006), S. 29 f. Analoges gilt (vgl. dazu Bätge (2009), 
S. 93) auch für den “reinen” Fall des Inländerprinzips, bei dem unharmonisiertes inländisches Wettbewerbsrecht 
auf die Auslandswirkungen des inländischen Unternehmensverhaltens angewandt wird, das jedoch bereits als un-
zureichend für eine adäquate Behandlung internationaler rein privater Wettbewerbsbeschränkungen gedeutet 
wurde. Für den Fall des Inländerprinzips mit Heranziehung des (nicht harmonisierten) Auslandsrechts sollte ne-
ben der oben beschriebenen Möglichkeit seiner strategischer Nichtdurchsetzung gegenüber eigenen Unterneh-
men auch das Szenario berücksichtigt werden, bei dem Inlands- als auch Auslandsmärkte von dem Unterneh-
mensverhalten betroffen sind, die in- und ausländischen Wettbewerbsregeln jedoch miteinander im Konflikt ste-
hen. Wie Budzinski (2002b), S. 243 betont, wäre hier auch ohne Vorliegen von strategischen Absichten der in-
ländischen Wettbewerbsbehörde nicht davon auszugehen, dass sie „ausländische Interessen zum Nachteil inlän-
discher Marktteilnehmer durchsetzen wird“. Hierin kommt ein gewisser Nachteil des Arrangements der Anwen-
dung des Auslandsrechts gegenüber demjenigen einer Mindestharmonisierung zum Ausdruck. Dieser besteht  in 
der Möglichkeit, auch ohne jegliche strategische Absichten Regelungskonflikte zwischen den Jurisdiktionen zu 
generieren. Die Konflikte fallen umso stärker aus, je mehr Unternehmen unterschiedlicher Jurisdiktionen an ei-
nem Markt zusammentreffen (beispielsweise bei der Bildung eines internationalen Kartells) und somit parallele 
Zuständigkeit unterschiedlicher jurisdiktioneller Wettbewerbsbehörden begründen, da multiple Verfahren die 
Wahrscheinlichkeit miteinander konfligierender Entscheidungen erhöhen (auch wenn alle Jurisdiktionen “nur“ 
das Recht der Auslandjurisdiktion anwenden und durchsetzen sollen). Mehrfachzuständigkeiten bei der Behand-
lung gleicher Tatbestände stellen beim Inländerprinzip (unabhängig davon, mit welchen verfahrensrechtlichen 
Variationen dieses kombiniert wird) ein grundsätzliches Problem dar. Weil aber gleichzeitig davon auszugehen 
ist, dass bei internationalen rein privaten Wettbewerbsbeschränkungen „regelmäßig mehr Märkte betroffen sein 
werden als Unternehmen aus verschiedenen Ländern beteiligt sind“, begründet das Inländerprinzip immer noch 
wenigere parallele Zuständigkeiten als dies beim sog. Auswirkungsprinzips (vgl. Kapitel 3.2.2.1.3.) der Fall ist.  
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tung der Rechtsdurchsetzung der inländischen Wettbewerbsbehörde gegenüber eigenen Unter-

nehmen einer Überwachung unterstellt werden. Dabei müsste die - mit entsprechenden Kontroll- 

und Sanktionsmöglichkeiten ausgestattete - überjurisdiktionelle Instanz sicherstellen, dass die 

nationalen Wettbewerbsbehörden bei der Durchsetzung nationaler Wettbewerbsregeln auch die 

Ineressen der betroffenen Auslandsjurisdiktionen berücksichtigen, um einen wie in den Szena-

rien IIb und IIc beschriebenen race to the bottom zu vermeiden.610 Wie in Fn. 599 angedeutet, 

könnte an dieser Stelle das Inländerprinzip mit dem Prinzip der Nichtdiskriminierung insofern 

verknüpft werden, als zwischen der Durchsetzung der Wettbewerbsregeln im Hinblick auf die 

Auswirkungen des Unternehmensverhaltens im Ausland und ihrer Durchsetzung im Hinblick auf 

die Inlandswirkungen nicht diskriminiert werden dürfte.  

3.2.2.2.3. Auswirkungsprinzip 

Eine weitere, in der Realität häufig angewandte Möglichkeit der Sicherstellung der Nichtein-

schränkung des Wettbewerbs auf internationalen Gütermärkten stellt das sog. Auswirkungsprin-

zip dar. Im Gegensatz zum Inländerprinzip erstreckt sich hier der Anwendungsbereich des juris-

diktionellen Wettbewerbsrechts auf alle wettbewerbsbeschränkenden Verhaltensweisen, die sich 

in den Märkten der Jurisdiktion auswirken (bzw. hierauf ausstrahlen), unabhängig vom Ort der 

Entstehung der Beschränkung wie auch der jurisdiktionellen Zugehörigkeit der ausführenden 

Akteure. Es liegt also keine Inländer-, sondern vielmehr eine Inlandsorientierung vor.611 Eine 

derartige extraterritoriale Anwendung des einheimischen Wettbewerbsrechts sollte nach herr-

schender Meinung insbesondere an die hinreichend spürbare und substantielle Inlandswirkung 

der ausländischen Wettbewerbsbeschränkung anknüpfen. Sie erlaubt den durch ausländische per-

missive bzw. protektionistische Wettbewerbspolitik negativ betroffenen Jurisdiktionen, gegen 

diese Politik durch Anwendung des inländischen Rechts vorzugehen und würde folglich bei per-

fekter Durchsetzung jene unerwünschten jurisdiktionellen Verhaltensweisen in Form von Strate-

gien vom WdW-Typ II unmöglich machen.612 Obwohl hier die Auslandswirkungen des Verhal-

                                                 
610 Vgl. Kerber (1999b), S. 260, Budzinski (2008), S. 189, Kerber/Budzinski (2006), S. 30 und Mitschke (2008), 

S. 21 f. Die Notwendigkeit einer solchen Kontrollinstanz ergibt sich aus der Tatsache, dass eine freiwillige 
Selbstbindung der Jurisdiktionen zu adäquater Anwendung des Inländerprinzips unglaubwürdig ist. Wie auch 
schon bei dem Vorschlag zum Nichtdiskriminierungsprinzip würde es sich bei der Kontrollinstanz um keine 
Wettbewerbsbehörde mit Rule-making-Kompetenzen, sondern nur mit beschränkten Enforcement- Kompetenzen 
handeln. Sie sollte (wie in Fn 596 betont) nicht nur jurisdiktionellen, sondern auch privaten Hinweisen zur Nich-
teinhaltung der beschlossenen Prinzipien nachgehen. Wie beim Nichtdiskriminierungsprinzip stellt sich auch 
hier die Frage nach der Sicherstellung der tatsächlichen Unabhängigkeit der Kontrollinstanz. Budzinski (2008), 
S. 181 konstatiert gleichzeitig, dass „no compelling reason [can be presented] why lobyism should easily suc-
ceed in capturing the supranational level“.  

611 Vgl. Basedow (1998), S. 12 und S. 19 ff. Vgl. auch Klodt (2003), S. 46. In der Realität existieren neben reinen 
Formen des Auswirkungsprinzips auch viele Mischformen mit Territorialitätsprinzip. 

612 Vgl. Monopolkommission (1996/97), S. 354 f. Vgl. auch Kerber/Budzinski (2004), S. 45. Zu beachten ist, dass 
die Festlegung des „Bezugspunkt[s] der erforderlichen Auswirkungen ausschließlich [auf] die Wettbewerbsver-
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tens inländischer Unternehmen bei wettbewerbspolitischen Entscheidungen der einheimischen 

Wettbewerbsbehörden nicht berücksichtigt werden (Inlandsorientierung mit inländischen Inter-

essen als alleinigem Schutzobjekt), könnte das Auswirkungsprinzip dennoch auch eine adäquate 

Erfassung rein privater internationaler Wettbewerbsbeschränkungen bewirken, solange jede ein-

zelne Jurisdiktion in der Lage wäre, den inländischen Wettbewerb effektiv vor den extraterrito-

rialen Wettbewerbsbeschränkungen zu schützen.613 Insgesamt dürfte so die Anwendung dieses 

Prinzips die race-to-the-bottom-Tendenzen innerhalb des WdW-Typs II verhindern.614 

Mögliche Probleme bei Anwendung des Ausländerprinzips  

Ein solches Ergebnis hängt jedoch ab von der Effektivität der Durchsetzung und des Vollzugs 

einheimischen Rechts gegenüber ausländischen Unternehmen bzw. den über sie agierenden Ju-

risdiktionen wie auch von der grundlegenden Bereitschaft zur Bekämpfung von wettbewerbsbe-

schränkendem Verhalten.615 Eine effektive Durchsetzung einheimischer Wettbewerbsregeln ge-

genüber ausländischen Unternehmen erfordert Ermittlungen im Ausland (Informations- und Do-

kumentenbeschaffung), wofür einheimische Wettbewerbsbehörden in der Regel keine hoheitli-

chen Befugnisse besitzen. Auch erweist sich der Vollzug wettbewerbspolitischer Entscheidungen 

– etwa in Form von Bußgeldern oder Untersagungen - gegenüber ausländischen Unternehmen 

als schwierig, solange jene den hier zugrunde liegenden Mobilitätsannahmen entsprechend über 

keine Tochterunternehmen im Inland verfügen.616  

Abmildern lässt sich ein aus derartigen Problemen resultierender Leerlauf der Anwendung des 

extraterritorialen Wettbewerbsrechts nur in Form verstärkter Kooperationen zwischen den juris-

diktionellen Wettbewerbsbehörden, wie sie in der Realität auch zu beobachten sind. Notifizie-

rungen, als gegenseitige Unterrichtungen über anstehende Untersuchungen in Kombination mit 

allgemeinem Informationstausch, und Konsultationen, als Meinungstausch zu konkreten Fällen, 

reichen jedoch hierfür nicht aus. Notwendig sind vielmehr Amtshilfen, in deren Rahmen sich die 

                                                                                                                                                             
hältnisse auf dem eigenen Markt” allen das Auswirkungsprinzip praktizierenden nationalen Wettbewerbsordnun-
gen bis auf die USA gemeinsam ist. Die USA wenden dagegen ihr Kartellrecht auch „zur Öffnung fremder 
Märkte“ (sog. outbound extraterritoriality) an. Bätge J. (2009), S. 189 und S. 262. 

613 Vgl. Hauser/Schoene (1994), S. 216. Sie empfehlen einen „decentralized approach which allows some competi-
tion among rules” mit „ national antritrust policy according to the effects doctrine”, um gegen wettbewerbsbe-
schränkende Verhaltensweisen von importsubstituierenden und exportierenden Unternehmen adäquat vorgehen 
zu können. Zur Notwendigkeit des „codifying the extend and limits of jurisdiction[s]“ auf internationaler Ebene 
durch das Auswirkungsprinzip siehe auch Zanettin (2002), S. 257. 

614 Vgl. Möschel (2008b), S. 61. 
615 Wie Kerber (1999b), S. 244 erläutert, handelt es sich beim Auswirkungsprinzip um ein „Anknüpfkriterium, mit 

dem die Zuständigkeit einer nationalen Rechtsordnung für einen bestimmten rechtlichen Sachverhalt definiert 
wird“, und somit juristisch um Kollisionsrecht. Entscheidend ist, dass „dieses Kollisionsrecht nationales Recht“ 
ist, d.h. dass jede Jurisdiktion selber bestimmt, welche Sachverhalte unter ihr Recht fallen und welche nicht. Vor 
diesem Hintergrund ist auch die obige Anmerkung zur Notwendigkeit der Bereitschaft zur Bekämpfung gewisser 
Sachverhalte zu verstehen.  

616 Vgl. Kerber (1999b), S. 246. Vgl. auch Monopolkommission (1996/97), S. 358, Basedow (1998), S. 22, Baetge 
(2009), S. 291 f., Zanettin (2002), S. 42 ff. und Frenz (2006), S. 78. 
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Wettbewerbsbehörden gegenseitig bei der „Beschaffung von untersuchungsrelevanten Informa-

tionen über beteiligte Unternehmen“ als auch der „extraterritorialen Durchsetzung von […] 

Sanktionen“ helfen,617 wie auch sog. Comity-Prinzipien, zumal zwischen der Anwendung des 

Auswirkungsprinzips und der empfundenen Verletzung der völkerrechtlichen Souveränität eine 

Landes häufig nur eine schmale Grenze liegt.618  

Unter dem Prinzip der comity ist traditionell der „Grundsatz staatenbezogener Höflichkeit“ zu 

verstehen. Danach sind bei extraterritorialer Rechtsanwendung neben der völkerrechtlichen Sou-

veränität auch die wesentlichen Interessen hiervon betroffener Staaten zu berücksichtigen; gege-

benfalls ist auf eine “unhöfliche“ Rechtsanwendung zu verzichten.619 Weiter als diese traditio-

nelle (negative) Auffassung der comity geht die sog. positive comity: Deren Anwendung impli-

ziert einen Verzicht der nach dem Auswirkungsprinzip zuständigen inländischen Wettbewerbs-

behörde auf die Verfahrenskompetenz hinsichtlich ausländischer Unternehmen und ihre Übertra-

gung auf die ausländische Behörde.620 Vorteile der positive comity sind dabei der bessere Zugang 

der ausländischen Behörde zu erforderlichen Beweismitteln, die hiermit einhergehende Nichter-

forderlichkeit des Tausches von vertraulichen Informationen, wie auch effektivere Vollzugsmög-

lichkeiten; außerdem bietet positive comity eine gute Ausgangsbasis „to start coordinated inves-

tigations and to avoid parallel proceedings“.621 Dies erscheint vor allem deshalb von Bedeutung, 

weil das Auswirkungsprinzip die jurisdiktionelle Zuständigkeit immer dann begründet, wenn 

sich ein wettbewerbsbeschränkendes Verhalten im Inland auswirkt. So wäre es vorstellbar, dass 

ein aus dem Land A stammendes rein privates Kartell auf die Märkte mehrerer anderer Jurisdik-

tionen ausstrahlt, was nach dem Auswirkungsprinzip deren Zuständigkeit für die Wettbewerbs-

beschränkung begründet und die deswegen Ermittlungen einleiten. Eine Übertragung der Verfah-

renskompetenzen dieser Behörden an diejenige des Landes A könnte in einem solchen Fall 

Mehrfachzuständigkeiten und parallele Untersuchungen vermeiden und somit Regelungskonflik-

                                                 
617 Im Rahmen der Amtshilfe sollten sich die ausländischen Behörden vertraglich „zur Vornahme von Ermittlungs-

handlungen“ verpflichten. Auch sollte zur Sicherstellung der Verwertbarkeit des Materials das „Beweiserhe-
bungsverfahren den gesetzlichen Anforderungen des ersuchenden Staates genügen“. Nicht zuletzt wäre bei de-
rartigen Kooperationen die Frage der Datenvertraulichkeit zu klären. Vgl. hierzu Fn. 602 und Monopolkommis-
sion (1996/97), S. 361 f.  

618 Budzinski (2002b), S. 241 f. Vgl. auch Kerber (1999b), S. 247, Mitschke (2008), S. 28 ff., Kerber/Budzinski 
(2006), S. 18, Reimers (2007), S. 63 ff. und allgemeiner Lindacher (2009), S. 11. 

619 Wins (2000), S. 79. Vgl. auch Budzinski (2002b), S. 242.  
620 Vgl. Budzinski (2002b), S. 242. Nach OECD (1999), S. 5 positive comity „ involves a countries consideration of 

another countries request that it opens or expands a law enforcement proceeding in order to remedy conduct 
that is substantially and adversely affecting another countries interests“. Eine solche Übertragung der Verfah-
renskompetenz setzt voraus, dass der zu bekämpfende Tatbestand durch ausländisches Wettbewerbsrecht abge-
deckt und verboten ist. Vgl. auch OECD (1999), S. 12 oder Zanettin (2002), S. 226. Das Wettbewerbsrecht des 
ersuchenden (also kompetenzübertragenden) Landes muss dagegen (anders als bei der Anwendung des “reinen“ 
Auswirkungsprinzips) nicht notwendigerweise verletzt werden. Vgl. hierzu beispielsweise das bilaterale Ab-
kommen zwischen der EG und den USA zur Anwendung der positive comity, Art. III. 

621 Mitschke (2008), S. 35. 
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ten entgegenwirken. Letztere treten in der Realität häufig auf und ergeben sich aus der Anwen-

dung der effects doctrine bei – trotz ähnlicher rechtlicher Grundlagen – divergierenden Ent-

scheidungen.622  

Analog zu den Anforderungen an die Amtshilfen (vgl. Fn. 617) wären auch bei positive comity 

Verpflichtungen statt freiwilliger Zusagen einzugehen, die Beweiserhebungsverfahren ermitteln-

der Behörden an konkrete Vorgaben zu knüpfen und die Frage zu klären, inwiefern konkrete ju-

risdiktionelle Entscheidungen verbindlich sind.623  

Von großer Bedeutung für einen effektiven Einsatz der positive comity erscheint, wie schon bei 

der Anwendung des Inländerprinzips, auch ein „relatively high degree of similarity between 

competition laws of the parties“ 624. Divergieren nämlich jurisdiktionelle Wettbewerbsregeln 

stark im Hinblick auf erlaubte und verbotene Tatbestände, so erhöht sich auch die Wahrschein-

lichkeit für die Unmöglichkeit des Positive-comity-Einsatzes, weil beispielsweise das von der in-

ländischen Behörde als wettbewerbsschädlich eingestufte Verhalten ausländischer Unternehmen 

nicht gegen das ausländische Wettbewerbsrecht verstößt und folglich eine rechtliche Grundlage 

für ein Vorgehen der ausländischen Behörde gegen diesen Tatbestand fehlt. Unabhängig davon, 

ob in solchen Fällen das Auswirkungsprinzip um eine positive comity ergänzt würde oder nicht, 

würde seine Anwendung bei privaten Wettbewerbsbeschränkungen in Regulierungskonflikten 

                                                 
622 Zur Problematik der Mehrfachzuständigkeiten und der aus kumulativen Prüfungen resultierenden Probleme für 

private Unternehmen (Stichwort: Rechtsunsicherheit und Transaktionskosten) wie auch zu Regelungskonflikten 
beim Auswirkungsprinzip vgl. Kerber (1999b), S. 245, Kerber/Budzinski (2001), S. 269, Budzinski (2008), 
S. 170, Mitschke (2008), S. 49. Zum Vergleich mit dem Inländerprinzip siehe Fn. 609. Bei dem obigen Beispiel 
sollte weiter beachtet werden, dass die beschriebenen Probleme sich auch bei Anwendung der positive comity 
weiter verschärfen, wenn die die Wettbewerbsbeschränkung ausführenden Akteure mehreren Jurisdiktionen zu-
gerechnet werden können. Hieran knüpft die sog. advanced positive comity (auch Prinzip freiwilliger Leitjuris-
diktion genannt) an, die bei Mehrfachzuständigkeiten das Festlegen einer die Ermittlungen aller zuständigen Be-
hörden koordinierenden Wettbewerbsbehörde vorsieht. Eine solche Leitjurisdiktion, die es insbesondere nach 
dem Kriterium der Fähigkeit zur Sanktionsdurchsetzung gegenüber den Urhebern der verfolgten Wettbewerbsbe-
schränkung zu bestimmen gilt, „collects and distributes information from the interacting agencies, and thereby 
ensur[es] mutual comity”. Budzinski (2008), S. 165. Noch weiter geht die Idee sog. Pflichtleitjurisdiktion, bei 
der eine internationale Institution –also die Kompetenz-Kompetenz - nach dem Kriterium der Betroffenheit von 
der verfolgten Wettbewerbsbeschränkung wie auch nach dem Kriterium wettbewerbspolitischer Erfahrung die 
Verfahrenszuständigkeit einer einzigen Behörde zuweist. Diese verpflichtet sich dann, im Rahmen ihrer Ermitt-
lungen die wettbewerbsbeschränkenden Effekte in anderen Jurisdiktionen mit zu berücksichtigen und ist hierfür 
berechtigt, Assistenz der Behörden jener Jurisdiktionen einzufordern. Vgl. Budzinski/Kerber (2006), S. 18, Bud-
zinski (2008), S. 167 und Budzinski (2006), S. 147. Campbell/Trebilcock (1997/99), S. 110 f. verweisen in An-
lehnung an sog. ABA Report (vgl. OECD, 1994, S. 122) neben der Möglichkeit einer „lead jurisdiction appoin-
ted by an international authority“ auch auf die Möglichkeit einer „through consultation“ bestimmten Leitjuris-
diktion. Aufgrund des „potential for disagreement among national authorities in identifying a single lead juris-
diction“ sehen sie das zweite Konzept jedoch nur als Vorstufe zu einer „by an international authority“ bestimm-
ten Leitjurisdiktion. Genauso auch Trebilcock/Iacobucci (2004), S. 166. Da das bereits besprochene Inländer-
prinzip auch mit der Problematik der Mehrfachzuständigkeiten einhergeht (obwohl in einem geringeren Ausmaß 
als das Auswirkungsprinzip), kann es genauso mit dem Konzept der Leitjurisdiktion verknüpft werden. 

623 Vgl. Wins (2000), S. 88. Vgl. auch Bläsing (2004), S. 302. Abkommen, die „Austausch vertraulicher Informatio-
nen“ zwischen den Wettbewerbsbehörden erlauben, „gegenseitige Rechtshilfe“ regeln und „verbindlicher als die 
bisher[igen]“ ausgestaltet sind, nennt Bätge J. (2009), S. 231 auch Rechthilfeabkommen.  

624 Mitschke (2008), S. 36. Vgl. auch Budzinski/Aigner (2005), S. 8 und Budzinski (2002b), S. 243. 
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resultieren,625 solange nicht eine Mindestmenge an konkreten Tatbeständen (beispielsweise in 

Form von Mindeststandards, vgl. auch Fn. 606) durch die nationalen Wettbewerbsgesetze abge-

deckt wäre (vgl. auch Fn. 615 zur Notwendigkeit der Bereitschaft zur Bekämpfung gewisser 

Sachverhalte).626  

Genauso unabhängig davon, ob das Auswirkungsprinzip um eine positive comity ergänzt würde 

oder nicht, ließe es sich bei seiner Anwendung nicht gewährleisten, dass die Effektivität seiner 

Durchsetzung, bzw. seines Vollzugs, aus der Sicht aller teilhabenden Länder gleich stark wäre. 

So implizieren unterschiedliche Ausmaße der jurisdiktionellen Binnenmärkte und die hiermit 

einhergehende variierende Bedeutung der jeweiligen Jurisdiktionen als Abnehmer im internatio-

nalen Handel eine Machtasymmetrie bei der Anwendung des Auswirkungsprinzips.627 Jurisdik-

tionen mit Binnenmärkten, die aus Sicht der am internationalen Handel teilhabenden Unterneh-

men unbedeutend sind, erfahren so - insbesondere bei gewisser Abhängigkeit von konkreten Im-

portprodukten, wie dies bei den Entwicklungsländern häufig der Fall ist - „powerlessness against 

[…] restrictions of competition from abroad“. Dagegen können Jurisdiktionen mit Binnenmärk-

ten, auf deren Zugang international agierende Unternehmen nicht verzichten können (wie die EU 

oder die USA), ihr inländisches Wettbewerbsrecht viel effektiver extraterritorial durchsetzen.628  

Neben der Tatsache, dass folglich nicht alle Jurisdiktionen imstande sind, ihre Märkte effektiv 

vor privaten Wettbewerbsbeschränkungen zu schützen, legt die Machtasymmetrie auch die Mög-

lichkeit einer strategischen Wettbewerbspolitik der verhandlungsstarken Jurisdiktionen nahe, da 

die im Hinblick auf die Durchsetzung des Auswirkungsprinzips verhandlungsschwachen Juris-

diktionen solche Wettbewerbsbeschränkungen genauso wenig effektiv bekämpfen können wie 

                                                 
625 Da die positive comity (unabhängig davon, ob sie zur Verfügung stünde oder nicht) nicht anwendbar wäre, müss-

te die inländische Wettbewerbsbehörde auf eigene Faust gegen die ausländischen Unternehmen vorgehen (reines 
Auswirkungsprinzip). Da die hierbei zugrunde gelegte rechtliche Grundlage in der Heimatjurisdiktion der aus-
ländischen Unternehmen nicht gegeben wäre, würden sich diese gegen jegliche Entscheidungen der inländischen 
Behörde (meistens durch Druckausübung auf die einheimische Regierung, um Unterstützung gegen die ermit-
telnde Jurisdiktion zu erhalten) wehren, was mit erheblichem Konfliktpotential zwischen den Jurisdiktionen ein-
hergeht. Vgl. Conrad (2005), S. 195. Vgl. auch Klodt (2003), S. 59, Tabelle 5 mit dem Hinweis auf stattgefun-
dene Konfliktfälle bei wettbewerbspolitischen Entscheidungen nach dem Auswirkungsprinzip, die aus sich wi-
dersprechenden nationalen Wettbewerbsregeln resultierten und folglich auch nicht mit Hilfe von positive comity 
hätten gelöst werden können. Genauso auch Immenga (2004), S. 11, Kerber/Budzinski (2006), S. 19 f. und 
Baetge (2009), S. 389. Wie weiter Klodt (2003), S. 64 betont, wären auch Konflikte, bei welchen zwar die Juris-
diktionen über ähnliche Wettbewerbsregeln verfügen, jedoch aber unterschiedliche industriepolitische Zielset-
zungen verfolgen, mit Hilfe der positive comity nicht zu lösen. Siehe auch hierzu Klodt (2003), S. 59, Tabelle 5 
mit Konfliktfällen, die sich aus konkurrierenden nationalen Industriepolitiken ergaben. Konflikte sind unabhän-
gig davon, ob sie aus sich widersprechenden nationalen Wettbewerbsgesetzen oder aber divergierenden indust-
riepolitischen Zielen ergeben, nur dann ohne eine internationale Kontrollinstanz zu lösen, wenn „two asymmetri-
cally powerfull jurisdictions are involved, with the powerful jurisdiction prevailing“. Budzinski (2008), S. 169. 
Vgl. auch Zanettin (2002), S. 198.  

626 Vgl. Fikentscher/Drexl (1995), S. 44 zu Mindeststandards als einem Ausdruck „materieller Reziprozität“. 
627 Vgl. Budzinski (2002b), S. 239. 
628 Budzinski (2008), S. 169. Vgl. auch Kerber/Budzinski (2006), S. 12. 
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die privaten.629 Wettbewerbspolitische Bevorzugung inländischer Unternehmen gegenüber aus-

ländischen im Hinblick auf die internationalen Gütermärkte, wie auch die wettbewerbspolitische 

Benachteiligung ausländischer Unternehmen gegenüber den inländischen im Hinblick auf die 

nationalen Märkte erscheint für die verhandlungsstarken Jurisdiktionen bei der Anwendung des 

Auswirkungsprinzips daher von Vorteil. Dies jedenfalls dann, solange die hiervon betroffenen 

Jurisdiktionen keine Gegenmaßnahmen einleiten (reines Auswirkungsprinzip) bzw. im Rahmen 

der positive comity die Verursacherländer zur Verfahrenseinleitung gegenüber eigenen Unterneh-

men nicht zwingen können.630  

Analog zu den Ausführungen zur Kompetenzallokation im Sinne des Inländerprinzips müsste 

folglich auch das Auswirkungsprinzip mit zusätzlichen institutionellen Regelungen verknüpft 

werden, um – etwas durch Lobbydruck angetriebene - strategische Wettbewerbspolitik in Form 

einer diskriminierenden Anwendung des Auswirkungsprinzips zu vermeiden. So wäre auch an 

dieser Stelle eine supranationale Institution zur Überwachung einer „non-discriminatory applica-

tion of national antitrust law to foreign and domestic firms“ als Ergänzungs des Auswirkungs-

prinzips zu empfehlen.631  

Eine derartige Kombination des Auswirkungsprinzips mit dem Gebot der Nichtdiskriminierung 

entspricht dabei dem sog. Inlandsbehandlungskonzept des DIAC (vgl. Fn. 595 und 606). Dieser 

(als eine Ergänzung zum GATT gedachter) internationaler Kartellrechtskodex fordert im Art. 2 

                                                 
629 Vgl. Conrad (2005), S. 87. 
630 Vgl. Conrad (2003), S. 106. Für die empirische Relevanz der zweiten Behauptung sprechen mehrere Tatsachen. 

Zum einen eröffnet die bestehende Machtasymmetrie „bei der Aushandlung als auch der Anwendung der Koope-
rationsvereinbarungen strategische Verhaltensspielräume“, infolge deren sich „Kooperation zu Gunsten der do-
minanten Jurisdiktion durchsetzen“ lässt bzw. die ausgehandelten Instrumente strategischen Einsatz finden kön-
nen. Budzinski/Kerber (2006), S. 11. Vgl. auch Conrad (2005), S. 203, Zanettin (2002), S. 198, Drexl (2006), 
S. 49 und Bätge J. (2009), S. 231. Zum anderen behindern, auch unabhängig von bestehenden Machtasymmet-
rien, völkerrechtliche Prinzipien ein Vorgehen von nationalen Behörden gegen ausländische Unternehmen, wenn 
diesen ein konkretes Verhalten „durch die ausländische Regierung verpflichtend angeordnet wurde“. Bläsing 
(2004), S. 83. Anders als für die Comity-Prinzipien im Hinblick auf die Behandlung rein privater Wettbewerbs-
beschränkungen besprochen wurde, impliziert eine solche Act-of-State Doktrin (Nichteinmischungsdoktrin) eine 
Nichtbekämpfung der Wettbewerbsbeschränkungen ausländischer Unternehmen, wenn sie auf einen „ausländi-
schen Hoheitsakt“ zurückgehen. Wins (2000), S. 79. So sind beispielsweise Fälle bekannt, in denen die japani-
sche Regierung Produzenten zur Teilnahme an einem Exportkartell verpflichtete, um so die Erfassung des Kar-
tells durch US-amerikanisches Wettbewerbsrecht zu vermeiden. Vgl. Bläsing (2004), S. 83. Nicht zuletzt soll 
auch auf die Möglichkeit sog. Abwehrgesetze (blocking statues) hingewiesen werden, die von mehreren Ländern 
als „Reaktion auf die extraterritoriale Anwendung des US-amerikanischen Antitrustrechts erlassen“ wurden und 
sich insbesondere „gegen konkrete [eigenen nationalen Interessen entgegenlaufende] Durchsetzungsmaßnah-
men“ richten. Bätge J. (2009), S. 183. 

631 Hauser/Schoene (1994), S. 217. Diese Institution wäre vom Design her wie die Überwachungsinstanz beim In-
länderprinzip (siehe Fn. 610) auszugestalten. Hauser/Schoene verweisen auch auf die Notwendigkeit der Inte-
ressenabwägung als einer Funktion der supranationalen Institution in Falle, wenn „the anti- competitive conduct 
is not divisible between markets“. Hiermit wird die Problematik der Mehrfachzuständigkeiten, wie erläutert in 
Fn. 622, angesprochen, wobei jedoch nicht auf die konkrete Umsetzungsstrategie eingegangen wird. Diese kön-
nte in dem ebenso in Fn. 622 beschriebenen Konzept der Leitjurisdiktion bestehen, indem die supranationale 
Kontrollinstanz neben der Überwachung der Einhaltung des Nichtdiskriminierungsgebots in den entsprechenden 
Fällen auch die Funktion einer Koordinierungsinstanz übernehmen würde und als eine Kompetenz-Kompetenz 
die Leitjurisdiktion zu bestimmen hätte.  
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Sec 2, dass „all rules and principles applicable to national antitrust cases under domestic law 

immediately and unconditionally to all interstate antitrust cases“ anzuwenden sind.632 Wie Wins 

(2000) betont, impliziert eine solche Regelung „eine Aufspaltung des Auswirkungsprinzips“ im 

Sinne seiner weiterhin bestehenden Anwendung bei ausländischen (rein privaten als auch juris-

diktionell geduldeten) sich im Inland auswirkenden Wettbewerbsbeschränkungen und ihrer Er-

weiterung um die Berücksichtigung der Auslandswirkungen vom Verhalten inländischer Un-

ternehmen mit dem Verbot protektionistischer und permissiver strategischer Wettbewerbspolitik 

(vgl. Szenarien IIb und IIc), wobei hier ergänzend international verbindliche Mindeststandards 

vorausgesetzt werden.633 Sichergestellt werden könnte eine Nichteinschränkung des Wettbe-

werbs auf internationalen Gütermärkten - neben dem um das Gebot der Nichtdiskriminierung er-

gänzten Inländer- oder Auswirkungsprinzip - auch mit Hilfe sogenannter interstate commer-

ce/trade clauses, die in der Realität häufig angewandt werden.  

3.2.2.2.4. Interstate commerce/trade clauses  

Ein solcher Ansatz erfordert im Gegensatz zu den bisherigen dezentralen Ansätzen „an […] allo-

cation of rule-making, rule-applying and direct enforcement competences“ an eine Jurisdiktion, 

die den teilnehmenden Jurisdiktionen in der vertikalen Struktur übergeordnet ist. In deren Zu-

ständigkeitsbereich fallen alle wettbewerbsbeschränkenden Verhaltensweisen, die das Kriterium 

der Auswirkung auf den interstate trade erfüllen.634 Weil also die übergeordnete Jurisdiktion den 

internationalen Wettbewerb explizit schützt, während sich die ihr untergeordneten Jurisdiktionen 

am Schutzobjekt des inländischen Wettbewerbs orientieren, können die für den WdW-Typ II im 

                                                 
632 International Antitrust Code Working Group (1993), S. 74. 
633 Wins (2000), S. 120. Fikentscher/Drexl (1995), S. 43 betonen, dass Inlandsbehandlung zum einen „die rechtspo-

litische Forderung [verwirklicht], dass Staaten nach außen nicht erlauben sollten, was sie innerstaatlich als wett-
bewerbschädlich erkennen“ und zum anderen „eine Rechtfertigung der Existenz oder der Auswirkungen eines 
Kartells auf den inländischen Wettbewerb unter Berufung auf eine Stärkung der internationalen Konkurrenzfä-
higkeit“ verbietet. Genauso, als eine Art umgekehrte Inlandsbehandlung, dürfen nach diesem Prinzip ausländi-
sche Akteure im Inland nicht strengeren Regeln als die inländischen unterworfen werden. Der Durchsetzung von 
DIAC auf nationaler Ebene soll eine internationale Verfahrensinitiative dienen, im Rahmen derer „nationales 
Recht […] durch nationale Behörden […] und Gerichte angewandt [wird und] einer internationalen Kartellbe-
hörde Verfahrens- und Initiativrecht [zur Sicherstellung der tatsächlichen Durchsetzung] eingeräumt [wird]“. Fi-
kentscher/Drexl (1995), S. 46. Die Frage nach der Lösung der Vollzugsprobleme bei der Anwendung des (rei-
nen) Auswirkungsprinzips auf ausländische Wettbewerbsbeschränkungen wird jedoch in dem Entwurf der inter-
nationalen Verfahrensinitiative nicht ausreichend beachtet. Wie Bätge J. (2009), S. 211 betont, könnte die In-
landsbehandlung um eine „nur subsidiäre Geltung der Wettbewerbsordnung des Veranlassungsstaates“ ergänzt 
werden, um eventuelle Mehrfachzuständigkeiten zu vermeiden. Diese könnten sich meines Erachtens aus der 
Tatsache ergeben, dass ausländische Behörden für das sich in ihren Märkten auswirkende inländische Verhalten 
aufgrund des Auswirkungsprinzips genauso zuständig sind wie die inländische Wettbewerbsbehörde nach dem 
Nichtdiskriminierungsgebot. An einer anderen Stelle ihrer Arbeit (S. 261) spricht Bätge von einer „Beschrän-
kung der Rechtsanwendung durch den Veranlassungsstaat auf Fälle […], in denen die Auswirkungsstaaten die 
Wettbewerbsbeschränkung nicht wirksam unterbinden können“. Zu einem ähnlichen Ansatz des „national treat-
ment principle“ mit „ jurisdictional limitations on extraterritoriality (applicable to inbound but not outbound 
commerce)“ vgl. Trebilcock/Iacobucci (2004), S. 163.  

634 Budzinski (2008), S. 208 und S. 154. Ein solcher Ansatz setzt also die politische Bereitschaft einzelner Jurisdik-
tionen voraus, konkrete wettbewerbspolitische Kompetenzen an eine übergeordnete Jurisdiktion abzugeben.  



 171

bisherigen Verlauf als problematisch identifizierten Verhaltensweisen der protektionistischen 

und permissiven (vgl. Szenarien II b und IIc) jurisdiktionellen Wettbewerbspolitik als auch die 

grenzüberschreitenden rein privaten Verhaltensweisen vergleichsweise gut erfasst werden. Die 

Effektivität einer solchen Erfassung hängt jedoch wesentlich von der Frage nach der Ausgestal-

tung des Kriteriums der Auswirkung auf den interstate trade ab und von und der hiermit einher-

gehenden Kompetenzabgrenzung zwischen über- und untergeordneten Jurisdiktionen. 

USW- und X-Plus-Regel 

Die vertikale Kompetenzaufteilung lässt sich über zwei unterschiedliche Regelungen verwirkli-

chen: über die USW- und die X-Plus-Regel.  

Die Umsatzschwellenwert(USW)-Regelung wird z. B. in der EU-Wettbewerbspolitik angewandt. 

Hierbei impliziert das Überschreiten festgelegter Umsatzschwellen (häufig in Kombination mit 

gewissen Marktanteilvorgaben) die Zuständigkeit der übergeordneten Jurisdiktion. Bei der X-

Plus-Regel hingegen „each anticompetitive arrangement and practise, which would be subject to 

review by X or more downward […] competition policy regimes, is automatically allocated to 

the upward level“.635 Beide Regelungen schneiden als mögliche Verwirklichungsformen des obi-

gen Kriteriums bei der Bewertung der Erfassungseffektivität unterschiedlich ab, da sie als ledig-

liche Approximationen des Kriteriums des geographisch relevanten Marktes Freiräume für verti-

kale als auch horizontale (Kompetenz-)Missallokationen zulassen.636 Über solche Missallokatio-

nen gibt Tabelle 5 einen Überblick. Auf dieser Grundlage soll im Folgenden die Erfassungsef-

fektivität beider Regeln diskutiert werden, und zwar vor allem bezüglich der Adäquatheit der 

Kompetenzzuordnung an die übergeordnete Jurisdiktion (vertikale Kompetenzstruktur) wie auch 

im Hinblick auf das mögliche Ausmaß an strategischem privatem und jurisdiktionellem Verhal-

ten (vertikale und horizontale Kompetenzstruktur). 

Beide Regeln begründen eine vertikale Kompetenzstruktur, innerhalb derer internationale Wett-

bewerbsbeschränkungen bei eindeutiger Zuordnung der Kompetenz an die übergeordnete Juris-

diktion von dieser adäquat erfasst werden können, indem der internationale Wettbewerb als ex-

plizites Schutzobjekt zugrunde gelegt wird. Dennoch variiert die Eignung der Regeln zu einer 

                                                 
635 Ebenda, S.  154 zu Umsatzschwellen und S. 163 zur X-Plus-Regel. Der ersten Regel liegt die Vorstellung zu-

grunde, dass mit steigender, anhand von Umsätzen gemessener Bedeutung beobachteter Wettbewerbssachverhal-
te sich auch die Wahrscheinlichkeit für ihre grenzüberschreitenden Effekte und somit auch für die Auswirkungen 
auf den interstate trade erhöht. Die X-Plus-Regel approximiert diese Effekte durch die konkrete Anzahl von Ju-
risdiktionen, die gegen den beobachteten Sachverhalt ein Verfahren einleiten würden (im Falle von Verhaltens-
weisen, die einer Ex-ante-Kontrolle in Form von Notifizierungspflicht unterliegen, wie z.B. bei Unternehmens-
zusammenschlüssen), bzw. bereits eingeleitet haben (bei Verhaltensweisen wie Kartelle oder bei Marktmacht-
missbrauchsstrategien).  

636 Vgl. Budzinski (2008), S. 207. 
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solchen Kompetenzzuordnung generell als auch im Hinblick auf den hier angenommenen Rah-

men mit ausschließlicher Informations- und Gütermobilität stark.  

So ist für das Szenario der allein in Form des Außenhandels bestehenden internationalen Wirt-

schaftsbeziehungen und eines Systems, das aus nationalen untergeordneten Jurisdiktionen und 

einer internationalen übergeordneten Jurisdiktion zusammengesetzt ist, davon auszugehen, dass 

die X-Plus-Regel einen verlässlicheren Indikator für die Notwendigkeit der Behandlung konkre-

ter Tatbestände auf der übergeordneten Ebene darstellt, als dies bei der USW-Regelung und der 

hiermit einhergehenden Stützung auf die Umsatzhöhe der ausführenden Unternehmen der Fall 

ist.637 Die in Tabelle 5 beschriebenen vertikalen Missallokationen werden somit bei der USW-

Regelung ohne zusätzliche institutionelle Ergänzungen nicht zu vermeiden sein. Dabei ist vor 

dem Hintergrund des Schutzes des internationalen Wettbewerbs die Kompetenzzuordnung an die 

übergeordnete Jurisdiktion ohne relevante grenzüberschreitende Effekte weniger kritisch anzuse-

hen ist als die der Nichtzuordnung beim Bestehen dieser Effekte.  

                                                 
637 Vgl. Budzinski (2008), S. 207. Budzinski hält die Tatsache, dass „a specific anticompetitive arrangement or 

practice affects markets in X or more countries“ für eine plausible Indikation des „effect on interstate commerce 
or trade”. „ This nexus seems less stringent in the case of turnover threshold”. Vgl. auch Monopolkommission 
(2002), S. 31 mit dem Argument, dass quantitative Kompetenzabgrenzungsregeln (wie die der Umsatzschwellen) 
vor allem „im Bereich der Verhaltenskotrolle [eine] nur geringe Aussagekraft [besitzen]“, weswegen ihnen qua-
litative Kriterien vorgezogen werden sollten. Zur Untermauerung der obigen Aussage kann die europäische Er-
fahrung mit dem System der Umsatzschwellenwerte und Marktanteile als dem Abgrenzungskriterium zwischen 
den mitgliedstaatlichen und den EU-Kompetenzen angeführt werden. Die Voraussetzungen für die Kompetenz-
zuordnung an die übergeordnete europäische Ebene bestehen in der EU (Art. 81 und 82 EGV) in Form einer 
Marktanteil- (>5% bezogen auf den relevanten innergemeinschaftlichen Markt) und Umsatzschwellenwertkom-
bination (>40 Mio. Euro bezogen auf den mit der erfassten Ware innergemeinschaftlich erwirtschafteten Um-
satz). Diese Regelung resultiert in einer Kompetenzallokation, die bei Bedarf informell mit Hilfe des European 
Competition Networks (ECN) nachträglich korrigiert werden kann, um auf diese Art und Weise eine „effiziente 
Arbeitsteilung“ im System paralleler Zuständigkeiten gewährleisten zu können. Bei solchen Nachkorrekturen 
soll die ausschließliche Zuständigkeit der übergeordneten Ebene – analog zu der Ausgestaltung der oben be-
schriebenen X-Plus-Regel – insbesondere dann bestehen, wenn „eine oder mehrere Vereinbarungen oder Verhal-
tensweisen […] in mehr als drei Mitgliedsstaaten […] Auswirkungen auf den Wettbewerb haben“ (3-Plus-
Regel). Die nationalen Wettbewerbsbehörden sind dagegen ausschließlich für diejenigen Tatbestände zuständig, 
„die den Wettbewerb hauptsächlich innerhalb ihres Hoheitsgebiets wesentlich beeinträchtigen“. Gleiches gilt 
auch für die europäische Zusammenschlusskontrolle, innerhalb welcher die Kommissionskompetenz an Hand 
konkreter Umsatzschwellenwerte bestimmt wird, die so zustande gekommene Kompetenzallokation jedoch bei 
Bedarf mit Hilfe eines eingebauten Verweisungssystems und des Einsatzes von ECN korrigiert wird. Anders als 
bei der Kartellpolitik folgt die europäische Fusionskontrolle dem sog. One-stop-shop-Prinzip, nach dem parallele 
Zuständigkeiten zu vermeiden sind. Vgl. Mitteilung der Kommission zu den Leitlinien über den Begriff der Be-
einträchtigung des zwischenstaatlichen Handels in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags S. 86. Vgl. auch Bekann-
tmachung der Kommission über die Zusammenarbeit innerhalb des Netzes der Wettbwerbsbehörden S. 44. Vgl. 
auch Mitteilung der Kommission über die Verweisung von Fusionssachen. Vgl. auch Budzinski (2006), S. 9 ff. 



 173

Tabelle 5: Möglichkeiten vertikaler und horizontaler Kompetenz-Missallokationen bei der USW- und 
der X-Plus-Regelung 

 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung von Budzinski (2008), S. 173-174 und 196-197. 

Hingegen könnte die Problematik vertikaler Missallokationen bei der X-Plus-Regel minimiert 

werden, indem ein geeigneter X-Wert gewählt wird. Zu berücksichtigen ist hierbei die Tatsache, 

dass X-Werte größer als 2 bei Nichtzuständigkeit der übergeordneten Ebene mit einer steigenden 

Relevanz der Frage nach der horizontalen Kompetenzverteilung zwischen den agierenden (X-1) 

Ländern der untergeordneten Ebene einhergehen. Dies ist ein Argument zugunsten von ver-

gleichsweise geringen X-Werten.638 Auch ist die Gesamtzahl der teilnehmenden Jurisdiktionen 

zu beachten und die „inequality in terms of size, economic importance[and] bussines activitiy“, 

die möglicherweise zwischen diesen besteht.639  

Weil bei der X-Plus-Regel die Anzahl der Jurisdiktionen, die beim Vorliegen eines Tatbestands 

potenziell ein Verfahren gegen dessen Verursacher einleiten werden, in erster Linie von den je-

weiligen nationalen Regelungen bestimmt wird, wäre zur Gewährleistung ihrer adäquaten Sig-

                                                 
638 Die Festlegung von X = 2 würde bedeuten, dass bei Tatbeständen mit Auswirkungen in zwei oder mehr als zwei 

Jurisdiktionen die Kompetenz der übergeordneten Jurisdiktion zufallen würde. Die Frage nach horizontaler 
Kompetenzaufteilung wäre dann (im Gegensatz zur Situation mit X > 2) nicht von Bedeutung, weil nach dieser 
Regel immer dann, wenn die übergeordnete Ebene nicht zuständig wäre, nur eine untergeordnete Jurisdiktion für 
die Behandlung des Tatbestands zuständig wäre.  

639 Budzinski (2008), S. 164. Er belegt die obige Aussage mit dem Beispiel eines Tatbestands, der sich bei X = 3 in 
Japan, den USA und in Russland oder aber in Estland, Luxemburg und auf den Bahamas (oder Budzinski (2009), 
S. 12 auf Fidschi, Panama und Barbados) auswirkt. Neben den obigen Argumenten soll auch der Aspekt der 
Zentralisierungsgefahren beachtet werden, der eher zugunsten von größeren X-Werten spricht.  
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nalwirkung im Hinblick auf die Interstate-trade-Effekte auch eine gewisse Ähnlichkeit von na-

tionalen Aufgreifkriterien notwendig. Die „harmonization of notification, filing and taking up ru-

les“640 der jeweiligen Jurisdiktionen liefert dabei nicht nur die Grundlage für eine annehmbare 

Signalwirkung der Anzahl potenziell verfahrenseinleitender Jurisdiktionen für die Notwendigkeit 

der Kompetenzzuordnung an die übergeordnete Ebene, sondern auch eine gewisse Absicherung 

gegen Situationen, in denen einzelne Jurisdiktionen strategisch darüber entscheiden, ein Verfah-

ren einzuleiten (oder auch nicht) und auf diese Art und Weise den resultierenden X-Wert zu be-

einflussen (und somit möglicherweise auch die Frage nach der Zuständigkeitsebene).  

Solche Verhaltensweisen sind insbesondere dann gut vorstellbar, wenn eine Jurisdiktion die Zu-

ständigkeit der übergeordneten Ebene für einen von ihrem Territorium ausgehenden wettbe-

werbsbeschränkenden Tatbestand vermeiden möchte und zugunsten der Nichterreichung des für 

die übergeordnete Zuständigkeit notwendigen X-Wertes die eigene Zuständigkeit ausschließt. 

Umgekehrt sind auch Fälle denkbar, bei denen eine potenzielle Verfahrenseinleitung gegen einen 

aus einer anderen Jurisdiktion ausgehenden Tatbestand trotz mangelnder Inlandswirkung strate-

gisch erwogen wird, um so tendenziell einen höheren X-Wert und folglich auch die Zuständig-

keit der übergeordneten Ebene für Verhaltensweisen ausländischer Unternehmen zu bewirken.641 

Die Anreize zu solchen Verhaltensweisen können noch verstärkt werden, wenn die Strenge des 

Wettbewerbsrechts der übergeordneten Jurisdiktion im Vergleich zu demjenigen einzelner (un-

tergeordneter) Länder variiert. 

Analoges gilt, solange keine rechtliche Grundlage für die Anwendung der Regeln der übergeord-

neten Jurisdiktion durch nationale Wettbewerbsbehörden in den zwar grenzüberschreitenden, 

jedoch nicht den USW erfüllenden Fällen besteht, auch für die USW-Regelung in dem Sinne, 

dass die Rechte der übergeordneten und untergeordneten Jurisdiktionen zumindest gleiche Tat-

bestände abdecken und auf eine ähnliche Art und Weise behandeln müssen. So soll ein shopping 

for jurisdiction verhindert werden, und zwar sowohl von Unternehmen (in Form einer der ge-

wünschten Zuständigkeit entsprechenden umsatzbezogenen antizipierten Ausgestaltung der Ver-

haltensweisen durch die Unternehmen)642 als auch der jeweiligen untergeordneten Jurisdiktionen 

                                                 
640 Budzinski (2008), S. 199. 
641 Diese Verhaltensweisen müssen nicht notwendigerweise einen ausschließlich jurisdiktionellen Ursprung haben. 

Selbst wenn es sie in der oben beschriebenen Form nicht gäbe, könnten nämlich die ohne Mindestharmonisie-
rung bestehenden Unterschiede in den nationalen Aufgreifkriterien von den privaten Unternehmen strategisch 
ausgenutzt werden, indem konkrete Wettbewerbsbeschränkungen (insbesondere im Hinblick auf die Anzahl der 
hiervon betroffenen Länder und der Wahrscheinlichkeit einer Verfahrenseinleitung in diesen Ländern) entspre-
chend der gewünschten Zuständigkeit auszugestalten wären. „In practise, firms may seek to change the contents 
or the form of the contemplated transactions to have them controlled by a preferred antitrust agency“. Van den 
Bergh (1996), S. 376. Ein solches Verhalten wird auch shopping for jurisdiction genannt.  

642 So weist van den Bergh (1996), S. 376 im europäischen Kontext auf die Situation hin, dass „if control of a mer-
ger by the European Commission is preferred to control by national antitrust authorities, a (presumably large) 
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(in Form einer der gewünschten – beispielsweise eigenen – Zuständigkeit entsprechenden um-

satzbezogenen antizipierten Ausgestaltung strategischer und/oder permissiver Wettbewerbspoli-

tik).643 

Selbst im Falle des Bestehens rechtlicher Grundlagen zur Anwendung der Regeln der übergeord-

neten Jurisdiktion bei der Behandlung grenzüberscheitender Fälle auch durch die nationalen Be-

hörden (und der hiermit einhergehenden Möglichkeit, dass diese und die nationalen Regeln aus-

einanderfallen), ist die Generierung der Anreize zugunsten des shoppings for jurisdiction weiter 

in Form der Sicherstellung einer kohärenten Anwendung der übergeordneten Regeln durch un-

terschiedliche Behörden einzudämmen.644 Neben diesen Anreizen zur Ausgestaltung der Tatbes-

                                                                                                                                                             
minority partner may be added to increase the turnover of the undertakings concerned and make the merger a 
matter for the Community authorities. The European Commission may be the preferred agency when national 
antitrust authorities treat potentially anticompetitive mergers more strictly”. Als Beispiel eines derartigen shop-
ping for jurisdiction werden häufig deutsche Unternehmen genannt, die bei Unternehmenszusammenschlüssen 
die Zuständigkeit der EK der Zuständigkeit des Bundeskartellamtes vorziehen, weil (wie beispielweise Mathias 
Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer AG, Berlin betont) „Kriterien wie kollektive Marktbeherr-
schung oder konglomerate Effekte vom Bundeskartellamt anders, nämlich deutlich restriktiver gehandhabt [wer-
den] als von der Kommission“. Döpfner (2008), S. 5. Für eine juristische Definition des shopping for jurisdiction 
als einer bei konkurrierender internationaler Zuständigkeit unter Berücksichtigung eigener Interessen vom Klä-
ger ausgeführter Wahl des Gerichtsstaates (also des Forums) siehe auch Sauer (2008), S. 125. 

643 Ein Gegenbeispiel für die Umsetzung einer solchen Empfehlung stellt die europäische Fusionskontrolle dar. Hier 
wenden die nationalen Behörden bei ihrer Zuständigkeit (d.h. beim Nichterreichen vertikaler Umsatzschwelle) 
ihr nationales Fusionskontrollrecht an, wobei die nationalen Anmeldevorschriften für die Zusammenschlüsse un-
tereinander (als auch im Vergleich zu den europäischen) erheblich divergieren. Vgl. Budzinski (2008), S. 175, 
wie auch Burnley (2002), S. 268. Dagegen zeigen die Beispiele der Freihandelszonen wie Mercosur, CARI-
COM, Andean Comunity oder COMESA, die zwar (noch) nicht über ein übergeordnetes Wettbewerbsrecht ver-
fügen und den Wettbewerb innerhalb der jeweiligen Binnenmärkte vor allem in Form einer „cooperation within 
the region and enforce[ment] at a national level“ schützen, welche Bedeutung der obigen Forderung nach ver-
gleichsweise ähnlichen nationalen Wettbewerbsrechten in derartigen Systemen zukommt. So fordert der 1998 
aufgestellte Protocol for the Defense of Competition in Mercosur unter anderem „convergent domestic laws in 
order to insure similar conditions of competition “. Vgl. Tavares de Araujo (1998), S. 58. Im Art. 55 der CO-
MESA-Treaty und in dem Protocol VIII (Competition Policy, Consumer Policy, Dumping and Subsidies) des 
CARICOM-Vertrags werden vor allem die Aspekte beschrieben, welche die nationalen Wettbewerbsrechte der 
Mitglieder gemeinsam haben müssen, um den Wettbewerb im jeweiligen Binnenmarkt schützen zu können. Ein 
besonders gutes Beispiel für die Umsetzung obiger Empfehlungen stellt ANZCERTA dar, der regionale Integra-
tionsraum von Australien und Neuseeland. Hier „decentralized cooperation in antitrust [is…] characterized by a 
high degree of harmonization of antitrust law“. Mitschke (2008), S. 60. Vgl. hierzu auch Bischoff-Everding 
(2003), S. 251 und Meibom (2002), S. 34. Vgl. auch Baetge (2009), S. 408 ff., der die „Vorgabe wettbewerbli-
cher Mindeststandards“ und die „Angleichung [nationaler] Wettbewerbssysteme“ als Vorstufen einer „selbstän-
digen regionalen Wettbewerbsordnung“ ansieht. 

644 Vgl. Peetz (2005), S. 76, McGinnis (2004), S. 130 oder auch Meibom (2002), S. 30. Dieses Szenario gibt dabei 
die Situation im europäischen Kartellrecht wieder, wonach „neben Art. 81 Abs. 1 und 82 EG […] auch Art. 81 
Abs. 3 EG unmittelbar von den Wettbewerbsbehörden und Gerichten der Mitgliedstaaten anzuwenden [ist]“, 
während es den Mitgliedstaaten unabhängig hiervon offen steht, „für wettbewerbsbeschränkende Vereinbarun-
gen, die den zwischenstaatlichen Handel nicht beeinträchtigen, von Art. 81 EG abweichende Regelungen vorzu-
sehen“. Koeck/Karollus (2008), S. 488. Die kohärente Anwendung der EG-Wettbewerbsregeln soll dabei durch 
die Zusammenarbeit innerhalb des Netzes der Wettbewerbsbehörden wie auch durch die Möglichkeit des Ent-
zugs von Verfahren nationaler Behörden zugunsten der Kommission sichergestellt werden. Wie Koeck/Karollus 
(2008), S. 489 im Hinblick auf die europäische Erfahrung betonen, können Anreize zum forum shopping auch 
infolge unterschiedlicher Sanktionskompetenzen nationaler Behörden untereinander als auch im Vergleich zu 
denjenigen der übergeordneten Jurisdiktion bestehen. Eine kohärente Anwendung der übergeordneten Regeln er-
fordert deswegen auch aneinander angepasste Sanktionssysteme nationaler und der übergeordneter Jurisdiktion. 
Nach Peetz (2005), S. 40 sollte für eine kohärente Anwendung der EG-Regeln durch alle Behörden auch die 
„gemeinschaftliche Geltung von nationalen Behördenentscheidungen“ wie auch eine gewisse Vereinheitlichung 
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tände zugunsten der erwünschten Zuständigkeit, die sich aus möglichen Unterschieden zwischen 

den Regeln der übergeordneten und der untergeordneten Ebene bzw. aus ihrer unterschiedlichen 

Anwendung durch unterschiedliche Wettbewerbsbehörden ergeben, kann der Wunsch nach Be-

einflussung der resultierenden Zuständigkeit auch motiviert werden durch konkrete Formen der 

Kompetenzallokation bei Fällen, die die vertikale Grenze nicht überschreiten, jedoch mehrere 

untergeordnete Jurisdiktionen betreffen.  

Kompetenzaufteilung auf untergeordneter Ebene bei Existenz einer nicht strategisch handelnden 

übergeordneten Jurisdiktion  

Unter der Annahme, dass die übergeordnete Jurisdiktion ausschließlich nach dem Maßstab des 

Schutzes des internationalen Wettbewerbs handelt und nicht selbst unter Lobbyeinfluss gerät und 

dass so durch die Zugrundelegung der X-Plus- als auch der USW-Regel infolge der daraus resul-

tierenden vertikalen Kompetenzverteilung die „schädlichsten“ reinen wie auch jurisdiktionell ge-

förderten privaten Wettbewerbsbeschränkungen (und somit auch die race-to-the-bottom-Tenden-

zen innerhalb des betrachteten WdW-Typs II) eingeschränkt werden können645, bestimmt näm-

lich die Form der Ausgestaltung der Kompetenzallokation im Bereich der untergeordneten Zu-

ständigkeit den möglichen Spielraum für die Realisierung strategischer Absichten.646 Weil die X-

Plus-Regel nur eine vertikale Kompetenzaufteilung begründet und folglich keine Anwendung im 

horizontalen Bereich zulässt (zumindest aber die Anzahl zuständiger untergeordneter Jurisdiktio-

nen auf X-1 reduziert), belässt sie im Bereich der untergeordneten Zuständigkeit einen Spielraum 

für strategisches privates bzw. jurisdiktionelles Verhalten.647 Im Gegensatz hierzu bietet die 

USW-Regelung eine Möglichkeit zur horizontalen Kompetenzabgrenzung zwischen einzelnen 

untergeordneten Jurisdiktionen in Form von sog. „two-tiered turnover tresholds“648.  

Diese zunächst als Vorteil gegenüber der X-Plus-Regel erscheinende Eigenschaft der USW-Re-

gel muss jedoch relativiert werden: Denn die Identifikation adäquater horizontaler Schwellen ge-

staltet sich in der Realität als außerordentlich schwierig. Daher muss die resultierende horizonta-

le Kompetenzallokation korrigiert werden durch Einbeziehung weiterer qualitativer Regeln. 

Hierzu gehört beispielsweise das Kriterium einer beträchtlichen Auswirkung des Tatbestands auf 

den Wettbewerb im Hoheitsgebiet der untergeordneten Jurisdiktion und deren Fähigkeit zu sei-

                                                                                                                                                             
nationaler Verfahrensrechte bei der Anwendung der EG-Regeln sichergestellt werden. Vgl. auch Monopolkom-
mission (2002), S. 38 ff.  

645 Vgl. Budzinski (2008), S. 176 und S. 198. 
646 Für den Zusammenhang zwischen dem „forum shopping“ und der (untergeordneten) Zuständigkeitsverteilung 

vgl. Monopolkommission (2002), S. 30. 
647 Vgl. Budzinski (2008), S. 198. 
648 Budzinski (2008), S. 155. Bei einer solch angepassten USW-Regelung wird bei Nichterreichung der vertikalen 

Schwelle die Zuständigkeit untergeordneter Jurisdiktionen ans Erreichen einer horizontalen Umsatzschwelle ge-
knüpft.  
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ner wirksamen Beendigung durch Erlass einer Verbotsentscheidung bzw. Sanktionsverhän-

gung.649  

Selbst eine solche qualitative Erweiterung quantitativer horizontaler USW-Regeln garantiert je-

doch nicht eine Kompetenzallokation, die den jeweiligen wettbewerbspolitischen Wirkungen 

spezieller Tatbestände wie auch dem Schutzobjekt des Wettbewerbs auf internationalen Güter-

märkten generell gerecht wird. Spielen nationale Interessen eine bedeutende Rolle, indem z. B. 

„politisch gewichtige Unternehmen […] die als gesamtwirtschaftlich und damit industriepoli-

tisch besonders wichtig angesehen werden“, an den zu beurteilenden Tatbeständen beteiligt 

sind,650 ist von horizontalen Kompetenzstreitfällen und folgender Parallelanwendung des Aus-

wirkungsprinzips auszugehen, mit folgenden hiermit einhergehenden Möglichkeiten strategi-

scher Wettbewerbspolitik: I. eine nicht kohärente Anwendung der Regeln übergeordneter Juris-

diktion, wenn die Möglichkeit zur Anwendung übergeordneter Regeln durch untergeordnete Ju-

risdiktionen auf entsprechende Fälle besteht (vgl. Fn. 644); oder II. der strategische Einsatz mög-

licherweise divergierender nationaler Regeln (oder der Mindeststandards) in den Fällen, in denen 

die Anwendung der Regeln der übergeordneten Jurisdiktion durch untergeordnete Jurisdiktionen 

nicht vorgesehen ist (was bei der USW- als auch der X-Plus-Regel gelten kann). Analog kann 

bei potenziell uneindeutiger Kompetenzzuordnung auf horizontaler Ebene auch die adäquate Be-

handlung rein privater grenzüberschreitender Wettbewerbsbeschränkungen, welche die vertikale 

Schwelle nicht überschreiten, nicht garantiert werden.  

Insgesamt sind (wie bei der X-Plus-Regel) auch bei der Zugrundelegung einer two-tiered turno-

ver treshold Spielräume zu strategischem Verhalten im Bereich der untergeordneten Zuständig-

keit also nicht auszuschließen. Das Ausmaß hängt bei beiden Regeln von der Fähigkeit ab, im 

untergeordneten Bereich eine ausreichende Verknüpfung zwischen dem zu behandelnden Tatbe-

stand und der hierfür zuständigen Jurisdiktion herzustellen, vor allem aber von der Höhe der ver-

tikalen Schwellenwerte.651  

 

                                                 
649 Vgl. Budzinski (2008), S. 175. Die oben angeführten qualitativen Regeln orientieren sich an den Kriterien aus der 

Bekanntmachung der Kommission über die Zusammenarbeit innerhalb des Netzes der Wettbewerbsbehörden 
(2004), S. 44. Diese Kriterien dienen der Fesstellung der Geeignetheit einer nationalen Behörde „sich eines Fal-
les anzunehmen“. In der Bekanntmachung wird auch betont, dass zwischen einer nach diesen Kriterien geeigne-
ten Behörde (im Sinne ihres Hoheitsgebiets) und der zu behandelnden Zuwiderhandlung „eine wesentliche Ver-
knüpfung bestehen“ muss.  

650 Monopolkommission (2002), S. 35. 
651 Das Ausmaß der Probleme erhöht sich mit steigenden vertikalen Schwellenwerten und hieraus resultierender po-

tentiell hoher Anzahl an Wettbewerbsfällen, die in untergeordnete Zuständigkeit fallen. Für das europäische Sys-
tem der Wettbewerbspolitik, das sich durch eine Vielzahl derartiger Fälle auszeichnet (vgl. hierzu Montag 
(2002), S. 44 f. oder Budzinski (2004c), S. 21), betont die Monopolkommission (2002), S. 35 deswegen die Not-
wendigkeit eines „formalisierte[n] Entscheidungsmechanismus“, beispielsweise in Form eines „Letztentschei-
dungsrechts“ der übergeordneten Ebene bei Kompetenzstreitfällen untergeordneter Jurisdiktionen.  



 178

Strategisch handelnde übergeordnete Jurisdiktion  

Nicht zuletzt gilt es die Möglichkeit zu berücksichtigen, dass die übergeordnete Ebene nicht au-

tomatisch ausschließlich nach dem Maßstab des Schutzes internationalen Wettbewerbs handeln 

muss, sondern auch selbst strategische Wettbewerbspolitik652 betreiben kann - entweder in Form 

von diskriminierender Behandlung von ähnlichen Tatbeständen in Abhängigkeit davon, aus wel-

cher Jurisdiktion bzw. welchem Sektor diese ausgehen, oder aber in Form einer protektionisti-

schen bzw. permissiven nach außen gerichteten Wettbewerbspolitik653. Ein solches Szenario 

würde aufgrund der Aussicht auf eine einfachere Erreichung verfolgter strategischer Absichten 

Anreize zur entsprechenden Ausgestaltung der Wettbewerbsbeschränkungen zugunsten der Be-

wirkung der übergeordneten Zuständigkeit implizieren.  

Das mögliche Ausmaß solcher Verhaltensweisen hängt jedoch auch hier wesentlich von der Hö-

he der vertikalen Schwellenwerte ab.654 Weil die Wahrscheinlichkeit strategischen Verhaltens 

auf untergeordneter Ebene mit vergleichsweise hohen und auf übergeordneter Ebene mit ver-

gleichsweise geringen vertikalen Schwellenwerten bei Nicht- bzw. Teilerfüllung der Vorausset-

zungen zur Vermeidung des shoppings for jurisdiction steigt, stellt bei der X-Plus- als auch der 

USW-Regelung ein ausgeglichenes Bestehen über- und untergeordneter Kompetenzen eine 

denkbare Möglichkeit zur gleichzeitigen (Teil-)Einschränkung der für den WdW-Typ II als prob-

lematisch identifizierten Verhaltensweisen auf beiden Ebenen dar.655  

Weitere Vorgehensweise 

Die unterschiedlichen Kompetenzabgrenzungsprinzipien (Inländer- und Auswirkungsprinzip, so-

wie mögliche Prinzipien innerhalb von Mehrebenensystemen) werden im Folgenden übeprüft 

auf politische Durchsetzbarkeit und Stabilität und nicht zuletzt auf die Fähigkeit zur Beibehal-

tung des WdWs trotz gleichzeitiger Einschränkung gewisser unerwünschter Verhaltensweisen 

                                                 
652 Vgl. Budzinski (2008), S. 176. Die Möglichkeit eines solchen Verhaltens der übergeordneten Ebene ist vor allem 

deswegen nicht auszuschließen, weil Unternehmen ihre Interessen über ihre nationalen Regierungen oder sek-
torspezifischen internationalen Verbände an die übergeordnete Ebene adressieren bzw. bei ausreichenden Kapa-
zitäten (wie im Fall von Großunternehmen) zu ihrer Durchsetzung direkt auf der übergeordneten Ebene aktiv 
werden können. Vgl. Teuber (2009); S. 210 ff. 

653 Die Möglichkeit einer nach außen gerichteten strategischen Wettbewerbspolitik muss vor allem dann berücksich-
tigt werden, wenn die realen Weltwirtschaftsstrukturen beachtet werden sollen. In der Realität sind so die, dem 
oben beschriebenen 2-Ebenensystem der Wettbewerbspolitik ähnlichen Strukturen, nicht auf der globalen Ebene, 
sondern nur regional vorzufinden. Die jeweiligen übergeordneten Ebenen haben somit neben einer nach innen 
gerichteten strategischer Wettbewerbspolitik auch die Möglichkeit ihrer Ausrichtung nach außen.  

654 Die Probleme strategischer Wettbewerbspolitik auf übergeordneter Ebene gewinnen bei vergleichsweise geringen 
vertikalen Schwellenwerten und somit einer potentiell hohen Anzahl an Fällen mit übergeordneter Zuständigkeit 
(d.h. bei tendenzieller Zentralisierung der wettbewerbspolitischen Kompetenzen) an Bedeutung. So betont auch 
Budzinski (2008), S. 177, dass „if a centralised authority becomes captured [by lobby], the consequences are 
more severe than with a more decentralised allocation of competences“.  

655 Vgl. Budzinski (2008), S. 176 zu USW- und S. 198 zu X-Plus-Regel. 
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(und somit auf die Fähigkeit zur Erhaltung des Wettbewerbsprozesses als eines Entdeckungsver-

fahrens).  

3.2.2.3. Ausgestaltung alternativer Regulierungstypen   

Die folgenden Abbildungen beschreiben die möglichen Formen internationaler Wettbewerbspo-

litik, und zwar nach dem Grad der hierbei bestehenden Zentralisierung wettbewerbspolitischer 

Kompetenzen und der Konsistenz im Hinblick auf das Schließen von Regelungslücken einerseits 

(Abbildung 17a nach Budzinski) bzw. nach der Intensität des bestehenden Systemwettbewerbs 

andererseits (Abbildung 17b nach Mitschke). Diese Abbildungen sollen mit den im Kapitel 

3.2.2.2. besprochenen Regeln zur Kompetenzabgrenzung in Verbindung gebracht werden, um so 

anhand ihrer konkreten Lage innerhalb des Abbildungsrasters die mit jenen einhergehende (stati-

sche als auch dynamische) Intensität des WdW-Typs II darlegen zu können. Hierbei ist zu beach-

ten, dass einige der im Kapitel 3.2.2.2. besprochenen Kompetenzregeln mit den in den Abbildun-

gen 17a-b aufgeführten Formen internationaler Wettbewerbspolitik übereinstimmen (vgl. z.B. 

Auswirkungsprinzip in der Abbildung 17a, oder positive comity in der Abbildung 17b), während 

andere im Kapitel 3.2.2.2 bereits besprochene Variationen der Kompetenzabgrenzungsregeln 

(wie z.B. die Kombination des Auswirkungsprinzips mit einer internationalen Kontrollinstanz, 

die nach dem Prinzip der Nichtdiskriminierung zwischen erlaubten und unerlaubten Verhaltens-

weisen nationaler Wettbewerbsbehörden unterscheidet) in den Abbildungen 17a-b erst durch 

Überlegungen zu ihrer Zentralität und Regelnkonsistenz positioniert werden können. 

Abbildung 17: Formen internationaler Wettbewerbspolitik nach dem Grad der Zentralisierung von Kompe-
tenzen 

a) in Verbindung mit dem Grad der internationalen Konsistenz zugrunde liegender Wettbewerbsregeln 

 

Quelle: Budzinski (2002a), S. 487. 
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b) in Verbindung mit dem Grad der Intensität des Wettbewerbs der Wettbewerbspolitiken 

 

Quelle: Mitschke (2008), S. 54. 

Im Folgenden soll die Lage der in Kapitel 3.2.2.2. besprochenen Regeln zur Kompetenzabgren-

zung (je nach Grad der mit ihnen einhergehenden Zentralität wettbewerbspolitischer Kompeten-

zen und nach Grad der Harmonisierung bzw. Konsistenz nationaler Wettbewerbsregeln) in den 

Abbildungen 17a-b identifiziert werden. Die um Kompetenzabgrenzungsregeln aus Kapitel 

3.2.2.2. ergänzten Abbildungen 17a-b werden aus Gründen der Übersichtlichkeit als Abbildun-

gen 18-20a-b bezeichnet.  

Der Wettbewerb der Wettbewerbspolitiken, der sich durch eine dezentrale unkoordinierte An-

wendung nationaler Wettbewerbsregeln auf ausschließlich inländische Marktakteue auszeichnet 

und mit hoher internationaler Inkonsistenz nationaler Wettbewerbsregeln einhergeht, ist in der 

Abbildung 17a in dem südöstlichsten Punkt zu finden (und in der Abbildung 18a mit zu be-

zeichnen). Dieser Form internationaler Wettbewerbspolitik am nächsten liegt die dezentrale An-

wendung nationaler Wettbewerbsregeln im Sinne des Auswirkungsprinzips. 
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Abbildung 18a-b:  Position der Variationen des Auswirkungsprinzips aus Kapitel 3.2.2.2. in den Abbil-
dungen 17a-b 

Q
Quelle: Eigene Modifikation der Abbildungen von Budzinski (2002a), S. 487 und Mitschke (2008), S. 54. Die Dar-
stellung der Kompetenzabgrenzungsregeln in zwei unterschiedlichen Formen erfolgt hier, um zwei unterschiedli-
chen Zusammenhängen Rechnung zu tragen. Zum einen geht es um den Zusammenhang zwischen dem Grad der 
Zentralität des internationalen Systems der Wettbewerbspolitiken und dem Grad der Intensität des hieraus resultie-
renden Wettbewerbs der Wettbewerbspolitiken (dargestellt in Abbildung 18b). Zum anderen soll auch der Zusam-
menhang zwischen dem Grad der Zentralität des internationalen Systems der Wettbewerbspolitiken und dem Grad 
der internationalen Konsistenz nationaler Wettbewerbsrechte beleuchtet werden, wie dargestellt in Abbildung 18a.  

3.2.2.3.1. Auswirkungsprinzip  

Das reine Auswirkungsprinzips ist aufgrund seiner Dezentralität und des mit ihm einhergehen-

den intensiven Systemwettbewerbs in der Abbildung 17b (wie auch 18b unter Bezeichnung) 

im südöstlichsten Punkt angesiedelt. In der Abbildung 18a impliziert die nordwestliche Position 

dieses Prinzips gegenüber dem Wettbewerb der Wettbewerbspolitiken ( ), dass das reine Aus-

wirkungsprinzip im Vergleich zu einem solchen WdW – aufgrund der Möglichkeit der Erfassung 

extraterritorialer Wettbewerbsbeschränkungen – mit einer besseren Abdeckung unerwünschter 

Verhaltensweisen einhergeht und somit auch mit einem besseren systematischen Zusammenhang 

zwischen nationalen Wettbewerbsinstitutionen.  

Wie jedoch bereits betont, bleiben auch in diesem System wegen realer Durchsetzungsprobleme 

wesentliche Regelungslücken bestehen. Daher entspricht die Position des reinen Auswirkungs-

prinzips in Abbildung 18a derjenigen von desintegrierten, also relativ isoliert voneinander beste-

henden nationalen Wettbewerbsregeln.656 Einer besseren Bewältigung solcher Regelungslücken 

dienende institutionelle Ergänzungen des Auswirkungsprinzips um beispielsweise auf bilateralen 

Abkommen basierende Kooperationen zwischen nationalen Wettbewerbsbehörden (in Form von 

                                                 
656 Vgl. Budzinski (2002a), S. 486 f. 
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Notifizierungen, Amtshilfen bzw. comity-Prinzipien ) und um international abgestimmte 

Mindeststandards im Hinblick auf die Tatbestandsabdeckung durch nationale Wettbewerbsrech-

te , sind als kombinierte Lösung  in Abbildung 18a anzusiedeln zwischen „Auswirkungs-

prinzip plus einfache Kooperationsregeln“ und „Mindeststandards“, und in Abbildung 18b zwi-

schen „multilateral fora, bilateral cooperation (positive comity)“ und „decentralized application 

of international minimum standards“. Diese Ergänzungen gehen mit einer Einschränkung der In-

tensität des WdWs einher wie auch mit der Notwendigkeit einer Teilzentralisierung gewisser 

Kompetenzen bei gleichzeitig höherer Regelintegrität im Vergleich zu .657  

Eine weitere Ergänzung des Auswirkungsprinzips um das Gebot der Nichtdiskriminierung, des-

sen Einhaltung in Form der Überwachung des Verhaltens nationaler Wettbewerbsbehörden 

durch eine supranationale Institution sicherzustellen wäre, könnte in ihrer reinen (d. h. dem An-

satz von Hauser/Schoene, siehe Fn. 613, entsprechenden) Form  in Abbildung 18b als „inter-

national court monitoring the decentralized enforcement of national competition rules“ abgebil-

det werden. In Abbildung 18a liegt sie zwischen  und „Mindeststandards plus internationale 

Streitschlichtung“ bzw. würde in der Form der Kombination mit Mindeststandards und interna-

tionaler Streitschlichtung , so wie dies beim DIAC-Vorschlag (vgl. Fn. 595, 606 und 633 der 

Fall ist, eher dem Feld „Mindeststandards plus internationale Streitschlichtung“ entsprechen.658 

Nicht zuletzt wäre die in Fn. 618 beschriebene Verknüpfung des Auswirkungsprinzips mit sog. 

Advanced-positive-comity-Prinzipien wie das der Leitjurisdiktion oder des one-stop-shops (vgl. 

Fn. 637), bei denen „international antitrust investigations preferably take place under the lea-

dership or sole responsibility of only one national competition policy“ 659 bestimmt und über-

wacht durch eine supranationale Institution , hinsichtlich der Regelintegrität als eine Weiter-

führung von  mit vergleichbar starken Zentralisierungselementen zu sehen.660  

                                                 
657 Die Meinungen der Autoren der Abbildungen 18a, 18b gehen bei der Frage nach dem Zentralisierungsgrad der 

Variationen B1 und B2 auseinander. Mitschke (Abbildung 18b) verbindet B1 mit stärkeren Zentralisierungsele-
menten als B2, während es in der Abbildung 18b von Budzinski genau umgekehrt der Fall ist. Da die genaue La-
ge dieser Variationen zueinander vor allem von dem tatsächlich realisierten Umfang der Mindeststandards wie 
auch von der tatsächlich realisierten Kooperationstiefe zwischen den nationalen Wettbewerbsbehörden innerhalb 
bilateraler Abkommen abhängt, sind in der Realität beide skizzierten Alternativen denkbar.  

658 Mitschke (2008), S. 58 beschreibt den DIAC als ein WTO-ähnliches Abkommen, das ein „simple model of a 
multi-level-system“ beinhaltet. Folglich lässt sich die Variation C1 in der Abbildung18b in die Nähe des Felds 
„complex multi-level-system of competition laws“ platzieren.  

659 Mitschke (2008), S. 57. Er nennt diese Prinzipien auch „choice-of-law rules“ nennt.  
660 Bei dem hier vorliegenden WdW-Typ mit Güter- jedoch aber keiner Faktormobilität kann davon ausgegangen 

werden, dass bis auf horizontale bzw. vertikale abgestimmte Verhaltensweisen (wie z. B. Kartelle) alle in Frage 
kommenden internationalen Wettbewerbsbeschränkungen (also die, eine übermäßige Marktmacht auf dem Welt-
markt begründenden Fusionen oder der Marktmachtmissbrauch auf internationalen Märkten durch nationale do-
minante Unternehmen/Monopole) auf die Unternehmen einer Jurisdiktion zurückgehen. In diesen Fällen könnte 
die beim Auswirkungsprinzip vergleichsweise stark ausgeprägte Problematik der Parallelverfahren (vgl. Fn. 622) 
mit Hilfe des Leitjurisdiktionenmodells abgemildert werden, indem diesen Jurisdiktionen aufgrund von ihrem 
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Der van-Miert-Vorschlag  einer schrittweise aufzubauenden internationalen Wettbewerbsord-

nung in Form gradueller Intensivierung aktuell bestehender (das Auswirkungsprinzip zugrunde 

legender) Kooperation zwischen nationalen Wettbewerbsbehörden auf Basis bilateraler Abkom-

men („deepening the existing forms of bilateral cooperation [+]  developing a multilateral fra-

mework of competition rules“),661 der in Abbildung 18b als eine zwischen B- und C-Variante lie-

gende Teillösung dargestellt wird, könnte analog hierzu auch in Abbildung 18a platziert werden. 

Eine solche Lage würde dem Grundgedanken dieses Ansatzes Rechnung tragen, aus bestehenden 

bilateralen Abkommen ein „multilaterale[s] Abkommen mit Mindeststandards“ und einer unab-

hängigen internationalen Kontrollinstanz aufzubauen, wobei die genaue Lage zwischen B und C 

erst in Abhängigkeit von der tatsächlich realisierten Form zu präzisieren wäre.662  

Insgesamt zeigen also die institutionellen Ergänzungen des reinen Auswirkungsprinzips in der 

hier zugrunde gelegten Reihenfolge neben der besseren Erfassung unterschiedlicher unerwünsch-

ter privater und jurisdiktioneller Verhaltensweisen auch eine eindeutige Positionierung entlang 

der rosa, in der Abbildung 18a wie auch 18b dargestellten (von Südosten in Richtung Nordwes-

ten weisenden) Linie und gehen so mit Zentralisierungstendenzen und WdW-Intensitätsverringe-

rung einher. Gleichzeitig verbleiben jedoch alle aufgezählten Variationen (außer C2) innerhalb 

des Bereichs der Abbildung 18b, der von Mitschke als „mainly characterized by […] decentrali-

zed forces“ 663 beschrieben wird. Damit existieren weiterhin ausreichend Vielfalt und Dezentrali-

tät und somit auch genügend Spielraum für „Lern- und Evolutionsfähigkeit [… und] dynamische 

Wirksamkeit [im Sinne einer Systemoffenheit] der internationalen Wettbewerbspolitik“664. 

Lern- und Evolutionsfähigkeit des internationalen Systems der Wettbewerbspolitik bei Kompetenzab-

grenzung nach dem Auswirkungsprinzip 

Das reine Auswirkungsprinzip kreiert so vor dem Hintergrund starker Dezentralität „considerab-

le scope for parallel experimentation with different competition rules, policy strategies, and anti-

                                                                                                                                                             
guten Zugriff auf die Verursacherunternehmen durch die internationale Instanz die Rolle der Leitjurisdiktion zu-
zuordnen wäre. Da bei einer solchen Festlegung der Leitjurisdiktion die Betroffenheit einzelner Jurisdiktionen 
von der verfolgten Wettbewerbsbeschränkung unbeachtet bliebe (man würde nach dem Kriterium der „best 
equipped agency“ und nicht nach demjenigen – von Trebilcock/Iacobucci (2004) empfohlenen Kriterium - der 
„primary effects“ handeln, Budzinski (2009), S. 9), müsste die internationale Kontrollinstanz das Verhalten der 
Leitjurisdiktion auf seine Zielkonformität (im Sinne von einem die Interessen aller Beteiligten in Betracht zie-
henden Verhalten) prüfen. Wie Budzinski/Kerber (2006), S. 30 betonen, bestehen für die Leitjurisdiktion neben 
exogener Kontrolle auch endogene Anreize zu zielkonformen Verhalten, weil „das praktizieren strategischer 
Wettbewerbspolitik [ihre] Aussicht [schmälert], auch zukünftig als Leitjurisdiktion ernannt zu werden“.  

661 van Miert (1998b), S. 9 und S. 16. Vgl. auch van Miert (1998a), S. 5 ff. 
662 Conrad (2005), S. 202. Je nach dem Umsetzungsgrad könnte so der van-Miert-Vorschlag auch der Variation C1 

(„deutliche Ähnlichkeiten mit dem DIAC“, Immenga (2002), S. 21) bzw. C2 entsprechen, während er aktuell 
eher mit den B-Variationen zusammenfällt. 

663 Mitschke (2008), S. 59. 
664 Budzinski (2002a), S. 487. 
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trust practices“.665 Dieser Spielraum wird vergrößert durch die Notwendigkeit nationaler Wett-

bewerbsbehörden, sich mit ausländischen Wettbewerbsregeln insofern auseinanderzusetzen, als 

diese auf Verhaltensweisen inländischer Unternehmen angewandt werden könnten, und durch 

die hiermit einhergehenden Anreize zu vergleichenden Analysen des einheimischen und auslän-

dischen Rechts. Gleichzeitig können jedoch Situationen gegenseitiger Imitation strategischer 

Wettbewerbspolitiken nicht vollständig ausgeschlossen werden (vgl. beispielsweise die unter 

Szenario IIb im Kapitel 3.2.1.2.2. beschriebene Möglichkeit der Hochschaukelung der Förde-

rungspolitik sog. national champions, die beim Zugrundelegen des reinen Auswirkungsprinzips 

realistisch erscheint). Daher kann das bestehende Lernpotenzial auch in eine unerwünschte Rich-

tung kanalisiert werden oder – wenn Regelungskonflikte entstehen – das gegenseitige Lernen mit 

sehr hohen Lernkosten einhergehen.666  

Einschränkungen der Menge jurisdiktioneller wettbewerbspolitischer Strategien im WdW-Typ II 

auf die nicht diskriminierenden (wie die Variation C fordert) sind vor diesem Hintergrund als 

lernfördernd anzusehen, da hierbei die Verhaltensweisen in eine gewünschte Richtung kanalisiert 

werden, ohne dass die Diversität und somit der Spielraum zu parallelen Experimentier- und Imi-

tationsprozessen zu stark eingeschränkt werden. Die entscheidende Voraussetzung für eine sol-

che Aussage liegt jedoch in der Annahme, dass die (in Variation C vorgesehene) internationale 

Kontroll- und Streitschlichtungsinstanz den Tatbestand der Diskriminierung nicht zu eng auslegt 

und so die Diversität möglicher wettbewerbspolitischer Strategien im WdW-Typ II wesentlich 

verringert, wie auch, dass keine Zentralisierungstendenzen entstehen.667  

Die Gefahr einer Entwicklung, die das Lernpotenzial des Systems der internationalen Wettbe-

werbspolitik einschränkt, steigt mit der Einbeziehung materiellrechtlicher Mindeststandards (wie 

zum Teil notwendig als Voraussetzung für verfahrensrechtliche Kooperation bei C1 bzw. C2) 

aufgrund von abnehmender Diversität und Flexibilität („a paradigm shift becomes rather impos-

sible if minimum standards have to be obeyed“668). Gleiches gilt auch für die vor allem bei C2 

mögliche Konzentration der Kompetenzen auf wenige Jurisdiktionen mit großen Binnenmärkten 

und vielen Konsumenten (sog. Verengung des „market for lead jurisdiction“669), die – wie mate-

                                                 
665 Budzinski (2008), S. 172. 
666 Vgl. ebenda, S. 172. Wie Budzinski (2008), S. 124 betont, stellen bei reinem Auswirkungsprinzips gerade die 

Regelungskonflikte „a major driving force“ gegenseitiger Lernprozesse dar. Vgl. auch McGinnis (2004), S. 131 
und die Monopolkommission (1992), S. 409 mit dem Hinweis darauf, dass genau aus diesem Grund, jedoch aber 
nur bis zum gewissen Grad, der „Kollisionskurs mit ausländischen Rechtsordnungen […] gewollt und hilfreich 
sein [kann]“. 

667 Vgl. Budzinski (2008), S. 181. 
668 Mitschke (2008), S. 161. 
669 Budzinski (2008), S. 206. Derartige Marktverengung scheint vor allem gut vorstellbar, wenn „die Intensität der 

Betroffenheit von der Wettbewerbsbeschränkung […] alleinige[s] Kriterium“ für die Festlegung der Leitjurisdik-
tion darstellt. Bätge  J. (2009), S. 268. 



 185

riellrechtliche Mindeststandards - auch eine Art Verringerung institutioneller Diversität impli-

ziert. Gleichzeitig verringern materiellrechtliche Mindeststandards die Menge möglicher Lern-

fehler (in Form von Erfindung und Imitation unerwünschter Verhaltensweisen) und die Höhe der 

Lernkosten (durch die Verminderung der Konfliktgefahr bzw. die Gewährleistung besserer Re-

gel-Vergleichbarkeit), während die Ansätze der freiwilligen Leitjurisdiktion als auch der Pflicht-

leitjurisdiktion (C2) aufgrund hier vorgesehener häufiger zwischenbehördlicher Interaktion 

(Kompetenzzuordnung erfolgt nur temporär) viele Anreize liefern, sich mit den ausländischen 

Regulierungen und Institutionen auseinanderzusetzen. Neben der durch die Interaktion bewirkten 

Transparenzerhöhung bezüglich Regeln und Verfahren der anderen Behörden begünstigt dies 

auch Lernprozesse durch Imitation und resultiert in hoher Flexibilität wie auch großer Systemof-

fenheit.670 Aus diesen Gründen ist die Einschätzung der Adaptionsfähigkeit eines nach den Leit-

jurisdiktionsmodellen (C2) oder dem DIAC-Vorschlag (C1) ausgestalteten Systems internationa-

ler Wettbewerbspolitik wesentlich von der Relation abhängig, in welcher der Grad bereits erfolg-

ter internationaler Harmonisierung nationaler Wettbewerbsrechte (bzw. der Verengung des 

Marktes für Leitjurisdiktionen) zu der so bewirkten Vermeidung unerwünschter Verhaltenswei-

sen im WdW-Typ II steht. 

Die beschriebenen institutionellen Erweiterungen des reinen Auswirkungsprinzips, mit deren 

Hilfe die internationale Integriertheit nationaler Wettbewerbsregeln und somit auch die Funk-

tionsfähigkeit des WdWs vom Typ II sichergestellt werden kann, stellen gleichzeitig auch „cau-

ses of a slowing down of the systems competition“ dar und stehen folglich in einer ambivalenten 

Beziehung zum eigentlichen Wettbewerbsprozess.671 Dennoch müssen jene nicht notwendiger-

weise mit seiner verminderten Fähigkeit zu Wissensgenerierung einhergehen. Dies lässt sich vor 

allem darauf zurückführen, dass hier die Verringerung der WdW-Intensität vielmehr durch eine 

mögliche Verminderung der Diversität nationaler wettbewerbspolitischer Regelungen als infolge 

der Begünstigung von Zentralisierungstendenzen zustande kommt. Bei weiterhin bestehender 

hauptsächlich dezentraler Anwendung nationaler Wettbewerbspolitiken kann so der Einsatz die-

ser als Strategien im WdW-Typ II in einem gewissen Grad sichergestellt werden.672  

                                                 
670 Vgl. Budzinski (2008), S. 202 f. zum Konzept freiwilliger Leitjurisdiktion und S. 205 f. zum Konzept der Pflicht-

leitjurisdiktion. Vgl. auch Budzinski/Kerber (2006), S. 31 zur Pflichtleitjurisdiktion und Bätge J. (2009), S. 314 
und S. 316 zu den Mindeststandards. 

671 Mitschke (2008), S. 152. Zu „ambivalente[r] Wirkung […] verbindliche[r] materielle[r] Mindeststandards auf 
den Maßstabswettbewerb der Wettbewerbsordnungen“ vgl. Bätge J. (2009), S. 280. Sie betont weiter, dass der 
Maßstabswettbewerb der Wettbewerbordnungen nur oberhalb der Standards, d.h. dort, wo „die nationalen Wett-
bewerbsordnungen strengere Regeln verwenden“ bestehen bleibt, wohingegen er unterhalb der Standards ausge-
schaltet wird. 

672 Mitschke (2008), S. 57 betont auch, dass „the necessity of minimum harmonization must not be regarded as a 
disadvantage of these models“. Eine Situation mit dezentraler Anwendung nationaler Wettbewerbsregeln erfüllt 
selbst dann, wenn die Diversität dieser Regeln infolge von Mindeststandards eingeschränkt wurde, aufgrund wei-
terhin bestehender Interaktion einzelner Jurisdiktionen vielmehr die Anforderung „permanente[r] Resonanz- und 
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Politische Durchsetzbarkeit des internationalen Systems der Wettbewerbspolitik bei Kompetenzab-

grenzung nach dem Auswirkungsprinzip 

Nicht zuletzt erweisen sich die institutionellen Ergänzungen des reinen Auswirkungsprinzips 

aufgrund der vorwiegend dezentral verbleibenden Kompetenzen auch als grundsätzlich politisch 

durchsetzbar. So sind im aktuell bestehenden System der internationalen Wettbewerbspolitik 

einige der hier beschriebenen Auswirkungsprinzip-Variationen vorzufinden. Während die Varia-

tionen aus dem unteren Bereich der rosa Linie der Abbildung 18a und 18b ( , ) aufgrund 

ihrer geringeren Anforderungen an die Bereitschaft zur Abgabe nationaler politischer Kompeten-

zen in der Realität viel stärker vertreten sind,673 ist dies bei den Variationen  oder  aus-

schließlich in regionalen Freihandelsräumen der Fall, deren Entstehung politisch gewollt ist (vgl. 

auch Kapitel 3.2.2.3.3.). Der Grund hierfür liegt darin, dass diese Variationen eine Mindesthar-

monisierung nationaler Wettbewerbsregeln und/oder die Existenz einer internationalen Instanz 

mit Kontroll- und Streitschlichtungkompetenzen voraussetzen, und somit mit einem vergleichs-

weise großen nationalen Willen zur Abgabe wettbewerbspolitischer Kompetenzen an die supra-

nationale Ebene einhergehen.674 

Innerhalb des Systems des um institutionelle Arrangements ergänzten Auswirkungsprinzips ge-

hen folglich die vergleichsweise funktionsfähigeren (also sich durch zunehmende internationale 

Integriertheit nationaler Wettbewerbsregeln auszeichnenden) Formen des WdWs auch mit der 

wachsenden Notwendigkeit der Bereitschaft zur Abgabe nationaler wettbewerbspolitischer Kom-

petenzen einher, die jene WdW-Formen in der Realität möglicherweise schwer durchsetzbar 

macht. 

3.2.2.3.2. Inländerprinzip 

Analog zur Vorgehensweise bei der Besprechung des Auswirkungsprinzips soll auch das Inlän-

derprinzip einschließlich seiner denkbaren institutionellen Ergänzungen in die Abbildungen  

17a-b eingeordnet werden, um so auch diese Kompetenzallokationsregel im Hinblick auf die 

Leitfadenpunkte I.2c, II.2 und III.1-2 untersuchen zu können. Da im Gegensatz zu dem in der 

                                                                                                                                                             
Anpassungsfähigkeit des Systems der Wettbewerbspolitiken“ als eine Situation mit stark unterschiedlichen, je-
doch aber (beispielsweise infolge starker Zentralisierung der Kompetenzen) marginalisierten (d. h. nicht auf 
grenzüberschreitende Tatbestände Anwendung findenden) nationalen Wettbewerbspolitiken. Budzinski (2006), 
S. 146. Aus diesem Grund sind Ansätze internationaler Wettbewerbspolitik, deren Funktionsfähigkeit neben ge-
wisser Verringerung der Diversität erlaubter wettbewerbspolitischer Strategien auch Zentralisierungselemente 
voraussetzt, im Hinblick auf ihre Adaptionsfähigkeit nur unter Berücksichtigung der Stärke der mit ihnen einher-
gehenden Zentralisierungstendenzen zu bewerten. 

673 Baetge (2007), S. 230. Er betont, dass „today, a majority of jurisdictions […] have accepted an extraterritorial 
approach to competition law up to the point where […] there is no longer significant opposition to the concept”. 

674 Vgl. Wins (2000), S. 131. Er hält aus oben genannten Gründen den Van Miert-Ansatz (der nach Fn. 662 je nach 
Umsetzungsgrad der Variation B wie auch C entsprechen kann) nur für „eng umgrenzte Länderkreise“ für poli-
tisch durchsetzbar. 
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Realität tatsächlich Anwendung findenden Auswirkungsprinzip das Inländerprinzip ein im Wett-

bewerbsrecht bisher ausschließlich theoretisches Konzept darstellt und folglich in den Abbildun-

gen 17a-b nicht explizit erwähnt wird, soll seine Einordnung vor allem anhand der Zusammen-

hänge erfolgen, die zu Variationen des Auswirkungsprinzips hergestellt werden.  

Das Inländerprinzip entspricht in seiner reinen Form einer dezentralen Anwendung (und Durch-

setzung) des nationalen Wettbewerbsrechts an die Inlands- als auch Auslandswirkungen des Ver-

haltens inländischer Unternehmen. Es bewirkt somit, dass grenzüberschreitende private Wettbe-

werbsbeschränkungen unabhängig vom Ort ihrer Auswirkung nach dem Wettbewerbsrecht derje-

nigen Jurisdiktion behandelt werden, von welcher sie ausgehen. Das gleiche Ergebnis lässt sich 

erzeugen mit Hilfe des Auswirkungsprinzips in Kombination mit der verpflichtenden positive co-

mity (und den zu ihrer Funktionsfähigkeit notwendigen Kooperationsformen), da hier die inlän-

dischen Verhaltensweisen mit Inlandswirkung nach dem inländischen Wettbewerbsrecht zu be-

handeln sind, wie auch die inländischen Verhaltensweisen mit Auslandswirkung (diese fallen 

nach dem Auswirkungsprinzip ursprünglich in die Kompetenz der ausländischen Behörde, wer-

den jedoch durch die Positive-comity-Anwendung in die Kompetenz der inländischen Behörde 

zurückgeführt). 

Das reine Inländerprinzip ist folglich in den Abbildungen 19a-b entsprechend der Position, 

also nordwestlich gegenüber von  (reines Auswirkungsprinzip) anzusiedeln. Die Gründe hier-

für liegen in seinen im Vergleich zum reinen Auswirkungsprinzip bestehenden Vorteilen der 

eigentlichen Ursachentherapie (vgl. Fn. 599), der besseren Rechtsdurchsetzung (vgl. Text zu Fn. 

601) wie auch der wesentlich geringeren Anzahl potenzieller Parallelverfahren (Fn. 609) und 

hiermit einhergehender höherer internationaler Integrität nationaler Wettbewerbsregeln.675  

 

                                                 
675 Genau diese Aspekte galt es bei reinem Auswirkungsprinzip mit Hilfe seiner Ergänzung um die positive comity 

zu verbessern. Die gegenüber von reinem Auswirkungsprinzip nordwestliche Lage des Inländerprinzips in der 
Abbildung 19a geht auch mit seiner nordwestlichen Position gegenüber von O einher. Diese ist auf die Möglich-
keit des Inländerprinzips zurückzuführen, mehrere im Rahmen des WdWs von Typ II unerwünschten Verhal-
tensweisen zu erfassen, als dies bei O der Fall ist. Konkret handelt es sich hier um die Möglichkeit, zusätzlich zu 
den inländischen sich im Inland auswirkenden auch die im Ausland Auswirkungen aufweisenden inländischen 
Verhaltensweisen zu erfassen.  
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Abbildung 19a-b:  Ergänzung der Abbildungen 18a-b um die Variationen des INLÄNDERPRIN-
ZIPS676 

 
Quelle: Eigene Modifikation der Abbildungen von Budzinski (2002a), S. 487 und Mitschke (2008), S. 54. 

Trotz dieses anfänglich besseren Abschneidens des reinen Inländerprinzips lässt jenes – ähnlich 

wie das Auswirkungsprinzip – aber auch Regelungslücken offen. Zurückzuführen sind diese in 

erster Linie auf die bei dieser Kompetenzallokationsregel auftretende unterschiedliche wettbe-

werbspolitische Behandlung der im gleichen Markt agierenden Unternehmen mit daraus resultie-

renden Anreizen zu strategischer Wettbewerbspolitik und Regelungskonflikten. 

Entsprechend der Analogie zu dem um positive comity ergänzten Auswirkungsprinzip, dessen 

Effektivität beim Schließen von Regelungslücken mit zunehmender Ähnlichkeit nationaler Wett-

bewerbsrechte zunimmt, lassen sich auch beim Inländerprinzip solche Regelungslücken teilweise 

schließen, indem wettbewerbspolitische Mindeststandards ergänzt werden.677 Die Ergänzung des 

Inländerprinzips um wettbewerbspolitische Mindeststandards ist folglich in Abbildung 19a ober-

halb von (konkret in der Position ) anzusiedeln.  

Die hierzu im Hinblick auf die internationale Regelintegrität etwas schlechter abschneidende 

(vgl. Fn. 609) und dezentraler ausgestaltete Ergänzung des Inländerprinzips um die verfahrens-

rechtliche Kooperation im Sinne der Anwendung des Auslandsrechts auf inländische sich im 

                                                 
676 Die exakten Verhältnisse einzelner Variationen zueinander konnten nur in der Abbildung 19a dem Text entspre-

chend dargestellt werden. In der Abbildung 19b wurde hierauf aus praktischen Gründen verzichtet. Dennoch soll 
nicht unerwähnt bleiben, dass hier beispielsweise die Variationen E1 und E2 ein wenig rechts von den Variatio-
nen F1und F2 (bzw. auf gleicher vertikaler Linie) liegen sollten, da sie mit einer höheren (bzw. mindestens ge-
nauso hohen) WdW-Intensität als (wie) die F-Variationen einhergehen. 

677 Da das Inländerprinzip auf den Verzicht eines Landes auf „den Schutz des inländischen Wettbewerbs“ vor aus-
ländischen Wettbewerbsbeschränkungen hinausläuft, sind Mindeststandards nicht nur als Instrument zur besse-
ren Schließung der Regelungslücken, sondern auch als eine Mindestvoraussetzung für die politische Akzeptanz 
dieses Prinzips zu verstehen. Zum Verständnis der Mindeststandards als materieller Reziprozität vgl. Fn. 626. 
Vgl. auch Möschel (2008b), S. 61 und Kerber/Budzinski (2006), S. 28. 
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Ausland auswirkende Verhaltensweisen () entspricht zwar dem reinen Auswirkungsprinzip, 

indem sie unabhängig von der Herkunft der zu erfassenden Verhaltensweisen für jene die An-

wendung der Wettbewerbsregeln ihres Auswirkungsortes vorsieht. Unter Berücksichtigung der 

Tatsache, dass hier im Gegensatz zum reinen Auswirkungsprinzip nicht die Zuständigkeit der 

Behörde des Auswirkungsortes festgesetzt wird, sondern diejenige der Behörde des Herkunftsor-

tes (mit besserem Zugriff auf die Verhaltensurheber), ist diese Ergänzung jedoch nicht der Posi-

tion zuzuordnen, sondern vielmehr zwischen Positionund den „komplexen Systeme[n] 

von Kooperationsregeln“ der Abbildung 19a anzusiedeln.678  

Wie beim Auswirkungsprinzip mit positive comity sind auch beim Inländerprinzip die beschrie-

benen institutionellen Ergänzungen jedoch nicht ausreichend, um alle unerwünschten (hier vor 

allem jurisdiktionellen) Verhaltensweisen im betrachteten WdW-Typ zu eliminieren. Wie bereits 

betont, kann nämlich beim Inländerprinzip strategische Wettbewerbspolitik auch bei Ähnlichkeit 

nationaler Wettbewerbsrechte und somit gleicher wettbewerbspolitischer Behandlung unter-

schiedlicher Unternehmen in einem Markt nicht vermieden werden. Daher liegt hier die Ergän-

zung um ein Nichtdiskriminierungsgebot auf der Hand. Jene wäre in der “reinen“ Form (d. h. bei 

Kombination des reinen Inländerprinzips mit einer internationalen Kontrollinstanz, vgl. Fn. 599 

und 610) in der Abbildung 19a (aufgrund der beim Inländerprinzip höheren Regelintegrität als 

beim Auswirkungsprinzip) etwas oberhalb von  anzusiedeln (also in der Position ). Bei 

einer zusätzlichen Verbindung mit den Mindeststandards wäre sie dagegen in der Position  

anzusiedeln.679  

Die Kombination des Inländerprinzips mit dem Auslandsrecht ( ) und einer internationalen 

Kontrollinstanz wäre auf Position  zu platzieren, und zwar aufgrund ihrer im Vergleich zu  

dezentraleren Ausgestaltung und gleichzeitig geringeren Regelintegrität. Die geringere Regelin-

tegrität ist, wie in Fn. 609 erläutert, zurückzuführen auf die denkbaren Unterschiede im in- und 

ausländischen Recht und auf Regelungskonflikte, die aus diesen möglicherweise – auch ohne 

Vorliegen von strategischen Absichten – resultieren.680  

                                                 
678 In der Abbildung 19b wäre E1 (Inländerprinzip mit Mindeststandards) oberhalb von B1 (reines Inländerprinzip) 

und die Variation E2 (Inländerprinzip mit Anwendung des Auslandsrechts durch die inländische Behörde bei 
Auslandswirkung inländischer Verhaltensweisen) aufgrund ihrer dezentraleren Ausgestaltung zwischen E1 und 
B1 anzusiedeln. Während beim Auswirkungsprinzip (vgl. Fn. 657) also darauf hingewiesen wurde, dass die Lage 
der Variationen B1 und B2 zueinander derjenigen in der Abbildung 18a wie auch 18b entsprechen könnte, ist sie 
beim Inländerprinzip für E1 und E2 eindeutig festgelegt und entspricht derjenigen in der Abbildung 19a.  

679 Zu den Hauptaufgaben der internationalen Kontrollinstanz würde hier vor allem die Vermeidung einer strategi-
schen Nichtdurchsetzung der vereinbarten Mindeststandards gegenüber von inländischen im Ausland agierenden 
Unternehmen durch die einzelnen Jurisdiktionen zählen.  

680 Mit Hilfe des Heranziehens des Nichtdiskriminierungsgebots würde die internationale Kontrollinstanz zwar die 
strategische Nichtdurchsetzung des Auslandsrechts gegenüber von inländischen im Ausland agierenden Unter-
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Nicht zuletzt würde die (zu  vom Grundgedanken her analoge) Ergänzung des Inländerprin-

zips um die advanced positive comity (vgl. Fn. 622) mit einer internationalen Kontrollinstanz 

( ) bei vergleichbar starken Zentralisierungselementen auch mit einer höheren Regelintegrität 

als  einhergehen. Denn zum einen begründet das Inländerprinzip im Vergleich zum Auswir-

kungsprinzip sowieso weniger Parallelverfahren (vgl. Fn. 609), und zum anderen gehen inner-

halb des hier bestehenden Modellrahmens mit ausschließlicher Gütermobilität (wie bereits in 

Fn. 622 erläutert) die Tatbestände wettbewerbspolitisch bedenklicher Zusammenschlüsse bzw. 

des Missbrauchs von Marktmacht auf internationalen Märkten auf Unternehmen einer Jurisdikti-

on zurück und resultieren folglich beim Inländerprinzip in einem one-stop shop.681 Mehrfachzu-

ständigkeiten gilt es somit (im Vergleich zu ) nur im Bereich internationaler horizontal und 

vertikal abgestimmter Verhaltensweisen zu koordinieren.  

Lern- und Evolutionsfähigkeit des internationalen Systems der Wettbewerbspolitik bei Kompetenzab-

grenzung nach dem Inländerprinzip 

Wie schon beim Auswirkungsprinzip ergibt sich somit (vgl. Abbildung 19a-b) auch beim Inlän-

derprinzip und seinen institutionellen Ergänzungen ein Positionsmuster, das entlang der von 

Südosten in Richtung Nordwesten weisenden rosa Linie verläuft. Es erlaubt für die weiteren 

Ausführungen zu Lernprozessen wie auch politischer Durchsetzbarkeit und Stabilität dieser 

Kompetenzzuordnungsregel einen Rückgriff auf die Ausführungen zum Auswirkungsprinzip und 

erscheint nicht weiter verwunderlich angesichts der Tatsache, dass beide Prinzipien (in ihrer rei-

nen Form) dezentrale Ansätze darstellen, wobei der einzige Unterschied im Hinblick auf den An-

wendungsbereich bzw. Anwendungsschwerpunkt des nationalen Wettbewerbsrechts besteht.  

So schafft auch beim Inländerprinzip in erster Linie dessen Dezentralität eine „für wechselseitige 

Lernprozesse und Innovationsoffenheit notwendige Regimevielfalt“ und somit auch einen „con-

                                                                                                                                                             
nehmen durch die einzelnen Jurisdiktionen verhindern können, jedoch aber nicht alle aus den miteinander im 
Konflikt stehenden Wettbewerbsrechten resultierenden Regelungskonflikte. Dies lässt sich am Beispiel eines Ex-
portkartells demonstrieren, das im Wettbewerbsrecht der Auswirkungsjurisdiktion verboten, in demjenigen der 
Veranlassungsjurisdiktion jedoch erlaubt ist und eines Zusammenschlusses zweier Unternehmen der Veranlas-
sungsjurisdiktion, die ihre Produkte nicht nur im Inlandsmarkt anbieten, sondern auch in einen anderen Auswir-
kungsstaat exportieren. Obwohl die nach dem Inländerprinzip für das Exportkartell zuständige Veranlassungsju-
risdiktion kaum bereit wäre, durch die Anwendung des Auslandsrechts das Exportkartell ihrer Unternehmen zu 
verbieten und so die ausländische Interessen den inländischen vorzuziehen, könnte sie hierzu von der Kontrollin-
stanz unter Verweis auf Nichtdiskriminierung gegenüber weiteren in der Auswirkungsjurisdiktion agierenden 
Unternehmen gezwungen werden. Dies wäre im Fall des Zusammenschlusses mit In- als auch Auslandswirkun-
gen, jedoch aber keiner Begründung von übermäßiger Marktmacht auf dem Weltmarkt, der beispielsweise auf-
grund von Unterschieden in der Tatbestandsdefinition nach dem Recht des Veranlassungsstaates zu erlauben, 
nach demjenigen des Auswirkungsstaates jedoch zu verbieten wäre, nicht der Fall. Wie der Abbildung 19a ent-
nommen werden kann, zeichnet sich dieVariation F2 im Vergleich zu der Variation F aufgrund ihrer Fähigkeit 
zur Vermeidung des aufgeführten Exportkartell-Beispiels dennoch durch eine höhere Regelintegrität (bei stärke-
ren Zentralisierungselementen) aus.  

681 Vgl. Budzinski (2008), S. 190. Vgl. auch Fn. 660 mit den Hinweisen zur Notwendigkeit ständiger Überwachung 
der nach dem Inländerprinzip zuständigen (Leit)jurisdiktion durch die internationale Kontrollinstanz.  
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siderable scope for parallel experimentation with different competition rules and practices“682. 

Da jedoch (im Gegensatz zum reinen Auswirkungsprinzip) keine Anwendung ausländischen 

Rechts auf inländische Unternehmen vorgesehen ist, sondern jene unabhängig vom Auswir-

kungsort ihrer Tätigkeit dem inländischen Recht unterliegen, erscheinen die Anreize zu verglei-

chenden Analysen des in- und ausländischen Rechts trotz des infolge der „application [of natio-

nal competition rules] to outbound arrangements and practices“ generierten „interplay between 

jurisdictions“ ein wenig schwächer.683 Dadurch werden hier die Regelungskonflikte noch stärker 

als bei dem reinen Auswirkungsprinzip (vgl. Fn. 666) zur wichtigen Antriebskraft gegenseitiger 

Lernprozesse, die folglich mit beachtlichen Lernkosten einhergehen. 

Nicht zuletzt ist bei dem reinen Inländerprinzip auch die Wahrscheinlichkeit für die Imitation 

und das Erlernen strategischer Wettbewerbspolitik relativ hoch (insbesondere als Instrument der 

Bildung einer Gegenmacht, da sonst kein Zugriff auf die ausländischen, in eigenen Märkten 

agierenden privaten Akteure besteht). Die institutionellen Ergänzungen um Mindeststandards 

bzw. die Verpflichtung zur Anwendung des ausländischen Rechts bei Auslandswirkungen des 

inländischen Unternehmensverhaltens sind vor dem Hintergrund der Systemlernfähigkeit zu be-

grüßen. Denn die Mindeststandards grenzen insbesondere die Menge möglicher diskriminieren-

der Strategien (endogen) ein684, gewährleisten eine bessere Vergleichbarkeit und verringern eine 

potenzielle Konfliktgefahr, während die Anwendung des Auslandsrechts die oben betonten (in 

Vergleich zum Auswirkungsprinzip) schwächeren Anreize zur vergleichenden Analyse der 

Rechte wiederum stärkt685. 

Anders als bei der Ergänzung des reinen Inländerprinzips um eine (exogene) Einschränkung der 

in diesem WdW-Typ denkbaren Strategien auf die nichtdiskriminierenden Strategien durch eine 

internationale Kontrollinstanz (Variation ) - die bei einer nicht allzu weiten Definition des 

Diskriminierungssachverhalts und der Vermeidung impliziter Kompetenzausweitungen der Kon-

trollbehörde die Verhaltensweisen in eine gewünschte Richtung kanalisiert und so lernfördernd 

wirkt - haben die institutionellen Ergänzungen um Mindeststandards bzw. die Auslandsrechtan-

wendung (in reiner Form als auch bei der Ergänzung mit dem Nichtdiskriminierungsgebot wie 

bei den Variationen  und ) jedoch ambivalente Effekte auf die Evolutionsfähigkeit des 

Systems. So verringern die Mindeststandards die institutionelle Diversität und Flexibilität, wäh-

rend die Auslandsrechtanwendung mit steigender Konfliktgefahr einhergeht. Analoges gilt auch 

                                                 
682 Kerber/Budzinski (2006), S. 31 und Budzinski (2008), S. 191. 
683 Budzinski (2008), S. 192.  
684 Vgl. Mitschke (2008), S. 59. 
685 Diese Aussage folgt automatisch aus der Ergebnis-Analogie zwischen reinem Auswirkungsprinzip und dem um 

die Auslandsrechtanwendung ergänzten Inländerprinzip.  
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für die Variation mit einer durch eine internationale Kontrollinstanz festzulegenden Leitjurisdik-

tion (F3). Hierbei gibt es nicht nur positive Effekte auf gegenseitiges Lernen durch die „interac-

tion of the temporarily and case-specifically competent jurisdictions with the also-impacted 

ones“ und eine hieraus resultierende Erhöhung der Transparenz und der „comparative perfor-

mances“ der Behörden, sondern auch auch eine potenzielle Gefahr, dass sich der Markt der Leit-

jurisdiktionen verengt.686  

Da die Variationen des Inländerprinzips jedoch in den Abbildungen 19a-b hauptsächlich in dem 

sich durch die dezentralen Kräfte auszeichnenden Bereich verbleiben, kann hier trotz erwähnter 

Ambivalenz besprochener institutioneller Arrangements die Existenz wissensgenerierender Lern-

prozesse garantiert werden. Basis hierfür ist wie schon beim Auswirkungsprinzip die Dezentrali-

tät als Gegenkraft zu teilweise eingeschränkter Diversität. Insgesamt lässt sich somit in Bezug 

auf die Systemlernfähigkeit sagen, dass „a location-principle-based competence allocation per-

forms rather similar to an effect-doctrine-based competence allocation“.687  

Politische Durchsetzbarkeit des internationalen Systems der Wettbewerbspolitik bei Kompetenzab-

grenzung nach dem Inländerprinzip 

Zur Frage der politischen Durchsetzbarkeit und Stabilität eines auf dem Inländerprinzip basieren-

den Systems internationaler Wettbewerbspolitik ist nochmals Folgendes zu betonen: Aufgrund 

des hiermit einhergehenden Verzichts auf den Schutz des inländischen Wettbewerbs vor auslän-

dischen Wettbewerbsbeschränkungen (vgl. Fn. 677) wäre seine politische Akzeptanz nur herzu-

stellen mit Hilfe einer glaubwürdigen Bindung der teilnehmenden Jurisdiktionen an eine interna-

tionale Kontrollinstanz, die gewisse Grundprinzipien und -voraussetzungen überprüft (z. B. Min-

deststandards oder die Einhaltung des Nichtdiskriminierungsgebots).688 

Somit erfordert diese Kompetenzabgrenzungsregel (auch bereits bei ihren im unteren Bereich der 

rosa Linie der Abbildung 19a-b liegenden Variationen wie beispielsweise und ) eine viel 

höhere politische Bereitschaft zur wettbewerbspolitischen Kompetenzabgabe, als dies bei dem 

Auswirkungsprinzip der Fall ist. Dies macht sie insgesamt politisch schwer durchsetzbar. So be-

tont Möschel, dass „jedenfalls derzeit“, d. h. zum Zeitpunkt eines weit verbreiteten und aner-

kannten Auswirkungsprinzips (vgl. Fn. 673), niemand politisch dazu bereit wäre, das Inländer-

                                                 
686 Budzinski (2008), S. 206. Im Vergleich zum Auswirkungsprinzip scheint die Gefahr der Marktverengung beim 

Inländerprinzip geringer, da hier Parallelzuständigkeiten nur bei einer kleineren Anzahl der Fälle auftreten. So-
bald bei diesen Fällen die jurisdiktionelle Zuständigkeit nach dem Kriterium der Betroffenheit von der Wettbe-
werbsbeschränkung festgelegt wird (vgl. Fn. 669), ist diese Gefahr jedoch nicht zu unterschätzen.  

687 Budzinski (2008), S. 191. 
688 Vgl. Fn. 679. Vgl. auch Bätge J. (2009), S. 97 mit dem Hinweis, dass Inländerprinzip unilateral „kaum [politisch] 

durchsetzbar“ wäre.  
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prinzip, das „auf eine Aufgabe des Auswirkungsprinzips hinaus[liefe]“, zur Grundlage des Sys-

tems internationaler Wettbewerbspolitik zu machen.689  

Da die Frage der politischen Durchführbarkeit einer Wettbewerbsordnung neben derjenigen der 

Evolutionsfähigkeit eines mit ihrer Hilfe sicherzustellenden WdWs in dieser Arbeit im Vorder-

grund steht, gilt es das Inländerprinzip, das mit größeren politischen Durchsetzungsschwierigkei-

ten einhergeht, mit dem Auswirkungsprinzip unter dem Aspekt der Sicherstellung der System-

Lernfähigkeit her jedoch vergleichbar ist, diesem nur dann vorzuziehen bzw. als Ergänzung he-

ranzuziehen, wenn eine eindeutige Verbesserung im Hinblick auf die internationale Konsistenz 

nationaler Wettbewerbsregeln erreicht werden kann. Solche Bereiche könnten sich beispielswei-

se anhand des folgenden Gedankenmusters identifizieren lassen: 

Wie die Ausführungen im Kapitel 3.2.2.3.1. nahelegen, stellt das um das Gebot der Nichtdiskri-

minierung ergänzte Auswirkungsprinzip eine der mit höchster internationaler Regelintegrität ein-

hergehenden Variationen des Auswirkungsprinzips dar. Mit Hilfe der Nichtdiskriminierungsre-

gel, deren Einhaltung durch eine internationale Kontrollinstanz sicherzustellen ist, werden vor 

allem die auf einen jurisdiktionellen Ursprung zurückgehenden Wettbewerbsbeschränkungen im 

WdW-Typ II adressiert. Das mögliche Ausmaß ihrer Vermeidung hängt dabei stark von der 

Durchsetzungs- und Sanktionsfähigkeit der internationalen Kontrollinstanz ab. Für diese gibt es 

im Hinblick hierauf jedoch die gleichen Herausforderungen zu bewältigen, wie dies bei dem um 

das Nichtdiskriminierungsgebot ergänzten Inländerprinzip auch der Fall wäre. Viel entscheiden-

der für die Ermittlung einer eventuellen Präferenz zugunsten des Auswirkungs- bzw. Inländer-

prinzips erscheint somit ihre Effektivität bei Behandlung rein privater Wettbewerbsbeschränkun-

gen. Bei dem Auswirkungsprinzip kommt es dabei vor dem Hintergrund dessen, dass hier inlän-

disches Wettbewerbsrecht gegen ausländische Unternehmen durchzusetzen ist, in erster Linie da-

rauf an, inwiefern sich hierbei die Jurisdiktionen (bzw. ihre Behörden) „gegenseitig effektiv […] 

unterstützen“690.  

Von einer großen gegenseitigen Hilfsbereitschaft bei der Durchsetzung nationalen Wettbewerbs-

rechts im Sinne des Auswirkungsprinzips ist weiter dann auszugehen, wenn zwischen dem Hilfe 

ersuchenden und dem die rein private Wettbewerbsbeschränkung erlassenden Land Einigkeit be-

steht über die Notwendigkeit einer wettbewerbspolitischen Bekämpfung wie auch idealerweise 

über die konkrete Form der Bekämpfung des entsprechenden Tatbestands. Eine „weitgehende in-

ternationale Einigkeit [ist beispielsweise] über die materielle Beurteilung horizontaler [Kartell] -

fälle“ gegeben. In „Vertikalfällen“ ist dies aufgrund möglicher ambivalenter wettbewerblicher 

                                                 
689 Möschel (2008b), S. 61. 
690 Streit/Kiwit (1999/2008), S. 105. 
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Effekte eher weniger der Fall;691 dies kann genauso bezüglich der Beurteilung von (Markt-

macht-)Missbrauchsfällen konstatiert werden.692  

Dennoch sehen Streit/Kiwit das um das Gebot der Nichtdiskriminierung ergänzte Auswirkungs-

prinzip als vergleichsweise gut geeignet zur Behandlung rein privater internationaler, auf die ge-

nannten Tatbestände zurückgehender Wettbewerbsbeschränkungen an. Hingegen bewerten sie es 

als ungeeignet für „Fusionen mit grenzüberschreitenden Auswirkungen“; zu deren Behandlung 

empfehlen sie eher seine (nicht kumulative, sondern alternative, vgl. Fn. 633) Ergänzung mit 

Mindeststandards und dem Inländerprinzip.693 Diese Empfehlung basiert auf der Tatsache, dass 

„aus wettbewerbspolitischer Perspektive“ im Bereich der Unternehmenszusammenschlüsse „in-

ternational keine Einigkeit besteht“694. In Kombination mit einer empirisch viel höheren Fallzahl 

als bei internationalen vertikalen Kartell- und Marktmachtmissbrauchsfällen695 führt dies zu ei-

nem großen Potenzial an Fällen, innerhalb deren effektive gegenseitige Hilfe bei der Durchset-

zung ausländischen Wettbewerbsrechts kaum zu erwarten ist.696  

Eine alternativ zum Auswirkungsprinzip bestehende territoriale Anknüpfung des nationalen Wet-

tbewerbsrechts würde „die Kooperationsmöglichkeiten der Wettbewerbsbehörden [verbessern]“, 

da hier die Behörde des Veranlassungsstaats eine implizite Sicherheit hätte, bei divergierenden 

bzw. konfligierenden Entscheidungen der Behörden des Auswirkungsstaates/der Auswirkungs-

staaten die Kompetenz für den jeweiligen Fall an sich selbst übertragen zu können. Daher wäre 

                                                 
691 Bätge, J. (2009), S. 134. 
692 Vgl. Campbell/Rowley (2008), S. 272 und S. 300 ff. für Darstellung anhand von stattgefundenen Konflikten. 
693 Vgl. Streit/Kiwit (1999/2008), S. 104 und S. 105. Zu einer solchen „ergänzend zum Auswirkungsprinzip [festzu-

legenden] territorial[en] bzw. personal[en] Anknüpfung“ des nationalen Wettbewerbsrechts vgl. auch Bätge J. 
(2009), S. 210 oder S. 105. Hier bespricht sie - anders als beim DIAC, bei dem die angesprochene kombinierte 
Anknüpfung „für sämtliche Wettbewerbsbeschränkungen“ vorgesehen ist (vgl. Immega (2002), S. 19 f.) - jene 
als ein Instrument zur ausschließlichen Behandlung reiner Exportkartelle. Streit/Kiwit verweisen bei ihrer Forde-
rung auch auf den DIAC und seine Inlandsbehandlungsprinzipien, schränken ihre Anwendung jedoch durch eine 
der obigen Textargumentation analoge Überlegung nur auf den Bereich der Fusionen ein. Die US-Anwaltskam-
mer (American Bar Association) unterbreitet in ihrem, aus der Untersuchung der „internationalen Wettbewerbs-
ordnung auf Rechtslücken“ hervorgehenden Bericht auch einen Vorschlag zu selektiver Vorgehensweise, indem 
hier für die Behandlung der Exportkartelle wie auch für die Fusionskontrolle das um die positive Comity ergänz-
te Auswirkungsprinzip und somit (vom Ergebnis her) implizit das Inländerprinzip gefordert wird. Im Bereich der 
Fusionskontrolle soll darüber hinaus auch eine „Vereinheitlichung“ erfolgen. Conrad (2005), S. 196. Vgl. auch 
Montag (2002), S. 53. 

694 Bätge J. (2009), S. 114.  
695 Vgl. Budzinski (2008), S. 15 ff. mit einer exemplarischen Übersicht aufgedeckter internationaler Kartell-, Markt-

machtmissbrauch- und Fusionsfälle. Hiernach traten in den 90-er Jahren des letzten Jahrhunderts neben horizon-
talen (und häufig hard core) Kartellen vor allem grenzüberschreitende (typischerweise auch horizontale, vgl. 
Schatz (2002), S. 10) Fusionsaktivitäten besonders häufig auf. Zu der (an der Zahl der internationalen Fusions-
fälle gemessenen) vergleichsweise geringen Fallzahl internationaler Marktmachtmissbrauchsfälle siehe auch 
Bätge J. (2009), S. 120 und S. 134. Vgl. auch Kapitel 3.2.3.1.1. 

696 Vgl. Streit/Kiwit (1999/2008), S. 105. 
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sie grundsätzlich eher kooperationsbereit als im System ohne eine derartige „subsidiäre Geltung 

der Wettbewerbsordnung des Veranlassungsstaates“697. 

Wie bereits mehrmalig betont, würde die „Behandlung von Zusammenschlüssen nach [diesem 

Konzept gleichzeitig] angesichts [ihrer] ausgeprägten diskretionären Entscheidungsspielräume 

und […] industriepolitischen Relevanz […] ein Mindestmaß an harmonisierten Definitionen und 

Beurteilungsstandards“ erfordern.698 Im Vordergrund sollten wegen der politischen Durchset-

zungsfähigkeit nicht materiellrechtliche Mindeststandards stehen, sondern vielmehr die verfah-

rensrechtliche Vereinheitlichung (bezüglich. „der Fristen, [des] Inhalt[s] von Anmeldungen, 

[des] Austausch[s] von Informationen und [der] dabei zu bewahrende[n] Vertraulichkeit“) in 

Kombination mit einer Anmeldepflicht für Zusammenschlüsse.699 Da selbst verfahrensrechtliche 

Harmonisierungsschritte aufgrund von „sehr unterschiedlichen nationalen Rechtstraditionen und 

Fusionskontrollregime (z. B. USA: Gerichtsentscheidung, EU: Verwaltungsentscheidung)“ mög-

licherweise kaum politisch durchsetzbar wären, könnte „der erfolgversprechendste Weg [alleine 

in einer Einigung] auf Best Practices für Fusionskontrollverfahrensregeln [bestehen]“700.  

Natürlich wäre an dieser Stelle auch die Frage der politischen Durchsetzbarkeit der hier implizit 

mit unterstellten internationalen Kontrollinstanz zu beantworten, die solche „dezentrale Fusions-

kontrolle nach einheitlichen Kriterien international [… zu koordinieren]“701 hätte. Da diese Frage 

jedoch auch beim Auswirkungsprinzip zu klären wäre, erscheint sie im Rahmen der Diskussion 

zu seiner sinnvollen Ergänzung um (bzw. Ersetzung durch) das Inländerprinzip nicht von großer 

Bedeutung.  

                                                 
697 Bätge J. (2009), S. 211. Bläsing (2004), S. 333 schlägt genau Umgekehrtes, also eine subsidiäre Geltung der 

Wettbewerbsordnung des Auswirkungsstaates vor. Hiernach soll das Auswirkungsprinzip erst dann angewandt 
werden, nachdem „die Behörde eines Verursacherlandes Ermittlungen zugunsten der [sie im Rahmen verpflich-
tender positive comity und somit der Analogie zum Inländerprinzip] ersuchenden Behörde [aufgrund von zuvor 
vereinbarten Legitimationsgründen ablehnt]“. Zu der Meinung, dass „consensus on substantive concerns […] 
can avoid the need for comity“ (im Sinne einer verpflichtenden positive comity und somit einer Analogie zum In-
länderprinzip) und somit auch zum Hinweis darauf, dass Differenzen im Hinblick auf die Behandlung konkreter 
Tatbestände die Notwendigkeit der positive comity verstärken vgl. Campbell/Rowley (2008), S. 332. Im Gegen-
satz zu Streit/Kiwit (1999/2008), S. 104 empfehlen Campbell/Rowley (2008), S. 336 gerade aufgrund solcher 
Differenzen den Inländerbehandlungsansatz auch für die (Marktmacht)Missbrauchsfälle. 

698 Bläsing (2004), S. 332.  
699 Immenga (2002), S. 24. Vgl. auch Bläsing (2004), S. 332 f., Conrad (2005), S. 218 und Montag (2002), S. 55. 

Was die Frage der politischen Durchsetzbarkeit betrifft, so schätz Möschel (2008b), S. 65 ein, dass „eine ver-
bindliche Harmonisierung [an den USA] scheitern [würde], die in der Fusionskontrolle „lediglich zu einer Ver-
fahrensangleichung […] und der Schaffung einer Stelle zur zentralen Notifizierung […] wiederholt Bereitschaft 
signalisiert [haben]“. Immenga (2002), S. 23 betont in Anlehnung an Äußerungen von Joel Klein, den zum Zeit-
punkt der ICPAC-Berichts-Veröffentlichung amtierenden Assistant Attorney General for Antitrust, die Einsicht 
der USA für die Notwendigkeit einer „internationalen Fusionskontrolle“. ICPAC-Committee wurde 1997 von 
dem US-amerikanischen Justizministerium eingesetzt, um sich neben weiteren zwei Schlüsselbereichen auch mit 
dem Thema der „multijurisdictional merger review“ auseinanderzusetzen. Vgl. ICPAC Final Report, S. 34. Der 
ICPAC Bericht empfahl „eine gezielte Angleichung der nationalen Fusionskontrollregime in verfahrensrechtli-
cher Hinsicht“. Montag (2002), S. 53.  

700 Montag (2002), S. 54 und S. 55. Vgl. auch Kovacic (2008/09), S. 317. 
701 Conrad (2005), S. 218. 
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3.2.2.3.3. USW- und die X-Plus-Regel 

Ähnlich wie bei der Analyse des Auswirkungsprinzips kann aufgrund der Tatsache, dass die 

USW- und die X-Plus-Regel in der Realität bereits teilweise zum Einsatz kommen, auch hier die 

Einordnung in die Abbildung 20a-b erfolgen, indem die Regelvariationen direkt mit den in den 

Abbildungen genannten Formen internationaler Wettbewerbspolitik verknüpft werden. Den Aus-

gangspunkt solcher Vorgehensweise bildet bei beiden Regeln (zuerst unabhängig von ihrer konk-

reten institutionellen Ausgestaltung) in der Abbildung 20b die Position des „complex multi-level 

systems of competition laws“   bzw. in der Abbildung 20a diejenige der „mehrstufige[n] inter-

nationale[n] Wettbewerbsordnung“. Diese Ordnung stellt sich automatisch ein, wenn horizontal 

“gleichwertige“ Jurisdiktionen durch eine dauerhafte Teilabgabe gewisser wettbewerbspoliti-

scher Kompetenzen an eine ihnen vertikal übergeordnete Jurisdiktion eine neue Systemebene mit 

Kompetenzen zur Regelsetzung, -anwendung und -durchsetzung schaffen (so wie dies bei den 

interstate trade clauses vorausgesetzt wird). 

Abbildung 20a-b: Ergänzung der Abbildungen 19a-b um die Variationen der USW- und der X-Plus-
Regel 

 
Quelle: Eigene Modifikation der Abbildungen von Budzinski (2002a), S. 487 und Mitschke (2008), S. 54. 

 

Die Tatsache, dass folglich die Gruppe der hier zu besprechenden Variationen von vornherein 

mit einer viel höheren internationalen Konsistenz nationaler Wettbewerbsregeln als die Gruppe 

der Auswirkungs- bzw. Inländerprinzipvariationen einhergeht, ergibt sich aus der hier bestehen-

den Möglichkeit des expliziten Schutzes des Wettbewerbs auf internationalen Märkten durch die 

übergeordnete Ebene und somit aus der automatischen Vermeidung von unerwünschten jurisdik-

tionellen und privaten Verhaltensweisen in einem Ausmaß, der beim (reinen) Auswirkungs- bzw. 
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Inländerprinzip institutionelle Ergänzungen erfordert (im Sinne der Erweiterung der Wettbe-

werbspolitik, die grundsätzlich auf das Schutzobjekt des inländischen Wettbewerbs ausgerichtet 

ist, um das Schutzobjekt des internationalen Wettbewerbs). Die mit der Ausgangslage dieser Va-

riationen einhergehende, gegenüber dem reinen Auswirkungs- und Inländerprinzip stärkere Zen-

tralität folgt hier weiter automatisch aus der Existenz der mit entsprechenden (über Kontroll- und 

Sanktionskompetenzen hinausgehenden) Kompetenzen ausgestatteten übergeordneten Ebene.  

Um die Positionen einzelner Variationen der USW- bzw. der X-Plus-Regel in den Abbildungen 

20a-b genauer zu bestimmen, gilt es weiter die mit ihnen einhergehenden Konstellationen von 

zuständigen Jurisdiktionen, angewandten Wettbewerbsregeln und Tatbeständen zu unterschei-

den.  

Mögliche Konstellationen von zuständigen Jurisdiktionen, angewandten Wettbewerbsregeln und Tat-

beständen bei der USW-Regel und ihre Positionierung in Abbildungen 20a-b 

So können im Rahmen der USW-Regel folgende Konstellationen auftreten: (1.) die Konstellati-

on einer übergeordneten Ebene, die die internationalen Regeln auf die den vertikalen Umsatz-

schwellenwert erfüllenden Tatbestände anwendet und der nationalen Ebene, die die nationalen 

Regeln auf reine Inlandsfälle, wie auch auf die den vertikalen Umsatzschwellenwert nicht erfül-

lenden, dennoch aber grenzüberschreitenden Tatbestände anwendet. (2.) die Konstellation einer 

übergeordneten Ebene, die die internationalen Regeln auf die den USW erfüllenden Tatbestände 

anwendet und der nationalen Ebene, die die nationalen Regeln ausschließlich auf die reinen In-

landsfälle anwendet und zur Beurteilung von den, den vertikalen USW nicht erfüllenden - jedoch 

aber grenzüberschreitende Wirkungen aufweisenden - Tatbeständen die Wettbewerbsregeln der 

übergeordneten Ebene heranzieht.  

Die erstgenannte Konstellation (der übergeordneten Wettbewerbsbehörde, die internationale 

Wettbewerbsregeln anwendet und der untergeordneten Wettbewerbsbehörden, die ausschließlich 

nationale Wettbewerbsregeln anwenden) entspricht dabei in der Abbildung 20b der bereits ge-

nannten Ausgangslage . Diese ergibt sich aus der Kombination der für den ersten Aspekt ste-

henden Position der „international competition rules applied by an international antitrust autho-

rity“ mit der (den zweiten Aspekt widerspiegelnden) Position der „decentralized application of 

national competition rules“. Weil mit Anreizen zum shopping for jurisdiction einhergehen 

kann (vgl. z.B. Fn. 642)702, wie auch grenzüberschreitende, den USW jedoch nicht erfüllende 

                                                 
702 Für die privaten Akteure ergeben sich die Anreize zum forum shopping vor allem deswegen, weil bei der USW-

Regel unabhängig von der Höhe der die Zuständigkeitsebene bestimmenden Umsatzschwelle ständig die Gefahr 
einer vertikalen Kompetenzmissallokation besteht (vgl. Tabelle 5). Somit liegt es auf der Hand, dass private Ak-
teure direkt durch konkrete Umsatzausgestaltung ihres Vorhabens die Frage der Zuständigkeit zu beeinflussen 
versuchen können, wenn sie divergierende materiell- bzw. verfahrensrechtliche Regeln der über- und unterge-
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Fälle nach den hierfür von der Schutzobjektdefinition her ungeeigneten nationalen Regeln be-

handeln lässt, ist diese Variation der zweitgenannten Konstellation im Hinblick auf Regelintegri-

tät unterlegen. Die zweitgenannte Konstellation wird in den Abbildungen 20a-b beschrieben 

durch eine Kombination aus den Positionen „international competition rules applied by an inter-

national antitrust authority“ und „decentralized application of international competition rules“ 

und somit im Ergebnis durch die Position des „multi-level-system applying international compe-

tition rules“ . 

Analoges gilt auch für die Beziehung von zu der Variation , die aus der Kombination der 

Position „international minimum standards applied by an international antitrust authority“ mit 

derjenigen der „decentralized application of international minimum standards“ resultiert. Sie 

folgt vom Grundgedanken her einer Teilangleichung der über- und untergeordneten Regeln im 

Hinblick auf konkrete Tatbestände und die Art ihrer Behandlung.  

Den ersten Kritikpunkt bezüglich schwächen  und  dabei ab, indem sie (zumindest 

theoretisch) eine Behandlung grenzüberschreitender Fälle unabhängig von der zuständigen Ebe-

ne nach immer gleichen Regeln sicherstellen und so die Anreize zum privaten shopping for juris-

diction auf Basis auseinanderfallender Regelungen verringern. Das tatsächliche Ausmaß der Ver-

minderung solcher Anreize hängt jedoch von ihren konkreten Umsetzungsformen ab. Um nicht 

neue Anreize zum privaten forum shopping infolge jurisdiktioneller strategischer Wettbewerbs-

politik zu generieren (vgl. Fn. 702), muss nämlich bei  die kohärente Anwendung der inter-

nationalen (also übergeordneten) Regeln durch die Behörden der untegeordneten Ebene gewähr-

leistet werden (*). Bei  muss hierfür die strategische Nichtdurchsetzung vereinbarter Min-

                                                                                                                                                             
ordneten Ebene hierzu verleiten. Werden solche Beeinflussungskanäle für die privaten Akteure ineffektiv, indem 
beispielsweise (wie bei G1) unabhängig von der zuständigen Ebene und somit auch unabhängig davon ob der 
USW erreicht wird, auf grenzüberschreitende, also Interstate-trade-Effekte bewirkende Fälle die Regeln der 
übergeordneten Ebene anzuwenden sind, können die Jurisdiktionen der untergeordneten Ebene durch konkrete 
(strategische) Verhaltensweisen (wie z.B. durch eine nicht kohärente Anwendung übergeordneter Regeln) neue 
Anreize für privates forum shopping schaffen. Ein solches privates forum shopping geht dann weniger auf Unter-
schiede in den Wettbewerbsregeln zurück (welche für die Fälle mit Interstate-trade-Effekten unabhängig von der 
zuständigen Ebene gleich sein sollten), sondern vielmehr auf die nicht genau definierte Kompetenzausgestaltung 
in dem untergeordneten, aber mehrere Jurisdiktionen betreffenden Bereich und die hieraus resultierende Mög-
lichkeit strategischen Verhaltens, wie erläutert im Kapitel 3.2.2.1.4. Natürlich ist bei divergierenden über- und 
untergeordneten Regeln bei der USW-Regelung auch ein direktes jurisdiktionelles shopping for jurisdiction 
denkbar, jedoch aber weniger auf der Hand liegend als shopping for jurisdiction der privaten Akteure. Dieser 
Aspekt der größeren Anfälligkeit des USW-Systems auf privates (vor jurisdiktionellem) forum shopping er-
scheint für den Vergleich der USW-Regel mit der X-Plus-Regel wichtig. Die X-Plus-Regel kann bei geeigneter 
Höhe des X-Wertes die vertikale Fallallokation entsprechend der auftretenden Interstate-trade-Effekte eher als 
die USW-Regel gewährleisten (vgl. Tabelle 5). Bei einem solchen geringen vertikalen Missallokationspotential 
stehen hier für die privaten Akteure von vornherein wenigere Beeinflussungskanäle in Hinblick auf die Zustän-
digkeitsebene zur Verfügung. Dagegen besitzen die jurisdiktionellen Akteure, deren Verhalten die Höhe des tat-
sächlich realisierten X-Wertes festlegt, durch strategische Wettbewerbspolitik Spielräume für shopping for juris-
diction. 
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deststandards gegenüber inländischen Unternehmen als auch die strategische Durchsetzung hö-

herer als vereinbarter Mindeststandards gegenüber ausländischen Unternehmen vermieden wer-

den (**).703 Dies ist bei beiden Variationen nur durch eine Instanz zu gewährleisten, die die Be-

hörden der untergeordneten Ebene im Hinblick auf dieses Verhalten kontrolliert .704  

Bezüglich des zweiten Kritikpunktes von schneiden die Variationen  und  (bei 

grundsätzlich im Vergleich zu  besserer Erfüllung) untereinander tendenziell unterschiedlich 

ab. Denn obwohl auch im Rahmen von die Geeignetheit internationaler Regeln zur Behand-

lung grenzüberschreitender Fälle davon abhängt, wie gut jene das Schutzobjekt des Wettbewerbs 

auf internationalen Märkten widerspiegeln705, ist davon auszugehen, dass diese Behandlung ef-

fektiver ist als die Behandlung grenzüberschreitender (den USW aber nicht erfüllender) Tatbes-

tände nach nationalen Regeln (selbst wenn diese, wie bei  vorgesehen, auf gewisse Mindest-

anforderungen mit den Regeln der übergeordneten Ebene abgestimmt sind).  

Unter Berücksichtigung beider Aspekte schneidet folglich die Variation als eine institutio-

nelle Ergänzung von  im Hinblick auf die internationale Integrität nationaler Wettbewerbsre-

geln besser als die Variation ab. Weil die Anwendung übergeordneter Regeln durch die Be-

                                                 
703 Die erste Strategie erweist sich vor allem im Fall vergleichsweise hoher Mindeststandards denkbar, wohingegen 

die zweite bei vergleichsweise niedrigen Standards von Interesse erscheint. Vorausgesetzt wird hier, dass die Be-
hörden der untergeordneten Ebene das Auswirkungsprinzip anwenden, so wie dies in der EU der Fall ist. Neben 
der eigentlichen Höhe der Mindeststandards kann auch ihr Umfang (materiellrechtliche und/oder verfahrens-
rechtliche Mindeststandards) für die Möglichkeiten ihres strategischen Gebrauchs von wesentlicher Bedeutung 
sein. Divergierende Aufgreifkriterien (also verfahrensrechtliche Aspekte) eröffnen so selbst bei materiellrechtli-
cher Harmonisierung einer Tatbestandsdefinition Kanäle für privates shopping for jurisdiction. 

704 Zu einem solchen „zusätzlichen Korrektiv“ vgl. Meibom (2002), S. 31. An dieser Stelle erscheint die Frage, wel-
che Institution die Kontrollfunktion ausüben sollte (Wettbewerbsbehörde übergeordneter Ebene, die über „mate-
riell-rechtliche Kompetenzen“ verfügt versus übergeordnete Instanz, die „lediglich [über] Verfahrensregeln 
[…als] Kontroll- und Beschwerdemechanismen“ verfügt), von nicht allzu großer Bedeutung. Budzinski (2009), 
S. 11. Sobald jedoch die Aspekte politischer Durchsetzbarkeit und insbesondere der Systemlernfähigkeit im Vor-
dergrund stehen, wird die Zuordnung dieser Funktion an eine unabhängige Institution übergeordneter Ebene (wie 
z. B. an einen Gerichtshof) befürwortet. Die Kombination von den Variationen G1 und G2 mit einer Kontrollin-
stanz übergeordneter Ebene soll mit G3 bezeichnet werden. Ihre Position in den Abbildungen 20a-b resultiert aus 
der im Vergleich zu G1 und G2 höherer Regelintegrität wie auch aus stärkeren Zentralitätsanforderungen.  

705 Neben der Geeignetheit der Regeln der übergeordneten Ebene zum Schutz des Wettbewerbs auf den internationa-
len Gütermärkten entscheidet auch das Verhalten der übergeordneten Ebene über diesen Aspekt mit. Während 
im obigen Text von einer nicht strategisch agierenden übergeordneten Ebene ausgegangen wird, so dass folglich 
das mögliche strategische Verhalten in erster Linie im Bereich der zwar Interstate-trade-Effekte ausweisenden, 
jedoch aber den Behörden der untergeordneten Ebene zugeordneten Tatbestände liegt, darf die in Fn. 653 be-
schriebene Möglichkeit strategischer - nach innen oder außen gerichteter - Wettbewerbspolitik übergeordneter 
Ebene nicht außer Acht gelassen werden. Da im Rahmen der USW- als auch der X-Plus-Regel der übergeordne-
ten Ebene erhebliche exklusive wettbewerbspolitische Kompetenzen übertragen werden und somit die Gefahr 
des „lobbyistic capture“ dieser Ebene bei beiden Kompetenzabgrenzungssystemen besteht, bildet jedoch die Fra-
ge nach möglichem Ausmaß strategischer Wettbewerbspolitik auf übergeordneter Ebene kein Vergleichskrite-
rium zwischen den beiden interstate-trade-clauses. Vielmehr ist diese als ein Vergleichskriterium bei der Beur-
teilung der Mehrebenensysteme und der hauptsächlich dezentral organisierten Formen internationaler Wettbe-
werbspolitik zu verstehen. Budzinski (2008), S. 176 und S. 198.  
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hörden der untergeordneten Ebene genauso gewisse zentrale (im Sinne von übergeordneten) 

Kompetenzen erfordert wie die Einführung von Mindeststandards, lässt sich zu den Zentralitäts-

aspekten beider Variationen ein vergleichsweise ähnliches Abschneiden schlussfolgern. Daraus 

resultiert insgesamt die in den Abbildungen 20a-b dargestellte Position von  und . 

 

Positionierung unterschiedlicher X-Plus-Regel-Variationen in Abbildungen 20a-b 

Bevor mit weiteren denkbaren institutionellen Ergänzungen von fortgefahren wird, soll die 

Ausgangsposition der X-Plus-Regel gefunden und mit denjenigen von  und .in Verbin-

dung gebracht werden. Die X-Plus-Regel schafft bei grenzüberschreitenden Wettbewerbsfällen 

durch Kompetenzübertragung an eine übergeordnete Ebene analog zur USW-Regel eine vertika-

le Struktur. Damit entspricht sie in ihrer Grundform auch einem „multilevel system of competiti-

on laws“ der Abbildung 20a. Da die X-Plus-Regel im Rahmen der hier vorliegenden Annahmen 

ausschließlicher internationaler Informations- und Gütermobilität jedoch einen verlässlicheren 

Indikator für die Identifizierung der grenzüberschreitenden Fälle darstellt (vgl. Tabelle 5), bietet 

sie im Gegensatz zur USW-Regel bereits in ihrer Grundform  die Möglichkeit, bei geeigneten 

X-Werten ein direktes privates forum shopping einzuschränken (vgl. Fn. 702). Damit entspricht 

sie (bei insgesamt geringeren Anforderungen an die Schaffung zentraler Kompetenzen) hinsicht-

lich der Regelintegrität vielmehr den Variationen  und .
706 Genau wie diese kann  

folglich zumindest theoretisch vorerst ein direktes privates shopping for jurisdiction verringern, 

jedoch ohne weiteres nicht sicherstellen, dass jurisdiktionelles Verhalten keine neuen Kanäle für 

forum shopping eröffnet (dies wäre z. B. der Fall bei einer Verweigerung der Verfahrenseinlei-

tung trotz wesentlicher Inlandswirkung bzw. potenzieller Verfahrenseinleitung ohne eine ent-

sprechende Inlandswirkung, (***)).  

Eine um harmonisierte Aufgreifkriterien und andere verfahrensrechtliche Aspekte (wie Anmel-

defristen und Verfahrensdauer) ergänzte Form der X-Plus-Regel  verfügt somit über eine ge-

wisse Absicherung gegen derartige Verhaltensweisen und eine verbesserte Signalwirkung im 

Hinblick auf grenzüberschreitende Effekte und über eine höhere Regelintegrität als . Jedoch 

                                                 
706 Natürlich wäre zumindest theoretisch auch bei der Grundform der X-Plus-Regel ein direktes privates shopping 

for jurisdiction vorstellbar. Vgl. Fn. 641. Da sich hier jedoch das Kriterium zur Bestimmung der Zuständigkeit 
(der Anzahl von potentiell ein Verfahren einleitenden Jurisdiktionen) vor allem nach jurisdiktionellem Verhalten 
richtet und nicht, wie bei der USW-Regel nach dem Verhalten der Unternehmen, bzw. einer von diesem beein-
flussbaren Größe, erscheint hier jurisdiktionelles shopping for jurisdiction (angetrieben durch die Möglichkeit 
strategischer jurisdiktioneller Wettbewerbspolitik) naheliegend. Da die X-Plus-Regel (wie auch die USW-Regel) 
die Existenz von aktiv betriebener nationaler Wettbewerbspolitik in allen teilnehmenden Ländern voraussetzt, 
wäre ein direktes privates shopping for jurisdiction, wie beschrieben in Fn. 641 auch sehr umständlich. 
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ist auch hier (wie bei den entsprechenden Ergänzungen von  und ) die tatsächliche Ein-

haltung solch harmonisierter Regeln durch die Behörden der untergeordneten Ebene von einer 

Kontrollinstanz zu prüfen (die Kombination von  mit einer solchen Instanz gilt es dann weiter 

mit  zu bezeichnen. Sie geht mit höherer Regelintegrität als auch Zentralität als  einher).  

Die Position von  in den Abbildungen 20a-b spiegelt neben der im Vergleich zu  und  

höheren Regelintegrität auch eine tendenziell geringere Zentralität wider. Dies resultiert aus der 

Tatsache, dass hier auf die grenzüberschreitenden, nicht aber in die Zuständigkeit der übergeord-

neten Ebene fallenden Verhaltensweisen verfahrensrechtlich harmonisierte nationale Regeln an-

zuwenden sind. Folglich sind hier auch geringere Zentralitätsanforderungen zu erfüllen wie bei 

der Anwendung übergeordneter Regeln (wie bei ) oder hinsichtlich materiell- und/oder ver-

fahrensrechtlicher Aspekte auf ein Mindestmaß mit den übergeordneten abgestimmterr nationa-

ler Regeln (wie bei ) auf die enstprechenden Verhaltensweisen. Bei der Ergänzung von  

um eine der übergeordneten Ebene zuzuordnende Kontrollinstanz (wie vorgesehen unter ) 

wird bei der X-Plus-Regel eine in Bezug auf Regelintegrität der Variation der USW-Regel 

analoge Variation geschaffen, indem beide Formen das Schließen der Kanäle für privates als 

auch jurisdiktionelles forum shopping infolge strategischer Wettbewerbspolitik adressieren. Als 

institutionelle Erweiterungen von  (im Fall von ) bzw.  und  (im Fall von ) um 

den gleichen Aspekt der Kontrollinstanz führen jene im Hinblick auf die Zentralität die Eigen-

schaften dieser fort, so dass  in den Abbildungen 20a-b eine geringere Zentralität als  auf-

weist.  

 

Strategisches Verhalten auf untergeordneter Ebene bei Anwendug der USW- und X-Plus-Regel  

Bevor die Ausführungen zur Positionierung einzelner institutioneller Variationen der USW- und 

X-Plus-Regel abgeschlossen werden und der Frage nach der Intensität der innerhalb jener beste-

henden Lernprozesse nachgegangen werden kann, ist noch Folgendes zu betonen: Die beiden 

Regeln lassen neben der Möglichkeit strategischen Verhaltens auf übergeordneter Ebene (vgl. 

Fn. 705) auch die Möglichkeit strategischen Verhaltens auf untergeordneter Ebene zu707 (dessen 

konkrete Formen unter (*), (**), (***) beschrieben wurden). Deswegen können durch ihren Ver-

gleich im Hinblick auf ihre Fähigkeit zur Kompetenzabgrenzung im untergeordneten Bereich 

                                                 
707 Zu Problemen der horizontalen Kompetenzabgrenzung auf untergeordneter Ebene bei der USW- und der X-Plus-

Regel vgl. Tabelle 5. 
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keine zusätzlichen Erkenntnisse über mögliche Vor- bzw. Nachteile der einen Regel gegenüber 

der anderen ermittelt werden. Vielmehr lässt sich die internationale Regelintegrität im unterge-

ordneten Bereich beider Kompetenzabgrenzungsregeln erhöhen, indem in Analogie zu den 

hauptsächlich dezentralen Formen internationaler Wettbewerbspolitik (und insbesondere zu den 

dem untergeordneten Bereich der USW- und X-Plus-Regel am nächsten liegenden Variationen C 

und F) auch hier eine Koordination der Zuständigkeit erfolgt, und zwar in Form einer freiwilli-

gen bzw. (fallweise zu betreibenden) Pflicht-Leitjurisdiktion (also in Form einer Art Kompetenz-

verweisungssystems).708  

Wie schon in den Ausführungen zu den Variationen  und  besteht auch hier die Problema-

tik der Bestimmung von Kriterien für die Geeignetheit einer (bzw. mehrerer) Jurisdiktion(en) un-

tergeordneter Ebene, sich eines Falles anzunehmen (vgl. Fn. 649). Diese Problematik sollte ein-

geschränkt werden, empfehlenswerterweise in Form der Heranziehung einer Kombination quan-

titativer (z. B. absolute bzw. relative Umsatzschwellen) als auch qualitativer (z. B. die Fähigkeit 

zur Beendigung des Tatbestands bzw. seiner Sanktionierung) Kriterien.709 

Die Frage nach Zuordnung der Funktion der diese Koordination kontrollierenden Instanz bzw. 

der Kompetenz-Kompetenz-Instanz erscheint an dieser Stelle (ähnlich wie in Fn. 704) nicht von 

entscheidender Bedeutung, außer dass jene potenziell einer Institution auf übergeordneter Ebene 

zugeordnet werden könnte. Für die Zuordnung an die Wettbewerbsinstanz der übergeordneten 

Ebene spricht, dass diese im Konfliktfall ihrem Schutzobjekt (also dem Wettbewerb auf interna-

tionalen Gütermärkten) entsprechend eine adäquate Wahl der Leitjurisdiktion treffen könnte. Um 

gleichzeitig die Lernfähigkeit eines solchen Systems nicht zu gefährden, sollte dies jedoch nur 

                                                 
708 Für die Empfehlung eines solchen horizontalen „referral system“ vgl. Budzinski (2008), S. 175. Die Ähnlichkeit 

der Variationen C und F mit dem untergeordneten Bereich der USW- und der X-Plus-Regel folgt aus der in allen 
Ansätzen gegebenen Existenz einer, die dezentral agierenden Behörden kontrollierenden übergeordneten Instanz, 
wie auch aus der Existenz von Mindeststandards (bei der X-Plus-Regel verfahrensrechtliche, bei der G2-USW-
Regel verfahrens- und/oder materiellrechtliche, und bei den Variationen C1, F1 vor allem materiellrechtliche 
Mindeststandards). Die G1-Variation der USW-Regel findet hier auch eine Analogie in der Variation F2, die für 
die nach dem Inländerprinzip zuständige Jurisdiktion die Anwendung des Auslandsrechts nahe legt (wobei im 
Fall von G1 das “Auslandsrecht“ immer den Regeln der übergeordneten Ebene entspricht). Analog zu den Über-
legungen, nach denen C2 (also die Ergänzung der C1-Variation um advanced positive comity, z.B. in Form von 
einer Leitjurisdiktion) und F3 (als Ergänzung der Variation F1 bzw. F2 um advanced positive comity) mit einer 
höheren Regelintegrität als ihre Vorstufen einhergehen, soll auch hier in Form der Einbeziehung eines (wie auch 
immer konkret ausgestalteten) Leitjurisdiktionsgedanken zusätzlich zu dem, automatisch bei Erreichung der X-
Plus- bzw. der USW-Schwelle eintretenden one-stop-shop bezüglich übergeordneter Zuständigkeit auch eine Art 
one-stop-shop im untergeordneten Bereich erzeugt und so eine höhere Regelintegrität erreicht werden. Der one-
stop-shop entsteht vor allem aus der Sicht der Normadressaten, „da sie ausschließlich mit der Leitjurisdiktion 
konfrontiert sind“. Budzinski (2009), S. 9. 

709 Die oben genannten Kriterien für die Wahl einer geeigneten Leitjurisdiktion konkretisiert Budzinski (2009), 
S.  13, indem er für eine geeignete Leitjurisdiktion einen „regionalen Schwerpunkt der okönomischen Aktivitä-
ten der beteiligten Unternehmen“, die Verfügbarkeit „ein[es] funktionierende[n], nicht diskriminierende[n] Wet-
tbewerbsrecht[s]“ wie auch einer „mit hinreichenden Kapazitäten und Kompetenzen ausgestattete[n] Wettbe-
werbsbehörde“ und die „Bereitschaft und Fähigkeit, Wettbewerbsverfahren mit Blick auf die Wohlfahrt aller 
Konsumenten unabhängig ihrer Lokalität durchzuführen“ fordert.  
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für die Fälle gelten, deren vertikale Zuordnung an die untergeordnete Ebene endgültig abge-

schlossen ist, so dass folglich die Gefahr einer nachträglichen Verweisung auf die übergeordnete 

Ebene und somit auch von Zentralisierungstendenzen – welche der USW- und der X-Plus-Regel 

sowieso schon innewohnen - nicht zusätzlich verstärkt wird. Dies entspricht dem von Budzinski 

(2009) vorgeschlagenen Ansatz der „vertikalen Trennung zwischen Fallallokations- und Ent-

scheidungskompetenzen“ der Wettbewerbsinstanz übergeordneter Ebene.710  

Die Ergänzungen der USW- und der X-Plus-Regel um Mechanismen zur Koordination der Zu-

ständigkeit im untergeordneten Bereich würden in den Abbildungen 20a-b im Vergleich zu den 

(bisher am weitesten gehenden) Ergänzungen  und  mit höherer Regelintegrität und einer 

vergleichsweise ähnlich starken Zentralität einhergehen. Sie sind jedoch wegen der Tatsache, 

dass hierdurch keine zusätzlichen Erkenntnisse beim Vergleich der Regeln generiert werden kön-

nen, nicht einzuzeichnen. 

Lern- und Evolutionsfähigkeit des internationalen Systems der Wettbewerbspolitik bei Kompetenzab-

grenzung nach USW- und X-Plus-Regel  

Wie schon bei der Besprechung des Auswirkungs- und Inländerprinzips mit ihren institutionellen 

Ergänzungen ergibt sich somit auch bei den Interstate-trade-Klauseln und ihren Variationen zur 

besseren Erfassung unerwünschter privater wie jurisdiktioneller Verhaltensweisen im WdW-Typ 

II insgesamt ein Positionsmuster, das entlang der von Südosten in Richtung Nordwesten weisen-

den rosa Linie verläuft. Es ist als Grundlage für die weiteren Ausführungen zu Lernprozessen 

wie auch zur politischen Durchsetzbarkeit und Stabilität dieser Kompetenzzuordnungsregeln he-

ranzuziehen. Anders als beim Auswirkungs- und Inländerprinzip, die von der Position  bzw. 

 ausgehen und trotz ihrer mit steigenden Regelintegrität zunehmenden Zentralisierungsten-

denzen als auch Tendenzen zur Verringerung der WdW-Intensität als hauptsächlich dezentrale 

Ansätze bezeichnet werden können, die genügend Spielraum für Lern- und Evolutionsprozesse 

belassen, gehen die hier besprochenen Variationen der USW- und der X-Plus-Regel von der Po-

sition aus, die mit bereits viel wesentlicheren Einschränkungen des WdW-Typs II (als bei 

 und ) verbunden ist. Daher müssen die hierauf basierenden Formen internationaler Wet-

tbewerbspolitik im Hinblick auf ihre Lernfähigkeit besonders kritisch untersucht werden. 

Für eine solche Untersuchung gilt es als Referenz das Kriterium heranzuziehen, mit Hilfe dessen 

auch die Variationen A-F in Bezug auf ihre Lernfähigkeit untersucht wurden.  

                                                 
710 Vgl. auch Christl (2001), S. 171. Er hält das Verbleiben der Kompetenz-Kompetenz ausschließlich bei nationalen 

Gesetzgebern (und somit auch eine Art Trennung der Fallallokations- und Entscheidungskompetenz der überge-
ordneten Behörde) für eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass diese „im Zeitablauf [nicht] immer mehr 
Kompetenzen an sich heranzieht und so den Wettbewerb verschiedener Wettbewerbsordnungen aushöhlt“.  
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Ein solches Kriterium fordert (vgl. Fn. 672) in erster Linie eine gewisse Spielraumbeibehaltung 

zum tatsächlichen Einsatz unterschiedlicher wettbewerbspolitischer Strategien als Lösungen von 

grenzüberschreitenden wettbewerbspolitischen Problemen. Diese war bei den Variationen A-F 

insbesondere durch die bei grenzüberschreitenden Fällen notwendigerweise erfolgende Interak-

tion zwischen den hauptsächlich dezentral organisierten Wettbewerbspolitiken, und die aus die-

ser Interaktion trotz ambivalenter Wirkungen institutioneller Ergänzungsarrangements resultie-

renden wissensgenerierenden Lernprozessen gegeben.  

Die Präsenz genau dieser Interaktionsmöglichkeiten gilt es folglich weiter bei den Mehrebenen-

systemen internationaler Wettbewerbspolitik zu prüfen, welche durch die USW- und X-Plus-Re-

gel erzeugt werden. Wie bereits beschrieben, ist es innerhalb solcher Systeme vorgesehen, die 

Fälle, die Interstate-trade-Effekte bewirken, nach dem Recht der übergeordneten Ebene von ei-

ner Wettbewerbsbehörde behandeln zu lassen, die dieser Ebene zugeordnet ist und über eigene 

Kompetenzen zur Regelsetzung, -anwendung und –durchsetzung verfügt. Könnte dies gewähr-

leistet werden, indem der übergeordneten Ebene ausschließlich grenzüberschreitende und den 

Behörden der untergeordneten Ebene ausschließlich nationale, alleinige Inlandswirkung entfal-

tende Fälle zugeordnet werden könnten, würden die Interaktionsmöglichkeiten zwischen Behör-

den über- und untergeordneter als auch innerhalb der untergeordneten Ebene gegen null tendie-

ren. 

Eine solche Situation ginge dennoch nicht mit einer absoluten Stilllegung von Lernprozessen 

einher. Denn bei weiterhin freiem internationalem Informationsfluss in Form eines Yardstick-

Prozesses (vgl. Kapitel 3.1.) würden die Lernprozesse nicht nur zwischen einzelnen nationalen 

bzw. den nationalen und der übergeordneten Behörde fortbestehen, sondern – im Fall regionaler 

wettbewerbspolitischer Mehrebenensysteme, wie beschrieben in Fn. 653 - möglicherweise auch 

zwischen den übergeordneten Behörden. Dennoch würde der Transmissionskanal des internatio-

nalen Handels für den WdW-Typ II geschlossen und folglich die Systemlernfähigkeit vergleichs-

weise eingeschränkt bleiben.  

Die Tatsache, dass jedoch weder die USW- noch die X-Plus-Regel die Interstate-trade-Effekte 

derart exakt abbilden können711 und somit einen Spielraum für grenzüberschreitende, in die Zu-

ständigkeit der Behörden untergeordneter Ebene einzuordnende Fälle belassen, ist vom Aspekt 

der Systemlernfähigkeit positiv zu bewerten.712 Konkret geht die Ausgangsposition der USW-

                                                 
711 Zur Fähigkeit der Abbildung von Interstate-trade-Effekten durch die X-Plus-Regel soll betont werden, dass diese  

bei ausschließlicher Gütermobilität und einer – wenn auch für globale Überlegungen eher ungeeigneten - Festle-
gung auf X=2 vorhanden ist. So unterliegt die X-Plus-Regel dem obigen Vorwurf im Allgemeinen erst beim 
Hinzuziehen von internationaler Faktormobilität.  

712 Das Zustandekommen dieses Spielraums für die Behandlung grenzüberschreitender Fälle durch die Behörden der 
untergeordneten Ebene muss nicht nur auf die Tatsache zurückzuführen sein, dass USW- als auch die X-Plus- 
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Regel aufgrund der Existenz der auf allen Systemebenen bestehenden Jurisdiktionen mit 

eigenen und voneinander möglicherweise divergierenden Wettbewerbsregeln mit „significant 

scope for parallel experimentation and a variety of channels for the injection of innovation“ ein-

her.713 Diese werden verstärkt durch Anreize der Behörden untergeordneter Ebene zu verglei-

chenden Analysen zwischen dem eigenen Wettbewerbsrecht und demjenigen der anderen Juris-

diktionen. Solche Anreize resultieren entweder aus der Möglichkeit, dass die ausländischen Re-

geln an das Verhalten inländischer Unternehmen herangezogen werden – wie im Falle der über-

geordneten Zuständigkeit oder aber der Zuständigkeit im untergeordneten Bereich beim Auswir-

kungsprinzip –, oder aus der Möglichkeit, dass ausländische Regeln die Verhaltensweisen aus-

ländischer Unternehmen im inländischen Markt regeln – wie im Falle der Zuständigkeit im un-

tergeordneten Bereich beim Inländerprinzip. 

Dieses so im großen Umfang bestehende Lernpotenzial muss hier aber gleichzeitig nicht notwen-

digerweise in die gewünschte Richtung kanalisiert werden, und zwar aufgrund von dem auf bei-

den Ebenen nicht vollständig auszuschließenden Einsatz strategischer Wettbewerbspolitik und 

somit auch der Gefahr ihres gegenseitigen Erlernens. Erschwerend kommt auch die Tatsache 

hinzu, dass die Relevanz solcher Lernfehler teilweise durch die Unternehmen bzw. Jurisdiktio-

nen selbst beeinflussbar erscheint, indem diesen in der Position im gewissen Umfang priva-

tes bzw. jurisdiktionelles shopping for jurisdiction (vgl. Fn. 702) offensteht. Nicht zuletzt sind 

hier auch häufig (insbesondere bei Parallelzuständigkeit im untergeordenten Bereich) Regelungs-

konflikte mit resultierenden hohen Lernkosten zu erwarten.  

Die Variationen  und , innerhalb deren die Jurisdiktionen der untergeordneten Ebene zur 

Behandlung grenzüberschreitender Fälle nicht ihre nationalen Regeln heranziehen, sondern die-

jenigen der übergeordneten Ebene bzw. die zwar nationalen, jedoch aber solche, die auf Min-

destanforderungen im Hinblick auf konkrete Tatbestände und die Art ihrer Behandlung mit den-

jenigen der übergeordneten Ebene abgestimmt sind, schränken (zumindest auf der untergeordne-

ten Ebene) das mögliche Ausmaß strategischer Wettbewerbspolitik und ihrer gegenseitigen Imi-

tation ein. Denn die Menge der für grenzüberschreitende Fälle verfügbaren Strategien wird redu-

ziert von der Anwendungsmenge des einheimischen Rechts auf diejenige der Regeln der überge-

ordneten Ebene oder aber der festgelegten (beispielsweise das Nichtdiskriminierungsgebot wi-

                                                                                                                                                             
Regel nur Annäherungen an das Kriterium des relevanten Marktes darstellen. Genauso kann auch eine politisch 
gewollte Nichtberücksichtigung von Bagatellfällen (also eine Ausgestaltung der Kompetenzzuordnungsregeln, 
bei der nur die mit den stärksten Interstate-trade-Effekten einhergehenden Fälle durch die übergeordnete Ebene 
abgedeckt werden, beispielsweise infolge vergleichsweise hoher vertikaler Grenzen zur Erreichung übergeord-
neter Kompetenz) solche Spielräume eröffnen.  

713 Budzinski (2008), S. 177. 
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derspiegelnden) Mindeststandards. Obwohl infolge des weiterhin im gewissen Umfang mögli-

chen strategischen Verhaltens auf beiden Systemebenen Anreize zu der an die erwünschte Zu-

ständigkeit angepassten Umsatzausgestaltung der Verhaltensweisen (also zu vor allem privaten 

forum shopping) bestehen bleiben, wird ihre Bedeutung für die Systemlernfähigkeit verringert 

im Vergleich zur Situation in der Position . Der Grund liegt in dem bereits betonten - im Ver-

gleich zu - eingeschränkten möglichen Umfang strategischer Wettbewerbspolitik. 

Diese Kanalisierung der Verhaltensweisen in die gewünschte Richtung geht bei den Variationen 

 und  trotz Beibehaltung der ursprünglichen Existenz eigener Wettbewerbsregeln in allen 

Jurisdiktionen beider Systemebenen mit verminderten Anreizen zu vergleichenden Analysen 

zwischen diesen einher. Unter Berücksichtigung der Möglichkeit, dass – wie vorgesehen bei der 

Variation – die inländischen Unternehmen neben den inländischen Regeln (im Fall reiner In-

landsfälle) konfrontiert werden mit denjenigen der übergeordneten Ebene (in Anwendung durch 

die inländische oder aber die übergeordnete Behörde), bleiben die Vergleichsanreize im Hinblick 

auf die Regeln der übergeordneten Ebene bestehen. Im Hinblick auf die Wettbewerbsregeln an-

derer untergeordneter Jurisdiktionen werden die Vergleichsanreize dagegen aufgrund mangeln-

der Interaktionsnotwendigkeit verkümmern. Im Fall der Variation  ist dagegen davon auszu-

gehen, dass vergleichende Analysen der einheimischen und ausländischen Rechte bezüglich der 

Regeln der über- als auch untergeordneten Ebene bestehen bleiben, jedoch nur oberhalb der fest-

gelegten Standards stattfinden werden (so dass die Höhe des Standards wesentlich über ihren 

verbleibenden Umfang mitentscheidet).  

Aufgrund einer solchen Kanalisierung der Anreize zu vergleichenden Regelanalysen auf ausge-

wählte Regelbereiche und der hiermit einhergehenden Verringerung direkter Interaktionsspiel-

räume kommt bei den Variationen  und  den Regelungskonflikten zwischen den Behör-

den beider Systemebenen (bei Auslegung übergeordneter Regeln oder der Mindeststandards) 

eine wichtige Rolle im Hinblick auf die Lernprozesse zu. Gleichzeitig nimmt infolge höherer 

Transparenz und besserer Vergleichbarkeit die Konfliktanfälligkeit (vor allem bezogen auf die 

für  betonten Konfliktarten) ab. Daher können vorerst keine Schlüsse auf die Höhe der Lern-

kosten gezogen werden. Gleiches gilt hinsichtlich einer Gesamteinschätzung der Variationen 

 und  im Hinblick auf die Systemlernfähigkeit. Für diese erscheint die Einbeziehung wei-

terführender institutioneller Ergänzungen dieser Regeln (wie vor allem einer Kontrollinstanz) 

notwendig.  
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Analog zur Vorgehensweise bei den Ausführungen zur Positionierung konkreter USW- und 

X-Plus-Regel-Variationen in den Abbildungen 20a-b soll jedoch auch hier vor der weiteren Be-

sprechung der Lernprozesse bei Zugrundelegung der USW-Regel kurz die Beziehung der Varia-

tionen ,  und  und der Grundform der X-Plus-Regel dargestellt werden. Diese 

zeichnet sich (wie schon ) durch die Existenz vieler potenziell unterschiedlicher Wettbe-

werbsregeln der Jurisdiktionen auf allen Systemebenen aus. Unter Berücksichtigung der Defini-

tion ihrer Funktionsweise (vgl. Fn. 635) gilt es gleichzeitig davon auszugehen, dass sie zur verti-

kalen Kompetenzabgrenzung nur innerhalb eines Systems nationaler Wettbewerbspolitiken, das 

auf dem Auswirkungsprinzip basiert, herangezogen werden kann. In einem solchen System kön-

nen die Verhaltensweisen inländischer Unternehmen neben den inländischen auch mit vielen an-

deren Regeln der Jurisdiktionen der untergeordneten oder übergeordneten Ebene konfrontiert 

werden. Darüber hinaus entscheidet die konkrete Ausgestaltung der Regeln der untergeordneten 

Ebene über die Bestimmung der X-Höhe letztendlich auch über die vertikale Zuständigkeit und 

somit darüber, Regeln welcher Ebene bei grenzüberschreitenden Fällen konkret heranzuziehen 

sind.  

Für gegenseitige Lernprozesse steht bei der Grundform der X-Plus-Regel also ein großes Poten-

zial zur Verfügung; Gründe sind die starke Diversität, die hohe Interaktionsnotwendigkeit und 

die hieraus resultierenden Anreize zu vergleichenden Analysen. Gleichzeitig ist zu beachten, 

dass auch innerhalb dieses Systems der Einsatz strategischer Wettbewerbspolitik und ihrer Imita-

tion nicht auszuschließen ist. 

Anders als bei ist die Möglichkeit direkter Beeinflussung der Häufigkeit, mit welcher die 

Lernfehler infolge strategischer Wettbewerbspolitik auf beiden (vor allem aber auf der unterge-

ordneten) Ebenen auftreten, durch private Akteure jedoch wesentlich geringer (vgl. Text zu 

Fn. 706). Für die jurisdiktionellen Akteure hingegen bleibt sie marginal immer dann bestehen, 

wenn ihre Entscheidung über die Einleitung bzw. Nichteinleitung des eigenen Verfahrens auch 

für die Erreichung bzw. Nichterreichung des festgelegten X-Wertes entscheidend ist. Da hier ei-

ne “künstliche“ Erhöhung der Relevanz der Fälle strategischer Wettbewerbspolitik - wie sie bei 

der Grundform der USW-Regel infolge des forum shoppings existiert - vermieden wird, ist die 

Variation  vom Aspekt der Lernfähigkeit der Grundform der USW-Regel  vorzuziehen.  

Auch wenn  ähnlich wie die Variationen  und  das Bestehen von Forum-shopping-

Anreizen infolge der Möglichkeit zum Betreiben jurisdiktioneller strategischer Wettbewerbspoli-

tik (vgl. die mit (***) bezeichneten Verhaltensweisen der Behörden der untergeordneten Ebene) 
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und somit auch ihr gegenseitiges Erlernen nicht effektiv verhindern kann, ist sie jenen USW-Re-

gel-Variationen aufgrund höherer Anzahl aktiv betriebener Wettbewerbsregeln der Behörden der 

untergeordneten Ebene möglicherweise auch (wie schon dem ) im Hinblick auf die Fähigkeit 

zu Lernprozessen überlegen.  

Bei einer Gesamteinschätzung der Variation  wäre jedoch auch die Tatsache zu berücksichti-

gen, dass sie wegen dieser hohen Anzahl an unterschiedlichen aktiv betriebenen Wettbewerbsre-

geln mit ähnlich vielen Regelungskonflikten wie die Variation einhergehen kann, wodurch 

sie im Vergleich zu  und  unter dem Aspekt der Lernkostenhöhe wiederum schlechter 

abschneiden würde. Eine Ergänzung der Grundform der X-Plus-Regel um verfahrensrechtliche 

Mindeststandards (vor allem in Form harmonisierter Aufgreifkriterien von Tatbeständen, wie 

vorgesehen bei ) ist vor diesem Hintergrund aufgrund erhöhter Transparenz und Vergleich-

barkeit positiv zu bewerten. 

Neben weiteren positiven, später zu besprechenden Aspekten einer solchen Ergänzung der X--

Plus-Regel im Hinblick auf die Systemlernfähigkeit, verringert diese - zumindest theoretisch - 

auch den möglichen Umfang an strategischer Wettbewerbspolitik. Denn die Menge erlaubter 

Strategien (vor allem für die Jurisdiktionen der untergeordneten Ebene) wird hier auf solche re-

duziert, die eine unmittelbare Verknüpfung aufweisen zwischen der potenziell ein Verfahren ein-

leitenden Jurisdiktion und der zu behandelnden Verhaltensweise. Da analog zu den Ausführun-

gen zu  die Höhe solcher Mindestverknüpfung wesentlich über das Ausmaß der verbleiben-

den Anreize zu vergleichenden Analysen zwischen den verwendeten Wettbewerbsrechten be-

stimmt, indem jene nur noch oberhalb dieser stattfinden, kann eine unadäquate, vor allem eine 

auf zu hohem Niveau harmonisierte Nexus-Forderung lernprozesstechnisch jedoch aber auch 

kontraproduktiv wirken.  

 

Die Rolle der Kontrollinstanz auf übergeordneter Ebene für die Lern- und Evolutionsfähigkeit eines 

Mehrebenensystems 

Wie schon oben erwähnt, können die bisher besprochenen Variationen ,  und  ergänzt 

werden um eine Kontrollinstanz, die auf der übergeordneten Ebene anzusiedeln ist. Diese Kont-

rollinstanz überprüft die tatsächliche Einhaltung wie auch die Art der Anwendung der – von den 

Behörden der untergeordneten Ebene zur Behandlung grenzüberschreitender Fälle heranzuzie-

henden – Regeln, um strategisches Verhalten zu verhindern. Unter Berücksichtigung der Tatsa-

che, dass der WdW-Typ II und somit auch der durch ihn erzeugte Lernspielraum bei der Zugrun-
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delegung solch ergänzter Variationen  oder  (neben den sowieso bestehenden Yardstick-

Prozessen) reduziert wird auf „Unterschiede in der Rechtsanwendung und den Vergleich mit 

Wettbewerbsregeln für rein nationale Sachverhalte“714, spielt die Wahl und die Art des Agierens 

der Instanz der übergeordneten Ebene, die die Kohärenz der Rechtsanwendung bzw. die tatsäch-

liche Einhaltung der Mindeststandards kontrolliert, eine vergleichsweise wichtige Rolle für den 

möglichen Umfang der Lernprozesse. Um jene Prozesse beizubehalten erscheint es wichtig, dass 

die Kontrollinstanz die Menge möglicher Strategien im WdW-Typ II nicht durch zu enge Ausle-

gung der Vorstellung von Kohärenz bzw. der Einhaltung von Mindeststandards einschränkt. 

Genau diese Überlegungen liefern eine Grundlage für die Empfehlung der Zuordnung der Funk-

tion der Kontrollinstanz an eine unabhängige Institution (wie bspw. an einen Gerichtshof 

und/oder ein Behördennetzwerk, wie dies in der EU der Fall ist715) anstatt an die Wettbewerbsbe-

hörde der übergeordneten Ebene. So soll zum einen sichergestellt werden, dass über die Frage 

der Kohärenz der Rechtsanwendung bzw. der Durchsetzungsreichweite der Mindeststandards 

nicht eine Behörde entscheidet, die auch wettbewerbspolitische Entscheidungskompetenzen be-

sitzt. Denn bei dieser besteht die Gefahr einer zu einseitigen Regelauslegung im Hinblick auf die 

Kohärenz oder aber einer zu einseitigen Auslegung der Mindeststandards und folglich die Ge-

fahr, dass Spielräume für mögliche Strategien im WdW-Typ II eingeengt werden.716  

Eine noch größere Bedeutung hat die Frage nach der Zuordnung der Kontrollinstanzfunktion un-

ter Berücksichtigung der Tatsache, dass in Mehrebenensystemen – so wie sie vor allem durch die 

Zugrundelegung der USW-Regel-Variationen entstehen – häufig in Konfliktfällen zwischen den 

Behörden unterschiedlicher Ebenen „the laws of the upward level break the laws of the down-

ward level“ und jene somit infolge hiervon eine explizite Gefahr einer top-down-Harmonisierung 

aufweisen.717 Im Falle der Zuordnung der Kontrollinstanzfunktion an die Wettbewerbsbehörde 

der übergeordneten Ebene wird diese explizite Gefahr (der auf lange Sicht nicht auszuschließen-

den (Total-)Harmonisierung über- und untergeordneter Regeln infolge ständiger pragmatischer 

                                                 
714 Bätge (2009), S. 304.  
715 Vgl. Bekanntmachung der Kommission über die Zusammenarbeit innerhalb des Netzes der Wettbewerbsbehör-

den (2004), S. 43, Punkt 1. Hier wird das Behördennetzwerk als ein „Diskussions- und Koordinationsforum für 
die Anwendung und Durchsetzung der EG Wettbewerbspolitik“ beschrieben. Vgl. auch Fn. 644. Zur Rolle des 
europäischen Gerichtshofes, der über „die einheitliche Anwendung und Auslegung des Rechts der Gemein-
schaft“ wacht vgl. Sauer (2008), S. 51. 

716 Zu Gefahren solchen Verhaltens siehe Mitschke (2008), S. 158. 
717 Budzinski (2008), S. 177. Diese Tatsache lässt die Bedeutung der Regelungskonflikte für die Systemlernfähigkeit 

in einem neuen Licht erscheinen, indem jene, bis zu dieser Stelle als – zwar mit hohen Lernkosten einhergehen-
de, sich jedoch aber dennoch eher lernfördernd auswirkende Erscheinungen, unter diesen Umständen möglicher-
weise zu Beschleunigung von Harmonisierungsprozessen beitragen und somit eher gegenseitiges Lernen verhin-
dern.  
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Anpassung an den „upward level standard“ 718) durch die implizite Gefahr in Form von Harmoni-

sierung der Rechtsanwendung bzw. -auslegung verstärkt; dadurch wird der Spielraum für Lern-

prozesse stark eingeschränkt bzw. geht verloren.719 Dies gilt es möglichst zu vermeiden. 

Sicherstellung der Handlungsfähigkeit nationaler Behörden in einem Mehrebenensystem 

Für die Lernfähigkeit des gesamten (auf der USW- oder X-Plus-Regel basierenden) Mehrebe-

nensystems erscheint – neben der Frage nach der Zuordnung der Funktion der Kontrollinstanz – 

weiter von wesentlicher Bedeutung, inwiefern hier den nationalen Behörden die Möglichkeit 

gegeben wird, tatsächlich zu agieren. So kann trotz der durch Bestimmung einer unabhängigen 

Kontrollinstanz herbeigeführten Verhinderung einer sich einschleichenden top-down-Harmoni-

sierung die Systemlernfähigkeit eingeschränkt bleiben, wenn die variierenden Regeln der unter-

geordneten Ebene infolge von zu umfangreichen übergeordneten Kompetenzen marginalisiert 

werden (also vor allem auf rein nationale Fälle angewandt) und somit auch die möglichen Inter-

aktionsspielräume zwischen den jeweiligen Wettbewerbsbehörden reduziert werden. Um eine 

solche Entwicklung nicht zu begünstigen, ist (dies zeigen theoretische Implikationen genauso 

wie empirische Fakten bei der USW-Regel) nicht nur im Sinne einer statischen Betrachtung eine 

nicht allzu niedrige vertikale Umsatzschwelle zur Bestimmung übergeordneter Kompetenzen 

festzulegen (vgl. Fn. 654), sondern auch im Rahmen einer dynamischen Betrachtung sicherzu-

stellen, dass es im Laufe der Zeit nicht zu einer „schleichenden Zentralisierung der Wettbe-

werbsordnung“ kommt.720 Dies erfordert neben der Bestimmung einer adäquaten USW-Höhe vor 

allem deren dynamische Anpassung an die Inflations- als auch Marktgrößenentwicklung wie 

                                                 
718 Ebenda, S. 177. Unter einer solchen Totalharmonisierung ist eine Situation zu verstehen, in der die für reine In-

landsfälle heranzuziehenden nationalen Wettbewerbsregeln trotz theoretisch bestehender Möglichkeit der Ab-
weichung von denjenigen zur Behandlung grenzüberschreitender Fälle diesen (aus pragmatischen Gründen wie 
beispielsweise der Einsparung von Administrativkosten) angeglichen werden, so dass „even antitrust cases 
which do not affect international competition become subject to international competition law“. Mitschke 
(2008), S. 158. 

719 Die oben beschriebene Situation einer Totalharmonisierung über- und untergeordneter Regeln mit harmonisierter 
Rechtsanwendung bzw. -auslegung würde der „einstufigen Wettbewerbsordnung“ der Abbildung 20a bzw. der 
Position „international competition rules applied by an international antitrust authority“ der Abbildung 20b ent-
sprechen, so dass der WdW-Typ II nicht mehr stattfinden würde.  

720 Budzinski (2002a), S.  488. Zentralisierungsgefahren resultieren hiernach aus statischen, „in nominal figures“ de-
finierten Umsatzschwellenwerten. Diese führen bei anhaltender Inflation im Laufe der Zeit zu immer umfangrei-
cheren Kompetenzen der übergeordneten Ebene. Vgl. Budzinski (2008), S. 175. Genauso trägt auch die ständige 
Vergrößerung der relevanten Gütermärkte und somit auch der optimalen Unternehmensgröße in Folge der Glo-
balisierung bei statischen nominalen Umsatzschwellenwerten zu einer immer größeren Anzahl der an die überge-
ordnete Ebene zu alloziierenden Fälle bei. Vgl. Budzinski (2008), S. 174. Was die empirischen Beobachtungen 
betrifft, so konstatiert beispielsweise van den Bergh (1996), S. 382 am Beispiel der EU, dass „the current alloca-
tion of competence between national competition authorities and the European Commission [wie sie durch die 
Heranziehung der USW-Regel zustande kommt] shows a greater degree of centralization than would be warran-
ted for efficiency reasons“. Dies muss jedoch nicht nur die Folge der Aspekte wie Inflation, bzw. Marktvergröße-
rung sein, sondern kann auch aus der grundsätzlichen Tendenz der EK „[to] repeatedly use[] competition law as 
a […] source of status and power“ und somit aus dem politischen Interesses der übergeordneten Ebene an der 
Zentralisierung der wettbewerbspolitischen Kompetenzen resultieren. Budzinski/Christiansen (2005), S. 317. 
Vgl. auch Soltesz (2006),S. 502. 
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auch eine aktive Einschränkung der „tendency of a supranational competition authority to maxi-

mize its power and to expand ist competences even in case of decentralized antritrust enforce-

ment“ 721.  

Dies gilt analog für die X-Plus-Regel: Niedrige X-Werte (vor allem aber der Wert X = 2) gehen 

mit starken Zentralisierungstendenzen und einer entsprechenden Marginalisierung der Regeln 

der untergeordneten Ebene einher; ebenso können die adäquat bestimmten X-Werte im Laufe der 

Zeit ohne entsprechende Anpassungen zur Verschiebung der Kompetenzen zugunsten der über-

geordneten Ebene führen.722 Darüber hinaus wirken zu niedrige verfahrensrechtliche Mindest-

standards, die die Möglichkeit einer Verfahrenseinleitung ohne eine entsprechende Verknüpfung 

der Verhaltensweisen und ihrer Effekte mit der jeweiligen Jurisdiktion eröffnen, zugunsten der 

Marginalisierung nationaler Wettbewerbsrechte infolge einer zu schnellen (also einer nicht von 

entsprechenden grenzüberschreitenden Effekten begleiteten) Erreichung des festgelegten X-Wer-

tes und somit einhergehenden übergeordneten Kompetenzen.723 Die Harmonisierung dieser auf 

einem entsprechenden Level stellt hier somit auch ein Instrument dar, welches neben der erstma-

ligen Verringerung der institutionellen Diversität und Flexibilität und somit auch der Intensität 

des WdW-Typs II gleichzeitig zugunsten der langfristigen Erhaltung der WdW-Intensität wirkt 

und so unter gewissen Umständen (dass eben die ersten Effekte nicht die zweiten überwiegen) 

als lernfördernd bezeichnet werden könnte.  

Die Rolle eines Behördennetzwerks für die Lern- und Evolutionsfähigkeit in einem Mehrebenensystem 

Die Sicherstellung dieser (für beide Regeln besprochenen) Aspekte der Zentralisierungsabwehr 

kann auf lange Sicht nur durch einen ständigen institutionell verankerten Kontrollmechanismus 

(checks and balances) gewährleistet werden. In dessen Rahmen wacht eine unabhängige Instanz 

auf übergeordneter Ebene (wie bereits erwähnt beispielsweise ein Gerichtshof) über die notwen-

digen Anpassungen der USW- bzw. X-Werte (wie auch – wie bereits besprochen – über die An-

wendung und Auslegung der Wettbewerbsregeln durch alle Behörden des Systems). Gleichzeitig 

prüft ein Netzwerk, das alle Behörden beider Systemebenen umfasst, strittige Kompetenzzuord-

nungen (vor allem an die übergeordnete Ebene) beispielsweise auf Antrag mehrerer Behörden 

                                                 
721 Mitschke (2008), S. 158.  
722 So kann beispielsweise die infolge der Globalisierung steigende Anzal der untergeordneten Jurisdiktionen ohne 

die entsprechende Anpassung des X-Wertes zu zunehmenden Kompetenzen der übergeordneten Ebene führen. 
Vgl. Budzinski (2008), S. 197 ff. Wie bereits zur Lernfähigkeit eines auf der X-Plus-Regel basierenden Mehr-
ebenensystems unter dem Aspekt der Interaktionsnotwendigkeit zwischen nationalen Wettbewerbsbehörden be-
tont, soll auch hier unter dem Aspekt der Erhaltung dieser Interaktionen der Wert von X = 2 als negativ beurteilt 
werden. 

723 Vgl. Budzinski (2008), S. 199. Budzinski (2009), S. 12 nennt dies auch eine „künstliche“ Erreichung des festge-
legten X-Wertes.  
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der untergeordneten Ebene und gibt sie gegebenfalls für korrigierende Verweisungen (an die un-

tergeordnete Ebene) frei.724  

Neben der Tatsache, dass so zumindest tendenziell Zentralisierungsprozesse abgeschwächt und 

Interaktionsspielräume (bzw. -notwendigkeiten) zwischen den Behörden bestehen bleiben bzw. 

geschaffen werden können, wirkt sich die Existenz eines solchen Pflichtnetzwerks positiv auf die 

Systemlernfähigkeit aus, und zwar auch infolge des hier vorgesehenen zwischenbehördlichen In-

teragierens, das zur Beantwortung der Frage nach potenziellen Kompetenzverweisungen notwen-

dig ist. Denn auf diese Art und Weise werden starke Anreize zu vergleichenden Analysen zwi-

schen den eigenen und den Wettbewerbsregeln anderer Jurisdiktionen generiert, und es wird (wie 

in Fn. 545 in Bezug auf ICN beschrieben) ein besseres Verständnis geschaffen für die Wettbe-

werbsregeln anderer Jurisdiktionen, ihre bessere Vergleichbarkeit und somit auch eine bessere 

Grundlage zur Regelimitation. Auch wird so ein zwischenbehördliches peer monitoring fortent-

wickelt. Der letztgenannte Aspekt ist dabei insbesondere bei Berücksichtigung einer weiteren 

Funktion zu betonen, die ein Pflichtbehördennetzwerk potenziell übernehmen könnte. 

Hierbei handelt es sich um die Bestimmung einer Leitjurisdiktion, die notwendig wird bei Zu-

ständigkeit der Behörden der untergeordneten Ebene für grenzüberschreitende Fälle (bei der 

USW-Regel in erster Linie bei Kombination mit dem Auswirkungsprinzip, bei der X-Plus-Regel 

bei relativ hohen X-Werten). Diese gilt es durch Heranziehung einer Kombination quantitativer 

als auch qualitativer Kriterien zu identifizieren (vgl. Fn. 709). Vor dem Hintergrund der geäußer-

ten Bedenken einer Übertragung der Kompetenz-Kompetenz ausschließlich an die Wettbewerbs-

behörde der übergeordneten Ebene könnte diese so auch von dem Behördennetzwerk wahrge-

nommen werden, indem die als gleichwertig zählenden Behörden beider Ebenen nach einem Kri-

terienkatalog über die Zuordnung der Fallkompetenz entscheiden würden.725 Neben der Tatsa-

che, dass so die (aus den Kompetenzstreitigkeiten der Behörden untergeordneter Ebene mögli-

cherweise resultierenden) unbegründeten Kompetenzverweisungen an die übergeordnete Ebene 

(die bei ausschließlicher Kompetenz-Kompetenz der Wettbewerbsinstanz der übergeordneten 

Ebene nicht vollständig auszuschließen wären) verhindert werden könnten, würde sich auch der 

Umfang möglicher strategischer Wettbewerbspolitiken auf untergeordneter Ebene zum Vorteil 

                                                 
724 Vgl. Vaubel (2000), S. 287. 
725 Eine “Höher-Stellung“ der Wettbewerbsbehörde der übergeordneten Ebene gegenüber denjenigen der unterge-

ordneten Ebene im Behördennetzwerk (im Sinne der Möglichkeit, dass diese ein Machtwort bei der Festlegung 
der vorrangig kompetenten Leitjurisdiktion sprechen dürfte), wäre höchstens in den Fällen zu vertreten, in denen 
eine Aufwärtsverweisung (also eine Fallverweisung an die übergeordnete Ebene) bereits ausgeschlossen wäre 
und die übergeordnete Wettbewerbsinstanz so ausschließlich die über die Zusammenarbeit innerhalb des Behör-
dennetzwerks nicht zu lösenden Kompetenzstreitigkeiten auf untergeordneter Ebene zu entscheiden hätte. Solche 
Funkion könnte jedoch auch dem Gerichtshof zufallen, was unter Anbetracht obiger Ausführungen zur Proble-
matik langfristiger Zentralisierungsprozesse eher zu empfehlen wäre. 
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der Lernqualität wesentlich verringern – weil die Wahrscheinlichkeit für einen lobbyistic capture 

des gesamten Behördennetzwerks neben der grundsätzlicher Komplexität eines solchen Unter-

fangens vor allem aufgrund des oben genannten peer monitorings unter den Netzwerkmitglie-

dern relativ gering ausfällt.726 Da die Zuordnung der Leitjurisdiktionsfunktion fallweise zu ent-

scheiden wäre und die hierfür notwendige Interaktion innerhalb des Netzwerks mit gewisser Re-

gelmäßigkeit stattfinden würde, würden sich nämlich Behörden, denen beim Ausführen der Leit-

jurisdiktionsfunktion strategische Absichten unterstellt oder gar nachgewiesen werden könnten, 

für die künftige Funktionsübernahme disqualifizieren.727 

Indem nicht nur die Kontrolle und Mitausgestaltung vertikaler, sondern auch horizontaler Kom-

petenzzuordnung zu den Netzwerkaufgaben gehören würde, könnten die angesprochenen Anrei-

ze zu vergleichenden Analysen der Regeln unterschiedlicher Jurisdiktionen zusätzlich verstärkt 

werden. Denn die Notwendigkeit der zwischenbehördlichen Interaktion würde sich neben der 

(vorherigen schwerpunktmäßigen) Ausrichtung auf die übergeordnete Ebene (Klärung der Frage 

nach der kompetenten Ebene) auf die untergeordnete Ebene (Klärung der Frage nach der Leitju-

risdiktion) ausweiten. Nicht zuletzt würde die temporäre Kompetenzfestlegung, infolge welcher 

„die Anzahl aktiver Wettbewerbsregimes […] zwar für einen konkreten Fall auf eine Leitjuris-

diktion […] nicht aber bezüglich der Summe der Fälle [reduziert wird]“728, die Lernprozesse 

durch Erhaltung unterschiedlicher nationaler Wettbewerbsregeln fördern, solange ihr aktiver fall-

bezogener Einsatz sichergestellt, also die Gefahr einer Verengung des markets for lead jurisdic-

tion tendenziell verhindert werden kann.729  

                                                 
726 Wie Budzinski (2008), S. 185 betont, sind die Erfolgschancen einer „strategy to capture all or at least a suffi-

cient number of network participants in order to drive the inherently complex network dynamics towards the be-
nefits of the lobbying group“ als sehr gering einzuschätzen. Zur Idee einer dezentralen Kompetenz-Kompetenz 
und ihrer Bedeutung für die Rent-seeking-Aussichten von Interessengruppen vgl. auch Kapitel 2.2.2.2.2. Punkt I.  

727 Zu diesem „steuerungssystemimmanenten Sanktionsmechanismus“ des innerhalb eines Behördennetzwerks orga-
nisierten Leitjurisdiktionskonzepts vgl. Budzinski (2009), S. 14. Auf S. 18 betont Budzinski weiter  das „dyna-
mische Optimierungsproblem“ bestehender Leitjurisdiktion als eine Abwägung der möglicherweise durch den 
Einsatz strategischer Wettbewerbspolitik zu erzielenden Wohlfahrtsgewinne und der „in zukünftigen Spielrun-
den anfallende[n] Kosten in Form von nicht mehr zugeteilten Fällen […] sowie anfallenden Reputationsverlus-
ten“. Bis auf sog. „Jahrhundertfälle“ wie z.B. Microsoft geht Budzinski von einer Plausibilität der Wirksamkeit 
dieses Sanktionsmechanismus aus. Vgl. auch Ausführungen in der Fn. 660. 

728 Budzinski (2009), S. 18. 
729 Werden die Behörden der untergeordneten und diejenige der übergeordneten Ebene als gleichwertige Partner im 

Behördennetzwerk betrachtet, würde eine Zentralisierung der Kompetenzen auch zu einer Art Verengung des 
Leitjurisdiktionenmarktes führen, indem hier von allen möglichen zur Verfügung stehenden Jurisdiktionen nur 
eine (und zwar diejenige der übergeordneten Ebene) sehr häufig die Kompetenz über grenzüberschreitende Fälle 
zugewiesen bekäme. Dies käme einer Marginalisierung der Wettbewerbsrechte der Jurisdiktionen untergeordne-
ter Ebene gleich. Die Verhinderung einer solchen Entwicklung gehört dabei zu den primären Gründen für die 
Notwendigkeit der Errichtung eines Behördennetzwerks. Im obigen Text wird dagegen viel mehr eine Leitjuris-
diktionenmarktverengung innerhalb des (und nicht von dem gesamten) untergeordneten Bereich angesprochen. 
Diese kann hier analog zu den Ausführungen zu den Ausländer- und Inländerprinzipvariationen C2 und F3 zu-
stande kommen, wenn das Kriterium der Betroffenheit von einer Wettbewerbsbeschränkung eine wichtige Rolle 
bei der Festlegung der Leitjurisdiktion spielt. In Kombination mit unterschiedlicher Größe der (im Behörden-
netzwerk vertretenen) jurisdiktionellen Binnenmärkte kann dies in wenigen wiederholt zuständigen Jurisdiktio-
nen und somit auch wenigen aktiv angewandten Wettbewerbregeln untergeordneter Ebene resultieren. 
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Vermieden werden kann eine solche Entwicklung durch eine Abschwächung der Effekte, die 

sich aus asymmetrischen Binnenmarktgrößen und Konsumentenzahlen der (im Behördennetz-

werk vertretenen) Jurisdiktionen in Kombination mit dem Kriterium der Betroffenheit von einer 

Wettbewerbsbeschränkung ergeben. Vor diesem Hintergrund ist die bereits empfohlene Zugrun-

delegung quantitativer als auch qualitativer Kriterien beim Prozess der Bestimmung der Leitju-

risdiktion in Bezug auf die Erhaltung gegenseitiger Lernprozesse auf untergeordneter Ebene po-

sitiv zu bewerten. 

Insgesamt lässt sich die Ergänzung der Mehrebenensysteme um ein Pflichtbehördennetzwerk, 

das neben seiner Funktion als Gegenkraft zu Zentralisierungsprozessen auch die Aufgabe der ho-

rizontalen Kompetenzzuteilung übernimmt, vor dem Hintergrund der Systemlernfähigkeit positiv 

bewerten. Ein solches Netzwerk muss nach genau festgelegten Regeln agieren (nicht nur zum 

Ablauf der Leitjurisdiktionsbestimmung, sondern auch zu Fragen gegenseitiger Entscheidungs-

anerkennung, Informationsteilung und zu Teilnahmeverpflichtungen730). 

Kontrollinstanz auf übergeordneter Ebene, strategisches Verhalten auf übergeordneter Ebene und 

politische Durchsetbarkeit eines internationalen Mehrebenensystems  

Positiv einzuschätzen ist auch die Ergänzung in Form einer unabhängigen Instanz der übergeord-

neten Ebene, die die Rechtsanwendung und -auslegung durch alle Behörden des Systems kont-

rolliert. Zusammen mit dem Behördennetzwerk dient jene einer Absicherung vor den Zentralisie-

rungstendenzen, die dem System innewohnen. Bildlich gesprochen entspricht dies einer Realisie-

rungsvermeidung der Variationen, die sich am nordwestlichen Ende der von Südosten nach 

Nordwesten weisenden rosa Linie der Abbildungen 20a-b befinden - und die den WdW-Typ II 

und die dadurch generierten Lernprozesse vollständig ausschalten –, und einer Sicherstellung der 

Realisierung von eher mittig positionierten Variationen, die Lernprozesse im gewissen Umfang 

zulassen.  

Von großer Bedeutung erscheint darüber hinaus die Existenz einer solch unabhängigen Kontroll-

instanz der übergeordneten Ebene auch vor dem Hintergrund der im Laufe der Ausführungen zu 

den Variationen beider Interstate-trade-Klauseln wiederholt betonten Möglichkeit strategischer 

Wettbewerbspolitik auf übergeordneter Ebene. So könnte die Kontrollinstanz zusätzlich zu ihrer 

(bisher beschriebenen) Funktion der Kontrolle des behördlichen Agierens auf der untergeordne-

                                                 
730 Der Pflichtcharakter eines solchen Netzwerks erscheint zur Sicherstellung einer „echte[n], fallbezogene[n] Koor-

dination der Wettbewerbsregimes“ von wesentlicher Bedeutung und begründet auch den Unterschied zu den auf 
Basis freiwilliger Koordination funktionierenden Netzwerken (wie beispielsweise dem ICN), die genau aus die-
sem Grund „nicht über capacity building, also Beihilfe zur Schaffung hinreichend effektiver Wettbewerbsregi-
mes in allen Mitgliedsjurisdiktionen [hinauskommen]“. Budzinski (2009), S. 14. Zu Anforderungen an die Koor-
dination innerhalb eines solchen Netzwerks vgl. auch Klauß (2008), S. 513 ff. 
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ten Ebene auch die Kontrolle der Wettbewerbsbehörde übergeordneter Ebene übernehmen und 

so deren potenzielles strategisches Handeln begrenzen.  

Auf diesem Wege geht auch der Umfang an Imitationsmöglichkeiten strategischer Wettbewerbs-

politik durch die Behörden der untergeordneten Ebene zurück. Auch können so die sich aus stra-

tegischer Wettbewerbspolitik (insbesondere für ein alle existierenden Jurisdiktionen umfassen-

des Mehrebenensystem, Szenario (*)) ergebenden Gefahren für die Adaptionsfähigkeit des Sys-

tems vermindert werden. Daher wirkt sich die Existenz der Kontrollinstanz unter dem Aspekt der 

Evolutionsfähigkeit positiv auf das Mehrebenensystem aus.731 Allerdings setzt dies ein objekti-

ves, unvoreingenommenes Handeln der Kontrollinstanz voraus. Ein solches ist jedoch nicht auto-

matisch anzunehmen, da es hier keinen “Kontrolleur des Kontrolleurs“ gibt.  

Gleichzeitig kann jedoch innerhalb des Szenarios eines globalen, also alle existierenden Jurisdik-

tionen einbeziehenden Mehrebenensystems (*) davon ausgegangen werden, dass ausreichend 

(Reputations-)Anreize vorhanden sind, damit die Kontrollinstanz nicht das potenziell strategi-

sche Agieren der Wettbewerbsbehörde der übergeordneten Ebene unterstützt. Unter dem Aspekt 

politischer Durchsetzbarkeit erscheint jedoch ein derartiges Szenario absolut unrealistisch. Viel-

mehr werden höchstens regionale Räume, die sich durch geografische, kulturelle, rechtliche bzw. 

marktliche Nähe auszeichnen, politisch bereit sein, wettbewerbspolitische Mehrebenensysteme 

(Szenario (**)) durch die Heranziehung von Interstate-trade-Klauseln herzustellen.  

Legt man im Gegensatz zu (*) ein solches Szenario zugrunde, erscheint eine nach außen gerich-

tete (protektionistische oder permissive) strategische Wettbewerbspolitik der Wettbewerbsins-

tanz der übergeordneten Ebene (vgl. Fn. 653) und ihre eventuelle Unterstützung durch die (regio-

nale) Kontrollinstanz vorstellbar. Aufgrund der Tatsache, dass sich hier (anstatt der Existenz aus-

schließlich einer globalen Behörde übergeordneter Ebene) mehrere regionale Wettbewerbsbehör-

den mit ihren regionalen Wettbewerbsregeln gegenüberstehen, besteht hier nicht nur die Mög-

lichkeit des gegenseitigen Erlernens strategischer Wettbewerbspolitik, sondern – viel wichtiger – 

auch eines grundsätzlichen gegenseitigen Erlernens von Alternativen der Ausgestaltung und 

Durchführung von Wettbewerbspolitik auf regionaler Ebene, die mehrere nationale Gütermärkte 

abdeckt. 

Im Szenario (*) verhindert die Kontrollinstanz der übergeordneten Ebene zwar möglicherweise 

strategisches Verhalten der Wettbewerbsbehörde der übergeordneten Ebene und kann so die 
                                                 
731 Die Systemverkrustungsgefahren infolge strategischer Wettbewerbspolitik auf übergeordneter Ebene sind viel 

höher als im Falle strategischen Agierens bei dezentralen Kompetenzen, also bei Behörden untergeordneter Ebe-
ne. Vgl. hierzu Fn. 654. Dies lässt sich neben der Tatsache, dass die übergeordnete Ebene im Vergleich zu dem 
Zuständigkeitsbereich der Behörden der untergeordneten Ebene vor allem die “größten“ bzw. stärkste Effekte 
aufweisenden Fälle bearbeitet auch auf die theoretischen Gründe zurückführen. Vgl. Kapitel 2.2.2.2.2 und 
2.2.2.3.2. dieser Arbeit. 



 216

Strategiemenge, die die Behörden der untergeordneten Ebene imitieren können, um unerwünsch-

te Strategien bereinigen. Gleichzeitig leidet aber die Evolutionsfähigkeit des gesamten Systems 

insofern, als hier aufgrund mangelnder Vergleichsmöglichkeiten und fehlenden parallelen Expe-

rimentierens im Bereich übergeordneter Wettbewerbspolitik Fehler und inadäquates Handeln nur 

schwer erkannt und korrigiert werden.732 Demgegenüber bietet das Szenario (**) – neben der 

Gefahr strategischer Wettbewerbspolitik auf übergeordneter Ebene und somit auch möglicher 

Fehlanreize zum Imitieren unerwünschter Verhaltensweisen durch andere regionale Behörden 

wie auch die Behörden untergeordneter Ebene – durch die Koexistenz regionaler Wettbewerbs-

ordnungen gleichzeitig eine umfangreiche Menge an aktiv betriebenen, heterogenen Ausgestal-

tungs- und Durchsetzungsarten regionaler Wettbewerbspolitiken. Aufgrund von so geschaffenen 

Vergleichs- und Imitationsmöglichkeiten kann dies in gegenseitigen Lernprozessen und Wis-

sensgenerierung resultieren.733  

Nicht nur unter dem Aspekt politischer Durchsetzbarkeit, sondern auch der Lern- und Evoluti-

onsfähigkeit (hier vor allem im Sinne des möglichen Abfangens von Folgen strategischer Wett-

bewerbspolitik auf übergeordneter Ebene) ist also bei den Interstate-trade-Klauseln nicht eine 

zweistufige Form von Mehrebenensystemen anzustreben (bestehend aus globaler, übergeordne-

ter und nationaler, untergeordneter Ebene), sondern vielmehr eine dreistufige Form von Mehre-

benensystemen (bestehend aus nationaler, regionaler und globaler Ebene). Innerhalb dieser kon-

kurrieren regionale Wettbewerbsordnungen „horizontal mit anderen regionalen oder nationalen 

Wettbewerbsordnungen und, wenngleich in deutlich geringerem Maß, vertikal mit den nationa-

len Wettbewerbsordnungen der Region“734 und werden möglicherweise im Hinblick auf ihr nach 

außen gerichtetes Handeln von einer extra hierfür eingerichteten Instanz auf globaler Ebene kon-

trolliert. Inwiefern die Schaffung einer solchen Instanz politisch durchsetzbar und vor dem Hin-

tergrund der Frage nach effektiven Streitschlichtungs- und Sanktionsmechanismen überhaupt 

denkbar wäre, muss jedoch an dieser Stelle offen bleiben.  

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Probleme, die ohne ein Mehrebenensystem beste-

hen (wie z. B. strategische Wettbewerbspolitik oder Regelungskonflikte infolge von Parallelzu-

ständigkeiten) mit dem Übergang zum System regionaler Mehrebenensysteme im vergleichbaren 

Verhältnis zurückgehen würden, in dem die Anzahl aller Jurisdiktionen der untergeordneten 

Ebene zu der Anzahl der regionalen (Integrations-)Räume steht, müsste die Notwendigkeit der 

                                                 
732 Zur schwachen Wissensgenerierungsfähigkeit unter derartigen Umständen vgl. Kapitel 2.2.2.3.2. dieser Arbeit. 
733 Vgl. Bätge (2009), S. 314. 
734 Bätge (2009), S. 314. Vgl. auch Budzinski/Kerber (2006), S. 25 f. 
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Schaffung einer übergeordneten Kontrollinstanz nicht unbedingt allzu stark ausfallen.735 Solange 

strategische Wettbewerbspolitik von einer regionalen Wettbewerbsbehörde in Richtung eines an-

deren regionalen Raums durchgeführt werden würde (d. h. in Richtung der Zuständigkeit einer 

anderen regionalen Wettbewerbsbehörde), wären bei vergleichbarer technischer und fachlicher 

Ressourcenausstattung der Behörden Abwehrmechanismen durch Einsatz des Auswirkungsprin-

zips denkbar. Denn es existiert eine Machtsymmetrie bei der Durchsetzung des Auswirkungs-

prinzips, und zwar aufgrund der Tatsache, dass auf Zugang zu regionalen Binnenmärkten lang-

fristig viel weniger verzichtet werden kann als auf Zugang zu einzelnen nationalen Märkten, d. h. 

aufgrund der bei Vergleich zweier regionaler Binnenmärkte eher bestehenden Größenähnlichkeit 

betroffener Märkte.736  

Logischerweise ließe sich dies genau in den Fällen nicht mehr sicherstellen, in denen eine regio-

nale Wettbewerbsbehörde strategische Wettbewerbspolitik in Richtung einer einzelnen, nicht in 

einen regionalen Raum eingebundenen Jurisdiktion ausüben würde. Dies könnte aus der Sicht 

solch vereinzelter Jurisdiktionen Anreize zu Beitritt bzw. Mitgründung eines entsprechenden (als 

Gegenmacht wirkenden) regionalen Raumes begründen. Auch ohne eine Instanz, die die regiona-

len Behörden im Hinblick auf ihr nach außen gerichtetes Handeln auf globaler Ebene kontrol-

liert, wäre es somit grundsätzlich möglich, in Form eines dreistufigen Mehrebenensystems bzw. 

– wie bereits in Fn. 606 beschrieben – einer Clublösung die USW- bzw. die X-Plus-Regel zu 

einem vom Aspekt der Systemlernfähigkeit akzeptablen Ansatz internationaler Wettbewerbspoli-

tik zu entwickeln.  

                                                 
735 Vgl. Bischoff-Everding (2003), S. 248. Hiernach ist die „Existenz einzelner, mehrere Staaten umfassender Regel-

werke einem Flickenteppich von nationalen Gesetzen allemal vorzuziehen“. Aus dem obigen Text folgt gleich-
zeitig, dass das Szenario (**) im Vergleich zu ausschließlich dezentral funktionierenden Ansätzen dann nicht 
von all zu großem Vorteil erscheint, wenn sich statt mehrerer größerer regionaler Blöcke überwiegend viele bila-
terale “Räume“ etablieren und somit das Verhältnis der Anzahl aller nationaler Jurisdiktionen zur Anzahl der In-
tegrationsräume vergleichsweise gering ausfällt. Zur ähnlichen (jedoch eher mit dem aus einer solchen Situation 
resultierenden „quantitativen Aufwand zur Schaffung eines aus regionalen Regeln bestehenden flächendecken-
den Netzes“ begründeten) Aussage vgl. Baetge (2009), S. 428. Ein weiteres Argument liefert auch Lowe (2003), 
S. 147, indem er betont, dass sobald Ansätze regionaler Wettbewerbspolitik effektiv funktionieren, „they will 
make cooperation between the various regions of the world much easier, since they provide a one-stop-shop for 
anti-trust enforcement in several jurisdictions”, so dass „maybe one day in the future we will see something re-
sembling a patchwork of regional authorities”. 

736 Ein passendes Beispiel für die obige Behauptung stellt die EU mit den USA dar. Beide fungieren (wettbewerbs-
politisch) in Form von Mehrebenensystemen, auch wenn mit Unterschieden, die sich aus der Tatsache ergeben, 
dass die EU in Form einer supranationalen, aus einem Staatenbund hervorgehenden Institution besteht, wohinge-
gen die USA ein Staat sind. Innerhalb dieser Systeme besitzen die Behörden übergeordneter (im EU Fall europä-
ischer, im Fall der USA staatlicher anstatt bundesstaatlicher) Ebene wettbewerbspolitische Kompetenzen über 
den alle nationalen bzw. bundesstaatlichen Märkte einschließenden regionalen Binnenmarkt. Vgl. Seitel (1996), 
S. 889. Aufgrund der Tatsache, dass weder US-amerikanische Unternehmen auf den Zugang zum europäischen 
Absatzmarkt, noch die europäischen auf denjenigen zum US-amerikanischen verzichten können und die Behör-
den über vergleichbares Know How und Ressourcen verfügen, sind beide Systeme dazu fähig, effektiv das Aus-
wirkungsprinzip gegeneinander durchzusetzen, was die Fähigkeit der Ausübung strategischer Wettbewerbspoli-
tik wesentlich einschränkt, auch wenn zu potentiell hohen Kosten infolge von möglichen Konflikten. 
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Ein (erstmaliger) Verzicht auf eine globale Kontrollinstanz wäre für die politische Durchsetzbar-

keit möglicherweise förderlich. Denn trotz vieler existierender regionaler Integrationsräume, de-

ren Gründungsverträge wettbewerbsrechtliche Bestimmungen enthalten und somit eine Grund-

form des Szenarios (**) abbilden, lassen bis jetzt nur wenige davon einen tatsächlichen politi-

schen Willen erkennen, „ein effektives zwischenstaatliches Wettbewerbsrecht zu entrichten“737. 

Daher muss von einer grundsätzlich geringen Bereitschaft zur Schaffung einer (gar über ein sol-

ches zwischenstaatliches Wettbewerbsrecht hinausgehenden) globalen Kontrollbehörde ausge-

gangen werden. Die Existenz jener Räume wie auch die Tatsache, dass diese vor allem in Form 

von auf Freihandelsabkommen basierenden regionalen Handelsbündnissen bestehen und ihre je-

weiligen Mitglieder die Notwendigkeit der Einbeziehung wettbewerbsrechtlicher Regelungen in 

ihr Regelwerk einsehen, bestätigt aber gleichzeitig eine gewisse empirische Relevanz des hier 

vorgestellten Szenarios (**)738. Wie schon bei den Ausführungen zum Auswirkungsprinzip, des-

sen Existenz und Einsatz in der Realität gegeben sind, können hier vor allem die mit geringeren 

Souveränitätseinschränkungen und Anforderungen an politische Koordinierung einhergehenden 

Formen regionaler Handelsbündnisse in der Realität beobachtet werden (vor allem Freihandels-

zonen, deren geringer Grad an angestrebter Integration auch eine geringe Regelungsintensität im 

wettbewerbspolitischen Bereich erwarten lässt).739 

Regionale Handelsbündnisse als Beispiele wettbewerbspolitischer Mehrebenensysteme in der Realität 

NAFTA 

NAFTA, also die (1994 in Kraft getretene) nordamerikanische Freihandelszone, deren wettbe-

werbspolitische Regelungen im Kapitel 15 des Vertrags enthalten sind, verfügt nicht über eine 

eigenständige Wettbewerbsordnung, sondern verpflichtet (nach Art. 1501), ihre Mitglieder nur 

zu „adopt or maintain measures to proscribe anticompetetitive bussiness conduct“. Weil die im 

Kapitel 15 aufgezählten, von den Mitgliedstaaten ins nationale Recht umzusetzenden Bestim-

mungen sehr weit gefasst sind, kann ihre einheitliche Anwendung durch die Mitglieder nicht si-

chergestellt werden, so dass ihre „Effektivität [stark…] vom politischen Willen der Mitglieds-

staaten [abhängt]“740. Die fehlende Absicht zu einer weiterführenden Entwicklung eines effekti-

ven zwischenstaatlichen Wettbewerbsrechts lässt sich hier in erster Linie ablesen an der Nichtan-

                                                 
737 Petersen (2005), S. 82.  
738 Baetge (2009), S. 426 betont, dass „das Vorhandensein solcher Regionalordnungen [auch zwischen inhomoge-

nen, kongruenten Staaten] zeigt, dass sich […] Staaten auf die Errichtung gemeinsamer Wettbewerbsregeln 
[durchaus] verständigen können“. So wiesen im Jahr 2007 nach UNCTAD 100 der über 300 bestehender Regio-
nal Trade Agreements (RTAs) sog. competition-related provisions (CRPs) auf. Bei 56 dieser 100 Abkommen 
gehörte mindestens ein Entwicklungsland zu den Vertragsparteien. Vgl. Alvarez (2007), S. 6. Vgl. auch Evennett 
(2005), S. 37 ff. 

739 Vgl. Baetge (2009), S. 404. Hiernach bestehen 85 Prozent der heute existierenden regionalen Handelsbündnisse 
in Form einer Freihandelszone. Vgl. auch Baetge (2009), S. 408. 

740 Petersen (2005), S. 80. 
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wendbarkeit des für sonstige Streitschlichtung im Vertrag vorgesehenen Mechanismus „for any 

matter arising under […] Article [1501]“, wie auch an der Tatsache, dass keinerlei Anstrengun-

gen zur Einführung gemeinsamer Durchsetzungsorgane zu beobachten sind.741  

APEC 

Noch viel schwächer ist die bisherige wirtschaftliche Integration und folglich auch die Tiefe der 

wettbewerbspolitischen Zusammenarbeit innerhalb des APEC, des asiatisch-pazifischen Wirt-

schaftskooperationsraums. Dies ist primär darauf zurückzuführen, dass jener „on the basis of non 

binding commitments“ funktioniert und somit keine Vertragsverpflichtungen für seine Mitglieder 

impliziert.742 Da zum Gründungszeitpunkt (1989), wie auch dem Einführungszeitpunkt des sog. 

Osaka Action Plans (1994) des APECs einige seiner Mitglieder (z. B. Hongkong, Indonesien, 

Malaysia, Papua-Neuguinea, Singapur, Thailand usw.) über kein Wettbewerbsrecht verfügten, 

wurden hier bis jetzt im Rahmen des wettbewerbspolitischen Bereichs des Osaka Action Plans 

vor allem Grundsätze erarbeitet, an denen sich die neu einzuführenden Regeln zu orientieren 

bzw. die bereits bestehenden auszurichten haben. Damit stand hauptsächlich die Etablierung ei-

ner Wettbewerbskultur im Vordergrund.743 Trotz grundsätzlicher Anerkennung der Notwendig-

keit, die Wettbewerbspolitik in die Handelsliberalisierung einzubeziehen, geht die Zusammenar-

beit innerhalb dieses Raumes nicht über eine Empfehlung zur Einführung kartellrechtlicher Re-

gelungen hinaus. Eine der NAFTA-Regelung entsprechende Verpflichtung zur Einführung könn-

te hier aufgrund der Unverbindlichkeit selbst bei einer Konsensentscheidung aller Mitglieder 

nicht realisiert werden.744  

CAN 

Von den erklärten Absichten her geht die sog. Andengemeinschaft (CAN, Comunidad Andina de 

Naciones) weiter als NAFTA und APEC: Sie verfolgt einen supranationalen Ansatz und strebt 

nach Vorbild der EU eine Wirtschafts- und Währungsunion an (also die höchste Integrationsstu-

fe regionaler Handelsbündnisse).745 Zur Erreichung dieses Ziels wurde bereits 1991 in der Deci-

                                                 
741 Vgl. Bischoff-Everding (2003), S. 250, Petersen (2005), S. 81, wie auch Baetge (2009), S. 410. Mitschke (2008), 

S. 38 betrachtet NAFTA als ein „less ambitious regional trade agreement“, das „rather underline[s] the sover-
eignty of the parties as regards competition law and antitrust enforcement”. Klauß (2007), S. 367 betont auch, 
dass NAFTA „nur einen Minimalansatz bei der Kooperation im Bereich des Wettbewerbsrechts verfolgt“. 

742 http://www.apec.org/apec/about_apec.html [24.03.09]. 
743 Vgl. Petersen (2005), S. 83 f. Zu den Einführungszeitpunkten des Wettbewerbsrechts der APEC Mitglieder vgl. 

Kronthaler (2004), S. 122. Hieran lässt es sich erkennen, dass APEC bei der Erfüllung seiner Zielsetzung relativ 
erfolgreich war. Denn die meisten seiner Mitglieder verfügen mittlerweile über ein Wettbewerbsrechtt. Inwiefern 
dies alleine auf die APEC-Bestrebungen zurückzuführen ist, bleibt fraglich. Möglicher positiver Einfluss der 
Existenz von Osaka Action Plan darf jedoch gleichzeitig nicht abgestritten werden.  

744 Vgl. Klauß (2007), S. 377. Er betont, dass aufgrund der Unverbindlichkeit die Kooperation im Rahmen APECs 
nur in Form eines „allgemeine[n] Meinungsautausch[s] über wettbewerbspolitische Themen sowie technische 
Zusammenarbeit [stattfinden]“ kann.  

745 Vgl. Petersen (2005), S. 87. Vgl. auch Bichoff- Evending (2003), S. 249. 
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sion 285 (als einer Fortführung des sog. Cartagena-Abkommens) die Notwendigkeit erklärt, „to 

perfect subregional rules and regulations on competition so that they can act as effective mecha-

nism for preventing or correcting any distortions […] caused by business behaviour that restrict, 

hinder or distort competition“ in Form einer Harmonisierung nationaler Kartellrechte, die diesen 

Anforderungen Rechnung trägt.746  

Im Jahr 2001 unterzeichneten die EU und die CAN-Mitglieder ein Financing Agreement zur 

Harmonisierung der Wettbewerbsregeln in der Andengemeinschaft. Es sollte aus der erstmaligen 

Identifikation geeigneter Regeln und ihrer Implementierung bestehen und die nationalen und 

regionalen Behörden später bei der Regeldurchsetzung unterstützen.747 Im März 2003 wurde der 

konkrete Projektablauf vorgestellt. Hiernach hielt man es im Zeitraum von drei Jahren für mög-

lich, „to improve and harmonize Bolivian, Colombian, Ecuadorian, Peruvian and Venezuelan le-

gislation on competition“ 748. Die im Jahr 2005 in Kraft getretene (und die Decision 285 ersetzen-

de) Decision Nr. 608 etablierte dann eine regionale Wettbewerbsordnung. Diese verbietet ge-

meinschaftsweite - von privaten als auch staatlichen Akteuren ausgehende - Wettbewerbsbe-

schränkungen.749  

The Andean Community General Secretariat stellt dabei die regionale Behörde dar, die in Eigen-

initiative, auf Antrag nationaler Wettbewerbsbehörden oder einer anderen natürlichen bzw. juris-

tischen Person Ermittlungen gegen gewisse Verhaltensweisen einleiten kann und vor allem in 

der ersten Ermittlungsphase sehr eng mit den nationalen Behörden zu kooperieren hat.750 End-

gültige Entscheidungen trifft das General Secretariat erst nach Anhörung aller betroffenen Partei-

en zum (im Rahmen der Ermittlungsphase) angefertigten „statement of objections“ als auch nach 

Kenntnisnahme der Empfehlungen von der Andean Committee on the Defence of Free Competi-

tion (bestehend aus jeweils einem Repräsentanten nationaler Wettbewerbsbehörde jedes Mitg-

liedstaates).751 Anders als unter der Decision 285 stehen dem Secretariat „corrective measures 

                                                 
746 Vgl. http://www.comunidadandina.org/ingles/normativa/d285e.htm [23.04.09], Decision 285. Vgl. auch Baetge 

(2009), S. 412. Wie Marcos (2008), S. 131 betont, verfügte zu diesem Zeitpunkt nur Kolumbien über nationale 
Wettbewerbsgesetze. Vgl. auch Kronthaler (2007), S. 122 ff. 

747 Vgl. European cooperation for harmonizing rules on the freee competition in the Andean region, Presseartikel 
http://www.comunidadandina.org/ingles/press/press/np8-6-01.htm [23.04.09]. 

748 Vgl. CAN Country rules of competition to be harmonized with European Assistance, Presseartikel Fehler! Hy-
perlink-Referenz ungültig. [23.04.09]. Vgl. auch den XXXIII. Bericht der EK über die Wettbewerbspolitik 
(2005), S. 181.  

749 Vgl. http://ec.europa.eu/competition/international/bilateral/andean.html [22.05.09]. Vgl. auch den spanischen 
Wortlaut der Decision 608 unter http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D608.htm [23.03.09]. Nach 
Marcos (2008), S. 132 sind konkret Kartelle, wettbewerbsbeschränkende Absprachen, Missbrauch marktbeherr-
schender Stellung, wie auch „the introduction of anticompetitive restraints by Members States“ verboten. Fu-
sionskontrollbestimmungen sind dagegen in der Decision 608 nicht enthalten.  

750 Vgl. http://www.comunidadandina.org/ingles/competition.htm [23.04.09]. 
751 Marcos (2008), S. 133. 
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and sanctions“ zur Verfügung, deren Durchsetzung jedoch im Verantwortlichkeitsbereich natio-

naler Behörden liegt.752  

Inwiefern auf diesem Wege tatsächlich ein effektives zwischenstaatliches Wettbewerbsrecht ent-

stehen konnte, lässt sich noch nicht sagen. So betonte Marcos (2008), dass auch zwei Jahre nach 

dem Inkrafttreten der Decision 608 „no enforcement record exists“. Dies führt er auf die man-

gelnde Ressourcenausstattung des Secretariats zurück, in erster Linie aber auf die immer noch 

stark asymmetrische Wettbewerbskultur der CAN-Mitglieder (mit Ecuador und Bolivien als 

Ländern ohne ein existierendes nationales Wettbewerbsrecht).753 Gleichzeitig demonstriert die 

Einführung der Decision 608 und die hiermit einhergehende Kompetenzstärkung der regionalen 

Wettbewerbsinstitution einen gewissen politischen Willen zur Weiterentwicklung des zwischen-

staatlichen Wettbewerbsrechts.  

CARICOM 

Vergleichbar erscheint die Situation innerhalb der sog. Karibischen Gemeinschaft (CARICOM, 

Caribbean Community). Sie wurde 1973 gegründet mit dem Ziel der Realisierung einer Freihan-

delszone und dem Wunsch nach späterer weiterführender wirtschaftlicher regionaler Integration 

der Mitgliedstaaten in Form der Errichtung eines gemeinsamen Marktes.754 Jene Absichten 

konnten im Jahr 2001 vorangetrieben werden durch die Unterschreibung des Vertrags von Cha-

guaramas zur Kreierung von CARICOM Single Market and Economy (CSME).755  

In dessen Kapitel (auch Protokoll genannt) 8 werden die Grundlagen für die regionale Wettbe-

werbsordnung festgelegt: Demnach verpflichtet es die Mitgliedstaaten zu Erlass und Implemen-

tierung eines nationalen Wettbewerbsrechts nach dem Vorbild der auch im Kapitel 8 (Art. 

30(i)-(k)) niedergeschriebenen regionalen Wettbewerbsregeln756 und zur Errichtung einer natio-

nalen Wettbewerbsbehörde (Art. 30(b)). Darüber hinaus schafft Kapitel 8 die Basis zur Grün-

                                                 
752 http://www.comunidadandina.org/ingles/competition.htm [23.04.09]. Vgl. auch Jenny/Horna (2005), S. 304. 
753 Marcos (2008), S. 133. Auch wenn beide Länder (als Übergangslösung) die regionalen Wettbewerbsregeln auf 

rein nationale Verhaltensweisen anwenden dürfen, bis sie ihre eigenen nationalen Regeln einführen, stellt sich 
die Frage, inwiefern die Gründe für die bisherige Nichteinführung eines nationalen Wettbewerbsrechts nicht 
auch eine eine effektive Durchsetzung der Decision 608 auf nationalem Level behindern werden. Vgl. auch Hor-
na/Kayali (2007), S. 24. 

754 Vgl. Peters (2005), S. 93 ff. Vgl. auch Bischoff-Everding (2003), S. 250.  
755 Vgl. Stewart (2005), S. 330 f. Vgl. auch Jenny/Horna (2005), S. 305. Ratifiziert wurde der CSME im Januar 

2006, wobei ihm zu diesem Termin vorerst nur Jamaica, Barbados, Belize, Guyana, Surinam und Trinidad & 
Tobago beigetreten sind. Weitere 6 Länder folgten zum Juni 2006. Von den insgesamt 15 CARICOM-Mitglie-
dern beteiligten sich also im Jahr 2006 nur 12 an dem CSME. http://www.jamaica-gleaner.com/gleaner/2006 
0131/lead/lead1.html [23.04.09].  

756 Ähnlich zu CAN-Regeln verbieten die CARICOM-Wettbewerbsregeln nach Art.30(i)-(k) horizontale und verti-
kale Wettbewerbsbeschränkungen (wie z. B. Preisabsprachen, Preisdiskriminierung, künstliche Marktaufteilun-
gen, vertikale Ausschließlichkeitsvereinbarungen, Koppelungsverträge usw.) wie auch den Missbrauch marktbe-
herrschender Stellung, während Regelungen zur Fusionskontrolle aus dem Protokoll 8 ausgenommen wurden. 
Vgl. auch Peters (2005), S. 97 und Bischoff-Everding (2003), S. 250 f. 
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dung einer Community Competition Commission (CCC) mit der Befugnis, Verhaltensweisen, 

die den Wettbewerb beschränken und den Handel innerhalb des CSME beeinträchtigen, zu ver-

bieten und zu bestrafen (Art. 30(f)).757 Die nationalen Wettbewerbsbehörden haben bei den hier-

für notwendigen Ermittlungen die Verpflichtung, nicht nur untereinander, sondern vor allem mit 

der CCC eng zu kooperieren. So bezeichnet Stewart (2005) die „obligations on the level of coop-

eration within CARICOM“ als „very high“.758  

Obwohl die Regelungen des Protokolls 8 gute Voraussetzungen dafür schaffen, ein effektives 

zwischenstaatliches Wettbewerbsrecht zu etablieren, sind die bisherigen Erfolge vergleichsweise 

gering geblieben. Ähnlich der Situation in der CAN erscheint auch hier die regionale Wettbe-

werbsbehörde zwar theoretisch „empowered to determine the existence of and remedy anti-com-

petitive practices“, ist in der Praxis jedoch aber stark politisch eingeschränkt und von den natio-

nalen Durchsetzungsmechanismen der Mitgliedstaaten abhängig.759 So darf eine Ermittlung von 

der CCC erst initiiert werden, nachdem die hiervon territorial betroffenen Wettbewerbsbehörden 

die Notwendigkeit der Ermittlung in Form einer „preliminary examination“ überprüft und sich 

anschließend mit der CCC in der Frage der leitenden Jurisdiktion geeinigt haben.760 In Konflikt-

fällen entscheidet der Council for Trade and Economic Development (COTED), also ein politi-

scher Körper, der aus den Außenhandelsministern der Mitgliedsländer besteht. Dieser Mangel an 

Supranationalität der CCC wird als eines der entscheidenden Defizite des Vertrags von Chagua-

ramas angesehen.  

Zu diesen Einschränkungen kommt noch die Tatsache, dass nur zwei der insgesamt fünfzehn 

CARICOM-Mitglieder (Jamaica und Barbados) über ein effektives nationales Wettbewerbsrecht 

verfügen.761 Wie Stewart im Jahr 2005 auf Grundlage der von ihm in sechs Ländern durchge-

führten Interviews konstatierte, ist die Lage in CARICOM (mit Ausnahme von Jamaica) geprägt 

von einem „total lack of competition culture“, indem „there [is]  lack of understanding on the 

part of the private sector of even the basics of competition law a what is anti-competitive con-

                                                 
757 Wie dem Art. 30(e) zu entnehmen ist, soll neben der Durchsetzung des regionalen Wettbewerbsrechts die CCC 

vor allem auch „promote the establishment of institutions and the development and implementation of harmoni-
sed competition laws and practices by Member States“ und „review the progress […] in the implementation of 
the legal and institutional framework for enforcement“.  

758 Stewart (2005), S. 347. Vgl. auch Art. 30(b): „A Member State shell require its national competition authority to: 
(b) investigate any allegations of anti-competitive business conduct, and the exchange of information referred to 
the authority by the Commission or another Member State”. Hieraus folgt eine Art Inländerprinzip, da die natio-
nalen Wettbewerbsbehörden für Verhaltensweisen, die aus ihrem Territorium ausgehen, auf Anfrage Ermitt-
lungsverantwortung übernehmen sollten.  

759 Horna/Kayali (2007), S. 24. 
760 Vgl. Jenny/Horna (2005), S. 307.  
761 Vgl. Jenny/Horna (2005), S. 306. Vgl. auch Kronthaler (2007), S.123f. GTZ (2008), S. 33 verweist auf vier über 

ein Wettbewerbsrecht verfügende Mitgliedstaaten CARICOMs. Gleichzeitig wird hier aber betont, dass nur zwei 
dieser vier Länder ihr Recht effektiv durchsetzen.  
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duct“.762 Bei politisch gewollter (bspw. von COTED beschlossener) Nichtzuständigkeit der CCC 

ist somit eine Zuständigkeitsübernahme durch eine (oder mehrere) nationale Wettbewerbsbehör-

de(n) technisch nicht möglich, so dass ein effektiver Wettbewerbsschutz im CSME kaum zu ge-

währleisten ist.  

Im Vordergrund der zwischenstaatlichen Kooperation im Rahmen CARICOMs sollte folglich 

erst einmal die Etablierung einer auf einem gemeinsamen Grundverständnis basierenden Wettbe-

werbskultur stehen. Da die Mitgliedstaaten überwiegend kleine Ökonomien ohne ausreichende 

Ressourcen sind, wäre diese vor allem durch eine intensive technische Assistenz zu erreichen 

(zur technischen Kooperation mit der EU vgl. Kapitel 3.1.3.1.). Die trotz dieser problematischen 

Ausgangslage im Vertrag von Chaguaramas beschlossene (wie auch später von zwölf Ländern 

ratifizierte) Tiefe der Vereinbarungen zur regionalen Wettbewerbsordnung bestätigt jedoch – wie 

schon bei den Ausführungen zu den anderen Handelsbündnissen – auch hier eine gewisse politi-

sche Bereitschaft zur Intensivierung als auch Ausweitung regionaler Zusammenarbeit im Bereich 

des Wettbewerbsrechts.763  

COMESA 

Im Jahr 1994 trat der COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa) in Kraft. Die 

(zuerst nur neun, später vierzehn von insgesamt neunzehn) Mitglieder schlossen sich durch die 

Unterzeichnung der COMESA Treaty im Oktober 2000 zu einer Freihandelszone zusammen.764 

Der COMESA ist ein weiteres Beispiel regionaler Wettbewerbspolitik, das vor allem in den letz-

ten fünf Jahren stark an Dynamik gewann.  

Ähnlich zu den Integrationsabsichten der CAN strebt auch der COMESA nach der geplanten 

Realisierung einer Zollunion (im Jahr 2004) die Etablierung einer Wirtschafts- und Währungs-

union nach Vorbild der EU (spätestens im Jahr 2025) an.765 Mit Unterstützung der EU konnte der 

COMESA im Rahmen einer Kooperation mit der UNCTAD (vgl. Fn. 512) im Dezember 2004 

regionale Wettbewerbsregeln einführen.766 Diese wurden aus dem Art. 55 (Competition) des CO-

MESA Treaty abgeleitet, durch welchen „all member states are obligated to support competition 

                                                 
762 Stewart (2005), S. 344. 
763 Vgl. Peters (2005), S. 101. 
764 Vgl. Klauß (2007), S. 378 f. Vgl. auch Lipimile/Gachuiri (2005), S. 361 f. und http://about.comesa.int/langen/ 

overview/history-of-comesa [11.01.10]. 
765 Vgl. die sog. Programm Priorities unter http://about.comesa.int/lang-en/overview/comesa-strategy [11.01.10]. 

Die Lage im Januar 2009 sah dabei derart aus, dass die Realisierung der Zollunion „flopped, after Heads of 
States in the region failed to meet for the third time last year”. Vgl. The Standard, Artikel von 01.01.2009. 

766 Für die COMESA Treaty siehe http://about.comesa.int/attachments/comesa_treaty_en.pdf [11.01.10]. Die Vor-
bildfunktion der europäischen wettbewerbsrechtlichen Regelungen ist dabei unschwer zu erkennen. So entspricht 
der Wortlaut des Art. 55(1) genau demjenigen des europäischen Art. 81(1). Vgl. auch Lipimile/Gachuiri (2005), 
S. 381 f. mit dem Hinweis darauf, dass neben Art. 55 auch die Art. 49 (Non tariff barriers on common market 
goods), 51 (Dumping) und 52 (Subsidies granted by State Members) der Treaty eine wettbewerbspolitische Be-
deutung haben.  



 224

in their economies“ 767. Entsprechend den in den europäischen Art. 81 und 82 verbotenen Tatbes-

tänden sind auch nach den COMESA competition regulations alle wettbewerbsbeschränkenden 

„agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings and concerted 

practices, which may effect trade between member states“ (Art. 16) wie auch der Missbrauch 

marktbeherrschender Stellung (Art. 18) verboten.768 Art. 17 enthält darüber hinaus eine konkrete 

Liste sog. „prohibited practices“; diese erstrecken sich über die klassischen „Kernbeschränkun-

gen“ (wie z. B. in Fn. 756 im Rahmen des CARICOM-Beispiels genannt).769  

Im Gegensatz zu den bisher besprochenen Beispielen sehen die regionalen Wettbewerbsregeln 

des COMESA auch eine Zusammenschlusskontrolle für Fusionen mit gemeinschaftsweiter, re-

gionaler Bedeutung vor (Art. 23). Die europäische technische Assistenz bei der Erarbeitung und 

Einführung der Regeln lässt sich an dieser Stelle nicht nur anhand der Tatsache ablesen, dass 

eine (Ex-ante-)Fusionskontrolle überhaupt existiert, sondern vor allem auch an der Definition 

eines Zusammenschlusses mit gemeinschaftsweiter Bedeutung (Art. 23(3)b), die mit Hilfe von 

„a threshold of combined annual turnover or assets“ zu erfolgen hat.770  

Auch die COMESA Competition Commission (CoCC) ähnelt in vielen Aspekten der Ausgestal-

tung entsprechender Institutionen in der EU. Ihre Etablierungsumstände und Funktionen werden 

in Art. 6 bzw. 7 der Treaty beschrieben; sie soll die Durchsetzung regionaler Regeln wie auch 

die Sanktionierung der Verstöße gegen diese sicherstellen. Die CoCC soll „enjoy international 

legal personality“ und soll über „legal capacity required for the performance of its functions un-

der the Treaty“ verfügen (Art. 6a, b).771 Anders als in der CAN, deren regionale Wettbewerbsbe-

hörde zwar auch einen supranationalen Charakter aufweist, werden die Befugnisse der CoCC 

also nicht durch einen – ausschließlich nationalen Wettbewerbsbehörden möglichen – Vollzug 

der von CoCC beschlossenen Sanktionen eingeschränkt. Auch kann die CoCC unabhängig von 

einem Antrag der mitgliedstaatlichen Behörden bei bestehendem Verdacht ihre eigene Ermitt-

lung eröffnen. Damit besitzt sie eine „general supervisory function […] in competition matters“, 

die von den Mitgliedstaaten nicht ignoriert bzw. umgegangen werden kann (wie dies beispiels-

weise in CARICOM durch die Einbeziehung nationaler Wettbewerbsbehörden in die Frage der 

Ermittlungsnotwendigkeit der Fall ist).772  

                                                 
767 Njoroge (2008), S. 5. 
768 Siehe COMESA Competition Regulations (2004). 
769 Vgl. auch Klauß (2007), S. 379. 
770 Dieser Fusionskontrolle unterliegen laut Art. 23(3)a alle Zusammenschlüsse, bei denen „both the acquiring firm 

and the target firm or either the acquiring firm or target firm operate in two or more Member States“. Somit 
wird hier eine Art X-Plus-Regel zugrundegelegt, um den Anwendunsbereich regionaler Regeln abzugrenzen.  

771 Darüber hinaus erinnert auch die Struktur des sog. Board of Commissioners, des „supreme policy body of the 
commission“ (Art. 12), bestehend aus mindestens 9 (maximal 13) aus den Mitgliedstaaten stammenden Kommis-
saren, an diejenige der Europäischen Kommission.  

772 Lipimile/Gachuiri (2005), S. 395. Vgl. Mondaq Artikel (2009).  
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Beide Aspekte erscheinen von großer Bedeutung, zumal im Jahr 2008 nur „less than a half of the 

member states have [had] competition laws and functional competition authorities“773 und folg-

lich auch über keine ausgeprägte Wettbewerbskultur verfügte. Denn somit kann kaum von einem 

effektiven regionalen Wettbewerbschutz als einem Ergebnis ausschließlicher Kooperation natio-

naler Wettbewerbsbehörden ausgegangen werden. Das Nicht-Aufbauen des regionalen Ansatzes 

auf nationalen Wettbewerbsgesetzen, sondern in Form der Etablierung weitreichender regionaler 

Regeln mit einer (zumindest theoretisch) stark befugten regionalen Wettbewerbsbehörde war ge-

nau aus diesen Gründen beabsichtigt und wurde von der Hoffnung begleitet, dass „ein regionaler 

Ansatz die Schaffung nationaler Wettbewerbsordnungen beschleunigen könnte“.774  

Hiermit im Einklang steht auch die Funktion der CoCC, „to help Member States promote natio-

nal competition laws and institutions“ und „to cooperate with competition authorities in Mem-

ber States“ (Art. 7c-d). P. M. Njoroge, der erste Vorsitzende der CoCC, sieht in diesem Sinne 

eine „structured advocacy for competition in the region“  als einen der „very urgent jobs that 

Commission will have to undertake“.775 Es bleibt abzuwarten, inwiefern dies tatsächlich gelingt. 

Gleiches gilt auch für die effektive Realisierung des regionalen Wettbewerbsrechts, das auf dem 

Papier zu den „ehrgeizigsten und weitestgehenden“ Projekten in dem entsprechenden Bereich 

gehört.776 Denn erst im Dezember 2008 wurde die CoCC (mit Sitz in Blantyre, Malawi) in Gang 

gesetzt und erstmalig die (bereits im Dezember 2007 ernannten) Kommissare des Boards of 

Commission vereidigt (vgl. Fn. 771).777 So lässt sich die Effektivität der Regeldurchsetzung erst 

durch ein späteres „examining the number and the nature of the cases brought before Commis-

sion“ sinnvoll einschätzen.778 

MERCOSUR 

MERCOSUR (Mercado comum do Cone Sul), der gemeinsame Markt der südlichen Staaten von 

Südamerika, wurde 1991 gegründet. Er stellt ein regionales Handelsbündnis dar, das trotz ge-

planter schrittweiser Errichtung eines gemeinsamen Binnenmarktes aktuell über die Eigenschaf-

ten einer Freihandelszone bzw. Zollunion nicht hinausgeht.779 Während der Gründungsvertrag 

                                                 
773 Njoroge (2008), S. 5. 
774 Klauß (2007), S. 378. 
775 Njoroge (2008), S. 4. 
776 Klauß (2007), S. 380. 
777.Vgl. COMESA e-Newsletter (2008), Dezember, S. 2. Vgl. auch COMESA-Events: 4.12.2008: Swearing in cere-

mony of the COMESA Competition Commission. Zur Einführung des Board of Commission vgl. Juni CM Report 
(2009), S. 128. 

778 Lipimile/Gachuiri (2005), S. 408. 
779 Vgl. Peters (2005), S. 91. Vgl. auch Bischoff-Everding (2003), S. 253, Diedrichs (2003), S. 98 und Taalouch 

(2007), S. 18 f. Bischoff-Everding, S. 254 als auch Taalouch, S. 26 konstatieren, dass der im Jahr 1994 beschlos-
sene Außenzoll zwar im Jahr 1996 in Kraft trat, seine Erhebung jedoch noch nicht voll funktionsfähig erscheint. 
Ähnlich der Situation bei den Binnenzöllen (deren Abschaffung bis Dezember 1995 erfolgen sollte, jedoch im-
mer wieder hinausgezögert wurde) wird der Außenzoll auch durch eine Vielzahl von Ausnahmeregelungen ver-
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von Asunción auf die Frage eines zwischenstaatlichen Wettbewerbsrechts nur andeutungsweise 

eingeht,780 wurde dieses hauptsächlich im Protokoll von Fortaleza von Dezember 1996 (Protoco-

lo de Defensa de la Competencia) eingeführt. Mit diesem hat gleichzeitig „die kurze Geschichte 

des Wettbewerbsschutzes im Mercosur [auch ihren] vorläufigen Höhepunkt gefunden“.781  

Anknüpfend an den direkt zu Beginn des Vertrags von Asunción betonten Gedanken der Markt-

integration als wichtigstes Leitprinzip MERCOSURs sollen auch die regionalen Wettbewerbsre-

geln „das Zusammenwachsen der nationalen Märkte“782 unterstützen. Hierfür verbietet das Kapi-

tel II des Protokolls (Art. 4) Verhaltensweisen, die den Handel zwischen den Mitgliedstaaten be-

einträchtigen, indem sie „bezwecken oder bewirken, dass Wettbewerb oder der Marktzugang be-

schränkt, verfälscht oder verzerrt wird, oder die einen Missbrauch einer beherrschenden Stellung 

auf [einem Markt] innerhalb des MERCOSUR darstellen“.783 Darüber hinaus werden die Mitg-

liedstaaten durch das Kapitel III (Art. 7) des Protokolls aufgerufen, im Zeitraum von zwei Jahren 

gemeinsame Vorschriften „zur Kontrolle von Handlungen und Verträgen“ zu erlassen, die in den 

in Art. 4 beschriebenen Wettbewerbsbeschränkungen resultieren könnten.784  

Die Durchführung der Protokollvorschriften unterliegt nach Art. 8 der sog. Handelskommission 

und dem Ausschuss zum Schutz des Wettbewerbs, der durch die Vertreter der mitgliedstaatli-

                                                                                                                                                             
wässert. Wie dem Art. 1 des MERCOSUR-Gründungsvertrags von Asunciòn entnommen werden kann, war es 
dabei vorgesehen, dass „the Common market [comprising the free movement of goods, services and production 
factors] shall be completed by 31 December 1994“. Kronberger (2001), S. 12. Insbesondere für „Personen – und 
Kapitalbewegungen”, also für den letzt genannten Aspekt des Gemeinsamen Marktes nach Art. 1 steht die Ver-
tragserfüllung noch komplett aus. Diedrichs (2003), S. 98. 

780 Vgl. Bischoff- Everding (2003), S. 261. Hiernach enthält Art.1(4) des Vertrags von Asunción die Forderung einer 
„coordination of macroeconomic and sector policies“, die auf eine Art und Weise zu erfolgen hat, die „angemes-
sene Wettbewerbsbedingungen“(condiciones adecuadas de competencia) erzeugt, bzw. nach Art.4(2) zur Erar-
beitung „gemeinsame[r] Normen über Handelswettbewerb“ führt. Vgl. auch Kronberger (2001),S. 12.  

781 Bischoff-Everding (2003), S. 268. Vgl. auch Baetge (2009), S. 416. Für den deutschen Wortlaut des Protokolls 
vgl. Rechtsquellen des MERCOSUR (Teil 1), S. 301. Wie Bischoff-Everding (2003), S. 262 f. erläutert, sind vor 
dem Protokoll von Fortaleza im Jahr 1994 durch die Entscheidung des Rates des Gemeinsamen Marktes (Conse-
jo del Mercado Común, CMC, bestehend aus Aussen- und Wirtschaftsministern der Mitgliedstaaten, vlg. Taa-
louch (2007), S. 22) vorläufige „Leitlinien zur Harmonisierung des Schutzes des Wettbewerbs im Mercosur“ be-
schlossen worden (Entscheidung CMC 21/94). Zusammen mit den Regeln über Ausfuhrsubventionen (Entschei-
dung CMC10/ 94), sonstige staatliche Wettbewerbsverzerrungen (Entscheidung CMC20/94), wie auch über An-
tidumpingmaßnahmen im regionalen Handel (Entscheidung GMC 129/94, wobei GMC für Grupo Mercado 
Común, eine durch die mitgliedstaatlichen Außenminister koordinierte, „entscheidungsvorbereitende[]- und –
ausführende[]“ MERCOSUR-Institution steht, vgl. Diedrichs (2003), S. 99) sollten diese vorläufigen Leitlinien 
eine Paketlösung darstellen, welche jedoch nach der Verabschiedung des Protokolls von Fortaleza (Entscheidung 
CMC 18/96) vor allem Brasilien wegen wieder aufgeschnürt werden musste. Vgl. Bischoff-Everding, (2003), 
S. 265. So kam es dazu, dass neben fehlenden Regelungen zur Fusionskontrolle das Protokoll von Fortaleza auch 
keine Bestimmungen über die staatlichen Beihilfen enthält. Vgl. Peters (2005), S. 93. Nach Bischoff-Everding 
(2003), S. 304 wurde die Errichtung einer regionalen Zusammenschlusskontrolle jedoch zumindest zu einem 
späteren Zeitpunkt erwogen. 

782 Klauß (2008), S. 369. Vgl. auch Baetge (2009), S. 417. 
783 Vgl. Rechtsquellen des MERCOSUR (Teil 1), S. 303. Ähnlich wie in der CARICOM bzw. CAN beinhalten die 

MERCOSUR Regelungen neben der allgemeinen Beschreibung verbotener Verhaltensweisen auch eine konkre-
tisierte Liste solcher Tatbestände. Siehe hierfür Art. 6 des Protokolls. 

784 Siehe Rechtsquellen des MERCOSUR (Teil 1), S. 304. Vgl. auch Jenny/Horna (2005), S. 308. 
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chen Wettbewerbsbehörden zu besetzen ist.785 Dies erscheint insofern problematisch, als die 

Handelskommission analog zu den anderen MERCOSUR-Organen (wie CMC, GMC, vgl. 

Fn. 781) mit mitgliedstaatlichen Regierungsvertretern besetzt ist und beide Institutionen ihre 

Aufgaben kaum autonom erfüllen können, sondern nur „im Verbund mit den nationalen Voll-

zugsorganen“.786 So kann der Ausschuss zum Schutz des Wettbewerbs, der bezüglich seiner we-

sentlichen Aktivitäten stets „unter Vorbehalt der Zustimmung der Handelskommission“ (Art. 11) 

steht, erst tätig werden im Anschluss an eine von den mitgliedstaatlichen Behörden eingeleitete 

Untersuchung, (vorläufige) Prüfung der Zwischenstaatlichkeit und Fallvorlage.787 Auch die hie-

rauf folgende Entscheidung über eine endgültige Eröffnung bzw. Einstellung des Verfahrens (al-

so die Entscheidung über das Vorliegen eines “MERCOSUR-Falls“) durch den Ausschuss gilt es 

auf der Grundlage der Untersuchungsergebnisse derjenigen Wettbewerbsbehörde zu treffen, „auf 

deren Gebiet der Beschuldigte ansässig ist“ (Art. 15) und die von anderen Behörden bei solchen 

Untersuchungen zu unterstützen ist (Art. 16).788  

Zusätzlich zu diesen Kompetenzen der nationalen Behörden zur Ausübung der Initiativ- und Er-

mittlungsfunktion fungieren jene auch als Vollstreckungsinstanzen. Ähnlich wie bei der Situa-

tion in der CARICOM bzw. CAN mit regionalen Institutionen, deren hoheitliche Gewalt sich 

über Entscheidungskompetenzen erstreckt, jedoch nicht über Durchsetzungskompetenzen, wer-

den hier nach der Entscheidung „whether the practice violates the Protocol“ von dem Ausschuss 

die entsprechenden Beendigungsverpflichtungen (Kapitel VI, Art. 22-26) oder Sanktionen (Kapi-

tel VII, Art. 27-29) zwar angeordnet, sind jedoch von den nationalen Behörden durchzuführen.789 

Infolge dieser durch das Protokoll vorgenommenen „Trennung zwischen Entscheidungszustän-

digkeit auf der einen und Untersuchungs- sowie Vollzugszuständigkeit auf der anderen Seite“ 

weist das regionale Wettbewerbsrecht im MERCOSUR einen stark intergouvernementalen Cha-

rakter auf, der von dem Willen und den Aktivitäten nationaler Regierungsvertreter geprägt ist.790 

Dies gilt umso mehr unter Berücksichtigung der Tatsache, dass jegliche Entscheidungen des 

                                                 
785 Zu Art. 8 siehe Rechtsquellen des MERCOSUR (Teil 1), S. 304 f. Hiernach setzt sich der Ausschuß zum Schutz 

des Wettbewerbs aus den „nationalen Organen zur Durchführung des [...] Protokolls in jedem Vertragsstaat zu-
sammen“. Vgl. auch Jenny/Horna (2005), S. 308. 

786 Baetge (2009), S. 417. Zu der Handelskommission (Comisíon de Comercio del MERCOSUR, CCM) vgl. Taa-
louch (2007), S. 23. Hiernach setzt sich diese aus den von den jeweiligen nationalen Regierungen ernannten Ver-
tretern der Außen- und Wirtschaftsministerien zusammen und erlässt die Richtlinien des MERCOSURs. 

787 Zum Vorbehalt der Zustimmung der Handelskommission siehe auch Art. 13 und Art. 19 des Protokolls. Vgl. 
auch Kapitel V des Protokolls (Art.10-21). Vgl. auch Klauß (2008), S. 371. 

788 Um eine einheitliche Vorgehensweise bei solchen Untersuchungen sicherzustellen, „stellt [der Ausschuß] für je-
den Untersuchungsfall Leitlinien auf, die unter anderen Punkten die Struktur des betroffenen Marktes, die Be-
weismittel für die Handlunsweisen und die Kriterien für die Prüfung der wirtschaftlichen Auswirkungen der un-
tersuchten Verhaltensweise festlegen“ (Art. 14). Die Ermittlungszuständigkeit der nationalen Wettbewerbsbehör-
de, aus deren Territorium die zu untersuchenden Verhaltensweisen ausgehen, erinnert dabei an eine Art einge-
schränkten Positive-comity-Prinzips. Zum Begriff des MERCOSUR-Falls vgl. Bischoff-Everding (2003), S. 287. 

789 Jenny/Horna (2005), S. 309. Vgl. auch Bischoff-Everding (2003), S. 304. Siehe auch Art. 26 und Art. 28(2).  
790 Klauß (2008), S. 372. Vgl. auch Baetge (2009), S. 416 und Diedrichs (2003), S. 98.  
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Ausschusses zum abschließenden Urteil der Handelskommission vorzulegen sind; diese ent-

scheidet – wie auch der Ausschuss – nach dem Prinzip der Einstimmigkeit und bietet somit den 

nationalen Regierungsvertretern die Möglichkeit, nationale Interessen in Form von Blockaden 

wettbewerbsrechtlicher Verfahren sicherzustellen.791  

Die Effektivität eines solchen intergouvernemental ausgestalteten Ansatzes zwischenstaatlichen 

Wettbewerbsrechts leidet dabei nicht nur infolge der derart leichten politischen Einflussnahme, 

sondern auch aufgrund der nicht möglichen Sicherstellung einer einheitlichen Wettbewerbsauf-

sicht, was neben den genannten institutionellen und verfahrensrechtlichen Aspekten auch auf den 

zwischen den Mitgliedstaaten variierenden Entwicklungsstand des Wettbewerbsrechts und ihre 

unterschiedlich ausgeprägte Wettbewerbskultur zurückzuführen wäre.792 In dieser Hinsicht sind 

Brasilien und Argentinien, deren wettbewerbsrechtliche Gesetzgebung durchaus einen Einfluss 

auf die Ausgestaltung der materiellrechtlichen Vorgaben des Protokolls ausübte, wesentlich wei-

ter als Paraguay und Uruguay.793  

Aktuell lässt sich der empirische Gehalt der vorgebrachten Bedenken zur Effektivität des Proto-

kolls nicht überprüfen, da dieses bis heute nicht in Kraft getreten ist. Hierfür ist seine Umsetzung 

ins nationale Recht erforderlich, der jedoch noch nicht alle mitgliedstaatlichen Parlamente zuge-

stimmt haben.794 Obwohl Klauß (2008) das Protokoll als Anstoß eines Prozesses zur „Harmoni-

                                                 
791 Vgl. Bischoff-Everding (2003), S. 287 f. Horna/Kayali (2007), S. 25 beschreiben diese Situation als ein „ intergo-

vernmental model, which proposes that national authorities sit together to determine cases with effects on the re 
and then make a non-binding recommendation to the trade authorities”. Sie sehen die Unadäquatheit dieses Pro-
zesses vor allem darin, dass „there are difficulties in reaching a consensus among national authorities. […] even 
if a consensus is achieved, there is a risk that the trade authorities will modify the decision with non-competition 
goal in mind and then command national competition authorities to enforce a decision with which they do not 
agree”. 

792 Vgl. Klauß (2008), S. 372. Vgl. auch Gratius (2005), S. 88. Bischoff-Everding (2003), S. 288 sieht auch die aus 
zu langen Entscheidungswegen resultierende „unangemessene Verfahrensdauer“ als problematisch an. So sind 
alle betroffenen zwischenstaatlichen Organe keine ständigen, sondern in Form von regelmäßig stattfindenden 
Sitzungen arbeitenden Institutionen. Bei den Treffen des Ausschusses zum Schutz des Wettbewerbs, die alle drei 
Monate stattfinden, sind so unter Berücksichtigung von der notwendigen Zustimmung der (auch nur zu gewissen 
Terminen zusammenkommenden) Handelskommission unangemessene Wartezeiten automatisch vorprogram-
miert.  

793 Vgl. Baetge (2009), S. 416. Diese Aussage können vor allem die Einführungszeitpunkte der nationalen Wettbe-
werbsrechte untermauern: Argentinien (1980), Brasilien (1994), Uruguay (2000). Vgl. Kronthaler (2007), 
S. 122 ff. Kronthaler (2007b), S. 18 weist Paraguay als ein Land ohne ein nationales Wettbewerbsrecht aus. 
Auch die Ausführungen von Jenny/Horna (2005), S. 31 lassen darauf schließen, dass Paraguay weiterhin ohne 
ein nationales Wettbewerbsrechts da steht. Hiernach soll Paraguay dem in Juli 2004 beschlossenen Kooperati-
onsabkommen zwischen den nationalen Wettbewerbsbehörden der MERCOSUR-Länder erst beitreten „once it 
adopts a competition law and establishes a competition authority“. Vgl. hierzu auch Fuders (2008), S. 340. An 
dieser Stelle soll auch die Tatsache beachtet werden, dass nach mehreren Quellen (vgl. z. B. Taalouch (2007), 
S. 20 oder die Generaldirektion Handel der EK zum MERCOSUR) Venezuela im Jahr 2006 zum offiziellen 
Vollmitglied MERCOSURs wurde. Da jedoch die offizielle Internetseite MERCOSURs gleichzeitig Venezuela 
nicht als Voll-, sondern vielmehr als estado asociado, also ein assoziiertes Mitglied aufführt, wurde im Rahmen 
dieser Arbeit davon abgesehen, Venezuela als ein Vollmitglied MERCOSURs anzusehen. Nach Kronthaler 
(2007), S. 123 führte Venezuela das Wettbewerbsrecht im Jahr 1992 ein. 

794 Vgl. Klauß (2008), S. 370. Vgl. auch Fuders (2008), S. 354 und Peters (2005), S. 93. Eine solche Zustimmung 
steht noch von Argentinien und Uruguay aus, während Brasilien und Paraguay bereits das Protokoll ratifiziert 
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sierung nationalen Wettbewerbsrechts und zur Schaffung von Instrumenten für ein koordiniertes 

Vorgehen gegen Wettbewerbsbeschränkungen“ ansieht und so gewissermaßen würdigt,795 bringt 

dessen - mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwartende - schwache Effektivität sehr klar die Prob-

leme zum Ausdruck, die sich bei politischer Nichtbereitschaft zur Abgabe gewisser wettbe-

werbspolitischer Mindestkompetenzen an eine übergeordnete Ebene ergeben - und dies trotz 

grundsätzlichen Verständnisses der Notwendigkeit eines koordinierten Vorgehens gegen grenzü-

berschreitend wirkende handelsbeeinträchtigende Wettbewerbsbeschränkungen.  

Kurzer Vergleich bisher vorgestellter Handelsbündnisse 

 

Von den hier vorgestellten regionalen Handelsbündnissen mit beabsichtigter Errichtung eines ge-

meinsamen Marktes, der über eine reine Freihandelszone bzw. Zollunion hinausgeht, (CAN, 

CARICOM, COMESA, MERCOSUR) stellt der MERCOSUR zusammen mit CARICOM das 

Beispiel eines nicht supranationalen, sondern vielmehr intergouvernementalen Ansatzes dar. So 

waren die Mitgliedstaaten beider Bündnisse politisch nicht bereit, sich zumindest auf dem Papier 

auf eine politisch unabhängige, mit supranationalen Kompetenzen ausgestattete Wettbewerbsbe-

hörde zu einigen. Dadurch wurde auch die Möglichkeiten vergeben, günstige politische Umstän-

de (sog. windows of opportunity, die sich, wie Budzinski betont, immer wieder unerwartet eröff-

nen796) zu nutzen, um die Ansätze in der Zukunft weiter voranzubringen.  

Die Tatsache, dass innerhalb der anderen Bündnisse unabhängige Behörden mit “endgültigen“ 

wettbewerbspolitischen Kompetenzen existieren (die also von nationalen Regierungen wie auch 

Handlungsweisen nationaler Wettbewerbsbehörden zumindest auf dem Papier nicht beeinflusst 

werden können797), kann natürlich nicht garantieren, dass hier das regionale Wettbewerbsrecht 

effektiver als in CARICOM oder MERCOSUR durchgesetzt wird. So sind auch hier (trotz offi-

ziellen Vereinbarungen) Einschränkungen der Kompetenzen der übergeordneten Wettbewerbs-

behörde nicht auszuschließen bzw. die Ansätze bestehen erst seit so kurzer Zeit, dass sie keine 

Rückschlüsse auf die Durchsetzungseffektivität erlauben. Aufgrund ihrer formalen Bereitschaft 
                                                                                                                                                             

haben. Vgl. Regional Strategy Paper: EU–MERCOSUR (2002), S. 10. Jenny/Horna (2005), S. 309 verweisen 
auf Review-Bemühungen „in order to introduce amendments“ und nennen gerade die wettbewerbsrechtliche 
Rückständigkeit Paraguay und Uruguays als einen der entscheidenden Gründe für die noch ausstehende Ratifi-
zierung des Protokolls durch alle Länder. Darüber hinaus nennen Jenny/Horna auch die grundsätzliche wirt-
schaftliche Überlegenheit Brasiliens als erschwerend für „voluntary cooperation among national authorities“. 
Vgl. hierzu ähnlich auch Benecke (2000), wie auch den bereits genannten Regional Strategy Paper, S. 8. 

795 Klauß (2008), S. 370.  
796 Vgl. Budzinski (2009), S. 15. 
797 Die Unabhängigkeit der übergeordneten Wettbewerbsbehörde von den Handlungsweisen der nationalen Behör-

den soll hier so verstanden werden, dass diese nicht selber über die Zuständigkeit bzw. Nichtzuständigkeit der 
übergeordneten Behörde bestimmen sollten. Einer “Abhängigkeit“ im verfahrensrechtlichen Sinne, indem zwi-
schen den Entscheidungskompetenzen der übergeordneten Behörde und den Ermittlungs- bzw. Verfahrenskom-
petenzen potentiell am besten geeigneter (also durchaus auch nationaler) Wettbewerbsbehörde unterschieden 
wird, ist dagegen nicht zu widersprechen. 
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zu bestimmten Transfers der Anfangskompetenz im wettbewerbspolitischen Bereich stehen (in 

Kombination mit den bereits erwähnten windows of opportunity) diesen Bündnissen jedoch lang-

fristig viel mehr Chancen offen, ein effektives regionales Wettbewerbsrecht herbeizuführen. 

Hingegen werden innerhalb von MERCOSUR bzw. CARICOM auch in den kommenden Jahren 

die regionalen Wettbewerbsregeln wahrscheinlich „nur der Wahrung der nationalen Wirtschafts-

interessen“ dienen.798 

Das Beispiel MERCOSUR und CARICOM soll vor diesem Hintergrund nicht nur dazu dienen, 

empirische Nachweise für das bisherige Ausmaß politischer Bereitschaft zu zwischenstaatlich 

koordiniertem Vorgehen im Bereich der Wettbewerbspolitik zu ermitteln, sondern auch zu einer 

Art Grenzziehung herangezogen werden, indem das hier beobachtete politische Verhalten als 

langfristig nicht ausreichend zur Errichtung eines effektiven regionalen Wettbewerbsrechts zu 

bezeichnen ist.799 Diese Behauptung wird insbesondere für MERCOSUR durch die Beobachtung 

unterstützt, dass trotz der bereits für das Jahr 1994 vorgesehenen Errichtung des gemeinsamen 

Marktes (vgl. Fn. 779) bis heute noch nicht einmal eine vollständig funktionierende Freihandels-

zone bzw. Zollunion errichtet werden konnte. Dabei gelten (wie folgendes Beispiel zeigt) gerade 

funktionierende Freihandelszonen als Beschleuniger von weiterführenden Kooperationen im Be-

reich des Wettbewerbsrechts, da aus ihnen Erfahrungen über die Notwendigkeit und die Vorteile 

zwischenstaatlicher Zusammenarbeit gewonnen werden können. 

EFTA 

Die EFTA (European Free Trade Association) wurde 1960 von den damaligen Nicht-Mitgliedern 

der EG als europäische Freihandelszone gegründet.800 Von ihr versprachen sich die Gründerna-

tionen vor allem den Ausgleich „handelspolitische[r] Nachteile in Beziehung zur EG“801. Bis 

zum Jahr 1992 schlossen sie sich – bis auf die Schweiz – mit den Staaten der EU zum EWR zu-

sammen (also dem Europäischen Wirtschaftsraum, der 1994 in Kraft trat).802 Heute besteht die 

EFTA aus nur noch vier Mitgliedern (Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz) und ist 

nur noch von geringer praktischer Bedeutung (ähnlich wie die Regelungen der Zusammenarbeit 

zwischen EFTA und EU in dem EWR-Vertrag).803  

                                                 
798 Peters (2005), S. 99.  
799 Unter Zuhilfenahme der Abbildung 20a-b kann diese Grenzziehung auch in Form einer Unterscheidung zwischen 

den - innerhalb des (noch einzuzeichnenden) grünen Bereichs platzierten - Ansätzen mit einer unabhängigen 
Kontroll- und Entscheidungsinstanz übergeordneter Ebene und den Ansätzen unterhalb des grünen Bereichs, die 
eine derartige Instanz nicht einschließen, erfolgen.  

800 Vgl. http://www.efta.int/content/about-efta/history [21.01.10]. Die Gründungsmitglieder waren: Österreich, Dä-
nemark, Norwegen, Portugal, Schweden, die Schweiz und Vereinigtes Königreich.  

801 Peters (2005), S. 76. 
802 Vgl. http://www.efta.int/content/eea/eea-agreement [22.01.10]. 
803 EFTAs wettbewerbspolitische Regelungen sind im Art. 15 des Gründungsvertrags (vgl. hierzu die Stockholm-

Konvention (1960), S. 14), bzw. im Art. 18 des 2001 revidierten Vertrags enthalten (vgl. EFTA–Konvention 
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Dieses ‘Überlaufen‘ der Mitglieder von einer reinen Freihandelszone zu „einer Organisation, die 

unter Gewähr der allgemeinen Wettbewerbsfreiheit eine umfassende wirtschaftliche Integration 

ihrer Mitgliedsstaaten zum Ziel hat“804, bestätigt (zumindest für Länder, die zum Gründungszeit-

punkt über ein funktionierendes Wettbewerbsrecht verfügen) die oben angeführte Behauptung 

eines förderlichen Einflusses von funktionierenden, aktiven Freihandelszonen auf das Verständ-

nis eines zwischenstaatlichen Wettbewerbsrechts als eines der wichtigsten Instrumente zur Han-

delsliberalisierung und lässt für solche Freihandelszonen eine positive Weiterentwicklung im 

Hinblick auf die Effektivität wettbewerbspolitischer Zusammenarbeit erwarten. 

Wie die Ausführungen zu MERCOSUR gezeigt haben, lässt sich jener kaum derartigen Freihan-

delszonen zuordnen, so dass gegenüber einer zügigen positiven Weiterentwicklung der Effektivi-

tät seines zwischenstaatlichen Wettbewerbsrechts eher Skepsis angebracht ist. Selbst wenn eine 

funktionierende Freihandelszone bereits zum Teil zu existieren scheint, wie dies bei der CARI-

COM der Fall ist, kann insbesondere im Rahmen intergouvernementaler Ansätze einem erfolg-

reichen Übergang in tiefere Integrationsformen die Tatsache im Weg stehen, dass nicht alle Mit-

glieder bereits über ein effektives nationales Wettbewerbsrecht verfügen und somit auch nicht 

die hiermit verbundenen Vorteile genießen können, die zur vertieften Zusammenarbeit motivie-

ren, während diese Problematik bei supranationalen Ansätzen eher abgemildert werden kann 

(siehe beispielsweise COMESA).  

ANZCERTA 

Bei dem ANZCERTA (Australia New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement) 

handelt es sich um eine seit Anfang der 80er-Jahre Schritt für Schritt von Australien und Neusee-

land errichtete (transtasmanische) Freihandelszone. Sie überschreitet deutlich die Grenzen einer 

klassischen Freihandelszone, da ihre Errichtung seit 1988 begleitet wurde von der Harmonisie-

                                                                                                                                                             
(2001), S. 10). Vom Hintergrund der hier angestrebten Freihandelszone für Industriegüter sind hier insbesondere 
„ restrictive business practices“, die die staatlichen Handelsliberalisierung im Rahmen EFTAs konterkarieren 
könnten, verboten. Dabei orientiert sich Artikel 15a-b stark am Wortlaut heutiger Artikel 81, 82 (damals 85, 86) 
des EG-Vertrags. Für den Vertrag zur Errichtung des Europäischen Wirtschaftsraums wurde dann aufgrund „der 
Erfolge des europäischen Wettbewerbsrechts bei der Förderung des freien Handels“ (Peters (2005), S. 78) dieses 
übernommen. So entspricht der Wortlaut der Art. 53 und Art. 54 des Vertrags zu EWR demjenigen der Art. 81, 
82 des EG-Vertrags. Vgl. EWR-Vertragstext, S. 19 f. Nach Art. 55 sind die miteinander zu kooperierenden EK 
und EFTA Surveillance Authority für die Durchsetzung der Regeln zuständig. Zu kooperieren gilt es nach den-
Zusatzprotokollen 23 und 24 nicht nur in Form eines Informationstausches, sondern auch in Form gegenseitiger 
Unterstützung bei Ermittlungen und beim Vorgehen gegen konkrete Verhaltensweisen. Die Aufteilung der Kom-
petenzen zwischen den Behörden ist im EWR-Vertrag genau geregelt. So liegt ihm auch ein one-stop shop zu-
grunde, so dass eine parallele Zuständigkeit beider Behörden ausgeschlossen ist. Von besonderer Bedeutung er-
scheint, dass die Behörden untereinander auch vertrauliche Informationen austauschen dürfen, wie auch, dass sie 
sich gegensichtig zur Leistung der Amtshilfe verpflichten können (Stichwort: positive comity). Vgl. hierzu auch 
Klauß (2008), S. 359 f., der dieses System als eins der „horizontalen Kooperation gleichberechtigter Wettbe-
werbsbehörden im Rahmen regionaler Integration“ bezeichnet.  

804 Peters (2005), S. 79. 
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rung von „Gesetzen und Verwaltungspraktiken auf dem Gebiet des Wirtschaftsrechts“.805 Ob-

wohl hierbei die neuseeländischen Wettbewerbsregeln komplett an die australischen angepasst 

wurden und damit eine durchaus untersuchungswerte Situation herbeigeführt wurde, innerhalb d-

ren die „extraterritoriale Anwendung des materiellen Wettbewerbsrechts und der prozessualen 

Ermittlungsbefugnisse [zur Norm wurde]“806, wird darauf nicht näher eingegangen, weil dieses 

Konzept, das „close and friendly relations, similar competition laws, a similar competition cultu-

re, and a longer tradition of closer cooperation in other political fields“ voraussetzt807, nicht auf 

regionale bzw. gar internationale Ansätze übertragbar ist.  

ASEAN 

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) ist ein Verband südostasiatischer Staaten, der 

1967 gegründet wurde mit der Absicht der Sicherstellung von „economic growth, social progress 

and cultural development“ vor allem zum Zwecke der Wahrung des regionalen Friedens nach 

dem Vietnamkrieg.808 

Die ASEAN-Mitglieder gründeten im Rahmen der ASEAN Economic Community als einer der 

drei Säulen des Verbands im Jahr 1992 eine Freihandelszone (AFTA). Diese wird auf der 

ASEAN-Webseite als „virtually established“ beschrieben und soll nach dem Beschluss aus dem 

Jahr 2007 bis 2015 zu einem „single market“ nach Vorbild der EU u. a. mit Hilfe der Verfolgung 

einer gemeinsamen regionalen Wettbewerbspolitik ausgebaut werden.809 Dennoch sind die bis-

herigen Fortschritte in der Umsetzung dieser Ziele vergleichsweise gering geblieben.810 Im Jahr 

2009 fanden nur 22 Prozent des Außenhandels der ASEAN-Staaten innerhalb der Region statt.811  

Im Bereich der Wettbewerbspolitik wurden zwar bereits 2001 (vgl. auch Kapitel 3.1.3.1) diverse 

Programme zur Schaffung eines grundsätzlichen Wettbewerbsverständnisses wie auch techni-

sche Hilfemaßnahmen zu Aufbau und Weiterentwicklung nationaler Wettbewerbsrechte und des 

regionalen Ansatzes ins Leben gerufen.812 Wie jedoch die Lagebeschreibung des Asean Econo-

mic Community Blueprints (2008) zeigt, verfügen bis jetzt nur vier der zehn ASEAN-Länder 

(Indonesien, Singapur, Thailand und Vietnam) über ein nationales Wettbewerbsrecht und die zu-

                                                 
805 Baetge (2009), S. 413. Vgl. auch http://www.dfat.gov.au/geo/new_zealand/anzcerta_history.html [22.01.10] und 

Wins (2000), S. 113. 
806 Peters (2005), S. 198. 
807 Mitschke (2008), S. 60. 
808 Vgl. Aims and Purposes der ASEAN Declaration, Punkt 1 und 2.  
809 Zu AFTA (The ASEAN Free Trade Area) vgl. http://www.aseansec.org/19585.htm [22.01.10]. Zu den Zielen der 

ASEAN Economic Community (AEC) vgl. http://www.aseansec.org/18757.htm [22.01.10]. 
810 Dies bestätigt auch die genaue Planung weiterer Schritte zur Herbeiführung von „free flow of goods“, wie sie 

dem Asean Economic Community Blueprint (2008), S. 6 ff. zu entnehmen ist. Hiernach soll der gewünschte Ab-
bau tarifärer bzw. nicht-tarifärer Handelshemmnisse (je nach Sachverhalt und Land) bis 2010 bzw. 2018 abge-
schlossen werden, so dass von einer aktuellen Existenz funktionierender Freihandelszone kaum auszugehen ist. 

811 Handelsblatt (2009): Südostasien setzt auf Binnenmarkt. 
812 Vgl. Klauß (2008), S. 377. 
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gehörigen Institutionen, während gleichzeitig „there is currently no official ASEAN body for co-

operativ work on CPL to serve as a network for competition agencies or relevant bodies to ex-

change policy experiences and institutional norms on CPL“ 813. Aus diesem Grund soll für die 

nächsten Schritte die Errichtung nationaler Wettbewerbsrechte in allen Mitgliedstaaten (bis 

2015) und die Entwicklung eines „regional guideline on competition policy“ (bis 2010) im Vor-

dergrund stehen.814 Erst nach der Realisierung vor allem des Zweiten kann bei ASEAN über-

haupt von einer „institutionalisierten Kooperation“ im Bereich der Wettbewerbspolitik815 gespro-

chen werden. 

WAEMU 

Die WAEMU (West African Economic and Monetary Union) ist eine Wirtschafts- und Wäh-

rungsunion von acht westafrikanischen Ländern. Gegründet 1994 als Fortführung der „pre-exis-

ting West Africa Monetary Union of the CFA franc zone“ 816 nach dem Vorbild der EU, setzte 

sich die WEAMU die „Einrichtung eines durch eine Zollunion sowie durch eine Harmonisierung 

der Steuer- und Finanzpolitik zusammengeschweißten gemeinsamen Marktes“817 zum Ziel. Die 

hierfür notwendigen Institutionen wurden ab dem Jahr 1995 schrittweise geschaffen und ver-

stärkt durch den im Jahr 1999 beschlossenen regionalen „Pact of Convergence, Stability, 

Growth, and Solidarity“ zur Konvergenzbeschleunigung von „performance and macroeconomic 

policies through further progress in structural reforms and the harmonization of sectoral poli-

cies“ 818. 

Die Zollunion (deren Implementierung in einzelnen Mitgliedstaaten im Jahr 2008 vom IWF je-

doch als „uneven and hampered by nontariff and other barriers“ beschrieben wird819) konnte be-

reits im Jahr 2000 realisiert werden. Daraufhin führte im Jahr 2002 der Ministerrat der WAEMU 

ein Community Competition Law ein.820 Da „inspiration for its institutional design clearly came 

from the EU model“, zeichnet sich dieses aus durch die Existenz regionaler Wettbewerbsregeln 

„ related to the control of cartels and abuse of dominant positions“ wie auch „to practices ‚com-

parable‘ […] to mergers“ und durch staatliche Beihilfen, für deren Durchsetzung exklusiv die 

                                                 
813 Asean Economic Community Blueprint (2008), S. 18. Die Abkürzung CPL steht dabei für competition policy. 

Terhechte (2008), S. 1962 nennt auch Laos und Philipinen als Länder, die zum „gegenwärtigen Zeitpunkt […] 
über Kartell- und Wettbewerbsgesetze [verfügen]“.  

814 Asean Economic Community Blueprint (2008), S. 18. 
815 Klauß (2008), S. 376. 
816 Weltbank: WAEMU Webseite. Vgl. auch Kohnert (2005), S. 115. Hiernach waren die Vorläufer der WAEMU 
die 1973/74 gegründete frankophone westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (CEAO) und die Währungsunion 
(UMOA). Der englischen Abkürzung WAEMU entspricht die französische Abkürzung UEMOA. 
817 Kohnert (2005), S. 120. 
818 Wane (2004), S. 4. 
819 Goretti/Weisfeld (2008), S. 10. 
820 Jenny/Horna (2005), S. 310. 
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WAEMU Commission zuständig ist.821 Die Mitgliedstaaten ohne Wettbewerbsrecht wie bei-

spielsweise Benin, Niger oder Togo dürfen (analog zu den Bestimmungen in der CAN) regionale 

Regeln auch an ausschließlich nationale Sachverhalte anwenden, werden jedoch angehalten, 

möglichst zügig „a competition law in conformity with Community Competition Regulations“ 

einzuführen.822  

Dabei wurden reziproke Informationspflichten hinsichtlich aller Ermittlungsaktivitäten einge-

führt sowie aktive Einbindungsmöglichkeiten in Form von Pflichten zur Untersuchung, Nach-

weisführung und Assistenz, um – vor allem vor dem Hintergrund der so ermöglichten Lernpro-

zesse wie auch des Aufbaus einer Wettbewerbskultur - die Mitbeteiligung nationaler Behörden 

bei der Durchsetzung regionaler Wettbewerbsregeln sicherzustellen.823 Auch die Existenz des re-

gionalen Advisory Committee on Competition (ein von zwei Spezialisten aus jedem Mitglied-

staat zu besetzendes Gremium mit Koordinierungsaufgaben und der Möglichkeit unverbindlicher 

Empfehlungsabgabe an die Commission) zeugt von einem „real will to involve national authori-

ties in the process of decision-making“.824  

Durch die starke Anlehnung an das europäische System regionaler Wettbewerbspolitik besteht 

hier eine ausgeprägte Ähnlichkeit zum COMESA-Ansatz.  

Fazit zur Frage politischer Durchsetzbarkeit wettbewerbspolitischer Mehrebenensysteme im WdW-

Typ II 

 

Insgesamt konnte in diesem Kapitel eine empirische Relevanz von Ansätzen regionaler Integra-

tion mit Kooperation im wettbewerbsrechtlichen Bereich nachgewiesen werden. „Regional le-

xus“, also die Tatsache, dass „the countries involved share some kind of similar background 

(language, history a so on)“, wie auch enge wirtschaftliche Verbindungen zwischen den beteilig-

ten Ländern erweisen sich dabei offensichtlich als förderlich für die politische Bereitschaft zur 

Abgabe gewisser wettbewerbspolitischer Kompetenzen.825 Auch können (wie das Beispiel der 

EFTA belegt) die innerhalb der oberflächlicheren Kooperationsformen geschaffenen Strukturen 

                                                 
821 Jenny/Horna (2005), S. 314, S. 310 und S. 311. Vgl. auch Bakhoum (2006), S. 655. Hiernach sind die oben er-

wähnten Regeln in den Art. 88, Art. 89 und Art. 90 des 2003 revidierten WAEMU-Gründungsvertrages zu fin-
den. 

822 Jenny/Horna (2005), S. 311. 
823 Vgl. Bakhoum (2006), S. 670. 
824 Bakhoum (2006), S. 672. 
825 Horna/Kayali (2007), S. 29. Zur Verhinderung des free ridings durch enge handelspolitische Verflechtungen zwi-

schen den beteiligten Ländern, wie auch besserer Durchsetzung regionaler Vorhaben aufgrund von ähnlichen 
handelspolitischen Interessen vgl. Berthold (1999), S. 113. Vgl. auch Klauß (2008), S. 381. Er betont auch die 
unübersehbare Bedeutung regionaler Integrationsabkommen „für die [weltweite] Proliferation der Wettbewerbs-
politik“. 
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langfristig unerwartet zu Beschleunigern der tieferen Integration selbst im Bereich der Wettbe-

werbspolitik werden.  

Eine effektive zwischenstaatliche Zusammenarbeit in Wettbewerbsfragen ist eines der wichtigs-

ten Instrumente der Handelsliberalisierung und eine der wichtigsten Voraussetzungen für wirt-

schaftliche Integration. Diese positive Wirkung wird aber nicht nur in diese Richtung erzeugt. 

Genauso förderlich, wie sich die zwischenstaatliche Zusammenarbeit in Wettbewerbsfragen für 

die (regionale) Integration erweist, scheint nämlich auch die Integration selbst (vor allem nach 

der Realisierung gewisser Stufen, wie beispielsweise einer vollständig funktionierenden Freihan-

delszone) in Kombination mit gewissen institutionellen Voraussetzungen (wie z. B. einer unab-

hängigen übergeordneten Wettbewerbsbehörde) auf die Tiefe der wettbewerbspolitischen Zu-

sammenarbeit positiv zu wirken. Die Tatsache, dass in der Realität die nationale politische Be-

reitschaft zur Handelsliberalisierung (also zur Aufhebung wichtigster exogener Grenze des 

WdW-Typs II) grundsätzlich viel stärker ausgeprägt ist als diejenige zur verbindlichen zwischen-

staatlichen wettbewerbspolitischen Zusammenarbeit, könnte sich auf die wettbewerbspolitsche 

Zusammenarbeit somit langfristig positiv auswirken. Dies lassen einige der hier behandelten 

realen, politisch gewollten regionalen Formen wettbewerbspolitischer Mehrebenensysteme als 

Ordnungen für den WdW-Typ II erkennen, die infolge der Wirkung des Transmissionskanals 

Handel bzw. der Bemühungen um seine Eröffnung zustande gekommen sind.  

Die politische Bereitschaft zur Abgabe gewisser Kompetenzen ist zweifellos eine der wichtigsten 

Voraussetzungen für das Zustandekommen zwischenstaatlicher Zusammenarbeit im wettbe-

werbspolitischen Bereich. Außerdem gehen – analog zu den Ausführungen zum Auswirkungs-

prinzip – die vergleichsweise funktionsfähigeren institutionellen Ergänzungen der Interstate-tra-

de-Regeln einher mit wachsender Notwendigkeit der Bereitschaft zur wettbewerbspolitischen 

Kompetenzabgabe und werden folglich politisch immer schwerer durchsetzbar. Dennoch zeugen 

einige der hier besprochenen Beispiele davon, dass sich die Frage der politischen Bereitschaft 

nicht zu einem unüberwindbaren Hindernis entwickeln muss.  

Wie schon angedeutet (beispielsweise bei den Ausführungen zu MERCOSUR), gilt es aber lang-

fristig die Gültigkeit dieser Aussage an ein Mindestmaß politischer Bereitschaft zu knüpfen, das 

sich vor allem in der Existenz einer politisch unabhängigen, übergeordneten Wettbewerbsbehör-

de widerspiegeln sollte.  
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3.2.2.3.4. Verbindung der Variationen des Auswirkungs- und Inländerprinzips mit den Mehr-
ebenensystemen 

Vor der Zusammenfassung der Ergebnisse, die bisher im Kapitel 3.2.2 zum WdW-Typ II ermit-

telt wurden, soll noch die Verknüpfung hergestellt werden zwischen dem (aus der regionalen Zu-

grundelegung der USW- bzw. X-Plus-Regel resultierenden) Mehrebenensystem-Szenario (**) 

und den anderen bereits behandelten Kompetenzabgrenzungsprinzipien (wie vor allem den Aus-

wirkungs- und Inländerprinzipvariationen als weiteren denkbaren Formen der Organisations-

struktur einer Wettbewerbsordnung für den WdW-Typ II). Dafür wird genauer auf die Kompe-

tenzen der übergeordneten Wettbewerbsbehörde eingegangen, die oben als institutionelle Vor-

aussetzung für die positive Wirkung der regionalen Integration auf die Bereitschaft zur zwi-

schenstaatlichen wettbewerbspolitischen Zusammenarbeit genannt wurde.  

Konkret soll hier eine gewisse (zum Teil bereits früher angedeutete, vgl. Fn. 708) Äquivalenz der 

Auswirkungs- und Inländerprinzipvariation mit den Variationen der USW- bzw. X-Plus-Regel 

betont werden. Die Letzteren gehen davon aus, dass beim Erreichen einer Verhaltensauswirkung 

auf den zwischenstaatlichen Handel automatisch eine übergeordnete Wettbewerbsbehörde zu-

ständig wird. Sie resultieren hinsichtlich der Effektivität bei der Bekämpfung unerlaubter priva-

ter und staatlicher Wettbewerbsbeschränkungen im WdW-Typ II in ähnlichen Zuständen wie die 

entsprechenden mit einer übergeordneten Kontroll- und Streitschlichtungsinstanz ausgestatteten 

Auswirkungs- und Inländerprinzipvariationen (d. h. C- und F-Variationen) unter der Vorausset-

zung, dass hier jene Instanz neben ihrer Kontrollfunktion auch die Kompetenz-Kompetenz (also 

das aktive Bestimmungsrecht über die geeignete Leitjurisdiktion) übertragen bekommt (was den 

konkreten Variationen  und  entspricht).826 Auf diese Weise bilden nicht nur die Kompe-

tenzabgrenzungsregeln (USW bzw. X-Plus), die dies explizit verfolgen, sondern auch diejenigen 

des Auswirkungs- und Inländerprinzips (implizit) ein Mehrebenensystem. Innerhalb dessen kann 

die Zuordnung der Entscheidungs- und Durchsetzungskompetenzen entsprechend dem Prinzip 

der Trennung zwischen Fallallokations- und Entscheidungskompetenzen an die hierfür am bes-

                                                 
826 Die Frage der Vergleichbarkeit der Effektivität von hauptsächlich dezentralen Organisationsformen der Wettbe-

werbsordnung für den WdW-Typ II (wie den Variationen C2, F3) mit der Effektivität derjeniger mit stärkeren 
Zentralisierungsaspekten hängt vor allem von der Höhe des zugrunde gelegten Interstate-trade-Kriteriums ab. 
Wird die für die Identifizierung der Interstate-trade-Effekte zu erreichende vertikale Grenze so hoch gelegt, dass 
kaum Verhaltensweisen in die übergeordnete Zuständigkeit fallen, entsprechen sich die Ansätze weitestgehend. 
Dagegen fällt mit sinkender vertikaler Grenze und somit zunehmender übergeordneter Zuständigkeit die Effekti-
vität der Ansätze bei der Bekämpfung unerlaubter Verhaltensweisen auseinander. Das genaue Ausmaß dieser 
Abweichung hängt dabei von den konkret miteinander zu vergleichenden Variationen ab. Unter der Annahme 
einer, keine strategische Wettbewerbspolitik betreibenden übergeodneten Ebene würden so die zentral organi-
sierten Ansätze gegenüber hauptsächlich dezentralen Ansätzen eine höhere Effektivität erwarten lassen, während 
im Falle strategisch agierender übergeordneter Wettbewerbsbehörde eher das Gegenteil zu erwarten wäre. 
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ten geeignete Jurisdiktion nach objektiven, im Voraus festzulegenden Kriterien erfolgen.827 Hin-

gegen erscheint die Streuung der Ermittlungskompetenzen an die teilnehmenden (in dieser Hin-

sicht als gleichwertige Partner geltenden) Jurisdiktionen möglich; deren Koordination unterliegt 

dann der fallweise bestimmten Leitjurisdiktion. 

Mit Hilfe einer solchen Analogie kann, aufbauend auf der bereits versuchten Verknüpfung der 

Ausführungen zur politischen Durchsetzbarkeit der Auswirkungs- und Inländerprinzipvariatio-

nen, unter dem gleichen Aspekt auch eine Verknüpfung jener zu den USW- bzw. X-Plus-Regel-

Variationen hergestellt werden.  

So resultiert aus der an konkrete Kompetenzen der übergeordneten Kontroll- und Streitschlich-

tungsinstanz geknüpften Feststellung der in einem gewissen Grad existierenden Äquivalenz zwi-

schen den C- und F-Variationen und den H- und G-Variationen, dass die vergleichsweise dezent-

ral ausgestalteten Ansätze, soweit sie eine vergleichbare Funktionsfähigkeit entwickeln sollen 

wie die Regeln, die explizit Mehrebenensysteme begründen, keineswegs viel weniger politische 

Kompetenzabgabebereitschaft erfordern als diese. Vielmehr müssen hier der übergeordneten Ins-

tanz verbindliche Fallallokationsrechte zugewiesen werden, die von allen teilnehmenden Juris-

diktionen auch zu respektieren sind. Jene Akzeptanz erscheint auch für die effektive Ausübung 

der Kontroll- und Streitschlichtungsfunktion von wesentlicher Bedeutung.  

Weil die Variationen  und  also ähnlichen Anforderungen an die Bereitschaft zur Abgabe 

politischer Kompetenzen wie die Interstate-trade-Regeln unterliegen, wenn sie eine zur Konsis-

tenz nationaler Wettbewerbsregeln bei Interstate-trade-Regeln vergleichbare Regel-Konsistenz 

sicherstellen sollen, sind die als organisatorische Alternativen dieser Regeln anzusehen.  

3.2.2.4. Zusammenfassung des Kapitels 3.2.2. 

Wie die Diskussion des WdW-Typs II unter dem Aspekt der Leitfadenpunkte (vgl. Abbildung 

15) zeigt, impliziert jener (anders als der über den alleinigen Yardstick-Prozess getriebene 

WdW-Typ I) neben der Möglichkeit einer Race-to-the-top-Entwicklung bezüglich des Wettbe-

werbsschutzes auf nationalen und internationalen Gütermärkten auch die Möglichkeit eines ne-

gativen (also in vermindertem nationalem und dadurch auch internationalem Wettbewerbsschutz 

resultierenden) Ausgangs in Form des tendenziellen race to the bottom. Deswegen sind für die 

                                                 
827 Bei der USW- bzw. X-Plus-Regel erfolgt die Zuordnung der Entscheidungs- und Durchsetzungskompetenzen zu-

gunsten der über- oder untergeordneten Ebene anhand eines konkret formulierten Interstate-trade-Kriteriums 
und innerhalb der untergeordneten Ebene idealerweise mit Hilfe eines Leitjurisdiktionensystems mit dem Behör-
dennetzwerk als einer Kompetenz-Kompetenz. Bei dem Auswirkungs- bzw. Inländerprinzip erfolgt diese Zuord-
nung mit Hilfe eines klassischen Leitjurisdiktionensystems mit der übergeordneten Kontrollinstanz als einer 
Kompetenz-Kompetenz.  
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ihm zugrunde zu legende Wettbewerbsordnung institutionelle Arrangements zu finden, die uner-

wünschte private als auch jurisdiktionelle Verhaltensweisen verhindern. Diese Arrangements 

wurden hier vor allem in Form von Kompetenzabgrenzungskriterien (vgl. Kapitel 3.2.2.2.) ent-

wickelt. Diese wurden weiter untersucht (vgl. Kapitel 3.2.2.3.) bezüglich der Anforderungen an 

ihre Funktionsfähigkeit, ihrer Fähigkeit zur Eindämmung von Race-to-the-bottom-Tendenzen bei 

gleichzeitiger Beibehaltung einer gewissen WdW-Intensität wie auch der Frage der Sicherstel-

lung eines bestimmten Grades an politischer Durchsetzbarkeit (hier vor allem anhand der Über-

prüfung empirischer Relevanz einzelner Designs).  

Weil die Instrumente zur Erfüllung einzelner Teilaspekte häufig ambivalente Wirkungen aufwei-

sen, indem die Bessererfüllung eines von diesen potenziell kontraproduktiv auf die Erfüllung des 

anderen wirkt, erschien eine eindeutige Identifikation des optimalen institutionellen Designs für 

die gesuchte Wettbewerbsordnung nicht möglich. Vielmehr galt es sich auf einen Kompromiss 

einzulassen. Dabei war eine Variationenmenge zu bestimmen, deren Elemente grundsätzlich po-

litisch durchsetzbar sind, die gleichzeitig aber auch den Anforderungen eines Mindestmaßes an 

politischer Kompetenzabgabebereitschaft entsprechen und ein ausgewogenes Verhältnis aufwei-

sen zwischen dem Erfüllungsgrad der Forderung internationaler Konsistenz nationaler Wettbe-

werbsregeln und der Sicherstellung der Systemlernfähigkeit. Alle Variationen innerhalb dieser 

Menge (siehe auch die grün markierten Flächen in den folgenden Abbildungen 21a-b zu geeigne-

ten institutionellen Designs einer Wettbewerbsordnung für den WdW-Typ II) sind als grundsätz-

lich geignete Alternativen für die Ausgestaltung der Wettbewerbsordnung anzusehen. Die Wahl 

einer konkreten Form ist daher nur möglich unter Berücksichtigung der speziellen Situation kon-

kreter Ländergruppierungen, die an der Zusammenarbeit im Bereich der Wettbewerbspolitik in-

teressiert sind. Diese Situation lässt sich beispielsweise beschreiben durch den wirtschaftlichen 

Entwicklungsstand und bisherigen Erfahrungsumfang mit Wettbewerbspolitik, oder durch den 

Grad der Bereitschaft zur Schaffung einer untersuchungs- und entscheidungsaktiven oder aber 

einer nur Fallallokation, Kontrolle und Streitschlichtung betreibenden übergeordneten Behör-

de.828 

                                                 
828 Zur Idee eines „best policy mix that we can offer” in Form einer Kombination von „regional, decentralized and 

centralised approaches”, also einer Nichtfestlegung auf einen Entweder-oder-Ansatz siehe auch Lowe (2003), 
S. 147. Vgl. auch Bätge (2009), S. 314 und Fox (2003b), S. 928. 
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Abbildung 21a-b: Geeignete institutionelle Designs der Wettbewerbsordnung für den WdW-Typ II 

  

Quelle: Eigene Modifikation der Abbildungen von Budzinski (2002a), S. 487 und Mitschke (2008), S. 54. 

 

Im Folgenden soll entsprechend der Vorgehensweise beim WdW-Typ I auch im Rahmen des Ka-

pitels 3.2.3. überprüft werden, inwiefern die im Kapitel 3.2.2. identifizierten Verhaltensweisen 

und somit auch der durch den Transmissionskanal des internationalen Güterhandels angetriebene 

WdW empirisch nachgewiesen werden können. Nachdem bereits im Kapitel 3.2.2. konkrete An-

sätze zwischenstaatlichen Wettbewerbsrechts besprochen wurden, um die Frage nach deren poli-

tischer Durchsetzbarkeit zu beantworten, soll im Vordergrund der folgenden Überprüfung die 

Frage nach der Existenz der Lernprozesse stehen, die sich - ausgehend von der Ergänzung der 

Annahme des freien Informationsflusses um die internationale Gütermobilität - in der Realität er-

geben müssten, um den WdW-Typ II zu bewirken. Hierbei handelt es sich neben dem Erlernen 

der Strategie der Erhöhung des inländischen Wettbewerbsschutzes in erster Linie um das Erler-

nen des strategischen bzw. permissiven Einsatzes der Wettbewerbspolitik wie auch um das Erler-

nen der Wege, sich vor dem Einsatz solcher Wettbewerbspolitik durch die anderen zu schützen 

(was bei nachgewiesener empirischer Relevanz strategischer bzw. permissiver Wettbewerbspoli-

tik die Voraussetzung dafür darstellt, dass der WdW-Typ II nicht in einem race-to-the-bottom-

Szenario endet).  

3.2.3. Empirische Relevanz 

Um sich (ähnlich zur Vorgehensweise im Kapitel 3.1.3) nur auf die Lernprozesse zu konzentrie-

ren, die für den dargestellten WdW-Typ relevant sind (d. h. auf solche, die durch den Transmis-

sionskanal des internationalen Informationsflusses und des internationalen Handels bewirkt wur-
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den), gilt es jene zuerst unter Berücksichtigung der Annahmen, die diesem konkreten WdW-Typ 

zugrunde liegen, einzugrenzen. Im Folgenden werden Beispiele vorgestellt für das Erlernen des 

Umgangs der Jurisdiktionen mit der Situation des Freihandels. Diese kann den Einsatz der Wett-

bewerbspolitik als eines Instruments zur Erhöhung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit hei-

mischer Unternehmen nach Vorbild der Szenarien Ia-b oder aber IIa-d (vgl. Tabelle 4 aus Kapi-

tel 3.2.1.2.2.) bewirken. Auch können in einem Zustand mit Freihandel Beispiele für das Erler-

nen des Umgangs mit derart agierenden Jurisdiktionen aus der Sicht der anderen Länder beo-

bachtet werden.  

Tabelle 4: Mögliche Formen des WdW als eines durch Außenhandel und freien Informationsfluss indu-
zierten Regulierungswettbewerbs  

 
Quelle: Kerber/Budzinski (2004), S. 40-46 und Version (2003), S. 16 f. 

 

Diese Lernprozesse können nur für Märkte gezeigt werden, deren Güter international handelbar 

sind (Stichwort: endogene Grenzen des WdW-Typs II). Auch kann darüber hinaus nur auf dieje-

nige Lernprozesse hingewiesen werden, die mit (privaten) Verhaltensweisen einhergehen, die 

(1.) entweder vergleichsweise häufig das Einfallstor strategischer Wettbewerbspolitik als einer 

jurisdiktionellen Strategie im WdW-Typ II darstellen, oder aber (2.) aufgrund von nicht mitein-

ander koordinierten nationalen Wettbewerbspolitiken nicht effizient verfolgt werden können und 

deswegen von privaten Akteuren strategisch betrieben werden können. 

Somit werden vor allem die Lernprozesse zu nennen sein, die durch Unternehmenszusammen-

schlüsse und strategische Allianzen (Punkt 1 oben) oder aber (Hardcore-)Kartellen (Punkt 2 

oben)829 hervorgerufen wurden. Gestützt wird diese Schlussfolgerung auch durch die bereits 

mehrmals betonte Tatsache, dass Konflikte zu den wichtigsten treibenden Kräften der Lernpro-

zesse gehören. So birgt vor allem der Bereich der Unternehmenszusammenschlüsse viel Kon-

                                                 
829 Eine große Ausnahme sind hier die Exportkartelle, deren strategische Befreiung aus dem einheimischen Kartell-

verbot zu jurisdiktioneller strategischer Wettbewerbspolitik gehört und somit eher dem Fall 1 zuzuordnen wäre. 
Diesem Fall zuordnen lassen sich weiter auch vertikale abgestimmte Verhaltensweisen, die jurisdiktionell geför-
dert oder zumindest zum Zweck der Herbeiführung einer Marktzugangsbeschränkung gedultet werden. 



 241

fliktpotenzial. Die Gründe hierfür liegen in national divergierenden technischen Methoden zur 

Durchsetzung der - zum großen Teil übereinstimmenden materiellrechtlichen – Regelungen oder 

in grundsätzlich divergierenden Regelungen.  

Die potenziellen Lernprozesse für die Szenarios Ia-b, in welchen die Erhöhung des einheimi-

schen Wettbewerbsschutzes als ein geeignetes Instrument zur Erhöhung der internationalen 

Wettbewerbsfähigkeit einheimischer Unternehmen oder aber zum Schutz einheimischer Konsu-

menten angesehen wird, sind im Folgenden als Gruppe I-I zu bezeichnen. Sie sind (insbesondere 

für das Szenario Ib) durch den Bezug auf die unter Punkt 2 genannten Verhaltensweisen (in ers-

ter Linie Kartellabsprachen, die den Handel auf internationalen Gütermärkten beschränken) zu 

demonstrieren. 830 Die potenziellen Lernprozesse innerhalb der Szenarios IIa-c, in welchen eine 

Verminderung des einheimischen Wettbewerbsschutzes eine Strategie zur Erhöhung der interna-

tionalen Wettbewerbsfähigkeit einheimischer Unternehmen darstellt, fallen dagegen in die Grup-

pe I-II. Sie sind primär durch den Bezug auf die unter Punkt 1 genannten Verhaltensweisen (vor 

allem Zusammenschlüsse von Unternehmen gleicher Jurisdiktionszugehörigkeit mit wettbe-

werbsbeschränkenden Effekten auf die internationalen Gütermärkte) zu demonstrieren.  

Die Lernprozesse, die sich als jurisdiktionelle Reaktionen auf die in der Gruppe I-I und I-II abge-

bildeten Verhaltensweisen ergeben, fallen in Gruppe II. Deren Schwerpunkt liegt somit in der 

Frage nach dem handelsgetriebenen Erlernen institutioneller (Abwehr-)Arrangements (wie bei-

spielsweise des Auswirkungsprinzips).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
830 Siehe Kapitel 3.2.3.1.1. Im Kapitel 3.2.3.1.2. werden dagegen Lernprozesse beschrieben, die aus zunehmender 

Anzahl bilateraler Handelsbakommen resultieren. 
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3.2.3.1. Gruppe I-I 

Wie in den Ausführungen zu den Szenarien Ia-b (vgl. Kapitel 3.2.1.2.2.) bereits erläutert, ist die 

Erhöhung des nationalen Wettbewerbsschutzes (in Form eines strengeren Wettbewerbsrechts 

bzw. im Falle einer vorherigen Nicht-Existenz in Form seiner Einführung) als eine Hauptstra-

tegie im WdW-Typ II insbesondere kleinen offenen Ländern zuzuschreiben. Diese sind aufgrund 

von vergleichsweise kleinen Binnenmärkten auf den Absatz auf dem Weltmarkt angewiesen 

bzw. möchten ihre einheimischen Konsumenten vor den Wettbewerbsbeschränkungen auf den 

internationalen Gütermärkten schützen, die sich im Inland auswirken. Um die empirische Rele-

vanz einer derartigen Reaktion auf die internationale Handelsliberalisierung zeigen zu können, 

soll im Folgenden nach Länderbeispielen gesucht werden, deren Einführung der Wettbewerbspo-

litik bzw. ihre strengere Ausgestaltung in Verbindung mit dem Wunsch gebracht werden kann, 

die inländischen Konsumenten vor Wettbewerbsbeschränkungen zu schützen bzw. die Wettbe-

werbsfähigkeit inländischer Unternehmen auf internationalen Gütermärkten zu stärken. 

Für den ersten Fall stellt die empirische Relevanz der durch die Handelsliberalisierung induzier-

ten Zunahme an grenzüberschreitenden Wettbewerbsbeschränkungen eine wichtige Existenzvor-

aussetzung dar, die es hier auch zu demonstrieren gilt. Dem zweiten Fall könnte die Vorstellung 

zugrunde liegen, dass (um den Absatz auf den ausländischen Gütermärkten zu sichern) im Rah-

men von bilateralen bzw. regionalen Handelsabkommen eine Verpflichtung zur Einführung einer 

Wettbewerbspolitik bzw. ihrer strikten (oder strikteren) Ausgestaltung als eine Voraussetzung 

für die Marktöffnung durch den Handelspartner eingegangen wird. 

 

3.2.3.1.1. Einführung bzw. striktere Ausgestaltung einheimischer Wettbewerbspolitik in Folge von 
Handelsliberalisierung  

Um eine geeignete Basis für die Beispiele einer durch Handelsliberalisierung induzierten Einfüh-

rung der Wettbewerbspolitik bzw. ihrer strikteren Ausgestaltung zu schaffen, sei zunächst auf 

die privaten internationalen Wettbewerbsbeschränkungen der 90er-Jahre des letzten Jahrhunderts 

eingegangen.  

Während zwischen den Weltkriegen 179 Fälle internationaler Kartelle identifiziert werden konn-

ten, die zwischen 1929 und 1937 ungefähr 40 Prozent des Welthandels ausmachten, sind die in-

ternationalen Kartelle nach dem Zweiten Weltkrieg selten geworden, „until they reappeared in 
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the course of market globalisation“831. Daher kann ihre vermehrte Bildung auch als Folge der Li-

beralisierung und Internationalisierung nationaler Märkte betrachtet werden.832  

Die folgende Tabelle vermittelt einen Überblick über einige der zwischen 1999 und 2003 aufge-

deckten internationalen (sich also durch die Beteiligung von privaten Akteueren aus mindestens 

zwei unterschiedlichen Jurisdiktionen auszeichnenden) Hardcore-Kartelle. Diese entsprachen 

mehr als einem Viertel der in jenem Zeitraum insgesamt aufgedeckten über 150 internationalen 

Kartelle und wurden von privaten Unternehmen aus mehr als 30 Jurisdiktionen betrieben.833 

                                                 
831 Budzinski (2008), S. 14. Vgl. auch ICPAC-Bericht (2000), S. 165. 
832 Vgl. Künschelrath (2002), S. 141. 
833 Vgl. Buzinski (2008), S. 14. 
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Tabelle 6: Recent International Cartels Investigated by the US Department of Justice and the EK 

 
Quelle: Levenstein/Suslow (2004), S. 807 ff.; Levenstein/Suslow/Oswald (2002), S. 50 ff. 

Dass wir uns hier auf die bereits aufgedeckten Fälle stützen müssen, stellt unter dem Aspekt der 

Verwendbarkeit der Daten eine relativ große Einschränkung dar. Denn es ist zu erwarten, dass 



 245

die kleinen offenen Länder, für welche die Szenarien Ia-b relevant sein könnten, vor allem Ent-

wicklungs- bzw. Schwellenländer sind. Die Beispiele für die internationalen Wettbewerbsbe-

schränkungen – als Beschleuniger der Einführung bzw. strikteren Ausgestaltung der Wettbe-

werbspolitik – sind dagegen aus einer Menge von Fällen auszuwählen, die von europäischen 

bzw. US-amerikanischen Wettbewerbsbehörden aufgedeckt wurden und sich somit in erster Li-

nie auch in diesen Märkten (anstatt derjenigen der Entwicklungs- bzw. Schwellenländer) ausge-

wirkt haben. Wie in der Tabelle 6 farblich gekennzeichnet, lassen sich trotz dieser Einschrän-

kung einige Fälle identifizieren, die der Schnittmenge beider Kriterien (von der EU bzw. den 

USA aufgedecktes Kartell + potenzielle Wirkung der Wettbewerbsbeschränkung in einem Ent-

wicklungs- bzw. Schwellenland) zugeordnet werden können (rote Markierung). In Kombination 

mit den grünen Feldern, welche die Verhaltensweisen ohne jegliche Beteiligung der Unterneh-

men aus den Entwicklungsländern markieren, kann darüber hinaus konstatiert werden, dass die 

meisten der rot gekennzeichneten Fälle ausschließlich von Unternehmen der Industrieländer aus-

gingen. In diese Kategorie fallen auch die größten internationalen Kartellfälle der 90er-Jahre: 

Graphite electrodes, Citric acid und Seamless steel tubes, deren Auswirkungen international 

spürbar waren und die „a significant percentage of the product to developing countries“ expor-

tierten.834 

Neben diesen von der Wirkungsrichtung her relativ eindeutig zuordnenbaren Beispielen lässt 

sich in der Gesamtbetrachtung aber auch bei allen anderen Fällen eine in Richtung der Entwick-

lungs- und Schwellenländer (E- und S-Länder) verzerrte Betroffenheit belegen. So ergeben die 

Untersuchungen von Levenstein/Suslow/Oswald (2003), in die 32 der in Tabelle 6 dargestellten 

Kartelle einbezogen wurden, dass Cartelized-goods-Importe ungefähr 12 Prozent der Gesamtim-

porte der E- und S-Länder bzw. ungefähr 3 Prozent ihres BIPs ausmachten, während in den In-

dustrieländern (trotz höheren Gesamtwertes der Cartel-affected-Importe im Umfang von 157,9 

Mrd. $ im Vergleich zu 54,7 Mrd. $ der E- und S-Länder) nur ungefähr 5 Prozent der Gesamt-

importe bzw. 0,9 Prozent des BIPs betroffen waren.835  

Zur Untermauerung dieser verzerrten Wirkungsrichtung ist das umfangreiche Vitaminkartell her-

vorzuheben. Es hatte (vgl. Tabelle 6) in den 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts Preisabspra-

chen bezüglich 16 Vitaminsorten durchgeführt mit dem Ergebnis einer Preiserhöhung um (je 

nach Produkt) 60-100 Prozent.836 Wie die UNCTAD (2003) angibt, wirkte sich dieses Kartell 

                                                 
834 Levenstein/Suslow/Oswald (2003), S. 10. Zu den Auswirkungen siehe bspw. Winslow (2000), S. 12 oder ICPAC 

(2000), S. 171f.. Hiernach bewirkte das graphite electrodes– Kartel einen Weltpreisanstieg um 60- 80 Prozent, 
während der Preis des citric acid in Folge der Kartellierung um 50 Prozent wuchs.  

835 Levenstein/Suslow/Oswald (2003), S. 32. Die Daten sollten dabei aufgrund der Datenlage als obere Grenzen ver-
standen werden.  

836 Vgl. Winslow (2000), S. 24, Connor (2008), S. 5. Vgl. auch ICPAC (2000), S. 173. 
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neben vielen (Wettbewerbspolitik betreibenden) Industrieländern vor allem in E- und S-Ländern 

aus, die über kein Wettbewerbsrecht verfügen.837 Erwartungsgemäß führten die Vitaminpreisab-

sprachen in diesen Ländern auch zu stärkeren negativen Effekten (vgl. die folgende Abbildung). 

Abbildung 22: Impact of the vitamins cartel on import bills by continent 

 
Quelle: UNCTAD (2003), S. 37. 

Darüber hinaus konnten Clarke/Evenett (2002) empirisch belegen, dass „exports from countries 

where the cartel conspirators were located to those nations in Africa, Europe, and Latin Ameri-

ca that did not have anti-cartel laws tended to grow faster than those nations that did have such 

laws“. Dies entspricht einer beabsichtigten Ausrichtung des abgestimmten Verhaltens gegen 

Länder ohne ein Wettbewerbsrecht.838 

Wie Tabelle 7 entnommen werden kann, fiel das Ausmaß dieser Diskriminierung zwischen den 

Bestimmungsländern der kartellierten Vitaminexporte in Europa viel stärker aus als in Afrika 

bzw. Lateinamerika. Dies ist vor allem auf die vergleichsweise starke Abschreckungswirkung 

der europäischen Kartellgesetze zurückzuführen.839 Connor (2004) nennt eine solche „aware-

ness“ beteiligter Unternehmen „of the antitrust risks“, indem jene die Höhe der Monopolgewinne 

gegen die Wahrscheinlichkeit der Entdeckung und Bestrafung abwägen, eine einzigartige Eigen-

schaft moderner (also nach 1990 entdeckter) internationaler Kartelle.840  

                                                 
837 Vgl. UNCTAD (2003), S. 39, Tabelle 2. Um das Ausmaß der Auswirkungen auf die E- und S- Länder zu demon-

strieren, sind hier einige der betroffenen, also die „cartelized products“ importierenden Länder zu nennen. Diese 
waren: Thailand, Kolumbien, Indonesien, Venezuela, Iran, Ägypten, Pakistan, Philippinen, Honduras, Indien, 
Malaysia, Ecuador, Saudi Arabien, Maroko, Algerien, Guatemala, Nigeria, Bangladesh, Syrien, Paraguay, Tune-
sien, Vietnam, Costa Rica, Bolivien, Zimbabwe, Jordanien, Jamaica, Kenya, Ghana, Nepal, Nicaragua,Senegal, 
Äthiopien, Yemen, Togo, Angola, Haiti, Niger usw.  

838 Clarke/Evenett (2002), S. 3. Vgl. auch OECD (o.J.), S. 5. 
839 Vgl. Clarke/Evenett (2002), S. 4. Vgl. auch WTO (2002), S. 4 mit dem Hinweis, dass „in fact, hardcore cartels 

tend to operate wherever countries lack legislative and other tools to deal with them“.  
840 Connor (2004), S. 242. 
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Tabelle 7: Diskriminierung zwischen den Bestimmungsländern der Vitaminkartell-Exporte nach Regio-
nen 

 
Quelle: Clarke/Evenett (2002), S. 8. Auch wenn der vermutete Zusammenhang (also verstärkte Importaktivitäten 
des Kartells in Länder ohne Kartellgesetze) in den meisten Fällen bestätigt wird, ist hier nicht von einer einfachen 
Kausalität auszugehen und die Existenz weiterer mitwirkender Effekte zu beachten.  

Neben der mit den beschriebenen Wirkungen internationaler Hardcore-Kartelle der 90er-Jahre 

des letzten Jahrhunderts einhergehenden Schädigung der Konsumenten in Ländern ohne Wettbe-

werbsrecht soll auch die potenzielle Schädigung ihrer (exportierenden) Produzenten nicht außer 

Acht gelassen werden. Auch wenn jene möglicherweise in einigen Fällen von dem „industry pri-

ce umbrella“ der internationalen Kartelle mitprofitieren konnten, gilt es zu beachten, dass die 

Kartelle in der Regel nach Wegen suchten, „[to] block or slow entry by developing country pro-

ducers“ (beispielsweise durch Androhung von Antidumping-Verfahren oder patent pooling).841 

In der Folge ergaben sich negative Auswirkungen auf die von den nicht teilnehmenden Produ-

zenten exportierten Mengen.842  

Somit können nicht nur ausreichend Nachweise erbracht werden für die zunehmende Existenz 

internationaler privater Wettbewerbsbeschränkungen, sondern auch für die durch sie bewirkte 

Schädigung von bzw. ihre verstärkte Ausrichtung auf Länder ohne aktiv betriebene Wettbe-

werbspolitik. Daher erscheint die Frage nach der Realisierung der offensichtlich am besten ge-

eigneten Lösung dieser Probleme, also „to take action directly against those cartels as the Uni-

ted States and the European Union have done“, naheliegend.843  

 
                                                 
841 Levenstein/Suslow/Oswald (2003), S. 7. Sie belegen die obige Behauptung mit Beispielen aus der Tabelle 6 (wie 

dem Steel-beam-, Graphite-electrode-, Ferrosilicon-, oder Citric-acid-Fall). Evenett/Levenstein/Suslow (2002), 
S. 33 nennen für einige Fälle aus der Tabelle 6 „anecdotal evidence points“ für den Aufbau von gegen nicht Kar-
tellmitglieder (vor allem aus E- und S-Ländern) gerichteten Eintrittsschranken. Vgl. auch Connor (2008), S. 161 
zum Citric-acid-Fall. 

842 Vgl. Evenett (2004), S. 5. Vgl. auch UNCTAD (2003), S. 16. 
843 Levenstein/Suslow (2004), S. 843. Vgl. auch UNCTAD (2003b), S. 27 f.  
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Länderbeispiele  

Obwohl es nicht möglich sein wird, konkrete Beispiele aufzuzählen, innerhalb welcher Länder 

eine Einführung der Wettbewerbspolitik bzw. ihre strengere Ausgestaltung als eine unmittelbare 

Reaktion auf eine erfolgte Schädigung durch internationale private Wettbewerbsbeschränkungen 

beschlossen wurde, können zumindest Vermutungen über eine derartige Entwicklung geäußert 

werden.844 Angesichts empirischer Untersuchungen, nach denen „countries notice the need for 

an effective competition law as a complement to increased openness and also the potential of 

competition law to be used against abuses of market power by mutinational enterprises and car-

tels only in the longer run“,845 müssen diese Beispiele auch nicht unbedingt im Zeitraum des 

Kartellbestehens bzw. im Zeitraum unmittelbar nach seiner Aufdeckung liegen. So verweisen 

Levenstein/Suslow im Jahr 2004 auf die zu beobachtenden Bemühungen von Schwellenländern 

(wie Südkorea oder Brasilien) bzw. Entwicklungsländern (wie Ägypten, Vietnam oder Nepal), 

eine Wettbewerbspolitik einzuführen bzw. neu auszugestalten.  

Im Fall von Südkorea, das bereits seit 1980 über ein Wettbewerbsrecht verfügt, startete im Jahr 

2001 das sog. Clean Market Project. Es wandelte den „piecemeal approach to competition poli-

cy“ der KTFC mit „ex post corrective measures in response to anti-competitive complaints“  in 

einen umfangreichen proaktiven Ansatz mit eigeninitiierten Untersuchungen um.846 Infolgedes-

sen wurde Südkorea (dessen Wettbewerbsbehörde bis zum Jahr 2002 kein einziges Mal ihre 

Kompetenzen zur Verfolgung internationaler Kartelle einsetzte) „the first developing country to 

fine members on an international cartel“.847  

Ähnlich kam es im Jahr 2000 auch in Brasilien zu einer Gesetzgebung, die das bereits seit 1994 

bestehende Wettbewerbsrecht um neue Instrumente der Kartellverfolgung ergänzte. Implemen-

tiert wurde diese 2003 durch die Errichtung eines „intelligence centre for cartel investigation“ 

wie auch durch die Einführung eines Anti-Kartell-Programms, das auf das Aufbrechen von Kar-

                                                 
844 Gleichzeitig muss auch beachtet werden, dass derartige Entwicklungen kaum ausschließlich auf einzelne Ursa-

chen zuzückzuführen sind. Auch wenn die Erfahrung der Schädigung durch internationale Kartelle als anregend 
für die Entscheidung zur Einführung vom Wettbewerbsrecht bzw. seiner effektiveren Ausgestaltung identifiziert 
wird, schließt jene so eine gleichzeitige Mitwirkung weiterer Aspekte, wie beispielsweise einer grundsätzlichen 
politischen und wirtschaftlichen Neuorientierung des Landes in Richtung Demokratie und Marktwirschaft nicht 
aus.  

845 Kronthaler (2007), S. 85. 
846 WTO Trade Policy Review Republic of Korea (2004), S. 76. KTFC steht dabei für Korea Fair Trade Commissi-

on, also die zuständige Wettbewerbsbehörde.  
847 Levenstein/Suslow (2004), S. 843. Hierbei handelte es sich um die Mitglieder des Graphite-electrodes-Kartells, 

wie auch des Vitaminkartells. Wie dem WTO Trade Policy Review Republic of Korea (2008), S. 81 entnommen 
werden kann, „extraterritorial application of competition policy to pursue international cartels exporting to Ko-
rea has been maintained”. Die KTFC ermittelte dabei vor allem im Fall des Marine-transportation-Kartells, 
dessen Mitglieder (siehe auch Tabelle 6) zum Teil koreanische Unternehmen waren. Zur Schädigung Koreas 
durch das Vitaminkartell siehe auch Connor (2008), S. 389. 
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tellen gerichtet ist.848 Im Rahmen des OECD Reviews des brasilianischen Wettbewerbsrechts 

konnten daraufhin für den Zeitraum von 2000 bis 2005 substantielle Fortschritte in der Recht-

durchsetzung gegenüber (internationalen) Kartellen festgestellt werden.849  

Argentinien ging zwar – anders als Südkorea und Brasilien – nach der Reform nicht gleich gegen 

internationale Kartelle vor, war aber auch stark von diesen Absprachen betroffen (vor allem vom 

Vitamin- und Lysin-Kartell850). Auch hier wurde 1999 bzw. 2001 das 1980 eingeführte (jedoch 

erst in den 90er-Jahren implementierte) Wettbewerbsrecht revidiert.851 Im Rahmen des Law on 

the Protection of Competition (1999) wurden so „any acts or conducts relating to the production 

and exchange of goods or services“ verboten, die „the aim or effect of limiting, restricting, un-

dermining or distorting competition or market access“ haben.852 Dieses Verbot gilt entsprechend 

der erkannten Handlungsnotwendigkeit unabhängig davon, ob jene Verhaltensweisen innerhalb 

oder außerhalb des argentinischen Territoriums vorgenommen wurden, „insofar as [they have] 

potential effects on the Argentine market“ 853.  

In Lateinamerika konnte eine ähnliche Entwicklung auch in Chile beobachtet werden, einem 

Land, das – zusammen mit Brasilien, Mexiko, Kolumbien und Argentinien – mit am stärksten in 

der Region von dem Vitaminkartell betroffen war.854 Chile revidierte im Jahr 2003 (bzw. 2005) 

sein seit 1973 bestehendes Wettbewerbsrecht, das jetzt „applies to all Chilean or foreign indivi-

duals or companies, […] to the State itself [and] to foreign trade activities to the extent that they 

affect competition in the Chilean market“855. Darüber hinaus trat im Juli 2009 eine weitere Ge-

setzesänderung in Kraft, in deren Rahmen u. a. „new powers to combat hard core cartels“ an die 

zuständige Wettbewerbsbehörde übertragen wurden.856 

Während die bisher besprochenen Schwellenländer u. a. infolge zunehmender internationaler pri-

vater Wettbewerbsbeschränkungen zu einer besseren Ausgestaltung ihres Wettbewerbsrechts 

animiert wurden, führte Indien (als eines der mit am stärksten von den Vitaminkartellen betroffe-

nen Ländern ohne effektives Wettbewerbsrecht857) im Jahr 2002 den Competition Act ein. Er er-

                                                 
848 WTO Trade Policy Review Brazil (2004), S. 89. Vgl. auch WTO Trade Policy Review Brazil (2009), S. 73. 
849 WTO Trade Policy Review Brazil (2009), S.  72. Brasilien ging vor allem gegen das Vitamin-, das Lysin- wie 

auch das Graphite-electrodes-Kartell vor (vgl. Tabelle 6). Levenstein/Suslow (2004), S. 844. Zu Vitaminkartell 
vgl. auch Connor (2008), S. 390. 

850  Vgl. UNCTAD (2003), S. 39 zu Argentiniens Betroffenheit durch das Vitaminkartell. Zu Lysin-Kartell 
vgl.Connor (2008), S. 229. 

851 WTO Trade Policy Review Argentina (1998), S. 89. 
852 WTO Trade Policy Review Argentina (2007), S. 81. 
853 WTO Trade Policy Review Argentina (2007), S. 81. 
854 Vgl. UNCTAD (2003), S. 39. 
855 WTO Trade Policy Review Chile (2009, Februar), S. 63. 
856 WTO Trade Policy Review Chile (2009, November), S. 64. 
857 Vgl. UNCTAD (2003), S. 39 zu Indiens Betroffenheit durch das Vitaminkartell. Auch wenn diverse Quellen wie 

z. B. UNCTAD (2000), S. 9 oder UNCTAD (2007) für Indien das Jahr 1969 als Zeitpunkt der Einführung des 
Wettbewerbsrechts nennen, soll betont werden, dass bis ins Jahr 2000 die tatsächliche Durchsetzung des Mono-
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laubt es der neu einzurichtenden Wettbewerbsbehörde u. a., „to take action against cartels and 

other anti-competitive practices originating outside India but affecting Indian markets and con-

sumers“ 858. Auch wenn dessen Implementierung im Jahr 2007 noch nicht abgeschlossen war, 

konnte die Zeit seit 2002 genutzt werden für ausführliche Trainings im Hinblick auf die „core 

enforcement activities e.g. relating to cartels“ im Rahmen technischer Assistenz internationaler 

Organisationen.859  

Ägypten bekam ebenfalls die Auswirkungen des Vitaminkartells zu spüren, in erster Linie aber 

die Auswirkungen des Abwasserkonstruktionskartells in den 90er-Jahren, das ausschließlich auf 

dieses Land ausgerichtet war. Im Jahr 2005 wurde hier das Wettbewerbsrecht eingeführt, wel-

ches „stipulates that sanctions apply in respect of all prohibited activities that have an effect in 

Egypt, even if committed abroad“.860  

Auch Nicaragua, ebenfalls betroffen von den Vitaminkartellen, führte im Jahr 2006 ein Wettbe-

werbsrecht ein, das den internationalen Standards für die Bekämpfung wettbewerbsbeschränken-

der Praktiken entsprach.861  

Darüber hinaus zeigten sich einige weitere Betroffene der Vitaminkartelle (wie Ghana, Bangla-

desch oder Swasiland) in letzten Jahren durchaus bemüht, ein Wettbewerbsrecht einzuführen. In 

Ghana „a draft bill has been under consideration for several years, but has not been enacted “.  

In Swasiland „an incipient structure for competition policy […] contained the Fair Trading Act, 

2001, and the Competition Bill, 2002, which in January 2003 was still before Cabinet“. Schlies-

slich ist in Bangladesch „the need for an operational competition law to address anti-competitive 

practices of domestic and foreign enterprise“  seit dem Jahr 2006 spürbar.862 Den Bemühungen 

dieser Länder ist dabei gemeinsam, dass sie mit der vorgesehenen Einführung des Wettbewerbs-

rechts vor allem den Schutz der einheimischen Konsumenten(rechte) bezwecken, der aktuell als 

                                                                                                                                                             
polies and Restrictive Tra-de Practices Act aus dem Jahr 1969 wie auch des Consumer Protection Act aus dem 
Jahr 1986 sehr gering ausfiel. Vgl. WTO Trade Policy Review India (2002), S. 85. Deswegen wird hier erst der 
Beschluss des Competition Act im Jahr 2002 als der eigentliche Einführungszeitpunkt der Wettbewerbspolitik in 
Indien betrachtet.  

858 WTO Trade Policy Review India (2007), S. 95. 
859 WTO Trade Policy Review India (2007), S. 96 f.  
860 WTO Trade Policy Review Egypt (2005), S. 45. Als verboten gelten „various practices and agreements conside-

red as anti-competitive per se: e.g. price collusion, production-restriction agreements, market sharing, and ar-
rangements in the tendering process”, wie auch der Mißbrauch von Marktmachtpositionen. Im Gesetz enthalten 
sind auch Regelungen zu Unternehmenszusammenschlüssen. 

861 WTO Trade Policy Review Nicaragua (2006), S. 51 f. Entsprechend der in Fn. 844 betonten Tatsache, ist für Ni-
caragua zu beachten, dass hier die Einführung des Wettbewerbsrechts ein Teil der grundelegenden Liberalisie-
rungsstrategie im Rahmen der Transformation in eine Marktwirschaft, wie auch „one of the conditions for the 
World Bank's Poverty Reduction Support Credit“ war. 

862 WTO Trade Policy Review Ghana (2008), S. 40. WTO Trade Policy Review Kingdom of Swaziland (2003), 
S. A5-333. Nach UNCTAD (2007) hat sich an der oben beschriebenen Lage in Swaziland noch nichts geändert. 
Zu Bangladesch vgl. WTO Trade Policy Review Bangladesh (2006), S. 90 wie auch Raihan (2007), S. 217. 
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mangelhaft empfunden wird.863 Somit lassen sich jene Länder auch der Gruppe zuordnen, deren 

Mitglieder eine Einführung des Wettbewerbsrechts als Reaktion auf eine Schädigung durch in-

ternationale private Wettbewerbsbeschränkungen erwägen.  

3.2.3.1.2. Handelsinduzierte Anreize zur Wettbewerbspolitikeinführung bzw. striktere Ausgestal-
tung einheimischer Wettbewerbspolitik durch bilaterale oder regionale Handelsabkom-
men 

Bilaterale bzw. regionale Handelsabkommen ermöglichen es den Ländern mit vergleichsweise 

kleinen einheimischen Binnenmärkten, durch die gegenseitige Marktöffnung den Zugang inlän-

discher Produkte zu den ausländischen Gütermärkten zu sichern. Damit können diese Abkom-

men als eine Art Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit inländischer Unternehmen auf ausländi-

schen Märkten verstanden werden. Dass solche (Handels-)Verträge (insbesondere dann, wenn 

sie zwischen Ländern mit unterschiedlicher Wettbewerbskultur abgeschlossen werden) wettbe-

werbspolitische Klauseln enthalten, wurde bereits mehrmalig erwähnt (vgl. Fn. 738). An dieser 

Stelle sollen vor allem konkrete Beispiele für Länder gefunden werden, die infolge der Ver-

pflichtungen aus derartigen Verträgen ein Wettbewerbsrecht eingeführt oder strikter ausgestaltet 

haben bzw. die Einführung planen.  

Als erstes Beispiel ist Singapur zu nennen. Lange Zeit war es davon überzeugt, dass eine Wett-

bewerbsordnung für ein kleines offenes Land überflüssig sei, bis es 2006 doch ein Wettbewerbs-

recht einführte.864 Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Singapur im Jahr 2003 mit den USA 

ein Freihandelsabkommen abgeschlossen hat, in dessen Kapitel 12 es sich verpflichtete, „to 

enact general competition legislation by January 2005“,865 liegt hier die (handelsinduzierte) Mo-

tivation für die Einführung des Wettbewerbsrechts auf der Hand.  

Eindeutig erscheint die Lage auch bei der Einführung des Wettbewerbsrechts durch Mexiko. Da-

mit wurde die im NAFTA-Vertrag eingegangene Verpflichtung „to adopt or maintain measures 

to proscribe anticompetitive business conduct“ erfüllt.866 Auch die Einführung des Wettbewerbs-

rechts durch Vietnam im Jahr 2004 lässt sich mit dem 2002 in Kraft getretenen bilateralen Han-

delsabkommen mit den USA in Verbindung bringen. Bui (2006) nennt u. a. die Wettbewerbsge-

                                                 
863 Zu Bangladesh vgl. Raihan (2007), S. 217. Zu Swaziland vgl. WTO Trade Policy Review Kingdom of Swaziland 

(2003), S. A5-333. Hier werden als Schwerpunkte des Fair Trading Acts: „consumer and […] intellectual pro-
perty protection” betont.  

864 Vgl. Bätge (2009), 171. 
865 Vgl. Free Trade Agreement (FTA) USA-Singapor (2003), S. 133. 
866 Vgl. FTA USA-NAFTA-Länder (1994), Art. 1501. Auch wenn einige Quellen das Jahr 1992 als den Zeitpunkt 

der Einführung vom Wettbe-werbsrecht in Mexiko nennen, widerspricht dies der oben angeführten Behauptung 
insofern nicht, als dass der NAFTA-Vertrag im Jahr 1994 in Kraft trat, jedoch aber schon eher verabschiedet 
wurde.  
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setze als Rechtsnormen der vietnamesischen Wirtschaftsverfassung, die „nach der Forderung des 

BTA[…] neu erlassen werden [mussten]“.867 

Auch wenn die USA (ähnlich wie die EU) in den letzten zehn Jahren einige weitere bilaterale 

Handelsabkommen (sowie sog. Trade and Investment Framework Agreements) abgeschlossen 

haben (um sich auf diesem Weg trotz stockender WTO-Verhandlungen den Eintritt in neue 

Märkte zu sichern), wird auf diese nicht weiter eingegangen, da sie mit Ländern abgeschlossen 

wurden, die bereits über langjährige Erfahrungen mit Wettbewerbspolitik verfügen, und somit 

vor allem auf weiterführende Kooperationsabsprachen ausgerichtet waren.868 

Von den Handelsabkommen der EU mit Nicht-EU-Ländern sind im Hinblick auf die hier zu-

grunde liegende Fragestellung vor allem die mit den Ländern des Mittelmeerraums (ohne Zu-

trittsperspektive) im Rahmen der Nachbarschaftspolitik abgeschlossenen Association Agree-

ments zu nennen.869 Die oben angesprochene Einführung des Wettbewerbsrechts in Ägypten im 

Jahr 2005 erscheint so neben den negativen Auswirkungen internationaler Kartelle vor allem von 

dem Abkommen Ägyptens mit der EU motiviert zu sein, das 2001 abgeschlossen wurde und 

2003 in Kraft trat. In dessen Rahmen (Art. 34(2)) verpflichtet sich Ägypten, „within five years of 

the entry into force of the Agreement, [to] adopt by decision the necessary rules for the imple-

mentation of paragraph 1“. Dieser Paragraph zählt die verbotenen wettbewerbsbeschränkenden, 

sich auf den Handel auswirkenden Tatbestände auf (nach dem Vorbild der europäischen wettbe-

werbspolitischen Gesetzgebung).870  

Gleiches lässt sich über Marokkos Association Agreement mit der EU aus dem Jahr 1999 sagen. 

Dieses brachte die Einführung des Wettbewerbsrechts im selben Jahr mit sich und trat im Jahr 

2000 in Kraft. Auch hier wurde eine fünfjährige Frist zu „adopt the necessary rules“ zur Imple-

mentierung der Bestimmungen über die verbotenen Verhaltensweisen eingeräumt.871  

Auch Jordaniens Einführung des Wettbewerbsrechts aus dem Jahr 2002 (Provisional Anti-Trust 

Law) bzw. 2004 (Present Competition Legislation) lässt sich zurückführen auf die Verpflichtung 

aus dem (1996 unterschriebenen und 2000 in Kraft getretenen) Euro-Mediterranean Association 

                                                 
867 Bui (2006), S. 292 f. BTA steht dabei für bilateral trade agreement.  
868 Vgl. http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements [22.02.10]. Als Beispiele lassen sich die Ab-

kommen der USA mit Chile (mit Inkrafttreten im Jahr 2004, und der Einführung des Wettbewerbsrechts in Chile 
in 1973) oder mit Peru (Inkrafttreten im Jahr 2006 und erste Einführung des Wettbewerbsrechts in Peru im Jahr 
1990). Zu den Einführungszeitpunkten der Wettbewerbsrechte in einzelnen Ländern vgl. UCTAD (2007). 

869 Diese Abkommen werden auch Euromed Association Agreements genannt. Vgl. hierzu EK GD Handel, Euro-
med, http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/regions/euromed/ [22.02.10]. 

870 Vgl. Association Agreement EU-Ägypten (2001), S. 26, Kapitel 2, Art. 34. 
871 Vgl. Association Agreement EU-Maroko (1999), Kapitel 2, Art. 36 
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Agreement zur Verabschiedung von Wettbewerbsregeln, die sich an europäische Regelungen an-

lehnen.872  

Eine andere Situation ergab sich in Algerien, das (nach UNCTAD) bereits im Jahr 1995 ein 

Wettbewerbsrecht einführte. Hier bewirkte das im Jahr 2000 abgeschlossene Abkommen (ent-

sprechend der Forderung „to ensure administrative cooperation in the implementation of their 

respective competition legislations“ beider Parteien) mit der EU immerhin eine Gesetzesände-

rung, die im Jahr 2003 in Kraft trat.873  

Eine ähliche Entwicklung konnte in Südafrika beobachten werden, das seit dem Jahr 1979 über 

ein Wettbewerbsrecht verfügt. Nachdem „the substantive and enforcement provisions of the 

1979 legislation were weak“ und Südafrika 1998 eine Reform einleitete, kam es im Jahr 2000 zu 

einer weiteren Gesetzesänderung.874 Vor allem diese Änderung ist in Verbindung mit dem Deve-

lopment and Cooperation Agreement (1999) Südafrikas und der EU zu sehen. Dieses enthält die 

üblichen Artikel zu verbotenen wettbewerbsbeschränkenden, sich auf den bilateralen Handel 

auswirkenden Tatbeständen (Art. 35) und Implementierungsbestimmungen zu den Wettbewerbs-

regeln (Art. 36), aber auch Bestimmungen zu (positive) comity, also einer möglichen Aufforde-

rung der Wettbewerbsbehörde des jeweiligen Vertragsstaates (soweit aus seinem Gebiet eine 

sich im anderen auswirkende Wettbewerbsbeschränkung ausgeht) „to take appropriate remedial 

action in terms of that authority’s rules governing competition“.875  

Die Türkei verfügt unter den anderen im Euromed-Programm der EU vertretenen Ländern über 

eine einzigartige Position, da sie bereits 1963 mit der EU ein Assoziierungsabkommen mit Aus-

sicht auf eine EU-Mitgliedschaft abgeschlossen hat. Sie führte das Wettbewerbsrecht im Jahr 

1994 ein.876 Die Gesetzesverabschiedung fand dabei parallel zum Abschluss des 1995 in Kraft 

getretenen Abkommens zu „implementing the final phase of the Custom Union“ mit der EU statt. 

Dieses Abkommen forderte „with a view to achieving the economic integration sought by the 

Custom Union“ die Einführung entsprechender Wettbewerbsregeln innerhalb von zwei Jahren 

nach Inkrafttreten (Art. 37) wie auch eine Sicherstellung dessen, „that […] legislation in the field 

                                                 
872 Vgl. Association Agreement EU-Jordanien (1996), Kapitel 2, Art. 53. Zu den Einführungsterminen des jordani-

schen Wettbewerbsrechts vgl. WTO Trade Policy Review Jordan (2008), S. 49. 
873 Vgl. Association Agreement EU–Algerien (2000), Kapitel 2, Art. 41. Zu den Einführungszeitpunkten des Wett-

bewerbsrechts in Algerien vgl. UNCTAD (2007). 
874 Zur Legislation 1979 vgl. WTO Trade Policy Review Südafrika (2003), S. A4-257. Zur Gesetzesänderung 2000 

vgl. UNCTAD (2007).  
875 Vgl. Association Agreement EU-Südafrika (1999), Section D, Art. 38. 
876 Vgl. UNCTAD (2007). Vgl. auch Agreement establishing an Association between the European Economic Com-

munity and Turkey.(1963), http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2003/december/tradoc_115266.pdf [22.02.10]. 
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of competition rules is compatible with that of the European Community and is applied effective-

ly“ (Art. 39).877 Damit liegt die handelsinduzierte Motivation auf der Hand.  

Neben der (dem Fall der Türkei entsprechenden) Möglichkeit der Einführung des Wettbewerbs-

rechts als Beitrittsvoraussetzung zu einem regionalen Integrationsraum können (wie bereits be-

sprochen) in der Realität vor allem Beispiele regionaler Integration betrachtet werden, die auch 

Länder ohne ein existierendes Wettbewerbsrecht einschließen und jene in den Gründungsverträ-

gen an eine Einführungsforderung binden. Zu den Fällen, bei denen die potenzielle Einführung 

des Wettbewerbsrechts aus den Verpflichtungen in den eingegangenen regionalen Handelsab-

kommen resultiert, gehören beispielsweise Malaysia als Mitglied von ASEAN,878 Paraguay als 

Mitglied von MERCOSUR879, die meisten der CARICOM- als auch COMESA-Mitglieder wie 

auch Ecuador und Bolivien als Mitglieder der CAN880. Da trotz weiterführender Absichten kei-

ner der genannten Integrationsräume über eine Freihandelszone bzw. Zollunion hinausgeht, las-

sen sich diese Länder auch der Gruppe zuordnen, deren Mitglieder eine Einführung der Wettbe-

werbspolitik vor allem als Reaktion auf die handelsinduzierten Anreize in Form von bilateralen 

bzw. regionalen Handelsabkommen erwägen. 

Zwischenfazit 

Wie die bisherigen Ausführungen zeigen, können also für beide in Betracht gezogenen Motivati-

onsquellen zur Erhöhung des inländischen Wettbewerbsschutzes (Schutz inländischer Konsu-

menten vor Auswirkungen wettbewerbsschädigenden Verhaltens auf ausländischen Märkten wie 

auch Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit inländischer Unternehmen, die ihre Produkte auf dem 

Weltmarkt absetzen) empirische Nachweise erbracht werden, welche die Existenz der zur Bewir-

kung des WdW-Typs II notwendigen Lernprozesse bestätigen. Im Folgenden gilt es im Rahmen 

der Ausführungen zur Gruppe I-II die Existenz relevanter Lernprozesse auch im Hinblick auf die 

strategische bzw. permissive Wettbewerbspolitik, die letztendlich mit einer Verminderung des 

                                                 
877 Vgl. Ankara Agreement EU–Türkei (1995), Section II:Competition. 
878 Nach dem WTO Trade Policy Review Malaysia (2010), S. 44 „Malaysia does not yet have a comprehensive com-

petition law, but the authorities recognize that competition policy is an essential part of modern policy infra-
structure”. Dies läßt sich neben der im Rahmen des ASEAN eingegangenen Verpflichtung zu Einführung eines 
Wettbewerbsrechts bis 2015 auch an der Existenz weiterer bilateraler bzw. regionaler Abkommen wie Japan- 
Malaysia Economic Partnership Agreement (2005) bzw. ASEAN-Australia-New Zealand-Free Trade Agreement 
(2009) erkennen, welche „include provisions on competition“. 

879 Vgl. Fn. 793. Hiernach hat Uruguay, das als ein Land ohne Wettbewerbsrecht den Vertrag von Fortaleza 1996 
unterschrieben hat, im Jahr 2000 die eingegangene Verpflichtung zur Wettbewerbsrechteinführung erfüllt. Para-
guays Anstrengungen zur Einführung des nationalen Wettbewerbsrechts dokumentiert beispielsweise die Tatsa-
che, dass „in 2003, a draft law for the defence of competition was submitted to the National Congress, where it 
was still under consideration as at October 2004”. WTO Trade Policy Review Paraguay (2005), S. 72. 

880 Während Boliviens „authorities indicate[d] that, in July 2005, a draft general law on competition was being pre-
pared”, in Ecuador „a preliminary draft law on competition policy has been prepared, which the authorities ho-
ped to refer to the National Congress during the first quarter of 2005”. WTO Trade Policy Review Bolivien 
(2005), S. 67. WTO Trade Policy Review Ecuador (2005), S. 61. 
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inländischen Wettbewerbsschutzes einhergeht, als eine weitere Reaktionsmöglichkeit auf die Si-

tuation mit dem Freihandel nachzuweisen. 

3.2.3.2. Gruppe I-II 

Von allen innerhalb der Szenarien IIa-c (vgl. Kapitel 3.2.1.2.2.) erläuterten Strategien der Ver-

minderung des nationalen Wettbewerbsschutzes zur Verbesserung der relativen Position der in-

ländischen Unternehmen gegenüber ihren ausländischen Konkurrenten ist vor allem die empiri-

sche Nachweisbarkeit der unter IIb beschriebenen Duldung einheimischer Marktmacht zu erwar-

ten.881  

 

Unter Berücksichtigung der einführenden Ausführungen zum Kapitel 3.2.3. handelt es sich hier-

bei insbesondere um die vom einheimischen Kartellverbot befreiten (reinen) Exportkartelle wie 

auch um eine gegenüber einheimischen Unternehmen (zu) permissive Fusionskontrolle mit dem 

Motiv der Schaffung von national champions.882 Während dabei die Verminderung des nationa-

len Wettbewerbsschutzes in Form der Befreiung der Exportkartelle aus dem einheimischen Kar-

tellverbot als eine mögliche Strategie im WdW-Typ II nicht primär einer konkreten Ländergrup-

pe zugeschrieben werden kann,883 scheint die (selektiv) permissive Zusammenschlusskontrolle 

als Strategie zur Schaffung von national champions vor allem von Ländern mit großen Binnen-

märkten betrieben zu werden. Dies kann zum einen auf die Tatsache zurückgeführt werden, dass 

umfangreiche Binnenmärkte vergleichsweise gute (Größen-)Voraussetzungen zur Realisierung 

jener Strategie bieten, vor allem aber auf die Möglichkeit des strategischen Einsatzes vom Aus-

wirkungsprinzip, die solchen Ländern zur Verfügung steht. Statt einer aktiven Verbesserung der 

relativen Position inländischer Unternehmen gegenüber ihren ausländischen Konkurrenten durch 

                                                 
881 Wie erwähnt im Kapitel 3.2.1.2.2. weist das Szenario IIc bei den hier zugrunde liegenden Annahmen eine schwa-

che empirische Relevanz auf. Zwischen den Szenarien IIa und IIb soll weiter nicht unterschieden werden, da se-
lektive permissive Wettbewerbspolitik mit dem Zweck der Effizienzrealisierung auf internationalen Gütermärk-
ten (IIa) in Kombination mit der Funktionsweise des inländischen politischen Wettbewerbs gute Vorraussetzun-
gen fürs spätere Zustandekommen der Szenarien IIb und IIc liefert.  

882 „The international competitiveness of domestic firms is an explicit policy objective in the merger guidelines of se-
veral countries, including Canada, France, Sweden and the U.K. According to this policy goal a merger can ser-
ve the national interest by increasing the market share of domestic firms in world markets”. Haufler/Nielsen 
(2007), S. 517. 

883 Vgl. Baetge (2009), S. 104 f. Hiernach zeichnen sich Exportkartelle in rechtlicher Hinsicht vor allem dadurch 
aus, dass sie „fast alle Länder [...] von der Geltung ihrer Wettbewerbsgesetze rausnehmen“. Dies kann in Form 
einer konkreten Ausnahmeregelung (Mexiko, Japan, USA, Australien) erfolgen wie auch (implizit) aus dem 
„räumlichen Anwendungsbereich der nationalen Kartellgesetze“ resultieren. Zur Erfassung von Exportkartellen 
im deutschen, europäischen, US-amerikanischen und japanischen Recht vgl. Stearns-Bläsing (2004), S. 68 ff. 
oder Immenga (2004), S. 11. Für die Ausnahmebehandlung der Exportkartelle in weiteren Ländern (wie Estland, 
Ungarn, Portugal, Schweden, Kanada oder Litauen) siehe Evenett/Levenstein/Suslow (2002), S. 34 oder Swee-
ney (2007), S. 11 ff. Die Analyse von Levenstein/Suslow (2005), S. 819 identifiziert 17 der 55 untersuchten Län-
der als „explizit Exportkartelle aus dem einheimischen Kartellverbot befreiend“. Auch zeigt diese Analyse, dass 
die Strategie der Befreiung der Exportkartelle aus dem inländischen Kartellverbot von den Industrieländern ge-
nauso stark wie auch von den Entwicklungsländern betrieben wird.   
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(zu) permissive Anwendung einheimischen Rechts wird hierbei eine aktive Positionsverschlech-

terung ausländischer Unternehmen durch eine ihnen gegenüber zu strikte Anwendung einheimi-

schen Rechts verfolgt. 

Weil nur wenige Länder von den „firms organizing an export association“eine offizielle Anmel-

dung dieses Vorhabens bei der Regierung fordern, „it is […] almost impossible to track the num-

ber of these associations internationally“884. So kann die empirische Evidenz der Exportkartelle 

entweder nur (analog zur Vorgehensweise bei den im Kapitel 3.2.3.1.1. besprochenen Hardcore-

Kartellen) anhand bereits aufgedeckter Fälle überprüft werden oder aber unter Zuhilfenahme der 

US-amerikanischen Datenbasis des Webb-Pomerene bzw. des Export Trading Company Acts als 

Gesetzen zur Ausnahme von reinen Exportkartellen US-amerikanischer Anbieter aus dem beste-

henden Kartellverbot, da jene (als zwei von sehr wenigen) ihre „registration with a federal agen-

cy“ erfordern.885 Auch wenn basierend auf den Anmeldezahlen des Webb-Pomerene Acts die 

Anzahl der Exportkartelle spätestens seit der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts als durch-

gehend abnehmend ausgewiesen wird886, sind hierin nicht die Anmeldungen unter dem Export 

Trade Company Act enthalten (welche jedoch seit den 90er-Jahren stabil auf dem Niveau von 

ungefähr 140 pro Jahr verharren) sowie die sonst unbekannten Fälle, so dass insgesamt „it is dif-

ficult to say with any great certainty whether export cartels are a problem and how serious a 

problem they are“ 887. Auch wenn nicht alle ausgewiesenen Fälle unter wettbewerbspolitischen 

Aspekten notwendigerweise negativ zu beurteilen wären,888 untermauern diese Zahlen jedoch die 

empirische Relevanz solcher Verhaltensweisen als Strategien im WdW-Typ II. Dies gilt umso 

mehr bei Berücksichtigung sonstiger, durch Regierungen veranlasster und folglich einen gewis-

sen Bekanntsheitsgrad aufweisender Fälle - wie beispielsweise der Exportkartelle in den Berei-

chen Stahl, Halbleiter bzw. Automobil, die durch die japanische Regierung in den 80er-Jahren 

                                                 
884 Evenett/Levenstein/Suslow (2002), S. 11.  
885 Ebenda, S. 11. Vgl. auch Stearns-Bläsing (2004), S. 70 und Sokol (2009), S. 2. Von den 17 Gesetzestexten, die 

eine explizite Befreiung der Exportkartelle aufweisen (vgl. Fn. 883) fordern so nur fünf eine vorherige Anmel-
dung des Vorhabens.  

886 Dick (1996), S. 280 berichtet für den Zeitram zwischen 1918 und 1967 über insgesamt 263 unter Webb-Pomere-
ne Act angemeldete Exportkartelle. Von diesen „exactly one half [...] never became active in any meaningful 
sense“. Während im Jahr 1930 62 Exportkartelle unter Webb-Pomerene Act aktiv waren, sank diese Zahl im Jahr 
1962 auf 23. Im Jahr 1989 lag sie bei 24. Zu diesen Angaben vgl. auch Dick (1996),S. 246 und Evenett/Leven-
stein/Suslow (2002), S. 11. Für ähnlich abnehmenden Trend in Australien und Japan vgl. auch Levenstein/Sus-
low (2005), S. 793. 

887 Sokol (2009), S. 2. Zu den Anmeldezahlen unter dem Export Trade Company Act vgl. Levenstein/Suslow 
(2005), S. 816 ff. Zu beachten ist, dass die zurückgehende Zahl der Fälle auch auf den zunehmenden Einsatz der 
im Rahmen der Gruppe II zu besprechenden institutionellen Abwehrmechanismen zurückgeführt werden kann.  

888 Die Möglichkeit, dass „the firms in the association may simply be sharing the fixed costs of marketing or trans-
portation”, anstatt Preis- bzw. Mengenabsprachen auf ihren Exportmärkten durchzuführen, soll so (trotz ihrer 
vergleichsweise schwachen empirischen Relevanz) nicht unberücksichtigt bleiben. Levenstein/Suslow (2005), 
S. 778. 
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veranlasst wurden, um die den japanischen Unternehmen drohenden Antidumpingverfahren ab-

zuwehren889 - oder der bereits aufgedeckten Fälle.890 

Weiter gilt es sich mit der Existenzfrage der National-champions-Strategien als Strategien zur 

Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit einheimischer Unternehmen auf internationalen Gütermärk-

ten durch Zugeständnisse an die einheimische Regulierung zu befassen. Analog zu den Ausfüh-

rungen innerhalb der Gruppe I-I können aufgrund schwerer konkreter Nachweisbarkeit auch hier 

häufig nur Vermutungen angestellt werden, um relevante Beispiele zu finden. Da solche Strate-

gien vermutlich besonders für Länder mit großen Binnenmärkten geeignet sind, soll weiter der 

Schwerpunkt der Untersuchung vor allem auf den USA und der EU liegen.  

Der Verdacht vom „Einzug wettbewerbsfremder Motive in die Wettbewerbspolitik“ im Sinne 

des versuchten Herbeiführens von national champions bzw. ihres Beschützens kommt in der EU 

vor allem in den Fällen auf, die internationale (bzw. innereuropäische) Faktormobilität voraus-

setzen. In diesen geht häufig „die Verteidigung nationaler Unternehmen gegen ausländische In-

vestoren – und gegen ‚vaterlandslose shareholder‘ – [… durch nationale Organe] mit staatlicher 

Unterstützung inländischer Unternehmen bei ihrer Expansion im Ausland [einher]“.891 Als Bei-

spiele sind hier zu nennen EON/Endesa/Gas Natural, Sanofi/Aventis, SUEZ/ENEL/GAZdeFran-

ce, Autostrade/Albertis, Danone/Pepsi, Toshiba/GE/Areva/Alstom/Schneider, Siemens/Alstom, 

Alcatel/AEG Kabel, Mannesmann/Italimpianti usw.892 Diese Fälle erfüllen jedoch nicht die An-

                                                 
889 Sterans- Bläsing (2004),S. 80 ff. 
890 Für eine umfangreiche Übersicht solch erfasster reiner Exportkartelle ausschliesslich deutscher Unternehmen 

bzw. internationaler Exportkartelle mit deutscher Beteiligung über den Zeitraum 1880- 1964 siehe Eichler/Hopp-
mann/Schäfer (1964), S. 249 ff.  

891 Koopman/Straubhaar (2006),S. 8 
892 Im Fall EON/Endesa/Gas Natural wurde im Februar 2006 das Übernahmeangebot des deutschen Elektrizitäts-

anbieters E.ON für die spanische Endesa politisch zugunsten des katalonischen Gasunternehmens Gas Natural 
blockiert, obwohl diese Bevorzugung die spanische Regierung 20Mrd. Euro (entsprechend der Differenz zwi-
schen den Übernahmeangeboten) “kosten“ würde. Schließlich verkaufte man im September 2006 21 Prozent der 
Endesa Anteile an das spanische Konstruktionsunternehmen Acciona und einen vergleichsweise hohen Anteil 
von 25 Prozent an den italienischen staatlichen Elektrizitätsgiganten ENEL (ein Deal, im Gegenzug zu dem Ita-
lien seinen Widerstand gegen die – auch im obigen Text erwähnte - Übernahme von italienischem Unternehmen 
Autostrade durch die katalanische Albertis aufgeben sollte). Acciona und Enel konnten daraufhin das E.ON Ge-
bot überbieten, gleichzeitig „it was agreed that 50.01 % of votes in the joint holding company shall be retained 
by the Spanish Acciona“, so das Endesa „remains a national Spanish champion because a Spanish company con-
trols the management with a 0.01 majority of votes“. Vgl. Heufers (o. J.), S. 3. Vgl. auch Motta/Ruta(2008), S. 2, 
Soares (2008), S. 360 f., Barfuß (2007), S. 269 und Böge (2007b), S. 288. Im Fall SUEZ/ENEL/GAZde France 
wurde der Verkauf des Energieunternehmens Suez an die italienische ENEL-Gruppe zugunsten des französi-
schen Bieters GAZdeFrance politisch blockiert, „in order to create one of the largest gas providers worldwide 
with headquarters based in France“. Den Verdacht über Vorliegen der Strategie der Schaffung eines national 
champions bestätigend wurden daraufhin die Übernahmeanstrengungen von Suez in Richtung des belgischen 
Elektrizitätsanbieters Electrabel staatlich unterstützt. Vgl. Koopman/Straubhaar (2006), S. 8. Vgl. auch Südekum 
(2009), S. 2. Auch der global player Sanofi-Aventis entstand mit Hilfe starker politischer Unterstützung der 
französischen Regierung, hier bezüglich der Übernahme des deutsch-französischen Pharmaunternehmens Sanofi 
durch die französische Aventis. Vgl. Cohen/Pisani-Ferry (2006), S. 8 f. Im Fall Toshiba/GE/Areva/Alstom/-
Schneider, in dem es 2009 um den Verkauf der Netzsparte des französischen Atomtechnikkonzerns Areva ging, 
wurden die französischen Unternehmen Alstom und Schneider trotz ihrer anfänglich schlechteren Gebote poli-
tisch gegenüber dem mitbietenden japanischen Thoshiba/INCJ wie auch dem US-amerikanischen GE bevorzugt, 
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nahme ausschließlicher Gütermobilität und können deswegen nicht als Belege für national 

champions building im WdW-Typ II angesehen werden.  

Gleichzeitig können jedoch nationale Teilaspekte dieser Fälle als Verhaltensweisen angesehen 

werden, die die Annahme ausschließlicher Gütermobilität erfüllen. Hierzu gehören: Suez/GAZ-

deFrance, Gas Natural/Endesa, Sanofi/Aventis oder Areva/Alstom/Schneider (vgl. Fn. 892), wie 

auch der prominente Fall E.ON/Ruhrgas. In letzterem sah E.ON, im Jahr 2002 bereits eines der 

größten Energieunternehmen Deutschlands, den Erwerb einer 60-prozentigen Mehrheitsbeteili-

gung am Gasunternehmen Ruhrgas vor, in dessen Ergebnis das größte Energieunternehmen Eu-

ropas entstanden wäre.893 Obwohl das deutsche Kartellamt dieses Vorhaben verbot, da dies sonst 

die marktbeherrschende Position E.ONs auf dem deutschen Markt noch verstärkt hätte, wurde es 

durch die Anwendung der sog. Ministererlaubnis (vgl. hierzu auch Fn. 494) „for reasons of secu-

rity of supply“ wie auch der Überzeugung von der Notwendigkeit eines „Germany-based global 

player“ erlaubt.894 Das letztgenannte Argument betonte man dabei vor allem vor dem Hinter-

                                                                                                                                                             
indem offensichtlich „der Élyséepalast [...] die beiden französischen Bieter zur nachträglichen Erhöhung ihres 
Angebotes [drängte], um ihnen den Zuschlag geben zu können“. Trotz eines anschließend an die Angebotserhö-
hung von Alstom und Schneider erfolgten Nachschlags von Toshiba wurde der Verkauf an die erst genannten 
beschlossen. Der Verdacht des champions building drängt sich an dieser Stelle insofern auf, als dass infolge der 
Transaktion Alstom in die „Weltspitze der Anbieter von Hochspannungstechnik“ aufgestiegen ist, während 
Schneider „weltweit Nummer zwei in der Kraftübertragung mit mittlerer Spannung“ wurde. Vgl. http://www.n-
tv.de/wirtschaft/Toshiba-blitzt-bei-Areva-ab-article620060.html [22.03.10] wie auch http://www.nytimes.com/ 
2009/12/01/business/global/01electric.html [22.03.10]. Der Fall Alcatel/AEG Kabel aus dem Jahr 1991 weist 
auch Muster vom National-champions-building-Verhalten auf. Die hier geplante und letztendlich auch mit Auf-
lagen erlaubte Fusion von französischem Alcatel Cable S.A. und der deutschen AEG Kabel, mit welcher die 
Franzosen ihre Position als führender Kabelhersteller Europas verstärkt haben, wurde so von der EK auf Druck 
der französischen Regierung erlaubt, obwohl das deutsche Bundeskartellamt für beide betroffenen Märkte (Fern-
melde- und Starkstromkabel) in Deutschland infolge des Zusammenschlusses das Entstehen bzw. sich Verstär-
ken oligopolistischer marktbeherrschender Stellung sah. Das geplante Vorgehen Deutschlands gegen das EK-
Urteil vor den EuGH wurde durch die Interventionen französischer Regierung verhindert. Vgl. hierzu Mische 
(2002), S. 269 ff. wie auch http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-9274631.html [22.03.10] und Schmidt, A. 
(1999), S. 438 f. Für den Fall Mannesmann/Italimpianti vgl. Fox (2003b), S. 922 mit dem Vorwurf, dass „Ge-
rmany declined to enforce the German law, allowing the merger because the German market –like the Italian 
market- was not hurt”. Obwohl nicht aus der EU stammend soll an dieser Stelle aufgrund der inhaltlichen Ver-
bundenheit zu den bisherigen Ausführunrgen auch auch der US-amerikanische Fall Unocal/CNOOC/Chevron 
Beachtung finden. Ähnlich wie in dem bereits erläuterten Fall Toshiba/GE/Areva/Alstom/ Schneider wurde hier 
das ausländische Unternehmen (im konkreten China National Offshore Oil Corp, CNOOC) politisch an der 
Übernahme des einheimischen Unternehmens (hier des US-amerikanischen Ölkonzerns Unocal Corp.) zugunsten 
eines anderen einheimischen Unternehmens (und zwar Chevron Texaco, des hinter ExxonMobil zweitgrößten 
Ölkonzerns der USA) behindert, obwohl dieses ein höheres Übernahmeangebot abgegeben hat. Da sich Unocal 
mehr als seine Konkurrenten „auf Öl- und Gasvorkommen im asiatisch- pazifischen Raum konzentrierte“, konn-
te Chevron mit diesem Kauf seine Präsenz in den strategischen asiatischen Märkten wesentlich stärken, so dass 
ein Verdacht eines national champion buildings durchaus vorliegt. Vgl. ARD Nachrichten (2005): http://ting.hr-
online.de/content.jsp?key=dokument_903 85 [22.03.10] wie auch Zeit Online http://www.zeit.de/2005/27/85l_-
China_2fUSA [22.03.10]. 

893 Vgl. Aubert/Falck/Heblich (2008), S. 33. Vgl. auch Sinn (2002b), S. 12. 
894 Aubert/Falck/Heblich (2008), S. 33. Vgl. auch Südekum (2008), S. 477. Wie Wruuck (2006), S. 10 betont, wurde 

das Instrument der Ministererlaubnis in Deutschland seit 1973 18 mal beantragt und 7 mal teilweise erlaubt, mit 
Auflagen erlaubt bzw. voll erlaubt. 6 Anträge wurden dagegen zurückgezogen.  
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grund des „onset of energy market liberalization in Europe“ und der hiermit einhergehenden na-

tionalen Kämpfe um die entsprechenden Starpositionen (im Sinne des Stackelberg-Modells). 895 

Ähnlich sieht die Lage bei der Deutschen Post AG aus, die seit vielen Jahren „receive[s] govern-

ment privileges in order to become a world leader in logistics“.896Der hier gesuchten Fallgruppe 

lässt sich auch der im Jahr 1999 versuchte Zusammenschluss des schwedischen Volvo und Sca-

nia zuordnen; der schwedische Premierminister bezeichnete diesen als eine Notwendigkeit für 

den Aufstieg schwedischer Unternehmen zu den global players ohne eine Kooperation mit aus-

ländischen Unternehmen (und den hiermit aus seiner Sicht einhergehenden Verlust ihrer schwe-

dischen Identität).897 Infolge dessen wäre eine neue Nummer eins auf dem europäischen Schwer-

lastkraftwagenmarkt entstanden sowie monopolartige Zustände in einigen nationalen Märkten.  

Gleiches gilt bezüglich des 1995 geplanten Zusammenschlusses der spanischen Telefoníca, So-

gecable und Cablevisíon. Im Rahmen dessen sahen die ersten beiden Unternehmen einen Kont-

rollerwerb über Cablevisíon vor, um so die Grundlage einer Pay-TV-Plattform für Spanien zu 

schaffen. Obwohl auf diese Weise eine langfristig dominante Stellung im Pay-TV-Bereich ent-

standen wäre, beschloss die spanische Regierung, „dem ihr in vierzehn Regierungsjahren über-

aus freundlich gesinnten Medienkonzern […] etwas Gutes zu tun“, den Zusammenschluss für 

eine nationale Sache zu erklären und zu erlauben – eine Entscheidung, die nach der Einschaltung 

der EK und ihrer Erwägung der Zusammenschlussuntersagung (genauso wie auch das eigentli-

che Vorhaben) zurückgezogen wurde.898 

Anders als die bisherigen Beispiele suggerieren könnten, sind es aber nicht nur nationale, haupt-

sächlich auf die Interessen eines Landes zurückgehende Fälle des national champion building, 

die im europäischen Rahmen beobachtet werden können, sondern auch gesamteuropäische Fälle 

„ [of] the creation of champions that have sufficient power to face competition on global mar-

                                                 
895 Haufler/Nielsen (2005), S. 1. Vgl. auch H.W. Sinn (2002), S. 10. Wie H.W. Sinn (2002), S. 54 f. ausführt, gibt es 

auf dem europäischen Gasmarkt „nicht nur einen Stackelberg-Führer, sondern viele Führer, die sich nacheinan-
der in einer Abfolge positionieren, die durch die jweiligen nationalen Möglichkeiten bestimmt wird [...] Dies ist 
die Situation, in der sich ein jeder deutsche Mineralölkonzern heute befindet. Gegen ExxonMobil, BP, Shell und 
TotalFinaElf kann er zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr ankommen, weil die Plätze besetzt sind“. 

896 Heufers (o.J.), S. 2. Die deutsche Monopolkommission sieht so einen wesentlichen Zusammenhang zwischen der 
Tatsache, dass „Deutschland im Bereich der Internettechnologie hinter den USA hinterherhinkt“ und dem Fak-
tum, dass die „Bundestpost während mehrerer Jahre mit Hilfe ihres Monopols für die leitungsgebundene Kom-
munikation die Entwicklung [...] von Datenaustauschnetzen auf der Grundlage des TCP/IP-Protokolls aktiv ver-
hinderte, um den von den europäischen Post- und Telekommunikationsmonopolen favorisierten OSI-Standard 
durchzusetzen“. Monopolkommission (2002/2003), S. 81.  

897 Mische (2002), S. 226 ff. 
898 Mische (2002), S. 248 ff. Der oben genannte Medienkonzern ist PRISA, also die spanische Firma, die im Besitz 

der Hälfte des Gesellschaftkapitals von Sogecable war. Telefoníca war zu dem Zeitpunkt des Zusammenschluss-
vorhabens ein staatlich kontrollierter Telefonmonopolist. Vgl. auch Europäische Kommission (1997), S. 88 ff.  
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kets“, die sich vor allem in den Bereichen der Luft- und Raumfahrt oder der Hochtechnologie 

finden lassen.899  

Das Musterbeispiel in dem erstgenannten Bereich stellt dabei der europäische Luft-, Raumfahrt- 

und Rüstungskonzern EADS dar, der 2000 aus der Fusion eines deutschen, französischen und 

spanischen Unternehmens hervorging und dessen Tochtergesellschaft Airbus der größte europäi-

sche Flugzeugbauer ist. „Governments in the European Union have spent tremendous sums of 

taxpayers’ money to establish the Airbus Industries as a European competitor of the US Ameri-

can aircraft producer Boeing“ 900. Daher verwundert es nicht, dass der 1996 angemeldete Zusam-

menschluss seiner US-amerikanischen Hauptkonkurrenten Boeing und McDonnel Douglas, die 

auf den Weltmärkten einen aggregierten Marktanteil von 70 Prozent aufweisen würden, in der 

EU auf große Aufmerksamkeit gestoßen ist.901  

Auch wenn es in diesem Fall unterschiedliche Meinungen gibt im Hinblick auf die Frage des 

Vorliegens industriepolitischer Motive der EK, erscheint der Zusammenschlauss hier insofern 

von Interesse, als sich die Zuständigkeit der EK für den Zusammenschluss nach dem Auswir-

kungsprinzip ergab; soweit ein beabsichtigter Schutz des heimischen champion Airbus nachzu-

weisen wäre, würde dieser Zusammenschluss also auch einen empirischen Nachweis für die be-

schriebene Möglichkeit des strategischen Einsatzes des Auswirkungsprinzips zum Schutz der na-

tional champions liefern. Basierend auf dem potenziell resultierenden aggregierten Marktanteil 

von Boeing/McDonnel Douglas und der Tatsache, dass die zuständige US-amerikanische Wett-

bewerbsbehörde (FTC) den Zusammenschluss freigab, kam es im Vorfeld der europäischen Ent-

scheidung zu den Vorwürfen eines von der US-amerikanischen Regierung betriebenen national 

champion building.902 Analoge Vorwürfe wurden auch gegenüber der EK erhoben, nachdem sie 

eine Verbotsentscheidung angedeutet hatte, falls Boeing nicht zu wesentlichen Zusagen bereit 

wäre.903 Schließlich gab die EK nach starken politischen Spannungen und Handelskriegsdrohun-

gen den Zusammenschluss unter fünf Auflagen frei, von denen eine einen möglichen Anknüp-

fungspunkt für die Existenz protektionistischer Motive darstellt.904 Wie Mische (2002) unter 

Verweis auf die Argumentation von The Economist betont, befanden sich nämlich die nach der 

zweiten Auflage komplett aufzulösenden und in den nächsten zehn Jahren nicht neu abzuschlie-

                                                 
899 Südekum (2008), S. 478. Vgl. auch Wruuck (2006), S. 14 f.  
900 Heufers (o.J.), S. 2. Vgl. auch Monopolkommission (2002/2003), S. 81, Seabright (2005), S. 52, OECD (2009), 

S. 36 und Muller (1995), S. 166.  
901 Vgl. Budzinski/Kerber (2003), S. 19. 
902 Vgl. Mische (2002), S. 185 und S. 191. Vgl. auch Budzinski/Kerber (2003), S. 95 und Kleinert/Klodt (2000), 

S. 82. 
903 Vgl. Christiansen (2006), S. 9. 
904 Vgl. Entscheidung 97/816/EG Kapitel X, Erwägungsgrund 124. Zu den Auflagen siehe die Erwägungspunkte 

114-119.  
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ßenden Exlusivverträge Boeings (mit Fluglinien, die nicht „in der Vergangenheit Interesse ge-

zeigt haben, bei Airbus zu bestellen“) besonders stark unter Kritik der EK, obwohl sie mit dem 

Zusammenschluss nicht in Verbindung standen, „since the contracts would have existed even 

without the merger“.905  

„Boeing’s exclusive contracts forbade the three airlines in question, which together accounted 

for around 11% of demand for airliners, from talking in any serious way to Airbus about future 

projects.“ Gleichzeitig befand sich Airbus gerade in der Entscheidungsphase über den Bau des 

A3XX Super-Jumbos, so dass die Forderung der Auflösung von Boeings Exklusivverträgen auch 

als ein Versuch ausgelegt werden könnte, eine höhere potenzielle Nachfrage für den Super-Jum-

bo zu schaffen. Durch diese könnten aufgrund von Skaleneffekten niedrigere Preise zu kalkuliert 

werden, mit deren Hilfe die Fluggesellschaften eher zum Kauf eines Airbus Super-Jumbos bereit 

wären.906 Auch wenn die Stichhaltigkeit solcher Vorwürfe nicht nachgewiesen werden kann und 

es bekanntermaßen unterschiedliche Meinungen über das Vorliegen protektionistischer Interes-

sen zugunsten von Airbus bzw. von Boeing gibt907, stellt dieser Fall (aus Sicht der EU) ein Bei-

spiel für die Möglichkeit des Schutzes eines national champions durch (zu) strenge Auslegung 

des einheimischen Rechts gegenüber ausländischen Mitkonkurrenten dar und sollte deswegen an 

dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. 

Auch in dem Fall Mannesmann/Vallourec/Ilva aus dem Jahr 1994, im Rahmen dessen diese drei 

europäischen Stahlrohrkonzerne ein Gemeinschaftsunternehmen (DMV) gründen wollten, 

kommt der Verdacht eines national champion building auf. Der damalige Wettbewerbskommis-

sar Van Miert empfahl das Verbot dieses Zusammenschlusses, da „the combined market share of 

DMV and Sandvik after the merger would amount to approximately 70% in value of the EC“908. 

Dennoch wurde er von der EK erlaubt, und zwar mit dem Argument der notwendigen stärkeren 

Einbeziehung des Wettbewerbs aus Osteuropa und Japan.909 Auffälligerweise wurde in der Fall-

entscheidung zwar betont, dass „the Japanese competitors have a long term established, signifi-

cant presence in the Western European market“, jedoch nicht abgestritten, dass „however, none 

of the Japanese producers is primarily active in Europe“. Vielmehr sollte jedoch davon ausge-

                                                 
905 Mische (2002), S. 202. Vgl. auch The Economist: Peace in our time, 24.7.1997. Zu den Fluglinien mit den Ex-

klusivverträgen mit Boeing gehörten Delta, Continental und American Airlines. 
906 The Economist: Peace in our time 24.7.1997. 
907 Während z.B. Mische (2002), S. 203 keinen Anlass zum Erheben derartiger Vorwürfe sieht, ist dies in dem hier 

zitierten Economist-Artikel nicht der Fall. Im Hinblick auf protektionistische Absichten aus der Sicht der USA 
fasste das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (Berlin) die Umstände der Fusion als einen Beweis darüber 
auf, „dass in den USA in Hochtechnologie-Bereichen ein neues wettbewerbspolitisches Verständnis vorherrscht, 
das sich kaum noch von strategischer Industriepolitik unterscheidet“. Vgl. DIW-Wochenbericht 37/97. Budzins-
ki/Kerber (2003), S. 95 sahen die Fusion dagegen nur als ein Ergebnis US-amerikanischer Sicherheitsinteressen.  

908 Entscheidung IV/M.315 (1994), S. 13. Sandvik ist dabei der Name des schwedischen Marktführers.  
909 Vgl. Schmidt A. (1999), S. 440. 
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gangen werden, „that, in view of the future long term stagnant demand, they would adopt diffe-

rent behaviour”.910 Hinter diese Argumente des (deutschen) Industriekommissars Bangemann 

wie auch des (französischen) EK-Präsidenten Delors, die erst wenige Tage vor der geplanten 

Entscheidung laut wurden, stellten sich interessanterweise „all six Commissioners coming from 

the firms’ home countries“, während beispielsweise die zwei spanischen Kommissare für ein 

Verbot stimmten, was sich wohl mit der Existenz eines spanischen Konkurrenten – des Unter-

nehmens Tubacex – erklären lässt.911 Insgesamt bestimmten wettbewerbsfremde Faktoren die 

Entscheidung der EK und vor allem die im Stahlsektor bestehenden Überkapazitäten, deren Re-

duktion zur Voraussetzung des Aufbaus einer international konkurrenzfähigen europäischen 

Stahlindustrie wurde.912 Daher lässt sich die Entscheidung eindeutig in Richtung des Beschüt-

zens der europäisch wichtigen Stahlunternehmen auslegen. 

Nicht zuletzt soll auf den Fall GE/Honeywell hingewiesen werden, der – ähnlich wie der Fall 

Boeing/McDonnel Douglas – im Hinblick auf die Frage des Vorliegens strategischer Wettbe-

werbspolitik in der Literatur unterschiedlich beurteilt wird. Hierbei haben sich die US-amerika-

nischen GE und Honeywell im Jahr 2000 auf ein Zusammenschlussvorhaben geeinigt; aufgrund 

der Auswirkungen auf die europäischen Flugzeugbauteilemärkte (wie beispielsweise Stahltrieb-

werk- oder Avionikproduktmärkte) fiel es nach dem Auswirkungsprinzip auch in die Zuständig-

keit der EK.913 Diese leitete nach dem ursprünglichen Verdacht horizontaler als auch vertikaler 

wettbewerbsbeschränkender Auswirkungen des Zusammenschlusses eine Überprüfung des Vor-

habens ein. Dabei gelangte sie schließlich (obwohl die Fusion in den USA als auch in weiteren 

elf Jurisdiktionen bereits erlaubt war) aufgrund der hierdurch auf mehreren Produktmärkten be-

wirkten „Begründung oder Verstärkung einer beherrschenden Position“ zu einer Verbotsent-

scheidung.914  

Mische spricht der Unterstellung, dass „die Kommission […] mit ihrer ablehnenden Haltung eu-

ropäische Wettbewerber […] zu schützen [versuchte]“, jegliche Grundlage ab. Peters weist dar-

auf hin, dass die „Untersagung des Zusammenschlusses […] in der EU nicht unumstritten war“; 

Grant/Neven wiederum sprechen von „suspicion that procedure may have been manipulated“ 

und sehen Indikatoren dafür, dass „the case team […] possibly may have pursued a different ob-

                                                 
910 Entscheidung IV/M.315 (1994), S. 28. 
911 Christiansen (2006), S. 9. Vgl. auch Mische (2002), S. 281. 
912 Vgl. Entscheidung IV/M.315 (1994), S. 11 f. Vgl. auch Mische (2002), S. 277. 
913 Vgl. Entscheidgung COMP/M.2220 (2001), S. 2 f. Nach dem Vorhaben sollte Honeywell eine 100-prozentige 

Tochter von GE werden.  
914 Zu den Voruntersuchung-Ergebnissen vgl. die Pressenmitteilung der EU über die Einleitung umfassender Prü-

fung des Vorhabens (2001), S. 1. Vgl. auch Grant/Neven (2005), S. 596 und die Entscheidgung COMP/M.2220 
(2001), S. 145 zu der Verbotsentscheidung durch die EK.  
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jective from that assigned by the merger regulation“915. Bei einer Gesamtbetrachtung ist somit 

auch in diesem Fall strategische Wettbewerbspolitik in dem gesuchten Sinne nicht auszuschlie-

ßen.  

Auch wenn durchaus weitere Fälle potenziellen national champions buildings im europäischen 

Bereich diskutiert werden könnten (vgl. beispielsweise Lufthansa/SAS, Mercedes-Benz/Käss-

bohrer oder Aérospatiale/Alacatel Espace), sind an dieser Stelle die Beispiele aus den USA zu 

besprechen, um so die Erläuterungen zur Gruppe I-II des Kapitels 3.2.3. abzuschließen.916  

Neben den bereits angegebenen Fällen Unocal/Chevron (vgl. Fn. 892) und Boeing/McDonnel 

Douglas sollen hier vor allem die Beispiele IBM und Microsoft angeführt werden. Das US-ame-

rikanische Unternehmen IBM, dessen einheimische „dominant market power“ in den 70er- und 

80er-Jahren des letzten Jahrhunderts zu „direct effects worldwide“ führte, war im Jahr 1980 „der 

größte Hersteller bzw. Anbieter von Informatiksystemen, -ausrüstungen und -leistungen in der 

Welt“.917 Im selben Jahr verdächtigte die EK IBM des Missbrauchs seiner dominanten Position 

beim Angebot von Schlüsselprodukten für IBM System/370 (also für seine damals wichtigste 

Großrechnerarchitektur) „by failing to supply other manufacturers in sufficient time with the 

technical information needed to permit competitive products to be used with System/370“.918 Ba-

sierend auf diesem Verdacht versuchte die Kommission durchzusetzen, „dass IBM neue Pro-

duktstandards für seine Rechenanlagen frühzeitig in Europa bekannt gibt, um europäischen Hers-

tellern von Peripheriegeräten genügend Vorbereitungszeit zu gewähren, mit eigenen Geräten auf 

den Markt zu gehen“919.  

Parallel zu diesem Verfahren in Europa wurde in den USA mehrere Jahre lang gegen IBM im 

Hinblick auf den Tatbestand einer „illegal monopolization of the computer systems market“ er-

mittelt.920 Nachdem im Jahr 1982 der Generalstaatsanwalt William Baxter die gegen IBM lau-

fenden Ermittlungen beendet hatte, warnte er auch die EK, „that its plan to order IBM to disclo-

se interface changes was illegitimate“ und dem Unternehmen „angesichts der scharfen Konkur-

                                                 
915 Mische (2002), S. 209, Peters (2005), S. 151, Grant/Neven (2005), S. 630. 
916 Für Mercedes-Benz/Kässbohrer vgl. Schmidt A. (1999), S. 441. Für Lufthansa/SAS wie auch Aérospatiale/Alca-

tel Espace vgl Künzle (2004), S. 91 ff. und S. 88 ff. mit den jeweils ausgearbeiteten industriepolitischen Elemen-
ten der Fälle. 

917 Fox (2003b), S. 922 wie auch Entscheidung IV/30.849-IBM-Personalcomputer (1984), S. 2. Analog zu den Be-
mühungen der europäischen Länder „to challenge [...] Boeings dominance in the aircraft manufacturing indus-
try“ durch den Aufbau des europäischen Airbus, haben auch „several European governments to create domestic 
competitors of IBM in the 1960s and 1970s” versucht. OECD (2009), S. 36 führt diese Versuche der Schaffung 
von national champions als Beispiele für das Argument der “competition creation” auf. 

918 Report on Competition Policy 1984 (1985), S. 78. Hier sind auch weitere 3 Aspekte zu finden, an welchen die 
EK den Missbrauch marktbeherrschender Stellung festmachte. Vgl. auch ECIS (o.J.), S. 1. 

919 Klodt (2003), S. 65. 
920 Damask (1998), S. 2. 



 264

renz auf dem US-Markt nicht zuzumuten“ sei.921 Es ist davon auszugehen, dass diesen Drohun-

gen das Motiv des Beschützens des einheimischen champions zugrunde lag, dessen Positionie-

rung auf dem europäischen Markt für Peripheriegeräte infolge der Durchsetzung europäischer 

Forderung geschwächt gewesen wäre. Schließlich kam es zu einem Kompromiss, „bei dem sich 

im wesentlichen die amerikanische Seite durchsetzte“, indem die EK 1984 nach dem Angebot 

IBMs „ to offer its System/370 CPUs in the EEC either without main memory or with only such 

capacity as is strictly required for testing“ und „to disclose […] sufficient interface information“ 

das von ihr eingeleitete Verfahren eingestellt hatte.922 Dass hierbei von Seiten der EK Kompro-

misse eingegangen wurden, lässt sich vor allem daran erkennen, dass ihre ursprüngliche Forde-

rung eines Zeitraums zur Informationsveröffentlichung „within 30 days of product announce-

ment“ in 120 Tage geändert wurde. Genauso ist auch die ursprünglich vorgesehene Bekanntgabe 

des „underlying operating system source code“ kein Teil der Abmachung gewesen.923 

Eine ähnliche Beeinflussung und Verteidigung nationaler industriepolitischen Interessen aus 

Sicht der USA konnte auch im Fall von Microsoft beobachtet werden. Dieses 1975 gegründete 

US-amerikanische Unternehmen entwickelte sich in den 90er-Jahren zum weltweiten Marktfüh-

rer bei Betriebssystemen und sog. Office-Anwendungen mit entsprechenden sich aus seiner ein-

heimischen dominanten Position ergebenden „direct [worldwide] effects“.924 Im Jahr 1998 kam 

es in den USA zu einer Antitrust-Klage gegen Microsoft. Diese fokussierte sich auf die „various 

measures taken by Microsoft vis-à-vis Netscape’s Web browser ‘Netscape Navigator‘ and Sun’s 

‘Java technologies‘ “. Da Microsoft der Missbrauch seiner marktbeherrschenden Stellung bei 

Betriebssystemen zur Durchsetzung einer solchen Position auch bei den Internet-Browsern nach-

gewiesen werden konnte, kam es im Juni 2000 zu einem Urteil.925 Nach diesem sollte Microsoft 

in zwei voneinander unabhängige Unternehmen für Betriebssysteme und Software gespalten 

werden.926 Nachdem Microsoft in Berufung gegangen und im Jahr 2001 infolge des Präsidenten-

wechsels Charles James, der die Spaltung Microsofts bereits vor seiner Amtseinführung ablehn-

te, zum Assistant Attorney General geworden war, bestätigte das Berufungsgericht zwar die Vor-

                                                 
921 Fox (2003b), S. 923 f. und Klodt (2003), S. 65. Vgl. auch Scherer (2003), S. 65. 
922 Klodt (2003), S. 66, Report on Competition Policy 1984 (1985), S. 79. Vgl. auch Report on Competition Policy 

1985 (1986), S. 239. 
923 Scherer (2003), S. 66. Scherer betont auch, dass die Vereinbarung keine Richtlinien zur „compensation to be paid 

by PCMs receiving the IBM information“ enthielt, so dass „IBM in fact was able to charge `quite a bit of mon-
ey “̀. 

924 Fox (2003b), S. 911. 
925 Entscheidung (2004) COMP/C-3/37.792–Microsoft, S. 8. Wie Fachzeitschriften ausführten, ging es vor allem um 

den Vorwurf, dass Microsoft „durch die Verknüpfung des Microsoft Internet Explorers mit dem Betriebssystem 
Windows von einer illegalen Monopolstellung“ profitiert. Vgl. beispielsweise Institut für Medien und Komuni-
kationspolitik, Berlin, http://www.mediadb.eu/datenbanken/mix-test-2/microsoft-corporationmsn.html [22.04.  
10]. Vgl. auch Ishi/Lutterbeck (2002), S. 145 f. 

926 Vgl. Entscheidung (2004) COMP/C-3/37.792–Microsoft, S. 8 mit entsprechenden Hinweisen auf die US-ameri-
kanische Rechtsprechung.  
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würfe, „that Microsoft had acted illegally in protecting its monopoly“, hob jedoch das Urteil zur 

Spaltung des Unternehmens auf.927  

Dass hinter dieser Entscheidung möglicherweise der Versuch steht, den einheimischen champion 

zu schützen, lässt sich vor allem unter Beachtung der Tatsache verstehen, dass auch die EK seit 

Dezember 1998 gegen Microsoft im Hinblick auf einen möglichen Missbrauch seiner marktbe-

herrschenden Stellung bei den Betriebssystemen zur Durchsetzung einer solchen Position auch 

bei den Servern ermittelte. Da jene Ermittlungen (später erweitert um weitere Vorwürfe, wie den 

der Produktbündelung) auch nach Beendigung des US-amerikanischen Verfahrens fortgeführt 

wurden, warnte im Jahr 2002 Charles James die EK, „not to reprehend Microsoft for conduct 

allowed under U.S. Law“ 928. Obwohl dieses Verhalten stark an den bereits ausgeführten Fall 

IBM erinnert, setzte sich hier die EK insofern durch, als es im Jahr 2004 zu einem Urteil wie 

auch zur Verhängung eines Rekordbußgeldes seitens der EK kam.929 

Zwischenfazit 

Mit diesem Beispiel sind die Ausführungen zur Gruppe I-II abzuschließen. Aufbauend auf der in 

diesem Abschnitt empirisch nachgewiesenen Existenz der bereits theoretisch identifizierten 

Möglichkeit nationaler Wettbewerbsschutzminderung (als einer Reaktion auf die Situation mit 

internationaler Gütermobilität) soll nun auch die empirische Relevanz von handelsgetriebenem 

Erlernen institutioneller (Abwehr-)Arrangements überprüft werden. Dieses Lernen ist bei der 

Existenz strategischer bzw. permissiver Wettbewerbspolitik die Voraussetzung dafür, dass der 

WdW-Typ II nicht in einem Race-to-the-bottom-Szenario endet. Die Beobachtung, dass „the 

present international regulatory competition does not give any empirical evidence of race to the 

bottom or a downward convergence of competition policy“ 930 lässt vermuten, dass ein derartiges 

Lernen existent sein muss. 

3.2.3.3. Gruppe II 

Bereits bei der Besprechung der Leitfadenpunkte für den WdW-Typ II wurde ausführlich auf die 

Möglichkeiten der Abmilderung der hier nicht auszuschließenden Race-to-the-bottom-Prozesse 

eingegangen (vgl. Kapitel 3.2.2.2.) Daher soll an dieser Stelle nur noch kurz der Frage nachge-

gangen werden, inwiefern solche in der Realität beobachtet werden können und ob jene vor al-

lem durch den Transmissionskanal des Freihandels verbreitet wurden. 

                                                 
927 Entscheidung (2004) COMP/C-3/37.792–Microsoft, S. 9. 
928 Fox (2003b), S. 923. 
929 Vgl. Entscheidung (2004) COMP/C-3/37.792–Microsoft, S. 289 und S. 297. 
930 Mitschke (2008), S. 157. 
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Das Auswirkungsprinzip  

Während beim WdW-Typ I die Verbreitung des Auswirkungsprinzips in den nationalen Wett-

bewerbspolitiken als kein adäquates Beispiel für Lernprozesse bezeichnet wurde, weil dies inter-

jurisdiktionelle wirtschaftliche Verflechtungen voraussetzt, soll hierauf an dieser Stelle kurz ein-

gegangen werden. Basierend auf dem Gedanken des Schutzes des einheimischen Marktes vor 

ausländischen Unternehmen „engag[ing] in restrictive business practices [but] evad[ing …] ter-

ritorial jurisdiction because these activies were conducted abroad“, knüpft dieses Prinzip aus-

drücklich an die wettbewerbspolitischen Probleme an, die durch die Möglichkeit des internatio-

nalen Handels hervorgerufen wurden.931 Während bis in die 70er-Jahre des letzten Jahrhunderts 

die USA (häufig unter großen Protesten aus anderen Ländern) als einziges Land das Auswir-

kungsprinzip geltend gemacht haben, hat es sich seitdem stärker verbreitet.932 So machte sich die 

EK bereits 1972 bei der Rechtsprechung im sog. Teerfarbenfall dieses Prinzip zu eigen, während 

Deutschland ab 1979 (Fall organische Pigmente) die effects doctrine verwendete.933 Mittlerweile 

praktizieren – mit Ausnahme von Großbritannien, welches das Auswirkungsprinzip ausdrücklich 

ablehnt – alle Länder der EU die effects doctrine.934 Auch weltweit kamen in den 90er-Jahren 

viele Länder zu der Erkenntnis, dass „jurisdictional claims based on an ‘effects test‘ were reaso-

nable and provided a legitimate basis for attempting to protect local customers from injury ari-

sing from anticompetitive conduct by foreign firms selling into their jurisdictions“, so dass das 

Auswirkungsprinzip nicht nur von der Mehrheit der über ein Wettbewerbsrecht verfügenden 

Länder praktiziert wird, sondern ansatzweise auch in den Ländern ohne eine aktive Wettbe-

werbspolitik Akzeptanz findet.935 

Die Kooperationsabkommen  

Neben dem Auswirkungsprinzip können in der Realität auch viele bilaterale Kooperationsab-

kommen beobachtet werden, die an dieser Stelle auch als ein Beispiel für Lernprozesse anzufüh-

                                                 
931 Rishikesh (1991), S. 37. 
932 Vgl. Ebenda, S. 40. Hiernach haben seit 1945 mindestens zwanzig Staaten gegen die extraterritoriale Wettbe-

werbsrechtanwendung der USA protestiert. Der Ursprung des Auswirkungsprizips wird dabei in dem Fall Alcoa 
(1945) gesehen, im dessen Rahmen ein aus ausländischen Unternehmen bestehendes Aluminiumkartell von dem 
US-amerikanischen Supreme Court verboten wurde. Vgl. hierzu beispielsweise Pengilley (1997), S. 22. Schir-
mer (1998), S. 101 verweist auf den noch früheren Fall American Banana (1909).  

933 Vgl. Kleinert/Klodt (2000), S. 81 wie auch Schirmer (1998), S. 55 f. Dass den Entscheidugen der EK das Aus-
wirkungsprinzip zugrundeliegt, wurde vom Europäischen Gerichtshof explizit zwar nicht bestätigt, ergibt sich 
aber aus der konkreten Rechtspraxis der EK. Auch bei Deutschland wurde das Auswirkungsprinzip gerichtlich 
erst später, beim Fall Bayer/Firestone aus dem Jahr 1980 bestätigt. Mittlerweile ist dieses jedoch ausdrücklich in 
deutschem Wettbewerbsrecht kodifiziert.  

934 Vgl. Schirmer (1998), S. 55. Schirmer (1998), S. 56ff. stellt die Einzelheiten extraterritorialer Rechtswendung 
von Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien dar. Vgl. auch Pengilley (1997), S. 34, der im Kapitel “The 
effects doctrine in Europe“ zwischen “The United Kingdom“ und “EC (other than the United Kingdom)“ unter-
scheidet.  

935 Campbell/Rowley (2008), S. 300. Vgl. auch Baetge (2007), S. 230 und Kleinert/Klodt (2000), S. 82 mit dem 
Verweis auf Basedow (1998). Vgl. auch Dabbah (2003), S. 187. 
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ren sind. Der Bezug zum Transmissionskanal des Freihandels ergibt sich dabei entweder aus der 

Tatsache, dass jene Abkommen der effektiveren Durchsetzung des (reinen) Auswirkungsprinzips 

dienen, das explizit als Instrument zur Lösung der durch den Freihandel hervorgerufenen Proble-

me entwickelt wurde, oder aber weil die hier gemeinten Absprachen zur Kooperation im Bereich 

der Durchsetzung des Wettbewerbsrechts Teil von bilateralen bzw. regionalen Handelsabkom-

men sind.  

Die Verbreitung von Kooperationsabkommen zur effektiveren Durchsetzung des Wettbewerbs-

rechts setzte in den 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts an; hierbei handelte es sich um sog. Ko-

operationsabkommen der ersten Generation, deren Schwerpunkte weniger auf der aktiven Koo-

peration zur Durchsetzung bestehender Wettbewerbsrechte lagen, sondern vielmehr in Versu-

chen, die bei Anwendung des Auswirkungsprinzips häufig auftretenden Konflikte zu vermei-

den.936 Die Verbreitung verstärkte sich vor dem Hintergrund dessen, dass „the necessity of coor-

dination has become more and more obvious in an increasingly globalised economy“ in den 

90er-Jahren in Form der Kooperationsabkommen der zweiten Generation.937 Jene zeichnen sich 

aus durch Versuche „aktive[r] Kooperation und Koordination nationaler wettbewerbspolitischer 

Aktivitäten“ mit dem Ziel, die Effektivität der jeweiligen nationalen Wettbewerbsaufsicht zu er-

höhen.938 Hierfür enthalten sie weitreichendere Zugeständnisse, wie beispielsweise die der posi-

tive comity; diese dienen insofern einer effektiveren Durchsetzung des Auswirkungsprinzips, als 

sie die Übertragung der eigentlichen Verfahrenskompetenz an denjenigen Staat favorisieren, in 

dessen Territorium das wettbewerbsbeschränkende Verhalten vorgenommen wird. Außerdem 

enthalten sie detailliertere Ausführungen zur Lösung einzelner Probleme, die sich aus dem Aus-

wirkungsprinzip ergeben (wie beispielsweise der parallelen Verfahren).939 

Den entscheidenden Ausgangspunkt dieser Abkommensgeneration stellte dabei das Abkommen 

zwischen der EU und den USA 1991/95 dar, welches in den darauf folgenden Jahren im Hinb-

lick auf seine Schlüsselelemente von vielen Abkommen zwischen anderen Ländern nachgeahmt 

wurde. So kam es aus der Sicht der USA 1995 zur Kooperation mit Kanada, 1999 mit Israel, Ja-

                                                 
936 Zu diesen Abkommen gehörten: Deutschland-USA (1976), USA-Australien (1982), USA–Kanada (1984) und 

Deutschland–Frankreich (1984). Vgl. Budzinski/Aigner (2005), S. 5. Viel ausführlicher zu den Regelungsin-hal-
ten einzelner Abkommen auch Klauß (2008), S. 168 ff. Als wesentliche Elemente dieser Gruppe von Abkommen 
nennt Klauß auf S. 189 die gegenseitige Notifizierungs- und Konsultationsabsprachen, den Austausch von den 
„zur Unterstützung der Wettbewerbsaufsicht des Vertragspartners“ notwendigen Informationen wie auch den 
Schutz solch übermittelter Infomationen. Auch berechtigen bei allen Abkommen „wichtige nationale Interessen 
jederzeit“ zu einem von den Vereinbarungen abweichenden Verhalten.  

937 Zanettin (2002), S. 57. 
938 Budzinski/Aigner (2005), S. 5. 
939 Von den noch zu nennenden Beispielen enthalten beispielsweise folgende beide genannten Elemente: EG-Kana-

da (1999), Punkt IV und V, EU-Korea (2009), Art. 4 und Art. 6, EG-USA (1995), Art. IV und V, EG-USA 
(1998), Art. 1 Abs. 2(b) und Art. 3, USA-Kanada (1995), Art. IV und V, USA-Israel (1999), Art. IV und V, 
USA-Brasilien (1999), Art. III und IV usw.  
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pan und Brasilien und 2000 zu einem Abkommen mit Mexiko, während die EU 1999 ein Ab-

kommen mit Kanada, 2003 eines mit Japan und 2009 eines mit Korea unterzeichnete.940 Darüber 

hinaus einigte sich Kanada mit Australien/Neuseeland (2000), Mexiko (2001), Chile (2001), dem 

Vereinigten Königreich (2003), Japan (2005), Korea (2006) und Brasilien (2008) im Rahmen 

wettbewerbspolitischer Kooperationsabkommen,941 so dass jene insgesamt als mittlerweile welt-

weit verbreitet anzusehen sind. 

Die Lernprozesse bei diesem (Abwehr-)Instrument können dabei nicht nur anhand seiner (ab den 

90er-Jahren, also in der Zeit einer vergleichsweise starken Vertiefung der internationalen Integ-

ration nationaler Gütermärkte) sehr raschen Verbreitung dargestellt werden, sondern auch an-

hand der zu beobachtenden Evolution der Regelungsinhalte. So werden in den Abkommen im 

Laufe der Zeit immer tiefer greifende Vereinbarungen akzeptiert,942 was einer Realisierung von 

komplexeren, mit einer höheren internationalen Integrität nationaler Wettbewerbsregeln einher-

gehenden Variationen des Auswirkungsprinzips entspricht.  

Was die Kooperationsabsprachen im Bereich der Wettbewerbsrechtdurchsetzung im Rahmen 

von bilateralen bzw. regionalen Handelsabkommen betrifft, so betont die OECD (2006), dass 

„ regional trade agreements (RTAs) have grown dramatically in number and importance since 

the early 1990s and […] increasingly include provisions encompassing competition issues“943. 

Die genaue Entwicklung der RTA-Zahlen bis 2004 kann dabei der Abbildung 23 entnommen 

werden.  

Abbildung 23: Die Entwicklung der bei GATT/WTO noti fizierten und nicht notifizierten RTAs 1958-2004 

  

 

Quelle: OECD (2006), S. 5, mit Verweis auf die Weltbank. 

                                                 
940 Vgl. http://www.ftc.gov/oia/agreements.shtm und http://ec.europa.eu/competition/international/bilateral/index.-

html [22. 03.10]. 
941 Vgl. http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/h_00128.html#1 [22.03.10]. 
942 Vgl. Klauß (2008), S. 321. 
943 OECD (2006), S. 2. In diese Kategorie fallen auch die bereits ausführlich erläuterten Freihandelszonen wie NAF-

TA, CAN, CARICOM, Mercosur, usw.  
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Für die späteren Jahre weist (wie bereits in Fn. 738 erwähnt) die UNCTAD ungefähr 250 RTAs 

aus, von denen 47 sog. Competition-Related Provisions (CRPs) beinhalten (Jahr 2005), bzw. 300 

existierende RTAs, von denen 100 die CRPs enthalten (Jahr 2007).944 Wie die OECD-Untersu-

chung von 86 der im Zeitraum zwischen 2001 und 2005 bei der WTO angemeldeten RTAs, die 

CRPs enthalten, zeigt, können jene Abkommen trotz der grundlegenden „emphasis[] that anti-

competitive practices can undermine the trade objectives of the agreement“ im Hinblick auf die 

beschlossene Kooperations- und Koordinationstiefe nicht als zu den bereits besprochenen expli-

ziten Kooperationsabkommen gleichwertige Abwehrinstrumente angesehen werden.945 49 der 86 

untersuchten CRPs weisen eine Forderung nach „adopting, maintainig and applying [of] compe-

tition measures“ auf, so dass unter den Unterzeichnern der untersuchten Abkommen ein ver-

gleichsweise hoher Anteil an Ländern mit wenig wettbewerbspolitischer Erfahrung vermutet 

werden kann.946 Hierin sollte auch die Ursache dafür gesehen werden, dass, während 57 der 

CRPs in ihren Koordinations- und Kooperationsbestimmungen über Informationsaustauschbe-

stimmungen bzw. 20 der 86 über Notifizierungsverpflichtungen verfügen, insgesamt nur fünf 

Abkommen Bestimmungen zu positive comity enthalten, also zu einem vergleichsweise weitge-

henden Kooperationsinstrument.947 Dennoch erweisen sich die RTAs mit CRPs im Allgemeinen 

als eine gute Grundlage bzw. gar Voraussetzung für eine weiterführende bilaterale bzw. regio-

nale Zusammenarbeit im Bereich der Wettbewerbspolitik. Dies gilt umso mehr, als dass die be-

reits genannten expliziten Kooperationsabkommen der USA, EU und von Kanada „nicht zum 

Aufbau einer wettbewerblichen Infrastruktur [genutzt wurden], sondern [..] diese bereits vor-

aus[setzten]“948. Folglich soll der starken Verbreitung der RTAs mit den CRPs für die Darlegung 

der hier relevanten Lernprozesse eine genauso große Bedeutung wie derjenigen der expliziten 

Kooperationsabkommen zugeschrieben werden.  

WTO Instrumente  

Nicht zuletzt sind innerhalb der Ausführungen zur Gruppe II auch die institutionellen, von der 

WTO geschaffenen Abwehrinstrumente zu beleuchten. Die unter dem Dach des GATT bzw. 

später der WTO ab der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts betriebene weltweite Handels-

                                                 
944 OECD (2007), S. 2 gibt für Dezember 2006 367 bei der WTO notifizierte RTAs an, von welchen 214 in Kraft 

waren und geht davon aus, dass ungefähr 40-50 Prozent des Weltgüterhandels von diesen Abkommen abgedeckt 
sind. Dies entspricht der Schätzung der Weltbank, welche von ungefähr 40 Prozent ausgeht. Vgl. OECD (2006), 
S. 5. 

945 OECD (2006), S. 9. Von den untersuchten Abkommen wurden 59 zwischen Entwicklungs- bzw. Schwellenlän-
dern, 4 zwischen Industrieländern und 23 zwischen einem Industrie- und einem Entwicklungs- bzw. Schwellen-
land unterschrieben.  

946 OECD (2006), S. 20 ff. 
947 Vgl. OECD (2006), S. 20 ff.  
948 Klauß (2008), S. 295. Analog betont Budzinski/Bode (2005), S. 6, dass die oben erwähnte explizite Kooperation 

„predominantly takes place between countries, which have well-elaborated domestic antitrust and which are im-
portant players in the global economy“. 
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liberalisierung wurde so von mehreren mal mehr, mal weniger auf die „Wettbewerbsbeziehun-

gen zwischen privaten Unternehmen auf Gütermärkten unmittelbar [anwendbaren]“ Regelungen 

flankiert,949 so dass hier ein eindeutiger Bezug zum Transmissionskanal des internationalen Gü-

terhandels besteht. In Anbetracht der Tatsache, dass im Rahmen der Gruppe II nur die tatsächlich 

existierenden Abwehrmechanismen und ihre Verbreitungswege untersucht werden sollen, sind 

die zahlreichen vergangenen wie auch aktuelleren gescheiterten Initiativen zugunsten eines 

GATT/WTO-Regelwerks, das private Wettbewerbsbeschränkungen lückenlos abdeckt, außer 

Acht zu lassen. Im Mittelpunkt des Interesses stehen die existierenden Regeln und ihre Interpre-

tations- und Anwendungsmöglichkeiten.950  

Hierbei kann unter dem Aspekt der Anwendbarkeit der Regeln auf private Akteure unterschieden 

werden zwischen dem (auf jene direkt anwendbaren) Art. VI des GATT-Vertrags und der Grup-

pe anderer Artikel (die nur auf staatliche Akteure direkt anwendbar sind). Art. VI gestattet es 

konkret den Vertragsparteien, „unter bestimmten Voraussetzungen […] auf angebliche Dum-

ping-Praktiken ausländischer Unternehmen mit handelspolitischen Gegenmaßnahmen zu reagie-

ren“951. Unter Dumping-Praktiken sollen hierbei (entsprechend den im Szenario IIc dargestelten 

Verhaltensweisen, vgl. Kapitel 3.2.1.2.2.) vor allem räuberische Preisunterbietungsstrategien 

ausländischer Unternehmen mit der Zielsetzung einer langfristigen Verdrängung der Konkurren-

ten aus dem Markt verstanden werden. Deren empirische Relevanz fällt jedoch so gering aus, 

dass das „Ansinnen [des Artikels VI] ökonomisch als höchst fragwürdig gelten muss“.952 Ob-

wohl die Nutzung dieses WTO-Instruments vor allem in den 90er-Jahren des letzten Jahrhun-

derts nachweislich von der Gesamtzahl der Fälle, als auch von der Breite der Anwendergruppe 

her gestiegen ist, soll hier dieses Instrument nicht als ein adäquates Lernprozessbeispiel aufge-

führt werden, da der Verdacht besteht, „dass die Antidumpingpolitik der WTO-Mitglieder […] 

das zur Abwehr ökonomisch schädlicher Dumpingspraktiken gegebene Maß deutlich über-

steigt“.953  

                                                 
949 Koopmann (1998), S. 6. 
950 Zu den wichtigsten vergangegen Intiativen vgl. Petersmann (1993), S. 38 ff. und Koopman (1998), S. 6. Zu den 

aktuelleren vgl. Klauß (2008), S. 396 ff. Hierbei handelt es sich vor allem um den Einsatz der WTO Working 
Group on the Interaction between Trade and Competition Policy und ihre Arbeit an Fragen der Umsetzung „ei-
nes Systems der Wettbewerbsaufsicht im Rahmen der WTO“. Diese Arbeitsgruppe wurde 2003 mit dem Schei-
tern der Ministerkonferenz von Cancún aufs Eis gelegt.  

951 Gröner/Knorr (1996), S. 587. 
952 Ebenda, S. 587. Der Tatbestand des Dumpings beinhaltet bei der WTO neben dem oben berschriebenen räuberi-

schen Dumping auch das sog. strategische Dumping, das in Form einer unternehmensinternen Quersubventionie-
rung zwischen nationalen Märkten besteht. Zum Tatbestand des Dumpings vgl. auch Agreement on Implementa-
tion of Article VI of the GATT (1994), Part I, Art. 2. 

953 Koopmann (1998), S. 8. Zur Verbreitung des Instruments “Antidumpingverfahren bei der WTO“ wie auch der 
sich im Laufe der Zeit ändernden Zusammensetzung der Gruppe von verfahrenseinleitenden Ländern vgl. Zanar-
di (2004), S. 414 Table 2 und S. 423 Table 4, wie auch http://www.wto.org/english/news_e/pres09_e/pr556_e. 
htm [22.03.10]. Hiernach stieg die Zahl der bei der WTO jährlich eröffneten Antidumpingverfahren im Zeitraum 
zwischen 1995 bis 2001 von 157 auf 366 an. Von den zwischen 1995 bis 2008 insgesamt eröffneten 3427 Ver-
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Was die Gruppe der nicht unmittelbar an privates Verhalten anwendbaren, jedoch potenziell wet-

tbewerbspolitisch relevanten WTO-Regeln betrifft, so sind hier vor allem die Absätze 1a (Verlet-

zungsklagen) und 1b (Nichtverletzungsklagen) des Art. XXIII des GATT zu nennen. Nach Art. 

XXIII Abs. 1a können private Wettbewerbsbeschränkungen grundsätzlich angefochten werden, 

falls sie vom Staat gedeckt sind bzw. von staatlichen Unternehmen ausgehen und eine Verlet-

zung bestehender GATT-Regeln bewirken.954 Hierbei kann es sich in erster Linie um das Gebot 

der Nichtdiskriminierung (der Ausländer gegenüber Inländern bzw. der Ausländer untereinander, 

Art. III und Art. I des GATT) handeln oder aber um das Verbot mengenmäßiger Handelsbe-

schränkungen (Art. XI) in Kombination mit der Regelung der Aktivitäten staatlicher Unterneh-

men (Art. XVII) bzw. um den Art. XVII an sich.955 Weil Art. III Abs. 4 „pertains to laws, regu-

lation and requirements“, sind hiernach wettbewerbspolitische Maßnahmen bzw. ihre Anwen-

dung, die zwischen in- und ausländischen Waren diskriminieren, als GATT-widrig auszule-

gen.956  

Eine für in- und ausländische Unternehmen unterschiedlich strenge Anwendung einheimischer 

Wettbewerbsregeln durch die Wettbewerbsbehörde des Importlandes könnte somit (soweit nach-

weisbar) genauso als ein Verstoß gegen Art. III Abs. 4 gesehen werden wie eine staatlich (wett-

bewerbspolitisch) geduldete Einschränkung des Marktzugangs ausländischer Anbieter durch in-

ländische Unternehmen. Als nicht anwendbar erweist sich Art. III dagegen aufgrund seiner Aus-

richtung auf Importe bei der Abwehr (wettbewerbspolitisch) diskriminierender Exportpraktiken 

wie beispielsweise der Exportkartelle.957  

Wie die bisherigen Erfahrungen zeigen, wurden unter Berufung auf die Verletzung des Art. III 

bisher vor allem „measures implying dicriminatory access to distribution systems […] found in-

consistent with GATT obligations“. Als wettbewerbspolitisch wenig ergiebig erwies sich dieser 

Artikel bei den darüber hinausgehenden klassischen Problemen der selektiven Nichtanwendung 

inländischer Wettbewerbsregeln an inländische Unternehmen im Bereich der Monopole oder 

                                                                                                                                                             
fahren wurden alleine um die 1900 Fälle in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre eröffnet. Die obigen Ausfüh-
rungen bestärken dabei den Verdacht, dass die WTO-Mitglieder mit großen Binnenmärkten, auf die folglich die 
Exporteure nicht verzichten können, die Antidumping-Massnahmen der WTO strategisch zum Schutz einheimi-
scher Industrien nutzen. Hierfür spricht vor allem die Tatsache, dass neben der EU, den USA, Kanada und Aus-
tralien als traditionellen Nutzern der Antidumpingmassnahmen heutzutage Argentinien, Südafrika, Indien und 
China zu den neuen aktiven Nutzern gehören. Auch richten sich die eingeleiteten Verfahren immer stärker gegen 
die exportorientierten Staaten Asiens wie Indonesien, Japan, Malaysia, Singapur, Südkorea, Taiwan, Thailand, 
Vietnam, China und Indien. 

954 Koopmann (1998), S. 11. Die Aktivitäten staatlicher Unternehmen werden in einem gesonderten Artikel (Art. 
XVII. GATT-Vertrag) erfasst. 

955 Hoekman/Mavroidis (1994), S. 129. Vgl. auch Koopmann (1998), S. 13. 
956 Hoekman/Mavroidis (1994), S. 131. 
957 Vgl. Koopmann (1998), S. 13. 
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Kartelle.958 Interpretiert man die selektive Nichtanwendung einheimischen Wettbewerbsrechts 

als eine Gewährung von special privileges im Sinne des (an sog. state trading enterprises anzu-

wendenden) Art. XVII Abs.1a, könnte gegen sie theoretisch unter Berufung auf diesen Artikel 

vorgegangen werden. Die Voraussetzung hierfür wäre, dass Art. XVII neben den state trading 

enterprises auch an „staatlich autorisierte“ Verhaltensweisen Privater anwendbar wäre.959 Eine 

derartige Auslegung des Art. XVII Abs. 1a würde gleichzeitig auch eine rechtliche Grundlage 

für die Vorgehensweise gegen staatlich autorisierte bzw. geduldete Exportkartelle bilden. In den 

bisherigen Panel-Entscheidungen lässt sich jedoch kein Hinweis auf den Versuch einer derarti-

gen Interpretation des Art. XVII finden, was nicht zuletzt auf die Frage der Auslegung wie auch 

die problematische Nachweisbarkeit der aktiven staatlichen Special-privileges-Gewährung an die 

Unternehmen zurückzuführen ist.960  

Schließlich erlaubt Art. XI des GATT (Verbot mengenmäßiger Beschränkungen) in Kombinati-

on mit Art. XVII die Schlussfolgerung, dass die auf staatliche Maßnahmen (wie beispielsweise 

auf eine im Gesetz festgelegte Legalausnahme) zurückzuführenden mengenmäßigen Handelsbe-

schränkungen, wie z. B. Exportkartelle, als GATT-widrig anzusehen sind, so dass gegen diese in 

Form einer Verletzungsklage unter Art. XXIII Abs. 1a vorgegangen werden kann.961 

Insgesamt erweisen sich also die Möglichkeiten des Art. XXIII Abs. 1a als eines institutionellen 

Abwehrinstruments gegen strategische, staatlich betriebene Wettbewerbspolitik bzw. privat ver-

ursachte Wettbewerbsprobleme des internationalen Handels aufgrund der problematischen Nach-

weisbarkeit bzw. mangelnden und/oder fraglichen Erfassung durch den Artikeltext als ver-

gleichsweise gering. Dies spiegelt sich auch in der bisher sehr niedrig gebliebenen Anzahl der 

unter jenem Artikel geführten Verfahren mit wettbewerbspolitischem Hintergrund wider.  

In dieser Hinsicht könnte eine Vorgehensweise gemäß Art. XXIII Abs. 1b (Nichtverletzungskla-

ge gegen privates Verhalten, das jedoch aus einer staatlichen Maßnahme resultiert oder mit die-

ser zusammenhängt) theoretisch eine größere praktische Bedeutung aufweisen,962 da sich hier die 

                                                 
958 Für die konkreten Fälle, bei denen die Berufung auf den Art. III stattfand vgl. Hoekman/Mavroidis (1994), 

S. 132 f. Der Grund für die schwache wettbewerbspolitische Ergiebigkeit des Art. III liegt vor allem in der prob-
lematischen Nachweisbarkeit einer derartigen Diskriminierung von ausländischen Anbietern. 

959 Vgl. Koopmann (1998), S. 13 f. Zu der interpretatorischen Verknüpfung von Art. III Abs. 4 mit dem Art. XVII. 
Abs. 1a. vgl. auch Hoekman/Mavroidis (1994), S. 134.  

960 Vgl. Koopmann (1998), S. 14. Vgl. auch Hoekman/Mavroidis (1994), S. 144 f. Sie schätzen diese Entwicklung 
positiv ein, da eine Anerkennung der Argumentation des staatlichen Tätig- bzw. Nichttätigwerdens im Bereich 
der Wettbewerbspolitik als einer „regulatory subsidy“ aus ihrer Sicht insofern zum Öffnen einer „Pandora´s 
box“ führen könnte, „as any government action that can be argued to a have a specific impact on an industry be-
comes potentially countervailable“.  

961 Vgl. Klauß (2008), S. 407. 
962 Hoekman/Mavroidis (1994), S. 144 beschreiben die „non violation“ als „the primary avenue to adress competi-

tion related issues through GATT“. Unter einer “Nichtverletzung“ ist dabei zu verstehen, dass die nicht im 
GATT-Vertrag ausdrücklich geregelten Umstände (zu denen auch Wettbewerbspolitik gehört) dennoch zu seiner 
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Beweislage einfacher gestalten ließe - zumindest bei einer „teleologische[n] Betrachtungsweise“, 

nach der bereits eine „passive Tolerierung restriktiver Geschäftspraktiken“ durch den Staat aus-

reicht, um eine solche Klage erheben zu können. In der Realität ist dies jedoch nicht der Fall ge-

worden,963 so dass hier Ähnliches wie bei Art. XXIII Abs. 1a zu konstatieren ist. 

Nicht zuletzt ist zu beachten, dass neben GATT auch GATS, TRIPS (also die WTO-Abkommen 

zu Dienstleistungen und geistigen Eigentumsrechten) und weitere Übereinkommen der WTO 

wettbewerbsbezogene Regelungen enthalten.964 Obwohl vor allem durch GATS und TRIPS  

„erstmals […] auch eine Reihe von Vorschriften zur Bekämpfung privater Wettbewerbsbe-

schränkungen ausdrücklich Eingang in die Welthandelsordnung“ fand,965 konnte hierdurch die 

Geeignetheit der WTO-Regeln als Abwehrinstrumente nicht verbessert werden. Neben der Tat-

sache, dass die relevanten GATS- und TRIPS-Regelungen (im Allgemeinen, wie auch im Hinb-

lick auf die hier geltende Annahme ausschließlicher Gütermobilität) einen vergleichsweise klei-

nen Bereich abdecken, lässt sich dies vor allem auf die mehrheitliche Meinung zurückführen, 

dass „WTO as a forum for review of private restraints is not constructive“ und im Hinblick auf 

die Handhabung sog. „mixed public-private restraints“ (womit hier die oben beschriebenen 

staatlich gedeckten privaten Maßnahmen gemeint sind, die in enger Verbindung zur strategi-

schen Wettbewerbspolitik stehen) „WTO currently has several large loopholes“.966  

Im Gegensatz zu anderen multilateralen Versuchen institutioneller Verankerung von Abwehrme-

chanismen im WdW-Typ II, beispielsweise durch die OECD, UNCTAD oder ICN, stellt der 

WTO-Ansatz eine Lösung dar, die die Mitgliedstaaten rechtlich bindet. Gleichzeitig enthält der 

WTO-Ansatz auch einige der im Kapitel 3.2.2.2. ausgearbeiteten (Abwehr-)Elemente (wie das 

Nichtdiskriminierungsgebot und den supranationalen Streitschlichtungsmechanismus) und könn-

                                                                                                                                                             
Verletzung führen, indem sie „den Marktzugang ausländischer Unternehmen behindern“. Vgl. auch Koopmann 
(1998), S. 16. 

963 Koopman (1998), S. 16. Vgl. auch Gröner/Knorr (1996), S. 587. Dass die teleologische Auslegung sinnvoll ist, 
erklären Hoekman/Mavroidis (1994), S. 141 anhand der Tatsache, dass eine Klage unter Art. XXIII Abs. 1b die 
Verschlechterung der Wettbewerbsbedingungen für ausländische Anbieter im Vergleich zu der durch die Han-
delsliberalisierung bewirkten Situation voraussetzt, also eine potentielle „nullification and impairment of bene-
fits“ infolge der staatlichen Massnahme. Diese kann durchaus auch schon bei passiver Duldung gewisser Prakti-
ken auftreten. Ein prominentes Beispiel für die Nichtverletzungsklage (unter GATS) stellt der Fall Kodak vs. Fu-
ji dar. Bei diesem warfen die USA den japanischen Behörden eine nicht ausreichend strikte Anwendung nationa-
ler Wettbewerbsgesetze vor, infolge welcher Fuji die ausländischen Konkurrenten aus dem Zugang zu einheimi-
schen Vetriebskanälen ausschließen konnte. Dass dieses Verfahren scheiterte, wurde als ein Beleg für die „ein-
geschränkten Möglichkeiten einer WTO-Sanktionierung der staatlichen Promotion privater Wettbewerbsbe-
schränkungen“ aufgefasst. Vgl. hierzu Budzinski (2004b), S. 7.  

964 Vgl. Klauß (2008), S. 407 f.Vgl. auch Koopman (1998), S. 18 ff. und Gröner/Knorr (1996), S. 587. Aus TRIMs, 
dem Abkommen zu handelsbezogenen Investitionsaspekten der WTO, wurden wettbewerbspolitische Regelun-
gen bewusst ausgeklammert. Die Möglichkeit seiner nachträglichen Ergänzung um jene ist jedoch durch Art. 9 
gegeben.  

965 Gröner/Knorr (1996), S. 587. 
966 ICPAC (2000), S. 274 und S. 275. Vgl. auch Budzinski (2004b), S. 7 und Budzinski/Bode (2005), S. 12. Zu nä-

heren Angaben zu den oben erwähnten loopholes vgl. ICPAC (2000), S. 275. 



 274

te somit in Kombination mit dem reinen Auswirkungsprinzip und den bilateralen Abkommen 

viel Potenzial zur Sicherstellung einer vergleichsweise hohen internationalen Integrität nationaler 

Wettbewerbsregeln aufweisen. Aufgrund der beschriebenen Probleme konnte sich dieser Ansatz 

dennoch nicht etablieren. 

3.2.4. Fazit zum Kapitel 3.2. 

Im Kapitel 3.2.3. wurde empirisch die Existenz von Strategien zur Erhöhung des nationalen 

Wettbewerbsschutzes sowie von Strategien nationaler Wettbewerbsschutzminderung als mögli-

cher Reaktionen auf die Szenarien mit Gütermobilität und somit auch auf die Existenz des 

WdW-Typs II nachgewiesen. An dieser Stelle ist zu konstatieren, dass es offensichtlich vor al-

lem die (durch den Transmissionskanal des Handels in ihrer Verbreitung getriebenen) „effect 

doctrine and bilateral [and regional] cooperation agreements“ sind, welche in der Realität die 

Wettbewerbsordnung dieses WdW-Typs bilden, die „workability of regulatory competition“ un-

terstützen und folglich einen grundlegenden Race-to-the-bottom-Prozess verhindern.967 Sind die 

Jurisdiktionen also wirtschaftlich insofern miteinander verflochten, als sie miteinander (neben 

einem freien Informationsaustausch) Güter- bzw. Dienstleistungshandel betreiben, stellt der 

WdW-Typ II eine theoretisch denkbare (siehe Kapitel 3.2.1.2.) und empirisch nachweisbare (sie-

he Kapitel 3.2.3. wie auch Kapitel 3.2.2.3.3.) Form des Systemwettbewerbs dar, innerhalb derer 

zwar die Race-to-the-bottom-Tendenzen nicht auszuschließen sind, jedoch aber mit Hilfe von 

politisch durchsetzbaren Abwehrmechanismen derart abgeschwächt werden können, dass in der 

Realität eine Grundfunktionalität dieses WdW-Typs gewährleistbar erscheint (siehe kapitel 

3.2.2.2.). 

Je nach dem Ausmaß an Abgabebereitschaft politischer Kompetenzen können die Abwehrinstru-

mente des Auswirkungsprinzips und/oder der bilateralen/regionalen Kooperations- bzw. Han-

delsabkommen in der Realität Variationen herbeiführen, die der in Abbildung 21a-b grün mar-

kierten Fläche zuordenbar wären. Diese Fläche stellt die Menge der Variationen dar, die politisch 

durchsetzbar und die grundsätzlich geeignet sind, die Ziele der internationalen Konsistenz natio-

naler Regeln und der Sicherstellung der Systemlernfähigkeit zu erfüllen. 

Während im Hinblick auf diese Ziele das unilateral angewandte, wie das um bilaterale Koopera-

tionsabkommen ergänzte Auswirkungsprinzip vergleichsweise schlecht abschneidet, sind die in 

den exitierenden bilateralen/regionalen Handelsabkommen identifizierten Mechanismen viel 

eher der grün markierten Fläche zuzuordnen.  

                                                 
967 Mitschke (2008), S. 164. 
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Weil in der Realität also der WdW-Typ II tatsächlich stattfindet und auch Instrumente zur Ab-

wehr unerwünschter Verhaltensweisen innerhalb dieses Wettbewerbs existieren, geht es nun dar-

um, im Rahmen des politisch Machbaren Mechanismen zu entwickeln, die die oben genannten 

Ziele – internationale Konsistenz und Systemlernfähigkeit – noch besser erfüllen  

Da Störungen der Funktionsfähigkeit (infolge der Inkonsistenz nationaler Wettbewerbspolitiken) 

genauso wie Lernprozesse zur effektiveren Ausgestaltung und Durchsetzung nationaler Wettbe-

werbspolitiken im Rahmen des WdW-Typs II empirisch belegt werden können, erscheint das 

Ziel der internationalen Regelkonsistenz von gleicher Bedeutung für die Ausgestaltung der Wett-

bewerbsordnung zu sein wie das Ziel, eine gewisse WdW-Grundintensität beizubehalten. Daher 

kann unter den Variationen, die dem grünen Kreis zugeordnet sind, nicht das optimale Wettbe-

werbsordnungsdesign identifiziert werden. Vielmehr sind hier unter Beachtung der ausgearbeite-

ten Analogien (vgl. Kapitel 3.2.2.3.4.) die speziellen Interessen als auch Bedürfnisse der Länder-

gruppen, die an den Kompetenzabgrenzungsmechanismen im wettbewerbspolitischen Bereich 

interessiert sind, zu berücksichtigen und diesen Interessen entsprechend an unterschiedlichen 

Ausgangspositionen anzuknüpfen. Dabei wurde ausführlich herausgearbeitet, wie dies konkret 

anzustellen wäre (beispielsweise ausgehend von Startpositionen, die sich im Hinblick auf ihre 

Zentralität bzw. Dezentralität unterscheiden). 

Zum Abschluss des Kapitels 3.2. soll noch Folgendes betont werden: Gerade die Berücksichti-

gung solch unterschiedlicher Ausgangslagen erscheint von wesentlicher Bedeutung für die Wei-

terentwicklungsfähigkeit des bestehenden Flickenteppichs an unterschiedlichen Wettbewerbs-

ordnungsansätzen. Die Kombination von „regional, decentralized and centralized approaches“ 

ist vor diesem Hintergrund also „the best policy mix that we can offer“ im WdW-Typ II.968 

3.3. WdW als indirekter Regulierungswettbewerb durch internationale Faktorströme 
(Typ III) 

3.3.1. Existenz und Funktionsfähigkeit des WdW von Typ III 

3.3.1.1. Allgemein 

Die im Folgenden zu beschreibende weitere mögliche Form des Regulierungswettbewerbs lässt 

sich als Yardstick-Wettbewerb beschreiben, der um die Annahme der interjurisdiktionellen Gü-

ter- UND Faktormobilität ergänzt wurde. Während also der unter 3.1. dargestellte Yardstick-Pro-

zess des gegenseitigen Beobachtens und Experimentierens weiterhin besteht und institutionelle 

Lernprozesse generiert, und der internationale Güterhandel über die Bedeutung nationaler recht-

                                                 
968 Lowe (2003), S. 147. 
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licher Regeln für die Wettbewerbsfähigkeit nationaler Produkte auf internationalen Gütermärk-

ten auf diese Regeln (wie beschrieben unter 3.2.) einen Wettbewerbsdruck ausübt, kommen an 

dieser Stelle internationale Faktorströme als ein möglicher Transmissionskanal des Systemwett-

bewerbs hinzu. So wird hier auf die Rechtsordnungen, die mit den jurisdiktionellen Standorten in 

Verbindung stehen, durch die internationalen Faktorwanderungen ein Wettbewerbsdruck ausge-

übt. Hierbei können jurisdiktionelle Standorte, deren Rechtsordnungen aus Sicht der mobilen 

Faktoren „die höchsten Nettoerträge“ bzw. „die möglichst produktiven Bedingungen“ erwarten 

lassen, Zuflüsse von mobilen Faktoren erfahren969 - mit dem in möglichen Ergebnis eines erhöh-

ten „gesamtwirtschaftlichen Produktionspotential[s]“ und somit auch einer potenziellen nationa-

len Wohlfahrtssteigerung.970 

Demgegenüber sind Faktorabwanderungen verbunden mit der möglichen Verringerung des ge-

samtwirtschaftlichen Potenzials und den hiermit einhergehenden negativen Effekten. Daher er-

scheint es nicht nur im Interesse der Besitzer von immobilen, an den Standort gebundenen Pro-

duktionsfaktoren zu sein, „leistungs- und wertschöpfungsstarke mobile wirtschaftliche Aktivitä-

ten“ an den Standort zu binden und vor einer Abwanderung abzuhalten,971 sondern dies ent-

spricht vor allem auch den Interessen einheimischer politischer Akteure. Denn diese versprechen 

sich von einer Ausgestaltung der einheimischen Rechtsordnung, die den Signalen von Faktor-

wanderungen folgt, eine Erhöhung ihrer Wiederwahlwahrscheinlichkeit. Derartige politische Re-

aktionen erscheinen dabei im Hinblick auf die Wiederwahlchancen von wesentlicher Bedeutung, 

da Faktorwanderungen die Kosten einer Politik, die bezüglich der Bedürfnisse knapper mobiler 

Faktoren nicht adäquat ist, unmittelbar und vergleichsweise zeitnah anfallen lassen und so den 

einheimischen Wählern einen stärkeres Gewicht im politischen Wettbewerb verleihen. Aufgrund 

dieser Wirkungsunmittelbarkeit von Faktorbewegungen können Jurisdiktionen im Regulierungs-

wettbewerb von Typ III also viel „stärker und gravierender“ zu Anpassungen jeweiliger Regulie-

rungen gezwungen werden, als dies beim Transmissionskanal der internationalen Wettbewerbs-

fähigkeit nationaler Produkte im Regulierungswettbewerb von Typ II der Fall war.972  

                                                 
969 Oberender/Christl (2000), S. 212. Vgl. auch Heine (2003), S. 105. 
970 Kerber (2000), S. 76. Vgl. auch Kerber/Budzinski (2004), S. 47. 
971 Monopolkommission (1998), S. 16. Zum Standortwettbewerb als einem Wettbewerb zwischen immobilen juris-

diktionsspezifischen Faktoren um international mobile Faktoren vgl. auch Kapitel 2.2.1.5. dieser Arbeit.  
972 Kerber (2000), S. 78. Beim Regulierungswettbewerb vonTyp II spielt so die konkrete jurisdiktionelle Unterneh-

menskonstellation (bezogen auf exportierende, importsubstituierende oder aber ausschließlich binnenmärktlich 
orientierte Unternehmen) eine wesentliche Rolle für die Erzeugung des Handlungszwangs nationaler politischer 
Akteure im Hinblick auf die entsprechenden Regulierungen. Dagegen scheinen die durch Faktorwanderungen 
bewirkten Änderungen subjektiver ökonomischer Situation von privaten (vor allem immobile Faktoren besitzen-
den) Akteuren viel gleichgerichteter zu sein, wodurch auch die Wahrscheinlichkeit für das Zurückführen jener 
ökonomischen Lage auf die Regelgestaltungskompetenz nationaler Regierung mit den entsprechenden Folgen 
für den politischen Wettbewerb höher ausfällt als im Regulierungswettbewerb von Typ II.  
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Von besonderem Interesse erscheint dabei die Frage der eigentlichen Wirkungsrichtung dieses 

höheren Selektionsdrucks. Die mobilen Faktoren selektieren zwar zwischen den jurisdiktionellen 

institutionellen Arrangements auf eine Art und Weise, welche die nationalen Regierungen viel 

einfacher auf die potenziellen Abwanderungsmotive schließen lässt als im Falle des Regulie-

rungsexits (ausschließlich) in Form einer Konsumentscheidung. Im Vergleich zum Transmis-

sionskanal des Außenhandels nimmt hier also die Selektionsgenauigkeit zu. Dies gilt jedoch nur 

in Bezug auf das gesamte Bündel jurisdiktioneller institutioneller Arrangements und nicht auf 

seine einzelnen Teilregelungen.973 Da aber bei Entscheidungen zwischen den „Gesamtleistungs-

paketen unterschiedlicher Standorte […] inferiore rechtliche Regeln […] durch besonders positi-

ve andere Standortfaktoren ausgeglichen werden können“974, sind den Faktorwanderungen keine 

konkreten Signale zur Ausgestaltung einzelner Regulierungen zu entnehmen. Tendenziell ist da-

von auszugehen, dass im Rahmen des Standortwettbewerbs insbesondere diejenigen Anpassun-

gen einheimischer Regelungen angestoßen werden, die dem Empfinden zuständiger politischer 

Akteure nach im Sinne der mobilen Faktoren liegen, die also die Möglichkeit haben, ihren Voice 

im politischen Wettbewerb durch eine Exit-Drohung zu untermauern.975 

Es stellt sich die Frage, inwiefern infolge dessen Standortpolitiken betrieben werden (also Politi-

ken, die eine Verbesserung gegebener Standortrahmenbedingungen im Vergleich zu denjenigen 

anderer Jurisdiktionen zum Ziel haben, unabhängig davon, ob hiervon jurisdiktionsexterne 

oder -interne Akteure profitieren, vgl. Fn. 326) oder eher protektionistische Politiken (also Politi-

ken, die direkt gegen jurisdiktionsexterne Akteure gerichtet sind und somit nicht alle tatsächli-

chen und potenziellen Standortnutzer gleich betreffen, vgl. Fn. 327). Dies hängt nicht nur von 

der Bedeutung des konkreten Regelungsbereichs ab, sondern vor allem von der relativen Knapp-

heit und der Organisationsfähigkeit der jurisdiktionseigenen, jedoch grundsätzlich international 

mobilen Faktoren sowie der Höhe ihrer Exit-Kosten.  

Ähnlich den Ausführungen zum Regulierungswettbewerb von Typ II können folglich die rein 

politisch- bzw. unternehmensinduzierten Anreize zur gewissen Regelausgestaltung im Rahmen 

des Standortwettbewerbs in positive976 als auch (im Sinne der Protektion) negative977 bzw. nicht 

                                                 
973 Vgl. Heine (2003), S. 105. 
974 Kerber (2007a), S. 13. Vgl. auch Kerber/Heine (2002), S. 174 und Kerber (2003), S. 296. 
975 Vgl. Kerber (2000), S. 371 f. 
976 Dies ist beispielsweise in Jurisdiktionen mit einer vergleichsweise ausgeprägten Knappheit an jurisdiktions-

eigenen mobilen Faktoren zu erwarten, die an jurisdiktionsexterne mobile Faktoren angewiesen sind, um wirt-
schaftliches Wachstum zu generieren.  

977 Unternehmensinduzierte Anpassungen einheimischer Regelungen in diese Richtung sind vor allem in Jurisdiktio-
nen mit vergleichsweise reichlich vorhandenen jurisdiktionseigenen mobilen Faktoren zu erwarten, wenn diese 
Faktoren aufgrund einer guten Organisationsfähigkeit bei ihrer Interessendurchsetzung im politischen Wettbe-
werb oder aufgrund der Möglichkeit einer Exit-Drohung protektionistische Maßnahmen zu ihren Gunsten durch-
setzen können. Entsprechend der Auslegung des Standortwettbewerbs als eines Wettbewerbs „um den Standort 
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näher deutbare Richtung verlaufen.978 Mit dem Transmissionskanal der internationalen Faktor-

ströme gehen unter dem Aspekt der Selektionsvorgänge damit ähnliche Probleme einher wie mit 

demjenigen des Außenhandels (vgl. Kapitel 3.2.1.1.). 

Neben diesen Problemen bleiben beim Regulierungswettbewerb vom Typ III die Probleme des 

alleinigen Yardstick-Wettbewerbs bestehen. Sie sind zum großen Teil auf Defizite des intrajuris-

diktionellen politischen Wettbewerbs zurückzuführen.979 Genauso fließen hier aber auch seine 

positiven Aspekte ein (Yardstick-Wettbewerb als ein allgemeines Entdeckungsverfahren als auch 

ein Entdeckungsverfahren institutioneller Problemlösungen hinsichtlich der internationalen 

Wettbewerbsfähigkeit einheimischer Produkte). Die innerhalb des Regulierungswettbewerbs 

vom Typ III induzierten kollektiven Lernprozesse resultieren somit nicht nur aus unterschiedli-

chen jurisdiktionellen rechtlichen Regelungen (Typ I) und aus ihrer Fähigkeit zur Problemlösung 

bezüglich internationaler Wettbewerbsfähigkeit nationaler Produkte (Typ II), sondern auch aus 

ihrer - durch die Verbraucher (Exit- und Voice-Option), die Unternehmen (Exit- und Voice-Op-

tion) als auch die Politiker empfundenen – Fähigkeit zur Problemlösung hinsichtlich der Stand-

ortattraktivität aus Sicht jurisdiktionseigener und -externer international mobiler Faktoren.  

Wie die folgenden Ausführungen zeigen, bringt dies nicht nur Chancen auf eine (im Vergleich 

zu den bisherigen WdW-Formen) bessere Bewältigung des konstitutionellen Wissensmangels 

über die optimale Regulierungsausgestaltung mit sich, sondern auch erhöhte Risiken (vor allem 

in Form von strategischer Wirtschaftspolitik gegenüber ausländischen Jurisdiktionen). 

3.3.1.2. Wettbewerbspolitik 

Wie im Kapitel 2.1. besprochen, geht der Globalisierungsprozess nicht nur mit verstärktem inter-

jurisdiktionellem Informationsfluss einher, sondern auch mit einer starken Zunahme grenzüber-

schreitender Interaktionen in Form von grenzüberschreitendem Handel, ausländischen Direktin-

vestitionen, internationalen Kapitalströmen wie auch der Mobilität des Sach- und Humankapi-

tals. Daher kann berechtigterweise der Frage nachgegangen werden, inwiefern dies im Hinblick 

auf die Wettbewerbspolitik einen Regulierungswettbewerb im oben beschriebenen Sinne hervor-

rufen könnte. Hierfür soll analog zur Vorgehensweise bei der Untersuchung des WdW-Typs I 

                                                                                                                                                             
von Unternehmenssitzen“ (Monopolkommission (2002/2003), S. 84) können auch ausländische Übernahmen in-
ländischer Unternehmen politisch verhindert (und somit der erlaubte Tätigkeitsbereich jurisdiktionsexterner mo-
biler Faktoren im Inland eingeschränkt) werden, um so sicher zu stellen, dass die aus der politischen Wieder-
wahlsicht wichtigen Belange des Standorts (wie die Schaffung von Arbeitsplätzen) bei unternehmerischen Ent-
scheidungen weiterhin genug Berücksichtigung finden. 

978 Vgl. Gerken (1995a), S. 15 ff. 
979 Zu beachten ist, dass die Defizite des intrajurisdiktionellen politischen Wettbewerbs (als Transmissionskanals des 

Yardstick-Wettbewerbs) nicht nur parallel zu denjenigen des Transmissionskanals des Außenhandels bzw. der 
internationalen Faktorströme bestehen, sondern jene mit verursachen bzw. zumindest mit verstärken können.  
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und II die Übertragbarkeit der allgemeinen Voraussetzungen auf die Wettbewerbspolitik geprüft 

werden.  

Wie bei den Ausführungen zum WdW-Typ II erläutert, ist die Wettbewerbspolitik solchen Regu-

lierungen zuzuordnen, deren Regulierungsnutzen nicht innerhalb einer Transaktionsbeziehung 

anfällt (und somit auch nicht in Form eines privaten Gutes), sondern in Form eines kollektiven 

Gutes (konkret des Gutes Wettbewerbsschutz). Aus dem Konsum dieses Regulierungsnutzens 

können weder Konsumenten noch Produzenten der bereitstellenden Jurisdiktion ausgeschlossen 

werden. Gleichzeitig erfolgt dieser nicht rival (vgl. Fn. 548 und 552). Aufgrund dieser Eigen-

schaften des resultierenden Regulierungsnutzens stellen „die Wettbewerbsgesetze [neben ande-

ren institutionellen Bedingungen] einen Standortfaktor im internationalen Systemwettbewerb 

dar“980. Da die Wettbewerbspolitik in den jeweiligen Jurisdiktionen einen wesentlichen „influen-

ce on market structures, […] behaviour and […] performance“ ausübt,981 ist davon auszugehen, 

dass durchaus Verbindungskanäle gefunden werden können zwischen den Exit-Entscheidungen 

mobiler Faktoren zugunsten unterschiedlicher Jurisdiktionen und der konkreten Ausgestaltung 

einheimischer wettbewerbspolitischer Regelungen.  

Bei den Ausführungen zum WdW-Typ II wurde die Unfähigkeit der Konsumenten betont, den 

konkreten Beitrag der Wettbewerbspolitik zur Produktbeschaffenheit abzuschätzen. Analog dazu 

ist jene Unfähigkeit auch im Hinblick auf den konkreten Beitrag der Wettbewerbspolitik zu den 

Charakteristika der einheimischen Märkte anzunehmen. So wird (wie schon beim WdW-Typ II) 

auch im WdW-Typ III die Verbindung zwischen den personellen oder konsumbezogenen Exit-

Entscheidungen der Verbraucher und der Ausgestaltung der einheimischen Wettbewerbspolitik 

weiterhin eher indirekt bestehen; letzteres über die internationale Wettbewerbsfähigkeit der unter 

den jeweiligen wettbewerbspolitischen Regulierungen hergestellten Produkte. Von besonderer 

Bedeutung erscheint hier daher die Möglichkeit der Unternehmen zum Exit aus einer Regulie-

rung. 

3.3.1.2.1. Restriktive und permissive Wettbewerbspolitiksausgestaltung als Instrument zur Erhö-
hung der Standortattraktivität aus Sicht der mobilen Produktionsfaktoren  

Die Verbindungskanäle zwischen der Ausgestaltung einheimischer Wettbewerbspolitik und der 

(potenziellen) unternehmerischen Exit-Entscheidung können sehr unterschiedlich ausfallen. Eine 

auf Herbeiführung und Aufrechterhaltung wettbewerblicher Strukturen ausgerichtete (restriktive) 

                                                 
980 Monopolkommission (1998), S. 27. Darüber hinaus entscheidet die Standortwahl „zu beträchtlichen Teilen über 

das anzuwendende Wettbewerbsrecht“, da grundsätzlich nur die Jurisdiktion, in deren Territorium ein Unterneh-
men seinen Standort hat, „legitime Zwangsgewalt ausüben kann, um wettbewerbsbeschränkende Verhaltenswei-
sen zu untersagen“. Isele (2006), S. 11.  

981 Mitschke (2008), S. 154. 
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Wettbewerbspolitik, welche „improve[s] the competitiveness of firms located within a jurisdicti-

on“982, kann Exit-Anreize aus bisherigen Regimen zugunsten der Jurisdiktion, die diese Wettbe-

werbspolitik betreibt, bewirken. Eine vergleichsweise restriktive Wettbewerbspolitik kann so in 

ihrer Funktion als „a kind of [jurisdictional] self-commitment to remain competitive“ mobile 

Faktoren aufgrund der durch sie herbeigeführten „locational business conditions“ anziehen.983 

Mobile Faktoren sind jedoch nicht nur auf der Suche nach Unternehmenssitzen bzw. nach aus-

ländischen Investitionsmöglichkeiten, die ihre einheimischen Aktivitäten ergänzen, sondern „al-

so decide to take up business activities with foreign customers and suppliers“ 984. Daher können 

beispielsweise auch die (wesentlich durch die einheimische Wettbewerbspolitikart mitdetermi-

nierten) Preise der Zwischenprodukte, die Innovationsfähigkeit oder die Fähigkeit einheimischer 

Märkte zum Strukturwandel einen entscheidenden Faktor für eine internationale Faktorbewe-

gung darstellen. 

Gleichzeitig darf aber die Alternative nicht ausgeschlossen werden, dass „in einem vergleichs-

weise strengen Wettbewerbsrecht […] vielfach eine Benachteiligung heimischer Unternehmen 

gegenüber ausländischen Wettbewerbern“ und somit ein Standortnachteil gesehen wird.985 Ob-

wohl Fox (2000) die konkrete Ausgestaltung des Wettbewerbsrechts kaum als ein potenzielles 

„deterrent“ von Markteintrittsentscheidungen ansieht, „unless it has significant negative quali-

ties for the firm that override the market’s attractiveness“ (so dass eine restriktive Wettbewerbs-

politik eher weniger abschreckend auf die internationalen mobilen Faktoren wirken sollte)986, er-

scheint es durchaus vorstellbar, dass jene Faktoren (analog zu den Ausführungen zum WdW-Typ 

II) von einer vergleichsweise permissiven Wettbewerbspolitik angezogen werden, die „the rea-

ping of efficiency gains ermöglicht.987 Eine eher laxere Wettbewerbspolitik kann genauso als ein 

Standortvorteil gedeutet werden, wenn Unternehmen Kartellisierungsstrategien verfolgen oder 

einen Marktmachtaufbau (mit potenziell folgendem Marktmachtmissbrauch) auf nationalen bzw. 

internationalen Märkten bezwecken.988 

Die Exit-Reaktionen der Verbraucher (als Reaktionen auf konkrete Ausgestaltung nationaler 

Wettbewerbspolitik), die vor allem über den Umweg der internationalen Wettbewerbsfähigkeit 

                                                 
982 Budzinski/Kerber (2004), S. 47. Vgl. auch Isele (2006), S. 142 und Monopolkommission (1998), S. 28. 
983 Budzinski/Kerber (2004), S. 47. Vgl. auch Mitschke (2008), S. 153. 
984 Mitschke (2008), S. 153. 
985 Monopolkommission (1998), S. 27. 
986 Fox (2000), S. 1789. 
987 Kerber/Budzinski (2004), S. 47. Vgl. auch Isele (2003), S. 8 ff. Isele stellt für horizontale als auch vertikale Effi-

zienzstrategien von Unternehmen im Preiswettbewerb Szenarios vor, in denen eine laxe Fusionskontrolle aus der 
Sicht der Unternehmen als ein Standortvorteil aufgefasst wird. Vgl. auch Eickhof (2003), S. 373. Hiernach kann 
das jurisdiktionelle Entgegenkommen bei der „Anwendung des Kartellverbots, der Fusionskontrolle oder der 
Missbrauchsaufsicht über marktbeherrschende Unternehmen“ aus der Sicht der Unternehmen ähnliche finanziel-
le Effekte bewirken wie sie z. B. Steuersenkungen zur Folge haben. 

988 Vgl. Kerber/Budzinski (2004), S. 48. 
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nationaler Produkte stattfinden, werden im vorliegenden Typ des Regulierungswettbewerbs also 

ergänzt um mögliche Feedbackmechanismen zwischen den Exit-Entscheidungen der Unterneh-

men und der jurisdiktionellen Ausgestaltung der Wettbewerbspolitik. Diese können (wie schon 

beim WdW-Typ II) in Richtung einer Verstärkung als auch einer Lockerung des effektiven Wett-

bewerbsschutzes in den jeweiligen Jurisdiktionen wirken. Dass die Risiken und Chancen des 

Modells mit Gütermobilität und desjenigen mit Faktormobilität trotz der bei Faktormobilität zu-

sätzlich zur Verfügung stehenden Exit-Möglichkeit der Unternehmen offensichtlich sehr ähnlich 

sind, dürfte kaum überraschen. Denn aus einem Szenario ohne Unternehmensmobilität, innerhalb 

dessen heimischen Unternehmen durch eine „ihnen gegenüber wohlwollende Anwendung des 

Kartellrechts zu Lasten des Auslands Vorteile verschafft werden können“, sind bei nachträglich 

bestehender Faktormobilität problemlos Anreize zu Standortverlagerungen ableitbar.989  Da 

Standortgegebenheiten aus Sicht der Unternehmen anhand ihres Beitrags zur nationalen oder in-

ternationalen Wettbewerbsfähigkeit ihrer Produkte beurteilt werden und die Wettbewerbsfähig-

keit weiterhin auf Basis der relativen Marktanteile bzw. erwirtschafteten Gewinnspannen zu be-

stimmen ist (vgl. Fn. 545), resultieren für die Unternehmen Standortvorteile tendenziell aus den 

gleichen Regulierungen, die sie bereits im Rahmen des WdW-Typs II vorgezogen hätten. Wie 

Isele (2003) betont, besteht also „zwischen [den] Faktor- und Güterbewegungen [potenziell eine 

langfristige] Substituierbarkeit“.990  

Vor diesem Hintergrund sollen sich die weiteren Ausführungen zu denkbaren Formen des 

WdWs, der durch die internationale Faktormobilität bewirkt wurde, an den bereits beschriebenen 

Formen des WdW-Typs II (vgl. Tabelle 4) orientieren. In Anlehnung daran soll auch im WdW-

Typ III unterschieden werden zwischen den Strategien zur Erhöhung des Wettbewerbsschutzes 

und denjenigen zu seiner Senkung. 

3.3.1.2.2. Mögliche Formen des WdW-Typs III 

Szenarien IIIa und IIIb 

Wie schon in den Szenarien Ia und Ib des WdW-Typs II kann auch im Rahmen des WdW-Typs 

III der zugrunde liegende Transmissionskanal (hier also die internationale Faktormobilität) juris-

diktionelle Anreize zum effektiven Wettbewerbsschutz hervorrufen bzw. verstärken. Jene lassen 

                                                 
989 Stearns- Bläsing (2004), S. 9. 
990 Isele (2003), S. 3. „Das relative Gewicht von Exporten und Auslandsproduktion“ kann für einzelne Jurisdiktio-

nen beispielsweise in Abhängigkeit von konkreten Industrialisierungsstrategien der Auslandsjurisdiktionen vari-
ieren. Wortmann (2000), S. 180 f. demonstriert dies am Beispiel der Verflechtungsformen deutscher Unterneh-
men mit ausländischen Jurisdiktionen. Während die deutschen Unternehmen am stärksten mit der EU-Region in 
Form von Handel verflochten sind, sind sie mit den USA vor allem durch die Auslandsproduktion verbunden. 
Gleiches gilt auch bezüglich Lateinamerika, wohingegen in den Verflechtungen mit asiatischer Region (mit ein-
zelnen Ausnahmen) Handel die wichtigste Rolle spielt.  
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sich dabei (entsprechend dem Fall Ia des WdW-Typs II) auf die Vorstellung zurückführen, dass 

„ if highly competitive markets improve the competitiveness of firms located within a jurisdiction, 

[than] it is a rational strategy for firms to choose that location“.991 Die Präferenz für eine rest-

riktive einheimische Wettbewerbspolitik kann durch die internationale Faktormobilität aber auch 

hervorgerufen werden, weil - ausgehend von einer Nettoimporteur-Position bezüglich internatio-

nal mobiler Faktoren - eine Jurisdiktion Interesse am Schutz vor Ansiedlung solcher jurisdikti-

onsexterner Faktoren haben kann, die an ihren anderen Standorten Vorteile permissiver Wettbe-

werbspolitik genießen und diese Vorteile potenziell zum Nachteil (beispielsweise in Form von 

unternehmensinterner Quersubventionierung zwischen den Standorten) dieser besagten Jurisdik-

tion einsetzen könnten. So wie im Fall Ib, wo restriktive einheimische Wettbewerbspolitik die 

Konsumenten der eigenen Jurisdiktion vor Wettbewerbsbeschränkungen schützen soll, die in an-

deren Märkten hervorgebracht wurden, sich aber als Folge des Außenhandels auch in der eige-

nen Jurisdiktion auswirken, wird sie hier zum Schutz der Standortnutzer vor gleichen Effekten 

eingesetzt. 

In die Gruppe der zu schützenden Standortnutzer fallen neben den einheimischen Konsumenten, 

welche die unter diesen Bedingungen hergestellten Produkte konsumieren bzw. den besagten 

Unternehmen den vergleichsweise immobilen Faktor Arbeit anbieten würden, auch alle anderen 

(jurisdiktionseigenen oder -externen) den Standort nutzenden Unternehmen, die dem eventuellen 

Verdrängungswettbewerb oder unfairen Geschäftspraktiken ausgesetzt wären. Eine solche positi-

ve Einstellung hinsichtlich des Wettbewerbsschutzes erscheint naheliegend in Jurisdiktionen mit 

tatsächlich politisch unabhängigen Wettbewerbsbehörden. Politisch unabhängige Wettbewerbs-

behörden weisen häufig starke Neigungen zugunsten strikter Wettbewerbspolitik auf, da diese 

ihre Reputation, Autorität wie auch Unabhängigkeit stärkt. Ebenso ist eine solche positive Ein-

stellung zum Wettbewerbsschutz in Jurisdiktionen mit vergleichsweise stark ausgeprägter Knap-

pheit an jurisdiktionseigenen, international mobilen Faktoren zu erwarten. Solche Jurisdiktionen 

sind nämlich potenziell auf Unternehmensansiedlungen aus dem Ausland angewiesen (analog 

zur Abhängigkeit von Absatzmöglichkeiten auf den internationalen Gütermärkten im Falle von 

Ia beim WdW-Typ II).992  

                                                 
991 Kerber/Budzinkski (2004), S. 46. 
992 Isele (2003), S. 7. Hiernach wird im Falle sog. greenfield investments, also Investitionen, im Rahmen derer - pas-

send zu dem oben beschriebenen Zustand bestehender Knappheit an jurisdiktionseigenen international mobilen 
Faktoren - in einer Jurisdiktion durch jurisdiktionsexterne Faktoren komplett neue Produktionsstätte erbaut wer-
den und für die folglich „wirksamer Wettbewerb auf den vorgelagerten Beschaffungsmärkten“ wie auch inner-
halb der bestehenden Vertriebsnetze elementar erscheint, ein strenges einheimisches Wettbewerbsrecht als ein 
Standortvorteil empfunden. Dadurch können Anreize zu einer solchen Ausgestaltung des einheimischen Wettbe-
werbsrechts entstehen. Zur Bedeutung des Zustandes von „downstream markets“ bei einer Greenfield-invest-
ment-Entscheidung vgl. auch Kerber/Budzinski (2004), S. 49. 
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Denkbar ist auch die Alternative, dass selbst bei ausreichendem Vorhandensein jurisdiktionsei-

gener wie auch -externer international mobiler Faktoren die Nachteile einer zu laxen Wettbe-

werbspolitik ihre potenziellen Vorteile für die einheimischen Unternehmen überwiegen und folg-

lich auch zugunsten der Strategie der Wettbewerbsschutzerhöhung wirken. Eine solche zu laxe 

Wettbewerbspolitik schlägt sich für die einheimischen Konsumenten beispielsweise in Form von 

überhöhten Preisen der in der Jurisdiktion hergestellten Produkte nieder. Für die hier angesiedel-

ten Unternehmen könnte sie sich in Form von Verlusten gewisser Standortcharakteristika (wie 

beispielsweise einer konkreten Marktstruktur) niederschlagen.993  

Können die eine solche Strategie betreibenden Jurisdiktionen die Wettbewerbsfähigkeit der hier 

angesiedelten Unternehmen steigern bzw. die Standortnutzer effektiv vor den Wettbewerbsbe-

schränkungen schützen, die aus laxer Wettbewerbspolitik an anderen Standorten resultieren und 

sich in der eigenen Jurisdiktion auswirken, d. h. ist das Feedback aus der Ausübung der Exit-Op-

tion in- und ausländischer Konsumenten als auch Unternehmen positiv, so ist von einer relativ 

wahrscheinlichen Verfestigung der bestehenden Einstellung zum Wettbewerbsschutz durch den 

intrajurisdiktionellen politischen Wettbewerb auszugehen (im Sinne des positiven Feedbacks aus 

der Voice-Option einheimischer Konsumenten als auch einheimischer Unternehmen). Denn jene 

Jurisdiktionen erfahren Zuflüsse von international mobilen Faktoren. In ihrer Folge ist eine Ver-

besserung der wirtschaftlichen Positionen der Besitzer international immobiler Faktoren und so-

mit auch ihre Unterstützung dieser Strategie im politischen Wettbewerb zu erwarten. Gleiches 

gilt für die einheimischen Unternehmen, die aufgrund ihrer Wettbewerbsfähigkeit auf internatio-

nalen Gütermärkten als auch in ihrem Heimatsmarkt konkurrenzfähig verbleiben, von der beste-

henden Einstellung zum Wettbewerbsschutz also genauso profitieren und diese Einstellung folg-

lich ihrerseits erwartungsgemäß im politischem Wettbewerb unterstützen.  

Jurisdiktionelle Standorte mit laxerer Wettbewerbspolitik müssten dann aufgrund der damit ein-

hergehenden mangelnden Konkurrenzfähigkeit der hier angesiedelten in- wie auch ausländischen 

                                                 
993 Wie auch im WdW-Typ II (vgl. Fn. 560) können vergleichsweise kleine Binnenmärkte eine solche Strategie un-

terstützen, indem sie zu klein ausfallen, um auf Grundlage einheimischer Marktmacht Effizienzgewinne bzw. 
Marktmacht auf internationalen Gütermärkten zu erzielen. Den Nachteilen der Strategie stehen dann aus unter-
nehmerischer als auch jurisdiktioneller Sicht kaum Vorteile gegenüber. Wird die Möglichkeit des Aufbaus der 
Marktmacht von ausländischen Unternehmen genutzt, um folglich in den von ihnen ausschließlich belieferten 
Heimatmärkten auf ihrer Grundlage Gewinne zu erzielen, kommen die oben genannten Nachteile einer zu laxen 
Wettbewerbspolitik möglicherweise nicht in einem (für die Entscheidung zugunsten eines höheren Wettbewerbs-
schutzes) ausreichenden Ausmaß zustande. Die Argumente des zu kleinen Binnenmarkts müssen foglich um ein 
aktives Agieren der aus dem Ausland zugezogenen Unternehmen auf dem einheimischen Markt (in Form von 
Produktabsatz) ergänzt werden. Vgl. Kerber/Budzinski (2004), S. 48. Nicht zuletzt kann die oben beschriebene 
Strategie unabhängig von der Größe des jurisdiktionellen Binnenmarkts in der Realität vor allem dann auftreten, 
wenn in der Jurisdiktion einer breiten Konsumentengruppe nur kleine Gruppen inländischer Unternehmen entge-
genstehen, da es dann  nicht sinnvoll erscheint, zugunsten von den letzteren inländische Konsumenten bzw. aus-
ländische Besitzer international mobiler Faktoren in Form einer zu laxen bzw. selektiven Wettbewerbspolitik zu 
diskriminieren.  
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Unternehmen konsequenterweise aus dem Transmissionskanal der internationalen Faktorströme 

ein negatives Feedback (in Form von Faktorabflüssen) erhalten. Kombiniert mit der Ausübung 

der Voice-Option einheimischer Wähler (also der auf den Welt- und einheimischen Märkten 

nicht wettbewerbsfähigen inländischen Unternehmen bzw. der Konsumenten, die die Renten der 

in dieser Jurisdiktion angesiedelten in- und/oder ausländischen Monopole mitfinanzieren) kann 

dieses negative Feedback politisch-ökonomisch motivierte Anreize zur Erhöhung des einheimi-

schen Wettbewerbsschutzes schaffen. „Interjurisdictional competition of competition laws can 

be expected to have beneficial effects“, indem er in einer Race-to-the-top-Entwicklung mit zu-

nehmendem jurisdiktionellem Wettbewerbsschutz resultiert.994 Der parallel hierzu existierende 

Lernprozess im Rahmen des Yardstick-Wettbewerbs unterstützt dabei diese Tendenzen aufgrund 

von interjurisdiktionellen Beobachtungen und Nachahmungen der Politiken, die zur Anziehung 

international mobiler Faktoren als vorteilhaft erscheinen. Gleichzeitig wird seine eigene Wirk-

samkeit verstärkt durch die internationalen Faktorströme und die im Vergleich zum WdW-Typ II 

zusätzlich vorhandenen Lernanreizkanäle.  

Zwischenfazit 

Inwiefern jedoch die Jurisdiktionen, die eine restriktive Wettbewerbspolitik betreiben, aus dem 

Transmissionskanal des internationalen Güterhandels und der internationalen Faktorströme tat-

sächlich ein positives Feedback erhalten können, hängt wesentlich von der Existenz weiterer 

denkbarer Strategien zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit des Standorts für international mo-

bile jurisdiktionsinterne bzw. -externe Faktoren ab. Die durch den internationalen Handel und 

die internationalen Faktorströme erzeugten positiven Signale zugunsten restriktiver Wettbe-

werbspolitik können so von permissiven bzw. selektiven Wettbewerbspolitiken anderer Jurisdik-

tionen zunichte gemacht werden. „Jurisdictions with a high level of protection of competition 

might suffer exits and a subsequent decrease in welfare“ 995. Die Existenz von internationalem 

Handel und von internationalen Faktorströmen kann folglich nicht nur jurisdiktionelle Anreize 

zum effektiven Wettbewerbsschutz, sondern auch zu seiner Absenkung erzeugen bzw. verstär-

ken. Wie die folgenden an die Typologie aus dem WdW-Typ II angelehnten Beispiele zeigen, er-

weist sich dabei die strategische, also durch Zugeständnisse an das einheimische Regulierungsni-

veau betriebene Wettbewerbspolitik mit dem Ziel der Erhöhung der Standortattraktivität für in-

ternational mobile Faktoren für die Jurisdiktionen in vielen Fällen als ökonomisch oder zumin-

dest politisch rational, so dass insgesamt „interjurisdictional competition can lead to a deteriora-

tion of competition laws“996. 

                                                 
994 Kerber/Budzinski (2004), S. 49. 
995 Kerber/Budzinski (2004), S. 48. Vgl auch Wegner (1999), S. 58. 
996 Kerber/Budzinski (2004), S. 48. 
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Szenario IVa 

Analog zum Fall IIa des WdW-Typs II, im Rahmen dessen eine einheimische Marktmacht zum 

Zweck der Effizienzrealisierung auf den häufig weiter als die nationalen Märkte ausfallenden in-

ternationalen Märkten zugelassen wird, können Jurisdiktionen im Rahmen des WdW-Typs III 

versuchen, international mobile (in- und/oder ausländische) Faktoren mit einer vergleichsweise 

permissiven Wettbewerbspolitik oder einer selektiven Nichtdurchsetzung bestehenden Wettbe-

werbsrechts anzuziehen bzw. im Inland zu behalten, da jene diesen zur Erlangung von Größen-

vorteilen auf internationalen Märkten verhilft (Fall IVa).997 Neben dem bereits besprochenen 

Motiv der Kreierung von einheimischen global players wäre diese Strategie im Hinblick auf in-

ländische international mobile Faktoren auch insofern denkbar, als „relative permissive competi-

tion policy that allows domestic companies to merge and to achieve a higher capital market va-

lue helps to prevent hostile takeovers“ durch ausländische Unternehmen, welche auf diese Art 

und Weise die Realisierung ihres optimalen Betriebsumfangs auf internationalen Märkten bez-

wecken.998  

                                                 
997 Vgl. Isele (2006), S. 149. Isele bezeichnet eine solche Strategie als die Strategie der „Absenkung der [fusionskon-

trollrechtlichen] Standards zur Erhöhung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit mit Verringerung der inländi-
schen Konsumentenwohlfahrt“. Im Gegensatz zu dem noch anzusprechenden Fall der Förderung internationaler 
Wettbewerbsfähigkeit von den am jurisdiktionellen Standort angesiedelten Unternehmen durch die Minderung 
der Anforderungen an den inländischen Wettbewerbsschutz ohne hierbei die inländische Konsumentenwohlfahrt 
zu senken (vgl. Fn. 999), werden hier also auch Verhaltensweisen geduldet, welche neben „produktiven Effi-
zienzen [auch] allokative[] Ineffizienzen im Inland“ verursachen. Somit liegt hier keine verbraucherorientierte 
(wie in Fn. 999) sondern eher eine „traditionelle Effizienzverteidigung“ vor.  

998 Mitschke (2008), S. 200. Da im Rahmen des WdW-Typs II internationale Faktorbewegungen nicht zugelassen 
sind, erscheint hier die oben beschriebene Strategie nur in Richtung einer aktiven Unterstützung inländischer Un-
ternehmen im Hinblick auf ihre Position auf den Weltmärkten sinnvoll. Sobald jedoch internationale Faktorströ-
me fließen dürfen und inländische Unternehmen folglich zu Zielobjekten von ausländischen Unternehmen wer-
den können, die durch eine Übernahme versuchen, ihre gemessen an der Größe der internationalen Märkte opti-
male Betriebsgröße zu erreichen, kann diese Strategie auch in Form einer Defensive, also eines aktiven Schutzes 
inländischer Unternehmen vor Übernahmen aus dem Ausland (beispielsweise in Form einer permissiven Fu-
sionskontrolle) sinnvoll erscheinen. In Anlehnung an den Begriff des global players aus dem Fall IIa des WdW-
Typs II soll bei derartigen Defensiven also verhindert werden, dass die global players im Ausland bzw. unter 
ausländischer Führung entstehen. Aus dieser Überlegung lässt sich weiter aber genauso auch eine offensive (also 
auf die Positionierung inländischer Unternehmen auf den Weltmärkten ausgerichtete) Strategie ableiten, indem 
die inländischen Unternehmen durch permissive Wettbewerbspolitik bei Käufen von bzw. Zusammenschlüssen 
mit ausländischen Unternehmen unterstützt werden, um eben global players unter inländischer Führung zu 
schaffen. Einer solchen Strategie nicht nur die Motive der Realisierung von Verbund- und Größenvorteilen zu-
grunde liegen. Auch die Ermöglichung des Zugangs zum neuen technischen Wissen und die hiermit einherge-
hende Realisierung von Lerneffekten können einer im Hinblick auf Übernahmen ausländischer Unternehmen 
durch die inländischen vergleichsweise permissiv ausgestalteten Wettbewerbspolitik zugrunde liegen. Vgl. 
Fn. 997. Den Ausführungen zur offensiven Strategie liegt vor allem die Vorstellung einer horizontalen und nicht 
einer vertikalen, also „Standortunterschiede zwischen verschiedenen Ländern [nutzenden] und entsprechend die 
wirtschaftlichen Aktivitäten an die Orte [mit günstigsten Standortbedingungen verlegenden]“ Effizienzstrategie 
zugrunde. Denn bei vertikalen Effizienzstrategien sind häufig die „negativen Wettbewerbswirkungen [...] eher in 
dem Empfängerland zu erwarten“, während „im Geberland keine zusätzliche Marktmacht resultiert“. Isele 
(2003), S. 6. Dies ist jedoch nicht vereinbar mit der hier beschriebenen Strategie der Duldung inländischer 
Marktmacht und soll als eine gesonderte Strategie an einer anderen Stelle der Arbeit besprochen werden. Siehe 
Szenario IVe. 



 286

Wie schon beim WdW-Typ II betont, erscheinen (bezogen auf inländische Unternehmen) solche 

Strategien aufgrund der ihnen zugeschriebenen Fähigkeit zur Innovationsförderung (vgl. 

Fn. 564) vor allem auf Märkten mit rapidem technologischem Wandel von Bedeutung.999 Im 

Rahmen des Modells mit international mobilen Faktoren wird dieser Aspekt weiter um die Tat-

sache ergänzt, dass infolge der Abwendung der Gefahr von Übernahmen durch die Ausländer 

der „shift“ von „innovative activities […] abroad“ verhindert und die aus diesen resultierenden 

Vorteile so im Inland beibehalten werden können.1000 

Bezogen auf ausländische international mobile Faktoren verfolgt die Strategie der Marktmacht-

zulassung auf nationalen Märkten vor allem das Ziel der Erhöhung der Standortattraktivität für 

Unternehmen, die durch restriktive einheimische Wettbewerbspolitik an der Realisierung der Ef-

fizienzgewinne aus den Economies-of-scale-Effekten auf internationalen Märkten gehindert wer-

den. Analog zu den Abwägungen, die beim Betreiben dieser Strategie zugunsten von inländi-

schen Unternehmen erfolgen (Nachteile aus einheimischer Marktmacht versus realisierte Effi-

zienzgewinne bzw. Vorteile aus der Innovationsgenerierung), unterliegt die Strategie auch im 

Hinblick auf ausländische international mobile Faktoren der notwendigen Abwägung zwischen 

ihren positiven wirtschaftlichen Auswirkungen infolge des Faktorzuflusses und den Nachteilen, 

die aus der resultierenden einheimischen Marktmacht folgen. Die Nachteile lassen sich dabei 

verringern, indem den ausländischen international mobilen Faktoren bei der Ansiedlung in einer 

Jurisdiktion, die eine solche Strategie betreibt, Vorgaben bzw. Einschränkungen bezüglich des 

Absatzes auf dem jurisdiktionellen Binnenmarkt gemacht werden.1001 Die ökonomische Rationa-

                                                 
999 Vgl. Monopolkommission (1998/1999), S. 420 f. und S. 416. Vgl. auch Isele (2003), S. 8. Analoges gilt auch für 

die Szenarien der Internationalisierung von nationalen Märkten, indem „in neuen, schnell wachsenden Märkten 
[Fusionen einer] geeigneten Positionierung, dem Erwerb und der Festigung von Marktanteilen oder der Bünde-
lung von Ressourcen im Wachstum“ dienen. Folglich kann eine eher permissive Fusionskontrolle den einheimi-
schen Unternehmen zur Realisierung solcher Absichten (insbesondere in Form von Übernahmen ausländischer 
Unternehmen und der so sicherzustellenden Positionierung auf international werdenden Märkten) verhelfen. Als 
ein Beispiel dafür nennt Monopolkommission (1998/1999), S. 417 den Telekommunikationssektor. Genauso 
könnte eine solche Strategie auch für Markterschließungsszenarien (insbesondere, wenn die zu erschließenden 
ausländischen Märkte durch hohe Zugangsschranken und hohe Marktmachtkonzentrationen gekennzeichnet 
sind) relevant sein. Vgl. Stearns/Bläsing (2004), S. 197. Zu Beispielen innovationsgeprägter Märkte vgl. Dreher 
(2009), S. 75.  

1000 Mitschke (2008), S. 200. 
1001 Bei einem kompletten Absatzverbot der von diesen Unternehmen hergestellten Produkte auf dem jurisdiktionel-

len Binnenmarkt würde das Betreiben dieser Strategie zugunsten von ausländischen Faktorbesitzern eine Situati-
on erzeugen, die von der Produktionsseite her ähnlich der Situation wäre, bei der die inländischen Unternehmen 
zugunsten der Kreierung von global players bei ihren Vorstößen auf die internationalen Märkte unterstützt wer-
den. Da jedoch die ausländischen Unternehmen (im Gegensatz zu den inländischen) ihre unter Marktmachtbe-
dingungen im Inland hergestellten Produkte nicht in der Jurisdiktion absetzen würden, wäre hier die Schädigung 
einheimischer Verbraucher viel geringer als im Fall der Förderung eines inländischen global players einzuschät-
zen. Setzen ausländische Unternehmen ihre im Inland hergestellten Produkte jedoch auch hier ab, werden die in-
ländischen Verbraucher vergleichbar zu der Situation mit inländischem global player geschädigt. Die in Fn. 993 
angesprochene Möglichkeit der Förderung von Übernahmen ausländischer Unternehmen durch die inländischen 
erscheint im Hinblick auf die so verursachten wirtschaftlichen Nachteile im Vergleich zu der Förderung aus-
schließlich inländischer Faktoren besser abzuschneiden, solange sie mit dem Absatz der Produkte in ausländi-
schen Jurisdiktionen verbunden ist. 
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lität der Strategie kommt aus jurisdiktioneller Sicht nur dann zustande, wenn (unabhängig davon, 

ob sie zugunsten inländischer und/oder ausländischer Faktorbesitzer betrieben wird1002) die beab-

sichtigten Effizienzgewinne tatsächlich realisiert werden und größer ausfallen als die Kompensa-

tionsforderungen jurisdiktioneller Strategieverlierer (also der Verbraucher und der inländischen 

Konkurrenten geförderter Unternehmen).  

Strategiebedingte positive Signale aus internationalen Faktorströmen und dem internationalen 

Handel gehen dann höchst wahrscheinlich mit entsprechend positiven Signalen aus der Voice-

Ausübung im politischen Wettbewerb der diese Strategie betreibenden Jurisdiktion einher. Wäh-

rend die Begründung hierfür im Falle der Begünstigung inländischer international mobiler Fak-

torbesitzer die gleiche wie beim WdW-Typ II (Fall IIa) ist, ist bei Begünstigung der ausländi-

schen Faktorbesitzer davon auszugehen, dass (obwohl diese über keine Voice-Option im einhei-

mischen politischen Wettbewerb verfügen) die Strategieverfestigung aufgrund der wirtschaftli-

chen Vorteile zustande kommt, die aus dem Faktorzufluss resultieren (und die für die Verbrau-

cher besser als die erst indirekt und verzögert erscheinenden Nachteile sichtbar sind).1003  

Die auf internationalen Märkten mit dem global player1004 konkurrierenden Unternehmen, deren 

Standorte sich in Jurisdiktionen befinden, die eher eine restriktive Wettbewerbspolitik betreiben, 

würden dann aufgrund der geringeren Betriebsgröße ein negatives Feedback aus dem Verkauf 

ihrer Produkte erhalten. Daraus könnten negative Rückwirkungen auf die jurisdiktionellen Fak-

torströme resultieren und daraus wiederum Lobby-Versuche der aus dieser Jurisdiktion stam-

                                                 
1002 Zugunsten von welchen Faktoren letztendlich eine solche Strategie betrieben wird, hängt von vielen Aspekten 

ab. Wird in der entsprechenden Jurisdiktion allgemein eine vergleichsweise permissive Wettbewerbspolitik be-
trieben, welche ohne Diskriminierung gleiche Anwendung an in- und ausländische Unternehmen findet, kann 
keine Zielsetzung im Hinblick auf die gewünschte Nationalität der Fördergruppe erkannt werden. Wird dagegen 
eine selektive Wettbewerbspolitik betrieben (indem beispielsweise die, in einheimischer Fusionskontrollregelung 
enthaltene efficiency defense in Abhängigkeit von der jurisdiktionellen Zugehörigkeit des Unternehmens unter-
schiedlich angewandt wird, oder aber in Abhängigkeit von der jurisdiktionellen Zugehörigkeit des Unternehmens 
eine selektive Nichtanwendung des einheimischen Wettbewerbsrechts erfolgt), ist davon auszugehen, dass aus-
ländische Faktoren dann eine (ausschließliche) Förderung erfahren, wenn nicht genug inländische Faktoren vor-
handen sind, bzw. wenn auf diese Art und Weise Vorteile für die Jurisdiktion z.B. in Form von so herbeigeführ-
ter Technologie- oder Expertise-Erreichbarkeit erzeugt werden können. Vgl. Kerber/Budzinski (2004), S. 48 wie 
auch Monopolkommission (1998/1999), S. 417. Liegt eine solche Zielsetzung zugrunde, erscheint auch die För-
derung von Zusammenschlüssen in- und ausländischer Unternehmen vorstellbar. Dabei ist eine selektive Recht-
anwendung in Abhängigkeit von der Branche zu erwarten, in der die geförderten Unternehmen tätig sind. Das 
Argument der nicht ausreichenden Verfügbarkeit inländischer international mobiler Faktoren kann somit nicht 
nur der Strategie der Förderung ausschließlich ausländischer internationalen Faktoren zugrunde liegen, sondern 
auch zugunsten der Unterstützung von gemischten (also in- und ausländischen Kooperationen, beispielsweise zur 
Realisierung von Verbund- und Größenvorteilen) wirken. 

1003 Diese Schwierigkeit der Verbraucher, unmittelbar die Kosten einer laxen Wettbewerbspolitik zu beobachten 
(vgl. Monopolkommission (1998), S. 30) geht mit einer mangelnden Gegenkraft zu den - zugunsten einer sol-
chen Politik Lobby betreibenden - Unternehmen im einheimischen politischen Wettbewerb einher. Aus diesem 
Grund ist davon auszugehen, dass die oben vorausgesagte Strategieverfestigung auch dann zustande kommt, 
wenn die beabsichtigten Effizienzgewinne nicht realisiert werden können (vgl. Text zu Fn. 567). Dies ist in der 
Realität häufig der Fall. 

1004Der global player kann dabei aus ausschließlich nationalen, ausländischen oder aus einer Kombination in- und 
ausländischer Unternehmen bestehen.  
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menden Unternehmen (zugunsten einer selektiven Lockerung der einheimischen Wettbewerbs-

politik) oder aber ein politisches Aktivwerden in diese Richtung (im Sinne einer Signalsetzung 

an ausländische international mobile Faktoren).  

Solche Reaktionen wären (in abgeschwächter Form) jedoch genauso denkbar im Fall des Versa-

gens des Feedbackmechanismus aufgrund des gegenseitigen Beobachtens und hieraus folgenden 

Erlernens von Wirkungsweisen konkreter Politikausgestaltung aus Sicht der Unternehmen. Hier 

könnte es zu einer Hochschaukelung der Forderungen nach bzw. Erwartungen von einer milde-

ren Beurteilung der Wettbewerbsbeschränkungen der in- und/oder ausländischen Unternehmen 

kommen, die am gegebenen Standort agieren und auf den Weltmärkten Effizienzgewinne durch 

Verbund- bzw. Größenvorteile realisieren möchten. Diese Forderungen bzw. Erwartungen müss-

ten jedoch (analog zum Fall IIa, WdW-Typ II) global nicht notwendigerweise negativ beurteilt 

werden, solange durch sie keine wirkliche Marktmacht auf den internationalen Gütermärkten be-

gründet würde.1005 Vielmehr sollte davon ausgegangen werden, dass die Jurisdiktionen, die diese 

Strategie betreiben, vor allem in den Fällen ohne Realisierung der Effizienzgewinne nationale 

Wohlfahrtsverluste erfahren, die langfristig die (ökonomische) Attraktivität der Strategie sowie-

so verringern könnten.1006 Wie schon im Fall IIa des WdW-Typs II bestehen auch hier die eigen-

tlichen Gefahren der selektiven permissiven Wettbewerbspolitik zur Effizienzrealisierung auf 

den Weltmärkten vielmehr darin, dass diese Politik (aufgrund der politischen Rationalität ihrer 

Weiterführung, sobald sie einmal betrieben wurden) gute Voraussetzungen schafft für das späte-

re Zustandekommen der an die Szenarien IIb bzw. IIc aus dem WdW-Typ II angelehnten Situa-

tionen.  

Szenario IVb 

Analog zum Fall IIb des WdW-Typs II besteht die an dieser Stelle zu beschreibende Strategie in 

einer Duldung einheimischer Marktmacht mit dem Ziel, sie auf internationalen Märkten herbei-

                                                 
1005 In einer Situation, in der „das heimische Kartellrecht oder die nationale Anwendungspraxis [des Wettbewerbs-

rechts] überzogene Anforderungen stellen“, indem z.B. eine im Hinblick auf die Betriebsgröße überoptimal 
strenge Wettbewerbskontrolle stattfindet, könnte die oben beschriebene Absenkung der heimischen Schutzni-
veaus gar als eine „notwendige Korrektur unangemessener nationaler Rahmenregelungen“ angesehen werden. 
Vgl. Monopolkommission (1998), S. 28 und Isele (2006), S. 148. Isele (2006), S. 146 bezeichnet eine solche Si-
tuation als „Absenkung der [fusionskontrollrechtlichen] Standards zur Erhöhung der internationalen Wettbe-
werbsfähigkeit ohne Verringerung der inländischen Konsumentenwohlfahrt“. Eine solche Absenkung des heimi-
schen Schutzniveaus führt nicht zu „Einbußen an Konsumentenrente“, da „produktive Effizienzsteigerungen aus-
reichend hoch sind, um zusammenschlussbedingte Preiserhöhungen oder Mengenbeschränkungen unwahrschein-
lich zu machen (verbraucherorientierte Effizienzverteidigung)“. 

1006 Vgl. Monopolkommission (1998), S. 28. Hiernach lässt sich auf lange Sicht „keine ökonomisch sinnvolle Be-
gründung dafür finden, warum ein Staat eine Absenkung seines zuvor hohen heimischen Schutzniveau anstreben 
sollte“. Da Faktorzuflüsse mit positiven wirtschaftlichen Effekten einhergehen, ist jedoch davon auszugehen, 
dass Nachteile aus der oben beschriebenen Strategie im WdW von Typ III länger als im WdW von Typ II tole-
riert werden, selbst wenn die beabsichtigte Effizienzrealisierung ausbleibt. 
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zuführen (Fall IVb).1007 Der Unterschied zum Szenario mit ausschließlicher Gütermobilität 

kommt dabei lediglich darin zum Ausdruck, dass nicht nur unter den ausschließlich inländischen 

Unternehmen im Hinblick auf die Anwendung des einheimischen Wettbewerbsrechts selektiert 

wird, sondern unter allen, also in- wie auch ausländischen, an jenem Standort tätigen Unterneh-

men.  

Wie schon beim Fall der inländischen Marktmachtduldung zur Effizienzförderung erscheint auch 

bei dem Zweck der Herbeiführung der Marktmacht auf internationalen Märkten vor allem die 

Fusionskontrolle gut instrumentalisierbar. Denkbar ist aber auch eine (selektiv) permissive Ein-

stellung zu R&D-Unternehmenskooperationen in den Schlüsselindustrien (sog. strategische Al-

lianzen) oder eine Befreiung konkreter Kartellarten aus dem einheimischen Kartellverbot. All 

diesen Arten strategischer Wettbewerbspolitik liegt dabei folgende Vorstellung zugrunde: Wenn 

die am eigenen Standort angesiedelten Unternehmen „are the first ones who are allowed to im-

plement new (international) organizational structures that help […] to support innovativeness 

[…] then they could achieve a long term competitive advantage over […] competitors by build-

ing up economies of scale and scope, global supply chains, research network, industrial clusters 

or joints manufacturing structures“; diese könnten in First-mover-Vorteilen resultieren und von 

ihnen würde der Standort mitprofitieren.1008 Sind in- wie auch ausländische Unternehmen das 

Zielobjekt derartiger Politiken (im Sinne der Politikausrichtung auf den eigentlichen Standort), 

gilt es jene strategisch permissiv, bei ausschließlich inländischen Zielobjekten dagegen strate-

gisch protektionistisch zu nennen.1009  

Strategisch protektionistische Politik –  mit Ausrichtung auf die inländischen, international mobilen 

Faktoren  

Der Fall strategisch protektionistischer Politik erscheint entsprechend den Ausführungen in 

Fn. 998 bei ausreichender Verfügbarkeit der Jurisdiktion über international mobile einheimische 

Faktoren und dem hieraus resultierenden Wunsch, jene weiterhin im Inland zu behalten, bzw. der 

somit entfallenden Notwendigkeit, ausländische anzuziehen, wahrscheinlich. Die Argumente für 

die mögliche ökonomische und politische Rationalität sind in diesem Fall die gleichen wie im 

                                                 
1007 Vgl. Isele (2006), S. 150. 
1008 Mitschke (2008), S. 197.  
1009 Der Grad zwischen den unter Szenario IVa fallenden „permissive and innovative strategies of antitrust“ (vgl. 

Fn. 570), die einer Reaktion nationaler Wettbewerbsbehörden auf die stattfindende Globalisierung und somit 
auch einer - solange keine Marktmacht auf internationalen Märkten erzeugt wird - nicht notwendigerweise nega-
tiv zu beurteilenden Nutzung des sich so öffnenden window of opportunity für den eigenen Standort entsprechen 
und den unter Senario IVb fallenden Strategien der Wettbewerbspolitik, die (1.) Monopolisierung internationaler 
Märkte oder (2.) Protektionismus bezweckt, fällt nur sehr schmal aus. Denn die „permissive and innovative stra-
tegies of antitrust“ können im Erfolgsfall in Situation (1.) umschlagen, bzw. dann, wenn der beabsichtigte Erfolg 
ausbleibt, in Situation (2.) resultieren. Die obige Einteilung der Strategie in permissive und protektionistische 
Verhaltensweisen erfolgt in Anlehnung an Mitschkes Definition dieser Begriffe (vgl. Fn. 570).  
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Szenario IIb des WdW-Typs II, weil hier auch ein Beggar-my-neighbour-, also ein Szenario der 

Rentenumlenkung vom Inland ins Ausland vorliegt.1010  

Die Feedbackmechanismen aus dem Transmissionskanal der internationalen Faktorströme kön-

nen hier aus Sicht anderer Jurisdiktionen, die eine restriktive Wettbewerbspolitik betreiben (in 

Abhängigkeit von ihrer konkreten Ausstattung mit jurisdiktionseigenen international mobilen 

Faktoren) unterschiedlich ausfallen. Dennoch werden diese aus dem Kanal des Produktverkaufs 

bzw. Güterhandels negative Signale empfangen, die in Kombination mit dem gegenseitigen Be-

obachten und dem hieraus folgenden Erlernen der Wirkungsweisen konkreter Politikausgestal-

tung Anreize zur selektiven Lockerung einheimischen Wettbewerbsrechts gegenüber eigenen 

Unternehmen entstehen lassen können.1011 Damit sind Race-to-the-bottom-Tendenzen hinsicht-

lich des Wettbewerbsschutzes in den jeweiligen Jurisdiktionen nicht auszuschließen. Erscheint 

eine solche Strategie nicht durchführbar (beispielsweise aufgrund der Nichtverfügbarkeit über 

ausreichend inländische Ressourcen, um Marktmacht nicht nur auf dem Binnenmarkt, sondern 

auch auf den internationalen Märkten aufzubauen), so sind Variationen vorstellbar, z. B. in Form 

von Duldung inländischer Marktmacht zum Zwecke der Ermöglichung oder Begünstigung des 

                                                 
1010 Im Szenario IIb wird diese Strategie bei positivem Feedback aus dem Transmissionskanal des Produktverkaufs 

bzw. Außenhandels im politischen Wettbewerb hochwahrscheinlich verfestigt. Hieran ändert sich im Szenario 
IVb (d. h. durch die Ergänzung um den Transmissionskanal der internationalen Faktorströme) nicht viel, da die 
besagte Jurisdiktion reichlich mit einheimischen Faktoren ausgestattet ist und folglich nicht besonders an den 
Reaktionen ausländischer international mobiler Faktoren zu ihrer Politikausgestaltung interessiert sein muss. 
Verluste aus dem Abfluss inländischer international mobiler Faktoren wären aus ihrer Sicht also wesentlich grö-
ßer als die Verluste, die durch Abflüsse ausländischer international mobiler Faktoren infolge betriebener Wettbe-
werbspolitik möglicherweise zustande kämen. Auch lässt sich im Szenario IVb die Richtung der Wirkung vom 
Transmissionskanal internationaler Faktorströme im Hinblick auf die ausländischen Faktoren kaum voraussagen. 
So sind Exits von diesen aus besagter Jurisdiktion zwar möglich, jedoch aber nicht zwingend. Da die Verfesti-
gung dieser Strategie, sobald sie einmal eingeführt wurde, aufgrund von konkreter Interessengruppenaufteilung 
auch dann politisch rational sein kann, wenn sie in Wohlfahrtsverlusten resultiert, spielt die Beantwortung der 
Frage nach der genauen Richtungswirkung des Transmissionskanals internationaler Faktorströme auf die juris-
diktionsexternen international mobilen Faktoren keine große Rolle. Als Beispiele für eine solche Strategie lassen 
sich die bereits im WdW-Typ II erläuterten Fälle des national champion buildings (beispielsweise durch selektiv 
permissive Fusionskontrolle) nennen. Ausdrücklich sind hier die zweckgebundenen wie auch sektoralen Ausnah-
men aus existierenden Wettbewerbsregeln (beispielsweise aus dem Kartellverbot) zugunsten von inländischen 
Unternehmen zu erwähnen, die eine Monopol- bzw. Kartellbildung im Inland und folglich auf den internationa-
len Märkten begünstigen. Dies gilt (bei zweckgebundenen Ausnahmen) insbesondere für “Forschungssubventio-
nen“, die durch eine stark permissiven Haltung gegenüber von inländischen Forschungskooperationen zustande 
kommen. So kann die staatliche Förderung inländischer F&E-Aktivitäten dazu beitragen, „dass inländische Un-
ternehmen [als Erstinnovatoren] auf dem Weltmarkt eine marktbeherrschende Stellung erlang[en] und Überren-
diten erwirtschaft[en]“, die „vor allem [im Bereich der] Schlüsseltechnologien [unter gewissen Umständen] zu 
dauerhaften Überrenditen ausgebaut werden können“. Stearns/Bläsing (2004), S. 138. Eine solche Entwicklung 
kann beispielsweise begünstigt werden, wenn man inländischen Unternehmen erlaubt, die Lizenzvergabe zur 
Nutzung der im Inland entwickelten Schlüsseltechnologien an ausländische Unternehmen einzuschränken. 
Stearns/Bläsing (2004), S. 147.  

1011 Die vor allem von Unternehmensvertretern betriebene Befürwortung einer permissiven Wettbewerbspolitik, die 
die „Wettbewerbsnachteile gegenüber von ausländischen Unternehmen [...] kompensieren [soll], deren Zusam-
menschlüsse einer weniger restriktiven Kontrolle unterliegen“ wird in der Literatur auch mit dem Begriff des 
Gegenmachtarguments beschrieben. Vgl. Stearns/Bläsing (2004), S. 195. 
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Aufkaufs ausländischer Unternehmen, der für die Erlangung von Marktmacht auf internationalen 

Märkten notwendig ist.1012 

Als nächster Schritt können – vor allem dann, wenn Erfolge der bisher beschriebenen Strategien 

ausbleiben – internationale Kooperationen (also Kooperationen inländischer Unternehmen mit 

den ausländischen) durch vergleichsweise permissive Wettbewerbspolitik gefördert werden.1013 

Eine solche Umstellung der Strategie könnte dabei einen Wechsel von einer strategisch protek-

tionistischen zu einer strategisch permissiven Wettbewerbspolitik bedeuten, da hier durch Betei-

ligung ausländischer Unternehmen eine rein nationale Rentenabschöpfung nicht automatisch ge-

geben ist, sondern vielmehr (wenn überhaupt) nur gewährleistbar erscheint, wenn die Vermei-

dung grenzüberschreitender Spillover durch das nationale Recht sichergestellt wird.1014 Eine de-

rartige Ausschaltung von Spillovern ist möglich, wenn - beispielsweise bei Forschungskoopera-

tionen – die Resultate gemeinsamer Forschung von ausschließlich jurisdiktionseigenen Unter-

nehmen genutzt werden können. Bei Unternehmenszusammenschlüssen müssten für eine Aus-

schaltung der Spillover die auf den internationalen Märkten erwirtschafteten Monopol- oder Oli-

gopol-Renten von ausschließlich jurisdiktionseigenen Unternehmen abgeschöpft werden können. 

Gelingt dies, kann bei der protektionistischen Strategie der Förderung inländischer Marktmacht 

unter Nicht-Ausschluss der ausländischen international mobilen Faktoren bezüglich der ökono-

                                                 
1012 Eine strikte Wettbewerbspolitikausgestaltung, um Greenfield-Investitionen anzuziehen (vgl. Fn. 992) wie auch 

eine selektiv permissive Wettbewerbspolitikausgestaltung, um die Enstehung von global players unter ausländi-
scher Führung zu verhindern (vgl. Fn. 998) stellen mögliche Abwehr- bzw. Gegenmachtstrategien zu der oben 
beschrieben Strategie der (feindlichen) Übernahme ausländischer Unternehmen auf Basis von inländischer 
Marktmacht dar. Unter einer Übernahme ist dabei ein Mehrheitserwerb am besagten Unternehmen zu verstehen.  

1013 Ein sehr passendes Beispiel für ein solches “Umschalten“ zwischen den Strategien stellt das 1982 von der EU 
eingeleitete ESPRIT-Projekt dar. In dessen Rahmen wurden die F&E-Aktivitäten von zwölf größten europäi-
schen IT-Unternehmen aus dem Bereich der Elektrotechnik in Form einer Freistellung aus dem Kartellverbot ge-
fördert und koordiniert. Das Ziel der Koordination war, die „europäische Industrie [...] mit der japanischen und 
der US-amerikanischen [auf dem Feld der Mikrochips] wettbewerbsfähig“ zu machen. Die Weltmarktausrich-
tung der Strategie zeichnete sich auch darin ab, dass es vorgesehen war, in den wettbewerbsrechtlichen Analysen 
der Kooperation mit der Zeit immer mehr den „Weltmarkt als relevanten räumlichen Markt [...] zugrundezulegen 
und somit die „möglichen wettbewerbsbeschränkenden Auswirkungen der Forschungskooperationen [im Inland 
zu relativieren]“. Somit entsprach diese Strategie zuerst der ersten hier vorgestellten Form der Förderung aus-
schließlich inländischer Unternehmen. Sobald es sich jedoch abzeichnete, dass die beabsichtigten Erfolge nicht 
realisiert werden können, wurde die vergleichsweise permissive Einstellung zugunsten von Forschungskoopera-
tionen auch auf Allianzen europäischer Unternehmen mit den ausländischen ausgeweitet, „um [so] den Techno-
logietransfer aus dem Ausland zu fördern“. Zu diesem Beispiel vgl. Stearns/Bläsing (2004), S. 141 ff. Wie The 
Economist (2010), Nr. 40 betont, besteht seit Anfang der 90-er Jahre des letztes Jahrhunderts ein Trend zur stär-
keren Beteiligung ausländischer Unternehmen an inländischen Forschungsaktivitäten, indem „in 1990 less than 
a tenth of international patent applications had a foreign co-inventor;[and] today a quarter do.” Dabei fallen 
die konkrete Werte für die jeweiligen Länder zum Teil sehr unterschiedlich aus, beispielsweise „[include] 4% of 
Japanese applications […] a foreign co-inventor, for American filings, the figure is nearly 40%”. 

1014 Vgl. Bläsing (2004), S. 147. Genau deswegen erscheint die Alternative einer Übernahme von ausländischen Un-
ternehmen viel attraktiver als die Alternative einer Kooperation. Dies lässt sich für den Bereich der Forschungs-
aktivitäten auch empirisch unterlegen. Häufig durch nationale Interessen geprägte Branchen wie Luft- und 
Raumfahrt-, Automobil- und Computerindustrie weisen so wesentlich geringere ausländische Anteile an F&E-
Aktivitäten auf, als dies beispielsweise bei Nahrungsmittel- und Baumaterialienindustrie der Fall ist. Vgl. Borr-
man (2001), S. 229 f.  
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mischen und politischen Rationalität, wie auch bezüglich der resultierenden Race-to-the-bottom-

Tendenzen gleich wie im Fall IIb des WdW-Typs II argumentiert werden.1015  

Werden dagegen die Monopol- bzw. Oligopol-Gewinne aus der Marktmacht auf internationalen 

Märkten zwischen den kooperierenden oder zusammengeschlossenen in- und ausländischen Un-

ternehmen geteilt, kann (je nach gegebener Eigentümerstruktur und den mit ihr einhergehenden 

Teilungsverhältnissen) diese Strategie aus Sicht der sie betreibenden Jurisdiktion immer weniger 

ökonomisch rational erscheinen;1016 hingegen kann sie aus den gleichen Gründen wie im Fall IIb 

weiterhin politisch rational verbleiben und sich somit durch den politischen Wettbewerb im In-

land verfestigen. Da davon auszugehen ist, dass die Miterwirtschaftung von Monopol- bzw. Oli-

gopol-Renten einen Zufluss von ausländischen international mobilen Faktoren in die Jurisdiktion 

bewirkt, werden die anderen Jurisdiktionen, die eine vergleichsweise restriktive Wettbewerbspo-

litik betreiben, aus dem Transmissionskanal der internationalen Faktorströme eher ein negatives, 

durch die negativen Signale aus dem Kanal des Güterhandels unterstütztes Feedback erfahren. 

Infolgedessen können in jenen unternehmens- bzw. politisch induzierte Anreize zur analogen 

(selektiven) Wettbewerbsschutzlockerung gegenüber ihren international mobilen Standortnut-

zern mit den entsprechenden, auf diese Weise begründeten Race-to-the-bottom-Tendenzen ent-

stehen.1017  

 

                                                 
1015 Somit ist dieser Fall analog zum Fall einer Übernahme ausländischer Unternehmen durch die geförderten inlän-

dischen Unternehmen zu sehen (also zu Fall IIb im WdW-Typ II).  
1016 Aus der Teilung der auf den internationalen Märkten erwirtschafteten Monopol- bzw. Oligopolrenten resultieren 

Nachteile, die aus der Sicht der Jurisdiktion durch die Vorteile aus dem - diese Strategie begleitenden - Zufluss 
ausländischer international mobiler Faktoren ausgeglichen werden könnten. Angesichts der hier angenommenen 
Attraktivität dieser Strategie für Jurisdiktionen, die über ausreichend inländische international mobile Faktoren 
verfügen - und folglich eher diese vom Abwandern abhalten müssen, als dass sie ausländische international mo-
bile Faktoren anziehen müssen - stellt sich jedoch die Frage, wie viel Gewicht den Vorteilen aus dem Zufluss 
ausländischer Faktoren im Vergleich zu den (an die ausländischen Faktoren) verlorenen Monopol- bzw. Oligo-
polrenten überhaupt zukommt. Liegt der Strategie die Absicht eines Technologietransfers zugrunde, könnten 
wiederum die positiven Effekte aus dem Zufluss der ausländischen Faktoren die Nachteile aus der Rententeilung 
überwiegen, so dass die Strategie insgesamt weiterhin ökonomisch rational wäre.  

1017 Wie im Szenario IIb könnten auch hier die Race-to-the-bottom-Tendenzen in einem, sich nicht nur durch verrin-
gerte globale, sondern auch (im Vergleich zur Situation ohne derartige strategische Wettbewerbspolitik) verrin-
gere nationale Wohlfahrt auszeichnenden Nash-Gleichgewicht resultieren. Im Vergleich zum Szenario IIb könn-
te hier jedoch bei konkreten Jurisdiktionen die nationale Wohlfahrtsminderung geringer ausfallen. So ist es vor 
allem bei den “gemischten“ (also sich an in- und ausländische Unternehmen wendenden) Strategien denkbar, 
dass sie von den Jurisdiktionen, aus denen die mit den inländischen Faktoren kooperierenden ausländischen Fak-
toren stammen, unterstützt werden (weil jene beispielsweise kaum die von dieser Kooperation betroffenen Güter 
vom Weltmarkt beziehen und folglich aufgrund der Beteiligung an den Monopol- bzw. Oligopol-Gewinnen von 
der Kooperation nettoprofitieren), während andere Jurisdiktionen (die beispielsweise die betroffenen Güter vom 
Weltmarkt nettoimportieren) eher mit der Einleitung von Abwehr- oder Gegenmachtmaßnahmen reagieren könn-
ten. Da sich diese Abwehrmaßnahmen aber im Gegensatz zum Fall der rein nationalen Strategien (wie sie im 
Szenario IIb betrieben werden) nicht ausschließlich gegen die urhebende Jurisdiktion der strategischen Wettbe-
werbspolitik richten müssten, sondern möglicherweise auch gegen die anderen, die Strategie mit unterstützenden 
Länder, wäre es möglich, dass in jeder einzelnen dieser Jurisdiktionen der Nettoeffekt insgesamt schwächer als 
im Fall ausschließlicher Gütermobilität ausfallen würde.  
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Strategisch protektionistische Politik –  mit Ausrichtung auf die inländischen und auslänischen inter-

national mobilen Faktoren  

Neben diesen vor allem auf die inländischen international mobilen Faktoren ausgerichteten, pro-

tektionistischen Wettbewerbspolitiken darf im Rahmen der Strategie der Duldung inländischer 

Marktmacht zur Zwecke ihrer Herbeiführung auf die Weltmärkte auch die selektiv permissiv-

strategische Wettbewerbspolitik gegenüber in- und ausländischen international mobilen Faktoren 

nicht vergessen werden. Ähnlich der Ausgangssituation des Szenarios mit Förderung der aus-

schließlich inländischen Faktoren zur Vermeidung ihres Abflusses ins Ausland kann diese Stra-

tegie dabei von Bedeutung sein, wenn vermieden werden soll, dass die bereits in der eigenen Ju-

risdiktion angesiedelten ausländischen, international mobilen Faktoren ins Ausland abwandern. 

Analog zu den Ausführungen zur Strategie des beggar-my-neigbour in Form des national cham-

pions building (vgl. Fn. 1010) wird hier mit Hilfe einer vergleichsweise permissiven Wettbe-

werbspolitik die Schaffung eines Standort-Champions unterstützt, um so die Vorteile aus der An-

siedlung der ausländischer Faktoren im Inland beizubehalten.1018 Aus nationaler Sicht wäre dies 

ökonomisch rational, solange die in der Jurisdiktion aus der Marktmacht entstehenden Nachteile 

überwogen würden durch Vorteile aus dem Verbleib ausländischer Faktoren im Inland wie auch 

aus dem Anteil inländischer Faktoren an den durch den Standort-Champion erzielten Monopol- 

bzw. Oligopol-Renten.  

Genauso wie in allen bisherigen Beispielen der selektiven Förderung einer Gruppe inländischer 

Unternehmen (unabhängig davon, ob die ausländischen Faktoren auch eine Sonderbehandlung 

erfahren oder nicht) ist hier davon auszugehen, dass sich diese Strategie infolge der konkreten 

Aufteilung der Interessengruppen durch den Kanal des politischen Wettbewerbs auch ohne Her-

beiführung nationaler Wohlfahrtsgewinne verfestigt. Wie bei der ausschließlich auf die inländi-

schen Faktoren ausgerichteten Strategie müssen auch hier weiter die Signale, die aus dem Trans-

missionskanal der internationalen Faktorströme resultieren, nicht eindeutig ausfallen, da interna-

tional mobile Faktoren auf eine solche Strategie positiv reagieren können (Zufluss in die entspre-

chende Jurisdiktion aufgrund der Erwartung einer ähnlich bevorzugten Behandlung, wie sie den 

                                                 
1018 Eine solche Strategie könnte in Anlehnung an den in Fn. 1010 beschriebenen Fall des national champions buil-

dings in Form der Einschränkung der Lizenzvergabe zur Nutzung der im Inland entwickelten Schlüsseltechnolo-
gien an ausländische Unternehmen so aussehen, dass aufgrund von der wirtschaftlichen Bedeutung der bereits im 
Inland angesiedelten Gruppen von ausländischen international mobilen Faktoren für diese Jurisdiktion jene eine 
selektive Lizenzvergabe an konkrete ausländische, mit inländischen Unternehmen - beispielsweise im Bereich 
der F&E - kooperierende Unternehmen unterstützten würde. Die permissive Wettbewerbspolitik erfolgt hier so-
mit nicht selektiv zugunsten von konkreten inländischen Gruppen und vor allem zum Nachteil der ausländischen, 
sondern selektiv zugunsten von konkreten Branchen zuordenbaren standortnutzenden Unternehmen und vor al-
lem zum Nachteil von den Nutzern (also dort angesiedelten Produzenten als auch Konsumenten) ausländischer 
Standorte. Natürlich werden in beiden Fällen die inländischen Mitkonkurrenten der geförderten Unternehmen als 
auch die inländischen Konsumenten mit diskriminiert. Diese Diskriminierung wird jedoch im Gegensatz zu der-
jenigen der Nutzer ausländischer Standorte nicht explizit bei dieser Strategie beabsichtigt.  
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anderen ausländischen Faktoren zukommt), aber auch negativ (Meidung der Jurisdiktion auf-

grund ihrer von außen möglicherweise als willkürlich erscheinenden Diskriminierung zwischen 

ihren Standortnutzern). Dennoch werden Standorte, die eine vergleichsweise restriktive Wettbe-

werbspolitik betreiben, aus dem Transmissionskanal des internationalen Handels tendenziell ne-

gative Signale erfahren und den Forderungen nach selektiver Lockerung des Wettbewerbsschut-

zes gegenüberstehen. Diese werden vor allem von inländischen Unternehmen ausgehen, die die 

Politik anderer Jurisdiktionen beobachten, oder aber von ausländischen – in der Jurisdiktion an-

gesiedelten - Unternehmen, die mit einem Standortwechsel drohen. Auch hier könnten die Juris-

diktionen also ohne sonstige jurisdiktionelle Koordination in einem stabilen Nash-Gleichgewicht 

der, den Wettbewerbsschutz selektiv lockernden Politiken enden.  

Szenario IVc 

Zum gleichen Ergebnis führt das sich aus einer Analogie zum Fall IIc ergebende Szenario der in-

ländischen Marktmachtduldung als einer Basisschaffung zur Quersubventionierung von Aktivi-

täten bevorzugter Unternehmen in ausländischen Märkten (Fall IVc). Diese Strategie lässt sich 

beschreiben als Strategie der Marktmachtherbeiführung auf inländischen Märkte zum Zweck 

ihrer Realisierung auf anderen nationalen Märkten, ohne dass gleichzeitig Marktmacht auf den 

internationalen Märkten begründet werden muss.1019 Voraussetzung für die Strategie einer unter-

nehmensinternen Quersubventionierung, die über eine aus einheimischen Monopolrenten finan-

zierte Niedrigpreisstrategie hinausgeht, ist dabei die Unternehmenspräsenz in den entsprechen-

den Zielmärkten.1020 Folglich kann sie den inländischen international mobilen Faktoren bei ihren 

Vorstößen auf internationale Märkte genauso attraktiv erscheinen wie den bereits in der entspre-

chenden Jurisdiktion angesiedelten ausländischen international mobilen Faktoren, die die Ab-

sicht zur weiteren Erschließung ausländischer Märkte haben. Da es sich hier nur um eine konkre-

te Form einer möglichen Förderung von national bzw. Standort-champions handelt (die eine in-

ternationale Marktmacht zwar nicht begründen muss, jedoch aber kann1021), wird bezüglich der 

Wirkungsweise und der Wirkungskanäle auf die bisher besprochenen Fälle verwiesen.1022 

 

  

                                                 
1019 Gerken (1999), S. 19. Er beschreibt ein solches vor allem für kleinere Jurisdiktionen denkbares Verhalten als 

einen Versuch „strategische Unternehmensfunktionen [multinationaler Unternehmen]“, die sich „außerhalb des 
eigentlichen Produktionsbereichs [befinden] ins Inland zu lenken“. Unter solchen Unternehmensfunktionen sind 
dabei Aktivitäten zu verstehen, welche der weltweiten Minimierung der Steuerlast (beispielsweise durch konkre-
te „Gestaltung interner Verrechnungspreise“) der multinationalen Unternehmen dienen.  

1020 Vgl. Wins (2000), S. 63. 
1021 Schließlich muss man nur den Umfang des Zielmarktes ausreichend vergrößern, um zum Fall mit internationaler 

Marktmacht zu gelangen. 
1022 Vgl. Isele (2006), S. 152. 
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Szenario IVd 

Beim WdW-Typ II wurde diese Strategie nicht weiter ausgeführt, da sie sich ausschließlich am 

Binnenmarkt orientiert und somit keine Verknüpfung zum relevanten Transmissionskanal des 

Außenhandels besteht. Hier wird sie insofern aufgegriffen, als die Gewährung inländischer 

Marktmacht von international mobilen Faktoren als positiver Standortfaktor angesehen werden 

und somit internationale Faktorbewegungen hervorrufen könnte. Da den infolge der Marktmacht 

im Inland entstehenden allokativen Ineffizienzen „weder [Vorteile] durch eine Steigerung der 

produktiven Effizienz, noch durch Erhöhung der Produzentenrente infolge der Erlangung inter-

nationaler Monopol- oder Oligopolrenten“1023 gegenüberstehen, müssen die Vorteile aus dem so 

bewirkten Zufluss von international mobilen Faktoren sehr groß ausfallen, damit diese Strategie 

aus Sicht der sie betreibenden Jurisdiktion überhaupt ökonomisch rational ist.1024 

Eine solche Entwicklung wäre vorstellbar, wenn die Strategie der Förderung inländischer Markt-

macht der Zielsetzung dient, „new forms of firm cooperation“ zu schaffen, von denen auch „fo-

reign firms could be attracted to join“, so dass implizit die Komplementarität von in- und auslän-

dischen Ressourcen zum Zwecke effizienter Einbindung der zweitgenannten im Inland gefördert 

würde.1025 So könnte die Existenz regionaler industriespezifischer Unternehmens-Cluster, die in-

folge einer vergleichsweise permissiven Einstellung zu inländischen F&E-Kooperationen ent-

standen sind, aus Sicht der ausländischen international mobilen Faktoren als Standortvorteil an-

gesehen werden, da jene bei einer Ansiedlung in der Nähe derartiger Cluster von positiven exter-

nen Effekten „der dort ebenfalls ansässigen Unternehmen [mit]profitieren“ könnten.1026  

Voraussetzung für die Realisierung außerordentlich großer wirtschaftlicher Vorteile aus dem Zu-

fluss der ausländischen international mobilen Faktoren wäre in einem solchen Fall die aus der 

Ausgestaltung der Wettbewerbspolitik resultierende Cluster-Herbeiführung bei gleichzeitiger Si-

cherstellung einer ausreichend starken Netzwerkfähigkeit der inländischen zugunsten von aus-

                                                 
1023 Isele (2006), S. 152. 
1024Auch dann, wenn diese Strategie nur einer Rentenumlenkung von inländischen Konsumenten an entsprechende 

ausgewählte in- bzw. ausländische Unternehmen dient (wobei die Wahrscheinlich ihrer Ausrichtung auf rein in-
ländische Unternehmen in diesem Fall höher erscheint, als diejenige für eine Mitbegünstigung der Ausländer) 
und sich folglich langfristig in nationalen Wohlfahrtsverlusten niederschlägt, kann bzw. konnte diese in der Rea-
lität in beschriebener Form beobachtet werden. So galten Niederlande als auch die Schweiz bis Ende der 90-er 
Jahre des letzten Jahrhunderts als Kartellparadies. Wie Gebbink (2009) betont, gab es so in den Niederlanden 
Absprachen in allen Branchen. „Jeder scheint es zu tun: Banken, Energieproduzenten, Schuhmacher, Ölkonzer-
ne, Hausärzte, Notare in Breda, Textilunternehmer in Rotterdam, Frisöre, Krankenversicherer“. Vgl. auch WuW 
(1997), S. 948. 

1025 Mitschke (2008), S. 218. Vgl. auch Borrmann (2001), S. 61. 
1026 Borrmann (2001), S. 106 und S. 273. Borrmann (2001), S. 118 verweist auf die Untersuchung von Agglomerati-

onsräumen, die die Anreize ausländischer Unternehmen zu solchen Investitionen bestätigt. Wie Michler (2005), 
S. 58 ff. ausführt, können Cluster als Produktivitätsmotoren wie auch als Motoren für Innovationen wirken. 
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ländischen Faktoren.1027 Ähnlich wie im Fall der Förderung inländischer Marktmacht zur Effi-

zienzrealisierung auf den internationalen Märkten (im Rahmen des WdW-Typs II als auch III) 

erweist sich die Wahrscheinlichkeit für den wirtschaftlichen Erfolg einer solchen Strategie als 

vergleichsweise gering. Dies gilt insbesondere bei Berücksichtigung der Identifikationsprobleme 

der für eine solche Strategie geeigneten Industrien bzw. Technologien, wie auch bei Berücksich-

tigung der Probleme der „Anreizwirkungen staatlicher Privilegierung“. Auch ist hier die, beim 

Thema der Cluster sehr relevante Frage der time lags zu beachten und die Frage, ob Wettbe-

werbspolitik hierfür überhaupt ein geeignetes Instrument darstellt.1028 

Analog zu den Ausführungen zum Fall IIa und IVa kann auch diese Strategie politisch rational 

sein und folglich trotz negativer nationaler Wohlfahrtsauswirkungen (zumindest kurz- bis mittel-

fristig) fortgeführt werden. Gleichzeitig dürfte sie aufgrund ihrer Binnenmarktausrichtung global 

kaum negative Auswirkungen haben. So wäre für den Fall ihres Erfolgs davon auszugehen, dass 

die (in- als auch ausländischen) Verlierer der Strategie von den (in- als auch ausländischen) Ge-

winnern kompensiert werden könnten. Denn aufgrund der realisierten positiven Clustereffekte 

würden die Gewinne der die Strategie betreibenden Jurisdiktion aus dem Faktorzufluss höher 

ausfallen als die infolge des Faktorabflusses bei den anderen Jurisdiktionen zustande gekomme-

nen Verluste.  

Szenario IVe 

Nicht zuletzt ist noch auf eine weitere mögliche (staatlich gedeckte) Strategie im WdW-Typ III 

hinzuweisen. Diese besteht in der Förderung von Marktmacht auf internationalen Märkten, ohne 

dass dabei inländische Marktmacht zustande käme (Fall IVe). Diese Alternative im WdW-Typ 

III entspricht dabei der Logik der Förderung reiner Exportkartelle im WdW-Typ II, indem auch 

hier eine fast vollständige Abwälzung der Strategiekosten auf das Ausland erfolgt.1029 Eintreten 

kann eine solche Entwicklung beispielsweise infolge staatlicher Unterstützung von vertikalen Ef-

fizienzstrategien inländischer Unternehmen im Ausland (z. B. in Form von - als Fusionen oder 

                                                 
1027 In Anlehnung an Isele (2006), S. 146. könnte man im Fall tatsächlicher Clusterrealisierung mit entsprechender 

Anziehungswirkung für die ausländischen international mobilen Faktoren - deren Ansiedlung in der Jurisdiktion 
die aus dem Clustern resultierenden Vorteile erhöhen würde - von einer Absenkung wettbewerblicher Standards 
zur Standortwettbewerbsfähigkeitserhöhung ohne Verringerung der inländischen Konsumentenwohlfahrt spre-
chen (vgl. Fn. 999). 

1028 Vgl. Monopolkommission (2002/2003), S. 80 und S. 82. Zu den time lags siehe Michler (2005), S. 111. Vgl. 
auch Borrmann (2001), S. 287 mit dem Hinweis, dass eine solche „technologieorientierte Standortpolitik als 
Querschnittsaufgabe zu verstehen ist und des koordinierten Einsatzes vieler Politikbereiche bedarf“.  

1029 Analog zum Fall reiner Exportkartelle können Rückwirkungen der Strategie auf das Inland nur dann komplett 
ausgeschlossen werden, wenn nach den unter den genannten Umständen produzierten Gütern im Inland keine 
Nachfrage besteht. Vgl. Fn. 576. 

 Wie Isele (2006), S. 150 betont, ist „angesichts der zunehmenden internationalen Integration der Märkte davon 
auszugehen, dass immer seltener Zusammenschlüsse stattfinden [können], die sich lediglich auf einzelne Märkte 
auswirken“, so dass die Inlands- und Auslandwirkungen kaum voneinander zu trennen sind.  
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Übernahmen vorgenommenen - Direktinvestitionen), wie beschrieben in Fn. 998, da hier die ne-

gativen Wettbewerbswirkungen eher in den Empfänger- und weniger in den Geberländern zu er-

warten sind.1030 

Diese Strategie kann als eine Variante der bereits beschriebenen (strategisch protektionistischen) 

Strategie inländischer Marktmachtduldung zum Zwecke ihrer Herbeiführung auf internationalen 

Märkten ohne Ausschluss der ausländischen international mobilen Faktoren (*) angesehen wer-

den. Im Verglech zu (*) entsteht hier jedoch keine inländische Marktmacht, so dass hier auch die 

im Inland anfallenden Strategiekosten geringer ausfallen. Deswegen ist hier von einer stärkeren 

ökonomischen und politischen Rationalität als bei der Strategie (*) auszugehen.1031 Im Gegen-

satz zu (*) wird es jedoch nicht der Transmissionskanal der internationalen Faktorströme sein, 

aus dem die Jurisdiktionen, die eine vergleichsweise restriktive Wettbewerbspolitik betreiben, 

ein negatives Feedback und hiermit potenziell einhergehende Anreize zur selektiven Auflocke-

rung dieser Einstellung erhalten, sondern vielmehr der Kanal des internationalen Güterhan-

dels.1032 Analog zur Argumentation im Fall IIb des WdW-Typs II und insbesondere seiner konk-

reten Ausgestaltung in Form von reinen Exportkartellen, mit der das vorliegende Szenario sehr 

gut vergleichbar erscheint, resultiert jenes schließlich ohne eine sonstige Koordination der juris-

diktionellen Politiken auch in den Tendenzen eines race to the bottom. 

Zwischenfazit zu Szenarien IVa-IVe 

Wie schon der WdW-Typ II impliziert also auch der WdW-Typ III neben der Möglichkeit einer 

Race-to-the-top-Entwicklung bezüglich des Wettbewerbsschutzes auf nationalen und internatio-

nalen Märkten (Szenario IIIa und IIIb) auch die Möglichkeit eines negativen Ausgangs in Form 

von race to the bottom (Szenario IVa, IVb, IVc, IVd und IVe).1033 Dieser negative Ausgang re-

sultiert aus den externen Effekten nationaler selektiv permissiver bzw. protektionistischer Wett-

                                                 
1030 Vgl. Isele (2003), S. 9. Da die Direktinvestitionen „das wichtigste Mittel zur Verwertung `hausgemachter` Tech-

nologie im Ausland sind“ (Borrmann (2001), S. 227), könnte diese Strategie auch darin bestehen, dass die inlän-
dische Wettbewerbsbehörde nur die Lizenzvergabe zur Nutzung der im Inland entwickelten Technologien an die 
im Rahmen der Direktinvestitionen mit den inländischen Unternehmen im Ausland zusammenarbeitenden aus-
ländischen Unternehmen unterstützen würde. So könnten (beispielweise weil Netzwerkeffekte bei entsprechen-
der Technologie existieren) dauerhafte Überrenditen auf dem Weltmarkt entstehen.  

1031 Dies gilt umso mehr, als dass diese Strategie (zumindest im Fall von Unternehmenszusammenschlüssen) darauf 
basiert, dass die international mobilen Faktoren zum großen Teil in ihren Jurisdiktionen verbleiben, während sie 
rechtlich und organisatorisch miteinander verbunden werden. Der betreibenden Jurisdiktion enstehen so kaum 
Kosten aus dem Abfluss von Faktoren, dafür aber Beteiligungen an erwirtschafteten Oligopol- bzw. Monoporen-
ten. Im Fall von Übernahmen müssen dagegen die Nachteile aus dem hiermit einhergehenden Kapitalabfluss 
durch die Vorteile aus der Erwirtschaftung der Oligopol- bzw. Monopolrenten überwiegen, damit die Direktin-
vestition ökonomisch rational bleibt. 

1032 Vgl. Fn. 990 mit dem Hinweis auf die auf lange Sicht bestehende Substituierbarkeit zwischen den Faktor- und 
den Güterbewegungen. Wie Wortmann (2008), S. 168 betont, können vor allem dann, wenn das Motiv der Di-
rektinvestition nicht einen wettbewerbspolitischen, sondern einen Markterschließungscharakter aufweist, „Aus-
landsaktivitäten eines Unternehmens, etwa eine Endfertigung, [...] zur Steigerung der Exporte, etwa von Vorpro-
dukten dieses Unternehmens beitragen. Hier sind Auslandsinvestitionen und Exporte komlementär“.  

1033 Vgl. Kerber/Budzinski (2004), S. 49. 
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bewerbspolitik, die ohne den Einsatz sonstiger institutioneller Arrangements zu verbesserter in-

ternationaler Integrität nationaler Wettbewerbspolitiken nicht internalisiert werden können. Folg-

lich „competitive mechanism ha[s] to be severely restricted if a deterioration of the protection of 

competition is to be avoided “1034.  

Bevor jedoch auf die konkreten Alternativen der Ausgestaltung institutioneller Arrangements zur 

Beschränkung bzw. Kanalisierung des Wettbewerbsmechanismus in die gewünschte Richtung 

eingegangen wird, muss noch ein weiterer Aspekt dieses WdW-Typs berücksichtigt werden, der 

bislang ausgeblendet war. Während nämlich bisher ausschließlich private, allerdings staatlich ge-

duldete bzw. geförderte Wettbewerbsbeschränkungen im Vordergrund standen, soll im Weiteren 

beachtet werden, dass die Verminderung des Wettbewerbsschutzes auf nationalen und internatio-

nalen Märkten im Rahmen des WdW-Typs III auch auf rein private interjurisdiktionelle Wettbe-

werbsbeschränkungen zurückgeführt werden kann.  

Rein private interjurisdiktionelle Wettbewerbsbeschränkungen  

Als solche sind hier diejenigen privaten Wettbewerbsbeschränkungen zu bezeichnen, die aus-

schließlich auf private Initiative der Unternehmen zurückgehen und deren Duldung folglich nicht 

einen Bestandteil strategischer jurisdiktioneller Wettbewerbspolitik darstellt, sondern vielmehr 

auf die Unfähigkeit ihrer Verhinderung durch die einheimische Wettbewerbsbehörde zurückzu-

führen ist. So könnte die zuletzt aufgeführte Strategie im WdW-Typ III durchaus ein Ergebnis 

einer ausschließlich privaten Initiative eines multinationalen Unternehmens sein, das bei der Op-

timierung seines internationalen Standortnetzwerks die Unterschiede in den nationalen Wettbe-

werbsschutzniveaus insofern nutzt,1035 als es – falls es von seiner Ursprungsjurisdiktion hieran 

durch ein vergleichsweise striktes Wettbewerbsrecht gehindert wird – seine Marktmacht in Stan-

dorten mit vergleichsweise permissiven Wettbewerbspolitiken aufbaut.  

Da die so gewonnenen Vorteile infolge einer unternehmensinternen Quersubventionierung zwi-

schen den Standorten zur Konkurrenzverdrängung auch an solchen Standorten genutzt werden 

können, die eine vergleichsweise restriktive Wettbewerbspolitik betreiben, wird letztere gegenü-

ber den standortnutzenden Unternehmen potenziell undurchsetzbar. Somit resultieren aus rein 

privaten interjurisdiktionellen Wettbewerbsbeschränkungen auch im WdW-Typ III die gleichen 

Probleme wie im Falle staatlicher Förderung. Letztere bewirkt explizite Race-to-the-bottom-Pro-

zesse im Sinne eines - auch bei ursprünglich strikter Wettbewerbspolitik möglichen - bewussten 

jurisdiktionellen Wechsels zugunsten eines vergleichsweise geringen Wettbewerbsschutzni-

veaus. Die ausschließlich privaten interjurisdiktionellen Wettbewerbsbeschränkungen, die infol-

                                                 
1034 Ebenda, S. 52. 
1035 Vgl. Isele (2003), S. 9. 
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ge des Auseinanderfallens von relevanten Märkten und dem Zuständigkeitsbereich der jurisdik-

tionellen Wettbewerbsbehörden nicht zu verhindern sind, begünstigen ähnliche, allerdings impli-

zite Absenkungen des Wettbewerbsschutzniveaus, da nationale Regeln nicht gegenüber allen 

Standortnutzern durchgesetzt werden können.  

Auch im WdW-Typ III müssen deswegen nicht nur institutionelle Arrangements zur Verhinde-

rung staatlicher Wettbewerbsbeschränkungen gefunden werden, sondern auch solche zur Verhin-

derung rein privater internationaler Wettbewerbsbeschränkungen, um so den diesem WdW-Typ 

innewohnenden Race-to-the-bottom-Tendenzen entgegensteuern zu können. Den Wettbewerbs-

schutz auf nationalen als auch internationalen Märkten gilt es dabei sicherzustellen, ohne gleich-

zeitig den WdW-Typ III allzu sehr einzuschränken. 

3.3.2. Regulierung des Regulierungswettbewerbs von Typ III 

In Rahmen weiterer Ausführungen soll analog zur Vorgehensweise bei den WdW-Typen I und II 

der oben beschriebene WdW-Typ III bezüglich einzelner Leitfadenpunkte (vgl. Abbildung 14) 

diskutiert werden. Auch hier sollen zuerst die (dem Punkt I.1 des Leitfadens zuzuordnenden) 

exogenen und endogenen Grenzen identifiziert werden, um auf dieser Grundlage auf die notwen-

digen Schwerpunkte der Wettbewerbsordnung für diese Form des WdWs einzugehen.  

Als exogene, also politisch festzulegende und beeinflussbare Grenze des vorliegenden WdW-

Typs gilt neben den bereits erläuterten Voraussetzungen der Wettbewerbstypen I und II, die bei-

de im WdW-Typ III mitwirken, vor allem die freie interjurisdiktionelle Faktormobilität. Damit 

bestimmt die politische Bereitschaft zur Öffnung der Jurisdiktion für internationale Faktorströme 

und somit zur Ermöglichung der Exit-Option für inländische und ausländische Konsumenten wie 

auch Unternehmen entscheidend die Intensität des WdW-Typs III. Neben politisch bedingten 

„Hemmnisse[n] bei der Faktormobilität“ können jene auch „natürlicher […] Art“ sein,1036 da un-

terschiedliche Faktoren auch divergierende Mobilitätsgrade aufweisen (Grund sind die variieren-

den Mobilitäts- und Informationskosten, die mit ihren interjurisdiktionellen Bewegungen einher-

gehen).1037 Daher spielen auch endogene Grenzen – als Grenzen des zugrunde liegenden treiben-

                                                 
1036 Monopolkommission (1998), S. 19. Vgl. auch Streit (1995b), S. 526. 
1037 Der Faktor Arbeit gilt - mit der Ausnahme der hoch qualifizierten Arbeit - als international immobil. Der Faktor 

Kapital gilt dagegen als international mobil, wobei das Finanzkapital mobiler als das Realkapital ist. Vgl. Theurl 
(1999), S. 30. Vgl. auch Monopolkommission (1998), S. 19 ff. Hier wird auch technisches Wissen als ein im ho-
hen Maße international mobiler Faktor genannt. Eickhof (2003); S. 14 interpretiert die sunk costs als Aufwen-
dungen für Sach- und Humankapital, die seine standortbezogene Nutzung ermöglichen und mit einer Standort-
verlagerung als Ressourcen verloren gehen oder zumindest am Wert verlieren. Er betont auch kulturelle und 
sprachliche Lernkurveneffekte, infolge deren die Kosten des Erwerbs von adäquaten Kenntnnissen der Standort-
gegebenheiten kontinuierlich abnehmen und „somit die weitere Mobilität der Faktoren bremsen“. 
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den Faktors “internationale Faktorströme“ – eine bedeutende Rolle für die Intensität des Prozes-

ses. 

Neben den aus „realen Funktionsbedingungen“ folgenden „prozessbezogenen Grenzen“ sind die 

endogenen Einschränkungen des WdW-Typs III vor allem in der „unterschiedlichen Funktions-

weise von ökonomischem und politischem Wettbewerb sowie in der Verzahnung beider Teilpro-

zesse zu suchen“.1038 So ist analog zur Berücksichtigung der jurisdiktionell möglicherweise di-

vergierenden Bedeutung von Import/Export-Mengen im WdW-Typ II auch im WdW-Typ III zu 

beachten, dass die wirtschaftliche Bedeutung von internationalen Faktorströmen in den einzelnen 

Jurisdiktionen variiert und folglich die Signale aus der Ausübung der Exit-Option in- und auslän-

discher Konsumenten als auch Unternehmen im intrajurisdiktionellen politischen Wettbewerb im 

unterschiedlichen Ausmaß in Voice-Optionen umgesetzt und politisch wahrgenommen werden 

können.  

Gleichzeitig erscheint beim WdW-Typ III, solange keine politischen Mobilitätshemmnisse beste-

hen, der Selektionsdruck viel stärker bzw. die Möglichkeit der Jurisdiktionen, sich diesem zu 

entziehen, viel schwächer ausgeprägt zu sein als im WdW-Typ II. Dies ist vor allem auf die Tat-

sache zurückzuführen, dass im WdW-Typ II die Stärke des Selektionsdrucks von den tatsächlich 

existierenden Anteilen der Export/Import-Mengen an jurisdiktionellen Konsumgüterkörben ab-

hängt, während er im WdW-Typ III auch ohne tatsächliche Faktorbewegungen zustande kommt 

und wirkt. Dennoch leidet der WdW-Typ III genauso wie der WdW-Typ II an den allgemeinen, 

wie auch speziell für den Bereich der Wettbewerbspolitik geltenden Defiziten des politischen 

Wahlprozesses, indem „die Androhung der Abwanderung glaubhaft, die Gruppe der unmittelbar 

und mittelbar von der Abwanderung Betroffenen groß und gut organisiert, sowie der befürchtete 

Stimmenverlust signifikant [sein müssen]“1039, um eine adäquate Übertragung der Exit-Signale 

in die Voice-Optionen und deren entsprechende Beachtung aus Sicht der Politiker zu gewährleis-

ten.  

Darüber hinaus stellt sich hier auch die Frage, inwiefern die Politiker und inländischen Wähler 

die Signale aus dem Faktoren-Exit richtig interpretieren können. Da internationale Faktorbewe-

gungen als Reaktionen auf das gesamte jurisdiktionelle Institutionenbündel erfolgen, erlauben sie 

nämlich keine Rückschlüsse auf die Bewertung einzelner Teilpolitiken jener Bündel durch die 

Faktoren und somit auch kaum eine verlässliche Deutung im Hinblick auf die konkreten Ab- 

bzw. Zuwanderungsmotive.1040 Dies gilt bei der Wettbewerbspolitik nicht nur, weil die unter-

schiedlichen Einsatzstrategien dieses Parameters gleiche Signale aus der Ausübung der Exit-Op-
                                                 
1038 Streit (1995b), S. 529. 
1039 Eickhof (2003), S. 15. 
1040 Vgl. Bätge (2009), S. 28 und S. 96. Vgl. auch Müller (1999), S. 83. 
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tion in- und ausländischer Konsumenten und Unternehmen hervorbringen können, sondern vor 

allem, weil „it is doubtful whether competition laws will dominate locational decisions in light of 

the importance of other jurisdictional characteristics (such as taxes and labor regulations)“1041, 

also, weil ihr Stellenwert als Standortfaktor aus Sicht der international mobilen Faktoren fraglich 

erscheint. Als Deutungshilfe lässt sich hier nur die Tatsache aufführen, dass „Wettbewerbspolitik 

[…] für die Standortwahl mit steigendem Öffnungsgrad der Volkswirtschaft [bedeutsam werden 

dürfte]“ und ihre konkrete Ausgestaltung somit vor allem für die Unternehmen zum Zu- bzw. 

Abwanderungsgrund werden könnte, die am jeweiligen Standort angesiedelt sind, jedoch „auf 

globalen Märkten in [intensiver] Konkurrenz zu ausländischen Unternehmen“ stehen, also stark 

in den internationalen Handel eingebunden sind.1042 

Genauso vorstellbar erscheint auch, dass Wettbewerbspolitik dann als ein bedeutender Standort-

faktor angesehen wird, wenn die inländischen Unternehmen an der Abwanderung aus ihrer Hei-

matjurisdiktion gehindert werden sollen. So können jenen durch konkrete Ausnahmen aus beste-

henden Wettbewerbsregeln Vorteile zugesichert werden, welche die Vorteilhaftigkeit einer Ab-

wanderung relativieren und so die konkrete Ausgestaltung der einheimischen Wettbewerbspoli-

tik zum entscheidenden Faktor der Standortentscheidung (in diesem Fall zugunsten der eigenen 

Jurisdiktion) machen.1043  

Situationen, in denen die Wettbewerbspolitik eindeutig als ein Standortfaktor identifiziert wer-

den kann, lassen sich vor dem Hintergrund der Interpretationsfähigkeit der Signale aus - tatsäch-

lichem bzw. glaubhaft angedrohtem - Faktoren-Exit durch die Politiker dahingehend beschrei-

ben, dass hier Anreize zu protektionistischer oder aber selektiv permissiver Ausgestaltung ein-

heimischer Wettbewerbspolitik generiert werden. Diese ergeben sich aus der Tatsache, dass die 

Identifikation der Wettbewerbspolitik als Standortfaktor nur durch die Präferenzoffenbarung der 

Unternehmen zu ihrer erwünschten Ausgestaltung möglich erscheint, wobei es „illusorisch [wä-

re], anzunehmen, dass Unternehmen […] von sich aus intensiven Wettbewerb suchen“.1044 Ohne 

eine entsprechende Präferenzoffenbarung wird aufgrund fehlender Selektionsgenauigkeit des 

WdW-Typs III im Hinblick auf die einzelnen Teilpolitiken die Bedeutung der Wettbewerbspoli-

tik für die interjurisdiktionellen Faktorbewegungen nicht beobachtbar und somit der Faktoren-

Exit als ein Signal zugunsten einer konkreten Ausgestaltung einheimischer Wettbewerbspolitik 

aus Sicht der Politiker kaum interpretierbar sein. Die endogenen Grenzen des WdW-Typs III 

                                                 
1041 Kerber/Budzinski (2004), S. 48. Vgl. auch Budzinski (2008), S. 80. 
1042 Bläsing (2004), S. 44. 
1043 Hierbei handelt es sich um den klassischen Fall der industriepolitischen Förderung durch den Einsatz von wett-

bewerbspolitischen Instrumenten.  
1044 Bätge (2009), S. 97. 
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greifen vor diesem Hintergrund viel tiefer als im Falle des WdW-Typs II und können umso mehr 

einen effizienten Ausgang verhindern.  

3.3.2.1. Zulässige vs. unzulässige Verhaltensweisen 

Bei der folgenden Abgrenzung erlaubter und unerlaubter Verhaltensweisen für die hier vorlie-

gende WdW-Form ist zu berücksichtigen, dass neben der Zielsetzung, den Wettbewerbsmecha-

nismus zugunsten der bestmöglichen Nutzung seiner Lernpotenziale zu kanalisieren auch die 

Probleme zu minimieren sind, die sich aus den speziellen Charakteristika des zugrunde liegenden 

Transmissionskanals in Kombination mit den Eigenschaften wettbewerbspolitischer Regelungen 

ergeben. Hierfür muss das schon zur Bewertung der WdW-Typen I und II herangezogene Krite-

rium der (nationalen) Bürgersouveränität um Forderungen ergänzt werden, die im Einklang juris-

diktioneller konstitutioneller Interessen mit den supranationalen Interessen resultieren. Letztere 

bestehen hier im Erhalt des Wettbewerbs auf internationalen Märkten. 

Angesichts der konstatierten Ähnlichkeit von nicht nur Chancen, sondern auch Risiken der Mo-

delle mit internationaler Güter- und internationaler Faktormobilität sollen hier die für den WdW-

Typ II bereits diskutierten ergänzenden Bewertungskriterien bzw. Kompetenzaufteilungsregeln 

(und ihre einzelnen Variationen) auch innerhalb des Modellrahmens des WdW-Typs III über-

prüft werden. Eingegangen wird neben den Anforderungen an ihre Funktionsfähigkeit vor allem 

auf ihre Fähigkeit zur Eindämmung der festgestellten Race-to-the-bottom-Tendenzen bei gleich-

zeitiger Beibehaltung einer gewissen WdW-Intensität. Genauso wird auch auf die Frage der Si-

cherstellung eines bestimmten Grades an politischer Durchsetzbarkeit eingegangen. Um Wieder-

holungen zu vermeiden, werden insbesondere die von den Ausführungen zum WdW-Typ II ab-

weichenden bzw. jene ergänzenden Tatsachen hervorgehoben. 

3.3.2.2. Regulierungsprinzipien und Komptenzaufteilungsregeln   

3.3.2.2.1. Prinzip der Nichtdiskriminierung 

Das Prinzip der Nichtdiskriminierung operationalisiert von den zu besprechenden Prinzipien 

bzw. Kompetenzaufteilungsregeln am ehesten das Bewertungskriterium nationaler Bürgersouve-

ränität. Daher soll hier zunächst überprüft werden, inwiefern im WdW-Typ III die Abgrenzung 

erlaubter Verhaltensweisen anhand dieses Kriteriums seine Kanalisierung in die erwünschte 

Richtung bewirkt.  
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Da die Forderung nichtdiskriminierender Wettbewerbspolitik im Modellrahmen mit internationa-

ler Güter- als auch Faktormobilität nicht nur eine nichtdiskriminierende Anwendung einheimi-

scher Wettbewerbsregeln gegenüber den inländischen, sondern auch den im Anwendungsbereich 

des einheimischen Rechts agierenden ausländischen privaten Akteuren impliziert, bedeutete eine 

effektive Durchsetzung dieses Gebots die Unzulässigkeit von jeglichen strategisch protektionisti-

schen Wettbewerbspolitiken wie auch von denjenigen strategisch permissiven Wettbewerbspoli-

tiken, bei denen internationale Marktmacht generiert wird.  

Während die diskriminierende Ausrichtung bei den strategisch protektionistischen Wettbewerbs-

politiken bereits aus ihrer Definition als Strategien, die „primarily harm foreign enterprises and 

consumers“, hervorgeht, äußert sie sich bei den internationale Marktmacht bewirkenden permis-

siven Strategien in einer starken Einschränkung der Freiheitsgrade anderer Marktakteure, indem 

diese Akteure der aus ihrer Sicht bestehenden Verzerrung nicht durch Abwanderung entgegen-

wirken können und sie somit als diskriminierend zu bezeichnen ist.1045 

Permissive Strategien, die nicht selektiv angewandt werden, also den am Standort agierenden in- 

und ausländischen Faktoren im gleichen Ausmaß zur Verfügung stehen und keine internationale 

Marktmacht begründen, würden dagegen weiterhin als erlaubt gelten.  

Diese Feststellung bietet bereits an dieser Stelle die Möglichkeit, auf die Unterschiede zwischen 

WdW-Typ II und III hinzuweisen: So sind beim WdW-Typ III offensichtlich einige Strategien 

nicht mehr erlaubt, die bei ausschließlicher Existenz des Transmissionskanals der international 

mobilen Informationen und Güter noch vertretbar waren. So wäre die Förderung eines einheimi-

schen global players im Sinne des Falls IIa im WdW-Typ II im WdW-Typ III nicht erlaubt, so-

lange sie sich nur an die inländischen Akteure wenden würde, jedoch aber mit dem Gebot der 

Nichtdiskriminierung vereinbar, wenn ein standortgebundener global player mit Beteiligung in- 

und ausländischer Faktoren gefördert würde.1046 Solch strikte Einstellung zur Frage der Zu- bzw. 

Unzulässigkeit von konkreten Verhaltensweisen ergibt sich dabei aus den Eigenheiten des zu-

grunde liegenden Transmissionskanals internationaler Faktorströme, der aufgrund des höheren 

Selektionsdrucks zwar eine wesentlich direktere Wirkung, gleichzeitig aber auch wesentlich grö-

ßere Risiken bei der Frage des effizienten Ausgangs aufweist.  

Unabhängig von den bisher erzielten Einschränkungen erlaubter Strategien würden hier trotz der 

Festsetzung des Nichtdiskriminierungsgebots weiterhin einige Strategien als zulässig gelten, die 

                                                 
1045 Mitschke (2008), S. 226. 
1046 In die Kategorie erlaubter Verhaltensweisen würde weiter auch die im Szenario IVc beschriebene Förderung in-

ländischer sich ausschließlich auf den Binnenmarkt beziehender Marktmacht fallen, solange diese Förderung den 
ausländischen Unternehmen genauso zur Verfügung stehen würde wie den inländischen. Eine mögliche Form 
dieser Strategie ist die Förderung der Clusterentstehung. Vgl. allgemeiner auch Gerken (1999), S. 63. 
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zu Race-to-the-bottom-Tendenzen beitragen. Ausschließliche Ausrichtung der Wettbewerbspoli-

tik auf das eigene Territorium setzt für das Aktivwerden der einheimischen Wettbewerbsbehörde 

das Auftreten von Inlandswirkungen konkreter Verhaltensweisen voraus. Deswegen würde auch 

ein Nichtdiskriminierungsgebot das Betreiben einer jurisdiktionell unterstützten Quersubventio-

nierungsstrategie zwischen einzelnen nationalen Märkten (ohne Begründung von internationaler 

Marktmacht) nicht verhindern können. Dies gilt zumindest, solange die eine solche Strategie be-

treibende Jurisdiktion gegenüber allen an ihrem Standort agierenden Unternehmen nichtdiskrimi-

nierend eine vergleichsweise permissive Wettbewerbspolitik durchsetzen würde.  

Genauso wie im WdW-Typ II wäre hier trotz des Nichtdiskriminierungsgebots weiterhin auch 

die Problematik von internationalen rein privaten Wettbewerbsbeschränkungen gegeben. Denn 

inländische Wettbewerbsbehörden, die eine vergleichsweise strikte Wettbewerbspolitik betrei-

ben, könnten beispielsweise nicht verhindern, dass inländische Unternehmen in die Jurisdiktio-

nen auswandern, die permissive Wettbewerbspolitik nicht diskriminierend betreiben, und die er-

langten Vorteile aus der dort erlaubten Marktmacht anschließend in weiteren Drittmärkten aus-

nutzen.1047.  

Neben solchen verbleibenden Regelungslücken bezüglich des Wettbewerbs auf internationalen 

bzw. einzelnen nationalen Märkten sind auch hier die Probleme der effektiven Durchsetzung 

eines Nichtdiskriminierungssachverhaltes zu beachten, die vor allem aus der Unglaubwürdigkeit 

einer freiwilligen Selbstbindung einzelner Jurisdiktionen zur adäquaten Anwendung des Nicht-

diskriminierungsprinzips resultieren. Mit der Durchsetzungsproblematik geht auch die nächste 

hier zu diskutierende Möglichkeit zur Schließung der Regelungslücken in Form des so genann-

ten Inländerprinzips einher.  

3.3.2.2.2. Inländerprinzip  

Das Inländerprinzip macht – infolge der Anwendung einheimischen Wettbewerbsrechts auf alle 

von den Inländern begangenen Wettbewerbsbeschränkungen – den Wettbewerb auf internationa-

len Märkten zum Schutzobjekt nationaler Wettbewerbspolitik. Damit würde ein auf dieser Regel 

basierender WdW-Typ III wie beim Nichtdiskriminierungsgebot mit der Unzulässigkeit strate-

gisch protektionistischer als auch permissiver, den Wettbewerb auf Weltmärkten bzw. auf einzel-

nen ausländischen Märkten beschränkender Wettbewerbspolitiken einhergehen. Jene müssten je-

                                                 
1047 Budzinski (2008), S. 178 beschreibt ein „non-hardcore cartel (say, a strategic alliance in regard to innova-

tion)“ , das im Inland Effizienzen generiert, die seine negativen wettbewerblichen Wirkungen im Inland überwie-
gen. Dessen wettbewerbsschädigende Wirkung kommt dagegen vor allem in anderen Jurisdiktionen zum Aus-
druck. Ausgehend hiervon betont er, dass „even if neither one of the two involved agencies cares about the natio-
nality of the cooperating enterprises (that is, whether they are domestic or foreign companies)“, d. h. selbst bei 
nicht diskriminierender Auslegung des einheimischen Rechts, es aufgrund von unterschiedlicher Bewertung die-
ses Tatbestands zu externen Effekten und Regelungslücken kommen wird.  



 305

doch ausschließlich von inländischen Akteuren ausgetragen werden, um in den Gültigkeitsbe-

reich dieses Prinzips zu fallen.  

Permissive Verhaltensweisen1048, die sich auf Kooperationen in- und ausländischer Faktoren 

richten, wären dagegen nicht von diesem Prinzip abgedeckt, denn hiernach wäre die nationale 

Wettbewerbsbehörde nur zuständig für die Verhaltensweisen inländischer Akteure, die sich im 

Ausland (und logischerweise auch im Inland) auswirken, jedoch nicht für die von ihrem Standort 

ausgehenden Verhaltensweisen ausländischer Akteure, die sich in Drittländern auswirken. Deren 

Agieren in allen Auslandsmärkten fiele nämlich (solange sie weiterhin in ihrer Ursprungsjuris-

diktion mitverankert blieben und nicht komplett auswandern würden) in die Zuständigkeit der 

Wettbewerbsbehörde ihrer Heimatjurisdiktion. Diese müsste dabei zur Beurteilung der eventuel-

len Wettbewerbswidrigkeit ihres Verhaltens jeweils die Wettbewerbsregeln der Jurisdiktion zu-

grunde legen, von deren Standort jenes ausging (zum Konzept der inländischen Anwendung des 

ausländischen Wettbewerbsrechts gegenüber inländischen Unternehmen deren Verhalten sich im 

Ausland auswirkt siehe Kapitel 3.2.2.2.2.).1049  

Die bereits im WdW-Typ II erschienene Problematik des sehr großen Umfangs der von der Hei-

matbehörde notwendigerweise nach dem Inländerprinzip durchzuführenden Untersuchungen auf 

ausländischen Märkten würde beim WdW-Typ III infolge hiervon explodieren. Außerdem fiele 

in den Situationen, in denen die Heimatbehörden bei ihrer Beurteilung das ausländische Wettbe-

werbsrecht zugrunde zu legen hätten, die Kooperationsbereitschaft ausländischer Wettbewerbs-

behörden nicht unbedingt derart hoch wie beim WdW-Typ II aus.1050  

                                                 
1048 Die ausdrückliche Nennung der permissiven Verhaltensweisen geht hier auf die Vorstellung zurück, dass die 

protektionistischen Strategien, soweit möglich, ausschließlich zugunsten inländischer Unternehmen betrieben 
werden und insofern in der Regel die ausländischen Faktoren nicht einschließen. Die Zwischenformen, bei denen 
eine Mitwirkung ausländischer Akteure aus Notwendigkeit nicht ausgeschlossen wird, zählen unter diesem As-
pekt eher zu den permissiven Verhaltensweisen.  

1049 Würde die Wettbewerbsbehörde dagegen ihre einheimischen Wettbewerbsregeln heranziehen, würde dies der 
Grundidee des WdW-Typs III wiedersprechen, nach der sich die Faktoren durchs Abwandern einer Regulierung 
zugunsten einer anderen komplett entziehen können. Folglich können die inländischen Wettbewerbsregeln bei 
diesem Prinzip nur dann zur Beurteilung der Auswirkung vom Verhalten inländischer Unternehmen im Ausland 
herangezogen werden, wenn diese Unternehmen auch vom inländischen Standort heraus agieren. Sobald ein in-
ländisches Unternehmen teilweise auswandert, indem es beispielsweise eine ausländische Tochter gründet, wird 
diese Tochter den Wettbewerbsregeln ihres Gründungsstandorts unterliegen und wäre auch nach diesen (jedoch 
aber von der Heimatsbehörde des Mutterunternehmens) zu beurteilen, wenn sich ausgehend von ihrem Grün-
dungsstandort ihr Verhalten in einem Drittmarkt auswirkt, weil sie dort beispielsweise mit einem einheimischen 
Unternehmen fusioniert. Um gewährleisten zu können, dass grenzüberschreitende private Wettbewerbsbeschrän-
kungen unabhängig vom Ort ihrer Auswirkung nach dem Wettbewerbsrecht derjenigen Jurisdiktion behandelt 
werden, aus welcher sie ausgehen, wird im WdW-Typ III kein Inländerprinzip in reiner Form angewandt, son-
dern nur ergänzt um entsprechende institutionelle Arrangements. Vgl. auch Abbildung 24. 

1050 Eine mangelnde Kooperationsbereitschaft ist vor allem gut vorstellbar, wenn die ausländischen Jurisdiktionen 
die Herbeiführung strategischer Wettbewerbspolitik - beispielsweise in Form einer strategischen Kooperation  
ihrer Unternehmen mit einheimischen Unternehmen und einem darauf folgenden Gang auf die Drittmärkte – be-
absichtigen.  
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Genauso stellt sich die Frage, inwieweit überhaupt für die Heimatbehörde ein Anreiz besteht, 

einen solchen aus der Inländerprinzipverfolgung resultierenden Aufwand überhaupt auf sich zu 

nehmen, zumal hier (im Gegensatz zum WdW-Typ II) inländische Marktmacht nicht unbedingt 

notwendig ist, um strategische Wettbewerbspolitik zu betreiben, und die inländische Wettbe-

werbsbehörde somit kaum am adäquaten “Benehmen“ inländischer, international mobiler Fakto-

ren im Ausland interessiert sein muss.1051 Anreize zur Umsetzung des Inländerprinzips könnten 

sich jedoch ergeben, wenn alle ausländischen Jurisdiktionen das Inländerprinzip adäquat verfol-

gen würden, indem sie bei ihren Beurteilungen des Verhaltens einheimischer, international mobi-

ler Faktoren auch die hieraus resultierenden Wirkungen im Ausland einbeziehen würden.  

Für eine Gegenseitigkeit müsste in den einzelnen nationalen Märkten darüber hinaus ein Min-

destgrad des wettbewerblichen Schutzniveaus insofern hergestellt werden, als Unternehmen, de-

ren Verhaltensweisen zwar unterschiedlichen Jurisdiktionen entstammen, bei vergleichbaren Tat-

beständen aber auch gleichen wettbewerblichen Anforderungen unterliegen sollten.1052 Diesem 

Ideal könnte man sich annähern, indem das Inländerprinzip in ein sog. Standortnutzerprinzip mo-

difiziert werden würde, im Rahmen dessen das einheimische Wettbewerbsrecht auf alle Wettbe-

werbsbeschränkungen Anwendung fände, die von den am jeweiligen Standort agierenden (in- 

wie ausländischen) Akteuren begangen werden.1053  

Unter der Voraussetzung, dass das Nichtdiskriminierungsprinzip zumindest im Hinblick auf die 

Standortnutzer auch gültig wäre, könnte so zumindest die Behandlung der von einem Standort 

ausgehenden Verhaltensweisen einheitlich ausgestaltet werden1054, während die von außen auf 

den Standort einwirkenden Verhaltensweisen weiterhin nach den Wettbewerbsregeln der ver-

schiedenen Ausgangsstandorte von den dortigen Wettbewerbsbehörden zu beurteilen wären.  

                                                 
1051 Die Wettbewerbsbehörden können beim Inländerprinzip sehr empfänglich für die Lobby-Versuche der inländi-

schen Unternehmen sein, so dass (wie schon beim WdW-Typ II) auch hier ohne sonstige institutionellen Arran-
gements die Ingangsetzung eines Lobbyismus-getriebenen Race-to-the-bottom-Prozesses nicht auszuschliessen 
wäre. Dies würde umso mehr gelten, wenn die inländischen Behörden (wie oben beschrieben) dafür zuständig 
wären, das aus anderen Jurisdiktionen in Richtung von Drittmärkten ausgehende Verhalten inländischer Unter-
nehmen nach den Regeln dieser Jurisdiktionen zu beurteilen. 

1052 Die Herstellung der Gegenseitigkeit erscheint im WdW-Typ III viel wichtiger als im WdW-Typ II, weil sich die 
ausländischen Faktoren in den einzelnen betroffenen Jurisdiktionen nicht nur auswirken (wie bei ausschließli-
cher Existenz des Transmissionskanals des internationalen Güterhandels), sondern auch ansiedeln können.  

1053 Diese Modifizierung folgt der gleichen Logik wie das Inländerprinzip im WdW-Typ II. Hiernach werden die in-
ländischen Wettbewerbsregeln an das sich im Inland bzw. Ausland auswirkende Verhalten aller Standortnutzer 
angewandt, wobei diese Standortnutzer im Modelrahmen des WdW-Typs II ausschließlich inländisch sind. Da-
gegen können sie im Modelrahmen des WdW-Typs III in- und ausländisch sein. Die Verfolgung von wettbe-
werbsbeschränkendem Verhalten entsprechend des Standortnutzerprinzips erfolgt direkt am Ursprungsort des 
Verhaltens. Folglich geht sie mit gut durchsetzbaren Ermittlungs- und Vollstreckungsbefugnissen der jeweiligen 
Wettbewerbsbehörden gegenüber von in- als auch ausländischen vor Ort agierenden Unternehmen einher.  

1054 Gleichzeitig würde hiermit auch eine Reduzierung des Umfangs von notwendigen Untersuchungen auf den Aus-
landsmärkten einhergehen, indem die Wettbewerbsbehörden nur noch für die Verhaltensweisen mit einem direk-
ten Bezug zu eigenem Standort zuständig wären und sich keine Zuständigkeit mehr für das Verhalten auf den 
Drittmärkten ergäbe. Auch könnte auf diese Art und Weise die Gefahr strategischer Wettbewerbspolitik (wie be-
schrieben in Fn.1050) vermindert werden.  
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Um auch in dieser Faktorstrom-Richtung ein wettbewerbliches Beurteilungsmindestmaß zu ge-

währleisten, könnte das Standortnutzerprinzip analog zu den institutionellen Ergänzungen des In-

länderprinzips um konkrete Mindeststandards ergänzt werden. Diese wären vor allem dann zu 

berücksichtigen, wenn eine Entscheidung über die Ausgestaltung einer “Auswärtsbewegung“ 

von Faktoren zu treffen wäre. Die im Rahmen der Ausführungen zum WdW-Typ II unter dem 

Aspekt eines vergleichbaren Schutzniveaus auf den jeweiligen nationalen Märkten angesproche-

ne Ergänzung um verfahrensrechtliche Modifikationen, wie z. B. die inländische Anwendung 

des ausländischen Wettbewerbsrechts gegenüber inländischen Unternehmen, wäre an dieser Stel-

le (d. h. als Ergänzung des Standortnutzerprinzips) dagegen nicht denkbar, da es in ihrer Folge 

zu einer standortunabhängigen Anwendung des Wettbewerbsrechts käme, die im Standortwett-

bewerb jedoch nicht vorgesehen ist.1055  

Zwischenfazit zum Inländerprinzip  

Unabhängig davon, ob die Kompetenzallokation nach dem entsprechend der Definition in 

Fn. 1049 ausgestalteten Inländerprinzip stattfindet oder aber nach dem Standortnutzerprinzip, 

geht sie aufgrund der ausschließlichen Zuständigkeit der inländischen Wettbewerbsbehörde „to 

review, modify and/or challenge an arrangement or practice“ von (1.) ausschließlich inländi-

schen Akteuren oder aber von (2.) allen in- und ausländischen Standortnutzern mit starken An-

reizen zugunsten einer strategischen protektionistischen oder permissiven Wettbewerbspolitik 

einher. Realisierbar wäre diese entweder in Form der unzureichenden Durchsetzung in- und aus-

ländischer Wettbewerbsregeln gegenüber inländischen Akteuren (Fall 1)1056 oder in Form der un-

zureichenden Durchsetzung inländischer, mit anderen Jurisdiktionen harmonisierter oder aber 

nicht harmonisierter Wettbewerbsregeln gegenüber den eigenen Standortnutzern (Fall 2).1057  

                                                 
1055 Das um die inländische Anwendung des ausländischen Wettbewerbsrechts gegenüber inländischen Unterneh-

men deren Verhalten sich im Ausland auswirkt ergänzte Inländerprinzip lässt sich von der Erfassungsbreite her 
dem reinen Auswirkungsprinzip gleichsetzen, bei dem die Anwendung der Rechtsnormen nicht standort- son-
dern auswirkunsgabhängig stattfindet. Vor diesem Hintergrund (der zwar für den WdW-Typ III ein wenig modi-
fiziert werden muss, indem anstatt von den Inländern ein Schwerpunkt auf die Standortnutzer zu legen ist) er-
scheint die obige Schlussfolgerung jedoch nicht sehr überraschend. Vgl. auch Abbildung 24. 

1056 Bei dem hierzu analogen Fall im WdW-Typ II wird betont, dass in der Anwendung und Durchsetzung gleicher 
wettbewerbspolitischer Regeln durch unterschiedliche Jurisdiktionen sehr große Unterschiede bestehen können. 
Selbst im Falle einer Teilharmonisierung nationaler Wettbewerbsregeln infolge der Festlegung von Mindeststan-
dards (also bei materieller Reziprozität) kann so unterschiedliche Interpretation der Wettbewerbsregeln durch 
einzelne nationale Behörden und somit auch ihr strategischer Missbrauch nicht ausgeschlossen werden. Zum Zi-
tat Budzinski (2008), S. 189. Zu strategischer Nichtdurchsetzung von Mindeststandards beim Inländerprinzip 
vgl. Fn. 679.  

1057 Für den Fall des entsprechend der Definition in Fn. 1049 ausgestalteten Inländerprinzips wie auch des ohne 
Mindeststandards bestehenden Standortnutzerprinzips muss die Möglichkeit berücksichtigt werden, dass bei mit-
einander konfligierenden nationalen Wettbewerbsregeln eine unzureichende Beachtung der ausländischen Inter-
essen auch ohne Vorliegen von strategischen Absichten inländischer Wettbewerbsbehörde zustande kommen 
kann, da die inländische Behörde die ausländischen Interessen wohl kaum zum Nachteil inländischer Akteure 
bzw. ihrer Standortnutzer durchsetzen wird. Wie auch im WdW-Typ II weisen also auch hier die Variationen mit 
Auslandsrechtanwendung bzw. der Anwendung von unharmonisiertem standortbezogenem Wettbewerbsrecht 
gegenüber von den Variationen mit Mindestharmonisierung einen Nachteil auf, auch ohne jegliche strategische 
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Die beschriebenen Variationen des Inländerprinzips (vor allem in Gestalt des Standortnutzerprin-

zips) wären also durchaus geeignet, rein private internationale Wettbewerbsbeschränkungen im 

Rahmen des WdW-Typs III adäquat zu behandeln. Dennoch müsste (wie auch schon bei dem 

Nichtdiskriminierungsprinzip) die Einhaltung der Rechtsdurchsetzung der inländischen Wettbe-

werbsbehörde gegenüber inländischen Akteuren (Fall 1) oder aber gegenüber in- und ausländi-

schen Standortnutzern (Fall 2) im Sinne der Auslandsjurisdiktionen (in denen sich das Verhalten 

auswirkt) einer Überwachung durch eine überjurisdiktionelle Instanz (mit entsprechenden Kont-

roll- und Sanktionsmöglichkeiten) unterstellt werden, um einen race to the bottom zu verhindern. 

Eine (auch über den Schwerpunkt auf die Standortnutzer hinausgehende) Ergänzung der Varia-

tionen des Inländerprinzips um das Prinzip der Nichtdiskriminierung wäre hier insofern wün-

schenswert, als eine nichtdiskriminierende Durchsetzung der - je nach konkreter Variation inlän-

dischen oder ausländischen - Wettbewerbsregeln auf Verhaltensweisen, die in Richtung Ausland 

bzw. Drittmarkt zielen wie auch sich im Inland oder am Standort auswirken, eines der Beurtei-

lungskriterien der übergeordneten Instanz werden könnte. 

 

3.3.2.2.3. Auswirkungsprinzip  

Eine weitere Möglichkeit zur Sicherstellung der Nichteinschränkung des Wettbewerbs auf den 

internationalen und einzelnen nationalen Märkten würde das Auswirkungsprinzip darstellen. 

Dieses Prinzip legt den Anwendungsbereich des einheimischen Rechts im Sinne einer Inlands-

orientierung aus. Unter der Voraussetzung seiner effektiven Durchsetzung würde es die Verfol-

gung strategischer protektionistischer bzw. permissiver Wettbewerbspolitiken unmöglich ma-

chen und eine adäquate Erfassung rein privater Wettbewerbsbeschränkungen durch extraterrito-

riale Anwendung des einheimischen Rechts erlauben.  

Wie jedoch in Fn. 1055 erklärt, würde eine solche Definition des Gültigkeitsbereichs einheimi-

schen Rechts dazu führen, dass jenes unabhängig vom Ort der Entstehung der Wettbewerbsbe-

schränkung und somit auch unabhängig vom Standort der ausführenden Akteure Anwendung 

finden würde. Daher käme es infolge seines Einsatzes zum kompletten Erliegen des WdW-Typs 

III, indem das Wettbewerbsrecht seine Eigenschaft eines Standortfaktors verlieren würde.1058 

                                                                                                                                                             
Absichten Regelungskonflikte zwischen den Jurisdiktionen zu generieren. Die Konflikte fallen umso stärker aus, 
je mehr aus unterschiedlichen Jurisdiktionen stammende Unternehmen an konkreten Verhaltensweisen beteiligt 
sind und somit parallele Zuständigkeit unterschiedlicher jurisdiktioneller Wettbewerbsbehörden begründen. 
Denn multiple Verfahren erhöhen die Wahrscheinlichkeit miteinander konfligierender Entscheidungen, selbst 
wenn alle Jurisdiktionen ohne jegliche strategische Absichten das Recht der Auslandsjurisdiktion (Fall 1) bzw. 
das eigene Recht (Fall 2) anwenden und durchsetzen. 

1058 Vgl. Bätge (2009), S. 27. Vgl. auch Woll (2002). S. 335. Anders als z.B. im Steuerrecht, Arbeitsrecht oder So-
zialversicherungsrecht, bei denen „Unternehmen durch die Verlagerung ihres Sitzes oder ihres geschäftlichen 
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Nach Bätge würde eine solche Situation einen WdW nur insofern erlauben (bzw. die jurisdiktio-

nelle Wettbewerbsordnung „eine […] untergeordnete Bedeutung als Standortfaktor“ behalten), 

als Unternehmen, um „sich dem Zugriff […] strengerer Wettbewerbsordnungen zu entziehen, 

[…] darauf verzichten [könnten], in den jeweiligen Märkten Produktionsstätten, Niederlassun-

gen, Tochtergesellschaften etc. zu unterhalten, [um so dort] möglichst kein Vermögen [zu] belas-

sen“.1059 Dieses Szenario entspricht jedoch vor dem Hintergrund dessen, dass es nur noch den 

Transmissionskanal des internationalen Güterhandels für die Unternehmen offen lässt, um in den 

Auslandsjurisdiktionen zu agieren, nichts anderem als dem Modellrahmen des WdW-Typs II. 

Dies erscheint insofern interessant, als Bätge mit jener Aussage dessen Existenz bestätigt, wäh-

rend sie diese an einer anderen Stelle ihrer Arbeit anzweifelt.1060 

Die Durchsetzung des Auswirkungsprinzips ist in der Realität ohne seine weiteren Ergänzungen 

um institutionelle Arrangements wenig effektiv und die Länder, die eine solche Rechtsanwen-

dung praktizieren, sind bei der Ermittlung bzw. Vollstreckung des einheimischen Rechts gegen-

über ausländischen Akteuren an verschiedene Kooperationsformen mit ausländischen Wettbe-

werbsbehörden angewiesen. Daher gilt es sich hier weiter mit der Frage zu befassen, inwiefern 

eventuell konkrete Variationen des Auswirkungsprinzips geeignet sind, die Standortfaktoreigen-

schaft des Wettbewerbsrechts und somit auch den WdW-Typ III beizubehalten und dennoch 

gleichzeitig die internationale Integrität des nationalen Wettbewerbsrechts so zu erhöhen, dass 

strategische Verhaltensweisen wie auch rein private internationale Wettbewerbsbeschränkungen 

adäquat behandelt werden können.  

Für die Beibehaltung der Standortfaktoreigenschaft des Wettbewerbsrechts erscheint es dabei 

notwendig, wettbewerbsbeschränkende Verhaltensweisen nach den Regeln der Jurisdiktion zu 

behandeln, von der sie ausgehen. Das reine Auswirkungsprinzip begründet die jurisdiktionelle 

Zuständigkeit (im Sinne der Verfahrenskompetenz als auch der Anwendung einheimischer Re-

geln) immer dann, wenn sich ein wettbewerbsbeschränkendes Verhalten im Inland auswirkt. Um 

die Standortfaktoreigenschaft des Wettbewerbsrechts beizubehalten, wäre es hier notwendig, bei 

der Zuständigkeit der einheimischen Wettbewerbsbehörde zur Beurteilung des ausländischen 

Verhaltens entweder (1.) ausländische Wettbewerbsregeln heranzuziehen oder aber (2.) nach der 

                                                                                                                                                             
Handelns erreichen, dass die belastenden Normen keine Anwendung mehr finden, bzw. die aus diesen resultie-
renden Kosten vermieden werden“, wird bei der Anwendung des Auswirkungsprinzips im Kartellrecht eine sol-
che Standortverlagerung nichts bewirken, da hiernach die Unternehmen den Wettbewerbsregeln der Jurisdiktion 
zu unterwerfen sind, in der sich ihre Geschäftstätigkeit auswirkt. Folglich können sie von einer laxen Wettbe-
werbspolitik ihres Standorts nicht profitieren. Auch Kerber/Budzinski (2004), S. 49 betonen, dass das Auswir-
kungsprinzip bei seiner perfekten Durchsetzung „would left [no room] for a competition of competition laws“.  

1059 Bätge (2009), S. 178. 
1060 Vgl. Bätge (2009), S. 28. Hier behauptet sie, dass „ein eigener Systemwettberwerb durch den internationalen 

Handel [...] nicht stattfindet“.  



 310

Zuständigkeitsfeststellung die komplette Verfahrenskompetenz an die Jurisdiktion abzugeben 

bzw. diejenige Jurisdiktion zur Kompetenzübernahme zu verpflichten, von der das Verhalten 

ausgeht und die zu dessen Beurteilung ihr einheimisches Recht heranziehen würde. Die zweite 

Variation ist dabei als ein um die (verpflichtende) positive comity ergänztes Auwirkungsprinzip 

bekannt.  

Die Abbildung 24 dient vor allem einer besseren Übersicht der bereits besprochenen Inländer-

prinzipvariationen des WdW-Typs III und ihrer Beziehungen zu den Inländerprinzipvariationen 

des WdW-Typs II wie auch zu den Ausgestaltungen des Auswirkungsprinzips im WdW-Typ III.  
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Abbildung 24: Überblick einzelner Inländer- und Auswirkungsprinzipvariationen des WdW-Typs III und 
ihrer Funktionsweise  

Für alle dargestellten Variationen gilt, dass die Beurteilung von Inlandswirkungen in- als auch ausländischer Verhal-
tensweisen in jedem Land nach dem jeweils einhemischen Wettbewerbsrecht erfolgt. Bei Auslandswirkungen geben 
(solange die Unternehmen im Rahmen der Auswärtsbewegung nicht komplett auswandern), die Pfeile die Zustän-
digkeit und die hearnzuziehenden Wettbewerbsregeln an. 
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Nach Abbildung 24 würde die zweite Variante des - wie oben beschrieben ausgestalteten - Aus-

wirkungsprinzips hinsichtlich der Frage, welche Behörde die Behandlung welcher Verhaltens-

weisen nach welchen Regeln übernimmt, dem Standortnutzerprinzip (also dem Fall III der Ab-

bildung 24) entsprechen und somit grundsätzlich einen WdW-Typ III erlauben.1061  

Gleiches ergäbe sich für die Alternative der Beibehaltung der Verfahrenskompetenz bei der nach 

dem Auswirkungsprinzip zuständigen Behörde, wenn diese die Wettbewerbsregeln der Jurisdik-

tion zugrunde legen würde, aus der das zu beurteilende Verhalten stammt. Diese entspricht in der 

Abbildung 24 dem Fall IVc.1062 

Wie bei dem um positive comity ergänzten Auswirkungsprinzip im WdW-Typ II muss auch bei 

diesen zwei Variationen die Notwendigkeit von materieller Reziprozität im Sinne von (mögli-

cherweise als Folge von Mindeststandards) ähnlich ausgestalteten nationalen Wettbewerbsrech-

ten beachtet werden. Nur so ist die grundsätzliche Anwendbarkeit der Variationen in vielen un-

terschiedlichen relevanten Fällen zu gewährleisten. Auch sind so die Regelungskonflikte zu ver-

meiden.  

Zumindest in dem zum Standortnutzerprinzip äquivalenten Fall des Auswirkungsprinzips im 

WdW-Typ III (Fall IVb der Abbildung 24) könnte man weiter von einer Abmilderung der aus 

variierenden Binnenmarktgrößen resultierenden Machtasymmetrie bei der Rechtsdurchsetzung 

gegenüber ausländischen Unternehmen ausgehen. Denn ein Land, dessen Binnenmarkt aus Sicht 

der am internationalen Handel als auch an den internationalen Faktorströmen teilnehmenden Un-

ternehmen unbedeutend erscheint und das somit kaum imstande wäre, das Auswirkungsprinzip 

effektiv durchzusetzen, würde bei einer verpflichtenden positive comity notwendigerweise die 

Fallkompetenz an die Jurisdiktion abgeben, von deren Standort die Verhaltensweisen ausgehen. 

Ist diese Jurisdiktion (gemessen an der Teilnahme am internationalen Handel und an den interna-

tionalen Faktorströmen) bedeutend, würde die Wahrscheinlichkeit für die Rechtsdurchsetzung 

                                                 
1061 In Anlehnung an das 3-Länder-Beispiel der Abbildung 25 würde dann das Land C, in dem sich das Verhalten 

der zwei Unternehmen aus dem Land A und B auswirkt und das folglich nach dem Auswirkungsprinzip die Ver-
fahrenskompetenz besäße, das Land B zur Verfahrenskompetenzübernahme verpflichten können. Eine wesentli-
che Voraussetzung hierfür liegt jedoch darin, dass der Tatbestand, zur dessen Behandlung die Verfahrenskompe-
tenz übertragen werden soll, gegen das Wettbewerbsrecht der Jurisdiktion B verstößt.  

1062 In dem 3-Länder-Beispiel der Abbildung 25 würde dies bedeuten, dass Land C die Verfahrenskompetenz behält 
und bei der Beurteilung des Tatbestands die Wettbewerbsregeln der Jurisdiktion B heranzieht. Auch hier müsste 
die Voraussetzung erfüllt sein, dass die Wettbewerbsregeln der Jurisdiktion B das besagte Verhalten als wettbe-
werbsbeschränkend definieren. Wie ein Vergleich dieses Szenarios mit dem Szenario des um die Auslandsrecht-
anwendung ergänzten Standortnutzerprinzips (Fall IIIb der Abbildung 24) zeigt, entspricht der Fall IVc (Verfah-
renskompetenz liegt bei Land C als dem Ort der Auswirkung, herangezogen werden Wettbewerbsregeln des 
Landes B als dem Ort des Verhaltensursprungs) dem genauen Umkehrbild des Falls IIIb (Verfahrenskompetenz 
liegt bei Land B, herangezogen werden Wettbewerbsregeln von Land C). Hieraus folgt automatisch die bereits in 
Fn. 1055 betonte Tatsache, dass das um die Auslandsrechtanwendung ergänzte Standortnutzerprinzip den WdW-
Typ III nicht zulässt. 
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durch ihre Behörde folglich viel höher ausfallen, als wenn die Verfahrenskompetenz bei der Be-

hörde des Auswirkungsstandorts verbleibt.  

Da jedoch wie schon im WdW-Typ II die strategische Anwendung des einheimischen Rechts ge-

genüber eigenen Standortnutzern nicht ausgeschlossen werden kann, müsste auch diese Variation 

(im Sinne des Inlandsbehandlungskonzepts1063) ergänzt werden um eine supranationale Kontroll-

instanz, die die nichtdiskriminierende Anwendung des zugrunde zu legenden Rechts überwacht, 

um strategische Wettbewerbspolitik zu vermeiden.  

Eine derartige Instanz wäre auch bei der Variation ohne Kompetenzübertragung erforderlich, da 

auch hier eine zwischen den Nutzern einzelner Standorte nichtdiskriminierende Rechtsanwen-

dung zu garantieren wäre. Nicht zuletzt ist jedoch zu betonen, dass diese Variation des Auswir-

kungsprinzips trotz der Tatsache, dass sie eine standortabhängige Anwendung des Wettbewerbs-

rechts genauso sicherstellen kann wie die um eine positive comity ergänzte Variation, letzterer 

unterlegen ist. Denn sie geht einher mit Durchsetzungsproblemen, resultierend aus dem man-

gelnden Zugriff auf die ausschließlich an einem anderen Standort angesiedelten Unternehmen 

und aus Machtasymmetrien.  

Bevor der Interstate-clause-Ansatz als eine weitere Alternative zur Sicherstellung der Nichtein-

schränkung des Wettbewerbs auf internationalen und einzelnen nationalen Märkten im WdW-

Typ III vorgestellt wird, soll noch für die Inländer- als auch Auswirkungsprinzipvariationen die 

Problematik der Parallelverfahren betont werden. 

Parallelverfahrensproblematik der Inländer- und Auswirkungsprinzipvariationen im WdW-Typ III 

Die Ausführungen zu diesem Thema können aus dem Bereich des WdW-Typs II für das Auswir-

kungsprinzip übernommen werden, solange dieses im WdW-Typ III in Form der Variation ohne 

Kompetenzübergabe an die Wettbewerbsbehörde des Standortes besteht, von dem das zu behan-

delnde Verhalten ausgeht (Fall IVc dr Abbildung 24). Denn auch hier wird die Parallelzuständig-

keit immer dann begründet, wenn Unternehmensverhalten auf viele jurisdiktionellen Standorte 

ausstrahlt.  

                                                 
1063 Im WdW-Typ III muss der Begriff “Inland“ des Inlandsbehandlungskonzepts dem Wort “Standort“ entsprechen. 

Analog zu den Ausführungen in Fn. 633 wären dann bei Inlandsbehandlung im WdW-Typ III die Jurisdiktionen 
dazu verpflichtet, an anderen Standorten Verhaltensweisen nicht zuzulassen, die sie am eigenen Standort als 
wettbewerbsschädlich ansehen. Dies erscheint vor allem von Bedeutung, wenn – angelehnt an die Abbildung 24 
– die Wettbewerbsbehörde des Landes B von der Wettbewerbsbehörde des Landes C die Verfahrenskompetenz 
übertragen bekommt (Fall IVb). Auch wären bei Inlandsbehandlung im WdW-Typ III Akteure, deren Verhalten 
aus einem anderen Standort ausgeht, nicht einer strengeren Beurteilung als die standorteigenen zu unterwerfen. 
Dies erscheint vor allem von Bedeutung wenn die Wettbewerbsbehörde des Landes C das Wettbewerbsrecht des 
Landes B an die aus diesem Land stammenden Verhaltensweisen heranzieht (Fall IVc). 
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Im Vergleich hierzu geht die Auswirkungsprinzipvariation mit verpflichtender positive comity 

mit wesentlich weniger Parallelzuständigkeiten einher. Denn unabhängig von der Anzahl der 

Märkte, auf die ein Unternehmensverhalten ausstrahlt, fällt die Verfahrenskompetenz (wie bei 

dem hierzu analogen Standortnutzerprinzip) der Wettbewerbsbehörde desjenigen Standortes zu, 

von dem jenes ausgeht. Da in Anlehnung an Fn. 609 von konkreten privaten Wettbewerbsbe-

schränkungen in der Regel mehr Märkte/Standorte betroffen sind, als Unternehmen aus unter-

schiedlichen Standorten beteiligt sind, folgt hieraus eindeutig eine geringere Anzahl der durch 

diese Kompetenzabgrenzungsregel begründeten Parallelverfahren.  

Bezüglich des Inländerprinzips ist zu betonen, dass es unabhängig davon, welche seiner Varia-

tionen konkret realisiert wird, aufgrund des hier zugrunde liegenden Modellrahmens wesentlich 

mehr Mehrfachzuständigkeiten begründet als im Fall des WdW-Typs II. Dies ergibt sich aus der 

Tatsache, dass aufgrund der im WdW-Typ II nicht existenten internationalen Faktorströme viele 

Verhaltensweisen auf eine einzige Jurisdiktion (in Begriffen des WdW-Typs III also einen einzi-

gen Standort) zurückgeführt werden konnten, deren Wettbewerbsbehörde nach dem Inländer-

prinzip für jene auch alleine die Zuständigkeit zu übernehmen hatte. Dagegen erscheint es im 

Rahmen des WdW-Typs III naheliegend, dass Unternehmen nicht nur am Ort ihrer Ursprungsju-

risdiktion, sondern an vielen jurisdiktionellen Standorten agieren werden, was bei der Zugrunde-

legung des Standortnutzerprinzips (als der für den WdW-Typ III am besten geeigneten Modifi-

kation des Inländerprinzips) auch mit der häufigen Parallelverfahrensbegründung einhergeht.  

Eine Abhilfe könnte hier das in Abbildung 24 unter Fall I dargestellte reine Inländerprinzip 

schaffen: Unabhängig von der Anzahl der Standorte, an denen Unternehmen wirtschaftlich tätig 

sind, fällt hier die Verfahrenskompetenz immer der Wettbewerbsbehörde der Ursprungsjurisdik-

tion zu (unter Anwendung ihres Wettbewerbsrechts). Wie bereits erläutert, erfüllt jenes infolge 

der hieraus resultierenden standortunabhängigen Wettbewerbsrechtsanwendung jedoch nicht die 

Anforderungen eines den Standortwettbewerb konstituierenden Prinzips.  

Die in Abbildung 24 unter Fall II skizzierte Inländerprinzipausgestaltung mit der Anwendung 

des Auslandsrechts an die Verhaltensweisen von Unternehmen inländischen Ursprungs mit Aus-

wirkungen in den Drittmärkten würde im Vergleich zum Standortnutzerprinzip noch mehr Paral-

lelverfahren begründen. Denn trotz der Zugrundelegung des Wettbewerbsrechts des jeweiligen 

Unternehmensstandorts würde seine Anwendung – unabhängig vom eigentlichen Ausgangsstan-

dort der Wettbewerbsbeschränkung – durch die Ursprungsjurisdiktion erfolgen.1064 Vor diesem 

                                                 
1064 In Anlehnung an das Beispiel aus der Abbildung 24 würde also die Wettbewerbsbehörde aus dem Land A das 

Verhalten des in der Jurisdiktion B angesiedelten Tochterunternehmens einer aus A stammenden Unternehmens-
mutter, das sich im Land C auswirkt nach den Regeln der Jurisdiktion B beurteilen. Parallel wäre die Wettbe-
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Hintergrund erscheinen, wie schon im WdW-Typ II, auch für die hier vorgestellten Variationen 

beider Prinzipien die Konzepte der freiwilligen bzw. der Pflichtleitjurisdiktion von Bedeutung.  

3.3.2.2.4. Interstate commerce/trade clauses 

Neben all diesen hauptsächlich dezentral ausgestalteten Kompetenzzuordnungsregeln ist der 

WdW-Typ III auch hinsichtlich der Wirkung sog. interstate commerce/trade clauses zu untersu-

chen. Danach erhält eine Jurisdiktion, die den sonstigen am WdW teilnehmenden Jurisdiktionen 

in der vertikalen Struktur übergeordnet ist, die Zuständigkeit für alle wettbewerbsbeschränken-

den Verhaltensweisen, die das Kriterium der Auswirkung auf die interstate commerce/trade er-

füllen. Zur Abgrenzung zum WdW-Typ II, bei dem das Kompetenzabgrenzungskriterium durch 

die spezielle Verhaltensauswirkung auf den interjurisdiktionellen Handel bestimmt wird, sollen 

hier - in Anlehnung an die Terminologie aus der europäischen Rechtsprechung – allgemein die 

Verhaltensweisen in die Zuständigkeit der übergeordneten Jurisdiktion fallen, die eine wesentli-

che zwischenstaatliche Dimension aufweisen.1065 Grundlegend hierbei ist die Idee, dass die über-

geordnete Jurisdiktion den internationalen Wettbewerb explizit schützt, während die ihr vertikal 

untergeordneten Jurisdiktionen ihren Wettbewerbsschutz am Zielobjekt des inländischen Wett-

bewerbs ausrichten können. Daher wäre bei der Befolgung einer solchen Kompetenzallokations-

regel auch im WdW-Typ III eine adäquate Erfassung der als problematisch identifizierten strate-

gischen Wettbewerbspolitiken als auch der interjurisdiktionellen rein privaten Wettbewerbsbe-

schränkungen denkbar. 

Genauso wie im WdW-Typ II hängt jedoch auch hier die eigentliche Erfassungseffektivität von 

der Fähigkeit konkreter Instrumente ab, zwischenstaatliche Effekte untersuchter Verhaltenswei-

sen abzubilden, und von der hiermit einhergehenden Ausgestaltung der Kompetenzabgrenzung 

zwischen der über- und den untergeordneten Jurisdiktionen. Wie im WdW-Typ II sind vor allem 

die USW- und die X-Plus-Regel als mögliche Verwirklichungsformen des Kriteriums der Zwi-

schenstaatlichkeit im Hinblick auf ihre Erfassungseffektivität unerwünschter Verhaltensweisen 

im WdW-Typ III zu untersuchen.  
                                                                                                                                                             

werbsbehörde aus dem Land B für die gleiche Verhaltensweise zuständig, da auch ein im Land B angesiedeltes 
Unternehmen an dem sich in C auswirkenden Verhalten beteiligt ist.  

1065 Vgl. Budzinski (2008), S. 154. Vgl. auch Rittner/Dreher (2008), S. 423 zum Begriff der Zwischenstaatlichkeit 
(bzw. zur Zwischenstaatlichkeitsklausel) des europäischen Wettbewerbsrechts. Diese schreibt zwar die Zustän-
digkeit der übergeordneten europäischen Wettbewerbsbehörde nur für diejenigen Verhaltensweisen fest, die 
„den Handel zwischen Mitgliedsstaaten zu beinträchtigen geeignet sind“, wird aber gleichzeitig in der Praxis 
sehr weit ausgelegt. Innerhofer (2004), S. 35 erläutert, dass nach der Kommission „der Handelsbegriff [...] alle 
wirtschaftlichen Tätigkeiten [umfasst]“, während die „Rechtsprechung des [europäischen] Gerichtshofes [...] un-
ter Handel den Waren, den Dienstleistungs- als auch den Kapitalverkehr und damit das gesamte Wirtschaftsleben 
im Gemeinsamen Markt [subsumiert]“. Degen (2003), S. 38 betont auch, dass unter dem Begriff des zwischen-
staatlichen Handels im europäischen Wettbewerbsrecht „Angebot und Nachfrage im Schutzbereich des Waren-
verkehrs, des Personenverkehrs, des Kapital- und Zahlungsverkehrs sowie des Dienstleistungsverkehrs verstan-
den“ wird.  
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Zu beachten ist jedoch, dass – anders als im WdW-Typ II, im Rahmen dessen der übergeordne-

ten Jurisdiktion eine beliebige „allocation of rule-making, rule-applying and direct enforcement 

competences“ übertragen werden konnte1066 – im WdW-Typ III die Zuordnung all dieser Funk-

tionen an die übergeordnete Ebene nicht ganz automatisch erfolgen dürfte. Denn die Funktion 

des rule-makings geht mit einem teilweisen Verlust der Standortfaktoreigenschaft des nationalen 

Wettbewerbsrechts einher und würde sich somit nicht als uneingeschränkt geeignet für den Ein-

satz in einem Standortwettbewerb erweisen. Unter solchen Umständen würden die nationalen 

Wettbewerbsrechte ihre Standortfaktoreigenschaft nur behalten, solange Unternehmen (unabhän-

gig davon, ob in- oder ausländische) ausschließlich auf die jeweiligen Binnenmärkte ausgerichte-

te Verhaltensstrategien beabsichtigen und betreiben würden, auf die bei Bedarf je nach konkreter 

Zuständigkeit ein nationales Wettbewerbsrecht anzuwenden wäre. Hingegen fände auf sämtliche 

Unternehmenshandlungen mit zwischenstaatlichen Effekten – unabhängig vom Standort, von 

dem jene ausgehen bzw. an welchem sie stattfinden – das übergeordnete Recht Anwendung. Ei-

ne solche Situation entspräche dem Szenario mit vertikalen Kompetenzaufteilungsregeln im 

WdW-Typ II (mit dem kleinen Unterschied, dass in den jeweiligen Jurisdiktionen nicht nur in-

ländische Unternehmen agieren dürften, sondern auch ausländische Unternehmen). Mit Blick auf 

die folgenden Ausführungen erscheint es daher sinnvoll, sich vor allem der Version ohne Rule-

making-Kompetenz der übergeordneten Ebene zuzuwenden.1067 

In der anschließenden Untersuchung ist vor allem zu klären, inwiefern bei der USW- bzw. X--

Plus-Regel eine adäquate Kompetenzzuordnung an die übergeordnete Jurisdiktion erfolgt, wie 

groß die mit einer solchen Zuordnung einhergehenden Möglichkeiten für strategisches privates 

und jurisdiktionelles Verhalten ausfallen und welches Recht bei der Kompetenzzuordnung an die 

übergeordnete Ebene der Bewertung zugrunde zu legen ist. 

USW- und X-Plus-Regel  

Beachtet man die einzelnen Vorstellungen, nach denen die USW- bzw. die X-Plus-Regel imstan-

de sein sollten, zwischenstaatliche Effekte adäquat abzubilden (vgl. Fn. 635), erscheint schnell 

klar, dass auch im WdW-Typ III vertikale Kompetenzmissallokationen kaum zu verhindern sind. 

So liegt der USW-Regel im WdW-Typ III die Vorstellung zugrunde, dass die Verhaltensweisen, 

die sich durch vergleichsweise hohe Umsätze auszeichnen, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit 

                                                 
1066 Budzinski (2008), S. 208. 
1067 Die oben festgestellte Problematik würde sich abschwächen, wenn die vertikalen Kompetenzaufteilungsregeln 

bei der Abbildung zwischenstaatlicher Effekte in vergleichsweise vielen Missallokationen resultieren würden. 
Dann gäbe es nämlich zunehmend Fälle, die trotz der Existenz zwischenstaatlicher Effekte in die Zuständigkeit 
nationaler Behörden fallen und somit eine Behandlung nach einem nationalen Wettbewerbsrecht erfahren wür-
den.  
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zur Erzeugung zwischenstaatlicher Effekte einhergehen als diejenigen mit vergleichsweise ge-

ringen Umsätzen.  

Die tendenzielle Richtigkeit einer solchen Abbildung zwischenstaatlicher Effekte wird bestätigt 

durch den Rückblick auf die denkbaren Formen strategischer jurisdiktioneller Wettbewerbspoli-

tik im Kapitel 3.3.1.2.2, wie auch durch die Einbeziehung entsprechender, aus der Praxis be-

kannter Formen rein privater grenzüberschreitender Wettbewerbsbeschränkungen. Diese erschei-

nen insbesondere in Gestalt des Marktmachtmissbrauchs durch multi- bzw. transnationale, also 

„international tätige[…], in zahlreichen Staaten präsent[e Unternehmen]“, deren Absatzmärkte 

„auf mehrere Länder verteilt [sind, und die ihre] Aktivitäten von einer Zentrale im Heimatland 

aus [steuern]“1068). Dennoch ist (wie schon im WdW-Typ II) nicht auszuschließen, dass immer 

wieder Verhaltensweisen, die keine zwischenstaatlichen Effekte herbeiführen, dennoch aufgrund 

ihrer vergleichsweise hohen Umsätze als solche erkannt und in den Zuständigkeitsbereich der 

übergeordneten Ebene eingeordnet werden, während andere mit zwischenstaatlichen Effekten, 

aber vergleichsweise geringen Umsätzen in der Zuständigkeit nationaler Wettbewerbsbehörden 

verbleiben und folglich nicht adäquat wettbewerbspolitisch behandelt werden.  

Demgegenüber approximiert die X-Plus-Regel zwischenstaatliche Effekte von Verhaltensweisen 

anhand der Anzahl (X) der Jurisdiktionen, die bei einer unterstellten Existenz des Auswirkungs-

prinzips1069 gegen diese Verhaltensweisen ein Verfahren einleiten würden bzw. bereits eingelei-

tet haben. Die Logik eines solchen Konzepts in einem Modellrahmen mit ausschließlicher Gü-

termobilität ist naheliegend. Dennoch geht das Konzept – bei internationalen Faktorströmen und 

der hieraus resultierenden Möglichkeit, dass sich ein Unternehmens an mehreren Standorten 

gleichzeitig ansiedelt – mit gewissen Ungenauigkeiten bei der Ermittlung zwischenstaatlicher 

Effekte konkreter Verhaltensweisen einher.1070 Daher schwindet die für den WdW-Typ II abge-

leitete Vorreiterrolle dieses Abgrenzungskriteriums gegenüber der USW-Regel (vgl. Fn. 637). 

                                                 
1068 Lexikon BMWI. Vgl. auch Hansen (2008), S. 107, Mestmäcker (2003), S. 135, UNCTAD World Investment 

Reports (2005–2008), OECD (2008) und Scherer (2008), S. 10 f.  
1069 Im WdW-Typ III kann die X-Plus-Regel auch mit dem Inländerprinzip kombiniert werden. Vgl. hierzu Kapitel 

3.3.2.3.3. (Ausführungen zu EU).  
1070 Multinationale Unternehmen die „in regional abgegrenzten Märkten investieren, auf denen bislang nur regionale 

Anbieter tätig sind, [können so] ihre Marktmacht zur Verdrängung dieser Anbieter einsetzen, auch wenn sie im 
wettbewerbsrechtlichen Sinne auf der internationalen Ebene nicht marktbeherrschend sind“. Hansen (2008), 
S. 107. Die Zuordnung eines solchen Verhaltens in die Zuständigkeit der übergeordneter Ebene (wie sie bei Zu-
grundelegung der X-Plus-Regel nahe liegen würde) wäre somit als eine Kompetenzmissallokation zu betrachten. 
Gleiches gilt jedoch auch für die USW-Regel, deren Zugrundelegung in einem solchen Fall wahrscheinlich auch 
zu einer Kompetenzzuordnung an die übergeordnete Ebene führen würde. Budzinski (2008), S. 196 betont, dass 
nach der X-Plus-Regel „a merger or an interfirm alliance, which affects three distinct product markets“ mit 
„each market purely regional” bei einem Wert von X = 3 an die übergeordnete Ebene alloziiert werden würde 
„although no externalities in terms of market interaction are produced“. 
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Vielmehr sind bei beiden Regeln, unabhängig von der konkret festgelegten Höhe der Umsatz-

schwelle bzw. des X-Wertes, im gleichen Ausmaß Missallokationen bei der vertikalen Kompe-

tenzabgrenzung zu erwarten.1071  

Wie beim WdW-Typ II eröffnen diese aus Sicht privater Unternehmen, nationaler Wettbewerbs-

behörden wie auch der übergeordneten Wettbewerbsbehörde Möglichkeiten eines shoppings for 

jurisdiction bzw. einer strategischen Verfahrenseinleitung. Auch hier gilt: Derartige Tendenzen 

können von den Unterschieden in der Ausgestaltung der nationalen Wettbewerbsrechte wie auch 

dem zur Verfügung stehenden Umfang für das strategische Agieren auf untergeordneter und 

übergeordneter Ebene verstärkt werden.1072  

Im Falle einer Wettbewerbsbehörde der übergeordneten Ebene, die ausschließlich nach dem 

Maßstab des Wettbewerbsschutzes auf den internationalen Märkten agiert und nicht in den Ein-

flussbereich unterschiedlicher Lobbygruppen fällt können (wie schon im WdW-Typ II) existie-

rende Spielräume für strategisches Verhalten im Bereich untergeordneter Zuständigkeit1073 die 

                                                 
1071 Was die horizontale Kompetenzaufteilung angeht, die vor allem dann relevant ist, wenn bei untergeordneter Zu-

ständigkeit mehrere nationale Wettbewerbsbehörden verfahrenskompetent erscheinen, können hier zu beiden Re-
geln die in Tabelle 5 aufgeführten Erkenntnisse komplett übernommen werden.  

1072 Vor dem Hintergrund der Ausführungen zur Nichtvereinbarkeit der Standortfaktoreigenschaft des Wettbewerbs-
rechts mit der Rule-making-Kompetenz der übergeordneten Ebene sollen hier die Unterschiede zwischen den 
einzelnen nationalen Wettbewerbsrechten viel stärker im Vordergrund stehen als die beim WdW-Typ II betonten 
Unterschiede zwischen dem Wettbewerbsrecht einzelner nationaler Jurisdiktionen und demjenigen der überge-
ordneten Ebene. Auch ist hier (im Gegensatz zu WdW-Typ II) bei der USW-Regel die Alternative der Anwen-
dung übergeordneter Regeln durch die Behörden untergeordneter Ebene immer dann, wenn die vertikale Um-
satzschwelle zwar nicht erreicht wird, die zu beurteilenden Verhalten aber dennoch grenzüberschreitende Effekte 
aufweisen, nicht zu berücksichtigen. Vielmehr ist (ausgehend von der Vorstellung, dass die übergeordnete Ebene 
bei der Bewertung unterschiedlicher Handlungen ein konkretes nationales Wettbewerbsrecht untergeordneter 
Ebene heranziehen muss, um die Standortfaktoreigenschaft des Wettbewerbsrechts zu erhalten) eine kohärente 
Anwendung aller nationalen Regeln durch unterschiedliche Wettbewerbsbehörden beider Ebenen sicherzu-
stellen. Eine Rule-making-Kompetenz übergeordneter Ebene wäre hier nur vertretbar, wenn die vertikalen Kom-
petenzgrenzen derart hoch wären, dass die Wettbewerbsbehörde der übergeordneten Ebene nur für die schwie-
rigsten Fälle zuständig wäre und an diese die übergeordneten Regeln standortunabhängig anwenden würde. 
Dann wäre der Standortwettbewerb nur im Umfang dieser Fälle ausgeschaltet, während er gleichzeitig im unter-
geordneten (aufgrund der vergleichsweise hohen Kompetenzschranke relativ groß ausfallenden) Bereich weiter-
hin funktionieren würde. Eine solche Kompetenzallokation könnte jedoch mit bedenklichen Inkonsistenzen im 
untergeordneten Bereich einhergehen, deren Existenz der eigentliche Grund für die Zugrundelegung vertikaler 
Kompetenzaufteilung war, so dass man sich gleichzeitig auch die Frage nach dem Sinn eines derartigen Unter-
fangens stellen müsste. Eine weitere Möglichkeit für die Einbeziehung der Rule-making-Kompetenz übergeord-
neter Ebene bestünde in der Auffassung des übergeordneten regionalen Wettbewerbsrechts als eines regionalen 
Standortfaktors. Dies wäre bei Existenz mehrerer regionaler Mehrebensysteme der Wettbewerbspolitik nahelie-
gend. Würden die regionalen Wettbewerbsbehörden an die Fälle in ihrer Zuständigkeit das übergeordnete regio-
nale Recht anwenden, während bei untergeordneten Zuständigkeiten konkrete nationale Rechte Anwendung fän-
den, könnte nämlich ein Standortwettbewerb im untergeordneten, als auch übergeordneten Bereich (bezüglich 
regionaler Rechte) stattfinden.  

1073 Für die X-Plus-Regel können hierzu die Ausführungen zum WdW-Typ II übernommen werden. Für die USW-
Regel müssen diese ein wenig modifiziert werden. So kann die USW-Regel auch im WdW-Typ III im Sinne ei-
ner two tiered treshold definiert werden. Hierbei wird bei Nichterreichung der vertikalen Umsatzschwelle die 
Zuständigkeit untergeordneter Jurisdiktionen ans Erreichen einer horizontalen Umsatzschwelle geknüpft (vgl. 
Fn. 648). Da sich die Suche nach einer adäquaten horizontalen Umsatzschwelle aber relativ schwierig gestaltet, 
wie auch die mögliche Berücksichtigung nationaler industriepolitischer Interessen bei den wettbewerbspoliti-
schen Entscheidungen nicht verhindern lässt, bleiben bei der USW-Regel auch im WdW-Typ III Spielräume für 
strategische Wettbewerbspolitik im untergeordneten Bereich bestehen. Solange kein übergeordnetes Wettbe-
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Probleme des jurisdiction shoppings durch die Unternehmen bzw. die Probleme strategischer 

Verfahrenseinleitung/-nichteinleitung durch die einzelnen nationalen Wettbewerbsbehörden ver-

stärken. Für die X-Plus-Regel, wie auch für die - mit einer vergleichsweise geringen horizontalen 

Umsatzschwelle ausgestattete - Two-tiered-USW-Regel stellen auch horizontale Kompetenz-

streitfälle mit anschließenden Parallelverfahren (infolge der Zugrundelegung denkbarer Formen 

des Inländer- bzw. Auswirkungsprinzips) ein Problem im Bereich der untergeordneten Zustän-

digkeit dar.  

Dies gilt analog auch im Falle einer (beispielsweise infolge von lobbyistischen Bestrebungen 

nationaler Unternehmensgruppen) strategisch handelnden Behörde der übergeordneten Ebene, 

die ein unternehmerisches shopping für jurisdiction bzw. eine jurisdiktionelle strategische Erwä-

gung einer Verfahrenseinleitung zugunsten der übergeordneten Zuständigkeit naheliegend er-

scheinen lässt. Wie im WdW-Typ II kann dabei infolge der notwendigen Einbeziehung realer 

Wirtschaftsstrukturen in Form von eher regionalen als globalen Mehrebenensystemen dieses 

strategische Verhalten nach innen (in das System) und nach außen (auf die anderen regionalen 

Systeme) gerichtet sein.1074  

Um das Ausmaß des strategischen Verhaltens auf beiden Systemebenen gleichzeitig zu minimie-

ren, muss auch hier ein paralleles und ausgeglichenes Bestehen über- wie untergeordneter Kom-

petenzen durch eine mittlere Höhe der USW- bzw. X-Plus-Werte sichergestellt werden. Eine 

solche Kompromisslösung geht mit Teileinschränkungen der für den WdW-Typ III als uner-

wünscht identifizierten Verhaltensweisen einher. In der Folge kann eine grundsätzliche Funkti-

onsfähigkeit dieses WdW-Typs konstatiert werden, die mit der Wirkungsweise anderer bespro-

chener Variationen vergleichbar, wenn nicht sogar effektiver ist.  

                                                                                                                                                             
werbsrecht existiert, würde hier jedoch die (im WdW-Typ II existierende) strategische Wettbewerbspolitik in 
Form von “nicht kohärenter Anwendung der Regeln übergeordneter Ebene durch die untergeordnete Jurisdikti-
on“ entfallen und strategische Wettbewerbspolitik folglich nur noch in Form des strategischen Einsatzes von 
möglicherweise divergierenden nationalen Regeln bzw. (falls vorhanden) in Form selektiver Anwendung von 
Mindeststandards betreibbar bleiben.  

1074 Wenn die Behörde der übergeordneten Ebene nicht auf ein übergeordnetes Wettbewerbsrecht zurückgreifen 
kann, wird sie sich bei der Bewertung konkreter Verhaltensweisen zwischen mehreren nationalen Wettbewerbs-
rechten als einer Bewertungsgrundlage entscheiden müssen. Dies ist naheliegend, denn in ihre Zuständigkeit fal-
len vor allem die Verhaltensweisen, die mehrere Jurisdiktionen betreffen und somit auch nach Wettbewerbsrech-
ten mehrerer Standorte behandelt werden könnten. Die strategische Wettbewerbspolitik kann unter diesen Um-
ständen beispielsweise in Form der Wahl des nationalen Wettbewerbsrechts realisiert werden, die nicht dem Kri-
terium einer adäquaten (also den Wettbewerb auf internationalen Märkten als den Schutzobjekt betrachtenden) 
Behandlung der Verhaltensweise, sondern dem Kriterium der besten Erreichung strategischer Ziele entspricht. 
Dies ist vor allem bei divergierenden nationalen Wettbewerbsregeln zu erwarten. Genauso besteht hier aber auch 
die Möglichkeit, dass die Wettbewerbsbehörde übergeordneter Ebene die heranzuziehenden nationalen Wettbe-
werbsregeln nicht kohärent zu ihrer Anwendung durch die nationalen Behörden anwendet. Im Falle eines existie-
renden übergeordneten Wettbewerbsrechts würde die strategische Wettbewerbspolitik in Forn einer selektiven 
Anwendung oder einer nicht kohärenten Nutzung dieser Regeln bestehen. Diese würde in Abhängigkeit davon 
erfolgen, wessen Verhalten (also das Verhalten der innerhalb des regionalen Standorts angesiedelter oder ausge-
hend von einem anderen regionalen Standort agierenden Unternehmen) konkret zu beurteilen wäre. 
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3.3.2.3. Ausgestaltung alternativer Regulierungstypen   

 

Nachdem die unterschiedlichen Prinzipien der Kompetenzabgrenzung hinsichtlich der grundsätz-

lichen Anforderungen an ihre Funktionsfähigkeit wie auch ihrer Fähigkeit zur Eindämmung von 

Race-to-the-bottom-Tendenzen des WdW-Typs III beschrieben wurden, werden sie im Folgen-

den untersucht im Hinblick auf die politische Durchsetzbarkeit und Stabilität (Punkt I.2c wie 

auch III.1-2 des Leitfadens) und auf die Fähigkeit zur Beibehaltung des WdWs trotz gleichzeiti-

ger Einschränkung gewisser unerwünschter Verhaltensweisen und somit auf die Fähigkeit zur 

Erhaltung des Wettbewerbsprozesses als eines Entdeckungsverfahrens (Punkt II1-2 des Leitfa-

dens).  

Da WdW-Typ I, II und III letztendlich parallel stattfinden und somit im Endergebnis Variationen 

der Kompetenzabgrenzungsprinzipien gefunden werden müssen, welche die Anforderungen aller 

WdW-Typen gleichzeitig möglichst gut erfüllen, soll bei der Bestimmung der konkreten Lage 

einzelner Variationen in den Abbildungen 20a-b der Schwerpunkt auf der Beziehung ihrer Posi-

tionen zu denjenigen der Variationen des WdW-Typs II liegen. Anschließend soll auf dieser Ba-

sis die statische und dynamische Intensität des WdW-Typs III, die mit den einzelnen Positionen 

einhergeht, dargelegt werden.  

Obwohl die Inländerprinzipvariationen zuerst aufgegriffen werden sollten, da sie für einen 

Standortwettbewerb am naheliegendsten sind, soll zur Sicherstellung der besseren Vergleichbar-

keit die Reihenfolge der Untersuchung aus dem WdW-Typ II beibehalten werden. Daher wird 

zunächst mit den relevanten Variationen des Auswirkungsprinzips begonnen, an die sich dann 

die Variationen des Inländerprinzips und der USW- bzw. X-Plus-Regeln anschließen. 

3.3.2.3.1. Auswirkungsprinzip  

Während im WdW-Typ II zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit einige geeignete Variatio-

nen des Auswirkungsprinzips identifiziert werden konnten, sind innerhalb des WdW-Typs III für 

die Kanalisierung der Verhaltensweisen in die gewünschte Richtung nur diejenigen Variationen 

geeignet, die positive comity oder die sog. advanced positive comity (vgl. Fn. 622) beinhalten. 

Die in Abbildungen 20a-b als , ,  und 1075 bezeichneten Variationen sind folglich 

                                                 
1075 Gemeint sind: die Variation des reinen Auswirkungsprinzips, die Variation des um international abgestimmte 

Mindeststandards ergänzten Auswirkungsprinzips, die Variation des um das Nichtdiskriminierungsgebot und 
seine Durchsetzung mit Hilfe einer supranationalen Instanz ergänzten Auswirkungsprinzips und die Variation 
des um das Nichtdiskriminierungsgebot, seine Durchsetzung durch eine supranationale Instanz und um interna-
tional abgestimmte Mindeststandars ergänzten Auswirkungsprinzips.  
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aufgrund der mit ihnen einhergehenden standortunabhängigen Nutzung des Wettbewerbsrechts 

für den WdW-Typ III nicht heranziehbar und sollen hier nicht weiter beachtet werden.  

Demgegenüber ergänzt Variation  das Auswirkungsprinzip um eine auf bilateralen Abkom-

men basierende Kooperation zwischen nationalen Wettbewerbsbehörden in Form von Notifizie-

rungen, Amtshilfen und insbesondere Comity-Prinzipien. Somit entspricht sie der Gestaltung des 

Auswirkungsprinzips, bei der das Wettbewerbsrecht seine Eigenschaft als Standortfaktor behält, 

denn sie ist dem Standortnutzerprinzip äquivalent (Fall IVb der Abbildung 24).  verknüpft 

das Auswirkungsprinzip mit sog. Advanced-positive-comity-Prinzipien wie das der Leitjurisdik-

tion oder des one-stop shops und einer supranationalen Institution mit Kompetenzen zur Über-

wachung des jurisdiktionellen Handelns bzw. zur Leitjurisdiktionsbestimmung. Da die Jurisdik-

tion der Verhaltensauswirkung auch als eine Leitjurisdiktion ausgelegt werden kann, die zur Be-

wertung eines konkreten Verhaltens das Wettbewerbsrecht desjenigen Standorts zugrunde legt, 

von dem dieses Verhalten ausgeht, könnte  auch als eine Art der in der Abbildung 25 darges-

tellten Auswirkungsprinzipvariation verstanden werden. Konkret wäre hier an den Fall IVc der 

Abbildung 24 zu denken.1076 

Die Ausführungen zum Ausmaß der internationalen Konsistenz nationaler Regeln und der hier-

mit einhergehenden Schließung von Regelungslücken durch die Auswirkungsprinzipvariationen 

im WdW-Typ III sollen sich vor diesem Hintergrund insbesondere an der Lage von und 

orientieren.  

Ausgehend von der Variation , die den Fall IVb der Abbildung 24 abbildet und für die Dar-

stellung im WdW-Typ III mit bezeichnet und in Abbildungen 20a-b an Stelle von plat-

ziert werden soll, sind im Folgenden ihre denkbaren institutionellen Ergänzungen in den Abbil-

dungen 25a-b zu positionieren, um so Aussagen über die mit jenen einhergehende WdW-Intensi-

tät machen zu können.  

                                                 
1076 Zu beachten ist, dass die obige Aussage nur eine mögliche Verknüpfung zwischen den bereits für den WdW-

Typ II vorgestellten Auswirkungsprinzipvariationen und denjenigen im WdW-Typ III anwendbaren Variationen 
des Auswirkungsprinzips darstellt. Im Gegensatz zu der Beziehung zwischen der Variation B1 und dem Fall IVb 
der Abbildung 24, die sich tatsächlich entsprechen und deswegen auch in einer gleich hohen internationalen Re-
gelintegrität resultieren, ist dies bei der Variation C2 und dem Fall IVc der Abbildung 24 nicht zwingend. Viel-
mehr ist davon auszugehen, dass die Variation C2 (in Kombination mit der Wahl einer geeigneten Leitjurisdik-
tion) mit einer höheren internationalen Konsistenz nationaler Regeln als der Fall IVc einhergeht. Dies folgt aus 
der Tatsache, dass im Fall IVc eine Auswirkungsjurisdiktion - und somit eine Jurisdiktion, die potentiell das an-
zuwendende Recht gegenüber von gewissen Unternehmen nicht durchsetzen kann - zur Leitjurisdiktion zu be-
stimmen wäre, um eine Analogie zu Variation C2 herzustellen.  
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Abbildung 25a-b: Variationen des Auswirkungsprinzips im WdW-Typ III  

 
Quelle: Eigene Modifikation der Abbildungen von Budzinski (2002a), S. 487 und Mitschke (2008), S. 54. 

Die Bewältigung der Regelungslücken im WdW-Typ III kann im Vergleich zur Situation mit  

durch die Einführung von Mindeststandards insofern vereinfacht werden, als jene die Prinzipan-

wendbarkeit erhöhen und die Konfliktwahrscheinlichkeit vermindern.1077 Daher ist  (als die 

um Mindeststandards ergänzte -Variation) in der Abbildung 25a oberhalb von  zu platzie-

ren.1078 Da jene jedoch genauso wie  weiterhin eine strategische Anwendung des einheimi-

schen Wettbewerbsrechts gegenüber eigenen bzw. fremden Standortnutzern zulässt, würde ihre 

Ergänzung um das von einer supranationalen Instanz durchzusetzende Gebot der Nichtdiskrimi-

nierung die Regelintegrität weiterhin erhöhen. In der Abbildung 25a wäre dies durch die Platzie-

rung der Variation oberhalb von  darzustellen (im Falle der Kombination von  + Nichtdis-

kriminierung, zu bezeichnen mit  bzw. im Falle der Kombination von  + Nichtdiskriminie-

rung, zu bezeichnen mit ).1079 Nicht zuletzt wäre eine – auch durch eine supranationale Instanz 

                                                 
1077 Da die Verhaltensweisen, die hier zu verhindern sind, nicht nur gegen das Wettbewerbsrecht der nach dem rei-

nen Auswirkungsprinzip zuständigen Jurisdiktion, sondern - als Voraussetzung für die Fallübergabe an die Aus-
gangsjurisdiktion des Verhaltens - auch gegen ihre Wettbewerbsregeln verstoßen müssen, wird der Anwendbar-
keitsbereich des Prinzips infolge verbindlicher Mindeststandards wesentlich vergrößert. Gleichzeitig können so 
auch die auf divergierende nationale Wettbewerbsrechte zurückzuführenden Konflikte über angeblich unterlasse-
ne Verfahrenskompetenzübernahme des Ursprungslandes oder über angeblich zu voreilig angemeldete Verfah-
renskompetenz des Auswirkungslandes abgemildert werden. 

1078 I2 - also die kombinierte Position des Auswirkungsprinzips mit positive comity und der Mindeststandards – ent-
spricht der Variation B des WdW-Typs II, denn B steht für die kombinierte Position des Auswirkungsprinzips 
mit einfachen Kooperationsregeln und der Mindeststandards. Folglich ist I2 in Abbildungen 26a-b an Stelle von 
B zu positionieren.  

1079 Anders als bei den Paaren I2 und B wie auch B1 und I1 handelt es sich bei den Variationen I3 und I4 nicht um ge-
naue Entsprechungen konkreter bereits im WdW-Typ II dargestellter Auswirkungsprinzipvariationen (konkret C 
und C1). Vielmehr ist I3 (als die Kombination des Auswirkungsprinzips mit positive comity und des Nichtdiskri-
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zu überwachende – Ergänzung von  um Advanced-positive-comity-Prinzipien oberhalb von 

 zu positionieren (zu bezeichnen mit ). Der Grund hierfür liegt darin, dass Advanced-posi-

tive-comity-Prinzipien, wie beispielsweise das Prinzip der Leitjurisdiktion, die aus Parallelzu-

ständigkeiten resultierenden Probleme verringern können.1080  

Insgesamt zeigen somit die institutionellen Ergänzungen des Auswirkungsprinzips mit positive 

comity genauso wie diejenige des reinen Auswirkungsprinzips im WdW-Typ II eine Positionie-

rung entlang der in der Abbildung 25a-b rosa dargestellten, von Südosten in Richtung Nordwes-

ten weisenden Linie, die  mit der zunehmend besseren Erfassung der unerwünschten privaten 

und jurisdiktionellen Verhaltensweisen einhergeht. Andererseits gehen die Variationen mit Zen-

tralisierungstendenzen und einer gewissen Verringerung der WdW-Intensität einher.  

Bevor die Ausführungen zur Positionierung einzelner Auswirkungsprinzipvariationen in Abbil-

dungen 25a-b abgeschlossen werden können, muss noch diejenige Variation beachtet werden, die 

dem Fall IVc der Abbildung 24 entspricht (Auswirkungsprinzip mit Heranziehung der Auslands-

regeln der Jurisdiktion, von der das zu beurteilende Verhalten ausgeht). Mit der Einschränkung, 

dass hier die Verfahrenskompetenz nicht an die Heimatjurisdiktion (im Sinne des Ausgangs-

standortes) der Verursacherunternehmen übertragen wird, gleicht sie der Variation , da der 

Verhaltensbeurteilung gleichzeitig das Wettbewerbsrecht jener Jurisdiktion zugrunde gelegt 

wird. Beachtet man weiter, dass auch eine gewisse Analogie zum reinen Auswirkungsprinzip be-

steht, da sich hier die Verfahrenskompetenz ebenfalls in den Händen der Auswirkungsjurisdik-

tion befindet (im Gegensatz zum reinen Auswirkungsprinzip, aber unter Heranziehung des Aus-

landsrechts), so ist hier automatisch von einer Integrität nationaler Regeln auszugehen, die im 
                                                                                                                                                             

minierungsgebots) als eine Analogie der Variation C des WdW-Typs II zu verstehen. C stellt dabei die Kombi-
nation des Auswirkungsprinzips und des Nichtdiskriminierungsgebots dar. Dies gilt auch für I4 und C1. Obwohl 
sich die jeweiligen Paare von der konkreten institutionellen Ausgestaltung her nicht entsprechen, gehen sie in 
den jeweiligen WdW-Typen mit gleich hoher internationaler Konsistenz nationaler Regeln einher. Die Variatio-
nen I3 und I4 sind deswegen in den Abbildungen 26a-b an Stelle von den Variationen C und C1 des WdW-Typs II 
zu positionieren.  

1080 Weil grenzüberschreitende Wettbewerbsbeschränkungen in der Regel auf eine höhere Anzahl der Jurisdiktionen 
ausstrahlen als Unternehmen unterschiedlicher Standorte an diesen beteiligt sind, geht das Auswirkungsprinzip 
mit positive comity mit wesentlich weniger Parallelzuständigkeiten einher als das reine Auswirkungsprinzip. 
Deswegen wird die Variation I5 (aufgrund von höherer Regelintegrität) in Abbildungen 26a-b oberhalb von der-
jenigen Position liegen, welche im WdW-Typ II die Variation C2 einnahm. Die Logik, die dieser Feststellung zu-
grunde liegt, lässt sich auch mit Hilfe der Überlegung veranschaulichen, dass bei C2 die Parallelzuständigkeiten 
bei reinem Auswirkungsprinzip durch die Festlegung der Leitjurisdiktion auf die Heimatjurisdiktion der Verur-
sacherunternehmen zu lösen versucht werden (vgl. Fn. 660), was letztendlich nichts anderem als einem Auswir-
kungsprinzip mit positive comity, also der Variation I1 des WdW-Typs III entspricht. Berücksichtigt man gleich-
zeitig, dass I1 jedoch nicht wie C2 über eine supranationale Kontrollinstanz verfügt, welche die Bestimmung der 
Leitjurisdiktion durchführt bzw. diese zumindest überwacht, würde eine der Variation C2 in den Abbildungen 
26a-b entsprechende Variation eher oberhalb von I1, jedoch aber unterhalb von I5 liegen. In Anlehnung an die 
Ausführungen in Fn. 660 sollte bei I5 die Frage der Zuteilung von Leitjurisdiktionskompetenzen nach dem Krite-
rium der hierfür best equipped agency erfolgen, da das Kriterium der primary effects der Wettbewerbsbeschrän-
kung bei einer standortabhängigen Wettbewerbsrechtsanwendung nur dann zum Einsatz kommen könnte, wenn 
das Auswirkungsprinzip in Form des Falls IVc der Abbildung 24 bestehen würde.  
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Vergleich zu  geringer ist. Diese ist zu verstehen als Resultat der mangelnden Durchsetzbar-

keit von Wettbewerbsregeln durch eine Jurisdiktion, in der sich ein Verhalten auswirkt, das nicht 

aus deren Standort stammt. Folglich wäre die den Fall IVc der Abbildung 24 abbildende Variati-

on  in der Abbildung 25a unterhalb von  zu positionieren.  

Aufgrund der Tatsache, dass das Problem mangelnder Durchsetzbarkeit durchgehend bestehen 

bleibt, unabhängig davon, welche institutionellen Ergänzungen der Ausgangsvariation realisiert 

werden, gilt dies auch für alle weiteren Variationen von . So wäre beispielweise die Kombina-

tion von  mit den Mindeststandards zwar (aus den gleichen Gründen, wie sie für den Schritt 

von  zu  ausgeführt wurden) im Hinblick auf die Konsistenz nationaler Wettbewerbsrechte 

besser zu bewerten als  selbst, gleichzeitig aber weniger konsistent als , also die Kombina-

tion von  mit den Mindeststandards, anzusehen.1081  

Besonders deutlich erscheint dies bei genauerer Betrachtung der Variation von  bzw.  mit 

den Mindeststandards und einer advanced-positive-comity, deren Durchsetzung von einer supra-

nationalen Instanz zu überwachen wäre. Da das Ausmaß der Parallelverfahrensproblematik bei 

den Variationen des reinen und des Auswirkungsprinzips, das um die Anwendung des Auslands-

rechts ergänzt wurde, aufgrund der gemeinsamen Zuständigkeit der Auswirkungsjurisdiktion 

sehr ähnlich ausfällt, würde die Kombination von  mit den Mindeststandards, der supranatio-

nalen Überwachungsinstanz und dem Leitjurisdiktionsprinzip in der Abbildung 25a die gleiche 

Position einnehmen wie die Variation , welche die Ergänzung des reinen Auswirkungsprin-

zips um gleiche institutionelle Elemente darstellt. Berücksichtigt man weiter die in Fn. 1080 be-

gründete Überlegenheit von  (als der ebenfalls um die gleichen Elemente ergänzten Variation 

von ) gegenüber , so folgt hieraus zwingend auch die Überlegenheit von  gegenüber 

der um Mindeststandards, die supranationalen Überwachungsinstanz und das Leitjurisdiktions-

prinzip ergänzten Variation . Die Einbeziehung des Auswirkungsprinzips, das entsprechend 

dem Fall IVc der Abbildung 24 ausgestaltet ist, in die Überlegungen zur Positionierung der Va-

riationen in der Abbildung 25a-b führt somit zu keinen zusätzlichen Erkenntnissen.  

                                                 
1081 Zu beachten ist, dass eine Kombination von I0 mit positive comity nicht existiert. Für den Fall IVc der Abbildung 

24 existiert somit keine Analogie zu I2 (also der Kombination aus dem Auswirkungsprinzip mit positive comity 
und den Mindeststandards). Die Kombination von I0 mit den Mindeststandards (dargestellt durch einen grauen 
Kreis) wird in der Abbildung 25a deswegen nicht direkt unterhalb von I2 liegen, sondern sich links hiervon (nä-
her zum Feld der Mindeststandards) befinden.  
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Wie schon bei den Variationen von  gehen auch die Variationen von  (dargestellt durch die 

grauen Kreise in den Abbildungen 25a-b) aufgrund ihrer Positionierung entlang der rosa Linie 

mit einer zunehmenden Regelintegrität und tendenziell auch mit Zentralisierungstendenzen und 

einer gewissen Verringerung der WdW-Intensität einher.  

Wie schon bei den Auswirkungsprinzipvariationen im WdW-Typ II verbleiben also auch im 

WdW-Typ III all die oben genannten Variationen im Bereich einer überwiegend dezentral orga-

nisierten Wettbewerbspolitik. Dies schafft in Kombination mit der gleichzeitig existierenden 

Vielfalt nationaler Politiken Spielräume für Lernprozesse und für die hiermit einhergehende 

Stärkung der Evolutionsfähigkeit eines solchen funktionierenden Systems internationaler Wett-

bewerbspolitik.  

Die Notwendigkeit inländischer Wettbewerbsbehörden, sich mit den ausländischen Wettbe-

werbsregeln auseinander zu setzen, weil diese von den ausländischen Wettbewerbsbehörden an 

die Verhaltensweisen der inländischen Akteure angewandt werden könnten (so wie dies im 

WdW-Typ II der Fall war) entfällt bei den Auswirkungsprinzipvariationen im WdW-Typ III. Der 

Grund hierfür ist, dass zur Sicherstellung einer standortabhängigen Wettbewerbsrechtnutzung 

bei wettbewerbspolitischen Urteilen immer die Regeln des Ausgangsstandortes konkreter Ver-

haltensweisen heranzuziehen sind. Die infolge der Vielfalt dezentral organisierter nationaler 

Wettbewerbspolitiken bestehenden Anreize zum parallelen Experimentieren mit unterschiedli-

chen Wettbewerbsregeln und -strategien werden hier dennoch verstärkt. Denn zum einen wissen 

die Wettbewerbsbehörden des Auswirkungsstandortes, dass die Verfahrenskompetenzübergabe 

(und somit auch adäquate Fallbehandlung) nur bei Verletzung des Wettbewerbsrechts der Aus-

gangsjurisdiktion möglich ist (Variationen des Auswirkungsprinzips mit positive comity, vgl. 

Fall IVb der Abbildung 24). Folglich unterliegen sie Anreizen zu vergleichenden Analysen jenes 

und des einheimischen Rechts.1082 Außerdem müssen die Wettbewerbsbehörden der Auswir-

kungsstandorte (bei Variationen des Falls IVc aus der Abbildung 24) trotz ihrer Verfahrenszu-

ständigkeit bei der Handhabung konkreter Verhaltensweisen das Wettbewerbsrecht der Aus-

gangsjurisdiktion(en) heranziehen und haben folglich ein begründetes Interesse an Kenntnissen 

über seine Ausgestaltung. 

                                                 
1082 Dies gilt genauso für die Jurisdiktionen, aus deren Standorten die Wettbewerbsbeschränkungen ausgehen. Denn 

die Verfahrenskompetenz für jene Verhaltensweisen wird nur dann an deren Wettbewerbsbehörden (zu-
rück)übertragen, wenn diese Verhaltensweisen neben den einheimischen auch die Wettbewerbsregeln des Aus-
wirkungsstandortes verletzen. Indem sich die jeweiligen Jurisdiktionen also im voraus mit den Wettbewerbsre-
geln der Standorte auseinandersetzen, in deren Territorium sich das zu beurteilende Verhalten auswirken wird, 
können sie ex ante die Erfassung dieser durch die anderen Rechte und somit auch ihre weitere Behandlung bes-
ser einschätzen. Auch hier ist also von starken Anreizen zu vergleichenden Analysen zwischen in- und ausländi-
schen Rechten auszugehen. 
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Weil hier (wie im WdW-Typ II) die aus den vergleichenden Rechtsanalysen möglicherweise re-

sultierenden Lern- und Imitationsprozesse aber auch zum Erlernen unerwünschter Verhaltens-

weisen (in Form von strategischen protektionistischen oder permissiven Wettbewerbspolitiken) 

führen oder (insbesondere beim Lernen über Konflikte) nur bei übermäßig hohen Lernkosten 

stattfinden können, müssen jene durch institutionelle Ergänzungen der Ausgangsvariationen  

und  in die gewünschte Richtung kanalisiert werden.  

Die Heranziehung des Nichtdiskriminierungsgebots ist dabei (wie im WdW-Typ II) als lernför-

dernd zu bewerten, solange die zu seiner Durchsetzung notwendigerweise existierende interna-

tionale Kontroll- und Streitschlichtungsinstanz den Tatbestand der Nichtdiskriminierung nicht zu 

eng auslegt bzw. nicht durch implizite Prozesse ihren Kompetenzbereich über diese Funktion 

hinaus ausdehnt.  

Beide Ausgangsvariationen des Auswirkungsprinzips im WdW-Typ III setzen neben der Verlet-

zung des Wettbewerbsrechts der Auswirkungsjurisdiktion auch diejenige des Rechts vom Aus-

gangsstandort voraus, um das Recht des Ausgangsstandorts auf die zu beurteilenden Tatbestände 

anwenden zu können. Daher sind materiellrechtliche Mindeststandards, deren Einsatz in häufige-

rer Anwendbarkeit der Kompetenzaufteilungsregeln resultiert, im WdW-Typ III mit einer stärke-

ren lernfördernden Wirkung verbunden, als dies im WdW-Typ II für ihre Kombinationen mit 

den Variationen des Auswirkungsprinzips der Fall war. Die lernhindernden Effekte solcher ma-

teriellen Reziprozität der nationalen Wettbewerbsrechte infolge abnehmender Diversität und Fle-

xibilität der Regeln bleiben hier aber im gleichen Umfang wie im WdW-Typ II bestehen und 

dürfen folglich nicht vernachlässigt werden.  

Für die Beurteilung der Lerneffekte infolge einer Ergänzung der Ausgangsvariationen um ein 

Leitjurisdiktionssystem muss weiter zwischen den Variationen mit und ohne Durchsetzung der 

positive comity unterschieden werden. So scheinen Variationen, die die Möglichkeit einer Ver-

fahrenskompetenz(rück)übergabe an die Jurisdiktion des Ausgangsstandortes einschließen, unter 

dem Aspekt einer potenziellen Verengung des Marktes für Leitjurisdiktionen besser abzuschnei-

den. Denn zum einen werden hier vergleichsweise wenige Fälle von Parallelkompetenzen be-

gründet (vgl. Fn. 1080), und zum anderen lassen sich die Leitjurisdiktionen aus den Jurisdiktio-

nen der Ausgangsstandorte bestimmen, die mit jedem konkreten Tatbestand variieren. Demge-

genüber sind Verengungen des Leitjurisdiktionenmarktes insbesondere dann zu erwarten, wenn 

die Intensität der Betroffenheit der Jurisdiktion ein wesentliches Kriterium für die Festlegung der 

Leitjurisdiktion darstellt (vgl. Fn. 669), wenn also bei der Kompetenzverteilung im Sinne des 

Falles IVc der Abbildung 24 diejenige Jurisdiktion zur Leitjurisdiktion bestimmt wird, die von 
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allen Auswirkungsstandorten von einer Verhaltensweise am stärksten betroffen ist. Jurisdiktio-

nen mit großen Binnenmärkten und somit vielen Konsumenten, in denen sich folglich die meis-

ten grenzüberschreitenden Verhaltensweisen auswirken, werden nämlich hiernach die Verfah-

renskompetenzen tendenziell auf sich konzentrieren und auf diese Art und Weise die Diversität 

der zum Einsatz kommenden nationalen Wettbewerbsregeln verringern. Infolgedessen nimmt die 

bei den Ansätzen der Leitjurisdiktion vorgesehene zwischenbehördliche Interaktion ab. Damit 

mindern sich auch die Anreize, sich mit den jeweils ausländischen Wettbewerbsregeln 

und -institutionen auseinanderzusetzen, so dass auch die Systemlernfähigkeit sinkt.1083 

Für die Advanced-positive-comity-Variationen des Auswirkungsprinzips im WdW-Typ III gilt: 

Beurteilt werden kann die mit ihnen einhergehende Adaptionsfähigkeit des Systems internationa-

ler Wettbewerbspolitik letztendlich nur unter Abwägung des Grades der tatsächlich stattfinden-

den Verengung des Leitjurisdiktionenmarktes gegen das Ausmaß der durch jene erreichten Ver-

meidung unerwünschter Verhaltensweisen im WdW.1084 Dennoch sind die Variationen mit tat-

sächlicher positive-comity-Durchsetzung im Hinblick auf die Systemlernfähigkeit im Allgemei-

nen besser zu bewerten als diejenigen, bei denen die Auswirkungsjurisdiktionen die Verfahrens-

kompetenz - unter Zugrundelegung der Wettbewerbsregeln des Ausgangsstandorts konkreter 

Verhaltensweisen - behalten.  

Abschließend ist Folgendes konstatieren: Bei allen Variationen des Auswirkungsprinzips des 

WdW-Typs III bleibt aufgrund ihrer weiterhin überwiegenden Dezentralität die Fähigkeit des 

Systems zur Wissensgenerierung erhalten; somit kann auch die Funktion des WdWs als eines 

Entdeckungsverfahrens ausgeübt werden.  

Die internationalen Faktorströme haben eine viel stärkere direkte Wirkung als die internationalen 

Güterströme; damit geht eine höhere WdW-Intensität im Fall des WdW-Typs III im Vergleich 

zum WdW-Typ II einher. Hieraus ergibt sich für den WdW-Typ III zur Sicherstellung seiner 

Funktionsfähigkeit die Notwendigkeit von tiefer greifenden institutionellen Ergänzungen der 

Ausgangsvariationen (Stichwort standortabhängige Wettbewerbsrechtnutzung). Daher gehen die 

Auswirkungsprinzipvariationen im WdW-Typ III mit viel höheren Anforderungen an die politi-

sche Kompetenzabgabebereitschaft einher als im WdW-Typ II.  

                                                 
1083 Dieser Feststellung soll in der Abbildung 25b auf die Art und Weise Rechnung getragen werden, dass der graue 

Kreis, der die um Mindeststandards, supranationale Kontrollinstanz und Advanced-positive-comit –Prinzipien 
ergänzte Variation von I0 abbildet, nicht rechts von I5 sondern vielmehr unterhalb I5 zu positionieren ist. Die mit 
dieser Variation ursprünglich infolge zu erwartender Durchsetzungsprobleme einhergehende höhere WdW-
Intesität als bei I5 wird nämlich durch die Gefahren der Verengung des Leitjurisdiktionsmarktes relativiert und 
nähert sich der WdW-Intensität an, die bei Variation I5 realisiert wird. 

1084 Diese Aussage gilt genauso auch für die um Mindeststandards ergänzten Variationen.  
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Anknüpfend an die Ausführungen im Kapitel 3.2.2.3.1. lässt sich sagen, dass die Variationen des 

WdW-Typs III dort anfangen, wo die politische Durchsetzbarkeit derjenigen des WdW-Typ II 

schwierig wird,1085 so dass hier grundsätzlich Durchsetzungsprobleme zu erwarten sind. Wie 

schon im WdW-Typ II müssen diese aber auch hier in Relation zu denjenigen bei den Inländer-

prinzipvariationen gesehen werden, um auf Basis eines solchen Vergleiches Empfehlungen für 

die konkrete Ausgestaltung der Wettbewerbsordnung für den WdW-Typ III ableiten zu können. 

3.3.2.3.2. Inländerprinzip  

Im Folgenden soll das Inländerprinzip einschließlich seiner denkbaren institutionellen Ergänzun-

gen in die Abbildungen 26a-b eingeordnet werden, um so auch diese Kompetenzallokationsregel 

im Hinblick auf die Leitfadenpunkte I.2c, II.2 und III.1-2 zu untersuchen. Wie schon im WdW-

Typ II soll die Einordnung vor allem anhand der zu den Variationen des Auswirkungsprinzips 

hergestellten Zusammenhänge erfolgen. Dies erscheint naheliegend, da die im WdW-Typ III in 

Frage kommenden Auswirkungsprinzipvariationen infolge der hier notwendigen standortabhän-

gigen Wettbewerbsrechtnutzung von der Ausgestaltung her einem ähnlichen Grundkonzept ent-

sprechen wie die des Inländerprinzips. 

Wie beim Auswirkungsprinzip sind auch beim Inländerprinzip nicht alle Variationen, die zur Ka-

nalisierung von Verhaltensweisen in die erwünschte Richtung im Rahmen des WdW-Typs II ge-

eignet waren, auch im WdW-Typ III anwendbar. Die - als reines Inländerprinzip bekannte Varia-

tion - kommt beispielsweise für den WdW-Typ III nicht in Frage (vgl. auch Fall I Abbildung 

24). Mit dem Modellrahmen eines Standortwettbewerbs vereinbar erscheinen erst diejenigen Va-

riationen des Inländerprinzips, die in Abbildung 24 mit Fall II und Fall III bezeichnet wurden; 

sie zeichnen sich durch den Einsatz der Wettbewerbsregeln des Ausgangsstandortes einer Ver-

haltensweise aus (entweder durch die Heimatwettbewerbsbehörde, Fall II, oder aber die Wettbe-

werbsbehörde des Ausgangsstandortes, Fall III, der Unternehmen, die jene Verhaltensweise aus-

führen). Dies liegt auf der Hand, denn im WdW-Typ III sind auch beim Auswirkungsprinzip erst 

diejenigen Variationen zur Kanalisierung von Verhaltensweisen geeignet, bei denen der Einsatz 

der Wettbewerbsregeln ihres Ausgangsstandortes sichergestellt werden kann (d. h. erst diejeni-

gen mit der Ergänzung um positive comity); außerdem entspricht nach Abbildung 24 die Varia-

tion Fall III (Standortnutzerprinzip) dem um eine positive comity ergänzten Auswirkungsprinzip. 

Auf Basis jener Analogie ist die mit Fall II in der Abbildung 24 dargestellte Inländerprinzipva-

riation (die die Position der Ausgangsvariation des Inländerprinzips im WdW-Typ III einnimmt 

                                                 
1085 Während so das reine bzw. das um grundlegende Kooperationsmechanismen ergänzte Auswirkungsprinzip mitt-

lerweile eine allgemeine politische Akzeptanz erfährt (vgl. Fn. 673), ist eine verpflichtende positive comity  in 
den bestehenden Kooperationsabkommen kaum nachzuweisen.  
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und  genannt wird) in der Abbildung 26a unterhalb von  zu platzieren. Denn entspricht 

der Standortnutzervariation des Inländerprinzips (also dem Fall III der Abbildung 24, in Abbil-

dung 26a-b,  genannt). Im Vergleich dazu weist  aufgrund von Durchsetzungsproblemen 

eine geringere internationale Integrität nationaler Wettbewerbsregeln auf.1086 

Während weiter  entsprechend der Analogie zu  diese Variation in der Abbildung 26a-b 

überlappt, ist die (an den Fall IIIa der Abbildung 24 angelehnte) Ergänzung des Standortnutzer-

prinzips um die Mindeststandards ( genannt) hinsichtlich der internationalen Regelintegrität 

der Position  überlegen. Grund hierfür ist die aus dem Einsatz der Mindeststandards resultie-

rende materielle Reziprozität und die somit höhere Akzeptanz des Prinzips.1087 Daher ist 

oberhalb von zu platzieren. 1088 

 

Wie bei dem Auswirkungsprinzip mit den Mindeststandards und der positive comity reicht auch 

bei der Ergänzung des Standortnutzerprinzips um die Mindeststandards die Ähnlichkeit nationa-

ler Wettbewerbsrechte jedoch nicht aus, um die unerwünschten Verhaltensweisen im WdW zu 

eliminieren. Daher sollte eine Variation (hier bezeichnet mit ) oberhalb von  positioniert 

werden, die eine nichtdiskriminierende Anwendung der - mit anderen nationalen Regeln zum ge-

                                                 
1086 Die im Vergleich zur Variation K2 geringere Durchsetzbarkeit der Variation K1 ist zurückzuführen auf die Zu-

ständigkeit der Heimatsbehörde für alle - auch die sich in den Drittmärkten auswirkenden - Verhaltensweisen in-
ländischer Unternehmen. Die Heimatsbehörde kann folglich kaum allen Fällen nachgehen, für die sie zuständig 
ist. Auch gibt es hierfür aus ihrer Sicht kaum rationale Gründe. Die Variation I0, die den Fall IVc des Auswir-
kungsprinzips abbildet - also das Szenario der Durchsetzung der Wettbewerbsregeln des Ausgangsstandorts ei-
ner Verhaltensweise durch die Wettbewerbsbehörde der Auswirkungsjurisdiktion – leidet immer an dem Prob-
lem der schwierigen Durchsetzung des einheimischen Wettbewerbsrechts gegenüber von ausländischen Unter-
nehmen. Dies ist bei der Inländerprinzipvariation K1nicht der Fall, denn hier werden die (in- oder ausländische) 
Wettbewerbsregeln immer von der Heimatsbehörde der Unternehmen durchgesetzt. Folglich ist die Variation K1  
unterhalb von K2 und oberhalb von I0 zu positionieren.  

1087 Vgl. Fn. 677. 
1088 Da die Variation K2 dem um positive comity ergänzten Auswirkungsprinzip entspricht, entspricht ihre Ergän-

zung um die Mindeststandards (K3) der Auswirkungsprinzip-Variation I2 und ist auch an ihrer Stele in den Abbil-
dungen 26a-b zu platzieren. Die Variation K3 sollte nicht mit der Variation E1 verwechselt werden, die die Kom-
bination des Inländerprinzips mit den Mindeststandards abbildet. Vielmehr ist K3 als eine zu der Variation E1 im 
WdW-Typ III analoge Variation zu verstehen. Auch ist zu beachten, dass die Ergänzung des Standortnutzerprin-
zips um die Anwendung des Auslandsrechts an Standortnutzer, deren Verhalten sich im Ausland auswirkt (siehe 
Fall IIIb der Abbildung 24), eine Analogie zur Variation E2 darstellt. Wie bei reinem Auswirkungsprinzip wer-
den auch bei dieser Standortnutzerprinzipergänzung die Wettbewerbsregeln des Auswirkungsstandortes herange-
zogen. Im Gegensatz zum reinen Auswirkungsprinzip werden hier die Wettbewerbsregeln jedoch nicht von der 
Wettbewerbsbehörde des Auswirkungsstandortes, sondern derjenigen des Ausgangsstandortes der Verhaltens-
weise durchgesetzt. Die Regeldurchsetzung ist hier folglich effektiver als bei reinem Auswirkungsprinzip. Auf 
Basis dieser Überlegung liessen sich die Abbildungen 26a-b um die Variation des Standortnutzerprinzips mit 
Auslandsrechtanwendung ergänzen. Da diese Variation jedoch mit einer standortunabhängigen Wettbewerbs-
rechtnutzung einhergeht und deswegen nicht zum Einsatz im WdW-Typ III geeignet ist, soll darauf verzichtet 
werden.  
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wissen Grad harmonisierten - einheimischen Wettbewerbsregeln gegenüber Nutzern aller Stand-

orte durch eine überjurisdiktionelle Kontroll- und Sanktionsinstanz sicherstellt.1089  

Eine solche Ergänzung um die supranationale Instanz, die die Beachtung des Nichtdiskriminie-

rungsgebots überwacht, wäre bei der Variation noch wichtiger, um unerwünschte Verhaltens-

weisen in Form strategischer Wettbewerbspolitik einzuschränken. Denn unharmonisierte Regeln 

lassen – im Vergleich zu den Mindeststandards – viel mehr Spielräume für eine solche Politik 

offen. Diese als  zu bezeichnende Kombination aus  und dem durch eine supranationale 

Instanz durchzusetzenden Nichtdiskriminierungsgebot wäre in den Abbildungen 26a-b an Stelle 

von  zu positionieren (da sie der Kombination aus und dem Nichtdiskriminierungsgebot 

entspricht), während  (als Kombination von  und dem Nichtdiskriminierungsgebot) die 

Position  überlappen würde.  

Nicht zuletzt ginge auch hier die Ergänzung (ob nun von der - oder -Variation des Stand-

ortnutzerprinzips) um die Prinzipien der advanced positive comity (zu bezeichnen mit 1090) 

mit einer höheren internationalen Regelintegrität als  wie auch  einher, da so die Parallel-

zuständigkeiten verringert werden können; folglich wäre diese Ergänzung in der Abbildung   

26a-b oberhalb von diesen Variationen zu platzieren. 

 

                                                 
1089 Die gilt auch für die Ergänzung der Variation K1 um die Mindeststandards. Denn infolge der Mindeststandards 

würden die unterschiedlichen nationalen Wettbewerbsrechte, die hier die Heimatwettbewerbsbehörden auf das 
Verhalten inländischer Unternehmen in unterschiedlichen Drittmärkten anwenden, einen gemeinsamen Mindest-
nenner aufweisen. Dadurch könnte ihre effektivere Durchsetzung durch die Behörden sichergestellt werden. 
Weil hier ohne weitere überjurisdiktionell organisierte Kontrolle eine strategische Anwendung teilharmonisierter 
Regeln jedoch nicht auszuschließen wäre, würde sich die Regelintegrität infolge der Ergänzung um eine solche 
Kontrollinstanz weiter erhöhen. Die entsprechende Kombination aus K1, den Mindeststandards und dem Nicht-
diskriminierungsgebot (die in den Abbildungen 26a-b nicht einzuzeichnen ist) wäre zwischen die Variationen F1 
und F 2 des WdW-Typs II zu platzieren, da sie einer Kombination des Inläderprinzips mit Auslandsrechtanwen-
dung bei Drittmärktewirkung von Verhaltensweisen inländischer Akteure (F2), mit Mindeststandards und mit ei-
ner supranationalen Kontrollinstanz (F1) entspricht.  

1090 Die Ergänzung der Variaton K5 um die Advanced-positive-comity-Prinzipien wäre im Hinblick auf die Regelin-
tegrität der Ergänzung der Variation K4 um die gleichen Prinzipien überlegen. Dies folgt automatisch aus der Be-
ziehung zwischen den Variationen K2 und K3. Aus Gründen der Übersichtlichkeit soll hier jedoch zwischen den 
beiden Ergänzungen nicht unterschieden werden. Vielmehr ist die Variation K6 je nach Bedarf als die Kombina-
tion von K4 und der advanced positive comity, oder aber von K5 und der advanced positive comity auszulegen. 
Ohne dass hierauf explizit hingewiesen wurde, wurde diese Vorgehensweise auch schon bei den Ausfürhungen 
zu den Variationen des Auswirkungsprinzips im WdW-Typ III gewählt. Hier wurde die Variation I5 automatisch 
als eine Ergänzung von I4 um die advanced positive comity angesehen. Denn die Ergänzung der Variation I3 um 
die advanced positive comity würde von der Regelintegrität her sowieso schlechter abschneiden und ihre Berück-
sichtigung als gesonderte Variation zu keinen zusätzlichen Erkenntnissen führen.  

 



 331

Während im Rahmen des WdW-Typs II hinsichtlich der internationalen Regelintegrität die In-

länderprinzipvariation  derjenigen des Auswirkungsprinzips  vorzuziehen war, nähern 

sich die Prinzipien im WdW-Typ III – bezogen auf die Wahrscheinlichkeit der Begründung von 

Parallelzuständigkeiten und somit auch bezogen auf die Regelintegrität der um das Konzept der 

Leitjurisdiktion ergänzten Variationen – an. Dies lässt sich in erster Linie auf den Aspekt des 

Prinzipdesigns wie auch auf die zugrunde liegenden Mobilitätsannahmen zurückführen.  

Das Inländerprinzip begründet im WdW-Typ II wesentlich weniger Parallelverfahren als das 

Auswirkungsprinzip. Dies liegt an dem Design des Inländerprinzips (Verfahrenskompetenzzu-

ordnung an die Ausgangsjurisdiktion bei gleichzeitiger Beachtung der Tatsache, dass in der Re-

gel die Anzahl der von einer Verhaltensweise betroffenen Standorte die Zahl ihrer Ausgangs-

standorte übersteigt). Auch bewirkt die Annahme ausschließlicher Gütermobilität im WdW-Typ 

II, dass ein bedeutender Teil der zu behandelnden Tatbestände auf eine einzige Jurisdiktion zu-

rückgeht. Die dem WdW-Typ III zugrunde liegenden Annahmen internationaler Güter- als auch 

Faktormobilität eröffnen dagegen die Möglichkeit, dass inländische Unternehmen an vielen aus-

ländischen Standorten zusammen mit ausländischen Unternehmen agieren und hierbei Dritt-

marktwirkungen erzeugen- Auch können hier grundsätzlich einzelne Verhaltensweisen auf meh-

rere Ausgangsstandorte zurückgeführt werden. Das im WdW-Typ III zulässige Design des Inlän-

derprinzips (in Form der Fälle II und III der Abbildung 24) resultiert dann in spürbar umfangrei-

cheren Parallelzuständigkeiten, als dies im WdW-Typ II der Fall war. Dagegen reduziert sich im 

WdW-Typ III die Parallelverfahrensanfälligkeit des Auswirkungsprinzips im Vergleich zu 

WdW-Typ II, zumindest für das Design in Form des Falls IVb der Abbildung 241091 Deswegen 

erscheint es nicht überraschend, dass im WdW-Typ III die um den Gedanken der Leitjurisdiktion 

ergänzten Variationen des Inländer- () und des Auswirkungsprinzips ( ) in der Abbildung 

26a-b die gleiche Position einnehmen.  

Insgesamt sind somit die institutionellen Ergänzungen der für den WdW-Typ III relevanten In-

länderprinzipvariationen genauso wie diejenige des reinen Inländerprinzips im WdW-Typ II ent-

lang der rosa Linie positioniert; dies verdeutlicht eine bessere Erfassung unerwünschter privater 

und jurisdiktioneller Verhaltensweisen (und somit auch zunehmende Zentralisierungstendenzen 

und schrittweise Verringerung der WdW-Intensität).  

                                                 
1091 Vergleicht man die im WdW-Typ III zulässigen Variationen des Inländer- und Auswirkungsprinzips im Hin-

blick auf die Begründung von Parallelzuständigkeiten untereinander, so ist bei dem Auswirkungsprinzip die dem 
Fall IVc zuzuordnende Variation schlechter zu bewerten, als die Variation des Falls IVb. Beim Inländerprinzip 
schneidet die dem Fall II zuzuordnende Variation schlechter als die des Falls III ab.  
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Für die weiteren Ausführungen zu den Lernprozessen und zur politischen Durchsetzbarkeit und 

Stabilität dieser Kompetenzzuordnungsregel im WdW-Typ III erweist sich weiter die Tatsache 

von Bedeutung, dass viele Positionen in Abbildungen 26a-b mit denjenigen des Auswirkungs-

prinzips übereinstimmen. So kann hier nicht nur auf die Ausführungen zum Auswirkungsprinzip 

zurückgegriffen werden, sondern es können auch konkrete Ausführungen zum Auswirkungsprin-

zip für das Inländerprinzip übernommen werden. 

Abbildung 26a-b: Ergänzung der Abbildungen 25a-b um die Variationen des INLÄNDERPRINZIPS 

 
Quelle: Eigene Modifikation der Abbildungen von Budzinski (2002a), S. 487 und Mitschke (2008), S. 54. 

Obwohl bei den Variationen des Inländerprinzips ausländische Wettbewerbsbehörden ihre Wett-

bewerbsregeln nicht auf Verhaltensweisen inländischer Unternehmen anwenden, bestehen hier 

dennoch infolge der Vielfalt dezentral organisierter nationaler Wettbewerbspolitiken Anreize 

zum parallelen Experimentieren mit unterschiedlichen Wettbewerbsregeln und –strategien. Denn 

zum einen ist bei den Variationen nach Fall II der Abbildung 24 eine Anwendung ausländischer 

Wettbewerbsregeln auf inländische Unternehmen durch die inländische Wettbewerbsbehörde 

denkbar, und somit erscheint ein entsprechendes Interesse dieser Behörde an den Informationen 

zur konkreten Ausgestaltung jener Regeln begründet. Zum anderen agieren bei den Variationen 

des Standortnutzerprinzips am inländischen Standort auch Unternehmen, deren Entscheidung, 

sich hier anzusiedeln, wesentlich von den wettbewerbspolitischen Umständen eines anderen 

Standortes beeinflusst bzw. mitbestimmt wurde. Folglich erscheinen die Kenntnisse über die 

konkrete Ausgestaltung entsprechender ausländischer Wettbewerbsregeln von wesentlicher Be-

deutung für die Einschätzung der Wettbewerbsverhältnisse am eigenen Standort. 
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Die Lern- und Imitationsprozesse, die aus derart motivierten vergleichenden Rechtsanalysen re-

sultieren, können genauso wie beim Auswirkungsprinzip zum Erlernen unerwünschter Verhal-

tensweisen führen. Auch können interjurisdiktionelle Konflikte mit sehr hohen Lernkosten ein-

hergehen. Diese Konflikte sind bei der Kompetenzkonstellation des Inländerprinzips in Verbin-

dung mit der Tatsache, dass ausländische Unternehmen am Standort einer inländischen Wettbe-

werbsbehörde aktiv agieren, mehr oder weniger programmiert. Daher müssen die Ausgangsva-

riationen um institutionelle Arrangements, die eine derartige Entwicklung der Lernprozesse ver-

meiden, erweitert werden.  

Die hier erlernbaren Formen unerwünschter Verhaltensweisen bestehen – wie beim Auswir-

kungsprinzip – insbesondere in der diskriminierenden Auslegung des inländischen Wettbewerbs-

rechts bzw. der strategischen Nichtanwendung ausländischer Regeln durch die inländische Wett-

bewerbsbehörde. Daher ist die Ergänzung der Ausgangsvariationen des Inländerprinzips um eine 

übergeordnete, die Einhaltung des Nichtdiskriminierungsgebots kontrollierende Instanz im 

WdW-Typ III hinsichtlich ihrer Auswirkung auf die Lernprozesse genauso zu beurteilen wie 

beim Auswirkungsprinzip. 

Gleiches gilt bezüglich der Einschätzung des Instruments der Mindeststandards. Denn jene sor-

gen – analog zu ihrer positiven Wirkung auf die Systemlernfähigkeit beim Auswirkungsprinzip 

infolge der Sicherstellung seiner häufigeren Anwendbarkeit – auch bei den Variationen des In-

länderprinzips für eine bessere Anwendbarkeit (Stichwort: materielle Reziprozität und politische 

Akzeptanz) und somit häufiger stattfindende vergleichende Analysen und Lernprozesse, wäh-

rend ihre lernhindernden Effekte weiterhin bestehen bleiben. 

Die Variation  des Auswirkungsprinzips stimmt bezüglich der Behörde, die die Verfahrens-

kompetenz besitzt, und des anzuwendenden Rechts mit der Variation  überein. Folglich ent-

sprechen sich deren Ergänzungen um den Leitjurisdiktionsgedanken. Daher erscheint es nicht 

verwunderlich, dass auch die Implikationen jener Ergänzungen für die Lernprozesse die gleichen 

sind. 

Darüber hinaus schneidet die an Fall II der Abbildung 24 angelehnte Variation des Inländerprin-

zips mit Leitjurisdiktion besser ab als die an den Fall IVc der Abbildung 24 angelehnte Auswir-

kungsprinzipvariation: Bei der erstgenannten ist die Gefahr einer Verengung des Leitjurisdikti-

onsmarktes sehr gering. Denn die Leitjurisdiktion wird hier aus der – mit jeder konkreten Ver-

haltensweise stark variierenden – Menge der Heimatjurisdiktionen von Unternehmen unter-

schiedlicher Herkunft bestimmt, die an einzelnen Standorten zusammenarbeiten und hierbei 

Drittmarktwirkungen verursachen. Hingegen erscheint jene Gefahr bei der zweitgenannten Va-
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riation relativ wahrscheinlich, da hier die Leitjurisdiktion aus der Menge der von einer Verhal-

tensweise betroffenen Jurisdiktionen bestimmt wird. 

Schließlich ist noch zu beachten, dass die an den Fall II der Abbildung 24 angelehnte Inländer-

prinzipvariation mit Leitjurisdiktion derjenigen des Standortnutzerprinzips mit Leitjurisdiktion 

im Hinblick auf die Lernprozesse unterlegen ist. Denn aufgrund von vergleichsweise vielen be-

gründeten Parallelverfahren können hier die positiven (Lern-)Wirkungen einer durch die interna-

tionale Kontrollinstanz bestimmten Leitjurisdiktion (bestehend vor allem in Form von Transpa-

renzerhöhung wie auch der Erhöhung von „comparative performances“ der Behörden) nicht so 

stark zum Ausdruck kommen wie beim Standortnutzerprinzip.1092 

Betrachtet man abschließend die Fähigkeit zur Generierung und Erhaltung von Wissen, lässt sich 

zu den Inländerprinzipvariationen des WdW-Typs III Folgendes konstatieren: Entsprechend den 

Schlussfolgerungen zum Auswirkungsprinzip, das, wie bereits mehrmals betont, im WdW-Typ 

III eine große Nähe zu den Inländerprinzipvariationen aufweist, kann auch hier die Existenz wis-

sensgenerierender Lernprozesse garantiert und somit die Wirkung des WdWs als ein Entde-

ckungsverfahren sichergestellt werden. 

Zur Frage der politischen Durchsetzbarkeit und Stabilität eines auf den hier diskutierten Inlän-

derprinzipvariationen basierenden Systems internationaler Wettbewerbspolitik ist zu betonen, 

dass die Durchsetzung des Inländerprinzips bereits im WdW-Typ II mit vergleichsweise hohen 

Anforderungen an die Abgabebereitschaft politischer Kompetenzen einherging. Aus diesem 

Grund sollten die Variationen des Inländerprinzips im WdW-Typ II den Variationen des Auswir-

kungsprinzips - die unter dem Aspekt der internationalen Regelkonsistenz wie auch der System-

lernfähigkeit „rather similar“1093 wirken, jedoch politisch einfacher durchsetzbar sind - unterge-

ordnet werden. Konkret sollten die Variationen des Inländerprinzips nur zur Handhabung solcher 

Tatbestände herangezogen werden, bei denen auf diese Art und Weise eine wesentliche Verbes-

serung im Hinblick auf die internationale Regelkonsistenz herbeigeführt werden könnte (vgl. ins-

besondere das Stichwort der zur Wettbewerbsordnung des Auswirkungsstaates „subsidiären Gel-

tung der Wettbewerbsordnung des Veranlassungsstaates“, Fn. 633).  

Hingegen gleichen sich im WdW-Typ III vor dem Hintergrund der standortabhängigen Nutzung 

des Wettbewerbsrechts die Anforderungen an die zur Durchsetzung beider Prinzipien notwendi-

ge Bereitschaft zur Abgabe politischer Kompetenzen derart an, dass hier eine auf dem Kriterium 

politischer Durchsetzbarkeit basierende Unterscheidung zwischen den Prinzipien nicht mehr 

sinnvoll erscheint. Vielmehr gilt es, den konkreten Kombinationen aus zuständiger Behörde, an-

                                                 
1092 Budzinski (2008), S. 206. 
1093 Budzinski (2008), S. 191.  
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zuwendendem Recht wie auch den Voraussetzungen für ihr Zustandekommen1094, für welche die 

jeweiligen Prinzipvariationen stehen, durch eine grundsätzlich gleichberechtigte Anwendung, die 

aber an die Eigenschaften der konkreten Tatbestände angepasst ist, Rechnung zu tragen. 

Ähnlich den bereits zum WdW-Typ II ausgeführten Überlegungen könnten auch hier solche Tat-

bestände durch Heranziehung der Auswirkungsprinzipvariationen bekämpft werden, über deren 

wettbewerbspolitische Handhabung man sich international relativ einig ist (beispielsweise in 

Form von materiell rechtlich gleich ausgestalteten nationalen Wettbewerbsrechten) und die somit 

eine Verfahrenskompetenzübertragung im Sinne der positive comity zulassen würden. Bei der 

Behandlung von internationalen Zusammenschlüssen (als typischen Sachverhalten mit noch im-

mer auseinanderfallenden nationalen Regelungen wie auch „ausgeprägten Entscheidungsspiel-

räumen und […] industriepolitischer Relevanz“1095) hingegen wäre in erster Linie das Ausgangs-

standortrecht von der zugehörigen Wettbewerbsbehörde (bzw. das Wettbewerbsrecht des Aus-

wirkungsstandortes nur subsidiär dazu) anzuwenden.1096 

Obwohl vor dem Hintergrund dieser Überlegungen eine Einzelfallabwägung zwischen den Prin-

zipien zu befürworten wäre, käme eine Nichtfestlegung einer völlig unkoordinierten Situation 

nationaler Wettbewerbspolitiken gleich. Daher müsste bei der Wahl des Prinzips nach einem 

Kompromiss im Sinne der Rechtssicherheit bei gleichzeitig ausreichender Flexibilität gesucht 

werden. Der Kompromiss könnte beispielsweise in einer übergeordneten Instanz bestehen, die 

zur Entscheidung der Frage nach der Wahl des Prinzips bei jedem grenzüberschreitenden Tatbe-

stand heranzuziehen wäre,1097 oder in einer Festlegung von Tatbestandsgruppen, auf welche die 

jeweils konkrete Kompetenzaufteilungsregel anzuwenden wäre. 

                                                 
1094 So sind beim Auswirkungsprinzip mit positive comity die zuständige Wettbewerbsbehörde (des Ausgangsstand-

ortes) wie auch das anzuwendende Wettbewerbsrecht (des Ausgangsstandortes) mit der zuständigen Behörde 
und dem anzuwendenden Recht beim Standortnutzerprinzip identisch. Während aber für ihr Zustandekommen 
eine Verfahrenskompetenzübertragung notwendig erscheint, die an die Bedingung geknüpft ist, dass der konkre-
te Tatbestand das Wettbewerbsrecht des Auswirkungs- als auch des Ausgangsstandortes verletzt, ist die Zustän-
digkeit der Ausgangsjurisdiktion beim Standortnutzerprinzip automatisch gegeben. 

1095 Bläsing (2004), S. 332. 
1096 Den Tatbeständen, bei denen nicht von der Bereitschaft zur Verfahrenskompetenzabgabe der Auswirkungsjuris-

diktion an die Ausgangsjurisdiktion im Rahmen der positive comity auszugehen ist – beispielsweise aufgrund 
von Uneinigkeit über die wettbewerbspolitische Behandlung konkreter Tatbestände – soll also das Inländerprin-
zip zugrunde gelegt werden. Denn dieses führt eine solche Kompetenzaufteilung automatisch herbei.  

1097 Klauß (2008), S. 473 ff. sieht bei seinem Ansatz einer Aufsicht über ein gemeinsames Wettbewerbsgebiet an 
dieser Stelle vor, dass - analog zu obigen Ausführungen - alle teilnehmenden Staaten „auf Grundlage des Aus-
wirkungs-, Territorialitäts- oder Personalitätsprinzips [...über] Kompetenz [...] zum Aufgreifen von Wettbe-
werbsverfahren“ verfügen und im Falle von Parallelzuständigkeiten die Verfahrenszuständigkeit grundsätzlich 
der Behörde des Staaten zufällt, der als erster „ein Wettbewerbsverfahren eingeleitet und eine Notifizierung an 
die übrigen teilnehmenden Staaten gerichtet [hat]“. Welche Kompetenzaufteilung (nach welchem Prinzip) also 
letztendlich wann zustande kommt, wird bei dem Ansatz von Klauß nach der Schnelligkeit der Verfahrenseinlei-
tung entschieden, wobei beim Interesse an der Entscheidungszuständigkeit durch andere Behörden die erstmalig 
verfahrensführende Behörde durch Konsultationen auch zur Übergabe dieser Zuständigkeit gezwungen werden 
kann. Somit kann dieser Ansatz als eine mögliche Form der oben beschriebenen Alternative mit einer internatio-
nalen Kontrollinstanz angesehen werden.  
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Unabhängig von der konkreten Ausgestaltung eines solchen Kompromisses und der hiermit ein-

hergehenden Form der Anwendungsregeln der Auswirkungs- und Inländerprinzipvariationen ist 

für diese im WdW-Typ III von viel höheren Anforderungen an die politische Kompetenzabgabe-

bereitschaft als im WdW-Typ II auszugehen. Gründe sind der viel unmittelbarer (als ausschließ-

licher Außenhandel) wirkende Transmissionskanal der internationalen Faktorströme und die 

hiermit verbundene Notwendigkeit von komplexeren Designs der Kompetenzaufteilungsregeln. 

Dies erweist sich vor dem Hintergrund der politischen Durchsetzbarkeit jedoch als problema-

tisch. Denn das Inländerprinzip wird – als ein rein theoretisches Konzept – bisher nicht in der 

Realität angewandt und die im WdW-Typ III relevanten Auswirkungsprinzipvariationen werden 

in der Praxis kaum durchgesetzt, trotz ihrer „zunehmenden Verankerung […] in Kooperations-

verträgen [und] spezielle[n] Zusatzabkommen“.1098 

Ein an dieser Stelle aufgreifbarer weiterführender Gedanke würde darin bestehen, dass sich die 

Auswirkungs- und Inländerprinzipansätze im WdW-Typ III – infolge der vergleichsweise hohen 

Anforderungen an die politische Kompetenzabgabebereitschaft – viel stärker als im WdW-Typ II 

an die Interstate-trade/commerce-Klauseln annähern. Diese erzeugen vor allem vertikale Kom-

petenzstrukturen und gehen aufgrund der von ihnen vorausgesetzten Existenz einer übergeordne-

ten Ebene mit vergleichsweise hohen Anforderungen an die Abgabe nationaler politischer Kom-

petenzen einher.1099 Bedenkt man weiter, dass solche vertikalen Kompetenzabgrenzungssysteme 

in der Realität beobachtbar sind, liegt folglich die Frage nahe, inwiefern im WdW-Typ III mögli-

cherweise nicht gerade solche Systeme langfristig mehr Potenzial in Bezug auf ihre politische 

Durchsetzbarkeit besitzen als die relevanten Variationen des Inländer- und Auswirkungsprinzips.  

Eine solche Fragestellung kann erst nach Analyse der Interstate-trade/commerce-Klauseln im 

WdW-Typ III behandelt werden.  

 

 

 

 

                                                 
1098 Baetge (2009), S. 396.  
1099 Die Höhe der Anforderungen an die politische Kompetenzabgabebereitschaft fürs Zustandekommen von konk-

reten Auswirkungs- und Inländerprinzipvariationen (C2 und F3) und den Interstate-trade/commerce–Regeln wur-
de bereits im WdW-Typ II als relativ ähnlich beschrieben. Im WdW-Typ III ist also von einer noch stärkeren 
Annäherung auszugehen.  
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3.3.2.3.3. USW- und X-Plus-Regel 

Ausgangspunkt der Betrachtung sind analog zum WdW-Typ II die (mit  bezeichneten) Posi-

tionen des „complex multi-level systems of competition laws“ der Abbildung 20b und der „mehr-

stufige[n] internationale[n] Wettbewerbsordnung“ der Abbildung 20a. Die Entstehung dieser 

Positionen resultiert aus der Kompetenzaufteilung nach den Interstate-trade/commerce-Klauseln, 

während deren Platzierung in Abbildung 20a-b die - im Vergleich zu den Ausgangsvariationen 

der bisher besprochenen Kompetenzaufteilungsregeln – wesentlich höhere internationale Konsis-

tenz nationaler Regeln, als auch die erheblich höhere Zentralität bei den Interstate-trade/com-

merce-Klauseln widerspiegelt. 

Wie bei der Positionierung einzelner Inländer- und Auswirkungsprinzipvariationen des WdW-

Typs III in die Abbildungen 26a-b ist auch hier zu berücksichtigen, dass aufgrund der notwendi-

gen Sicherstellung einer standortabhängigen Wettbewerbsrechtnutzung nicht alle im WdW-Typ 

II identifizierten Variationen der Klauseln auch im WdW-Typ III zur Kanalisierung der Verhal-

tensweisen in die gewünschte Richtung heranziehbar sind.  

So erfordert bereits die Ausgangsposition  vor dem Hintergrund der Bedenken, die zur Frage 

der Rule-making-Kompetenz der übergeordneten Ebene vorgebracht wurden, eine neue Interpre-

tation: Im WdW-Typ III ist diese Position zu definieren als eine (in der Abbildung 27a-b mit  

zu bezeichnende) Kombination einer übergeordneten Wettbewerbsbehörde, die bei ihrem Tätig-

werden nationale Wettbewerbsregeln heranzieht, und untergeordneten (nationalen) Wettbe-

werbsbehörden, die ausschließlich nationale Wettbewerbsregeln durchsetzen.1100 

Das Kriterium für das Tätigwerden der über- bzw. untergeordneten Ebene kann dabei einer Um-

satzschwelle genauso wie einer Zahl von untergeordneten Jurisdiktionen entsprechen, die bei-

spielsweise bei unterstellter Existenz des Auswirkungsprinzips gegen den konkreten Tatbestand 

                                                 
1100 Die Variation M würde der Variation G nur dann entsprechen, wenn die übergeordnete Ebene über eine Rule-

making-Kompetenz verfügen würde. Dies wäre nach Fn. 1072 denkbar, wenn das übergeordnete Recht als ein 
regionaler Standortfaktor aufzufassen wäre. Da aufgrund der hohen Anforderungen an die politische Bereitschaft 
zur Kompetenzabgabe die wettbewerbspolitischen Mehrebenensysteme in der Realität einen regionalen (und 
nicht globalen) Charakter aufweisen, soll die Alternative einer Kombination aus übergeordneter, das regionale 
Wettbewerbsrecht anwendender und den untergeordneten, nationale Wettbewerbsregeln anwendenden Behörden 
weiterhin in die Überlegungen einbezogen werden. Zur Abgrenzung einer solchen Kombination zur Variation M, 
wie auch zur Signalisierung dessen, dass sie anders als die Variation G des WdW-Typs II ausgestaltet werden 
müsste – indem das übergeordnete Wettbewerbsrecht, um seine Standortfaktoreigenschaft beizubehalten, nur auf 
die aus dem regionalen Binnenmarkt ausgehenden, sich in anderen regionalen Systemen auswirkenden Tatbes-
tände anzuwenden wäre - soll sie mit N bezeichnet werden. M geht aufgrund des fehlenden übergeordneten 
Wettbewerbsrechts mit geringeren Anforderungen an die Zentralität gewisser Kompetenzen einher als G. Des-
wegen ist M in der Abbildung 27b unterhalb von G anzusiedeln. N, wäre als eine – zwar mit einem anderen 
Kompetenzabgrenzungskriterium ausgestattete, aber dennoch – Gedankenanalogie zu G im WdW-Typ III in den 
Abbildungen 28a-b an Stelle von G zu positionieren.  

 
 



 338

ein Verfahren einleiten würden bzw. bereits eingeleitet haben. Folglich könnte  als eine Aus-

gangsvariation der USW- als auch der X-Plus-Regel aufgefasst werden. Im Gegensatz zu WdW-

Typ II, wo zwischen und  als entsprechenden Ausgangsvariationen der Klauseln unter-

schieden wurde, weil  im Gegensatz zur  die Einschränkung des direkten privaten forum 

shoppings  erlaubte, gehen nämlich im WdW-Typ III die Ausgangsvariationen der beiden Regeln 

mit vergleichbar starken vertikalen Kompetenzmissallokationen wie auch mit vergleichbar hoher 

internationaler Regelintegrität einher. 

Derartige Kompetenzmissallokationen schaffen Spielräume für shopping for jurisdiction, also 

das strategische Verhalten privater Akteure, und Anreize für strategisches jurisdiktionelles Ver-

halten. Letzteres kann in Form von strategischer Verfahrenseinleitung bzw. Nichteinleitung im 

Fall der X-Plus-Regel bestehen, oder in Form einer nicht kohärenten Anwendung einzelner na-

tionaler Regeln durch die Behörden untergeordneter wie auch übergeordneter Ebene im Fall der 

USW-Regel. Deshalb ist von den weiterführenden institutionellen Ergänzungen der Ausgangsva-

riation , die derartige Tendenzen verringern, eine Erhöhung der internationalen Regelintegri-

tät zu erwarten. 

Obwohl die direkten privaten Anreize zum shopping for jurisdiction bei der Variation  grund-

sätzlich schwächer ausfallen als bei der Variation,1101 würde ihre Ergänzung um materiell-

rechtliche, von den einzelnen nationalen Rechten zu erfüllende Mindeststandards im Fall der 

USW-Regel zu höherer Regelintegrität führen. Denn hierdurch könnten die Anreize der Unter-

nehmen verringert werden, die Umsatzausgestaltung ihres Vorhabens an die Zuständigkeit eines 

konkreten nationalen Rechts anzupassen. Diese Anreize sind vor allem auf materiell- bzw. ver-

fahrensrechtliche Unterschiede nationaler Regeln zurückzuführen (vgl. die analoge Argumenta-

tion aus dem WdW-Typ II in Fn. 702). Die entsprechende Variation wäre in der Abbildung 27b 

mit  zu bezeichnen und unterhalb der (sowie gleichzeitig zwischen den) Variationen  und 

 des WdW-Typs II zu platzieren.1102 

                                                 
1101 Dies lässt sich darauf zurückführen, dass hier unabhängig davon, in welche Zuständigkeit die grenzüberschrei-

tenden Tatbestände fallen würden, jene immer nach nationalen Regeln zu behandeln wären. Dagegen wären bei 
der Variation G je nach Zuständigkeit entweder die Regeln der übergeordneten oder die nationalen Regeln he-
ranzuziehen. Bei der Variation M haben die Unternehmen bei der Umsatzausgestaltung ihres Vorhabens entspre-
chend erwünschter Zuständigkeit also nicht mehr (wie bei G) die Wahl zwischen der übergeordneten Zuständig-
keit mit übergeordnetem Recht oder der untergeordneten Zuständigkeit mit mehreren denkbaren nationalen 
Rechten, sondern nur noch zwischen mehreren nationalen Wettbewerbsrechten.  

1102 Die USW-Regel-Variationen G1 und G2 können in der Form, in der sie im WdW-Typ II bestehen, im WdW-Typ 
III nicht herangezogen werden, wenn die standortabhängige Wettbewerbsrechtnutzung sicherzustellen wäre. Sie 
(hier konkret G2) erfüllen im Modellrahmen des WdW-Typs II jedoch die gleiche Funktion wie die Variation M1 
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Die Erhöhung der Regelintegrität der X-Plus-Regel infolge der Ergänzung ihrer Ausgangsvaria-

tion um die Mindeststandards würde weiter aus der verbesserten Signalwirkung der realisierten 

X-Werte bezüglich grenzüberschreitender Effekte resultieren. So könnte die Realisierung von 

denjenigen X-Werten abgeschwächt werden, die von den konkreten Jurisdiktionen - in denen 

                                                                                                                                                             
im WdW-Typ III. Denn G2 wie auch M1 dienen der Reduktion der Spielräume für privates strategisches Verhal-
ten in dem jeweiligen Modellrahmen. Aufgrund dieser Analogie und der hiermit einhergehenden ähnlichen Re-
gelintegrität bei beiden Variationen ist M1 in der Abbildung 27b zwischen G1 und G2 (bzw. in der Nähe von G2) 
zu positionieren. Weil M1 gleichzeitig aufgrund des fehlenden übergeordneten Wettbewerbsrechts mit geringeren 
Anforderungen an die Zentralität gewisser Kompetenzen als G1 und G2 einhergeht, ist sie in der Abbildung 27b 
unterhalb von G1 und G2 anzusiedeln. Den Hinweisen in Fn. 1100 Rechnung tragend, soll an dieser Stelle auch 
die Frage nach den institutionellen Ergänzungen der Ausgangsvariation N wie auch ihrer Positionierung in der 
Abbildung 27b beantwortet werden. Da bei diesem Szenario (vgl. Fn. 1100) das übergeordnete Wettbewerbs-
recht nur an die aus mehreren Jurisdiktionen eines regionalen Binnenmarktes ausgehenden und sich gleichzeitig 
in anderen regionalen Systemen auswirkenden Tatbestände anzuwenden ist (bzw. bei gleichzeitiger Wirkung auf 
den eigenen regionalen Binnenmarkt an diejenige Teile der Tatbestände, die sich im Ausland auswirken), sollte 
hier Anwendung des übergeordneten Rechts alleine in der Kompetenz der übergeordneten Behörde liegen. Weil 
die untergeordneten Wettbewerbsbehörden das übergeordnete Wettbewerbsrecht also nicht anwenden dürfen, 
gibt es keine an die Variation G1 des WdW-Typs II angelehnte institutionelle Ergänzung der Variation N. Viel-
mehr wäre hier eine an die Variation G2 des WdW-Typs II angelehnte N-Variation denkbar, indem die nationa-
len Rechte mit demjenigen der übergeordneten Ebene durch die Festlegung materiell- bzw. verfahrensrechtlicher 
Mindeststandards zu harmonisieren wären. Infolge hiervon würde auch die Standortfaktoreigenschaft des über-
geordneten Wettbewerbsrechts verstärkt werden. Bei der N-Variation - wie sie bisher besprochen wurde – erfolgt 
die vertikale Kompetenzzuordnung nicht nach dem gleichen Kriterium, wie bei den Variationen der X-Plus- und 
der USW-Regel. Während bei den Zweitgenannten die übergeordnete Kompetenz idealerweise durch den gren-
züberschreitenden Charakter eines Tatbestands begründet wird, ist bei der N-Variation die übergeordnete Ebene 
für diejenigen grenzüberschreitenden Tatbestände zuständig, die interregionale Effekte bewirken. In die Zustän-
digkeit der untergeordneten Ebene fallen dann alle weiteren, entweder ausschließliche Inlandswirkungen oder 
aber intraregionale Effekte aufweisenden Tatbestände. Folglich müssen die N-Variationen um konkrete X-Plus- 
bzw. USW-Regel-Elemente ergänzt werden, um überhaupt mit den bisher besprochenen Variationen vergleich-
bar zu sein. Eine solche Ergänzung kann erfolgen, indem beispielsweise eine Art X-Plus- Regel einzubauen wä-
re. X wäre dann als die Anzahl von Jurisdiktionen zu verstehen, ab der die übergeordnete Ebene bei Auswirkun-
gen der - aus diesen Jurisdiktionen hervorgehenden - Tatbestände in den anderen regionalen Systemen für jene 
Zuständigkeit übernehmen würde (im Falle ausschliesslicher interregionaler Auswirkungen). Genauso könnte X 
auch der Anzahl der Jurisdiktionen des Binnenmarktes entsprechen, die gegen einen Tatbestand, der sich nicht 
nur intra- sondern auch interregional auswirkt, ein Verfahren einleiten würden (wobei dann die übergeordnete 
Ebene nur für die ausserhalb des Binnenmarktes wirkenden Teile des Tatbestands Zuständigkeit zu übernehmen 
hätte). Eine Ergänzung um die USW-Regel wäre auch vorstellbar. Hierbei würden grenzüberschreitende Tatbes-
tände mit interregionaler Wirkung und einem oberhalb der vertikalen Umsatzschwelle liegenden Umsatzwert in 
die Zustädigkteit der übergeordneten Ebene fallen. Die unterhalb dieses Umsatzwertes liegenden Tatbestände 
würden weiter - unabhängig davon, ob sie sich ausschließlich intra- oder auch auch interregional auswirken - in 
die Zuständigkeit der untergeordneten Ebene fallen. Während die Vorstellung einer nach der X-Plus-Regel-
Ergänzung der N-Variation funktionierenden Kompetenzaufteilung insbesondere für den X-Wert von 3 gut um-
setzbar scheint, ist eine Kompetenzaufteilung nach der Ergänzung um die USW-Regel eher weniger sinnvoll. N1 

als eine um materiell- und/oder verfahrensrechtliche Mindeststandards ergänzte N-Variation wird deswegen also 
eher die X-Plus- als die USW-Regel beinhalten. Im Bereich untergeordneter Zuständigkeit könnte dagegen eine 
die USW-Regel einbeziehende Koordination der Zuständigkeiten denkbar sein. Weil das Handeln der über-
geordneten Wettbewerbsbehörde gegenüber von den übergeordneten Behörden anderer regionaler Räume strate-
gisch ausfallen könnte, würde die um das Gebot der Nichtdiskriminierung ergänzte Variation N1 (zu bezeichnen 
mit N2) - sofern die Einhaltung des Gebots durch die einzelnen Behörden durch eine Kontrollinstanz sicherge-
stellt werden könnte - mit einer höheren Regelintegrität einhergehen. Auch wäre N2 mit umfangreichen Zentrali-
tätsanforderungen verbunden. Inwiefern die Variation N2 tatsächlich politisch durchsetzbar wäre, bzw. wie sie in 
den Abbildungen 27a-b zu positionieren wäre, wird noch besprochen. Die Variation N1 wäre in der Abbildung 
27b der Position G2 des WdW-Typs II zuzuordnen, denn sie beinhaltet die gleichen Elemente (des übergeordne-
ten Rechts, das mit den Rechten der untergeordneten Ebene in einem Mindestmaß abgestimmt ist) wie G2. Somit 
wäre N1 automatisch auch oberhalb von M1 zu positionieren. Die Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die Zu-
ständigkeitskoordination im untergeordneten Bereich effektiv verläuft. Die nationalen Behörden sollten die 
grenzüberschreitenden Tatbestände mit intraregionalen Auswirkungen also ähnlich effektiv wie eine übergeord-
nete (ebenfalls ein nationales Recht heranziehende) Behörde handhaben können.  
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sich ein Tatbestand auswirkt - und folglich auch von der Ausgestaltung ihrer nationalen Wettbe-

werbsrechte stärker abhängig ist als von den eigentlichen grenzüberschreitenden Effekten.  

Weil diese Resultate auch durch eine Harmonisierung von Aufgreifkriterien und von verfahrens-

rechtlichen Aspekten konkreter Tatbestände in den einzelnen nationalen Wettbewerbsrechten er-

reicht werden könnten (und folglich keine Teilharmonisierung materiellrechtlicher nationaler 

Regelungen erfordern), gilt es hier zwischen diesen beiden institutionellen Ergänzungen der X-

Plus-Regel zu unterscheiden: Die Variation der X-Plus-Regel, die eine (Teil-)Harmonisierung 

materiellrechtlicher Regeln enthält (zu bezeichnen mit ), entspräche der Variation , da sich 

im WdW-Typ III die Ausgangsvariationen der USW- und der X-Plus-Regel entsprechen und fol-

glich auch ihre Ergänzung um materiellrechtliche Mindeststandards eine identische Variation 

hervorbringen muss. Dies würde sich gleichzeitig in einer sehr nahen Lage dieser Variation zu 

 äußern, also der um harmonisierte Aufgreifkriterien und andere verfahrensrechtliche Aspekte 

ergänzten Variation der X-Plus-Regel im WdW-Typ II.1103 

Hingegen wäre die Kombination der Ausgangsvariation der X-Plus-Regel mit den harmonisier-

ten Aufgreifkriterien und anderen verfahrensrechtlichen Aspekten, wie den Anmeldefristen und 

der Verfahrensdauer, hier bezeichnet mit , unterhalb der Variation  zu platzieren.1104 

In Anlehnung an die Vorgehensweise im WdW-Typ II soll bei den weiteren Ausführungen vor 

allem die zweitgenannte Variation beachtet werden, wohingegen die erste als eine Hilfskonstruk-

tion zur genaueren Positionierung von  in der Abbildung 27a-b zu verstehen ist.  

Unabhängig davon, ob die - oder -Variation dem WdW-Typ III zugrunde liegt, ist weiter 

die tatsächliche Einhaltung der in diesen beinhalteten (teil)harmonisierten Regeln durch die über-

geordnete Behörde als auch durch die Behörden der untergeordneten Ebene in Form von weite-

ren institutionellen Ergänzungen sicherzustellen, um neben privaten auch strategische jurisdik-

tionelle Verhaltensweisen (und somit ein Eröffnen neuer Kanäle für privates forum shopping) zu 

verhindern.  

Je nachdem, welcher Systemebene dabei die strategischen Absichten zugeschrieben werden, 

können die entsprechenden Verhaltensweisen unterschiedliche Formen aufweisen.1105 Die Ergän-

                                                 
1103 Die Variation H1 verfügt zwar über ein übergeordnetes Wettbewerbsrecht, so dass sie auch mit einer höheren 

Zentralität wettbewerbspolitischer Kompetenzen verbunden ist als die Variation M2a. Da die Variation M2a  

gleichzeitig über viel umfangreichere Mindeststandards verfügt, als dies bei der Variation H1der Fall ist, weisen 
die Variationen in der Abbildung 27b eine ähnliche Lage auf. 

1104 Dies folgt aus den höheren Anforderungen der Variation H1 an die Zentralität gewisser wettbewerbspolitischer 
Kompetenzen als im Fall von M2. Der Grund ist das bei der Variation H1 vorhandene übergeordnete Wettbe-
werbsrecht. 
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zung von  und  um eine notwendigerweise der übergeordneten Ebene zuzuweisende Kon-

trollinstanz1106 geht neben einer im Vergleich zu derjenigen von  und  höheren Regelin-

tegrität auch mit höheren Anforderungen an die Zentralität gewisser wettbewerbspolitischer 

Kompetenzen einher. Im Fall der X-Plus-Regel wäre diese Ergänzung in der Abbildung 27b 

links oberhalb von  zu platzieren und als  zu bezeichnen, im Fall der USW-Regel dagegen 

oberhalb von  zu positionieren und als  zu bezeichnen.1107 

 

                                                                                                                                                             
1105 Zum strategischen Verhalten übergeordneter Ebene vgl. Fn. 1074, zum strategischen Verhalten auf untergeord-

neter Ebene vgl. Fn. 1073 Wie beim WdW-Typ II gilt auch im WdW-Typ III, dass die X-Plus- als auch die 
USW-Regel bei der Behandlung von grenzüberschreitenden Fällen im gleichen Ausmaß die Möglichkeit des 
strategischen Verhaltens auf untergeordneter Ebene zulassen. Wie im WdW-Typ II kann also auch im WdW-Typ 
III die Regelintegrität der Interstate-trade/commerce-Klauseln durch die Koordination der Zuständigkeiten im 
untergeordneten Bereich erhöht werden. Diese Koordination wäre in in Anlehnung an die, dem untergeordneten 
Bereich der Klauseln von der Ausgestaltung her am nächsten liegenden Variationen I5 und K6 zu organisieren. 
Die Ähnlichkeit dieser Auswirkungs- und Inländerprinzipvariationen mit dem untergeordneten Bereich der 
USW- und der X-Plus-Regel folgt aus der in allen vier Ansätzen gegebenen Existenz einer übergeordneten In-
stanz, die die dezentral agierenden Behörden kontrolliert. Gemeinsam ist den Ansätzen auch die Existenz der 
Mindeststandards (bei der X-Plus–Regel verfahrensrechtliche, bei der M1-USW-Regel materiell rechtliche, und 
bei den Variationen I5 und K6 vor allem materiell rechtlicher Mindeststandards). Das durch die Variationen I5 

oder K6 auf der untergeordneten Ebene der X-Plus- und der USW-Regel herbeigeführte Kompetenzverweisungs-
system in Form einer Leitjurisdiktion resultiert idealerweise in einer Art one stop shop bei Nichterreichung der 
vertikalen X-Plus- bzw. Umsatzschwelle (vgl. auch Fn. 708). Dieser one stop shop geht mit höherer Regelinte-
grität der so ergänzten Variationen einher. Auch hier muss die Problematik der Bestimmung von Kriterien für 
die Geeignetheit einer Jurisdiktion, sich eines Falles anzunehmen, beachtet werden und durch die Heranziehung 
einer Kombination aus quanti- und qualitativen Kriterien minimiert werden. Die Hinweise in der Fn. 1102 be-
rücksichtigend, sollen hier auch die N-Variationen aufgegriffen werden. Diese erfordern auch eine Koordination 
der Zuständigkeiten im untergeordneten Bereich, denn Tatbestände, die sich ausschließlich innerhalb des eige-
nen regionalen Binnenmarktes auswirken bzw. neben den interregionalen Effekten auch intraregionale Effekte 
bewirken, können hier im untergeordneten Bereich zu Parallzuständigkeiten führen. Unter der Voraussetzung, 
dass die Behörde übergeordneter Ebene die Funktion der Kontrollinstanz bzw. wenn notwendig der Kompetenz-
Kompetenz übernimmt, würde auch hier die Ähnlichkeiten zu den Variationen I5 und K6 vorliegen. Die Organi-
sation des untergeordneten Bereichs der N-Variationen könnte folglich in Anlehnung an diese Variationen efol-
gen.  

1106 Aufbauend auf den Ausführungen zum WdW-Typ II ist bereits an dieser Stelle zu betonen, dass die Funktion 
der Kontrollinstanz nicht der übergeordneten Wettbewerbsbehörde zuzuordnen ist, sondern einer unabhängigen 
Institution der übergeordneten Ebene.  

1107 Die Position Variation M4 oberhalb von der Variation M3 soll in der Abbildung 27b signalisieren, dass die Varia-
tion M4 zwar mit gleich hoher Regelintegrität, jedoch aber höherer Zentralität als die Variation M3 einhergeht. 
Dies folgt daraus, dass die Variation M3 mit harmonisierten Aufgreifkriterien und verfahrensrechtlichen Aspek-
ten ausgestattet ist, wohingegen M4 materiell rechtliche Mindeststandards beinhaltet. Eine Ergänzung der Varia-
tionen M3 und M4 um eine (in Fn. 1105 beschriebene) Koordination der Zuständigkeiten im untergeordneten Be-
reich würde mit ihrer höheren Regelintegrität einhergehen. Analog zur Vorgehensweise im WdW-Typ II sollen 
solch ergänzte Variationen jedoch nicht in den Abbildungen 27a-b eingezeichnet werden. Die Ausführungen in 
Fn. 1102 aufgreifend, soll hier auch noch auf die Variation N2 eingegangen werden. Um überhaupt mit der Va-
riation G vergleichbar zu sein, muss die Variation N2 (im Gegensatz zu M3 und M4) Mechanismen zur Koordina-
tion der Zuständigkeit im untergeordneten Bereich enthalten (vgl. Fn. 1102). Im Gegensatz zu M3 und M4 ver-
fügt die Variation N2 zusätzlich über ein übergeordnetes Wettbewerbsrecht. Aus diesen Gründen wäre sie in der 
Abbildung 27b links oberhalb der Variation M4 zu platzieren. 
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Abbildung 27a-b: Ergänzung der Abbildungen 26a-b um die Variationen der USW- und der X-Plus-
Regel 

 
Quelle: Eigene Modifikation der Abbildungen von Budzinski (2002a), S. 487 und Mitschke (2008), S. 54. 

Hiermit sind die Ausführungen zur Positionierung einzelner institutioneller Variationen der 

USW- und X-Plus-Regel in den Abbildungen 27a-b abgeschlossen. Im Folgenden wird der Frage 

nach der Intensität der bei diesen Variationen bestehenden Lernprozesse nachgegangen. 

Lern- und Evolutionsfähigkeit des internationalen Systems der Wettbewerbspolitik bei Kompetenzab-

grenzung nach USW- und X-Plus-Regel  

 

Wie im WdW-Typ II folgen auch hier die einzelnen Variationen der Klauseln ausgehend von der 

Position , die mit vergleichsweise starken WdW-Einschränkungen einhergeht, einem Posi-

tionsmuster, das entlang der von Südosten in Richtung Nordwesten weisenden rosa Linie ver-

läuft. Daher kann im Weiteren, bei Beachtung der Eigenheiten des WdW-Typs III, auf die glei-

che Vorgehensweise wie im WdW-Typ II zurückgegriffen werden. Konkret soll also die System-

lernfähigkeit bei einzelnen Variationen anhand der Überprüfung der Beibehaltung von Spielräu-

men zum tatsächlichen Einsatz unterschiedlicher wettbewerbspolitischer Strategien untersucht 

werden. 

Analog hierzu soll an dieser Stelle zuerst die Situation aufgegriffen werden, in der eine lückenlo-

se Übertragung der Zuständigkeit für alle Tatbestände mit zwischenstaatlicher Dimension an die 

Wettbewerbsbehörde der übergeordneten Ebene gewährleistet werden könnte, so dass die natio-

nalen Behörden der untergeordneten Ebene ausschließlich für die Fälle, die alleinige Inlandswir-
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kung entfalten, zuständig wären.1108 Im WdW-Typ II konnten in einer solchen Situation keine 

Gründe für eine Interaktion von Wettbewerbsbehörden gefunden werden, die für das Zustande-

kommen von den – über Yardstick-Prozesse hinausgehenden - Lernprozessen notwendig ist. 

Dies träfe hingegen im WdW-Typ III selbst in einer solchen Situation nicht zu, da die übergeord-

nete Wettbewerbsbehörde aufgrund ihrer fehlenden Rule-making-Kompetenz immer auf ein kon-

kretes nationales Recht zurückgreifen müsste. Um für die Behandlung jedes einzelnen (grenz-

überschreitenden) Falles ein adäquates Wettbewerbsrecht zu finden, wäre die übergeordnete Be-

hörde dabei auf die Durchführung ständiger vergleichender Analysen der nationalen Rechte an-

gewiesen.  

Ein begründetes Interesse an den Kenntnissen über die Ausgestaltung einzelner Wettbewerbs-

rechte hätte aber nicht nur die übergeordnete Ebene. Auch die Behörden der untergeordneten 

Ebene könnten auf Basis der Beobachtung der konkreten Rechtswahl der übergeordneten Behör-

de neue Erkenntnisse darüber gewinnen, wie geignet die einzelnen nationalen Wettbewerbsrech-

te zur Behandlung unterschiedlicher grenzüberschreitender Tatbestände sind. Ausgehend davon 

könnten sie das eigene Recht in die gewünschte Richtung nachbessern. Damit wären auch auf 

dieser Systemebene Anreize zu vergleichenden Analysen und anschließenden Experimentier- 

und Imitationsprozessen vorhanden. Nicht zuletzt bliebe, wie schon im WdW-Typ II, auch im 

WdW-Typ III das durch den Transmissionskanal des freien Informationsflusses hervorgerufene 

Lernen auch bei perfekter vertikaler Kompetenzzuordnung weiterhin bestehen. Damit würde hier 

die Systemlernfähigkeit nicht derart stark eingeschränkt, wie dies für diese theoretische Situation 

im WdW-Typ II konstatiert wurde. 

Analog zum WdW-Typ II kann auch beim Standortwettbewerb weder die USW- noch die X-

Plus-Regel die zwischenstaatliche Dimension der Tatbestände so exakt abbilden, wie oben theo-

retisch angenommen; die dies bezüglichen Probleme der X-Plus-Regel fallen dabei im WdW-

Typ III erheblich größer aus als im WdW-Typ II. Somit bleiben die Spielräume zum tatsächli-

chen Einsatz unterschiedlicher Wettbewerbsregeln im WdW-Typ III erhalten. Auch kann WdW-

Typ III bezüglich der Systemlernfähigkeit noch positiver als WdW-Typ II bewertet werden. 

Denn zusätzlich zu den bereits beschriebenen Interaktionsmöglichkeiten bleiben hier bei vertika-

ler Kompetenzzuordnung stets Spielräume für grenzüberschreitende Tatbestände bestehen, die 

jedoch nicht in die Zuständigkeit der übergeordneten Behörde fallen, sondern in diejenige der 

                                                 
1108 Ein solches Szenario entspricht nicht den N-Variationen. Denn bei diesen wird die Frage der über- oder unterge-

ordneten Zuständigkeit vor allem danach beantwortet, inwiefern sich ein gegebener Tatbestand in anderen regio-
nalen Räumen auswirkt. Inwiefern ein Tatbestand einen USW- bzw. einen konkreten X-Wert aufweist, also ei-
nen grenzüberschreitenden Charakter hat, wird erst danach  in Betracht bezogen. 
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untergeordneten Behörden. Hierdurch ergibt sich die Notwendigkeit weiterer Interaktionen zwi-

schen den Behörden.  

Konkret geht die Ausgangsvariation sowohl der USW- wie auch der X-Plus-Regel  mit „sig-

nificant scope for parallel experimentation and a variety of channels for the injection of innova-

tion“ einher.1109 Dies ergibt sich aus der Existenz der auf allen Systemebenen bestehenden Juris-

diktionen mit – bis auf die Wettbewerbsbehörde der übergeordneten Ebene - eigenen Wettbe-

werbsregeln, die voneinander divergierenden können. Diese Spielräume werden verstärkt durch 

Anreize zu vergleichenden Analysen zwischen dem eigenen Wettbewerbsrecht und demjenigen 

der anderen Jurisdiktionen. Solche Anreize ergeben sich dabei entweder aus der Möglichkeit, 

dass die Wettbewerbsregeln anderer Standorte zur Bewertung des Verhaltens inländischer und 

möglicherweise auch ausländischer, am eigenen Standort agierender Unternehmen herangezogen 

werden, wie im Falle der übergeordneten Zuständigkeit. Auch besteht die Möglichkeit, dass die 

Wettbewerbsregeln anderer Standorte die Verhaltensweisen der Unternehmen mitregeln bzw. be-

einflussen, die am eigenen Standort agieren, wie im Falle der untergeordneten Zuständigkeit bei 

den im WdW-Typ III denkbaren Formen des Inländer- wie auch Auswirkungsprinzips. 

Wie im WdW-Typ II muss aber auch hier das im großen Umfang bestehende Lernpotenzial nicht 

notwendigerweise in gewünschten Lernprozessen resultieren. Denn die auf beiden Systemebenen 

existierenden Möglichkeiten strategischer Wettbewerbspolitik lassen den Spielraum für ihr ge-

genseitiges Beobachten und Erlernen offen. Dabei erinnern die Formen strategischen Verhaltens 

zum großen Teil an diejenigen bei den Variationen  und  als Analogien zu  im WdW-

Typ II. Wie bei diesen kann auch bei  die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Lernfeh-

lern durch das unternehmerische bzw. jurisdiktionelle Verhalten beeinflusst werden. 

Nicht zuletzt ist bei der Variation , ebenso wie bei den Variationen  und , vor allem im 

Bereich untergeordneter (Parallel-)Zuständigkeiten von häufigen Regelungskonflikten auszuge-

hen. Weil im WdW-Typ III ausländische Unternehmen nicht nur einen Standort mit Gütern be-

liefern, wie dies im WdW-Typ II der Fall ist, sondern vor Ort auch agieren können, haben die 

Konflikte im WdW-Typ III das Potenzial dafür, viel stärker als im WdW-Typ II auszufallen. 

Dies bedeutet auch hohe Lernkosten. Daher kann die Ergänzung der Variation  um die Min-

deststandards im Hinblick auf die Erwünschtheit der Lernprozesse genauso wie diejenige der 

Variationen  und  des WdW-Typs II beurteilt werden.  

                                                 
1109 Budzinski (2008), S. 177. Für die N-Variationen gilt die obige Einschränkung nicht, da hier die regionalen Be-

hörden der übergeordneten Ebene über eigenes regionales Wettbewerbsrecht verfügen. 
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Konkret muss auch hier die positive Wirkung der Mindeststandars auf Lernprozesse gegen ihre 

negativen Folgen abgewogen werden. So kanalisieren die Mindeststandards die Lernprozesse in 

die erwünschte Richtung, indem sie die zur Behandlung der Tatbestände mit zwischenstaatlicher 

Dimension verfügbaren Strategien auf solche reduzieren, die beispielsweise eine Mindestver-

knüpfung zwischen der potenziell ein Verfahren einleitenden Jurisdiktion und der zu behandeln-

den Verhaltensweise/n aufweisen. Die negativen Folgen für die Lernprozesse ergeben sich dage-

gen aufgrund der mit den Mindeststandards einhergehenden Verminderung der Heterogenität na-

tionaler Wettbewerbsrechte und der hieraus folgenden Verminderung der Anreize der Behörden 

über- als auch untergeordneter Ebene zu vergleichenden Analysen. Solche Analysen finden näm-

lich nur noch oberhalb der festgelegten Standards statt, so dass die Standardhöhe wesentlich über 

ihren Umfang mitbestimmt.1110
 

Im WdW-Typ III wird durch die USW- oder die X-Plus-Regel ein – bis auf die konkreten für 

den untergeordenten Bereich relevanten Auswirkungs- bzw. Inländerprinzvariationen  – gleiches 

Mehrebenensystem wie im WdW-Typ II erzeugt. Daher kann auch die Beurteilung der Ergän-

zung der Variationen mit Mindeststandards ( und ) um eine Kontrollinstanz, die der über-

geordneten Ebene zuzuordnen wäre, im Hinblick auf die Lernfähigkeit stark an die entsprechen-

den Ausführungen zum WdW-Typ II angelehnt werden. 

Beachtet werden muss daher nicht nur die positive Wirkung auf die Lernprozesse infolge der - 

durch die Kontrollinstanz durchzusetzenden - Verhinderung jurisdiktioneller strategischer Wett-

bewerbspolitik, sondern vor allem der negative Aspekt der Reduzierung des WdW-Typs III und 

somit auch des durch ihn erzeugten Lernspielraums (neben den existierenden Yardstick-Prozes-

sen) ausschließlich auf „die Unterschiede in der Rechtsanwendung und den Vergleich mit Wet-

tbewerbsregeln für rein nationale Sachverhalte“1111.  

Für die Beibehaltung der Lernprozesse erscheint es folglich auch hier wichtig, dass die Kontroll-

instanz die mögliche Strategiemenge nicht durch eine zu enge Auslegung von Kohärenz bzw. 

Mindeststandards einschränkt. Dies macht es erforderlich, die Kontrollfunktion einer unabhängi-

gen Institution der übergeordneten Ebene zuzuweisen, und nicht der übergeordneten Wettbe-

                                                 
1110 Aus höherer Transparenz und besserer Vergleichbarkeit nationaler Wettbewerbsregeln würden darüber hinaus 

auch verminderte Konfliktanfälligkeit und somit auch niedrigere Lernkosten resultieren. Dies würde sich auf die 
Lernprozesse auch positiv auswirken. Da jedoch den Regelungskonflikten gleichzeitig gerade bei den - durch die 
Mindeststandards - verringerten Interaktionsspielräumen zwischen den Behörden eine große Bedeutung für das 
Zustandekommen von Lernprozessen zukommt, lässt sich hier (wie schon im WdW-Typ II) kein eindeutiges Er-
gebnis im Hinblick auf die - durch die Mindeststandards bewirkte - Veränderung der Lernkostenhöhe finden. Zur 
Bedeutung der verfahrensrechtlichen Mindeststandards bei der X-Plus-Regel für die Verminderung von den Zen-
tralisierungstendenzen und der hieraus folgenden positiven Wirkung auf die Lernprozesse vgl. auch Kapitel 
3.2.2.3.3. 

1111 Bätge (2009), S. 304. 
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werbsbehörde. Letztere könnte nämlich die Tatbestände zu einseitig auslegen und so die verblei-

benden Spielräume für die Lernprozesse zusätzlich einengen.  

Für eine derartige Zuweisung der Kontrollkompetenz an eine unabhängige Institution der über-

geordneten Ebene wird beim WdW-Typ II zusätzlich das Argument vorgebracht, dass so die 

implizite Gefahr der Top-down-Harmonisierung vermieden werden kann. Diese Gefahr besteht, 

da bei Konflikten in Mehrebenensystemen häufig das übergeordnete Recht Vorrang vor dem 

nationalen Recht hat. Im WdW-Typ III kann dieses Argument jedoch nicht vorgebracht werden, 

da hier das übergeordnete Wettbewerbsrecht fehlt. 1112 

Dies gilt auch für die im WdW-Typ II identifizierte Gefahr einer Marginalisierung nationaler 

Wettbewerbsrechte infolge von zu umfangreichen übergeordneten Kompetenzen (verursacht ent-

weder durch vergleichsweise niedrige vertikale Umsatzschwellen bzw. X-Werte oder ihre Nicht-

anpassung an neue Marktgegebenheiten bzw. politische Entwicklungen). Diese Maginalisierung 

kommt im WdW-Typ II durch den fast ausschließlichen Einsatz nationaler Wettbewerbsrechte 

auf rein nationale Fälle zum Ausdruck. Weil die nationalen Wettbewerbsrechte im WdW-Typ III 

jedoch unabhängig von der zuständigen Ebene angewandt werden, kann es nicht zu ihrer Margi-

nalisierung infolge umfangreicher übergeordneter Kompetenzen kommen.1113  

                                                 
1112 Bei den N-Variationen, die nicht um die X-Plus- bzw. USW-Regel ergänzt sind, wird das übergeordnete Wettbe-

werbsrecht von der übergeordneten Behörde nur an die aus dem regionalen Binnenmarkt ausgehenden und sich 
gleichzeitig in anderen regionalen Systemen auswirkenden Tatbestände angewandt (bzw. bei simultaner Wir-
kung auf den eigenen regionalen Binnenmarkt an diejenige Teile der Tatbestände, die sich im Ausland aus-wir-
ken). Die nationalen Wettbewerbsbehörden wenden dagegen die nationalen Wettbewerbsrechte an alle restlichen 
(reine Inlandswirkung aufweisenden wie auch innerhalb des regionalen Raumes grenzüberschreitende Wirkun-
gen aufweisenden) Tatbestände an. Folglich dürften hier auch die oben erwähnten Konflikte mit anschließendem 
Vorrang des regionalen Rechts vor den nationalen Regelungen nur sehr selten vorkommen. Denn die Schnitt-
menge der Tatbestände, für die die Behörden der über- als auch der untergeordneten Ebene zuständig sein könn-
ten, tendiert gegen Null. Für solche N-Variationen können die obigen Ausführungen übernommen werden. Wer-
den die N-Variationen dagegen um eine X-Plus- bzw. USW-Regel ergänzt, können die oben beschriebenen 
Probleme jedoch auch im WdW-Typ III relevant werden. Denn Tatbestände, die eine interregionale Wirkung 
aufweisen, können hier je nach dem, ob die gegebene X- oder Umsatzschwelle erfüllt wäre oder nicht, in die Zu-
ständigkeit über- oder untergeordneter Ebene fallen, so dass eine potentielle Schnittmenge von über- und unter-
geordneter Zuständigkeiten entstehen würde. Gleichzeitig muss aber beachtet werden, dass infolge der (im Ver-
gleich zur Variation M zusätzlichen) Zwischenschaltung des Kriteriums der Interregionalität die Probleme mög-
licher Nichtübereinstimmung der Bewertung eines Tatbestands durch die Behörden der über- und der unterge-
ordneten Ebene mit möglicherweise folgendem Regelungskonflikt und anschließender Realisierung des Vor-
rangs übergeordneten Rechts, nur für eine vergleichsweise geringe Anzahl der Tatbestände relevant sind. Dies 
gilt zumindest solange die Höhe der X- bzw. der Umsatzschwelle unter Beachtung der Marktgröße einzelner im 
regionalen Raum zusammengeschlossener Jurisdiktionen, als auch der relativen Größe des regionalen Binnen-
marktes gegenüber von den anderen regionalen Märkten bestimmtt wurde.  

1113 Der Gefahr zu umfangreicher Kompetenzen übergeordneter Ebene und hiermit einhergehender Marginalisierung 
der Bedeutung nationaler Wettbewerbsrechte sind bei den N-Variationen natürliche Grenzen gesetzt. Denn über-
geordnete Kompetenzen werden hier nur bei den Tatbeständen mit interregionalen Auswirkungen begründet. 
Selbst wenn die Wettbewerbsbehörde der übergeordneten Ebene die Funktion der Kontrollinstanz zugewiesen 
bekäme, könnte sie mit Hilfe der ihr zustehenden Kompetenzen nicht den Anwendungsbereich des übergeordne-
ten Rechts über seinen ursprünglichen Umfang hinaus ausweiten. Bei den nicht um die X-Plus- bzw. USW-Re-
gel ergänzten N-Variationen könnten so die Kompetenzen übergeordneter Ebene nur dann zu umfangreich wer-
den, wenn die von ihr zu behandelnden Tatbestände (mit interregionaler Wirkung) in Relation zu denjenigen, die 
in die untergeordnete Zuständigkeit fallen (also den mit reinen Inlands- und mit intraregionalen Wirkungen) 
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Nichtsdestotrotz wären im Falle der Kontrollkompetenzzuordnung an die übergeordnete Wettbe-

werbsbehörde sich einschleichende Vereinheitlichungsprozesse zwischen den nationalen Rege-

lungen auch hier nicht zu verhindern, wenn die übergeordnete Wettbewerbsbehörde (analog zur 

Situation mit einer Verengung des Leitjurisdiktionsmarktes) wiederholt auf wenige konkrete na-

tionale Regelungen zurückgreifen würde.1114  

Folglich ist auch in den Mehrebenensystemen, die im WdW-Typ III durch die X-Plus- bzw. 

USW-Regel erzeugt wurden, die Gefahr einer sich einschleichenden Top-down-Harmonisierung 

und die mit ihr einhergehende Gefahr der Verringerung der Systemlernfähigkeit zu beachten. 

Auch ist dieser Gefahr zu begegnen. Dies kann in Form der Zuordnung von Kontrollinstanzfunk-

tion an eine unabhängige Institution der übergeordneten Ebene erfolgen. Auch sollte die Bedeu-

tung der Höhe vertikaler Schwellenwerte für potenzielle Zentralisierungstendenzen und somit für 

Marginalisierungstendenzen nationaler Wettbewerbsrechte beachtet werden, wie auch die hie-

raus folgende Notwendigkeit ihrer ständigen Gegenanpassung, um so den Spielraum für die 

Lernprozesse beizubehalten.1115  

                                                                                                                                                             
stark an Bedeutung gewinnen würden (indem also die meisten hier auftretenden grenzüberschreitenden Tatbes-
tände nur noch mit interregionalen Auswirkungen einhergehen würden). Dies wäre beim Zusammenschluss von 
(zu) wenigen – also zwei oder drei - Jurisdiktionen mit sehr kleinen Binnenmärkten zu einem entsprechend klei-
nen regionalen Binnenmarkt denkbar. Sobald grenzüberschreitende Tatbestände mit inter- und parallel hierzu in-
traregionalen Auswirkungen auftreten würden, wäre die übergeordnete Ebene für die Teile der Tatbestände zu-
ständig, die sich im Ausland auswirken, während die nationalen Behörden die Zuständigkeit für die intraregiona-
len Auswirkungen übernehmen würden. Dann könnte man hier höchstens von einer Marginalisierung der Bedeu-
tung nationaler Rechte für die interregionalen Auswirkungen konkreter aus dem regionalen Raum ausgehender 
Tatbestände sprechen (*). Bei einer Ergänzung der N-Variationen um die X-Plus- bzw. USW-Regel-Elemente 
können infolge vergleichsweise niedriger vertikaler Schwellen die übergeordneten Kompetenzen für grenzüber-
schreitende Tatbestände mit interregionalen Auswirkungen gegenüber von den Kompetenzen untergeordneter 
Ebene für diese Fälle (welche bei Nichterreichung vertikaler Schwelle begründet werden) große Ausmaße an-
nehmen und in Marginalisierung nationaler Wettbewerbsrechte resultieren. Jedoch wäre diese, wie schon bei (*), 
nur im Hinblick auf die Bedeutung nationaler Wettbewerbsrechte für die Behandlung der Fälle mit interregiona-
len Effekten zu konstatieren, während sie zur Behandlung von grenzüberschreitenden Tatbeständen mit intrare-
gionalen Auswirkungen weiterhin Anwendung fänden. Der in Fn. 1105 bereits unterstellten Übernahme der 
Kontrollinstanzfunktion durch die Wettbewerbsbehörde übergeordneter Ebene würde bei den N-Variation also 
unter Berücksichtigung bisheriger Argumente nicht viel widersprechen. Die Kontrollinstanz müsste hier vor al-
lem die Zuständigkeitskoordination auf untergeordneter Ebene überwachen bzw. wenn notwendig auch die 
Funktion einer Kompetenz- Kompetenz übernehmen.  

1114 Die Wettbewerbsbehörde übergeordneter Ebene würde in einer solchen Situation keiner Kontrollinstanz unterli-
gen. Vielmehr hätte die sich selbst zu kontrollieren, und zwar im Hinblick auf die - mit derjenigen anderer Be-
hörden – kohärente Auslegung nationaler Wettbewerbsrechte und der in diesen eventuell enthaltenen Mindest-
standards wie auch im Hinblick auf die Frage der Wahl des geeigneten nationalen Rechts. 

1115 Soltesz (2006), S. 502 betont, dass genau aus diesem Grund innerhalb des europäischen wettbewerbspolitischen 
Mehrebenensystems die „Gemeinschaftsgerichte [...] durch eine flexible Handhabung des Tatbestandsmerkmals 
[versuchen] mit dem ständigen Wandel der Formen des Wettbewerbs Schritt zu halten“. Was konkrete Empfeh-
lungen für die dynamische Anpassung der Schwellenwerte betrifft, so sollen bei der USW-Regel im WdW-Typ 
III die gleichen Aspekte beachtet werden wie im WdW-Typ II (Stichwort: dynamische Inflations- und Markt-
größenanpassung). Für die X-Plus-Regel soll zusätzlich zu den im WdW-Typ II betonten Hinweisen (vgl. 
Fn. 720 und Fn. 722) beachtet werden, dass die adäquate X-Höhe im WdW-Typ III möglicherweise höher aus-
fallen muss als dies im WdW-Typ II der Fall war, wenn Zentralisierungstendenzen zu vermeiden sind. Dies folgt 
aus der Tatsache, dass hier infolge internationaler Faktormobilität Unternehmen in vielen Jurisdiktionen vor Ort 
agieren können, wodurch (selbst bei einer Mindestverknüpfung konkreten Tatbestands zu der verfahrenseinlei-
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Beiden Aspekten sollte hier mit Hilfe eines institutionell verankerten Kontrollmechanismus 

Rechnung getragen werden, der bereits im Rahmen der entsprechenden Ausführungen zum 

WdW-Typ II vorgestellt wurde. Dieser Mechanismus ergibt sich aus dem Zusammenwirken 

einer auf der übergeordneten Ebene angesiedelten Kontrollinstanz (wie beispielsweise eines Ge-

richtshofs) und eines Behördennetzwerks, das alle Behörden beider Systemebenen gleichrangig 

einschließt. So könnten die sich in dem Mehrebenensystem ergebenden vertikalen und horizonta-

len Kompetenzaufteilungen auch innerhalb des Behördennetzwerks (beispielsweise auf Antrag 

mehrerer Behörden) nachgeprüft und gegenbenenfalls durch eine korrigierende Verweisung ver-

ändert werden bzw. durch die Kompetenz-Kompetenz-Funktionsausübung des Netzwerks im un-

tergeordneten Bereich auf einzelne Behörden gebündelt werden. Dadurch könnten Zentralisie-

rungsprozesse abgeschwächt, Interaktionsnotwendigkeiten zwischen den Behörden verstärkt und 

die Behörden selbst infolge des im Netzwerk möglichen zwischenbehördlichen peer monitorings 

im Hinblick auf strategische Absichten diszipliniert werden. Die Kontrollinstanz der übergeord-

neten Ebene hätte vor allem über die Anwendung und Auslegung der Wettbewerbsregeln durch 

alle Behörden beider Systemebenen zu wachen (was bei Zuständigkeit der übergeordneten Ebene 

auch die Kontrolle der Wahl des heranzuziehenden nationalen Rechts einschließen würde). Die 

auf diese Art und Weise bewirkte Verminderung der Spielräume für strategische jurisdiktionelle 

Politik würde zusätzlich zu den positiven Lerneffekten eines Behörden(pflicht)netzwerks die Ka-

nalisierung der Lernprozesse in die gewünschte Richtung unterstützen. Hervorzuheben wäre 

hierbei insbesondere die Funktion, strategisches Verhalten der übergeordneten Wettbewerbsbe-

hörde zu verhindern. Denn ein solches Verhalten kann im Hinblick auf die Systemevolutionsfä-

higkeit mit viel tiefgreifenderen Konsequenzen einhergehen als das strategische Verhalten der 

untergeordneten Jurisdiktionen.1116  

                                                                                                                                                             
tenden Jurisdiktion) eine Verfahrenseinleitung und somit die Erreichung des für die Zuständigkeit übergeordne-
ter Ebene notwendigen X-Wertes viel schneller erfolgen kann als beim ausschließlichen Freihandel. 

1116 Wie bereits erläutert, ist auch bei den N-Variationen die Möglichkeit strategischer Wettbewerbspolitik auf über-
geordneter Ebene nicht auszuschließen. Weil hier die übergeordneten Kompetenzen ausschließlich durch interre-
gionale Auswirkungen begründet werden, kann sich das strategische Verhalten übergeordneter Behörde eines re-
gionalen Raumes nur gegen übergeordnete Behörden anderer regionaler Räume richten. Weil ein solches Verhal-
ten relativ wahrscheinlich erscheint, wie auch die entsprechenden Fälle potentiell große wirtschaftliche Bedeu-
tung aufweisen, besteht die Notwendigkeit einer regionalen Kontrollinstanz, die die übergeordnete Behörde im 
Hinblick auf dieses Verhalten überwacht. Im Gegensatz zu den bisherigen Überlegungen zur Systemlernfähig-
keit bei den N-Variationen, die keine Argumente gegen die Zuweisung der Kontrollkompetenz an die übergeord-
nete Behörde ergaben (vgl. Fn. 1113), begründet die Möglichkeit des strategischen Verhaltens auf übergeordne-
ter Ebene auch für diese Variationen also eine Empfehlung zugunsten der Zuweisung der Kontrollkompetenzen 
an eine andere unabhängige Instanz der übergeordneten Ebene. Weil die übergeordnete Behörde bei den N-Va-
riationen jedoch keine Zuständigkeit für die Tatbestände hat, die intraregionale Auswirkungen aufweisen und ih-
re Möglichkeiten für eine nach innen gerichtete strategische Wettbewerbspolitik folglich vergleichsweise gering 
bleiben, könnte sie als eine, die Zuständigkeitskoordination auf untergeordneter Ebene überwachende (bzw. die 
Funktion der Kompetenz-Kompetenz ausübende) Kontrollinstanz fungieren. Ihr Handeln wäre hierbei wie auch 
bei ihrer eigenen Kompetenzausübung von der unabhägigen Kontrollinstanz der übergeordneten Ebene zu über-
wachen. 
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Wie bereits betont, kann jedoch bei der Handhabung dieses Verhaltens nicht von einem objekti-

ven, unvoreingenommenen Handeln der Kontrollinstanz der übergeordneten Ebene ausgegangen 

werden. Innerhalb eines globalen, also alle existierenden Jurisdiktionen einbeziehenden Zwei-

ebenensystems internationaler Wettbewerbspolitik erscheint es aufgrund von möglichen Reputa-

tionseffekten noch vorstellbar, dass die (auf globaler Ebene angesiedelte) Kontrollinstanz das 

strategische (ins Innere des Systems gerichtete) Verhalten der übergeordneten (globalen) Wet-

tbewerbsbehörde nicht unterstützt.1117 Hingegen ist im System mehrerer regionaler wettbewerbs-

politischer Mehrebenensysteme von einer Tolerierung der nach außen gerichteten strategischen 

Wettbewerbspolitik regionaler (übergeordneter) Behörden durch die jeweiligen regionalen Kon-

trollinstanzen auszugehen.1118  

Demnach besteht beim Szenario mit mehreren regionalen Mehrebenensystemen die Gefahr von 

Fehlanreizen zum Imitieren und somit gegenseitigem Erlernen strategischer Verhaltensmöglich-

keiten der übergeordneten Ebene. Dennoch wäre jene nicht sofort als ein Argument zugunsten 

der Notwendigkeit einer Kontrollinstanz zu werten, die auf globaler Ebene verankert ist und über 

die Aktivitäten der regionalen Wettbewerbsbehörden wacht.  

Vielmehr sprechen die sich infolge der Koexistenz mehrerer regionaler Wettbewerbsordnungen 

eröffnenden Vergleichs- und Imitationsmöglichkeiten vieler gleichzeitig betriebener Ausgestal-

tungs- und Durchsetzungsarten regionaler Wettbewerbspolitik - und die mit diesen einhergehen-

den positiven Auswirkungen auf die Wissensgenerierungsfähigkeit des gesamten Systems – zu-

nächst einmal für einen Verzicht auf eine derartige Instanz. Dies gilt umso mehr, wenn man be-

achtet, dass bei einem aus vergleichbar großen regionalen Räumen bestehenden System interna-

tionaler Wettbewerbspolitik diese bei vergleichbar großer wirtschaftlicher Bedeutung ihrer Bin-

nenmärkte über eine symmetrische Verhandlungsstärke und somit auch über genügend Drohpo-

tenzial verfügen, um sich gegenseitig in dem gegeneinander gerichteten strategischen Verhalten 

                                                 
1117 Diese Form des Mehrebenensystems erscheint im WdW-Typ III aufgrund der Frage, wie die Standortfaktorei-

genschaft des nationalen Rechts zumindest teilweise beibehalten werden soll, wenn die Wettbewerbsbehörde 
übergeordneter Ebene zur Handhabung aller Tatbestände mit globalen Effekten ein konkretes nationales Recht 
heranziehen muss, selbst bei zusätzlicher Festlegung von Mindeststandards nicht sinnvoll und bei Berücksichti-
gung der Frage nach der politischen Durchsetzbarkeit auch noch kaum realistisch. Dies gilt auch für die N-Varia-
tionen, bei denen die obige Form des Mehrebenensystems mit der Anwendung eines übergeordneten – globalen - 
Rechts an die grenzüberschreitenden Tatbestände einherginge, infolge der die Standortfaktoreigenschaft des 
Wettbewerbsrechts völlig verloren ginge. 

1118Derart ausgestaltete Systeme erscheinen am ehesten mit dem WdW-Typ III vereinbar. Denn die Standortfaktor-
eigenschaft des nationalen Wettbewerbsrechts kann hier aufgrund des regionalen Zuständigkeitsbereichs der 
übergeordneten Ebene und der hiermit einhergehenden höheren Wahrscheinlichkeit dafür, dass zur Handhabung 
von grenzüberschreitenden Tatbeständen, an denen Unternehmen aus einer konkreten Jurisdiktion beteiligt sind, 
auch ihr nationales Recht herangezogen wird, zumindest teilweise beibehalten werden. Dies gilt insbesondere in 
Kombination mit zusätzlichen verfahrens- und/oder materiellrechtlichen Mindeststandards. Auch erscheint die-
ses Szenario im Vergleich zum globalen Mehrebenensystem (vgl. Fn. 1117) eher politisch durchsetzbar.  
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einzuschränken. Nicht zuletzt sprechen auch die Argumente politischer Durchsetzbarkeit für 

einen Verzicht auf die Etablierung einer derartigen Kontrollinstanz.1119  

Gleichzeitig sollte an dieser Stelle eine weitere Problematik erwähnt werden, die zwar im WdW-

Typ II nicht auftritt, die jedoch für den WdW-Typ III relevant ist. So ist in diesem WdW-Typ 

auch bei der angenommenen gleich starken Fähigkeit einzelner regionaler Räume zur Abwehr 

strategischer Wettbewerbspolitik von wesentlicher Bedeutung, dass diese letztendlich von den 

Institutionen derjenigen regionalen Räume ausgeführt wird, von denen die fraglichen Tatbestän-

de ausgehen. Dies gilt für die auf Basis der Inländerprinzipvariationen aufgebaute Abwehr eben-

so wie bei Zugrundelegung eines - um verpflichtende positive comity ergänzten - Auswirkungs-

prinzips. Die - im Vergleich zur Situation mit einer aktiv werdenden betroffenen Jurisdiktion - 

mangelnde Motivation zum Handeln könnte an dieser Stelle ein Argument zugunsten einer glo-

balen Instanz darstellen. Diese hätte die eigentliche Verfahrenseinleitung zu überwachen. 

Diese Empfehlung würde nicht für den Fall gelten, bei dem sich die Abwehr auf das Auswir-

kungsprinzip stützt, das ergänzt wird um das Recht des regionalen Raumes, von dem das Verhal-

ten ausgeht. Denn hier dürfte die übergeordnete Behörde des betroffenen Raumes selbst aktiv 

werden. Jedoch würde sich hierbei automatisch auch die Frage stellen, welches der nationalen 

Wettbewerbsrechte des regionalen Raumes, von dem das Verhalten ausgeht, sie bei ihrem Vor-

gehen zugrunde zu legen hätte. Zur Beantwortung dieser Frage am ehesten kompetent wäre je-

doch wiederum eine Institution des regionalen Raumes, von dem der fragliche Tatbestand aus-

geht (und zwar entweder seine regionale übergeordnete Wettbewerbsbehörde oder gegebenen-

falls die regionale Kontrollinstanz). Damit würde sich schließlich auch hier die obige Schlussfol-

gerung zur Notwendigkeit einer globalen Kontrollinstanz nicht erübrigen1120 Sollte die Forde-

rung einer solchen Instanz jedoch zur Hürde einer Realisierung dieses Systems werden (was an-

gesichts der momentanen Lage innerhalb existierender regionaler Integrationsansätze, deren 

Gründungsverträge wettbewerbsrechtliche Bestimmungen enthalten und somit die Grundform 

des Szenarios mit mehreren regionalen Mehrebenensystemen abbilden, zu erwarten wäre), gälte 

es von ihr abzurücken. Denn ein solches System würde im Hinblick auf die internationale Inte-

grität nationaler Regeln wie auch auf die Systemlernfähigkeit selbst ohne eine globale Kontroll-

instanz besser abschneiden als ein Verbleiben in der aktuellen realen Situation. 

                                                 
1119 Die gleiche Schlussfolgerung gilt auch für die N-Variationen. Bei diesen kann die Tolerierung des strategischen 

Verhaltens übergeordneter Ebene durch die regionale Kontrollinstanz ohne eine auf globaler Ebene angesiedelte 
Kontrollinstanz genauso wenig ausgeschlossen werden wie bei den im obigen Text besprochenen Variationen. 
Genauso sprechen auch bei den N-Variationen die positiven Lerneffekte, gewisse Fähigkeit übergeordneter Be-
hörden zur Abwehr von strategischem Verhalten anderer regionaler Behörden, wie nicht zuletzt auch die Aspek-
te der politischen Durchsetzbarkeit für einen Verzicht auf eine derartige globale Kontrollinstanz. 

1120 Dies gilt nicht für die N-Variationen, da bei diesen ein regionales übergeordnetes Wettbewerbsrecht zur Verfü-
gung stehen würde.  
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Auch im WdW-Typ III muss also zugunsten der Sicherstellung von Systemlernfähigkeit wie 

auch von politischer Durchsetzbarkeit insgesamt eine Ausgestaltung der X-Plus- bzw. USW-Re-

gel-Variationen akzeptiert und empfohlen werden, die der regionalen Clublösung entspricht (im 

Sinne eines Dreiebenensystems mit nationaler, regionaler und globaler Ebene mit erstmalig kei-

ner globalen Kontrollinstanz). 

Regionale Binnenmärkte als Beispiele wettbewerbspolitischer Mehrebenensysteme in der Realität 

Der Vorgehensweise im Rahmen der Ausführungen zum WdW-Typ II folgend, soll weiter die 

empirische Relevanz eines solchen Dreiebenenszenarios überprüft werden, und zwar anhand von 

realen Formen regionaler Integrationsräume, welche die für den WdW-Typ III notwendigen An-

nahmen internationaler Informations-, Güter- und Faktormobilität erfüllen (d. h. die Vorausset-

zungen, die einen gemeinsamen Markt bzw. Binnenmarkt konstitutieren).  

Wie die Besprechung im Kapitel 3.2.2.3.3. zeigt, beabsichtigen einige regionale Handelsbünd-

nisse, die aktuell hauptsächlich in Form von Freihandelszonen bzw. Zollunionen bestehen und 

überwiegend mit einer vergleichsweise geringen Regelungsintensität im wettbewerbspolitischen 

Bereich einhergehen, einen weiteren Ausbau der regionalen Integration bis zu der hier vorausge-

setzten Integrationsstufe. Auf die zu erwartende Erfolgswahrscheinlichkeit einzelner Vorhaben 

wurde im Kapitel 3.2.2.3.3. bereits hingewiesen. 

Auch wenn in dieser Hinsicht einige Integrationsräume relativ erfolgversprechend erscheinen 

(beispielsweise COMESA, WAEMU) und folglich durchaus zukünftig in regionalen Binnen-

märkten resultieren könnten, werden sie nicht in die Betrachtung einbezogen, weil sie aktuell die 

vorausgesetzte Integrationsstufe nicht erreichen. Vielmehr soll hier (auch um Wiederholungen zu 

vermeiden) als einziger regionaler Raum, der aktuell die Integrationsstufe eines Binnenmarktes 

aufweist, die EU und ihr einzigartiges wettbewerbspolitisches Mehrebenensystem erläutert wer-

den. Diese Eingrenzung stellt keine allzu große Einschränkung dar, da die Bündnisse, die bezüg-

lich einer weiteren Vertiefung der regionalen Integrationsbeziehungen am erfolgversprechends-

ten erscheinen, ihre Systeme regionaler Wettbewerbspolitik nach dem Vorbild der EU ausgestal-

tet haben. 

Europäische Union 

 

Unter der Europäischen Union (EU) ist die seit dem Abschluss des Vertrages von Maastricht im 

Jahr 1992 „aus den vertraglichen Verknüpfungen der inzwischen siebenundzwanzig Mitglieds-

staaten erwachsene Rechtsordnung“ zu verstehen. Sie bezweckt „unterschiedliche Formen der 

regionalen Zusammenarbeit unter [diesen] Staaten auf verschiedenen Gebieten“ und geht auf 
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Gründungsverträge aus Jahren 1952 und 1957 zurück.1121 Hierbei handelt es sich um ein extrem 

umfangreiches institutionelles Gefüge mit vielen vertraglich verankerten Zielen und einem sich 

schrittweise entfaltenden und verstärkenden übergreifenden Wertesystem.1122 Deswegen muss 

die folgende Betrachtung von Anfang an stark auf die ausschließlich für das Thema dieser Arbeit 

relevanten Aspekte fokussiert sein. Eingegangen wird daher nur auf den europäischen Binnen-

markt, der durch die Gewährleistung der (bereits in den Römischen Verträgen verankerten und 

durch den europäischen Gerichtshof konstitutionalisierten1123) vier Grundfreiheiten herbeigeführt 

wurde. Er gilt als Voraussetzung für das Zustandekommen der WdW-Typ-III-Prozesse. Darüber 

hinaus soll auf die institutionelle Ausgestaltung des europäischen Mehrebenensystems der Wet-

tbewerbspolitik in ihrer aktuellen Form eingegangen werden. Sie dient als Beispiel für das hier 

vorgestellte Dreiebenensystem-Szenario. 

Wie Streit/Mussler (1995) betonen, bestehen infolge der Gewährleistung der Freiheit des Waren- 

und des Dienstleistungsverkehrs, der Niederlassungs- und der Kapitalverkehrsfreiheit die Vor-

aussetzungen für den Systemwettbewerb im Sinne des WdW-Typs III in der EU „schon seit lan-

gem“.1124 Gleichzeitig ist in einem solchen Umfeld der Systemwettbewerb nur „in dem Maße 

möglich“, wie die durch die Gewährleistung der Grundfreiheiten geschaffenen individuellen 

Handlungsspielräume auch langfristig erhalten bleiben können (also (1.) nicht durch die Mit-

gliedstaaten wieder eingeschränkt werden - was durch die oben angesprochene Konstitutionali-

sierung der Grundfreiheiten sichergestellt wird - , wie auch (2.) nicht durch die Privaten selbst 

Eingrenzungen erfahren; dieser Sicherstellung dient das europäische Wettbewerbsrecht, also die 

Art. 81-86 bzw. 87-89 EGV, als ein Pendant der Grundfreiheiten). Auch ist darüber hinaus der 

Systemwettbewerb nur in dem Maße möglich, wie (3.) „die Mitgliedstaaten (noch) über [für den 

                                                 
1121 Bieber/Epiney/Haag (2009), S. 37 und Herdegen (2009), S. 1. Der Vertrag von Maastricht stellte nach der sog. 

Einheitlichen Europäische Akte, die 1987 in Kraft trat, die zweite umfassende Änderung der Gründungsverträge 
(also der Römischen Verträge) dar. Insbesondere überführte der Vertrag von Maastricht die Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft (EWG), die zusammen mit Europäischer Atomgemeinschaft 1957 durch die Römischen 
Verträge begründet wurde, in die Europäische Gemeinschaft (EG). Im Rahmen der EG war die Vollendung des 
seit den Römischen Verträgen im Hinblick auf seine Errichtung geplanten europäischen Binnenmarkts vorgese-
hen. Vgl. Lambach (2009), S. 12 ff. und S. 107 f. Die Bedeutung dieser Überführung liegt vor allem in der Tat-
sache, dass die EG „Rechtspersönlichkeit [besitzt] und [...] supranationales Recht setzen [kann]“. Lambach 
(2009), S. 32. 

1122 Vgl. Bieber/Epiney/Haag (2009), S. 37 f.  
1123 Vgl. Streit (1996), S. 526. Zu den Grundfreiheiten als dem Kern des EWG-Vertrags vgl. auch Mussler (1999), 

S. 81. Unter der Konstitutionalisierung der Grundfreiheiten ist zu verstehen, dass „wirtschaftliche Handlungs-
spielräume“, die den Bürgern durch die Gewährleistung der Grundfreiheiten entstehen, „dem Zugriff der Mitg-
liedsstaaten entzogen sind“. Behrens (1992), S. 147 zitiert in Streit (1996), S. 527. Wie Müller (1999), S. 143 be-
tont, ist neben den Mitgliedsstaaten der EU und die EU selber „an die Grundfreiheiten gebunden“.  

1124 Streit/Mussler (1995), S. 10. 
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Kontext des WdW-Typs III in erster Linie wichtige wettbewerbspolitische] Regelungskompetenz 

verfügen“1125. 

Aus diesem Grund stellt die Wettbewerbspolitik den einzigen politischen EG-Bereich dar, in 

dem die EG - dem Punkt (1.) und (2.) gerecht werdend - und die Mitgliedstaaten der EU - dem 

Punkt (3.) Rechnung tragend - parallele Kompetenzen aufweisen.1126  

Infolge dieser „der Gemeinschaft und ihren Mitgliedsstaten gleichermaßen“ erfolgenden Zuwei-

sung der Aufgabe des Schutzes „des Wettbewerbs der Gemeinschaft“ wird in der EU ein wettbe-

werbspolitisches Mehrebenensystem europäischer und nationaler Wettbewerbspolitik begründet, 

dessen konkrete Kompetenzausübungsregel in Form des Subsidiaritätsprinzips besteht.1127 Dies 

gilt insbesondere für den Bereich der Kartell- und Missbrauchsaufsicht als auch der Fusionskon-

trolle, wohingegen die Kontrolle der staatlichen Beihilfen nur wenig Spielraum „für die Anwen-

dung des Subsidiaritätsprinzips zulässt“.1128  

Angesichts dessen, dass die Mitgliedstaaten grundsätzlich „ihre Zuständigkeit verlieren, soweit 

und sofern die EU von ihrer Kompetenz Gebrauch gemacht hat, [als auch dass] eine Sperrwir-

kung […] kraft des Vorrangs des Unionsrechts [eintritt]“ 1129, ist weiter die Frage zu stellen nach 

der konkreten Ausgestaltung des Subsidiaritätsprinzips in den einzelnen wettbewerbspolitischen 

Bereichen (und somit nach der konkret in der Wettbewerbspolitik angewandten Art der vertika-

len Kompetenzzuordnung in der EU). Zu diesem Zweck soll unterschieden werden zwischen 

                                                 
1125 Streit (1996), S. 527. Vgl. auch Mussler (1999), S. 85. Durch die Änderungen im Rahmen des Vertrags von Li-

ssabon, der in Dezember 2009 in Kraft trat, wurden diese Artikel umbenannt und bestehen aktuell unter den Zif-
fern 101-106 bzw. 107-109. Da am konkreten Wortlaut der Bestimmungen keine Änderungen vorgenommen 
wurden, soll hier im folgenden Text weiterhin von den Artikeln 81-86 bzw. 87-89 des EGV gesprochen werden. 
Von besonderer Bedeutung erscheint der Vertrag von Lissabon für die Auslegung des europäischen Wettbe-
werbsrechts nur im Hinblick darauf, dass durch diesen „die Zielvorschrift des Art. 3 EGV“ zur „Schaffung des 
Systems eines unverfälschten Wettbewerbs auf Betreiben Frankreichs entfernt wurde“. Kamann/Selmayr (2010), 
S. 3. Diese Bestimmung des Vertrages wurde dabei als ein „grundlegendes Ordnungsprinzip [der EU] mit recht-
licher Verbindlichkeit“ angesehen. Bieber/Epiney/Haag (2009), S. 352. Angesichts dessen, dass diese Bestim-
mung jedoch auf Drängen anderer Mitgliedstaaten „in einem besonderen, dem reformierten EU-Vertrag beige-
fügten Protokoll [Nr. 27 über den Binnenmarkt und den Wettbewerb]“ neu aufgegriffen und im Hinblick auf ihre 
weitere Geltung betont wurde, ist davon auszugehen, dass das europäische Wettbewerbsrecht vor einer grundle-
genden Neuausrichtung durch den Lissabon Vertrag bewahrt wurde. Vgl. Kamann/ Selmayr (2010), S. 3. 

1126 Vgl. Lambach (2009), S. 32. Vgl. auch Innerhofer (2004), S. 19 und Monopolkommission (1999), S. 33. Alter-
nativ zu den parallelen Kompetenzen weist die EG im Bereich der Handelspolitik, der Währungspolitik und der 
Zollunion sog. ausschließliche Kompetenzen auf, wohingegen in Bereichen wie Agrarpolitik, Verkehr-, Einwan-
derung-, Gesundheit-, Industrie-, Bildung-, Beschäftigung-, Sozialpolitik usw. sog. konkurrierende (also entwe-
der europäische oder nationale) Kompetenzen bestehen. Die Zuordnung der Kompetenzen erfolgt hier mit Hilfe 
des Subsidiaritätsprinzips. Vgl. Lambach (2009), S. 32 f. Vgl. auch Schmidt/Schmidt (1997), S. 125. Im Bereich 
der Wettbewerbspolitik sind die Träger der Kompetenzen die Europäische Kommission und die nationalen Wet-
tbewerbsbehörden.  

1127 Schmidt/Schmidt (1997), S. 129. Das Subsidiaritätsprinzip ist im Art. 5 Abs. 2 des EGV verankert und wurde 
durch den Maastricht Vertrag eingeführt. Vgl. auch Leschke/Möstl (2007), S. 88 ff.  

1128 Schmidt/Schmidt (1997), S. 129. 
1129 Folz (2009), S. 67. Vgl. auch Bieber/Epiney/Haag (2009), S. 355. 
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dem Anwendungsbereich der Art. 81 und 82 EGV (Kartell- und Missbrauchsaufsicht) und dem-

jenigen der Verordnung 139/2004 (Fusionskontrolle).1130 

Vertikale Kompetenzzuordnung im Bereich der Kartell- und Missbrauchsaufsicht 

 

In der Verordnung 139/2004 ist das Verhältnis zwischen „dem EG-Wettbewerbsrecht zu den 

Wettbewerbsbestimmungen der nationalen Rechtsordnungen […] ausdrücklich geregelt“. Im Ge-

gensatz dazu ist dies im Anwendungsbereich der Art. 81 und 82 des EGV eher weniger der 

Fall.1131 Vielmehr wird hier entsprechend Art. 83, II lit.e) EGV (dieser ermächtigt den Rat „zum 

Erlass der Verordnungen und Richtlinien, die zur Verwirklichung der in Art. 81 und 82 EGV 

enthaltenen Grundsätze erforderlich sind“) das Verhältnis zwischen europäischem und nationa-

lem Wettbewerbsrecht durch zusätzliche Verordnungen bzw. Richtlinien geregelt, und zwar ins-

besondere durch die Verordnung 1/2003, Art. 3.1132 In diesem Artikel soll dieses Verhältnis 

durch die Beachtung aufgestellter Grundsätze konkretisiert werden. Deren Verständnis erfordert 

jedoch die Kenntnis einzelner Regelungsinhalte der Art. 81 und 82 EGV. Daher wird im Folgen-

den zunächst kurz auf diese eingegangen, bevor die einzelnen Grundsätze dargestellt werden. 

Regelungsinhalte des Art. 81 und 82 EGV 

 

Nach Art. 81(1) EGV sind als „mit dem Binnenmarkt unvereinbar und [folglich] verboten […] 

alle Vereinbarungen, […] Beschlüsse […] und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen [von 

Unternehmen], welche den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen geeignet sind 

oder eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des Bin-

nenmarktes bezwecken oder bewirken“ zu sehen. In den auf diese Bestimmung folgenden lit. a)-

e) werden die Verhaltensweisen aufgezählt, die zu solchen Zwecken besonders gut geeignet sind.  

Art. 81(2) erklärt weiter die „verbotenen Vereinbarungen [für] nichtig“, während sich Art. 81(3) 

mit den Tatbeständen befasst, die aus dem in Art. 81(1) ausgesprochenen Kartellverbot ausge-

nommen sind.1133  

                                                 
1130 Für den Art. 87 gilt, dass die Überwachung bestehender Beihilfen und die Kontrolle neuer Beihilfen ausschließ-

lich durch die EK erfolgt. Vgl. Lambach (2009), S. 110. Der Anwendungsbereich des Art. 86 soll hier im Hinb-
lick auf die konkrete Umsetzung des Subsidiaritätsprinzips auch nicht diskutiert werden. Denn in diesem Artikel 
wird nur auf die besondere Position „öffentlicher Unternehmen, Unternehmen mit besonderen oder ausschließli-
chen Rechten und [der] Finanzmonopole“ eingegangen. Darüber hinaus wird hier auch der erlaubte Umgang der 
Mitgliedstaaten mit diesen Unternehmen insbesondere unter dem Aspekt der Beachtung sonstiger europäischer 
Wettbewerbsregeln beleuchtet. Bieber/Epiney/Haag (2009), S. 374. Vgl. auch Herdegen (2009), S. 343 f. 

1131 Herdegen (2009), S. 347. Vgl. auch Budzinski (2006), S. 132. 
1132 Bieber/Epiney/Haag (2009), S. 352. Vgl. auch Bieber/Epiney/Haag (2009), S. 356 und Rittner/Dreher (2008), 

S. 410. 
1133 Vgl. Fn. 521 mit dem Hinweis auf die (im Gegensatz zur VO 17/1962, die von der VO 1/2003 abgelöst wurde) 

in der VO 1/2003 beinhalteten Änderungen zur Anwendung der in Art. 81(3) enthaltenen Ausnahme vom Verbot 
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Art. 82(1) sieht die „missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung auf dem Bin-

nenmarkt [oder auf seinem wesentlichen Teil]“ insofern als verboten an, „soweit [diese] den 

Handel zwischen den Mitgliedsstaaten […] beeinträchtigen [kann]“. Auch hier werden in den 

folgenden lit. a)-d) die typischen Formen eines solchen Missbrauchs genannt.1134 

Wie die wiedergegebenen Gesetzestexte beider Artikel zeigen, erscheint es im Rahmen der euro-

päischen Kartell- als auch Missbrauchsaufsicht für die Nichtigkeit eines Tatbestands und die da-

mit einhergehende Begründung der europäischen Zuständigkeit neben dem Auftreten von wett-

bewerbsbeschränkenden Effekten im Binnenmarkt von wesentlicher Bedeutung, dass sich der 

besagte Tatbestand beeinträchtigend auf den zwischenstaatlichen Handel auswirkt. Die Zwi-

schenstaaatlichkeit übt somit eine entscheidende Funktion bei der „Abgrenzung de[s] Geltungs-

bereich[s] des Wettbewerbsrechts der Gemeinschaft von dem des innerstaatlichen Rechts“ und 

folglich auch bei der Festlegung der vertikalen Kompetenzgrenze innerhalb der EU aus.1135 

Konkretisierung des zwischenstaatlichen Charakters eines wettbewerbspolitischen Tatbestands 

(Art. 81 und 82 EGV) 

 

Die Leitlinien über den Begriff der Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Handels in den Art. 

81 und 82 des Vertrags dienen der Konkretisierung des Begriffes der Zwischenstaatlichkeit.  

Demnach ist „der Begriff Handel [nicht nur] auf den traditionellen grenzüberschreitenden Aus-

tausch von Waren und Dienstleistungen beschränkt[, sondern umfasst] alle grenzüberschreiten-

den wirtschaftlichen Tätigkeiten einschließlich der Niederlassung“1136. Der Begriff „zwischen-

staatlich“ setzt dabei voraus, dass „Auswirkungen auf grenzüberschreitende wirtschaftliche Tä-
                                                                                                                                                             

wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen (Stichwort: Ex-post-Kontrolle statt Ex-ante-Anmeldesystem). Zum 
Gesetzestext der Artikel siehe Kamann/Selmayr (2010), S. 41 f. In der Bekanntmachung über Vereinbarungen 
von geringer Bedeutung, die den Wettbewerb gemäß Art. 81(1) nicht spürbar beschränken (de minimis) vom 
Dezember 2001 (EU-Dok. Nr. 5 2001 XC 1222(03)) wird in Anlehnung an die Rechtsprechung des europäischen 
Geichtshofes der Gültigkeitsbereich des Art. 81(1) auf Vereinbarungen beschränkt, bei denen „spürbare Wett-
bewerbsbeschränkungen vorliegen“. Wie der Bekanntmachung weiter entnommen werden kann, ist dies norma-
lerweise nicht der Fall bei den Vereinbarungen zwischen den KMUs als auch bei den Vereinbarungen, die ge-
wisse Marktanteile auf den relevanten Märkten nicht überschreiten (beispielsweise 10% bei den Vereinbarungen 
zwischen Unternehmen, die tatsächliche bzw. potentielle Wettbewerber sind). Zum Text der Bekanntmachung 
siehe Kamann/Selmayr (2010), S. 172 ff. 

1134 Zum Gesetzestext siehe Kamann/Selmayr (2010), S. 42 f.  
1135 Bieber/Epiney/Haag (2009), S. 359. Vgl. auch Degen (2003), S. 37 ff.  
1136 Siehe Bekanntmachung der Kommission-Leitlinien über den Begriff der Beeinträchtigung des zwischenstaatli-

chen Handels in den Art. 81 und 82 des Vertrags von April 2004 (Dok. Nr. 5 2004 XC 0427 (06)). Wie betont im 
Kapitel 2.3.1. der Leitlinien, „bedeutet [Niederlassung] auch die Errichtung von Niederlassungen, Zweigstellen 
oder Tochtergesellschaften durch Unternehmen, die in einem Mitgliedstaat ansässig sind, in einem anderen 
Mitgliedstaat“, so dass das Kriterium der Zwischenstaatlichkeit eines Tatbestands neben der Annahme interna-
tionaler Gütermobilität auch derjenigen der internationalen Faktormobilität wirklich Rechnung trägt. Die Leitli-
nien über den Begriff der Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Handels in den Art. 81 und 82 EGV sind ein 
Teil des sog. Modernisierungspakets des europäischen Wettbewerbsrechts. Hiermit werden die begleitenden 
Texte zur Verordnung 1/2003 beschrieben. Deren Ziel besteht in der Erleichterung der Anwendung der durch 
diese Verordnung neu eingeführten Elemente. Auf weitere Bestandteile des Modernisierungspakets wird noch 
eingegangen. Vgl. Lowe (2004), S. 3 f. 
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tigkeiten zwischen mindestens zwei Mitgliedsstaaten vorliegen“,1137 was als eine Art X-Plus-Re-

gel mit einem X-Schwellenwert in Höhe von 2 interpretiert werden kann.  

Eine weitere wichtige Voraussetzung zur Anwendung des gemeinschaftlichen Rechts stellt die 

Spürbarkeit der Handelsbeeinträchtigung dar. Entsprechend der Vorstellung, dass es nicht mög-

lich ist, „allgemeine quantitative Regeln aufzustellen, die alle Arten von [den Handel spürbar be-

einträchtigenden] Vereinbarungen erfassen“, legt die Kommission im Kapitel 2.4.2. der Leitli-

nien weiter allgemeine Regeln im Sinne einer „Standard-Definition für das Fehlen einer spürba-

ren Beeinträchtigung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten“ unter dem Namen NAAT-Re-

geln fest.1138  

Eine genauere Betrachtung dieser Regeln führt dabei zu der Erkenntnis, dass jene u. a. in Form 

von kombinierten Anforderungen an den (gemeinsamen) Marktanteil und Jahresumsatzwert be-

teiligter Unternehmen bestehen. Somit kann bei der vertikalen Kompetenzabgrenzung in der eu-

ropäischen Kartell- und Missbrauchsaufsicht neben der X-Plus-Regel auch eine Art USW-Regel 

identifiziert werden. Konkret sind Vereinbarungen nicht geeignet, den zwischenstaatlichen Han-

del spürbar zu beeinträchtigen, wenn kumulativ erfüllt wird, dass „der gemeinsame Marktanteil 

der Parteien […] auf keinem von der Vereinbarung betroffenen relevanten Markt innerhalb der 

Gemeinschaft 5 % [überschreitet]“ und - im Falle von horizontalen Vereinbarungen - „der ge-

samte Jahresumsatz der beteiligten Unternehmen innerhalb der Gemeinschaft mit der von der 

Vereinbarung erfassten Ware nicht [über] den Betrag von 40 Mio. EUR“ hinausgeht, oder - im 

Falle von vertikalen Vereinbarungen - „der Jahresumsatz des Lieferanten mit den von der Ver-

einbarung erfassten Waren in der Gemeinschaft nicht [über] den Betrag von 40 Mio. 

EUR“ hinausgeht. Auch sind Vereinbarungen nicht geeignet, den zwischenstaatlichen Handel 

spürbar zu beeinträchtigen, wenn „der genannte Schwellenwert für den Jahresumsatz um höchs-

                                                 
1137 Bekanntmachung der Kommission-Leitlinien über den Begriff der Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen 

Handels in den Art. 81 und 82 des Vertrags von April 2004 (Dok. Nr. 5 2004 XC 0427 (06)). Kapitel 2.2. Punkt 
21. Die Verhaltensweise muss sich hiernach aber nicht auf mindestens zwei Mitgliedsstaaten erstrecken, „um 
den zwischenstaatlichen Bezug“ herzustellen. Innerhofer (2004), S. 108. 

1138 Bekanntmachung der Kommission-Leitlinien über den Begriff der Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen 
Handels in den Art. 81 und 82 des Vertrags von April 2004 (Dok. Nr. 5 2004 XC 0427 (06)). Kapitel 2.4.2. 
Punkt 50. Darüber hinaus betont die Kommission (mit Rückgriff auf ihre Bekanntmachung über Vereinbarungen 
von geringer Bedeutung, die den Wettbewerb gemäß Art. 81(1) nicht spürbar beschränken (de minimis) Punkt 3, 
vgl. Fn. 1133) im Punkt 50 der Leitlinien über den Begriff der Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Han-
dels, dass Vereinbarungen zwischen den KMUs „den Handel zwischen den Mitgliedstaaten normalerweise nicht 
zu beeinträchtigen geeignet sind“. Die Tatsache, dass Tatbestände nicht von den KMUs durchgeführt werden 
bzw. nicht unter die Kriterien der NAAT-Regeln fallen, bedeutet jedoch nicht automatisch, dass jene zur Han-
delsbeeinträchtigung geeignet sind. Vielmehr ist in jenen eine Einzelfallprüfung erforderlich. Vgl. Punkt 51 der 
Bekanntmachung.  
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tens 1 %“ und derjenige „für den Marktanteil um höchstens 2-Prozentpunkte“ während zwei auf-

einanderfolgenden Jahren überschritten wird.1139  

Unter Beachtung der Tatsache, dass erst die konkrete „Art der Vereinbarung oder des Verhaltens 

einen qualitativen Hinweis darauf [liefert], ob [jene/s tatsächlich] geeignet ist, den Handel zwi-

schen den Mitgliedsstaaten zu beeinträchtigen“,1140 führt die Kommission in Kapitel 3 der Leitli-

nien die Anwendung der „Negativvermutung“ (also des NAAT-Regeln-Tests) auf unterschiedli-

che Formen „von Vereinbarungen und missbräuchlichen Verhaltensweisen“ vor, um die Umstän-

de, bei denen die europäische Zuständigkeit begründet wird und das Gemeinschaftsrecht von der 

EK heranzuziehen ist, näher zu beleuchten.  

Zu diesem Zweck unterscheidet die Kommission in den Leitlinien zwischen den Vereinbarungen 

und missbräuchlichen Verhaltensweisen, die „mehrere Mitgliedstaaten betreffen oder in mehre-

ren Mitgliedstaaten durchgeführt werden“ (Kapitel 3.1.), denjenigen „die einen einzigen Mit-

gliedstaat oder einen Teil eines Mitgliedstaats betreffen“ (Kapitel 3.2.), und schließlich den Ver-

einbarungen mit Unternehmen in Drittländern, die „Ein- und Ausfuhren“ betreffen, bzw. den 

Vereinbarungen und missbräuchlichen Verhaltensweisen, die „Unternehmen in Drittlän-

dern“ betreffen (Kapitel 3.3).1141  

Tatbestände, die mehrere Mitgliedstaaten betreffen oder in mehreren Mitgliedsstaaten 

durchgeführt werden  

 

Wie sich aus der Tabelle 8 ergibt, welche die Prüfungsvorgehensweise bei den Tatbeständen der 

ersten Gruppe darlegt, gelten jene Tatbestände als „fast immer ihrem Wesen nach“ für eine zwi-

schenstaatliche Handelsbeeinträchtigung geeignet. Damit reicht die Höhe des relevanten Umsat-

zes (im Sinne der Klärung der Frage, ob hier der in den Leitlinien angegebene Schwellenwert 

überschritten wird oder nicht) zur Klärung der Zuständigkeitsfrage aus.1142  

                                                 
1139 Bekanntmachung der Kommission-Leitlinien über den Begriff der Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen 

Handels in den Art. 81 und 82 des Vertrags von April 2004. Kapitel 2.4.2. Punkt 52. Vgl. auch Bericht über die 
Wettbewerbspolitik der EK (2004), S. 25, Punkt 7.  

1140 Ebenda. Punkt 29. Während so gewisse Vereinbarungen bereits ihrem Wesen nach geeignet sind, den zwischen-
staatlichen Handel zu beeinträchtigen (wie beispielsweise grenzüberschreitende Kartelle), kann dies bei anderen 
(wie beispielsweise einem „auf das Gebiet eines einzelnen Mitgliedstaats begrenzte[n] Gemeinschaftsunterneh-
men“) erst nach „einhergehende[n] Prüfung“ festgestellt werden. Wie unter Punkt 30 der Leitlinien betont wird, 
kann auch die Art der von den Vereinbarungen betroffenen Waren einen Hinweis auf die Geeignetheit jener zur 
zwischenstaatlichen Handelsbeeinträchtigung liefern.  

1141 Den so abgegrenzten Gruppen lassen sich konkrete im Kapitel 3.3.1.2.2. beschriebene Szenarien des WdW-Typ 
III zuordnen. So können die im Szenario IVd beschriebenen Verhaltensweisen ausschließlich inländischer 
Marktmacht als eine Untermenge der im Kapitel 3.2. der Leitlinien aufgegriffenen Gruppe aufgefasst werden. 
Demgegenüber fallen alle Verhaltensweisen der Szenarien IVa-IVe, in die ausländische Unternehmen mit einge-
bunden werden, in die Gruppe des Kapitels 3.3 der Leitlinien. 

1142 Bekanntmachung der Kommission-Leitlinien über den Begriff der Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen 
Handels in den Art. 81 und 82 (2004). Kapitel 3.1. Punkt 61. Vielmehr gilt hier sogar, dass „wenn der relevante 
Umsatz den [...] Schwellenwert überschreitet, [...] es in den meisten Fällen nicht erforderlich sein [wird], einge-
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Tabelle 8: Prüfung der Geeignetheit zu und Spürbarkeit von der Beeinträchtigung zwischenstaatlichen 
Handels durch Verhaltensweisen, die mehrere Mitgliedstaaten betreffen bzw. in mehreren 
durchgeführt werden 

 
Quelle: Eigene Zusammenfassung der Punkte 62-76 der Leitlinien über den Begriff der Beeinträchtigung des 
zwischenstaatlichen Handels in den Art. 81 und 82 EGV (2004). 

Diese Tatbestandsgruppe fällt folglich mit dem Anwendungsbereich des übergeordneten Rechts 

zusammen. Dessen Gültigkeit wird geprüft durch Verwendung der X-Plus-Regel mit dem X-

Wert von 2, gleichzeitige Anwendung der USW-Regel mit der Umsatzschwelle von 40 Mio. 

EUR und weiterhin durch Heranziehung von relativen Umsatzschwellen im Sinne von Marktan-

teilen. Die X-Plus-Regel mit dem X-Wert von 2 kann dabei entweder in Kombination mit dem 

Auswirkungsprinzip angewandt werden (falls die Tatbestände mehrere Mitgliedstaaten betreffen 

müssen, um übergeordnete Zuständigkeit zu bewirken), oder in Kombination mit dem an die An-

forderungen eines Standortwettbewerbs angepassten Inländerprinzip (falls die Tatbestände in 

mehreren Mitgliedstaaten durchgeführt werden müssen, um übergeordnete Zuständigkeit zu be-

wirken). 

Die Tatsache, dass die Kommission darüber hinaus weitere Verhaltensarten als potenzielle An-

wendungsbereiche des europäischen Wettbewerbsrechts ansieht, ist zu werten als ein unmittelba-

res Zeugnis für ihr Verständnis der Problematik der vertikalen Kompetenzmissallokationen, die 

                                                                                                                                                             
hend zu untersuchen, ob der Handel zwischen Mitgliedsstaaten beeinträchtigt werden kann“. Folglich kann bei 
den Tatbeständen, die mehrere Mitgliedstaaten betreffen bzw. in mehreren durchgeführt wurden bei Überschrei-
tung des Schwellenwerts die Frage nach der Geeignetheit des Tatbestands zur Handelsbeeinträchtigung (welche 
in der Tabelle 8 durch die rot markierte Spalte dargestellt wird) automatisch weggelassen werden, so dass jene 
mehr oder weniger automatisch in die europäische Zuständigkeit fallen. Die Ausführungen in der zweiten Spalte 
der Tabelle 8 sind vor diesem Hintergrund (in Worten der Kommission) nur als eine „Hilfestellung“ zum besse-
ren Verständnis der „Beurteilung dieser Fälle“ anhand der NAAT-Regel zu sehen.  
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im Standortwettbewerb bei der X-Plus- als auch der USW-Regel möglicherweise auftreten. So 

wird im Kapitel 3.2. der Leitlinien beispielsweise der Tatsache Rechnung getragen, dass auch 

Verhaltensweisen, die sich nur auf einen Mitgliedstaat bzw. einen Teil von diesem erstrecken 

(und somit der X-Plus-Regel nach nicht unbedingt in die übergeordnete Zuständigkeit fallen 

müssten), dennoch geeignet sein können, den zwischenstaatlichen Handel zu beschränken, und 

aus diesem Grund in die Zuständigkeit übergeordneter Ebene fallen sollten.1143 

Tatbestände, die einen einzigen Mitgliedstaat oder einen Teil eines Mitgliedstaats betreffen  

 

Die Tabelle 9 stellt – analog zur Tabelle 8 – die Vorgehensweise bei der Prüfung der Geeignet-

heit zu und der Spürbarkeit von der Beeinträchtigung zwischenstaatlichen Handels durch die 

Verhaltensweisen des Kapitels 3.2. der Leitlinien dar. 

                                                 
1143 Die Beachtung der Problematik vertikaler Missallokationen zeigt sich darüber hinaus auch in dem kombinierten 

Gebrauch der X-Plus- und der USW-Regel bei der Bestimmung übergeordneter Zuständigkeit. 
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Tabelle 9: Prüfung der Geeignetheit zu und Spürbarkeit von der Beeinträchtigung zwischenstaatlichen 
Handels durch Verhaltensweisen, die einen einzigen Mitgliedstaat oder seinen Teil betreffen 

 
Quelle: Eigene Zusammenfassung der Punkte 77-99 der Leitlinien über den Begriff der Beeinträchtigung des 
zwischenstaatlichen Handels in den Art. 81 und 82 EGV (2004). 

Wie aus der Tabelle 9 ersichtlich wird, muss hier bei der Bestimmung der Zuständigkeit neben 

den quantitativen Kriterien (wie sie fast ausschließlich zur Beantwortung der Frage nach der adä-

quaten Zuständigkeitsebene bei den Verhaltensweisen des Kapitels 3.1. herangezogen werden 

konnten) immer stärker auch auf qualitative Kriterien zurückgegriffen werden. Grund dafür ist, 

dass den meisten Verhaltensweisen die Eigenschaft „dem Wesen nach geeignet, den Handel zwi-

schen Mitgliedsstaaten zu beeinträchtigen“ fehlt.  

Folglich entspricht diese Tatbestandsgruppe dem Anwendungsbereich des übergeordneten 

Rechts, wie er zustandekommen würde bei Zugrundelegung der X-Plus-Regel mit dem X-Wert 

von 2 in Kombination mit dem Auswirkungsprinzip, das an die Anforderungen eines Stand-

ortwettbewerbs angepasst wurde (im Sinne eines Verursacherstaates und mindestens eines be-
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troffenen Mitgliedstaates),1144 einer gleichzeitigen Anwendung der USW-Regel im Sinne von ab-

soluten Umsatzwerten und der Marktanteile im Sinne von relativen Umsatzwerten, und bei einer 

parallelen, „sorgfältige[n] Prüfung“ konkreter Verhaltensweisen beispielsweise auf ihre Fähig-

keit zur Bewirkung der „Veränderung im Warenverkehr zwischen Mitgliedstaaten“ oder Bewir-

kung der Abschottung des Inlandsmarkts.1145 Die Tabelle 9, die in Anlehnung an die Leitlinien 

als nicht erschöpfend gilt, zeigt dabei insbesondere die Vereinbarungsarten bzw. Arten von miss-

bräuchlichem Verhalten, die mit hoher Wahrscheinlichkeit in den so abgesteckten Anwendungs-

bereich des übergeordneten Rechts fallen würden.  

Tatbestände, welche „die Unternehmen in Drittländern einbeziehen, oder Ein- und Ausfuhren 

mit Drittländern betreffen“ 

 

Der Tatsache folgend, dass „Artikel 81 und 82 unabhängig davon [gelten],, wo die Unternehmen 

ansässig sind oder wo die Vereinbarung geschlossen wurde, wenn die Vereinbarungen und Ver-

haltensweisen entweder innerhalb der Gemeinschaft durchgeführt werden oder dort Auswirkun-

gen zeigen“, soll die Kommission darüber hinaus das Gemeinschaftsrecht auch auf die Tatbe-

stände anwenden, welche „die Unternehmen in Drittländern einbeziehen, oder Ein- und Ausfuh-

ren mit Drittländern betreffen“ (Kapitel 3.3.) und die dazu geeignet sind, „die grenzüberschrei-

tende Wirtschaftstätigkeit innerhalb der Gemeinschaft zu beeinträchtigen“.1146 Damit wird neben 

der innergemeinschaftlichen auch der außergemeinschaftlichen Perspektive Rechnung getragen. 

Zur eindeutigen Zuständigkeitsbestimmung müssen die konkreten Ziele geprüft werden, die von 

den erwähnten Vereinbarungen verfolgt werden oder jenen zugrunde liegen, da „die erforderli-

che Beeinträchtigung des Handels zwischen Mitgliedstaaten einfacher zu ermitteln ist“, wenn die 

Ziele „in der Beschränkung des Wettbewerbs innerhalb“ und nicht außerhalb der Gemeinschaft 
                                                 
1144 Eine Kombination der X-Plus-Regel mit dem den Anforderungen des Standortwettbewerbs angepassten Inlän-

derprinzip ist hier ausgeschlossen, da Verhaltensweisen miterfasst werden sollen, die nur in einem Mitgliedstaat 
bzw. einem Teil von diesem durchgeführt werden. Dies entspräche bei der Kombination mit dem Inländerprinzip 
einem X-Wert von eins.  

1145 Bekanntmachung der Kommission-Leitlinien über den Begriff der Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen 
Handels in den Art. 81 und 82 (2004). Kapitel 3.2. Punkt 77. Auf welche Art und Weise eine solche Prüfung 
durchzuführen ist, hängt wesentlich von konkreter Verhaltensart ab. Bei den horizontalen, sich über das gesamte 
Mitgliedstaatsgebiet erstreckenden Kartellen ist beispielsweise der Kartellpreis mit demjenigen in den anderen 
Mitgliedstaaten zu vergleichen. Auch kann nach Hinweisen für inländische Preisausgestaltung entsprechend des 
Preisniveaus in den anderen Migliedstaaten gesucht werden oder der Handelbarkeitsgrad betroffener Ware be-
rücksichtigt werden, um mögliche Beweise für ein aktives Vorgehen inländischer Kartellmitglieder gegen die 
ausländischen Wettbewerber zu finden. Vgl. Punkt 80 und 81. Bei den vertikalen Vereinbarungen, die nur einen 
Mitgliedstaat betreffen kann die Suche nach Alleinbezugsverpflichtungen den Nachweis für Marktabschottungs-
effekte zu finden helfen. Vgl. 87. Bei den Vereinbarungen, die nur einen Teil eines Mitgliedstaates erfassen, 
können Informationen über die Nachfragerkonzentration in unterschiedlichen regionalen Gebieten des Mitglied-
staates Hinweise auf diejenige Gebiete liefern, auf deren regionalen Märkten Vereinbarungen im Sinne des Art. 
81(1) bzw. 82(1) spürbare Beeinträchtigungen des zwischenstaatlichen Handels zu bewirken fähig wären. Vgl. 
Punkt 90. 

1146 Bekanntmachung der Kommission-Leitlinien über den Begriff der Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen 
Handels in den Art. 81 und 82 (2004). Kapitel 3.3.1. Punkt 100 und 101.  
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bestehen.1147  Im Falle der Vereinbarungen ohne Absicht der Wettbewerbsbeschränkung 

innerhalb der Gemeinschaft kann erst eine „eingehendere Prüfung“ zeigen, inwiefern die „grenz-

überschreitende Wirtschaftstätigkeit innerhalb der Gemeinschaft und damit der Warenverkehr 

zwischen Mitgliedsstaaten [tatsächlich] beeinträchtigt werden können“.1148  

Bei den Tatbeständen mit dem Ziel einer solchen Wettbewerbsbeschränkung geht die Kommis-

sionszuständigkeit aus der Kombination der Tatbestandsart mit der Erfüllung des Umsatzschwel-

lenwertes hervor.1149 Im Gegensatz dazu können bei den Tatbeständen ohne ein derartiges Ziel 

die Auswirkungen, die die Zuständigkeit der Kommission begründen, nur zustande kommen, 

wenn ein „spürbarer Unterschied zwischen den in der Gemeinschaft für die [betroffenen] Waren 

erhobenen Preisen und den außerhalb der Gemeinschaft geltenden Preisen besteht und […] der 

Anteil des ausgeführten Warenvolumens [… auf dem] Gesamtmarkt für diese Waren auf dem 

Gebiet des Gemeinsamen Marktes nicht unbedeutend“1150 ist, so dass hier qualitative wie auch 

weiterführende quantitative Kriterien herangezogen werden müssen.  

Zwischenfazit zu den Tatbestandsarten aus den Leitlinien über den Begriff der Beeinträchtigung 

des zwischenstaatlichen Handels in den Art. 8 1und 82 EGV 

 

Bei den Tatbeständen des Kapitels 3.1. der Leitlinien erfolgte die vertikale Zuordnung der Kon-

trollkompetenzen überwiegend anhand der Feststellung, dass ein Tatbestand mehrere Mitglied-

staaten betrifft bzw. von mehreren Mitgliedstaaten ausgeht, in Kombination mit der Überschrei-

tung des Umsatzschwellenwertes (ohne eine hierbei gleichzeitig notwendige Überprüfung der 

wirklichen Handelsbeeinträchtigung); bei den Tatbeständen des Kapitels 3.2. stützte sie sich auf 

eine Mischung aus qualitativen Kriterien (deren Berücksichtigung die Identifikation von poten-

ziell vorliegenden Handelsbeeinträchtigungen ermöglichte) und aus Umsatzkriterien. Bei der 

Tatbestandsgruppe aus dem Kapitel 3.3. werden die Zuständigkeitsebenen –  bei den Fällen, die 

                                                 
1147 Bekanntmachung der Kommission-Leitlinien über den Begriff der Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen 

Handels in den Art. 81 und 82 (2004). Kapitel 3.3.1. Punkt 102 und 103.  
1148 Ebenda. Kapitel 3.3.3. Punkt 106. Nach Punkt 107 und 108 ist bei dieser Prüfung insbesondere auf die „Auswir-

kungen der Vereinbarung auf Abnehmer und andere Wirtschaftsteilnehmer innerhalb der Gemeinschaft, [...] 
welche die Produkte der an der Vereinbarung beteiligten Unternehmen benötigen“, wie auch darauf zu achten, 
inwiefern Vereinbarungen möglicherweise „Wiedereinfuhren in die Gemeinschaft verhindern“.  

1149 Vgl. Bekanntmachung der Kommission-Leitlinien über den Begriff der Beeinträchtigung des zwischenstaatli-
chen Handels in den Art. 81 und 82 (2004). Kapitel 3.3.1. Punkt 102 und 103. Hiernach sind oben beschriebene 
Ver-haltensweisen, die „sowohl Einfuhren als auch Ausfuhren betreffen, [...] in der Regel ihrem Wesen nach ge-
eignet, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen“. Im Bereich von (ausschließlichen) Einfuhren 
gehören nach Punkt 104 (Kapitel 3.3.2.) beispielsweise Vereinbarungen „zur Isolierung des Binnenmarkts“ zu 
denjenigen, die eine Handelsbeschränkung innerhalb der Gemeinschaft bezwecken und somit in die Kommis-
sionszuständigkeit fallen. Im Bereich der (ausschließlichen) Ausfuhren sind „Ausfuhrvereinbarungen“ von Un-
ternehmen, die in zwei oder mehreren Mitgliedstaaten im Wettbewerb stehen, und mit den Vereinbarungen die 
Ausfuhr überschüßiger Mengen in Drittländer bezwecken, um so „ihr Marktverhalten innerhalb der Gemein-
schaft abzustimmen“, dieser Kategorie zuzuordnen. Vgl. Punkt 105 Kapitel 3.3.2. 

1150 Ebenda. Kapitel 3.3.3. Punkt 109. 
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aufgrund ihrer Zielsetzung eindeutig innergemeinschaftlich handelsbeeinträchtigend wirken – 

wieder entsprechend der Prüfung bei den Fällen des Kapitels 3.1. bestimmt, wohingegen sie bei 

den Tatbeständen, die keine Zielsetzung der Wettbewerbsbeschränkung innerhalb der Gemein-

schaft aufweisen, aufgrund der Unsicherheit über die tatsächliche Handelsbeeinträchtigung ähn-

lich der Vorgehensweise bei den Tatbeständen des Kapitels 3.2. verläuft.  

Die Tatbestandsgruppe des Kapitels 3.3. entspricht dem Anwendungsbereich des übergeordneten 

Rechts, wie er zustande kommen würde bei der Zugrundelegung der X-Plus-Regel mit dem X-

Wert von 1 in Kombination mit dem Auswirkungsprinzip (im Sinne von mindestens einem be-

troffenen Mitgliedstaat), einer gleichzeitigen Anwendung der X-Plus-Regel mit dem X-Wert von 

1 in Kombination mit dem Inländerprinzip (im Sinne einer von mindestens einem ausländischen 

Standort bzw. Drittstaat ausgehenden Verhaltensweise), der Zugrundelegung der USW-Regel 

(im Sinne von absoluten Umsatzschwellen), der Überprüfung der Zielsetzung der Verhaltenswei-

se und schließlich (wenn notwendig) der Überprüfung von relativen Umsatzwerten und von qua-

litativen Hinweisen auf die Fähigkeit des Verhaltens zur Beeinträchtigung der grenzüberschrei-

tenden Wirtschaftstätigkeit. 

Obwohl die Leitlinien über den Begriff der Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Handels in 

den Art. 81 und 82 EGV von der Kommission auf den ausdrücklichen Wunsch der Mitglied-

staaten hin veröffentlicht wurden, um den Anwendungsbereich des europäischen Wettbewerbs-

rechts eindeutig gegenüber demjenigen des nationalen Rechts abzugrenzen,1151 scheint die verti-

kale Kompetenzzuteilung im Bereich der europäischen Kartell- und Missbrauchsaufsicht vor 

dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen weiterhin einen sehr komplexen Charakter aufzu-

weisen. Dieser zeichnet sich aus durch die Unmöglichkeit der Kompetenzabgrenzung mit Hilfe 

von wenigen eindeutigen quantitativen Kriterien im Sinne der ausschließlichen Anwendung der 

X-Plus- und USW-Regel.  

Infolge dieser nicht immer eindeutigen „operationale[n] Präzisierung der Zwischenstaatlichkeits-

klausel“ wie auch der Tatsache, dass die Leitlinien nur in Form einer „unverbindliche[n] Mit-

teilung“ bestehen1152, können inadäquate Kompetenzzuordnungen nicht ausgeschlossen werden. 

Daher besteht nach Art. 3 der Verordnung (VO) 1/2003 „für die nationalen Behörden und Ge-

richte, die in einem Wettbewerbsfall nationales Wettbewerbsrecht anwenden[, die Pflicht], paral-

lel hierzu auch Art. 81 oder 82 EGV [anzuwenden], sobald die Vereinbarungen oder Handlungs-

                                                 
1151 So lassen sich in der juristischen Literatur, die vor dem Jahr 2004 erschienen ist, einige Arbeiten finden, die sich 

in ihrem kompletten Umfang mit der Analyse der Rechtssprechung zum Thema der Zwischenstaatlichkeits-
klausel in den Artikeln 81 und 82 EGV und somit mit dem speziellen Thema der vertikalen Abgrenzung der 
Kontrollkompetenzen im europäischen Wettbewerbsrecht befassen. Vgl. hierzu Degen (2003), Mayer (1999), 
Innerhofer (2004).  

1152 Budzinski (2006), S. 136.  
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weisen, die dem Fall zugrunde liegen, geeignet sind, den Handel zwischen den Mitgliedstaaten 

zu beeinflussen“1153.  

Grundsätzlich gilt daher, dass „alle nationalen Wettbewerbsbehörden und die Kommission für 

die Anwendung von Art. 81 und 82 EGV parallel zuständig sind“.1154 Auch wenn die Kommissi-

on das Recht hat, Fälle an sich zu ziehen, und im Fall des Gebrauchs jenen Rechts die Zuständig-

keit der nationalen Wettbewerbsbehörden entfällt (vgl. Fn. 1129), liegt es auf der Hand, dass die-

ses System darüber hinaus umfangreiche Mechanismen zur Zusammenarbeit erfordert, um eine 

effiziente und insbesondere einheitliche Anwendung der Artikel durch alle Behörden sicherstel-

len zu können.1155  

Somit enthält das in Fn. 1136 erwähnte Modernisierungspaket des europäischen Wettbewerbs-

rechts die Durchführungsverordnung der VO 1/2003, die besprochenen Leitlinien über den Be-

griff der Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Handels in den Art. 81 und 82 des Vertrags 

und die Leitlinien zur Anwendung von Art. 81(3) EGV (Dokument XC 0427(07); auf diese wird 

hier nicht näher eingegangen, da sie keinen expliziten Bezug zur Frage der Kompetenzzuteilung 

aufweisen) sowie die Bekanntmachung über die Zusammenarbeit innerhalb des Netzes von Wet-

tbewerbsbehörden.1156  

 

 

 

 

 

                                                 
1153 Lowe (2004), S. 4. Vgl. auch VO 1/2003 Art. 3 und Bieber/Epiney/Haag (2009), S. 356. Diese Verpflichtung 

ersetzt die in der Vorgänger-VO festgelegte Wahlfreiheit der mitgliedsstaatlichen Behörden und Gerichte, statt 
des europäischen Rechts das nationalen Recht anzuwenden und soll in der Begrenzung des „Anwendungsbe-
reichs mitgliedsstaatlicher Kartellregeln auf rein innerstaatliche Absprachen“ resultieren. Budzinski (2006), 
S. 136. Gleichzeitig wird durch die VO (Art. 3 Abs. 2) den Mitgliedstaaten aber auch „nicht verwehrt, in ihrem 
Hoheitsgebiet strengere innerstaatliche Vorschriften zur Unterbindung oder Ahndung einseitiger [also vom Art. 
82 EGV erfassten] Handlungen von Unternehmen zu erlassen oder anzuwenden“. Dies gilt jedoch nicht für 
zweiseitiges (also vom Art. 81 EGV erfasstes) Verhalten der Unternehmen. Böge (2004), S. 14. 

1154 Böge (2004), S. 14. 
1155 Vgl. Böge (2004), S. 15. Vgl. auch Lowe (2004), S. 5 und Budzinski (2006), S. 136. 
1156 Amtsblatt der EU 2004/C101/03: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:101:0043-

:0053: DE:PDF [22.10.10]. Diese Bekanntmachung ersetze dabei die Bekanntmachung der Kommission vom 15. 
Oktober 1997 über die Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den Wettbewerbsbehörden der Mitglied-
staaten bei der Bearbeitung von Fällen im Anwendungsbereich der Artikel 81 und 82 EG-Vertrag. Für eine kurze 
Zusammenfassung der Bekanntmachung vgl. http://europa.eu/legislation_summaries/competition/firms/l26109-
_de.htm [22.10.10]. Das ECN soll dem im Art. 11 Abs. 1 der VO 1/2003 postulierten Grundsatz der engen Zu-
sammenarbeit zwischen Kommission und den nationalen Wettbewerbsbehörden Rechnung tragen.  
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Zusammenarbeit der Wettbewerbsbehörden innerhalb eines Wettbewerbsnetzes bei 

Anwendung der Art. 81 und 82 EGV 

 

Das „Europäische Wettbewerbsnetz“ (ECN) wurde bereits im Jahr 2002 gegründet und besteht 

aus allen europäischen Wettbewerbsbehörden (vgl. Fn. 637). Nach Punkt 3 und 4 der Bekannt-

machung soll es sowohl eine „effiziente Arbeitsteilung als auch eine wirksame und kohärente 

Anwendung der EG-Wettbewerbsregeln sicherstellen“ und darüber hinaus als „Diskussions- und 

Kooperationsforum“ der Wettbewerbsgemeinschaft fungieren.1157 Die Kommission und die na-

tionalen Wettbewerbsbehörden sind verpflichtet zur Kooperation in Form eines „ständigen infor-

mellen und flexiblen Austausch[es] von […] Erfahrungen und Methoden (best practices)“, zur 

Koordinierung des Austausches von Informationen und Beweismitteln und zur Übernahme von 

Ermittlungsmaßnahmen durch unterschiedliche Behörden im Rahmen des Netzwerks,1158 vor 

allem aber dazu, das Netzwerk „über [alle] neu eingeleitete Verfahren zu unterrichten“, um so 

eine Fallverteilung praktisch zu ermöglichen.1159.  

Diese soll sich dabei nach den im zweiten Kapitel der Bekanntmachung ausgearbeiteten Grund-

sätzen und Kriterien richten. Hiernach bleibt „in den meisten Fällen die Behörde, welche eine 

Beschwerde erhalten hat oder von Amts wegen ein Verfahren eingeleitet hat, auch weiterhin mit 

einem Fall befasst“1160. Nachkorrekturen im Sinne von Veränderungen der so zustande gekom-

menen Zuständigkeitsverteilung sind nur „zu Beginn des Verfahrens“ und unter der Vorausset-

zung in Betracht zu ziehen, dass diese „Behörde zum Schluss gelangt, dass sie nicht gut geeignet 

ist, sich des Falles anzunehmen, oder [dass] andere Behörden der Auffassung sind, dass sie eben-

falls gut geeignet sind, sich des Falles anzunehmen“.1161 Unter guter Eignung dazu, sich eines 

Falles anzunehmen, versteht die Kommission die Existenz einer wesentlichen Verknüpfung zwi-

schen der „Zuwiderhandlung und dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats“, indem sich jene 

(Punkt 8(1)) im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaates wesentlich unmittelbar (tatsächlich oder ab-

sehbar) auswirkt oder in diesem ihren Ursprung hat, so dass die Wettbewerbsbehörde eines sol-

chen Mitgliedstaates imstande ist (Punkt 8(3)), gegebenenfalls mit Unterstützung anderer Behör-

                                                 
1157 Bekanntmachung (2004/C 101/03). Vgl. auch Koeck/Karollus (2008), S. 494. 
1158 Koeck/Karollus (2008), S. 494. Vgl. auch Böge (2004), S. 14. Das Netzwerk verfügt über ein sog.ECN Interacti-

ve, das Informationsmanagementsystem, das „jeder Behörde einen schnellen Zugriff auf die gemeinsame Ent-
scheidungspraxis [erlaubt]“ und so die Aufgabenerfüllung erleichtert und die „Einheitlichkeit der Kartellrechtan-
wendung“ fördert. 

1159 Böge (2004), S. 14. Böge (2007), S. 42 betont, dass nach den ersten zwei Jahren seines Bestehens in das Intranet 
des ECN knapp 530 Fälle von „Wettbewerbsverstößen mit gemeinschaftweiter Bedeutung [...] eingestellt wor-
den sind“, von denen ungefähr 130 abgeschlossen werden konnten.  

1160 Punkt 6 der Bekanntmachung (2004/C 101/03). 
1161 Punkt 6 der Bekanntmachung (2004/C 101/03). 
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den „die erforderlichen Beweise [zu] erheben“ und (Punkt 8(2)) die „gesamte Zuwiderhandlung 

wirksam [zu] beenden“.1162  

Die Fälle müssen entweder von einer einzelnen nationalen Wettbewerbsbehörde bearbeitet wer-

den, von mehreren parallel handelnden nationalen Wettbewerbsbehörden oder von der Kommis-

sion.1163 Bei der „Entscheidung, welche Behörde oder Behörden im Einzelfall besonders gut in 

der Lage sind, einen Fall zu übernehmen“, sind folgende Kriterien heranzuziehen.1164:  

Wird der Wettbewerb „hauptsächlich innerhalb [des] Hoheitsgebiets“ einer nationalen Wettbe-

werbsbehörde wesentlich beeinträchtigt (indem der entsprechende Mitgliedstaat von einer konk-

reten Verhaltensweise erheblich betroffen ist), so ist jene Behörde „im Regelfall gut geeignet, ein 

Verfahren betreffend [dieser Verhaltensweise] durchzuführen“1165. Wird dagegen der Wettbe-

werb in den Hoheitsgebieten von zwei oder drei nationalen Wettbewerbsbehörden wesentlich be-

einträchtigt und reicht das Vorgehen von lediglich einer Behörde nicht aus, um „die gesamte Zu-

widerhandlung zu beenden bzw. sie angemessen zu ahnden“, kann „ein paralleles Vorgehen [die-

ser] nationalen Wettbewerbsbehörden […] angemessen [erscheinen]“.1166 Entsprechend des in 

Punkt 7 der Bekanntmachung geäußerten Grundsatzes, dass die „Umverteilungen [zugunsten 

eines wirksamen Wettbewerbsschutzes] schnell und effizient vonstatten gehen und laufende Er-

mittlungen nicht verzögern [sollen]“, gilt es im Falle von parallelen nationalen Zuständigkeiten 

das nationale Vorgehen so gut wie möglich untereinander abzustimmen, beispielsweise auch in-

dem „eine federführende Behörde zu bestimmen [… und dieser] bestimmte Aufgaben [wie die 

Koordinierung von Ermittlungsmaßnahmen] zu übertragen sind“.1167 Schließlich erscheint die 

Kommission immer dann „besonders gut geeignet [zu sein]“, sich eines Falles anzunehmen, 

wenn „eine oder mehrere Vereinbarungen […] in mehr als drei Mitgliedstaaten [...] Auswirkun-

gen auf den Wettbewerb haben“.1168 

                                                 
1162 Punkt 8 und 9 der Bekanntmachung (2004/C 101/03).  
1163 Vgl. Punkt 5 der Bekanntmachung (2004/C 101/03). 
1164 Böge (2004), S. 15. 
1165 Punkt 10 der Bekanntmachung (2004/C 101/03). Vgl. auch Böge (2004), S. 15. Wie in der Zusammenfassung 

der Bekanntmachung unter: http://europa.eu/legislation_summaries/competition/firms/l26109_de.htm [22.10. 
2010] betont wird, kann ein alleiniges „Tätigwerden einer nationalen Wettbewerbsbehörde [darüber hinaus auch 
dann] angemessen sein, [...] wenn mehr als eine nationale Wettbewerbsbehörde gut geeignet wäre, sich des Fal-
les anzunehmen, [die alleinige Zuständigkeit jedoch] ausreicht, um die gesamte Zuwiderhandlung zu beenden“.  

1166 Punkt 12 der Bekanntmachung (2004/C 101/03). Vgl. auch Böge (2004), S. 15. Kann eine einzige nationale Be-
hörde (gegebenenfalls mit der Unterstützung von den anderen) die Verhaltensweise beenden, würde die, in der 
Fn. 1165 beleuchtete Situation eintreten.  

1167 Punkt 7 und 13 der Bekanntmachung (2004/C 101/03). Die obige Empfehlung einer federführenden Wettbe-
werbsbehörde erinnert an das vorgestellte Konzept einer freiwilligen koordinierenden Leitjurisdiktion. Vgl. Fn. 
622. 

1168 Punkt 14 der Bekanntmachung (2004/C 101/03). Nach Punkt 15 ist dies auch dann der Fall, wenn ein Fall eng 
verknüpft mit „anderen Gemeinschaftsbestimmungen [ist], die ausschließlich oder effizienter von der Kommis-
sion angewandt werden können“ oder wenn dies das Gemeinschaftsinteresse erfordert.  
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Neben der Festlegung dieser Kriterien - die an eine X-Plus-Regel mit dem X-Wert von 3 erin-

nern - für eine nachträgliche (also nach der Zuständigkeitszuordnung entsprechend der Zwi-

schenstaatlichkeitsklausel der Leitlinien XC 0427(06) erfolgende) Fallumverteilung zwischen 

den Wettbewerbsbehörden des europäischen Wettbewerbsnetzes trägt die Bekanntmachung über 

die Zusammenarbeit innerhalb des Netzes von Wettbewerbsbehörden auch dazu bei, eine effi-

ziente Arbeitsteilung sicherszustellen, indem sie ausdrücklich die Umstände nennt, die zu einer 

Verfahrenseinleitung durch die Kommission führen.  

So besteht, wie bereits an mehreren Stellen dieses Kapitels betont, grundsätzlich ein Vorrang des 

Unionsrechts. Eine Verfahrenseinleitung der Kommission kann somit als ein „förmlicher Rechts-

akt“ - im Sinne der Absichtsbekundung, eine Entscheidung nach dem Unionsrecht zu treffen - 

die nationalen Wettbewerbsbehörden „in jeder Ermittlungsphase“ ihrer Zuständigkeit enthe-

ben.1169 Daher ist es von besonderer Bedeutung, dass sich die Kommission in der Bekanntma-

chung darauf festlegte, „einen Fall nicht [mehr] an sich zu ziehen, nachdem er nach den [be-

schriebenen] Kriterien zugeteilt wurde“1170. Nichtsdestotrotz steht es der Kommission in der „an-

fänglichen Fallverteilungsphase“ (die einem Richtzeitraum von zwei Monaten nach der Unter-

richtung des Netzes über ihre Tätigkeit am konkreten Fall durch eine oder mehrere nationale 

Behörden entspricht) offen, einen Fall an sich zu ziehen, wenn (dem Gebot der kohärenten An-

wendung der Art. 81 und 82 EGV widersprechend) die Netzmitglieder (Punkt 54(a)) „im selben 

Fall den Erlass widersprüchlicher Entscheidungen“ beabsichtigen bzw. (Punkt 54(b)) „den Erlass 

einer Entscheidung, die […] im Widerspruch zur gesicherten Rechtsprechung steht“.1171 

Über das Ziel der kohärenten Rechtsanwendung hinaus kann die Kommission nach Beendigung 

der Fallverteilungsphase ein eigenes Verfahren auch dann eröffnen, wenn das Verfahren von den 

Netzmitgliedern „unangemessen in die Länge gezogen wird“, die Kommissionsentscheidung zur 

„Weiterentwicklung gemeinschaftlicher Wettbewerbspolitik“ erforderlich ist oder keine der hier-

von betroffenen nationalen Wettbewerbsbehörden dagegen Einwände erhebt.1172 Obwohl also 

theoretisch alle beteiligten Behörden innerhalb des Netzwerks die gleiche Position einnehmen 

sollten, zeichnet sich die Position der Kommission aufgrund ihrer „umfangreiche[n] prozedura-

le[n] Rechte sowie sogenannte[n] agenda-setting-Möglichkeiten“ tendenziell durch ein gegen-

über den nationalen Behörden vergleichsweise stärkeres Gewicht aus.1173 

                                                 
1169 Vgl. Punkt 52 der Bekanntmachung (2004/C 101/03). 
1170 Böge (2004), S. 15. 
1171 Punkt 54(a) und (b) der Bekanntmachung (2004/C 101/03). 
1172 Punkt 54(c)-(e) der Bekanntmachung (2004/C 101/03). 
1173 Budzinski (2006), S. 136 mit Verweis auf Budzinski/Christiansen (2005), S. 322 ff. Vgl. auch Cini/McGowan 

(2009), S. 92 und Monopolkommission (2002), S. 38 ff. 
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Gemeinsamkeiten des Systems europäischer Kartell- und Missbrauchsaufsicht mit den 

vorgestellten theoretischen wettbewerbspolitischen Mehrebenensystemen 

 

Das System der europäischen Kartell- und Missbrauchsaufsicht entspricht somit insgesamt 

einem Zweiebenensystem. Innerhalb dessen werden je nach den konkreten zu beurteilenden Tat-

beständen erstens variierende Kombinationen der USW- und der X-Plus-Regel zur vertikalen 

Kompetenzabgrenzung herangezogen.1174 Zweitens müssen die nationalen Wettbewerbsbehörden 

bei ihrer Zuständigkeit für grenzüberschreitende Tatbestände die europäischen Wettbewerbsre-

geln anwenden und drittens werden bei den möglichen vertikalen Kompetenzmissallokationen 

Fallverteilungskorrekturen durch die Zusammenarbeit innerhalb eines Behördennetzes vorge-

nommen.1175  

Wie die Fallgruppe des Kapitels 3.3. der Leitlinien über den Begriff der Beeinträchtigung des 

zwischenstaatlichen Handels in den Art. 81 und 82 EGV nahelegt, handelt es sich hier um kein 

in sich geschlossenes System, sondern um ein gegenüber Drittländern im Hinblick auf Güter-, 

Dienstleistung- und Kapitalströme vergleichsweise offenes Zweiebenensystem. In diesem sind 

von den Art. 81 und 82 EGV „alle wettbewerbsbeschränkenden Handlungen, die sich im Ge-

meinsamen Markt auswirken oder auf eine derartige Auswirkung gerichtet sind“, erfasst, unab-

hängig davon, wo sie ihren Ursprung haben. Somit liegt von den in den Kapiteln 3.2.2.2. und 

3.3.2.2. besprochenen Möglichkeiten institutioneller Ausgestaltungen von wettbewerbspoliti-

schen Mehrebenensystemen hier das Szenario eines regionalen Mehrebenensystems vor.1176  

                                                 
1174 Die X-Plus-Regel wird hier nicht nur mit dem Auswirkungsprinzip verbunden (im Sinne von X nationalen Wett-

bewerbsbehörden, die gegen eine Verhaltensweise ein Verfahren einleiten würden, weil sich diese in ihrer Juris-
diktion auswirkt), sondern häufig auch mit dem Inländerprinzip (im Sinne von X nationalen Wettbewerbsbehör-
den, die gegen eine Verhaltensweise ein Verfahren einleiten würden, weil diese in ihrer Jurisdiktion ihren Urs-
prung findet). Dass neben diesen quantitativen Kompetenzzuordnungskriterien bei der vertikalen Zuordnung der 
Kompetenzen auch die qualitativen Kriterien eine wichtige Rolle spielen, lässt sich vor allen daran erkennen, 
dass bei unterschiedlichen Tatbestandsgruppen unterschiedliche Arten der Kompetenzzuordnung angewandt 
werden. 

1175 Hierbei kommen wie auch schon bei der primären Fallverteilung quantitative (X-Plus-Regel mit dem X-Wert 
von drei) und qualitative Kriterien (wie z. B. die Fähigkeit zur Sanktionierung eines Tatbestands) zum Einsatz.  

1176 Anders als im theoretischen Teil zu den Regeln vertikaler Kompetenzabgrenzung im Standortwettbewerb emp-
fohlen wurde, verfügt die übergeordnete (also europäische) Ebene dieses Systems über sog. Rule-making-Kom-
petenzen. Der Standortwettbewerb findet im System europäischer Wettbewerbspolitik also nur noch bei den Tat-
beständen statt, die in die Zuständigkeit der nationalen Behörden fallen und hierbei keine grenzüberschreitenden 
Effekte aufweisen (da sonst die Pflicht zur Anwendung der Art. 81 bzw. 82 EGV greift). Da nach den Bestim-
mungen des Kapitels 3.3. der Leitlinien (Dok. Nr. 5 2004 XC 0427 (06)) der Anwendungsbereich des übergeord-
neten Wettbewerbsrechts Tatbestände einbezieht, die aus mindestens einem ausländischen Standort bzw. Dritt-
staat ausgehen und sich in mindestens einem Mitgliedstaat des Systems auswirken (bzw. umgekehrt), lässt sich 
hier ein, der N-Variation ähnliches Szenario vorfinden, innerhalb von welchem das übergeordnete Wettbewerbs-
recht gegenüber von anderen Regionen bzw. Nationalstaaten einen regionalen Standortfaktor darstellt. Dies gilt 
umso mehr, als auch hier die einzelnen Mitgliedstaaten bei Verfahrenseinleitungen, bei denen Drittstaaten mit 
betroffen sind und bei denen somit die Beeinträchtigung des innergemeinschaftlichen Handels gegeben ist (bei 
Nicht-Überweisung des Falls an die GD Wettbewerb, so wie sie als Folge der Zusammenarbeit im Netzwerk 
denkbar wäre) verpflichtet sind, die Art. 81 bzw. 82 anzuwenden. Auf alle, die Kriterien des Kapitels 3.3. der 
Leitlinien erfüllenden Fälle werden so die gleichen - und somit nach außen einen Standortfaktorcharakter auf-
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Darüber hinaus weist das System der europäischen Kartell- und Missbrauchsaufsicht auch weite-

re Elemente auf, die als mögliche institutionelle Ergänzungen unterschiedlicher Variationen be-

sprochen wurden. Wie alle anderen europäischen Institutionen und Mitgliedstaaten unterliegt 

auch die Europäische Kommission bezüglich ihrer Tätigkeit in allen Politikbereichen (und somit 

auch in demjenigen der Wettbewerbspolitik) der Aufsicht des Europäischen Gerichtshofs 

(EuGH). Dieser ist nach Art. 220 EGV „die Gerichtsbarkeit der EU [und soll die] korrekte Aus-

legung, Anwendung und das Zustandekommen von EU-Recht“ wahren. Soweit der europäischen 

Gerichtsbarkeit keine ausdrücklichen Zuständigkeiten zugewiesen sind, obliegt, „der Recht-

schutz bezüglich der Anwendung europäischen Rechts den Gerichten der Mitgliedstaaten“. Die 

nationalen Wettbewerbsbehörden unterliegen bei der Anwendung des nationalen Rechts der 

Kontrolle durch die nationalen Gerichte.1177 

Somit liegen hier (zumindest theoretisch) alle institutionellen Voraussetzungen für einen Kont-

rollmechanismus zur Verhinderung strategischen jurisdiktionellen Verhaltens auf regionaler wie 

auch nationaler Systemebene vor.1178  

                                                                                                                                                             
weisenden - europäischen Wettbewerbsregeln angewandt. Im Gegensatz zu der Ausgestaltung der in Fn. 1100 
beschriebenen N-Variation ist der Anwendungsbereich des europäischen Wettbewerbsrechts jedoch nicht nur 
ausschließlich auf die dem Kapitel 3.3. zuzuordnenden Tatbestände beschränkt, sondern beinhaltet auch Tatbes-
tände, die ausschließlich aus dem regionalen Binnenmarkt ausgehen und sich gleichzeitig ausschließlich inner-
halb dieses regionalen Systems auswirken. Folglich liegt hier eine Zwischenform von den ausgearbeiteten N- 
und M-Variationen vor.  

1177 Lambach (2009), S. 66 und Bieber/Epiney/Haag (2009), S. 138. In Deutschland ist so für die Überprüfung der 
Entscheidungen des Bundeskartellamtes „im Beschwerdeverfahren das Berliner Oberlandesgericht (Kammerge-
richt) und im Rechtsbeschwerdeverfahren der Bundesgerichtshof“ zuständig. Schmidt/Binder (1996), S. 48. Der 
EuGH ist für die Nachprüfungen der Kommissionsentscheidungen zuständig, die sich auf die Entscheidung von 
Rechtsfragen beschränken, wohingegen das dem EuGH seit 1989 vorgeschaltete Gericht erster Instanz „die Ent-
scheidungen in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht zu überprüfen [hat]“. Schmidt/Binder (1996), S. 122. Vgl. 
auch Herdegen (2008), S. 134. 

1178 Der Unterschied zwischen dem im Kapitel 3.3.2.3.3. beschriebenen Kontrollmechanismus und dem institutionel-
len Checks-and-balances-System der EU im wettbewerbspolitischen Bereich besteht vor allem darin, dass in der 
EU nicht eine gebündelte Kontrollinstanz der übergeordneten Ebene die Anwendung und Auslegung der Wettbe-
werbsregeln durch alle Wettbewerbsbehörden beider Systemebenen überwacht, sondern der EuGH nur Kompe-
tenzen in Bezug auf das Gemeinschaftsrecht aufweist. Die nationalen Gerichte können nach der Bekanntma-
chung der Kommission über die Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den Gerichten der EU-Mit-
gliedstaaten bei der Anwendung der Artikel 81 und 82 des EGV (EU- Dokument Nr. 5 2004 XC 0427(03)) bei 
zivilrechtlichen Streitigkeiten zur Anwendung der Art. 81 und 82 EGV berufen werden und sind folglich nicht 
befugt, ihre eigene Anwendung der Artikel 81 und 82, wie auch die der nationalen Behörden zu überprüfen. So-
mit beschränken sich ihre Kompetenzen auf die Prüfung der Anwendung des einheimischen Wettbewerbsrechts 
durch die nationalen Wettbewerbsbehörden. Die Kontrollkompetenzen sind im System europäischer Wettbe-
werbspolitik also auf mehrere Institutionen aufgeteilt. Dienen die Artikel 81 und 82 EGV als Grundlage einer 
EK-Entscheidung, so unterliegt diese einer möglichen Überprüfung durch den EuGH. Analoges gilt auch dann, 
wenn nationale Wettbewerbsbehörden bzw. Gerichte die Art. 81 und 82 anwenden (indem diese Anwendung „an 
die Rechtsprechung der Gerichte der Europäischen Gemeinschaft sowie an Kommissionsverordnungen [...] ge-
bunden“ sein muss). Vgl. Punkt 8 der Bekanntmachung Nr. 5 2004 XC 0427(03). Wenden die nationalen Wet-
tbewerbsbehörden nationale Wettbewerbsregeln an und legen jene ihren Entscheidungen zugrunde, so unterlie-
gen die Entscheidungen den Prüfungskompetenzen nationaler Gerichte. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der 
EuGH (z.B. im Falle eines von den nationalen Kontrollinstitutionen mitgetragenen strategischen Verhaltens na-
tionaler Wettbewerbsbehörden) über gar keine Eingriffsmöglichkeiten verfügt. Vielmehr besteht bei einer Paral-
lel-Anwendung des innerstaatlichen Wettbewerbsrechts zum Art. 81 EGV der Grundsatz, dass die Anwendung 
des nationalen Rechts bei den Tatbeständen, die den zwischenstaatlichen Handel beeinträchtigen, zu keinem an-
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Materiellrechtliche Mindeststandards im System europäischer Kartell- und Missbrauchsaufsicht 

(Art. 81 und 82 EGV) 

 

Genauso lassen sich in dem System auch Hinweise auf eine Art materiellrechtlicher Mindest-

standards finden. So sind alle Mitgliedstaaten der EU wie auch die Beitrittskandidaten nach Art. 

10 EGV dazu verpflichtet, „alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, um die sich aus dem Vertrag 

ergebenden Verpflichtungen zu erfüllen“, wie auch solche Maßnahmen zu unterlassen, „die die 

Verwirklichung der Vertragsziele beeinträchtigen könnten“, und müssen sich somit zu den fun-

damentalen Grundsätzen der EU bekennen (u. a. Freiheit, Demokratie und Grundfreiheiten) und 

diese durch die nationalen „Rechtsordnungen und die jeweilige Rechtsanwendung [sicherstel-

len]“1179. Daher müssen sie in ihren jeweiligen Jurisdiktionen auch die Existenz einer funktions-

fähigen Marktwirtschaft gewährleisten (die nach den sog. Kopenhagener Kriterien eng mit den 

oben genannten fundamentalen Grundsätzen verbunden ist bzw. jene zum Ausdruck bringt), u. a. 

durch die Herbeiführung und aktive Durchsetzung wettbewerbsrechtlicher Regelungen.1180 

                                                                                                                                                             
deren Ergebnis wie „die Anwendung des EG-Wettbewerbsrechts“ führen darf. Vgl. Punkt 6 der Bekanntma-
chung Nr. 5 2004 XC 0427(03). Dieser Grundsatz impliziert auch, dass auf Grundlage nationaler Wettbewerbs-
regeln kein Verbot eines konkreten Verhaltens ausgesprochen werden darf, wenn dieses Verhalten nicht gegen 
Art. 81 Abs. 1 verstößt. Böge (2004), S. 14. Die Einhaltung dieses Grundsatzes unterliegt den Prüfungskompe-
tenzen des EuGHs. Gleichzeitig sieht die Bekanntmachung Nr. 5 2004 XC 0427(03) für die parallele Anwen-
dung des innerstaatlichen Wettbewerbsrechts und des Art. 82 EGV keine solche Konvergenzverpflichtung vor. 
Hier, wie auch bei der Anwendung der nationalen Wettbewerbsregeln auf rein nationale Fälle können also auf-
grund von ausschließlicher Kompetenz zur Entscheidungsprüfung durch die nationalen Kontrollinstitutionen 
durchaus Spielräume für strategisches Verhalten auf untergeordneter Ebene bestehen. Die Voraussetzung ist je-
doch, dass die nationalen Kontrollinstitutionen solche Strategien mittragen. Da die Anwendung eines jeden na-
tionalen Rechts den „sehr allgemein gefasste[n], tragende[n] Grundsätzen des Gemeinschaftsrechts [wie bei-
spielsweise den Grundfreiheiten oder dem Gleichbehandlungsgebot] gerecht werden muss“, d.h. dass Gemein-
schaftsrecht eine Art unmittelbare Anwendbarkeit erfährt, sind die Spielräume für ein derart strategisches Ver-
halten jedoch nur auf solche Verhaltensweisen beschränkt, die diese Grundsätze nicht verletzen, oder aber zum 
Zwecke des Schutzes übergeordneter öffentlicher Interessen eine Nichtanpassung des nationalen Rechts an die 
Grundsätze rechtfertigen. Vgl. BMWi (2007)oder Pohlmann (2007), S. 41. Die Vereinbarkeit nationaler Gesetze 
mit „entsprechender europarechtlicher Norm“ überprüft der EuGH im sog. Vorabentscheidungsverfahren. Hier 
gibt er die Überprüfungskriterien vor, während die eigentliche Prüfung und Fallentscheidung von den mitglieds-
staatlichen Gerichten übernommen wird. Vgl. BMWi (2007). Schließlich ist im System europäischer Wettbe-
werbspolitik an der Rolle des EuGHs als einer objektiven Kontrollinstanz zu zweifeln. Denn der EuGH verstand 
in seiner (sich selbst zugeschriebenen) Funktion eines Integrationsmotors „sein Mandat zur `Wahrung des 
Rechts` [...] immer wieder in besonders dynamischer Weise“ und dokumentierte „dieses Verständnis in einer in-
tegrationsfreundlichen Auslegung der Verträge, zuweilen in kühner Rechtsfortbildung“. Dies gitl zum Beispiel 
für die Rechtssprechung „zur unmittelbaren Anwendbarkeit des Gemeinschaftsrechts [...] mit unbedingtem Vor-
rang gegenüber nationalem Recht“. Herdegen (2008), S. 137. Cini/McGowan (2009), S. 56 betonen, dass EuGHs 
„ relationship with DG Competition may well have damaged its own standing as an independent institution”. 
„There is no doubt that without the assistance of the ECJ, European competition policy would not have develo-
ped either to the extent or in the form that it has”. Cini/ McGowan (2009), S. 57. Wie noch später ausgeführt 
wird, können gleiche Aussagen auch zur Rolle des EuGHs bei der (expliziten wie auch impliziten) Kompetenz-
ausweitung der EK mit entsprechenden Implikationen für die Lernfähigkeit des Systems getroffen werden.  

1179 Bieber/ Epiney/ Haag (2009), S. 77. 
1180 Vor 2004 traten der EU vor allem Länder bei, in denen vor dem Beitritt eine mehr oder weniger funktionierende 

Marktwirtschaft etabliert war. Im Rahmen der ersten Erweiterung im Jahr 1973 traten so Dänemark, Großbritan-
nien und Irland bei, während im Jahr 1981 Griechenland, im Jahr 1986 Portugal und Spanien und im Jahr 1995 
Finnland, Schweden und Österreich der EU beigetreten sind, so dass am Ende des Jahres 2003 zusammen mit 
den sechs Gründungsmitgliedern – Deutschland, Frankreich, Italien und den Benelux- Staaten – 15 Staaten Mitg-
lieder der Union waren. Vgl. Lambach (2009), S. 23. Im Jahr 1999 wurden die Beitrittsverhandlungen mit eini-
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Für die vor dem Jahr 2004 der EU beigetretenen Länder (vgl. Fn. 1180) implizierte diese Forde-

rung eine entsprechende Anpassung der bereits in jenen Ländern existierenden nationalen Wett-

bewerbsordnungen an diejenige der EU. Denn unter der Geltung der Vorgängerverordnung der 

VO 1/2003 (vgl. Fn. 1133 und 1153) stand den nationalen Wettbewerbsbehörden bei der Zustän-

digkeit für die die Zwischenstaatlichkeitsklausel erfüllenden Tatbestände die Wahl zwischen der 

Heranziehung nationaler oder europäischer Regeln offen; folglich war zur Sicherstellung eines 

wettbewerblichen Mindestschutzniveaus im gesamten europäischen Binnenmarkt eine Teilang-

leichung der nationalen Wettbewerbsrechte mit den europäischen notwendig. 1181 

Diese Notwendigkeit schwächte sich dagegen für die ab dem Jahr 2004 beigetretenen Länder in-

folge der Einführung der VO 1/2003 ab. Denn in diesem Rahmen wurden die nationalen Wettbe-

werbsbehörden bei ihrer Zuständigkeit für die die Zwischenstaatlichkeitsklausel eigentlich erfül-

lenden Tatbestände zu einer (bei Anwendung nationaler Regeln parallelen) Heranziehung der 

Art. 81 und 82 EGV verpflichtet. An einer beliebigen Ausgestaltung der nationalen Wettbe-

werbsrechte wäre daher grundsätzlich nichts zu beanstanden gewesen (mit der Einschränkung, 

dass sie bei einer Parallelanwendung mit den Artikeln 81 und 82 EGV gewissen Konvergenzvor-

                                                                                                                                                             
gen ost- und mitteleuropäischen Staaten aufgenommen, die aufgrund ihrer zentralverwaltungswirtschaftlichen 
Vergangenheit zuerst aufwendig an die „Wirtschafts-, Rechts- und Sozialordnung der Union“ herangeführt wer-
den mussten. Diesen schwerwiegenden Prozess antizipierend formulierte der Europäische Rat im Jahr 1993 erst-
mals „abstrakte Kriterien [...], die vor einem Beitritt von dem antragsstellenden Staat zu erfüllen sind“. Neben 
der funktionsfähigen Marktwirtschaft werden hiernach noch die Übernahme gemeinschaftlichen Besitzstands 
und das Bestehen demokratischer und rechtsstaatlicher Ordnung gefordert, wobei das drittgenannte Kriterium ei-
ne Voraussetzung für die eigentliche Aufnahme von Beitrittsverhandlungen darstellt. Vgl. http://europa.eu/scad-
plus/glossary/accession_criteria_copenhague_de.htm [22.11.10]. Diese Kriterien wurden nach dem Ort ihrer 
Festlegung als sog. Kopenhagener Kriterien bekannt. Bieber/ Epiney/Haag (2009), S. 49. 

1181 Für die Situation vor 1962 vgl. Hambloch (2009), S. 80 ff. In 1956 gab es so in nur drei (Deutschland, Frank-
reich und den Niederlanden) der sechs EU-Gründungsmitglieder Kartellgesetze. Belgien und Luxemburg verfüg-
ten über keine entsprechenden Regelungen als auch keine hierfür zuständige Verwaltung, während Italien „nur 
einige allgemeine Grundsätze, die die Zwangskartellierung und den Missbrauch wirtschaftlicher Macht bekämp-
fen sollten“, in seinem Bürgerlichen Gesetzbuch nannte. Wie Hambloch (2009), S. 89 betont, folgten die ersten 
europäischen Wettbewerbsartikel (Art. 85 und 86 EWGV) „dem Vorbild des deutschen Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkung, das etwa zur gleichen Zeit wie die EWG-Gründungsverträge unter Mitwirkung neo- und or-
doliberaler Wissenschaftler und nach US-amerikanischen Vorgaben des Antitrust-Rechts vorbereitet wurde“. 
Dabei sahen die Römischen Verträge vor, bis zur Erlass der VO 17/1962 die Durchsetzung der Art. 85 und 86 
durch die Behörden der Mitgliedstaaten auszuführen. Um dies sicherzustellen, wandte sich die Kommission an 
die Mitgliedsstaaten ohne nationales Wettbewerbsrecht mit der Empfehlung eines zügigen Erlasses entsprechen-
der Verfahrensbestimmungen. Vgl. Hambloch (2009), S. 93. Wie Woll (2002), S. 144 betont, hatten vor allem 
„die Defizite der wettbewerblichen Regelungen in den europäischen Staaten“, die im Zuge der EEA und der von 
ihr ausgelösten Binnenmarktzielperspektive offensichtlich wurden, „den Anpassungsprozess [an das europäische 
Recht] mit ausgelöst“. In die Reichweite dieser Harmonisierung fielen neben der Festlegung des Auswirkungs-
prinzips als des Prinzips zur Bestimmung des örtlichen Anwendungsbereichs nationalen Wettbewerbsrechts auch 
Ausdehnungen des sachlichen Anwendungsbereichs der nationalen Gesetze (insbesondere im Sinne der Rück-
führung bestimmter aus den Regelungen ausgeklammerten Wirtschaftssektoren), die Harmonisierung des Kar-
tellbegriffs und die Übernahme der Spürbarkeitsklausel. So hat sich beispielsweise „beim Begriff der wettbe-
werbsbeschränkenden Vereinbarungen und Verhaltensweisen [...] der Wortlaut des Art. 81 EGV als Standard 
etabliert“, wie auch der Tabelle 10 entnommen werden kann. Vgl. Woll (2002), S. 153 und S. 144 ff. Vgl. auch 
Oelke (2006), S. 97 f. 
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schriften unterliegen1182). Weil aber gleichzeitig die meisten Kandidaten für die im Jahr 2004 

tatsächlich erfolgte „Osterweiterung“ der EU zum Zeitpunkt der Beitrittsverhandlungsaufnahme 

über keine eigenen Wettbewerbsordnungen verfügten und sich bei der für die Aufnahme not-

wendigen Einführung dieser Vorschriften an den relevanten Regelungen des europäischen Wett-

bewerbsrechts orientierten (vgl. Kapitel 3.1.3.1.),1183 kam es im System der europäischen Kar-

tell- und Missbrauchsaufsicht zu einer beachtlichen Annäherung zwischen den nationalen und 

den europäischen Gesetzestexten. Diese Annäherung fand statt, obwohl keine explizite For-

derung nach materiellrechtlichen Mindeststandards vorhanden war und folgte vielmehr vor allem 

aus der Tatsache, dass die europäischen Wettbewerbsregeln „generell unmittelbar in der gesam-

ten Union gelten und die Mitgliedstaaten […] bei ihrer Durchsetzung uneingeschränkt mit der 

Kommission zusammenarbeiten [müssen]“.1184 Die beiden folgenden Tabellen verdeutlichen, 

wie das Kartell- und das Missbrauchsverbot in ausgewählten nationalen Regelungen ausformu-

liert sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1182 Vgl. Fn. 1153. Hiernach bestehen die Konvergenzanforderungen vor allem bei paralleler Anwendung nationalen 

Rechts und des Art. 81 EGV. Bei paralleler Anwendung des Art. 82 und nationalen Rechts sind dagegen Abwei-
chungen in Richtung eines strengeren Wettbewerbsschutzes erlaubt. 

1183 Vgl. Oelke (2006), S. 100. 
1184 Monitoring Bericht Slowakei (2003), S. 27. Anhand der Monitoring-Berichte unterschiedlicher Länder lässt sich 

auch zeigen, dass die EU im Rahmen des Heranführungs- und Monitoringsprozesses nicht auf die konkrete Aus-
formulierung der Gesetzestexte, sondern vielmehr auf die Abdeckung der wichtigsten in den gemeinschaftlichen 
Regeln vertretenen Grundsätze durch die jeweiligen nationalen Vorschriften den Schwerpunkt legte. Der oben 
zitierte Satz ist so in den Monitoring-Berichten von allen den Beitritt im Rahmen der Osterweiterung anstreben-
den Ländern zu finden. Siehe für Polen: Monitoring Bericht (2003), S. 30, Litauen: Monitoring Bericht (2003), 
S. 29, Estland: Monitoring Bericht (2003), S. 24, Lettland: Monitoring Bericht (2003), S. 28, Malta: Monitoring 
Bericht (2003), S. 25, Slowenien: Monitoring Bericht (2003), S. 26 usw. Gleiches gilt auch für Bulgarien: Moni-
toring Bericht (2004), S. 66 und Rumänien: Monitoring Bericht (2005), S. 48. Diese sind im Jahr 2007 der EU 
beigetreten. Für noch nicht beigetretene, sich jedoch in der Beitrittsverhandlungs- und –vorbereitungsphase be-
findenden Länder vgl. z.B. Albania 2008 Progres Report, S. 30, Kosovo 2008 Progress Report, Bosnia Herzego-
via 2008 Progress Report usw. Wie Woll (2002), S. 139 betont, wird in den Europa-Abkommen, die den Fort-
schrittsberichten zugrunde liegen, die Gesetzesannäherung „zwar [...] nicht als Pflicht der assoziierten Staaten 
[statuiert], [...] jedoch aber als eine wichtige Voraussetzung für die Integration in die Gemeinschaft genannt“.  
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Tabelle 10: Formulierung des Kartells- und Missbrauchsverbots in ausgewählten nationalen Regelungen 
der vor 2004 der EU beigetretenen Länder 

 

Quelle: Eigene Darstellung anhand der genannten Gesetzestexte. Vgl. 
http://ec.europa.eu/competition/ecn/competition_authorities.html [22.11.10]. 
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Tabelle 11: Formulierung des Kartells- und Missbrauchsverbots in ausgewählten nationalen Regelungen 
der nach 2004 der EU beigetretenen Länder 

 

 
Quelle: Eigene Darstellung anhand der genannten Gesetzestexte. Vgl. 
http://ec.europa.eu/competition/ecn/competition_authorities.html [22.11.10]. 

Wie die Tabellen 10 und 11 bestätigen, kam es zu der Teilangleichung nationaler Wettbewerbs-

rechte an das europäische Recht nicht nur in den nach dem Jahr 2004 der EU beigetretenen Län-

dern (Tabelle 11), sondern auch in den im Rahmen der ersten vier Erweiterungen der EU beige-

tretenen Ländern (Tabelle 10).  

Konzept der Leitjurisdiktion im System europäischer Kartell- und Missbrauchsaufsicht (Art. 81 

und 82 EGV) 

 

Nicht zuletzt ist in dem System der europäischen Kartell- bzw. Missbrauchsaufsicht infolge der 

Bestimmungen über die Zusammenarbeit im Netzwerk der Wettbewerbsbehörden auch das vor-

gestellte Konzept der Leitjurisdiktion in Form einer freiwilligen Kooperation und Koordination 
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vertreten. Diese kommt jedoch nur bei parallelen Zuständigkeiten auf untergeordneter Ebene 

zum Einsatz.1185 

Zwischenfazit zum System europäischer Kartell- und Missbrauchsaufsicht (Art. 81 und 82 EGV) 

 

Angesichts all dieser gefundenen Gemeinsamkeiten des europäischen Zweiebenensystems im 

Bereich der Kartelle und des Marktmachtmissbrauchs mit den im Rahmen des Kapitels 3.3.2.2.4. 

dargestellten theoretischen Mehrebenensystemen internationaler Wettbewerbspolitik muss man 

davon auszugehen, dass innerhalb des Ersten ähnliche Probleme im Hinblick auf die politische 

Durchsetzbarkeit wie auch Systemlernfähigkeit bestehen, wie sie innerhalb des Zweiten bereits 

identifiziert wurden. Diese Aspekte sollen jedoch erst besprochen werden, nachdem analog zur 

bisherigen Vorgehensweise bei den Artikeln 81 und 82 EGV die Regelung des Verhältnisses des 

EG-Wettbewerbsrechts zu den Wettbewerbsbestimmungen der nationalen Rechtsordnungen auch 

im Bereich der Fusionskontrolle erläutert wurde.  

Vertikale Kompetenzzuordnung im Bereich der Fusionskontrolle  

 

Die Kompetenzaufteilung zwischen der EK und den nationalen Wettbewerbsbehörden im Be-

reich der europäischen Fusionskontrolle ist – aufgrund anderer Materie wie auch anderen histori-

chen Umständen bei ihrer Entstehung - viel exakter als im Bereich der Kartell- und Missbrauchs-

aufsicht geregelt. So schreibt die aktuelle Fusionskontrollverordnung (VO 139/20041186) im Art. 

21 Abs. 2 vor, „dass die Mitgliedsstaaten ihr innerstaatliches Wettbewerbsrecht nicht auf Zusam-

menschlüsse von gemeinschaftsweiter Bedeutung anwenden dürfen“1187. Auf diese Art und Wei-

se zieht die europäische Fusionskontrollverordnung in Übereinstimmung mit dem Subsidiaritäts-

prinzip (vgl. Text zu Fn. 1128) eine klare Trennungslinie zwischen ihrem eigenen Anwendungs-

bereich (Zusammenschlüsse mit gemeinschaftsweiter Bedeutung) und dem der nationalen Rege-

lungen (sonstige Zusammenschlüsse).1188 

                                                 
1185 Im Gegensatz zu dieser freiwilligen Kooperation auf untergeordneter Ebene könnte die (im Kapitel zur Zusam-

menarbeit im Behördennetzwerk beschriebene) nachträgliche Übergabe der Fallkompetenz von den nationalen 
Behörden an die EK als Ausübung einer Pflichtleitjurisdiktion der EK gedeutet werden. Dies gilt insbesondere in 
dem Fall, in dem sie mit der Sicherstellung einer kohärenten Rechtsanwendung begründet wird. 

1186 Eine Fusionskontrolle wurde in die europäische Wettbewerbspolitik erst 1989 eingeführt. Bevor die Fusionskon-
trolle durch die FKVO 4064/89 explizit etabliert wurde (vgl. http://ec.europa.eu/competition/mergers/legisla-
tion/de.pdf, [22.11.10]), bemühte sich die Kommission die Zuständigkeit für die Behandlung konkreter Zusam-
menschlüsse zu erhalten, indem sie an diese die Art. 81 und 82 EGV angewandt hatte. Infolge der Einführung 
der FKVO 4064/89 kam es also nur noch zur Institutionalisierung einer sich „bereits im Gang befindliche[n] 
Entwicklung“. Budzinski (2006), S. 138. Vgl. auch Rosenthal/Thomas (2010), S. 3 ff. und Cini/McGowan 
(2009), S. 128 ff. Im Gegensatz zum Kartellverbot und dem Missbrauchsverbot marktbeherrschender Stellung ist 
die Fusionskontrolle nicht ausdrücklich im EGV verankert. Vgl. Woll (2002), S. 225. 

1187 Herdegen (2009), S. 347. 
1188 Vgl. Mitteilung der Kommission über die Verweisung von Fusionssachen (2005/C 56/02), Fehler! Hyperlink-

Referenz ungültig.[22.11.10]. Da die parallelen Zuständigkeiten europäischer und nationaler Ebene gegen Null 
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Inhalte der VO 139/2004 

 

Nach Art. 1 Abs. 2 und 3 der VO 139/2004 ist unter gemeinschaftsweiter Bedeutung eines Zu-

sammenschlusses die Situation zu verstehen, in der alle beteiligten Unternehmen zusammen ei-

nen weltweiten Umsatz von mehr als 5 Mrd. EUR und mindestens zwei beteiligte Unternehmen 

einen gemeinschaftsweiten Gesamtumsatz von jeweils mehr als 250 Mio. EUR erwirtschaften 

bzw. (falls diese Schwellen nicht erreicht werden) alle beteiligten Unternehmen zusammen einen 

weltweiten Umsatz von mehr als 2,5 Mrd. EUR erwirtschaften, in mindestens drei Mitglied-

staaten der Gesamtumsatz aller am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen jeweils 100 Mio. 

EUR übersteigt, in jedem dieser drei Staaten der Gesamtumsatz von mindestens zwei beteiligten 

Unternehmen jeweils mehr als 25 Mio. EUR beträgt und der gemeinschaftsweite Gesamtumsatz 

von mindestens zwei Beteiligten jeweils höher als 100 Mio. EUR ausfällt.1189  

Unabhängig von diesen Kriterien, die aus der parallelen Anwendung konkreter USW-Schwellen 

und X-Plus-Werte bestehen, fallen Zusammenschlüsse, bei denen jeweils mehr als zwei Drittel 

ihres gemeinschaftsweiten Gesamtumsatzes in ein und demselben Mitgliedstaat erwirtschaftet 

werden, nicht in die Zuständigkeit der EK, sondern in die Zuständigkeit des diese Zwei-Drittel-

Regel erfüllenden Mitgliedstaates.1190 Da vertikale Missallokationen nicht ausgeschlossen wer-

den können, stehen – analog zu den Änderungsmöglichkeiten einer Kompetenzaufteilung im Be-

reich der Kartell- und Missbrauchsaufsicht – auch im Bereich der Fusionskontrolle nachträgliche 

Kompetenzverweisungen zwischen den Ebenen grundsätzlich zur Verfügung.1191  

                                                                                                                                                             
tendieren, wird hier ein one stop shop geschaffen. So wird auch in der Mitteilung der Kommission über die Ver-
weisung von Fusionssachen unter Punkt 2 betont, dass es in Fusionskontrollsachen „keine konkurrierende Zu-
ständigkeit der Kommission und der Mitgliedstaaten“, sondern eine klare Kompetenzabgrenung gibt. Vgl. Bud-
zinski (2006), S. 137 und Cini/McGowan (2009), S. 133. Gleichzeitig folgt hieraus jedoch kein one stop shop 
bezüglich der Zuständigkeiten auf untergeordneter nationaler Ebene.  

1189 VO 139/2004 Art. 1 Abs. 2 und 3. Vgl. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJL:2004:024-
:0001:0022:DE:PDF [22.11.10]. Die erste Schwellenwertkombination (der FKVO 4064/89) wurde erst 1997 auf 
Bestreben der Kommission um die zweite aus niedrigeren Schwellen bestehende Kombination ergänzt. Später 
wurden beide in die VO 139/2004 übernommen. Budzinski (2006), S. 138 „These lower thresholds, which came 
into effect on 1 March 1998, were designed to capture those concentrations that were of a particular interest to 
the Commission, but had not previously come under the original CD test.” Cini/McGowan (2009), S. 137 mit 
CD = community dimension.  

1190 Vgl. Schmidt/Schmidt (2006), S. 201. Zur Anwendungshäufigkeit der 2/3-Regel siehe auch Staff Working Paper 
der EK (2008), S. 15 f. 

1191 Mitteilung der Kommission über die Verweisung von Fusionssachen (2005). Punkt 7. Die Reform der FKVO 
4064/89, die in der FKVO 139/2004 resultierte, bestand vor allem in der Erneuerung des Verweisungssystems. 
Vgl. Budzinski (2006), S. 139. Nach Punkt 5 der Mitteilung der Kommission über die Verweisung von Fusions-
sachen (2005) sollte mit der Überarbeitung des Verweisungssystems vor allem „die Umverteilung von Fällen 
zwischen der Kommission und den Mitgliedsstaaten im Einklang mit dem Subsidiaritätsgrundsatz erleichtert 
werden“, indem sich mit jedem Zusammenschluss immer die jeweils hierfür am besten geeignete Wettbewerbs-
behörde befassen sollte. Als eine mögliche vertikale Kompetenzmissallokation im oben gemeinten Sinne kann 
gilt beispielsweise die Situation, in der mehrere vergleichsweise kleine nationale Märkte von einem Zusammen-
schluss betroffen sind, jener jedoch aufgrund von nicht erreichtem Schwellenwert des Artikels 1 der FKVO nicht 
in die Zuständigkeit der EK fällt, sondern „Mehrfachprüfungen auf mitgliedsstaatlicher Ebene“ nach sich zieht. 
Budzinski (2006), S. 139. 
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Während die FKVO 4064/89 ausschließlich die Möglichkeit einer Ex-post-Kompetenzverwei-

sung beinhaltete (die also einer nach der Notifizierung eines Zusammenschlussvorhabens durch-

zuführen ist)1192, wird in der FKVO 139/2004 unterschieden zwischen einer Ex-post- und einer 

Ex-ante-Verweisung (die also vor der eigentlichen Vorhabensnotifizierung erfolgt). Hierbei 

stimmen die Inhalte des Art. 9 und 22 der FKVO 4064/89 und des Art. 9 und 22 der FKVO 

139/2004, in denen die Ex-post-Verweisung geregelt wird, bis auf kleine Unterschiede überein 

(wie beispielsweise die Ergänzung der Abwärtsverweisung um ein Initiativrecht der Kommissi-

on).1193  

Mit der Ex-ante-Verweisung in Art. 4 (4-5) FKVO 139/2004 „for the first time, firms are entitled 

to trigger the referral process themselves“. Sie können bei der Kommission einen begründeten 

Antrag auf eine Fallverweisung stellen. Die Fallkompetenz kann hierbei von den mitgliedstaatli-

chen Wettbewerbsbehörden an die EK - trotz nicht vorhandener gemeinschaftsweiter Bedeutung 

- verwiesen werden, wenn der Zusammenschluss nach dem Wettbewerbsrecht mindestens dreier 

Mitgliedstaaten geprüft werden müsste (Abs. 5). Auch kann trotz vorhandener gemeinschafts-

weiter Bedeutung die Fallkompetenz von der EK an eine mitgliedstaatliche Wettbewerbsbehörde 

verwiesen werden, wenn sich der Zusammenschluss vermutlich nur auf „den Wettbewerb in ei-

nem Markt innerhalb eines Mitgliedstaates, der alle Merkmale eines gesonderten Marktes auf-

weist“ auswirkt (Abs. 4).1194 

                                                 
1192 Vgl. FKVO 4064/89 Art. 9. Nach Art. 9 Abs. 1 kann die Kommission - obwohl die Voraussetzungen für die ge-

meinschaftsweite Bedeutung eines Zusammenschlusses erfüllt sind - nach einem begründeten Antrag eines Mitg-
liedstaates das Zusammenschlussvorhaben an die Wettbewerbsbehörde dieses Mitgliedstaates verweisen (sog. 
Abwärtsverweisung). Hierfür muss der Mitgliedstaat im Verweisungsantrag dargelegen, dass der „Zusammen-
schluss in seinem Gebiet einen gesonderten Markt beeinträchtigt, der keinen wesentlichen Teil des Gemeinsa-
men Marktes darstellt“. Vgl. Art. 9 Abs. 3. Auch können nach Art. 22(3) Fälle, die zwar keine gemeinschafts-
weite Bedeutung im Sinne des Art. 1 aufweisen, jedoch aber „den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträch-
tigen“ auf Antrag von einem oder mehreren Mitgliedsstaat oder Mitgliedstaaten - in dessen oder deren Hoheits-
gebiet durch den besagten Zusammenschluss „der Wettbewerb [...] erheblich [beeinträchtigt zu sein droht]“ - an 
die Kommission überwiesen werden (sog. Aufwärtsverweisung). Für die genauen Voraussetzungen der Verwei-
sung nach Art. 9 bzw. nach Art. 22 vgl. die Mitteilung der Kommission über die Verweisung von Fusionssachen 
(2005). Punkt 34-41 und Punkt 42-45. Art. 9 ist auch unter dem Begriff der deutschen Klausel bekannt und wur-
de in die FKVO 4064/89 aufs Drängen von Deutschland einbezogen. Er sollte als Absicherung gegen die von 
den Mitgliedstaaten befürchtete „politicization of merger cases“ dienen, die infolge der Einbeziehung der „policy 
references of other [als wettbewerbspolitischen] DGs and Commissioners during the decision making process“ 
drohte. Wie die Statistiken der GD Wettbewerb zeigen, „the number of Article 9 requests has grown more rapid-
ly in recent times“. So wurden auf seiner Basis bis November 2010 95 Verweisungen beantragt, denen die EK in 
41 Fällen teilweise und in 38 Fällen komplett zugestimmt hat, während nur 6 abgelehnt wurden. Cini/McGowan 
(2009), S. 151. Zu den Statistiken vgl. http://ec.europa.eu/ competition/mergers/statistics.pdf [22.10.10].  

1193 Vgl. FKVO 4064/89 Art. 9 und 22. Vgl. auch FKVO 139/2004 Art. 9 und 22. Vgl. auch Budzinski (2006), 
S. 140. Bei Art. 22 besteht der einzige Unterschied zwischen der FKVO 4064/89 und der FKVO 139/2004 darin, 
dass in der ersten Absatz 3 und in der zweiten Absatz 1 des Artikels die entsprechende Regelung enthielt bzw. 
enthält.  

1194 Cini/McGowan (2009), S. 141. FKVO 139/2004 Art. 4 Abs. 4 und 5. Zu den Voraussetzungen der Ex-ante-Ver-
weisung von der Kommission an die Mitgliedstaaten vgl. Punkt 16-23, zu den Voraussetzungen der Verweisung 
von den Mitgliedstaaten an die Kommission Punkt 24-32 der Mitteilung der Kommission über die Verweisung 
von Fusionssachen (2005). Von einem gesonderten Markt wird nach dem Urteil des europäischen Gerichts dabei 
gesprochen, wenn die betroffene Dienstleistung oder Ware „durch besondere Merkmale gekennzeichnet ist, 
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Gegen beide Arten der Ex-ante-Verweisung verfügen die hiervon betroffenen Mitgliedstaaten 

wie auch die EK über ein Vetorecht, um solche Ex-ante-Verweisungen (vor allem der Rechtssi-

cherheit wegen) in den vorgesehenen Grenzen eines mehr als eine Ausnahme und keinesfalls als 

eine Regel anzuwendenden Instruments halten zu können.1195 Der EK steht jedoch nicht nur das 

Vetorecht zur Verfügung (auf das die Kommission auch bei der Abwärts-ex-post-Verweisung 

nach Art. 9 der FKVO zurückgreifen kann), sondern auch weitere erhebliche Spielräume bei der 

Entscheidung über das Zustandekommen einer Verweisung in Form ihrer Entscheidungskompe-

tenz darüber, „ob die Bedingung zur Feststellung eines gesonderten Marktes erfüllt sind“ oder 

nicht.1196  

Die Verweisunsregelungen europäischer FKVO 139/2004 sind zum Abschluss dieses Abschnitts 

nochmal in der Tabelle 12 zusammengefasst.  

Tabelle 12: Verweisungsregelungen europäischer FKVO 139/2004  

 
Quelle: Mitteilung der Kommission über die Verweisung von Fusionssachen (2005), Punkt 47–51. 
 

Zusammenarbeit der Wettbewerbsbehörden innerhalb eines Wettbewerbsnetzes bei 

Anwendung der FKVO 139/2004 

 

Wie bereits beschrieben, soll das „Europäische Wettbewerbsnetz“ (ECN) nach Punkt 3 und 4 der 

Bekanntmachung über die Zusammenarbeit innerhalb des Netzes von Wettbewerbsbehörden so-

wohl einer Sicherstellung „effiziente[r] Arbeitsteilung als auch eine[r] wirksame[n] und kohären-

te[n] Anwendung der EG-Wettbewerbsregeln“ und darüber hinaus als „Diskussions- und Koope-

                                                                                                                                                             
durch die sie sich von anderen Dienstleistungen oder Waren so unterscheidet, dass sie mit ihnen nur in geringem 
Maß austauschbar und ihrem Wettbewerb nur in wenig spürbarer Form ausgesetzt ist“. Die Frage, in welchem 
Maß „Erzeugnisse untereinander austauschbar sind, ist aufgrund ihrer objektiven Merkmale sowie der Struktur 
der Nachfrage und des Angebots auf dem Markt und der Wettbewerbsbedingungen“ zu beurteilen. 

1195 Vgl. Schmidt/Schmidt (2006), S. 204. Vgl. auch die Mitteilung der Kommission über die Verweisung von Fu-
sionssachen (2005) Punkt 7. Mit dem Begriff der Rechtssicherheit wird die Problematik des shopping for juris-
diction angesprochen. Für dieses entsteht bei divergierenden Regelungen auf nationaler und europäischer Ebene 
durch die Möglichkeit einer von den Unternehmen zu beantragenden Ex-ante-Verweisung ein nicht zu unter-
schätzender Spielraum. 

1196 Schmidt/Schmidt (2006), S. 203. 
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rationsforum“ der Wettbewerbsgemeinschaft dienen.1197 Dass diese Aufgabenbeschreibung auch 

den Bereich der Fusionskontrolle einbezieht, könnte dabei aus dem Erwägungsgrund 14 der 

FKVO 139/2004 folgen. Demnach sollte die Kommission, um eine enge und stetige Verbindung 

zu den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten herzustellen, gemeinsam mit diesen „ein Netz 

von Behörden bilden, die ihre jeweiligen Zuständigkeiten in enger Zusammenarbeit durch effi-

ziente Regelungen für Informationsaustausch und Konsultation wahrnehmen“, und auf diese Art 

und Weise sicherstellen, „dass jeder Fall unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips von der für 

ihn am besten geeigneten Behörde behandelt wird“ und „Mehrfachanmeldungen weitestgehend 

ausgeschlossen werden“.1198  

Ein direkter Bezug des Aufgabenbereichs des Netzes der Wettbewerbsbehörden zur Fusionskon-

trolle wird auch durch die Mitteilung der Kommission über die Verweisung von Fusionssachen 

(2005) hergestellt. Hiernach soll das (nach dem Punkt 14 der FKVO 139/2004 einzurichtende) 

Netz der Wettbewerbsbehörden „eine effiziente Handhabung des Verweisungssystems ermögli-

chen“, also vor allem eine „reibungslose Anwendung des Systems der Verweisungen vor der An-

meldung“ sicherstellen und eine „möglichst frühe Identifizierung [der] Fälle […], die für eine 

Verweisung nach der Anmeldung in Betracht kommen“ erlauben.1199 

Zwischen der Funktionsweise der Zusammenarbeit im Behördennetzwerk in dem Anwendungs-

bereich der Art. 81 und 82 EGV und demjenigen im Bereich der Zusammenschlusskontrolle las-

sen sich Parallelen finden: Analog zu der Vorstellung, dass die EK besonders gut geeignet er-

scheint, sich eines Falls unter Art. 81 und 82 EGV anzunehmen, wenn eine oder mehrere Verein-

barungen in mehr als drei Mitgliedstaaten Auswirkungen auf den Wettbewerb haben, können an 

sie gemäß der FKVO 139/2004 Fälle verwiesen werden, die ansonsten von mindestens drei Mit-

gliedstaaten aufgegriffen werden müssten. Gleichzeitig soll analog zu der Regelung im Anwen-

dungsbereich der Art. 81 und 82 EGV auch im Rahmen der FKVO durch die Zusammenarbeit 

innerhalb des Netzwerks bei parallelen nationalen Zuständigkeiten – diese ergeben sich in den 

Fällen ohne ein Verweisungsrecht an die EK (d. h. bei maximal zwei parallel zuständigen natio-

nalen Wettbewerbsbehörden) bzw. bei nicht wahrgenommenen bzw. abgelehnten Verweisungs-

versuchen an die EK – eine möglichst effektive Aufgabenabstimmung sichergestellt werden 

(beispielsweise in Form der Bestimmung einer federführenden Behörde). Nicht zuletzt entspricht 

auch die Möglichkeit einer Rückverweisung der Kompetenzen von der EK an die Mitgliedstaa-

ten der bereits für die Handhabung der Fälle unter den Artikeln 81 und 82 EGV im Rahmen des 

                                                 
1197 Bekanntmachung über die Zusammenarbeit innerhalb des Netzes von Wettbewerbsbehörden (2004/C 101/03). 
1198 FKVO 139/2004 Punkt 14. Vgl. auch FKVO 139/2004 Punkt 13. 
1199 Mitteilung der Kommission über die Verweisung von Fusionssachen (2005). Punkt 55. 
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Behördennetzwerks aufgeführten Logik, nach der Behörden geeignet sind, sich eines Falles an-

zunehmen, wenn dieser hauptsächlich den Wettbewerb innerhalb ihres Hoheitsgebiets betrifft.  

Wie Budzinski (2006), S. 140, betont, folgen also die Fallreallokationsmuster des Behördennetz-

werks für alle hier vorgestellten Wettbewerbspolitikbereiche einem ähnlichen Prinzip. Er be-

zeichnet dieses als eine „Art Gravitationszentrumprinzip“1200.  

Weitere Ähnlichkeiten in dem Fallreallokationsvorgang innerhalb der Kartell- und Missbrauchs-

aufsicht und der Zusammenschlusskontrolle bestehen in der Tatsache, dass der Fallumverteilung 

nicht nur Effizienzgründe zugrunde gelegt werden. Im Anwendungsbereich der Art. 81 und 82 

EGV kann eine nachträgliche Kompetenzverweisung an die Kommission im Netzwerk beschlos-

sen werden, falls deren Entscheidung zur Weiterentwicklung gemeinschaftlicher Wettbewerbs-

politik notwendig ist. Analog dazu kann in der FKVO 139/2004 nach Art. 21 Abs. 4 die Ent-

scheidung zugunsten einer Fallverweisung an die Mitgliedstaaten auch „zum Schutz anderer be-

rechtigter Interessen als derjenigen [getroffen werden]“, die in der VO berücksichtigt werden.1201 

Dabei versteht diese wie auch die als englische Klausel bekannte Regelung unter derartigen 

Interessen vor allem die öffentliche Sicherheit, die Medienvielfalt und die Aufsichtsregeln.1202  

Ebenso konnten früher die Mitgliedstaaten nach Art. 22 Absatz 3 der FKVO 4064/89, der als die 

holländische Klausel bezeichnet wurde, eine Verweisung von Zusammenschlüssen mit beein-

trächtigenden Auswirkungen auf den gemeinschaftlichen Handel - jedoch ohne eine gemein-

schaftsweite Dimension - an die Kommission beantragen, und zwar nicht nur aus dem Grund der 

so ermöglichten Korrektur vertikaler Kompetenzmissallokationen, sondern auch, um den „mem-

ber state authorities who did not possess specific or substantive merger control legislation“ eine 

Weitergabe dieser Fälle an die Kommission – trotz der für ihre Zuständigkeit nicht erfüllten 

Schwellenwerte – zu ermöglichen.1203 Bei 26 von 27 im Jahr 2005 und 27 von 27 im Jahr 2009 

über eine Zusammenschlusskontrolle verfügenden Mitgliedstaaten verlor dieser (vor allem die 

Sicherstellung der Rechtssicherheit bezweckende) Verweisungsgrund jedoch zunehmend an Re-

levanz.1204 

Zum Abschluss ist noch auf Folgendes hinzuweisen: Die Netzwerkkooperation im Bereich der 

Fusionskontrolle weist nur einen informellen und nicht-bindenden Charakter auf, dies gilt aller-

dings auch für die Sachverhalte, die in den Anwendungsbereich der Art. 81 und 82 EGV fallen. 

                                                 
1200 Budzinski (2006), S. 140. 
1201 FKVO 139/2004 Art. 21(4). 
1202 Vgl. FKVO 139/2004 Art. 21(4). Vgl. auch Schmidt/Schmidt (2006), S. 205. 
1203 Cini/McGowan (2009), S. 151. Hiernach spielte die Klauselbezeichnung darauf an, dass Holland im Jahr 1989 

noch über kein Fusionskontrollrecht verfügte. Auch betonen Cini/McGowan hier, dass die ersten drei Verwei-
sungsanfragen unter Art. 22 von Ländern ohne ein existierendes Fusionskontrollrecht kamen.  

1204 Vgl. Staff Working Paper der EK (2008), S. 40. 
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Daher hängt das in allen Bereichen letztendlich realisierte Ausmaß an Kompetenzverweisungen 

von der Kooperationsbereitschaft der Netzwerkbehörden wie auch von der Art, „how [they] be-

have in the Network“, ab.1205 Dies gilt für die Zusammenschlusskontrolle jedoch in noch stärke-

rem Maß als für die Kartell- und Missbrauchsaufsicht. Denn das Europäische Wettbewerbsnetz 

„has been established as a forum for discussion and cooperation of European competition autho-

rities in cases where Articles 81 und 82 of the Treaty of the Functioning of the European Union 

are applied“, und die unterstützende Funktion des Verweisungsprozesses innerhalb der FKVO 

wurde ihm nur übertragen in Form von Hinweisen in den FKVO-Artikeln wie auch in der Mittei-

lung der Kommission über die Verweisung von Fusionssachen (2005). Diese Hinweise sind da-

bei nicht eindeutig im Hinblick auf die Frage, „whether one comprehensive network or separate 

entities for cartel policy and merger control shall be created“.1206 

Gemeinsamkeiten des Systems europäischer Fusionskontrolle mit den vorgestellten 

theoretischen wettbewerbspolitischen Mehrebenensystemen 

 

Die vertikale Kompetenzabgrenzung in der europäischen Zusammenschlusskontrolle zeichnet 

sich zwar durch eine – im Vergleich zur Kompetenzabgrenzung im Bereich der Kartell- und 

Missbrauchsaufsicht – geringere Komplexität aus. Gleichzeitig ist hier aber auch die - den Berei-

chen der Kartell- und Missbrauchsaufsicht ähnliche - Unmöglichkeit der Kompetenzabgrenzung 

mit Hilfe von wenigen eindeutigen quantitativen Kriterien im Sinne ausschließlicher X-Plus- und 

USW-Regel-Anwendung zu beobachten.1207 So werden auch hier die Kompetenzallokationen, 

wie sie sich entsprechend den festgeschriebenen Kombinationen aus USW- und X-Plus-Schwel-

len ergeben, durch Heranziehung weiterer qualitativer Kriterien nachträglich geändert. Unter-

stützt werden diese Änderungen durch die Zusammenarbeit innerhalb des Behördennetzes. 

Anders als im Bereich der Kartell- und Missbrauchsaufsicht ist es in der Fusionskontrolle den 

nationalen Behörden nicht erlaubt, ihrer Beurteilung die europäischen Regeln zugrunde zu legen, 

auch nicht im Falle einer Rücküberweisung eines Zusammenschlusses in die nationale Zustän-

digkeit, der nach Art. 1 der FKVO eine gemeinschaftsweite Bedeutung aufweist. Daher erschei-

                                                 
1205 http://ec.europa.eu/competition/ecn/more_details.html [23.11.10]. Budzinski/Christiansen (2005), S. 322 und 

Fn. 20.  
1206 Budzinski/Christiansen (2005), S. 323.  
1207 Bei der primären Kompetenzverteilung der europäischen Fusionskontrolle kommt die X-Plus-Regel nur in Form 

der Anzahl von Mitgliedstaaten zum Einsatz, in denen gewisse Umsatzschwellen überschritten werden müssen. 
Somit wird die X-Plus-Regel hier weder in Kombination mit dem Auswirkungsprinzip noch in Kombination mit 
dem Inländerprinzip angewandt. Für die sekundäre Fallverteilung erscheint es darüber hinaus von wesentlicher 
Bedeutung, ob ein Zusammenschluss von mindestens drei mitgliedstaatlichen Behörden beurteilt werden müsste, 
weil er sich in deren Jurisdiktionen auswirkt. Die Auswirkung in den einzelnen Jurisdiktionen wird dabei an dem 
Erreichen nationaler Umsatzschwellen festgemacht. Folglich liegt hier eine Verknüpfung der X-Plus-Regel mit 
dem Auswirkungsprinzip vor.  
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nen hier die Fragen der kohärenten Anwendung eines Rechts durch mehrere Behörden im Rah-

men der Zusammenarbeit innerhalb des Behördennetzes eher irrelevant.  

Wie die Definition der gemeinschaftsweiten Dimension eines Zusammenschlusses in Art. 1 der 

FKVO nahelegt, ist das europäische Zweiebenensystem der Fusionskontrolle – ebenso wie dasje-

nige der Kartell- und Missbrauchsaufsicht – kein geschlossenes System, sondern gegenüber 

Drittländern im Hinblick auf Güter-, Dienstleistungs- und Kapitalströme vergleichsweise offen. 

Die FKVO ist hier auf alle Fälle anzuwenden, in denen „der Gesamtumsatz der beteiligten Un-

ternehmen die festgelegten Schwellenwerte überschreitet und [diese] in erheblichem Umfang in 

der Gemeinschaft tätig sind, unabhängig davon, ob [ihr] Sitz sich in der Gemeinschaft befindet 

oder diese dort ihr Hauptgeschäft ausüben“. Von den im Kapitel 3.3.2.2. besprochenen Möglich-

keiten institutioneller Ausgestaltungen wettbewerbspolitischer Mehrebenensysteme liegt somit 

auch hier das Szenario eines regionalen Mehrebenensystems vor.1208  

Darüber hinaus weist das System europäischer Zusammenschlusskontrolle auch weitere Elemen-

te auf, die als mögliche institutionelle Ergänzungen unterschiedlicher Variationen besprochen 

wurden. Bezüglich der Aufsicht über die EK durch das EuGH ist hier Gleiches wie bei der Kar-

                                                 
1208 FKVO 139/2004 Punkt 10. Vgl. auch Rosenthal/Thomas 2010), S. 11 ff. Anders als im theoretischen Teil zu den 

vertikalen Kompetenzabgrenzungsregeln im Standortwettbewerb empfohlen, verfügt auch bei der Fusionskon-
trolle die übergeordnete (also europäische) Ebene über sog. Rule-making-Kompetenzen. Der Standortwettbewerb 
findet im System europäischer Fusionskontrolle also nur bei den Tatbeständen statt, die in die Zuständigkeit na-
tionaler Behörden fallen. Weil unabhängig davon, ob diese Tatbestände eine gemeinschaftsweite Bedeutung auf-
weisen oder nicht, die nationalen Behörden bei ihrer Zuständigkeit ausschließlich nationales Recht heranziehen 
dürfen, ist hier von einem intensiveren Standortwettbewerb als im Bereich der Kartell- und Missbrauchsaufsicht 
auszugehen. Denn in dem zweitgenannten Bereich müssen die nationalen Behörden bei der Beurteilung von Tat-
beständen, die grenzüberschreitenden Effekte aufweisen, die Artikel 81 bzw. 82 EGV anwenden. Da nach dem 
oben zitierten Punkt 10 der FKVO 139/2004 der Anwendungsbereich des übergeordneten Fusionskontrollrechts 
Tatbestände einbezieht, die nicht an den Sitz der beteiligten Unternehmen in der Europäischen Gemeinschaft, 
sondern ausschliesslich an die Erfüllung vorgeschriebener Schwellenwerte gebunden sind (so dass die ausländi-
schen Unternehmen genauso in diesen Anwendungsbereich fallen wie die europäischen) lässt sich hier ein der N-
Variation ähnliches Szenario vorfinden, innerhalb dessen das übergeordnete Wettbewerbsrecht gegenüber von 
anderen Regionen bzw. Nationalstaaten einen regionalen Standortfaktor darstellt. Während die Intensität des 
Standortwettbewerbs innerhalb der Gemeinschaft für den Bereich der Fusionskontrolle höher als im Bereich der 
Kartell- und Missbrauchsaufsicht ausfällt, ist dies beim regionalen, also nach außen gerichteten Standortwettbe-
werb genau umgekehrt der Fall. Denn infolge der Verpflichtung nationaler Wettbewerbsbehörden zur Anwen-
dung des nationalen Rechts werden potentiell (und insbesondere bei stattgefundenen Abwärtsverweisungen) 
nicht bei allen Fällen, die die Kriterien des Art. 1 KFVO 139/2004 erfüllen, die gleichen, und somit nach außen 
einen Standortfaktorcharakter aufweisenden europäischen Wettbewerbsregeln angewandt. Dies ist bei der Kar-
tell- und Missbrauchsaufsicht jedoch der Fall. Vgl. Fn. 1176. Im Gegensatz zu den beschriebenen N-Vriationen 
ist der Anwendungsbereich europäischer Fusionsregeln nicht nur ausschließlich auf die aus dem regionalen Bin-
nenmarkt ausgehenden, sich in anderen regionalen Systemen auswirkenden Tatbestände beschränkt, sondern be-
inhaltet unabhängig von dem Sitz der beteiligten Unternehmen auch Tatbestände, die sich ausschließlich inner-
halb dieses regionalen Systems auswirken, so dass hier eine Zwischenform von den beschriebenen N- und M-
Variationen vorliegt. In der FKVO 139/2004 werden die Beziehungen zu den Drittländern explizit im Art. 24 ge-
regelt. Hier wird für Unternehmen, „die ihren Sitz oder ihr Hauptgeschäft in der Gemeinschaft haben“ in Bezug 
auf Unternehmenszusammenschlüsse in konkretem Drittland eine Behandlung gefordert, „die derjenigen ver-
gleichbar ist, die die Gemeinschaft den Unternehmen dieses Drittlandes zugesteht“. Auf diese Art und Weise 
werden die Drittländer bei der Fusionskontrolle zur Nichtdiskriminierung zwischen in- und ausändischen Unter-
nehmen aufgefordert. Auch wird hiermit implizit suggeriert, dass die europäische Regelung dieser Aufforderung 
bereits nachkommt.  
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tell- und Missbrauchsaufsicht zu konstatieren. So ist die Kommission nur „vorbehaltlich der 

Nachprüfung ihrer Entscheidungen durch den Gerichtshof“ für die Anwendung der FKVO 

139/2004 zuständig, und das EuGH ist nach Art. 16 der FKVO „bei Klagen gegen Entscheidun-

gen der Kommission, in denen eine Geldbuße oder ein Zwangsgeld festgesetzt ist“, zu unbe-

schränkter „Ermessensnachprüfung der Entscheidung“ befugt.1209 Weiterhin unterliegen die na-

tionalen Wettbewerbsbehörden bei der Anwendung des nationalen Rechts der Kontrolle durch 

die nationalen Gerichte; damit liegen auch hier (zumindest theoretisch) alle institutionellen Vor-

aussetzungen für einen Kontrollmechanismus vor, um strategisches jurisdiktionelles Verhalten 

auf regionaler und nationaler Systemebene zu verhindern.1210  

Materiellrechtliche Mindeststandards im System europäischer Fusionskontrolle 

 

Was die materiellrechtlichen Mindeststandards betrifft, so sind für die Fusionskontrolle andere 

Argumente heranzuziehen als für die Kartell- und Missbrauchsaufsicht. Vor dem Hintergrund 

dessen, dass die EU bis Jahr 1989 keine explizite Zusammenschlusskontrolle betrieb, greift hier 

so zumindest für die Länder, die vor 1989 beigetreten sind, das Argument der Herbeiführung und 

Durchsetzung wettbewerbspolitischer Regeln, die zur Sicherstellung einer funktionsfähigen 

Marktwirtschaft notwendig sind, nicht. Wie auf europäischer Ebene auch verfügten vor 1989 

längst nicht alle damaligen EU-Mitglieder über nationale Regelungen zur Fusionskontrolle.1211  

Im Rahmen der VO 4064/89 war ein one stop shop (also ein Ausschluss paralleler Kompetenzen 

der europäischen und der nationalen Ebene) vorgesehen; unter der Voraussetzung der Herbeifüh-

rung eines gewissen wettbewerblichen Mindestschutzes, beispielsweise in Form der Sicherstel-

lung der Existenz einer Zusammenschlusskontrolle, wäre damit eine Ausgestaltung nationaler 

Fusionsregeln unabhängig vom europäischen Recht möglich gewesen. Mit der Verabschiedung 

                                                 
1209 FKVO 139/2004 Punkt 17. 
1210 Wie bereits in Fn. 1178 betont, besteht der Hauptunterschied zwischen dem oben dargelegten System und dem 

im Kapitel 3.3.2.3.3. beschriebenen Kontrollmechanismus vor allem darin, dass in der EU nicht eine gebündelte 
Kontrollinstanz der übergeordneten Ebene die Anwendung und Auslegung der Wettbewerbsregeln durch alle 
Wettbewerbsbehörden beider Systemebenen überwacht. Der EuGH weist so nur Kompetenzen in Bezug auf das 
Gemeinschaftsrecht auf, während die nationalen Gerichte befugt sich zur Prüfung der Anwendung des einheimi-
schen Wettbewerbsrechts durch die nationalen Wettbewerbsbehörden. Die Kontrollkompetenzen sind also auf 
mehrere Institutionen aufgeteilt. Während zur Rolle des EuGH als einer Kontrollinstanz auf die Ausführungen in 
Fn. 1178 verwiesen werden kann, soll zur Frage der Verhinderung strategischen Verhaltens auf nationaler Ebene 
betont werden, dass es hier infolge ausschließlichen Heranziehens nationalen Rechts bei der Zuständigkeit natio-
naler Wettbewerbsbehörden dem EuGH nicht möglich sein wird, ein von den nationalen Kontrollbehörden ge-
duldetes strategisches Verhalten auf untergeordneter Ebene zu verhindern, wenn hierbei die Grundsätze des Ge-
meinschaftsrechts nicht verletzt werden bzw. das Verhalten durch den Schutz des übergeordneten öffentlichen 
Interesses gerechtfertigt werden kann. Dabei muss bei den Fusionen davon ausgegangen werden, dass die Argu-
mente des übergeordneten öffentlichen Interesses häufiger als im Bereich der Kartelle angewandt werden.  

1211 Nach Woll (2002), S. 225 ff. erließen die großen Staaten der EU (Deutschland 1973, Frankreich 1977, Großbri-
tannien 1973) erstmals in den 70-er Jahren des letzten Jahrhunderts fusionskontrollrechtlichen Normen. Die „ei-
gentliche Entwicklung des Rechts der Zusammenschlusskontrolle“ setze daraufhin ein. 
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und dem Inkrafttreten dieser VO erfuhren dennoch, wenn auch in deutlich geringerem Maße als 

bei der Kartell- und Missbrauchsaufsicht, die bestehenden „Regelungen der Zusammenschluss-

kontrolle in einigen Staaten eine Anpassung an das europäische Recht“. Hingegen wurden in 

Ländern ohne existierende Regelungen in langwierigen Prozessen neue Gesetze beschlossen; 

diese orientierten sich „inhaltlich an der europäischen Fusionskontrollverordnung, deren Re-

gelung vielfach wörtlich übernommen wurde“1212.  

Wie in Tabelle 13 gezeigt wird, kamen die Anpassungen bestehender Regelungen vor allem im 

Bereich des Zusammenschlussbegriffs wie auch der Umsatzschwellen als konkreten Formen von 

Aufgreifkriterien zustande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1212 Woll (2002), S. 262 und S. 273. Er weist die Anpassungsprozesse für Deutschland, Frankreich und Schweden 

ausdrücklich nach. Auch nennt er als Beispiele für die neu eingeführten sich am der FKVO 4064/89 orientieren-
den Regelungen: Italien (Einführung der Zusammenschlusskontrolle im Jahr 1990) und Niederlande (Einführung 
der Zusammenschlusskontrolle im Jahr 1997). 
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Tabelle 13: Zusammenschlussbegriff und Aufgreifkriterien in der nationalen Fusionskontrolle ausgewähl-
ter vor 2004 der EU beigetretener Länder 
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Quelle: Eigene Darstellung anhand der genannten Gesetzestexte. Vgl. 
http://ec.europa.eu/competition/ecn/competition_authorities.html [22.11.10]. 

 

Für die neu eingeführten Regeln äußerte sich zusätzlich zu diesen Aspekten die Harmonisierung 

mit dem europäischen Recht auch in der Ausgestaltungsform konkreter Verfahren.1213  

Was die Länder betrifft, die 2004 beigetreten sind, so trat in demselben Jahr die FKVO 139/2004 

in Kraft und entfaltete in den Ländern ohne sonstige Übergangsregelungen eine sofortige Wir-

kung.1214 Diese Entwicklung antizipierend, passten im Laufe der Beitrittsvorbereitungen einige 

der betroffenen Länder die Gesetzestexte, die meistens seit den 90er-Jahren bestanden und be-

reits an der FKVO 4064/89 ausgerichtet waren, an die geplante FKVO 139/2004 an.1215 Die De-

finitionen des Zusammenschlusses und die Aufgreifkriterien in den Regelungen dieser Länder 

werden in der Tabelle 14 beschrieben. 

                                                 
1213 Woll (2002), S. 279. 
1214 Lowe (2007), S. 73. 
1215 In Ungarn, das 1990 das Wettbewerbsrecht einschließlich Fusionsregeln einführte, kam es so 1996 zu Änderun-

gen in der Fusionskontrolle, die einer Anpassung an das damalige europäische Fusionsrecht (VO 4064/89) ent-
sprachen. Woll (2003), S. 264 betont, dass das geänderte ungarische Recht trotz eines anderen Wortlautes als bei 
dem europäischen Art. 3 FKVO 4064/89 stark an die europäische Definition des Zusammenschlusses angelehnt 
war. Im ungarischen Competition Act, der 2010 das letzte Mal geändert wurde, können im Art. 23 bei der Defi-
nition des Zusammenschlusses Verweise auf Definitionsausweitungen aus dem Jahr 2001 und 2005 gefunden 
werden. Diese lassen sich als fortlaufende Anpassungen an die FKVO 139/2004 deuten. Estland stellt dagegen 
ein Land dar, das nicht bereits vor dem Inkrafttreten der FKVO 139/2004 über eine nationale Fusionskontrolle 
verfügte. Seine 2006 in Kraft getretenen Fusionsregeln wurden folglich direkt an den Inhalten der FKVO 
139/2004 ausgerichtet. 
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Tabelle 14: Zusammenschlussbegriff und Aufgreifkriterien in der nationalen Fusionskontrolle ausgewähl-
ter nach 2004 der EU beigetretener Länder 

 



 388

 
Quelle: Eigene Darstellung anhand der genannten Gesetzestexte. Vgl. 
http://ec.europa.eu/competition/ecn/competition_authorities.html [22.11.10]. 

Um eine Vergleichsbasis zu schaffen, sei noch auf die genaue Zusammenschlussdefinition der 

FKVO 139/2004 eingegangen. Nach Art. 3 werden Zusammenschlüsse dadurch bewirkt, „dass 

eine dauerhafte Veränderung der Kontrolle in der Weise stattfindet, dass a) zwei oder mehr bis-

her voneinander unabhängige Unternehmen oder Unternehmensteile fusionieren oder dass b) 

eine oder mehrere Personen, die bereits mindestens ein Unternehmen kontrollieren, oder ein oder 

mehrere Unternehmen durch den Erwerb von Anteilsrechten oder Vermögenswerten, durch Ver-

trag oder in sonstiger Weise die unmittelbare oder mittelbare Kontrolle über die Gesamtheit oder 

über Teile eines oder mehrerer anderer Unternehmen erwerben“.1216 

Wie die Tabellen 13 und 14 belegen, könnte man im System der europäischen Fusionskontrolle 

im Hinblick auf die Zusammenschlussdefinition und auf die Ausgestaltungsform der Aufgreif-

kriterien von materiellrechtlichen Mindeststandards sprechen.1217 Diese Entwicklung ist durch-

aus zu begrüßen, wenn man bedenkt, dass die Frage nach eventueller Kompetenzverweisung von 

(mindestens drei) Mitgliegstaaten an die Kommission (nach  4 Abs. 5 FKVO 139/2004) von der 

konkreten Ausgestaltung nationaler Regelungen abhängt. Jedoch sollte diese Entwicklung nicht 

über die Tatsache hinwegtäuschen, dass der Prozess der Anpassung der nationalen fusionskon-

trollrechtlichen Regelungen an die europäischen deutlich zurückhaltender verlief als im Bereich 

der Kartell- und Missbrauchsaufsicht und dass weiterhin nationale Eigenheiten in den Regelun-

gen bestehen (beispielsweise bezüglich konkreter Eingreif- bzw. Beurteilungskriterien).1218 

                                                 
1216 Art. 3 der FKVO 139/2004. Im Absatz 2 und 3 des Artikels 3 der FKVO wird weiter beschrieben, auf welche 

konkrete Art und Weise die Kontrolle begründet werden kann, während Absatz 5 die Verahltensweisen aufzählt, 
die keine Zusammenschlüsse begründen. Hierzu zählen unter anderem einige Transaktionen der Finanzinstitute. 
Die Zusammenschlussdefinition der FKVO 139/2004 fällt weitgehend mit derjenigen der FKVO 4064/89 zu-
sammen.  

1217 Wie schon im Bereich der Kartell- und Missbrauchsaufsicht beruht diese Anpassung nicht auf einer expliziten 
Verpflichtung der nationalen Gesetzgeber von der Seite der Gemeinschaft, sondern auf der alleinigen Forderung 
der „Gemeinschaftsverträglichkeit des nationalen Rechts“. Woll (2002), S. 297. 

1218 Die „historical experience from merger control“ zeigt nach Budzinski (2006), S. 331, dass alle Prozesse von 
starker Berücksichtigung einzelstaatlicher Eigeninteressen begleitet wurden. Dies kann die Folge der vergleichs-
weise umfangreichen Kompetenzabgabe nationaler Institutionen im Bereich der Kartell- und Missbrauchsauf-
sicht und der hieraus resultierenden - von den Ländern verspürten - Notwendigkeit der Kompetenz- und Traditi-
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Das Konzept der Leitjurisdiktion im System europäischer Fusionskontrolle 

 

Nicht zuletzt können, wie schon bei der Kartell- und Missbrauchsaufsicht, auch im System der 

europäischen Fusionskontrolle Elemente des vorgestellten Leitjurisdiktionskonzepts identifiziert 

werden. Während die Kooperation bei den Ermittlungen, oder in Form von Informationstausch, 

vor allem im Netzwerk der Wettbewerbsbehörden stattfindet, erfolgt die Koordination von Kom-

petenzen (im Sinne von freiwilliger Kompetenzübergabe an eine einzige Jurisdiktion) vor allem 

innerhalb des bestehenden Verweisungssystems (Stichwort: Aufwärtsverweisung), das in seiner 

Funktionsweise jedoch auch vom Behördennetzwerk unterstützt wird. Dabei regelt das Verwei-

sungssystem die Kompetenzkoordination zwischen den beiden vertikalen Systemebenen, wohin-

gegen im Behördennetzwerk auch die Problematik paralleler Zuständigkeiten auf nationaler Ebe-

ne (also die Problematik horizontaler Kompetenzverteilung) beachtet wird. Wie schon bei der 

Kartell- und Missbrauchsaufsicht bestehen all diese Elemente des Leitjurisdiktionskonzepts auf 

freiwilliger Basis. Unterstrichen wird der freiwillige Charakter der Zusammenarbeit im Bereich 

der Fusionskontrolle durch die umfangreichen Vetorechte jeder einzelnen im Netzwerk vertrete-

nen bzw. von einer konkreten Verweisung betroffenen Wettbewerbsbehörde.  

Zwischenfazit zum System europäischer Fusionskontrolle  

 

Die erwähnten Gemeinsamkeiten der europäischen Fusionskontrolle mit den im Rahmen des Ka-

pitels 3.3.2.2.4. vorgestellten theoretischen Mehrebenensystemen internationaler Wettbewerbs-

politik lassen bei ertsterer ähnliche Probleme bezüglich der politischen Durchsetzbarkeit und 

Systemlernfähigkeit erwarten, wie sie in Kapitel 3.3.2.2.4. besprochen wurden.  

Im Folgenden sollen zunächst für alle hier besprochenen Bereiche europäischer Wettbewerbspo-

litik die existierenden Lernprozesse und ihre Tendenzen beschrieben werden. Anschließend wird 

der Frage der politischen Durchsetzbarkeit von wettbewerbspolitischen Mehrebenensystemen im 

WdW-Typ III nachgegangen. 

Lernprozesse im System europäischer Wettbewerbspolitik und ihre Tendenzen 

 

Wie aus den bisherigen Ausführungen folgt, beinhaltet das Mehrebenensystem europäischer 

Wettbewerbspolitik einige Elemente, die im Rahmen der Ausführungen in Kapitel 3.3.2.3.3. als 

lernfördernd identifiziert wurden. Hierzu gehören Kontrollinstanzen über- und untergeordneter 

                                                                                                                                                             
onsbeibehaltung im Bereich der Fusionskontrolle sein. Genauso kann dies aber auch als ein Versuch des sich Of-
fenhaltens nationaler Institutionen zur industriepolitischen Instrumentalisierung nationaler Fusionskontrolle ge-
deutet werden. Vgl. hierzu auch Woll (2002), S. 287. 
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Ebene, die nicht mit den jeweiligen Wettbewerbsbehörden zusammenfallen, unterstützendes Be-

hördennetzwerk, vertikale Kompetenzaufteilung nach der USW- und X-Plus-Regel und Korrek-

tur der so erzeugten Missallokationen durch Heranziehung ergänzender qualitativer Kriterien der 

Kompetenzaufteilung. Inwiefern jene Elemente tatsächlich eine positive Wirkung auf die Lern-

prozesse und ihre Entwicklung entfalten können, hängt jedoch wesentlich von ihrer konkreten 

Ausgestaltungsart ab, welche deswegen im Folgenden zu prüfen ist. 

Hierbei soll der Schwerpunkt vor allem auf der Beantwortung der Frage liegen, inwiefern die 

Vorteile aus der Vielfalt der im System zum Einsatz kommenden Regeln durch die Nachteile aus 

den konkreten Ausgestaltungsformen der Kompetenzabgrenzung (wie die zunehmende Konver-

genz einzelner materiellrechtlicher Regeln oder die Marginalisierung konkreter nationaler Rege-

lungen infolge zunehmender Zentralisierung) relativiert werden. Der Spielraum der Behörden 

des Systems zu Interaktionen soll auch im Vordergrund stehen.  

Die Überprüfung befasst sich einführend mit den Auswirkungen der in der Kartell- und Miss-

brauchsaufsicht wie auch der Fusionskontrolle bestehenden Kompetenzaufteilungen auf die Viel-

falt aktiv genutzter Wettbewerbsordnungen und knüpft später an weitere konkrete Elemente an 

(wie die Kontrollinstanz bzw. das Behördennetzwerk). 

Implikationen bestehender Kompetenzaufteilungen für die Systemlernfähigkeit des Systems 

europäischer Wettbewerbspolitik  

 

Die Organisation der vertikalen Kompetenzaufteilung im Bereich der Kartell- und Missbrauchs-

aufsicht wurde bereits beschrieben. Im Folgenden wird der Frage nachgegangen, mit welchen 

konkreten Auswirkungen auf die Systemlernfähigkeit diese einhergeht.  

Lernfähigkeit des Systems europäischer Kartell- und Missbrauchsaufsicht  

 

Wie im Kapitel zur Ausgestaltung der Kompetenzallokationsprozesse im Rahmen der europäi-

schen Kartell- und Missbrauchsaufsicht erläutert, resultierte in jenem Bereich aus der langen 

Tradition auf europäischer Ebene wie auch aus der Forderung der Gemeinschaftsverträglichkeit 

des nationalen Rechts jedes bestehenden bzw. neu einzutretenden Mitglieds eine vergleichsweise 

starke Anpassung der materiellrechtlichen Regelungen einzelner Staaten an die europäischen Ge-

setzestexte.  

Einen Überblick über das Ausmaß der Anpassung in Bezug auf die wichtigsten durch die VO 

1/2003 herbeigeführten Änderungen gibt (über die Darstellungen in Tabellen 13 und 14 hinaus) 

die Tabelle 15. Sie fasst die Ergebnisse eines 2008 ausgewerteten Fragenkatalogs der ECN Wor-
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king Group on Cooperation Issues zur Konvergenz nationaler Wettbewerbsrechte auf Basis der 

Antworten nationaler Wettbewerbsbehörden zusammen. Hiervon erfasst sind neben dem mate-

riellen Recht auch die innerstaatlichen Verfahrensvorschriften (wie beispielsweise Eingriffsmög-

lichkeiten und Sanktionsbefugnisse). 

Tabelle 15: Ergebnisse des Fragenkatalogs zur Konvergenz nationaler Wettbewerbsrechte (2008) 
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Quelle: Ergebnisse des Fragenkatalogs der ECN Working Group on Cooperation Issues zur Konvergenz nationaler 
Wettbewerbsrechte. Vgl. http://ec.europa.eu/competition/ecn/ecn_convergencequest_April2008.pdf [22.11.10]. 

 

Ohne konkret auf die einzelnen Punkte dieses Fragenkatalogs einzugehen, kann für die inner-

staatlichen Verfahrensvorschriften eine volle bzw. zumindest partielle Konvergenz festgestellt 

werden, so dass zum Thema der Systemlernfähigkeit eine verminderte materiellrechtliche Viel-

falt nationaler Wettbewerbsrechte zu konstatieren ist.1219 Angesichts der Tatsache, dass „neben 

dem Wortlaut [eines] Gesetzes auch das hinter diesem stehende wettbewerbspolitische Verständ-

nis des Rechtsanwenders [die] Auslegung und Anwendung der Wettbewerbsregeln maßgehend 

bestimmen“, wäre diese verringerte Vielfalt für den Lernspielraum jedoch nicht von stark 

negativer Bedeutung, solange die Möglichkeit bestünde, die einzelnen nationalen Regelungen 

und das europäische Recht gleichwertig „auf vergleichbare Sachverhalte“ anzuwenden und zu 

erproben, um so zu erkennen, „welche Regelungen sich in der Praxis am besten bewähren“.1220  

An dieser Stelle kommt der durch die VO 1/2003 induzierten „Dezentralisierung der Anwen-

dungskompetenzen für die europäischen Kartellregeln“ eine wesentliche Bedeutung zu,1221 da 

die VO 1/2003 durch die Verpflichtung der nationalen Wettbewerbsbehörden zur Heranziehung 

europäischen Rechts an alle Verhaltensweisen, die den zwischenstaatlichen Handel betreffen, 

genau diese Anwendung und Erprobung unterschiedlicher Bestimmungen auf ähnliche Sachver-

halte unmöglich machte. Solche (Lern-)Erfahrungen bleiben nur noch in Form der „Anwendung 

ein und desselben Gesetzes“ durch unterschiedliche „Rechtsnutzer“ möglich. Diese unterliegt da-

bei der Forderung der Kohärenz und lässt somit kaum abweichende Auslegungen zu. Hingegen 

werden die nationalen Wettbewerbsgesetze im Hinblick hierauf marginalisiert und verdrängt.1222  

                                                 
1219 Vgl. Monopolkommission (2002), S. 16. Die EK betonte bereits 2007 in ihrem Bericht über die Wettbewerbspo-
litik, dass der „im Zusammenhang mit der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 beobachtete Konvergenzprozess [...] im 
Jahr 2007 fortgesetzt“ wurde und sich „über die mit der Umsetzung der Richtlinie verbundenen rechtlichen Ver-
pflichtungen hinaus [...] eine stärkere Angleichung der einzelstaatlichen verfahrensrechtlichen Vorschriften und 
Strategien ab[zeichnete]“. Als ein herausragendes Beispiel für die Tendenz zu einer verstärkten Konvergenz be-
zeichnet die EK das ECN-Kronzeugenregelungsmodell. Vgl. Bericht der EK über die Wettbewerbspolitik (2008), 
S. 34. 
1220 Monopolkommission (2002), S. 17. 
1221 Budzinski (2006), S. 135. 
1222 Monopolkommission (2002), S. 18. Bei paralleler Anwendung europäischer und nationaler Regeln müssen die 

nationalen Behörden auf Basis nationaler Regeln mindestens so streng urteilen wie auf Basis der europäischen. 
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Das Ergebnis der „organisationellen Dezentralisierung [besteht also in Form einer] institutionel-

len Zentralisierung“, die unter dem Aspekt der Systemlernfähigkeit negativ zu beurteilen ist.1223 

Die Vorteile für den Lernprozessumfang, die mit der in diesem System bestehenden Notwendig-

keit einer ständigen zwischenbehördlichen Interaktion einhergehen, können infolge dieser Zen-

tralisierung nicht komplett ausgeschöpft werden.  

Wie stark die Lernmengen eingeschränkt werden, soll die Relation der Fälle zeigen, die von den 

nationalen Behörden nach einheimischem und europäischem Recht aufgearbeitet wurden, wie sie 

den (jeweils aktuellsten) Tätigkeitsberichten der Behörden entnommen werden können.1224 So 

weist die österreichische Behörde für das Jahr 2008 insgesamt 45 nach nationalem Recht und 30 

nach europäischem Recht bearbeitete Kartell- und Missbrauchsfälle aus; in Finnland sieht diese 

Relation für die Jahre 2007, 2008 und 2009 und die in diesen Jahren eröffneten Fälle folgender-

maßen aus: 355/454, 419/384 und 408/3211225. Die italienische Wettbewerbsbehörde überprüfte 

und schloss im Jahr 2007 dreizehn Kartellfälle ab, von denen sie in acht „an infringement of 

competition law“ fand, wobei in sechs Fällen das europäische und in zweien das nationale Recht 

als Grundlage herangezogen wurde. Im Rahmen der Missbrauchsaufsicht wurden in Italien im 

Jahr 2007 sechs Fälle bearbeitet und abgeschlossen, von denen zwei auf der Basis des Art. 82 

EGV als rechtsverletzend galten.1226 Die slowenische Wettbewerbsbehörde beurteilte im Jahr 

                                                                                                                                                             
Im Bereich des höheren Wettbewerbsschutzes (als des europäischen) können also gewisse Erfahrungen gesam-
melt werden. Dies gilt jedoch nur im Anwendungsbereich des Artikels 82 EGV. Vgl. Fn. 1153. 

1223 Budzinski (2006), S. 137. Die organisatorische Dezentralisierung kann mit Hilfe europäischer Fallstatistik nach-
gewiesen werden. So ist für die Gesamtanzahl der „case investigations of which the Network has been informed” 
im Zeitraum von 2004 bis 2010 eine stetig ansteigende Relation der von den NCAs (also den national competiti-
on authorities) und von der COM (also der Kommission) unter Anwendung des Art. 81 und 82 EGV bearbeite-
ten Fälle zu beobachten. Somit fällt ein immer größer werdender Anwendungsbereich dieser Artikel in die Zu-
ständigkeit der nationalen Wettbewerbsbehörden anstatt in die Zuständigkeit der EK. Vgl. Fehler! Hyperlink-
Referenz ungültig. [22.11.10]. 

1224 Während die Tätigkeitsberichte einiger Behörden kaum Angaben hierzu enthalten, kann anderen durchaus die 
Anzahl der nach dem nationalen und nach dem europäischen Recht bearbeiteten Fälle entnommen werden. Häu-
fig fehlen aber die Hinweise darauf, in welchen Fällen es sich um eine parallele Anwendung der nationalen und 
europäischen, und in welchen um eine ausschließliche Anwendung der europäischen Regeln handelt. Da jedoch 
bei paralleler Anwendung des nationalen und des europäischen Rechts der Auslegung des nationalen Rechts 
Grenzen gezogen sind in Form bestehender Konvergenzanforderungen, sollen hier die Hinweise auf eine paralle-
le Anwendung nationaler und europäischer Regeln genauso als Signale für die Marginalisierung der Bedeutung 
nationaler Gesetzestexte gewertete werden wie die Fälle einer ausschließlichen Anwendung der europäischen 
Gesetze durch die nationalen Behörden. 

1225 Zu den Angaben zu Österreich vgl. Tätigkeitsbericht für den Zeitraum 1.1. 2008–31.12. 2008, S. 11. Zu Finn-
land vgl. FCA Yearbook (2010), S. 12. Die offensichtliche Diskrepanz in den Zahlen der finnischen und der an-
deren nationalen Behörden lässt sich dadurch erklären, dass die erste nicht nur die gefallenen Entscheidungen 
ausweist, sondern alle überprüften Fälle mit in die Statistik einbezieht. Die im obigen Text (als erste Zahl) aufge-
führten domestic cases beinhalten für die jeweiligen Jahre nur 26, 31 und 36 Entscheidungen, was wiederum der 
Zahldimension der Fälle in anderen Ländern entspricht. Für die sog. EU-cases weist die finnische Behörde diese 
Unterscheidung leider jedoch nicht aus.  

1226 Zu den Angaben zu Italien vgl. Annual Report (2007), S. 17 f. 
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2009 alle in den Anwendungsbereich ihrer Kartell- und Missbrauchsgesetze fallenden Tatbestän-

de parallel nach slowenischem wie europäischem Recht.1227  

Obwohl aus den Tätigkeitsberichten vieler anderer EU-Länder das genaue Verhältnis der aus-

schließlich nach nationalem und der parallel nach nationalem und europäischem bzw. aus-

schließlich nach europäischem Recht beurteilten Fälle nicht eindeutig abzulesen ist1228, reichen 

die hier aufgeführten Beispiele aus, um eine vergleichsweise starke Einschränkung des Lernmen-

genumfangs zu konstatieren, die aus der Verpflichtung der nationalen Wettbewerbsbehörden 

resultiert, europäische Wettbewerbsregeln an alle den zwischenstaatlichen Handel betreffenden 

Fälle heranzuziehen: Mindestens in der Hälfte der von den nationalen Behörden bearbeiteten 

Fälle (wobei diese Relation bis zu 100 Prozent der Fälle variieren kann, wie das Beispiel Slowe-

niens zeigt) und somit auch mindestens in der Hälfte aller potenziellen Einsatzmöglichkeiten na-

tionaler Regeln kamen europäische Wettbewerbsregeln zum Einsatz. Eine solche Einschränkung 

der Vielfalt der verwendeten nationalen Rechte ist unter dem Aspekt der Systemlernfähigkeit ne-

gativ zu beurteilen.  

Nicht zuletzt sollte hier auch auf die Tatsache verwiesen werden, dass „nominale und [markt-] 

wachstumsunabhängige [Kompetenz-]Schwellenwerte bei Inflation und Wirtschaftswachstum 

eine inhärente Zentralisierungstendenz“ bewirken1229, indem im Laufe der Zeit immer mehr Tat-

bestände in die Zuständigkeit der über- anstatt der untergeordneten Ebene fallen. Derartige Ten-

denzen sind vor dem Hintergrund der Systemlernfähigkeit aufgrund der Bedeutungsmarginalisie-

rung nationaler Wettbewerbsrechte genauso negativ zu beurteilen wie die oben beschriebene 

Marginalisierung nationaler Rechte infolge institutioneller Zentralisierung. Gleichzeitig ist je-

doch zu betonen, dass im Anwendungsbereich der europäischen Artikel 81 und 82 EGV derarti-

ge Effekte nur selten auftreten; Gründe sind die nicht ausschließlich auf Basis nominaler Um-

satzwerte zu bestimmende vertikale Kompetenzaufteilung1230 und die bereits beschriebene orga-

                                                 
1227 Vgl. Enforcement Record (2009). 
1228 Deutschland weist in seinem Tätigkeitbericht für den Zeitraum 2005-2006, S. 58 für die unter §1 GWB fallen-

den Kartelle, wie auch für die unter §19, §20 und §21 GWB fallenden Missbrauchstatbestände, die vom Bundes-
kartellamt bearbeitet wurden, nur allgemein auf die Möglichkeit der Anwendung von Art. 81 und 82 EGV hin, 
ohne jedoch konkret die Fälle der tatsächlich stattgefundenen parallelen Anwendung zu identifizieren. Slowakei 
führt in ihrem Jahresbericht (2009), S. 20 und S. 27 zwar die Statistik über alle in diesem Jahr bearbeiteten Fälle 
auf. Auf die rechtlichen Grundlagen wird hier jedoch nur im Rahmen der Beschreibung von ausgesuchten Fällen 
eingegangen, so dass eine Erfassung der gesuchten Relation unmöglich wird. Gleiches gilt auch für die Berichte 
Estlands. Schweden (Annual Report (2009), S. 42) oder Niederlande (Annual Report 2005, S. 2) gehen auf die 
rechtlichen Grundlagen der in ihren Statistiken ausgewiesenen Fälle gar nicht ein.  

1229 http://oliverbudzinski.de/Radein.pdf [22.11.10]. 
1230 Die in den sog. NAAT-Regeln beinhalteten nominalen Schwellen blieben seit ihrer Einführung im Jahr 2004 tat-

sächlich unverändert. Dies gilt auch für die vertikalen Umsatzschwellen der FKVO 139/2004 Art.1(2) und (3). 
Diese „have not been altered since their entry into force in 1990 and in 1998 respectively“. Vgl. Staff Working 
Paper der EK (2009), S. 7. 
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nisatorische Dezentralisierung (und die hiermit einhergehende nicht ausschließliche Zuständig-

keit der EK für die Tatbestände, die solche Schwellenwerte erfüllen).1231  

Lernfähigkeit des Systems europäischer Fusionskontrolle  

 

Bei der Untersuchung der Vielfalt aktiv genutzter nationaler Wettbewerbsordnungen im Bereich 

der Fusionskontrolle fällt Folgendes auf: Aufgrund einer erst jungen fusionskontrollrechtlichen 

Tradition auf europäischer Ebene und einer im Vergleich zum Bereich der Kartell- und Miss-

brauchsaufsicht geringeren Kompetenzabgabebereitschaft nationaler Behörden resultierte die 

Forderung der Gemeinschaftsverträglichkeit des nationalen Rechts nicht in einer derart starken 

Konvergenz nationaler materiellrechtlicher Gesetzestexte wie im Anwendungsbereich der Art. 

81 und 82 EGV. Diese grundlegend höhere Vielfalt nationaler Wettbewerbsrechte lässt zusam-

men mit dem One-stop-shop-Prinzip in der europäischen Fusionskontrolle umfangreichere Spiel-

räume für Lernprozesse und somit auch eine höhere Lernintensität erwarten. Infolge des one-

stop-shop-Prinzips ist entweder die EK unter Heranziehung europäischer Regeln oder aber die 

nationale Behörde unter Heranziehung der nationalen Rechte zuständig; somit existiert zwar kei-

ne Möglichkeit zur gleichwertigen Erprobung europäischer und nationaler Regeln auf gleiche 

Sachverhalte – wie sie auch im Bereich der Kartell- und Missbrauchsaufsicht nicht gegeben war 

–, jedoch aber zumindest auf vergleichbare Sachverhalte.1232 

Zusätzlich zeichnet sich der fusionskontrollrechtliche Bereich durch eine vergleichsweise hohe 

verfahrensrechtliche Vielfalt aus (in Form von unterschiedlich national ausgestalteten Anmelde- 

bzw. Anzeigepflichten oder aber Entscheidungsfristen für ein Fusionsverbot bzw. eine Fusions-

                                                 
1231 Neben den vertikalen Umsatzschwellen erscheint für die Frage potentieller Zentralisierungsprozesse auch die 

Funktionsfähigkeit des vertikalen Fallverteilungssystems der Kartell- und Missbrauchsaufsicht von Bedeutung. 
In diesem verfügt die EK über Kompetenzen, Fälle auch nach einer bereits erfolgten Zuständigkeitszuteilung an 
sich zu ziehen, was Spielräume für Zentralisierungsprozesse eröffnet. Aus dem Bericht zu den Erfahrungen mit 
der Verordnung 1/2003 von Koeck/Karollus (2008), S. 496 geht jedoch hervor, dass „den in der ECN-Bekannt-
machung niedergelegten Grundsätzen zur Fallverteilung [...] ganz überwiegend nicht mit den in der Verordnung 
1/2003 vorgesehenen Mechanismen, sondern auf informeller Basis und einvernehmlich Rechnung getragen“ 
wird, während offizielle Umverteilungen äußerst selten vorkommen. Eine Einschätzung des Zen-tralisierungspo-
tentials des Fallverteilungssystems ist auf dieser Basis kaum möglich. 

1232 Aus dem one stop shop - nach dem gemeinschaftsweite Fusionen nur von der EK unter Heranziehung der VO 
139/2004 zu prüfen sind – folgt automatisch, dass bei der Behandlung gemeinschaftsweiter Fusionen keine Erp-
robung unterschiedlicher Wettbewerbsrechte stattfinden soll. Jedoch ist es möglich, dass die nationalen Behör-
den für die Behandlung der Tatbestände zuständig sind, die mehrere nationale Märkte betreffen, gleichzeitig aber 
nicht die vertikalen Umsatzschwellen der FKVO erfüllen. Solche Tatbestände weisen durchaus Ähnlichkeit zu 
den Fällen mit einer gemeinschaftsweiten Bedeutung auf. Deswegen besteht im Bereich der Fusionskontrolle die 
Möglichkeit der Erprobung nationaler Rechte auf ähnliche Fälle, und dies viel eher als bei der Kartell- und Miss-
brauchsaufsicht, in der an diese “ähnlichen Fälle“ von den nationalen Behörden europäische Regeln heranzuzie-
hen sind. Diese Überlegung wird auch von der Statistik des Staff Working Papers der EK (2009), S. 14 bestätigt. 
Hiernach waren nur 25 Prozent der 112 Transaktionen, die in der EU im Jahr 2007 von mehr als drei nationalen 
Behörden geprüft wurden, ausschließlich auf nationale Märkte beschränkt. Folglich wies „clearly significant 
number of [these] transactions [...] cross border effects“ auf. 



 396

freigabe). Deren Existenz kann im Hinblick auf die Lernprozesse jedoch nicht eindeutig beurteilt 

werden, und zwar aufgrund von möglichen Konflikten bzw. zu hohen Lernkosten infolge von 

Unübersichtlichkeit. 

Wie die folgende Abbildung aus dem Staff Working Paper der EK über das Funktionieren der 

Verordnung 139/2004 aus dem Jahr 2009 zeigt, mussten in der EU alleine im Jahr 2007 mindes-

tens 241 Fusionsfälle von mehr als einer nationalen Behörde überprüft werden, wobei eine An-

meldung bei mindestens drei Behörden in über 100 Fällen notwendig war.1233  

Abbildung 28: Breakdown of multiple filing transactions by the number of Member States 

 
Quelle: Staff Working Paper der EK (2009), S. 12. 

Insbesondere in dem Bereich der horizontalen Kompetenzaufteilung könnte die oben angespro-

chene verfahrensrechtliche Vielfalt die Lernprozesse negativ beeinflussen, indem aufgrund stark 

divergierender einzelstaatlicher Verfahren die gegenseitige Erfassung des Behördenhandelns un-

möglich wird. Die sonst aus der Interaktion der Behörden resultierenden Lernmöglichkeiten 

durch parallele Erprobung unterschiedlicher Rechte an einem Tatbestand können so nicht voll 

ausgeschöpft werden. Die Statistik des Working Papers zeigt jedoch gleichzeitig, „when compa-

ring the numbers of multiple filings to the total number of cases reviewed by the NCAs, it 

appears that only 5 % of all cases were reviewed by more than one NCA“ 1234. Somit sollten die 

erwähnten potenziellen negativen (Lern-)Effekte kaum ins Gewicht.  

Angesichts der Tatsache, dass im Rahmen der Fusionskontrolle wie schon bei der Kartell- und 

Missbrauchsaufsicht nominale Umsatzschwellenwerte zur Abgrenzung über- und untergeordne-

ter Kompetenzen Anwendung finden, stellt sich die Frage, inwiefern auch hier Zentralisierungs-

tendenzen entstehen, die sich potentiell auf die Systemlernfähigkeit negativ auswirken. Denn 

nominale Umsatzschwellenwerte können ohne entsprechende Anpassung bei Inflation und Wirt-

                                                 
1233 Staff Working Paper (2009); S. 12. In der deutschen Übersetzung dieses Papiers ist von insgesamt 360 Fällen 

die Rede, die eine parallele Prüfung von mehreren Behörden erforderten.  
1234 Staff Working Paper (2009), S. 12. Die Gesamtzahl der durch nationale Behörden reviewed cases belief sich 

hiernach 2009 auf 5129 Fälle. Vgl. auch Report on Competition Policy–Commission Staff Working Document 
(2009), S. 46. NCA steht für national competition authority.  
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schaftswachstum zur zunehmenden Alloziierung der Kompetenzen an die übergeordnete Ebene 

führen.  

Analog zur Vorgehensweise bei der Kartell- und Missbrauchsaufsicht sollte hierbei auch die Be-

deutung des bestehenden Fallverweisungssystems nicht außer Acht gelassen werden. Wie eben-

falls dem Staff Working Paper der EK über das Funktionieren der Verordnung 139/2004 aus 

dem Jahr 2009 entnommen werden kann, vertreten die nationalen Behörden und die stakeholder 

(als Gesamtbezeichnung für commercial entities, law firms und associations, die an den dem Pa-

pier zugrunde liegenden Umfragen partizipierten) grundsätzlich die Meinung, dass die unter Art. 

1 der VO 139/2004 definierten Umsatzschwellen „a reasonably good proxy for […] cases [with] 

a Community dimension“ und somit auch ein adäquates Instrument vertikaler Kompetenzzutei-

lung darstellen.1235 Gleichzeitig betonen jedoch vor allem die nationalen Behörden, dass nur eine 

Kombination aus dem Umsatzschwellen- und dem existierenden Verweisungssystem „as a who-

le […] appropriately assign jurisdiction“. Zu verstehen ist dies als eine allgemeine Kritik an der 

ausschließlichen Kompetenzbestimmung nach nominalen Schwellenwerten (und somit kein ex-

pliziter Hinweis auf stattfindende Zentralisierungsprozesse). Hingegen sehen mehrere NCAs zu-

sätzlich eine Notwendigkeit für die Anpassung der Umsatzschwellen an die Inflation und an die 

Binnenmarktausdehnung infolge der EU-Erweiterungen;1236 dies ist durchaus als eine Art Kritik 

an der (aus ihrer Sicht wohl zu niedrigen) Höhe der Umsatzschwellen und an den hieraus resul-

tierenden Zentralisierungstendenzen aufzufassen. 

Während der erste Hinweis nochmals die Bedeutung des Verweisungssystems für die Fragen der 

Zentralisierungsprozesse in den Vordergrund rückt, auf die es noch einzugehen gilt, kann die 

Kritik an der Höhe der Schwellenwerte weder gestützt noch widerlegt werden. Hierfür wäre die 

Entwicklung des Anteils der in die EK-Zuständigkeit fallenden Fusionstatbestände und des An-

teils der sich im Zuständigkeitsbereich der nationalen Behörden befindenden Tatbestände an der 

Gesamtzahl jährlicher Fälle im Laufe der Zeit zu untersuchen. Dieser Anteil erscheint jedoch 

                                                 
1235 Staff Working Paper (2009), S. 7. Das Gleiche gilt auch für die Bewertung der sog. Zweidrittelregel. Ihre Ab-

schaffung, so wie sie im Rahmen einer Initiative der ehemaligen Wettbewerbskommissarin Nellie Kroes im Jahr 
2005 beabsichigt wurde, wäre angesichts dieser positiven Beurteilung durch die nationalen Behörden als ein 
Hinweis auf die im europäischen Fusionskontrollsystem existierenden Zentralisierungstendenzen zu werten. Da 
die Zweidrittelregel weiterhin ein Bestandteil der aktuellen Regelung ist und der Anteil von den unter sie fallen-
den Tatbeständen 0,5 Prozent des gesamten case loads nationaler Wettbewerbsbehörden ausmacht, kann an die-
ser Stelle jedoch nicht von Zentralisierungstendenzen gesprochen werden. Vgl. Budzinski (2006), S. 141. Vgl. 
http://www.handelsblatt.com/politik/international/bruessel-will-mehr-macht-bei-fusionskontrolle;990851 [22.11. 
10] zu der erwähnten Initiative. Zu den Statistiken und der Beurteilung der 2/3-Regel aus der Sicht der nationa-
len Behörden vgl. Staff Working Paper (2009), S. 16 ff.  

1236 Staff Working Paper (2009), S. 7. 
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nicht ermittelbar, da die Datenlage mangelhaft ist und die existierenden Daten teilweise nicht 

vergleichbar sind.1237  

Als einzige mögliche Aussage zu diesem Thema verbleibt so nur der allgemeine Hinweis darauf, 

dass „eine konsequente Anwendung des Subsidiaritätsprinzips im Bereich europäischer Fusions-

kontrolle“ aufgrund der Tatsache, dass hieraus unter Beachtung von Effizienzgesichtspunkten 

immer Argumente für eine stärkere Zentralisierung resultieren, „im Ergebnis zu mehr Zentrali-

sierung auf Gemeinschaftsebene führt“1238.  

Was das Verweisungssystem betrifft, so können der folgenden Tabelle 16 sowohl seine Inan-

spruchnahme wie auch deren genaue Richtung (im Sinne von Ab- und Aufwärtsverweisungen) 

entnommen werden. 

Tabelle 16: EU- Fusionsnotifizierungen und Verweisungen: 1990-2010  

 
Quelle: http://ec.europa.eu/competition/mergers/statistics.pdf [22.11.10] 

Bei den Verweisungen nach Art. 4(4)-(5) der VO 139/2004, die von den betroffenen Unterneh-

men selbst zu beantragen sind, lässt sich dabei ein eindeutiges Ungleichgewicht zugunsten von 

Aufwärtsverweisungen feststellen; diese machen ungefähr 80 Prozent aller erfolgreichen (also 

nicht nach dem Antrag abgewiesenen) Ex-ante-Verweisungen aus (und insgesamt beinahe 10 

                                                 
1237 Aufgrund der vergleichsweise kurzen Tradition der Fusionskontrolle auf europäischer und mitgliedsstaatlicher 

Ebene wurde im Zeitraum ab 1998 - als dem Jahr, in dem die letzte Schwellenänderung vorgenommen wurde – 
nicht von allen Behörden eine Fusionskontrolle betrieben. Dies kann die existierenden Daten durchaus zugunsten 
der Vorstellung existierender Zentralisierungsprozesse erscheinen lassen. Auch muss beachtet werden, dass die 
nationalen Behörden in ihren Tätigkeitsberichten (wenn überhaupt) die Angaben zu den Aktivitäten im Fusions-
bereich in unterschiedlichen Formen ausweisen. Diese können so die Form von angemeldeten und vollzogenen 
Zusammenschlüssen, nur angemeldeten Zusammenschlüssen oder aber nur den stattgefundenen Behördenent-
scheidungen annehmen. Die EK gibt in ihren Statistiken die „number of notified cases“ an. http://ec.europa.eu/-
competition/mergers/statistics.pdf [22.11.10].  

1238 Schmidt/Schmidt (2006), S. 204.  
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Prozent aller von der Kommission bearbeiteten Fusionsfälle).1239 Der Grund dieser Zentralisie-

rungstendenzen lässt sich in der Tatsache sehen, dass die Unternehmen aus „(Transaktions)Kos-

tengründen im allgemeinen eine zentralisierte, europaweite Fusionskontrolle befürworten“ und 

folglich die „Übertragung von Jurisdiktionswahlrechten“ zentralisierungsbegünstigend wirkt.1240 

Die zu beobachtende vergleichsweise niedrige Anzahl von Abwärtsverweisungen lässt sich nach 

den Auswertungen der Stakeholder-Antworten im Staff Working Paper der EK (2009) insbeson-

dere auf verfahrensrechtliche Gründe zurückführen (wie die Länge des Verweisungsprozesses 

und die Menge der Informationen, die für die Antragsstellung notwendig sind).1241  

Wie einige stakeholder darüber hinaus zur Problematik der Abhängigkeit des Zustandekommens 

einer Ex-ante-Aufwärtsverweisung von der Ausgestaltung nationaler Aufgreifkriterien wie auch 

der Höhe nationaler Umsatzschwellen anmerken, „diverging national merger control regimes 

[are] a source of legal uncertainity in the context of referral process“, da sie vor allem den Mit-

gliedstaaten mit vergleichsweise niedrigen Aufgreifkriterien einen überproportionalen Einfluss 

auf den Verweisungsprozess verleihen.1242 Hingewiesen werden soll hiermit vor allem auf die 

Zentralisierungstendenzen infolge eines zu schnellen Erreichens des Kriteriums „notifizierbar in 

mindestens drei Mitgliedstaaten“ und der auf diesem Wege erfüllten Voraussetzung einer Ex-

ante-Aufwärtsverweisung.  

Was die Ex-post-Verweisungen nach Art. 22 und Art. 9 der FKVO 139/2004 betrifft, die von 

den Mitgliedstaaten nach einer bereits erfolgten Notifizierung zu beantragen sind, so sind die 

Angaben der Tabelle 16 im Hinblick auf Signale auf Zentralisierungsprozesse differenziert zu 

betrachten.  

                                                 
1239 Der Anteil der Aufwärtsverweisungen an den Ex-ante-Verweisungen liegt seit der Einführung des neuen Ver-

weisungssystems im Jahr 2004 relativ stabil bei 80 Prozent. Vgl. Budzinski (2006), S. 141. Der Einsatz des Auf-
wärtsverweisungsmechanismus hat sich also „in line with increased merger activity“ entwickelt. Vgl. Staff Wor-
king Paper der EK (2009), S. 29 

1240 Budzinski (2006), S. 22. Dieser Meinung widerspricht das Argument des Staff Working Papers der EK (2009), 
S. 35. Hiernach Unternehmen „often prefer to file in multiple jurisdictions unless a very significant number of fi-
lings are required“, weil sie aufgrund der Unsicherheit über die Gründe einer Ablehnung von bzw. einer Zustim-
mung zu einem Aufwärtsverweisungsantrag durch eine nationale Behörde bei Beantragung der Aufwärtsverwei-
sung große Rechtsunsicherheit empfinden. Angesichts der Verweisungsstatistiken scheint dieser Effekt jedoch 
schwächer zu wirken wie das Transaktionskostenargument. 

1241 Vgl. Staff Working Paper der EK (2009), S. 27. Nach Art. 4(4) ist die Abwärtsverweisung möglich, wenn die zu 
beurteilende Transaktion geeignet ist, „significantly affect competition” innerhalb eines Mitgliedstaates. Wie die 
Unternehmen in der Befragung der Kommission angeben, ist es „notwithstanding the fact that the effect on com-
petition must not be adverse as clarified in the referral notice, […] somewhat “self incriminating” giving rise 
[…] to a presumption that transaction is harmful to competition”. Was die Verfahrenslänge angeht, so kritisieren 
die Unternehmen vor allem, dass eine Verweisungsentscheidung die gleiche Zeit in Anspruch nehmen kann, wie 
eine Kommissionsentscheidung in erster Instanz. Diesen Kritikpunkt erwähnen bei den Befragungen auch die 
nationalen Behörden, die das Verweisungssystem unter Art. 4(4) als sonst effektiv funktionierend bezeichnen. 
Die Verfahrenslänge wie auch der Umfang der zur Verweisungsbeantragung notwendigen Informationen werden 
von den Unternehmen jedoch auch bei den Aufwärtsverweisungen als Kritikpunkte aufgeführt. Vgl. hierzu S. 26 
und S. 34 des Staff Working Papers.  

1242 Staff Working Paper der EK (2009), S. 35. 
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Im Zeitraum von 1990 bis 2003 standen ausschließlich Ex-post-Verweisungen zur Verfügung. 

Die Aufwärtsverweisung war primär bei Nichtvorhandensein einer nationalen Fusionskontrolle 

in Anspruch zu nehmen, und einige der Mitgliedstaaten mit längerer Tradition der Fusionskon-

trolle als die EU glaubten nicht an die Fähigkeit der EU, den Wettbewerb im europäischen Bin-

nenmarkt objektiv effektiv zu schützen.1243 In diesem Zeitraum fanden eindeutig mehr Ab- als 

Aufwärtsverweisungen statt (7 Aufwärts- vs. 30 Teil- und 24 Vollabwärtsverweisungen). Im 

Zeitraum 2004-2010, in dem Ex-post- und Ex-ante-Verweisungen möglich waren, glichen sich 

die Zahlen an: Es gab 15 Aufwärts- und 11 Teil- bzw. 14 Vollabwärtsverweisungen.1244  

Diese Entwicklung bestätigt, dass die hier identifizierten Zentralisierungstendenzen1245 vor allem 

auf den 2004 eingeführten Ex-ante-Verweisungsmechanismus und somit vor allem auf die Ein-

räumung der Jurisdiktionswahlrechte an die Unternehmen zurückzuführen sind. Der Beitrag der 

EK zu diesen Prozessen im Sinne eines innerhalb des Verweisungsmechanismus zugunsten eige-

ner Kompetenzzuordnung wirkenden EK-Verhaltens, kann nicht beurteilt werden. Denn auf-

grund nicht ausgewiesener Antragsrückziehungen durch die Unternehmen (im Fall des Art. 4) 

oder aufgrund von den, durch die Statistik (z.B. wegen verpassten Fristen) nicht erfassten Anträ-

gen nationaler Wettbewerbsbehörden (im Fall des Art. 9 und 221246) ist eine vollständige Erfas-

sung nicht möglich. Eine denkbare Beeinträchtigung der Lernprozesse infolge dieses Verwei-

sungssystems erscheint jedoch aufgrund des vergleichsweise geringen Anteils der referrals an 

allen nicht zurückgezogenen notifications (354 von 4.413, vgl. Tabelle 16) nicht von großer Be-

deutung. 

Zwischenfazit zur Lernfähigkeit des Systems europäischer Wettbewerbspolitik 

 

Somit kann abschließend zum Thema der Lernfähigkeit des Systems europäischer Wettbewerbs-

politik konstatiert werden: Die Ausgestaltung des Kompetenzaufteilungssystems der europäi-

                                                 
1243 Die Statistik des Staff Working Papers der EK (2009), S. 42 gibt zu den Verweisungen unter Art. 9 nur die ab 

2004 stattgefundenen Verweisungen an, während in Tabelle 16 die Anzahl der Verweisungen, jedoch aber nicht 
die dahinter stehenden Länder angegeben werden. Eine Übersicht über die einzelnen eine Ex-post-Verweisung 
im Zeitraum zwischen 1990-2004 beantragenden Länder fehlt also. In Anlehnung an die Ausführungen in Fn. 
1192 ist zu erwarten, dass einige der referrals vor allem auf Deutschland und Großbritannien zurückzuführen 
waren. Dieser Trend setzte sich nach der Statistik des Working Papers im Zeitraum 2004-2010 fort.  

1244 Dass eine Verweisung unter Art. 9 im Zeitraum zwischen 2004 und 2010 39 Mal beantragt und nur 25 Mal er-
laubt bzw. teilerlaubt wurde, sollte nicht in Richtung eines übermäßigen Einsatzes der Vetorechte durch die EK 
gedeutet werden. Die Differenz zwischen den beantragten und tatsächlich stattgefundenen Verweisungen geht 
nämlich zum großen Teil auf zurückgezogene Anträge zurück. Die Gründe für den Antragrückzug sind jedoch 
nicht bekannt. Vgl. auch Staff Working Paper der EK (2009), S. 42.  

1245 Von allen - also den Ex-post wie auch Ex-ante stattgefundenen Verweisungen – machen die Aufwärtsverweisun-
gen ungefähr 70 Prozent (222 von 313) aus, falls nur die vollen Abwärtsverweisungen nach Art. 9 als stattgefun-
dene Verweisungen gewertet werden bzw. ungefähr 63 Prozent (222 von 354) aus, für den Fall, dass die partiel-
len Abwärtsverweisungen nach Art. 9 als vollwertige Verweisungen mitgezählt werden.  

1246 Vgl. Budzinski (2006), S. 141. 
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schen Kartell- und Missbrauchsaufsicht lässt offensichtlich infolge der verminderten Regelviel-

falt – und zwar explizit (wegen materiell rechtlicher Harmonisierung) wie auch implizit (wegen 

der Verpflichtung zur Heranziehung europäischer Regeln durch nationale Wettbewerbsbehörden) 

– mit zunehmender Bestandsdauer immer geringere Spielräume für Lernprozesse zu. Hingegen 

schafft das Kompetenzaufteilungssystem im Rahmen der europäischen Fusionskontrolle Interak-

tionsnotwendigkeiten; Grund ist die weiterhin existierende materiellrechtliche Vielfalt und das 

One-stop-shop-Prinzip, das den Zentralisierungsprozessen, die potenziell aus der Kompetenz-

schwellenausgestaltung resultieren, ständig entgegenwirkt. Damit fördert das Kompetenzauftei-

lungssystem in europäischer Fusionskontrolle die Lernintensität. 

Die Erkenntnis, dass die Spielräume für Lernprozesse im Bereich der europäischen Kartellauf-

sicht immer geringer werden, ist weniger kritisch zu sehen. Denn dieser Bereich gehört (in An-

lehnung an Klodts Koordinatenkreuz internationaler Politik, vgl. Kapitel 2.2.1.5.4.) eher zu den 

Bereichen mit niedriger Unsicherheit über die optimale Politikausgestaltung. Folglich ist er auch 

nicht mehr stark auf die wissenserzeugenden Prozesse des Systemwettbewerbs angewiesen. Wie 

vor allem die Entwicklung der Kronzeugenregelung belegt, verfügt er gleichzeitig über ausrei-

chend Möglichkeiten, um Innovationen aufzunehmen und zu verbreiten. Hierauf aufbauend soll 

im Folgenden der Frage nachgegangen werden, inwiefern die konkrete Ausgestaltung des Kon-

trollmechanismus in der europäischen Fusionskontrolle wie auch in der Kartell- und Miss-

brauchsaufsicht, ähnliche Schlussfolgerungen für die Systemlernfähigkeit zulässt. 

Implikationen des in der europäischen Wettbewerbspolitik bestehenden Kontrollmechanismus 

für die Systemlernfähigkeit 

 

Die Existenz unabhängiger Kontrollinstanzen über- und untergeordneter Ebene, die nicht mit den 

jeweiligen Wettbewerbsbehörden zusammenfallen, ist bezüglich ihrer Auswirkungen auf die 

Lernfähigkeit in wettbewerbspolitischen Mehrebenensystemen grundsätzlich positiv zu bewerten. 

Sie begrenzen theoretisch die Menge der zur Verfügung stehenden und somit gegenseitig erlern-

baren Strategien auf diejenige der erwünschten Verhaltensweisen, überwachen die Kompetenz-

zuordnung infolge existierender Zuordnungsregeln und greifen bei Problemen (im Sinne von in-

adäquaten Zentralisierungstendenzen oder anderen inadäquaten Entwicklungen des Verhältnisses 

zwischen den über- untergeordneten Kompetenzen) im Laufe der Zeit korrigierend ein.  
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Ein System von - für die jeweilige Systemebene zuständigen - Kontrolbehörden und seine Folgen 

für die Systemlernfähigkeit  

 

Im Rahmen der allgemeinen Ausführungen zur Ausgestaltung des Kontrollmechanismus inner-

halb von Mehrebenensystemen, bei denen auch der Aspekt der Systemlernfähigkeit einbezogen 

wurde, wurde die Existenz einer Kontrollinstanz empfohlen, die die Regelanwendung 

und -auslegung auf beiden Systemebenen überwacht. Hingegen zeichnen sich die europäische 

Kartell- und Missbrauchsaufsicht wie auch die Fusionskontrolle durch die Existenz gesonderter, 

für die jeweilige Ebene zuständiger Kontrollinstanzen (vgl. Fn. 1178 und 1210) aus. Wie in den 

jeweiligen Fußnoten erläutert wurde, kann dies zur Duldung unerwünschter Verhaltensweisen 

durch die Kontrollinstanzen einer Ebene ohne eine entsprechende Eingriffsmöglichkeit der ande-

ren führen. Dies wird für die übergeordnete Ebene durch den Vorrang des Gemeinschaftsrechts 

und somit seine unmittelbare Wirksamkeit verstärkt. Für die Institutionen der untergeordneten 

Ebene beschränkt sich diese Möglichkeit auf die rein nationalen Verhaltensweisen (Kartell- und 

Missbrauchsaufsicht) oder auf die nicht in die Zuständigkeit der EK fallenden (Fusionskontrolle) 

Verhaltensweisen, deren nationale Handhabung die Grundsätze des Gemeinschaftsrechts nicht 

verletzt bzw. nicht gegen das Argument des Schutzes übergeordneter öffentlicher Interessen ver-

stosst. In diesen Fällen kann nämlich keine Initiierung des Vorabentscheidungsverfahrens des 

EuGH (als eine Art europäischer Kontrolle der nationalen Gerichtskontrolle) in Gang gesetzt 

werden.1247  

Aus diesen Möglichkeiten resultieren negative Auswirkungen auf die Lernprozesse in Form des 

gegenseitigen Erlernens unerwünschter Verhaltensweisen. Diese Verhaltensweisen werden dabei 

nicht aus strategischen Gründen von den Kontrollinstanzen toleriert –indem jene auf diese Art 

und Weise bewusst eine strategische Wettbewerbspolitik betreiben möchten -, sondern vielmehr 

deswegen, weil die gleichzeitige Existenz mehrerer Kontrollinstanzen mit den Gefahren nicht 

immer gegebener Kohärenz der Gerichtsentscheidungen einhergeht. 

Fehlende politische Unabhängigkeit der Kontrollbehörden im europäischen System der 

Wettbewerbspolitik  

 

Ausgehend von der teilweise fehlenden politischen Unabhängigkeit vieler Kontrollbehörden in-

nerhalb des europäischen Kontrollmechanismus lassen sich weitere negative Tendenzen identifi-

zieren. Hierbei geht es vor allem um gegenseitiges Erlernen von strategischer Wettbewerbspoli-

tik, die häufig nationale industriepolitische bzw. europäische sektorpolitische bzw. nach außen 

gerichtete handelspolitische Interessen widerspiegelt. 
                                                 
1247 Vgl. Fn. 1178 und 1210. Vgl. auch BMWi (2007). 



 403

Der von den EU-Gerichten unkontrollierte Spielraum nationaler Institutionen für derartige Ver-

haltensweisen fällt vergleichsweise gering aus. Dies ist nicht nur deswegen so, weil ein Schutz 

übergeordneter öffentlicher Interessen nur noch bei konkreten Fusionsfällen deklariert werden 

kann, sondern auch, weil sich dieser Spielraum fast ausschließlich nur auf die rein nationalen, 

also grenzüberschreitend unbedeutenden Fälle bezieht1248. Hingegen kann sich der EuGH der 

„mitgliedstaatlichen Kontrolle wirksam entziehen“1249 und verfügt folglich über vergleichsweise 

große Spielräume. Daher liegt der Schwerpunkt der folgenden Ausführungen auf dem möglichen 

strategischen Verhalten des EuGH und den hiermit verbundenen negativen Auswirkungen auf 

die Systemlernfähigkeit.  

Die Bedeutung des EuGH und des europäischen Gerichts erster Instanz für die Lernfähigkeit des 

Systems europäischer Wettbewerbspolitik 

 

Der EuGH zeichnete sich schon immer durch ein besonders dynamisches Verständnis seiner 

Funktion der Wahrung europäischen Rechts aus (vgl. Fn. 1178), indem er schon früh damit be-

gann, die „Konstitutionalisierung der Europäischen Verträge voranzutreiben“ und als ein Gericht 

zu wirken, das „nicht nur Gesetze und Verfassungsbestimmungen der Mitgliedstaaten mittels 

selbstgesetzter europaverfassungsrechtlicher Maßstäbe überprüfen und gegebenenfalls verwerfen, 

sondern auch selbst Recht schaffen konnte“.1250 So ging vor allem der Zeitraum zwischen der 

Gründung der EU (insbesondere die 60er-Jahre des letzten Jahrhunderts) bis in die 90er-Jahre 

des letzten Jahrhunderts mit einer EuGH-Rechtsprechung einher, die einerseits „took it [also das 

Gericht] beyond the limits that the member states would like to put on it“1251 und andererseits die 

„market integration [und nicht eben efficiency oder consumer protection] as the determining 

principle in its competition judgements“ bestimmte.1252 Auf diese Art und Weise stellte der 

EuGH die Wettbewerbspolitik ins Zentrum des europäischen Integrationsprozesses, was der EK 

eine Ausweitung ihrer wettbewerbspolitischen Kompetenzen ermöglichte. Neben der Tatsache, 

dass der Gerichtshof infolge dessen „seiner Verantwortung als Wächter über die Rechtmäßigkeit 

des […] Gemeinschaftsrechts nicht gerecht geworden ist“, indem er die Ansatzpunkte „für eine 

                                                 
1248 Dies gilt umso mehr vor dem Hintergrund zunehmender Liberalisierung nationaler (Netz-)Versorgungsindus-

trien wie der Post, Telekommunikation oder Energie und der zunehmenden Ausweitung der EU-Kompetenzen 
bezüglich dieser Industrien. Denn jene stellen einen typischen Einfallsbereich der oben genannten Deklaration 
von besonderen nationalen Interessen dar. Vgl. Budzinski (2006), S. 141. Zum Überblick über die EU-Libera-
lisierungsschritte in den einzelnen Sektoren vgl. http://ec.europa.eu/competition/sectors/ [22.12.10]. 

1249 Höreth (2008), S. 18 ff.  
1250 Höreth (2008), S. 1. 
1251 Bache/George (2006), S. 322. Bache führt fünf wichtige Rechtsfälle auf, im Rahmen der Rechtssprechung zu 

welchen „the court [...] asserted the supremacy of EC law [without explicit authority for this in the Treaty]“. 
Vgl. auch Baldwin/Wyplosz (2009), S. 66 ff. und Karper (2010), S. 26 f.  

1252 Cini/McGowan (2009), S. 56. Vgl. auch BMWi (2007): EuGH als Integrationsmotor.  
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Auslegung des Gemeinschaftsrechts […], die ein Gleichgewicht im Kompetenzverhältnis 

zwischen der Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten bewirkt hätte“, schlicht und einfach 

ignorierte,1253 wurde er kritisiert für die Nutzung seiner im Rahmen der eigenen Rechtsprechung 

hinzugewonnenen Kompetenzen zum „frequently ignoring procedural irregularities in competi-

tion cases and condoning the Commissions bad procedural habits“1254. 

Diese Entwicklungen führten zusammen mit der zunehmenden Überlastung des EuGH zur Eta-

blierung des sog. europäischen Gerichts erster Instanz. Es nahm 1989 seine Tätigkeit auf und 

sollte – neben den Entscheidungen in bestimmten Arten von Rechtsstreitigkeiten wie Klagen von 

Privatpersonen, Unternehmen und bestimmten Organisationen – insbesondere für die Rechtssa-

chen im Zusammenhang mit dem Wettbewerbsrecht zuständig sein.1255 Die Arbeit des Gerichts 

erster Instanz zeichnet sich seitdem durch hohe Gründlichkeit der Entscheidungsfindung und der 

Durchsetzung des Wettbewerbsrechts aus. „In realizing its ambition to scrutinize the fact-finding 

of the Commision, and in undertaking fact-finding of its own, it has forced DG Competition to 

respond and correct its deficiencies“ und signalisierte so bereits früh die Unterschiede in seinem 

Bewertungsansatz zu demjenigen des EuGH.1256  

Weil beide Gerichte weiterhin parallel, bzw. das Gericht erster Instanz dem EuGH nachgeordnet, 

für die Kontrolle der Wettbewerbsentscheidungen der EK zuständig bleiben, besteht zwischen 

ihren Entscheidungen ein gewisses Konfliktpotenzial1257. Dennoch ist diese Entwicklung vor 

dem Hintergrund der hier betrachteten Systemlernfähigkeit positiv zu bewerten. Eine gerichtli-

che Kontrolle (Gericht erster Instanz)1258, die die diskretionären Spielräume der EK bei der Ent-

scheidungsfindung in den Wettbewerbsfällen eher einschränkt und nicht noch mehr unterstützt 

und die immer noch als sehr hoch empfundene Politisierung der europäischen Wettbewerbsrecht-

                                                 
1253 Folz (2009), S. 75. Vgl. auch Bache/George (2006), S. 325. Zu den Kompetenzausweitungen der EK vgl. auch 

Mische (2002), S. 109 ff.  
1254 Cini/McGowan (2009), S. 56. Hinzu kommt auch, dass „die Kontrolle administrativer Gestaltungsspielräume 

der Gemeinschaftsorgane durch den EuGH [...] stark vom französischen und deutschen Recht inspiriert [ist]“, in-
folge wovon die Rechtssprechung des EuGHs den Organen „bei der Rechtsanwendung auf komplexe wirtschaft-
liche Sachverhalte einen beachtlichen Einschätzungsspielraum“ zuerkennt. Dies gilt neben dem Bereich der Aus-
senbeziehungen und aussenwirtschaftlicher Massnahmen insbesondere bei der „Konkretisierung unbestimmter 
Rechtsbegriffe im Wettbewerbsrecht“. Herdegen (2009), S. 207. Solche Spielräume sind vor dem Hintergrund 
der Beibehaltung einer möglichst großen Strategiemenge der übergeordneten Wettbewerbsbehörde zwar grund-
sätzlich positiv zu bewerten, dürfen jedoch nicht zu Einfallstoren strategischer Wettbewerbspolitik werden. 

1255 Vgl. http://europa.eu/institutions/inst/justice/index_de.htm [22.11.10]. Vgl. auch Herdegen (2009), S. 136 f.  
1256 Cini/McGowan (2009), S. 58. Vgl. auch Karper (2010), S. 34. Hiernach wich das europäische Gericht erster In-

stanz von „gefestigte[r] Rechtssprechung des Gerichtshofs“ ab und präzisierte einzelne Grundrechte neu. Wäh-
rend der Bereich der öffentlichen Unternehmen (Anwendungsbereich des Art. 87 EGV) und der Bereich des An-
ti-Dumpings zuerst aus der Zuständigkeit des europäischen Gerichts erster Instanz ausgenommen wurden, wurde 
diese im Jahr 1993 aufgrund der positiven Erfahrung auf alle Wettbewerbsfälle ausgedehnt.  

1257 Es können mehrere Fälle genannt werden, in denen das Gericht erster Instanz eine Kommissionsentscheidung 
für ungültig erklärte, nur um daraufhin „to have the Commission appeal against the decision directly to the ECJ 
[EuGH] with the latter upholding the initial fining decision“. Cini/McGowan (2009), S. 58 nennen den Fall 
PVC, Koening/Schreiber (2010), S. 180 den Fall Schneider Electric.  

1258 Vgl. Cini/McGowan (2009), S. 221 f.  
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durchsetzung durch Zugrundelegung objektiver und transparenter Beurteilungskriterien neutrali-

siert, erhöht die Fähigkeit zum Systemlernen und folglich auch zur Systemevolution. Denn der 

Umfang von Lernfehlern wird verringert, und damit werden Verkrustungsgefahren und/oder 

Pfadabhängigkeiten in der Entwicklung europäischer wettbewerbspolitischer Praxis gesenkt.1259  

Neben diesen positiven Aspekten der Existenz des Gerichts erster Instanz auf die Systemlernpro-

zesse ist aber zu betonen, dass es weder die bereits mit Hilfe der EuGH-Rechtsprechung erfolgte 

beträchtliche Ausweitung der EK-Kompetenzen rückgängig machen kann, noch den auch vom 

EuGH auf den Weg gebrachten Vorrang des EG-Rechts und die hiermit infolge von Zentralisie-

rung und Vielfaltverringerung/Harmonisierung verbundenen negativen Auswirkungen auf die 

Lernprozesse. Hierfür wäre es notwendig gewesen, die Kontrollfunktion über die Anwendung 

bzw. Auslegung des Wettbewerbsrechts der EK von Anfang an an ein speziell hierfür eingerich-

tetes Gericht (bzw. an eine Gerichtskammer) zu übertragen, das dem EuGH untergeordnet, je-

doch für Wettbewerbsfragen ausschließlich zuständig ist. Dieses Spezialgericht mit wettbe-

werbsrechtlichen Kompetenzen hätte neben solchen expliziten Kontrollaufgaben auch über die 

den Mehrebenensystemen innewohnenden Zentralisierungstendenzen zu wachen und jenen ent-

gegenzuwirken. Dies könnte beispielsweise in Form konkreter Vorschläge zur Inflationsanpas-

sung nominaler Umsatzschwellen an das europäische Parlament geschehen. Auch könnte sich 

ein Spezialgericht stärker an dem sog. Vorabentscheidungsverfahren beteiligen – vgl. den Text 

zu Fn. 1247 – , indem bei Anwendung des nationalen Rechts die zu beachtenden allgemeinen 

Grundsätze des europäischen Rechts zu betonen wären, anstatt das europäischen Recht automati-

sch zu übernehmen oder das nationale Recht in den Kollisionsfällen nicht anzunwenden.1260 

                                                 
1259 Dies ist von wesentlicher Bedeutung, weil das Mehrebenensystem europäischer Wettbewerbspolitik ein regiona-

les System ist, ausgehend von dem eine nach außen gerichtete strategische Wettbewerbspolitik und ihre Duldung 
bzw. Befürwortung durch die regionale Kontrollinstanz (EuGH) gut vorstellbar erscheint. So verstärkt ein Rück-
blick auf Kapitel 3.2.3.2., in dessen Rahmen auf Beispiele der Schaffung nationaler und europäischer Champions 
eingegangen wurde, die auch von Budzinski/Schmidt (2006), S. 8 vorgetragene Meinung, dass während aus der 
Sicht der EK „kaum strategisches Interesse an nationalen Champions“ besteht, jene eventuell an „europäischen 
Champions“ interessiert sein könnte. Dass die EU die Form eines regionalen Integrationsraums hat, mildert aber 
gleichzeitig auch die oben angesprochene Lernfehlerproblematik im Vergleich zu einer Situation mit einem ein-
zigen globalen Mehrebenensystem, indem Feedbackprozesse aus und Imitationsmöglichkeiten von der regiona-
len Wettbewerbspolitik anderer Räume (hier vor allem der USA) zu erwarten sind und ein paralleles Erproben 
unterschiedlicher wettbewerbspolitischer Strategien übergeordneter Systemebene zum schnellerem Aufdecken 
von Lernfehlern führt. Dass solche Lernprozesse tatsächlich stattfinden, wurde bereits im Kapitel 3.1.3.2 an kon-
kreten Beispielen demonstriert.  

1260 Die Einführung eines solchen Spezialgerichtes wurde für die europäische Wettbewerbspolitik schon häufiger ge-
fordert und vorgeschlagen. So empfahl auch die Monopolkommission (2002), S. 56 in ihrem Gutachten eine Ein-
richtung von (in ihrem Fall nationalen) Spezialgerichten. Die Monopolkommission betonte hierbei die Vorteile 
der Spezialgerichte, die sich vor allem in Form „erhöhter Vertrautheit mit der Materie [und] vertiefte[r] Kennt-
nisse des gemeinschaftsweiten Wettbewerbsrechts“ infolge der „Konzentration auf spezifische Sachfragen“ erge-
ben. Auch Vaubel (2000), S. 288 betont die Notwendigkeit eines solchen Gerichts und verweist auf die Idee der 
European Constitutional Group. Hiernach wäre der EuGH um ein „europäisches Subsidiaritätsgericht“ zu ergän-
zen. Dieses „wäre immer dann zuständig, wenn eine Klage die Kompetenzverteilung zwischen der Union und 
den Mitgliedstaaten berührt“. Zu besetzten wäre ein solches Gericht nicht mit Richtern, die, wie im Fall des 
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Dass die europäische Wettbewerbspolitk über ein Kontrollsystem nationaler Wettbewerbsbehör-

den wie auch über eine Behörde der übergeordneten Ebene verfügt, ist unter dem Aspekt der 

Systemlernfähigkeit ingesamt positiv zu bewerten. Nicht zu unterschätzen sind aber die negati-

ven Aspekte; diese können vor allem mit der politischen Struktur der EU begründet werden und 

mit der daraus resultierenden Unmöglichkeit, eine politisch unabhängige, in einer Instanz gebün-

delte Kontrollinstitution zu schaffen. So hat sich im Laufe der Jahre in dem existierenden (Ver-

trags-)Vakuum bezüglich der Rechtsprechungskompetenzen des EuGH1261 aus letzterem eine In-

stitution entwickelt, die zwar durch ihre Integrationsfreundlichkeit die Bedeutung der Wettbe-

werbspolitik ins Zentrum des europäischen Geschehens rückte, gleichzeitig aber genau aus die-

sem Grund keine objektive Aufsicht über die wettbewerbsrechtlichen EK-Aktivitäten mehr aus-

üben konnte. Positiv zu werten ist daher die Errichtung des Gerichts erster Instanz wie auch die 

Versuche einer genaueren, klarer geregelten Kompetenzaufteilung zwischen der nationalen und 

der europäischen Ebene im Rahmen der europäischen Verfassungsinitiative; diese endete im In-

krafttreten des Lissaboner Vertrags und sollte der über 50 Jahre stattfindenden, zwar teilweise 

von den EU-Gründern mitbeabsichtigten, jedoch auch durch die Rechtsprechung des EuGH mit-

bewirkten progressiven Ausweitung „of [competence] areas transferred to the EU level“ ein En-

de setzen.1262 

Durch den Vertrag von Lissabon wurde die Position nationaler Parlamente bei der Überwachung 

der „Ausübung der EU-Gesetzgebung“ gestärkt, und zwar in Form einer neuen Betonung des be-

reits seit Längerem in den Gesetzestexten vorhandenen Subsidiaritätsgrundsatzes mit Hilfe neuer 

Überprüfungsmechanismen.1263 Trotzdem ändern die oben erwähnten Entwicklungen nichts an 

der Tatsache, dass sich die entsprechende „Nichtigkeitsklage wegen Verstoßes eines Gesetzge-

bungsaktes gegen das Subsidiaritätsprinzip“ zum einen nur auf die neu beschlossenen Akte be-

zieht und zum anderen von den nationalen Parlamenten an den EuGH zu richten ist, so dass jener 

mit seiner Rechtsprechung weiterhin wesentlich über das Verhältnis zwischen europäischen und 

nationalen Kompetenzen mitentscheidet.1264  

                                                                                                                                                             
EuGH, von den Regierungen bestimmt werden, sondern mit Richtern, die von den jeweils höchsten Gerichten 
der Mitgliedstaaten ausgewählt und entsandt wurden. 

1261 Die Jurisdiktionsbefugnis des EuGHs ist „im Gegensatz zu anderen internationalen Gerichtshöfen [...] nicht auf 
das ihn statuierende Abkommen begrenzt“. Vielmehr beinhaltet sie sowohl „die primärrechtlichen Verträge der 
Gemeinschaft und der EU, [...] als auch das sekundäre Recht sowie allgemeine Grundsätze, die sich aus den na-
tionalen Rechtsordnungen und internationalen Verträgen im Wege der Rechtsvergleichung herleiten lassen.“ 
Karper (2010), S. 29. 

1262 Baldwin/Wyplosz (2009), S. 113. Eine „Rückübertragung von Unionszuständigkeiten auf die Mitgliedsstaaten“ 
fand jedoch nicht statt. „Stattdessen bringt der Vertrag von Lissabon einen bedeutenden Zuwachs an Regelungs-
kompetenzen der EU“ mit sich. Wie Folz (2009), S. 69. 

1263http://www.eu-info.de/europa/eu-vertraege/Vertrag-Lissabon/aenderungen/ [22.01.11]. 
1264 Pressemitteilung des EuGH Nr. 104/2009, S. 4. Hieraus ist auch ersichtlich, dass der EuGH durch den Vertrag 

von Lissabon eine beträchtliche Zuständigkeitsausweitung erfährt, da durch den Wegfall der mit dem Maast-
richt-Vertrag eingeführten Säulenstruktur der EU auch die Art. 35 und 68 der EG wegfallen, die die „Zuständig-
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Abschließend ist zu diesem Thema noch darauf hinzuweisen, dass der EuGH aber auch nur über 

die Anwendung und Auslegung des existierenden Gemeinschaftsrechts befinden kann, in wel-

chem bereits die Grundsteine der hier besprochenen Problematik der Systemlernfähigkeit gelegt 

sein können. Von Bedeutung erscheint diese Möglichkeit vor allem angesichts der bereits erläu-

terten Tatsache, dass im System europäischer Wettbewerbspolitik die übergeordnete Wettbe-

werbsbehörde (also die Generaldirektion “Wettbewerb“ der EK) über die sog. Rule-making-

Kompetenz verfügt. Denn die EK genießt – mit wenigen Ausnahmen und Abwandlungen durch 

die jeweiligen EU-Verträge – ein alleiniges und exklusives Initiativrecht, also ein Recht zur Un-

terbreitung der Vorschläge für neue EU-Rechtsakte und somit zur Initiierung von Gesetzge-

bungsverfahren. Folglich bestimmt sie hauptsächlich, „wann ein Rechtsakt erlassen wird und 

welche Grundaussage er enthält“1265. Daher liegt es auf der Hand, dass die Schaffung der Spiel-

räume für eine stärkere Kompetenzzentralisierung neben der Art der EuGH-Rechtsprechung 

auch auf die konkreten von der EK unternommenen Aktivitäten (wie z. B. konkrete Verordnun-

gen) oder von ihr unterlassenen Aktivitäten zurückgeführt werden kann.1266 Hierdurch wird die 

Kontrollfähigkeit des EuGH bezüglich der EK relativiert; dies wirkt sich wiederum problema-

tisch auf die eigentlich von ihm auszuübende Funktion der Einschränkung der EK-Strategiemen-

ge auf die erwünschten Verhaltensweisen und somit nicht zuletzt auch auf die Systemevolutions-

fähigkeit aus.  

Vor diesem Hintergrund sind auch die in den 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts laut geworde-

nen Forderungen nach „Schaffung einer unabhängigen europäischen Wettbewerbsbehörde“ zu 

verstehen, deren „unabhängige Beamte […] ihren Eigennutzen dadurch maximieren können, 

dass sie das Ansehen ihrer Behörde [durch politikneutrale, ausschließlich an wettbewerbsrechtli-

chen Aspekten orientierte Entscheidungen] steigerten“, ohne dabei den „politischen Akzeptanz-

problemen unterworfen zu sein“.1267 Neben der Tatsache, dass eine solche – optimalerweise aus 

                                                                                                                                                             
keit des Gerichtshofs [bezüglich der Sachfragen zu 2. und 3. EU-Säule] beschränkten“. Pressemitteilung des 
EuGH Nr. 104/2009, S. 2. Auch Folz (2009); S. 72 bestätigt die oben angeführten Bedenken, indem er darauf 
hinweist, dass „die Effektivität des Klageverfahrens nach Art. 8 des Subsidiaritätsprotokolls von der Bereitschaft 
des EuGH abhängen wird, „derartige Klagen ernster zu nehmen als bisher“. Der EuGH hat nach Folz nämlich 
„bisher alle Rügen des Subsidiaritätsprinzips ins Leere laufen lassen und die Beurteilung von Art. 5 Abs. 2 EG 
[in dem der Grundsatz erklärt ist], dem weiten Beurteilungsspielraum des Gemeinschaftsgesetzgebers überant-
wortet“.  

1265 Vgl. http://www.europabuero.at/xchg/hs.xsl/297_DEU_HTML.htm [22.11.10] und http://europa.eu/legislation 
_summaries/glossary/initiative_right_de.htm [22.11.10]. Vgl. auch Karper (2010), S. 52. 

1266 Als Beispiel für eine Unterlassung könnte die bis jetzt nicht stattgefundene Anpassung nominaler Umsatz-
schwellenwerte genannt werden. Diese wäre nach dem Initiativrecht der EK gar nicht vom EuGH durchzusetzen, 
sondern müsste von der EK initiiert werden. 

1267 Oelke (2006), S. 117. Zur Notwendigkeit eines Europäischen Kartellamtes vgl. auch Merz (o.A.), S. 150. Hier 
beschreibt er auch auf welche Art und Weise ein solches Kartellamt durch eine Verordnung errichtet werden 
könnte. Auch erklärt es, dass ein solches Amt aus vertraglichen Gründen „unter der Rechtsaufsicht der Kommis-
sion stehen [müsste]“. Vgl. auch Ehlermann (1992), S. 20. Er betont zwar die Notwendigkeit eines europäischen 
Kartellamtes, empfindet aber die EU „weder politisch noch juristisch [als reif]“ für ein solches Amt. Politische 
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der EK rausgelöste - Behörde aus Sicht des EuGH besser kontrollierbar wäre, wären auch ihre 

Anreize zum unerwünschten (die Kontrollnotwendigkeit begründenden) Verhalten möglicher-

weise viel geringer, als dies bei der EK, bzw. konkret bei der ihr zugeordneten Generaldirektion 

Wettbewerb aktuell der Fall ist.  

Implikationen des europäischen Wettbewerbsnetzes ECN für die Lernfähigkeit des Systems 

europäischer Wettbewerbspolitik  

 

Im Kapitel 3.1.3.2. wurde bereits die Existenz gewisser Beziehungen zwischen Lernprozessen 

und den interjurisdiktionellen Kooperationsnetzwerken, wie beispielsweise dem ICN, erläutert. 

Auch wurden hier im Allgemeinen die positiven Wirkungen der Existenz eines Behördennetz-

werks auf die Effektivität des Kontrollsystems und somit auch auf die Entwicklung der Lernpro-

zesse innerhalb eines wettbewerbspolitischen Mehrebenensystems ausgearbeitet. Aus diesem 

Grund soll im Folgenden die Bedeutung des europäischen Wettbewerbsnetzes und seiner Funkti-

onsweise für die Lernfähigkeit des europäischen Systems der Wettbewerbspolitik untersucht 

werden. 

Das ECN wurde 2002 gegründet, „to agree on working arrangements and cooperation methods, 

[…], to provide an efficient framework for the obligatory and optional information mechanism, 

[…] to establish a continual dialogue between the different enforcers, [and] to discuss and build 

a common competition culture approach“ 1268. Die in Abbildung 29 genauer dargestellte Vernet-

zung der Wettbewerbsbehörden erfolgt dabei vor allem durch die „Kontaktpunkte und Arbeits-

gruppen im Rahmen des ECN, sowie die Sitzungen des Beratenden Ausschusses“, regelmäßige 

Treffen der Mitarbeiter unterschiedlicher nationaler Behörden wie auch der Kommission und die 

infolge dieser Treffen und Austauschprogramme herausgebildeten sektorspezifischen Experten-

netzwerke.1269 

                                                                                                                                                             
Reife fehlt vor allem weil ein Entscheidungsorgan ohne die Vertretung von allen Mitgliedstaaten politisch un-
denkbar erscheint, während gleichzeitig ein „Kollegialorgan mit zwölf Mitgliedern [entsprechend der damaligen 
EU-Mitgliederanzahl] den Entscheidungsprozess [...] nicht wirklich beschleunigen und vermutlich auch nicht 
entpolitisieren [würde]“. Für die juristische Reife wäre darüber hinaus eine entsprechende Vertragsänderung not-
wendig. Zur Idee eines europäischen Kartellamtes vgl. auch Kerber (1999c), S. 89 f.  

1268 http://ec.europa.eu/competition/ecn/faq.html#1 [22.11.10].  
1269 Koeck/Karollus (2008), S. 494. Vgl. auch ECN Brief Special Issue (2010), S. 4 und Cengiz (2010), S. 669. Der 

Beratende Ausschuss war bereits vor der ECN-Errichtung ein etablierter Bestandteil europäischer Wett-bewerbs-
politik, dessen „rules and day-to-day cooperation“ den neuen Umständen nach dem Inkrafttreten des Moderni-
sierungspakets angepasst wurden. Kassim/Wright (2010), S. 13. 
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Abbildung 29: How does the European Competition Network meet? 

 
Quelle: ECN Brief Special Issue (2010), S. 4. 

 

ECN als Auslöser von Angleichung nationaler Rechtsordnungen? 

 

Der so herbeigeführte ständige Austausch zwischen den Wettbewerbsbehörden (Cengiz (2010) 

spricht in diesem Zusammenhang von einer seit der ECN-Gründung zu beobachtenden „emer-

gence of extensive informal communication culture between the competition officials“1270) erhöht 

die Transparenz bezüglich nationaler Regelungen, macht diese somit untereinander besser ver-

gleichbar und ermöglicht auf Basis solcher Vergleiche die Identifizierung von sog. best practices. 

Deswegen muss basierend auf den bereits in Fn. 545 vorgebrachten Argumenten an dieser Stelle 

vor allem der Frage nachgegangen werden, inwiefern die Zusammenarbeit im ECN zur Anglei-

chung nationaler Rechtsordnungen führt(e), und (falls ja) wie sich eine derartige best rule har-

monisation langfristig auf die Lerndynamik innerhalb des Netzwerks auswirken könnte.1271 Auch 

wenn „the legal framework for the establishment of the ECN does not provide for the network to 

exercise any decision powers in order to achieve harmonization“, berichten seine Mitglieder 

nach dem mittlerweile fast zehnjährigen ECN-Bestehen, dass die Zusammenarbeit im Netzwerk 

im Harmonisierungsdruck wie auch seiner Weitergabe an die nationale Politik resultieren 

kann.1272  

Diese Erwartung wird bestätigt durch die in der Tabelle 15 dargestellten Ergebnisse des Fragen-

katalogs zur Konvergenz nationaler Wettbewerbsrechte, der von einer der ECN Working Groups 

(Working Group on Cooperation Issues1273) ausgearbeitet und ausgewertet wurde. Das „mutual 

                                                 
1270 Cengiz (2010), S. 669.  
1271 Vgl. auch Kroeck/Karollus (2008), S. 495. Bereits vor der ECN-Einführung wurde so befürchtet, dass „the pres-

sures exerted by cooperation within the ECN were likely to function as a barrier to creativity and experimenta-
tion“. Kassim/Wright (2010), S. 20. Zu weiteren Zweifeln an grundsätzlicher Funktionsfähigkeit des Netzwerks, 
die bereits im Vorfeld seiner Errichtung vorgebracht wurden, wie auch ihren Gründen vgl. Cengiz (2010), S. 666. 

1272 Kekelekis (2009), S. 38. 
1273 Nach dem ECN Brief Special Issue (2010), S. 9 ist diese Arbeitsgruppe die älteste Gruppe des Netzwerks und 

bestand zum Gründungszeitpunkt des ECN unter dem Namen Working Group on Transitional Issues. Diese Be-
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policy learning between competition officials“ mit anschließenden Harmonisierungsprozessen er-

folgte hiernach vor allem im Bereich der nationalen Verfahrensregeln der Kartell- und Miss-

brauchsaufsicht (Working Group Cartels: Practice & Policy).1274 Dies überrascht nicht angesichts 

der bereits vor dem Jahr 2004 in diesem Bereich weit vorangeschrittenen Anpassung nationaler 

materiellrechtlicher Regelungen an den europäischen Gesetzestext. Auch war diese Entwicklung 

angesichts der Tatsache zu erwarten, dass eine kohärente und in sich konsistente Durchsetzung 

der Art. 81 und 82 EGV durch alle ECN-Wettbewerbsbehörden neben einer effizienten 

Fallverteilung zu den primären Zielen der ECN-Gründung gehörte.1275 

Die Arbeit in den sektorspezifischen ECN Subgroups spiegelt nach dem ECN Brief Special Issue 

(2010) „the true meaning of a network“ im Sinne von „permanent exchange of ideas, fruitful dis-

cussions and the development of common positions and practical solutions“ wider.1276 Die Er-

gebnisse der Zusammenarbeit werden jedoch nicht veröffentlicht,1277 und aus den Änderungen in 

den diesbezüglichen nationalen Gesetzestexten sind deren Beweggründe nicht abzulesen.  

Die erwähnten Harmonisierungsprozesse im Bereich der Verfahrensregeln der nationalen Kar-

tell- und Missbrauchsaufsicht können aufgrund der speziellen Ausgangslage (im Sinne der be-

reits betonten fortgeschrittenen Harmonisierung materiellrechtlicher Regeln im nationalen kar-

tellrechtlichen und Marktmachtmissbrauchsbereich) nicht als repräsentativ für die Richtung bzw. 

als das Ergebnis der durch das ECN-Aktivwerden hervorgerufenen Lernprozesse angesehen wer-

den. Daher erweist sich die Einschätzung des ECN-Einflusses auf die Systemlernfähigkeit der 

europäischen Wettbewerbspolitik als vergleichsweise schwierig bzw. kann der Einfluss nur ver-

mutet werden. 

                                                                                                                                                             
zeichnung sollte ihren Aufgabenschwerpunkt zum Ausdruck bringen, der in Erarbeitung der Lösungsansätze zu 
den Übergangsproblemen zwischen dem alten und neuen Wettbewerbsrechtsdurchsetzungssystem bestand. „Af-
ter having successfully handled the first years of Network cooperation” wurde diese Arbeitsgruppe 2006 in Wor-
king Group Cooperation Issues umbenannt und „follows up on the state of convergence of enforcement procedu-
res in the different Member States”. Seit 2009 befasst sie sich auch mit der Aufgabe der „enhancing communica-
tion instruments for the Network“. 

1274 Cengiz (2010), S. 669. Vgl. auch Dekeyser (2006), S. 10. Hier wird neben dem allgemeinen Hinweis auf die 
„growing convergence of national procedural rules“ auch ausführlicher auf die nationalen leniency programs 
eingegangen.  

1275 Vgl. Gemeinsame Erklärung des Rates und der Kommission zur Arbeitsweise des Netzes der Wettbewerbsbe-
hörden (2002), Punkt 2. 

1276 ECN Brief Special Issue (2010), S. 9. Diese Meinung vertreten auch Kassim/Wright (2010), S. 14. Hiernach 
leisten gerade die Arbeitsgruppen die technische Arbeit. Darüber hinaus enstehen sie organisch, also aus den 
existierenden Problemen bzw. dem aktuellen Lernbedarf heraus. ECN Brief Special Issue (2010) beschreibt so 
auf S. 29 die Arbeit der Energy Subgroup. Dies wurde gegründet aufgrund der ersten Erfahrungen der nationalen 
Wettbewerbsbehörden mit der Durchsetzung der Wettbewerbsregeln in diesem Bereich und „because of their in-
terest in learning more about theories and investigative techniques related to [these] specific group of cases“. 

1277 Auf der ECN Webseite kann nur eine Resolution (The recommendation of the High Level Group on Milk aimed 
at improving the bargaining power of dairy farms) aus diesem Bereich gefunden werden. Vgl. Fehler! Hyper-
link-Referenz ungültig. [22.10.10]. 
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Die in Fn. 1276 erwähnte Kurzfassung über die Aktivitäten der Energy Subgroup des ECN lässt 

so vermuten, dass Lernprozesse innerhalb des (Spezialisten-)Netzwerks vor allem „a common 

understanding on […] case related matters“ herbeiführen sollen, also eine gemeinsame Wettbe-

werbskultur der beteiligten Behörden. Dies soll erfolgen, indem der bewirkte tiefgreifende Ex-

pertenaustausch bezüglich der „technically complicated issues regarding competition law en-

forcement in electricity and gas markets“ (also im entsprechenden Bereich des Wettbewerbs-

rechts, in Bezug auf dessen Durchsetzung sich die Behörden im Rahmen der Arbeitsgruppe aus-

tauschen) Transparenz über die existierenden (Durchsetzungs-)Strategien schafft und Lernen 

durch gegenseitige Imitation ermöglicht.1278 Wie groß die so geschaffenen Spielräume sein wer-

den, ist angesichts des freiwilligen Charakters wie auch der noch sehr jungen Geschichte des 

ECN nicht absehbar. So müssen hierfür neben den zukünftigen Entwicklungen innerhalb der Ex-

pertennetzwerke vor allem auch diejenige innerhalb der erst im Jahr 2010 initiierten Arbeitsgrup-

pe Mergerszu beobachtet werden und im Hinblick auf die tatsächliche Realisierung der Potenzia-

le beurteilt werden. 

Kooperationstransparenz im ECN und ihre Folgen für die Lernfähigkeit im System europäischer 

Wettbewerbspolitik 

 

Darüber hinaus erscheint es für die Beibehaltung zukünftiger Lernprozesse auch von wesentli-

cher Bedeutung, inwiefern das infolge der workshops und der Zusammenarbeit herbeigeführte 

„ informal networking between ECN network experts“ die Innovationsfähigkeit des Systems 

durch die (in Fn. 545 erwähnten) Probleme des culture consensus bzw. group thinks verringern 

kann.1279 Diese Problematik wird in der Netzwerkliteratur unter dem Begriff der accountability 

von Netzwerken behandelt. Dieser Begriff beschreibt, dass Netzwerke, […] tend to obscure and 

escape accountability mechanism almost by their very nature“, indem sie „follow procedures 

which are largely opaque to the outside world, produce policy outcomes upon collective actions 

of multiple actors, and […] involve actors from multiple levels.1280. Während der informelle In-

formationsaustausch für das Netzwerkmanagement als wünschenswert gilt, da aus ihm ein er-

                                                 
1278 ECN Brief Special Issue (2010), S  29. Auf S. 34 werden hier die Aktivitäten der ECN Subgroup Banking and 

Payment vorgestellt. Diese konzentrieren sich vor allem auf zwei Bereiche (I. „cases related to multilateral in-
terchange fees [...] against Visa and Master Card“ und II. the Single Euro Payments Area“). Die Zusammenar-
beit im ersten Bereich (deren Notwendigkeit sich aus der Tatsache ergab, dass EKs Untersuchungen der Fälle 
Visa und Mastercard nicht die Mitgliesstaaten betreffen, „in which MIFs are set by national associations of 
banks operating under the Master Card or Visa system which can be investigated by the national competiton 
authorities“) hat hiernach wesentlich zur Schaffung eines „common understanding of possible ways to tackle the 
the competition problems“ im diesem Sektor beigetragen. Die Arbeitstreffen im zweiten Bereich „proved to be 
highly suitable forum for the exchange of ideas in this respect“. Somit können hier im Hinblick auf die initiierten 
Lernprozesse und ihre Richtung ähnliche Entwicklungen wie im obigen Text vermutet werden.  

1279 ECN Brief Special Issue (2010), S. 29. 
1280 Cengiz (2010), S. 671. 
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höhtes Vertrauen zwischen den Netzwerkmitgliedern resultiert, „which ultimately translates into 

more cooperation and consequently consistency and effectivenes in policy enforcement“, 1281 

schmälert er gleichzeitig auch die Möglichkeiten zur Kontrolle der Netzwerkaktivitäten und so-

mit auch der im Netzwerk stattfindenden Lernprozesse durch die sich außerhalb des Netzwerks 

befindenden Akteure.1282 

Infolge der mangelnden Möglichkeiten zur Netzwerkkontrolle von außen kann sich im Netzwerk 

nicht nur die Qualität der Lernprozesse verschlechtern und die Innovationsfähigkeit verringern, 

sondern das Netzwerk kann auch seine Fähigkeit verlieren, die adäquate Verteilung der Kompe-

tenzen zwischen und innerhalb der Systemebenen zu kontrollieren. Dies wäre für die Lernfähig-

keit des gesamten Mehrebenensystems als sehr problematisch anzusehen. Denkbar wäre eine sol-

che Entwicklung als Folge der durch die mangelnde Kooperationstransparenz eröffneten Mög-

lichkeit der Vernachlässigung der „Geheimnisschutzinteressen und Verteidigungsrechte“ der Un-

ternehmen, also der Möglichkeit, sich durch eine „geräuschlose[], schnelle[], und effekti-

ve[]“ Kooperation zwischen beispielsweise zwei Behörden Spielräume für strategische Wettbe-

werbspolitik zu eröffnen.1283 Diese Entwicklung könnte vor allem beim nicht funktionierenden 

zwischenbehördlichen peer monitoring zustande kommen.1284  

In einer solchen Situation wäre das Behördennetzwerk unfähig zur objektiven Überwachung von 

Zentralisierungsprozessen zwischen den Systemebenen und zu einer Gegenwirkung durch nach-

trägliche Kompetenzverweisungen. Außerdem wäre keine objektive Ausübung der Kompetenz-

Kompetenz-Funktion, als der Funktion der Bestimmung einer Leitjurisdiktion, im Bereich unter-

geordneter Kompetenzen zu erwarten, mit derer Hilfe ansonsten die Interaktionen der nationalen 

Behörden in Richtung der bestmöglichen Rechtsdurchsetzung auf untergeordneter Ebene gelenkt 

werden können.  

Auf die Frage, inwiefern diese potenziellen Problemfelder der umfangreichen informellen Zu-

sammenarbeit für das ECN relevant sind bzw. sich gar bereits bei seiner Arbeit abzeichnen, muss 

                                                 
1281 Cengiz (2010), S. 671. 
1282 Die Arbeit in den Expertenforen des ECN bleibt „unobservable for outside actors“. Denn es werden weder die 

Prozesse des Informationstausches bzw. der konkreten Zusammenarbeit noch ihre Ergebnisse veröffentlicht. 
Cengiz (2010), S. 674. Das Gleiche kann auch über die Fallverteilungsprozesse behauptet werden. Koeck/Karol-
lus (2008), S. 496. Die „meist geräuscharme Verteilung der Fälle [ilustriert so] im besonderen Maße die Effekti-
vität des informellen Informationsaustausches im Rahmen des Netzwerks“. So wird den in der VO 1/2003 vorge-
sehenen Fallverteilungsmechanismen „auf informeller Basis und einvernehmlich Rechnung getragen“.  

1283 Koeck/Karollus (2008), S. 495. Diese Spielräume bestehen hiernach vor allem bei der Fallverteilung, dem Be-
weismittelaustausch und der „gegenseitige[n] Einflussnahme auf die Entscheidungsfindung mittels Stellungsnah-
men“.  

1284 Ein solches Versagen des peer monitorings erscheint im ECN infolge der Tatsache, dass die Netzwerkbehörden 
nicht über ein „equally substantial knowledge of the policy and the markets“ verfügen, durchaus denkbar. Cengiz 
(2010), S. 674. Dies wird durch die, offiziell zwar gleichwertige, in der Praxis jedoch ein viel stärkeres Gewicht 
als die nationalen Behörden aufweisende Position der EK im Netzwerk verstärkt.  
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genauer eingegangen werden. Die Forderungen nach einer Instanz, die „im Rahmen des ECN 

oder innerhalb der Kommission einzurich[ten]“ ist und die die Netzwerkkooperation im Sinne 

der gleichermaßen sicherzustellenden „Effizienz und Rechtsstaatlichkeit“ überwachen soll, kön-

nen den im Jahr 2008 erhobenen Erfahrungsberichten nationaler Behörden zum Modernisie-

rungspaket des EG-Kartellrechts durch die VO 1/2003 entnommen werden. Daraus kann auf eine 

sich bereits abzeichnende Problematik mangelnder Kooperationstransparenz im ECN geschlos-

sen werden.1285 Hingegen sind zu den Gefahren für die Qualität der initiierten Lernprozesse bzw. 

für die Innovationsfähigkeit des Netzwerks kaum genauere Angaben möglich. „Though impossi-

ble to gauge what innovations have not materialized as a consequence of the creation of the 

ECN, there are a number of instances where cooperation within the network has led to initiatives 

that would perhaps not have been launched in its absence.“ 1286 Dies betrifft insbesondere die Be-

reiche, in denen das ECN anfing, Regelungen selbst zu formulieren, anstatt sie nur durchzuset-

zen, wie beispielsweise bei den nationalen Kronzeugenprogrammen, über die noch im Jahr 2002 

nur vier EU-Mitglieder verfügten, während sie im Jahr 2011 von 25 der 27 Mitglieder betrieben 

werden.1287  

Wie der Report on Assessment of the State of Convergence des ECN erläutert, wurden dabei 

einige der neuen nationalen Leniency-Programme infolge des 2007 in Gang gesetzten ECN-Mo-

del-Leniency-Programms eingeführt. In diesem Rahmen war sicherzustellen, „that potential le-

niency applicants are not discouraged from applying as a result of the discrepancies between the 

existing leniency programmes within the ECN“.1288 Hierfür hat das ECN einen Regelungsrahmen 

erarbeitet. Alle ECN-Mitglieder haben sich verpflichtet, ihre nationalen Programme „innerhalb 

ihrer Zuständigkeit nach Kräften“ daran anzugleichen.1289 Die gemeinsame Arbeit im Netzwerk 

wirkte so als ein wesentlicher „catalyst in encouraging Member States and/or authorities to in-

troduce and develop their leniency policies and in promoting convergence between them“, und 

somit auch als eine bedeutende Ursache und ein wichtiger Beschleuniger dieser Teilinnovation 

bei der Lösung der Frage nach der effektiven Durchsetzung der Art. 81 und 82 EGV im System 

paralleler Zuständigkeiten der EK und einzelstaatlicher Wettbewerbsbehörden.1290  

 

                                                 
1285 Vgl. Koeck/Karollus (2008), S. 495 mit den Hinweisen auf die Erfahrungsberichte Portugals und Spaniens. Als 

eine Alternative zu einer solchen Kontrollinstanz nennen Koeck/Karollus (2008) auf S. 496 die Möglichkeit ei-
ner „fallunabhängigen Veröffentlichung der wesentlichen Ergebnisse der Zusammenarbeit in einer Art ECN-Jah-
resbericht“. 

1286 Kassim/Wright (2010), S. 20. 
1287 Vgl. Kassim/Wright (2010), S. 20.  
1288 http://ec.europa.eu/competition/ecn/model_leniency_programme.pdf [23.10.10] Punkt 7. Vgl. auch Fehler! 

Hyperlink-Referenz ungültig. [22.10.10] Punkt 2. 
1289 http://ec.europa.eu/competition/ecn/model_leniency_de.pdf [22.11.10] Punkt 3. 
1290 http://ec.europa.eu/competition/ecn/model_leniency_programme.pdf [22.11.10] Punkt 63. 
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Freiwilligkeit der Zusammenarbeit im ECN 

 

Abschließend ist zu erwähnen, dass infolge der Freiwilligkeit der Zusammenarbeit im Netzwerk 

wie auch des empfehlenden statt verbindlichen Charakters seiner Entscheidungen zu Fallumver-

teilungen, vor allem der positive Einfluss der Netzwerkarbeit auf die Systemlernprozesse ge-

schmälert wird. Ein ECN-System, das zur Zusammenarbeit verpflichtet und beispielsweise eine 

verpflichtende positive comity enthält, würde die Notwendigkeit der Interaktion zwischen den 

nationalen Behörden erhöhen und infolge intensiverer Lernvorgänge den bereits stattfindenden 

Prozess der Angleichung technischer Fähigkeiten der Wettbewerbsbehörden bei der Durchset-

zung des europäischen und nationalen Rechts verstärken.  

Eine Angleichung technischer Fähigkeiten der Wettbewerbsbehörden erscheint neben einer Ver-

pflichtung zur Zusammenarbeit notwendig, um die ECN-Aktivitäten in eine Richtung zu lenken, 

die das objektive Ausüben der zum EuGH und zum Gericht erster Instanz ergänzenden Kontroll-

funktion wie auch der Kompetenz-Kompetenz-Funktion durch das Netzwerk erlaubt. Die Sicher-

stellung einer gleichwertigen Position jeder Behörde innerhalb des Netzwerks würde angesichts 

des so erlaubten peer to peer monitorings auch der Beibehaltung der Innovationsfähigkeit dien-

lich sein, der vor dem Hintergrund der langfristig möglicherweise zu erwartenden Harmonisie-

rungsprozesse als einer entsprechenden Gegenkraft eine besondere Bedeutung zukommt.  

 

Zwischenfazit zu Lernprozessen im europäischen System der Wettbewerbspolitik  

 

Die Europäische Union als einziger regionaler Integrationsraum, der aktuell die Integrationsstufe 

eines regionalen Binnenmarktes aufweist, betreibt ein wettbewerbspolitisches Mehrebenensys-

tem. Dieses entspricht einer sehr spezifischen Kombination aus vielen Elementen der im Kapitel 

3.3.2.3.3. beschriebenen USW- und X-Plus-Regel-Variationen.  

Hervorzuheben ist insbesondere das Vorhandensein einiger Elemente bzw. Institutionen, die im 

theoretischen Teil als wesentliche Voraussetzungen für funktionierende Lernprozesse und die 

hiermit einhergehende Systemlernfähigkeit in Mehrebenensystemen identifiziert wurden. Wie 

die Ausführungen im Abschnitt “Lernprozesse im System europäischer Wettbewerbspolitik und 

ihre Tendenzen“ zeigen, können jedoch jene Elemente bzw. Institutionen diesbezüglich nicht 

immer ihre volle positive Wirkung entfalten. Dies liegt unter anderem daran, dass für eine kon-

sistente Rechtsdurchsetzung durch mehrere unterschiedliche Systemebenen die Institutionen erst 
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einmal das notwendige Know-how aufbauen müssen, wie auch an den politischen Eigenarten 

eines solchen Mehrebenensystems.1291 Auf diese wird im Folgenden eingegangen.  

Politische Durchsetzbarkeit wettbewerbspolitischer Mehrebenensysteme im WdW-Typ III 

 

Für den WdW-Typ II konnte im Kapitel 3.2.2.3.3. anhand diverser existierender regionaler Frei-

handelszonen bzw. Zollunionen mit Kooperationen im wettbewerbsrechtlichen Bereich eine star-

ke empirische Relevanz belegt werden und somit auch eine politische Bereitschaft zur Herbei-

führung solcher Strukturen durch eine Abgabe von wettbewerbspolitischen Kompetenzen. Im 

Gegensatz hierzu erwies sich für den WdW-Typ III nur der regionale Binnenmarkt der Europäi-

schen Union als ein geeigneter Kandidat für eine derartige Überprüfung. Diese Tatsache lässt be-

reits die Problematik politischer Durchsetzbarkeit wettbewerbspolitischer Mehrebenensysteme 

bei interjurisdiktioneller Mobilität der Produktionsfaktoren erahnen. Denn hier fällt nicht nur die 

politische Bereitschaft zur Aufhebung exogener Grenzen des WdW-Typs III (S. Kapitel 3.3.2.) 

gering aus, sondern nach der Binnenmarktrealisierung auch die weitergehende Bereitschaft zur 

Abgabe wettbewerbspolitischer Kompetenzen.  

Der erste Punkt stellt langfristig kein unüberwindbares Hindernis dar angesichts der Tatsache, 

dass einige der bestehenden und weit verbreiteten regionalen Handelsräume eine weitere Vertie-

fung der wirtschaftlichen Integration ihrer Mitglieder beabsichtigen bzw. dass die bisherige Ent-

wicklung regionaler Integrationsräume eine fördernde Wirkung der Handelsliberalisierung auf 

die Erreichung der nächsten Integrationsstufe erwarten lässt. Gerade das Beispiel der EU belegt 

jedoch, dass selbst im Umfeld einer grundsätzlichen Bereitschaft zur Herbeiführung regionaler 

Binnenräume die politische Bereitschaft zur Abgabe wettbewerbspolitischer Kompetenzen nicht 

im gleichen Ausmaß gegeben sein muss.  

Die Tatsache, dass die Konstitutionalisierung der Grundfreiheiten und die gemeinsame Wettbe-

werbspolitik der EU bereits in den Römischen Verträgen festgeschrieben wurden, wird heutzuta-

ge als eine Art historischer Zufall gewertet, dessen Zustandekommen vor allem dadurch zu er-

klären ist, dass den Gründungsmitgliedern der Umfang der von ihnen abgegebenen Kompeten-

zen nicht bewusst war.1292  

                                                 
1291 Zu den politischen Eigenarten eines solchen Mehrebenensystems vgl. Sauer (2008), S. 53. Hiernach kann „der 

überstaatliche Bereich eine Gewaltenteilung im verfassungsrechtlichen Sinn nicht kennen [...] und [...] die Juris-
diktion eines überstaatlichen Gerichts nur über Staaten ausgeübt werden [...], die dem zugestimmt haben“.  

1292 Vgl. Eichengreen (2007), S. 10. „From a political standpoint, this achievement was still more remarkable. Bare-
ly five years after the conclusion of the deadliest war in modern history, irreconcilable enemies agreed to cede 
control of the coal and steel industries that were considered critical to their national security to a new transna-
tional entity, the European Coal and Steel Community. Barely five years later, they agreed to surrender another 
key element of their national sovereignty, the ability to use trade policy to regulate the national economy. These 
were extraordinary accomplishments by any standard. Nothing analogous had occurred previously, either in Eu-
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Die Jahre zwischen dem Inkrafttreten der Römischen Verträge bis zum Ende der 90er-Jahre des 

letzten Jahrhunderts zeichneten sich durch eine immer stärkere regionale wie auch kompetenzbe-

zogene Ausweitung des Anwendungsbereichs europäischer Wettbewerbspolitik aus. Dies ent-

sprach einer im Hinblick auf das Ausmaß der Kompetenzabgabe der Mitgliedstaaten durch die 

Römischen Verträge logischen Entwicklung und resultierte in der Herausbildung eines Grundge-

rüsts des Mehrebenensystems.1293 Dieser Trend kehrte sich später um: So wurde zum einen 

(durch die VO 1/2003) eine Dezentralisierung der bestehenden EK-Anwendungskompetenzen 

zugunsten von nationalen Behörden verfolgt, und zum anderen nahm die Bereitschaft der Mit-

gliedstaaten zur weiteren Kompetenzabgabe im wettbewerbspolitischen Bereich, beispielsweise 

in Form einer Einführung von Mindeststandards bei der Ausgestaltung des nationalen Fusions-

kontrollregimes, ab.1294 

Es kann nicht eindeutig beurteilt werden, inwiefern diese Entwicklung innerhalb der EU einer 

tatsächlich fehlenden politischen Kompetenzabgabebereitschaft der Mitgliedstaaten zuzuschrei-

ben ist oder eher der Tatsache, dass im Laufe der Jahre eine zunehmende Zentralisierung der 

wettbewerbspolitischen Kompetenzen auf übergeordneter Ebene stattfand, begleitet von einer 

zunehmenden Verdrängung nationaler Wettbewerbspolitiken,1295 der aus Sicht der Mitglied-

staaten entgegenzuwirken war. Gründe für diese zunehmende Zentralisierung sind die von An-

fang an fehlende klare Kompetenzabgrenzung zwischen der europäischen und der nationalen 

Ebene, die fehlende Konkretisierung der Rechtsprechungskompetenzen der Kontrollorgane und 

nicht zuletzt die fehlende Trennung zwischen den allgemeinen Rechtssetzungs- und den wettbe-

werbspolitischen Entscheidungskompetenzen der EK. 

                                                                                                                                                             
rope or elsewhere. Vgl. auch Gehler (2005), S. 171. Er zitiert Hans von der Groeben, der „die Römischen Verträ-
ge [als] eine glückliche Kombination zwischen wirtschaftlichen und politischen Anliegen“ sieht . Wie Gröner 
(1993), S. 4 betont, enthielt auch schon der EGKS, also der Vertrag über die Europäische Gemeinschaft für Koh-
le und Stahl, der als Vorgänger Römischer Verträge 1950/51 geschlossen wurde, ein „grundsätzliches Kartellver-
bot und eine eigentlich recht strenge Fusionskontrolle“ mit einem sektoralen Bezug.  

1293 Die Frage politischer Kompetenzabgabebereitschaft muss langfristig zu keinem unüberwindbaren Hindernis des 
Zustandekommens der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit im wettbewerbspolitischen Bereich werden, wenn 
ein Mindestmaß an dieser als Ausgangspunkt bereitgestellt werden kann. Dieses Mindestmaß wurde für den 
WdW-Typ II vor allem in der Bereitschaft zur Errichtung einer politisch unabhängigen, übergeordneten Wettbe-
werbsbehörde gesehen. Vgl. hierzu das Fazit zur Frage politischer Durchsetzbarkeit wettbewerbspolitischer 
Mehrebenensysteme im WdW-Typ II (Kapitel 3.2.2.3.3.). Die von den Mitgliedstaaten durch die Römischen 
Verträge eingegangene Kompetenzabgabe muss vor diesem Hintergrund als das notwendige Mindestmaß ver-
standen werden, basierend auf dem die weiteren Kompetenzausweitungen stattfinden konnten.  

1294 Diese Entwicklung fand nicht nur im Bereich der Wettbewerbspolitik statt, sondern war viel mehr ein Bestand-
teil der sog. europäischen Verfassungsbewegung. In deren Rahmen sollte „die reale Machtverteilung in der EU 
und seine [also Europas] Vertretung nach außen“ durch eine Neuordnung der bestehenden Verträge geklärt und 
eine EU-Demokratisierung erreicht werden. Da eine explizite „Rückverlagerung von EU-Kompetenzen an die 
Nationalstaaten“ nicht denkbar war, sollte hier vor allem ein „Ausbau der Parlamentsbefugnisse“ bewirkt wer-
den. Auch wenn der Versuch einer EU-Verfassungsausarbeitung und –einführung im Jahr 2004 endgültig schei-
terte, wurden einige der hier erarbeiteten Ideen in den Vertragsänderungen von Nizza bzw. Lissabon realisiert. 
Vgl. Gehler (2005), S. 279 ff. Vgl. auch Weidenfeld (2006), S. 12 und S. 41 ff. und Fastenrath/Nowak (2009), 
S. 14 ff. 

1295 Vgl. Budzinski (2006), S. 137 und S. 141. 
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Als problematisch erweist sich, und dies unabhängig von den eigentlichen Gründen der oben be-

schriebenen Entwicklung, der von Beginn an bestehende Widerstand der Gründungs- bzw. Mit-

gliedstaaten, die wettbewerbspolitischen Entscheidungs- und Durchsetzungskompetenzen an ein 

nicht von der nationalen Politik personell zu besetzendes und selbstständiges Organ zu übertra-

gen und dieses unter die Kontrolle eines genauso von der nationalen Politik unabhängigen Kon-

trollorgans, also eines Fachgerichts bzw. Subsidiaritätsgerichts, zu stellen. Denn hieraus resul-

tiert die heutige Stellung der Kommission bzw. der Generaldirektion Wettbewerb im Kompe-

tenzgefüge der europäischen Wettbewerbspolitik, welche die politischen Entscheidungsträger der 

Mitgliedstaaten davon abhält, weitere notwendige Zugeständnisse zur Kompetenzabgabe zu ma-

chen. 

Erforderlich wären solche Zugeständnisse vor allem in Form einer klaren politischen Unabhän-

gigkeit nationaler wettbewerbspolitischer Entscheidungskompetenzen, indem jegliche Weisungs-

befugnisse der Politik an die nationalen Wettbewerbsbehörden abzuschaffen wären. Auf diesem 

Wege könnte der politische Missbrauch nationaler Wettbewerbsbehörden vermieden werden. 

Dieser könnte beispielsweise darin bestehen, dass auf die fusionsrechtlichen Entscheidungen der 

nationalen Behörden politisch eingewirkt wird, um so die Wahrung nationaler Interessen 

durchzusetzen und eine “Gegenkraft“ zur EK bzw. zur Generaldikretion Wettbewerb zu schaffen. 

Solche Zugeständnisse erscheinen nur unter der Voraussetzung vorstellbar, dass die nationalen 

politischen Träger Vertrauen in die Wahrung ihrer Interessen durch das wettbewerbspolitische 

Mehrebenensystem haben. Dies wiederum ist nur bei adäquater Kompetenzaufteilung zwischen 

den Systemebenen zu gewährleisten. Somit gelangt man zu der Schlussfolgerung, dass das Aus-

maß der politischen Kompetenzabgabebereitschaft von der anfänglichen Klarheit der vertikalen 

Kompetenzabgrenzung und der (absehbaren) Qualität des für ihre Einhaltung zuständigen Kon-

trollsystems abhängen dürfte. 

Die Hürden politischer Bereitschaft zur Kompetenzabgabe können langfristig nur überwunden 

werden, wenn eine anfängliche Bereitschaft zur Abgabe eines Mindestmaßes an Kompetenzen 

besteht; und zwar in Form der Errichtung einer übergeordneten Wettbewerbsbehörde, wie sie für 

das nachhaltige Zustandekommen zwischenstaatlicher Zusammenarbeit im wettbewerbspoliti-

schen Bereich beim WdW-Typ II beschrieben wurde. Auch müssen anfänglich die Mechanismen 

zur Aufteilung der Kompetenzen zwischen den Systemebenen eindeutig geklärt und festgelegt 

werden. Dass es in der EU zu ihrem Gründungszeitpunkt zur Errichtung einer gemeinsamen eu-

ropäischen Wettbewerbspolitik auch ohne die Erfüllung des zweitgenannten kam, kann an dem 

erwähnten historischen Zufall liegen und/oder an der starken Integrationsbereitschaft, die vor 

dem Hintergrund der europäischen politischen und wirtschaftlichen Lage nach zwei Weltkriegen 
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zu sehen ist. Die große Bedeutung einer klaren Festlegung von Mechanismen zur Kompetenzauf-

teilung zwischen den Systemebenen für eine nachhaltige1296 Entwicklung eines Mehrebenensys-

tems wird jedoch spätestens bei der Betrachtung der bisherigen Entwicklung der europäischen 

Wettbewerbspolitik offensichtlich.  

Die EU kann in Bezug auf zwischenstaatliche wettbewerbspolitische Zusammenarbeit in einem 

Mehrebenensystem mit regionaler Güter- und Faktormobilität für andere existierende Systeme, 

die möglicherweise noch nicht alle Voraussetzungen für einen Binnenmarkt erfüllen bzw. zu-

mindest über eine regionale Gütermobilität verfügen (wie z.B. MERCOSUR, ASEAN, oder 

CAN, siehe auch Kapitel 3.2.2.3.3.) eine Vorbildfunktion ausüben. So kann die EU für diese 

Integrationsräume die Vorbildfunktion hinsichtlich der Alternativen zur vertikalen Kompetenz-

aufteilung ausüben (bzw. übt sie in einigen Fällen bereits aus)1297. Auch können diese regionalen 

Räume aus den Fehlern gemeinsamer europäischer Wettbewerbspolitik (insbesondere hinsicht-

lich der Kontrollsystemausgestaltung) lernen und so die notwendigen Voraussetzungen für eine 

ausreichende Bereitschaft zur nationalen Kompetenzabgabe schaffen. Daher sollte man dem po-

tenziellen Zustandekommen regionaler wettbewerbspolitischer Mehrebenensysteme nicht allzu 

skeptisch gegenüberstehen. Dies trifft umso mehr zu, als dass, entsprechend der Beziehung zwi-

schen der Handelsliberalisierung und der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit in Wettbewerbs-

fragen, die sich innerhalb von Freihandelszonen gegenseitig verstärken können, zwischen der 

Binnenmarktherbeiführung (wie sie von einigen existierenden regionalen Handelsräumen beab-

sichtigt wird) und den wettbewerbspolitischen Mehrebenensystemen eine vergleichbare Bezie-

hung besteht.  

Wie Ehlermann (1992) erklärt, war die europäische Wettbewerbspolitik ein wesentliches Mittel 

zur Vollendung des europäischen Binnenmarkts. Dessen Herbeiführung erhöhte nochmals die 

Notwendigkeit einer vertieften wettbewerbspolitischen Zusammenarbeit.1298 Für die bereits exis-

tierenden regionalen Integrationsräume, die in Form von Freihandelszonen bestehen und Grund-

kooperationsformen wettbewerbspolitischer Mehrebenensysteme betreiben, können aus all die-

sen Überlegungen relativ optimistische Aussichten für das politische Zustandekommen eines 

nach EU-Vorbild aufgebauten Mehrebenensystems abgeleitet werden. 

Mit dieser Feststellung sollen die Ausführungen zur Frage der politischen Durchsetzbarkeit wett-

bewerbspolitischer Mehrebenensysteme im WdW-Typ III beendet werden. Vor der abschließen-

                                                 
1296 Als nachhaltig gilt hier eine Entwicklung, die sich durch eine adäquate vertikale Kompetenzaufteilung auszeich-

net. Die Verbindung zur politischen Kompetenzabgabebereitschaft ergibt sich dabei aus der Tatsache, dass eine 
derartige Kompetenzaufteilung nur aus einer entsprechenden Kompetenzabgabebereitschaft resultieren kann.  

1297 Vgl. Cassel/Welfens (2003), S. 15. 
1298 Ehlermann (1992), S. 9. 
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den Zusammenfassung der Ergebnisse von Kapitel 3.3.2. soll noch das Mehrebenensystem-Sze-

nario, das sich aus der regionalen Zugrundelegung der USW- bzw. X-Plus-Regel ergibt, mit an-

deren behandelten Prinzipien der Kompetenzabgrenzung (wie vor allem den Auswirkungs- und 

Inländerprinzipvariationen, als weiteren denkbaren Formen der Organisationsstruktur einer 

Wettbewerbsordnung für den WdW-Typ III) verknüpft werden.  

3.3.2.3.4. Beziehung zwischen dem Auswirkungs- und Inländerprinzip und den 
Mehrebenensystemen  

Im Vordergrund von Kapitel 3.2.2.3.4. stand die Darstellung der sich bei Gütermobilität ergeben-

den Äquivalenz von Auswirkungs- und Inländerprinzipvariationen mit den Mehrebenensystemen, 

die aus der Zugrundelegung der X-Plus- und der USW-Regel resultieren. Hier soll für den erwei-

terten Modellrahmen mit internationaler Faktormobilität gezeigt werden, dass bei Beachtung der 

Anforderungen an politische Kompetenzabgabebereitschaft und bei gleichzeitiger Forderung 

eines vergleichbaren Konsistenzgrades nationaler Wettbewerbsregeln, im WdW-Typ III die 

Mehrebenensysteme den Auswirkungs- und Inländerprinzipvariationen vorzuziehen sind.  

Im Kapitel 3.2.2.3.4. wurde erläutert, dass die zweitgenannten dezentralen Ansätze grundsätzlich 

ergänzt werden müssen um eine übergeordnete Instanz, die neben ihrer Kontrollfunktion auch 

über verbindliche Fallallokationsrechte (also über die Kompetenz-Kompetenz) verfügt, um eine 

vergleichbare Effektivität bei der Bekämpfung unerlaubter privater und staatlicher Wettbewerbs-

beschränkungen, wie auch eine vergleichbare Regelkonsistenz herbeizuführen, wie sie sich bei 

der Zugrundelegung von Mehrebenensystemen einstellt. Dies kann ohne Einschränkungen für 

den WdW-Typ III übernommen werden.  

Angesichts der im WdW-Typ III notwendigen standortabhängigen Wettbewerbsrechtsnutzung 

müssen jedoch die nationalen Wettbewerbsbehörden in den dezentralen Ansätzen zusätzlich be-

reit sein, vergleichsweise große Bereiche ihres nationalen Wettbewerbsschutzes in die Hände der 

jeweils ausländischen Behörden zu legen.1299 Damit fällt die aus ihrer Sicht zur Herbeiführung 

der dezentralen oder der Mehrebenenansätze notwendige Kompetenzabgabe ähnlich hoch 

aus.1300 

                                                 
1299 In Anlehnung an Abbildung 24 muss sich die Wettbewerbsbehörde der Jurisdiktion C beim Standortnutzerprin-

zip (als einer Ausgestaltungsform des Inländerprinzips) bzw. beim Auswirkungsprinzip mit positive comity (als 
einer Ausgestaltungsform des Auswirkungsprinzips) im WdW-Typ III auf die Rechtsdurchsetzung durch die 
Wettbewerbsbehörde der Jurisdiktion B verlassen, um den Wettbewerb am Standort C zu schützen.  

1300 In beiden Fällen müssen so Kompetenzen an die übergeordnete Ebene abgegeben werden. Während bei den de-
zentralen Ansätzen diese Abgabe nicht in einem derart großen Umfang erfolgt wie bei den Mehrebenensystemen 
(da keine Entscheidungs- und Durchsetzungskompetenzen, sondern nur Kontroll-, Streitschlichtungs- und Fall-
allokationskompetenzen abgegeben werden), muss hier zusätzlich ein Teil eigener Entscheidungskompetenz an 
die anderen nationalen Wettbewerbsbehörden abgegeben werden. Somit ist im WdW-Typ III von einer noch 
stärkeren Annäherung der Auswirkungs- bzw. Inländerprinzipvariationen und der USW- bzw. X-Plus- Regelsys-
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Trotz dieser Feststellung bleibt die Einstiegsbemerkung dieses Unterkapitels gültig, dass im Mo-

dellrahmen mit internationaler Faktormobilität die Mehrebenenansätze in Bezug auf politische 

Durchsetzbarkeit (bei vergleichbarer Regelkonsistenz) langfristig viel mehr Potenzial bergen als 

diejenige Variationen des Auswirkungs- und Inländerprinzips, die mit den stärksten Einschnitten 

in die nationale wettbewerbspolitische Souveränität einhergehen. 

Dies folgt dabei zum einen aus der Tatsache, dass in den realen Strukturen - selbst bei den weit 

entwickelten, vergleichsweise tiefgreifenden Koordinationsmechanismen, wie sie innerhalb der 

europäischen Wettbewerbspolitik oder aber zwischen der EU und den USA bestehen - bis heute 

die entsprechenden Auswirkungsprinzipvariationen nicht existieren.1301 Zum anderen sind in der 

Realität vergleichsweise viele regionale Mehrebenensysteme vorzufinden, in denen entweder be-

reits die politische Bereitschaft zum Aufbau von Binnenmärkten und der hiermit notwendiger-

weise einhergehenden wettbewerbspolitischen Mehrebenenstrukturen besteht oder aber in denen 

– infolge der sich gegenseitig verstärkenden Effekte zwischen der Handelsliberalisierung und der 

Tiefe der wettbewerbspolitischen Zusammenarbeit – auf eine verstärkte Weiterentwicklung der 

Zweitgenannten gehofft werden kann.1302 

Während es also im WdW-Typ II aufgrund der im Vergleich zum WdW-Typ III schwächeren 

WdW-Intensität Wahlmöglichkeiten bei der Beantwortung der Frage nach der empfohlenen Aus-

gestaltung der Wettbewerbsordnung gibt (siehe grüne Fläche in der Abbildung 21a-b), ergeben 

sich aus der bei internationaler Faktormobilität viel höheren WdW-Intensität detailliertere Anfor-

derungen an die Ausgestaltung der Wettbewerbsordnung. Dies gilt auch für die Anforderungen 

an die politische Kompetenzabgabebereitschaft als eine Voraussetzung für die Herbeiführung der 

Wettbewerbsordnung.  

Die bisherigen Ausführungen zeigen, dass vor allem die Anforderungen an die politische Kom-

petenzabgabebereitschaft langfristig nur innerhalb konkreter Strukturen realisierbar erscheinen. 

Diese Strukturen bestehen in Form von Mehrebenensystemen mit einer übergeordneten Behörde, 

die parallel zu den einzelnen nationalen Behörden agiert und über Entscheidungs- und Durchset-

zungskompetenzen in konkreten Anwendungsbereichen des Wettbewerbsrechts verfügt.  

                                                                                                                                                             
teme im Hinblick auf die Anforderungen an die politische Kompetenzabgabebereitschaft als im WdW-Typ II 
auszugehen. Diese Aussage ist – wie im WdW-Typ II – an die Voraussetzung geknüpft, dass die einzelnen Va-
riationen vergleichbare Regelkonsistenz herbeiführen.  

1301 Dies gilt umso mehr für die Inländerprinzipvariationen.  
1302 Eine mögliche Erklärung für diese Beobachtung könnte sein, dass die nationalen Entscheidungsträger eher bereit 

sind, die Kompetenzabgabe in Richtung einer einzelnen - im Fall der Mehrebenensysteme übergeordneten Wett-
bewerbsbehörde - als in Richtung mehrerer nationaler Behörden zu realisieren.  
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3.3.2.4. Zusammenfassung des Kapitels 3.3.2. 

Der WdW-Typ III impliziert ebenso wie der über die interjurisdiktionellen Informations- und 

Güterströme getriebene WdW-Typ II einmal die Möglichkeit einer Race-to-the-top-Entwicklung 

bezüglich des Wettbewerbsschutzes auf nationalen und internationalen Güter- und Faktormärk-

ten, andererseits aber auch die Möglichkeit eines negativen Ausgangs in Form eines tendenziel-

len race to the bottom mit einem verminderten nationalen und dadurch auch internationalen 

Wettbewerbsschutz (Kapitel 3.3.1.2.).  

Demgemäß sind für die Wettbewerbsordnung institutionelle Arrangements zur Verhinderung un-

erwünschter privater als auch staatlicher Verhaltensweisen zu finden. Diese wurden hier vor al-

lem in Form verschiedener Kompetenzabgrenzungskriterien entwickelt (vgl. Kapitel 3.3.2.1. und 

3.3.2.2.) und weitergehend analysiert (vgl. Kapitel 3.3.2.3.). Die Analyse bezog sich auf die An-

forderungen an ihre Funktionsfähigkeit, auf ihre Fähigkeit zur Eindämmung von Race-to-the-

bottom-Tendenzen - bei gleichzeitiger Beibehaltung einer gewissen WdW-Intensität - , wie auch 

auf die Frage nach Sicherstellung eines bestimmten Grades an politischer Durchsetzbarkeit. 

Da wie im WdW-Typ II auch im WdW-Typ III die Instrumente zur Erfüllung dieser Teilaspekte 

häufig ambivalente Wirkungen aufweisen, indem die Bessererfüllung eines Aspekts im trade-off 

zur Erfüllung eines anderen steht, könnte bei Ausblendung von Fragen der politischen Durch-

setzbarkeit ebenso wie für den WdW-Typ II die Schlussfolgerung gezogen werden, dass eine 

eindeutige Identifikation des optimalen institutionellen Designs für die gesuchte Wettbewerbs-

ordnung nicht möglich ist.Vielmehr läuft die Suche auf eine Kompromisslösung, entnommen 

einer Menge gleichwertiger dezentral oder eher zentral aufgebauter Designs, hinaus.1303 Ange-

sichts der an die einzelnen Variationen jedoch zu stellenden Anforderung an politische Durch-

setzbarkeit können als geeignete institutionelle Designs der Wettbewerbsordnung für den WdW-

Typ III jedoch nicht mehr alle in der grünen Fläche der Abbildung 21a-b positionierten Designs 

identifiziert werden, sondern nur noch die expliziten Mehrebenensysteme (konkret also die M- 

und N-Variationen der Abbildung 21a-b). Welche konkreten Formen aus dieser Menge letztend-

lich realisierbar erscheinen, hängt ab von der gegebenen Tiefe der regionalen Integration der 

betrachteten Ländergruppierungen, die an einer Zusammenarbeit im Bereich der Wettbewerbs-

politik interessiert sind. 

Im Folgenden ist entsprechend der Vorgehensweise beim WdW-Typ II auch hier noch zu über-

prüfen, inwiefern die im Kapitel 3.3.2. identifizierten Verhaltensweisen und somit auch der 

                                                 
1303 Diese Menge könnte dargestellt werden, indem eine der grünen Fläche der Abbildung 21a-b analoge (d.h. alle 

Variationen der Mehrebenensysteme und die dezentralen Ansätze des Auswirkungs- und Inländerprinzips mit 
einer übergeordneten Kontrollinstanz beinhaltende) Fläche in die Abbildung 27a-b einzuzeichnen wäre. 
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durch den Transmissionskanal der internationalen Faktorströme angetriebene WdW empirisch 

nachgewiesen werden können. Da bereits im Kapitel 3.3.2.3. der europäische Ansatz zwischen-

staatlichen Wettbewerbsrechts zur Untermauerung der Frage nach der politischen Durchsetzbar-

keit besprochen wurde, soll im Vordergrund der folgenden Ausführungen die Frage nach der 

Existenz von Lernprozessen stehen, die sich in der Realität ergeben müssten, um den WdW-Ty 

III herbeizuführen. Hierbei handelt es sich um das Erlernen von Strategien zur Erhöhung von in-

ländischem Wettbewerbsschutz, um das Erlernen strategischen bzw. permissiven Einsatzes der 

Wettbewerbspolitik und um das Erlernen von Verhaltensweisen, die vor dem Einsatz dieser Stra-

tegien schützen - was bei nachgewiesener empirischer Relevanz strategischer bzw. permissiver 

Wettbewerbspolitik die Voraussetzung dafür ist, dass der WdW-Typ III nicht in einem Race-to-

the-bottom-Szenario endet. 

3.3.3. Empirische Relevanz 

Wie einführend bereits dargelegt, liegt der Fokus auf Lernprozessen, die für den hier dargestell-

ten WdW-Typ relevant sind, d. h. die sich insbesondere durch den Transmissionskanal der Fak-

torbewegungen fortpflanzen. Es werden Beispiele angeführt für das Erlernen des Umgangs der 

Jurisdiktionen mit der Öffnung des Transmissionskanals der internationalen Faktorströme. Diese 

Situation bietet die Möglichkeit des Einsatzes der Wettbewerbspolitik als eines Instruments zur 

Erhöhung der eigenen Standortattraktivität bzw. zur Erhöhung der internationalen Wettbewerbs-

fähigkeit von den am eigenen Standort positionierten Unternehmen gemäß der Szenarien IIIa-b 

oder IVa-e (vgl. Kapitel 3.3.1.2.2.). Auch kann hier beobachtet werden, wie andere Jurisdiktio-

nen auf einen solchen Einsatz der Wettbewerbspolitik reagieren. Bei diesen Beispielen ist zu be-

rücksichtigen, dass die empirische Relevanz nur für Standorte gezeigt werden kann, für die inter-

nationale Faktorströme eine vergleichsweise wichtige Bedeutung haben.  

Darüber hinaus können auch nur Hinweise auf Lernprozesse erfolgen, die auf Kapitalbewegun-

gen basieren, die tatsächlich erfolgt sind und die (vermutlich) durch die Ausgestaltung der Wett-

bewerbspolitik induziert wurden. Nicht zuletzt lassen sich hier, wie schon beim WdW-Typ II, 

vor allem diejenigen Lernprozesse gut beobachten, die mit privaten Verhaltensweisen einherge-

hen, denn diese stellen entweder häufig das Einfallstor strategischen Wettbewerbspolitik als ei-

ner jurisdiktionellen Strategie im Rahmen von WdW-Typ III dar (Alternative 1), oder können 

aufgrund von nicht miteinander koordinierten nationalen Wettbewerbspolitiken nicht verfolgt 

werden (Alternative 2).  

Im WdW-Typ II fielen die zur Untermauerung dieser beiden Alternativen in Frage kommenden 

Verhaltensgruppen auseinander: Die erste Alternative erschien insbesondere für Fusionen und 
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strategische Allianzen relevant, während die zweite Alternative vor allem durch die grenzüber-

schreitenden (Hardcore-)Kartellaktivitäten zum Ausdruck kam. Im WdW-Typ III können alle 

(d. h. für die Szenarios IIIa-b wie auch IVa-e) relevanten Lernprozesse anhand von Unterneh-

menszusammenschlüssen bzw. Allianztatbeständen (beispielsweise in Form von Forschungsko-

operationen) demonstriert werden. 

Der Vorgehensweise bei den Ausführungen zum WdW-Typ II folgend, werden die Lernprozesse 

innerhalb der Szenarios IIIa-b (Erhöhung des nationalen Wettbewerbsschutzes) in der Gruppe I-I 

zusammengefasst und die Lernprozesse innerhalb der Szenarios IVa-e (Verminderung des natio-

nalen Wettbewerbsschutzes) in der Gruppe I-II. Diejenigen Lernprozesse, die für den Umgang 

mit den innerhalb der Gruppe I-I und I-II abgebildeten Verhaltensweisen aus Sicht anderer Juris-

diktionen notwendig sind, um nationale Wohlfahrtsminderungen zu vermeiden, werden im Rah-

men der Ausführungen zur Gruppe II dargestellt. Der Schwerpunkt der Ausführungen zur Grup-

pe 2 liegt in erster Linie auf der Frage nach dem durch Faktorbewegungen getriebenen Erlernen 

institutioneller (Abwehr-)Arrangements.  

3.3.3.1. Gruppe I-I 

Wie in den Ausführungen zu den Szenarien IIIa-b bereits erläutert (vgl. Kapitel 3.3.1.2.2.), ist 

die Erhöhung des nationalen Wettbewerbsschutzes in Form einer Einführung bzw. strengeren 

Ausgestaltung des Wettbewerbsrechts, als eine Hauptstrategie im WdW-Typ III insbesondere 

kleinen offenen Standorten zuzuschreiben, die aufgrund einer Knappheit an jurisdiktionseigenen 

international mobilen Produktionsfaktoren auf Unternehmensansiedlungen aus dem Ausland an-

gewiesen sind. Auch können kleine offene Standorte, die ihre Konsumenten und vor Ort angesie-

delte Produzenten vor den Wettbewerbsbeschränkungen schützen möchten, die sich hier auswir-

ken (indem sie von den internationalen Gütermärkten ausstrahlen oder aus konkreten Aktivitäten 

vor Ort resultieren), diese Strategie anwenden.  

Um die empirische Relevanz einer derartigen Reaktion auf die internationalen Faktorbewegun-

gen zeigen zu können, werden im Folgenden Beispiele für Länder gesucht, die Wettbewerspoli-

tik neu eingeführt oder strenger ausgestaltet haben. Diese Einführung oder Neugestaltung der 

Wettbewerbspolitik soll sich gleichzeitig mit dem Wunsch nach Schutz der Standortnutzer (vor 

allem der Konsumenten und inländischen Unternehmen) vor Wettbewerbsbeschränkungen bzw. 

mit dem Wunsch nach Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes aus der Sicht jurisdik-

tionsinterner und -externer international mobiler Faktoren in Verbindung bringen lassen.  

Für das Zustandekommen des ersten Falls stellt die empirische Relevanz der durch die Faktorbe-

wegungen induzierten Zunahme an grenzüberschreitenden Wettbewerbsbeschränkungen eine 
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wichtige Voraussetzung dar. Aus diesem Grund soll hier neben den passenden Länderbeispielen 

auch die Existenz dieser Wettbewerbsbeschränkungen gezeigt werden. Dem zweiten Fall könnte 

die Vorstellung zugrunde liegen, dass im Rahmen von bilateralen bzw. regionalen Investitions-

abkommen eine Verpflichtung zur Einführung oder Verschärfung der Wettbewerbspolitik einge-

gangen wird, um Investitionsanreize (durch Signalisierung der Glaubwürdigkei an den Vertrags-

partner) zu schaffen. Hierdurch sollen Unternehmensansiedlungen am eigenen Standort gesichert 

werden.1304 

3.3.3.1.1. Einführung bzw. Verschärfung der einheimischen Wettbewerbspolitik als Folge interna-
tionaler Faktorbewegungen  

Um eine Basis für Beispiele einer durch die Faktorbewegungen induzierten Einführung oder 

Verschärfung der Wettbewerbspolitik zu schaffen, wird hier (wie schon bei der Vorgehensweise 

im Kapitel 3.2.3.1.1.) auf die privaten internationalen Wettbewerbsbeschränkungen der 90er-Jah-

re des letzten Jahrhunderts eingegangen.  

Im Gegensatz zum WdW-Typ II, bei dem es vor allem um die internationalen Hardcore-Kartelle 

ging, sollen hier die sog. FDIs (foreign direct investments) im Vordergrund stehen. Denn die in-

folge der Globalisierung vergrößerten Märkte gehen mit zunehmender optimaler Unternehmens-

größe einher, die die Unternehmen durch organisches Wachstum und/oder durch ausländische 

Investitionen erreichen können.1305 

Die FDIs bestehen zu ungefähr einem Fünftel aus sog. green fields investments und zu ungefähr 

vier Fünfteln aus sog. mergers and acquisitions (M&As, von denen wiederum mehr als 95 Pro-

zent auf Akquisitionen entfallen). Wie die folgende Abbildung zeigt, ist die Zahl der FDIs, ge-

messen an ihrem Transaktionsvolumen, in der zweiten Hälfte der 90er-Jahre des letzten Jahrhun-

derts regelrecht explodiert. Dies gilt auch für die Anzahl der Transaktionen, was jedoch aus der 

Abbildung nicht direkt ersichtlich ist.1306 

                                                 
1304 Eine durch ein Investitionsabkommen zustande gekommene Verpflichtung zur Einführung der Wettbewerbspoli-

tik bzw. zu ihrer strengeren Ausgestaltung muss nicht notwendigerweise als ein Instrument zur Anziehung inter-
national mobiler Faktorströme interpretiert werden. Sie kann auch dem Zweck des Wettbewerbsschutzes am 
Standort dienen, also dem im obigen Text an erster Stelle erklärten Motiv folgen. Anders als bei den Handelsab-
kommen (im WdW-Typ II), bei denen die Handelspartner Anpassungen in der Wettbewerbspolitik als eine Ge-
genleistung für die Öffnung der Gütermärkte fordern können, geht es bei den Investitionsabkommen vielmehr 
um die Eigenmotivation dazu „die Bemühungen, zusätzliche ausländische Investitionen ins Land zu holen, [um] 
eine genaue Prüfung der wettbewerblichen Konsequenzen von Übernahmen und Fusionen“ zu ergänzen. UN-
CTAD (2000), S. 5. Vgl. Kapitel 3.3.3.1.2.  

1305 Zu den FDIs - und insbesondere den M&As als ihrem wesentlichen Bestandteil - als einer beispielsweise in der 
Pharmaindustrie häufig genutzten Unternehmensstrategie in einem durch die Globalisierung veränderten Umfeld 
vgl. Gabriel (1999), S. 27. Vgl. auch UNCTAD (2000), S. 2. 

1306 Zu der Zusammensetzung der FDIs vgl. Brakman/Garretsen/van Marrewijk (2006), S. 2. Hiernach kann auch 
zwischen sog. „full acquisition“, „ more than 50 % acquisition“ und „10-49% acquisition“ unterscheiden werden. 
Die jeweiligen Anteile dieser Formen an den FDIs entsprechen 65, 15 und 16 Prozent. Somit stellen die Unter-
nehmenskäufe, bei denen ein ausländisches Unternehmen eine volle Kontrolle über „assets and operations“ ei-
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Abbildung 30: FDI inflows, global and by groups of economies, 1980-2008  

 

 

Quelle: UNCTAD, World Investment Report 2009, S. 4. 

Fusionsaktivitäten, die gemäß Fn. 1306 im Weiteren stellvertretend für die FDIs genannt werden, 

treten häufig in Wellen auf. Ihnen gehen „exogene Schocks, [wie] etwa […] technologische[] 

Entwicklung oder […] schockartige[] Veränderungen politischer Rahmenbedingungen“ vor-

aus.1307 Daher muss die Fusionswelle der 90er-Jahre nicht notwendigerweise als ein Hinweis auf 

zunehmende grenzüberschreitende, durch internationale Faktorbewegungen induzierte Wettbe-

werbsbeschränkungen angesehen werden. Vielmehr kann sie auch eine logische Folge des über-

proportional starken Zusammenwachsens nationaler Märkte in diesem Zeitraum sein.  

Dennoch lassen konkrete Eigenschaften dieser Fusionswelle tendenziell auf die erste Meinung 

schliessen. Neben der Tatsache, dass sich von 1982 bis 2000 die Zahl der FDIs mehr als verdrei-

ßigfachte, während sich die Weltproduktion und der Welthandel nur verdreifachte, und der Tat-

sache, dass diese Fusionswelle in ihrem peak die vorangehende Welle um ungefähr ein Fünffa-

ches überstieg, zeichneten sich die entsprechenden Fusionen neben ihrem grenzüberschreitenden 

horizontalen Charakter auch durch einen außerordentlich hohen durchschnittlichen Transaktions-

wert aus, so dass „in summary and in spite of the procompetitive effects of market globalisation, 

there is a case for an anticompetitive impact caused by [the] cross-border merger dynamics“ 1308.  

                                                                                                                                                             
nes lokalen Unternehmens erwirbt, den größten Teil der FDIs dar. Im weiteren Textverlauf soll nicht zwischen 
FDIs und M&As unterschieden werden. Vielmehr sind die M&As stellvertretend für die FDIs zu nennen. Zu der 
Tatsache, dass M&As nicht nur dem Transaktionsvolumen nach, sondern auch nach der Anzahl der Zusammen-
schlüsse und Käufe stark angestiegen ist vgl. Klodt (2003), S. 15 f. Für eine Ausdifferenzierung von FDI nach 
Anlageart für die USA im Zeitraum zwischen 1980-1998 vgl. Klodt (2003), S. 14. Hiernach ist der Anteil der 
greenfield investments in diesem Zeitraum von 26 auf 10 Prozent gefallen, was der oben angedeuteten Zusam-
mensetzung entspricht.  

1307 Klodt (2003), S. 17.  
1308 Budzinski (2008), S. 25. Zu den Angaben zum Wachstum der FDIs, der Weltproduktion und des Welthandels 

vgl. Klodt (2003), S. 18. Nach Hansen (2008), S. 83 wickeln die multinationalen - also durch FDIs zustande ge-
kommenen - Unternehmen ca. „zwei Drittel des Welthandels ab [...und] können als Motor der internationalen 
Produktion angesehen werden“. Zu den einzelnen Eigenschaften der sog. fünften Fusionswelle, wie auch  zu den 
vorangehenden vier Wellen und ihren Eigenschaften vgl. Budzinski (2008) S. 19 ff. Zu den Fusionswellen seit 
dem Ende des 19. Jahrhundert vgl. auch Klodt (2003), S. 18 ff. Wie Hesse (2001) betont, gab es infolge der oben 
beschriebenen Entwicklung im Jahr 2000 63.000 transnationale Unternehmen mit etwa 690.000 Auslandstöch-
tern. Nach Hansen (2008), S. 82 gibt es derzeit „weltweit über 78.000 multinationale Unternehmen mit über 
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Bei den analogen Ausführungen zum WdW-Typ II diente der Überblick über vor allem in den 

90er-Jahren des letzten Jahrhunderts aufgedeckten Hardcore-Kartelle als Nachweis für die han-

delsgetriebene Zunahme internationaler Wettbewerbsbeschränkungen. Bei den Ausführungen 

zum WW-Typ III werden dagegen die übermäßig starken grenzüberschreitenden Fusionsaktivitä-

ten und somit auch die zunehmenden Marktmachtkonzentrationen der 90er-Jahre des letzten 

Jahrhunderts als Nachweis für die durch die internationalen Faktorbewegungen induzierten 

Wettbewerbsbeschränkungen gesehen. Dabei ist die Frage zu stellen, inwiefern die von diesen 

Aktivitäten stark betroffenen Länder mit einer strikteren Ausgestaltung ihrer Wettbewerbspolitik 

reagierten (beispielsweise in Form der Einführung einer Fusionskontrolle). Für die Beantwortung 

dieser Frage entscheidend erscheint vor allem die Identifikation von Ländern bzw. Regionen, die 

die FDIs netto empfangen, deren heimische Unternehmen also häufiger zum Übernahmeziel 

(M&A targets) ausländischer Unternehmen werden, als sie selber Übernahmen von ausländi-

schen Unternehmen tätigen (M&A acquirers).  

Die regionale Verteilung der M&A acquirers und targets für den Zeitraum 1985 bis 2005 kann 

der Abbildung 31 entnommen werden. 

Abbildung 31: Regional distribution of M%A acquirer s and targets, value per cent of total  

 
Quelle: Brakman/Garretsen/van Marrewijk (2006), S. 13; die Einteilung in Regionen entspricht dem World Bank’s  
Grouping in global regions, vgl. hierfür den Appendix des Papers, S. 31. 

Basierend auf dem Vergleich der abgebildeten Anteile können einige Regionen durchgehend für 

den gesamten Zeitraum als Netto-Übernahmeziel-Regionen identifiziert werden (hierzu gehören 

vor allem LAC = Lateinamerika, ECA = East Europe and Central Asia und EAP = East Asia and 

Pacific). Bei anderen (z. B. bei MNA = Middle East and North Africa, SAS = South Asia und 

                                                                                                                                                             
777.000 ausländischen Zweigstellen und insgesamt über 70 Millionen Beschäftigten“. Nach World Investment 
Report (2008), S. 6 erhöhte sich (passend zu der obigen Behauptung des außerordentlich hohen durchschnittli-
chen Transaktionswerts) der prozentuale Anteil grenzüberschreitender M&As mit dem Wert über 1 Milliarde 
Dollar an ihrem jährlichen Gesamtwert von 40 Prozent im Jahr 1987 auf ungefähr 66 Prozent im Jahr 2008.  



 427

SSA= Sub Sahara Africa) ist zu unterscheiden zwischen den sog. Netto-acquirer- und Netto-tar-

get-Phasen (für MNA und SAS konkret zwischen dem Zeitraum 1986 bis 1995, der in Bezug auf 

diese zwei Größen relativ ausgeglichen ist, und dem Zeitraum 1996 und 2005, der durch eine 

Netto-Übernahmeziel-Situation geprägt ist; für SSA zwischen sich abwechselnden Netto-acqui-

rer- und -targets-Zeiträumen).1309 

Diese regionale Ausdifferenzierung der M&A-Entwicklung liefert die ersten Hinweise auf Re-

gionen, deren Länder Träger der Szenarien IIIa-b sein könnten. So könnten vor allem solche Re-

gionen die Notwendigkeit der Einführung einer Fusionskontrolle verspüren, die sich langfristig 

in einer Netto-Übernahmeziel-Position befinden bzw. in denen es zu einem Wechsel von der 

Netto-acquirer-Position in eine Netto-Übernahmeziel-Position kam.1310 Dennoch muss man sich 

aufgrund möglicher Verzerrungen der regionalen Ergebnisse (beispielsweise infolge der Präsenz 

eines in Hinsicht auf FDIs bzw. M&As prägenden Landes in einer regionalen Gruppe1311) auch 

ein Bild von der Entwicklung in einzelnen Ländern machen bzw. die Entwicklungen innerhalb 

der jeweiligen (FDI-Empfänger-)Regionen konkretisieren.  

Da Brakman/Garretsen/van Marrewijk (2006) in ihrem Paper auch die zwischen 1986 und 2005 

größten Net-acquiring- und Net-target-M&A-Länder identifizieren (wie sie auch der Tabelle 17 

entnommen werden können), soll mit deren Betrachtung angefangen werden. Anschließend wer-

den die einzelnen Länder der Netto-Übernahmeziel-Regionen auf die Zusammenhänge zwischen 

ihrer M&A-Situation und der Einführung der Fusionskontrolle untersucht. 

Wie Tabelle 17 zeigt, können nicht nur die zwischen 1986 und 2005 größten netto-übernehmen-

den Länder1312 auf eine lange Tradition der Fusionskontrolle zurückblicken, sondern auch die in 

                                                 
1309 Die mit der Zeit tendenziell steigende Anzahl von Regionen, die als Netto-Übernahmeziele identifiziert werden 

können, erklären Brakman/Garretsen/van Marrewijk vor allem dadurch, dass diese Regionen „have become more 
important target [at the expense of North America]“. So haben nach Brakman/ Garretsen/van Marrewijk (2006), 
S. 16 zwischen 1986-2005 alle Regionen ihre Bedeutung als „targets“ erhöht, wohingegen die Region NAM = 
North America als „target“  durchgehend an Bedeutung verlor.  

1310 Dank dieser regionalen Ausdifferenzierung kann bereits an dieser Stelle die vermutete Tendenz bestätigt wer-
den, dass - ähnlich der Situation bei Szenario IIa-b auch hier - vor allem Schwellen- und Entwicklungsländer als 
Beispiele für das Szenario der Wettbewerbsschutzerhöhung infolge zunehmender Wettbewerbsbeschränkungen 
durch den zugrunde liegenden Transmissionskanal zu nennen sein werden. Dies entspricht dem Bild, das die Ab-
bildung 31 für die Entwicklung der Netto-Übernahmeziel-Regionen zeichnet. 

1311 So sind in der LAC-Gruppe vor allem Brasilien, Argentinien, Mexiko, Chile und Peru und nicht Uruguay, Para-
guay oder Venezuela dafür verantwortlich, dass die Region eine Netto-Übernahmeziel-Region ist. Vgl. die Dar-
stellung der FDI inflows und outflows für die Länder dieser Region im World Investment Report (2009), S. 66, 
(2000), S. 60 und (2005), S. 64. In der EAP-Gruppe geben vor allem China, Hong Kong, Korea und Taiwan die 
ausschlaggebende Richtung an. Vgl. die FDI inflows und outflows der jeweiligen Länder der Region im World 
Investment Report (2005), S. 52. Hier wird beispielsweise betont, dass „China [in 2005] was again the largest 
recipient of FDI, not only in the region but also among all developing countries worldwide, with flows reaching 
the highest level ($61 billion)“. Vgl. auch World Investment Report (2000), S. 50 und Report (2009), S. 52. 
Gleiches gilt für Indien als ein Mitglied der Gruppe SAS bzw. für Südafrika al sein Mitglied der Gruppe SSA. 

1312 Während Frankreich und Großbritannien bereits in den 70-er Jahren des letzten Jahrhunderts eine Zusammen-
schlusskontrolle einführten, führte Spanien diese mit dem Kartellgesetz von 1989, die Schweiz mit ihrem Kar-
tellgesetz von 1995 und die Niederlande mit ihrem Kartellgesetz von 1997 ein. Vgl. hierzu die Webseiten der je-
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jenem Zeitraum größten Netto-Übernahmeziele (mit Ausnahme Chinas).1313 Daher ist auf den 

ersten Blick kein eindeutiger Zusammenhang zwischen der jeweiligen M&A-Situation und der 

Situation in der Fusionskontrolle der Länder zu erkennen. Eine Verbindung lässt sich jedoch ten-

denziell für einzelne Länder herstellen, wenn der Einführungszeitpunkt der Zusammenschluss-

kontrolle vor dem Hintergrund der abgebildeten Größen betrachtet wird. 

Tabelle 17: Five largest net acquiring and net target countries, 1986- 2005 (constant 2005 $ billion)  

 

 
Quelle: Brakman/Garretsen/van Marrewijk (2006), S. 20. 

So wurde die Fusionskontrolle (FK) in Argentinien und in China jeweils in einer Phase einge-

führt, in der die Zahl der Übernahmen durch ausländische Unternehmen relativ hoch war. Dieser 

Phase gingen gleichzeitig einige Perioden vergleichsweise schwacher Übernahmentätigkeit vor-

aus.1314 Auch Spanien führte seine Zusammenschlusskontrolle in einem Zeitraum ein, in dem 

sich das Land (trotz seiner Gesamtposition eines Netto-acquirers) offensichtlich in einer Netto-

target-Position befand.  

Anhand dieser Beispiele soll nicht nur auf einen möglichen Zusammenhang zwischen der Inten-

sität und der Netto-Richtung der Fusionsaktivitäten und dem Stand der Fusionskontrolle in ei-

nem Land hingewiesen werden, sondern vor allem darauf, wie wichtig bei diesem Thema die Be-

achtung länderspezifischer Aspekte ist. So ist die FK-Einführung Spaniens mit Sicherheit eher 

                                                                                                                                                             
weiligen Behörden: http://www.admin.ch/ch/d/sr/c251.html [22.02.11] für die Schweiz, Fehler! Hyperlink-
Referenz ungültig. [22.02.11] für Spanien. 

1313 Während Deutschland bereits im Jahr 1973 eine Fusionskontrolle einführte und nach Tabelle 17 in Jahren 1986 
bis 1995 gar eine Netto-acquirer-Position einnahm, befanden sich die USA bis auf die letzte 5-Jahresperiode in 
einer klaren Netto-target-Position und führten bereits 1914 eine Zusammenschlusskontrolle ein. Während Brasi-
lien seit 1994 über eine nationale Fusionskontrolle verfügt, und jene somit früher als Spanien, Niederlande und 
die Schweiz einführte, wurde in Argentinien die Fusionskontrolle im Jahr 1999 erlassen (und war somit kein Be-
standteil des bereits 1980 eingeführten Wettbewerbsrechts). Vgl. hierzu OECD Policy Brief Argentina (2006) 
und Brazil (2005).  

1314 Argentinien führte die Fusionskontrolle am Ende des Zeitraums 1996-2000 (konkret im Jahr 1999) ein. Dieser 
Zeitraum war von allen in der Tabelle 17 dargestellten Perioden am stärksten von den Übernahmeaktivitäten aus-
ländischer Unternehmen in Argentinien geprägt. Auch gingen ihm zwei in dieser Hinsicht vergleichsweise 
schwache Perioden voraus. Gleiches gilt auch für die VR China, derer Einführung der Fusionskontrolle im Jahr 
2008 zwei im Hinblick auf die Fusionsaktivitäten ausländischer Unternehmen in Chinas Gebiet starke Perioden 
vorausgegangen sind. Zu den Einführungszeitpunkten der FK vgl. OECD Policy Brief Argentina (2006), und 
Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig. [22. 02. 11]. 
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mit seinem 1986 erfolgten EU-Beitritt in Verbindung zu bringen als mit seiner zwischen 1986 

und 1990 bestehenden (und möglicherweise auch auf den EU-Beitritt zurückzuführenden) Netto-

target-Position. Chinas FK-Einführung hingegen könnte sich als ein Entgegenkommen zuguns-

ten der ausländischen Investoren deuten lassen. Um die Willkürlichkeit bei der (politischen) Ent-

scheidung zu minimieren, ob eine Übernahme chinesischer Unternehmen durch ausländische 

stattfinden darf oder nicht, sollte die Entscheidung in Form einer Fusionskontrolle institutionali-

siert werden. Auf diesem Wege sollten die - vor allem wegen der Angewiesenheit Chinas auf die 

ausländischen Technologien - notwendigen Ansiedlungen ausländischer Unternehmen weiterhin 

gesichert werden. Denkbar erscheint auch, dass China durch die Erhöhung des Schutzniveaus 

vom einheimischen Wettbewerb infolge der Einführung der Fusionskontrolle seine Standortat-

traktivität aus Sicht der ausländischen Investoren steigern wollte. Demgegenüber erfolgte in Ar-

gentinien die FK-Einführung im Jahr eines (im Vergleich zum Vorjahr) sehr starken und sprung-

haften Anstiegs der FDI-inflows und eines starken Rückgangs der FDI-outflows;1315 hier kann 

zumindest ein gewisser Zusammenhang zur Netto-FDI-Position vermutet werden.  

Um mehr Belege für einen derartigen Zusammenhang zu erhalten, wenden wir uns der Untersu-

chung einzelner regionaler Räume zu, die bereits durch die Heranziehung der Abbildung 31 als 

Netto-Empfänger-Regionen identifiziert wurden. Passend zu der Feststellung, dass Brasilien und 

Argentinien zu den fünf größten Netto-Übernahmeziel-Ländern der Welt im Zeitraum zwischen 

1986 und 2005 gehörten, soll zunächst die lateinamerikanische und karibische Region, die für 

den gesamten beobachteten Zeitraum die Position eines Netto-targets einnahm, auf die Existenz 

des potenziellen Zusammenhangs untersucht werden. 

Zu betrachten sind hier vor allem Mexiko, Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Venezuela, 

Peru, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Honduras, Bolivien und Panama, 

wie sie einschließlich der Einführungszeitpunkte ihrer nationalen Fusionskontrolle auch der Ta-

belle 18 zu entnehmen sind.1316 Nach Tabelle 18 verfügt heutzutage nur ein kleiner Anteil dieser 

Länder (7 von 18) über eine Fusionskontrolle, wobei diese bei allen im Laufe der 90er-Jahre des 

letzten Jahrhunderts eingeführt wurde. 

                                                 
1315 Vgl. World Investment Report (2000), S. 60 für die inflows und S. 64 für die outflows. Vgl. auch OECD Policy 

Brief (2006), S. 1.  
1316 Diese Liste nicht vollständig. Sie berücksichtigt vor allem die Länder der Region, die (nach den World Invest-

ment Reports der UNCTAD) mit FDIs in Verbindung gebracht werden können.  
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Tabelle 18: Einführungszeitpunkte der Fusionskontrolle in ausgewählten Ländern der LAC-Region  

 
Quelle: Angaben zu einzelnen Ländern auf http://www.globalcompetitionforum.org/ [23.02.11], wie auch UNCTAD 
(2008), S. 1 f.; OECD (2005), S. 14; Londono (2010), S. 365 f.; Jatar/Tineo (2011). 

Im Weiteren ist somit die Frage zu stellen, inwiefern die Länder mit FK mit denjenigen zusam-

menfallen, die insbesondere im Zeitraum 1980-2000 vergleichsweise umfangreiche Netto-FDIs 

angezogen haben und somit die Existenz eines Zusammenhangs zwischen diesen zwei Sachver-

halten bestätigen könnten.  

Laut World Investment Report (1991) gehörten im Zeitraum 1980-1989 Argentinien, Brasilien, 

Kolumbien und Mexiko zu den „ten largest host economies“ der Welt.1317 Diese Entwicklung 

wurde in den 90er-Jahren fortgeführt, indem vor allem umfangreiche Privatisierungsprozesse die 

FDIs „by expanding the range of profitable investment opportunities in the region“ stimulier-

ten.1318 Obwohl die Privatisierungs- wie auch Liberalisierungspolitik von der gesamten Region 

getragen wurde, „inflows continue[d] to be concentrated in a handful of countries: Argentina, 

Brazil, Chile, Mexiko and, as of 1991, Venezuela“1319. Auch das Zustandekommen der regiona-

len Freihandelszone NAFTA und des Mercosur, der erstmalig die Form eines Handelsbündnisses 

annahm, unterstützte einen starken FDI-Zufluss in jene Länder, „since transnational corpora-

tions [got] able to reap the benefits of economies of scale and access to a wider market“ 1320.  

Für den Zeitraum 1988-1994 konnte wieder eine auf wenige Länder hochkonzentrierte Vertei-

lung der regionalen FDIs konstatiert werden, indem „Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico 

and Venezuela accounted for 71 per cent of the region’s FDIs inflows“.1321 Auch wenn die FDI-

Verteilung auf die Empfängerländer der Region ab 1996 „bec[a]me more diversified“ als am An-

fang der 90er-Jahre, entfiel auch 1996 ein entscheidender FDI-Anteil an die üblichen sechs Län-

der.1322 Im Jahr 1998 haben die Mercosur-Staaten (insbesondere dank Brasilien und Argentinien) 

                                                 
1317 World Investment Report (1991), S. 11. Argentinien und Brasilien belegten hierbei den Platz eins und zwei, Ko-

lumbien den vierten und Mexiko den siebten Platz. Neben Ägypten als dem einzigen afrikanischen Land, gehör-
ten zu den zehn größten FDI-Empfängern noch China (Platz 3), Hong Kong (Platz 6), Malaysia (Platz 7), Singa-
pur (Platz 9) und Thailand (Platz 10).  

1318 World Investment Report (1993), S. 50. 
1319 Ebenda, S. 50. 
1320 World Investment Report (1991), S. 12. 
1321 World Investment Report (1995), S. 69.  
1322 World Investment Report (1997), S. 72. Wie hier auf S. 86 betont wird, nahmen die in diese Region fließenden 

FDIs seit 1996 immer stärker die Form sog. green field investments an. In der ersten Hälfte der 90-er Jahre be-
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ungefähr 50 Prozent aller in die Region gerichteten FDIs an sich gezogen; „medium-sized natu-

ral resource-rich Andean countries“ wie Bolivien, Ecuador und Peru begannen infolge Investi-

tionsliberalisierung und Privatisierung ebenfalls, FDIs anzuziehen.1323 Der durch die „large scale 

privatizations and cross border acquisitions of private firms“ verursachte FDI-Boom der zweiten 

Hälfte der 90er-Jahre kühlte in den darauf folgenden Jahren ab, bevor durch den - im Vergleich 

zum Niveau des Jahres 2003 44-prozentigen Anstieg der FDIs in die Region - im Jahr 2004 eine 

weitere Boomphase eingeleitet wurde.1324 

Diese Darstellung der regionalen FDI-Entwicklung lässt einen klaren Zusammenhang zwischen 

der Existenz bzw. der Einführung einer FK einerseits, und der FDI Netto-target-Position von 

Ländern andererseits erkennen. So verfügen die größten FDI-Empfänger (wie Brasilien, Argen-

tinien und Mexiko) ebenso wie die kleineren FDI-Empfänger (etwa Kolumbien und Venezuela) 

über eine im Laufe der ersten FDI-Boomphase eingeführte FK. Hingegen regulieren Chile und 

Peru trotz fehlender sektorübergreifender FK Zusammenschlüsse zumindest in denjenigen Sekto-

ren, die häufig zu FDI-Zielen gehören.1325 Länder wie Ecuador, Honduras, Bolivien, Panama 

oder Jamaica, die in den letzten Jahren vermehrt FDIs anziehen konnten,1326 lassen Bemühungen 

zur Einführung eines nationalen Wettbewerbsrechts mit Fusionskontrolle erkennen (vgl. Tabelle 

18). 

Analog zu dieser Untersuchung der LAC-Region wenden wir uns weiter der ECA-Gruppe zu 

(also osteuropäischen und zentralasiatischen Ländern). Diese Region wurde für den Zeitraum 

1986-2005 ebenfalls durchgehend als Netto-Übernahmeziel-Region identifiziert. Wie die im 

Paper von Brakman/Garretsen/van Marrewijk abgebildete World-Bank-Gruppierung zeigt, be-

steht diese 28-Mitglieder-Gruppe jedoch u. a. aus neun EU-Ländern (z. B. Slowakei, Tschechien, 

Polen, Ungarn, Rumänien, Estland) und sechs EU-Beitrittskandidaten (z. B. Kroatien, Albanien, 

                                                                                                                                                             
standen sie dagegen hauptsächlich in Form der Beteiligung ausländischer Investoren an einheimischen Privati-
sierungsprozessen.  

1323 World Investment Report (1999), S. 61 und S. 62. 
1324 World Investment Report (2005), S. 62 und World Investment Report (2009), S. 65. 
1325 In Chile sind die FDIs traditionell in den Bergbau, den Elektrizitätssektor wie auch in den Dienstleistungssektor 

(hier vor allem in die Banken) geflossen. Vgl. World Investment Report (1992), S. 27, World Investment Report 
(1999), S. 62 und (2001), S. 30. Nach dem OECD Chile-Peer Review of Competition Law and Policy (2004), 
S. 48 ff. wird in einigen dieser Sektoren (Kommunikations-, Elektrizitäts-, Banken und Versicherungssektor) 
auch eine Fusionskontrolle praktiziert. Hierfür wurde bei Chiles Economic Department eine Einheit eingerichtet 
„ that is responsible for considering the competitive effects of proposed mergers“. Dies ist möglich, weil der 
Art. 1 des chilenischen Wettbewerbsrechts „is broad enough to reach an anticompetitive merger under either of 
the commonly applied substantive rubrics: `substantially lessen competition` or `create or maintain a dominant 
position “̀. OECD (2004), S. 44. Auch wurden 2005 weitere regulatorische sektorale (Telekommunikation, Elek-
trizität, Kapitalmärkte) Reformen beschlossen. In deren Vorderung stand die Verbesserung der Durchsetzung der 
Wettbewerbsgesetze auch in Bezug auf die Kontrolle von Zusammenschlüssen. Vgl. OECD Review (2004), 
S. 11. Aus den ausschließlich spanischen Texten zu Peru unter http://www.globalcompetitionforum.org/s_ameri-
ca.htm#peru [23.02.11] lässt sich vermuten, dass Peru über solche sektorale Regeln vor allem für den Elektrizi-
tätssektor verfügt.  

1326 Vgl. World Investment Report (2009), S. 65. 
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Mazedonien), die ein nationales Wettbewerbsrecht einschließlich einer Fusionskontrolle als ein 

EU-Beitrittskriterium bereits einführen mussten bzw. bis zum Beitritt einführen sollten. Daher 

erscheint die Untersuchung eines potenziellen Zusammenhangs zwischen den FDI-Strömen und 

einer FK-Einführung für jene an dieser Stelle nicht als sinnvoll. Vielmehr sollte man sich nur auf 

einzelne ausgewählte Länder außerhalb der zwei genannten Untergruppen konzentrieren, wie sie 

- einschließlich ihrer jweiligen FK-Einführungszeitpunkte - in der Tabelle 19 aufgeführt sind.  

Tabelle 19: Einführungszeitpunkte der Fusionskontrolle in ausgewählten Ländern der ECA-Region 

 
Quelle: Angaben zu einzelnen Ländern auf http://www.globalcompetitionforum.org/ [23.02.11] wie auch auf www. 
competitionregimes.com [23.02.11], Paul (2001), S. 48; Grusevaja (2008), S. 108 ff.; OECD Policy Brief Russian 
Federation (2004), S. 1; World Bank – Armenia (2006). 

Hiernach und unter Berücksichtigung der Ausführungen zu den EU-Mitgliedern und Beitritts-

kandidaten verfügen mittlerweile fast alle Länder der Region über eine nationale FK, die insbe-

sondere im Laufe der 90er-Jahre des letzten Jahrhunderts oder Anfang 2000 eingeführt wur-

de.1327 Wie im World Investment Report (1991) ausgeführt, „by the end of 1990, virtually all 

countries in Central and Eastern Europe had passed legislation encouraging FDIs, and several 

[of them also] had passed privatization laws“. In Kombination mit großen Binnenmärkten, der 

vergleichsweise hohen Kaufkraft, guten Geschäftsmöglichkeiten und gut ausgebildeten Arbeits-

kräften macht dies die gesamte Region attraktiv für ausländische Investoren.1328  

In einem solchen Umfeld stellt die unterschiedliche Fähigkeit von Ländern, die Umstellung von 

der Zentralplanung auf eine marktwirtschaftlich organisierte Volkswirtschaft zu schaffen, die 

wesentliche (kurzfristige) Unsicherheit aus Sicht der Investoren dar.1329 Deshalb ist die FK-Ein-

führung in konkreten ECA-Ländern in diesem Zeitraum weniger als eine Schutzstrategie zuguns-

ten des einheimischen Wettbewerbsniveaus auszulegen (das infolge jahrelanger Zentralsteuerung 

sowieso kaum vorhanden war), sondern vielmehr als eine Art Signalisierung des tatsächlich 

durch den Institutionenaufbau stattfindenden Übergangs an ausländische Investoren zu verste-

hen. Dies entspricht eher der Strategie der Erhöhung von Wettbewerbsschutz durch den Ab-

schluss von Investitionsabkommen, wie sie in Kapitel 3.3.3.1. beschrieben wurde – mit dem ein-

zigen Unterschied, dass jene Strategie in den ECA-Ländern vorerst ohne den Abschluss derarti-
                                                 
1327 Die Lage in Tajikistan kann nicht näher beschrieben werden, da die zur Verfügung stehenden (Gesetzes-)Texte 

ausschließlich in russischer Sprache verfasst wurden. In der Tabelle 19 fehlen ausser Tajikistan noch Aserbaid-
schan, Georgien und Moldawien. 

1328 World Investment Report (1991). S. 14. 
1329 Vgl. World Investment Report (1991), S. 14.  
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ger Abkommen stattfand bzw. im Fall der späteren EU-Mitglieder eher in Form des Abschlusses 

von Assoziationsabkommen mit der EU. Die Ausgangslage aller ECA-Länder hinsichtlich der 

FDI-Ströme war sehr speziell, denn die FDIs wurden hier nach 1989 vor allem von denjenigen 

Ländern angezogen, die „made the most progress in transforming their economonies“. Die Exis-

tenz des nationalen Wettbewerbsrechts und der darin einbezogenen Fusionskontrolle war hierfür 

zwar notwendig, jedoch alleine nicht hinreichend. 1330 Vor diesem Hintergrund soll hier auf die 

Untersuchung des Zusammenhangs zwischen den FDI-Strömen und der FK-Einführung der 

ECA-Länder im Weiteren verzichtet werden.  

Weiterhin soll die ostasiatische und pazifische Region (EAP) untersucht werden. Diese nahm 

(bis auf die Periode 1991-1995) im Zeitraum 1986-2005 durchgehend eine Netto-Übernahme-

ziel-Position ein. Die UNCTAD World Investment Reports, auf deren Angaben zu den FDIs die 

Ausführungen in diesem Kapitel fast ausschließlich basieren, unterscheiden nicht zwischen EAP 

und SAS (also Südasien), sondern fassen beide unter der Bezeichnung “Asia and Pacific“ zusam-

men. Deshalb ist bei der Untersuchung der EAP-Region auch die SAS-Region hinzuziehen. Die-

se Ergänzung erscheint ohnehin sinnvoll, weil die SAS-Region, bis auf die Periode 1986-1990, 

in der sie kaum FDIs empfing oder selbst tätigte, in allen weiteren Perioden des Zeitraums 1986-

2005 die Position einer Netto-Übernahmeziel-Region einnahm.1331 

Von den nach der World-Bank-Gruppierung 27 Entwicklungsländern der EAP-Region werden in 

Tabelle 20 acht Staaten aufgeführt, die über eine Fusionskontrolle verfügen (einschließlich der 

jeweiligen FK-Einführungszeitpunkte), während die nach der World Bank acht Entwicklungslän-

der umfassende SAS-Region in Tabelle 20 mit vier Ländern vertreten ist.  

                                                 
1330 World Economic Report (1994), S. 99. Diese Behauptung unterstützend konzentrierten sich bis 1994 die FDIs 

auf die damalige Tschechoslowakei, Ungarn und Polen, während Russland bis zu diesem Zeitpunkt nur weniger 
als einen Zehntel aller in die Region fließenden FDIs an sich ziehen konnte. Diese ungleiche Verteilung der FDIs 
über die Länder der Region gab die „divergence in economic perfomance and progress in reform“ der Länder 
wieder. Sie blieb auch über den gesamten beobachteten Zeitraum bestehen. So entfielen 1998 74 Prozent aller 
FDI-inflows in die Region auf fünf Länder (Polen, Tschechien, Ungarn, Russland und Rumänien). In den Jahren 
1999 und 2000 wurde diese Gruppe um die Slowakei ergänzt, die im Jahr 2000 mehr FDIs angezogen hat als 
kumuliert über die neun Jahre davor. Genauso kamen auch die drei baltischen Staaten wie auch Bulgarien und 
Kroatien dazu. Vgl. World Investment Report (1994), S. 99 und World Investment Report (2001), S. 34 f.  

1331 Die in den World Investment Reports mit “Asia and Pacific“ beschriebene Region schließt auch Länder wie 
Hong Kong, Singapur oder Südkorea (sog. newly industrializing economies) ein. Diese werden im Paper von 
Brakman/Garretsen/van Marrewijk (2006), aus dem die Abbildung 31 entnommen wurde, jedoch der Netto-FDI-
tätigenden AAS-Region (also dem aus acht „high income countries“ bestehenden Australasien) zugeordnet und 
sind folglich - soweit dies die World Investment Reports Daten zulassen - aus den obigen Betrachtungen auszu-
schließen. Zu beachten ist auch, dass die seit 1995 erscheinenden World Investment Reports unter “Asia and Pa-
cific“ auch die sog. West Asia-Region einbeziehen. Diese, im Paper von Brakman/Garretsen/van Marrewijk 
(2006) mit MNA (also Mittlerer Osten und Nordafrika) bezeichnete Region konnte erst 1995 nennenswerte FDIs 
realisieren und soll später angesprochen werden (vgl. Tabelle 21). Die MNA-Region aus dem Paper von Brak-
man/Garretsen/van Marrewijk beinhaltet neben dem mittleren Osten auch die nordafrikanischen Länder, die in 
den World Investment Reports jedoch nicht unter West Asia subsumiert werden. Auf diese nordafrikanischen 
Länder wird später gesondert eingegangen (vgl. Fn. 1349). Schließlich soll auch berücksichtigt werden, dass die 
Bezeichnung MNA nicht alle Länder des Mittleren Ostens, sondern nur die developing (und nicht die high inco-
me) countries einbezieht.  
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Tabelle 20: Einführungszeitpunkte der Fusionskontrolle in ausgewählten Ländern der EAP- und SAS- 
Region 

 
Länder der EAP-Region stehen in blauer Schrift, Länder der SAS-Region in roter.                                                 
Quelle: Angaben zu einzelnen Ländern auf http://www.globalcompetitionforum.org/ [23.02.11] wie auch auf www. 
competitionregimes.com [23.02.11], Dowling (2006), Lee (2004), Lin (2003), http://www.jftc.go.jp/eacpf/05/APEC 
TrainingProgram2002/Thailand.pdf [24.02.11], und http://www.apeccp.org.tw/doc/Vietnam/Competition/Law-eng-
lish-version.pdf [24.02.11]. 

Gemäß Tabelle 20 kann in der EAP-Region zwischen zwei Ländergruppen unterschieden wer-

den: 1.) Länder, die in den 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts die nationale FK eingeführt ha-

ben, und 2.) Länder, die sie in der ersten Dekade des 20. Jahrhunderts eingeführt haben. Drei der 

vier abgebildeten SAS-Länder haben die FK in der ersten Dekade des 20. Jahrhunderts einge-

führt.1332 

Für die gesamte Region “South and South East Asia” gilt in Bezug auf die FDI-Ströme, dass jene 

„ increased steadily after 1985“, wobei die Region im Jahr 1986 „surpassed LAC for the first ti-

me as the largest host region for FDI inflows in the developing world “.1333 Während 1990 Chi-

na, Südkorea und Taiwan noch die Position von Netto-Investoren einnahmen1334, kehrte sich 

dieser Trend im Jahr 1991 um: „China became the regions’s single largest recipient of FDI“ und 

sog. „newly industrialising economies“  (Hongkong, Singapur, Südkorea, Taiwan, vgl. Fn. 1331) 

zogen zusammen mit Indonesien, Malaysia und Thailand drei Viertel aller in die Region strö-

menden FDIs an sich.1335 Diese Entwicklung blieb zumindest bezüglich China, Indonesien und 

Malaysia im Jahr 1993 erhalten. Vietnam als ein Land, das sich in den späten 80er-Jahren für die 

FDIs geöffnet hat, und die Philippinen „ha[ve] become […] attractive host countr[ies]“, wäh-

rend Länder wie Afghanistan, Bangladesch, Nepal und die pazifischen Länder weiterhin kaum 

                                                 
1332 Sri Lanka - als ein weiteres SAS Mitglied - hat nach http://www.globalcompetitionforum.org [23.02.11] bereits 

1987 ein Wettbewerbsrecht einschließlich Fusionskontrolle eingeführt. Afghanistan und Bhutan verfügen über 
kein Wettbewerbsrecht. Vgl. http://www.trade.gov.bt/index.php?option=com_content&view=article&id=60&-
Itemid=66 [23.02.11]. Malediven verfügten nach WTO 2009 auch über kein „all-encompassing competition po-
licy“. Vgl. http://www.trade.gov.mv/publication_files/4af9b99a8bd89.pdf [23.02.11] S. 29. Gleiches gilt auch 
für die in Tabelle 20 nicht aufgeführten EAP-Länder wie Kambodscha, Fidschi, Mikronesien, Tonga, Tuvalu, 
Vanuatu oder Ost Timor. Diese verfügen entweder über kein Wettbewerbsrecht, oder es lassen sich hierzu kein-
nerlei Informationen finden.  

1333 World Investment Report (1991), S. 12. 
1334 Vgl. World Investment Report (1992), S. 24. 
1335 World Investment Report (1993), S. 46. Im Jahr 1991 kam es hiernach in Indien zu einer wichtigen Entwick-

lung, indem dieses sein FDI-Regime liberalisierte und folglich einen starken FDI-inflow erlebte. 
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FDIs anzogen.1336 In den Jahren 1995-1996 wurde diese Gruppe der größten FDI-Empfänger der 

Region noch um Indien und Pakistan ergänzt.1337  

Diese Entwicklung der FDI-Ströme in die Asia-and-Pacific-Region im Zeitraum 1991-1998 wird 

unter Einbeziehung der Asien-Finanzkrise 1997-1998 (in Form der Darstellung der fünf hiervon 

am stärksten betroffenen Länder) in Abbildung 32 aufgegriffen.1338 

Abbildung 32: FDI inflows into developing Asia and the Pacific by country group, 1991-1998 

 
Quelle: World Investment Report (1999), S. 57. 

Vor allem die ASEAN-Länder Indonesien, Malaysia, Philippinen und Thailand sowie Südkorea 

waren von der Krise betroffen. „The recognition of the role that FDI can have in restoring 

growth and development has led [their] governments to intensify their efforts to attract FDI“. 

Dies resultierte bei den ASEAN-Ländern in der Errichtung sog. ASEAN Investment Areas und 

einer beschleunigten Realisierung der ASEAN-Freihandelszone AFTA.1339  

Vor diesem Hintergrund ist auch die FK-Einführung in diesen Ländern zu sehen, wie sie in der 

Tabelle 20 gezeigt wird. So sind die im Jahr 1999, also unmittelbar nach der Asienkrise einge-

führten FK-Regelungen in Indonesien und Thailand, wie auch die FK-Einführungen in Laos 

(2004), Vietnam (2004) und die für 2011 geplante FK-Einführung in Malaysia als Instrumente 

zur Sicherstellung der Attraktivität des regionalen Standorts ASEAN für die FDIs zu verstehen.  

                                                 
1336 World Investment Report (1995), S. 51 f. Zusammen mit Singapur, das der AAS-Gruppe (vgl. Fn. 1331) zu-

zuordnen ist, gehörten neben China vor allem die ASEAN-Länder zu den größten FDI-Empfängern der Region.  
1337 Vgl. World Investment Report (1997), S. 78. 
1338 Nach Figure II. 22 des World Investment Reports (1999), S. 57 entfiel nur ein vergleichsweise kleiner Prozent-

satz des Wertes der FDI-inflows in die Region auf grenzüberschreitende M&As. 1991 waren es ungefähr nur 2 
Prozent, die bis 1998 auf 18 Prozent angestiegen sind. In der LAC-Region betrug dieser Anteil dagegen 46 Pro-
zent.  

1339 Vgl. World Investment Report (1999), S. 57. 
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Die FK-Einführung in China, das bis einschließlich 2009 die Position des größten Netto-FDI-

Empfängers in der Region einnahm, ist sehr wahrscheinlich auf ähnliche Gründe zurückzufüh-

ren. Im Falle Indiens mag zusätzlich eine Rolle gespielt haben, dass die nach den Liberalisie-

rungsschritten im Jahr 1991 „active in the merger and acquisition process [participating MNCs] 

[…] may indulge in unfair trade practices prohibited in other countries with national legislati-

on“1340.  

Für die FK-Einführung in der Mongolei im Jahr 1993 bieten FDIs kaum eine Erklärung. Dem 

World Investment Report (1994) zufolge führte die Mongolei im Jahr 1990 zwar ein „foreign in-

vestment law“ ein, woraufhin im Jahr 1992 beispielsweise „full foreign ownership […] in mine-

ral resources“ erlaubt und offensichtlich auch eine FK-Einführung durchgesetzt wurde. Dennoch 

war die mineralreiche Mongolei kaum imstande, FDIs „ in natural resources (oil, gas and gold 

mining)“ anzuziehen.1341  

Pakistan schloss sich 1995-1996 der Gruppe der Netto-FDI-Empfänger der Region an. Seit 2001 

konnte es diese Position zunehmend ausbauen und gehört seit 2007 zu den zehn größten FDI-

Empfängern der South-, East-, and South-East-Asia-Region.1342 Somit könnte – ähnlich wie in 

Indien – auch hier ein Zusammenhang zwischen den FDIs und der FK-Einführung bestehen. 

In Nepal, das gemäß Tabelle 20 wie Pakistan im Jahr 2007 eine FK eingeführt hat, kann jedoch 

eine genau entgegengesetzte Entwicklung beobachtet werden: Hier folgte die FK-Einführung auf 

eine Periode, in der Nepal zu den „lagging 20 economies in inward FDI performance“ auf der 

Welt gehörte (1988-2001) bzw. in der die FDI-inflows soweit überhaupt vorhanden, Beträge von 

unter 20 Millionen ausmachten (2002-2006).1343  

Bangladesch, das bis 2006 ebenso wie Nepal als „an underperformer according to UNCTAD’s 

Inward FDI Potential and Performance Indices“  galt, allerdings das 50- bis 100-Fache der nepa-

lesischen FDI-inflows im Zeitraum 2002-2006 angezogen hat, verfügt demgegenüber über keine 

nationalen Wettbewerbsgesetze und somit auch über keine Fusionskontrolle.1344 

Ergänzend sei noch auf die West-Asia-Region eingegangen. In den World Investment Reports 

werden hierunter die Länder des Mittleren Ostens verstanden. Das Paper von Brakman/Garret-

                                                 
1340 Basant/Morris (2000), S. 2736 f.  
1341 World Investment Report (1994), S. 79. Nach dem World Investment Report (2005), S. 306 ist die Mongolei erst 

in der ersten Dekade des 20. Jahrhunderts zu einem Netto-FDI-Empfänger geworden.  
1342 Vgl. World Investment Report (2009), S. 52. Vgl. auch World Investment Report (2007), S. 43. 
1343.Vgl. World Investment Report (2003), S. 13 und S. 14. Vgl. auch World Investment Report (2005), S. 306 und 

(2007), S. 253. 
1344 World Investment Report (2007), S. 43. Zu den FDI-Strömen nach Nepal und nach Bangladesch vgl. World 

Investment Report (2005), S. 306 und (2007), S. 253. 
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sen/van Marrewijk (2006) fasst die developing countries des Mittleren Ostens unter die Abkür-

zung MNA zusammen.1345 

Wie in Fn. 1331 erwähnt, ist diese Region erst nach 1995 zu einer Netto-FDI-Empfänger-Region 

geworden, mit Syrien, Jemen, Oman und Libanon als führenden FDI-Empfängern.1346 An den 

Positionen innerhalb dieser Gruppe, mit Oman und Libanon als Gruppeführern im Jahr 2006-

2007, gefolgt von Jordanien und Syrien, hat sich bis 2008 nicht viel geändert (vgl. Tabel-

le 21).1347 

Tabelle 21: West Asia: distribution of FDI flows among economies, by range, 2007 

 
Quelle: World Investment Report (2008), S. 55. 

Syrien und Oman, ab 1995 durchgehend jeweils eine Netto-FDI-Empfänger-Position einnehmen-

de Länder, verfügen seit 2000 (Oman) bzw. 2008 (Syrien) über eine Art von Wettbewerbsgeset-

zen; dies kann neben der Zusammenarbeit mit ausländischen – teilweise entwicklungspolitischen 

- Institutionen möglicherweise auch auf die Notwendigkeit solcher Regelungen infolge der FDIs 

zurückgeführt werden.1348
 Der Jemen und Libanon, wobei letzteres im Jahr 2007 die meisten 

FDI-inflows angezogen hat, verfügen hingegen nicht über Wettbewerbsgesetze. Somit ergibt sich 

aus der Betrachtung dieser Länder kein einheitliches Bild.1349 

                                                 
1345 Hierzu gehören nach Brakman/Garretsen/van Marrewijk (2006), S. 31: Iran, Irak, Jordanien, Libanon, Lybien, 

Oman, Syrien, West Bank und Jemen. 
1346 Vgl. World Investment Report (1997), S. 94. Würden die high income countries der Region in die Betrachtung, 

einbezogen, wären als größte FDI-Empfänger der Jahre 1995-1996 Israel, Türkei, Arabische Emirate, Syrien, Je-
men, Zypern, Saudi Arabien, Oman, Bahrain, Quatar und Libanon zu nennen.  

1347 Vgl. World Investment Report (2008), S. 54 f. Vgl. auch World Investment Report (2005), S. 310 und (2008), 
S. 255. 

1348 Zu den Einführungszeitpunkten der Wettbewerbsrechte vgl. http://www.globalcompetitionforum.org/ [23.02. 
11]. Zu Syrien vgl. auch Fn. 507. Hier wird auf die Zusammenarbeit Syriens mit der GTZ bei der Einführung des 
Wettbewerbsrechts hingewiesen. Zu Oman betont die WTO (2008), S. 2: „Oman has no competition legislation 
per se, but provisions of legal instruments such as Sultani Decree No 38/2000 regulate aspects of competition”. 
Vgl. http://www.ociped.com/userfiles/file/WTO_report_on_Oman_June_2008.pdf  [03.03.11]. 

1349 Vgl. http://www.globalcompetitionforum.org/ [23.02.11]. Für Libanon wird hier auf unterschiedliche Kapitel 
des sog. Euro-Mediterranean Agreements zwischen der EU und dem Libanon (2006) verwiesen, die sich auf 
wettbewerbspolitische Sachverhalte beziehen und Libanon die Einführung des Wettbewerbsrechts im Zeitraum 
von fünf Jahren nahelegen. Auch wenn Jordanien oben nicht als einer der größten FDI-Empfänger in der Region 
genannt wurde, kann an dieser Stelle betont werden, dass Jordaniens Wettbewerbsrechteinführung im Jahr 2002 
auf ein ähnliches Abkommen mit der EU zurückzuführen ist. Vgl. Fn. 872. Dies gilt weiter auch für Länder wie 
Ägypten, Marokko oder Algerien, die im Paper von Brakman/Garretsen/van Marrewijk (2006) zusammen mit 
den developing countries des Mittleren Ostens der MNA-Region zugeordnet werden. Ihre nähere Untersuchung 
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Im WdW-Typ II war die Unterlegung der Strategie der handelsinduzierten Erhöhung des Wett-

bewerbsschutzes mit empirischen Beispielen relativ unproblematisch (vgl. Kapitel 3.2.3.1.1.). 

Die Ausführungen im Kapitel 3.3.3.1.1. zeigen hingegen, dass das Auffinden derartiger Belege 

für den WdW-Typ III auf größere Schwierigkeiten stößt. Die hier aufgeführten Länderbeispiele 

legen zwar nahe, dass eine FK-Einführung aufgrund des notwendigen Schutzes der Standortnut-

zer vor den durch die internationalen Faktorströme induzierten internationalen Wettbewerbsbe-

schränkungen erfolgen kann.1350 Sie betonen durch ihre Mannigfaltigkeit und teilweise Gegen-

sätzlichkeit jedoch auch, dass eine solche Reaktion nicht zwingend ist. Erklären lässt sich dies 

zum einen durch die besondere Position der Fusionskontrolle innerhalb des Wettbewerbsrechts. 

Diese folgt üblicherweise erst gut entwickelten Kartell- und Marktmachtmissbrauchsgesetzen 

und setzt somit auch einen gewissen wirtschaftlichen Entwicklungsstand des Landes voraus. 

Zum anderen ist ihre Existenz von wesentlicher Bedeutung für den Aufbau marktwirtschaftlicher 

Strukturen und somit - als ein Standortfaktor - auch bis zu einem gewissen Grad auch notwendig, 

um FDIs überhaupt anziehen zu können. Daher ist nicht von vornherein klar, inwiefern die FDIs 

der FK-Einführung folgen oder die FK-Einführung durch zunehmende, vor allem durch multina-

tionale Unternehmen getätigte FDIs in einem Land hervorgerufen werden kann.1351 

Die Länderbeispiele belegen, dass die Antwort auf diese Frage nicht nur sehr individuell ausfal-

len muss, sondern auch, dass sie auf keinen Fall eindimensional sein darf. Vielmehr sind bei ih-

rer Beantwortung nicht nur die aktuelle Wirtschaftskraft eines Landes zu berücksichtigen, son-

dern auch seine sonstigen außenwirtschaftlichen Beziehungen bzw. Absichten, wie beispielswei-

se die Erhöhung der Attraktivität des eigenen Standortes durch Einbeziehung der Investitionsab-

kommen (sieh dazu das folgende Kapitel).  

3.3.3.1.2. Durch Faktorbewegung induzierte Anreize zur Einführung bzw. Verschärfung einheimi-
scher Wettbewerbspolitik infolge bilateraler oder regionaler Investitionsabkommen 

Wie bereits erläutert, können Länder, die aufgrund von Knappheit an jurisdiktionseigenen inter-

national mobilen Produktionsfaktoren oder aber aufgrund von Technologierückständigkeit auf 

Unternehmensansiedlungen aus dem Ausland angewiesen sind, die Unternehmensansiedlungen 

beispielsweise in Form einer Eigenverpflichtung zur Einführung bzw. Verschärfung der einhei-

                                                                                                                                                             
würde aus diesem Grund nicht zu neuen Erkenntnissen über einen möglichen Zusammenhang zwischen der FK-
Einführung und der FDI-Situation der jeweiligen Länder führen. Vgl. auch Kapitel 3.2.3.1.2. 

1350 Dass eine solche Strategie funktioniert, bestätigt empirisch Evenett (2003), S. 9. Er weist für 50 Industrie- und 
Entwicklungsländer und ihre (aus den USA stammenden) FDIs nach, dass die nationalen Wettbewerbsregime, 
die eine Fusionskontrolle besitzen und eine Fusionsnotifizierung erfordern, die „cross-border mergers or acqui-
sitions that are likely to result in substantial price increases“ - also die unerwünschten FDIs - in beträchtlichem 
Umfang senken können.  

1351 Vgl. auch Kronthaler (2007); S. 42 f. 
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mischen Wettbewerbspolitik im Rahmen eines Investitionsabkommens unterstützen.1352 Dienen 

können derartige Abkommen aber auch der Ergänzung von „Bemühungen, zusätzliche ausländi-

sche Investitionen ins Land zu holen“ um „eine genaue Prüfung der wettbewerblichen Konse-

quenzen von Übernahmen und Fusionen“.1353 Somit können solche Abkommen zur Erhöhung 

des Schutzniveuas vom nationalen Wettbewerb beitragen.  

Wie die Abbildung 33 belegt, sind die bilateralen Investitionsabkommen (BITs) ebenso wie die 

Doppelbesteuerungsabkommen (DDTs) weit verbreitet; ihr Bestand ist zudem seit 1960 stetig 

angestiegen.1354 

Abbildung 33: Number of BITs and DDTs, 1960s-1990s, 1999-2008 

 

Quelle: World Investment Report (1996), S. 147, und (2009), S. 32. 

Im Vordergrund der weiteren Ausführungen soll die Frage stehen, inwiefern diese weit verbreite-

ten Verträge (analog zu den im Kapitel 3.2.3.1.2. besprochenen Handelsabkommen) überhaupt 

                                                 
1352 „Rather than the blanket restrictions on foreign takeovers […] M&A reviews under competition laws proceed on 

a case-by-case basis, with competition concerns constituting the key benchmark. By and large, competition ba-
sed M&A reviews do not tend to discriminate between cross border and domestic M&As. Thus, a switch from in-
vestment to competition control virtually always represents a step towards liberalization”. World Investment Re-
port (2000), S. 148. Nach Kronthaler (2007), S. 42 ist eine effektiv durchgesetzte nationale Wettbewerbspolitik 
auch von Bedeutung, um glaubwürdig signalisieren zu können, dass die FDIs im entsprechenden Land ausrei-
chend geschützt sind. Denn die Wettbewerbspolitik bietet einen transparenten Mechanismus „ to solve disputes 
about foreign direct investments and ensures that the profitability of the foreign direct investment is not reduced 
by anti-competitive practices of domestic enterprises“. Kronthaler (2007), S. 77 kommt bei seiner empirischen 
Analyse zum Ergebnis, dass effektiv angewandte Wettbewerbspolitik nicht nur die Attraktivität des Landes aus 
der Sicht der ausländischen Investoren erhöht, sondern auch „help to increase the benefits of foreign direct in-
vestment for instance via facilitating technology transfer“. Eine Anpassung bestehender ein-heimischen Wett-
bewerbspolitik (bzw. speziell der Fusionskontrolle) infolge eines Investitionsabkommens könnte z.B. in Form 
von „the removal of compulsory joint venture requirements, restrictions on majority ownership and authorizati-
on requirements“ bestehen. Vgl hierzu World Investment Report (2000), S. 146. 

1353 UNCTAD (2000), S. 5. Die Notwendigkeit einer solchen Ergänzung wird auch im World Investment Report 
(2000), S. xxvii betont: „the reduction of barriers to FDI and the establishment of positive standards of treat-
ment for TNCs need to go hand in hand with the adoption of measures aimed at ensuring the proper functioning 
of markets, including in particular measures to control anticompetitive practices by firms”. In den Vordergrund 
gelingt hiernach nicht nur die Frage „how to assess and address the impact of cross border M&As on host count-
ry”, sondern auch die Sicherstellung einer grundsätzlichen Bestreitbarkeit (contestability) der FDI-Empfänger 
Märkte.  

1354 Nach dem World Investment Report (1996), S. 147, dem World Investment Report (1998), S. 59, (2000), S. 6, 
(2002), S. 8, (2006), S. 27 und (2008), S. xvii gab es am Ende 1996 insgesamt 1360 BITs, von denen 2/3 in den 
90-er Jahren des letzten Jahrhunderts abgeschlossen wurden (beispielsweise alleine im Jahr 1995 172 BITs). 
Während am Ende 1998 bereits 1726, und am Ende 1999 1856 BITs existierten, stieg die kumulierte Zahl Ende 
2001 auf 2099, 2005 auf 2495 und 2007 auf 2608 BITs. 
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wettbewerbspolitische Klauseln enthalten. Außerdem ist nach Länderbeispielen für die Erhöhung 

des Wettbewerbsschutzes zu suchen, die infolge der Verpflichtungen aus derartigen Abkommen 

erfolgt ist. 

Wie eine nähere Betrachtung der BITs zeigt, werden jene, ähnlich den bilateralen Handelsab-

kommen, vor allem zwischen den developed und den developing countries geschlossen.1355 Bei 

den zwischen Ländern unterschiedlicher wirtschaftlicher Entwicklungsstufen unterzeichneten 

Handelsabkommen liegt es auf der Hand, dass das stärker entwickelte Land, das meistens auch 

über ein Wettbewerbsrecht verfügt, die Einbeziehung wettbewerbspolitischer Klauseln in den 

Vertrag – als eine Gegenleistung für seine Marktöffnung gegenüber dem weniger entwickelten 

Land – fordern kann, um so seine Märkte vor Wettbewerbsbeschränkungen zu schützen, die von 

dem Territorium seines Vertragspartners ausgehen können. Nicht zwingend wäre hingegen eine 

solche Forderung im Rahmen von Investitionsabkommen, die dem „promoting investment bet-

ween the treaty partners“ und dem „improvement of an investment climate […] by strengthening 

the bilateral standards of protection and treatment of foreign investors and establishing for dis-

pute settlement“ 1356 dienen. Wie einführend argumentiert wurde, müsste es hier vielmehr – basie-

rend auf der Eigenmotivation des wettbewerbspolitisch weniger entwickelten Landes – zu Bemü-

hungen kommen, diesen Rückstand aufzuholen. Indem sich ein solches Land zur Einführung 

bzw. Verschärfung der Wettbewerbspolitik im Text des BITs verpflichten würde, könnte es aus 

der Sicht der ausländischen Investoren die Glaubwürdigkeit dieses Vorhabens erhöhen.  

Letzteres erscheint allerdings relativ unwahrscheinlich. Außerdem stellt auch die ungeschriebene 

Regel des „exclusive concern with investment“ einen wichtigen Grund dafür dar, dass die meis-

ten BITs keine (expliziten) wettbewerbspolitischen Klauseln enthalten.1357 Folglich soll „the core 

of provisions that is common to a large number of BITs“ (siehe Abbildung 34) auf einen Zusam-

menhang mit wettbewerbspolitischen Regelungen untersucht werden. Hierdurch soll die Frage 

nach Existenz der - durch Investitionsabkommen induzierten - Strategien zur Erhöhung des 

Wettbewerbsschutzes im WdW-Typ III beantwortet werden.  

                                                 
1355 Der Anteil der zwischen den developed und developing countries unterschriebenen BITs an der Gesamtzahl der 

BITs stieg von 28 Prozent im Jahr 1997 auf 32 Prozent im Jahr 1998, 33 Prozent im Jahr 2001, 39 Prozent im 
Jahr 2005 und auf 41 Prozent im 2007. Vgl. World Investment Report (1998), S. 59, (2000), S. 9, (2002), S. 6, 
(2006), S. 27 und (2008), S. 16. 

1356 World Investment Report (1998), S. 117. 
1357 World Investment Report (1996), S. 134. Vgl. auch World Investment Report (1996), S. 140 ff. mit der Über-

sicht der wichtigsten Elemente in den „key international FDI instruments”. Hiernach enthalten die BITs keine 
„measures dealing with broader concerns“, wie den „restrictive business practices“. Solche sind - wenn über-
haupt - nur in regionalen bzw. multilateralen Ansätzen zu finden. So fordert z.B. NAFTA, die trotz ihres Status 
einer Freihandelszone in Chapter 11 Bestimmungen zu FDIs beinhaltet, im Chapters 15 zu Wettbewerbspolitik 
„provi[sion of] non-discriminatory treatment to investments of investors“. Vgl. auch World Investment Report 
(1996), S. 148. 
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Abbildung 34: Core of provisions common to a large number of BITs 

 
Quelle: World Investment Report (1998), S. 100. 

Gemäß Abbildung 34 enthalten die meisten BITs neben einer vergleichsweise breiten Definition 

des Begriffs „investment“ (wie auch häufig des Begriffs „investor“) auch Bestimmungen zum 

„entry and establishment of investment“.1358 Darüber hinaus werden die Umstände definiert, wel-

che die Enteignung ausländischer Investoren zulassen, und gleichzeitig eine „Verpflichtung zur 

Entschädigung bei Enteignung“ ausgesprochen.1359 Auch enthalten die BITs typischerweise Ver-

pflichtungen „zum freien Devisenverkehr, [und] zur Einhaltung anderweitiger rechtlicher Ver-

pflichtungen, insbesondere solcher, die der Staat gegenüber einem Investor übernommen hat 

(Abschirmungsklauseln)“1360.  

Von besonderem Interesse für die hier zu beantwortende Frage nach den im Zusammenhang mit 

der Wettbewerbspolitik stehenden Bestimmungen der BITs erscheint schließlich die Verpflich-

tung zu einer „fair and equitable“ Behandlung der FDIs. So sollen nach den meisten BITs die 

Zielländer der FDIs diesen gegenüber die Inländerbehandlung (national treatment), wie auch die 

Meistbegünstigungs-Behandlung (MNF) sicherstellen. Schließlich verbieten nur einige BITs 

(wie beispielsweise die der USA, einige von Kanada und von Frankreich) ausdrücklich die sog. 

performance requirements (wie z. B. Local-content-Anforderungen oder Bestimmungen zu den 

                                                 
1358 Vgl. auch World Investment Report (1996), S. 134 und S. 140. Nach dem World Investment Report (1996), 

S. 134 werden zwar „entry und establishment“ der ausländischen Investitionen in den BITs unterstützt. Gleich-
zeitig wird hier aber kein „right of establishment“ garantiert. Der Umfang dieses Rechts wird üblicherweise vom 
nationalen Recht bestimmt. So gewähren beispielsweise die BITs der USA ein solches Recht, wohingegen in den 
Abkommen der europäischen Staaten, wie z. B. Deutschlands, eine solche Formulierung fehlt. Für Beschränkun-
gen ausländischer Beteiligungen bzw. Übernahmen in den Großbritannien, Frankreich und Italien vgl. Tiet-
je/Kluttig (2009). 

1359 Ceyssens/Sekler (2005), S. 5. 
1360 Ceyssens/Sekler (2005), S. 5. 
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Exporten), die als Voraussetzungen für einen Eintritt oder für „the operation of an investment“ 

zu erfüllen sind.1361 

Die in den BITs verankerte Inländerbehandlung lässt eine Auslegung in Richtung einer wettbe-

werbspolitischen Regelung zu, indem hiernach „the treatment granted by the host coutry to its 

domestic investments or investors“ und „the treatment granted by the same country to the invest-

ments or investors of the other contracting party“ nicht auseinanderfallen dürfen.1362 Damit wer-

den wettbewerbspolitische Strategien, die ausländische Investoren diskriminieren, unzulässig. 

Dennoch kann die Inländerbehandlung in den BITs nicht allgemein als ein Instrument gedeutet 

werden, das das Wettbewerbsschutzniveau in den Vertragsländern erhöht. Eine solche Argumen-

tation wäre nur für diejenigen Vertragsländer gültig, die bereits vor Abschluss eines BITs über 

ein Wettbewerbsrecht (einschließlich Fusionskontrolle) verfügen.  

Zusätzlich muss beachtet werden, dass sich die einzelnen BITs in Bezug auf „the scope of the 

national treatment standards“ stark voneinander unterscheiden.1363 So findet UNCTAD allein in 

den zwischen 1995 und 2006 abgeschlossenen BITs drei unterschiedliche Einbindungsarten des 

Inländerbehandlungsprinzips. Identifiziert wurde eine kleine Gruppe von BITs, die die FDI-Be-

handlung auf „billig und gerecht“ und auf die Einhaltung der Meistbegünstigungsklausel be-

schränken, sowie eine vergleichsweise große Gruppe von BITs, die eher auf den Investitions-

schutz als auf die Liberalisierung der Investitionsströme fokussiert ist. In der letzteren wird die 

Inländerbehandlung zwar garantiert, jedoch nur für die bereits etablierten Investitionen.1364 

Schließlich gewährleistet nur eine kleine Gruppe der zwischen 1995 und 2006 abgeschlossenen 

BITs die Inländerbehandlung nicht nur in der post-, sondern auch in der pre-establishment-Phase 

der Investition. Dies entspricht der Inländerbehandlung im eigentlichen Sinne, da hier die auslän-

dischen Investoren „with regard to the making of investment no less favourably than domestic in-

vestors in the host country“ zu behandeln sind.1365 

Neben dem Umfang der durch die BITs zu gewährleistenden Inländerbehandlung spielt auch ihre 

konkrete Anwendungsart eine wichtige Rolle für die Einschätzung ihrer wettbewerbspolitischen 

Bedeutung. So erläutern einige BITs aus dem Zeitraum 1995-2006, dass die Verpflichtung zur 

Gewährleistung der Inländerbehandlung „shall apply only when the investments or investors are 

                                                 
1361 Vgl. Abbildung 34. Vgl. auch World Investment Report (1996), S. 134.  
1362 UNCTAD (2007c), S. 36. 
1363 UNCTAD (2007c), S. 33. 
1364 UNCTAD (2007c), S. 33. In diese Gruppe fallen die meisten im Zeitraum zwischen 1995 bis 2006 abgeschlos-

senen BITs. Eine solche BIT-Ausgestaltung erklärt auch, wie sich das Prinzip der Inländerbehandlung mit den 
sog. local contents vereinbaren lässt. Wird die Erfüllung der local contents als eine Voraussetzung für den entry 
angesehen, steht diese Forderung nicht im Widerspruch mit der den etablierten Investitionen zu gewährenden In-
länderbehandlung.  

1365 UNCTAD (2007c), S. 35 f. 
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‚in like circumstances‘  “. Daraus resultiert eine Erlaubnis zur unterschiedlichen (auch wettbe-

werbspolitischen) Behandlung von investments bzw. Investoren, die sich nicht „in den gleichen 

Umständen“ befinden.1366 Eine solche Bestimmung geht folglich einher mit der Zulassung einer 

„case-by-case-basis“ bei der Entscheidung, ob Inländerbehandlung zu gewährleisten ist oder 

nicht,1367 und erscheint aus diesem Grund als ein Instrument zur Erhöhung des nationalen Wet-

tbewerbsschutzniveaus äußerst fraglich. 

Angesichts dieser Feststellungen erscheinen die BITs im Hinblick auf die durch sie hervorgeru-

fenen Erhöhungen des Wettbewerbsschutzes als empirische Belege im WdW-Typ III weniger 

ergiebig, als die Handelsabkommen im WdW-Typ II. Dies resultiert nicht nur aus der speziellen 

Ausgestaltung der BITs im Sinne von Behandlung ausschließlicher Investmentsachverhalte, son-

dern auch aus der Tatsache, dass diejenigen BITs-Inhalte, die mit den wettbewerbspolitischen 

Regelungen in Verbindung gebracht werden könnten, nicht in allen Investitionsabkommen ver-

treten sind. Auch werden wettbewerbspolitische Regelungen in den BITs, in denen sie vertreten 

sind, nicht auf gleiche Art und Weise durchgesetzt. Als Beleg für die Existenz der Lernprozesse, 

welche notwendig wären um WdW-Typ III zu bewirken, können aus diesem Grund nur diejeni-

gen BITs angeführt werden, die von den Vertragspartnern abgeschlossen werden, welche bereits 

über ein Wettbewerbsrecht verfügen. Ausserdem müssen die in Frage kommenden BITs die In-

länderbehandlung zumindest für die etablierten ausländischen Investitionen generell garantieren, 

da nur dann von einer zwischen den in- und ausländischen Standortnutzern nichtdiskriminieren-

den Anwendung des Wettbewerbsrechts ausgegangen werden kann. 

Auch wenn solche Voraussetzungen nur von wenigen BITs erfüllt werden,1368 reicht deren Exis-

tenz grundsätzlich aus, um empirische Belege für Anreize zur Erhöhung des inländischen Wett-

bewerbsschutzes im WdW-Typ III zu erbringen. Diese Anreize ergeben sich dabei aus dem 

Wunsch, die Nutzer des eigenen Standortes vor den sich hier auswirkenden Wettbewerbsbe-

schränkungen, die von den internationalen Gütermärkten ausstrahlen oder aus konkreten Aktivi-

täten vor Ort resultieren, zu schützen. Auch können die Anreize auf den Wunsch zurückgeführt 

werden, die Standortattraktivität aus Sicht der vor allem ausländischen Investoren zu erhöhen. 

                                                 
1366 UNCTAD (2007c), S. 36. 
1367 Ebenda, S. 36. 
1368 Wie betont in Fn. 1358, erhalten die Investoren in den USA durch die BITs einen freien Marktzugang. Die US-

amerikanischen BITs „extend the national and most favoured nation treatment standard to the entry and the es-
tablishment of foreign investors“. Das Gebot der Inländerbehandlung gilt hier also für etablierte wie auch poten-
tielle Investitionen. World Investment Report (1996), S. 134. Da durch die sog. Exon-Florio-Regelung (1998) 
des Defense Production Act of 1950 der US-amerikanische Präsident jedoch ermächtigt wird, „den Erwerb natio-
naler Unternehmen durch ausländische Investoren zu untersagen, sofern dieser eine Bedrohung der nationalen 
Sicherheit darstellt“, gilt das Gebot der Inländerbehandlung jedoch nur für Investitionen, die nicht unter diese 
Regelung fallen. Von einer Untersuchung unter der Exon-Florio-Regelung sind im Durchschnitt 10 Prozent aller 
in die USA strömenden Direktinvestitionen betroffen. Vgl. Tietje/Kluttig (2009), S. 7 ff. wie auch OECD 
(2009), S. 87 ff.  
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Diese empirischen Belege bestätigen die Existenz der zur Bewirkung des WdW-Typs III not-

wendigen Lernprozesse. Es ist aber zu betonen, dass im WdW-Typ III deutlich weniger Belege 

für die Existenz solcher Lernprozesse gefunden werden können als im WdW-Typ II. Dies ist 

zum großen Teil auf die Tatsache zurückzuführen, dass das Wettbewerbsrecht nur einer von vie-

len Standortfaktoren ist, die einer Standortentscheidung zugrunde gelegt werden.1369 

Im Rahmen der Ausführungen zur Gruppe I-II wird weiter nach empirischen Belegen für die 

Existenz von – durch internationale Faktorströme induzierten - Lernprozessen gesucht, die im 

WdW-Typ III zur Verminderung des inländischen Wettbewerbsschutzes führen.  

3.3.3.2. Gruppe I-II 

Von allen innerhalb der Szenarien IVa-IVe (vgl. Kapitel 3.3.1.2.2.) erläuterten Strategien der 

Verminderung des nationalen Wettbewerbsschutzes sollen an dieser Stelle vorrangig die Szena-

rien IVa-IVb betrachtet werden (Duldung einheimischer Marktmacht mit dem Ziel der Effizienz-

realisierung oder aber ihrer Herbeiführung auf internationalen Märkten), um empirische Nach-

weise zu erbringen.1370 

Unter Berücksichtigung der einführenden Ausführungen zum Kapitel 3.3.3. handelt es sich hier-

bei insbesondere um Zusammenschlusstatbestände bzw. strategische Allianzen in Form von For-

schungskooperationen, denen mit einer (zu) permissiven bzw. (zu) strikten Fusionskontrolle be-

gegnet wird, um beispielsweise die Schaffung von global players unter inländischer Führung zu 

unterstützen bzw. um ihre Entstehung unter ausländischer Führung (durch Übernahme inländi-

scher Unternehmen) zu verhindern. Ebenso denkbar erscheint auch die Möglichkeit einer parallel 

in Richtung in- als auch ausländischer Unternehmen betriebenen strategisch permissiven Fu-

sionskontrolle. Diese könnte das Ziel der Schaffung eines Standortchampions verfolgen, und/-

oder der Herbeiführung von standortbezogenen first-mover-Vorteilen.1371  

Die Relevanz einzelner Szenarien für konkrete Länder hängt vor allem von deren Ausstattung 

mit jurisdiktionseigenen international mobilen Faktoren ab. Die Szenarien der selektiv permissi-

ven Fusionskontrolle, die häufig zu einer diskriminierenden Behandlung ausländischer Investo-

                                                 
1369 Vgl. Evenett (2003), S. 8 mit dem Verweis auf Cooke/Elliot (1999). Deren empirische Untersuchung des Zu-

sammenhangs zwischen der Durchsetzung des Wettbewerbsrechts und den FDIs-inflows kommt zum Ergebnis, 
dass „empirical evidence on the influence of competition law on FDI is thin”.  

1370 Diese Einschränkung geht darauf zurück, dass die mit IVc, IVd und IVe beschriebenen Szenarien nur spezielle 
Formen der Szenarien IVa und IVb darstellen.  

1371 Diese Strategie spiegelt OECDs Feststellung wider, dass „the available evidence provides little support for the 
claim that the nationality of a “champion” matters for productivity, innovation or employment. Nor does it seem 
to have an impact on the location of R&D”. OECD (2009), S. 35. 
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ren führen, können auch für Länder mit vergleichsweise großen Binnenmärkten geeignet sein, da 

diese über die Möglichkeit verfügen, das Auswirkungsprinzip strategisch einzusetzen.  

Bevor die Existenzfrage der beschriebenen Strategien erörtert wird, soll ähnlich wie auch in Ka-

pitel 3.2.3.2. darauf hingewiesen werden, dass die angeführten Beispiele nicht notwendigerweise 

ursächlich für die gesuchten Strategien sein müssen. Sie basieren vielmehr auf Vermutungen 

bzw. auf -  intuitiv auf die gesuchten Strategien schließenden - Überlegungen.  

Im Rahmen der Ausführungen zu Gruppe I-II im WdW-Typ II wurden bereits Fälle der „Vertei-

digung nationaler Unternehmen gegen ausländische Investoren – und gegen ‚vaterlandslo-

se‘ Shareholder“ genannt, die gleichzeitig „mit staatlicher Unterstützung inländischer Unterneh-

men bei ihrer Expansion im Ausland“ einhergehen. Da diese Verhaltensweisen zum Teil nur bei 

Existenz von internationaler Faktormobilität zustande kommen können, sind sie nicht nur dem 

WdW-Typ II, sondern auch dem WdW-Typ III zuzuordnen. Sie werden hier als Beispiele für die 

Verhinderung der Entstehung der global players unter ausländischer Führung bzw. für die der 

Unterstützung ihrer Entstehung unter inländischer Führung durch den strategischen Einsatz ein-

heimischer Fusionskontrolle im WdW-Typ III angeführt.1372 Im europäischen Kontext sind vor 

allem die Fälle E.ON/Endesa, SUEZ/ENEL, Toshiba/GE/Areva, Alcatel/AEG Kabel, Autostra-

de/Albertis, Sanofi/Aventis oder Mannesmann/Italimpianti zu nennen. Im US-amerikanischen 

Kontext geht es insbesondere um den Fall Unocal/CNOOC.1373  

Zusätzlich lassen sich weitere, in Kapitel 3.2.3.2. ungenannte Belege für ein derartiges Verhalten 

finden. So blockierte beispielsweise die portugiesische Regierung im Jahr 1999 den Einstieg der 

spanischen Großbank Banco Santander Central Hispano in die portugiesische Champalimaud Fi-

nanzgruppe mit der Begründung der Inkompatibilität des Vorhabens mit der europäischen FKVO, 

während der „Finanzminister Antonio Sousa Franco gleichzeitig erkennen [ließ], dass es ihm lie-

ber wäre, wenn statt der spanischen Santander-Gruppe ein anderes portugiesisches Institut bei 

Champalimaud einstiege“.1374 Diese Entscheidung Portugals wurde jedoch von der EK, welche 

die Übernahme als nicht wettbewerbsbeschränkend genehmigt hat, aufgehoben.1375  

                                                 
1372 Koopman/Straubhaar (2006), S. 8. Die Doppelnennung ist möglich, weil die in Fn. 892 genannten Fälle aus 

mehreren Tatbeständen bestehen. So wird zum einen eine Übernahme eines inländischen global players durch 
ein ausländisches Unternehmen verhindert und zum anderen ein Zusammenschluss des vor der Übernahme ge-
retteten inländischen Unternehmens mit einem anderen inländischen Unternehmen erlaubt. Während der erste 
Tatbestand dem Szenario IVa oder IVb des WdW-Typs III zugeordnet werden kann, könnte die zweit genannte 
politisch veranlasste Fusion inländischer Unternehmen auch dem Szenario der Schaffung eines national cham-
pions (Szenario IIb des WdW-Typs II) zugeordnet werden.  

1373 Vgl. Fn. 892. 
1374 Berliner Zeitung (1999), 22. Juli http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/1999/0722/ 

wirtschaft/0048/index.html [23.02.11]. Vgl. auch die Pressemitteilung der EK, IP/99/749 von 13.10.1999. 
1375 Berliner Zeitung (1999), 22. Juli. Vgl. auch OECD (2009), S. 147. 
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Zu einem ähnlichen Fall kam es 2005 in Italien. Hier wurde die niederländische Bank ABN-Am-

ro durch die italienische Notenbank, deren Chef „oberster Bankenaufseher und Wettbewerbshü-

ter für den Sektor zugleich ist“, in Form einer Begrenzung der Anteilaufstockung von der Über-

nahme der Banca Antonveneta abgehalten. Hingegen wurde es der italienischen Banca Populare 

di Lodi erlaubt, ihren Anteil aufzustocken und ein entsprechendes Gegenangebot zu ABN-Amro 

vorzulegen.1376  

Nicht zuletzt brachte der Zusammenschlussfall der deutschen HypoVereinsbank (HVB) und der 

italienischen UniCredit-Bank aus dem Jahr 2005 „the issue of cross-border mergers and national 

protectionism“ zur Sprache:1377 Die polnische Regierung, die 1999 die polnische Bank Pekao an 

UniCredit verkaufte und daraufhin UniCredit verpflichtete, „not to acquire any other Polish 

Bank for a 10-years term“, wollte den HVB-UniCredit-Zusammenschluss blockieren, nachdem 

klar wurde, dass die HVB die polnische BPH Bank besitzt.1378 Polen argumentierte, dass die Fu-

sion gemäß der Vereinbarung mit UniCredit aus dem Jahr 1999 nicht zu erlauben wäre, obwohl 

diese Vereinbarung nach der EK mit dem Eintritt Polens in die EU im Jahr 2004 an Gültigkeit 

verlor. Auch betonte Polen bei seiner Blockade der Fusion, dass die Verschmelzung der zweit- 

und drittgrößten Bank im polnischen Bankenmarkt mit wetbewerbsbeeinträchtigenden Auswir-

kungen einhergehen würde.1379 Während die EK den Zusammenschluss ohne jegliche Auflagen 

erlaubte und somit keine wettbewerblichen Bedenken äußerte, stellte sich heraus, dass in Folge 

des Zusammenschlusses in Polen ein erheblicher Verlust von Arbeitsplätzen zustand käme, was 

wahrscheinlich der wahre Grund der polnischen Blockade und Klage gegen die EK-Entschei-

dung beim EuGH war.1380 Polen zog seine Klage erst zurück, als sich UniCredit bereit zeigte, „to 

divest 200 of 483 BPH branches acquired in the HVB deal to a third party, thus maintaining 

BHP as an independent bank“ 1381.  

Auch im Fall der im Jahr 2007 versuchten Übernahme der Unternehmensholding Pirelli, über 

welche die Telecom Italia kontrolliert wird, durch die größte US-amerikanische Telefongesell-

schaft AT&T und den mexikanischen Mobilfunkanbieter America Movil, können ähnliche Ten-

                                                 
1376http://www.fazfinance.net/Aktuell/Boerse-und-Anlage/Streit-um-italienische-Bankenaufsicht-spitzt-sich-zu-04 0 

0.html [23.02.11]. Die Übernahmeschlacht endete erst 2006, nachdem ABN-Amro die Banca Antonveneta über-
nommen hat. Unter http://www.cafebabel.de/article/ 16161/feindliche-ubernahme-aus-europa.html [23.02.11] 
wird ein Financial Times Korrespondent in Mailand zitiert. Zu dem damaligen Notenbankchef Fazio sagt er: „In 
Fazios mehr als zwölfjähriger Amtszeit als Chef der Zentralbank war es keiner ausländischen Gruppe erlaubt, 
eine italienische Bank zu kaufen. Fazio glaubte, dass italienische Banken größer und wettbewerbsfähiger werden 
sollten, bevor sie dem globalen Fusionsmarkt ausgesetzt werden“.  

1377 Farmer (2008), S. 199. 
1378 Farmer (2008), S. 200. Vgl. auch http://www.handelsblatt.com/unternehmen/banken/polen-fordert-bph-verkauf-

von-unicredit/2592386.html [23.02.11]. 
1379 Vgl. Farmer (2008), S. 200.  
1380 Vgl. http://www.handelsblatt.com/unternehmen/banken/polen-fordert-bph-verkauf-von-unicredit/2592386.html 

[23.02.11].  
1381 Farmer (2008), S. 201. Für weitere Bespiele mit Beteiligung italienischer Banken vgl. auch Lowe (2007c), S. 6. 
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denzen vermutet werden. So signalisierte die italienische Regierung bereits eine Woche nach der 

Ankündigung der Übernahmeabsicht, dass sie eine Übernahme durch ein ausländisches Unter-

nehmen verhindern wolle.1382 Nachdem auch der Chef der italienischen Großbank Intesa San-

paolo sein Interesse an einer Übernahme von Telecom Italia bekräftigt hatte, wurden die Ver-

handlungsgespräche um den Einstieg bei Telecom Italia seitens AT&T ohne Angabe konkreter 

Gründe beendet.1383 Es ist nicht klar, inwiefern die italienische Regierung mit wettbewerbspoliti-

schen Bedenken gegen diese Übernahme argumentiert hätte, falls AT&T und America Movil ihr 

Angebot aufrechterhalten hätten. Dennoch lässt sich ihr Verhalten der hier zur Diskussion ste-

henden Strategie der Verhinderung einer ausländischen Übernahme des inländischen global 

players durch ein ausländisches Unternehmen zuordnen. Denn die EK als zuständige Wettbe-

werbsbehörde hat bereits die Verhandlungen der spanischen Telefonica über eine Mehrheitsüber-

nahme der Telecom Italia abgesegnet, die jedoch noch vor dem Angebot seitens AT&T und 

America Movil scheiterten.1384  

Obwohl im Fall Arcelor/Mittal im Jahr 2006 die Übernahme des europäischen Stahlriesen Arce-

lor, der 2001 durch den Zusammenschluss spanischer, französischer und luxemburgischer Stahl-

unternehmen zustande kam, durch den indisch-britischen Stahlkonzern Mittal tatsächlich reali-

siert wurde, führte Mittals Erklärung zur Übernahmeabsicht zunächst zu einer „wave of econo-

mic nationalism in all three countries, but especially in France, where the bulk of Arcelor’s 

workforce was employed “.1385 Während der Arcelor-Chef Dollé Wettbewerbsbedenken in Euro-

pa ins Spiel brachte, die von der EK jedoch nicht bestätigt wurden, und sich auf die Suche nach 

einem Abwehrbündnispartner machte, kündigten Luxemburgs Premierminister Jean-Claude Jun-

cker und der damalige französische Wirtschafts- und Finanzminister Thierry Breton die Gegen-

mobilisierung der europäischen Politik an.1386 „Mittal prevailed despite the best efforts of some 

French politicians to engineer a white knight merger with Russia’s Severstal“.1387 

                                                 
1382 Vgl. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/atampt-und-america-movil-wollen-die-kontrolle-telecom-italia-vor-

uebernahme-1.817649 [23.02.11]. Vgl. auch http://www.pcwelt.de/news/AT-T-laesst-Uebernahme-von-Tele-
com-Italia-platzen-172479.html [23.02.11]. 

1383 http://www.welt.de/wirtschaft/article816322/Telecom_Italia_soll_italienisch_bleiben.html [23.02.11]. Schliess-
lich ist es Ende 2007 zu einer Minderheitsbeteiligung von Telefonica - dem spanischen Telekommunikations-
konzern - an der Telecom Italia gekommen. Einem Ausbau dieser Beteiligung wurde in den drauf folgenden Jah-
ren von der italienischen Politik stark entgegengewirkt. Vgl. http://www.handelsblatt.com/unternehmen/itme-
dien/telecom-italia-spanische-fehlinvestition/3026676.html [23.02.11].  

1384 Vgl. http://www.inside-handy.de/news/8551-eu-unterstuetzt-telecom-italia-uebernahme-durch-telefonica [23.02. 
11]. 

1385 http://www.forbes.com/2007/04/23/rbs-abn-barclays-oped_cx_pm_0423notes.html [23.02.11]. 
1386  http://www.stern.de/wirtschaft/news/unternehmen/uebernahmeschlacht-um-arcelor-laenderallianz-gegen-mittal-

steel-554691.html [23.02.11]. Der gleiche französische Minister reagierte auf das Übernahmeangebot des US-
amerikanischen Pepsico an das französische Unternehmen Danone mit den Worten: „France is not the wild west. 
We have a strict framework of laws, and we will ensure that the law is applied so that the interest of employees 
will be protected”. Andere „ legislators called the idea “scandalous” and politicians asked the Prime Minister to 
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Nicht zu vergessen sind an dieser Stelle auch die europäischen players, die nicht als nationale, 

sondern europäische (und somit internationale Faktormobilität voraussetzende) Champions 

durch den Einsatz der europäischen Fusionskontrolle entstanden sind. So betonen Maincent/Na-

varro, dass „a large number of Europe’s biggest companies are actually the result of merger 

operations that have been approved by the Commission. Amongst the most prominent European 

global players created through major – mostly cross-border – mergers, we find EADS, TotalFi-

naElf, Arcelor, BNP Paribas, Suez, Vivendi Universal, DaimlerChrysler, Vodafone or Sanofi-

Aventis“.1388 Auf einige dieser Unternehmen wurde bereits eingegangen. Zu Vodafone soll noch 

angemerkt werden, dass der infolge der Vodafone-Übernahme von Mannesmann im Jahr 2000 

entstandene Telekommunikations- und Mobilfunkgigant  als ein adäquater Konkurrent des durch 

den Zusammenschluss des Internetdienstes America Online (AOL) und des Medienkonzerns Ti-

me-Warner entstandenen US-Riesen angesehen wurde.1389 Dieser Deal mit dem Transaktionsvo-

lumen von ungefähr 190 Milliarden Euro galt seinerzeit als der größte cross-border-M&A-Deal 

überhaupt und konnte von der EK nur unter Auflagen genehmigt werden. Bei Vodafone handelte 

es sich um einen Zusammenschluss zweier europäischer Unternehmen, so dass die Entscheidung 

der EK als eine Unterstützungsstrategie eines europäischen global players verstanden werden 

könnte. Bei der transatlantischen Daimler/Chrysler-Fusion, die im Jahr 1998 zur Entstehung des 

drittgrößten Automobilherstellers weltweit führte und mit der „Vision einer Welt AG“ verbun-

den wurde,1390 war dies nicht der Fall. Daher könnte hier die Zustimmung der US- wie auch der 

europäischen Kontrollaufsicht eher in die Richtung der Unterstützung eines Standortchampions 

gedeutet werden. 

                                                                                                                                                             
keep Danone in French hands”. Die Fusion wurde auf diese Art und Weise schließlich verhindert. Vgl. Fehler! 
Hyperlink-Referenz ungültig. [23.02.11]. 

1387 http://www.forbes.com/2007/04/23/rbs-abn-barclays-oped_cx_pm_0423notes.html [23.02.11]. 
1388 Maincent/Navarro (2006), S. 42. Zu weiteren Beispielen aus dem Bereich strategischer Allianzen gehören z.B. 

Olivetti/Digital – hier ging es um Vereinbarungen zu technologischer Zusammenarbeit zwischen einem US- 
amerikanischen und einem italienischen Computerhersteller - , oder Phoenix/Global One - als eine Vereinbarung 
zwischen europäischen und US-amerikanischen Telekommunikationsdienstenanbietern. Zu nennen ist auch der 
Joint Venture zwischen British telecommunications PLC und US-amerikanischen MCI commucations corporati-
on. Zu diesen Fällen und ihren industriepolitischen Hintergünden vgl. Künzle (2004), S. 83 ff., S. 86 f. und 
S. 95 f.  

1389  Vgl. http://www.manager-magazin.de/finanzen/artikel/0,2828,62851,00.html [23.02.11]. Vgl. auch Fehler! 
Hyperlink-Referenz ungültig. [23.02.11]. Nach der ersten Quelle gehörteVodafone bereits vor der Mannes-
mann Übernahme zu den weltweitführenden Mobilfunkanbietern. Mannesmann war vor der Fusion die europä-
ische Nummer 1. Nach der Fusion verfügte das neue Untenehmen im Mobilfunk über 35 Millionen Kunden. Als 
weitere Beispiele für die Schaffung europäischer Unternehmenskonsortien als Gegenspielern zu US-amerikani-
schen Unternehmen können die europäischen Programme Airbus und Ariane genannt werden. Das erste von die-
sen wurde bereits ausführlich im Kapitel 3.2.3.2 besprochen, da es sich aus europäischer Sicht auch als ein natio-
nal champion auslegen lässt. Vgl. hierzu Maincent/Navarro (2006), S. 24. 

1390 Vgl. http://www.rp-online.de/wirtschaft/news/unternehmen/DaimlerChrysler-Chronik-einer-Auto-Ehe_aid_075-
72.html [23.02.11]. Vgl. auch http://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/0,2828,105209,00.html [23. 
02.11] und http://www.handelsblatt.com/chronik-der-daimler-chrysler-fusion/2057594.html [23.02.11]. Die 
Daimler/Chrysler Fusion stellte ihrer Zeit die größte Industriefusion überhaupt dar.  
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Um auch nichteuropäische bzw. nicht US-amerikanische Belege für die Verhinderungsstrategie 

der Entstehung von global players unter ausländischer Führung bzw. für die Unterstützungsstra-

tegie ihrer Entstehung unter inländischer Führung durch strategischen Einsatz einheimischer Fu-

sionskontrolle zu nennen, soll hier ein Beispiel aus Asien angeführt werden. So hatte China im 

Jahr 2009 die geplante Übernahme von China Huiyuan Juice Group durch Coca-Cola verhindert. 

„Das Handelsministerium erklärte, die [bislang größte] Übernahme [eines chinesischen Unter-

nehmens] würde Coca-Cola eine zu starke Position am chinesischen Saft- und Getränkemarkt 

verschaffen und dem Wettbewerb schaden“1391. Daher kann die Absicht des Beschützens des hei-

mischen global players durch strategischen Einsatz der Fusionskontrolle durchaus vermutet wer-

den.  

Bei genauerer Betrachtung des Einsatzes heimischer Fusionskontrolle auf Fälle grenzüberschrei-

tender Fusionen, die inländische Unternehmen betreffen, lassen sich mit Sicherheit noch weitere 

Beispiele aus anderen Ländern für diese Strategie finden. Dennoch soll ihre Betrachtung hiermit 

abgeschlossen und die Frage der empirischen Relevanz derjenigen Strategien betrachtet werden, 

bei denen die nationale Fusionskontrolle gegenüber in- und ausländischen Faktorbesitzern strate-

gisch permissiv eingesetzt wird. Konkret geht es also um die Frage der empirischen Relevanz der 

Schaffung sog. Standortchampions bzw. von Standortclustern durch den Einsatz einheimischer 

Wettbewerbspolitik, indem durch die Zulassung von „concentration of firms in a given region“ 

auf die Generierung von „sector wide economies of scale“ in Form von „input sharing […], la-

bour market pooling [… and] knowledge spillovers“ gehofft wird.1392  

Da diese Strategie mit positiven Informationsexternalitäten einhergeht (im Sinne einer schnellen 

Informationsverbreitung bezüglich der Profitabilität eines konkreten Sektors bzw. einer konkre-

ten Region), kann sie vor allem für Entwicklungsländer von Interesse sein.1393 So bestätigt die 

Umfrage der Global Cluster Initiative 2005/06, dass sich zwar die meisten der 1.400 weltweit 

existierenden Clusterinitiativen in den Industrieländern befinden, tendenziell aber immer mehr 

Cluster in Entwicklungsländern gegründet werden.1394 Die OECD-Untersuchung der erfolgreich-

sten innovativen Cluster beider Ländergruppen (beispielsweise von Silicon Valley in den USA, 

Nokia in Finnland, Bangalore in Indien, Jenoptik in Deutschland, Hyundai in Südkorea, Dresden 

Chipcluster um die Unternehmen Infineon und AMD, Nanoelektronikcluster in Rhône-Alpes um 

die Unternehmen STMicroelectronics, Philips und Motorola, oder Cluster in Eindhoven um das 

                                                 
1391 http://www.wiwo.de/politik-weltwirtschaft/china-verschaerft-kontrollen-457315/ [23.02.11].  
1392 OECD (2009), S. 36 f. Vgl. auch OECD (2009), S. 15. 
1393 Vgl. OECD (2009), S. 37. 
1394 Für die Ergebnisse der Umfrage vgl. Ketels (2007), S. 31 mit dem Verweis auf www.cluster-research.org [23.02. 

11]. Hiernach hatten im Jahr 2005/06 die USA 199 Cluster, während in Europa ungefähr 700, in Südamerika 25, 
China 34, Afrika 50, Nahem Osten 26, Südasien 48 und Australien 150 Cluster angesiedelt waren. 
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Unternehmen Philips) zeigt, dass für ihre Herbeiführung eine Vielfalt von Mechanismen notwen-

dig ist. Dabei „it is very difficult to measure the contribution of public policy to the success of 

these clusters, [and] there is no single one size fits all policy prescription“.1395 Somit ist zum 

einen der Beitrag der konkreten Ausgestaltung der Wettbewerbspolitik zur Entstehung einzelner 

Cluster sehr schwer einzuschätzen, und zum anderen variiert er für die einzelnen Länder – und 

dies auch in Abhängigkeit vom angewandten policy mix. Dennoch lassen die erfolgreichen Bei-

spiele die Notwendigkeit erkennen, die Balance „between the need to create and protect impor-

tant industrial clusters and the respect for the main competition principles“ zu schaffen.1396 So-

weit die erfolgreichen Cluster also mit Hilfe der Strategie der Minderung vom Wettbewerbs-

schutz entstehen bzw. entstanden sind (beispielsweise in Form einer strategisch permissiven Fu-

sionskontrolle), müssen Umfang und Dauer dem beabsichtigten Ziel angemessen und die Moti-

vation durch „long-term policy and not merely by short-term considerations“ geprägt gewesen 

sein.1397 

Diese Erkenntnisse bestätigen die Existenz einer Strategie der Minderung des Wettbewerbs-

schutzes als Standortfaktor. Denn im Falle, dass ein solcher Einsatz der Wettbewerbspolitik tat-

sächlich stattfindet, erfolgt dieser immer nur selektiv und nicht im Allgemeinen, also in Form 

eines allgemeinen Verzichts auf den Wettbewerbsschutz. Deswegen ist durchaus von der Exis-

tenz einzelner Cluster bzw. Standortchampions auszugehen, die mit Hilfe einer entsprechenden 

Ausgestaltung der Wettbewerbspolitik herbeigeführt worden sind. Hingegen kann die Existenz 

von Kartell- oder Fusionsparadiesen, also von Ländern, die im WdW-Typ III ihr Wettbewerbs-

recht komplett aufweichen, vgl. Fn. 1024, nicht empirisch nachgewiesen werden.  

Aufbauend auf der in diesem Abschnitt empirisch belegten Existenz nationaler Minderung des 

Wettbewerbsschutzes und der hieraus resultierenden Existenz der Lernprozesse, die notwendig 

sind, um den WdW-Typ III zu bewirken, soll weiter die Existenz von dem – durch die internatio-

nalen Faktorströme induzierten – Erlernen institutioneller (Abwehr-)Arrangements überprüft 

werden. Dieses ist bei Existenz strategischer bzw. permissiver Wettbewerbspolitik die Voraus-

setzung dafür, dass der WdW-Typ III nicht in einem race-to-the-bottom-Szenario endet. 

                                                 
1395 Vgl. OECD (2009), S. 38. Hier werden auch die wesentlichen Aspekte der Entstehung des Bangalore-Clusters 

erläutert, der zu den erfolgreichsten technologischen Clustern der Welt gehört. Bangalore-Cluster „appears to 
have been caused by a series of serendipitous events: such as IBMs refusal to let Indian shareholders purchase 
60 % of its Indian subsidiary, which led IBM to leave India and forced Indian software professionals to turn to-
wards open platforms, thereby acquiring the skills that would prove highly valuable more than ten years later“. 
Auch Maincent/Navarro (2006), S. 17 betonen, dass nach den Ergebnissen aktueller empirischer Studien Clus-
ters „cannot be created from scratch. Attracting a specific (large) player would not be a guarantee of significant 
stimulus to regional development”. 

1396 OECD (2009), S. 15.  
1397 Ebenda, S. 15.  
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3.3.3.3. Gruppe II 

Bei der Besprechung der Leitfadenpunkte wurde für den WdW-Typ III in Kapitel 3.3.2. ausführ-

lich auf die institutionellen Möglichkeiten der Abmilderung der Race-to-the-bottom-Prozesse 

eingegangen, die hier nicht auszuschließen sind (vgl. Kapitel 3.3.2.2.). Daher soll an dieser Stelle 

nur noch kurz der Frage nachgegangen werden, inwiefern solche institutionelle Abwehrinstru-

mente in der Realität beobachtet werden können und ob sie vor allem über den Transmissionska-

nal der Faktorströme verbreitet werden. Wie bereits erläutert, definiert das in Kapitel 3.2.3.3. be-

sprochene Auswirkungsprinzip den Gültigkeitsbereich des einheimischen Wettbewerbsrechts so, 

dass das Recht unabhängig vom Ort der Entstehung der Wettbewerbsbeschränkung und somit 

auch vom Standort der Akteure Anwendung finden würde; dadurch käme es zum kompletten Er-

liegen des WdW-Typs III. Daher muss die in Kapitel 3.2.3.3. beschriebene Ausbreitung des Aus-

wirkungsprinzips als eine grundsätzliche Einschränkung des WdW-Typs III und somit auch sei-

ner potenziell negativen Auswirkungen angesehen werden. Da es sich hierbei aber nicht um ein 

echtes Abwehrinstrument unerwünschter Verhaltensweisen handelt, sondern vielmehr um eine 

exogene Grenze des WdW-Typs III, muss der Betrachtungsschwerpunkt verlagert werden. So ist 

vielmehr auf das um positive comity ergänzte Auswirkungsprinzip (oder, wie in Abb. 24 be-

nannt, das Standortnutzerprinzips) einzugehen, als ein Instruments, das die Standortcharakter-

eigenschaft des Wettbewerbsrechts bewahrt und dennoch unerwünschte Verhaltensweisen be-

schränkt.  

Wie den Ausführungen in Kapitel 3.2.3.3. entnommen werden kann, ist die Verbreitung dieser 

Form des Auswirkungsprinzips durch bilaterale Kooperationsabkommen ebenso wie durch re-

gional trade agreements (RTAs), die competition-related provisions (CRP) beinhalten, noch 

nicht sehr stark. Auch handelt es sich in den wenigen Abkommen, in denen die positive comity 

als ein Standardwerkzeug festgelegt wurde, um Instrumente, die tendenziell eher einen Bezug 

zum Transmissionskanal des Freihandels als zu demjenigen der internationalen Faktorströme 

aufweisen.1398 

Was „die [zwar] oft als Nebenabkommen mit [den] RTAs verbunden[en]“ 1399, jedoch bezüglich 

ihrer Verbreitung klar durch die internationalen Faktorströme induzierten BITs angeht, ist hier 

vor allem die unterschiedlich ausgestaltete Vorgabe der Inländerbehandlung zu finden (vgl. Ka-

pitel 3.3.3.1.2.), welche die im Kapitel 3.3.2.2.1. beschriebene Forderung der Nichtdiskriminie-

rung widerspiegelt. Die Einhaltung dieser Forderung resultiert in einer Verminderung uner-

wünschter Verhaltensweisen im WdW-Typ III, und im Rahmen der BITs werden auch Hinweise 

                                                 
1398 Vgl. OECD (2003), S. 4. Vgl. auch Ceyssens/ Sekler (2005), S. 21 f. 
1399 OECD (2003), S. 7. 
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zum Mechanismus der Streitschlichtung für den Fall der Nichteinhaltung dieses Prinzips gege-

ben. Damit wird der Problematik seiner effektiven Durchsetzung begegnet.1400 Daher kommt der 

starken Verbreitung der BITs für die Darstellung der für den WdW-Typ-III relevanten Lernpro-

zesse auf bilateraler Ebene eine große Bedeutung zu.  

WTO Instrumente  

Weiter sollen hier auch die internationalen Abwehrinstrumente im WdW-Typ III besprochen 

werden, die vor allem von der WTO geschaffenen wurden. Auch wenn das GATT (später die 

WTO) vor allem für die weltweite Liberalisierung des Warenhandels steht und somit einen kla-

ren Bezug zum Transmissionskanal des Güterhandels aufweist, wurde die Handelsliberalisierung 

immer stärker von ergänzenden handelsbezogenen Vereinbarungen begleitet, wie beispielsweise 

GATS, TRIPS und TRIMs. Anders als beim GATT, das nicht unmittelbar auf private Akteure 

anwendbar ist und auch keine expliziten Regelungen zu den durch sie verursachten Wettbe-

werbsbeschränkungen enthält, fand durch GATS und TRIPS „erstmals [...] auch eine Reihe von 

Vorschriften zur Bekämpfung privater Wettbewerbsbeschränkungen ausdrücklich Eingang in die 

Welthandelsordnung“, indem diese „außer staatlichen Regelungen ausdrücklich auch das Wett-

bewerbsverhalten privater Akteure an[sprechen]“.1401 

Das das Abkommen über handelsbezogene Investitionsmaßnahmen (TRIMs), das einen starken 

Zusammenhang zum WdW-Typ III aufweist, enthält im Vergleich zu TRIPS und GATS die we-

nigsten expliziten wettbewerbspolitischen Regelungen.1402 Ähnlich zu den BITs werden aber 

auch hier Forderungen an die Behandlung von Investitionsmaßnahmen formuliert, die eine wett-

bewerbspolitische Auslegung zulassen. Da das TRIMs durch seinen Bezug auf Investitionen, die 

mit dem Warenhandel im Zusammenhang stehen, eine enge Verbindung zum GATT aufweist, 

werden hier Investitionsmaßnahmen, „die mit Artikel III oder Artikel XI des GATT 1994 unve-

reinbar sind“1403, verboten. Somit darf das Gastland der Investition nicht gegen das Inländerprin-

zip verstoßen und keine quantitativen Restriktionen für den investitionsbezogenen Im- und Ex-

port auferlegen.1404 Da jedoch das TRIMs gleichzeitig handelsbezogene Investitionsmaßnahmen 

                                                 
1400 Vgl. Ceyssens/Sekler (2005), S. 21 zu International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID). 

ICSID gilt als institutionalisiertes Schiedsgericht für Streitigkeiten im Investitionsbereich. Es ist in „insgesamt 
900 bilateralen Investitionsverträgen, standardmäßig auch in den BITs der Bundesrepublik Deutschland, für die 
das ICSID-Übereinkommen 1969 in Kraft trat, [...] als Ort der Streitschlichtung festgelegt“. 

1401 Gröner/Knorr (1996), S. 587 und Koopman (1998), S. 6. 
1402 Nach Koopmann (1998), S. 20 wurden diese aus dem Abkommen vorerst ausgeklammert. Gleichzeitig verfügt 

das Abkommen jedoch über die Option für eine spätere Ergänzung um Wettbewerbsbestimmungen. Diese wurde 
auf Drängen von Entwicklungsländern eingefügt als „Ausgleich für den Verlust ihrer Kontrollinstrumente ge-
genüber multinationalen Unternehmen“. 

1403 Vgl. TRIMs unter http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX: 21994A1223%2808%29: 
DE: HTML [23.02.11]. 

1404 Vgl. Ceyssens/Sekler (2005), S. 19 f. Ähnlich wie im GATT-Vertrag, im dessen Rahmen die privaten Wettbe-
werbsbeschränkungen in Form von der Verletzungs- bzw. Nichtverletzungsklage (Art. XXIII Abs. 1a und 1b des 



 453

nicht exakt definiert und nur eine „nicht erschöpfende Liste“ von denjenigen Maßnahmen ent-

hält, die mit Art. III und XI GATT unvereinbar sind, bleibt die Feststellung eines Verstoßes ge-

gen das Abkommen stets eine Interpretationssache.1405 

Im Gegenteil zum TRIMs beinhaltet das GATS, also das multilaterale Dienstleistungsabkom-

men, „relativ weitreichende Wettbewerbsregelungen“.1406 Von den vier hier betrachteten Dienst-

leistungsarten (cross-border supply, consumption abroad, commercial presence, presence of na-

tural persons) weisen vor allem die letzten beiden eine Verbindung zum WdW-Typ III auf, wäh-

rend nur die dritte, also die kommerzielle Präsenz eines Dienstleistungsunternehmens im Aus-

land, die FDIs im Bereich der Dienstleistung regelt.1407  

Das GATS umfasst zum einen allgemeine Bestimmungen. Diese befassen sich ähnlich wie das 

TRIMs mit der Inländerbehandlung ausländischer Investitionen im Dienstleistungsbereich (in der 

Post- wie auch Pre-establishment-Phase) und bestehen aus einem Positivlistenansatz. Das heisst, 

dass hier Sektoren genannt werden, in denen sich das Gastland zur Inländerbehandlung ver-

pflichtet.1408. Zum anderen beinhaltet es ausdrückliche wettbewerbspolitische Regelungen inlän-

discher Dienstleistungsmonopole (Art. 8) und „gewisser Geschäftspraktiken der Erbringer von 

Dienstleistungen, die den Wettbewerb und damit auch den Handel mit Dienstleistungen be-

schränken können“ (Art. 9).1409 Dabei wird in Art. 8 das in Kapitel 3.3.1.2.2. bereits beschriebe-

ne Szenario IVc aufgegriffen. So müssen die Heimatländer von Dienstleistungsmonopolen si-

cherstellen, dass jene „in the supply of a service outside the scope of [their] monopoly rights [...] 

do not abuse [their] monopoly position“.1410 Dieses Quersubventionierungsverbot gilt jedoch nur 

                                                                                                                                                             
GATT) angefochten werden können, falls sie vom Staat gedeckt sind bzw. von staatlichen Unternehmen ausge-
hen und eine Verletzung bestehender GATT-Regeln bewirken, greift bei den oben beschriebenen Verstoßen ge-
gen das Inländerprinzip bzw. gegen das Verbot quantitativer Im- bzw. Exportbeschränkungen auch im TRIMs 
das Streitschlichtungsverfahren des Art. XXXIII GATT (insbesondere in Form der Nichtverletzungsklage). Vgl. 
Art. 8 TRIMS. Vgl. auch Koopmann (1998), S. 17. „Allerding ist [hier] der Handelspartner [nicht wie im GATT] 
verpflichtet, die beanstandete Maßnahme zurückzunehmen“, sondern erhält nur die Empfehlung, eine „zufrie-
denstellende Anpassung vorzunehmen“. 

1405 Ausdrücklich werden im TRIMs nur „Local-content, Trade-balancing- und Export-restriction-Maßnahmen“ ge-
regelt. Koopmann (1998), S. 21. Wie bereits betont (vgl. Fn. 1364), beinhalten auch einige BITs ein Verbot der-
artiger Leistungsanforderungen an die ausländischen Investoren. Angesichts der Tatsache, dass viele BITs auch 
Niederlassungsfreiheit garantieren, greifen ihre Regelungen häufig grundsätzlich viel weiter als die des TRIMs. 
Vgl. OECD (2003), S. 4. 

1406 Koopmann (1998), S. 21. 
1407 Vgl. Ceyssens/Sekler (2005), S. 20. Zu den Dienstleistungsarten vgl. http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_ 

e/gatsqa_e.htm [23.02.11]. Vgl. auch Art. 2 GATS.  
1408 Vgl. Ceyssens/Sekler (2005), S. 20. Vgl. auch OECD (2003), S. 4. Zur Erstellung dieser Listen konkretisiert 

Art. 19 Abs. 1 GATS, dass „Members shall enter into successive rounds of negotiations, beginning not later 
than five years from the date of entry into force of the WTO Agreement and periodically thereafter, with a view 
to achieving a progressively higher level of liberalization”. Nach Abs. 2 des Art. 19 „the process of liberaliza-
tion shall take place with due respect for national policy objectives and the level of development of individual 
Members, both overall and in individual sectors”. 

1409 Koopmann (1998), S. 21. Zum GATS-Text vgl. auch http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats_01_e. 
htm#fnt8 [23.02. 11]. 

1410 Art. 8 Abs. 2 GATS. 
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für Dienstleistungen in den Sektoren, zu deren Öffnung sich die Handelspartner im Rahmen der 

Positivliste verpflichtet haben.1411 Im Vergleich zu dem vergleichsweise engen Anwendungsbe-

reich von Art. 8 deckt Art. 9 durch seine Ausrichtung auf alle Geschäftspraktiken ausländischer 

Dienstleistungserbringer, die wettbewerbsbeschränkend wirken, ein „vergleichsweise breites 

Spektrum möglicher wettbewerbsbeschränkender Verhaltensweisen ab“1412. Worin diese genau 

bestehen sollen und wie sie zu lösen sind, bleibt jedoch im Vertragstext offen; in Abs. 2 des Arti-

kels werden nur „consultations with a view to eliminating practices“ empfohlen. Art. 8 ist somit 

als Instrument zur Abwehr von Quersubventionierungsstrategien im WdW-Typ III empirisch nur 

wenig relevant. Dies ergibt sich vor allem aus seiner Anwendung anhand einer Positivliste. Tat-

sächlich wurde seit 1995 das WTO dispute settlement nur zweimal auf Basis des Art. 8 GATS 

gerufen. Hingegen ist die Feststellung eines Verstoßes gegen den breiter angelegten Art. 9 auf-

grund der mangelnden Konkretisierung der im Artikeltext erwähnten Geschäftspraktiken - ähn-

lich wie beim TRIMs - eine Interpretationsfrage. Dies kommt auch dadurch zum Ausdruck, dass 

auf Basis dieses Artikels seit 1995 kein WTO dispute settlement berufen wurde.1413  

Nicht zuletzt weist auch das TRIPS, also das Abkommen über handelsbezogene Aspekte der 

Rechte des geistigen Eigentums, eine Verbindung zum WdW-Typ III auf. In diesem Abkommen 

werden „die WTO-Mitglieder zur Einhaltung von Mindeststandards für sämtliche geistige Eigen-

tumsarten, insbesondere Patente, Urheberrechte, Warenzeichen/Handels- und Dienstleistungs-

marken, Geschmacksmuster und geographische Herkunftsangaben“ verpflichtet, mit der Absicht, 

„ technical innovation and the transfer of technology“ zu unterstützen. Daher ist ein klarer Zu-

sammenhang erkennbar zwischen dem TRIPS einerseits und dem (im Kapitel 3.3.1.2.2. beschrie-

benen) Szenario IVb andererseits – hier in Form der Einschränkung der Lizenzvergabe zur Nut-

zung der im Inland entwickelten Schlüsseltechnologien an ausländische Unternehmen (Fn. 

1011).1414  

Wie Koopmann (1998) betont, soll das TRIPS nicht nur „Inhabern geistiger Eigentumsrechte 

temporäre Monopolrechte“ einräumen, sondern auch überprüfen, inwiefern jene diese nicht für 

„practices which unreasonably restrain trade or adversely affect international transfer of tech-

                                                 
1411 Art. 8 Abs. 2 GATS bezieht sich auf die „specific commitments“-Bereiche, wie sie im Teil II GATS beschrieben 

werden. 
1412 Koopmann (1998), S. 21. Auf Basis dieser Regelung wären beispielsweise die rein privaten interjurisdiktionel-

len Wettbewerbsbeschränkungen, wie auch ihre - den einheimischen Wettbewerbsregeln widersprechende - Dul-
dung durch die staatlichen Akteure vermeidbar bzw. im Rahmen des WTO Streitschlichtungsverfahrens verfolg-
bar. Die staatliche Duldung wäre mit Hilfe der Nichtverletzungsklagen zu verhindern, wie sie im GATT,TRIMs 
und - nach Art. 23 Abs. 3 GATS - auch im GATS möglich sind.  

1413  http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_agreements_index_e.htm?id=A8#selected_agreement [23. 
02.11]. 

1414 Vgl. http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Handelspolitik-EU-WTO/wto,did=193340.html 
[23.02.11]. Vgl. auch http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm [23.02.11]. 
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nology“ missbrauchen.1415 So haben nach Abschnitt 8 (control of anticompetitive practices in 

contractual licences) des zweiten Kapitels des TRIPS die Länder durch „appropriate measures“  

dafür zu sorgen, dass Praktiken „which may include for example exclusive grantback conditions, 

conditions preventing challenges to validity and coercive package licensing, in the light of the 

relevant laws and regulations of that Member“  verhindert werden.1416
 Unter den Erstgenannten 

ist dabei die „Verpflichtung zur exklusiven Rückgewährung von Lizenzen“ zu verstehen, bei der 

die Lizenznehmer dem Lizenzgeber alle „Erfindungen zuzuweisen [haben], die bei der Nutzung 

der transferierten Technologie entstehen“. Bei den Zweitgenannten wird die „Rechtsgültigkeits-

anfechtung“ ausgeschlossen und bei den Drittgenannten wird die „Lizenzvergabe mit Zwangs-

wirkung“ gebündelt.1417 Werden derartige Verhaltensweisen identifiziert, sollen nach Art. 40 

Abs. 3 die betroffenen Handelspartner in Konsultationen treten. Aus Sicht der Entwicklungslän-

der wird so die Möglichkeit eröffnet, von den Industrieländern Informationen zu dem vermuteten 

Missbrauch der Eigentumsrechte anzufordern und so potenziell „embarrass the alleged violator 

before his own government“. Den Industrieländern wiederum wird die Möglichkeit eingeräumt, 

Konsultationen anzufordern, wenn sie die lokalen Regelungen in den Entwicklungsländern „as 

exceeding the mandate of Article 40“ ansehen.1418  

Wie der Blick auf den Mechanismus des WTO dispute settlement zeigt, verfügt die WTO zur 

Lösung der Konflikte unter Art. 40 TRIPS außer der Möglichkeit zu Konsultationen über keine 

weiteren Instrumente.1419 Obwohl das TRIPS auch schon in Form von Konsultationen helfen 

kann, gewisse unerwünschte Strategien im WdW-Typ III einzuschränken - vor allem solche, die 

auf rein private Verhaltensweisen von Industrieländerunternehmen zurückzuführen sind - , ist 

der Umfang der von ihm abgedeckten wettbewerbswidrigen Praktiken im Bereich der geistigen 

Eigentumsrechte vergleichsweise gering. Diese können nämlich auch außerhalb des im TRIPS 

definierten Lizenzenkontextes auftreten, wie die Beispiele der Technologieklauseln in den R&D-

Kooperationsverträgen aus dem Szenario IVb des WdW-Typs III zeigen.1420 

Einerseits erscheinen im Bereich des WdW-Typs III die in TRIPS, TRIMS und GATS enthalte-

nen Wettbewerbsregeln als Abwehrinstrumente unerwünschter Verhaltensweisen als viel geeig-

                                                 
1415 Koopmann (1998), S. 18. Vgl. auch Art. 8 Abs. 2 TRIPS unter http://www.wto.org/english/docs_e/legal _e/27-

trips_03_e.htm [23.02.11].  
1416 Vgl. Art. 40 TRIPS unter http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04d_e.htm [23.02.11]. 
1417 Koopmann (1998), S. 19.  
1418 Vgl. Reichmann (2008), S. 61. Die obige Unterscheidung bringt den fehlenden Konsensus zwischen den meis-

tens über den Schutz geistiger Eigentumsrechte verfügenden Industrieländern und den solche Regelungen meis-
tens nicht durchsetzenden Entwicklungsländern zum Ausdruck. 

1419 http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_agreements_index_e.htm?id=A26#selected_agreement [23. 
02.11].  

1420 Für weitere Beispiele solcher Praktiken außerhalb des Lizenzbereichs vgl. auch Koopmann (1998), S. 19. Vgl. 
auch Reichmann (2008), S. 61, Fn. 273.  



 456

neter und häufiger anwendbar als im Bereich des WdW-Typs II und bestätigen die Existenz von 

Lernprozessen, die für ein Bestehen des WdW-Typs III notwendig sind. Andererseits decken sie 

entweder aufgrund ihres zu geringen Anwendungsbereich oder der zu schwammigen Definition 

immer noch vergleichsweise wenige unerwünschte Verhaltensweisen des WdW-Typs III ab. Die 

im WTO-Regelwerk durchaus vorhandenen Abwehrinstrumente des Nichtdiskriminierungsge-

bots und des supranationalen Streitschlichtungsmechanismus kommen in dem hier untersuchten 

Kontext zu selten in Einsatz. Daher kommen – wie beim WdW-Typ II – Zweifel auf an der 

grundsätzlichen Eignung der „WTO as a forum for review of private restraints [and]  mixed pub-

lic-private restraints“,1421 auch wenn jene – im Gegensatz zu anderen multilateralen Versuchen 

institutioneller Verankerung von Abwehrmechanismen wie OECD, UNCTAD oder ICN – die 

einzige Lösung darstellt, die die Mitgliedstaaten rechtlich bindet.1422 

3.3.4. Fazit zum Unterkapitel 3.3. 

Das Wettbewerbsrecht gehört, wie bereits erwähnt, nicht stets zu den entscheidenden Faktoren 

einer Standortentscheidung; folglich sind Verknüpfungen zwischen der Ausgestaltung des Wet-

tbewerbsrechts eines Standortes und seiner Faktorströme nicht immer offensichtlich - was auch 

an der Qualität der in Kapitel 3.3.3. angeführten Beispiele erkennbar ist. Dennoch gelang mit den 

Ausführungen in Kapitel 3.3.3. der empirische Nachweis für die Existenz von Strategien der Er-

höhung nationalen Wettbewerbsschutzes wie auch von Strategien nationaler Wettbewerbsschutz-

minderung als möglichen Reaktionen auf internationale Faktormobilität – ein Beleg für die Exis-

tenz des WdW-Typs III. 

Inwiefern ein solcher WdW funktionsfähig ist, also nicht in einem Race-to-the-bottom-Prozess 

resultiert, kann angesichts der Existenz von Strategien der Minderung nationalen Wettbewerbs-

schutzes nur in Abhängigkeit von der Existenz und grundsätzlichen Ausgestaltung entsprechen-

der Abwehrinstrumente beantwortet werden. Diese sind, wie die Ausführungen im Kapitel 

3.3.3.3. zeigten, im WdW-Typ III nicht so stark verbreitet wie im WdW-Typ II. So verringert 

zwar die vor allem handelsgetriebene Ausbreitung des Auswirkungsprinzips die WdW-Typ-III-

Intensität und auf diesem Wege auch die Intensität seiner negativen Auswirkungen, da das Aus-

wirkungsprinzip nur selten in Verbindung mit positive comity und somit standortabhängig ange-

wandt wird. Relativ wenig verbreitet sind jedoch die darüber hinaus wirkenden Abwehrinstru-

mente (wie BITs und/oder die WTO-Instrumente), die vor allem dann relevant sind, wenn das 

                                                 
1421 Vgl. ICPAC (2000), S. 274 und S. 275. 
1422 Vgl. die unverbindlichen OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Kapitel 9 Wettbewerb). Vgl. auch 

den nie umgesetzten Code of Conduct on Transnational Corporations des UNCTADs unter http://www.oecd.org/ 
dataoecd/56/40/1922480.pdf [23.02.11]. Vgl. auch http://www.unctad.org/en/docs/iteiit20059_en.pdf [23.02.11], 
S. 39 ff. 
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Auswirkungsprinzip nicht effektiv durchgesetzt werden kann, was häufig im Falle von Ländern 

mit kleinen Binnenmärkten zutrifft.  

Dass der WdW-Typ III in eingeschränktem Umfang dennoch funktioniert, also nicht in einem 

Race-to-the-bottom-Prozess mündet, liegt vor allem daran, dass langfristig kein Land, das über 

ein Wettbewerbsrecht verfügt, zu einer wesentlichen Senkung des Niveaus des inländischen 

Wettbewerbsschutzes bereit ist. Praktiziert werden vielmehr, wie bereits im WdW-Typ II, Stra-

tegien der selektiven Nichtanwendung einheimischer Wettbewerbsregeln bzw. Strategien der 

diskriminierenden Anwendung einheimischer Wettbewerbsregeln, die nur teilweise von der For-

derung der Inländerbehandlung der BITs oder (wenn handelsbezogen) von den relevanten WTO-

Abkommen abgedeckt sind und auf deren Basis behandelt werden können.  

Eine weitere Bremse für eine potenzielle auf den Wettbewerbsschutz bezogene Abwärtsspirale 

besteht in den weitverbreiteten regional trade agreements (vgl. Kapitel 3.2.3.3.). Diese beinhal-

ten nicht nur häufig Regelungen zur FDI-Behandlung mit wettbewerbspolitischen Implikationen 

(vgl. Fn. 1357), sondern rufen in vielen Fällen auch ein System der regionalen Wettbewerbspoli-

tik zur Flankierung der Handelsliberalisierung ins Leben, das dann auch die unerwünschten Ver-

haltensweisen im WdW-Typ III (zumindest regional) mitverfolgen kann – etwa nach dem vorge-

stellten Vorbild der EU. Es sind vor allem diese regional trade agreements (RTAs), die in der 

Realität die Wettbewerbsordnung des WdW-Typs III bilden und so seine Funktionsfähigkeit un-

terstützen.  

Sind Jurisdiktionen also durch freien Informationsaustausch, Güter- bzw. Dienstleistungshandel 

und internationale Faktorströme miteinander verflochten, stellt der WdW-Typ III eine theore-

tisch denkbare (siehe Kapitel 3.3.1.) und empirisch belegbare (siehe Kapitel 3.3.3. wie auch das 

Beispiel der EU im Kapitel 3.3.2.3.3.) Form des Systemwettbewerbs dar. Innerhalb dessen sind 

zwar Race-to-the-bottom-Tendenzen nicht auszuschließen, können aber, soweit es ihre schäd-

lichsten Formen betrifft, mit Hilfe von politisch durchsetzbaren Abwehrmechanismen derart ab-

geschwächt werden, dass in der Realität eine Grundfunktionalität dieses WdW-Typs gewährleist-

bar erscheint. Nur wenige der existierenden, auf den RTAs basierenden regionalen Integrations-

räume verfügen allerdings über ein wettbewerbspolitisches Mehrebenensystem mit einer parallel 

zu den einzelnen nationalen Behörden agierenden übergeordneten Behörde, die über Entschei-

dungs- und Durchsetzungskompetenzen über einen konkreten Anwendungsbereich des Wettbe-

werbsrechts verfügt. Dieses wurde in Kapitel 3.3.2.4. als ein – bei Beachtung von realen Heraus-

forderungen wie der politischen Kompetenzabgabebereitschaft –optimales Wettbewerbsord-

nungsdesign für diesen WdW-Typ identifiziert. Denoch kann nach den Ausführungen über die 

„politische Durchsetzbarkeit wettbewerbspolitischer Mehrebenensysteme im WdW-Typ III“ eine 
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Annäherung an dieses Wettbewerbsordnungsdesign unter gewissen Voraussetzungen beobachtet 

werden. Zu diesen Voraussetzungen gehört beispielsweise die Beachtung der Notwendigkeit 

einer Ex-ante-Klärung der Kompetenzaufteilungsmechanismen zwischen den Systemebenen. 

Die regionalen Integrationsräume nehmen unterschiedliche Zwischenformen von Freihandelszo-

nen, Zollunionen bis hin zu gemeinsamen Binnenmärkten an und betreiben diesen Entwicklungs-

stufen entsprechend unterschiedlich weit gehende wettbewerbspolitische Mehrebenensysteme. 

Deren Fähigkeit zur Weiterentwicklung kann nur bei Berücksichtigung unterschiedlicher wirt-

schaftlicher und politischer Bedingungen aktuell stattfindender Kooperationen sichergestellt 

werden. Daher ist das Nebeneinanderbestehen dieser Integrationsräume für den WdW-Typ II ak-

tuell wie auch langfristig „the best policy mix that we can offer“.1423 

3.4. WdW als ein indirekter Regulierungswettbewerb durch freie Rechtswahl (Typ IV) 

3.4.1. Existenz und Funktionsfähigkeit des WdW von Typ IV  

3.4.1.1. Allgemein 

Die im Folgenden darzustellende (letzte) mögliche Form des Regulierungswettbewerbs lässt sich 

beschreiben als Yardstick-Wettbewerb, der um die Annahme der interjurisdiktionellen Güter- 

und Faktormobilität sowie um die Annahme freier Rechtswahl ergänzt wurde. Während also er-

stens der durch den politischen Wettbewerb angetriebene Yardstick-Prozess des gegenseitigen 

Beobachtens und Experimentierens weiterhin besteht und institutionelle Lernprozesse generiert, 

zweitens der internationale Güterhandel über die Bedeutung nationaler rechtlicher Regeln für die 

Wettbewerbsfähigkeit nationaler Produkte auf internationalen Gütermärkten auf jene Wettbe-

werbsdruck ausübt und drittens die internationalen Faktorströme über ihre interjurisdiktionellen 

Bewegungen auf die mit den jurisdiktionellen Standorten in Verbindung stehenden Rechtsord-

nungen Wettbewerbsdruck ausüben, kommt hier ein weiterer Transmissionskanal des System-

wettbewerbs hinzu. In dessen Rahmen „the firms have the right to choose between regulations of 

different jurisdictions without having to change their location“.1424 Hierbei können sich die Un-

ternehmen denjenigen Regulierungen einer Jurisdiktion unterwerfen, die aus ihrer Sicht mit den 

                                                 
1423 Lowe (2003), S. 147. Ein solcher Policy-Mix wurde als eine optimale Lösung auch schon im WdW-Typ II be-

tont. Da im WDW-Typ II eine Menge mehrerer alternativer Lösungen identifiziert wurde, bezog sich hier der 
Begriff des Policy-Mix auf „regional, decentralized and centralized approaches“. Im WdW-Typ III nehmen da-
gegen optimale Wettbewerbsordnungsdesigns die Form regionaler Wettbewerbssysteme an. Deswegen soll hier 
der Begriff Policy-Mix vielmehr zum Ausdruck bringen, dass sich solche Systeme in unterschiedlichen Entwick-
lungsstadien befinden, wie auch mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten weiterentwickeln können, was es zu 
akzeptieren gilt. 

1424 Kerber (2003), S. 296. 
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„höchste[n] Nettoerträge[n]“ einhergehen, „möglichst produktive Bedingungen“ erwarten lassen 

bzw. „zur rechtlichen Organisation ihres unternehmerischen Zweckes [...] am besten geeignet“ 

sind, ohne gleichzeitig andere (möglicherweise nicht derart positiv einzuschätzende) Regulierun-

gen dieser Jurisdiktion “mitkonsumieren“ zu müssen.1425 Da der opt-out, also das Verlassen einer 

Regulierung, ohne eine tatsächliche Faktorbewegung stattfinden kann, was mit erheblich sinken-

den Wechselkosten aus der Sicht des Unternehmens einhergeht, und „the firms can directly 

choose between the [...] laws without having to accept the entire bundle of the respective juris-

dictions, […] a much more direct form of competition among these legal rules is possible“.1426 

Dieser Typ des Regulierungswettbewerbs hat also im Vergleich zum WdW-Typ III einen höhe-

ren Selektionsdruck und, dank des Aufschnürens jurisdiktioneller Institutionenpakete, eine höhe-

re Selektionsgenauigkeit.1427 Um die Übertragung der Signale aus der freien Rechtswahl an die 

politischen Entscheidungen bzw. Regelungsänderungen genauer beschreiben zu können, kann 

man sich das Gesellschaftsrecht als die wählbare Regulierung vorstellen.  

Können die Unternehmen unabhängig vom Standort ihrer geschäftlichen Aktivitäten nach dem 

Gesellschaftsrecht anderer beliebiger Standorte gegründet werden, so dass „ungeachtet des späte-

ren Geschäftsschwerpunktes [die Gründung dort möglich ist], wo die liberalsten Regelungen 

[gelten]“, haben sie Anreize, diese Regelungen zu vergleichen und sich den aus ihrer Sicht at-

traktivsten zu unterwerfen.1428 Auf der Seite der Jurisdiktionen besteht wiederum das Interesse, 

möglichst viele Unternehmen zur Gründung nach dem eigenen Gesellschaftsrecht zu bewegen, 

da die sog. Inkorporationsstaaten in Form von Anmeldegebühren wie auch Konzessionsabgaben 

von den Unternehmen finanziell profitieren.1429 Dass die Rechtswahl der Unternehmen letztend-

lich zur Anpassung entsprechender Regelungen führt, bezeugt der sog. Delaware-Effekt. Er be-

steht darin, dass ungefähr die Hälfte der „an der New Yorker Börse notierten Gesellschaften dem 

Gesellschaftsrecht von Delaware unterliegen“, während Delaware flächenmäßig der drittkleinste 

und bevölkerungszahlmäßig der sechstkleinste US-Bundesstaat ist.1430 Obwohl der Delaware-Ef-

fekt von vielen Autoren als die Darstellung eines race to the bottom im WdW-Typ IV herangezo-

gen wird, muss hinsichtlich des denkbaren Ausgangs von diesem Wettbewerbstyp zwischen ver-

schiedenen Szenarien unterschieden werden. „Choice of law can help to improve [...] the laws if 
                                                 
1425 Oberender/Christl (2000), S. 212 und Heine (2003), S. 113. Eine wichtige Voraussetzung für die Funktionsfä-

higkeit einer solchen Rechtswahl wäre „allerdings, dass die inländische Rechtsordnung solche rechtliche Rege-
lungen anderer Rechtsordnungen anerkennt“. Diese Rechtswahlfreiheit ist jedoch nach heutigem Stand nicht für 
alle Rechtsgebiete gegeben. So gilt sie zwar für das Vertragrecht, aber beispielsweise nicht für das Deliktsrecht. 
Vgl. Kerber (2000), S. 79. Nach Heine (2003), S. 112 kann dies durch mögliche Rechtsirritationen begründet 
werden, indem sich Teile eines „Rechtskörpers“ nicht immer in einen anderen „transplantieren“ lassen.  

1426 Heine/Kerber (2002), S. 51. 
1427 Vgl. Heine (2003), S. 112. 
1428 Müler (2000), S. 202. 
1429 Ebenda, S. 202 f.  
1430 Müller (200), S. 199. Vgl. auch Wenzel (2005), S. 186. 
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the choice depends not on the substantive strictness […] but on the efficiency of procedures 

[…or] if the […] laws are excessively strict or distorted by rent seeking-activities“.1431 In allen 

anderen Fällen ist aufgrund der möglichen Regulierungsnutzung ohne das gleichzeitige Tragen 

ihrer Kosten, also des Auseinanderfallens der „identity of users and payers“, und der hiermit 

einhergehenden Gefangenendilemma-Situation, tatsächlich mit Race-to-the-bottom-Tendenzen 

zu rechnen.1432 

3.4.1.2. Wettbewerbspolitik 

Analog zu den Ausführungen über die Wettbewerbstypen I, II und III ist auch hier die Frage 

nach der Übertragbarkeit des allgemein beschriebenen Konzepts des Regulierungswettbewerbs 

auf die Wettbewerbspolitik zu stellen. Wie bereits in Kapitel 3.3.1.2. betont, fällt der Regulie-

rungsnutzen der Wettbewerbspolitik nicht in Form eines privaten, sondern vielmehr eines kollek-

tiven Gutes an. Von seinem Konsum können daher weder die in der bereitstellenden Jurisdiktion 

angesiedelten Konsumenten noch die hier angesiedelten Produzenten gänzlich ausgeschlossen 

werden. Die entscheidende Voraussetzung für die Bereitstellung dieses Regulierungsnutzens ist 

jedoch, dass alle „firms in the [jurisdiction] market contribute to the production of this public 

good, by subjecting themselves to the same restrictive rules“.1433 Aus diesem Grund ist es nicht 

realisierbar, dass Unternehmen in einem Umfeld agieren, in dem ihre Geschäftsaktivitäten kei-

nen wettbewerbspolitischen Einschränkungen unterliegen, während sie gleichzeitig vor wettbe-

werbsbeschränkendem Verhalten ihrer Mitkonkurrenten geschützt werden. 

Eine direkte Rechtswahl von Unternehmen im Hinblick auf das Wettbewerbsrecht würde somit 

nicht nur dem „Schutzzweck des Wettbewerbs völlig zuwider laufen“, sondern auch seine Be-

reitstellung unmöglich machen,1434 so dass „the idea that choice of law can be applied to compe-

tition law seems absurd“.1435 Aus diesem Grund braucht diese Idee hier nicht weiter verfolgt zu 

werden. 

                                                 
1431 Kerber/Budzinski (2004), S. 51. 
1432 Siebert/Koop (1990), S. 456. Vgl. auch Kerber/Budzinski (2004), S. 51. 
1433 Kerber/Budzinski (2004), S. 51. 
1434 Isele (2006), S. 11. Vgl. auch Bätge (2009), S. 77. Hiernach ist eine freie Rechtswahl mit Ausnahme einer „ge-

meinsamen Wahl des anwendbaren Kartellprivatrechts durch die Parteien für Schadenersatz- und Unterlassungs-
ansprüche“ nicht möglich.  

1435 Kerber/Budzinski (2004), S. 50. Dass die Übertragung des Konzepts eines Regulierungswettbewerbs von Typ 
IV an die Wettbewerbspolitik ungeeignet ist, zeigt sich auch darin, dass WdW-Typ IV, wenn er denn zustand kä-
me, die Form eines jurisdiction shoppings annehmen würde. Somit besteht eine Analogie zu der - für den Be-
reich europäischer Wettbewerbspolitik bereits beschriebenen - Situation, in der Unternehmen durch die Beeinf-
lussung der Form ihrer Fusion (beispielsweise im Hinblick auf den Gesamtumsatz des zu entstehenden Unter-
nehmens) auch die Zuständigkeit und somit auch die bei der Fusionsbeurteilung anzuwendenden Wettbewerbs-
regeln beeinflußen können. Wie angemerkt im Kapitel 3.4.1.1. kann eine solche Situation nur dann in positiven 
Entwicklungen resultieren, wenn die Rechtswahl nicht mit der Wahl eines Wettbewerbsschutzniveaus eingehrt, 
sondern beispielsweise mit der Wahl von Prozedureffizienz. „If the same level of protection of competition 
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would be ensured by other means [...] a free choice of the competition law regime in case of merger review 
might lead to a productive competition between the competition authorities”. Dass das Wettbewerbsschutzniveau 
bei der Wahl zwischen unterschiedlichen Wettbewerbsrechten gleich bleibt, erscheint jedoch angesichts der 
wichtigen Rolle, die in diesem Bereich der Rechtsauslegung zukommt, völlig unvorstellbar.  
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4. Schlussfolgerung und Ausblick 

Die vorliegende Arbeit knüpft an die umfangreiche Fachliteratur zum Thema der Sicherstellung 

und Erhaltung von Wettbewerb auf internationalen Märkten an, die angesichts der zunehmenden 

Globalisierung und des mit ihr einhergehenden Zusammenwachsens nationaler Märkte in den 

90er-Jahren des letzten Jahrhunderts entstanden ist. 

Die Globalisierung ist ein Programm der Mehrung von Exit-Optionen für die Privaten, in dessen 

Rahmen die Privaten den Konsum des Institutionenbündels der eigenen Jurisdiktion aufgeben 

und das einer anderen Jurisdiktion wählen können. Die Globalisierung stellt die jurisdiktionellen 

Institutionenbündel in einen Wettbewerbskontext. Den Jurisdiktionen wird es einerseits ermög-

licht, durch konkrete Ausgestaltung ihres Institutionenbündels den Privaten Anreize für dessen 

Konsum zu setzen; andererseits werden sie aber auch zum Angebot attraktiver Institutionenbün-

del herausgefordert, um in diesem Systemwettbewerb bestehen zu können. Das Angebot an die 

Privaten kann in Form unterschiedlicher Steuerleistungspakete oder auch Regulierungsniveaus 

bestehen. 

Der Systemwettbewerb, der durch das jurisdiktionelle Angebot variierender Steuerleistungspake-

te hervorgerufen wurde, fand in der Fachliteratur starke Beachtung und wurde ausführlich analy-

siert. Hingegen sind die Modelle des Systemwettbewerbs als eines Regulierungswettbewerbs 

nicht derart stark verbreitet. Dies gilt insbesondere für den Systemwettbewerb, wie er durch den 

Einsatz nationaler Wettbewerbspolitik – d.h. durch Variationen der Höhe vom nationalen Wett-

bewerbsschutzniveau - hervorgerufen werden kann. Aus diesem Grund sollte in dieser Arbeit die 

Frage beantwortet werden, wie ein solcher Systemwettbewerb darzustellen wäre – und dies ins-

besondere im Hinblick auf die für sein Zustandekommen notwendigen Voraussetzungen und die 

für seine Verbreitung notwendigen Transmissionskanäle. In Anlehnung an das Grundgerüst von 

Kerber/Budzinski (2004), die die möglichen Wirkungswege des interjurisdiktionell ungehinder-

ten Informationsflusses, Güterhandels und Faktortauschs auf die Ausgestaltung nationaler Wett-

bewerbspolitik skizzierten, wurden in den Kapitel 3.1.1., 3.2.1. und 3.3.1. ausführlich die denk-

baren Formen des Wettbewerbs der Wettbewerbspolitiken als eines Regulierungswettbewerbs 

durch den Yardstick-Prozess (Typ I), durch Außenhandel (Typ II) bzw. durch die internationalen 

Faktorströme (Typ III) beschrieben. 

Neben der Darstellung ihrer genauen Funktionsweise stand auch die Darlegung der mit solchen 

Wettbewerbsprozessen einhergehenden Chancen und Risiken im Vordergrund. Wie die Über-

sicht der neoklassischen und klassisch-evolutorischen Linie der Systemwettbewerbstheorie im 

Kapitel 2.2. nahelegt, kann der Systemwettbewerb im Allgemeinen mit positiven Effekten eines 
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Entdeckungs- und Kontrollverfahrens einhergehen, genauso aber auch mit negativen Effekten 

eines Race-to-the-bottom-Prozesses, also des gegenseitigen Herunterkonkurrierens der Jurisdik-

tionen in Bezug auf die Höhe des bereitstellten Regulierungsniveaus. Die mögliche Existenz des 

Race-to-the-bottom-Prozesses begründet die für den Systemwettbewerb notwendige Zugrundele-

gung einer Wettbewerbsordnung im Sinne von Spielregeln. 

Die Untersuchung einzelner Formen des Wettbewerbs der Wettbewerbspolitiken (WdW) auf die-

se Chancen und Risiken ergab kein einheitliches Bild. Vor allem bei den Hauptformen des 

WdWs (also beim WdW-Typ II und III) konnten nicht nur Erhöhungen des nationalen Wettbe-

werbsschutzniveaus (als mögliche Strategien im WdW) und die in innovativen Strategien resul-

tierenden Lernprozesse identifiziert werden, sondern auch die den nationalen Wettbewerbsschutz 

mindernden Strategien und Lernprozesse, die im Erlernen solcher Strategien resultieren. Weil die 

Strategien und Lernprozesse, die mit vermindertem nationalem Wettbewerbsschutz einhergehen, 

eine enge Verbindung zur Frage der Erhaltung des Wettbewerbs auf den internationalen Märkten 

aufweisen, stand in den Kapiteln 3.2.2. und 3.3.2. die Frage nach konkreten Elementen der Wett-

bewerbsordnung, die den Einsatz und das gegenseitige Erlernen solch unerwünschter Strategien 

verhindern können, im Vordergrund. Diese Elemente, die die internationale Konsistenz nationa-

ler Wettbewerbspolitik erhöhen, wie das Nichtdiskriminierungsprinzip bzw. Kompetenzauftei-

lungsregeln (z.B. das Inländer- und Auswirkungsprinzip oder die Mehrebenensysteme) wurden 

dabei nicht nur jeweils isoliert, sondern auch in Kombinationen diskutiert, und dies im Hinblick 

auf ihre Fähigkeit zur Verhinderung unerwünschter Verhaltensweisen (vgl. Kapitel 3.2.2.2. und 

3.3.2.2.). Betont wurden dabei auch Äquivalenzen, die zwischen den theoretisch denkbaren 

Kombinationen existieren. Diese spielen für die praktische Umsetzbarkeit der Wettbewerbsord-

nung eine wichtige Rolle, da nicht alle theoretisch möglichen Formen in der Realität existieren 

bzw. angewandt werden, oder weil unterschiedliche Jurisdiktionen bzw. regionale Jurisdiktions-

gruppierungen unterschiedliche Elemente bevorzugen.  

Darüber hinaus wurde auch der Frage nach politischer Durchsetzbarkeit von konkreten Elemen-

ten der Wettbewerbsordnung des Systemwettbewerbs nachgegangen. Dabei wurde nicht nur die 

zu erwartende Bereitschaft nationaler politischer Akteure zur Umsetzung konkreter Elemente 

(bzw. ihrer Kombinationen) theoretisch eingeschätzt, sondern diese Einschätzung auch anhand 

der Kompetenzabgabe nationaler politischer Akteure, so wie sie in der Realität beobachtet wer-

den kann, überprüft (vgl. Kapitel 3.2.2.3. und 3.3.2.3.).  

Neben der Ausgestaltung der Elemente der Wettbewerbsordnung, ihrer Fähigkeit zur Verhinde-

rung unerwünschter Verhaltensweisen und der Frage nach ihrer Realisierungswahrscheinlichkeit 

wude auch der Beitrag der Elemente zur Entfaltung von Chancen im Rahmen der konkreten 
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WdW-Typen untersucht. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Art und Weise der Kanalisierung 

stattfindender Lernprozesse. Es wurde ferner auch der Frage nachgegangen, inwiefern einzelne 

Elemente der Wettbewerbsordnung die Wirkung des Systemwettbewerbs als eines Kontrollver-

fahrens verstärken.  

Eine Zusammenführung dieser vor allem theoretischen Überlegungen mit den in der Realität zu 

beobachtenden nationalen, regionalen und - ansatzweise existierenden - multinationalen Wettbe-

werbspolitiken (vgl. Kapitel 3.2.3. und 3.3.3.) ermöglichte schließlich eine genauere Einschät-

zung des Wettbewerbs der Wettbewerbspolitiken, wie er sich vor allem durch den Transmis-

sionskanal des Güterhandels und der internationalen Faktorströme ergibt. Wie in den Kapiteln 

3.2.4. und 3.3.4. gezeigt wurde, findet der WdW-Typ II und III in der Realität statt, und dies in-

klusive aller – auf Basis der Theorie zu erwartenden - Chancen und Risiken. Die im einführen-

den Kapitel dieser Arbeit gestellte Frage nach dem internationalen Handlungsbedarf – in Form 

einer internationalen Koordination nationaler Wettbewerbspolitiken durch eine übergeordnete 

Instanz oder Wettbewerbsbehörde - ist dennoch grundsätzlich zu verneinen. Denn, parallel zu 

den durch die Globalisierungsprozesse hervorgerufenen Entwicklungen und Problemen auf dem 

Gebiet der Wettbewerbspolitik verbreiten sich in der Realität auch die - im theoretischen Teil be-

schriebenen - Elemente der Wettbewerbsordnung in einem nicht zu vernachlässigenden Maße. In 

Folge hiervon sind die beobachteten WdW-Typen als grundsätzlich funktionsfähig einzuschät-

zen.  

Die existierenden Formen bilateraler, regionaler und multinationaler Wettbewerbsordnungen 

variieren im Hinblick auf ihre Ausgestaltung und, damit verbunden, auch im Hinblick auf die 

Aussicht, sich von aktuellen Grundformen langfristig zu “vollwertigen“ Ordnungen entwickeln 

zu können. 

Die am weitesten verbreitete Form der Wettbewerbsordnung in dem durch den Güterhandel an-

getriebenen WdW ist das Auswirkungsprinzip; es wird von der überwiegenden Zahl der Länder, 

die über nationale Wettbewerbsgesetze verfügen, betrieben. Dessen Effektivität wird unterstützt 

durch bilaterale Handelsabkommen und bilaterale wettbewerbspolitische Kooperationsabkom-

men. Als weitere weit verbreitete Form der Wettbewerbsordnung können die regionalen Integra-

tionsräume angesehen werden, die unter ihren Mitgliedern die Güterströme liberalisieren und 

diese Liberalisierung durch unterschiedliche Formen regionaler Wettbewerbspolitik flankieren.  

Da die Funktionsfähigkeit dieser Alternativen im Hinblick auf die zu verhindernden uner-

wünschten Verhaltensweisen beim Erfüllen gewisser Voraussetzungen ähnlich hoch ausfällt 

(vgl. Kapitel 3.2.2.3.4.), wird diese parallele Existenz unterschiedlicher Ansätze der Wettbe-

werbsordnung, die auch mit dem Bild eines Flickenteppichs dargestellt wurde, positiv bewertet. 
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Dies gilt umso mehr, als nur auf diesem Wege jedes Land entsprechend seiner aktuellen Wirt-

schaftsstruktur (und hiermit verbundener Bedeutung des internationalen Güterhandels für seine 

wirtschaftlichen Aktivitäten), wie auch entsprechend seiner politischen Bereitschaft zur Kompe-

tenzabgabe die aus seiner Sicht adäquate Höhe des nationalen Wettbewerbsschutzniveaus und 

die hiermit einhergehende Intensität des WdW-Typs II wählen kann. Zu berücksichtigen ist fer-

ner die parallel zu den genannten Ansätzen bestehende multinationale (153 Mitglieder einbezie-

hende) Wettbewerbsordnung der WTO (GATT). Auf deren Basis kann zwar nur gegen ausge-

wählte unerwünschte Verhaltensweisen des WdW-Typs II vorgegangen werden, sie verstärkt je-

doch ergänzend die Wirksamkeit der existierenden Ansätze. 

In dem durch die internationalen Faktorströme angetriebenen WdW stellen die weit verbreiteten 

bilateralen Investitionsabkommen, in Kombination mit den für diesen Bereich relevanten WTO- 

Abkommen (GATS, TRIPS, TRIMs), die in der Realität am häufigsten anzutreffende Form der 

Wettbewerbsordnung dar. Die auf diese Weise sichergestellten Einschränkungen der uner-

wünschten Verhaltensweisen reichen allerdings nicht aus, um die Funktionsfähigkeit dieses 

WdW-Typs zu garantieren. Auch wird dieser Ansatz viel zu selten um das Auswirkungsprinzip 

ergänzt, das mit einer verpflichtenden positive comity verbunden ist (hier auch Standortprinzip 

genannt). Dass der WdW-Typ III dennoch als funktionsfähig einzuschätzen ist, ist vor allem den 

existierenden Mehrebenensystemen zuzuschreiben. Unter diesen nimmt die EU eine besondere 

Position ein; ein weit vorangeschrittener gemeinsamer Binnenmarkt mit existierendem regiona-

lem Wettbewerbsrecht und einer für seine Durchsetzung zuständigen Wettbewerbsbehörde. 

Auch wenn die meisten der im Kapitel 3.2.2.3.3. vorgestellten regionalen Handelsbündnisse wie 

MERCOSUR, COMESA, CAN oder NAFTA aktuell nicht eine derart tiefe Integration nationa-

ler Märkte ihrer Mitglieder wie die EU betreiben, beabsichtigen einige von diesen die Zusam-

menarbeit ihrer Mitglieder in der Zukunft zu vertiefen. Auch beinhalten einige der diese Räume 

begründenden Abkommen Klauseln zur Niederlassungsfreiheit und zur wettbewerbspolitischen 

Flankierung des regionalen Güterhandels. Auf diesem Wege werden hier die exogenen Grenzen 

des WdW-Typs III behoben und die Grundlage für den Aufbau einer - dieser WdW-Form adä-

quaten - Wettbewerbsordnung geschaffen. Notwendige Voraussetzungen für eine nachhaltige 

Weiterentwicklung solcher Wettbewerbsordnungen, etwa in Richtung des europäischen Mehr-

ebenensystems der Wettbewerbspolitik oder aber in Richtung eines Systems, das auf dem Aus-

wirkungsprinzip und der Existenz einer regionalen Kontroll- und Streitschlichtungsbehörde mit 

einer Kompetenz-Kompetenz basiert, sind gemäß der Ergebnisse dieser Arbeit vor allem die 

Festlegung von Mechanismen zur Kompetenzaufteilung und die Sicherstellung der Qualität des 

Kontrollsystems.  
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In Zukunft ist regional und weltweit von einer zunehmenden Liberalisierung der Faktorströme 

auszugehen, so dass der WdW-Typ III mit seinen Chancen und Risiken immer relevanter wird. 

Eine Herausforderung für die zukünftige Forschung ist daher die Beantwortung der Frage nach 

der Ausgestaltung der Kompetenzaufteilungsmechanismen in wettbewerbspolitischen Mehrebe-

nensystemen wie auch der Frage, wie eine festgelegte Kompetenzaufteilung über die Zeit zu 

kontrollieren ist bzw. unter welchen Umständen sie anzupassen wäre. Das Beispiel der europäi-

schen Wettbewerbspolitik (vgl. Kapitel 3.3.2.3.3.) liefert neben Hinweisen auf mögliche Kompe-

tenzaufteilungskriterien und auf institutionelle Ausgestaltung eines Mehrebenensystems eine 

Vielzahl von Einsichten, die auf Erfahrungen aus fast 50 Jahren beruhen. Deren Berücksichti-

gung kann vor der Wiederholung gemachter Fehler bewahren und die Erkennung von Schlüssel-

elementen eines solchen Systems ermöglichen. 

Gleichzeitig darf das europäische System lediglich als ein strukturelles, nicht aber als ein unbeg-

renzt kopierbares Vorbild verstanden werden, da für eine nachhaltige Entwicklung der Wettbe-

werbsordnung die Beachtung regionaler wirtschaftlicher und politischer Gegebenheiten sowie 

sonstiger Spezifika der jeweiligen Länder unabdingbar sein dürfte.  

Von einem koordinierten internationalen Vorgehen im Sinne eines über die bereits existierenden 

WTO-Mechanismen hinausgehenden multinationalen Ansatzes einer Wettbewerbsordnung, wird 

basierend auf den hier dargelegten Erkenntnissen nachdrücklich abgeraten. Vielmehr sollte die 

durch die Entwicklungen im Bereich des internationalen Güterhandels losgetretene Entstehung 

bilateraler und regionaler Elemente der Wettbewerbsordnung aufgegriffen und in Form eines 

Bottom-up-Prozesses weiterverfolgt werden. Nur auf diese Weise dürfte es möglich sein, bei der 

– zum gewissen Grad notwendigen - wettbewerbspolitischen Koordinierung auf internationalen 

Ebene der sehr sensiblen Frage der politischen Kooperationsbereitschaft Rechnung zu tragen. 
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